
Anweisungen 

Bewertungskartel der Oberfinanzdirektionen Düsseldori, Köln, 
Münster (Bew-Kartel NW) für die auf den 1. Januar 1964 
durchzuführende Hauptfeststellung der Einheitswerte des 
Grundbesitzes 

1. Samlimer Inhalt 

Es ist beabsichtigt, mit der vorliegenden Bew-Kartei ein über
sichtliches Nachschlagewerk über die Verwaltungsanweisun
gen zur Grundbesitzbewertung ab Hauptfeststellung 1964 und 
dazu ergehende BFH-Rechtsprechung für den Bereich der 
Oberfinanzdirektionen Düsseldorf, Köln und Münster zu er
stellen. 

Die Bewertungskartei wird das neue Bewertungsreqtt ab 
Hauptfeststellung 1964 aufnehmer, und zwar 

a) die Verwaltungsanweisungen (auf weißeiiiflapier) 
und 

b) die Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs in Leitsätzen 
(auf rosafarbigem Papier) 

zu den einzelnen Paragrapheh des ~~awG 1965, die sich mit 
allgemeinen Bewertungsfragen und mit der Einheitsbewertung 
des Grundbesitzes befassen (§§ 2, 3, 9, 19 bis 94, 97 und 99): 
ferner sollen die Anweisungen und die Rechtsprechung zur 
Bodenschätzung, zu den Kaufnreissammlungen sowie wichtige 
Erlasse und Verfügungen, die die Organisation der Einheits
bewertung des Grundbesitzes betreffen, aufgenommen wer
den. 

Bei Anweisungen, die auf Erlassen beruhen, werden unter 
der Uberschrift (Betreff) jeweils Datum und AktenzeidJ.en des 
Erlasses und ggf. auch die Fundstelle im Bundessteuerblatt 
angegeben. Bei den übrigen Anweisungen (Rundverfügungen 
der Oberfinanzdirektionen Düsseldorf, Köln und Münster} 
werden ebenfalls Datum und Aktenzeichen angegeben. Sind 
zu einer Sache Rundverfügungen mehrerer Oberfinanzdirek
tionen ergangen, werden diese Anweisungen nur bei bedeut
samen Abweichungen einzeln im Wortlaut abgedruckt. An
dernfalls wird nur ein Wortlaut in die Kartei übernommen 
und der näheren Bezeichnung der Rundverfügungen (Datum 
und Aktenzeichen) folgender Hinweis vorangestellt: 

.,Gleichlautend" oder 

.Im wesentlichen gleichlautend" 
(in der Regel nur Abweichungen redaktioneller Art) oder 
• Vgl." 

(wesentlichere Abweichungen, die jedoch nicht bedeutsam 
sind, so daß die Anweisurigen nicht einzeln im Wortlaut ab
gedruckt werden müssen.) 
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Einleitung 
Änweisungen 

2. Ordnungsmerkmale 
a) Leitkarten .. 
AusZweCkmäßigkeitsgi.l.indeh wurde darauf verzichtet, jedem 
Pij.ragraphen 'des BeyvG eine Leitkarte voranzustellen. Die 
Bew-Kartel -enthält daher nur folgende Leitkarten: 
t. Einleitung, , 
2. Allgemeine~ zur Einheitsbewertung 

(§§ 2; 3, 9, 19 bis 32 BewGl965), 
3. Land- und forstwirtschaftliches Vermögen 

(§§ 33-67 BewG 1965), 
4. Grundvermögen,(§§ 68 bis 94 BewG 1965), 

' 5. Betriebsgrundstücke (§§ 97 und 99 BewG 1965), 
6. Versch.iedooes, 
7. ausgesondette. Karteiblätte.r. 
b) Leitblätter' ., 
Soweit es zur Uber~dchtlid:tkeit erforderlich ist, wird den ein
zeinen Pa<agraphen ein besonderes Leitblatt (Papierstärke 
wie Karteiblatt) mit einer der Systematik der gesetzli<;hen 
BesUmmurigen ' entsprechenden sachlichen Unterteilung (ggf. 
au,ch nadl den Abschnitten der Bew:R,Gr) vorgeheftet In di~
sen Fällen ist die laufende Numerierung der Karteiblätt~ 
nach der· in dem Lt'!ifhla;tt angegebenen Unterteilung bestimmt 
worden. · ' ' 

i::) Karteiblätter 
Die Paragraphen des BewG 1965, auf1 die sich die Anweisun-

I gen vnci ·~die Leitsätze der Rechtsprechung des Bun&sfinanz
h~fs beziehen, werden auf jeder Vorderseite eines Kartei
blatts oben rechts. a~;~gege~en. Unter der Paragraphenbezeich
nung wird in, . Klammern a:um dfe ~ Aktenplannummer einge
setzt. Darunter ist die fortlaufend zu vergebende Nummer 
der :Anweisung.en ersichtlich.' B.ei Anweisungen, die' zur Be
kanntgabe nicht :geeignet sin~, : wird dieser laufenden Num
mer zusät~li.ch die Bezeichnung. :,.NfD" vorangestellt. 
Die Ka'rteiblätter 'werden. ;nach Paragraphen und innerhalb 
der einzelnen Paragraphen nach der im Leitblatt angegebe
nen Unterteilung und nach der oben rechts angegebenen 
·Ia!ifencien Nti!1lnu~r, jeweils mit .. 1" beginnend, abgeheftet; 
Innerhalb der einzelnen Paragraphen (ggf. der Unterteilung 
naoq I:.eitblatt) werden im Anschluß an die zur Bekanntgabe 
gceigbeten ~ A;nwei~ungen .solche· Anweis'bngen abgeheftet, 
die ' riidlt .:zur allge.llleinen Bekanntgabe geeignet sind. Die 
laJifende" Numerierung der Karteiblätter 'für diese AnweiSunc . 
genwird wieder~m jeweils mit .. 1" beginnen, jedoch mit dem 
bereits enyähn~en Zusatz .NfD" (demnach NfD 1, NfD 2 usw.). 
Innerhalb der einzelnen Paragraphen werden . hinter den. 
weiß.en Kc;iftcll;>lättern die rosafarbigen Karteiblätter abge-
heftet. ' ' · 
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Anweisungen 

Unter jedem Paragraphen werden somit einzuordnen sein~ 
a) ggf. ein Leitblatt, 

b) die ~ll~eisurig~'n! di,e zur Be~anntgab,e geeignet ~lnd, 
c) eHe AnweisungeJl, die zu.r Bekanntgilbe nidlt geeignet 

sind, 
· d) die Leitsätze der Rechtspredmng, l,ies Bundes·ijnanzh()fs\ 

Zur Dberprüfung, ob die 'kartet vcH!ständig rst, erhält jedes 
Karteiblatt unten links eine mit .. 1" beginnende (bei Anwei
S\,J.~gen, qie zur Bekanntgabe nidtt geeignet siijd, eine mit 
.,NfD 1" beginnende) fortlaufende KontrollzahL Auf '•Kon
trollblättern, die der ersten Lieferung beiliegen und später, 
im Bedarfslall ergänzt we'rderr~(weiß _pei Verwaltungsabwe!
sungen, rosa bei BFH-Rechtsprechung), sollen die entspre
chenden Kontrollzahlen gelieferter Karteiblätter gestrichen 
werden. . 

d) Inhaltsverzeichnisse ,. . ~ :t> 

Es ist vm;gesehen, b~ :~ • 1; ·Anweisungen zu einem 
Paragraphen, ggf. bei jedem im Lei\blatt (siEihe vorstehenden 
Buchstaben b) in der sachlichenUnt!'!rteilung angegebenen 
Teilgebiet, zur besseren Ube,siclit jeWeils ein Inhaltsver
zeichnis vore.nzustellen. 

3. Zitierweise 

Die Bew-Kartei ist wie folgt zu zitieren: 
. Bew~Kait~~ NW, zu § ... _ .... A•) Nr. . ...... . 

Bew-Kartei NW, zu § ... . . , ... A•) Nr. NfD .. . . . .. . 
Bew-Kartei NW, zu § ..... .. . R•J Nr ... . , ... . 

4. Einordnung 
Die'ses Karteiblatt .,Einleitung" sowie die beiden Kontrolle 
blätt~r für Anw.eisungen und Rel;fitsprethung·sind in dieser 
Reihenfolge hinter der Leitkarte .. Jlinleitung" abzuhefien, 
Anweisungen zur Bodenschätzung, zu den Kaufpreissamm
lungen und zu wichtigen organisatorischen Fragen l;o!1en 
hinter der Leitkarte 6 abgeheftet werden. Ausgesonderte 
Karteiblätter werden, sofern eine Aufbewahrung zweckm,äßig 
erscheint oder erforderlich . isj, nach del' ' li!ufenden Paragra
phenfolge hinter der Leitkarte 7 abgelegt, 

Die Bew-Kartei NW kmu)., soweit ihr Inhalt Z]lr Bekanntgabe 
geeignet ist, beim Verlag Neue Wirtschaf.ts•Briefe~· Herne, 
Friedrichstr.aße 16--22, käuflich erworben werden. 

Oberfinanzdirektionen 
Düsseldorf, Köln, Münster 

•) 'A = Anweisung und R - Rechtsprechung 
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§ 2 BewG 1965 
(S 3100) 
1 

Anweisungen 

Abgrenzung der wirtschaftlichen Einheit und maßgebende 
Grundstücksart beim Wohnungseigentum (Teileigentum) 
(Erl. FiiiMiu NW vom 20. Oktober 1981 - S .̂ 216 - 4 - V A 4), 
Hinweis auf SundlO zu § 93 BewG. 
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Anweisungen 

§ 2 BewG 1965 
(S 3100) 
NfD 1 

Einheitsbewertung der Betriebsgrundstücke der Deutschen 
Bundesbahn: 

Abgrenzung der wirtschaftlichen Einheit des Bahnhofs 
Im wesentlichen gleichlautend! 
Rdvfg. OFD Düsseldorf vom 30. Januar 1990 ̂  S 301."i - 3 - St 21 H 
Rdvfg. OFD Köln vom 10. April 19X9 - S .1015 - 7 - St 211 
Rdvfg. OFD Münster vom 1. Februar 1989 - S .3015 - I - St 21-33 
Hinweis auf NfD E 3 zu Verschiedenes! 
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Reditsprediüng 

1. Behandlung von Reihenhäusern als Einfamilienhäuser 
Reiheneinfamilienhäuser bilden jedes für sich eine selbstän
dige wirtschaftliche Einheit, wenn sie nach ihrer baülichen 
Gestaltung und Einrichtung unabhängig voneinander veräußert 
werden können. Das gilt auch dann, wenn diese Häuser nach 
einern einheitlichen Finanzierungsplan mit öffentlichen Mit
teln errichtet wurden und für eine bestimmte Zeit nur an 
öffentlich Bedienstete vermietet werden dürfen. 
•BPH vom 2. Oktober.1979 I I I R 163/66 
(BStBl 1970 I I I S,.822) ' 

2. Rügeyerlust bei Nichtbeanstandung als Verfahrensmangel 
in der nächsten mündlichen Verhandlung; Zugehörigkeit von 
größeren unbebauten Flächen zur wirtschaftlichen Einheit 

- eines Zweifamilienhausgründstücks 

1, Die Rüge der mangelnden Sachaufklärung ist nach § 295 
- ZPO i . V. m. § 155 FCO unzulässig, wenn sie. darauf ge

stützt wird, das FG sei von falschen tatsächlichen Feststel
lungen ausgegangen,- diese Feststellungen aber Gegen
stand der mündlichen Verhandlung vor dem FG gewesen 
und dabei, von der Partei, welche die. Rüge erhebt, als 

. richtig anerkannt .worden sind. . , 

.2. Zugehörigkeit von größeren unbebauten Flächen zur 
wirtschaftlichen Einheit eines Zweifamilienhausgrund-

. Stücks.. 

BFH'vom 4. Oktober I974.1II R'l27/73 . 
(BStBl 1975 I I S. 302) 

3. Abgrenzung der wirtschaftlichen Einheit des land- und 
forstwirtschaftlichen Vermögens und des Grundvermögens; 
Streitwert bei Antrag, auf Aufhebung der Einheitswertfest-
stellung 

1. Land- und forstwirtschaftlich genutzter Grundbesitz, der 
' • zu einem. Hof i . S. der HöfeO gehört, braucht nicht not-

' •••• wendig eine, einzige wirtschaftliche Einheit i . S:-des Be-
.. wertungsrechts zu bilden. 

2., Die Flofstelle eines Betriebs.. der Land-. und Forstwirt
schaft ist nicht mehr dazu bestimmt, diesem Betrieb 
dauernd zu dienen, wenn die Ländereien langfristig. ver-

. pachtet sind, ., •.' -

3.' Gebäude in räumlichem Zusamrhenhang mit- land- und 
forstwirtschaftlich genutzten Flächen gehören nicht, des
halb zum land- und forstwirtschaftlichen. Vermögen," weil 

§ 2 BewG 1965 
(S 3100) 
1 

Altes Redit 
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§ 2 BewG 1965 
(S 3100) , -
1 Rechtsprechung 

sie baulich als typisches landwirtschaftliches Wohn- und 
Wirtschaftsgebäude gestaltet sind. 

4, Wirtschaftsgüter, die unterschiedlichen Vermögensarten 
angehören,, können nicht zu einer wirtschaftlichen Einheit 

• . zusammengefaßt werden. 

5, Wi rd die Aufhebung von Einheitswertfeststellungen be
antragt mit der Behauptung, die bewerteten Grundflächen 
seien Teil einer größeren wirtschaftlichen Einheit, so be
mißt sich der Streitwert nach der. vollen Höhe der an
gefochtenen Wertfeststellungen. 

BFH vom 12, Dezember 1975 I I I R 51/74 . " 
(BStBl 1976 I I S. 281) . 

4. Grundstücksteilflächen mit fremden Gebäuden bilden be
sondere wirtschaftliche Einheiten 

Wi rd von einem größeren Grundstück nur eine Teilfläche 
verpachtet und errichtet der Pächter auf dieser Fläche ein 
Gebäude (Gebäude auf fremdem Grund und Boden), so ist 
die Teilfläche aus dem größeren Grundstück herauszulösen 
und als besondere wirtschaftliche Einheit zu bewerten, 

' BFH vom 6, Oktober 1978 I I I R 23/75 
(BStBl 1979 I I S..37) 

5. Ob ein Reiterhof als Einheit zu betrachten und insgesamt 
als Gewerbebetrieb oder als landwirtschaftlicher Betrieb zu 
beurteilen ist, richtet sich nach den Umständen des Einzel
falles 
BFH vom 16. November )978 I V .R )91,'74 zu GewStG J 2 
Abs, 1; GewStDV § 1 ; EStG § 1 3 Abs. 1 Nr, 1, § 18 Abs. 1 
Nr. 1 
(BStBl 1979 I I S, 246) _ 

Hinweis auf Rechtsprechung A 1 zu § 34 BewG. 
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Rechtsprechung 

§ 2 BewG 1965 
(S 3100) 
2 

1. Eine an ein Einfamilienhaus angrenzende unbebaute 
irläche kann eine selbständige wirtschaftliche Einheit sein 

Eine an ein Einfainilierihaus angrenzende unbebaute Fläche 
kann auch bei sog. offener Bauweise eine selbständige wir t - . 
schaftliche Einheit bilden. 

-'BFH-vom 16. Februar 1979 III R 67/76 (BStBl 1979 II S. 279) 

2. Verpachtung eines Grundstücks durch eine Gesellschaft 
bürgerlichen Rechts (GdbR) an eine GmbH, die von den Ge
sellschaftern der: GdbR beherrscht wird, als gewerbliche Tä
tigkeit; zur Unternehmenseinheit zwischen zwei GdbR, deren 
Gesellschafter identisch sind 

1, Verpachtet eine (jesellschalt des bürgerlichen Rechts 
(GdbR) ein innerstädtisches Grundstück an eine GmbH, 
die von den Gesellschaftern der GdbR. .beherrscht wird 

. urid die auf dem Grundstück ein Warenhaus betreibt, so 
ist die Verpachtung der GdbR auf Grund unechter Be-
ti iebsiiiifspiiltung als gewerbliche Tätigkeit anzusehen. 

2, Ungeachtet der grundsätzlichen Bedenken gegen eine ge
werbesteuerliche Unternehmenseinheit zwischen ' Perso-

\ 'nengesellschafter; (vgl. Urteil vom 2. November 1977 I R 
i 143/75, BFHE 123, 513, BStBl I I 1978, 74) kann eine solche 

Einheit zwischen zwei GdbR, deren Gesellschafter iden
tisch sind, nicht allein deshalb angenommen werden, weil 

. die beiden GdbR ihren Grundbesitz an verschiedene Un
ternehmen desselben Orgänkreises verpachtet haben, der 

, von den Gesellschaftern der GdbR" beherrscht-wird 
' - ' l • 
BFH vom 24. Nov, '1978. I I I R 121/76 (BStBl 1979 II S, 366) 

3, ,• Kleingartenflächen, auf denen fremde „Wohngebäude" 
eririchtet wurden, sind Grundvermögen 

1. Hat,ein Pächter (Unterpächter) auf der von ihm gepacti-. 
teten Parzelle eines Kleingartengebiets ein Wohngebäüde 
errichtet, • so ist diese mit einem Gebäude auf fremdem 
Grund und Boden (§ 94 BewG) bebaute Fläche als Grund-
ve-rmögen zu bewerten und.dem Eigentümer •(= .Verpäch
ter) des Grund und Bodens zuzurechnen, 

2. Die Größe der als Grundvermögen zu bewertenden Fläche 
.hängt von den Verhältnissen. 'des einzelnen Falles ab; sie 

'• • kann auch die ganze Parzelle uinfassen. 
Fehlen. äußerlich erkennbare Abgrenzungsmerkmale, so 
kann das Fünffache der überbauten Fläche ein geeigneter 
Abgrenzungsrhaßstab sein. . 

BFH vom 19. Januar 1979 I I I R 42/77 (BStBl 1979 I I S. 398) 
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§ 2 BewG 1965 
(S3I00) ^- ' . - • 

' 2 . Rechtsprechung 

4. Voraussetzungen, unter denen ein dem Gesellschafter ge-
Aites Recht ' hörendes Grundstück als wirtschaftliches Eigentum der KG 

anzusehen ist 

1. Ein dem Gesellschafter einer KG gehörendes Grundstück . 
wird nicht allein dadurch ' wirtschaftliches Eigentum • der 

, . . '• • KG, daß sie es; für ihr Unternehmen' nutzt, Beilriebs: 
' . gebäude darauf errichtet und die Lasten dafür trägt. • 

2. Solange keine eindeutigen Vereinbarungen vorliegen, 
, nach denen der Gesellschaf ('er ' als . bürgerlich-rechtlicher 

.Eigeritümerl in seiner Verfiigungsmacht über d ie 'Gebäude 
.beschränkt ist, können auch, die Gebäude nicht als selb
ständige, wirtschaftliche Einheit (Gebäude auf fremdem. 
Grund und Boden), der KG als wirtschaftlicher Eigentüme-

•• ' rin zugerechnet werden. 

BFH vom 21. Dezember 1978 I I I R.20'77 (BStBl 1979 If S, ,466) . 

. . 5. Nebeneinanderliegende Eigentumswohnungen können 
eine wirtschaftliche Einheit bilden 

Zwei nebeneinanderliegende Eigentumswohnungen, • die zu 
einer Wohnung umgestaltet worden sind, und als eine Woh-. 

, , • nung genutzt werden", bilden eine wirtschaftliche'Eiriheit des 
' - Grundvermögens, wenn sie nach den Verhältnissen am St ich-

.' ^ ' tag nicht ohne größere bauliche Veränderungen voneinander 
getrennt und veräußert werden können. 

- BFH vom. 23. Februar 1979 III R 73'77 (BStBl 1979 .11' S. 547) 

6. Zur Ermittlung des land- und iorslwirtschafllichen Veirmö-
gens i . S. des § 141 Abs. l ' Nr. 3 AO 1977 (Buchführungs
pflichtgrenze) 

Zum land- und forstwirtschaftlichen Vermögen,• das gemäß 
§ 141 Abs,' i Nr. 3 AO 1977 .zur Buchführung verpflichtet, 

. .wenn es für den einzelnen Betrieb 100 000 DM übersteigt, , 
gehört bei einem Land- und Forstwirt, der neben eigenen 
Cjrundslücken auch Pachtgrundstücke- bewirtschaftet oder 
einen gaiizen Betrieb gepachtet hat, nur das' eigene land-
und forstwirtschaftliche Vermögen, das ihm., nach dem Be-

- Wertungsgesetz zuzurechnen ist, nicht das von ihm bewirt
schaftete Verntögen des Verpächters.' ' 

BFH vom 6. Dezember 1979 1V R. 32/79 (BStBl 1980 H S.'"423)-
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Rechtsprechung 

§ 2 BewG 1965 
(S3100) 
3 

1. Eigengrundstücke und Erbbaurecht am Nachbargrund
stück zwei selbständige wirtschaftliche Einheiten. Ab
schläge f ü r Großobjekte und fü r Gebäude mit übergroßen 
Stücken sind aber auf das ganze Gebäude zu beziehen 

1. Ein Grunds tück und das an einem Nachbargrundstück 
bestehende Erbbaurecht sind zwei selbständige wir t 
schaftliche Einheiten, auch wenn Grunds tück und Erb
baurecht demselben Steuerpflichtigen gehören. 

2. Werden beide Grunds tücke mit einer einheitlichen La
gerhalle bebaut, so ist bei Abschlägen f ü r Großobjekte 
und wegen übergroßer bebauter Fläche auf die Halle als 
Ganzes und nicht auf die gegenständliche Begrenzung 
der wirtschaftlichen Einheiten abzustellen, 

.BFH vom 22. Apr i l 1982 I I I R 101/78 
(BStBl 1982 I I S. 580) 

2. Zurechnung land- und forstwirtschaftlich genutzter Bau
landflächen zum Grundve rmögen 

Zu den Voraussetzungen, unter deneri ein landwirtschaft
lich genutztes Grunds tück gemäß § 69 BewG als Grundver
mögen bewertet werden kann. 

BFH vom 21. Mai 1982 I H R 127/80 
(BStBl 1982 I I S . 582) 

3. Wirtschaftliche Einhielt bei zwei bebauten Grunds tücken , 
von denen das eine gewerblichen und das andere privaten 
Zwecken dient 

Zwei aneinandergrenzende bebaute Grunds tücke , von de
nen das eine gewerblichen und das andere privaten Zwek-
ken dient, bilden dann eine wirtschaftliche Einheit, wenn 
sie in einem durch Bebauungsplan ausgewiesenen Gewer
begebiet liegen, das auf dem privat genutzten Grunds tück 
errichtete Wohnhaus nur als Wohnung des Betriebsinha
bers genutzt werden kann und die Grunds tücke aus bau
rechtlichen G r ü n d e n nur gemeinsam veräußer t werden 
dürfen . 

BFH vom 25, Februar 1983 I I I R 81/82 
(BStBl 1983 I I S. 552) 

4. Befinden sich auf einem Grunds tück sowohl das Wohnge
bäude des Betriebsinhabers als auch das Betriebsgebäude, 
so kann eine wirtschaftliche Einheit vorliegen 

Befinden sich auf einem Grunds tück sowohl das Wohnge
bäude des Betriebsinhabers als auch das Betr iebsgebäude 
und gehören die beiden Grundstückste i le wirtschaftlich zu-
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^2BewG1^65 
(S3100) 
3 ^ Rechtsprechung 

sammen, so liegt eine wirtschaftliche Einheit auch dann 
vor , .wenndieGrunds tücks te i le nach demWillen der Eigen
t ü m e r nicht einem gemeinsamenZweck dienen. 

BFH vom 15,funi 1983 IIIR40/82 
(BStBll983 I I S 752) 

5.^as Wohnhauseiner Großbaumschule , dasdem fnhaber 
und s^ inen^ami^ ienangehör igen zu Wohnzv^ecken dient, 
ist dem land- und forstw^irtschaftlichen Vermögen zuzu
ordnen 

Z u r F r a g e d e r Z u o r d n u n g e i n e s W o h n g e b ä u d e s z u m l a n d -
undfors twir t schaf t l ichenVermögen.^ 

BFH vom25November 1983 IIIR73/80 
(BStBl 1984 ITS 292) 

^ Stellplätze in ^oppelstockgaragen als selbständige wi r t 
schaftliche Einheit i .Sdes Bewertungsgesetzes; Einbezie
hung in die wirtschaftliche Einheit ,,Wohnungseigentum^^ 

1. Wirtschaftliches Eigentum kann auch an einemeinzel-
net̂  Stellplatz einer einer Gemeinschaft gehörenden 
D o p p e l s t o c k g a r a g e b e s t e h e n , f ü r d i e T e i l e i g e n t u m n a c h 
d e r n W E G b e g r ü n d e t i s t . 

2, f^ieserStellplatzkannzusamt^enmiteinemWohnungs-
eigentum zu einer wirtschafthchen Einheit zusammen 
zufassensein. 

BFHvom30November l984 IIIR121B83 
(BStBl 1985 I1S 451) 

7,Keine Grundsteuerbefreiung fü r Grundbesitz, der zum 
Sportfischen genutzt wi rd 

Grundbesitz, den ein eingetragener VereinseinenMitglie-
dernzum sog. Sportfischenzur Ver fügung stellt ,ist nicht 
von der Grundstetier befreit. 

BFH vom 31 , fuh 1985 IIR236B81 
(BStBl 1985 I I S 632) 
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Rechtsprechung 

§ 2 BewG 
(S 3100) 
4 

1965 

* 1. Zur Annahme einer wirtschaftlichen Einheit, wenn ein 
Miteigentumsanteil mit mehr als einer abgeschlossenen 
Raumeinheit i . S. des Wohnungseigentumsgesetzes 
verbunden ist 

Sind in einem Gebäude mehrere abgeschlossene Raumeinheiten 
(Wohnungen) zu nur einer Sondereigentumseinheit zusammenge-

. faßt, so'bilden sie dann keine wirtschaftliche Einheit, wenn sich 
zwischen den mehreren Riiumeinheiten andere Sondereigentuhis-
einheilen befinden. - • 

BFH vom I . April 1987 II R 251/84 
(BSrBl 1987 II S. 838) 

2. Zur Annahme einer wirtschaftlichen Einheit, wenn ein 
Miteigentumsanteil mit mehr als einer abgeschlossenen 
Raumeinheit i . S. des Wohnungseigentumsgesetzes 
verbunden ist 

Ist ein Miteigentumsunteil rnit dem Sondereiaentum an mehr iils 
einer abgeschlossenen Ratimeinheit verbunden, so bildet das Woh
nungseigentum in.sgesamt ein Grundstück i. S. des BewG (eine.wirt-

. schaftliche Einheit), wenn die Raumeinheiten entweder unmittelbar 
neben- oder unmittelbar untereinander angeordnet sind. 

BFH vom 1. April 1987 II R 79/86 
(BStBl 1987 II S, 840) 

Zur Annahme einer wirtschaftlichen Einheit, wenn 
mehrere Wohnungseigentumsrechte atif einem 
gemeinsamen Grundbuchblatt (Wohnungsgrundbuch) 
zusammengeschrieben sind 

Nach § 93 .Abs, 1 Satz ) BewG bildet jedes rechtlich selbständige 
Wühnungseigenlum eine wirtschaftliche Einheit. Die Führung meh
rerer rechtlich selbständiger Wohnungseigentumsrechte auf einem 
gemeinsamen .Wohnüngsgrundbuch und/oder das tatsächliche 
.Anejnandergrenzen(Übereinanderliegen)der Wohnungen führt nicht 
dazu, daß diese Wohnungseigentumsrechte eine wirtschaftliche Ein
heit bilden (Abgrenzung zum Urteil vom 1. April 1987 H R 79/86 
BFHE 150. 274, BStBl II 1987, 840). 

BFH vom f. August 1990 
(BStBl 1990 II S. 1016) 

R 46/88 
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§ 2 BewG 1965 
(S 3100) 
4 Rechtsprechung 

4. Die Grundfläche und der Umgriff von Gebäuden auf 
fremdem Grund und Boden bilden stets eine selbständige 
wirtschaftliche Einheit 

Der Teil eines Grundstücks, der Grundfläche und Umgriff von 
Gebäuden auf fremdem Grund und Boden ist, bildet auch dann eine 
selbständige wirtschaftliche Einheit, wenn sowohl er wie der übrige 
Teil derselben Gi'undstücksart zuzurechnen ist, 

BFH vom 2, August 1989 II R 219/85 
(BStBl 1989 II S. 826) 

5. Einbeziehung des Wohngebäudes in den Beirieb der 
Land- und Forstwirtschaft, auch wenn die Zugehörigkeit 
zum Betrieb äußerlich nicht erkennbar ist 

Bei einem viehlos wirtschaftenden Ackerbaubetrieb mit einer land
wirtschaftlichen Nutzfläche von 1J5 ha ist das dein Belriebsinha-
her und seiner Familie zu Wohnzwecken dienende Wohngebäude 
(GebäudeteilI regelmäßig auch dann in die wirtschaftliche Einheit 
des land- und forstwirtschaftlichen Betriebs einzubeziehen, wenn 
es sich um einen .Neubau handelt, der nach seiner baulichen Gesia)-
tung die Zugehörigkeit zum landwirtschaftlichen Betrieb äußerlich 
nicht erkennen läßt. Dies gilt auch, wenn der Betriebsinhaber neben 
seiner Tätigkeit als Landwirt noch einen anderen Beruf ausübt, 

BFH vom 28, März 1990 [1 R 125/87 
• (BStBl 1990 II S. 727) 

Zur Einbeziehung von Wohngebäuden in den Betrieb der 
Land- und Forstwirtschaft, deren Lage und Gestaltung 
keine Zugehörigkeit zum Betrieb erkennen läßt 

Das einerh Land- und Forstwirt und seiner Familie zu Wohnzwek-
ken dienende Wohngebäude ist regelmäßig auch dann in die wirt
schaftliche Einheit des land- und forstwirtschaftlichen Betriebs ein
zubeziehen, wenn das Gebäude am Onsraiid in einem reinen Wohn
gebiet (Neubaugebiet) liegt und äußerlich weder nach seiner Gestal
tung noch nach seiner Lage eine Zugehörigkeit zum land- und forst
wirtschaftlichen Betrieb erkennen läl.lt. 

BFH vom 9. Mai 1990 II R I 
(BStBl 1990 11 S. 729) 
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Rechtsprechung 

§ 2 BewG 1965 
(S 3100) 
5 

L Mehrere wirtschaftliche Einheiten beim 
Wohnungseigentum, wenn sich die zu ihm gehörenden 
Wohnungen nur an einer Kante berühren ' 

Gehören zu einem Wohnungseigentum zwei Wohnungen in dem-
.selben Haus, bei denen die eine nicht an die andere, sondern an die 
unter dieser gelegene Wohnung angrenzt - die zwei zu dem Woh-
nungseigenlum gehörenden Wohnungen sich also nur an einer Kan
te berühren - , so liegen zwei jeweils als Einfamilienhaus zu bewer
tenden wirtschaftliche Einheiten vor 

BFH vom 24. Oktober 1990 II R 82/88 ' • ' 
(BStBl 1991 II S. 503) 

2. Wirtschaftliche Einheit bei Stückiändereien 

1. Grundsätzlich ist es möglich, mehrere" Stückiändereien dessel
ben Eigentümers zu.einer wirtschaftlichen Einheit zusammen
zufassen, und zwingend unabhängig davon, ob diese an eine 

• oder mehrere Personen veipachtel sind. Dies bedeutet aber nicht, 
daß in besonders gelagerten Fällen unter Beachtung der Vor
schrift des § 2 Abs. I BewG nicht auch mehrere wirtschaftliche 
Einheiten vorliegen können. 

2. Auch aus § 34 Abs. 7 BewG ergibt sich nicht, daß Stücklände-' 
reien in der Hand eines Eigentümers stets nur eine wirtschaft
liche Einheit bilden können. , - , 

BFH vom 3. März 1993 II R 32/89 
(BFH NV 10/93 S. 584) 

222 Bew-K:uiei NW. 18. Erg.-Lfg, (Juli 1995) 



Anweisungen 

^ ^ ^ ^ w G l ^ ^ ^ 
(S3100) 
^ 

Einheitsbewertung des Grundvermögens und der Betriebs-
grundstücke^ Abgrenzungder wirtschaftlichenEinheiten bei 
Gebäuden des ^äch t e r s au fgepach t e t enEab r ikg runds tücken 

( E r l d e s F l ^ N R W v o m 2 5 G k t l 9 8 2 ^ S 3 2 1 7 8 ' ^A4) 
Bei G e b ä u d e n a u f f r e m d e m G r u n d und Boden in den F ä l l e n , i n . 
d e n e n d e r B ä c h t e r eines Werkgeländes mit aufstehendenGe-
b ä u d e n d e s ^ e r p ä e h t e r s zusätzlich Gebäude eririchtet hat,die 
i n s e i n e m — d e s F ä c h t e r s — wirtschaftliehen Eigentumstehen, 
gilt f ü r die Abgrenzung der wirtschaftlichen Einheiten fol-
gendes-

1 Nach^94Abs . lSa tz3BewGgi l tderGrundundBoden ,auf 
demeinfremdes Gebäude steht, al^bebatttes Grunds tück 
der Grundstücksar t , zu der das fremde Gebäude gehört. 
Diese^orschrift grenzt damit gleichzeitigdie wirtschaftli
che Einheit f ü r dieses Grundstück ab.Der G r u n d u n d B o -
denist,soweit er in wirtschaftlichem Zusammenhangmit 
dem darat,if errichteten Gebäude steht, eine selbständige 
wirtschaftlicheEinheit. Diese selbständige wirtschaftliche 
Einheit ist aus dem gröl3eren S tammgrunds tück herauszu-
l ö s e n ( B F I ^ U r t e i l v o m ( i l 0 1978 IIIR23B75,BStB11979 I I 
Seite 37) ^ B 

2. Es bestehen keine Bedenken, mehrere vom Fächter auf 
dem Fach tge ländeer r i ch te te , räumlich getrennt liegende 
Gebäude zu einer wirtschaftlichen Einheit zusamrnenzü-
fassen,Das setzt allerdings voraus,dal^die Gebäude zu der 
selben Grunds tücksar t gehören. Unter dieser 'Vorausset
zung können auch die dazu gehörenden Grundstücksf lä
chen desVerpäch te r s zu einer wirtschaftlichen Einheit zu
sammengefaß t werden, ^ . 

776 Bew-Kar lei NW, 15. Ei-g.-Lfg. (Juni 1985) 



Anweisungen 

§ 2 BewG 1965 
(S3100) 
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Einheitsbewertung des Grundbesitzes: 
Steuerliche Zurechnung der Gartenlauben 
(Erl. des FM NRW vom 23. Juli 1984 - S 3199 - 1 - V A 4) 
Hinweis auf 12 zu § 94 BewG. 

777 BfW-kar te i NW, 15. Erg.-Lfg. (Juni 1985) 

Anweisungen 

Einheitsbewertung des Grundbesitzes: 
Steuerliche Zurechnung' der Gartenlauben 

(Er!. des FM NRW vom 23. Juli 1984- S 3199 -1- VA 4) 

Hinweis auf 12 zu§ 94 BewG. 

) 

777 B~w-Kartei NW, 15. Erg.,Llg. (Juni 19.85) -1-
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Anweisungen 

§ 2 BewG 1965 
(S 3100) 
4 

Einheitsbewertung der Betr iebsgrundstücke der Deutschen 
Bundesbahn: i 

Abgrenzung der wirtschaftlichen Einheit des Bahnhofs 

(EVI. des FM NRW vom 28. Jul i 1986 — S 3015 - 2 -:-'V A 4)' 

Hinweis auf E 10.zu Verschiedenes. 

851 Bew-Karlei NW, 16. Erg.-Lfg. (Sept. 1986) 
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Anweisungen ,. ' , ,-

Berücksichtlgting dinglichier Beschränkuiigen des Grundslücks-
eigentums bei der Ermittlung des Grundstückswerts , 
(Er). FinMin I<lW-vom-20. Juli'1970 — S 3101 ^ 2 — VC 1). ' 

;.Bei'der Ermittlung des-Grundstückswerts nach neuen) Bewer-
tungsreciif bitte ich,folgendos zü beachten: -

' I . ' .' 
I . Grunddienstbarkeit 
Bei eiher Grunddienstbarkeit (§ 101 ß BGB) .stehen sich das -

' dienende .Grundstück und. das herrsdiende . Grun'd.stück ge-. 
genüber. .Die'Grunddienstbarkeit ist Belastung, des (lierienden 
Grundstücks und Bestandteil des herrschenden Gruntistücks" 

'.'(§ 96 BGB), Sie ist deshalb .bei,der Bewertung beider Grtind; 
• stücke i u beriicksichtigen... . .. - ' 
a) . Bewertung des belasteten Grundstücks / . ̂  
•' Die Belastung eines Grundstücks mit einer Grunddienst

barkeit mindert im allgemeinen dessen 'Wert:-Eine Ennäßi- " 
gung des "Grundstückswerts'kfjmmt allerdings, nur dann 

.. in Betracht, wenn die Belastung des-Grundstücks mit der 
'. • Grunädicnstbarkeii seine Nutzung wesentlich beschränkt. 
•' D.as Ausmaß der Ermäßigurig'bes.limmt, sicli nach den Um-

'•• ständen des Einzelfalles, Es richtet sich danach, welche. Be-' 
' ' '.deutung der Belastung bei einer Veräußerung des dienen-
. ' .den Grundstücks bei.cjeme'ssen werden'würde. '-

' Bei;der Bewertung von iihbebciuten Grundstücken ist die 
• Belastung htit einer Grunddienstbarkeit bei dpf Ermittlung 

des Bodenwerts zu berücksichtigen (Abschnitt 10, Abs. 4 . 
'. Satz 1 BewR Gr): In den Fällen der Bewertung der bebau-
.- tcn Grundstücke-im Erlragswertv,erlahreri kommt ein Ab-

schlag'na'ch § 82 Abs. 1 BewG nur'insoweit in Betracht, als 
; ' die-'Werttninderung ,in{olgevder Belastung nicht bereits in; 

. ' .. der Höhe der Jahresrbhmiete berücksichtigt ist. Die Ermä-, 
ßig'ung des- Grundstückswerts unterliegt hier, keiner 'Be
grenzung (§ 82 Abs. 3 BewG 1965). In den Fällen der Be
wertung der bebauten Grundstücke im Sachwertverfahren • 

. ' wirkt sich eine-'Wertminderung im ällgenieinen im Böden-
.wert aus (Abschn. 35Abs.'2 EewR Gr), • . ', 

b) Bewertung des herrschenden Grundstücks . • ^ 
, Die Belastung eines Grtindstücks mit „einer Grunddienst-

: ' . .barkeif führt für das herrschende Grundstück'nur dann ztr 
' einer. V/erlerhphting,.,wenn, die'Belastung „für die .Benut

zung. desJ-Grundstücks des Berechtigten Vorteil bietet" (§ 
1019BGB), der tien "Verkehrswert deSiherrschenderi Crund-

.'stücks beeinflußt. (§. 9 Abs. 2 Bew.G 1965), Das Ausmaß der. . 
Wer ter höh'ung Tidde t sich,nach den Umständen des Ein-; 

' •.zelfälies, Im allgeiiieinen ist der Wert des herrschenden 

$ W n t : M , 
(S3101). . 
D l 
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Anweisungen 

§9 BewG 1965 
.(S3101) 
D l 

ä) Bewertung des Uberbauten Grundstücks 
• Das Rentenrecht ist-Bestandteil des. überbauten Grund
stücks' (§ 96 BGB). Es ist deshalb bei der Bewertung des • 
Grundstücks zu berticksichtigeh (§ 68 Abs. I . N r . 1 BewG 

..' .1965). lim Zeitpunkt .der. 'Grenzüberschreitung dürf te der 
Wert der Ubefbaurente im allgemeinen;dem- Verlust der 

, . .' Nutzung des'^überbauten Teils des belasteten Grundstücks 
' entspredi'en. Eine sich.aus demNutzungsverlust ergebende 
. 'Wertminderung wird demnach in diesem Zeitpunkt durch 
; den. Wert der Uberbaurente im allgemeinen-ausgeglichen. ' 
' Der vollständige Ausgleich einer Wertminderung tr i t t je

doch dann nicht .mehr ein, wenn der, Wert des überbauten 
, • Grundstücks steigt. Ebenso fehlt ein Ausgleich im Fall der 

einmaligen Zahlung oder der Ablösung der Rente oder im 
Fall des Verzichts auf die Rente. • , 

, Bei der Bewertung des überbauten Grundstücks wird eine 
. Wertrninderungi nur insoweit berücksichtigt, als sie nicht 

•' • . durch ;den Wert, der Uberbaurente ausgeglichen ist. Der. 
Wert der.Uberbaurente ist in Anlehnung an die Regelung 
in Abschn. 32 Abs. 5 Satz 7 BewR-'Gr rriit dem Neunfachen 
des Jähresbet rags anzusetzen. , • 
Bei der Bewertung von tinbebauten Grtindstücken ist zu
nächst der Bodenwert für die nicht vom Uberbau bedeckte 

, Fläche zu ermitteln. Diesem Wert i s l dann der Wert .der 
Uberbäurente hinzuzurechnen. In den Fällen der Bewer-

{- tung der bebautet! Grundstücke im Erlragswertverfahren 
• . kommt eine Wertminderung nach § 82. Abs. 1 BewG 1965 hur • 

insoweit in Betracht, als sie nicht bereits in der Höhe der 
' Jahresrphmiete "berücksichtigt ist. Bei, der. Berechnung des 

Zuschlags nach § 82 Abs. 2 Nr. 1 BewG 1965 ist die -vom 
übe rbau bedeckte Fläche als unbebaute Fläche anzusehen. 

:' Bei der Bewertung eines bebauten .(Grundstücks im Sa ehr 
• wertverfahren wirk t sich eine Wertminderung irti Boden- . 
wert aus. Dieser ist wie bei einem unbebauten Grundstück 

.' . - zu ermitteln. ' • . - ' . 
D) Bewertung des Gründstücks', von dem aus überbaut worden 

ist " ' ; • ~ 
., Der Uberbau gehört zur wirtschaftlichen Einheit des Grund

stücks, von dem aus überbaut worden ist. » 
In den Fällen der Bewertung der bebauten Grundstücke im 
Erlragswertverfahren'wirkt sich der .Wert des Überbaus 
im allgemeinen in einer höheren Jahresrohfniete aus. Eine 
"Werterhöhung nach § 82 Abs. 2 BewG 1965 ist ausgeschlos-

' sehY Die Verpflichtung'zur Zahlung der .Uberbäurente ist 
, . als Reallast (§ 914 Abs. 3 BGB) 'nach § 82 Abs. 1 BewG 1965 

' mit dem Neunfachen des Jahreswerts wertmindernd.zu be
rücksichtigen. . ., . , , . ; 

. ,321, Be-w-Kartei NW,-5. Erg^Lfg (Januar 1971) 



) BewG 1965; 
3101') ' ,. -
1 -• - \̂  

. ' • ' • , Anweisungen ' 

# : # : 
/ wertmindernd zu berücksichtigen. . ' • 

• 5.Notweg ;' . • • ',;, - -•',.•.'•.'. 

mm: 
1965 in Betracht kommen. . 

m*: 'der. 

'321 
'— 4 . 



Rechtsprechung 

§9 BewG 1965 
(S3101) 
B l 

1. Auftei lung einer Grundstücksf läche in Vorder- und Hin
terland 

Die Aufteilung größerer unbebauter Grundstücksf lächen 
in Vorder- und Hinterland ist nach ständiger Rechtspre
chung nicht zwingend vorzunehmen. Die Auftei lung hängt 
vielmehr davon ab, ob sie ortsüblich oder durch behördliche 
Anordnung bedingt ist. 
.BFH vom 18. September 1970 I I I B 21/70 

' (BStBl 1971 I I S. 4) 

• Hinweis auch auf HER 1971 Nr. I S . 13. 

2. Der gemeine Wert unbebauter Gruiidstücke ist aus Kauf
preisen vergleichbarer Grunds tücke abzuleiten, die im ge
wöhnl ichen Geschäf tsverkehr zustande gekommen sind 

1. Bei der Ermitt lung des gemeinen Werts unbebauter 
. Grunds tücke verdient die Wertermittlung durch unmit
telbare Ableitung aus Kaufpreisen fü r vergleichbare 
Grunds tücke den Vorzug vor der Wertermittlung auf 
der Grundlage von Durchschnittswerten, sogenannten 
Richtwerten. 

2. Die Ableitung des gerheinen Werts unbebauter Grund
stücke unmittelbar aus Kaufpreisen setzt voraus, daß 
eine ausreichende Zahl von Verkaufsfäl len vorliegt, bei 
denen die Verkaufspreise eindeutig als im gewöhnli
chen Geschäf t sverkehr zustande gekofnmen anzusehen 
sind. Außerdem ist erforderlich, daß die maßgebenden 
Wertfaktoren der zil vergleichenden Grunds tücke irn 
wesentlichen übere ins t immen und die Verkäufe im 

. Hauptfeststellungszeitpunkt oder in zeitlicher Nähe 
hierzu stattgefunden haben. 

BFH vom 26. Septernber 1980 I I I R 21/78 
(BStBl 1981 I I S . 153) . 

3. Ableitung des Bodenwerts aus Richtwerten der Gutachter
ausschüsse ' 

Es ist nach dem jeweiligen Verfahrensstand zu entscheiden, 
ob im Verfahren wegen Einheitsbewertung eines unbebau
ten Grunds tückes glaubhaft gemacht ist, daß der zürn Sach
verständigen bestellte Gutachterausschuß fü r Grund
stückswerte die genaue^ Lagebezeichnung von Vergleichs
objekten, verweigern darf. Bei dieser Entscheidung sind 
insbesondere die Geheirnhattungspflicht des Gutachter-

142 Bew-Karlei NW.15. Erg.-Lfg. (Juni 1985) • Ersatitilatt • 



§ 9 BewG 1965 
(S31Ö1) 
B l Rechtsprechung 

ausschusses (§ 138 Abs. 3 BBauG) und das Interesse an einer 
zutreffenden Besteuerung unter Berücksichtigung aller 
Umstände des Einzelfalles gegeneinander abzuwägen. 
BFH vom 21. Mai 19821118 32/81 . 
(BStBl 1982 IIS. 604) 

142 • Ersatzblatt • 



Rechtsprechung 

§ 17 BewG 1965 
(8 3105) 
1 

1. Geltendmachung des Anspruchs auf Befreiung von Grund
steuer auch durch Anfechtung des EW-Bescheids außer 
halb des S teuermeßbe t ragsver tahrens möglich 

Solange der Widerspruch zwischen § 184 Abs. 1 Salz 2 AO 
1977 und § 19 Abs. 2 Satz 2, Abs. 4 BewG i . d. F. des EGAO 
1977 nicht beseitigt ist, ist der Betroffene nicht gehindert, 
seinen behaupteten Anspruch auf Befreiung von der. 
Grundsteuer auch durch Anfechtung des Einheitswertbe
scheids geltend zu machen, sofern nicht die Finanzbehörde 
ausdrücklich die Entscheidung über gründs teuer rech fliehe 
Fragen dem Steuermeßbe t ragsver fahren vorbehalten hat. 

BFH vom 24. Juli 1985 I I R 227/82 
(BStBl 1986 I I S. 128) 

160 Bew-Kartei NW, 16. Erc-Lfs;. (Sept. 1986) 
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Rechtsprechung 1 

Zuordnung einer t^bsthaufläche (^treuohstwiese) zum 
land-undfö r s twi r t s cha f t l i chen Vermögen 

.Wird ein in einem Naherholungsgebiet belegenesGrund-
stück tatsächlich gärtnerisch genutzt (Slreuobstwiese). ist 
e s d e n i l a n d - u n d f o r s i w i r t s c h a f t l i c h e n V e r m ö g e n z u z u o r d -
nen,wenneshinsichtlich Arbeitseinsatz,Investitionen zur 
Erhaltung oder Steigerung der Ertragsfähigkeit sow îe 
erzielbarem Erlrag einem Vergleich mit einem i^urch-
schnittlichen landwirtschaftlichen Ifaupterwerbsbetrieb 
der gleichen Nutzungsart standhalten kann. Eine Erzeu
gung des Erwerbswegen gehört nichlzu den Abgrenzungs-
krilerien. 

B F I ^ v o m 4 M ä r z l 9 8 7 IIR8B8^ 
(BStBl 1987 I I S 370) 

1^^ Bê ^ K8rlei^W17 Erg Lfg (Jutil9 



Rechtsprechung 

§ 19 BewG 1965 
(S 3106) 
1 

1. Der steuerhefreite Teil eines Grundstückes bleibt bei der 
bewertungsrechtlichen Bestimmung der Grunds tücksar t 
außer Betracht 

Ist ein. öffentl ichen Zwecken dienendes Grunds tück zu 
einem Teil von sämtlichen einhei lswertabhängigen Steu
ern befreit, so ist ein Einheitswerl insoweit nicht festzustel
len. Der steuerbefreite Teil bleibt bei der Entscheidung 
über die Gruhds tücksar t außer Betracht. 

BFH vom 26. September 1980 I H R 67/78 , 
(BStBl 1981 I I S. 208) 

2. Keine Grundsteuerbefreiung für Grundbesitz, der zum 
Sportfischen genutzt wi rd 

Grundbesitz, den ein eingetragener Verein seinen Mitglie
dern zum sog. Sportfischen zur Ver fügung stellt, ist nicht 
von der Grundsteuer befreit. -

BFH vom 31. Juli 1985 I I R 236/81 
(BStBl 1985 I I S. 632) 

3. Geltendmachung des Anspruchs auf Befreiung von Grund
steuer auch durch Anfechtung des EW-Bescheids außer 
halb des S teuermeßbet rags Verfahrens möglich 

Solange der Widerspruch zwischen § 184 Abs. 1 Satz 2 AO 
1977 und § 19 Abs. 2 Satz 2, Abs. 4 BewG i . d. F des.EGAO 
1977 nicht beseitigt isl, ist der Betroffene nicht gehindert, 
seinen behaupteten Anspruch auf Befreiung von der 
Grundsteuer auch durch Anfechtung des Einheitswertbe
scheids geltend zu machen, sofern nicht die Finanzbehörde 

., ausdrücklich die Entscheidung über grundsteuerrechtliche 
Fragen dem Steuermeßbe t ragsver fahren vorbehalten hat. 

BFH vom 24. Juli 1985 I I "R 227/82 
(BStBl 1986 I I S. 128) 

4. Beginn der Bauarbeiten als Herrichtung fü r den grund
steuerbegünst igten Zweck 

Ein Grunds tück wird erst dann f ü r einen s teuerbegünst ig
ten Zweck (Errichtung und Betrieb eines Ausbildungszen
trums fü r Sparkassenangehörige) hergerichtet und damit 
grundsteuerfr.ei, wenn mit den Bauarbeiten auf dem 
Grundstück begonnen wird, nicht schon mit der Baupla
nung. 

BFH vom 13. November 1985 I I R 237/82 
. (BStBl 1986 I I S. 191) 
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§ 19 BewG 1965 
(S 3106) 
1 Rechtsprechung 

Selbständigkeit der in einem Einheitswerlbescheid getrof
fenen Feststellung (hier: Betr iebsgrundstück) . 

Auch die in einem Einheilswertbescheid über ein Grund
stück getroffene Feststellung, daß es ein Betriebsgrund
stück ist, kann gesondert angefochten und bestandskräft ig 
werden (Anschluß an BFH-Urteil vom 13, November 1981 
I I I R 116/78, BFHE 135, 85, BStBl 1983 I I S. 88). 

BFH vom lO: Dezember 1986 I I R 88/85 
(BStBl 1987 I I S.'292) . 

Kleinstappartements in Studentenwohnheimen keine 
Wohnungen i . S. von § 5 Abs. 2 GrStG 

Kleinstappartemerits in Studentenwohnheimen mit 
15,70 qm bis 16,50 qm Gesamtf läche sind keine Wohnungen 
i . S . v o n § 5 A b s . , 2 G r S l G . 

BFH vom 11. Februar 1987 I I R 210/83 
(BStBl 1987 I i s : 306) 

Änderung der bei der Einheitswertfeststellung getroffenen 
Artfeststellung wegen neuer Tatsachen zulässig 
1. Die Änderung der bei der Einheilswertfeslstellung 

getroffenen Artfestslellung (§ 19 Abs. 3 BewG) nach 
§ 181 Abs. 1 Satz 1 i . V. m. § 173 Abs. 1 AO 1977 ist zuläs-

. sig. • . • 
2. Nimmt das FA von Amis wegen gegen den Willen des 

Steuerpflichtigen eine Änderung vor, so indiziert dies 
unwiderlegbar, daß es die Voraussetzungen von § 173 
Abs. 1 Nr. 1 AO 1977 (Änderung zuungunsten des 
StE'uerPflichtigen) fü r gegeben hält. Begehrt der Steuer
pflichtige die Änderung, so indiziert dies unwiderlegbar, 
daß die Voraussetzungen von § 173 Abs. 1 Nr. 2 AO 1977 
(Änderung zugunsten) vorliegen. 

BFH vom 16. September 1987 I I R.178/85 
(BStBl 1988 I I S. 174) 
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Rechtsprechung 

§ 19 BewG 1965 
(S 3106) 
2 ^ 

Das FA verletzt die ihm obliegende Ermittlungspflicht 
grundsätzlich nicht, wenn es vor dem Er laß eines 
Artfeststellungsbescheides nicht Einsicht in die Bauakten 
nimmt 

BFH vom 10. Februar 1988 II R 2n6/X4 
(BStBl 1988 11 S. 482) 

Zur Änderung der bei der Einheitswertfeststellung 
getroffenen Artfeststellung wegen neuer Tatsachen 

Die Änderung eines Arlfest.stellungsbescheide's nach S 173 Abs. I 
Nr I AO 1977 aufgrund nachträglich bekanntgewordenerTatsachen 
ist nicht dadurch ausgeschlossen, daß dem FA bei der ursprüngli
chen Feststellung ein Rechtsfehler unterlaufen ist, wenn die nach
träglich bekanntgewoidene Tatsache ungeachtet des unterlaufenen 
Rechtsfehlers bedeutsam ist. 

BPH vom 7. Juni 1989 II R 13/86 
(BStBl 1989 11 S. 694) 

Rechtsbeht'lfsbelehrung eines Einheitswertbescheids m u ß 
keinen Hinweis auf die selbständige Anfechtbarkeit der 
Art - und Wertfeststellung enthalten; zur Auslegung eines 
Einspruchsschreibens 

1. Die einem Einheitswertbescheid (Wert- und Artfortschreibung) 
beigefügte Rechtsbehelfshelehrung entspricht den Anforderun
gen des S 356 Abs. 1 AO 1977 auch dtinn, wenn sie keinen Hin
weis darauf enthält, daß die Anfechtung nur einer der selbstän
digen Feststellungen (vgl. BFHE 135, 85, BSlBf 11 1983, 88, 
Lind BFHE 148. 329. BStBl II 1987. 292) nicht zugleich auch 
die Anfechtung der weiter getroffenen Entscheidungen beinhal
te. 

2. Zu den Grenzen der Auslegungsfähigkeit eines Einspruchs
schreibens. • . . 

BFH vom 10. Mai 1989 
(BStBl 1989 11 S. 822) 

R 196/85 
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§ 19 BewG 1965 
(S 3106) 
2 Rechtsprechung 

Das FA darf bei der Artfortschreibung des Einheitswerts 
eines Grundstücks Kenntnisse nicht verwerten, die es sich 
durch Auskunft eines Angehörigen des 
Grundstückseigentümers ohne Belehrung nach § 101 
Abs. 1 Satz 2 AO verschafft hat. 
BFH vom 31. Oktober 1990 II R 180/87 
(BStBl 1991 11 S. 204) 
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Anweisungen 

§21 BewG 1965 
(S3106)' ' ' 
1 

Einheitsbewertung des Grundbesitzes und Grundsteuer; 
Nachholung von Einheitswertfeststellungeh auf den 1. 1. 

' 1964, 1. 1. 1974 bis einschl. 1. 1. 1976 und von Grundsteuer-
meBbetragsVeranlagungen auf den 1. 1. 1974 bis einschl. 
1. 1. 1976 mit Wirkung für einen späteren Zeltpunkt 

(Erl, FinMin N W vom 4. Juni 1980 — S 3106 — 55 — V A 4) ' 

1 Reditslage 
Ist eine Einheitswertfeststellung unzulässig, weil für das • 
Kalenderjahr, in dem der Einheitswert erstmalig anzu
wenden ist, die vom Einheitswert abhängigen Steuern 
ver jähr t sind, so kann sie nach Maßgabe der §§ 21 Abs, 3, 
23 Abs. 2 Satz 3, 24 Abs. 3 BewG i . d.^F, der Bekannt-

", ma:chung vom 26. 9. 1974 "sowie § 225 a Abs. 2 RAO 
unter Zugrundelegung der Verhältnisse im'Feststellungs-
zeitpunkt mit Wirkung für einen späteren Feststellungs-

• Zeitpunkt vorgenommen werden, für den die vom Ein
heitswert abhängigen Steuern, nodi nicht ver jähr t ^ sind. 
Die Ver jährung der einhei tsweftabhängigen Steuern für 
die Zeit bis einschl. des Kalenderjahres 1976 richtet sich 
gern, Art ikel 97 § 10 EGAO (BStBl. 1 1976 S, 694) nach 
§§ 143 ff; RAO, 

Bei der Ver jährung der einheitswertabhähgigen Steu
ern, die nach dem 31, 12, 1976 entstanden sind, ist-auf die 
Festsetzungsverjährung nach §§ 169, 170 AO abziistellen 
(Artikel 97 § 10 EGAO). \ 

Wegen der Nachholung unterbliebener Veranlagungen 
des Grundsteuermeßbetrags Hinweis auf die Vorschrif-

. ten der §§ 16 Abs. 3, .17 Abs. 3 Nr, 2 Satz 2, 18 Abs, 3 
Nr, 2 Satz 2 und 20 Abs, 2 Nr, 2 Satz 2 GfStG i ; d, F, vor 
Änderung durch das EGAO 1977, 

Auf Grund der Nächholung der Einheitswertfeststellung 
mit Wirkung für einen späteren Zeitpunkt ist für den 
grundsteuerpflichtigen Grundbesitz auch die Veranla
gung des Grundsteuermeßbetrags - - . f r ü h e s t e n s auf den 
1, 1. 1974 — mit Wirkung für einen späteren Zeitpijnkl 
nachzuholen, für den die Grundsteuer noch nicht ver-

• jährt ist. 

2 Nachholung von, Einheitswertfeststellungen und von 
GrundsteuermeObetragsveranlagungen mit Wirkung für 
einen späteren Zeitpunkt, auf,den eine Fortschreibung 
des Einheitswerts durchzuführen ist 

Die unterbliebene. Einheitswertfeststellung/Festsetzung 
des Grundsteuermeßbetrags ist, auf den ursprünglidien 

• Festslellurigszeitpunkt/Festselzungszeitpunkt nachzuho-

689 Bew-Kartei NW, 13, Erg.-Lfg. (Juli 1981) 



^2lBewO^085 
(^3106) 
1 Anweisungen 

len. Der Umstand des steuerlichen Wirksamwerdens der 
nachgeholten Feststellung^Festsetzung auf einen späte
ren Zeitpunkt steht einer Fortschreibung bzw. l^euver . 
anlagung auf diesen späteren Zeilpuhkt nicht entgegen. 
89ispl9l; Die bisher unterbliebene,ffauptfeslstellung auf 

den 1, 1, 1964 wird im Jahr 19^0mit Wirkrtng 
für den 1,1. 1975 nächgeholt. Im Jahr 1974 sind 
tatsächliche Anderur^geh eingetreten, die eine 

^ Wertfortschreibt^nganf d e n l , l , 1975 ret^tferti-
gen. Feststellungszeilpunkt ist für die nacbzti-
ho lende l faupt fes t s te l lungder l 1,1964, Fest-
setzungszeitpunkt für die nachzuholende 
Grundsteuer-EIauiptveranlagung ist der 1. f. 
1974, Die ,^ertfortscbreibungdesEinh9itswerts. 
und die Neuveranlagung zur Grundsteuer sind 
auf den 1,^1, 1975 durchzuführen. Der na^z^u-
holenden Ifauptfeststellung des Einbeitswerts 
kommt nur noch Bedeutung für die Frage ^u, 
ob die Wertgren^en für die Wertforfs^rei- .^ 
bung auf den 1. 1. 1975 wegen t ä t s ä ^ I l t ^ e r 
Änderungen im Jahr 1974 erreicht sind. Die 
Neuveranlagung des Grundsteuermeßbetrags 
auf den 1. 1. 1975 setzt ^war keine ffauptver-

- anlagung auf den 1. 1. 1974 voraus, sondern 
schließt allein an die Wertfortsc^reibung auf 
den 1. 1 1975 an (^ 17 Abs. 1 GrStG). Die 
ffauptveranlaguhg auf den 1.E 1974 mit Wir
kung für den 1. 1. 1975 ist dehno^ dur^zu-
führen, weil nicht in allen Fällen ab^useher^ 
ist, ob der Wertfortschreibungsbescheid arif 
den 1. 1. 1975 ufrd damit auch der abhängige 
Neuveranlagungsbescheid auf deri 1. 1, 1975 
Bestand haben werden. 

3 f^raktische l^urchführung der Nachholang von Einheits-
wertleststellungen und Grundsteuern^e6betragsveranla-
gungen auf Feststellungszeitpunkte^Festsetzungszeit-
punkte bis einschl.!. 1.1976 

3.1 Die Bewertungsstelle prüft nur den A.blauf der Ver jäh 
rungsfrist^Festsetzungsfrist für die Grundsteuer und holt 
grundsätzlich von Amts wegen alle Feststellungen auf 
zurückliegende Zeitpunkte nach, wenn die Wirkung der 
Feststellung in einen Zeitraum,hineinreichen kann, für 
den die einheitswertabhängigen Steuern noch nicht ver 
jährt sind^ (insbesondere Flauptfeststellung und Nach
feststellungen sind deshalb stets auch-auf well zurück-
liegendeZettpunktenachzuholen), 

^6^9 



Anweisungen 

§ 2 l B e w G l ^ 8 5 
(S3106) 
1 

3,2 Das maschinelle Verfahren wird für die Nachholung von 
Elnheitswertfeststellungen und von Grundsteuermeß-
bettagsveranlagungen entsprechend erweitert werden, 
t^ber den Zeitpunkt des Einsatzes des geänderten f^ro-
grammsergehennochbesondere Weisungen, 

Im Eingabebogen ist als Stichtag stets der ursprüngliche 
F.eststellungs-^Festsetzungszeitpunkt einzutragen, auf 
den die Einheitswertteststellung bz^.. Grundsleuermeß-
betragsfestsetzung nachgeholl wird. 

^ Auf Grund, der zusätzlichen. Eingabe der Schlüsselzahl 
. 991 und des Jahres (zweistellig), von dem an die Fest-

stelltrng für die Grundsteuer erst wirksam wird, bei den 
Kennzahlen für Erläuterungste^te in ,den Eingabebogen 
für die Einheitsbewertung des Grundbesitzes wird für 
die wirtschaftiichen Einheiten des Grundvermögens und 
für Betriebsgrundstücke im Sinn des ^ 99 Abs. 1 Nr. 1 
BewG im Einheitswertbescheid folgender Erläuterungs-
te^tausgedruckt werdend 

„Wegen Eintritts der Ver j äh rung sind die in 
diesem Bescheid getroffenen Feststellungen für 
die Grundsteuer erst ab 1. 1. 19 . . . wirksam, 

F ü r d i e Einheitsbewertung der Betriebe der Eand- und 
Forstwirtschaft und für Betriebsgrundstücke im Sinn des 
^ 99 Abs, 1 Nr, 2BewG k a n n f ü r eine Elbergangszeit der 

- vorstehende Erlänterungste^t nicht maschinell ausge
druckt werden. Das Rechenzentrum, wird aber auf Grund 

^ der zusätzlichen Eingabe den I^rüfungshinweis 944 aus-
. geben. Der vorstehende Erläuterungsle^t ist dann hand

schriftlich in den Einheitswertbescheid einzutragend 

Wi rd im Anschluß an die Einheitswertfeststellung die 
Festsetzung des Grundsteüermeßbetrags ohne zusätz
liche Eingaben durchgeführt, wird im Grundsteuermeß-

^ bescheid (auch für Betriebe der Eand- und Forstwirt
schalt und für Belriebsgrundstücke im Sinn des ^ 99 
Abs, 1 Nr, 2 BewG) der folgende Erläuterungste^t aus
gedruckt werden-

„Wegen des Eintritts der Ver jährung gilt der 
in diesem Bes^eidfestgesetzte Steuermeßbetrag 
e r s t a b l . l 19. B 

In den Fällen, in denen die Festsetzung des Grundsteuer
meßbetrags besonders anzuweisen ist, wird der vorste-

^ hende Erläuterungste^t auf Grund entsprechender Ein 
gäbe bei den l^ennzahlen für Erläulerungste^te im Ein
gabebogen Gru 1 -im Grundsteuernreßbescheid ausge-

^ druckt werden. 
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^21^^wG1^85 
(S3106) 
^ Anweisungen 

Der Zeitpunkt des späteren grundsteueflichen Wirksam
werdens wird den Gemeinden im Datenträgeraustausch 
mitgeteiltwerden. 

In dem ggf anschließenden Zerlegungsbescheid sowie in 
d e n M i t t e i l u n g e n a n d i e B e l e g e n h e i t s g e m e i n d e n ü b e r d i e 
BekanntgabederZerlegung wird fo lgenderEr läu terungs-
te^t ausgedruckt werden: 

^ „ W e g e n d e s E i n t r i t t s d e r Ver jährung geltendie 
in diesem Bescheid festgesetzten Zerlegungs
anteile erst ab 1. 1. 19...^^ 
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,r-i ;•• . '--.'̂ f ĵAKtehzeichen-lind-des Aussch'eidün'qsqrundes'besonders:'aüfr-c-: ' 'V '•,-' -'-'.i;'-" --'-jC.v' 
\ • - > . - ; . , . ; , ' - • : . " ' J R . - ; i - . - i ' , ' ' '-. .';-. ',%.(^^.<- '. •: I. •'.-^•1' ----- zufuhren. . - ".J.--;:" '-. " . . / \ , , ' v .. L-... .y 
^)r3;//:^:,GAiäd9iii(#eßA^ 
•-•.•'- 1- . '-'- : -'-'.lediglich.isi,n'zelrie,.yohjih , »'-.f 
,-;..,[;;•., . .':-:.;, -^detn',j>^faii(pi^isgegeben^^ - y , ' ; ' 

i|; :. •bewef;ten,-_wie^es--.die/.tatsäcb.li^ 
•: rv,.^ • ,.A;.1964-erföfderii;;Sife:sjhd init^i^emErgebnis m^^ 
•• ' .' -ItaLÜv'e'Vorerhebriiig einzubeziehen'. . . ' vy; :' '.\, a'"' 7'-'' 
•^- '1- ' ' ' ' - "' '"-.-•'iV'---v\:T'--"'-?'^'-i.-' :^^,;'.r.'.B *:'"".'/.'.v..!^..'' '', y;.;",'^''::.-;n:,"-'"kJ''/^ '" '-'"/' -v 

- : 2: Behandlung im Rahmen der Tötälstatistik ' ; ;"• 'o.'.-;-^ - .' - ;•- ' l i j ; -ri i ' , 
v> ' .''•'•-^-'.^'\-'/.'^'-. '.'i:Ä."7:^{r'\''"-: 4/^1:"'::-'.i?/:.^ 

• In .deri Fällen^außerhalb- der Voferhebung,;bei-denen-;sicher' Ii; -,. -.:/!.'.--'r -' •''''" "' ,̂ .-l-V 
' ' .'feststeht,' daß - auf; deri .1. Januar descJalires,"yort derh-':ari'die^ •'',-'''-'. ' • :'..": Vrr-''̂ -''".:' -'.';< 

, ' * ^ , , • ' ' . •. . ' ' - T ' ' • .• * j - / ' ' '' ' i ' '• V- ^ • • . • ' . ' * • ' " -1 ' , •' t̂̂^ y' ') • j .' i ' , >.>7 . 
- . VEinheits-werte.^steueflich. .wirksarrikw '- •-:'';. ',-•-,'"'•.;'\ '',', 

^ ;::-;:v;%j^/.'.::';'."' ''^'V,,' -^tf .^t:v;'-.,,:'' Y : ' ^ . f ' , : - ' ; ;/;'-;.;/-' I..-;" 
' . . l ^ - * ^. ' tjsDei-..-.Eilaß ;vöm',14, . Februar.'19G6',ist' riictit-'iiv-die Käirt'ei, aufgenommen r' ' ' -,, ' "^./-'' ^ ' 
i T -Ii; -.. , . | w ü f d e n _ _ : " :̂;,;'.; ''--'t ",%-\';.'- < , '-̂  

B"|, _̂\' ̂.j'.'-;r̂^̂  .̂̂ -̂  '^^..'.-j ' ̂ jj'̂^̂  ̂  1̂  ' 



§ 21 BewG 1965 ; 
'(S-3106).' .,' ' 
N f D l Anweisungen. 

... Schreibung oder eine Aufhebung .der Einheitswerte wegen der 
- ,. nach derri 1. Januar 1964 .'eingetretenen Änderungen am Grundr... 

• ' stück, vorzunehrnen ist,'rkann auf ^die förmliche Durchführung '' 
. . der Hauptfeststellung auf den 1, [Januar 1964 verzichtet wer

den,' bei .Wertfdrtscbreibungeh .-jedoch hur, .dann, wenn die 
. Veräiiderririgeh über den Zü- und Verkauf 'voii Flächen sowie: 
. über kleinere Zubauten" ttnd Anbauten' hinausgehen. Die 
.. Finanzämter haben, jedoch dem Statistischen Landesamt*auf 

'̂  'der , ,Gründlage-einer Schätzung die statistischen,-Daten,'Ziim 
i : Januar 1964:.zu liefern. Dazu .kann der'-Eingabewertbogen' . 

,'y_erweiidet. werden, der'noch für , die Übernahme der'Ergeh-"' 
' nisse der manuell . 'durchgeführten' 'Bewertungeri 'auf Magnete -' 
-- ijahd zu erstellen ist, Geschälzt 'werden müsseii.die Datert zum' . 

; , ' 1 . Januar 1964 auch für 'die' Fälle, die wegen, des". Abbruchs 
aller . Gebäude aus der' repräsenta t iven Vqrerhebungi aus
scheiden.' Auf die Schätzungen kann nur verzichtet werden,-..^, 
wenn es sich bei der wirlschaftlicheii Eiriheit auf den 1. Jänüa r , 
1964 um Gebäude' auf fremdem' Grund- und Boden, gehandelt 

- hat, die sämtli'ch abgebrochen worden sirid/ -' - ' . ', 

. Die. Schätzungen zum 1..Januar 1964 für' Zwecke der Total-, -
. .Statistik können in einem A.rbeit.sgäng;.mii der Fort'schreibung 

des, Einheitsw.erts' auf ..den' Zeitpünkti der erstrrialigen Steuer- •' 
.'• liehen 'Anwendüri'g: durchgeführt ; .werden. Eine spätere , ab-̂ : 
• weichende Weisung bleibt' vorbehalten,, wenn ês der noch 

nicht bekannte Abschlußzeitpunkt der-''Statistik erforderlich. . 
' . .macht. .. ' . '• ' ' .-.;' . ' ' • ' . ' . ' ' • '-

Soweit die - Veränderungen • am Gründstück '<nicht zu einer 
. grufidlegehden ' Neubewertung. auf den . ersteh • Wer.tfort-'.., 

."' Schreibungszeitpunkt führen werden,, z, B. in dem Fälleii des' 
' Z i i - . oder Verkaufs von Flächen oder des Zu- und Anbaues, . 

' - in denen- also, zu dem bisherigen "V/ert nur.der Wert des ne'uen'' 
Grundstücksteils 'oder des neuen Gebäudes hinzutritt oder nur^ . 

.' der'bisherige Wert des Grund und. Bodens geringer wird, ist . 
I jedoch äie'.Haupl'festsleiÜung auf den 1. Januar 1964.ordnungs-', 

•; gemäß förmlich durchzuführen. • • ,'', ' : , - ' 

'. 

i ' . -
' ,' NfD. : ! 

'\ • •> . 1 



ffauptfeststellung der Einheitswerte desGrundvermögens auf 
denl .Januarf964^ 

hier^ Behandlung der Fälle, in denen eine förmliche ^aupt-
feststellungbisher nicht durchgeführt worden ist, wei l 
die Voraussetzungen für eine Wertfortschreibung nach 
neuem Recht oder eine Aufhebung des Einheitswerts 
vorliegen 

Vgl 
Rdvfg. OFD Düsseldorf vom 5. F e b r u a r l 9 7 1 ^ 

S3300 
A — St 211 

*) Die Bezugsverfügung ist in NfD 1 wiedergegeben. -

. N f D 82 Bew-Kartei NW, 6. Erg.-Lfg.'(Februar 1972) 

§21 BewG 1965 
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S 3340 
Rdvfg. OFD Köln vom 3;-Februar 1971 — S 3340 — 8 — St 211 
Rdvfg; OFD Münster vom 23. Dezember 1970 — S 3300 — 27 — 
Sl 21 — 33 

Nach Ziffer 2 der Bezugsverfügung' konnte im Rahmen, der y 
Tolalslatistik auf die förrriliche Durchführung der Hauptfest-. '' 
Stellung auf den 1. Januar 1964 — abgesehen von bestimm
ten Ausnahmen — in den Fällen verzichtet werden, in denen 
nach dem 1. Januar 1964 Änderungen eingetreten sind, die 
zu einer Wertforlschreibüng oder Aufhebung des Einheits
werts auf den Zeitpuiikt des Wirksam Werdens der neuen " 
Einheitswerte führen. In diesen Fällen sollte der Einheits
wert zum 1. Januar 1964 für Zwecke der Tötälstatistik in 
einem Arbeitsgang mit der Fortschreibung des Einheitswerts 
auf den Zeitpunkt der erstmaligen steuerlichen Anwendung 
geschätzt, werden. Eine abweichende Weisung blieb jedoch 
vorbehalten, -

Seinerzeit isl davon ausgegangen worden, daß die Einheits
werte der Haüptfeslstel lung des Grundbesitzes auf den 1. Ja
nuar 1964 spätestens zum 1. Januar 1972 steuerlich wirksam 
würden. Diese Annahme ist aber inzwischen überholt. Der 
Abschlußzeitpunkt der Tolalslatistik wird voraussichtlich vor 
dem Beginn der Arbeiten der Fortschreibungen, nach neuem 
Recht liegen. Deshalb wird eine Verbindung der Schätzungen 
zum 1. Januar 1964 für Zwecke der Totalstnlislik mit den 
Forlschreibungen nach neuem' Recht nicht möglich sein. 

Des weiteren ist es im Hinblick auf die Rechtsprechung des 
Bundesfinanzhofs zur' Einheit'sbeWertung der Mineralquellen 
(Urteil I I I 225/65 vom 18. Oktober 1968, BStBl 1969 I I S. 63, 
sowie Urteile I I I R 70/68 und I I I R 83/68 vom 27. Februar 
1970, BStBl 1970 I I S. 300 und 301) zweifelhaft, ob Wertfort
schreibungen der Einheitswerte des Grundbesitzes auf den 



^218t^wG1^65 
(S3106) „ 
N f D ^ 

Zeitpunkt des steuerlichen Wirksamwerdens der Hauptfest
stellung 1964 durchgelührt werden können, ohne daß eine 
förmliche Hauptfestslellung auf den Ii Januar 1964 voraus-
gegangenis lDeshalbmußrechtze i t ig vor dem Abschluß
zeitpunkt für dieTotalstatistik des Grundvermögensauch 
in den Fällen, in denen bisher auf eine förmliche Haupt
festslellung auf den 1. Januar 1964 verzichtet worden ist, 
weil mit einer Wertfortschreibttng nach neuem Recht auf den 
Zeitpunkt des steuerlichen Wirksamwerdens der neuenEin-
heitswerte zu rechnen ist, die Hauptfeststellung förmlich 
durchgeführt werden. Dabei ist nicht kleinlich :zu,verfa.hren 
und von besonderen Erörterungen abzusehen. 
NurwenndieVorausselzungenfüreine Aufhebung des Ein-, 
heitswerts der Hauptfeststellung 1964 bis z:um Zeitpunkt des 
steuerlichen Wirksamwerdens der neuen Einheitswerte ein
getreten sind bzw.noch eintretenwerden,katm auf die förm
liche Durchführung der Hauptfestslellung der Einheitswerte 
des Grundvermögens auf den I.Januar 1964 verzichtet wer
den. IndiesenFäl lenis t derEinheitswert auf den I.Januar 
1964 fürZweckederTotalstatistik^u schätzen (attf demVor-
druck —Eingabewertbogen —EW209). 
Ich bitte trm Beachtung. 

NfD8^ 



Anweisungen 

§ 21 BewG 1965 
(S 3106) 
NfD 3 

Einheitsbewertung des Grundbesitzes und Grundsteuer: 
Nachholung von Einheitswertfeststellungen und von 
GrundsteuermeRbetragsveranlagungen auf den 1. Januar 
1977 und folgende Zeitpunkte mit Wirkung fü r einen ' 
späteren Zeitpunkt 

Im wesentlichen gleichlautend! 

Rdvf<j. OFD Düsseldorf vom .11. August 1988 - S..3IÜ6 - 6 - Sl 21 H 
Rdvfg. OFD Köln vom 28. Januar 198K - S 3106 - 37 - St 211 
Rdvfg. OFD Münster vom 24, Februar 1988 - S 3 106 - 41 - Sl 21-.3.̂  

1. Rechtslage 

1.1 Die Fi-'sfstelluna eine.s Einheilswerlb ist grund.-iäizlich nicht niehi; . 
zulässig, wenn die Feststellungsfrist (S 181 AO i . V in. SS 169 
AO bis 171 AO) abgelaufen ist. 

Nach S 181 Abs, 5 AO kann eine unterbliebene Feststellung nach 
Ablauf der Feststellungsl'i isl jedoch auf den jeweiligen-Feslstel-
lungs/.eitpunkt nachgeholt werden, wenn und soweit sie für eine 
Fdlgesteuer (z. B. Vermögensteuer) bedeutsam ist. deren Fesl-
set'zuiig'̂ frist im Zeitpunkt der Feststellung noch nicht abgelau
fen ist (nachgeholte Feststellung mit eingeschränkter Wirkung), 
liisbe.sondeie durch verspätete Abgabe oder Niclitabgabe von 
Steuererklärungen bei den Veranlagungssteuern kann die Fest-
setzungsfrist für eine einheitswertabhängige Steuer nach S 170 

• ,4hs. 2 Nr. I AO.spiiler zu laufen beginnen als die Feststelltings-
frisl bei der Einheitswent'eststellung. 

Für die übrigen einheitswertabhängigen Steuern (z. B. Grund
steuer), deren Festsetzuiigst'rist Bereits abgelaufen ist. .ist diese 
Einheilswertfeslstellung in ihier Wirkung auf Feststellungszeit
punkte zu beschränken, für die die Feststellungsveijährung noch 
nicht eingetieten ist (nachgeholte Feststellung mit Wirkung für 

' einen späteren Feststeüungszeilpiinkl; Hinweis auf § 22 Abs. 4 
Satz 4. S 23 Abs. 2 Satz 3 und S 24 Abs. 2 letzter Satz BewG 

. i . V. III. S 21 Abs. 3 BewG). 

Eine nachgeholte Einheits'werlCestslellung nach § 181 Abs. 5 AO 
kommt in bezug auf die Grundsteuer nur für die wenigen Fälle 
der verspäteten oder unterbliebenen Anzeige nach § 19 GrSlG in 
Betracht. 

1.2 Wegen der Nächholung unterbliebener Veranlagungen des Grund
steuermeßbetrages wird auf die Vorschrillen des S 16 Abs. .3 
GrSlG und die darauf bezugnehmenden Vorschriften in den SS 17 
Abs. 3 Nr 2 Satz 2. 18 Abs. 3 Nr 2 Satz 2 und-20 Abs. 2 Nr. 2 
Satz 2 GrStG liinüewiesen. . 

I7.i . Bew-KLUiei NW. I<S. Erg.-Lfg. (Juli 199,-S) • Ersatzbla« - - 1 -



§ 21 BewG 
(S 3106) 
NfD 3 

1965 

Anweisungen 

1.3 

Tz. 2.2 - 2.4 sind 
ül)erhol(! 

'Hinweis auf NfD 41 

Wird eine Feststellung nach Ablauf der für sie geltenden Fest-
srelltingsfrist durchgeführt, ist in dem Festste)Iungsbescheid dar
auf besonders hinzuweisen (S 181 Abs. 5 Satz 2 AO). 

Praktische Durchführung der Nachholung von Einheilswert-
feslstellungen und Grundsleuermefihetragsveianlagungen 

Allgemeines 

Die Bewertungsstelle prüft von sieh :ius nur, 

- ob und ggf. für welche Zeitpunkte die Frist für die Feststel
lung des Finheitswerls nach S 181 Abs. 3 i. V. m. SS 169 bis 
171 AO abgelaufen ist und 

- oh bei abgelaufener Feststellungsfrist die Frist für die Fest
setzung des Grundsteuermetlbelrags noch nicht ab'jelaul'cn ist. 

Nach dem Ergebnis ilieser Prüfung hol 
stelhimien n:ich. 

sie die Fjnheitswertfest-

2.2 Besonderheiten bei der Erteilung des Einheitswertbescheids 

Bei der nachgeholten EW-Feststellüng ist als Erläutetung der 
unter Kennzahl 991 bzw. 990 programmierte Text vorgesehen 
(siehe DA-ADV. Fach 70. Teil 12. Seite 2). 

2.2.1 Er ist als Hinweis gemäß S 181 Abs. 5 Salz 2 AO zu verwenden, 
wenn die Feststellungsfrist und die Fest.selzungslrisl für die 
Grundsteuer 

- zum selben Zeilpunkl 

oder 

in den seltenen Fällen des : 
punkten 

19 GrStG zu verschiedenen Zeit-

vor dein Wirksainwerden der nachgeholten Einheitswertfeststel-
lungen abgelaufen sind. 

Ist die Feststellungsfrist abgelaufen, die Festserzungsfrist bei der 
Grundsteuer für denselben Stichtag jedoch noch nicht abgelau
fen (Hinweis auf S 19 GrStG). wird die nachgeholte EW-Fesl-
slellung für die Grundsteuer ah dem Feslslellungszeilpunkl wirk
sam. In diesen Fällen ist der Erläulerungslexl 993 (Fticli 70. 
Teil 12. Seile 2 DA-ADV) anzugeben. 

17."! Ersiitzblatt o - 2 
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Anweisungen NfD 3 

2.3 EW-Mitteilungen 

Die Er läuterungs lexte 991, 990 bzw. 993 werden in den in 
Betracht kommenden Fällen auch in den EW-Mitteilun
gen ausgedruckt. 

2.4 Zusammenarbeit mit den Veranlagungsstellen bei der 
weiteren Abwicklung 

Aufgrund des in der EW-Mitteilung aufgenommenen 
Er läuterungstextes können die in Betracht kommenden 
Veranlagungsstellen (V-Bezirke, Erbschaftsteuerstel- . 
len und andere) erkennen', daß es sich um'eine Einheits
wertfeststellung auf einen Feststellungszeitpunkt han
delt, f ü r den die Feststellungsfrist abgelaufen ist. Sie 
werden regelmäßig davon ausgehen können, daß der 
Zeitpunkt, von dem an der Einheitswert f ü r die Grund
steuer wirksam wird , der f rühes te Zeitpunkt ist, f ü r den 
die Feststellungsfrist noch nicht abgelaufen ist. 

Die 'Veränlagungsstel le hat sodann zu prüfen , ob und 
- inwieweit bei der von ihr festzusetzenden einheitswert
abhängigen. .Steuer die Festsetzungsfrist noch nicht 
abgelaufen ist und es sich deshalb um eine Einheilswert
feslstellung gem. § 181 Abs. 5 AO handelt. Ggf. hat sie der 
Bewertungsstelle den Zeitpunkt mitzuteilen, von dem 
an bei der jeweiligen Steuer der Einheitswerl zugrunde 
gelegt werden soll. 

Die Bewertungsslelle hat dann dem Steuerpflichtigen 
zu dem bereits bekanntgegebenen Einheilswertbe
scheid den Hinweis nach § 181 Abs. 5 Satz 2 AO zu geben, 
der wie folgt lauten sollte: 

,.Der Bescheid, vom über die.Einheitswertfest
stellung auf den 1. Januar 19 . . ist nach Ablauf der fü r 
ihn geltenden Feststellungsfrist ergangen. Nach § 181 
Abs. 5 AO kann er deshalb nur zur Fes tse tzung/Ände
rung der ; . . . Steuer ab 1. Januar 19 . . heran-

• gezogen werden, weil insoweit die Festsetzungsfrisl 
im Zeitpunkt der Einheitswertfeststellung noch nicht 
abgelaufen war." 

Eine Abschrift dieses Schreibens ist der Veranlagungs
stelle zu übersenden. 

Ist der entsprechende Zeitpunkt der Bewertungsslelle 
bereits bei der Anweisung der Einheitswertfeststellung 
bekannt, ist der obige Hinweis handschriftlich in die 
Anlage zum Einheitswertbescheid — Vordruck EW 813/ 
75 — aufzunehmen. Eine Abschrift dieser Anlage ist der . 
Einheitswertmitteilung beizufügen oder nachzusenden. 

164 Bew-Karlei NW. 17. Erg.-Lfg. (Juli 19 
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Einheitsbewertung des Grundbesitzes und Grundsteuer: 

Nachholung von Einheitswertfeststellungen und von 
Grundsteuermeßbetragsveranlagungen auf den 1. Januar 
1977 und folgende Zeitpunkte mit Wirkung f ü r einen 
späteren Zeitpunkt 

im wesentlichen gleichlautend! 

Rdvfg. OFD Düsseldorf vom 2j^. I I . 1994 - S .̂ 1(16 - 6 - St 214 
Rdvfg. OFD Köln vom 5. Februar 1992 - S .Itüf, - 37 - St 211 
Rdvfg, OFD Münster vom 18, März 1992 - S 3106 - 4 1 - Sl 21-33 

Nach dem BFH-Urteil vom 17. 8. 1989 IX R 76/88 - BStBl 1990 II 
S. 411 - ist ein Feslstellungsbescheid, der nach Ablauf der Feststel
lungsfrist ergangenen ist und in dem der Hinweis auf S 181 Abs. 5 
Satz 2 AO fehlt, rechtswidrig und auf Anfechtung hin aufzuheben. Das 
Urleil ist zur gesonderten und einheitlichen Feststellung von Einkünf
ten ergangen. Deshalb fordert es nur, in den'Feslstellungsbescheid einen 
Hinweis auf S 181 Abs. 5 AO aufzunehmen. 

Für die Erteilung von Einheilswertbeseheiden nach .Abkiuf der Fest
slellungsfrisl gelten jedoch zwei Rechtsvorschriften, nämlich S 21 Abs. 3 
Satz I i . V, m. S 22 Abs, 4 Nr I Salz 2. §,23 Abs, 2 Satz 3. S 24 Abs, 2 
Satz 2 BewG und/oder S IXI Abs. 5 AO. 

In einem nticli Ablauf der Festslellungsfrisl zu erteilenden Einheils
wertbescheid isl auf beide Vorschriften hinzuweisen. Deshalb ist in 
Einheilswertbeseheiden. die außerhalb der. Festslellungsfrisl (S 169 
Abs. 2 Nr 2 i . V, in. S 181 Abs, I AO) ergehen, und in den entspre
chenden EinheitsWertermittlungen der folgende Erläuleiungste.M auf-
zunehmen: 

..Der Einheitswerl he scheid ist nach Ablauf der Feststellungsfrist 
ergangen. Die steuerliche Wirkung tritt deshalb erst auf den I . 1. 19. . 
ein (S 21 Abs. 3 BewG i. V. m. S . . . BewG). War im Zeitpunkt 
des Ergehens des Einheitswertbescheids die Festslellungs-/ 
Festsetzungsfrisl eines Folgescheids noch nicht abgelaufen (S 169 
Abs. I Salz 3 AO), isl die Einheilswertfeslstellung diesem Folge-
be.scheid zugrundezulegen, auch wenn er einen Zeitpunkt vor dem 
1.1.19.. belrifi'i (S 181 Abs. .'S AO)." 

Das BFH-Urteil vom 10. 12. 1992 - IV R 118/90 -'(BStBl 1994 11 
S. 381), nach dem die Anwendung des S 181 Abs, 5 AO bei der geson
derten und einheitlichen Feststellung voraussetzt, daß die Festsetzungs
frisl hinsichtlich der in Betracht kommenden Folgesteuer noch bei kei
nem Festslellungsbeteiliglen abgelaufen ist, isl nicht anzuwenden. Ich 
verweise hierzu auf den NichtanwenduhgserlaB des Finanzministeri
ums des Landes Nordrhein-Westfalen vom.24. 5. 1994.- S 0361 - 3 -
V C 2 - , den Finanzämtern bekanntgegeben mit Rundverlügung vom 
13. 6. 1994 -S 0361 A - St 311. Dieser Edaß entspricht dem Schreiben 

176, ßew-Kailei NW, IX. Eig.-Ll'g. (Juli 1995) 
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des Biindesininisieriums der Finanzen vom 24. 5, 1994 - IV A 4 ~ S 
0362 - .3/94 -. das im BStBl 1994 1 S. 302 verölfemJicht ist, 

Ist der Hinweis nach S 181 Abs. 5 Salz 2 AO bei einem außerhalb der 
Festslellungsfrisl ergangenen Einheilswertbescheid bisher unterblieben, 
isl er fristgerecht in Form eines Erg-änzungsbescheids (§ 179 Abs, 3 
AO) nachträglich zu erteilen. Die Frist ist gewahrt, wenn der Ergan-
zungsbescheid vor Ablauf der für den Folgebescheid maßgebenden 
Feststellungs-/Festsetzuhgsfrist ergeht (Hinweis auf S 169 Abs. I Satz 3 
AO). Eine Abschrift des Ergänzungsbescheids ist der für den Folgebe
scheid zuständigen Stelle zuzuleiten.. 

Der obige Erläulerungslexl kann seit dem Däleneingangstermin 
15. 3. 1993 mit der Kennzahl ,.991" angewiesen werden. In dem Grund-
steuerineßbescheid sind nur die ersten beiden Sätze enthalten. Zusätz
lich wird der Piüfhinweis Nr. 942 ausgegeben, der besagt, daß dieser 
Erläulerungslexl noch handschrifllich zu ergänzen isl. 

Die Anweisungen unler Tzn. 2.2 - 2.4 der Bezugsrundverfügung sind 
Überholl. Ich bitte, dort einen Hinweis auf diese Rundverfügung anzu
bringen. 

Die Veranlagungsslellen werden durch eine gesonderle Rundverf'ügung 
unterrichtet. 
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Rechtsprechung , 

1. Wirksamkeit der Einheitswerte auf den 1. Januar 1964 

Die Feststellungsbescheide über die Hauptfeststellung der 
Einheitswerte des Grundbesitzes auf den Beginn des 
Kalenderjahres 1964 sind nicht deshalb unwirksam und der 
Eintr i t t ihrer Unanfechtbarkeit ist nicht deshalb gehemmt, 
weil die zukünf t ige steuerliche Belastung im Zeitpunkt der 
Bekanntgabe dieser Bescheide noch nicht feststand. 

BFH vom 22. Januar 1971 I I I R 108/69 
(BStBl 1971 I I S. 295) 

§21 BewG 1965 
(S 3106) 
1 

Anwendung der nach den Wertverhäl tnissen vom 
1.Januar 1̂ 64 festgestelltenundahl.,^anuarl^74 aktuali
sierten Einheitswerteist zurZei tnochnichtverfassungs-
widrig 
1. Die Anwendungdernachden Wertverhäl tnissen vom 

I.Januar 1964 festgestellten und abl .Januar 1974aktua-
lisierten Einheitswerte des Grundbesitzes ist zur Zeit 
noch nicht verfassungswidrig. 

2. Der Besteuerung müssen grundsätzlich zeitnahe Ein
heitswerte zugrunde gelegt werden. Daher dü r f t e es 
erforderlich sein, in angemessener Zeit eine neue 
Haüptfesls tel lung der Einheitswerte des Grundbesitzes 
d u r c h z u f ü h r e n und die dabei zu errnittelnden Einheits
werte der Besteuerung zugrunde zu legen. 

Beschluß des Bundesverfassungsgerichts vom4. Juni 1976 
g e m ä ß ^ 9 3 a A b s 3 B V e r f G G ^ l B v I ^ 3 6 0 B 7 4 ^ 
(BStBl 1976 I I S 637) 

Zur Frage, ob die Einheitsbewertung vonWohngrunds tük -
ken im Ertragswertverfahren gegen den Gleichheitssatz 
des Grundgesetzes verstößt (Vorlage an Bundesverfas
sungsgericht) 

Dem BVerfG wird folgende Verfassungsrechlsfrage zur 
Entscheidung vorgelegt: 

Verslöl^t die Einheitsbewertung von Wohngrundstücken 
im Erlragswertverfahren auf der Grundlage der preis
rechtlich zuläss igenl^ ie te gegen den Gleichheitssatz des 
Grundgesetzes^ 

BFH-BeschluB vom 121^ai 1978 I I I I^18B76 
(BStBl 1978 H S 446) 

19^ Bew-Kartei NW. 17. Erg.-Lfg. (Juli • Ersatzblatt • 
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Bei der Beurteilung des regionalen Preis- und Lohn Verhält
nisses ist der Ansatz der Molkereiauszahlungspreise 1964 
nach Abschn. 2.16 Abs. 6 Nr. .3 BewRL mit dem Stichtags
prinzip vereinbar 

Die in Abschn. 2.16 BewRL getroffene Regelung, bei der 
Ermitt lung des Wirlschaftswertes eines Betriebes der 
Land- und Forstwirtschaft mit landwirtschaftlicher Nut
zung für Milch den Durchschnittspreis des Kalenderjahres 
1964 zugrunde zu legen, ist im Hinblick auf die Besonderhei
ten der Milchpreisgestaltung mit dem Stichlagsprinzip 
vereinbar. 

BFH vom 23. Februar 1979 I I I R 25/75 
(BStBl 1979 I I S. 545) 

Trotz Verstoßes gegen den Gleichheilssatz des GG kann die 
Vollziehung eines Einheitswertbescheides nicht ausgesetzt 
werden 

Die bestehende Rechtslage auf dem Gebiet der Einheitsbe
wertung des Grundbesitzes widerspricht zwar dem Gleich
heitssatz des GG, gleichwohl kann wegen der Wirkung 
einer Hauptfeststellung fü r die Besteuerirng nicht aus die
sem Grunde die Vollziehung eines Einheitswertbescheides 
f ü r weiter zurückliegende Feststellungszeitpunkte ausge
setzt werden. 

Beschluß vom 11. Juni 1986 I I B 49/83' 
(BStBl 1986 I I S. 782) 

Unterschiedliches Bewertungsergebnis fü r Einfamilien
häuser im Ertrags- und Sachwertverfahren verfassungsge
mäß; zur Zulässigkeit und zum Gegenstand einer Richter
vorlage nach Ar t . 100 Abs. 1 GG 
1. Die Entscheidung über die Verfassungsmäßigkeit der 

unterschiedlichen Bewertung von Einfamil ienhäusern 
im. Ertrags- und Sachwerlverfahren (§76 Abs. 4 und 
Abs. 3 Nr. 1 BewG) hängt nicht von der vorhergehenden 
P r ü f u n g ab, ob eine neue Hauptfestslellung der Ein
heitswerte des Grundbesitzes von Verfassungs wegen 
geböten ist. .. ' " 

2, Die Regelung in § 76 Abs, 1 und Abs, 3 Nr, 1 BewG ist mit 
dem allgemeinen Gleichheitssatz vereinbar, soweit die 
Bewertung von Einfamil ienhäi jsern im Sachwertver
fahren zu höheren Einheitswerlen f ü h r t als die Bewer
tung im Erlragswertverfahren, 

Urteil des Ersten Senats vom 10, Februar 1987 -
81, 1 BvL 20/82 - . 
(BStBl 1987 I I S. 240) 

1 BvL 18/ 
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1. Nachfeststellung bei Umwandlung eines land- und 
forstwirtschaftlichen Betriebs „Stückiändereien" in ein 
unbebautes Grunds tück; Rechtsfolgen f ü r die Aussetzunjg 
der Vollziehung 

1. Ist ein bislang als land- und forstwirtschaftlicher Betrieb „Stück-., 
länderei" bewertete Grundstück gemäß § 69 BewG dem Grund
vermögen zuzurechnen, so muß dies im Wege der Nachfestslel-
lung geschehen. 

2. Die Aussetzung der Vollziehung eines derartigen Nachfeslslel-
•lungsbescheids beschränkt sich auf die Suspendierung derjeni
gen Rechtsfolgen, die von ihm gegenüber dem vorherigen 

. Zustand ausgelöst werden. 

. 3. Die Aussetzung der Vollziehung von Einheitswert bescheiden ist 
auf diejenigen Stichtage zu beschränken, zu denen in materiell
rechtlicher Hinsicht ernstliche Zweifel an der Rechtmäßigkeit 
der Feststellung bestehen. 

. BFH vom 4. Februar 1987 II B 33/85 
' (BStBl 1987 II S. 326) 

2. Verfahrensrechtliche Fragen, wenn anstelle einer 
wirtschaftlichen Einheit „Zweifamil ienhaus" zwei 
wirtschaftliche Einheiten „Einfamil ienhaus" 
(Eigentumswohnung) treten sollen 

1. Hat das FA anstelle von zwei wirtschaftlichen Einheilen (zwei 
Einfamilienhäusern = Eigentumswohnungen) objektiv unzutref
fend in einem Wen-, Art- und Zurechnungsfortschreihungsbe-
scheid auf einen bestimmlen Slichlag (hier: 1. Januar 1974) 
zugunsten der Kläger nur eine wirtschaftliche Einheil (Zweifa
milienhaus) angenommen, so kann der unrichtige Forlschrei-
bungsbescheid unter den Voraussetzungen des § 173 Abs. I 
Satz I Nr 1 AO 1977 i. V m. § 181 Abs. 1 Satz 1 AO 1977 
durch die Aufhebung des Einheitswerts auf denselben Slichlag 
beseitigt (und durch zwei Nachfeststellungsbescheide ersetzt) 
werden. 

2. Der Aufhebungsbescheid kann auch dann noch erlassen wer
den, wenn bereits sämtliche einheitswertabhängigen Steuern für 
das Kalenderjahr, auf dessen Beginn die Aufhebung vorzuneh
men isl. verjährt sind. Solchenfalls muß der Aüfhebungsbe-
scheid jedoch den Hinweis enthalten, daß.seine Wirkungen erst 
auf den Beginn des Kalenderjahres eintreten, für das eine Ver-

. jährung der vom Einheitswen abhängigen Steuern noch nicht 
einaetrelen ist. 
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§ 21 BewG 1965 
(S 3106) 
2 Rechtsprechung 

Konnte das FA gemäß § 21 Abs. 3 BewG i: d. F des VSlRG 
1974 i. V. m. S 225a Abs. 2 Salz 3 AO und § 24 Abs. 3 BewG 

i. d, F. des BewÄndO 1965 einen Einheilswertbescheid (Auf
hebungsbescheid) auf den I . Januar 1974 mit Wirkung ab 

- I , Januar 1981 erlassen, so ist der entsprechende Bescheid nicht 
deshalb rechtswidrig, weil er - ohne Hinweis auf den 1, Januar 
1974 - auf den 1. Januar 1981 ergeht. 

BFH vom 16. Oktober 1991 HR 23/89 
(BStBl. 1992 II S. 454) 
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§ 22 Bew(; 1965 

Leitblatt 

Anweisungen 
Leitblatt zu § 22 BewG 1965 

A Werliinderuiig beim Grundbesitz 
B Flächenänderung 
C Änderung in der An des Gegenstandes 
D Änderung in der Zurechnung des Cegenslatides 
E Beseiiiüung eines Fehlers 

926 Bew-Kariei NW, IX. Eigl-Efg. (Juli 199.S) • Ersatzblatt • - 1 



Anweisungen 

§ 22 BewG 1965 
(S 3106) 
A 

Inhaltsverzeichnis 

1 Vermögensleuenechlliche Behandlung von Uiubauaiifwendun-
gen auf gemielele oder gepachtete Grundslücke 

2 Fortschreibungen und Nachl'estslelluugen der Einheitswerte des 
Grimdvermögens auf den I . Januar 1974 

3 Abgrenzung der Änderung der Wen Verhältnisse von den Ände
rungen der tatsächlichen Verhältnisse. Mietänderungen aus der 
. \n der Förderung des Wohnungsbaues 

4 Fonschreibungen und Nachfeslslellungen der Einheitswerte für 
das land- und f'or-,twinschaflliehe Vermögen nach neuem Recht 

5 Grundsleiiervergünstigung und Jahresrohmiete hzw. übliche 
Miele in den Fällen der Vei'größeruiig üHentlich geförderter 
Wohnungen 

6 Ermittlung der Jahresrohmiete für steuerbegünstigte .Wohnun-
. gen. für die nach S 88 II . WoBauG Annuitätszuschüsse. Auf-
weiidungszusehüsse oder Aufwendungsdarlehen gewährt wer
den 

7 Bewertung von Sanierungsgrundslücken 

8 Fort Schreibungen und Nachteststellungen der Einheitswerle für 
das land- und forslwirlschaflliche Vermögen nach neuem Recht 

9 - Wegfall der Grundsteueivergünstigung 

10 Forlschreibungen der Einheitswerte des Grundbesitzes vom 
I . Januar 1974 an 

11 Werll'orischreibungen der Einheitswerte des Grundvermögens 
auf den 1. Januar 1974 und die folgenden Foitschreibungszeit-
punkle wegen Wegfalls der Grundsteuervergünstigung 

12 Wegfall der Aul Wendungsbeihilfe 

13 Wegfall der Grundsteuervergünstigung 

14 Bewertung von Rinderbesamungsstalionen: Wertfortschieibun-
gen des Einheitswerls 

15 Art der Feststellung des Einheitswerts, wenn der Grund und 
Boden vom Erbbauberechtigten erworben wurde 

16 BFH-Beschluß vom 12, 5. 1978 (BStBl 11 S, 446) zur Verl'as-
siingsmäßigkeil der Einheitsbewertung von Nachkriegs-
wohngrundstücken im Ertnigsw:enverfahren 

17 Wegfall der Mietpreisbesehränkung bei mit Wohniiiigsl'ürsor-
gemitteln geförderten, steuerbegünstigten oder freihnanzieiten 
Wohnungen 

Wertänderung beim 
Grundbesitz 
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A 

1965 

18 Fortschreibungszeitpunkt bei Zusammentreffen von Fortschrei
bungen wegen Änderung der tatsächlichen Verhältnisse mit 
fehlerbeseitigenden Foftschieihungen 

19 Berücksichtigung des Wegfalls 
gefördert" 

21 

der Eigenschaft „öffentlich 

Ermäßigung des Gebäudesachwerts wegen einer Ahbruchvei-
pflichlung und wegen der Notwendigkeit vorzeitigen Abbruchs 
und/oder wegen wirtschaftlicher Llheralterung. insbesondere 
Wert fonschreibungen wegen Änderung der tatsächlichen Ver
hältnisse iin Verhältnis zur lehlerbeseitigendeti Wertt'ortsehrei-
bung 

Einheitsbewertung des land- und forstwirtschaftlichen Vermö
gens; Fortschreibuiig der Einheitswerte wegen Änderung 
aegeudüblicher Verhältnis.se bei der Betriehsorcaiüstition 
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Vermögensteuerrechtliche Behandlung von Umbauaufwendun-
geh auf gemietete oder gepachtete Grundstiicke. 

'(Erl. FinMin NW'vom 11. Jürii 1971 ^ S 3224 — 8 — VC 1) 
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Fortschreibungen und ^achfcststcllungcn der Einheitswerte 
des Grundvermögens aufdcn l . , lani iar 1^7^. 

(Erk FinMin NW vom 14 Januar 1972 S 3 l t l 6 ^ 2 ( l ^ V G I ^ 

1. ^c r tve rhä l t n i s scund ta t s äch l i cheVerhä l tn i s sc 

( I i Bei den Fortschreibungen und Nachfeststellungen der Einheilswer 
ledesGiundvermögensauf den 1, Januar 1974 sinddie Werlveihäll 
nisse im Hauptteststellungszeitpunkt (^27 Bew^G,1965^ und die tat 
sächlichen Verhä1tnis,seimFoi-tschieibungszeilpunklt^22Abs,4BewG 
1965loder im Nachleststellungszeilpunkl (^23 Abs,2 BewG 1965̂  
zugrundezu legen, 

2̂1 Nach Abschnittb Abs,2 der Fortschreibungs-Richllitiieu umfaßt 
der Begiifl derWertverhältnisse beimGrundveiinögen vorallemdie 
wirtschaftlichen Veihältnisse. die ihren Niederschlag in den Grund 
stitcksundBaupieisenunditnallgemeinenMietniveaugelundenhaben 
Insbesondere gehören alle Änderungen, die auf die allgemeine Ent
wicklung ztirückzufühien sind Iz B ,der Wegfall oder die Änderung 
von mielpi-eisrechllicheu Vorschriften), somit zu den Wetlverhähnis 
sen, ^u den laisächlichen Verhältnissen gehören dagegen alle Ände 
rangen am Grundstück, die durch Einzelinaßt^ahmen oder Einzelum 
ständebewiikt woidensindlzBderWeglällderGrundsieuervergün tdt̂ ^̂ ^̂ tŝ ^̂ t̂̂ ^ tt 
stigungoderderGiundsteuerbeihilfefürArbeitetwohnstältem das Ende ^^^8e^^^^ 
der Eigensehaft,.öf1enllichgelorderl^'^, oder die aufeinenBebauungs-
plan. auf Erschließungsmaßiiahmen sowie auf einer Änderung der 
besonderen Verkehrsveihältnisseberiihen. 

(3) Bei den auf den I.Januar 1974 durchzuführet^den Werlfotlschiei 
bungen und Nachfeslstellungen muß von der Miete ausgeg.angenwei 
den, die für das Grundstück am 1, Januar 1964 nach seinenr am 

I Januar 1974 tatsächlich bestehenden zustand (Ausstattung, Lage 
Finanzierungsart usw^gegohen haben Wälde Diese Miete ist duch 
Schätzung zu ermitteln. Dabei können die tatsächlichen Mieten vei 
gleichbarer Grundstücke am 1,Januar 1964 oder dieunter Beachtung 
der Werlvei1iältiiis,se vom 1, Januar 1964 aufgeslelllen Mielspiegel 
Mieten als Anhah dienen. Aus der Höhe der nach Bezugsfertigkeil tat 
sächlichgezahlten Miete können allenfallsRückschlüsse aufdieAus-
stattuug des Grundstücks gezogen werden, BeiAn-undAusbauten katm 
bei vergleichbarer AusslallungdieJahresrohmietefür die neuerrich 
leien Wohnungen und Räume aus der Jahresrohmiete abgeleitet wei 
den.die beider Einheitsbewei-lung zum I.Jttnuar 1964 für die damals 
bereitsvoihandenen Wohnungen zugrunde geleglwoidenisl. 

2. Wegfall der Grundsteuervergünst igung 

(1) Werlfortschreibungen. die ausschließlich wegen WeglällsderGrund- Ol̂ ert̂ t̂tttt̂ î -̂̂ is 
sleueiveigünsligung nach deinll.WoBauGveranlaßl sind.können nur ^^^^^1.^^ 

9̂ ^ ^^-^Karl^i^W 1̂  Erg El^ (Julil99^t^Ersatzblalt^ ^ 1 ^ 
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Hinweis auf A Q und 
A 14 zu S Bew(i: 

auf begründeten Antrag durchgeführt werden. Der Antrag ist dann 
begründet, wenn das Vielfache des Unterschieclsbetiags zwischen dem 
bei der letzten Feststellung zur Jtihresrohniiete gemachten Zuschlags in 
Höhe von 12 v. H. und der jetzt vom Grundstückseigentümer über die 
bisher erstarrte Grundsteuer hinaus tatsächlich mehr zu ztihlendeii Grund
steuer (tatsächlicher Mehrbetrag an Grundsteuer nach den Wertverhält
nissen vom I . 1. 1964) die Fortschreibungsgrenzen des i; 22 Abs. 1 
Nr I BewG voraussichtlich etreieht bzw. übeisteigt. 

Beispiel: 

Der Einheitswert lür ein Mietwohngitindstiick (Massivbau. Nach
kriegszeil) in einer Gemeinde über 500 000 Einwohner ist ;iuf den 
1. Januar 1964 wie foli;t festgestellt worden: 

Jtihresrohmiete ntich S 79 Abs. 1 BewG 1965 

Zuschlag nach S 79 Abs. 3 BewG 1965 12 v. H. 

Vervielfältiger 9.1 

abüerundeter Einheitsweit 

36 200 DM 
4 344 DM 
40 544 DM 

368 900 DM 
Mit Ahlauf des Jahies 1969 ist die Grundsleuervergünsligung für 
tlieses Haus weggefallen. Es ist zu prüfen, oh auf den 1. Januar 
1974 wegen Wegfalls der Grundsleiierveigühsligung eine VVerlforl-
schreibung veranlaßt ist. Andere tatsächliche Veränderungen sind 
nicht eingetreten. Der talsächliche Mehrbetrag au Grundsteuer nach 
den Wertverhällnissen vom 1. Januar 1964 beträgt am 1. Januar 
1974 2 543 DM. 

Unlerschiedsbetrag zwischen dem 

Zuschlag in Höhe von 12 v. H. (4 344.—) 

und dem tatsächlichen Mehrbetrag (2 543,—) = 1 801,— DM 

Vielfaches des Mehrbetrags - 9,1 x 1 801,— = 16 389.10 DM 

Fortschreibungsgrenzen auf den I . Januar 1974 bei Wertabweichun
gen nach unten 

a) mehr als den zehnten Teil, mindestens 500,— DM 

'/,„ von 368 900,— DM = 36 890.— DM oder 

b) um mehr tils 5 000.— DM. 

Eine Fortschreibung isl veranlaßt, da die Fortschreibungsgrenzen 
nach bl überstiegen werden. 

92X • Eisalzblall • 



Der Einheitswerl auf den 1. Januar 1974 beträgt 

Jahresrohmiete wie bisher 

tatsächlicher Mehrbetrag an Grundsteuer nach 
den "Wertverhältnissen vom 1. Januar 1964 2 543 

Jahresrohmiete nach § 79 Abs. 1 BewG 

Vervielfäl t iger 9,1 
abgerundeter Einheitswert 

36 200,— DM 

DM 

38 743,— D M 

352 500,—DM 

(2) Die unter Absatz 1 getroffene Regelung gilt nicht für 
s teuerbegünst igte "Wohnungen und Räume, bei denen der 
Vermieter den nach Auslaufen der Grundsteuervergünst i 
gung zu zahlenden Mehrbetrag an Grundsteuer nach dem 
Mietvertrag nicht auf den Mieter umlegen kann. Hier ent
fällt lediglich der Zuschlag nach § 79 Abs. 3 BewG 1965i ohne 
daß ein Grundsteuermehrbetrag zu berücksichtigen ist. Auch 
bei vormals steuerbegünstigten, eigengenutzten "Wohnungen, 
für die bei der Hauptfeststellung als übliche Miete die Markt
miete angesetzt wurde, ist so zu verfahren. 

(3) Ist bei der Fortschreibung der tatsächliche Mehrbetrag an 
Grundsteuer anzusetzen, so ist zu prüfen, ob er den "Wertver
hältnissen vom 1, Januar 1964 entspricht. Das ist dann nicht 
der Fall, wenn die Gemeinde den Hebesatz vom Fortschrei
bungszeitpunkt gegenüber dem zum iHauptfeststellungszeit
punkt geltenden Hebesatz geändert hat. In einem solchen 
Falle ist der Mehrbetrag mit dem am 1, Januar 1964 geltenden 
Hebesatz zu errechnen, 

(4) Bei allen zum 1, Januar 1964 bewerteten Grundstücken 
ist die Grundsteuervergünst igung am 1, Januar 1974 weg
gefallen. Ob es im Einzelfall aus diesem Grund auch tatsäch
lich zu einer Einheitswertfortschreibung kommt, hängt von 
der sich ergebenden "Wertminderung ab (siehe Abs. 1). Bei 
Grundstücken mit Einheitswerten unter 50 000,— DM kommt 
es, nur darauf an, ob die Bruchteilsgrenze von Vio des bis
herigen Einheitswerts überschritten wird. Das ist dann nicht 
der Fall, wenn der hinzuzurechnende tatsächliche Mehrbetrag 
an Grundsteuer mehr als 0,7 v, H, der ggf, um den Zuschlag 
für Schönheitsreparaturen erhöhten bisherigen Jahresroh
miete oder üblichen Miete ausmacht. Sind neben den grund
steuerbegünst igten "Wohnungen oder Räumen - nicht grund
steuerbegünst igte "Wohnungen oder Räume von einigem-Ge
wicht vorhanden, z, B, bei einem gemischtgenutzten Grund
stück, so wird die Bruchteilsgrenze auch dann nidit über
schritten, wenn der hinzuzurechnende Mehrbetrag an'Griind-, 
Steuer weniger als 0,7 v. H. der ggf. um den Zuschlag für 
Schönheitsreparaturen erhöhten Jahresrohmiete oder üb-

§22 BewG 1965 
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liehen Miete ausmacht. Bei Grundstücken mit Einheitswerten 
von 50000,^DM oder mehr ist dagegen nur von Bedeutung, 
ob die feste Grenze von5000,— DMerreichtwird. 
(5) Aus der folgenden Aufstellung ist für bestimmte Einheits
wertgrößen und für bestimmte Vervielfältiger jeweils der 
Grundsteuermebrbetrag angegeben, der nicht überschritten 
werden darf, wenn noch eine V^ertfortschreibung in Betracht 
konrmen soll. Eiegt der tatsächlich gezahlte Grundsteuermehr 
betrag darüber, so werden die für eine "Wertfortschroibung 
erforderlichen V^ertgrenzen nicht mehr erreicht. Die in der 
Aufstellung angegebenen Grundsteuermehrbeträge bieten 
bei Einheitswerten bislOOOOO,^ DM einenungefähren An
halt, ob eine "Wertfortschreibungin Betracht kommen kann. 
Bei Einheitswerteh über 100 000,— DM erhöhen sich die in 
Spalte n angegebenen Grundstetiermehrbeträge für ê 
10000,—^DMEinheitswert um die in Spalte f2ausgewiesenen 
Beträge. Die Grundsteuermehrbeträge sind ohne Beachtung 
der Abrundungsvorscbrift(^30BewG 1965) ermittelt worden. 
V^enn der tatsächlich gezahlte Grundsteuermehrbetrag nur 
unwesentlir^ hiervon abweicht- ist deshalb stets genau zu 
prüfen, ob die ^ertgrenzen erreicht sind. 

^90 
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viel-
fäl-
tiger 

Grundsteuermehrbetrag bei einem bisherigen Einheitswert von 
DM 

Erhö
hungs-
betrag 

je 
10000 
DM 
Ein

10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 70 000 80 000 90000 100000 heits-
wert 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
13 5 11 16 . 22 28 109 191 273 356 438 82,30 
12,5 6 11 17- 23 29 114 199 285 370 456 85,60 
12 6 12 18 - 24 29 118 207 297 386 475 89,20 
11,5 6 13 18 25 30 123 216 309 404 496 93,00 
11 6 13 19 26 32 129 ' 226 324 421 518 97,30 
10,5 7 13 20 27 33 135 237 339 441 543 101,90 
10 7 14 21 28 35 142 249 356 463 570 107,00 
9,5 7 15 22 30 37 149 262 375 487 600 112,60 
9 8 16 24 32 , 39 158 277 396 514 633 118,90 
8,5 8 17 25 33 41 167. 293 419 545 670 125,90 
8,1 • 9 . 17 26 35 43 174 307 439 571 703 132,10 

^ ^ t ^ 

— ^ 
^ 
^ 
^ 
Ol ^ 



^^^Bew0^1965 
(5 3106) 

( 6 ) D i e B e t r ä g e d e r Aufstel lunggel ten nur, w e n n b e i der 
Feststellung des Einheitswerts keine Abschläge oder Zu
schläge nach^82 BewG 1965 gemacht worden sind. Sind solche 
E^orrekturen vom Grundstückswert vorgenommen worden, 
so erhöhen oder ermäßigen sich die in der, Aufstellung an
gegebenen Grunds teuermehrbet rägeentsprechend 

3 .Wegfa l l der Grundsteuerbeihilfe für Arbei terwohnstä t ten 

Die Bewilligung der Grundsteuerbeihilfe für Arbeiterwohn
stät ten ist s. Zt. davon abhängig gemacht worden, daß die 
Miete eine bestimmte Höhe nicht übersteigt. Mi t dem "Weg
fal l der Beihilfe entfäll t diese Voraussetzung, so daß der 
Grundstückseigentümer bei der Mietpreisgestaltung keine 
denMietpreisbeeinflussendenVorschriften-mehr zubeachten 
braucht. Diebeider^ertfortschreibunganzusetzende Jahres
rohmiete ist nach Abschnit t l Abs .3zu ermitteln. 

Dieser Erlaß ergeht im Einvernehmen mit den obersten 
Finanzbehörden der anderen Bundesländer. 

Der Erlaß wird im Bundessteuerblatt 1972 T e i l I veröffentlicht 
werden. 

Zusatz der^Ff^ Düsseldorfs 

Zu den Fortschreibungsrichtlinien (BStBl 19711S. 638) ist o.g. 
ergänzender Erlaß des Finanzministers des Eandes I^ordrhein-
'Westfalenvom14.Januar19'72 — S 3106 — 20 — V G 1 — 
ergangen. Es handelt sich um einen gemeinsamen Eänder-
e r laß ,der im BStBl 1972IS. 30 veröffentlicht worden ist. 

39tB 



§22 BewG 1965 
(S 3106) 
A 3 

Wertfortschreibungen und Nachfeststellungen der Einheits
werte des Grundvermögens nach neuem Recht; 

hier: Abgrenzung der Änderungen der Werlverhäl tn isse von 
den Änderungen der tatsächlichen Verhäl tnisse, Miet-
ähderungen aus der Ar t der Förderung des Wohnungs
baues 

(Erl. FinMin N W vom 19. Juni 1972 — 

Hinweis auf A 5 zu § 79 BewG 1965. 

S 3106 — 18 — VC 1 
S3202— 17 — V C I ^ 

39J Bew-Kartei NW, 7. Erg.-Lfg. (März 1973) 



§22 BewG 1965 
(S 3106) 
A4 

Fortschreibungen und Nachfeststellungen der Einheitswerte 
für das land- und forstwlrtsdiaftliche Vermögen nadi neuem 
Recht 

(Erl. FinMin N'W vom 18. August 1972 -
S 3106 — 29 — VC 1 

"8 3106 — 14 — V C l ' / 

A 

Bei Fortschreibungen und Nachfeststellungen der Einherts 
werte für das land- und forstwirtschaftliche Vermögen/sind 
die 'Wertverhältnisse vom 1. Januar 1964 und die tg'tsäch-
lichen Verhältnisse im Fortschreibungszeitpunkt zügrunde 
zu legen (Abschn. 5 Abs. 1 der Fortschreibungs-Richtlinien — 
FSR — vom 2. Dezember 1971). Fortschreibungsgründe sind 
allein die seit dem Hauptfeststellungszeitpunkt ̂ Angetretenen 
Änderungen bei den tatsächlichen Verhältnissen (Abschn. 5 
Abs. 3 FSR). Die in Absdin. 5 Abs. 3 Nr. 1 F&R angeführten 
Änderungen der tatsächlichen Verhältnisse/(tatsächlichen Be-
triebsverhältnisse) beim Wirtschaftsteil stellen keine abschlie
ßende, sondern nur eine beispielhafte Aufzählung dar. Zu den yj -
bei Fortschreibungen zu berücksichtigenden tatsächlichen Be
triebsverhältnissen gehören deshalb .auch: 

1. Änderungen bei den Ertragsmeßzahlen (durch Nachschät
zung infolge verbesserter oder verschlechterter Ertrags
verhältnisse), y 

2. Neukulturen oder Tiefkulturen, die 
a) nach dem 1. Januar 1964 dvirchgeführt und durch Nach

schätzung erfaßt wuj-den, 
b) nicht mehr zu berücksichtigen sind, weil sie im Fort

schreibungszeitpunkt älter als 15 bzw. 10 Jahre sind 
(Abschn. 2.08 A j j l 1 BewRL). 

3. Änderungen beiden Überschwemmungen (Zu- oder Ab
nahme der Häufigkeit, Änderungen bei den mitgeführten 
Fremdstoffeny^s Wassers-Absdm. 2.08 Abs.3BewRL). 

4. Änderungeii/ bei den Gehölzgruppen einer Baumschule 
(Absdm.G/ lAbs . l_Tabe l l cG35_ .BewRl ) . 

5. Änderungen bei den Grundlagen für die Ermittlung der 
Obstbau'fAusgangszahlen, wie z. B. der Obstart, dem 
Pflanzraum und der Obstbaustufe. Dabei sind allerdings 
für die Berücksichtigung der Marktgängigkeit der einzel
nen /Obstsorten die auf den 1. Januar 1964 festgestellten 

ältnisse beizubehalten (Absdin. 6.29 bis 6.33 BewRL). 
esentliche Änderungen bei der inneren oder äußeren 

erkehrslage, die infolge einer Flurbereinigung einge
treten sind. 

7irtschaftliche Ertragsbedingungen, für die gegendübliche 
/Verhältnisse zugrunde zu legen sind (§ 38 Abs. 2Nr.2 BewG), 

392 Bew-Karlei NW, 7. Erg.-Lfg. (März 1973) ' 



§ 2 2 B ^ w G 1 9 6 5 
(S3106) 
A 4 

gehören zu d e n W e r t v e r h ä l t n i s s e n . ^ ^ n d e r u n g e n bei diesen 
Ertragsbedingungen können — soweit sie bei einzelnen Be 
trieben eingetreten sind — bei^Fortschreibungen im V^ege 
des Abschlags oderZuschlagsBnach ^ 41 BewG nicht berück-
sicbtlgt werden, ausgenommen sind Änderungen des tatsäch
lichen Bestandes an Tieren^^und der Verlust der Wirtschafts
gebäude durch Brand, 

Soweit sichFoIgewirkungen auf Grund von Änderungen der 
tatsächlichen Betriebs^erhältnisse ergeben, sind sie in jedem 
Fall zuberücksicht igen — auch bei den Ertragsbedingungen 
nach ^,38 Abs, 2 N r , 2 B e w G , Die in Abschn, 5 A b s , 4 u n t e r 
den Nrn, 1 bis 4 -FSR angeführ ten Folgewirkungen stellen 
e b e n f a l l s n u r e i n e b e i s p i e l h a f t e u r i d k e i n e a b s c h h e ß e n d e Auf-
z ä b l u n g d a r , ^ ^ e i t e r e Auswirkungenergeben,sich Zwangs 
läufig aufgrirnd von Ä n d e r u n g e n d e r tatsächlichen Betriebs 
Verhältnissen insbesondere bei den, Ansätzen für Zu- oder 
Abrechnungen b e i d e n n a t ü r l i c h e n u n d wirtschaftlichen Er 
tragsbetJingungen, 

Diese Ansätze sind weitgehend Bestandteil des Rechenpro-
gramms.In diesen F ä l l e n w e r d e n d i e F o l g e w i r k u n g e n v o n 
Änderungen der tatsächlichen Betriebsverhältnisse auf andere 
Ert-ragsbedingungen —auch auf die wirtschaftlichen Ertrags 
bedingungen nadr ^ 38 Abs, 2 Nr, 2 BewG — automatisch 

e r f a ß t . 
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Anweisungen 

§ 22 BewG 1965 
(S3106) 
A 5 

Grundsteuervergünstigung und Jahresrohmiete bzw. übliche 
Miete in den Fällen der Vergrößerung öffentlich geförderter 
Wohnungen 

G 1109— 9 —VC 1 , 
(Erl. FinMin NW vom 19. Januar 1973 —-^rirrzz r:—77777-' 

a 31 Üb — l ö — V L - 1 
Hinweis auf C 11 zu § 79 BewG 1965. 

443 Bew-Kartei NW, 8. Erg.-Lfg. (Februar 1974) 



Anweisungen 

§ 22 BewG 1965 
(S3106) 
A 6 

Einheitsbewertung des Grundbesitzes im Hauptfeststellungs-
y.eitraum 1964; 
hier: Ermittlung der Jahresrohmiete für steuerbegünstigte 

Wohnungen, für die nach § 88 IX. WoBauG Annuitäts
zuschüsse, Aufwendungszuschüsse oder Aufwendungs
darlehen gewährt werden 

(Erl. FinMin NW vom 25. Januar 1973 — S 3202 — 19 — VC 1) 
. Hinweis auf C 12 zu § 79 BewG, 1965, 

444 Bew-Karlei NW, 8. Erg.-Lfg. (Februar 19741 



Anweisungen 

§ 22 BewG 1965 
(S 3106) 
A 7 

Fortschreibungen und Nachfeststellungen der Einheitswerte 
des Grundvermögens und der Betriebsgrundstücke auf den 
1. Januar 1974: 
hier: Bewertung von Sanierungsgrundstücken 

(Erl. FinMin NW vom 22. März 1973 — 

Hinweis auf A 13 zu § 82 BewG 1965. 

S.3204 — 7 — VC 1 
S3204 —14 —VC l ' 

445 Bew-Kartei NW, 8, Erg.-Lfg. (Februar 1974) 



Anweisungen 

§22BewG1965 
(S3106) ^ 
A ^ 

Fortschreibungen und Nachfeststellungen der Einheitswerte 
für das land und lorstwir tschal t l icheVermögen nach neuem 
Recht 

(Erl F i n M i n N W v o m l 5 März 1973 
S3106 —29 — V C ! 
S3106—14—VCl^ 

BeiFortschreibt^ngenuirdNachfeststellungenderEinheits-
w^erte für das land- und forstwirtschaftliche Vermögen sind 
die Wertverhäl tnisse vom 1. Januar 1964 und die tatsäch
lichen Verhältnisse imFortschreibungszeitpnnkt zugrundezu 
legen (Abschn. 5 Abs. 1 der Fortschreibungs-Richtlinien — 
FRS — vom 2. Dezember 1971). Förtschreibungsgründe sind 
allein die seitdem Hauptfeststellun'gszeitpunkt eingetretenen 
Änderungen bei den tatsächhchen Verhältnissen (Abschn. 5 
, ^ b s . 3 F S R ) , D i e i n A b s c h n , 5 A b s , 3 N r 1 FSR angeführten 
Änderungen der tatsächlichen Verhältnisse (tatsächlichen,Be
triebsverhältnisse) b^int "Wirtschaftsteil stellen keine ab
schließende, sondern nur eine beispielhafte Aufzählung dar. 
Zu den bei Fortschreibungen zu berücksichtigenden tatsäch-, 
heben Betriebsverhältnissen gehören deshalb auch-

1, Änderungen bei den Ertragsmeßzahlen .(durch Nachschät-
zunginfolge verbesserter oder verschlechteiterErtrags^ 
Verhältnisse), 

2, Neukulturen oder Tielkulturen, die 
a) nachdem'1. Januar 1964 d u r c h g e f ü h r t u n d d u r c h Nach 

Schätzung erfaßt wurden, 
b) nicht m^hr zu berücksichtigen sind, weil sie im Eort-

schreibungszeitpunkt älter als 15 bzw. 10 Jahre sind 
(Abschn. 208 Abs IBewRL). 

3, Ände rungen bei den l^berschwemmungen (Zu-oder Ab
nahme der Häufigkeit , Attderungen bei den mitgeführten 
Eremdstoffendes Wassers — Äbschn ,2 .08Äbs ,3BewRL) , 

4, B^nderungen bei den Gehölzgruppen einer Baumschule 
(Äbschn.6.51 Abs. 1 ^ T a b e l l e G 3 5 —BewRL), 

5, Änderungen bei den Grundlagen für die Ermittlung der 
Obstbau^usgangszahlen, wie z,, B, der Obstart, dem 
Fflanzraum und der Obstbaustufe, Dabei sind allerdings 
für die Berücksichtigung der Marktgängigkei t der einzel
nen Obstsorten die aul den 1, Januar 1964 festgestellten 
Verhältnisse beizubeha1ten(Äbschn, 6,29 bis 6 33 BewRL), 

6, Wesentliche Änderungen bei der inneren oder äußeren 
Verkehrslage,^dte infolge einer Flurbereinigttng eingetre 

^tensind. 
Wirtschaftliche Ertfagsbedingungen^, für die nach^ 38 Abs, 2. 
Nr 2BewG die in der Gegend als regelmäßig anzusehenden 

749 Bew-Kartri NW, 14. Erg.-Lfg. |Okt. 1982)0 Ersatzblatt • 1 



§ 22 BewG 1965 
(S3106) 
A 8 Anweisungen 

Verhältnisse zugrunde zu legen' sind, schließen in hohem 
Maße Wertverhäl tn isse eiri. Diese Wertverhäl tnisse sind nach 
§ 27 BewG für den gesamten Hauptfeslstellungszeilraum un
veränder t anzuwenden. Weichen im Verlaufe des Hauptfest
stellungszeitraums in einem einzelnen Betrieb die tatsäch
lichen Verhältnisse bezüglich einer oder mehrerer der in § 38 
Abs. 2 Nr. 2 BewG aufgeführ ten Ertragsbedingungen von den 
gegendüblich unterstellten Verhältnissen ab, so können als 
Fortschreibungsgründe nur Tatbestände anerkannt, werden, 
die nicht zu den Wertverhäl tnissen, sondern zu den tatsäch
lichen Betriebs Verhältnissen zu rechnen sind; die durch die 
Abweichung bedingte Minderung oder Steigerung, der Er
tragsfähigkeit ist nach den Vorschriften des § 41 BewG zu er
mitteln. Zu den berücksichtigungsfähigen Tatbeständen ge
hören insbesondere Änderungen des Tierbestarids und des 
Bodennutzüngssystems sowie der Verlust der Wirtschafts
gebäude durch Brand. Dagegen können Änderungen der 
Preise bei Erzeugnissen und Betriebsmitteln sowie der Löhne 
als Fortschreibungsgründe, nicht anerkannt werden; bei die
sen Ertrags- und Aufwandspositionen sind die Verhältnisse 
des Hauptfeststellungszeitpunkts zugrunde zu legen. 

Soweit sich Folgewirkungen aufgrund von Änderungen der 
tatsächlichen Betriebs Verhältnisse ergeben, sind sie in jedem 
Fall zu berücksichtigen — auch bei den Ertragsbedingungen 
nach,§ 38 Abs, 2 Nr, 2 BewG —, Die in Abschn, 5 Abs, 4 unter 
den Nummern 1 bis 4 FSR angeführ ten Folgewirkungen stel
len ebenfalls nur eine beispielhafte und keine abschließende 
Aufzählung dar. Weitere Auswirkungen ergeben sich zwangs
läufig aufgrund von Änderungen der tatsächlichen Betriebs
verhältnisse,, insbesondere.bei den Ansätzen für Zu- oder Ab
rechnungen bei.den natürlichen und wirtschaftlichen Ertrags
bedingungen. Diese Ansätze sind weitgehend Bestandteil des 
Rechenprogramms. In diesen Fällen werden die Folgewirkun
gen von Änderungen der tatsächlichen Betriebsverliältnisse 
auf andere Ertragsbedingungen — auch auf die wirtschaft
lichen Ertragsbedingungen nach § 38 Abs. 2 Nr. 2 BewG — 
automatisch erfaßt. 

Meinen Erlaß" vom 18.- August 1972'S 310G — 29 VC 1 / S 3106 
— 14 — VC 1 hebe ich hiermit auf. 

Zusatz der Obertindnzdireltt ionen: 
t-)i;r .iii(q('hnt)rne Crt.iR FinMin N W vom 18. August 1972 w,ir in A 4 zu 
§ 22 BewG 1965 (Kontrollbtatt 392) ' wiedergegeben. 

749 O Ersatzblatt O 



§ 22 BewG 1965 
(S 3106) 
A 9 

Anweisungen 

Wertfortschreibung der Einheitswerle des Grundvermögens 
auf den 1. Januar 1974; 

hier: Wegfall der Grundsleuervergünsl igung 

(Erl, FinMin NW vom ,V Juli 197.1 - S ,"1106 - 20 - VC 1) 

Nach Abschnitt 2 Abs, 1 des Bezugserlasses*) sind Werlfortschreibun
gen wegen Wegfalls der Griindsleuervergünstigiing nur auf Antrag vor
zunehmen. Aus dem Antrag soll sich bereits ergeben, daß die Fort -
schieihuiigsgreiizen des ^ 22 Abs, I Nr, I BewG voraussichtlich eireicht 
bzw. überschritten werden. Eine generelle Übeiprüfung aller Fälle, in 
denen die Gnindsteuervergiinstigung am 3\. Dezember 197,1 ausgelau
fen ist. wird nicht von Amts wegen vorgenommen. 

Sind hei dem Bewerltingsgrundstück neben dem Wegfall der Griind-
steuerveigünsligung noch andere tatsächliche Verändetiingen (z, B, Flä-
chenändertingeii, bauliche Äiidertmpet? oder Nutzungsiindeninsen) ein
getreten, dann sind bei der Prüfung der Fortschreibungsgrenzen und bei 
vorzunehmenden Fortsclireibtmgen auch die sich durch den Wegläll 
der Grundsleuervergünsligung ergebenden Wertänderungen von Amts 
wegen zu berücksichticen. 

Zum Teil ülierholt. 
Hinweis auf A 13! 

*) Zusatz der OberHiianzdirektionen: 
Der Bcziigserhill ist der gleiehi.iulende Erl.iß der obersten Finaitzheliörden der 
l.iinder VDIII 14. JaiiiKii 1972 (BStBl I S. ,"ül. Er isl in A 2 -zu 5 22 BcwG 196,̂  
u iedergegelicn. 

929 Bew-Ktirlei NW, IS. Era.-Ll'g. (.luli 199.-1) • Frsalzbiutt • - I 



§ 22 BewG 1965 
(S'31Ö6) . 
A 10 

. Förfschreibungen der Einheitswerte des Grundbesitzes vom 
1. Januar 1974 an -

(Erl. FinMin NW vom 28. Juni 1974 — S 3106 — 40 — V C 1) 

' Durch "Art. 2 Nr.. 8 des Vermögensteuerreformgesetzes (BStBl 
. 1974 I S. 233) i ,st '§ '22'Abs. 4'BewG und durch''Art. 7 Nr. 1 
> des Verrnögensteuerreformgesetzes ist § 225 a Abs. 2 AÖ 

geändert worden. Die, geänderten Vorschriften sind bei den 
Förfschreibungen'der Einheitswerte des Grundbesitzes erst-
m.als'zum 1, Januar 1974 zvi beachten, " ' , ' , 

Nach der Neufassung des § 225 a Abs, 2 AO ist die Fort-
sclrreibung nicht mehr von einem 'Antrag des Steuerpflich
tigen abhängig. Der Fortschrei bung sbescheid .ist vtelniehr zu 

• erteilen, wenn beim Finanzamt bekannt, wird, daß die Vor-
aussctzurigen lür -eine Fortschreibuiig vorliegen. Wenn ein 
SteuerpiUchtiger erst nach Ablauf der Rechtsbehelfsfris't Ein
spruch gegen den 1 laü'ptfeststellunysbescheid auf den I . Ja
nuar 1964 eingelegt hat und Ni'ichsiclit nicht :inehr gewährt 
werden kann, so daß der Einspruch aus verfahrensrechllichen-
Gründen als linzulässig verworfen wei;dcn- mulS, hat das' 
Finanzamt gleich wohl 'von sich aus ' zu • prüfen, ob ciufg'riind 

-des sachlichen Vorbringens des Steuerpflichtigen eine'Fort-
scfireiLiung des Einbeitswerts in Betracht-kommt. Wegen des 
Fo'r'tschreibunyszeitpunkts gilt § 22 Abs. 4 BGW,G in' der Fas-^' 

, sung des Vermögensteuert 'eformgcsetzes. Wirdjdcm Finanz-
. ärrit- im Jahre'1974 mit dem'verspä te t eingelegten Einspruch 
,- gegen die Haüptfeslstel lung attl den l.-Jäniiär 1064 ein Feh

ler im Hauptfestslellüngsbescheid_ bekannt, so ist ,die Forl
schrei litln'g zugunsten des'Sl,euerpflichligen nuf den 1. Januar 
1974 durchzuführen. Bei einer Wertfortschreibung sind die i 
.Wertgrenzen .des § 22-Abs, 1 Nr. 1 BewG zu beachten. • ' 

527 • '. Bew-Kdrtci NW, 9. Erg.-Llq. (Mni 197.̂ ) -



§ 22 BewG 1965 
(S 3106) 
A 11 

Werlfortschreibungen der Einheitswerte des Grundvermögens auf 
den 1. Januar 1974 und die folgenden Fortschreibungszeitpunkte 
wegen Wegfalls der Grundsleuervergünstigung 

(Erl, FinMin NW vom 27. Nov. 1974 - S 310b - 24 - VC 1) 

Nach Abschn. 1 Abs. 2 des Beziigserlasses vom 14. Januar 1972 
(BSlBI I S. .̂ 0) gehört der Wegfall der Grundsleuervergünsligung nach 
dem II. WoBauG zu den tatsächlichen Verhältnissen eines Grundstücks. 
Bei einer Fortschreibtiiig des Eiiiheitswerrs aus diesem Gninde ist des
halb zu beachten, daH 

der Zuschlag von 12 v. H. zur Jahresrohmiete ntich S 79 Abs. 3 
BewG enttälll und durch den nach Wegfall der Grundsteiiervergün-
stigung tatsächlich gezahlten Mehrbetnig an Grundsteuer zu erset
zen ist. 

Als Mehrbetrag isl in diesen Fällen der Mehrbetrag an Grundsteuer der 
Jahresrohmiete hinzuzurechnen, der sich nach den Wertverhältnissen 
am 1. Januar 1964 auf der Grundlage des alten Rechts ergibt. Ist ein 
alter Einheitsweit nicht mehr festgestellt worden, weil für Wohngriind-
stücke, die nach dem , ^ l . Dezember 1965 bezugsfertig geworden sind, 
die Einheitswerte wegen der erhöhten Wertgrenzen (Artikel 2 Abs, 4 
BewÄndG 1965) nicht l'ortgeschrieben zu werden brauchten, ist von 
einer Einheits wert berechnting allein für die Ermitllung des Gruiidsteu-
erinehrbelrags abzusehen. 

Für alle Fonschreibungen der Einheilswerle ab I . Januar 1975, bei 
denen der Wegfall der Grundsteuervergünstigung nach dem II . WoBauG 
zu berücksichtigen ist. sind als Mehrbetrag 2 v, H, der hei der Einheits
bewertung tingesetzten Jahresrohmiete anzusetzen. Dieser Vomhundeil-
salz entspricht etwa der unteren Grenze der von den Spitzenverbänden 
des Haus- und Grundbesitzes angegebenen talsächlichen Grundsteuer
belastung eines Grundstücks, 

Ist bei der ursprünglichen Einheilswertfeslstellung bereits die selbst
verständlich gebildete Miete oder die Marktmiete tingesetzt worden, so 
ist hei der Foitsehreibung des Einheitswerls der Zuschlag von I 2 v, H, 
ers'alzlos zu stteichen (Abschn, 2 Abs, 2 des Beziigserlasses*)), 

Hin\veis auf \ 14 zu 
ij 79 BewG! 

• ) Der Bczutiserliiß i<t niich in A 2 wieilcrgcgebeii. 
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§ 22 BewG 1965 
(S 3106) 
A 12 

Fortschreibung der Einheitswerte des Grundvermögens im 
Hauptfe.ststellungszeitraum 1964; 
hier: Wegfall der Aufwendungsbeihilfe 

(Erl. FinMin NW vom .1. Fehn 1975 - S ,3106 - 26 - VC 1) 

Der Wegfall der Aiifwendungsbeihilfe ist als Äiulerung der Wertver
hältnisse tinzusehen, wenn lür das Griindslück die Eigenschaft „öffent
lich gefördert" bestehen bleibt. Eine Fort Schreibung des Einheitswerts 
kommt somit allein wegen des Wegfalls der Aufwendungsbeihilfe nicht 
in Betracht. Auch hei einer Fortschreibung des Einheilswerls ans tinde-
ren Gründen ist als Jahresrohmiete die Miete anzusetzen, die vor dem 
Wegläll der Atifwendun.ssbeihille mal.̂ gebend war 

Hinweis auf A 14 zu 
S 79 BewO: 

9.11 Bew-Karlei NW, IS, Erg,-Lrg. (Juli 1995) • Ersatzblatt • I -



Werlfortschreibungen der Einheitswerte des Grundvermögens 
auf den 1. Januar 1975 und die folgenden 
Fortschreibungszeitpunkte; 

hier: Wegfall der Grundsteuefvergünst igung -

(Erl. FinMin NW vom 20. Juni 1975 — S 3106 — 20 — V C 1) 

•Nach § 225a Abs. 2 AO in der Fassung des Art. 7 '§, 1 des Ver--
mögensteuerreformgesetzes vom'17. Apr i l , 1974 (BStBl 1974 I 
S. 233) ist eine Fortschreibung des Einbeitswerts durchzu-.' 

-führen, wenn dem Finanzamt bekannt wird,, daß die Vor-
. aussetzungen hierfür-vor l iegen (vgl, auch Abschn, 1 Abs, 2 
VStR 1974). Für Wertfortschreibungen, die ausschließlich 
durch den Wegfall, der Grundsteuer Vergünstigung nach .dem 
I I . WoBauG veranlaßt sind/ist deshalb ein Antrag des Grund-' 
stückseigentiimers nicht mehr erforderlich, Die Anweisung in 
Abschn, 2'Abs, 1 Salz 1 des glei'chlautenden Ländererlasses 
vom 14, Januar 1972 S -3106 20 — V C 1" ist damit gegen:' 
standslos, . ' ' ^. ' . • 

,§ 22 BewG 1965 
(S,3106) 
A13 . 

•') Der Erlaß ist in A ,2 wiedergegeben. 

556 Bew-Kartei NW, 10. Erg.-Lfg. (Sept. 1976) 



§22 BewG 1965 
••(S3iÖ6)''•. 
A l 4 

Bewertung, von Rinderbesamungsstationen; 
hier: Wertfortschreibungen des Einheitswerts 
(Erl. FinMin NW vom 24. Juni 1975 — S 3110 ^ 6 
Hinweis auf A 10-zu § 33 BewG 1965. , ' 

V C 1). 

557 Bew-Kartei NW, 10,. Eig.-Lfg. (Sept. 1976) 

'.·· 

I. 

, .. 
-: ,, 

·,• 

Be~ertung. von RinderjJesamungsstatio~eii; 

,hier:· Wertfottschre_fbungen des Einheitswerts 

'(E~l. J;inMin NW vom 24. Juni 197S- S 3110-6- V C 1). 

Hinweis auf A 10-zu § 33 BewG 1965. 

\. / 

.,. 

557 Bew-Kartei NW, 10 .. Erg.-L!g'. (Se!>l. 1976), -1-

§ 22.BewG196S 
-(S 3i06) . 

A14 
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§22 8ewG1965 
(S3106) 
A15 

Erhbaurecht; 

hier: Art derFeststellungdesElnheitswerts^wennder Grund 
^ und Boden vom Erbbauberechtigten erworben wurde 

(Erl,FinMin NW-vom 25Februar 1976 — S3215 — 6 ^ V G 1 ) 

^1, Be iGrunds tücken ,d iemi te lnem'Erbbaurech t .be las te t sind, 
bilden das Erbbaurecht und das' belastete Grundstück 
zwei selbständige wirtschaftliche Einheiten, f ü r d i e ^ e w e i l s 
ein eigener Einheitswert festzustellen ist (̂  92 Abs, -1 
Bev^G). Erwirbt der Erbbauberechtigte den Grund untl Bo 
den, der mit dem'Erbbaurechtbelastet ist, und wird das 
E r b b a u r e c h t a u f g e h o b e n u n d i m G r i i n d b u c h g e l ö s c h t (^26 
ErbBaüVO), wird dieAuffassung vertreten, daß daszuvor 
belas te teGrundstück-nichtmi t dem nunmehr unbelasteten 
Grundstückident ischis t , s o d a ß s o w o h l diebisherige wirt
schaftliche Einheit „Erbbaurecht" als auch die wirtschaft
liche Einheit „belastetes Grundstück" wegfallen. Es müßten 
die dafür geltenden Einheitswerte nach ^ 24 Abs. 1 BewG 

- aufgehoben und für das nunmehr unbe la s t e t e^ runds tück 
eine Nachfeststellung durchgeführt werden. Aus organi-
satorischenGrüriden könnte eineNachfeststellung auf den 
auch für die Aufhebung mal^geblichen Stichtag im maschi
nellen Verfahren nur nach Eröffnung eines neuen I^ontos 
untere einer neuen Einheitswertnummer vorgenommen 
werden. Ichbin deshalbdamiteinverstahden, daß nur der, 
Einheitswert für die^wirtschaftliche Einheit „Erbbaurecht" 
nach ^ 24 Abs, 1 BewG aufgehoben und lür dte'bisherige 

^ wirtschaftliche Einheit ,^belastetes Grundstück" eine ^u-
rechnungs- und Wertfortschreibung durchgeführt wird. Bei 
dieser Fortschreibung ist darauf zu achten, daß die im 
I^echenzentrum gespeicherten Daten über das Besitzver-
h ä l t n i s r i c h t i g g e s t e l l t u n d d i e D a t e n ü b e r dieBelastung 
mitdem Erbbaurecht gelöscht werden. - . 

EiheNachfeststellung ist n u r d a n n d u r c h z u f ü h r e n , wenn 
entsprechend früherer Anweisungen ein Einheitswert für 
tias belastet geweseneGrundstück nicht festgestellt worden 
ist, weil die Eaufzeit des Erbbaurechts mehr als 50 Jahre 
betrug, oder wenn im Einzelfall die Wertabweichung die 
Wertgrenzen für eine Wertfortschreibung des Einheits
werts für das belastete Grundstück nicht erreicht bzw. 
nicht überschreitet. Im letzteren Fall ist dann auch der 
Einheitswert für das belastete Grundstück nach^24 Abs.1 
BewG aufzuheben. ^ 

2. Häufig kommt es vor, d a ß d e r E r b b a u b e r e c h t i g t e das mit 
dem I^echtbelastete Grundstück e rwi rb t ,daß aber das Erb
baurecht — hauptsächlich aus I^ostengründen — nicht im 

-558 Bew-Kartei NW, 10. Erg.-Lfg. (Sept. 1976) 



§ 2 2 ^ e w G 1 9 6 5 
(S3106) 
^ 1 5 

Grundbuch^gelöscht wird.-Das Erbbaurecht besteht dann 
bürgerlichrechtlichalsEigehtümererbbaurechtfort. 
Handelt es sich nicht nur um einen ^wischenerwerb des 
Erbbauberechtigten, ist entsprechend der wirtschaftlichen 
Betrachtungsweise tier Gesamtw^ert des Grundstucks im 
vollen Umfang dem Grundstückseigentümer wie im Fall 
einesunbelastetenGrundstückszuzurechnen. Vorstehende 
Nr. l ,g i l t entsprechend 

55^ 



§ 22 BewG 1965 
(S 3106) 

Anweisungen , 1 A 1 6 

BFH-Beschluß vom 12. 5. 1978 (BStBl I I S. 446) zur Verfas
sungsmäßigkeit der Elnheitsbewertiing von Nachkriegs-
wohngrundstücken im Ertragswerlverfahren 
(Erl. FinMin NW vom 17. 1. 1979 — S 3202 — 28 — V A 4) . / 
Hinweis auf D 3 zu § 79 BewG. 

\ 

653 Bew-Kartei NW. 12. Erg.-Lfg. (Juni ,1979) 



Anweisungen 

§ 22 BewG 
(S 3106) 
A 17 

1965 

Einheitsbewertung des Grundvermögens ; 
hier: Wegfall der Mietpreisbesehränkung bei mit 

Wohnungsfürsorgemit teln geförderten 
steuerbegünstigten oder freifinanzierten Wohnungen 

(Erl. FinMin NW vom 20. 12. 1978 - S ,1106 - 51 - V A 4) 

Bei der bisherigen bewertungsrechtlichen Behandlung der mit Woh-
nungsfürsorgemitteln geförderten steuerbegünstigten oder l'reihnanzier-
len Wohnungen gehört der Wegfall der Mietpreisbesehränkung wie das 
Ende der Eigenschaft „öffentlich gefördert" und der damit verbundene 
Wegfall der Mietpreisbeschränkung bei öll'enllich geförderten Wohnun
gen zu den Änderungen der tatsächlichen Verhältnisse, die bei der 
Wertfoitschreibung der Einheitswerte des Grundvermögens zu berück-

. sichtigen sind. Für mit Wohnungsfürsorgemilteln geförderten Wohnun
gen gilt die Kosteniniete. solange d;is Beselzungsrecht zugunsten des 
Darlehens- oder Zuschußgebers besieht. Nach Beendigung des Beset-
zungsrechls isl deshalb bei der Einheitsbewertung für diese Wohnun
gen die Marklmiele (Wertverhältnisse 1.1. 1964) als Jahiesrohmieie 
zugrunde zu legen. 

Teilweise üherholll 
Hinweis auf A 14 zu 
ij 79 BewG: 

9.12 Bcw-Karici NW. 18. Erg.-Lfg. (Juli 1995) • Ersatzblatt • 



Anweisungen 

§ 22 BewG 1965 
(S3106) 
A18 

Einheitsbewertung des Grundbesitzes; 
Fortschreibungszeitpunkt bei Zusammentreffen von Fort
schreibungen wegen Änderung der tatsächlichen Verhält
nisse mit lehlerbeseitigenden Fortschreibungen 
(Erl. FinMin N'W vom 27. April 1982 — S 3106 — 52 V A 4) 
Hinweis auf E 3 zu § 22 BewG! 

750 Bcw-Kartci- NW, 14. Erg.-Llg. |Okt. 1982) * Ersatzblatt 



' Anweisungen 

§22 BewG 1965 
,(8 3106) 
A19 

Einheitsbewertung der bebauten Grundstücke im Ertrags
wertverfahren: , 
Berücksichtigung des Wegfalls der Eigenschaft „öffentlich ge
fördert" 
(Erl. des FM NRW vom 22. Februar 1985 — S 3106 — 25 - V A 4 / 
S 3106 — 20 - V A 4) 
Hin weis auf A 12.ZU § 79 BewG. 

779 Bew-Kartei NW. 15. Erg.rLfg. (Juni 1985) 



Anweisungen 

§22 BewG 1965 
(S3106) 
A20 

Einheitsbewertung des Grundbesitzes: 
Ermäßigung des Gebäudesachwerts wegen einer Abbruchver
pflichtung und wegen der Notwendigkeit vorzeitigen Ab
bruchs und/oder wegen wirtschaftlicher Überalterung, insbe
sondere Wertfortschreibungen wegen Änderung der tatsächli
chen Verhältnisse im Verhältnis zur fehlerbeseitigendeii 
Werttortschreibung 

(Erl. des FM NRW vom 28. Februar 1985 -
S'3210-8-V A4) 
Hinweis auf 27 zu § 88 BewG. 

S 3209 - V A 4 / 

780 Bew-Kartei'NW, 15. Erg.-Lfg. (Juni 1985) 



Anweisungen 

§ 22 BewG 1965 
A 21 

Einheitsbewertung des land- und forstwirtschaftlichen 
Vermögens; 
Fortschreibung der Einheitswerte wegen Änderung 
gegendüblicher Verhältnisse bei der Betriebsorganisation . 
(Erl. FM NRW vom 2. November 1988 - S 3 1 - .1 - V A 4 / 
S 3106 - 3 - V A 4) 
Hinweis auf B 16 zu ij 38 BewG. 

Beu-Kjrlei NW. IS. ErL.-Lfg. (Juli 199.5) 



'i^^: 
Anweisungen .. 

§,22 BewG 1965 
(S3I06). ' 
NfD A I y 

1 Einheitisbewertung'des Grundbesitzes; 

hier: 

vgl. 

' Verhältnis der verschiedenen Fortschreibungsarten 
(Wert-, Art- und Zürecbnungsfbrt'schreibung) 

• zueinander ; : ; - ' ' • v ' . 

Rdvfg. OFD Düsseldorf .vom 16; Febriiar 1968 — S 3106 A — 
St 211 - , \ . ;'.; -• .. ':..-./•.'' ' .•'''••• ''•':> ,... • i' . 

'S 3106 — 8 - st 211 , Rdvfg. OFD Köln vom 17.,Jahua.r .1968 • 
•'Rdvfg. OFD Münster vom 5. Februar 1968 — S 3106 — ^ — 

sf 21 —:33 - ^ . . ••• ' : . \ ' ' - -''•-. .. 

. Es sind keine .Entscheidungen, bekannt -geworderi, in defien 
i.'der Buiidesfinanzhof von der in seinen Urteilen vorn 12. März 
"'1954 111,135/53 U (BStBl 19,54 III S:-145) und vom-9. Januar 1959 
III 288/57 lU (BStBl 1959' III S; 110) vertretenen'Auffassung 
abgewichen'ist. 'Vielmehr ist aus .dem-Urteil'vom'9. Juli 1965 

.. I I I 45/63 (HFR- 1966's. 23) zu schließen,'daß der Bundesfinanz-. 
i .höf an dem selbständigen Nebeneinander der' We'rtfortschrei-

•bung,' der Ärlfdftscbreibung-, und- tief Zure'chnungsfortscHrei- -
' bung festhält. In! dieseih Urteil bat der,Bundesfinanzhof riäm^ • 

lieb, erilscbieden,"'d'äß bei der -Berichtigung/eines Art- und 
Weftfqrtschreibungsbescheids nach §. 222.Alas.' 1 Nr. 1 AO, bei 

' der nur hinsichtlich der, Feststellung' des Werls des Grund
stücks (nicht auch hiiisicbtlich,;der Art) rteiie-Tatsachen .vor-' 

•'lagen,'i auch nuir die, Weirtfortscbreibung ' berichtigt werden' 
kann, die-bisher.festgesteHte — unrichtige—.Art jedoch bei
behalten werden muß. • .. • • • r .' ' - ' ' '. • '. 

N f D 2 Bew-Kartei NW; ' l..Erg-Lfg-|tClai 1968).--



§ 22 BewG 1965 
(S 3106) 
N f D A 2 

Einheitsbewertung des Grundbesitzes; 

hier: Einheitswertbescheid für wirtschaftliche Einheiten, für die 
der Einheitswert nach Abrundung 0 D M beträgt 

Gleichlaufend 
Rdvfg. OFD Düsseldorf v. 11. Febr. 1972 — S 3106 A — St 211 

Rdvfg. OFD Köln v. 2. Dezember 1971 — S 3106 — 17 — Sl 211 

Rdvfg. OFD Münster v. 22. Dezember 1971 — S 3300— 67 — 
St 21—33 

Nach der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs setzt eine 
Fortschreibung des Einheitswerts voraus, daß bereits ein 
Feststellungsbescheid vorhanden isl (BFH-Urleile vom 18. 10. 
1968, BStBl 1969 I I S. 63 und vom 27. 2. 1970, BSlBl 1970 I I 
S. 300, 301). Die Frage, ob auch ein Einheitswert für Grund
besitz von abgerundet 0 D M förmlich festzustellen ist, ist des
halb zu bejahen. Das Rechenzentrum druckt in diesen Fällen 
einen Einheilswertbescheid aus. 

Aus Vereinfachungsgründen bestehen keine Bedenken, die 
Bescheide für wirlschaflliche Einheiten des Grundbesitzes, für 
die der Einheitswert nach Abrundung 0 DM beträgt, erst im 
Rahmen der Fortscbreibungsarbeiten nach neuem Bewer-
lungsrechl bekanntzugeben, es sei denn, daß der Eigen
tümer schon früher einen Bescheid wünscht. 

N / D 92 Bew-Kartei NW, 7. Erg.-Lfg. (März 1973) 



Anweisungen 

§ 22 BewG 1965 
(S 3106) 
NfD A 3 

Einheitsbewertung des Grundbesitzes im 
Hauptfeststellungszeitraum 1964; 

hier: Ermittlung der Grunds tücke mit zunächst öffentlich 
geförderten Wohnungen, bei denen aber inzwischen die 
Eigenschaft „öffentlich geförder t" weggefallen ist 

(Erl. FinMin NW vom 15. März 1972 - S 3106 - 25 - V C 1) 

Das Ende der Eigenschaft ..öffentlich gefördert" der mit öffentlichen 
Mitteln im Sinne des 11. WoBauG geförderten Wohnungen gehört zu 
den'Änderungen der talsächlichen Verhältnisse.'die bei der Forlschrei
bung der Einheitswerle auf den 1, Januar 1974 und auf spätere Fort
schreibungszeitpunkte zu berücksichtigen sind (vgl, Ab.sclin. 1 des Erlas
ses vom 14. Januar 1972 S 3106 - 20 V C 1. BSlBl 1972 I S. .30). Für 
Zwecke der Giundsteuer hat die Bewilligungsstelle das zuständige 
Finanzamt nur dann über das Ende der Eigenschaft ..öÖ'entlich geför
dert" zu unterrichten, wenn auch die Voraussetzungen vorliegen, unler 
denen die Anerkennung als steuerbegünstigte Wohnung zu widerrufen 
wäre (Abschnitt 3 Abs. 2 letzter Satz VA - 11 WoBauG). Dieses Mit-
leilungsverfahren reicht für die Einheitsbewertung des Grundbesitzes 
nacli neuem Recht nicht aus. Deshalb hat der Innenminister des Landes 
Nordrhein-Westfalen in Nr 14 seines Erlasses vom 18. Januar 1972 -
VI C I - 6.076 - 117/72 (Min.BI NW 1972 S. 106) angeordnet, dalj die 
Bewilligungsbehörden die Finanzämter über die Fälle zu unlerrichlen 
haben, in denen die Wohnungen die Eigenschaft ..öffentlich gefördert'' 
am 31. Dezember 1970 oder später verloren haben. 

Die Uiiterrichtung der Finanzämter iiber diejenigen Wohnungen, bei 
denen die Eigenschaft ..öffentlich geförderl" zu einem früheren Zeil
punkl weggefallen isl. wird nach Mitteilung des Innenniinislers des 
Landes Nordrhein-Westfalen bei den Bewilligungsbehörden erhebliche 
Schwierigkeilen bereiten und einen großen Verwallungsaufwand erfor
dern. Sofern die Bewilligungsbehörden jedoch von der nunmehr in Nr 4 . 
des o. a. Erlasses des Innenministers des Landes Nordrhein-Westfalen 
enthalteilen Ermächtigung zur Vernichtung der Bewilligungs- und Woh
nungsakten Gebrtiuch mtichen. wird das zuständige Finanzami von dem 
Wegfall der Eigenschaf'l ..öffentlich gefördert'' unlenichtet werden. Es 
ist aber zu erwarten, daß nicht alle Bewilligungsbehörden von der 
Ermächtigung Gebrauch mtichen werden und die Aklenvemichlung sich 
daher über einen längeren Zeitraum erstrecken wird, so daß die Finanz
ämter u. U. nur unvollständig und insbesondere nichl rechtzeitig über 
den Wegfall der Eigenschaft ,,00'entlich geförderl" informiert werden. 
Der Innenniitiister des Landes Noidrhein-Westfalen hal deshalb die 
Wohnungsbauförderungsanstalt des Landes Nordrhein-Westfalen in 
Düsseldorf gebeten zu prüfen, oh es ohne größeren Aufwand möglich 
ist. die örtlich zuständigen Finanzämter von dem Wegfall der Eigen
schaft ..öffentlich gefördert" zu unterrichten. Die Slellungnahme steht. 
noch aus. Insoweit bleibt weitere Weisung abzuwaiten. ' 

Hinweis auf A 14 zu 
§79 BewG! 

177 Bew-Kartei NW. 18. Eig.-Lfg. (Juli 1995) «.ErsatzhlaU • 



§ 22 BewG 
(S 3I06) 
NfD A 3 

1965 

Anweisungen 

Anlage 

Ich bitte, die Fiuanzäiiiler entsprechend zu unterrichten, damit unnötige 
Rückfragen bei den Bewilligungsbeliörden unterbleiben. 

Ein Auszug aus Nr 10 des Ministerialblatts für das Land Nordrhein-
Weslfalen isl beigefügt. 

Auszug: 
I . Bestands- und Besetzungskontrolle der öffentlich 
geförderten Wohnungen 

RdErl. d. Innenministers v. 18. 1. 1972 - V I C I - 6.076- 117/72. Der 
RdErl. vom 22. I . 1969 (SMBI. NW 238) wird wie folgt geändert: 

4. Nummer 1.3 wird wie folgt gefaßt: 

Die Bewilligungs- und Wohnungsakten sind bis zum Ablauf des 
5. Jahres nach Wegfall der Eigenschaft öffentlicli gefördert aufzu
bewahren. Vor der Vernichtung ist das jeweils zuständige Finanz
amt über den Wegfall der Eigenschaft tiN öffentlich geförderte Woh
nung zu unterrichten, soweit es noch nichl geschehen ist (vgl. Nr 3.2). 

14. In Nummer 3.2 wird der letzte Satz wie folgt gefaßt: 

Die Karteikarten für diese Wohnungen sind aus der Wohnungskar-
lei zu entfernen und dem jeweils znsländigen Finanzamt für Zwek-
ke der Einheitsbewerliing mit einer Ntichweisung zu übersenden: 
ggf. ist die Datei der EDV zu berichtigen. Diese Regelung gilt erst
malig in den Fällen, in ilenen die Wohnungen die Eigenschaft öü'eul-
licli geförderl am 31. I 2.' 1970 verloren haben. 

177 • Eib;U/lil;iH ' 



Anweisungen 

Wertfortsdireibung der Einheitswerte des Grundvermögens 
wegen Wegfalls der Grundsteuervergünst iguhg des I I . Woh
nungsbaugesetzes auf den 1. Januar 1975 und folgende Fest-
stellungszieitpunkte; 
hier: Verfahren bei der Auswertung der vom Rechenzen

trum gefertigten Listen über auslaufende Grundsteuer
vergünstigungsfäl le 

Vgl . ' 
Rdvfg. OFD Düsseldorf vom 12. 11. 1976 — S 3106 A — St 211 

Rdvfg. OFD Köln vom 13. 7. 1976 — ° I U I ~ ] — St 623 

Rdvfg. OFD Münster vom 3. 9. 1976 
— 33 

O 2093 — 1 

"S 3106 - 33 — St 21 

Das Rechenzentrum weist in den Listen über auslaufende 
Grundsleuervergünst igungsfäl le inzwischen zusätzlich den 
zuletzt festgestellten Einheitswert (EW) aus, wenn dieser 
50 000,— DM übersteigt. Hierdurch soll die bewertungsrecht
liche und grundsteuerliche Auswertung dieser Listen erleichr 
tert werden. Bei der Auswertung bitte , ich folgendes zu 
beachten: 

1. In allen ausgewiesenen Fällen ist zu prüfen, ob auf den 
in Betracht kommenden Feststellungszeitpunkt wegen 
des Wegfalls der Grundsteuervergünst igung eine Wert
fortschreibung durchzuführen ist. In diese Prüfung sind' 
auch anderweitige Änderungen tatsächlicher Art, die bis
her nicht im EW erfaßt sind, einzubeziehen. 

2.1 Bei wirtschaftlichen Einheiten, deren fortzuschreibender 
EW mehr als 50 000— DM beträgt (EW in der Liste 
des Rechenzentrums ausgewiesen), ist stets (ob vol l oder 
teilweise grundsteuerbegünst igt oder beim Zusammen
treffen mit Änderungen anderer Art) eine Wertfort
schreibung anzuweisen. 

2.2 Bei wirtschaftlichen Einheiten, deren fortzuschreibender 
EW 50 000— DM nicht Ubersteigt (EW in der Liste des 
Rechenzentrums nicht ausgedruckt), ist wie. folgt zu ver
fahren: 

a) Eine. Wertfortschreibung ist immer dann anzuwei
sein, wenn bei vol l grundsteuerbegünst igten wirt
schaftlichen Einheiten die bisher angesetzte Jahres
rohmiete nicht um 2 v. H. zu erhöhen ist, sondern 
lediglich der nach § 79 Abs. 3 BewG angesetzte Zu
schlag von 12 V. H. där Jahresrohmiete entfällt. 

b) Die Anweisung einer Neuveranlagung. des Gruncl-
I Steuermeßbetrags mit Eingabewertbogen Gru 1/74 

reicht hingegen aus, wenn bei vo l l oder teilweise 

§ 22 BewG 1965 
" (S 3106) , 
NfD A 4 

N / D J33 Bew-Kaitei NW, 11. Erg.-Lfg. (Dez.. 1977) 



§ 22 BewG 1 
15 3106) 
NfD A 4 

965 

Anweisungen 

c) 

grundsteuerbegünst igten Objekten neben dem Weg
fall der Grundsteuervergünst igung keine weiteren 
Änderungen zu berücksichtigen sind und die bisher 
angesetzte Jahresrohmiete wegen der Grundsteuer
mehrbelastung um 2 V. H. zu erhöhen ist. In diesen 
Fällen werden die Fortschreibungsgrenzen nicht über- . 
schritten. 

I i i einem Aktenvermerk ist kurz festzuhalten, daß 
die Voraussetzungen für eine Wertforlschreibung 
nicht gegeben sind. 

Bei den nicht unter Buchstabe a und b fallenden Tat
besländen empfiehlt es sich, aus praktischen Erwä
gungen die Voraussetzungen für eine Wertfortschrei
bung maschinell prüfen zu lassen, wenn nicht ohne 
nähere Einzelberechnung festzustellen ist, ob die 
Fortschreibungsgrenzen überschritten sind. ' 
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Einheitsbewertung des Grundbesitzes; 
hier: Mitteilung der Bauaufsichlsämter an die Finanzämter 

über" die Errichtung oder Änderung von Einfamilien
häusern ' 

(Erl. FinMin NW vom 21. 12. 1978 — S 3300 — 81 — V A 4) 

Nach § 1 Abs. 1 der Bauanzeigeverordnung vom 20. 9. 1978 
(GV. NW S. 534, SGV. ,NW S: 232) bedarf.die Errichtung 
oder Änderung von Einfamilienhäusern (§ 60 Abs. 2 BauO 
NW) als Einzel- und- Doppelhäuser im Geltungsbereich eines 
Bebauungsplanes keiner Baugenehmigung, sondern nur 
einer Bauanzeige (§ 89 BauO NW), wenn die zur Erschlie
ßung des Baugrundstücks bestimmte Verkehrsfläche befahr
bar unci die Abwasserbeseiligung, über . e ine Sammelkanali
sation möglich isl. Die Bauanzeigeverordnung tritt am 1. 1. 
1979 in Kraft. 

Gemäß Nr. 2 des Runderlasses des Innenministers des Lan
des Nordrhein-Westfalen vom 20. 9. 1978 VA 1 — 100/81 "zur 
Bauänzeigeverordnung (MBl N W S. 1656 / SMBI NW 23210) 
isl , dem Bauherrn das Ergebnis der Prüfung seiner Bau
anzeige von der unteren Bau auf Sichtsbehörde mitzuteilen. 
Für diese Mitteilung haben die kommunalen Spitzenver
bände NW unler Mitwirkung des Innenministers des Landes 
Nordrhein-Westfalen einen Vordruck entwickelt. Darin isl 
vorgesehen, daß auch die Finanzämter eine Durchschrift die- • 
ser Mitteilung erhallen. Damit ist — in Ergänzung zu Ab
schnitt 5 Abs, 2 GrStR — sichergeslelll, daß die Finanzämter 
auch künftig Kenntnis von der Errichtung oder der Ände
rung von Einfamilienhäusern erhalten. 

Auszug aus dem Gesetz- und Verordnungsblatt lür das Land 
Nordrhein-Westfalen — Nr. 59 vom 13. Oktober - 1978 — 
Seite 534 

Verordnung über anzeigebedürft ige Vorhaben nach der Lan
desbauordnung — Bauanzeigeverordnung — vom 20. Sep
tember 1978 
Auf Grund des § 81 Abs, 2, des § 83 Abs, 2 und des § 89 
.Abs. 1 der Landesbauordnung (BauO NW) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 27. Januar 1970 (GV NW S. 96). 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 1 1 , Juli 1978 (GV NW 
S. 290), wird verordnet: 

§ 1 
Einfamilienhäuser 

(1) Keiner Baugenehmigung,'jedoch einer .Bauanzeige (§ 89 
BauO NW) bedarf die Errichtung oder Änderung von, Ein-

N j D 137 Bcw-Karlei NW. 12. Eig.-Lfg. (Juni 1979) 
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familienhäusern (§ 60 Abs, 2_ BaüO NW) als-.Einzel-., und , 
Doppelhäuser irn ^Geltungsbereich- eines Bebauungsplanes, 
wenn die zur Erschließung des Baugrundstücks bestimmte . 
Verkehrsfläche befahrbar und die Abwasserbeseitigung über 
eine Sammelkanalisalion rhöglich'ist. '" 

(2) Absatz 1 gilt nicht, wenn eine Befreiung nach § 31 Abs. ,2 
des Bundesbaugesetzes oder nach § 86 Abs. 2 der Landes-
bauordnüng erforderlich ist. '.. , . ' 

• • § 2 . 
' ' Bauvorlagen 

(1) M i l der Anzeige''sind für die' Prüfung, des Vorhabens 
folgende'Bauvorlagen einzureichen: " . • 

1. ein Lageplan (§,2 der BäuvorlagenVerordnung (BauvorlVO) 
vom 30, Januar 1975 — GV N W S. 174 — ) , ausgenommen 
in den Fällen des § 2 Abs. 6 BauVorlVÖ, . '. - -

2. • Bauzeichnungen (§ 3 BauVorlVO), . 

3! eine Baubeschreibung (§ 4 BauVorlVO), 

4. die Darslellüng der Grundstücksentwässerung • (§ 6 
. '-BauVorlVO). ' ' --'' .. ' ' ' 
Der Lageplan und die nach § 2 Abs. 5 der'Bauvorlagenver-. 
'Ordnung erforderliche Berechnung müssen-. 'von eifier Be
hörde, die befugt isl, Verrnessungen zur Errichtun'g und 
Fortführung des-" Liegenschaflskatasters auszuführen, oder 
von einern öffentl ich bestellten Vermessungsingenieur be
glaubigt oder angefertigt werden; den Behörden sind solche 
behördlichen .Stellen gleichgestellt, deren Vermessungs- ' 

. ergebniss'e für die Einrichtung und Fortführung des Liegerl-
schaftskataslers verwendet wereien. 

(2) Die Bauvorlägen müssen'-von- einem Enlwurfsverfasser,. ' 
der für Gebäude nach § 1 bauvotlageberectitigt ist, durch 
Unterschrift anerkannt sein. ' . j 

(3) Ist die Gemeinde, nicht untere BauaufsichIsbehörde, so ist 
mit den Bauvorlagen nach Absatz 1 eine Bescheinigung,der-' 
Gemeinde einzureichen, daß die öffentliche Verkehrsfläche 
befahrbar uncf-die Abwasserbesejligung ü b e r eine Sammel-.-' 
kanalfsation möglich isl. . " 

(4) Spälesiehs bei Baubeginn 'müssen der 'unteren Bauauf-
sichlsbehörde die bautechnischen Nachweise ('§ 5 BauVorlVO) 
vorliegen. Die Nachweise müssen von der unteren Bauauf
sichtsbehörde, von einem Prüfami für 'Baustal ik oder einem 
Prüfingenieur, für Baustatik geprüft sein, fn dem Prüfbericht .' 
isl zusätzlich zu bescheinigen, daß ,die 'bautechnischen Nacfi- • 
weise mit den Bauzeichnungen und der ' Baubeschreibung 
übereinstimmen. . ' ' , ' . . - . 
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* 3 
S.onsVige Vorhaben 

1 

Keinet-'Baugenehmigung, . jedoch" eifier Bauanzeige (§. 89 
BauO,'N'W) bedürfen ferner die Errichtung oder'-die Ände- •' ,; 

• rüng v,on ;freistehenden landwirlschaf 11 leben Betriebsgebäu
den mit nur einem " Vollgeschoß .«sowie die Errichtung oder 
Änderung von oberirdischen Kleingaragen. § '2 Abs. I Satz 1, 

• .Abs; 3. und 4 ist anzuwenden, i ' ' . . . 

' '..•','• • ••• . § 4 - , - '1', V, , , 
.' . • , ' Baufertigstellung. , • . i . 

"Der Abschluß der Bauarbeiten ist der,unteren iBauaufsjchts-
beböfde anzuzeigen. -Dabei ist . das. -Formblatt nach dem 
Muster, das ih der: Sammlüng des bereinigten Mini.slerial-. '-; 
bialtes unter Glied'erungsnummerv23210 bekanntgemachl ist,-
zu : verwenden. Bei .Vorhaben'- rnit Feuerungsanlagen, ist'' ^ -,; 
außerdem eine Bescheinigung des Bezirksschornsteinfeger;' 
meislers 'beizufügen, daß die Schornsteine, benutzbar und-für 
die angeschlossenen Feüerstäf ten geeignet sind. Rechtsvor--

'.Schriften über die. Vorlage von Bescheinigungen Sachver- , ' 
ständiger oder von'. Unternehmerii bleiben uhberührL 

. - ' • ' • . . -S.S. \ .," • " •• -'.' 
Inkrafttreten- ' , . 

Diese Verordnung tr i t t am .1 „ Januar 1979. in Kraft, ,-' ^ 
Düsseldorf, den 20, September 1978 , ' 

, . ' ^ Der fnnenminisler 
. • .. des Landes Nordrhein-Westfalen. 

-.- , - , , ' . - . ' ' • H i.r s c-h^ •'. • •' ' ,•..'.'« 

Auszug aus dem Ministerialblatt . für das Land Nordrhein-
Westfalen — Nr. 116 vom 20. Oktöber 1978 —.Seite' 1656 

Bauaüfsicht (Bauanzeigeverordnung) 

RdErl. d..fnnenniinisters'y. 20; .9. 1978.' V A i — 100/81 

1.'. Das in § 4 der Bauanzeige Verordnung ,vom 20. September 
- f.978 (GV.-NW's. '534' / SGV NW, 232) genannte Muster 

• .'einer Anzeige über .den Abschluß-;der Bauarbeiten wird 
',. in der'Anlage bekanntgerriacbt. '-

2. Die untere. Bauaufsichtsbehörde hat. dem Bauherrn den 
Eingang der Bauanzeige schrill1ic:h"z'd . bestätigen. Dem., 

... Bauherrn ist ferner das Ergebnis.der Prüfung auch dann 
mitzuteilen,-wenn :keiiie Anordnungen nach § 89 Abs. 2 

• Salz.2 der Laiidesbauordnung' (BauO; N'W) getroffen .wer-. 
den.. Diese Mitteilung kann- mit 'dem Gebührenbescheid 

• verbunden werden. . • - •..'• • . . - .. 

V 
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Anlage 

Muster 

(Bauaufsiditsbehorde) 

Anzeige 
über den AbsdiluB der Bauarbeiten 

nach § 4 der Bauänzeigeverordnung vom 20. September 1978 (GV NW S. 534 / SGV NW 232) 

Bauherr: .. - '. ..." 

Bauliche Anlage. 

Baugrundslüdt: 

Bauanzeige vom 

Bescheid vgm '• 

(Name und Ansdirifti 

IArlbeieichriung. z. B. Einfamilienhaus mit Kleingai aqe) 

iLage und Bereiiinunqi 

197: 

197. . Az. 

Hiermit zeige idi an, daß die Bauarbeiten an der \ oi bezeichneten baulichen Anlage soweit abgeschlossen sind, daß 
die baulich«; Anlage gefahilos benutzt werden kann Lage und Ausführung enisprechen den mil meiner Bauanzeige 
vorgelegten Bau vorlagen und den geprüften baulcchnischen Nachweisen. 

Folgende Arbeüen sind'noch „ i* ,ausge,ühr t ; : -

Unternehmer war: 

- [Mump und Ansdnift) 

NfD 137 
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Als Fadiunternehmer waren,tätig für: 

[Art der Arbeiten) 

§ 22 BewG 1965 
(S.3106) ' • " 
NfD A 5 

(Name und Geidiäftssitz) 

Die Bescheinigungen folgender Sachverständiger sind beigefügt: 
(Zutreffendes bitte ankreuzen oder ergänzen.) 

• Bescheinigung des Bezirksschornsteinfegers über die Benutzbarkeit der Schornsteine sowie ihre Eignung für die 
angeschlossenen Feuerstätten . . . 

• Prüfbericht des TUV-Sachverständigen gemäß § 23 Abs! 1 und 6 FeuVO 

Q Fachunternehmerbescheinigung nach § 6 Abs. 1 VLwF über die Lagerbehälteranlage 

• Prüfbericht des TUV-Sachverständigen nach § 6 Abs. 2 VLwF über die Laoerbehäiteranlage 

• Beslätigung des Eigentümers des Flussiggasbehälters gemäß Nr. 1.1.2 der VwV zum Vollzug der FeuVO (RdErl. 
V. 16. 7. 1976 MBl NW S. 1644 / SMBI NW 232380) 

• Bestätigung des Fachunternehmers über die normgerechte Ausführung der Ölfeuerungsanlage gemäß Nr. 8.1 des 
RdErl. v. 23. 1. 1969 (SMBI NW 232380) ' . • " 

• Plüfberidil des Fadiuntemehmers über die Gasleitungsanlage gemäß § 23 Abs. 2 oder 3 und 6.FeuVO 

• ' " •• 

. • . '• '.....-.... 

• ••••••^ 

' • ' 

• . • . ' : 

(Untertdirirt des Bauherrn)' 

N f D 137 Bew-Kartei NW, 12. Erg.-Lfg; (Juni 1979} 
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Wertfortschreibungen der Einheitswerte der Wohngrund
stücke wegen baulicher Veränderungen und Verbesserungen: 

Schätzung der Jahresrohmiete 

Im wesentlichen gleichlautend 

Rdvfg. OFD Düsseldorf vom lö. Apr i l 1986 — S 3106 - 14 — St 
21 H 
Rdvfg. OFD Köln vom 25. Febrüa r . 1986 - S 3202'— 33 — St 211 
Rdvfg. OFD Münster vom 14. März 1986 — S 3106 — 51 — St 21 
- 3 3 . ' 

Hinweis auf NfD C 14 zu § 79 BewGl 

157 Bow-Kailei NW, 16. Erg.-Lfg. (Sept. 1986) 
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Einheitsbewertung des Grundbesitzes und Grundsteuer: 
Nachholung von Einheitswertfeststellungen und von Grund-
steuermeßbetragsveranlagungen auf den, 1. Januar 1977 und 
folgende Zeitpunkte mit Wirkung für einen späteren Zeitpunkt 
Im -wesentlichen gleichlautend! 
Rdvfg, OFD Düsseldorf vom 31, August 1988 — S 3106 — 6 — 
St 21 H . 
Rdvfg, OFD Köln vom 28, Januar 1988 — S 3106 — 37 — St 211 
Rdvfg. OFDMünster vom 24. Februar 1988 — S3106 — 41 — St 21 
—•33 , • - . 
Hinweis auf NfD 3 zu §21 BewG. 

165 Bew-Kartei NW, 17. Erg.-Lfg. (Juli 
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Einheitsbewertung der Betriebsgrundstücke der Deutschen 
Bundesbahn: 
Abgrenzung der wirtschaftlichen Einheit des Bahnhofs 
Im wesentlichen gleiclilaiitend! 
Rdvig. OFD Düsseldorf vom .10. Jiinuni: 1990 - S 1015 - 3 - .St 21 H 
RdvI'g. OFD Köln vom Hl. April 1989 - S 1(115 - 7 - .St 2 II 
Rdvl'g. OFD Miin.ster vom I . Febnitir 1989 r- S .1(115-- i - St 21-11 
Hinweis auf NID E 1 zu Verschiedenes! 

I7,S Be\v-K,irn;i NW. 18. Erg.-Llg. (Juli 1995) 
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Einheitsbewertung des Grundvermögens: 

Feststellung des Einheitswerts, wenn an dem bereits 
bewerteten Grundstück ein Erbbaurecht bestellt wird 
Im wesentlichen gleichhititend! 
Rdvfg. OFD Köln vom I I . Juni 1989 - S 3215 - 4 - St 211 
Rdvl'g. OFD Münster vom I, März 1989 - 8 - St 21-11 
Hinweis auf NfD 4 zu § 92 BewG. 

179 Bew-Kartei N'W'. 18. Erg.-Lfg. (Juli 199,5) 1 -
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§ 22 BewG 1965 
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1. Fortschreibung auf einen Stichtag setzt .Einheitswert- Altes Recht 
bescheid voraus i . . • 

Nachholung einer unterbliebenen Hauptfeststellung 

' BFH vom 18. Oktotier 1968 I I I 225/65 ' . 
(BStBl 1969 I I S. 63) 

. Der BFH hält an der im vorgenannten Urteil vertretenen 
• Auffassung fest, daß für ein Mineralgewinnungsrecht, für 

das auf den 1. Januar 1935 kein Eiriheitswert festgestellt 
' worden isl, während .des am 1. Januar 1935 beginnenden ' , 

Hauptfeststellungszeitraums' im "Wege der Nachfeststel- ' 
lung nach § 23 BewG in der Fassung vor dem BewG 1965 -
Icein Einheits wert festgestellt werden kann.-

BFH vom 27. Febrüar 1970 I I I R 70/68 
(BStBl 1970 I I S. 300). , 

2. Fortschreibung des Elriheitswerts eines landwirtschaft- Altes Recht 
liehen Betriebs auf den 1. 1. 1964 unter. Ansatz eines Zu-

„ Schlags nach § 40 Bew.G 1934 wegen vers tärk ter Tier
haltung . • . ' 

. BFH vom 7. November 1975 I I I R 134/73 - ' , - '; 
' (BStBl 1976 H S. 207) - , 

Hinweis auf Rechtsprechung 1 zu § 51 BewG 1965. 

3. Fortschreibung des Einheilswerls eines .landwirtschalt- Altes Recht 
liehen Betriebs unter Berücksichtigung eines auf der 
Grundlage des Gemeinsamen Ländererlasses vom 10. Juli 
1964 ermittelten Zuschlags nach § 40 BewG i.d.F. vor 
BewG 1965 

BFH vom 7. Oktober 1977 I I I R 13/75 
(BStBl 1978 I I S. 89) 

Hinweis auf Rechtsprechung 1 zu § 51 BewG 1965: 

4. Fortschreibung des Einheitswerts setzt keine Veränderung 
, der Bausubstanz voraus; Benachrichtigung der Beteiligten 

bei Anordnung der Erläuterung eines Gutachtens in der 
mündlichen Verhandlung 

• 1. Die 'Wertfortschreibung-des Einheitswerts eines bebau
ten Grundstücks , wegen Änderung der tatsächlichen 
Verhäjtnisse ' setzt nicht voraus, daß sich die Bausub
stanz verändert hat. ' - . - ' , 

128 Bew-Karlei NW, 14. Erg.-Lfg. (Okt. 1982) » ErsatiblaU • 
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.2. Ordnet das FG an, daß der, Sächverständige ein schrift
lich erstattetes Gutachten in- der mündlichen Ver
handlung erläutere, so müssen dig Beteiligten hiervon 

' benachrichtigt'werden. -

BFH vom 26, Januar 1979 I I I R99/76 
(BStBl 1979 I I S, -254) 

5. Fortschreibungszeitpunkt bei Zusammentreffen von Fort
schreibungen wegen Änderung tatsächlicher Verhältnisse 
mit fehlerbeseitigenden Fortschreibungen 

1, Die Fortscbreibung wegen Andening der', tatsächlichen 
Verhäl tnisse , und die Fortschreibung zur Beseitigung 
eiries Fehlers stehen, soweit es um den Fortschrei-
büngs Z e i t p u n k t geht, selbständig nebeneinander. 
Deshalb dürfen Fehler der vorangegangenen Feststel-

;. lung, deren Beseitigung zu einer Erhöhung des Ein-
heilswertes führen würde, anläßlich einer Fortschrei
bung wegen, Änderung der tatsächlichen Verhältnisse 
nur unter den Voraussetzungen des § 22 Abs. 4 Nr. 2 
— 2, Alternative — BewG berücksichtigt werden, 

, '2, Ein Fortschreibungsbescheid ist erst mit dessen Be-
'kanntgabo und nicht bereits mit dessen abschließen
der Zeichnung „erteilt" " i , S, von § 22 Abs, 4 Nr, 2' 
— 2. Alternative — BewG. 

.. BFH vom 15,. Oktober 1981 I I I R 96/80 
- ' (BStBl 1982.11 S..15) - " _ 

6. Keine Wertfortschreibung bei allgemeinen Mietänderun
gen; Fortschreibungszeitpunkt bei fehlerbeseitigenden 
Fortschreibungen nach unten 

1. Mieländerungen, die auf die'allgemeine Entwicklung, 
in den -Markt- und Preisverhältniss'en zurückzuführen, 
sind, betreffen die Wert Verhältnisse. Sie führen des-
halb'^iiciit zu einer Fortschreibung des Einheitswerts, 

• 2. Fehler der vorangegangenen Feststellung, deren Besei
tigung zu' einer Ermäßigung des Einheilswerls führen 
würde, dürfen nur unter den Voraussetzungen des 
§ 22 Abs. 4 Nr. 2 — erste Alternative — BewG be
rücksichtigt werden. (Anschluß an BFH-Urteil vom 
15, Oktober 1981 I I I R 96/80, BFHE 134, 184, BStBl I I 
1982, 15)', . . 

BFH vom 12. März 1982 I I I R 63/79 
(BStBl 1982 I I S, 451) . ' 

128 • Ersatzblatt « 
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§ 22 BewG 1965 
(S3106) 
A2 

,1. Selbständigkeit der in einem Einheitswertbescheid getrof
fenen Feststellungen 

Die in einem Einheitswert bescheid über ein bebautes 
Grunds tück getroffenen Feststellungen zum Wert, zur A r t 
und zur Zurechnung sind selbständige Feststellungen, die 
gesondert angefochten. und bestandskräft ig werden 
können. 

BFH vom 13. November 1981 I I I R116/78 
(BStBl 1983 I I S. 88) 

2. Die bei Ände rung des tatsächlichen Zustands eines Grund
stücks zu schätzende Miete kann nur bei Vorliegen der 
Voraussetzungen des § 79 Abs. 2 Satz I Nr. 2 BewG bei der 
Einheitswertermittlung zugrunde gelegt werden 

Die bei Werlfortschreibungen unter Berücksichtigung des 
tatsächlichen Zustands des Grunds tücks nach den Wertver
hältnissen im Haüptfests tel lungszei tpunkt nach § 79 Abs. 5 
BewG 1965 anzusetzende Miete ist zu schätzen. Die 
geschätzte Miete kann unter Berücksichtigung von § 79 
Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 BewG 1965 nur dann der Berechnung des 
Grunds tücks Werts zugrunde gelegt werden, wenn sie nichl 
um mehr als 20 v. H, von der Miete abweicht, die im Haupt-
festslellungszeilpunkt fü r Räume gleicher oder ähnl icher 
Art , Lage und Ausstattung regelmäßig gezahlt wurde, 

BFH vom 24. September 1985 I I R 238/82 
(BStBl 1986 I i S. 46) 

3. Wertfortschreibung; Wegfall der Eigenschaft „öffentlich 
geförder t" als Änderung der tatsächlichen Verhältnisse 

Der Wegfall der Eigenschaft ,,öffentlich geförder t" bewirkt 
in bezug auf das Grunds tück eine Ände rung .de r talsäch
lichen Verhältnisse. 

BFH vom 18. Dezember 1985 I I R 229/83 
(BStBl 1986 I I S. 445) 

4. Werl- und Artfortschreibung; Vorliegen von Fortschrei
bungsgründen auch f ü r d i e Ar t des Gegenstandes 

Tatsächliche Änderungen, die zu einer Wertfortschreibung 
füh ren können,, rechtfertigen nichl fü r sich allein auch eine 
Artfortschreibung. 

BFH vom 5. Februar 1986 I I R 259/83 
(BStBl 1986 11 S. 447) 

194 Bew-Kartei NW, 17. Erg.-Lfg. (Juli 19 • Ersatzblatt • 
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Der Wegfall der Grunds teuervergüns t igung führ t zu einer 
Änderung der tatsächlichen Verhältnisse (Ansatz der übli
chen Marktmiete) 
1, Der Wegfall der Grunds leuervergüns l igung f ü h r t zu 

einer Änderung der.talsächlichen Verhältnisse, die dem 
Grunde nach eine Werlfortschreibung rechtfertigt, 

2, F ü r die Fortschreibufig (und fü r die Frage, ob die Fort
schreibungsgrenzen erreicht sind) isl vorrangig von der 
üblichen Marktmiele f ü r nicht grundsteuerbegünsl igle 
Wohnräume am 1. Januar 1964 auszugehen. Kann diese 
nicht anhand eines Mielspiegels geschätzt werden, so 
kommt der Ansatz eines (pauschalen) Zuschlags zur 
üblichen Miele fü r grundsleuerbegünsl ig ten Wohn
raum in Betracht. 

BFH vorn 15. Oktober 1986 I I R 230/81 ' 
: (BSlBl 1987 I I S . 201) -

Fortschreibungszeitpunkt bei Zusammentreffen von Fort
schreibungen wegen Änderung tatsächlicher Verhältnisse 
mit fehlerbeseitigenden Förfschreibungen 
1. Die Fortschreibung eines Einheitswertes wegen Ände

rung tatsächlicher Verhältnisse und die fehler beseiti
gende Fortschreibufig stehen in bezug auf den Fort-

' Schreibungszeitpunkt selbständig nebeneinander 
(Anschluß an BFHE 134, 184, BStBl 1982 I i S, 15, und 
BFHE 135, 341, BStBl 1982 S, 451), . 

2, Hat das FA eine fehler beseitigende Fortschreibung zu 
einem zu f r ü h liegenden Fortschreibungszeitpunkt vor-

. genommen und wird der Fortschreibungsbescheid auf
gehoben, so kann das FA.die fehlerbeseitigende Fort
schreibung nach §174 Abs. 4 AO 19771. V. m. § 181 Abs, I 
Satz 1 AO 1977 zum frühestmögl ichen Stichtag nachträg
lich vornehmen, der sich unter Berücksichtigung des , 
aufgehobenen Bescheids ergibt, 

BFH vom 16, September 1987 I I R 240/84 
(BStBl 1987 I I S, 843) 

194 Ersatzblatt • 



Rechtsprechung 

§ 22 BewG 1965 
(S 3106) 
A3 

1. Aussetzung der Vollziehung bei begehrter 
Einheitswert-Fortschreibung; Aktivlegitimation eines 
GbR-Gesellschafters f ü r dieses Verfahren 

1. Vorläufiger Rechtsschutz bei Ablehnung eines Begehrens auf 
Fortschreibung eines Einheilsweits wird im Wege der Ausset
zung der Vollziehung gewährt, . 

2. Zur Aktivlegitiniation des Gesellschafters einer GbR. der der 
Einheitswert einer wirtschaftlichen Untereinheit zugerechnet 
wurde; für dieses Verfahren. 

. .1. Der Umstand, daß aus einein Gesamtkaufpreis für eiii Unter
nehmen auf den mitverkauften Grundbesitz ein anteiliger Kauf
preis entfällt, der unter dem Einheitswert dieses Grundbesitzes 
liegt, rechtfertigt nicht die Wert fort Schreibung des Einheitswerts 
für diesen Grundbesitz. 

BFH vom IG. April 1991 II B 66/89 
(BStBl 1991 II S. 549) 

2. Nachträgliche Änderuiig des einem 
Wertfortschrelbungsbescheid vorangegangenen 
Einheitswerlbescheides als rückwirkendes Ereignis, wenn 
durch die Änderung die f ü r die Wertforlschreibüng 
erforderlichen Wertgrenzen nicht mehr erreicht werden 

Wird der einem Wenfortschreibungsbescheid vorangegangene Ein
heitswertbescheid nachträglich geändert und werden hierdurch die 
für die Wertfortschreibung auf einen späteren Stichtag nach S 22 
Abs. I BewG erforderlichen Wertgrenzen nicht mehr erreicht, ist 
der Wertforischreibuiigsbescheid nach S-i75 Abs. I Satz I Nr. 2 AO 
1977 aufzuheben. 

BFH vom 9. .November 1994 II R .17/91 
(BStBl 1995 II S. 9.1) 

3. Keine Auswirkung einer nur vorübergehenden 
Unbenutzbarkeit des Gebäudes infolge von Umbau- und 
Renovierungsarbeiten bei der Ermittlung des 
Einheitswerts 

BFH vom 14. Dezember 1994 II R 104/91 
(BStBl 1995 II S. 360) 

Hinweis auf Rechtssprechung A I Nr 4 zu S 72 BewG. 

225 Bcw-Karlei NW, 18. Erg.-Lfg. (Juli 1995) 



Anweisungen 

Einheitsbewertung des land- und forstwirtschaftlichen Ver
mögens im Hauptfeststellungszeitraum 1964; 

hier; Einheitswertfeststellungennach durchge führ t e r Flur
bereinigung (Zurechnung und Angleichung an die geän-
dertenErtragsbedingungen) 

( E r l F i n l ^ i n N W v o m 2 1 M ä r z 1973 ^ S 3 I 0 6 ^ 3 2 ^ V G I ) 

Die im Rahmen eines Flurbereinigungsverfahrens neu entste
henden Flurs tücke sind dem neuen E i g e n t ü m e r w i e folgt zuzu-
rechnend 

Mit der Besitzeinweisung ist dem Teilnehmer an der 
Flurbereinigung das neue Flt^rslück als wirtschaftlichem 
Eigentümer zuzurechnen. Bei Feststellungszeitpunkten, die 
nach dem Hauptfeststellungszeitpunkt liegen, erfolgt die 
Zurechnung entweder durch Nachfeststellung oder durch 
Fortschreibung. 

1. Gehört das neue Flurstück zu einem Betrieb der I-^and-und 
Forstwirtschaft des Eigentürners, bei dem es sich nicht um 
Stückiändereien i . S . v o n § 3 4 Abs.7BewGI965 handeil,so 
kann nur eine Wcrtfortschreihung in Betracht kommen. 
Durch die Veränderungen im Flächenbestand .wird eine 
wirtschaftliche Einheit nicht neu gegründet , 

2, Bei als Stückiändereien nach §34 A b s , 7 B e w G 1965 zu 
bewertenden Flächen hängt die Feststellungsarl von den 
Verhäl tnissen des Eigentümers ab, . 
a) Besitzt der neue Eigentümer bereits Stückiändereien 

undbi ldendie flurbereinigten Flächen mit denbereits 
vorhandenen Flächen unterBetrachtungder Bestim 
mung des Abschn,1,05 Abs,4BewRI^ eine Wirtschaft)! 
c h e E i n h e i t , s o k ö n n e n diedurch dieFlurbereiniguhg 
einget^retenen Veränderungen ebenfalls nur ih^ Rah
men einer Wertfortschreibung berücksichtigt werden, 

b) Besal^ der neue Eigent^ümer bisher keine Stückiände
reien,so wird fü r die Fläche,die ihmaufgrund der Flur
bereinigung zuzurechnen ist, eine Nachfeststellung 
erforderlich,da bei ihm eine wirtschaftliche Einheitneu 
gegründet wird . 

c) Handelt es s i c h u m e i n e F l ä c h e , d i e t r o t z F l u r b e r e i n i -
gung unveränder t geblieben ist und besäte der bisherige 
E i g e n t ü m e r n u r diese Fläche ,so ist bei einem etwaigen 
Eigentuniswechsel im Zuge des Flurbereinigungsver-
fahrens eine Zurechnungsfortschreibung durchzufüh
ren,wenn diese Fläche beim neuen Eigentümer n icht in 
eine bereits bestehende wirtschaftliche Einheiteinzube-
ziehenisl. 

d) Handelt es sic)^ um eine Stückländereif läche eines 

^22)3ewG1^65 
(53106) 
^ 1 

Hinweis 
auf B2! 

893 Bew-Kanei NW, 17. Erg.-Lfg. (Juli 1988) O Ersatzblatt • 



^22)3ewG1^65 
(S3106) 
8 1 Anweisungen 

Eigentümers,der bishernurdiese Fläche als wirtschaft
liche Einheil besaß undin vollem Umfang in das Flurbe-
reinigungsverfahren einbrachte und erhält er eine 
andere Fläche aus der Flurbereinigung zugewiesen, 
dann fälll die bisherige wirtschaftliche Einheit weg. Für 
dieaus der Flt^rbereinigungzugewiesene andere Fläche 
ist eine Nachfeststellung durchzuführen, da hiermit 
eine (andere) wirtschaftliche Einheil neu gegründet 
wird. 

^ E B s a l z b t ^ l t ^ 



Anweisungen 

^22 ^ ^ ^ G 1965 
(S3106) 
^ 2 

Einheitsbewertung der Betriebe der Uand- und Forstwirt
schaft; 
Bewertungsrechtliche Behandlung der Fälle des Uandabfin-
dungsverzichts nach des Flurbereinigungsgesetzes 
(FIurbG) 
E r l d e s F M N R W v o m 2 6 Ä p r i l I 9 8 8 ^ S 3 I 0 6 ^ 3 2 ^ V Ä 4 ) 
IndenFällendesDandabfindungsverzichtsnach§52 FIurbG 
ist für die Zurechnung derFlächebeiderEinheitsbewertung 
desGrundbesitzes der Zeitpunkides Übergangs des wirtschaft
lichen Eigentums,(§39 Abs ,2NrIA0)auf den künftigenNut-
zi^ngsberei^hligten (^eilnehmergemeinschäft oder Drillen) 
maßgebend. Das wirtschaftlicheEigentumgeht zudem Zeit
punkt über,an dem Besitz,Nutzen und E,astenaus den Flächen 
auf den Erwerber übertragen werden. Die erforderlichen Ein
heitswertfeststellungen sind auf den I,,Ianuar des auf diesen 
Zeitpunkt folgenden I^alender^ahres vorzunehmen. Geht das 
wirtschaftliche Eigentum zum Beginn eines I^alender^ahf-es 
über, sosind die Einheitswertfeststellungen auf diesenZeit-
punl^t durchzuführen. 

Der Zeitpunkt der I^nwiderruflichkeit der Erklärung des 
I-^andabfindungsverzichls sowie der Zeitpunkt der Ausfüh-
rungsanordnung(§61FlurbG)sind für den Übergang des wirt-
scl^aftlichen Eigentums ohne Belang, 

894 Bew-Karlei NW. 17. Erg.-Lfg. (Juli 1988) 



Durdl lührung der Fortsdireibungsarbeiten auf den 1. Januar 
1974 bei Flächenzugängen und -abgängeh in der forstwirt
schaftlichen Nutzung 

(Erl. FinMin N W vom 31. Mai 1972 — 
.8 3106 —14 — V C 1 
8 3106 — 28 — V C 1 

Seit dem 1. Januar 1964 sind in nicht unerheblichem Um
fang Änderungen an den forstwirtschaftlichen Nutzungen 
durch Flächenabgänge und Flächenzugänge eingetreten, 
die zu 'Werlfortschreibungen auf den 1. Januar 1974 fiihren 
werden. Die Erstellung der Erklärungen (EW 501 und EW 
502) des neuen Waldzustandes der forstwirtschaftlichen 
Nutzungen zum 1. Januar 1974 durch die Steuerpflichtigen 
und die Überprüfung dieser Erklärungen durch die Finanz
verwaltung würden zu einem nicht zu vertretenden Ver
waltungsaufwand führen. Deshalb ist zu den Fortschrei
bungen auf den 1. Januar 1974 von der Anforderung der 
Erklärungen über die forstwirtschaftliche Nutzung bei 
Flächenänderungen grundsätzlich abzusehen und über die 
Fortscbreibung nach Lage der Akten zu entscheiden. Bei 
den danach von Amts wegen vorzunehmenden Fortschrei
bungen ist das Alterwerden der. Holzbestände der forst
wirtschaftlichen Nutzung nicht zu berücksichtigen. Hin
sichtlich der Flächenabgänge und. -Zugänge ist dabei wie 
folgt zu verfahren: 

Die Abgangsfläche ist mit dem Vergleichswert/lia der Nut
zung des Abgebenden zu bewerten i dieser Wert ist vom 
bisherigen Vergleichswert abzuziehen. 

Die Zugangsfläche ist mit dem Vergleichswert/ha der Nut
zung des Empfängers zu bewerten; dieser Wert ist zum 
bisherigen Vergleichswert h inzuzureämen. 

Das maschinelle Verfahren wird entsprechend ausgerichtet 
werden. Ein programmgesteuerter Erläuterungssatz wird 
in den.Einheitswerlbescheiden auf das angewendete Ver
einfachungsverfahren hinweisen! 

Anträgen der Waldbesitzer auf Berücksichtigung des tat
sächlichen Waldzustandes bei einer Forlschreibung auf 
den 1. Januar 1974 ist durch Anfordern einer Erklärung auf 
den Vordruck EW 501 bzw. 502 mit zeitnahem Wald
zustand stattzugeben. 

Bei Fortschreibungen der Einheitswerte auf Grund der 
Umgliederungen und .Neugründungen staatlicher Forst
ämter und wirtschaftlicher Einheiten des Slaalswaldes ist 
entsprechend den Ausführungen der Oberfinanzdirektion 
Münster in ihrem Bericht vom 30. März 1972 S.3106 — 

§ 22 BewG 1965 
(8 3106) 
NfD B 1 

N f D 94 Be-w-Kartei NW, 7. Erg.-Lfg, {März 1973) 



§ 22 BewG 1965 
(8 3106) 
NfD B 1 

17 — 8t 25—33, die mit den Oberfinanzdirektionen Düs
seldorf und Köln abgestimmt worden sind, zu verfahren. 
Die Forstbehörden bitte ich entsprechend zu verständigen, 

Zusatz der Oberfinanzdirekfionen: 
Zu Punkt 3. des o. g. Erlasses vergleiche: 
Rdvfg. OFD DüssteJdor/ vom IB. Juli 1972 —S 3106.4 — Sl 2)1 
Rdvfg. OFD Köln vom 16. Juni 1972 — S 3106 — 18 — St 25 
Rdvfg. OFD Münster vom 8. Juni 1972 — S 3106 — 1.1 — St 21 — 33. 

NID 94 



Diirchführung der Fortschreibungsärbeiten auf Feststellurigs-
zeitpunkte vom 1. Januar 1975 an bei Betrieben der Land-
und Forstwirtschaft mit forstwirtschaltlicher Nutzung 

(Erl, FinMin NW vom 26, Juni 1975 —.8 3106 — 14 — 'V C 1) 

Das mit dem Bezugserlaß vom 31, Mai ,1972* bekannt
gegebene vereinfachte Verfahren bei Flächenzugängen' und 
Flächenabgähgen in der forsl-wirtschaftlichen. Nutzung ist zur 
Vermeidung "des großen Arbeits- und Verwal tungsaufwanäs 
bei den" Steuerpflichtigen und bei der Finanz Verwaltung nur 
zum 1.-Januar 1974 vorgesehen'gewesen. Werlfortschreibun
gen wegen Flächehänderungen uncl (oder)' aus anderen Grün-, 
den sind vom 1. Januar 19,75 an'grundsätzlich w ieder auf der 
Grundlage der Waldzustandsübersichlen' . zum Forlschrei-' 
büngs'zeitpunkt durchzuführen. Die Abschnitte 4,17 und 4,30 
BewRL finden-sinngemäR Anwendung. \ 

Al le in wegen des Aüfrückens des Bestandes ih höhere 'Alters-
"l^lassen sind' Bewerlungsfälle für eine Werlfortschr'eibung 
vom 1. Januar 19.75 an jedoch nur aufzugreifen, wenn der 
.Arbeitsäufwand beim Steuerpflichtigen' und bei-der^ Finanz
verwaltung in- einem angemessenen Verhältnis zum steuer
lichen Ergebnis, sieht. • '. . '- ' - ' ' ' . - . - . ' ~ \ ." . • ••• • . . 
Zusatz der Oberfinanzdirektionen Düsseldorf und Köln 

Zum ersten Absatz des Erlasses vom 26. Juni 1975 
Die mit den 'Ruadverfügungeh.vom 18.. Juli 1972.und 16, Juni 
1972 unler „Zu Nr,.2 . ', '," bzw, Abs,, 1 bis 3 erteilten 'Weisun
gen gellen sinngemäß auch für' Festslellungszeilpunkte ab 
1. Januar 19'75, ' ' 

Eine Wäldzuslandsübersicht isl grundsätzlich nicht erforder
lich bei Forstbetrieben mit iiur geringfügigen Flächenverän
derungen u n d einem .Vergleichswert .je ha v,on 50,— DM, 
In solchen Fällen können 'Werlfortschreibungen auch weiter
hin im „•yereinfachlen.Verfahren" durchgeführt werden. . 

.Der Bezugser laß vom. 3 L , M a i 1*972 S'3l06 - 14 - V C . l / S 3106 
— V C 1 ist in. N f D B l wiedergegeben. ' ? 

§ 22,BewG 1965 
(8 3106) . . ' • -. 
NfDB2 \ 

• N I D 126 .Bew-Kartei N'W,'10. Erg.-Lfg. (Sept. 1976) 



Anweisungen 

§ 22 BewG 1965 
(8 3106) . 
NfD B3 

Einheitsbewertung des Grundbesitzes und Grundsteuer: 
Nachholung von Einheitswertfeststellungen, und von Grund-
s teuermeßbet ragsveranlagungen auf den 1. Januar 1977 und 
folgende Zeitpunkte mit Wirkung fü r einen späteren Zeitpunkt 

Im wesentlichen gleichlautend! 
Rdvfg. OFD'Düsseldorf vom 31. August 1988 — S 3106 — 6 -
St 21 H 
Rdvfg. OFD Köln vom 28. Januar 1988 — S 3106 - 37 — Sl 211 
Rdvfg. OFDMüns te r vom 24. Februar 1988 — S 3106 — 41 — St 21 
- 3 3 

Hinweis auf NfD 3 zu §21 BewG. , • ' 

166 Bew-Kartei NW, 17. Erg.-Lfg. (Juli 19 



'•• /" 'r-
Anweisungen! 

§22 Be\vG.1965 
•}[S 3106)-. : '• 
NfD G l ' 

Einheitsbewertung des Grundbesitzes ' ' • 

hier: Voraussetzungen für eine Artfortschreibung . 

Rdvfg. OFD Münster vom.29. Januar .1969 - 8 31Ö6 -
St 21 - -33 ' ..' . .' . ' ;• • - , '. 

Das^Finanzgericht Münster hät te iii einem zur. sog. Bauland-^ \ 
Steuer ei'g'angenen Urteil vom 26..5. 1907 — Az; I I I —'2478/66 
EW — die Auffassung vertreten, daß reine Ärtforlschreibun-
gen nur zulässig seien, wenn die steuerliche Auswirkung 
nicht unbedeutend sei.' Die-steuerliche Auswirkung sei aber. . 
— in Anlehnung an. die Rechtsprechung zu § 222 Abs. 1 AO 
sowie im Hinblick auf die Mindeslgrenze-von. 1000 DM für -
'Werlfortschreibungen nach.§ 22 Abs. 1 BewG — immer dann 
unbedeutend, wenn der Einheitswert des Grundstücks nicht ^ 
mehr als 1000 DM beirage. - , ' 

Der Bundesfinanzhof ist der'Auffassung des. Finanzgerichls •. 
Münster nicht gefolgt. In dem nicht zur Veröffentlichung 
bestimmten-Urteil vom. 19. 4. 1968 — Az: I I I R 102/67 — führt- • 

. der Bundesfinanzhof u. a. aus, daß bei Fortschreibringen' nicht 
die Rechtsgruridsätze anwendbar seien, die der Bundes
finanzhof "zur Frage der Zulässigkeit einer'Fehlerberich Ii gung 
riach §. 222 Abs. 1 AO entwickelt hat. Da Fortschreibung und 
Berichtigung'zwei Rechlsinstitute sind,-die nach ihren Vor
aussetzungen und .Zielsetzungen- nichl identisch, sondern 
völlig verschieden, gestaltet und auch hinsichtlich ihrer Aus-' ' 

"Wirkung nicht vergleichbar, seien, s'eies nicht angängig,, die " 
zu einem ;der ' beiden ' Rechtsiiistitute ergangene Recht-.'' 
'sprechung auf'.das'andere'Re'chtsinslitut zt.t übertragen. Im-, 
•übrigen könne die in . § 1 2 a Abs. 4 GrStG/.vorgeschriebene 
Forlschreibung des. EW für „'baureife" Grundstücke nur: als . 
lex specialis gegenüber § 225 a . Abs. 2 AO a. F. angesehen , 
werden, so daß eine -Artforlschreibung vorgenomnien werden 
ihüß, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen des § 12 a Abs. 1 -

.GrSlG vorliegen'..-' •,' ,. -. ' . • 

Ich bitte^urn Beachtung.. - ' . ' • .. / 

J . • 

' N f D ' ' 4 4 . •• '.. 'Bew-Kartei NW, 3., Erg-Lfg'(Juli 1969) 



Anweisungen. 

§22 BewG 1965 
(8 3106) 
NfD C 2 

Einheitsbewertung des Griindbesitzes; - ' 
hier: Voraussetzungen für eine (fehlerbeseitigende) Artfort 

. Schreibung 
•Rd-vfg. OFD Münster vom 8. Septernber 1970 
St 21—33 

.8 3106 — 4 — 

. Der BFH hat in eiriein nicht zur Veröffentlichung bestimmten 
Urteil vom 29. 4. 1970 — Aktenzeichen I I I R 138/67 — erneut 
zu der,Frage.Stellung genommen, unter welchen Vorausset. 
Zungen eine (fehlerbeseitigende) Artfortschreibuhg durchzu
führen ist. Das Urteilybetrifft einen Fall, bei dem die.Zuläs
sigkeit einer, fehlerbeseifigenden. Artfortsclireibung für ein 
'Wbhngrundstück mit zwei Wohnungen streitig war, das zu
nächst — unzutreffend — als-Einfamilienhaus bewertet war 
und für das später eine fehlerbeseitigende Artfortschreibung 
als.Mielwohngrundstück durchgeführt wurde. Entgegen den 
Ausführungen des Finanz'gerichts Münster in dem. angefoch
tenen Urleil hat der BFH ua hervorgehoben: 

• 1. Durch das'Urteil des BFH vom 30. .6,1956 III '109/56 U (BStBl 
1956 I i i S, 214) ist nur klargestellt, daß' es nicht zulässig ist, 
gleichzeitig mit einer Ärtfortschreibufig auch dann eine Wert
fortschreibung durchzuführen, wenn die Wertgrenzen des § 22 
BewG nicht überschritten sind'. Vielmehr ist auch eine iso- . 
lierte Artforlschreibüng 'zulässig. Die Arten der .Förfschrei
bungen stehen nämlich gemäß § 225 a AO a, F. selbständig 
nebeneinander, Jede.ist.an ändere Voraussetzungen geknüpft. 
Das schließt allerdings nichl aus, daß sie in einem Bescheid 
zusammengefaßt werden. • . . . 
2. Für eine Artforlschreibung ist. nach § 225 ä Absatz '1- Nr. 2 

, AO außer der Änderung in der Art des Gegenstandes, auch 
erforderlich, daß die Äiiderung für die Besteuerung von Be 

. 'deutung ist..Entgegen der Auffassung des.Finanzgerichts Mün
ster ist diese Voraussetzung' schon- deswegen erfüllt, weil 

1 Einfamilienhäuser bei der Einkommensteuer anders besteuert' 
• werden als Mietwohngrundstücke. • ' . ] 

I ' 

N f D 73 ' Bew-Kartei N'W, 5. Erg-LIg (Januar 1971) 



Anweisungen 

§ 22 BewG 1965 
(8 3106)' '•. ' .- ' 
NfD C 3 

Einheitsbewertung des Grundbesitzes; 
hier: Mitteilung der Bauaüfsichtsämler an die Finanzämter 

' I ber die Errichtung, oder Änderung" von Einfamilien; 
häusern ., -

'(Erl. FinMin NW vorn 21."12. 1.978 — 8-3300 --.'81 — V A'4) , 
^Hinweis, auf NfD A 5. ,' ' 

'.. •) • 

N f D ' 1 3 8 ' . Bew-Kartei NW, 12. Erg.-Lfg.M-luni 1979) 



Anweisungen 

§ 22 BewG 1965 
(S 3106) 
NfDC4 

Einheitsbewertung des Grundvermögens: 
Änderung der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs zum 
Wohnungsbegriff 
(Erl. des FM NR̂ W vom 17. Juli .1985 - S 3198 — 8 — V A 4) 
Auf Anfrage eines Grundstückseigentümers habe ich zur 
Anwendung der neuen Rechtsprechung auf Antrag des 
Steuerpflichtigen folgende Auffassung vertreten: 
„In dem . . . Erlaß vom 15. Mai 1985 S 3198 — 8 — V A 4*) ist die 
Anwendung des Urteils des Bundesfinanzhofs vom 5, Oktober 
1984 I I I R 192/83 unter dem Gesichtspunkt des Vertrauens
schutzes zugunsten des Grundstückseigentümers geregelt. Der 
Erlaß schließt nicht aus, daß die Gründsätze des Urteils bei 
einer noch nicht beslandskräftig gewordenen Bewertung 
wegen der Änderung der tatsächlichen Verhältnisse, z, B, nach 
der Bebauung eines zuvor unbebauten Grundstücks, auf 
Antrag des Steuerpflichtigen zu einem früheren Feslslellungs-
zeitpunkt, z, B, 1. Januar 1983, angewendet wird. Dagegen wird 
eine — vom' Steuerpflichtigen beantragte —'fehlerbeseitigende 
Artforlschreibüng vom Zweifamilienhaus zum'Einfamilien
haus unter Beachtung des o. a. Urteils regelmäßig, frühestens 
zum 1. Januar 1985 (§ 22 Abs. 4 Nr. 2 erster' Halbsatz des Bewer-
tüngsgesetzes).in Betracht kommen können."' 

*) Der Erlaß ist wiedergegeben in 16 zu §'75 BewG. 

158 Bew-KarU-'i NW, Iii. Erc.-Ll'c. (SL'1)1. 1986) 



§ 22 BewG 1965 
(8 3106) 

Anweisungen N f D C 5 

Einheitsbewertung des Grundbesitzes und Grundsteuer: 
Nachholung von Einheitswertfeststellungen und von Grund-
steuermeßbetragsveranlagungen auf den 1. Januar 1977 und 
folgende Zeitpunkte mit Wirkung für einen späteren Zeitpunkt 
Im wesentlichen gleichlautend! 
Rdvfg. OFD Düsseldorf vom 31. August 1988 — S 3106 - 6 — 
St 21 H 
Rdvfg. OFD Köln vom 28. Januar 1988 —' S 3106 - 37 — St 211 
Rdvfg. OFDMünster vom 24. Februar 1988 — S 3106 — 41 — St 21 
- 3 3 . 
Hinweis auf NfD 3 zu § 21 BewG. 

767- .' Bew-Kartei NW, 17. Erg.-Lfg. (Juli 1988) 



Anweisungen 

§ 22 BewG 1965 
(S 3106) 
NfD C 6 

Einheitsbewertung des Grundliesitzes und Grundsteuer: 

Nachholung von Einheitswerlfeslstellungen und von 
Grundsteuermeßbetrags Veranlagungen auf den 1. Januar 
1977 und folgende Zeitpunkte mit Wirkung für einen 
späteren Zeitpunkt 
Im wesentlichen gleichlautend! 
Rdvfo. OFD Düsseldorf vom 25, 11. 1994 - S 3106 - 6 - St 214 
Rdvfg. OFD Köln vom 5. Februtir IW2 - S 3106 - 37 - St 211 
Rdvfg. OFD Münster vom 18. März 1992 - S .3 106 - 41 - St 21-
Hinweis auf NFD 4 zu fj 2 I BewG. 

33 
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Rechtsprechung 

§ 22 BewG 1965 
(S 3106) 
C 1 

1. Wert- und Arttortschreibung; Vorliegen von Fortschrei
bungsgründen auch fü r die Ar t des Gegenstandes 

BFH vom 5. Februar 1986 I I R 259/83 
"(BSlBl 1986 I I S. 447) 

Hinweis auf Rechtsprechung A 2 zu § 22 BewG. 

2. Selbständigkeit der in einem Einheitswertbescheid getrof
fenen Feststellungen (hier: Betr iebsgrundstück) 

Auch die in einem Einheitswertbescheid über ein Grund
stück getroffene Feststellung,- daß es ein Betriebsgrund-
slück ist, kann gesondert angefochten und bestandskräft ig 
werden (Anschluß an BFH-Urlei l vom 13. November 1981 
I I I R 116/78, BFHE 135. 85, BStBl 1983 I I S. 88). 

BFH vom 10. Dezem ber 1986 I I R 88/85 
(BStBl 1987 I I S. 292) 

3. Nachfestslellung bei Umwandlung eines land- und forst
wirtschaftlichen Betriebs „Stückländei-ei" in ein unbebau
tes Grundstück; Rechtsfolgen für die Aussetzung der Voll
ziehung 

• .1. Ist ein bislang als land- und forstwirtschaftlicher Betrieb 
, ,Stückländerei" bewertetes Grunds tück gemäß § 69 
BewG dem Grundvermögen zuzurechnen, so m u ß dies 
im Wege der Nachfeststellung geschehen. 

2. Die Aussetzung der Vollziehung eines derartigen Nach
feststellungsbescheids beschränkt sich auf die Suspen
dierung derjenigen Rechtsfolgen, die von ihm gegen
über dem vorherigen Zustand ausgelöst werden. 

3. Die Aussetzung der Vollziehung von Einheitswertbe
scheiden ist auf diejenigen Stichtage zu beschränken, zu 
denen in materiell-rechlHcher Hinsicht ernstliche Zwei
fel an der Rechtmäßigkeit der Feststellung bestehen, 

BFH vom 4, Februar 1987 I I B 33/85 
• (BStBl 1987 I I S, 326) • . ' 

195 Bew-Kanei NW, 17. Erg.-Lfg. (Juli 1988) * Ersaliblatt • 



Änderung von Nadifeststellungs- und Fortsdireibungsbe-
scheiden nadi § 24a BewG bei Änderung der Zurechnung 
(Erl. FinMin NW vom 9. Februar 1972 — S 3106 — 23 — VC 1) 

Hinweis auf 1 zu § 24a BewG 1965. 

§ 22 BewG 1965 
(S 3106) 
D l 

393 Bew-Kartei NW, 7, Erg.-Lfg. (März 1973) 

Änderung von Nachfeststelhings- und Fortschrelbungsbe
sdleiden nach § 24a BewG bei Änderung der Zurechnung 

. 1 (Er!. FinMin NW vom 9. Februarl972- S 3106-23- VC 1) 

Hinweis auf 1 zu§ 24a BewG 1965. 

\. 

'· 

I 
'I 

I 

393 ßew-Kartei NW, 7. Erg.-Ug. (März 19731 - I -

', 
1 I 

§ 22 BewG 1965 
(S 3106) 
D1 



Anweisungen 

§22 BewG 1965 
(S 3106) 
D 2 

Einheitsbewertung des Grundbesitzes und Vermögensteuer ; 
hier: Zuredinung der zum Grundstücks-Sondervermögen 

eines offenen Immobilienfonds gehörenden Grund
stücke und Vermögensteuerbefre iung des Grundstück-
Sbndervermögens im Sinn von § 27 KAGG 

(Erl. FinMin N W vom 29. Juli 1977 _ I I ^ ^ Z ' ^ Z v l ! ) 

Das von den offenen Immobilienfonds gehaltene Sonderver
mögen (§ 27 KAGG) gilt nach § 38 Satz 1 in Verbindung 
mit § 44 KAGG nur für die Vermögensteuer und für die 
Körpersdiaf ts teuer als Zweckvermögen. Es ist nadi § 38 Satz 2 
KAGG von der Körperschaftsteuer, der Gewerbesteuer und 
der Vermögensteuer befreit. Aus dieser Vorsdir if t kann eine 
sachliche Vermögensteuerl jefreiung des Fondsvermögens im 
Sinne von § 101 BewG nicht abgeleitet werden. Die bisher 
in Abschnitt 24 Abs. 3 Nr. 1 VStR enthaltenen Ausführungen 
werden bei,einer Neufassung der Richtlinien nach Abschnitt 
117 VStR übernommen werden. 

Da die Fiktion des § 38 Abs. 1 in Verbindung mit § 44 
KAGG nicht für Zwecke der Grundsteuer gilt und die Grund
stücke des Sondervermögens grundsteuerpflichtig sind, sind 
diese Grundstücke zu bewerten und der Kapitalanlagege-
sellschaft mit dem Zusatz „Sondervermögen" zuzurechnen. 
Soweit in der Zuredinungsfeststellung der Zusatz „Sonder
vermögen" nicht enthalteii ist, müssen die Bescheide ent-
sprediend ergänzt werden (§ 179 Abs. 3 AO). Das Lagefi
nanzamt hat dem für die Kapitalanlagegesellschaft zustän
digen Betriebsfinanzamt die Ergänzungsfeststellung mitzu
teilen. 

Da sich aus den Bewertungsakten die Zuordnung der bereits 
bewerteten Grundstücke zum Sondervermögen für die Er
gänzungsfeststellung nidit ergibt und sidi für künft ige Ein
heitswertfeststellungen auch aus den Kaufver t rägen nidit 

'ergeben wird, sind die Kapitälanlagegesellschaften aufzufor
dern, der Bewertungsstelle des zuständigen Lagefinanzamts 
die Zuordnung zum Sondervermögen mitzuteilen. 

Soweit zum Sondervermögen gehörende Grundstücke in Ein
zelfällen den Anteilsinh^bprn zugerechnet worden sein soll
ten, sind fehlerbeseitioende Zurechnungsfortsrhrpib,iiLgan-
durchzuführen (§ 22 Abs. 3 BewG). 

639 Bew-Kartei NW, 11. Erg.-Lffl. (Dez. 1977) 



Anweisungen 

§ 22 BewG 1965 
(8 3106) 
D3 

Bekanntgabe von Einheitswertbescheiden und von Grund-
steüermeßbeschelden über Grundbesitz, der Eheleuten als 
Miteigentümern zuzurechnen ist 

(Erl.* FinMin N W vom 27. Sepl. 1979 — S 3300 — 87 — V A 4) 
, (auszugsweise) 

1. Schriftliche Verwallungsaklc, die sich gegen mehrere Per
sonen richten, werden nach dem allgemeinen- Grundsatz' 
der §§ 122 Abs. 1, 124 Abs. 1 AO nur. dadurch wirksam, 
daß jedem der Betroffenen ein für ihn bestimmtes Schrift
stück ausgehändigt wird. Die Bekanntgabe, an „Herrn und 

. Frau", in einem gemeinsamen Einheitswerl- oder Grund-
sleüermeßbescheid genügt diesem Erfordernis nichl (vgl. 
Beschluß des BFH vom 22. 10. 1975, BStBl 1976 I I . S. 136). . 
Einheits Wertbescheide sind vielmehr nach Maßgabe des 
§ 183 AO an einen der Eheleute (bzw. deren BevoUmäch-

• tiglen) oder — falls § 183 A.O im Ausnahmefall nicht zum 
Zuge kommt — an beide Ehegatten getrennt bekannt
zugeben. Bei Grundsleuermeßbescheiden isl entsprechend-
zu verfahren. 

2. Im einzelnen gi l i folgendes: 
' a) Haben, die Eheleute gernäß § 183 Abs. 1 Satz 1 AO 

einen Empfangsbevollmächtigten benannt, isl der Be
scheid' an diesen bekanntzugeben. Wegen der Ergän
zung der Festslellungserklärungen um. Angaben zur 
Empfangsvollmacht vgl. Nr. 4. Im Bescheid ist darauf 
hinzuweisen, daß die Bekanntgabe mit Wirkung' für 
•und gegen alle Beteiligten erfolgt. 

•b) Haben die Eheleute von sich aus keinen Empfangs-
. bevollmächtigten benannt, so bestehen keine Beden
ken, daß das Finanzami von weiteren Ermittlungen 
i, 8, des § 183 Abs, 1 Sälze 3 und 4 AO absieht und 

. den Bescheid nach eigenem Ermessen einem der Ehe
leute (regelmäßig dem Ehemann) bekanntgibt. Recht
fertigen läßt sich dies mil der Erwägung, daß bei ge
ordneter Ehe der an den einen Ehegatten bekannt
gegebene Bescheid dem anderen unabhängig davon 
zur Kenntnis gelangt, ob sich das Finanzamt mit den 
Eheleuten wegen der Empfangs voll macht zuvor in 
Verbindung gesetzt hat oder nicht. Buchslabe a)' letz
ter Satz gilt entsprechend. 

, c) Hiervon abweichend ist der Bescheid- jedem der Ehe'-
leute getrennt bekanntzugeben, wenn im Zeitpunkt 
der Bekanntgabe die Ehe nicht mehr besteht oder die 
Eheleute getrennt leben. ' ' 

aufgehoben! 

Hinweis auf D 41 

852 3ew-KarlMi NW, 16. Ere.-Lft:. (Sept. 1986) * Ersatzblatt «' 



Anweisungen 

§ 22 BewG 
(S 3106) 
NfD D 4 

1965 

Einheitsbewertung des Grundbesitzes: 

Zurechnung bei Grundstücksüber l ragungen unter Vorbehalt 
eines Nießbrauchs (Vorbehaltsnießbraucb) 

GleichlauteriU 

Rdvfg. OFD Düsseldorf vom 15. Juli 1982 ~ S 3106 - 10 - St 21 H 
Rdvfg. OFD Köln vom 12. Juli 1982 - S 3106 - 41 - St 211 
Rdvfg, OFD Münster vom 21. Juni 1982 - S 3106 - 39 - St 21-33 

1. Durch die Einräumung eines Nießbrauchs wird wirtschaftliches 
Eigentum des Nießbrauchers re.aelmäßig nicht begründet (vgl. u. a. 
Urteil des BFH vom 9. 7. 1954! BStBl 1954 S. 250). 

Werden jedoch Grundstücke im 'Wege der vorweggenommenen Erb
folge schcnkweise übertragen und nutzt der Übertragende aufgrund 
unentgeltlichen auf Lebenszeit .vorbehaltenen Nießbrauchsrechts das 
übereignete Grundstück wirtschaftlich unveränderu insbesondere in 
gleichem Maße, in gleicher Weise, gegen Entzug gleich gesichert 
und auf die gleiche Dauer wie zuvor und hat er außerdem die Zins-
und Tilgungsleistungen für im Zeilpunkt der Nießbrauchsbestellung, 
auf dem Grundstück ruhende Lasten übernommen, so ist der Nieß
braucher ausnahmsweise wirtschaftlicher Eigentümer des nieß-
brauchsbc-lasteten Grundstücks (BFH-Urleile vom 8.3.1977. 

• BStBl 1977 II S. 629. sowie vom 21. 6. 1977. BStBl 1978 Ii S. 303). 
.Nach dieser zur Einkommensteuer ergangenen Rechtsprechung ist 
auch he wertungsrechtlich zu verfahren. Das nießbrauchbelastete 
Grundstück ist also weiterhin dem Übertragenden (Vorbelialtsnieß-
btatichberechtigten) zuzurechnen; vgl. hierzu auch Abschnitt II Zif-

• ler 1.2.1 meiner Rundverfügung vom 24. 6. 1981 S 2190 A - St 112 
(ESt-RdvI'g. 46/81). 

2. Grundstücksübertragungen werden den Bewertungsstellen durch die 
von den Gruiiderwerbsteuerstellen zu übersendenden Veräußerungs-
mitleilungen bekannt. Da aus den Veräußerungsmitteilungen nicht 
zu ersehen ist, ob ein Fall des sogenannten Vorbehaltsnießbrauchs 

. gemäß obiger Nr I vorliegt, bitte ich, wie folgt zu verfahren; 

Bestimmte Angaben in der Veräußerungsmitteilung (zum Ver.wandt-
schattsverhaltnis. zur Art des Rechtsvorgangs, zur Einräumung eines 
Nießbrauchsrechts bei der Gegenleistung) geben einen Hinweis dar
auf, daß es sich um eine unentgeltliche Übertragung zwischen 
Verwandten handelt und somit ein Vorbehaltsnießbrauch gegeben 

. sein kann. Sind solche Angaben gemacht, so sind zur Entscheidung 
der Frage, wem die wirtschaftliche Einheit zuzurechnen ist, stets 
die zugrunde liegenden Verträ.ie von der Grunderwerbsteuerstelle 
beizuziehen. Ist nach dem Ergebnis dieser Prüfung anzunehmen, 
daß ein sogenannter Vorbehaltsnießbrauch vorliegt, ist im Interesse 
einer einheitlichen steuerlichen Beurteilung die Entscheidung über 

überholt! Hinweis 
auf NfD D T. 

180 Bew-Karlei NW, 18. Em.-LI". (Juli 19951 • F.rsalzblntt » 



§ 22 BewG 
(S 3106) 
NfD D 4 

1965 

Anweisungen 

die Zurechnung mit der zuständigen veranlagenden Stelle tibztistim-
nien. Das Ergebnis der Prüfung und der Abstimmung mit der ver-
anhicenden Stelle ist in einem Aktenvermerk festzuhalten. 

180 • Ersatzbluil • 

§ 22 BewG 1965 
(S 3106) 
NfD D 4 

ISO 

Anweisungen 

die Zurechnung mit der zust::indigen veranbgenden Stelle ;Jbwstim
men. Das Ergeonis der Prüfung und der AbstinHHUitg mit der ver
anlagenden Stelle ist in einem Aktenvennerk festzuhalten. 



Anweisungen 

§ 22 BewG 1965 
(S 3104) 
D 5 

Bewertungsrechtliche Behandlung der atypischen stillen 
Gesellschaft 
(Erl. FM NRW vom 13. November 1989 T S 3220 - 13 - V A 4) 
Hinweis auf A 14 zu S 99 BewG. 

9.M Bew-Karlt-i NW, 18. Erg.-Llg. (Juli 19951 



Anweisungen 

§ 22 BewG 1965 
(S 3106) 
NfD D 6 

Einheitsbewertung; 
Bekanntgabe einer Zurechnungsfortschreibung gegenüber 
dem bisherigen Zurechnungsträger 

(Erf FM NRW vom 13. Dezember 1988 - S 3106-73 -
- 60 - V A 4) 

VA4/S3106 

Nach ständiger Verwaltungspra.xis wird der Einheilswertbescheid über 
die Zurechnungsfortschreibung im allgemeinen allein dem nunmehri
gen Zurechnungsträger bekanntgegeben. Nur in bestimmten Fällen des 
Übergtings des wirtschaftlichen Eigentums und in Streitfällen bezüg
lich der Zurechnung sowie auf Antrtig wird auch dem bisherigen Zurech-
ntingstiäger der Bescheid erteilt. 

Deshalb hätte im Falle des Urteils des Bundeshntinzliofs vom 8. Juni 
1988 (BStBl 1988 II S. 760) schon n;icli dieser Verwaltungspra.xis dem 
bisherigen Zti rechnungsträger der Einheilswertbescheid über die Zurech-
nungslorlschreibung bekanntgegeben werden müssen. Das Urteil bestä
tigt also wie schon dies Urleil des BuiidesHnanzhofs vom 27. April 
1956 I BStBl 1956 III S. 203) insoweit die bisherige Verwaltungsübung. 
Deshalb besteht keine Veranlassung, abweichend von der bisherigen 
Vei'waltungspraxis nunmehr in allen Fällen der Zurechnungsäiiderung 
dem bisherigen Ztirechnungstiäger den Einheilswertbescheid bekannt
zugeben. Dem bisherigen Zurechnungslräger ist ein Bescheid über die 
Zurechnungsfortschreibung oder über deren Ablehnung bekanntzuge
ben 

1. beim Übergang des wirtschaftlichen Eigentums (ausgenommen die 
Fälle des vorübergehenden wirlschaftlicheii Eigentums bis zur Ein
tragung des Erwerbs im Grundbuch); 

2. in den Fällen, in denen die Zurechntiiigsfrage streitig ist, und zwar 
auch, soweit es um den Zeitpunkt der Zurechnungsänderung geht; 

3. auf Antrag. 
Ein besonderer Endbescheid 
kommt nicht in Betracht. 

für den bisherigen Zurechiiungsträger 

181 Be« Karlei NW. 18." Erg.-Llg. (Juli 1995) 



Anweisungen 

^22 BewG 1965 
(^3106) 
NfDD7 

Einheitsbewertung des Grundbesitzes; 
Zurechnung bei G r u n d s t ü c k s ü b c r t i a g u n g e n u n t c r V o r b e h a l t 
eines l^ießbrauchs (Vorbehaltsnießbraucb) 

Gleichlautende 

Rdvfg OFDDüsseldorfvom25 Januar1990 S3106-IO S t 2 I H 
Rdvfg OED Köln vom 23 Oktober l989 - S 3 1 0 6 - 4 1 S t 2 l 1 
Rdvfg OFD Münster vom 20 November l989 - S 3 l 0 6 - 3 9 - S t 
21-33 

NachderBezugstundvertiigung'^) warderVorbehallsnießbiaticherals 
wirtschafdicher Eigentümer des nießbitiuchbelasleten Grundstücks 
anzusehen, wenn das übereignete Grundstück vi;̂ m Übertragenden wir! 
schattlich unverändert, insbesondere in gleichem Maße, in gleicher 
Weise, gegen Entzug gleich gesichert und auf die gleiche Dauer wie 
zuvor genutzt wird und er außerdem die Zins und filgungsleistiingen 
l'üriin Zeitpunkt der NießbrauchsbestellungaufdeinGrundstück ruhen 
deLasten übernimmt. DieseAuflässung ging aufdie zur Einkommen 
steuerergangenenBFH Entscheidungen votn 8 3 1977 (BStBl 1977 II 
S 629)undvom2l 6 1977 (BSlBl 1978 I IS 303) zurück 

Bei vetgleichbaren Sachverhalten hat der Btindeshnanzhof in jüngeren 
Entscheidtingentvgk Urteile vom 2 8 1983 - B S t B i 1 9 8 3 I I S 735; 
vom 2 8 1983 BStBl 1983 IIS 739;vom 8 12 1983 -BStBl 1984 
1IS 202;vom23 I 1987 BFH NV 1987 S'502 -)die Stellung des 
Vorbehaltsnießbrauchers als wirtschaftlicher Eigentümer nicht bestä 
tigl Danach ist der Vorbehaltsnießbraucher mit Rücksicht auf die ihm 
nach denBestimmungendesBGBeingetäumteRechtsposition grund 
sätzlich nicht als wirtschaftlicher Eigenlümerdes übertragenden Grund 
Stücks anzusehen, und zwar auch dann nicht, wenn er Schuldner der mit 
demGruiidstückgesicherten Darlehengebliebenist. 

Ich bitte, unter BeachtungdieserRechtsprechungdasniel^brauchbela 
stete Grundstück dem Vorbeha1tsnießbraucher(demÜberrragenden)nur 
dann als wirtschafdichein Eigentümer steuerlich zuzurechnen, wenn 
seine Stellung dcnbürgerlichrechtlichenEigentüinerimRegelfall auf 
Dauer von der Einwirkung auf das Grund.stiickwirtschaftlich ausschlie
ßen k ; i n n ( ^ 3 9 A b s 2 N r l S a l z 1 A O ) D a s i s t z B d e r Fall, wenn der 
Vorbehaltsnießbraucher die Grundstücksschenkung widerrufen kann. 
Ist das Widertufsrecht an besondereVoraussetzungen geknüpft.ist wei 
ter erforderlich, daß der Eintritt der^orausselzungen nachdemt^pi 
schenGeschehensablauf nicht ausgeschlossen werdenkann. 

Die Bezugsrundverfügung wirdaulgehoben. 

*) Wiedergegeben in NfD 4 zu # 22 BcwG! 

182 Bew-Kartei NW. 18. Erg.-Lfg. (Juli 1995) I -



Anweisiingen 

§22 BewG 1965 
(S 3106)' . 
NfD b 1 

Einheitsbewertung des Grundbesitzes; . . , , 

hier; Zurechnungsfortschreibungen nach neuem Recht .. , 

'Gleichläulend • ' . " ' . • ', ' 
Rdvfg. OED Düsseldorf vom 22. Mai 197.0 —.8 3106 A — St 2l ' l 
Rdvfg. OED Köln vom 13! Mai 1970'^ 8 3106.— 12 81-211' •• 

• Rdvfg'; OFD^,Münster'vom 20. Apr i l 1970 . ^ 'S'3106 — 9.— 
Sl 21 —33- - • ., ' , ' ; , , ' ' . / " • 

Nach § .22'Abs:; 2 BewG' 1965 wird über die Zureiijhriung des 
Gegehslandes eine neue Eests.lellung.getroffen, wetin sie von 
der züle'lzl gelrolfenerj Feststellung'abweicht-und es für die 
Besle.uerung Yon Bedeutung ist.' Danach ist an sich eine Zu-
rechnungsforlsclireiburig. auf. den Zeilpunkt der erstmaligen 
Anwendung, der Einheitswerle der Hauptfeststellung' '1964 
nicht notwendig, wenn die wirtschaltlich'e.Einheil.'dein'neuen 

' Eigentümer bereits nach ällern Recht zugerechnet worden ist. 
Eine — nochmalige — Zurechnungsfortschreibung unler Zu-
grundelegiing des Eihiieitswerts . der' Hauplfesl'sleflung ̂ auf 

.'den 1. Januar 1964'ist aber erforderlich,.wenn.nach der 'Ände-
_rung der Eigentümsverhältnfsse. an dem Gegenstand mehrere 
'beteiligt sind; In diesen Fällen ist nach.§ 216 Abs..1 Nr. 2 AO 
aricb'.eine'Feslstellung darüber zu treffen, wie sich der Ein-, 
heilswerl' auf die eirizelnen Beteiligten verleilt. Da im .Land 
No'rdrtiein-Westfalen ..dem' Rechenzentrum' bisher nur die 
Eigenfiumsyerhälfnisse nach dem'/Stand vom. 1. Januar 1964 
.mitgeteilt, worden sind und.die geänderten Eigenldmsverhält-
nisse auf den Zeitpunkt'des .'Wirksamwerdens'der :neuen Ein-' 
heilswerle allgemein .eihgegebefi werden müssen,- werden in 
allen Fällen. Zrirechnungsfor(schreibüngen, durchgeführt, . also 
auch dann, wenn der Gegenstand.dem Eigentümer im Zeit-, 
punkt,des" Wirksamwerdens der neuen Einheitswerte bereits . 
riach allem. Recht zugerechnet worden ist. Dem entspricht der 
prog'ramrni.erte Erläulerurigssa'lz 291 in'den'Anlagen 3, .7 und 8 
der DA-EW Gr 1964. . ' ' 

u hcrhoit! 
HicicJtiS <̂cc f • \̂  20L 

IJG 
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u 

N f D 74 • Bew-Kärlei-NW,-5, Erg-Lfg (Januar 1971) 



einheitsbewertung desGrundbeslt^es; 

hier; ^urechnungsfortschrelbungenn^chneuemRecht 

Im wesentlichen gleichlautend 

Rdvfg OED D ü s s e l d o r f v O E e b r 1972 — S 3 1 0 6 A —81211 

R d v f g O E D K ö l n v L D e z 1971 — 8 3106 — 12 — 81211 

Rdvfg, OED Münster v, 13, Dez, 1971 — 8 3106 — 9 — 
8121—33 

In derBezugsverfügung^ ist die Auffassung vertretenworden, 
daß an sich auf den Zeitpunkt der erstmaligen Anwendung 
der neuen Einheitswerte des Grundbesitzes dann keine Zu
rechnungsfortschreibung mehr notwendig sei, wenn die wir t 
schaftliche Einheit d e m n e u e n E i g e n t ü m e r b e r e i t s nach allem 
Recht zugerechnet worden isL 

An dieser Auffassung wird nicht mehr festgehalten. 

Bei denauf den 1, Januar 1974 vorzunehmenden Fortschrei-
bungennach neuemRecht sind deshalb stets auch dann Zu
rechnungsfortschreibungen n a c h § 2 2 Abs,2BewG1965 durch 
zuführen, wenndie wirtschaftliche Einheit dem neuen Eigen-
t ü m e r b e r e i t s n a t ^ altemRecht zugerechnet worden isL 

Die Bezugsverfügung ist insoweit überholL 

•) Die Bezugsverfügungen sind in NfD D l zu § 22 BewG 1965 wieder
gegeben. 

N f D 95 Bew-Kartei NW, 7. Erg.-Lfg. (Ivlärz 1973) 

§ 22 BewG 1965 
(8 3106)' 
N f D D 2 ; 



Anweisungen 

Einheitsbewertung des Grundbesitzes; 
hier; Aufhebung des Einheitswerts gem. § 24 BewG nach 

Eigentumsübergang 

§ 22 BewG 1965 
(8 3106) 
N f D D 3 

S 3106— 35 — V C l 

Hinweis auf NfD 1 zu § 24 BewG 1965 

Erl. FinMin NW vom 26. März 1973 3300 - 517 _ VC~T̂  

N f D 109 Bew-Kartei N'W, 8. Erg.-Lfg. (Februar 1974) 



. ' 



Anweisungen 

§ 22 BewG 1965 
(S 3106) 
NfD D 4 

Einheitsbewertung des Grundbesitzes; 
Zurechnung bei Grundstücksüber t ragungen unter Vorbehält 
eines Nießbrauchs (Vorbehaltsnieflbrauchj 

Gleichlautend 

Rdvfg. OFD Düsseldorf vom 15. Juli 1982 
St 21 H 

S 3106 — 10 — 

Rdvfg. OFD Köln vom 12. Juli 1982 — S 3106 — 41 — St 211. 

Juni 1982 — S 3106 — 39 — Rdvfg. 
Sl 21 -

OFD Münster vom 21. 
-33 

1. Durch die Einräumung eines Nießbrauchs wird wirtschaft
liches Eigentum des Nießbraüchers regelmäßig nicht, be
gründet (vgl. u.a. Urteil des BFH vom 09. 07. 1954, 
BStBl 1954 S. 250). 

. Werden jedoch Grundstücke im Wege der vorweggenom
menen Erbfolge schenkweise übertragen und nutzt der 
über t r agende aufgrund unentgeltlichen auf Lebenszeit 
vorbehaltenen Nießbrauchsrechts das übereignete Grund
stück wirtschaftlich unverändert , insbesondere in glei
chem Maße, in gleicher Weise, gegen Entzug gleich ge
sichert und auf die gleiche Dauer wie zuvor und hat er 
außerdem die Zins- und Tilgungsleistungen für im Zeit-

\' punkt der Nießbrauchbestel lung auf dem Grundstück 
. ruhende Lasten übernommen, so ist der Nießbraucher 
ausnahmsweise wirtschaftlicher Eigentümer des nieß-
brauchbelaslelen Grundstücks (BFH-Urleile vom 08. ,03. 
1977, BStBl 1977 I I S. 629, sowie vom 21. 06. 1977, BStBl 
1978 I I S. 303). Nach dieser zur Einkommensteuer_erqan-
genen Rechtsprechung ist auch bewertungsrechtlich zii 
verfahren. Das nießbrauchbelastete Grundstück ist also 
weiterhin dem über t ragenden (Vorbehaltsnießbrauchbe-
rechtigten) zuzurechnen; vgl . hierzu auch Abschnitt H 
Ziffer 1.2.1 meiner Rundverfügung vom 24. 06. 1981 8 2190 
A — St 112 (ESt-Rdvfg. 46/81). 

a^y-^d-^'-io : 

^^'.S'.J 

5 dy< 06-i'.^-Sif 3yf>y 

(Lß&'V 

Grundstücksüber t ragungen werden den Bewertungsstel
len durch die von den Grunderwerbsteuers leiten zu über
sendenden Veräußerungsmit te i lungen bekannt. Da .aus 
den Veräußerungsmit te i lungen nicht zu ersehen ist, ob 
ein Fall des sogenannten 'Vorbehaltsnießbrauchs gemäß 
obiger Nr. 1 vorliegt, bitte ich, wie folgt zu verfahren: 

Bestimmte Angaben in der 'Veräußerungsmitteilung (zum 
'Verwandtschaf tsverhäl tn is , zur Ar t des Rechtsvorgangs, 
zur Einräumung eines Nießbrauchsrechts bei der Gegen
leistung), geben einen Hinweis darauf, daß es sich um 

N f D 144 liew-Kartei NW, 14. Erg.-Lfg. (Okt. 1982} 



§ 22 BewG 1965 
(8 3106) 
NfD D 4 Anweisungen 

eine unentgeltliche Übertragung zwischen Verwandten 
handelt und somit "ein Vorbehaltsnießbraucb gegeben sein 
kann. Sind solche Angaben gemacht, so sind zur Ent
scheidung der Frage, wem die wirtschaftliche Einheit zu
zurechnen ist, stets die zugfunde liegenden Verträge von 
der Grunderwerbsteuerstelle beizuziehen. Ist nach dem 
Ergebnis dieser Prüfung anzunehmen, daß ein sogenann
ter Vorbehaltsnießbraucb vorliegt, ist im'Interesse einer 
einheitlichen steuerlichen Beurteilung die Entscheidung 
über die Zurechnung mit der zuständigen veranlagenden 
Stelle abzustimmen. Das Ergebnis der Prüfung und der 
Abstimmung mit der veranlagenden Stelle ist in einem 
Aktenvermerk festzuhalten. 

NfD 144 — 2 • 



Anweisungen 

Einheitsbewertung des Grundbesitzes und Grundsteuer; 
Nächholung von Einheitswertfeststellungen und von Grund
steüermeßbetrags Veranlagungen auf den 1. Januar 1977 und 
folgende Zeitpunkte mit Wirkung für einen späteren Zeitpunkt 
Im wesentlichen gleichlautend! 
Rdvfg. OFD Düsseldorf vom 31. August 1988 — S 3106 —'6 — 
St2IH 
Rdvfg. OFD Köln vom 28. Januar 1988 — S 3106 — 37 — St 211 
Rdvfg. OFDMünster vom 24. Februar 1988 — S 3106 — 41 — St 21 
- 3 3 1 
Hinweis auf NfD 3 zu § 21 BewG. 

§ 22 BewG 1965 
(8 3106) 
NfD D5 

168 . Bew-Kartei NW, 17. Erg.-Lfg. (Juli 1988) 



Rechtsprechung 

§22 BewG 1965 
(S 3106) 
D l 

Wirtschaftliches Eigentum wird nicht durch eine 
Teileinigung zur Enteignung im Sinne des BBauG 
begründet 

1. Eine Teileinigung zur Enteignung im Sinne des BBauG bewirkt 
als solche bei einem vermieteten Grundstück nicht wirtschaft
liches Eigentum des enteignungsberechtigten Landes durch mit
telbaren Besitz, 

2, Die Teileinigung steht nicht einem Enteignungsbeschluß gleich; 
sie unterliegt der tatsächfichen und rechtlichen Würdigung durch 
die Steuergerichte. 

BFH vom- 13. Oktober 1972 III R 110/71 
(BStBl 1973 II S. 285) 

S 41 Abs. 1 BewG 1965 ist verfassungsgemäß; Verteilung 
des Einheitswerts eines land- und forstwirtschaftlichen 
Betriebs ' 

BFH vom 18. Mai 1973 III R 81/72-
(BStBl 1973 II S. 694) 

Hinweis auf Rechtsprechung I zu S 49 BewG 1965. 

Zurechnungsfortschreibung nach Grundstückskauf 
entfallet Bindungswirkung f ü r den Ansatz der 
Kaufpreisforderung 

Rechnet das FA nach Abschluß eines Grundstückskaufvertrages das 
Grundstück dem Käufer zu, so enthält dieser Fortschreibungsbe
scheid auch die bindende Feststellung, daß dein Verkäufer die (noch 
nicht getilgte) Kaufpreisforderung zusteht, 

BFH vom 16. Oktöber 1985 H R 230/82 
(BStBl 1986 II S. 41) 

Ein einheitlicher Feststellungsbescheid wird mit 
Bekanntgabe an einen Feststellungsbeteiligten diesem 
gegenüber wirksam 

1. Ein einheitlicher Feslstellungsbescheid (Einheitswertbescheid) 
wird zwar erst mit der Bekanntgabe an alle Feststellungsbetei
ligten allen gegenüber wirksam, er entfallet aber mit seiner 
Bekaiintgabe an einzelne der notwendigen Bekannlgabeemp-
fänger diesen gegenüber Wirksamkeit. ' 

2. Ergeht ein Einheits wert feststel lungsbescheid erst nach dem Tode 
eines Beteiligten auf einen davor liegenden Stichtag, so bleibt 
der Verstorbene Zurechnungssubjekt unbeschadet des Uinstan-

26 Bew-Kartei NW, 18. Era.-Ll'g. (Juli. 1995) • Ersatzblatt ' 



§ 22 BewG 1965 
(S 3106) 
D l Rechtsprechung 

des, daß seine Erben Feststellungsbeteiligte sind und ihnen der 
Bescheid bekanntzugeben ist. 

BFH vom 25. November 1987 
(BStBl 1988 II S. 410) 

R 227/84 

5. Adressaten der Ablehnung eines Antrags auf 
Zurechnungsfortschreibung 

1. Zurechnungslortschreibungeh müssen notwendig dem bisheri
gen Zurechnungsträger sowie dem nunmehrigen Zurechnungs
träger gegenüber einheitlich erfolgen. 

2. Gleichermaßen ist über das Begehren, eine Zurechnungsfort
schreibung vorzunehmen, auch dann dem bisherigen Zurech-
nungslrager und dem Zurechnungsprätendenten gegenüber ein
heitlich zu entscheiden, wenn ein dahingehender Antrag abge
lehnt wird. 

BFH vom 8. Itini 1988 II R 219/84 
, (BStBl 1988 II S. 760) -

6. Für die Zurechnung bei der Einheitsbewertung ist der 
. Vorbehaltsnießbraucher auch dann nicht wirtschaftlicher 

Eigentümer, wenn sich der Eigentümer verpflichtet, das 
Grunds tück nicht mi l Grundpfandrechten zu belasten 

1. Für die Zurechnung bei der Einheitsbewertung ist der Vorbe
haltsnießbraucher im Normal fall nicht wirtschaftlicher Eigen
tümer des'Grundstücks. 

2. Auch wenn sich der Eigentümer gegenüber dem Nießbraucher 
verpflichtet hat, das Grundstück während der Dauer des Nieß
brauchs nicht mit Grundpfandrechten zu behisten, ist der Nieß
braucher nicht wirtschaftlicher Eigentümer 

BFH vom 24. Juli 1991 I I R 81/88 -
(BStBl 1991 II S. 909) 

226 Ersal/.bkiü 



Anweisungen 

§ 22 BewG 1965 
(8 3106) • , ' 
E l 

Fehlerberichtigende Fortschreibung der Einheitswerte 
hier; Auslegung des § 22 Abs. 3 BewG 1965 •,. 

(Erl. FinMin N W vom 20. November 1969 — S 3106 — 10 — 
VC 1) 

l; • . • • . ' - , . > 
Bei der Fortschreibung der Einheilswerle des.Belriebsvermö-. 
gens ist.§ 22 BewG 1965 bereits vom I.Januar 1966 an anzu
wenden , (vgl. Art ikel 2 Abs. 7 BewÄndG 1965). Für. den 
Grundbesitz gilt § 22 BewG 1965. erstmals bei Forlscbreibun-
gen der Einheitswerte 1964 auf den Zeitpunkt, yon dem an 
diese Einheitswerte der Besteuerung zugrunde gelegt werden 
(vgl, Ar t ike l 2 Abs. 2 BewÄndG 1965). Für die Durchführung 
fehlerberichigender Fortschreibungen ist in § 22 Abs. 3 BewG 
1965 bestimmt, daß § 222 Abs. 2 AO'enlspfechend anzuwenden ' 
ist. Nach dieser Vorschrill darf eine Berichtigungsveranlagung 
oder'eine Berichligungsfeslslellung riicht auf eine nach der 
Entstehung des Sleueranspruchs erlassene Entscheidung des 
Bundesfinanzhofs gegründet werden, in der eine Rechtsfrage . 
im'Gegensatz zu einer früheren, einen gleichen Sachverhalt 
betreffendeii höchstrichterlichen Entscheidung ,entschieden 
wird. •'" " . . . •'• ) 

^ \ 
•Die „entsprechende" Anwendung des Berichligungsverbols 
bedeutet, daß Forlschreibungen im Hinblick auf eine geänderte 
Rechsprechung nur mit .Wirkung für Steueränsprüche.zulässig 
sind, die nach Ergehen des die f fühere Rechtsprechung än
dernden BFH-Urteils'entstehen. Somit ist die Fortschreibung 
nicht rückwirkend auf den Beginn des laufenden Kalender
jahrs, sondern erst von dem Beginn des Kalenderjahrs an 
zulässig, das auf das Kalenderjahr folgt, in dem das Urleil 
ergangen ist. Eine weitergehende Bedeutung — Ausschluß 

- Girier' .berichtigenden Fortschreibung im Hinblick auf' Ände
rungen der Rechtsprechung für den gesamten Hauptfeslstel
lungszeilraum — kann aus der „entsprechenden" Anwendung 
des § 222 Abs. 2 AO nicht gefolgert v/erdenr. 

299 Bew-Karlei N W , 4. Erg-Lfg (Febr. 1970) 



Anweisungen 

§ 22 BewG 1965 
(S3106) 
E2 

Einheitsbewertung des Grundbesitzes; ^ 
Fortschreibungszeitpunkt bei Zusammentreffen von Fort
schreibungen wegen Änderung der tatsächlichen Verhält
nisse mit fehlerbeseitigenden Fortschreibungen 

(Erl. FinMin NW vom 11. Sept. 1979 — S 3106 — 52 — V A 4) 

Bei Fortschreibungen, die gleichzeitig wegen einer Änderung 
der tatsächlichen Verhältnisse .(§ 22 Abs. 4 Satz 3. Nr. 1 
BewG) und zur Beseitigung eines Fehlers bei der letzten 
Feststellung (§ 22 Abs. 4 Satz 3 Nr. 2 BewG) durchzuführen 
sind, sind die beiden Fortschreibungsleststcllungen auf den
selben Zeitpunkt durchzuführen. Forlschreibung'szeitpunkl ist 
der Beginn des Kalenderjahres, das auf die Änderung der 
laisächlichen Verhäl Inisse folgt. 

Wenn nach § 22 Abs. 3 BewG eine Fortschreibung „auch zur" 
Fehlerbeseiligung stattfinden soll und für eine solche Fort
scbreibung in Abs. 4 Satz 3 Nr. 2 dieser Vorschrift ein be
sonderer Fortschreibungszeilpunkt vorgeschrieben wird, so 
kanri eine solche Ausnahmevorschrift nur dann angewendet 
werden, wenn nichl. auch zugleich eine Änderung der tal
sächlichen Verhältnisse vorliegt. Wird also im Rahmen des 
§ 22 Abs. 1 BewG zugleich ein Fehler beseitigt, so liegt 
keine ausschließliche Fortscbreibung zur Beseitigung eines 
Fehlers vor. Deshalb greift in diesen Fällen § 22 Abs. 4 
Satz 3 Nr. 2 in Verbiridung mit Abs. 3 BewG nicht Platz. 

Uberhollt 

Hinweis aui 
! E 3. 

75J Bew-Kartei NW, 14. Ern.-Lfp. (Okt. 1982) • Ersatzblatt • -



* 
§ 22 BewG 1965 
(S 3106) 

Anweisungen E 3 

Einheitsbewertung des Grundbesitzes; 
Fortschreibungszeitpunkt bei . Zusammentreffen von Fort
schreibungen wegen Änderung der tatsächlichen Verhält
nisse mit fehlerbeseitigenden Fortschreibungen 

(Erl. FinMin N W vom 27. 
V A 4) 

Apr i l 1982 — S 3106 — 52 

Der Bundesfinanzhof hat im Urteil vom 15. 10. 1981 I I I 
R-96/80 (BStBl. 1982 I I S. 15) die Auffassung vertreten, daß 
auf den der Veränderung tatsächlicher Verhältnisse folgen
den Fortschreibuhgszeitpunkl nicht gleichzeitig 'auch Fehler 
der vorangegangenen Feststellung beseitigt werden dürfen, 
wenn der Zeilpunkt für eine einhei tswerlerhöhende Fort
schreibung nach § 22 Abs. 4 Nr. 2 — 2. Alternative — BewG 
abweicht. Entsprechend ist auch beim Zusammentreffen von 
Veränderungen tatsächlicher Verhältnisse und wertmindern
der Fehlerbeseitigung zu verfahren. In diesen Fällen kann 
die fehlerbeseitigende Fortscbreibung frühestens auf den 
Beginn des Kalenderjahres durchgeführt werden, in dem 
der Fehler dem Finanzamt bekannt wird (§ 22 Abs. 4 Nr. 
2 — 1. AUernalive .— BewG).. Die Fehlerbeseitigung kann 
auch nicht im Rechtsbehelfsverfahren gegen einen Fort
schreibungsbescheid wegen Änderung der tatsächlichen Ver
hältnisse auf einen f rüheren Festslellungszeilpunkt erreicht, 
werden. Die Berücksichtigung von Einwendungen im Rechts
behelf sverfahren kann nicht zu einer Umgehung des § 22 
Abs. 4 BewG führen. 

Der Be'zugserlaß ist überholt.*) 

*) Der Bezugserlaß isl in E 2 wiedergegeben! 

752 . Bew-Kaitei NW, 14. Eig.-Lfg. (Okt. 1982), .: _ • 1 . 
- [ 



Anweisungen 

Einheitsbewertung des Grundvermögens ; Ermäßigung fü r 
Tankstel lengebäude wegen wirtschaftlicher Übera l te rung 
(§ 88 Abs. 2 BewG); 
Auswirkung der neueren BFH-Rechtsprechung 

(Erl. FinMin NW vom 8. Jul i 1982 - S 3209 — 2 - V A 4) 

Hinweis auf 21 zi j§ 88 BewG. 

§22 BewG 1965 
(S3I06) . 
E4 

Hiixweis 
auf 27 zu 
§88 BewG! 

781 Bew-Kartei NW, 15. Erg.-Lfg. (Juni 1985) • Ersatzblatt • — 1 -



Anweisungen 

§ 22 BewG 1965 
(S 3106) 
E5 

Einheitsbewertung des Grundbesitzes; 
Ermäßigung des Gebäudesachwerts wegen einer Abbruchver
pflichtung und wegen der Notwendigkeit vorzeitigen Ab
bruchs und/oder wegen wirtschaftlicher Überalterung, insbe
sondere Wertfortschreibungen wegen Änderung der tatsächli
chen Verhältnisse im Verhältnis .zur fehlerbeseitigenden 
Wertfortschreibung 

(Erl. des FM NRW vom 28. Februar 1985 — S 3209 — 2 — V A 4 / 
• S 3 2 1 0 - 8 - V A4) 

Hinweis auf 27 zu § 88 BewG. 

782 Bew-Kartei NW. 15. Erg.-Lfg. (Juni 1985) 



Anweisungen 

§ 22 BewG 1965 
(5 3106) 
E 6 

Einheitsbewertung des Grundvermögens und der Betriebs
grundstücke: 

Behandlung der Sprinkleranlagen in Warenhäusern 

(Erl. des FM NRW vom 28. Oktober 1985 - S 3190 — 21 — V A4) 

Die von der bisherigen Praxis abweichende Einordnung von 
•Sprinkleranlagen als zum Grundvermögen gehörender 
Gebäudebestandtei l (BFH-Urleil vom 7. Oktober 1983, BSlBl 
1984 I I S. 262) ist verfahrensrechtlich in der Weise zu berück
sichtigen, daß jeweils fü r den Einheitswert des Betriebsgrund
stücks und den Einheitswerl des gewerblichen Betriebs geson
dert geprüf t wird , ob und ab welchem Zeitpunkt eine (rückwir
kende) Änderung nach der AO oder eine fehlerbeseitigende 
Fortschreibung nach §22 BewG in Betracht kommt. Dabei ist 
zu berücksichtigen, daß § 22 BewG lex specialis fü r alle Ände
rungen von Feslslellungsbescheiden isl, die nicht auf den Zeit
punkt des Wirksam Werdens des geänder ten Bescheids zurück
wi rken . Im eirizelnen gilt folgendes: 

a) Einheitswert des Betr iebsgrundstücks 

Im Einheitswert des Betr iebsgrundstücks bisher nicht 
, enthaltene Sprinkleranlagen sind wer te rhöhend im Wege 

der. fehler beseitigenden Fortschreibung zu erfassen. Die 
fehlerbeseitigende Fortschreibung ist auf den Feslslel
lungszeilpunkl du rchzuführen , fü r den erstmals die'Wert-
grenzen des § 22 BewG überschri t ten werden. F rühes t e r 
Forlschreibungszeilpunkt ist der 1. Januar 1985 unter der 
Voraussetzung, daß der Feststellungsjoescheid noch im • 
Kalenderjahr 1985.erleilt wird (§ 22 Abs. 4 Nr. 2, § 22 Abs. 3 
Sätze 2 und 3 BewG). 

b) Einbeitswert des Betr iebsvermögens 

Der Wegfall von Sprinkleranlagen als nicht in Grundbesitz 
bestehendes Wirlschaflsgul des Betr iebsvermögens isl in 
allen Fällen durch eine ( rückwirkende) Änderung nach der 
AO zu berücksichtigen, in denen die Verfahrenslage dies 
zijläßl. Insbesondere zu ändern sind somit Feststellungen 
unter dem Vorbehalt der Nachprüfung . Ist die Hauptfest-
slellufig des Einheilswerls des Betr iebsvermögens auf den 
1. Januar 1983 beslandskräftig, kommt eine werlmindernde 
fehler beseitigende Fortschreibung f rühes tens auf den 

. 1. Januar 1984 in. Betracht (§ 22 Abs. 4 Nr. 2 BewG). ' 

854 3uw-Kartei NW. 16. Ei-g.-Ltp. (.Sein. l'JSe) . 



Anweisungen 

§ 22 BewG 1965 
(S 3106) . 
E7 

Einheitsbewertung des Grundvermögens ; Abgrenzung der 
Ein- und Zweifamil ienhäuser; 

Anwendung des geändertien Wohnungsbegriffs 

(Erl. des FM NRW vom 21, März 1986 - S 3198 — 8 — V A 4) . 

Hinweis auf 17 zu'§ 75 BewG. 

855 .Bew-Kartei' NW, 16! Erg.-Lfg. (Sept. 19X6) 



§22 BewG 1965 
(S 3106) 
E8 

Anweisungen 

Einheitsbewertung der Betr iebsgrundstücke der Deutschen 
Bundesbahn: . , 

Abgrenzung der.wirtschaftlichen Einheit des Bahnhofs 

(Erl. des FM NRW vom 28. Juli 1986 — S 3015 - 2 - V A-4) 

Hinweis auf E 10 zu Verschiedenes. ' _ 

856 Buw-K.irtei NW, IC. Er.u.-Lfg. (Srpl. 1186) 



Anweisungen 

§ 22 BewG 1965 
(S 3106) 
E9 * 

Einheitsbewertung des Grundvermögens: 
Bewertung von Ein- und Zweifamilienhäusern im. Sachwert
verfahren 
(Erl. des FM NRW vom 25. April 1988 — S 3199 — 6 — V A 4 / 
S 3199 - 14 - V A 4) 
Hinweis auf 14 zu § 76 BewG. 

895 Bew-Kartei NW, 17. Erg.-Lfg. (Juli 1988) 



. ·\ 



Anweisungen 

§22 BewG 1965 
(S 3106) 
NfD E l 

Einheitsbewertung des Grundbesitzes; 
hier: Voraussetzungen für: eine (JehlerbeseUigende) Artfort

schreibung 
Rdvfg. OFD Münster vom 8. September 1970 S 3106 —.4 — 
St 21 — 33 . . " ' 
Hinweis auf NfD C 2 zu § 22 BewG 1965. 

• N f D 75 • Bew-Kartei NW, 5. Erg-Lfg (Januar 13711 



Anweisungen 

Einheitsbewertung des Grundvermögens; 
Abgrenzung der wirtschaftlichen Einheit und maßgebende 
Grundstücksart beim Wohnungseigentum (Teileigentum) 

Im wesentlichen gleichlautend 

Rdvfgn. OFD Düsseldorf vom I . Februar und 13. August 
1982 — S 3216 — 2 — St 21 H 

Rdvfg. OFD Köln vom 25. Mai 1982 — S 3216 — 3 — St 211 
Rdvfg. OFD Münster vom 4. Mai 1982 — S 3216 — 5 — . 

. St 21 — 33 

1. Fehlerbeseitigende Forlschreibungen aufgrund des mil 
meiner Bezugsverfüguhg mitgeteilten Erlasses des Finanz-
minislers des Landes Nordrhein-Westfalen vom 20. 10. 

• 1981 — S 3216 —' 4 — V A 4*) (veröffentlicht im BStBl • 
1981 I S. 040) sind nicht von Amts wegen, sondern — 
sofern im übrigen die Voraussetzungen gegeben sind — 
nur dann durchzuführen, wenn dies der Grundstücks
eigentümer beantragt. 

2. Die in Nr. 2 des o. a. Erlasses, des Finanzministers des 
Landes Nordrhein-Westfalen vom 20: 10. .1981 getroffene 
Regelung zur Abgrenzung der wirtschaftlichen Einheiten 
beim Wohnungseigenlum hebt auf die Abgrenzung der 
wirtschaftlichen Einheilen bei Ein- und Zweifamilien
häusern' ab. Danach können mehrere Häuser, die jeweils 
nur eine oder zwei Wohnungen enthalten, nicht zu einer 
wirlscbaftlichen Einheil zusammengefaßt werden. Etwas 
anderes kann nach Abschnitt 1 des Erlasses des Finanz-
niinislers des Landes Nordrhein-Westfalen vom 23. Ol. 
1967 — S 3192 — 1/S 3108 — 1 — V 1 (Bew.-Kartei NW, zu 
§ 70 BewG A Nr. 1) für Wohiiblocks mit Mietwohnhäusern 
gellen. Demgemäß ist es — abweichend von der in Nr. 2 . 
Buchst, b des Erlasses vom 20. 10. 1981 getroffenen Rege
lung — möglich, in Sonderfällen, in denen der Mileigen-
tumsanteil mit Sondereigenlum an einer größeren Anzahl 
abgeschlossener Mietwohnungen verbunden ist, das Woh
nungseigentum der Grundslücksart „Mietwohngrund
stücke" zuzuordnen. 

Beispiel ; 

An einem bebauten Grundstück (Wohnblock) besteht Teil- . 
eigenlum der Gerheinde an einer abgeschlossenen Raumein
heit Erdgeschoß, in der eine Kindertagesstät te eingerichtet 
isl. Die Weiler vorhandenen 30 , Mietwohnungen sind in . 
einem Wohnungseigenlum zusammengefaßt, das einem 

§ 22 BewG 1965 
(S 3106) 
NfDE2 

t 

•| Der Erlaß vom 20. Oktober 1981 ist in 8 zu § 93 BewG wiedergegeben. 

N f D 145 Bew-Kartei NW, 14. Erg.-Lfg. (Olli. 1982) — 1 -



§ 22 BewG 1965 
(S 3106) 
NfD E 2 , Anweisungen 

Wohnungsunlernehmen gehört. Das Teileigentum ist grund-
sleuerfrei. Ein Einheilswerl isl deshalb dafür nichl festzu
stellen. Das dem Wohnungsunlernehmen zuzurechnende 
Wohnungseigenlum ist als eine wirtschaftliche Einheit der 
Grundstücksart „Mielwohngrundstücke" zuzuordnen. 

NfD 145 

§ 22 BewG 1965 
(S 3106) 

NfDE2 Anweisungen 

Wohnungsunternehmen gehört. Das Teileigenturn ist grund
steuerfrei. Ein Einheitswert ist deshalb dafür nicht festzu
stellen. Das dem Wohnungsunternehmen zuzurechnende 

. Wohnungseigenturn ist ·als eine wirtschaftliche Einheit der 
Grundstücksart .. Miet wohngrundstücke" zuzuordnen. 

NfD 145 -2-



Anweisungen 

Einheitsbewertung des Grundvermögens : 

Änderung der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs zum 
Wohnungsbegriff 

(Erl. des FM NRW vom 17. Jul i 1985 — S 3198 — 8 1 V A 4) 

Hinweis auf NfD C 41 ' • , 

§ 22 BewG 1965 
(S 3106) 
NfD E 3 

159 Bew-Kartei NW, 16. Erg.-Ll'fi. (Sept. 1986) 



Anweisungen 

§ 22 BewG 1965 
(S 3106) 
NfD E4 

Einheitsbewertung des Grundbesitzes und Grundsteuer; 
Nachholung von Einheitswerlfeststellungen und von Grund-
s teuermeßbet ragsveranlagungen auf den 1. Januar 1977 und 
folgende Zeitpunkte mit Wirkung f ü r einen späteren Zeitpunkt 

I m wesentlichen gleichlautend! . 
Rdvfg. OFD Düsseldorf vom 31. August 1988 — S 3106 - 6 — 
Sl 21 H 
Rdvfg. OFD Köln vom 28. Januar 1988 — 5 3106 — 37 — St 211 
Rdvfg. OFDMüns te r vom 24. Februar 1988 — S 3106 — 41 — St 21 
— 33 

Hinweis auf NfD 3 zu § 21 BewG. ' 

169 Bew-Kartei NW, 17. Erg.-Lfg. (Juli 



Rechtsprechung 

§ 22 BewG 1965 
(S 3106) 
E 1 

Bindungswirkung eines rechtskräft igen Urteils in 
Einheitswertsachen 

Ein durch rechtskräftiges Urleil festgestellter Einheitswert hat für 
Fortschreibungsbescheide auf spätere Festslellungszeilpunkte keine 
Bindungswirkiing. 

BFH vom 19. November 1971 III R 115/70 
(BStBl 1972 II S. 382) 

Altes Recht 

Fortschreibung eines Einheitswertes zur Fehlerbeseitigung 

Ein unrichtiger Einheitswertbescheid kann auf einen späteren Stich
tag nicht nach § 222 AO berichtigt, sondern nur nach § 225ä AO 
unter den dort genannten Voraussetzungen forlgeschrieben werden. 

BFH vom 16. Mai 1975 III R 138/73 
(BSlBl 1975 11 S.-678) . , ' 

Altes Recht 

Fehlerbeseitigende Fortschreibung stets von Amts wegen, 
daher keine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand bei 
verspätetem Hinweis auf den Fehler durch den 
Steuierpflichtigen; zur Frage, wann das Wohngebäude 
einem Betrieb der Land- urid Forstwirtschaft zu dienen 
bestimmt ist; Streitwertsatz bei EW-Feststellungen fü r 
Betriebe der Land- und Forstwirtschaft 60. v. T. 

I . Die Fortschreibung eines Einheitswerts zur Fehlerbeseiligung 
isl von Amts wegen auf den Beginn des Kalenderjahres durch
zuführen, in dem der Fehler dem Finanzamt bekannt wird. Wie
dereinsetzung in den vorigen. Stand (Nachsicht) wegen verspä
teten Hinweises auf den Fehler durch den Steuerpflichtigen' ist 
deshalb nicht möglich. 

2.. Das Wohngebäude eines Betriebs der Land- und Forstwirtschaft 
ist nicht deshalb als Grundvermögen • zu bewerten, weil der 
Betrieb nicht als Haupterwerbsquelle dient. 

3. Ab I . Januar 1974 beträgt der Streit wert .bei Anfechtung des 
Einheitswerts für einen Betrieb der Land- und Forstwirtschaft 
60 V. T. des streitigen Wertunterschieds. 

BFH vom 23. Juni 1978 III R 112/76 
(BStBl 1978 II S. 642) 

- Fehlerbeseitigende Fortschreibung nur bei klarliegendem, 
einwandfrei feststellbarem Fehler 

Eine fehlerbeseitigende Wertfortschreibung setzt auch nach der auf
grund des Bewertungsänderungsgesetzes'1965 geltenden Rechlsla-

227 Bew-Kanei NW, 18. Erg..Lfg. (Juli 1995) • Ersatzblatt • 



§ 22 BewG 1965 • 
E 1 Rechtsprechung 

ge voraus, daß es sich um die Berichtigung eines klarliegenden., 
einwandfrei feststellbaren Fehlers handelt. 

Bei.der fehlerbeseitigenden Wertfortschreibung sind grundsätzlich 
sämtliche dem FA bei der vorausgegangenen Wertfeststellung unter
laufenen Fehler zu koiriaieren. 

BFH vom 31. Juli 19 
(BStBl 1982 II S. 6) 

II R 127/79 

- überholt durch Rechtsprechung E 2 zu § 22 BewG -

5. Wert- und Artfortschreibung; Vorliegen von 
Forlschreibungsgründeh auch f ü r die Ar t des 
Gegenstandes 

BFH vom 5. Februar 1986 II R 259/83 
(BStBl 1986 II S. 447) 

.Hinweis auf Rechtsprechung A 2 zu § 22 BewG. 

6. Die tatbestandlichen'Voraussetzungen f ü r die Bewertung 
eines Zweifamilienhauses im Sachwerlverfahren 
beurleilen sich nach den Verhältnissen irii 
Hauptfeststellungszeitpunkt 

Die Frage, ob die tatbeslandlichen Voraussetzungen lür die Bewer
tung eines Zweifamilienhauses im Sachwert verfahren gegeben sind, 

-ist nach den Verhältnissen im Haüptfeststellungszeitpunkt ( I . Ja
nuar 1964) zu beantworten. 

BFH vom 21. Oktober 1987 II R 26/87 
(BStBl 1987 II S. 841) 

227 Ersatzblatt.« 2 -• 



Rechtsprechung 

§ 22 BewG 1965 
(S 3106) 
E 2 

1. Fortschreibungszeitpunkt bei Zusammentreffen von 
Fortschreibungen wegen Änderung tatsächlicher 
Verhältnisse mit fehlerbeseitigenden Fortschreibungen 

1. Die Fortschreibung eines Einheitswertes.wegen Änderung tai-
. sächlicher Verhältnisse und die fehlerbeseitigende Fortschrei
bung stehen in bezug auf den Fortschreibungszeitpunkt selb
ständig nebeneinander (Anschluß an BFHE 134, 184, BStBl 
1982 II S. 15, und BFHE 135, 341. BStBl 1982 II S. 451). 

2. Hat das FA eine fehlerbeseiligende Fortschreihung zu.'einem zu 
früh liegenden Fortschreibungszeitpunkt vorgenommen und wird ' 
der Forlsehreibungsbescheid aufgehoben, so kann das FA die 
fehlerbeseitigende Fortschreibung nach § 174 Abs. 4 AO 1977 
i. V. m. § 181 Abs. I Satz I AO 1977 zum frühestmöglichen 
Stichtag nachträglich vornehmen, der sich unter Berücksichti
gung des aufgehobenen Bescheids ergibt. 

BFH vom 16. September 1987 11 R 240/84 
(BStBl 1987 II S. 843) 

Fehlerbeseitigende Fortschreibung, auch ohne daß ein 
klarliegender, einwandfrei feststellbarer Fehler voi-liegt 

Fehler i . S. des § 22 Abs. 3 Salz I BewG ist jede objektive Unrich
tigkeit. Für die Zulässigkeit der fehlerberichtigenden Fortschrei
hung ist nicht Voraussetzung, daß ein klarliegender, einwandfrei 
feststellbarer Fehler vorliegt (Aufgabe von BFHE 1.34, 164, BStBl 
II 1982, 6). 

BFH vom 29. November 1989 II R 53/87 
(BSlBl 1990 II S. 149) 

Fehlerbeseitigende Fortschreibung von Einheitswerten 
ohne Rücksicht auf die Zahl der betroffenen Fälle 
zulässig ' . 

Fehlerbeseiligende Fortschreibungen des Einheitswertes für den 
Grundbesitz sind ohne Rücksicht auf die Zahl der betroffenen Fälle 
zulässig, es sei denn, daß durch die Fortschreibung einer.Änderung 
der allgemeinen wirtschaftlichen, politischen und Verkehrsverbält-
nisse, die sich in dem allgemeinen Markt- und Preisniveau nieder
geschlagen haben, oder einer anderen Beurteilung dieser-allgemei: 
nen Wertverhältnisse Rechnung getragen werden soll (Klarstellung 
der Rechtsprechung zum Verbot der sog. Kollektiv fortscbreibung). 

BFFl vom 5. Mai 1993 II R 17/90 
(BStBl 1993 Jl S. 745) 

228 Bew-Kartei NW, 18. Erg.-Llg. (Juli 1995) • Ersalzblatt 



§ 22 BewG 1965 
(S 3106) 
E 2 Rechtsprechung 

Zum Fortschreibungszeitpunkt bei fehlerbeseitigenden 
Artfortschreibungen nach § 22 Abs. 3 BewG 

Für eine fehlerbeseiligende Artfonschieibujig nach § 22 Abs. 3 
BewG ist gemäß S'22 Abs. 4 Satz 3 Nr 2 BewG Fortschreibungs
zeilpunkt in jedem Fall der Beginn des Kalenderjahres, in dem der 
Fehler vom FA bekannt wird, und zwar unabhängig davon, ob sich 
als Folge der Arrfortschreibung auch (zu einem anderen Stichtag) 
der Einheitswert erhöht oder sich für den Steuerpflichtigen hier
durch bei an die Artfeststellung anknüpfenden.Steuern steuerliche 
Mehrbelastungen ergeben. Die Atisnahmeregelung in § 22 Abs. 4 
Satz 3 Nr 2. 2. Alternative BewG gilt nur für den Fall einer wert-
erliöhenden Fortschreibung des Einheilswenes. 

BFH vom 13. November 1991 II R 1.5/89 
(BStBl ,1994 II S. .393) 

Ersatzhiatt • 



§ 23 BewG 1965 
(S 3106) 
1 

Änderung von Nadifeststellungs- und Fortschreibungsbe
scheiden nach § 24a BewG bei Änderung der Zurechnung 
(Erl. FinMin NW vom 9. Februar 1972 • 
Hinweis auf 1 zu § 24a BewG 1965. 

•S3106 —23 —VC 1) 

394 'Bew-Kartei NW, 7. Erg.-Lfg. (März 1973) 

Änderung von Nachfeststellungs- und Fortschreibungsbe
scheiden nach § 24a BewG bei ·Anderung der Zurechnung. 

(Erl. FinMin NW vom 9. Februar 1972- S 3106-23- VC 1) 

Hinweis auf 1 zu§ 24a·BewG 1965. 

394 Bew-Kartei NW, 1. Erg.-Lfg. (März 19J3J -I-

§ 23 BewG 1965 
(S 3106) 

1 
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Anweisungen 

§ 23 BewG 1965 
(S 3106) . 
2 

Grundsteuervergühstigung und Jahresrohmiete bzw. üblidie 
Miete in den Fällen der Vergrößerung öffentlich geförderter 
Wohnungen 

G 1109— 9 — V C l . 
(Erl. FinMin NW vom 19. Jan. 1973 — ,3 3106 —18 —VC r 
Hinweis auf C 11 zu § 79 BewG 1965. 

44g Bew-Kartei NW, 8. Erg.-Lfg. (Februar. 1974) 



Anweisungen 

§ 23 BewG 1965 
(S3106) 
3 

# 

# 

Einheitsbewertung des Grundbesitzes Im Hauptleststellungs-
zeitraum 1964; 
hier; Ermittlung der Jahresrohmiete für steuerbegünstigte 

Wohnungen, für die nach § 88 I I . WoBauG Annultäts-
zusdiüsse, Aufwendungszuschüsse oder Aufwendungs
darlehen gewährt werden 

(Erl. FinMin NW vom 25. Januar 1973 — S 3202 — 19 — VC 1) 
Hinweis auf C 12 zu § 79 BewG 1965. 

450 . Bew-Kartei NW, 8. Erg.-Lfg. (Februar 1974) 



Anweisungen 

§ 23 BewG 1965 
(S3106) 
4 

# 

Einheitsbewertung des land- und forstwirtschaftlichen Vermö
gens im Hauptfeststellungszeltraum 1964; 
hier; Elnheitswertfeststellungen nach durchgeführter Flur

bereinigung (Zurechnung und Angleichung an die geän
derten Ertragsbedingungen) 

(Erl. FinMin NW vom 21. März 1973 — S 3106 — 32 — VC 1) 
Hinweis auf B 1 zu § 22 BewG 1965. 

# 

45 J Bew-Kartei NW, 8. Erg.-Lfg. (Februar 1974) ^ 



Erbbaurecht; 

hier; Art der Feststellung des Einheitswerts, wenn der Grund 
und Boden vom Erbbauberechtigten erworben wurde 

(Erl.TinMin NW vom 25. Februar 1976 — S 3215 — 6 — V C l ) 
Hinweis auf A 15 zu § 22 BewG. • . . 

§ 23 BewG 1965 
(S3106) • • : 
5 

559 • Bew-Kartei NW, 10. Erg.-Lfg. (Sept. 1976) 
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Anweisungen 

§ 23 BewG 1965 
(S3106) 
6 

BFH-Beschluß vom 12. 5. 1978 (BStBl I I S. 446) zur Ver
fassungsmäßigkeit der Einheitsbewertung von Nachkrlegs-
wohngrundstücken im Ertragswertverfahren 
(Erl. FinMin NW vom 17. 1. 1979 — S 3202 — 28 — V A 4) 
Hinweis auf D 3 zu § 79 BewG. 

655 Bew-Kartei NW, 12. Erg.-Lfg. (Juni 1979) 

Anweisungen 

BFH-Beschluß vom 12. 5. 1978 (BStBl II S. 446) zur Ver
fassungsmäßigkeit der Einheltsbewe.rtung von· Nachkriegs
wohngrundstücken im Ertragswertverfahren 

(Er!. FinMin NW vom 17. 1. 1979-:- ~ 3+02 - 28- V A 4) 

Hin;weis auf D 3 zu § 79 BewG. 

655 Bew·Kartei NW, 12. Erg.-L!g. (Juni 1979) -1-

§ 23 BewG 1965 
(S 3106) . 

6 

/ . 



Anweisungen 

§ 23 BewG 1965 
(S3106) 
7 , ' . 

Einheitsbewertung des Grundbesitzes' und Grundsteuer; 
Nachholung von Elnheitswertfeststellungen auf den 1. 1. 
1964, 1. 1. 1974 bis einschl. 1. 1. 1976 und von Grundsteuer-
meßbetragsveranlagungen auf den 1 . 1 . 1974 bis einschl. 
1. 1. 1976 mit Wirkung für einen späteren Zeitpunkt 

(Erl. FinMin NW vom 4. Juni ,1980 — S 31Ö6 — 55 — V A 4) 
Hinweis auf 1 zu § 21.BewG! . \. 

695 Bew-Kartei NW, 13. Erg.-Lfg. (Juli 1981) 



Anweisungen 

§ 23 BewG 1965 
(S 3106) 
8 

Einheitsbewertung der Betr iebsgrundstücke der Deutschen 
Bundesbahn; 

Abgrenzung der wirtschaftlichen Einheit des Bahnhofs 

(Erl. des FM NRW vom 28. Jul i 1986 —"S 3015 — 2 V A 4) 

Hinweis auf E 10 zu Verschiedenes;" 

857 Bew-K.3rfei NW. 16. Erg.-Lfg. (Sept. 1986) 



Anweisungen 

§ 23 BewG 1965 
(S 3106) 
9 

Vermögensteuerbefreiung fü r Vermietungsgenossenschaften 
und -vereine nach § 3 Abs. 1 Nr. 13 VStG in der durch das 
Steuerreformgesetz 1990 geänderten Fassung; 

Nachfestslellung von Einheitswerten des Grundbesitzes f ü r 
Zwecke der Verniögensteuer 

(Erl. FM NRW vom 4. September 1989 - S 3511 - 5 ^ V A 4 / S 3106 
- 90 - V A 4)-

Betrugen die Einnahmen einer (eines), nach S3 Abs. I Nr 13 VSlG 
i.d.F. des Steuerreformgesetzes 1990 vermögensteuerfreien Verniie-
tungsgenossenscliaft (Vermietungsvereins) aus den nichtbegiinstigren 
Tätigkeiten nicht mehr als 10 v. H. der gesamten Einnahmen, so ist die 
Vermietungsgeiiüssenschaft (der Vermielungsveieih) hinsiclillich der 
nichl begünstigten Tätigkeiten steueipHichtig; im übrigen bleibt die Steu
erfreiheit erhalten. Die nichtbegünstigleh Tätigkeiten bilden einen ein
heitlichen Gewerbebetrieb, der zur Vermögenstetier herangezogen wird. 
Soweit niirein Teil einer bewerteten wirtschaftlichen Einheit des Grund
besitzes, dessen Einheitswert bisher allein der Grundsteuer zugrunde 
gelegt worden ist, den nichtbegünsliglen Tätigkeiten zuzurechnen ist 
(z. B. zur gewerblichen Nutzung überlassene Räume. Nichtmitgliedern 
überlassene Wohnungen), hat das Lagefinanzami für Zwecke der Ein
heitsbewertung des Betriebsvermögens im Rahmen einer Nachfeststel
lung einen Einheitswert lestzuslellen. 

Das BetriebsHiianzamt hat die Feststellung unter Mitteilung der ihm 
vorheizenden Erkenntnisse heim Lagefinanzamt anzufordern. 

Bcu-Karlei NW. IX. Erg.-Llg. (Juli 1945) I -



§ 23 BewG 1965 
(S 3106) 

Anweisungen N f D 1 

Einheitsbewertung des Grundbesitzes und Grundsteuer; 
Nächholung von Elnheitswertfeststellungen und von Grund
steüermeßbetrags Veranlagungen auf den 1. Januar 1977 und 
folgende Zeitpunkte mit Wirkung für einen späteren Zeitpunkt 
Im wesentlichen gleichlautend! 
Rdvfg. OFD Düsseldorf vom 31. August 1988 — S 3106 — 6 — 
St21H 
Rdvfg. OFD Köln vom 28. Januar 1988 — S 3106 -r- 37 — St 211 
Rdvfg. OFDMünster vom 24. Februar 1988 — S 3106 — 41 — St 21 
- 3 3 
Hinweis auf NfD 3 zu § 21 BewG. 

170 Bew-Kartei NW, H. Erg.-Lfg. (Juli 1988) 



Anweisungen 

§ 23 BewG 1965 
(S 3I(X)) 
NfD 2 

Einheitsbewertung der Betriebsgrundstücke der Deutschen 
Bundesbahn; 
Abgrenzung der wirtschaftlichen Einheit des Bahnhofs 
Im wesentlichen gleichlautend! 
Rdvfo. OFD Düsseldorf vom 30. Januar 1990 - S .3015 - 3 - Sl 21 H 
Rdvfg. OFD Köln vom 10. April 1989 - S 3015 - 7 - Sl 211 
Rdvfg. OFD Münster vom I . Februar 1989 - S 3015 
Hinweis tiul NlD 3 zu Verschiedenes! 

- St 21-33 

184 Bew-Kartei NW. IS. Erg.-Lfg. (Juli 1905) - I 



Anweisungen 

§ 23 BewG 1965 
(S 3106) 
NID 3 

Einheitsbewertung des Grundvermögens; 
Feststellung des Einheitswerts, wenn an einem bereits 
bewerteten Grundstück ein Erbbaurecht bestellt wird 

Im wesentlichen gleichlautend! 
Rdvfg. OFD Köln vom 13. Juni 1989 - S 3215 - 4 
Rdvfg. OFD Münster vom I . März 1989 - S 3215 -
Hinweis auf NtD 4 zu S 92 BewG. 

St 211 
8 - St 21-33 

1X5 Bew-Kartei NW. IX. Erg.-Lfg. (Juli 1995) 



Anweisungen 

§ 23 BewG 1965 
(S 3106) 
NfD 4 

Einheitsbewertung des Grundbesitzes und Grundsteuer; 
Nachholung von Einheitswerlfeslstellungen und von 
Grundsteuermeßbetragsveranlagungen auf deri 1. Januar 
1977 und folgende Zeitpunkte mit Wirkung für einen 
späteren Zeitpunkt 

Im wesentliclien gleichlautend! 
Rdvfg. OFD Düsseldorf vom 25. I I . 1994 - S 3106 - 6 - St 214 
Rdvfg. OFD Köln vom 5. Februar 1992 - S 3106 - 37 - St 211 
Rdvfg. OFD Münster vom 18. März 1992 - S 3106 - 41 - St 21-33 
Hinweis auf NfD 4 zu S 21 BewG. 

1X6 Bew-Kartei NW. 18. Erg.-Llg. (Juli 1995) 



Rechtsprechung 

§ 23 BewG 1965 
(S 3106) 
1 

Nachfeststellung bei Umwandlung eines land- und 
forstwirtschaftlichen Betriebs „Stückländerei" in ein 
unbebautes Grunds tück; Rechtsfolgen fü r die Aussetzung 
der Vollziehung 

1. Ist ein bislang als land- und forstwirtschaftlicher Betrieb ..Stück
länderei" bewertetes Grundstück gemäß § 69 BewG dem Grund
vermögen zuzurechnen, so muß dies im Wege der Nachfeststel
lung geschehen. 

2. Die Aussetzung der Vollziehung eines derartigen Nächfeststel-
lungsbescheids beschränkt sich auf die Suspendierung derjeni
gen Rechtsfolgen, die von ihm gegenüber dem vorherigen 
Zustand ausgelöst werden. 

3. Die Aussetzung der Vollziehung von Einheilswertbeseheiden ist 
auf diejenigen Stichtage zu beschränken, zu denen in materiell-
rechtlicher Hinsicht ernstliche Zweifel an der Rechtmäßigkeit 
der Feststellung bestehen. 

BFH vom 4. Februar 1987 
(BStBl 1987 II S. 326) 

B 3.3/85 

Berechnung der Schenkungsteuer, wenn Gegenstand einer 
Schenkung der reale Teil eines Grunds tücks bzw. einei-
wirtschaftlichen Einheit des Grundbesitzes ist 

Ist Gegenstand einer Schenkung der reale Teil eines Grundstücks 
bzw. einer wirtschaftlichen Einheil des Grundbesitzes, so ist im 
Zeitpunkt der Entstehung der Steuer (§ 9 Abs. I Nr 2 ErbSlG 1974) 
regelmäßig eine neue wirtschaftliche Einheit entstanden, so daß 
nach§ l2Abs. 4ErbStG 1974 ein Einheitswert für die Berechnung 
der Schenkungsteuer festzustellen ist.-

BFH vom 18. Mai 1988 II R 163/85 

(BStBl 1988 II S. 741) 

229 Bew-Kurtei NW, 18. Erg.-Lfg. (Juli 1995) • Ersatzblatt ' 



Rechtsprechung 

§ 27 BewG 1965 
(S 3107) 
2 

1. Die tatbestandlichen Voraussetzungen f ü r die Bewertung 
eines Zweifamilienhauses im Sach wert verfahren 
beurteilen sich nach den Verhältnissen im 
Hauptfeststellungszeitpunkt 

Die Frage, ob die tatbeslandlichen Voraussetzungen für die Bewer
tung eines Zweifamilienhauses im Sachwertverfahren gegeben sind, 
ist nach den Verhältnissen im Haüptfeststellungszeitpunkt ( I . Ja
nuar 1964) zu beantworten. 

BFH vom 21. Oktober 1987 II R 26/87 
(BStBl 1987 II S. 841) 

Zur Bedeutung des Bodennutzungssystems f ü r die 
Bewertung eines landwirtschaftlichen Betriebs; 
Abschlag nach § 41 BewG 

1. Für die Betriebsorganisalion, zu der auch das Bodennulzungs-
syslem und in diesem Rahmen das Kulturartenverhällnis gehört, 

• sind beim Vergleich der Ertragsbedingungen die in der Gegend 
als regelmäßig anzusehenden Veihältnisse vom Haüptfeststel
lungszeitpunkt maßgebend. 

2. Ein Abschlag am Vergleichswerl ist gernäß § 41 BewG nach der 
durch die Abweichung bedingten Minderung der Ertragsfähig
keit zu bemessen. 

BFH vom 9. November H 
(BStBl 1989 II S. 186) 

II R 233/81 

Bei der Einheitsbewertung des Grundbesitzes 
maßgebende Jahresrohmiete nach Wert Verhältnissen 
1964; keine Berücksichtigung von nach dem 1. Januar, 
1964 eingeführten Wohnungsbau-Förderungsmaßnahmen 

Zu den Wertverhällnissen i . S. des S 27 BewG zählen auch die För
derungen nach dem II . WoBauG in Form von Krediten aus ölTent-
lichen Mitteln und Steuerbegünstigungen. Nach dem Haüptfeststel
lungszeitpunkt (1. Januar 1964) durch das WoBauÄndG 1965 ein
geführte Förderungsmaßnahmen des sog. zweiten Förderungswe
ges können daher bei einer Nachfeststellung die Höhe der Miete 
gemäß S 79 Abs. 5 BewG nicht beeinflussen. 

• BFH vom 26. Juli 1989 11 R 65/86 
(BStBl 1990 11 S. 147) 

230 Bew-Kurtei NW. 18. Erg.-Lfg. (Juli 1995) • Ersatzblatt 



Erbbaurecht; 
hier; Art der Feststellung des|Einheitswerts, wenn der Grund 

und Boden vora Erbbauberechtigten erworben wurde 
(Erl. FinMin NW'vo.m 25. Februar 1976 — S 3215 — 6 — VC 1) 
Hinweis auf A 15 zu'§ 22 BewG. 

§ 24 BewG 1965 
(S3106) , 
1 

560 Bew-Karlei NW, 10. Erg.-Lfg. (Sept. 1976) 



Anweisungen 

§ 24 BewG 1965 
(S-3106) 
2 

Einheitsbewertung des Grundbesitzes und Grundsteuer; 
Nachholung von Elnheitswertfeststellungen auf den 1. 1. 
1964, 1. 1. 1974 bis einschl. 1. 1. 1976 und von Grundsteuer-
meßbetragsveranlagungen auf den 1. 1. 1974 bis einschl. 
1. 1. 1976 mit Wirkung für einen späteren Zeitpunkt 
(Erl. FinMin NW vom 4. Juni 1980 — S 3106 — 55 — V A 4) 
Hinweis auf 1 zu § 21.BewG! 

696 • Bew-Karlei NW, 13. Erg.-Lfg. (Juli 1981) 



Anweisungen 

§ 24 BewG 1965 
(S3106) 
NfD 1 

Einheitsbewertung des Grundbesitzes; 

hier; Aufhebung des Einheitswerts gem. § 24 BewG nach 
Eigentumsübergang 

S 3106— 3 5 ^ V C 1, 
(Erl. FinMin N W vom 26. März 1973 • S 3300 —517 — V C 1 

Ist nach dem 1. Januar 1964 eine wirtschaftliche Einheit auf 
einen Drillen übergegangen und ist der Einheilswerl für 
diese wirtschariliche Einheit auf den 1. Januar 1974 aufzu
heben (§ 24 BewG), so ist auf den 1.. Januar 1974 keine Zu
rechnungsfortschreibung mehr durchzuführen, sondern nur 
die Aufhebung des Einheilswerls nach § 24 BewG vorzu
nehmen. Der Aufhebungsbescheid ist nur dem Rechtsnach
folger bekanntzugeben. Entsprechendes gilt für derartige 
Aufhebungen auf spätere Zeitpunkte. Wenn dem Rechts
vorgänger in Ausnahmeläl len ein Bescheid darüber, erleil l 
werden soll, daß ihm die wirlschaflliche Einheil nicht mehr 
zugerechnet wird, ist der Bescheid im personellen Verfah-
ren zu erslelleh.. 

Es ist sicherzustellen, daß der Aufhebungsbescheid auf den 
Rechtsnachfolger lautet. Das gilt auch für den künft igen Be
scheid über die Aufhebung des Grundsteuermeßbetrages . 
Es isl deshalb, neben der Aufhebung des Einheitswerts 
gleichzeitig eine Anschrif tenänderung mit dem Eingabe
wertbogen EW 305/74 auf den Aufhebungszeitpunkt anzu
weisen. Der maschinell gefertigte Aufhebungsbescheid lau
tet damit auf den Rechtsnachfolger. 

In diesen Fällen kann die Mitteilung über die Änderung 
der Eigentumsverhältnisse für das Wohnsilz- (Betriebs-) 
finanzaml des Rechlsvorgängers nicht maschinell vorberei
tet werden. Die Mitteilung muß im personellen Verfahren 
gefertigt werden. In der Verfügung des Eingabewerlbo-
gens isl zu vermerken, daß die Mil lei lung im personellen 
Verfahren zu fertigen isl. Die Oberfinanzdireklion Mün
ster wird gebeten, dafür einen Vordruck zu erstellen. 

Da bei der ersten Aktion der Versendung der Mitteilun
gen keine Mitteilungen über die Hauplfeslslellung 19C4 in 
den Fällen gefertigt werden sollen, in denen bis dahin der 
Einheitswert auf den 1. Januar 1964 vorn Rechenzentrum 
zum 1. Januar 1974 aufgehoben worden ist, brauchen auch 
die im personellen Verfahren zu erstellenden Mitteilungen 
in den Fällen nicht geschrieben zu werden, in denen über 
die Hauplfeslslellung 1964 keine Mitteilung versandt wer
den wird. ' . 

N f D 3 / 0 Bew-K.jrtei N W , 8. Erg.-Lfg. (Febluar 19741 



Anweisungen 

§ 24 BewG 1965 
(S3106) 
NfD 2 

Einheitsbewertung des Grundbesitzes und Grundsteuer; 
Nachholung von Einheitswertfeststellungen und von Grund-
steuermeßbetragsveranlagungen auf den 1. Januar 1977 und 
folgende Zeitpunkte mit Wirkung für einen späteren Zeitpunkt 
Im wesentlichen gleichlautend! 
Rdvfg. OFD Düsseldorf vom 31. August 1988 — S 3106 - 6 — 
8t 21 H " ' 
Rdvfg. OFD Köln vom 28. Januar 1988 — S 3106 — 37 — St 211 
Rdvfg. OFDMünster vom 24. Februar 1988 — S 3106 - 41 — St 21 
- 3 3 
Hinweis auf NfD 3 zu § 21 BewG. 

171 Bew-Karlei NW, 17. Erg.-Lfg. (Juli 1988) 



Anweisungen 

§ 24 BewG 1965 
(S 3106) 
NfD 3 

Einheitsbewertung des Grundbesitzes und Grundsteuer; 
Nachholung von Einheitswertfeststellungen und von 
Grundsteuermeßbetragsveranlagungen auf den 1. Januar 
1977 und folgende Zeitpunkte mit Wirkung für einen 
spateren Zeitpunkt 
Im wesenlliehen gleichlautend! 
RdvIg, OFD Düsseldorf vom 25. I I . 1994. - S 3106 - 6 - Sl 214 
Rdvfg. OFD Köln vom 5. Februar 1992 - S 3106 - 31 - St 211 
Rdvfg. OFD Mün.ster vom 18. Miirz 1992 - S 3106 - 41 - Sl 21-33 
Hinweis auf NID 4 zu S 21 BewG. 

187 Bcw-Kariei NW. IS. Erg.-Llg. (Juli 1995) - 1 



Rechtsprechung 

§ 24 BewG 1965 
(5 3106) 
1 

1. Nachfeststellung bei Umwandlung eines land- und 
forstwirtschaftlichen Betriebs „Stückländerei" in ein unbe
bautes Grundstück; Rechtsfolgen fü r die Aussetzung der 
Vollziehung 
1. Ist ein bislang als land-und forstwirtschaftlicher Betrieb 

, ,Stückländerei" bewertetes Grundstück gemäß § 69 
BewG dem Grundvermögen zuzurechnen, so m u ß dies 
irn Wege der Nachfeststellung geschehen. 

2. Die Aussetzung der Vollziehung eines derartigen Nach
feststellungsbescheids beschränkt sich auf die Suspen
dierung derjenigen Rechtsfolgen, die von ihm gegen
über dem vorherigen Zustand.ausgelöst werden. 

3. Die Aussetzung der Vollziehung von Einheitswertbe
scheiden ist auf diejenigen Stichtage zu beschränken, zu 
denen in materiell-rechtlicher Hinsicht ernstliche Zwei
fel an der Rechtmäßigkeit der Feststellurig bestehen. 

BFH vom 4. Februar.1987 PI B 33/85 
(BSlBl 1987 I I S. 326) 

200 Bew-Kanei NW, 17. Erg.-Lfg. (Juli 



§ 24a BewG 1965 
(S 3106) 
1 

Änderung von Nachfeststellungs- und Fortschreibungsbe
scheiden nach § 24a BewG bei Änderung der Zurechnung 

(Erl. FinMin N W vom 9. Februar 1972 — S 3106 — 23 — VC 1) 

1. " Aufhebung oder Änderung eines Zurechnungsfortschrei-
bungsbescheides nach § 24a BewG 

Ist ein Zurecbnungsfortschreibungsbescheid nach § 24a Satz 
1 BewG erteilt worden und tri t t vor dem maßgebenden Fest-
stellungszeitpunkt ein erneuter Eigentumswecbsel im Wege 
der Einzelrechtsnachfolge ein, so ist der Bescheid nach § 24a 
Satz 2 BewG aufzuheben. Der (zweite) Rechtsnachfolger er
hält einen (neuen) Zurecbnungsfortschreibungsbescheid. Die
ser Bescheid darf nicht als Änderungsbescheid bezeichnet 
werden. Bei Gesamtrechtsnachfolge ist dem Rechtsnachfolger 
dagegen nur ein Änderungsbescheid nach § 24a Satz 2 BewG 
über die geänderte Zurechnung zu erteilen. 

2. Aufhebung oder Änderung eines Nachfeststellungsbeschelds 
nach § 24a BewG 

Ist bereits vor dem maßgebenden Feslstellungszeitpunkt e in ' 
Nachfeststellungsbescheid erteilt worden, t r i t t aber noch vor 
dem Feslstellungszeitpunkt ein Eigentumswecbsel ein, so 
sind die folgenden Fälle zu unterscheiden: 

a) Bei Einzelrechtsnachfolge (z. B. Kauf) ist der gegenüber 
dem Rechtsvorgänger (z.B. Verkäufer) erlassene Bescheid 
nach § 24a Satz 2 BewG aufzuheben. Die Vorschriften des 
§ 219 Abs. 2 AO finden keine Anwendung. Die dingliche 
Wirkung des Einheitswertbescheides tri t t nur dann gegen
über dem Rechtsnachfolger (z.- B. Käufer) ein, wenn das 
Eigentum nach dem maßgebenden, Festslellungszeilpunkt 
auf den Erwerber übergeht . Der Rechtsnachfolger isl des
halb bei einem Eigentumsübergang vor diesem Zeitpunkt 
nicht an die Feststeilungen in dem gegen den Rechlsvor-
gänger gerichteten Bescheid gebunden. Das gilt selbst 
dann, wenn dieser rechtskräftig geworden ist: Es ist des
halb für den Rechtsnachfolger ein neuer Nachfeslslellungs-
bescheid zu erteilen, der nicht als Änderungsbes'cbeid be
zeichnet werden darf. I 

b) Bei Gesamtrechtsnachfolge (z. B. Erbfall) ist der neue Ei
gentümer (z. B. Erbe) an die Feststellungen im Nacbfest-
stellungsbescbeid, • der gegenüber dem Rechlsvorgänger 
(als Erblasser) ergangen ist, gebunden. Der Gesamtrecbts-
nacbfolger erhält deshalb nur' einen Bescheid nach § 24a 
Satz 2 BewG über die geänderte Zurechnung, der als Än
derungsbescheid zu bezeichnen ist. 

395 Bew-Kartei NW, 7. Erg.-Lfg. (März 1973) 



^24a8e^G1965 
(S3106) 
1 

3. AufhebungoderÄnderungeines kombinierten Fortschrei-
bungsbescheldsnach^24aBewG 
Ist vor dem maßgebenden Feststellungszeitpunkt ein Fort
schreibungsbescheid nach^24a Satz lBewGübere ine Wert
oder (und) Artfortschreibung undübere ine Zurechnungsfort
schreibung erteilt worden, ändern sich aber noch vor dem 
Feststellungszeitpunktdie Eigentumsverhältnisse,soist nach 
den unter Nr.2aufgestellten Grundsätzen zu verfahren. 

395 



Anweisungen 

§25 BewG 1965 

1 

Hauptfeststellung der {Einheitswerte des land- urid forstwirt
schaftlichen Vermögens auf den 1.'Januar 1964; . 
hier: Fragen . im Zusammenhang mit der Abgäbe der 

Erklärungen , 
Im wesentlichen gleichlautend 
Rdvfg. OFD Düsseldorf vom 25: Januar 1968 — S 3300 A 
— St 211 . 
Rdvfg. OFD Köln vom 9. Februar 1968 — S 3333 — 5 — 
St 211 . , 
Rdvfg. OFD Münster vom 31. Januar 1968 — S 3333 — 9 — 
St 21 — 33 

In einem Schreiben an den Deutschen Bauernverband, Bad 
Godesberg, vom 9. Januar 1968 — IV C/2 — S 3333 — 1/68 
hat der Bundesminister der Finanzen zu Fragen, die mit der 
Abgabe der Erklärungen für die Hauptfeststellung der Ein
heitswerte .des land- und forstwirtschaftlichen Vermögens 
im Zusammenhang stehen, Stellung genommen. 
Hiermit übersende ich eine Ablichtung der Stellungnahme 
mit der Bitte um Beachtung. 

• • • Auszug aus der . • . 
Stellungnahme zu Fragen im Zusammenhang mit der Erklä
rung für die Hauptfeststellung der Einheitswerte des land-
und forstwirtschaftlichen Vermögens auf den 1. 1. 1968 

3. Frage: , 
Wie ist der Grundbesitz zu erklären, der einer Hauberg-, 
Wald-, Forst- oder Laubgenossenschaft oder einer ähnlichen 
Realgemeinde mit eigener Rechtspersönlichkeit gehört? 

Antwort: I 
Grundbesitz einer Realgemeinde ist so zu bewerten, als ob 
er den an der Realgemeinde beteiligten. Personen zur ge
samten Hand nach dem Verhältnis ihrer Anteile gehören 
v^ürde (vgl. § 25 BewG 1965). Er bildet eine wirtsdiaftliche. 
Einheit des land- und forstwirtsdiaftlidien Vermögens. In 
der Erklärung sind .die beteiligten Personen namentlich, mit 
ihren Anteilen aufzuführen.-

96 Bew-Kartei NW, 2. Erg-Lfg (November 1968)' 



Anweisungen 

. §25 B4WG1963 

' /2 . \: ' : ; 

Hauptfeststellung, der Einheitswerte des land- und forstwlrt-
scKaffliehen Vermögens auf den 1. Januar 1965; 
hier; Bewertung von Forsfgemeinschaften und Real- • 

gemeinden ' 
"'(Erl. FinMin NW vom 20. Dezember 1968 — S 3111 — 5 — 
V I ) / • -
Hinweis auf A 15 zu § 34 BewG 1965: • ' ' . 

232 Bew-Karlei NW, 3. Erg-Lfg (Juli i960) 
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Anweisungen 

§26 BewG 1965 
(S 3107.) 
1 

Abgrenzung der wirtschaftlichen Einheit in den Fällen des § 26 
Nr. 1 BewG 

(Erl. des FM NRW vom 29. November 1983 — S 3107 — 5 — V A4) ' 

1. Wenn Eigentümer des Grund und Bodens der eine Ehegatte 
und wirtschaftlicher Eigentümer des aufstehenden Gebäu
des der andere Ehegatte ist, können Grund und Boden und 
Gebäude nach § 26 Nr. 1 BewG trotz der Vorschrift.des § 70 
Abs. 3 BewG (Gebäude auf fremdem Grund und Boden) zu 
einer wirtschaftlichen Einheit zusammengefaßt werden. 
§i70 Abs. 3 BewG tri t t gegenüber §26 Nr. 1 BewG zurück. 
Die wirtschaftliche Einheit ist beiden Eheleuten zuzurech
nen. Auf die Feststellung der auf die Ehegatten entfallen
den Anteile am Einheitswert kann im Hinblick darauf, daß 
§26 Nr. 1 BewG nur angewendet werden kann, wenn die 
Ehegatten zusammenveranlagt werden (§ 119 Abs. l BewG 
i . V. m. § 14 VStG), regelmäßig abgesehen werden (Hinweis 
auf § 19 Abs. 4 BewG). , . 

2. Werden Stückiändereien eines Ehegatten zusammen m i l 
dem Betrieb der Land- und Forstwirtschaft des anderen 
.Ehegatten 'bewirtschaftet, so ist fü r die Stückiändereien 
kein selbständiger Einheitswert festzustellen (§34 Abs. 7 
BewG). Die Stückiändereien sind vielmehr nach § 26 Nr. 1 
BewG (vgl. Abschnitt 105 Abs. 1 BewRL) in die wirtschaftli
che Einheit des Betriebs der Land-, und Forstwirtschaft des 
anderen Ehegatten einzubeziehen.' Entsprechendes gilt, 
wenri der Ehegatte die Stückiändereien dem anderen Ehe
gatten zur Bewirtschaftung zusammen m i l dessen eigenem 
landwirtschaftlichen Betrieb verpachtet hat. • 

Fü r die Anwendung des §26 Nr. 1 BewG kommt es nicht 
• darauf an, daß der Ehegatte, dem die Stückiändereien gehö

ren, im Betrieb der Land- und Forstwirtschaft des anderen. 
Ehegatten mitarbeitet. Ist der Ehegatte nicht Mitunterneh-
rher, ist die wirtschaftliche Einheit allein dem Betriebsiri-
baber zuzurechnen. 

Gehören beiden Ehegatten Stückiändereien, so gilt Ab
schnitt 105 Abs. 4 BewRL entsprechend. Sie sind bei Vorlie
gen der Voraussetzungen des § 26 Nr. 1 BewG in einer wi r t 
schaftlichen Einheit zusammenzufassen und beiden Ehe
leuten zuzurechnen. Auf die Feststellung des auf jeden Ehe
gatten entfallenden Anteils am Einheitswert kann regelmä
ßig verzichtet werden (vgl. vorstehende Nr. 1 letzter Salz). 

3.* Ein Wirtschaftsgui, das dem nicbtunternehmerisch tätigen 
Ehegalten gehört und nach §26 Nr. l BewG in die wir t 
schaftliche Einheit des Betr iebsvermögens des anderen 
Ehegatten einbezogen wird, ist dem Betriebsinhaber zuzu-

7S3 Bew-Kartei NW, 15. Erg.-Lfg. (Juni 1985) 



§26 BewG 1965 
(S3107) 
1 Anweisungen 

rechnen.Nur bei Mitunternehmerschaft derEhegatlen ist 
derEinheitswert des Betr iebsvermögens aufdieEheleute 
aufzuteilen. 

^ Zusatz der drei ^Ff^en; 

Nr.3des Erlasses betriff t ausschließlich die Zurechnung eines 
Wirlscbaflsguls bei der Einheitsbewertung des Betriebsver
mögens. Dient e i n G r u n d s t ü c k , d a s demeinenEhegattenge-. 
h ö r t , d e m G e w e r b e b e t r i e b desanderen Ehegatten,soist das 
Grunds tück bei der Einheitsbewertung des Grundbesitzes dem 
Ehegattenzuzurecbnen,deines gehört. Es is tunter derVor-
ausse t zungdes§99 BewG als Betr iebsgrundstück dem Gewer
bebetrieb des anderen Ehegatten zuzuordnen.Diesem Ehegat-
ten ist der Einheilswerl des Betr iebsvermögens allein zuzu
rechnen. 

783 Bew-Kanei NW, 15. Erg.-Lfg. (Juni 1985) 



Rechtsprechung 

§ 26 BewG 1965 
(S3107) . 
1 

1. Vermögenszusammenrechnung bei Ehegatten 
§ 24 Nr. 1 BewG i . d. F. vor BewG 1965 ist mit dem Grundge
setz vereinbar. (Darhit auch § 26 BewG 1965). 
BFH vom 18. Dezember 1970 I I I R 87/69 
(BStBl 1971 I I S. 289) 

2. Vermögenszusammenrechnung bei Ehegatten (Betriebs
grundstück) 
§ 24 Nr. 1 des Bewertungsgesetzes in .der. vor dem Bewer
tungsgesetz 1965 geltenden Fassung ist rnit dem GG verein-

. bar. Er geht §49 BewDV vor. Deshalb ist ein Grundstück,' 
das Ehegatten gerheinsam gehört und zu mehr als 50 v. H. 

' dem Betrieb eines der beiden Ehegatten dient, Betriebs
grundstück. 
BFH vom 30. April 1971 IHR 9/70 , 
(BStBl 1971 IIS, 669) 

3. Ein Grundstück im Eigentum des Ehegatten eines Gesell
schafters als Betriebsgrundstück der Personengesellschaft 
1. Der Senat hält an seiner Auffassung fest, daß § 24 Nr. 1 

BewG a. F. nicht verfassungswidrig ist. 
2. Wirtschaftsgüter, die im Alleineigentum eines Ehegat

ten stehen, aber den Zwecken des Gewerbebetriebs des 
' an'deren Ehegatten zu mehr als 50 v. H. dienen, sind in 
den Einheitswert des Betriebsvermögens des anderen 
Ehegatten einzubeziehen. 

3. Ein Grundstück, das im Alleineigentum eines Ehegatten 
steht, aber dem Betrieb einer Personengesellschaft, an 
welcher nur der andere Ehegatte als Gesellschafter be
teiligt ist, zu mehr als 50 v. H. dient, ist nacfkder Bilanz
bündeltheorie als Betriebsgrundstück dem Gewerbe
betrieb der Personengesellschaft zuzurechnen. 

BFH vom 29; Oktober 1973 I I I R 40/73 
(BStBl 1974 I I S. 79) 

4. Einheitswertbescheide müssen die Abgrenzung der wirt
schaftlichen Einheit erkennen lassen 
1. Einheits Wertbescheide sind nur dann inhaltlich hinrei

chend bestimmt, wenn sie die Abgrenzung der wirt
schaftlichen Einheit erkennen lassen. 

2. Ist Eigentümer des Grund und Bodens der eine Ehegatte 
und wirtschaftlicher Eigentümer der aufstehenden Ge
bäude der andere Ehegatte, sind Grund und Boden und 

. Gebäude nach § 26 Nr. 1 BewG trotz der Vorschrift des 

Altes Recht 

Alles Recht 

Alles Rechl 

144 Bew-Kartei NW, 15. Erg.-Lfg. (Juni 1985) •E r sa t zb l a t t « 



§26 BewG 1965 
(S3107) 
1 Rechtsprechung 

§ 70 Abs. 3 BewG (Gebäude auf fremdem Grund und 
Boden) zu einer wirtschaftlichen Einheit zusammenzu
fassen. 

BFH vom 13. Juni 1984 I i i R.131/80 
(BStBl 1984 IIS. 816) 

144 • Ersatzblatt • 

§ 26 BewG 1965 
(S 3107) 

1 Rechtsprechung 

. . 
§ 70 Abs. 3 BewG (Gebäude auf fremdem Grund und 
Boden) zu einer wirtschaftlichen Einheit zusammenzu
fassen. 

BFH vom 13. Juni 1984 IIi R.131180 
· · (BStBI1984 li S. 816) 

144 ·. • Ersatzblatt • - 2 -



Anweisungen 

§27 BewG 1965 
(S3107)' 
1 

Fortschreibungen und Nachfeststellungen der Einheitswerte 
für das land- und forstwirtschaftliche Vermögen nach neuem 
Recht 

(Ell. FinMin NW vom 15. März 1973 -

Hinweis auf A 8 zu § 22 BewG 1965. 

S3106 —29 — V C l 
8 3106 —14 —VC 1̂  

452 Bew-Karlei NW, 8. Erg.-Lfg. (Februar 19741 • Ersatzblatt — 1 — 
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Anweisungen 

§ 27 BewG 1965 
(S 3107) 
2 

Einheitsbewertung des land- und forstwirtschaftlichen 
Vermögens; 

Fortschreibung der Einheitswerte wegen Änderung 
gegendüblicher Verhältnisse bei der Betriebsorganisation 
(Erl. FlVl NRW vom 2. November 1988-S 3136-3 - V A4/S 3106 
- 3 - V A 4) 
Hinweis auf B 16 zu .IX BewG. 

936 Bew-Kurtei NW. IS. Er^.-Llg. (Juli 1995) 



Rechtsprechung 

§ 27 BewG 1965 
(S 3107) 
1 

1. Zur Frage, ob die Einheitsbewertung von Wohngrundstük-
ken im Ertragswertverfahren gegen den Gleicbbeitssatz 
des Grundgesetzes verstößt (Vorlage an Bundesverfas
sungsgericht) 

BFH-Beschluß vom 12. Mai 1978 I I I R 18/76 
(BStBl 1978 I I S. 446) 

Hinweis auf Rechtsprechung 1 zu § 21 BewG. 

2. Umrechnung des Tiei-bestands in Viebeinbeiten und 
Bemessung des Zuschlags nach §41 BewG bei vers tärk ter 
Tierhaltung ' 

Die in den BewRL angegebenen Werte (Abschn. 2.20• 
Tabelle L 30) fü r die Umrechnung des Mehrbeslandes an 
Vieheinheilen auf der Grundlage des Futterbedarfs sind 
rechtens. Ein Verstoß gegen Grundsä tze der Verfassung 
liegt nicht vor. 

BFH vom 23. November 1979 111 R 86/76 
. (BStBl 1980 I I S. 90) 

3. Keine Wertfortschreibung bei allgemeinen Mie tänderun
gen; Fortschreibungszeitpunkt bei fehlerbeseitigenden 
Fortschreibungen nach unten 

1. Mieländerungen, die auf die allgerneiiie Entwicklung in 
den Markt- und Preis Verhältnissen zurückzuführen 
sind, betreffen die Wei'tverhältnisse. Sie f ü h r e n deshalb 
nicht zü einer Fortschreibung des Einbeitswerts. 

2. Fehler der vorangegangenen Feststellung, deren Besei
tigung zu einer Ermäßigung des Einheitswerts f ü h r e n 
würde , dür fen nur unter den Voraussetzungen des § 22 
Abs. 4 Nr. 2 —erste Alternative — BewG berücksichtigt 
werden. (Anschluß an BFH-Urle i l vom 15. Oktober 1981 
I I I R 96/80, BFHE 134, 184, BStBl 1982 I I S. 15). 

BFH vom 12. März 1982 I I I R 63/79 , 
(BSlBl 1982 I I S. 451) ' ' 

4. Die bei Ände rung des tatsächlichen Zustands eines Grund
stücks zu schätzende Miete kann nur bei Vorliegen der 
Voraussetzungen des § 79 Abs. 2 Satz 1 Nr; 2 BewG bei der 
Einheitswertermittlung zugrunde gelegt werden 

Die bei Werlfortschreibungen unter Berücksichtigung des 
tatsächlichen Zustands des Grunds tücks nach den Wertver
hällnissen im Haüptfests tel lungszei tpunkt nach § 79 Abs. 5 
BewG 1965 anzusetzende Miete ist zu schätzen. Die 
geschätzte Miete kann unter Berücksichtigung von §79 

207 Bew-Kanei NW. 17. Erg.-Lfg. (Juli 19 • Ersalzblatt 



§27 BewG 1965 
(S 3107) 
1 Rechtsprechung 

Abs. 2 Salz 1 Nr. 2 BewG 1965 nur dann der Berechnung des 
Grunds lückswer ts zugrunde gelegt werden, wenn sie nicht 
um mehr als 20 v. H. von der Miete abweicht, die im Haupt-
feststellungszeitpunkl für Räume gleicher oder ähnl icher 
Art , Lage und Ausstattung regelmäßig gezahlt wurde. 

BFH vom 24. September 1985 I I R 238/82 
(BStBl 1986 I I S. 46) 

5. Wertfor lschreibüng; Wegfall der Eigenschaft „öffentlich 
geförder t" als Änderung der tatsächlichen Verhältnisse 

Der Wegfall der Eigenschaft ,,öffentlich geförder t" bewirkt 
in bezug auf das Grunds tück eine Ände rung ,de r tatsäch
lichen Verhältriisse. 

. BFH vom 18. Dezember 1985 I I R 229/83 
(BStBl 1986 I I S. 445) 

6. Der Wegfall der Grunds teuervergüns t igung f ü h r t zu einer 
Änderung der tatsächlichen Verhältnisse (Ansatz der übli
chen Marktmiete) 
1. Der Wegfall der Grunds teuervergüns t igung f ü h r t zu 

einer Ände rung der tatsächlichen Verhältnisse, die dem 
Grunde nach eine Wertfortschreibung rechtfertigt. 

2. " Fü r die Fortschreibung (und f ü r die Frage, ob die Fort
schreibungsgrenzen erreicht sind) isl vorrangig von der 
üblichen Marktmiete fü r nicht grundsteuerbegünst igte 
Wohnräume am 1. Januar 1964 auszugehen. Kann diese 
nicht anhand eines Mielspiegels-geschätzt werden, so 
kommt der Ansatz eines (pauschalen) Zuschlags zur 
üblichen Miele f ü r grundstcuerbegünsl ig ten Wohn
raum in Betracht. 

BFH vom 15. Oktober 1986 I I R 230/81 
(BStBl 1987 I I S . 201) 

201 o Ersatzhiatt • 



§27 BewG 1965 
(S3t07) 

l^echtsprechung 2 

Dietatbestandlichen Voraussetzungen für dieBewertung 
einesZweifamilienhausesim Sachwertverfahren beurtei
len sich nach denVerhältnissen im haüptfeststellungszeit
punkt 
DieFrage.obdietatbestandlichenVoraussetzungenfürdie 
Bewertung eines Zweifamilienhauses imSachwerlverfah-
ren gegeben sind,ist nach denVerhältnissen im Hauplfest-
stellungszeitpunkt(l. Januar 1964)zu beantworten. 
BFH vom 2L Oktober 1987 IIR26/87 
(BStBl 1987 11 S841) 
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Anweisungen 

§ '28 BewG 1965 
(S 3108) 
1 

Frist für die Abgabe der Erklärungen zur Hauptfeststellung 
dier Einheitswerte des Grundvermögens ,und der Betriebs
grundstücke auf den 1. Januar 1964 
(Erl. FinMin NW vom 22. August 1966 • 
(BStBl 1966 II S. 221) 

S 3300 — 74 — V 1) 

Die Erklärungen zur Hauptfestslellung der Einheitswerte des 
Grundvermögens und der Betriebsgrundstücke, die losgelöst, 
von ihrer Zugehörigkeit zu dem gewerblichen Betrieb zum 
Grundvermögen gehören würden, auf den 1. Januar 1964 sind 
in der Zeit vom . 

1. Oktober bis 31. Dezember. 1966 
bei den Finanzämtern abzugeben. 
Die Verlängerung der Frist für die Abgabe der Grundstücks-
bescfireibungen, die von Angehörigen der steuerberatenden 
Berufe oder von sonstigen zur Hilfeleistung in Steuersachen 
befugten Personen oder.Gesellschaften (u. a. Haus- und Grund
besitzerverein) aufgestellt werden, wird durch besonderen 
Erlaß geregelt werden. 
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Anweisungen 

§ 28 BewG 1965 
(S 3108) 
2 •. 

Frist für die Abgabe der von den Angehörigen der steuer
beratenden Berufe aufzustellenden Erklärungen zur Haupt
festslellung der Einheitswerte des Grundvermögens und der 
Betriebsgrundstücke auf den I.Januar 1964 

(Erl. FinMin N W vom 7. November 1966 -
(BStBl 1966 I I S. 257) 

S 3300 — 74 — V 1) 

Durdi den Bezugserlaß*) ist als Frist für die Abgabe der Erklä- • 
rungen zur Hauptfeststellung der Einheitswerte des Grund
vermögens und der Betriebsgrundstücke auf den I.Januar 
1964 die Zeit vom 1. Oktober bis 31. Dezember 1966 fest
gesetzt worden. 

Den Angehör igen der s teüerbera tenden Berufe und den son
stigen zur Hilfeleistung in Steuersachen befugten Personen 
und Gesellschaften ver längere ich im Einvernehrnen mit dem 
Bundesminister der Finanzen und deri Finanzministern 

, (Finanzsenatoren) der anderen Länder die Frist zur Abgabe 
der Erklräungen, mit deren Aufstellung sie beauftragt worden 

bis zum 31. März 1967. ' , 

Die Finanzämter werden jedoch für eine Reihe von Grund
stücken, deren Einheitswerte für eine Repräsentat ions
statistik bis 1. Oktober 1967 festgestellt werden müssen, die 
baldige Abgabe der Erklärungen yon den Eigentümern ver
langen. Diese Erklärungen sind auch von den Angehörigen 
der steuerberatenden Berufe bevorzugt aufzustellen und dem 
Finanzamt einzureichen. Für die Abgabe der Erklärungen in 
diesen Fällen kann eine Fris tverlängerung über den 31. März 
1967 hinaus,unter keinen Umständen gewährt werden. 

Für die Abgabe der Erklärungen für die Grundstücke, deren 
Einheitswerte nicht in die Repräsentalionsstatist ik fallen, 
kann auf Einzelantrag, der auch listenmäßig gestellt werden 
kann, Fris tverlängerung über den 31. März 1967 hinaus 
gewähr t werden. In den Anträgen ist anzugeben, bis wann die 
einzelne Erklärung abgegeben werden soll. Die Finanzämter 
sind Im Interesse einer gleichmäßigen Bewertung innerhalb 
einer Gemeinde berechtigt, eine bestimmte Zeitfolge für die 
Abgabe der am I . A p r i l 1967 noch ausstehenden Erklärungen 
festzulegen. Dabei ist die Arbeitsbelastung .des Antragstellers 
hinreichend zu berücksichtigen. 

Bei dieser Regelung wird davon ausgegangen, daß die 
Angehörigen der steuerberatenden Berufe die Erklärungen 
trotz Ver längerung der Erklärungsfrist laufend fertigstellen 
und den Finanzämtern einreichen. 

•) Zusatz der Oberfinanzdirektionen: 
Der Bezugserlaß vom 22. August 1966 ist in 1 wiedergegeben. 
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Anweisungen 

§ 28 BewG 1965 
(S 3108) ' 
3 

Grundstückserklärungen für die Hauptfeststellung der Ein
heitswerle des Grundvermögens auf den 1. Januar 1964 und 
Verlängerung der Abgabefrist ' 

S 3321 —24 — V 1 
(Erl. FinMin NW vom 20. Dez. 1966 S 3300 — 74 — V 1 

1. Ich übersende Abschrift einer Presse Verlautbarung der 
Finanzminister (Finanzsenatoren) der Länder vom 19. Dezem
ber 1966 mit der Bitte um Kenntnisnahme und um Unterrich
tung der Finanzämter. 

3. Die Finanzämter haben mit den Gemeinden und den ört
lichen Haus- und Grundbesitzerverbänden sowie sonstigen 
geeigneten Stellen Vereinbarungen darüber .zu treffen, wo 
außerhalb des Finanzamts die neuen Vordrucke zur Abholung 
bereitgelegt werden können, In der örtlichen Presse ist 
bekanntzugeben, von welchem Zeitpunkt an und an, welchen 
Stellen die neuen Vordrucke abgeholt werden können. 
Werden die neuen • Vordrucke beim Finanzamt schriftlich 
angefordert, so sind sie zu versenden. 
4. Es ist nicht beabsichtigt, die den Angehörigen der steuer
beratenden Berufe eingeräumte .Fristverlängerung bis zum 
31. März 1967 (vgl. meinen Erlaß vom 7. November 1966 
S 3300 — 74 — V 1)') nochmals allgemein zu verlängern. 
5. DiaVonderVororhebungW.offene;Grundstü&.1gen-
tumer. sind unverzüglich darüber zu unterrichten, daß ihr 
Grundstück in die Repräsentalivstatistit fällt, und deshalb 
um baldige Abgabe der Erklärung zü bitten. Die Eigentümer 
von Einfamilienhäusern und Zweifamilienhäusern sind dabei 
in geeigneter Weise darauf aufmerksam zu machen, daß von 
ihnen eine Abgabe der Erklärung erst erwartet wird, wenn 
das zu Ziffer 2 erwähnte neue Vordruckblatt zur Verfügung 
steht. • ' . 

Presseverlautbarung 
der Finanzminister (Finanzsenaloren) der Länder 
vom 19. Dezember 1966 
Die Ausfüllung der Erklarungsvordrucke, die den Finanz
ämtern als Unterlage für die Haüptfeslstellung der Einheits
werte des Grundvermögens auf den I.Januar 1964 dienen, 
bereitet vielen Grundstückseigentümern Schwierigkeiten. Das . 
gilt insbesondere'für die Gebäudebeschreibung, die von den 
Eigentümern von Ein- und Zweifaihilienhäuserh auf Seite 4 

*) Zusatz der Oberfinanzdirekllonen; 
. Der Erlaß vom 7. November 1966 ist in 2 wiedergegeben. 
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3̂ . ^ Anweisungen 

des Vordrucks gefordert wird. Die Gebäudebescbreibung dient 
dazu, dem Finanzamt ein Gesamtbild des zu bewertenden 
Grundstücks zu vermitteln. Von diesem Gesamtbild hängt 
nicht nur die Entscheidung ab, ob das Ein-oder Zweifamilien-
haus im Erlragswertverfahren oder im Sachwertverfahren zu 
bewerten ist. Vor allem hängt auch von ihm im Ertragswert
verfahren.die Schätzung der üblichen Miete ab, deren Viel
faches den Einheitswert ergibt. 
UmdieaufgetretenenSchwierigkeitensoweit wiemöglichzu 
beseitigen, haben die Finanzminister (Finanzsenaloren) der 
Länder im Einvernehmen mit dem Bundesminister der 
Finanzen eine Verlängerung der Erklärungsfrist sowie eine 
Anzahl .von Erleichterungen bei der Ausfüllung der Erklä
rungenbeschlossen. 
Die Erklärungsfrist wird allgemein bis ^̂ um 31. März1967 
verlängert LediglichdieEigentümer, denen mitgeteilt worden 
ist oder noch mitgeteilt wird, daß die Einheitswerte ihrer 
Grundstücke im Zuge einer Vorerbebung vorweg ermittelt 
werden sollen, werden gebeten, ihre Erklärungen nar^Mög-
licbkeit schon früher abzugeben. 
Für die Ausfüllung der Erklärungen sind im einzelnen fol
gende Erleichterungen beschlossen wordene 
^1. Die Gebäudebeschreibung für EinfamilienhäuserundZwei-

familienbäuser unter Nr. 4.2 des Vordrucks EW 102̂ 103 
ist vereinfacht worden. Es steht den Eigentümern dieser 
Grundstücke frei, statt der Seite 4 des Vordrucks EW 

^ 102,̂ 103 die vereinfachte Gebäudebeschreibung aus
zufüllen. Sie ist bei allen Finanzämtern^nd, nach näherer 
Regelung in den einzelnen Ländern, auch bei den 
Gemeindebehörden, den Haus- und Grundbesitzvereinen 
oder bei anderen Stellen von einem Zeitpunkt an, der 
nocb bekanntgegeben wird, erhältlich. 
BeiFragen, die nicht beantwortet werden können, genügt 
die Angabe ,̂unbekannf̂ ^ oder „nicht feststellbar^^. 
Unter 3.1 des Vordrucks EW 102̂ 103 wird die Angabe der 
I^atasler- und Grundbuchbezeicbnung erbeten. Die Beant-
wortungkafinunterbleiben, wennnoi^h^einKataster-oder 
Grundbuchauszug beschafft werden müßte. 
Unter4.1 des VördrucksEW 102̂ 103 wird nach demum-
bauten Raum gefragt. Wie sich schon aus Ziffer 11 der 
Erläut^erungen zur Grundstücksbeschreibung ergibt, ist 
diese Angabe nur erforderlich, wenn der umbaute Raum 
schon nach den DIN-Vorschriften 19̂ 0 berecbfiet worden 
und dem Eigentümer bekannt ist. ^ 
Die unter derselben Ziffer erbetene Angabe der Baukosten 
kann unterbleiben, wenn die Kosten vor der Währungs
reform angefallen sind. 

2. 

3. 

.̂ 
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Anweisungen 

§28 BewG 1965 
(S 31.08) 
3 

8. 

9. 

Außerdem ist unter derselben Ziffer nach dem Baujahr des 
Gebäudes gefragt. Bei Gebäuden, die vor dem Jahre 1895 
fertiggestellt worden sind, genügt die.Angabe „vor 1895", 
da in diesen Fällen ein einheitlicher Vervielfältiger gilt. 
Unter 4.3 des Vordrucks EW 102/103 wird nach der Jahres
rohmiete gefragt. Ist dem Eigentümer eines Ein- oder 
Zweifamilienhauses die Schätzung der üblichen Miete nicht 
möglich, so kann auch in diesen Fällen „unbekannt" ein
getragen werden. 
Die unter 4.5 des Vordrucks EW 102/103 erbetene Angabe 
der Mieten, die durch zinsverbilligte Darlehen beeinflußt 
worden sind, kann unterbleiben. , 
Gehören einem Eigentümer mehrere Grundstücke mit den 
gleichen Merkmalen, so kann ihm das Finanzamt die nach 
den Umständen vertretbaren Erleichterungen gewähren, 
z. B. den Hinweis auf die Gebäudebeschreibung für ein 
Grundstück mit gleichen Merkmalen gestatten. 

Die' Finanzämter werden jeden ratsuchenden Eigentümer bei 
der Ausfüllung der Erklärungsvordrucke unterstützen. ' 
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Anweisungen 

Hauptfeststellung der Einheitswerte des Grundvermögens 
auf den 1. Januar .1964; 

. hier: Abgrenzung der wirtschaftlichen Einheiten bei Bau
blöcken und Abgabe der Erklärungen bei wirtschaft
lichem Eigentum 

• S 3192 — 1 — V 1 
(Erl. FinMin NW vom 23.Januar 1967 -^g ^WQ — 1 — V 1^. 

\ Hinweis auf 1 zu § 70 BewG'1965. , 

§ 28 BewG 1965 
(S 3108) 
4 • 
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Anweisungen 

§28 BewG 1965 
(S3108) 
5 

Erklärungspfllchf des .neuenEigentümersbe iderElnhe i t s -
bewertungdesGrundbesitzes 
(ErLFinMinNWvom28.Februar 1967 —8 3300 — 21 — V I ) 

Die FinanzämterhabendieGrundstückserklärungen zunächst 
vondenjenigenangefordert,dieam I.Januar 1964 Eigen-
tümer^der Grundstücke waren. 
Ist das Grundstück nach dem Hauptfeststellungszeitpunkt im 
Wege der Gesamtrechtsnachfolge (z.B.im Wege der Erbfolge) 
erworben worden, so geht die Steuerschuld des Rechtsvor
gängers auf denRechtsnachfolger über (̂  8 Abs.1 StAnpG). 
Der neue Eigentümer übernimmt mit der Steuerschuld aut^ 
die Aufgaben seines Rechtsvorgängers als Steuerpflichtiger 
(vgl.^97Abs.1AO).Frist wegen dieser StellungverpHichtet, 
die noch ausstehende Erklärung für die Hauptfeststellung auf 
den I.Januar 1964 abzugeben. Deshalbistder Gesamtrechts
nachfolger zur Abgabe der Erklärung aufzufordern, wenn^er 
diese nicht von sich aus bis zum 31. März 1967 abgibt. 
Ist der neue Eigentümer Sondernacbfolger im Grundver
mögen (z.B. Erwerb durch Kaufoder Fausch),so ist nach dem 
Rechtsvorgänger auch der Rechtsnachfolger zur Abgabe der 
Erklärung verpflicbtet. Die Erklärungspflicht des Rechtsnach
folgers leitet sichaus ^ 117 Abs.2AOher.Nachdieser Vor
schrift besteht für den Erwerber eines Grundstücks die Ver-^ 
pflichtung, die von seinem Rechtsvorgänger unvollständig 
abgegebene Erklärung zu berichtigen. Dem ist gleichgestellt, 
daß der Rechtsvorgänger trotz — öffentlicher — Aufforderung^ 
die Erklärungnicht abgegeben hat. Der Rechtsnachfolger ist 
also nicht Auskunftsperson nach ^ 175 AO, sondern er ist 
unmittelbar selbst verpflicbtet.Wenn die Anschrift des frühe-
renEigentümers nicht bekannt ist oder wenn der frühere 
Eigentümer keine Angaben machen kann, ist demfiach der 
neue Eigentümer aufzufordern, die Erklärung abzugeben. 
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Anweisungen 

§ 28 BewG1965 
(S 3108) 
6 

Frist für die Abgabe der Erklärungen zur Hauptfeststellung 
derEinhei tswer tederBetr iebederLand-und Forstwirtschaft 
sowie der Betriebsgrundstücke, die wie land und forst 
wirtschaftliches V e r m ö g e n b e w e r t e t werdeh^auf den 
I.Januar 1964 

( E r L F i r i M i n N W v . l O . November 1967 
(BStBl 1967 I I S . 249) 

S 3300 —24 — V I ) 

Die Erklärungen für die Hauptfestslellung der Einheitswerte 
des land- und forstwirtschaftlichen Vermögens sowie der 
Betriebsgrundslücke, die wie land- und forstwirlscbaftlicbes 
Vermögen bewertet werden, auf den I.Januar 1964 sind in 
derze i t vom 

20. November 1967 bis 29. Februar 1968 
be iden Finanzämtern abzugeben. 

Die Frist für die Abgabe der Erklärungen, die von Angehöri
gen der s t e u e r b e r ä t e n d e n B e r u f e oder von sonstigen zur 
Hilfeleistung in Steuersachenbefugten Personen oder Gesell-, 
schaffen (z.B. Bauernverbände) aufgestellt werden, läuft bis 

31. Mai 1968. 

D a r ü b e r h i n a u s i s t F r i s t v e r l ä n g e r u n g n u r auf begründeten 
An t r agzu gewähren. 
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In der vom Statistischen Landesamt aufgestellten Liste der 
' Vorerhebungsfälle sind .diese Grundstiicke wie ,die unbebauten 

Grundstücke zu kennzeichnen. ' : , . 
Um zu verhindern, (laß'in den vorerwähnten Fälleii die Grund-
stücksbeschreibungen doch noch inäschinell angemahnt wer-

, den, ist - in Spalte» 4 der Uberwacliungsliste mit Bleistift der 
Buchstabe. „A" einzutragen. •' . .' , . ' , 

3. Abgabe der Grundstücksbeschreibungen bei Wirtschaft- •' 
, liehen Einheiten mit nach dem Haüptfeststellungszeitpunkt 

. Abgebrochenen Gebäuden 
. Die Grundstückseigentümer werden oft nicht in der Lage sein, • 

für Gebäude, die nach dem 1. Januar 1964 abgebrochen worden 
sind, 'den umbauten Raum nach den neuen DIN-Vorschriften •-
zu ermitteln.'Ich bitte, in diesen Fällen von einer Beanstan-: 
dung.. abzusehen, wenn für abgebrochene Gebäude der nach 
den alten'f)IN-Vorschriften-.•e'rmitleile umbaute Räufn an-, 

^g^gebenwird. . . . l / - ' . ..." 

4. 'Abgäbe der Grundstücksbeschreibuhgen für Gruiidstücke, 
die ganz .oder teilweise grundsteuerbefreit sind,. 

'. Der ;Finanzininister 'des Landes Nordrhein-Westfalen' hat 
• ,bereits durch den unter Nr. 2 angeführten Erlaß vom 15.' No-, 

vember 1966 angeordnet, 'daß .für Grundstiicke, die'i,m Haupt-
\feststellungszeilpunkt 'nach den' geltenden Vorschriften- des" 
GfSlG von'der GrSt befreit^sind-und auch nicht der Besteue-' 

• fung nach', dem VStG. unterliegen,^ keine Erklärungen anzu-;. 
fordern sind. Darüberhinaus ist auch dann'nicht; auf-Abgabe 
der Erklärung zu .bestehen, wenn eiii Grundstück i i a c h dem 
Haüptfeststellungszeitpunkt 'in- vollem Umfang grundsteuer-

• frei.geworden ist und nicht der VSt unterliegt. Das,gilt auch 
; für Grundstücke', die unter'die Vorerhebung fallen. 
, Diese Grundstücke ..bitte ich in der. Uberw^chungsliste. beson-
, ders kenntlich.zu machen, um zu verhinderri, daß' bei einer 
- maschinelleri Mahnung an die Abgäbe der Erklärung erinnert 

wird. Das Anschriftenfeld (Spalte 2 der.Uberwachungsliste) ist 
, zu durchstreichen. . .-. - , •'' •.,'' ' ' • ' . • • ' - •• ' . ' . 
. Ist ein Grundstück riur teilweise von der, GrSt, befreit und ist 
•' der Grundstiidcseigentümer auch nicht', .vermögensteuer

pflichtig; so ist die .Erklärung, nur für den grundsteüerpflich-
t Ilgen .Teil des '^Grundstücks aufzustellen^ Es- sind nur. die 
Angaben'.für die grundt'steuerpflichtigen .Gebäudeteile zu 
fordern. Jedoch für den gesamten Grund urid Boden, wenn 
es für die Abgrenzung des-'grundsteuerpflichtigen Teils der 
Fläche bei der -Mindestbewertung oder für"die,Bewertun~g im , 
Sacbwertyerfabren Bedisutüng hat. Ein Zuschlag wegen über;, 

NfD 3, 



§28BewGl965 
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Anweisungen . ^ - N f D l 

grol^efFlächebei 'derBewertung im.Ertragswertverfahren 
wirdnurinAusnahmefällenin.Betracht kommen. . 

.Sind die Voraussetzungen für eine teilweise .Grundsteüer-
befreiung erst n a c h dem Haüptfeststellungszeitpunkt.ein
getreten, braucht in den Fällen außerhalb der Vorerhebüng 
^dann nicht auf Abgabe der. Erklärung zum I.Januar 1964 
bestanden zu werden, wenn eine^Fortscbreibungnach neuem 
Bewertungsrecht durchzuführen sein wird. '̂ ^ 
Ich bitte, auch in den letztgenannten Fällen'iri Spalte 4 der 
^Uberwachüngsliste,mit Bleislift den Buchstaben „A" ein 
zutragen. " ' . 

^Bewertung in den Fällen zu Nr.2und4 ^ 
.ObundirrwelcbemtjmfangdieHauptfeslsfellungl964.iriden 
Fällen zu Nr.2 urid 4 ggf. im Wege der'Scbätzung später 
durchzuführen isl, .wird noch geregelt werden 

, 3 .Be^vl^arteiNW.l Erg.Lfg(Mall068) 



Anweisungen 

)• 
.' Leitblatt zu § 29 ,BewG 1965 

•A Anforderung von Angaben beim Eigentümer 
B Örtliche Erhebungeri durch das Finanzamt , 

§29 BewG 1965 
(S 3108) , .. 
Leitblatt 

233 .Bew-Karte. NW,-3. Erg-Lfg (Juli 1969) 



§ 33 BewG 1965 

Anweisungen Leitblatt 

Leitblatt zu § 33 BewG 1965 

A Begriff des land- und forstwirtschaftlichen Vermögens 
(Abschnitt 1.01 BewRL) 

B Abgrenzung des land- und forstwirtschaftlichen Ver-
mögens vom Grundvermögen (Abschn. 1.02 BewRL) 

C Abgrenzung des land- und forstwirtschaftlichen Ver-
mögens vom Betriebsvermögen (Abschn. 1.03 BewRL) 

D Abgrenzung des land- und forstwirtschaftlichen Ver-
mögens vom sonstigen Vermögen (Abschn. 1.04 BewRL) 
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§ 33 BewG 1965 
A 

Anweisungen 

Inhaltsverzeichnis 

1 Abgrenzung der Betriebe der Land- und Forstwirtschaft: Kanin-
chenmast und Angora-Wollgewinnung 

2 Überbestand an umlaufenden Betriebsmitteln in Gestalt von 
Baumschulgewächsen 

3 Bewertungsrechtliche Behandlung der Forstdienstgebäude 

4 Vermögensart des Grund und Bodens, wenn Gebäude im 
Dauerkleingartengebiet oder im Kleingartengebiet errichtet sind 

5 Bewertung von Waldarbeiterw ohnungen und Forstdienstgebäu-
den: Einbeziehung in den Wirtschaftsteil des Betriebs der Land-
und Forstwirtschaft 

6 Zuordnung leerstehender Wirtschaftsgebäude zum land- und 
forstwirtschaftlichen Vermögen 

7 Bewertung von Rinderbesamungsstationen 

X Bewertungsrechtliche Behandlung von Wildgehegen im 
Walde 

9 Bewertung von land- und forstwirtschaftlich genutzten Flä-
chen, für die ein Erbbaurecht besteht 

10 Bewertung von Rinderbesamungsstationen; Wertfortschrei-
bung des Einheitswerts 

11 Bewertungsrechtliche und grundsteuerliche Behandlung für 
Grundbesitz, der dem gemeinnützigen Zweck des Naturschut-
zes dient 

12 Bewertung von Schweinebesamungsstationen 

13 Bewertungsrechtliche Behandlung der Flächenstillegungen im 
Rahmen des Gesetzes über die Gemeinschaftsaufgabe „Ver-
besserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" und nach 
dem Entwurf eines Gesetzes zur Förderung der Einstellung der 
landwirtschaftlichen Erwerbstätigkeit (FELEG) 

14 Bewertung von Besamungsstationen 

Begriff des land-
und forstwirtschaft-
lichen Vermögens 
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Anweisungen 

Abgrenzung der Betriebe der Land- und Forstwirtschi 

hier: Kaninchenmast und Angora-Wollgewinnung 

(Erl. FinMin NW vom 10. August 1967 — S 3111 — 1 — V 1) 

Hinweis auf 1 zu § 51 BewG 1965 

§ 33 BewG 1965 

A I 

I 
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Anweisungen 

Hauptfeststellung der Einheitswerte des land- und forstw 
schaftlichen Vermögens auf den 1. Januar 1964; 

hier: Überbestand an umlaufenden Betriebsmitteln 
in Gestalt von Baumschulgewächsen 

S 3110 — 2 — V 1 

(Erl. FinMin NW vom 24. Mai 1968 — S 3164 — 2 — V 1) 

§ 33 BewG 1965 

A2 

S 3250 V 1 

Die zum Verkauf bestimmten Bestände an Baumschul-
gewächsen zählen nach allgemeiner Auffassung zu den 
umlaufenden Betriebsmitteln des Baumschulbetriebs. Es ist 
aber in der Regel nicht möglich, festzustellen, welcher Teil 
der Im Betrieb herangezogenen Baumschulgewächse als 
normaler Bestand anzusehen ist und welcher Teil ggf. dar-
über hinausgeht (Überbestand) — § 33 Abs. 3 Nr. 3 BewG —. 
Die im Betrieb angezogenen Gewächse sind deshalb in 
vollem Umfang als Normalbestand an umlaufenden Betriebs-
mitteln zu betrachten. Das gilt sowohl, wenn das Ende des 
Wirtschaftsjahres und damit der Bewertungsstichtag auf den 
30. Juni fallen (Gewächsbestände auf dem Feld), als auch 
dann, wenn das Wirtschaftsjahr am 31. Dezember endet 
(Gewächsbestände z. T. gerodet und im Einschlag). 

Anders liegen die Verhältnisse bei Baumschulgewächsen, die 
als fertige Erzeugnisse aus anderen Betrieben zugekauft 
sind, um weiter verkauft zu werden. Diese Bestände können 
auch, ohne daß die Zugehörigkeit des Betriebs zum land-
und forstwirtschaftlichen Vermögen in Frage gestellt wird, 
so umfangreich sein, daß die Grenze des Normalbestands 
an umlaufenden Betriebsmitteln überschritten wird und eine 
Zurechnung der zugekauften Pflanzenbestände zum sonsti-
gen Vermögen in Betracht kommt. 

99 Bew-K<irtei N W , 2. Erg-Lfg (November 1068) 



Anweisungen 

^33 8 e w G ^ 5 

A3 

Ffauptfeststellung der Einheitswerte des Grundbesitzes 
auf den t Januar 1964: 
hier: Bewertungsrechtliche Behandlung der Forst-

dienstgebäude 
5 3 1 1 1 ^ 2 ^ V 1 

(Erl.Finnin NW vom 2.^uli 1968^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

^ Begriffsbestimmung 
Unter Forstdienstgebäude sind Gebäude mit Dienstwohnun-
gen und Büroräumen zu verstehen, von denen aus eine 
Forstbewirtschaftung stattfindet oder (und) die Oberaufsicht 
über mehrere Betriebe mit forstwirtschaftlicherNutzungaus-
geübtwird. 
2. Abgrenzung des land-und forstwirtschaftlichen 

Vermögens vom Grundvermögen 
a) Forstdienstgebäude, von denen aus keine betriebs-

eigenen Forstflächen bewirtschaftet werden, sind nicht 
land-undforstwirtschaftliches Vermögen,sondernGrund-
vermögen. 
Beispiel: 
staatliches Forstamtsgebäude in einem Einheitsforstamt, 
zu dem kein ^taatswald gehörte Forstamtsgebäude eines 
Gemeindeforstamtsbezirks, der nicht über bezirkseigenen 
Wald verfügt. (RFFlvoml9.7.194tflll^49,R5tBl 2. 725) 

b) Forstdienstgebäude,von denen aus betriebseigene Forst-
flächen in nur sehr geringem Umfange bewirtschaftet 
werden, sind nur dann land- und forstwirtschaftliches 
Vermögen, wenn der das Forstdienstgebäude bewoh-
nende Forstwirt wenigstens ein Drittel seiner Arbeits-
kraft zur Bewirtschaftung der betriebseigenen Forst 
flächen zur Verfügung stellt Es kann davon ausgegangen 
werden,daß ein Forstwirtdannein Drittel seinerArbeits-
kraft für diesen Zweckzur Verfügung stellt, wenn er ein 
Drittel der Forstflächen bewirtschaftet, die unter gegend-
üblichen Verhältnissen von einem Forstwirt bei Einsatz 
der vollen Arbeitskraft bewirtschaftet werden können. 
(Abschnitt 1.02 Abs.4BewRE) 

c) Forstdienstgebäude, von denen aus lediglich die Ober-
aufsicht über mehrere Betriebe mit forstwirtschaftlicher 
Nutzung ausgeübt wird, sind nicht land- und forstwirt-
schaftliches Vermögen,sondern Grundvermögen. 

Beispiele: 
GebäudeeinerForstdirektion, zuder mehrere Forstämter 
oder selbständige Oberförstereien gehörend Diensträume 
der staatlichen Forstaufsichtsbehörde bei einem Regie-
rungspräsidium. (REIT vom 4.2.1943 llf 157̂ 42, R^tBl 
5.276) 
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Anweisungen 

1) Forstdienstgebäude, die innerhalb bebauter Grundstücke, 
insbesondere an Geschäftsstraßen, von Großstädten, 
Mittelstädten und Gemeinden mit ausgesprochenen städti-
schem Charakter liegen, sind in der Regel Grundver-
mögen Aussoblaggebend ist die Verkebrsauttassung 

3. Abgrenzung des Wirtschaftsteils vom Wohnteil 

Die Wohnung in einem zum Betrieb der Land- und Forst-
wirtschaft gehörenden Forstdienstgebäude ist WohnteiL 
wenn sie vom Betriebsinhaber bewohnt wird. 5ie ist Wirt-
schaftsteil, wenn sie vom Betriebsleiter, der nicht Betriebs-
inhaber ist,bewohnt wird,und zwarauchdann,wennes sich 
um einen selbständig tätigen Betriebsleiter (Forstmeister, 
Forstverwalter o.a.) handelt. Es ist nicht zulässig, einen 
Betriebsleiter, der nicht Betriebsinhaber ist, wie einen 
Betriebsinhaber zu behandeln und die von ihm bewohnte 
Wohnung als Wohnteil zu bewerten. (̂  34 Abs.3 BewG^ 
Abschnitt 1.07Abs.2BewRL) 

4. Zuschlag zum Vergleichswert 
GehörtdieWohnungdes Betriebsinhabers nicht zum Betrieb 
der Land- und Forstwirtschaft und bewohnt ein selbständig 
tätigerBetriebsleiter (Forstmeister, Forstverwaltero.ä.) eine 
entsprechende Wohnung in einem Forstdienstgebäude des 
Betriebs, so ist diese Wohnung im Forstdienstgebäude zwar 
Wirtschaftsteil. Es ist aber Wegenüberbestands anWohn-
gebäudenim Wirtschaftsleitern Zuschlag am Vergleichswert 
der forstwirtschaftlichen Nutzung gemäß ^ 41 BewG zu 
machen. (Abschnitt 1.07 Abs. 3 BewRL, Nr. 2 meines Erlasses 
vom27 .November ig6753122^ t^V^) . 

Beispiele: 

Beispiel 1: 
Vergleichswert der forstwirtschaftlichenNut-

zungdes Betriebs derLand-und Forstwirt-
schaft (Forstamt) 
3000 h a ^ 100,^OM^ha: 

Wohnungswertgem. Abschnitt 8.05i. Vbdg. 
mit Abschnitt 8.01 BewRL, vermindert um 
20v.Fl .gem.^41Abs . tNr . lBewG: 

Die Grenzen für einen Zuschlag sind nach^41 
Abs. 1 Nr .2 BewG nicht erreicht (20-V.-FL-
Grenzeoder 10000-OM-Grenze). 

Kein Zuschlag 

)̂ zu^t^ C^er8^^1tre^n^e^ 
O e r E ^ v o m ^ . N o v e m b e r t 9 6 7 ^ t ^ ^ t ^ ^ t B e ^ O t ^ ^ t e ^ -
gegebon. 

300000 DM 
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Anweisungen 

Beispiele 

Verg le i chswer t^wie in B e i s p i e l ! ^ 300 000 OM 

Wohnungswert gem. Abschnitt 8.05 i .Vbdg. 

mit Abschnitt 8.0t BewRL, vermindert um 

2 0 v . F l . g e m . ^ 4 1 A b s . l N r . l B e w G ^ 11 690 OM 

Die Grenze für einen Zuschlag ist nach ^ 4t 

A b s . l N r . 2 B e w G erreicht (10000-ÜM-Grenze). 

Zuschlag 11 690 OM 

NachNr.5meinesFrlasses vom27. November 1967 53122 
— 1 — V 1̂  sind Zuschläge am Vergleichswert der forst-
wirtschaftlichen Nutzung nur dann zu machen, wenn der 
llelctarwert höher als 50 OM ist. Dies gilt jedoch nur für 
die Fälle, in denen sich die Flöhe des Zuschlags unmittelbar 
aus der Steigerung der Frtragsfähiglceit der forstwirtschaft-
lichen Nutzung ableiten läßt, nicht aber beim Zuschlag für 
die Wohnung des Forstamtsleiters im Forstgebäude Fnt 
sprechendes gilt für die Anwendung des Abschnitts 119 
Abs.4BewRL, wonach Zusch l ägeu . a . nicht in Betracht kom-
men, wenn feste Werte (Mittelwald, Niederwald, Geringst-
land) vorgeschrieben sind. 

5. Hof -undGebäude f l ächen ,d i e imFor s tbe t r l ehswer l c 
nicht aufgeführt sind 

Flof- und Gebäudeflächen der Forstdienstgebäude sind auch 
dann in die forstwirtschaftliche Nutzung einzubeziehen, 
wennsieimForstbetriebswerlcnicht aufgeführt sind, jedoch 
einwandfrei nachgewiesen wird, daß sie nur der forstwirt-
schaftlichen Nutzung zu dienen bestimmt sind (Abschnitt 
114Abs 15a tz lBewRL) 
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Anweisungen 

Hauptfeststellung der Einheitswerte des Grundbesitzes 
auf den 1. Januar 1964; 

hier: Vermögensart des Grund und Bodens, wenn Gebäude 
im Dauerkleingartengebiet oder im Kleingartengebiet 
errichtet sind 

(Erl. FinMin NW vom 18. Juli 1968 — S 3191 — 3 — V 1) 

Hinweis auf 2 zu § 69 BewG 1965. 
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§ 33 BewG 1965 

Hauptfeststellung der Einheitswerte des Grundbesitzes auf 

den 1. Januar 1964; 

hier: Bewertung von Waldarbeiterwohnungen und Forst-
dienstgebäuden; 

Einbeziehung in den Wirtschaftsteil des Betriebs der 
Land- und Forstwirtschaft 

(Erl. FinMin N W vom 22. Apr i l 1971 — S 3111 — 2 — VC 1) 

Waldarbeiterwohnungen und Forstdienstgebäude gehören 
zum Wirtschaftsteil des Betriebs der Land- und Forstwirt-
schaft. Werden derartige Wohnungen und Dienstgebäude 
durch Eintritt der Wohnungsinhaber in den Ruhestand frei, 
so werden sie normalerweise durch nachrückende Waldarbei-
ter und Forstbeamte (-bedienstete) wieder besetzt. Sie ver-
bleiben also im Wirtschaftsteil. Falls die Wohnungen und 
Dienstgebäude dagegen weiterhin von den Ruheständlern 
bewohnt werden, bleiben sie nur so lange Bestandteil des 
Wirtschaftsteils, als die Miete infolge der Beendigung des ak-
tiven Dienstverhältnisses der Wohnungsinhaber nicht erhöht 
wird. 

Wegen Un vermietbarkeit leerstehende Waldarbeiterwoh-
nungen und Forstdienstgebäude eines Betriebes scheiden aus 
dem Wirtschaftsteil nicht aus. 
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HauptfeststelluugderEiuheitswertedeslaud-uudforstw^^ 
schaftlicheuVerruögeus auf deul.Jauuar 1964; 

hier; Zuordnung leerstehender Wirtschaftsgebäude zum 
land-und forstwirtsdtraftlichenVermögen 

(Erl. Finnin NW vom 16. August 1 9 7 2 ^ 5 3 1 1 0 ^ 1 - ^ VG1) 

Nach Abschnitt 1.01 Abs.3Nr.3BewRLgehörenWirtschafts-
gebäude, die einem Betrieb der Land- und Forstwirtschaft 
dauernd zu dienen bestimmt sind, die aber vorübergehend 
oder dauernd teilweise oder ganz teerstehenzumtand-und 
forstwirtschaftlichen Vermögen, wenn sie keine andere 
Zweckbestimmung erhalten haben. Die ursprüngliche fand 
wirtschaftliche Zweckbestimmung eines leerstehenden Wirt-
schaftsgebäudes ist als erloschen zu betrachten,wenn 

a) die landwirtschaftlich genutzten (verpachteten) Betriebs-
fiächen verkauft worden sind, 

b) dasGebäude einer anderen nichtiandwirtschaftiiehen Nut-
zung zugeführt worden ist oder 

c) ein Umbau des Gebäudes erfolgte, durch den seine ur-
sprüngliche Zweckbestimmung verlorengegangen ist. 
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§ 33 BewG 1965 
A 7 

Anweisungen 

Bewertung von Rinderbesamungsstationen Hinweis auf A 12 
und 13! 

(Erl. FinMin NW vom 1. März 1973 - S 3110 - 6 - VC 1) 

I . Gegenstand der Bewertung 

(1) Dieser Erlaß ist auf die Bewertung von Rinderbesamungssta-
tionen anzuwenden, die 

a) gemäß § 33 BewG einen Betrieb der Land- und Forstwirtschaft 
bilden. 

b) kraft Rechtsform (8 97 Abs. I BewG leinen gewerblichen Betrieb 
bilden, deren Tierbestände die Grenzen des § 51 Abs. I BewG 
nicht überschreiten und die deshalb nach den Vorschriften des 
(j 99 Abs. 3 BewG wie land- und forstwirtschaftliches Vermö-
gen zu bewerten sind. 

Ihre Aufgabe ist die Vatertierhaltung zur Gewinnung von Sperma 
für die künstliche Besamung. 

(2) Die Vatertierhaltung gehört im Rahmen der landwirtschaftli-
chen Tierzucht und Tierhaltung Zu den typischen Aufgaben der 
Landwirtschaft; sie ist von der Tierzucht nicht zu trennen und gehört 
auch dann zur Tierzucht, wenn die Vatertiere ausschließlich oder 
überwiegend zum Decken (Besamen) fremder Muttertiere bestimmt 
sind (RFH-Urteil vom 7. 11. 1940 - RStBI 1941 S. 156 und BFH-
Urteil vom 19. 7. 1955 - BStBl III S. 281). 

II. Abgrenzung 

(1) Eine Rinderbesamungsstation bildet einen Betrieb der Land-
und Forstwirtschaft, wenn 

a) der nach dem Futterbedarf in Vieheinheiten umgerechnete 
Bestand an Vatertieren die Grenzen des <j 51 Abs. I BewG nicht 
übersteigt und 

h) die Rinderbesamungsstation von einer natürlichen Person oder 
von einer der in 5 97 Abs. 2 BewG aufgeführten sonstigen juri-
stischen Personen des privaten Rechts (z. B. von einem einge-
tragenen Verein) betrieben wird. 

(2) Eine Rinderbesamungsstation bildet auch dann einen Betrieb 
der Land- und Forstwirtschaft, wenn sie als gemeinschaftliche Tier-
haltung betrieben w ird und die Voraussetzungen des § 51a BewG 
erfüllt sind 

(3) Eine Rinderbesamungsstation, die die Voraussetzungen der 
Absätze I und 2 nicht erfüllt, ist ein gewerblicher Betrieb, der bei 
Vorliegen der Voraussetzungen des Teils I Abs. Ih) wie land- und 
forstwirtschaftliches Vermögen zu bewerten ist. 
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Anweisungen 

(4) Sind dieVoraussetzungen der Absätzelbis3nicht erfüllt.sind 
die Bestimmungen des8109 Abs. IBewGlAnsatzderWirtsehafts-
güter mit demTeilwert))^) anzuwenden. 

III Allgemeine Bewertungsgrundsätze 

(1) EineRinderbesamungsstation im Sinne des Teils II Absätze i 
bis3dieses Erlasses gehört zur landwirtschaftlichen Nutzung.Der 
Ertragswert istnachderErtragsfähiglseitunmittelbar zuermitteln 
(Einzelertragswertverfahrennacb837Abs.2BewOl. 

(2) Einzelertragswert ist das Achtzehnfache des nachhaltig erziel-
baren Reinertrags; er ist in Anpassung an die Ertragswerte des8411 
Abs.2 BewGzuhalbieren (vgl. Abschnitt 1.18 Abs.2BewRE|. 
Diese 1-lalbierung ist hei dem Berechnungsfalctor 0.3 (vgl. Ah 
schnitt IVAbs.3) bereitsvorgenommen worden. 

^3) Mit dem Einzelertragswert sind nehen dem Tierbestand alle 
Wirtschaftsgüter erfaßt, die der Rinderbesamungsstation zu dienen 
bestimmt sind IGrund und Boden. Wirtschaftsgebäude. Betriebs-
einrichtungen und ein normaler Bestand an umlaufendenBetriebs-
mittein) 833 Abs 3 N m . l bis 3 BewG I9Ö5 ist entsprechend 
anzuwenden. 

IV Bewertung einer Rinderbesantungsstatiun int einzelnen 

( I I Der Einzelertragswert der Rinderbesamungsstation ist aus den 
nachhaltig erzielten Jahreseinnahmen abzuleiten. Eür die Uauptfest-
Stellung der Einbeitswerteaut den I . Januar 19b4 sind deshalb die 
Jabreseinnahmen der Wirtschaftsjahrel9bl^b2 bis 19o3^64 zu ermit-
teln. 

(2) Als Jabreseinnahmen sind anzusetzen; 

a) Einnahmen ausBesamungen (einschließlichTierarzthonorare. 
sofern sieBestandteil der Einnahmen sind l̂. 

bl Einnahmen aus Samenverkäufen. 

c) Einnahmen aus laulendenBeiträgen. 

dl Einnahmen ausVerpachtung vonTestbullen. 

(3) Eür die Ermittlung des Einzelertragswerts wurde ein Rein 
ertrag von3.33v.El.derJabreseinnabmen zugrunde gelegt. Unter 
Berüclcsichtigungderl-lalbierungsvorschriftinAbschnittl.l8Abs.2 
BewREistdabereinBerecbnungsfalctorvon 

3.33^18 , 
—̂  ^0.3 anzuwenden. 
100^2 

(41 Die Vorstufe des Einzelertragswerts ist das 0.3facbe der Jahres-
einnahmen. 

*) Ab. 1. 1. 1993 Ansatz mit dem .Steuerbilanzwert 
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§ 33 BewG 1965 

Anweisungen A 7 

(5) Für die Berücksichtigung der Grundsteuerbelastung 
gilt Abschnitt 2.17 Abs. 1 BewRL entsprechend. Die Höhe 
der Ab- oder Zurechnung für Grundsteuerbelastung er-
gibt sich aus der nachfolgenden Tabelle. 

Tabelle 1 

Zu- oder Abrechnungen für Grundsteuerbelastung 
(feste Sätze) 

Hebesatz 1963 
Zu- oder Abrechnungen 

in v. H. 

bis 
81 — 

117 — 
156 — 
245 — 283 
284 — 319 
320 und mehr 

80 
116 
155 
244 

+ 9 
+ 6 
+ 3 
± 0 
— 3 
— 6 
— 9 

Die Ab- oder Zurechnungen sind an der Vorstufe des Ein-
zelertragswerts vorzunehmen. Es ergibt sich der Einzel-
ertragswert. 

Dieser Erlaß ergeht im Einvernehmen mit den obersten Fi-
nanzbehörden der anderen Bundesländer. 
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Anweisungen 

Einheitsbewegung des land-und fors twir tschaf t l idrenVermö-
gens; 

hier: Bewertungsrechtliche Behandlung vonWildgehegen Im 
Walde 

(Frl. FinMin N W v o m l l . O k t o b e r 1 9 7 3 ^ 5 3 1 1 u ^ 4 ^ V G l ) 

1. Gegenstand der Bewertung 

Wildgehege werden inder fcege lauf Waldf lächene inge-
r ichte t .OieWaldf lächen können durch landwirtschaftliche 
F läcbene rgänz t se in . In Wildgehegenwerden imGegen-
satz zuTiergehegen vorrangig jagdbare Tiere (8 2Bun-
desjagdgesetz) gehalten. Bewertungsrechtlich ist zu un-
terscheidenzwischen Wildgehegen, dieimfcahmeneines 
Betriebs der Land-und Forstwirtschaft unterhalten wer-
den, und Wildgebegen, derenUnterhaltung als gewerb-
l icheTät igkei t (gewerblicher Betrieb) anzusehen ist. 

I I Abgrenzung 

(1) OieUnterhaltung von Wildgehegen i m W a l d e ist als 
Tätigkeit im Rahmeneines Betriebs der Land-und Forst-
wirtschaft anzusehen, solange das Wildgehege nach den 
in Absatz 2 aufgeführten Merkmalen keinen gewerbli-
chen Betrieb darstellt. 

(2) OieUnterhal tungvon Wildgehegen im Walde i s t a l s 
gewerbliche Tätigkeit (gewerblicher Betrieb) anzusehen, 
wennsie — unter Würdigung der Gesamtverhä l tn i s se— 
nicht mehr als Ausfluß derland-und forstwirtschaftlichen 
Tä t igke i tge l t en kann, sondern v o m F i g e n t ü m e r mit Ge-
w i n n e r z i e l u n g s a b s i c b t b e t r i e b e n w i r d u n d i m ü b r i g e n d i e 
Voraussetzungendes 8 t GewStOVvorliegen.Oas ist in 
der fcegelderFal l ,wenndem Wildgehege Einrichtungen 
angeschlossen sind, die für einen Betrieb der Land- und 
Forstwirtschaft wesensfremd und nicht von untergeord-
neterBedeutung sind,z.B.Betrieb einer Gas ts tä t te ,e ines 
Getränkeausscbanks, Futterverkauf in erheblichem Um-
fang und Unterhaltung eines Kinderspielplatzes.Auch die 
Haltung eines größeren Bestandes an exotischen Tieren 
kann als Hinweis auf das Vorliegen eines gewerblichen 
Betriebsangesehenwerden. 

I I I Bewertung 

(1) Wildgehege,dieimRahmeneinesBetriebsderLand-
und Forstwirtschaft unterhalten werden, sind nach den 
allgemeinen Grundsätzen über die Bewertung des land-
und forstwirtschaftlichen Vermögens zu bewerten. Zu 
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§ 33 BewG 1965 

A 8 Anweisungen 

schlage nach § 41 BewG für das vorhandene Wild sind in 
der Regel nicht zu machen. 

(2) Wildgehegeflächen eines gewerblichen Betriebs sind 
als Betriebsgrundstücke wie land- und forstwirtschaftli-
ches Vermögen zu bewerten, wenn sie, losgelöst von ihrer 
Zugehörigkeit zu dem gewerblichen Betrieb, einen Be-
trieb der Land- und Forstwirtschaft bilden würden (§ 99 
Abs. 3 BewG). Das gilt insbesondere für die Wald- und 
Wiesenflächen. 

Wildgehegeflächen eines gewerblichen Betriebs sind wie 
Grundvermögen zu bewerten, wenn sie, losgelöst von 
ihrer Zugehörigkeit zu dem gewerblichen Betrieb, zum 
Grundvermögen gehören würden (§ 99 Abs. 3 BewG). Das 
gilt insbesondere für Flächen einer Gaststätte, eines Ge-
tränkeausschanks, eines Kinderspielplatzes oder eines 
Parkplatzes. 
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Bewertung von land-und forstwirtschaftlich genutzten 
Flächen,für die ein Erhhaurechtbesteht 

l E r l . F t n M i n N W v o m 5 . O e z . 1 9 7 4 ^ S 3 1 1 0 ^ 1 0 ^ V G 1 ) 

Gelcgentltchwerden anGrunds tücken Erbbaurechtebestellt, 
die dem land- und forstwirtschaftlichen Vermögen zuzurech-
nen sind. Meistens hat dabei der Erbbauberechtigte in Aus-
übung des Erbbaurechts für einen Betrieb der Land- und 
Forstwirtschaft ein Wobngebäudc und Wirtschaftsgebäude 
errichtet und nutzt im übrigen die mit dem Erbbaurecht he 
l a s t e t eE lächea l sE lo f -undGebäudef l äche . 

Das mit dem Erbbaurecht beiastete Grundstück ist dem Erb-
bauberechtigten wie einem wirtschaftlichen Eigentümer ohne 
Rücksicht auf die Laufzeit des Erbbaurccbts zuzurechnen. Oie 
mit dem Erbbaurecht beiastete Fläche, die darauf errichteten 
Gebäude und die ggf. im Eigentum des Erbbauberechtigten 
stehenden Eiächen sind zu einer wirtschaftlichen Einheit zu-
sammenzufassen, wenn sie einem einheitlichen Betrieb der 
Eand-und Forstwirtschaft zu dienenbestimmt sind. Erst nach 
Erlöschen des Erbbaurechts sind die Flächen dem Erbbau-
verpflichteten zuzurechnen. 

Vermögensteuerlich ist der kapitalisierte Erbbauzins beim 
Erbbauberechtigten als Schuld abzuziehen und beim Erbbau-
vernflichteten als Forderung anzusetzen. 

530 Bew-Karlei M V , 9 Erg.-Lfg. (M,ii ! rl7Sl — 1 — 



§ 33 BewG 1965 
A 10 

Bewertung von Rinderbesamungsstationen; 

hier: Wertfortschreibung des Einheitswerts Hinweis auf A 12 
und 13! 

(Erl. FinMin NW vom 24. Juni 1975 - S 3110 - 6 - V C 1) 
Nach Abschn. IV Abs. 2 des Bezugserlasses*) ist bei der Bewertung 
von Besamungsstationen von Jahreseinnahmen auszugehen, die im 
wesentlichen aus den Einnahmen aus Besamungen (Anzahl der Besa-
mungen x Gebühr) bestehen. Bei Wertfortschreibungen sind Gebühren-
erhöhungen gegenüber dem zum 1. Januar 1964 festgelegten Ansatz 
nicht zu berücksichtigen. Berücksichtigungsfähig sind dagegen gestie-
gene Einnahmen aufgrund einer erhöhten Anzahl von Besamungen. 

*) Der ßczugserlaß vom I . Marz 1973 S 311(1-6-VC I ivi wiedergesehen in 
A 7. 

939 Bew-Kartei NW. 18. Erg.-Lfu. Uuli 1995) • Ersatzhlatt • 



Anweisungen 

Bewertungsrechtliche und grundsteuerliche Behandlung für 
Grundnetz , der dem gemeinnützigen Zwedk des Natur-
Stutzes dient 

( F r l . F i n M i n N ^ v 6 . F e b r . l 9 8 1 ^ G 1 1 0 2 ^ 1 5 ^ V A ^ 
S 3 1 1 0 ^ t ^ V A 4 

Bei Beurteilung der Frage, oh Flächen im Eigentum einer 
juristischen Person des öffentlichen Rechts oder eines ge-
meinnützigen Rechtsträgers wegen Benutzung zu dem ge 
meinnützigenZweck „Naturschutz^ von der Grundsteuer he 
freit werden können (^3 Abs. 1 Nr. 3 i V. m ^ bGrStG), 
gilt folgendes; 

1 Bewertung als netrieh der Land-und Forstwirtschaft 

Nach ^ 33 Abs. 1 Satz t BewG gehören zum land- und 
forstwirtschaftlichen Vermögen alle Wirtschaftsguter, die 
einem Betrieh der Land- und Forstwirtschaft dauernd zu 
dienen bestimmt sind. Daraus folgt, daß der Grund und 
Boden nicht unbedingt tatsächlich landwirtschaftlich ge 
nutzt werden muß, sondern daß für seine Zugehörigkeit 
zum land- und forstwirtschaftlichen Vermögen — vorbe-
baltlich des 8 o9 BewG — die landwirtschaftliche Zweck-
bestimmung maßgebend ist (Abschn. 1.01 Abs. 1 Satz 2 
BewRL). Audi der Grund und Boden, der auf unbestimmte 
Zeit nicht land und forstwirtschaftlich genutzt wird, ge 
hört zum land- und forstwirtschaftlichen Vermögen, und 
zwar solange, wie er keine andere Zweckbestimmung er-
halten bat (Abschn. 1.01 A b s . 3 B e w R L s o w i e r e c h t s k r ä f 
tiges Urfeil des Finanzgerichts Nürnberg vom 18. Gkto 
ber l973 ,FFG 1974 S. 191). So sind Flächen, die aus ob-
jektiven wirtschaftlichen Gründen nicht mehr ertragbrin 
gend bewirtschaftet werden können und daher brach 
l i e g e n , a b e r k e i n e Z w e c k b e s t i m m u n g a u ß e r h a l b d e r L a n d 
und Forstwirtschaft erhalten haben (z. B sogenannte So 
zialbrache),wetterhinland-und forstwirtschaftliches Ver-
mögen (vgl. Urteil des Finanzgerichts Münster vom 30. 
November 1973, FFG 1974 S. 192, das nach Mitteilung in 
den FFG 1975 S. 193 rechtskräftig geworden ist). Unter 
bestimmten Voraussetzungen sind die Flächen als Ge 
ringstland (̂  44 BewG) zu bewerfen Diese Grundsätze 
gelten auch für Flächen in Naturschutzgebieten und in 
Landschaftsschutzgebieten. 

2 Grundsteuerhefrefung wegenBenutzungzu dem gemein-
nützigen ^ w e c k N a t u r s c h u t z ^ 3 A h s . t N r . 3 i . V . m . ^ 
Gr^tG^ 

Line Grundsteuerbefreiung wegen Benutzung zu steuer-
begüns t ig tenZwecken scheidet — vorbehaltlich der Aus 

697 Bew-Kartei N W , 13. Erq.-Lfg. (Juli 1981] 
1 



§ 33 BewG 1965 

A l l Anweisungen 

nahmeta(bestände des § 6 Nr. 1 bis 3 GrStG — aus, wenn 
der Grundbesitz „zugleich land- und forstwirtschaftlich 
genutzt wird" (§ 6 GrStG). Schon der Umstand, daß diese 
Einschränkung auch für Flächen gilt, die nach § 69 BewG 
als Grundvermögen zu bewerten sind, zeigt, daß eine 
volle Ubereinstimmung mit § 33 Abs. 1 Satz 1 BewG, der 
auf die dauernde Zweckbestimmung abstellt (vgl. Nr. 1), 
nicht besteht. Die Sperre des § 6 GrStG gegenüber Be-
freiungen der §§ 3, 4 GrStG wird vielmehr nur wirksam, 
wenn die betreffenden Flächen tatsächlich land- und forst-
wirtschaftlich genutzt werden. Dabei ist auch eine nur 
extensive land- und forstwirtschaftliche Nutzung, z. B. 
als Schafhutung, schädlich. Unterbleibt jedoch jede land-
und forstwirtschaftliche Nutzung, so können Flächen in 
Naturschutzgebieten insoweit wegen Benutzung zu einem 
gemeinnützigen Zweck von der Grundsteuer befreit wer-
den. Die Feststellung eines Einheitswertes wird dann 
regelmäßig ohne steuerliche Bedeutung sein, so daß sie 
aufzuheben ist (§ 24 Abs. 1 Nr. 2 BewG). 
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Anweisungen 

§ 33 BewG 1965 
A 12 

Einheitsbewertung des land- und forstwirtschaftlichen Hinweis auf A W. 

Vermögens; 

Bewertung von Schweinebesamungsstationen 

(Erl. FM NRW vom 7. November 1988 - S 3110 - 6 - V A 4) 

Bei der Schweinezucht ist die künstliche Besamung in den letzten Jah-
ren erheblich ausgeweitet worden. Die Schweinebesamungsstationen 
sind entweder organisatorisch in unterschiedlichen Rechtsformen selb-
ständig geführte Unternehmen oder integrierte Bestandteile von Rin-
derbesamungsstationen. 

Bei der Einheitsbewertung der Schweinebesamungsstationen ist nach 
den für die Einheitsbewertung von Rinderbesamungsstationen beste-
henden Anweisungen zu verfahren. Die dafür bestehenden Vordrucke 
sind anzuwenden. 

940 Bew-Kartei NW. IS. Erg.-Lfg. (Juli 1995, - I -



Anweisungen 

Bewertungsrechtliche Behandlung der Flächenstillegungen im 
Rahmen des Gesetzes über die Gemeinschaftsaufgabe 
„Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" 
und nach dem Entwurf eines Gesetzes zur Förderung der 
Einstellung der landwirtschaftlichen Erwerbstätigkeit 
(FELEG) 

(Erl. EM NRW vom 24. Februar 19X9 - S 3132 - 14 - V A 4 / S 3132 
- IS - V A 4) 

Hinweis auf A 21 m $ 51 BewG. 

941 Bew-Kartei NW. IX F.rsi.-l.fü. üuli 1995i 



Anweisungen 

Einheitshewertungdesiand-undfurstwirtsehaftiiehen 
Vermögens^ 

Bewertung vnnBesamungssfariunen 

tEri .EMNRWvom27.Aprdi993 b ^ V A - f ) 

Die Pauschalierung des für die Besamungsstationen vorgesehenen Ein-
zeiertragswertverfahrens entsprechend den o.g.Bezugseriassen^lkann 
den aktuehenVerhaitnissen aus folgenden Gründen nicht mehr gerecht 
werden; 

EDie Zahl der zu bewertendenEinheiten hat sich imVergieich zum 
fiauptfeststeiiungszeitpunkt erheblich verringert, int gesamten Bun-
desgebietgibtesderzeit nurnochetwa^ObisbOBesamungssta-
tionen. 

2.Während bis Ende der 70er Jahre im Bundesgebiet nahezu aus 
schließlich Rinderbesamungsstationen vorhanden waren, haben 
danach auch Schweinebesamungs-und Embryotransferstationen den 
Geschäftsbetrieb aufgenommen, in einigen Eällenwerden Schwei-
nebesamungsstationen und^oder Embryotransferstationen in einheit-
lichen Betrieben zusammen mit Rinderbesamungsstationen geführt. 

Besamungsstationensindzwar weiterhin im Einzelertragswertverfah-
ren zu bewerten.eine Pauschalierung istaber inZukunft nichtmehr 
vorzunehmen. Die Bezugserlasse*) werden mit Wirkung ab dem 
i . i . i994 autgehoben.Es bestehenjedoch keine Bedenken.wenn sich 
die Einanzämter bei der Ermittlung der Einzelertragswerte an dem bis-
herigen Verfahren crrientieren. 

*) Die Bczugserlassc sind in A 7 und A 12 wiedergegeben! 

942 Bew-Kartei NW. 18. Erg.-Lfg. (Juli 1995) 



§ 33 BewG 1965 

Anweisungen 

Einheitsbewertung des land- und forstwirtschaftlichen 
Vermögens 

hier: Bewertung von sog. Herrenhäusern nach altem und 
nach neuem Recht 

Gleichlautend 

Rdvfg. OFD Düsseldorf vom 12. September 1968 — S 3110 A 

— St 211 

Rdvfg. OFD Köln vom 19. August 1968 — S 3110 — 4 — St 212 

Rdvfg. OFD Münster vom 4. September 1968 — S 3126 — 

8 — St 21 — 33 

NfD A I 

Der Finanzminister des Landes Nordrhein-Westfalen hat zu 
der vorbezeichneten Frage in seinem Erlaß vom 25. Juli 
1968 — S 3110 — 3 — V I — wie folgt Stellung genommen: 

1. Anwendung des Abschnitts 1.02 Abs. 6 BewRL bei Ein-
heitswertfeststellungen nach altem Recht 

Die Richtlinien für die Bewertung des land- und forstwirt-
schaftlichen Vermögens (BewRL) gelten nach ihrem Vorwort 
für die auf den 1. Januar 1964 durchzuführende Hauptfest-
stellung der Einheitswerte des land- und forstwirtschaft-
lichen Vermögens. Damit ist der zeitliche und sachliche An-
wendungsbereich der neuen Richtlinien eindeutig abgegrenzt. 
Für die Einheitswertfeststellungen nach altem Recht gelten 
die bisherigen Grundsätze einschließlich der bisherigen 
höchstrichterlichen Rechtsprechung unveränder t weiter. Das 
gilt auch für die Abgrenzung der Vermögensart bei Herren-
häusern. Abschnitt 1.02 Abs. 6 BewRL ist erstmals bei der 
Hauptfeststellung 1964 anzuwenden. Deshalb sind Anträge 
auf Fortschreibungen nach altem Recht abzulehnen, mit denen 
die Einbeziehung der bisher zutreffend als Grundvermögen 
behandelten Herrenhäuser in die wirtschaftliche Einheit des 
land- und forstwirtschaftlichen Betriebs begehrt wird. 

2. Abgrenzung der „größeren Betriebe" von den „Betrieben 
mittlerer Größe" 

Für die Abgrenzung der „größeren Betriebe" (Abschnitt 1.02 
Abs. 6 BewRL) von den „Betrieben mittlerer Größe" (Ab-
schnitt 1.02 Abs. 5 BewRL) lassen sich keine allgemein gül-
tigen Regeln aufstellen. Es kommt stets auf die Gesamt-
würdigung aller Verhältnisse an. Dabei würden allgemein 
feste Flächengrenzen eine sachgerechte Entscheidung nur er-
schweren, häufig sogar zu unrichtigen Ergebnissen führen. 

N I D 22 Bew-Kartei N W , 2. Erq-Lfg (November 1968) — 1 — 



Anweisungen 

Elauntfeststellung der Einheitswerte des land- und fnrstwirt-
schaftlichen Vermögens: 

hier: Abgrenzung der wirtschaftlichen Einheit hei netriehen 
mit forstwirtschaftlichen Nutzungen 

im wesentlichen gleichlautend 

Rdvfg. OED Düsseldorf vom 23. E e b r u a r i g 7 0 - S t 3 1 1 0 A 
—St 25t 
R d v f g . G E D l v l ü n s t e r v o m 2 7 . N o v e m b e r i g 6 9 — S3110 — 4 
— St 25 —33 

Es kommt gelegentlich vor, daß Grundbesitzer für räumlich 
getrennt liegende Elächen forstwirtschaftlicher Nutzung 
(Streubesitz) die Bildung mehrerer wirtschaftlicher Einheiten 
begehren, um in den Genuß der niedrigeren ha-Werte tür 
forstwirtschaftliche Nutzungen bis 2 ha, über 2 bis 5 ha oder 
über 5 bis 30 ha zu gelangen. 

l l ierzuweiseichauf Abschnitt 1.05 Abs.2BewRE hin,wonach 
mehrere EläcbenohneRücksicht auf ihre räumliche Eageunter 
der Voraussetzungzu einer wirtschaftlichen Einheit vereinigt 
werden, daß sie zusammen bewirtschaftet werden und zwi-
schen ihnen ein innerer wirtschaftlicher Zusammenhang be-
steht. Guter diesen Voraussetzungen kann eine Zusammen-
fassung mehrerer voneinander getrennt liegender Elächen 
auchdann inBetracht kommen, wenndiese Elächensich über 
mehrere Gemeinden oder EA-Bezirke oder benachbarte GE-
Bezirke erstrecken. 

NiD 54 Bew-Kartci NW, 4. Erg-Llg (Febr. 1970) — 1 — 



Rechtsprechung 

§ 33 BewG 1965 
(S 3110) 

A 1 

1. Abgrenzung der wirtschaftlichen Einheit des land- und 
forstwirtschaftlichen Vermögens und des Grundve rmö-
gens; Streitwert bei Antrag auf Aufhebung der Einheits-
wertfeststellung 

BFH vom 12. Dezember 1975 I I I R 51/74 
(BStBl 1976 I I S. 281) 

Hinweis auf Rechtsprechung B 1 zu § 33 BewG 1965. 

2. Fortschreibung des Einheitswerts eines landwirtschaftli- Altes Recht 
eben Betriebs unter Berücksichtigung eines auf der Grund-
lage des Gemeinsamen Ländererlasses vom 10. Juli 1964 
ermittelten Zuschlags nach § 40 BewG i . d. F. vor BewG 
1965 

BFH vom 7. Oktober 1977 I I I R 13/75 
(BStBl 1978 I I S. 89) 

Hinweis auf Rechtsprechung 1 zu § 51 BewG 1965. 

3. Zur Ermitt lung des land- und forstwirtschaftlichen Vermö-
gens i . S. des § 141 Abs. 1 Nr. 3 AO 1977 (Buchführungs-
pflichtgrenze) 

Zum land- und forstwirtschaftlichen Vermögen, das gemäß 
§ 141 Abs. 1 Nr. 3 AO 1977 zur Buchführung verpflichtet, 
wenn es fü r den einzelnen Betrieb 100 000 DM übersteigt, 
gehört bei einem Land- und Forstwirt, der neben eigenen 
Grunds tücken auch Pachtgrundstücke bewirtschaftet oder 
einen ganzen Betrieb gepachtet hat. nur das eigene land-
und forstwirtschaftliche Vermögen, das ihm nach dem 
Bewertungsgesetz zuzurechnen ist, nicht das von ihm 
bewirtschaftete Vermögen des Verpächters . 

BFH vom 6. Dezember 1979 IV R 32/79 
(BStBl 1980 I I S. 423) 

4. Keine Grundsteuerbefreiung für Grundbesitz, der zum 
Sportfischen genutzt wird 

Grundbesitz, den ein eingetragener Verein seinen Mitglie-
dern zum sog. Sportfischen zur Verfügung stellt, ist nicht 
von der Grundsteuer befreit. 

BFH vom 31. Juli 1985 I I R 236/81 
(BStBl 1985 I I S. 632) 

167 Bew-Kartt-i NW. 10. Erc.-Lfc. 'S, pt. 19861 • Ersatzblatt • - 1 -



§ 33 BewG 1965 
(S 3110) 

A 1 Rechtsprechung 

5. Zur Bewertung von landwirtschaftlichen Flächen, die der 
privaten Tierhaltung (Liebhaberei) dienen, und zur bewer-
tungsrechtlichen Zuordnung dieser Tierhaltung 

1. Landwirtschaftlich genutzte Flächen, die der privaten 
Tierhaltung (Liebhaberei) dienen, gehören bewertungs-
rechtlich unter den Voraussetzungen des §33 BewG 
zum land- und forstwirtschaftlichen Vermögen. 

2. Ausschließlich zu privater Freizeitgestaltung gehaltene 
Tiere sind unter den Voraussetzungen des § 110 Abs. 1 
Nr. 8 BewG beim sonstigen Vermögen zu erfassen. 

BFH vom 18. Dezember 1985 I I B 35/85 
(BStBl 1986 I I S 282) 

167 • Ersat/blatt • - 2 — 



Anweisungen 

Hauntfeststellung der Einheitswerte des fand-und fnrst-
wirtschaftlichen Vermögens auf dent.3anuar 1964: 

hier: Wuhngehäudede rBe t r i eh s inhahe r forstwirtschaft-
licher Nutzungen 

( F r l . F i n l V l i n N W v o m 3 0 . N o v e m b e r i g 6 7 — S 3 1 1 1 — 2 — 
V I ) 

Nach Abschnitt 1.02 Abs.5 BewRL gehören Gebäude oder 
Gebäudeteile, die dem Inhaber eines Betriehes der Land-
undForstwirtscbaft und den zu seinem Ffaushalt gehörenden 
Familienangehörigen zu Wohnzwecken dienen, dann zum 
land- und forstwirtschaftlichen Vermögen, wenn der Be-
triebsinhaber oder mindestens einer der zu seinem Lfaushait 
gehörenden Familienangehörigen durch eine mehr als nur 
gelegentliche Tätigkeit in dem Betrieh an ihn gebunden isL 
Für Kleinbetriebe mit ausschließlich landwirtschaftlicher 
Nu tzungen thä l t Abschnitt 1.02 Abs.7BewRL einebesondere 
AbgrenzungsregeL Für Betriebe mit forstwirtschaftlicher 
Nutzung sind in den Richtlinien keine besonderen Abgren-
zungsgrundsätze aufgestellt. Fs gilt insoweit der allgemeine 
Grundsatzdes Abschnitts 1.02 Abs.5BewRL.Dabeiis t jedoch 
davon auszugehen, daß bei einem Betrieb mit ausschließlich 
forstwirtschaftlicher Nutzung bis zu 30 ha Größe der Be-
triebsinhaber bzw. eine der zu seinemFfaushalt gehörenden 
Familienangehörigen nur durch eine gelegent l icheTät igkei t 
in dem Betrieb an ihn gebunden ist. Deshalb ist das Wohn-
gebäude des Betriebsinhabers eines solchen Betriebes nicht 
als Wohnteil in die wirtschaftliche Finheit des Betriebs der 
Land- und Forstwirtschaft einzubeziehen, sondern als wirt-
schaftliche Finheit des Grundvermögens zu bewerten. Bei 
Betrieben mit ausschließlich forstwirtschaftlicher Nutzung 
über 30 ha Größe ist nach den Verhältnissen des Einzel-
falles zuentscheiden. 

J / 5 Bew-Kaitei NW", 2. Erg-Lfg (November 1968J 



Anweisungen 

Hauptfeststellung der Einheitswerte des land- und forstwirt-
schaftlichen Vermögens auf den 1. Januar 1964; 

hier: Abgrenzung des Wohnteils eines Betriebes von seinem 
Wirtschaftsteil sowie Abgrenzung des land- und forst-
wirtschaftlichen Vermögens vom Grundvermögen 

(Erl. FinMin NW vom 23. Februar 1968 — S 3111 — 6 — V 1) 

Hinweis auf A 13 zu § 34 BewG 1965. 

235 Bew-Kartei NW, 3. Erg-Lfg (Juli 1969) • Ersatzblatt • 



Anweisungen 

Hauptfeststellung der Einheitswerte des Grundbesitzes 
auf den 1. Januar 1964; 

hier: Bewertungsrechtliche Behandlung der Forstdienst-
gebäude 

S 3111 — 2 — V 1 
(Erl. FinMin NW vom 2. Juli 1968 — -—— -—) 

o J J 1 V 1 

Hinweis auf \ z u § 33 BewG 1965. 

117 Bew-Kaitei NW, 2. Erg-LIg (November 1968) 



Anweisungen 

Einheitsbewertung des land- und forstwirtschaftlichen 
Vermögens; 

hier: Gebäude und Gebäudeteile eines Betriebes der Land-
und Forstwirtschaft, die Altenteilern zu Wohnzwecken 
dienen 

Gleichlautend 

Rdvfg. OFD Düsseldorf vom 11. Februar 1969 — S 3111 A — 
St 211 

Rdvfg. OFD Köln vom 11. Dezember 1968 — S 3111 — 20 — 
St 211 

Rdvfg. OFD Münster vom 17. Dezember 1968 — S 3111 — 
25 —St 21 —33 

Hinweis auf A 14 zu § 34 BewG 1965. 

236 Bew-Kartei NW, 3. Erg-Lfg (Juli 1969] 



Anweisungen 

Finheitsbewertnng landwirtschaftlicher Nehenerwerhsstellen 
nach dem BewG 1934 nnd BewG 1965 

( F r l . F i n M i n N W v o m l 4 . A u g u s t l 9 7 3 —S3191—5 — V G 1 ) 

Oer Bundesbnanzhof hat mit Urteil vom 26 Januar 1973 — 
111R 122 71 —(BStBl 1973 IIS.282) die Frage entschieden, un-
ter welchenVoraussetzungen eine landwirtschaftliche Neben-
erwerbssteile als landwirtschaftlicher Beirieh im Sinne des 
^29 Abs. I B e w G 1934 bzw. als Betrieb der Land- und Forst-
wirtschaft im Sinne des^33 Abs. IBewG 1965 bewertet wer-
den kann. Nach den Grtei lsausführungen ist das Wohnge 
häude in der Reget ais Grundvermögen zu bewerten. Bin 
landwirtschaftlicher Betrieb im Sinne der o.a. Bewertungs-
gesetze hegt nurdann vor. wennein Rohertrag von jähriicb 
3 909,— OM erzielt wird. Bei landwirtschaftlichen Nebener-
werbsstellen mit reiner Grünlandnutzung muß in der Regel 
ein ausreichenderVienbesatz vorhanden sein. 

ich bi t te ,nachdemUrtei l in allen noch durchzuführendenund 
noch nicht rechtskräftigen Finheitswertfeststellungen für land-
wirtschaftliche Nebenerwerbsstellen zu verfahren. 

455 Bew-Kartci N W 8 Erg.-Llg. (Februar 19741 — 1 — 



Anweisungen 

Einheitsbewertung des land- und forstwirtschaftlichen Vermö-
gens; 

hier: Bewertungsrechtliche Behandlung von Wildgehegen im 
Walde 

(Erl. FinMin NW vom 11. Oktober 1973 — S 3110 — 4 — VC 1) 

Hinweis auf A 8 zu § 33 BewG 1965. 

456 Bew-Kartei NW, 8. Erg.-Lfg. (Februar 1974) 



Anweisungen 

Einheitsbewertung des Grundbesitzes; 
Abgrenzung des grundsteuerpflichtigen Grundbesitzes und 
dessen Bewertung bei Orden, Diakonieverbänden und Ver-
bänden der freien Wohlfahrtspflege usw. 

(Erl. FinMin NW v. 31. Aua 1979 S 3 1 9 9 — 19 — V A 4 . 
G 1102 — 10 — V A 4 ' 

Hinweis auf 9 zu § 76 BewG! 

698 Bew-Kartei NW, 13 Errj.-Lfg. (Juli 1981) — 1 — 



Anweisungen 

Teilung der Hofstelle eines Betriebs der Land- und 
Forstwirtschaft in Wohnungs- und Teileigentum nach dem 
Wohnungseigentumsgesetz (WEG) 

(Erl. FM NRW vom 7. November 1988 — S 3111 -33-VA4/S3216 
- 14 - V A 4) 

Hinweis auf A 32 zu § 34 BewG. 

943 Ben-Kartei NW. IS. Erg.-Lfg. Uuli 1995, 



Hauptfeststellung der Einheitswerte des Grundbesitzes auf 
den 1. Januar 1964; 
hier: Behandlung intensiv genutzter Pachtflächen, die dem 

Grundvermögen zuzurechnen sind 

Gleichlautend 

^ , o m _ _ , _ , 
Rdvfg. OFD Köln vom 5. Januar 1971 - - S 3191 — 6 — St 211 
Rdvfg. OFD Münster vom 21.Dezember 1970 — S3191 — 8 — 
St 21 — 33 

Hinweis auf NfD A 5 zu § 34 BewG 1965. 

AT/D 83 Bew-Kartel NW, 6. Erg.-Lfg. (Februar 1972) — 1 — 



Anweisungen 

§ 33 BewG 1965 
(S3110) 

M D B 2 

Einheitsbewertung des Grundbesitzes: 

Abgrenzung des land- und forstwirtschaftlichen Vermögens 
vom Grundvermögen 

Gleichlautend! 
Rdvfg. OFD Düsseldorf vom 3. Mai 1985 — S 3110 — 4 - St 21 H 
Rdvfg. OFD Köln vom 19. März 1985 — S 3110 — 11 — St 211 
Rdvfg. OFD Münster vom 18. Apr i l 1985 - S 3110 — 59 -
St 21-33 

Das Finanzgericht München hat in einem Einzelfall durch Ur-
teil vom 19. Juli 1984 — IV 148/81 — EW — entschieden, daß die 
Nutzung eines ca. 8 ha großen Anwesens zur Haltung von eini-
gen Reitpferden (8 bis 9 Reitpferde) und die gelegentliche Auf-
zucht eines Fohlens kein Betrieb der Land- und Forstwirt-
schaft ist. Es bewertete die zur Pferdehaltung genutzten Flä-
chen einschließlich des Wohngebäudes als Grundvermögen . 
Das Urteil ist in den EFG 1985 S. 11 veröffentl icht. Auf Weisung 
des Finanzministers des Landes Nordrhein-Westfalen ist es 
über den Einzelfall hinaus nicht anzuwenden. 

J5J Bew-Kartei NW. 15 Erg -Lfg (Juni 1985) • Ersatzblatt • 



Rechtsprechung 

L Abgrenzung des fand- und forstwirtschaftlichen Vermö-
gens vemGrundvernregen hei Nehenerwerbsstellen 

1, Etne lantlwtrtschaftliche Nebenerwerbsstelle kann nur 
dann als landwirtschaftlicber Betrieh irrt Sinne des ^ 29 
A b s , l B c w G i d E , vo rBewG1965( ^33BcwG1965) 
heuertet werden, wenn ein angemessener Rohertrag er 
zielt wird, 

Ais angemessen ist ein Rehertrag von mindestens 3099 
DNl)ährltcb anzusehen, 

2, Bei landwirtschaftlichen Nehcnerwerbsstcllen mit reiner 
Grunlantlnutznng muß in der Regel ein ausreichender 
Vichbesalz vorhanden sein ẑ ur Beurteilung hierzu kön-
nenclic Ausführungen in Ahschn, 1,02 ^bs,7 und Abschn 
211 Abs, 5 l^cwRL 1964 auch hei ßewertungstallon nach 
altcnt Recht herangezogen werden, 

3 Das Wohngehäude einer landwirtschaftlichen Nchcn-
erwcrbss(cllc ist in der Regel als Grundvermögen zu be-
werten, 

f3EElvoni26,,lanuarl973 111 R122^1 
(BS181 1973 11 5,282) 

2, Abgrenzung der wirtschaftlichen Einheit des land und 
forstwirtschaftlichen Vermögens und des Grundvermögens: 
Streitwert bei Antrag auf Aufhebung der Einheilswertfest 
Stellung 

1 Land und forstwirtschaftlich genutzter Grundbesitz, der 
zu eurem Llot i 5 der HöfeO gehört, brauche nicht not 
wendig eine einzige wirtschaftliche Einheit i , 5, des 8c-
wortungsrechtszu bilden 

2 Diel lo ls le l lccinesBctr icbsderhand und Eorstwirtschatt 
ist nicht mehr dazu bestimmt, diesem Bottich ^ ü ^ r n d zu 
dienen, wenn die Ländereien langfristig verpachtet sind 

3, Gebäude in räumlichem Zusammenhang not land- und 
hiislwirlschaltlich genutzten Flächen gehören nicht des 
Italh zum land und forstwirtschaftlichen Vermögen, weil 
ste baulich als typisches landwirtschaftliches Wohn und 
Wirtsthaltsgehautlc gestaltet sind 

4 Wirtschattsgutcr dicD unterschiedlichen Vermog^nsarlcn 
angehören, können nicht zu einer wirtschattlichen Einheit 
zusanuncngelaßt werden 

^, Wird die Authebung von Einhcitswerttestslelluno^n be-

antragt, mitderBehauptung, diebewerteten Grundflächen 

105 Be^-^teiNW, t3,Erg-t.tg (Jutit^t) OE^atzbiaU 9 t 



Rechtsprechung 

seien Ted einer größeren wirtschaftlichen Einheit, so he 
mint sieh der Streitwert nacft der vollen f töhe der an-
gefochtenen Wertfeststeliungen 

BFFI vom 12, Dezember 1975 IIIR51/74 
(bStBI 1976 I IS , 281) 

3, Fehlerheseitigende Fortschreibung stets von Amts wegen, 
daher keine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand bei ver 
spätetem Hinweis auf den Fehler dnreh den Steuerpflichti 
gen; zur Frage, wann das Wohngebäude einem Beirieh der 
Land- nnd Forstwirtschaft zn dienen bestimmt ist; Sreitwert-
satz beiFW-Feststellungen iü rBet r iebe der Land- and Forst-
wirtschaft69 v T . 

BEFIvom23, , i tmi1978i l lR11276 
(BStBl 1978 I IS , 642) 

l i inwotsauf RochtsprechttngE 1 zti ^ 22 BewO, 

4, Bei einem Nebenerwerbslandwirt gehört der Nutzungs-
wert der Wohnung zu den Einkünften aus Land- und Forst-
wirtschaft, wenn der Betriebsinhaher oder einer seiner Fa-
milienangehörigen wegen der Versorgung eines Mindest-
hestandes an Vieh an den Betrieh gebunden ist 

1, Entsprechend dem l^ewertungsges^tz setzt bet einem 
Eand- und Forstwirt auch einkommensteuerrechtiich che 
Zugehörigkeit des Nutzungswertes semer Wohnung zu 
den Einkünften aus Eand- und Forstwirtschaft und des 
zugehörigen Wohnhauses zum land- und forstwirtschaft-
lichen Betriebsvermögen voraus, dah Wohnung und 
Wohngebäude dazu bestimmt sind, dauernd dem Betrieb 
der Eand- und Forstwirtschaft zu dienen, und deshalb mit 
demBetriebeinewirtschaftlicheEinheit bilden, 

2, Diese Voraussetzung ist bei einem Eand- und Forstwirt 
im Nebenerwerb in der Regel erfüllt, wenn der Betriebs-
inhaber oder einer seiner Familienangehörigen wegen 
der laufenden Versorgung eines Mindestbestandes an 
Vieh an den Betrieb gebunden ist (hinsichtlich des erfor-
derlichen Mindestbestandes an Vieh siehe Richtlinien für 
die Bewertung des land- und forstwirtschaftlichen Vermö-
gens vom 17, November 1967 — BewRE — Abschn, t,92 
Abs 7) 

B F H v o m 1 7 , 3 a n u a r t 9 8 9 f V R 33 76 (BStBI1989IIS,323) 

^5 9 E^atzbtaU 9 2 



Rechtsprechung 

t, Bewertung von land-und forstwirtschaftlich (gärtnerisch) 
genutzten Grundstücksf lächen in sog, Naherholungsgebie-
ten: Zuordnung der Flächen zum land-und forstwlrtschaft-
l ichenVermögen oder zum Grundvermögen 

1 Dieallgemeinen Grundsä tze f ü r d i e Abgrenzun^des 
Grundvermögens vom land-und forstwirtschaftlichen 
Vermögen ergehensieh a u s § § 6 8 , 33 BewG 1965 §69 
BewG ist eine Ausnahmevorschrift z u § 3 3 BewG, 

2 Diese Abgrenzung ist fü r in einemsog,Naherholungsge-
biet l i egende landwir t schaf t l i ch(gär tner i sch) genutzte 
G r u n d s t ü e k e m e l n e m v e r g l e l e h e n d e n Verfahren zwi-
schen den Nutzungeneinessolchen Grundstucks und 
deneneines durchschnittlichen Haupterwerbsbetriebs 
gleicher Nutzungsart unter Würdigung aller Umstände 
des Finzelfalls du rchzuführen , 

BFH vom 5, Dezember 1980 1HB56B77 
(BStBl 1981HS, 498) 

2. Das ^ohnhauseiner Groflhaumschuie, dasdem Inhaber 
und seinen Famil tenangehörigen zu Wohnzwecken dient, 
Ist dem land-und fors twl r t schaf thchenVermögen zuzuord-
nen 

z ^ u r F r a g e d e r z ^ u o r d n u n g e i n e s W o h n g e b ä u d e s zum land-
und forstwirtschaftl ichenVermög^en, 

BFH vom 25,November 1983 1HB73B80 
(BStBl 1984HS, 292) 

3. Zur Bewertung von l andwi r t scha f t l i chenF lächen ,d ie der 
privaten Tierhaltung (Liebhaherei)dienen,und zur bewer-
tungsrechtlichen Zuordnung dieser Tierhaltung 

BFH vom 18, Dezember 1985 HB35B85 
(BStBl 1986HS, 282 

Hinweis auf B e c h t s p r e e h u n g A l z u § 3 3 BewG, 

4. Nachfeststellung hei Umwandlungeines land- und forst-
wirtschaftlichen Betriebs „Stückländere^ In ein unhehau-
tes Grundstück: Bechtsfolgen f ü r d i e Aussetzung derVol l -
zlehung 

1 Ist ein btslangals land-und forstwirtschaftlicher Betrieh 
,,Stückländerei^ bewertetes Grundstück gemäß §69 
BewG dem Grundvermögen zuzurechnen, so muß dies 
imWege der Nachfeststellung geschehen, 

2, Die Aussetzung derVollziehungetnesderartigenNach-
feststellungsbescheids beschränkt s tchaufdieSuspen-

203 8 ^ ^ ^ N W t 7 ^ - ^ ^ u b t ^ O E ^ t ^ n O i 



Rechtsprechung 

dierung derjenigen Rechtstolgen. die von ihm gegen-
über dem vorherigen Zustandausgelöst werden. 

3. Oie Aussetzung der Vollziehung von Finheitswertbe-
scheiden istaut diejenigen Stichtage zu beschränken.zu 
denen in materiell-rechtlicher HinsichternstlicheZwei-
fei an der Rech tmäßigke i tde rFes t s te l lung bestehen. 

BFH vom 4.Februar 1^7HB33B35 
(BStBl 1987115. 326) 

5. Zuordnung einer Ghstbaulläche (Streuohstwiese) zum 
land-und le rs twi r t schaf t l i chenVermögen 

Wi rde in in einem Naherholungsgebiet belegenes Grund-
stück tatsächlich gärtnerisch genutzt(Streuobstwiese).ist 
es dem land-und tors twir t schaf t l ichenVermögen zuzuord-
nen.wenn es hinsichtlich Arbeitseinsatz.Investitionen zur 
Erhaltung oder Steigerung der Frtragstähigkeit sowie 
erzielbarem Ertrag einem Vergleich mit einem durch-
schnittlichen landwirtschaftlichen Haupterwerbsbetrieb 
der gleichen Nutzungsart standhalten kann. Fine Erzeu-
gung des Frwerbs wegen gehört nichtzu den Abgrenzungs-
kriterien. 

BFFtvom4.März l987R8B86 
(BStBl 1987 11 S. 370) 

203 o t ^ t z t ^ n o ^ 



Hauptfeststellung der Einheitswerte des Grundbesitzes auf 
den 1. Januar 1964; 

hier: Betriebsgrundstücke im Sinne des § 99 Abs 1 Nr. 2 
BewG 1965 

^ S3240 — 2 — VC 1 
(Erl. FinMin NW vom 9. Dezember 1970 - - ) 

Hinweis auf A 2 zu § 99 BewG 1965. 

349 Bew-Kartei NW, 6. Erg.-Lfg. (Februar 1972) — 1 — 



Einheitsbewertung des land- und forstwirtschaftlichen Ver-
mögens 

hier: Bewertung von Betrieben der Land- und Forstwirt-
schaft, die ihre Erzeugnisse über ein eigenes Handels-
oder Dienstleistungsgeschäft absetzen 

(Erl. FinMin NW vom 15. Dezember 1971 — S 3111 — 18 — 
VC 1) 

Hinweis auf A 20 zu § 34 BewG 1965. 

398 Bew-Kartei NW, 7. Erg.-Lfg. (März 1973) 



Anweisungen 

Bewertung von Rinderbesamungsstationen 

(Erl. FinMin NW vom 1. März 1973 — S 3110 — 6 — VC 1) 

Hinweis auf A 7 zu § 33 BewG 1965. 

§ 33 BewG 1965 

C3 

457 Bew-Kartei NW, 8. Erg.-Lfg. (Februar 1974) — 1 — 



Anweisungen 

§ 33 BewG 1965 

C4 

Abgrenzung des Betriebs der Land- und Forstwirtschaft vom 
Gewerbebetrieb; 

hier: Eigener Nebenbetrieb zum gepachteten Hauptbetrieb 
der Land- und Forstwirtschaft 

(Erl. FinMin NW vom 30. November 1973 — S 3123 — 9 — 
VC1) 

Hinweis auf 5 zu § 42 BewG 1965. 

458 Bew-Kartei NW, 8. Erg.-Lfg. (Februar 1974) - - 1 — 



§ 33 BewG 1965 

CS 

Abgrenzung zwischen einem Betrieb der Land- und Forstwirt-
schaft und Gewerbebetrieb; 

hier: Verkauf von geschlachteten und in Hälften zerlegten 
selbsterzeugten Mastschweinen 

(Erl. FinMin NW vom 27. Juni 1975 — S 3111 22 V C 1) 

Der Verkauf von geschlachteten und in Hälften zerlegten selbst-
erzeugten Mastschweinen ist noch als Tätigkeit im Rahmen 
eines Betriebs der Land- und Forstwirtschaft anzusehen. 

H«u 

f t - f 

,e;S 

& f S 
^ r 

562 Bew-Kartei NW, 10, Erg.-Lfg. (Sept. 1976) — 1 -



Einheitsbewertung des land- und forstwirtschaftlichen 
Vermögens; 

hier: Metzgerei-Nebenbetrieb eines Betriebs der Land- und 
Forstwirtschaft oder selbständiger Gewerbebetrieb 

(Erl. FinMin NW vom 8. Juli 1975 — S 3111 — 22 — V C 1) 

Hinweis auf 8zu § 42 BewG. 

563 Bew-Kartei NW, 10. Erg.-Lfg. (Sept. 1976) — 1 — 



Anweisungen 

^33 BewG ^965 

G^ 

Finheitsbewertung des fand- und forstwirtschaftlichen 
V e r m ö g e n 
hier: Abgrenzung von Betriebsvermögen bei Forellenteich-

wirtschaften 

( F r l , F m M i n N W v o m 2 1 , O e z e m b e r l 9 7 6 — 5 3 1 1 1 — 23 — 
V A 4 ) 

F ü r d i e b e w e r t u n g s r e c h t l i c h e B e b a n d l u n g vonForellenteich-
wirtschaftenmit hobemz^ukauf a n f a n g f ä h i g e n F o r e l l e n g i l t : 

1, Bin dauernder und nachhaltiger z^ukauf von lebenden 
5peiseforellenzumz^weckedes W e i t e r v e r k a u f s g e h t ü b e r 
den betriebsnotwendigen Umfang hinaus, wenn der ẑ u-
kaufswertderfremdenFrzeugnisse30 v,Fl, desGesamt-
umsatzes dieser Art der sonstigen land- und forstwirt-
schaftlichen Nutzung übersteigt, 

2. zugekaufte Lebendforellen, die mindestens 3 Monate im 
Betrieb verbleiben, gelten nicht als fremde Erzeugnisse 
(vgl,Abschn, 1,03 Abs, IBewlchh 

3. Komm! in einem Betrieb der Land und Forstwirtschaft 
neben der Nutzungsart Forellenteichwirtschaft und Fo-
rellenzucht auch die Nutzungsart Karpfenteichwirtschaft 
undKarpfenzucht vor (vgl, Abschn, 7,09 Abs, 2 Bewfchh 
so i s t f ü r z ^ w e c k e d e r Abgrenzung vomBetr iebsvermögen 
der Umsatz beider Nutzungsarten zum Gesamtumsatz 
der Nutzungsart Teichwirtschaft und Fischzucht zusam-
menzufassen, 

4, Ubersteigt der Wert des Ankaufs an fremden Erzeug 
nissen 30 v,Fl, des Gesamtumsatzes, so ist die Forellen-
teichwirtschaft und Forellenzucht (im Falle der Kombi-
nation 1,5, der Ziffer 3 die Teichwirtschaft und Fisch 
zucht^ein gewerblicher Betrieb 

5 Uie Wirtschaftsgüter (einscbl, der Flächen), die dieser 
neu zu bildenden wirtschaftlichen Finheit des Betriebs-
vermögens zu dienen bestimmt sind, sind aus dem be-
stehenden Betrieb der Land- und Forstwirtschaft heraus-
zulösen, 

6 Die Bewertung des Betriebsgrundstücks richtet sich nach 
dem Grad der Urproduktion, Beträgt der Anteil selbst-
erzeugter Forellen 30 v,Fl, und mehr des Gesamtumsat-
zes, so ist das Betriebsgrundstück wie land und forst 
wirtschaftliches Vermögen zu bewerten (vgl, ^ gg Abs, 1 
Nr, 2 und Abs, 3 BewG 19b5^ bei einem geringeren 
Figenerzeugungsanteil ist das Betriebsgrundstück wie 
Grundvermögenzu bewerten (vgl, ^ 99 Abs, 1 Nr, 1 und 
Abs,3BewG1965) 

620 Bew-Kartei N W . I I . Erq.-Llq. iDez. 1977) ! 



§ 33 BewG 1965 

Anweisungen C 8 

Abgrenzung zwischen Betrieb der Land- und Forstwirtschaft 
und Gewerbebetrieb; 
hier Schlachtung und Verkauf selbsterzeugter Tiere 

(Erl. FinMin NW vom 28. April 1977 — S 3111 — 22 — V A 4) 

Nach den Erlassen vom 27. 6.') und 8. 7. 1975») S 3111 — 22 — 
VC 1 ist der Verkauf von geschlachteten, in Hälften zerleg-
ten, selbsterzeugten Mastschweinen und Rindern noch als 
Tätigkeit im Rahmen eines Betriebs der Land- und Forst-
wirtschaft anzusehen; eine weitere Be- und Verarbeitung 
von Schweine- und Rinderhälften, wie Zerteilung, Herstel-
lung von Wurst usw. ist dagegen als gewerbliche Tätigkeit "\ J' 1 ^f* ^ 
zu betrachten. Diese Abgrenzung ist auch für andere Schlacht-
tierarten (Schafe,Geflügel) anzuwenden. 

Ein marktgerechtes Herrichten im Rahmen der landwirt-
schaftlichen Urproduktion ist noch anzunehmen, wenn der 
Landwirt die als Tierhälfte verkaufte Ware auf Wunsch des 
Abnehmers weiter zerlegt. 

Bei einem vorhandenen eigenen Schlachthaus wird stets 
näher zu prüfen sein, ob ein Gewerbebetrieb vorliegt. Es 
wird in aller Regel ein Metzger eingesetzt sein. Regelmäßig 
werden dann auch weitere Verarbeitungen zu Fleisch- und 
Wurstwaren vorgenommen. 

Soweit Bearbeitung und Verkauf der landwirtschaftlichen 
Produkte noch als integrierter Bestandteil des landwirtschaft-
lichen Betriebs anzusehen sind, ist dafür — abgesehen von 
einem etwaigen Zuschlag für Tierbestände — kein beson-
derer Zuschlag nach § 41 BewG zu machen. 

<rt 
^ v j s e ^ 

1) Der Erlaß vom 27. 6. 1975 ist in C 5 wiedergegeben. 
2) Der Erlaß vom 8. 7. 1975 ist in 8 zu 5 42 BewG wiedergegeben. 

621 Bew-Kartei NW. 11. Erg.-Lfg. (Dez, 1977) - 1 -



§ 33 BewG 1965 

Anweisungen C9 

Abgrenzung des land- und forstwirtschaftlichen Vermögens 
vom Betriebsvermögen: 
Urteil des Bundesfinanzhofs vom 27. 11. 1980 
I V R 31/76 (BStBl 1981 H S. 518) 

Rdvfg. OFD Münster vom 21. Januar 1982 — S 3110 — 
53 —St 21 —33 

1. Zur Frage der Auswirkung des o. a. BFH-Urteils auf die 
Ertragsteuern habe ich in meiner Rundverfügung vom 
10. 09. 1981 S 2230 — 5 — St 11 — 31 (ESt-Nr. 75/1981) 
folgendes ausgeführt : 

„Nach dem BFH-Urteil vom 27. 11. 1980 — IV R 31/76 —, 
BStBl 1981 I I S. 518 hängt die Beantwortung der Frage, 
ob der Handel mit selbsterzeugten Gärtnereiprodukten 
und mit zugekauften Waren insgesamt im Rahmen eines 
einheitlichen Betriebs als Land- und Forstwirtschaft oder 
als gewerbliche Betätigung zu beurteilen ist, von dem 
Verhältnis der Umsätze der selbsterzeugten und der zu-
gekauften Waren zum Gesamtumsatz ab. Die Einkommen-
steuer- und Geworbesteuerrichtlinien stellen hingegen auf 
das Verhältnis des Einkaufswerts der fremden Erzeug-
nisse zum Gesamtumsatz ab (vgl. Abschn. 134 Abs. 4 
EStR 1969/1978 und Abschn. 13 GewStR 1969/1978). 

Es besteht keine Veranlassung, aufgrund des o. a. BFH-
Urteils von der Regelung in den Richtlinien abzuweichen. 
Darin wird nicht unzulässigerweise der Umsatz des Be-
triebes mit dem Einkaufswert der fremden Erzeugnisse 
verglichen, sondern aus Gründen der Praktikabilität der 
Einkaufswert der fremden Erzeugnisse lediglich als eine 
der Bezugsgrößen für den Umfang des Ankaufs fremder 
Erzeugnisse gewählt. Denn der Umsatz aus zugekauften 
Erzeugnissen dürfte besonders in Gartenbaubetrieben mit 
Handel nur schwierig und nur durch Schätzung (Waren-
eingang abzüglich etwaiger Verluste zuzüglich kalkulier-
ter Aufschläge) zu ermitteln sein. Der unterschiedliche 
Gehalt der Bezugsgrößen ist bereits bei der Bemessung 
des v.H.-Satzes berücksichtigt. 

Es ist daher nicht zu beanstanden, wenn weiterhin nach 
der Regelung in Abschn. 134 Abs. 4 EStR verfahren wird." 
Abschn. 134 Abs. 4 EStR ist zwischenzeitlich durch die 
Allgemeine Verwaltungsvorschrift über die Änderung der 
Einkommensteuer-Richtlinien 1978 (EStÄR 1981) im obi-
gen Sinne geändert und ergänzt worden. Hinweis hierzu 
auf Art ikel 1 Nr. 92 EStÄR 1981 (BStBl 1981 I Seite 813). 

2. Ich bitte, bei der bewertungsrechtlichen Abgrenzung nach 
denselben Grundsätzen zu verfahren. 

754 Bew-Kartct NW, 14. Irg.-Lfg, (Okt. 1982) — 1 — 



Anweisungen 

Einheitsbewertung des land- und forstwirtschaftlichen 
Vermögens; 

Abgrenzung des land- und forstwirtschaftlichen Vermögens 

vom gewerblichen Betriebsvermögen 

(Erl. EM NRW vom 21. Dezember 1989 - S 3111 - 34 - V A 4) 

Mit dem Bezugserlaß*) sind für Zwecke der ertragsteuerlichen Abgren-
zung des Betriebs der Land- und Forstwirtschaft gegenüber dem Gewer-
bebetrieb Regelungen für die Fülle getroffen worden, in denen Land-
wirte landschaftspflegerische Tätigkeiten für Nichtlandwirte gegen Ent-
gelt erbringen. 

Die bewertungsrechtliche Abgrenzung der Vermögensarten ist in dies-
sen Fällen nach denselben Grundsätzen durchzuführen. 

Ich bitte, die Finanzämter entsprechend zu unterrichten. 

*) Der Erlaß entspricht dem Schreiben des Bundesministers der Finanzen vom 
12. 7. 19X9. das im BStBl 1989 I S. 257 veröffentlicht ist (vgl. Anlage) 

944 Bew-Kartei NW. IX. Erg.-Lfg. (Juli 1995) 



Anweisungen 

Anlage 

Abgrenzung des Gewerbebetriebs gegenüber der Land-und 
Lurstwirtscbaii 

Absebniii L 3 ^ A b s . n E ^ t ^ 19^7^; 

i andscba f i spöege r i s cbeTä i ig i s e i i envnn i^andwi r i en fü r 

Nicbiiandwirie 

(Schreiben desBundestrtinisters der Finanzen vctm 12hth 1989^iV 
8 4 ^ ^ 2230^27/89) 

VerwendeteinLand-und iorstwirtWirtscbattsgüter neben der eigen-
betrieblichen Nutzung ausschließlich für andere Betriebe der Lanch und 
lorstwirtsch.iftund betragen die Betriehseinnahnten daraus nicht tnehr 
als ein Ltrittel des Gesittntuntsatzes des land-und torstw irtschattlichen 
Betriebs.so wird nach derVereinfachungsregelung des Abschnitts 135 
Abs.bSatz2L.Stfc 1987 dieseTätigkeit der Land-und Forstwirtschaft 
Btigcrechnet. Lnterdiesefcegelungttthenttuchlandschaftspflegerischc 
Tätigketteneines Land nnd Forstwitts tür Nichthtndwirte unter der 
zusätzlichen Vtiraussetzung.daßdieBetriebseinnahntenausdiesen land-
schaftspflegerischen Tätigkeiten niebt tnehr als 20t)f)t3LiM inr fahr 
betragen.Als landschaftspflegerischeTätigkeit wird die Pflege derfrei-
cn 1.anciscit(ttt angesehen.B.B.diePflege von Biotopen. Lanci^citaits 
und Naturschutzgebietensttwiedie Pflege von Bösebungen und Leid 
rainen im ländlichen Bereich. Oie Pflege abgegrenzter oder zu beson-
derentwegen genutzter Flächen. z.B.diePflegeöffentlicher Grün-
anlagen.Ottlfplätze und Freizeitparl^s.fällt nicht hierunter. 

ist eine der Voraussetzungen nicht erfüllt, so ist nach dem Gesattttbild 
des Lahes zu prüfen, ob die bezeichnete Tätigkeit einen Gewerbe 
betriebdarstelhtAbschnitt 135 Abs.b5atz3F5tis 1987). 



Anweisungen 

Abgrenzung des iund-und fursfwirfseb^fiieben Vermögens 
vom Betriebsvermögen; 

Beg r i f fde r„Verkau f s r e i f e "naebAbsebn i f f L f i ^ A b s . i 

Bew^L 

tErl,EMNPWvom39,Oezember 1993^^3111) 33 V A 4 ) 

f3ie laufende Weiterentw iclslung der Ertidulstitmsverlähren und der Ver-
marlctungsbedingungen in der Eand-und Eorstwirtschaft führt vermehrt 
zuEnsicherheiten bei der bewertungsrechtlichen Abgrenzung zwischen 
dem land- und forstwirtschaftlichen Vermögen und dem Betriebsver-
mögen, Das gilt insbesondere für dieLnterscheidung von eigenen und 
fremden Erzengnissen des Betriebs i,S, von Abschnitt 13)3 Abs, i 
BewREunddamit lürdie BeachtungderZukaufsgrenzen für fremde 
Erzengnisse, 

Zur Erleichterung der Entscheidung im Einzeifaii wird deshalb 
Abschnitt 13)3 Abs, 1 Satz3 BewREimEinvernehmen mitdenober-
stenEinanzhehördendesBundesundderEänderwiefolgterläutert^ 

„Maßgebend lürdas Erreichen der VetJcaufsreife und lürdie Bestitn-
mung zur Weiterlcultur ist die Erzeugung nach land-und forstwirt-
schaftlichen Grundsätzen, die nach der Verkehrsauflassung zu einem 
Produkt andererMarktgängigkeitftihrt,^ 

94s Be^-Karteis.W,^,Er^-Et^ (talil99si 



§ 33 BewG 1965 

Anweisungen N f D C l 

Abgrenzung des land- und forstwirtschaftlichen Vermögens 
vom Betriebsvermögen und vom Grundvermögen sowie Be-
handlung der entsprechenden Einkünfte 

Rdvfg. OFD Münster vom 10. Juni 1969 — S 3110 — 29 — 
St 21 — 33 

Für die Abgrenzung des land- und forstwirtschaftlichen Ver-
mögens vom Betriebsvermögen bei der Einheitsbewertung 
gelten dieselben Grundsätze wie für die Abgrenzung der Ein-
künfte aus Land- und Forstwirtschaft von den Einkünften aus 
Gewerbebetrieb. Ebenso ist die Zurechnung der Wohnung des 
Betriebsinhabers als Wohnteil zum Betrieb der Land- und 
Forstwirtschaft bei der Einheitsbewertung nach denselben 
Grundsätzen zu entscheiden wie die Zurechnung des Nut-
zungswerts der Wohnung zu den Einkünften aus Land- und 
Forstwirtschaft. Die bewertungsrechtliche und die ertrag-
steuerliche Abgrenzung müssen übereinstimmen. Wenn also 
der Veranlagungsbezirk dem Antrag des Steuerpflichtigen 
folgend den Nutzungswert der Wohnung des Betriebsinhabers 
nicht den Einkünften aus Land- und Fortswirtschaft zurechnet, 
hat die Bewertungstelle die Wohnung als Grundvermögen 
zu bewerten. 

Ich bitte sicherzustellen, daß Bewertungstelle und Veranla-
gungsbezirk stets eine einheitliche Entscheidung treffen. 

N t D 55 Bew-Kartei N W , 4, Erg-Lfg (Febr 1970) — 1 — 



Rechtsprechung 

L Abgrenzung zwischen Eand-und FnrstwlrtschaftundGe-
werbebe t r i ebbe iEr iedbnfsgär tne re ien 

Ein Eriedbofsgärfner, der nie benötigten Ranzen in einem 
eigenen Gartenbaubetrieb zieht und seine Pflanzenproduk-
tion nahezu ausschließlich tut seine Eriedhofstätigkeit ein 
setzt, hat in der Regel auchdann keine E i n k ü n f t e a u s E a n d -
und Eorstwirtschaft, wenn im Gesamtumsatz die Vergütung 
gen für den Absatz der Pflanzen die Vergütungen für Eei 
stungen und nicht in selbstgezogenen Pflanzen bestehende 
Lieferungen übersteigen (Anschluß an das 8EELUrtetl vom 
6. November 1964 IV 119/62 U,8EHE 81, 411, 85t81 111 1965, 
147LOie Entscheidung ist im Einzelfall nach dem Gesamtbild 
aller Umstände zu treffen. 

BEEf vom 26.Eebruar 1976 V f l l R 15/73 z u E 5 t G ^ 13 15 
N r . l u n d A G ^ 2 3 1 
(851811976 11 5.492) 

2. Ob ein Reiterhof als Einheit zu betrachten und insgesamt 
als Gewerbebetrieb oder als landwirtschaftlicher Betrieb zu 
beurteilen ist, richtet sich nach den Umständen des Einzel-
falles 

BFH vom 16. November 1978 I V R 191/74 zu GewStG § 2 
Abs. 1; GewStDV § 1; EStG § 13 Abs. 1 Nr. 1, § 18 Abs 1 
Nr. 1 
(BStBl 1979 I I S. 246) 

Hinweis auf Rechtsprechung A 1 zu § 34 BewG. 

Bew-Kartei NW, 12, Erg.-Lfg. (Juni 1979) • Ersatzblatt • — 1 — 



Rechtsprechung 

1. Zur Bewertung von landwirtschaftlichen Flächen, die der 
privaten Tierhaltung (Liebhaberei) dienen, und zur bewer-
tungsrechtlichen Zuordnung dieser Tierhaltung 

BFH vom 18. Dezember 1985 I I B 35/85 
(BStBl 1986 I I S. 282) 

Hinweis auf Rechtsprechung A 1 zu § 33 BewG. 

169 Bew-Kartei NW, 16. Erg.-Lfg. (Sept. 1986) - 1 -



Anweisungen 

Leitblatt zu § 34 BewG 1965 

A Umfang des Betriebes der Land- und Forstwirtschaft 

_S- Abgrenzung Hl"i—land- und—forstwirtschaftlichen—Vor 
mögcnc vom Grundvermögen (Abochn. 1,03 BewRL) -

- € A . t i j r r m » m . j ri*. l m . i t 1 f » t w i i - t n n t n f t l i r h p n V p r -

nn"ijnnn m m T>pii.jp>n,uMI IIIHIJMI> (Ahnrhn.^1 03 RpwRT.) 

B—Abgrenzung des land- und foisl wirtschaftlichen Vcr.—• 
müguu vuttt uUiiUiywit Vemiüyun (AUsüin. 1.01 BewRL) 

E Wirtschaftliches Eigentum (Abschn. 1.06 BewRL) 

F Stückländereien (Abschn. 1.05 Abs. 4 BewRL) 

]Q2 Bew-Kürlei NW, 2. Erg-Ug (November 1068) — 1 — 



^ 8 e ^ l ^ 
^ 

Anweisungen 

innaitsverzetehnts 

A 1 Finbeziehung von Anteilen anv^irtschattsgüternindenBetrieb 
der Land-und Forstw irtschalt, wenn sie mit dem Betrieb zusam-
mengenutzt werden 

A 2 Fragen im Zusammenhang mit derAbgabe der Erklärungen 

A 3 Zurechnung von Llausgärten zur landwirtschattlichen oder tibst-
baulichenNutzung 

A 4 Lmlängdes^Vohnteils 

A 5 Bagatellsachen der Nutzungsteile Spargel. Gemüsebau. Obstbau 
und Baumschulen, wenn keine landwirtschaltliche Nutzung zum 
Betrieb gehört 

A b Behandlung nichtöttentlicherParkanlagen 

A 7 Abgrenzung der gärtnerischen Nutzung von der landwirtschalt-
hehen Nutzung 

A 8 Flausgärtenüber 10 Ar 

A 9 Abgrenzung des Abbaulandesttsäesgruben und Steinbrüche)zur 
lorstwirtschattlichen Nutzung, zum Geringstland und zum 
Llnland 

A 10 Parkanlagen: 
VoraussetzunglüreineBewertungalsNichtwirtschaltswald 

A 11 wildwiesen und 3^ildäcker. Abgrenzung zwischen lorstwirt-
schattlicherNutzung.landwirtschaltlicherNutzungundGeringst-
land 

A 12 Saat-und Plianzkämpe. Abgrenzung zwischen lorstwirtschaltli-
eher Nutzung und gärtnerischer Nutzung 

A 13 Abgrenzung des ^Vohnteils eines Betriebes von seinem 3^irt-
schattsteil sowieAbgrenzungdes land-und lorstwirtschattlichen 
Vermögens vom Grundvermögen 

A 1-1 Gebäude und Gebäudeteile eines Betriebes der Land und Forst 
wirtschalt.die Altenteilernzu3Vohnzweclcen dienen 

A 15 Bewertung von Forstgemeinschatten undRealgemeinden 

A 1b Bewertung von Flächen.die dem Anbau vtmTee.Gewürz-und 
Heilkräutern dienen 

A 13 Bewertung der Gbstbaugemeinschalten 

A 18 BehandlungderGebäudeattt IremdemGrundund Boden 

A19 Betriebsgrundstücke im Sinne des^9Abs. lNr .3BewG19b3 

A30 Bewertung von Betriehen der Land und Forstwirtschalt, die ihre 
Lrzeugnisseüberein eigenes Llandels oderDienstleistungsge 
schätt absetzen 

I mfang des Betriebs 
der Land- und 
Korst Wirtschaft 

946 Bew-Kartei NW. IS. Erg.-LIg. (Juli 1995) * Ersatzblatt * - i -
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Anweisungen 

Abgrenzug gewerblicher und landwirtsebaltlieberTierzuebt und 
Tierhaltung sowie Zuschläge naeb^41 BewG 19b5 wegen ver-
stärkterTierhaltung in Fällen der Eremdtierhaltung 

BewertungvonRinderbesamungsstationen 

Eigener Nebenbetrieb zum genachteten Hauntbetrteb der Eand-
und Forstwirtschaft 

Bewertung vonRinderbesamungsstationem^ertfortschretbung 
desEinheitswerts 

Verkauf von geschlachteten und in Hälften zerlegten selbster-
zeugtenMastschweinen 

A2b a) Bewertung von Flächen, dieder Gemüsesamenvermehrung 
dienen 

b) Bewertung von Flächen, dieder Blumensamenvermehrung 
dienen 

Bewertung vongemeinschaftlichenTierhaltungen 

Metzgerei-Nebenbetrieb eines Betriebs der Eand-und Forstwirt-
schaftoder selbständiger Gewerbebetrieb 

Bewertung von Betrieben der Eand-und Forstwirtschaft, die ihre 
Erzeugnisse über ein eigenes Handels- oder Ebenstleistungs-
geschäftabsetzen 

Schlachtung und Verkauf selbsterzeugterTiere 

A31 Schlachtung und Verkauf selbsterzeugter Rinder inVierteln 

Teilungder Hofstelleeines BetriebsderEand- und Forstwirt 
schalt in Wohnungs- und Teileigentum nach dem Wohnungs-
eigentumsgesetz (^VEGl 

Bewertung vonRollrasen 

946 DErs^tzhlattD 



§ 34 BewG 1965 

Anweisungen A I 

Hauptfeststellung der Einheitswerte des land- und forstwirt-
schaftlichen Vermögens auf den 1. Januar 1964; 

hier: Einbeziehung von Anteilen an Wirtschaftsgütern in 
den Betrieb der Land- und Forstwirtsdialt, wenn sie 
mit dem Betrieb zusammen genutzt werden 

Vgl . 

Rdvfg. OFD Düsseldorf vom 29. März 1968 — S 3111 A — 
St 211 

Rdvfg. OFD Köln vom 31. Mai 1968 — S 3111 — 17 — St 211 
Rdvfg. OFD Münster vom 31. Januar 1968 — S 3111 — 10 — 
St 21 — 33 

Nach § 30 Abs. 3 BewG a. F. kann bei der Einheitsbewertung 
nach altem Recht in den landwirtschaftlichen Betrieb ein 
Anteil des Eigentümers an anderen Flächen einbezogen 
werden, soweit er mit dem Betrieb zusammen bewirtschaftet 
wird. Auf Grund dieser Kann-Vorschrift haben die Finanz-
ämter derartige Flächenanteile vielfach nicht in die in Be-
tracht kommenden landwirtschaftlichen Betriebe einbezogen, 
sondern die im Miteigentum stehenden Flächen als selb-
ständige wirtschaftliche Einheiten bewertet. 
An dieser Behandlung kann bei der Hauptfeststellung auf 
den 1. Januar 1964 nicht mehr festgehalten werden, weil 
§ 34 Abs. 5 BewG 1965 (neues Recht) zwingend vorschreibt, 
daß ein Anteil des Eigentümers eines Betriebs der Land- und 
Forstwirtschaft an einem Wirtschaftsgut (also auch an Flä-
chen) in den Betrieb einzubeziehen ist, wenn es mit dem 
Betrieb zusammen genutzt wird. 

Im übrigen sind nach § 34 Abs. 6 BewG 1965 (neues Recht) 
in einen Betrieb der Land- und Forstwirtschaft der von einer 
Gesellschaft oder Gemeinschaft des bürgerlichen Rechts be-
trieben wird, auch die Wirtschaftsgüter einzubeziehen, die 
einem oder mehreren Beteiligten gehören und dem Betrieb 
zu dienen bestimmt sind. 

203 Bew-Kartei N W , 2. Erg-Lfcj (November 1968) — 1 — 



Anweisungen 

Hauptfeststellung der Einheitswerte des land-und lorst-
w i r t s c h a f t l i c h e n V e r m ö g e n s a u l d e n l . 3 a n u a r l 9 o 4 : 

hier: Fragen im Zusammenhang mit der Abgabe 
der Erklärungen 

im wesentlichengleichlautend 

Rdvfg. GFDDüsse ldorf vom 25.Januar l968— S 3399A — 

St 211 

l c d v f g . G E D K ö l n v o m 9 . F e b r u a r l 9 6 8 —S 3333 — 5 —St211 

R d v f g . G F D M ü n s t e r v o m 3 1 . 3 a n u a r 1968 — S 3333 — 9 — 

St 21 — 33 

in einem Sehreihen an den Deutschen Bauernverband, Bad 
Godesberg,vom9.3anuar 1968 — 1 V G / 2 — S 3333 — 1/68 
hat der Bundesminister der Finanzen zu Fragen, die mit der 
Abgabe der Erklärungen für die Flauptfeststellung der Ein-
heitswerte des land-und fors twir tschaf t l ichenVermögens im 
Zusammenhang stehen, Stellung genommen. 
Hiermit ühersende ich eine Ablichtung der Stellungnahme 
mit der Bitte um Beachtung 

AuszugausderStellungnahmezu Fragen im Zusammenhang 
mit der Erklärung für die Flauptfeststellung der Einheits-
wertedesland-undforstwirtschaftl ichen Vermögensau f den 
1 1 1968 

I.Frage: 

Sind Erklärungen eines Steuerpflichtigen zur Elauptfest-
Stellung der Einheitswerte unter bestimmten Voraussetzun-
genauf mehreren Vordruckenabzugeben^ 

Antwort : 

Für ^eden Betrieb der Eand- und Forstwirtschaft ist eine 
besondere Erklärung abzugeben. Der Betrieb der Eand- und 
Forstwirtschaft ist die wirtschaftliche Einheit des land- und 
forstwir tschaft l ichenVermögens (^33BewG 1965h 
Mehrere Betriebe desselben Eigentümers bilden dann eine 
wirtschaftliche Einheit, wenn sie zusammen bewirtschaftet 
werden, d.h. wenn zwischen ihnen ein innerer wirtschaft-
licher Zusammenhang besteht. Ist jedoch zwischen den 
Betrieben eines Eigentümers nach den Anschauungen des 
Verkehrs z.B. aus Gründen der Entfernung kein innerer 
wirtschaftlicher Zusammenhang gegeben, so ist ^eder Betrieb 
für sich als wirtschaftliche Einheit zu e rk lä ren .Gle iches gilt 
für mehrere Betriebe eines Eigentümers, die an verschie-
dene Pächter verpachtet sind. 

104 Bew-Kir te i N W , 2. Erg-Lfg (November IS68) _ i __ 



Anweisungen 

Einen Betrieb der Eand- und Forstwirtschaft und damit eine 
gesondert zu erklärende wirtschaftliche Einheit bilden auch 
Stückländereien ^ 34 Abs.7 BewG 1965). Mehrere Stück-
iändereien desselben Eigentümers sind zu einer wirtschaft-
lichen Einheit zusammenzufassen, wenn sie in einer Ge-
meinde liegen. Zusammenhängende Stückländereien des-
selben Eigentümers bilden auch dann eine wirtschaftliche 
Einheit, wenn sie sich über mehrere Gemeinden erstrecken. 
Elächen, die zum Zwecke der land- und forstwirtschaftlichen 
Nutzung nicht nur vorübergehend von einem Betrieb ver-
nachtet werden,sindebenfalls Stückländereien. 

4. Frage: 
Mehrere Eigentümer landwirtschaftlicher Betriebe bewirt-
schafteneineinihremgemeinschaftlichen Eigentumstehende 
WeideinderForm,dansieeigenes Weidevieh im Verhältnis 
ihrer Elächenanteile auftreiben und gemeinschaftlich be-
treuen. Wie ist eine solche Gemeinschaftsweidezu erklärend 

Antwort: 
Gemeinscbaftsweiden dieser Art beruhen auf losen Zusam-
menschlüssen mehrerer benachbarter Grundstückseigen-
tümer zum Zwecke gemeinsamer Bewirtschaftung der meist 
nur extensiv nutzbaren Grünlandflächen. Es handelt sich 
dabei nicht um Grundbesitz im Sinne einer Realgemeinde, 
also auch nicht um selbständige wirtschaftliche Einheiten. 
Vielmehr sind die Elächenanteile und das Weidevieh in die 
^eweiligenBetriebeeinzubeziehenund dort zuerklären (vgl. 
^34Abs.5BewG 1965). 

5. Frage: 
Geschwister sindGesamthandseigentümereinesBetriebs der 
Eand- und Forstwirtschaft. Ein Geschwisterteil ist zudem 
Alleineigentümer einer Stückländerei, die mit dem Betrieb 
zusammenbewirtschaftetwird.BildetdieStückländereiauch 
in diesem Fall eine gesondert zu erklärende wirtschaftliche 
Einheit^ 

Antwort: 
In einem Betrieb der Eand- und Forstwirtschaft, der von 
einer Gesellschaftoder Gemeinschaftdesbürgerlichenlcechts 
betriebenwird,sindauchdie Wirtschaftsgütereinzubezie-
hen, die einem oder mehrerenBeteiligten gehören und dem 
Betrieb zu dienen bestimmt sind (̂  34 Abs.6 BewG 1965). 
Das gilt auch für Stückländereien, die mit dem Betrieb zu-
sammen bewirtschaftet werden. In der gemeinsamen Erklä-
rung ist die Stückländerei gesondert auszuweisen; ferner fst 
anzugebend welchem Mitglied der Gemeinschaft sie zum 
alleinigen Eigentum gehört. 



Anweisungen 

Hauptfeststellung der Einheitswerte für Betriebe derLand-
undEorstwirtschaftzunt I.Januar 1984; 

hier; Zurechnung v e n H a u s g ä r t e n z u r landwirtschaftlichen 
oder obstbaulichen Nutzung 

S8180 — 2 — V I 
( F r l . F i n M i n N W v o m l . A p r i l l 9 8 8 — ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

Zur Frage der Behandlung von Hausgärren und Hausobst-
g ä r t e n h a t sich der Bundesminister der Finanzen mit Schrei-
ben vom 21 Feoruar 19681V C ^ — S 3 o i 2 — 4 6 B a u r An 
trage des Deutschen Bauernverbandes wie tolgt geäußerte 
„Hausgärten und damit auch Flausohstgärten his zu einer 
Größe von 19 Ar gehören zur Hof- und Oebäudefläche; 
größere Hausgär ten gehören in der Regel im ganzen zur 
landwirtschaftlichen Nutzung (vgl. Abschnitt 1.08 Absa tz5 
BewRF). Stehen jedoch in einem Hausgarten, dessen Fläche 
19 Ar übersteigt, Obstbäume, so sind folgende Bestimmun 
gen zu beachten; 

a) Verstreut angepflanzte Obstbäume mit Sorten geringster 
Marktgängigkei t (Obstbaustufe 1) werden nichtbewertet; 
die Fläche gehört zur landwirtschaftlichen Nutzung (vgl. 
Abschn.1.08 A b s . 4 S a t z l u n d 2 B e w R h h 

b) Obstbau der Obstbaustufen 1,5 bis 9,9 ist in die land-
wirtschaftliche Nutzung eines Betriebes einzubeziehen, 
wenn die Zahl der Obstbäume bei Hochstämmen 89, bei 
Nieders tämmenoOnich t überschreitet (vgl. Abschnitt 1.18 
A b s . l N r . 8 B e w R ^ . 

c) Bei Baumobstanlagen mit Hoch , Halb oder Viertel-
s t ämmen ,d i e nicht Bagatellfläcben im Sinndes Abschnitts 
1.18 BewRF. sind und bei denen die Obstbaustufe im 
Bereich von 1,5 bis 4,0 liegt, zählen die Pflanzenbestände 
zurobstbaulichenNutzung, derBodenzur landwirtschaft-
lichen Nutzung (vgl.Abschn.1.11 Abs.8BewRL). 

d) Bei Baumobstanlagen, die nicht Bagatellfläcben sind und 
deren f läcbengewogener Durchschnitt eine Obstbaustufe 
von 4,5 bis 9,0 ergibt, gehören Fflanzenbestände und 
Boden zur gär tner ischenNutzung.^ 

Um Kenntnisnahme und Beachtung bei der Abgrenzung zwi-
sehen der landwirtschaftlichen und obstbaulichen Nutzung 
wird gebeten. 

705 Bew-Kailei NW, 2, Erg-Lfg (November 1968) — 1 — 



Anweisungen 

Lianniieststeiinng der Binhetiswerie für Betriehe der Land-
nndFnrs iwir tschai tznmi.Jannar ig84: 

hier: LltniangdesWnhnteiis 
S3111 —8 — V I 

( F r l . F i n M i n N W v o m 2 . A n r d l 9 0 8 - ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

Oer Oeutsche Bauernverband hat dem Bundesminister der 
Finanzen die Frage vorgetragen, ob d i e W o h n r ä u m e , die ein 
weichender F r b e a u f G r u n d e i n e s imLlbergabevertrag ver-
e i n b a r t e n W o h n r e c h t s i m l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n W o h n g e b ä u d e 
für die Zeit seinesledigen Standesbewohnt, zum land-und 
forstwirtschaftlichen Vermögen oder zum Grundvermögen 
gehört. Oer Bundesminister der Finanzen hat diese Frage 
m i t S c h r e i b e n v o m 2 1 . F e b r u a r l 9 b 8 f V G ^ —S3012 — 
an den deutschen Bauernverband wie folgt beantwortete 

„WeichendenFrben wird i n L l b e r g a b e v e r t r ä g e n f ü r d i e Zeit 
ihres i e d i g e n S t a n d e s h ä u t i g e i n W o h n r e e h t im Betrieh ein-
geräumt. Sie geiten ais Familienangehörige, wenn sie zum 
Ftaushait desBetriehsinhahers gehören. Oaskannbe i Ledi-
gen in der Reget angenommen werden. Oie von ihnen be-
wohnten Räume gehören dann zum Wohnteil des Betriebs 
der Land-undForstwirtschaft . Oabei spielt eske ineRol le , 
ob die Familienangehörigen im Betrieb mitarbeiten oder 
nicht (vgl.Abschn.l .07Abs.3BewRL)B 

Fs i s t t e rne rd i eFrage vorgetragen worden, obunbewohnte 
oder ungenutzte Räume des Wohnhauseseines Betriebs der 
Fand und Forstwirtschaft dem Wirtschaftsteil oder den 
Kernwohnräumen i.S. von Abschn. 8.03 BewRL zugerechnet 
werden. 

FlierzuwirdbemerkL 

Oie Wohnräume in einem zum land und forstwirtschaft-
liehen Vermögen gehörenden Gebäude rechnenzum Wohn-
teil, soweit sie dem Inhaber des Betriebs, den zu seinem 
Fiaushalt gehörenden Familienangehörigen, dem Flaus-
nersonalundden Altenteilern zuWohnzweckendienen. Lue 
ü b r i g e n W o h n r ä u m e , i n s b e s o n d e r e d i e der Arbe i t sk rä f te ,d ie 
nicht FamilienmitgliederdesBetriebsinhaberssind, gehören 
zumWirtschaftsteil. 

Wohnräume, die zum Wohnteil gehören, können je nach 
dem Benutzungszweck Kernwohnräume oder Nebenräume 
sein. Zu den Kernwohnräumen zählen nach Abschn.8.03 
BewRL die Räume, die alsWohn-, Schlaf-und Kinderzimmer 
des Betriebsinhabers und seiner Familienangehörigen, der 
Altenteiler sowie des Ffauspersonals dienen Onrch diese 
Fassung ist klargestellt, daß unbewohnte oder unbenutzte 

JQQ Bvw-Rirtci NW, 2. Erg-Lfg (November 1W3) — 1 — 
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Wohnräume bewertungsrechtlich zum Wirtschaftler gerech-
netwerden,da sie wederKernwohnräume noch Nebenräume 
i.S.des Abschn.8.03BewRL sind.Oas Vorhandensein solcher 
Räume erklärt sich in der Regel durch eine Verlagerung der 
landwirtschaftlichen Arbeiten von Menschen auf Maschinen. 
Als unbewohnte oder unbenutzte Räume werden in der 
Regel nur leerstehende Räume gelten können. Wohnräume 
i.S. von Abschn.1.02 Abs.10 Satz 2 BewRL zählen keines-
falls zu den unbewohnten oder ungenutzten Räumen eines 
Wohnhauses im Betrieb derhand-und Forstwirtschaft. 

Anweisungen 
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§ 34 BewG 1965 

Anweisungen A5 

Hauptfeststellung der Einheitswerte des land- und forst-
wirtschaftlichen Vermögens auf den 1. Januar 1964; 

hier: Bagatellflächen der Nutzungsteile Spargel, Gemüse-
bau, Obstbau und Baumschulen, wenn keine landwirt-
schaftliche Nutzung zum Betrieb gehört 

S 3130 — 1 — V 1 
(Erl. FinMin N W vom 24. Apr i l 1968 • S 3133 V 1' 

1. Bagatellflächen der Sonderkultur Spargel, des Gemüse-
baues, des Obstbaues und der Baumschulen (vgl. Abschn. 
1.13 BewRL) sind auch bei Fehlen einer landwirtschaft-
lichen Nutzung entsprechend der Regelung für Haus-
gärten in reinen Weinbaubetrieben (Abschnitt 1.14 Abs. 1 
BewRL) als landwirtschaftliche Nutzung zu bewerten. 
Dabei sind ggf. die Bewertungsvorschriften für Stück-
ländereien anzuwenden. 

2. Abschnitt 3.18 BewRL berücksichtigt nicht, daß in Abschn. 
1.13 BewRL eine Bagatellgrenze von 10 Ar für Spargel 
eingeführt worden ist. Im Hinblick auf die Bagatell-
regelung ist die letzte Zeile der Tabelle Sp. 6 nicht anzu-
wenden. 
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§ 34 BewG 1965 

Anweisungen A6 

Hauptfeststellung der Einheitswerte des land- und forst-
wirtschaftlichen Vermögens auf den 1. Januar 1964; 

hier: Behandlung nichtöffentlicher Parkanlagen 

S 3111 — I I — V I 
(Erl. FinMin NW vom 24. Apri l 1968 S 3120 2 — V 1 

Nichtöffentliche Parkanlagen, die zu einem Betrieb der hand-
un cl Forstwirtschalt gehören, sind bei einer Größe bis zu 
10 Ar einschließlich etwa vorhandener Mausgärten nach § 40 
Abs. 3 BewG wie Hausgürten zur Hof- und Gebäudefläche 
zu zählen. Die Zurechnung größerer nichtöffentlicher Park-
anlagen zur Hof- und Gebäudefläche ist nicht möglich. 
Entsprechend Ziff. 16 Abschnitt 2 BodSchätzübernErl Teil I I 
vom 22. Februar 1938 (Roesch-Kurandt S. 155) werden nicht-
öffentliche Parkanlagen von über 50 Ar Größe anteilmäßig 
zu den Kulturarten gerechnet, zu denen sie nach ihren 
Hauptbestandteilen gehören. Bei bodengeschätzten Flächen 
sind sie also der landwirtschaftlichen oder gärtnerischen 
Nutzung zuzurechnen. Der Erzeugung von Rohholz gewid-
mete Flächen gehören zur forstwirtschaftlichen Nutzung. 
Nichtöffentliche Parkanlagen bis 50 Ar Größe sind ebenfalls 
der für sie zutreffenden Nutzung zuzurechnen, sofern sie 
nicht wie Hausgärten zu behandeln sind (vgl. Satz 1). 

Bi-w-K.uVi NW. - Ltti-Lm (N.Aiini)"! v*#) 
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Anweisungen 

Flauptfeststellung der Einheitswerte des land-und forst-
wirtschaftlichen Vermögens auf den l.Januar 1964: 

hier: Abgrenzung der gärtnerischen Nutzung von der 
landwirtschaftlichen Nutzung 

S31Ö0— 1 — V I 
( E r l , F i n M i n N W v o t n 2 4 , M a i i g ü ß — ) 

^ ^ 1 ^ ^ ^ V ^ 

Die Anweisungen zur Abgrenzung der gärtnerischen Nut-
zung von der landwirtschaftlichen Nutzung in Abschnitt 1,08 
A b s , 2 u n d 4 , F i t Abs,3 und 1,13 sowieö ,07 A b s l N r , l , 
6,25 Abs, 4, 0,2b Abs, 2, 0,45 Abs, 2 u n d 0,50 Abs, 2BewRE 
werden wie fo lg te rgänzL 

L Z u r e c h n u n g d e r m i t K o p l k o h 4 F l l ü c k e r b s e n u n d Pflück-
bohnen behauten Flächen zur landwirtschaftlichen Nutzung 

Die mit Kopfkohl, Fflückerbsen und Fflückbobnen bebauten 
Flächen sind nach Abschnitt 6,07 A b s , l N r , l BewRE nur 
dann der landwirtschaftlichen Nutzung zuzurechnen, wenn 
u,a, der Anbau „ imRahmen der landwirtschaftlichen Frucht-
feigem erfolgt, Die Entscheidung, ob eine landwirtschaftliche 
Fruchtfolge vorliegt, kann nur nach den j ewe i l igenVerhä l t -
nissen des Einzelfalles getroffen werden Eine feste Abgren-
zung nach der Fläche, die mindestens als landwirtschaftliche 
Nutzung vorhanden sein mußte, um eine landwirtschaftliche 
Fruchtfolge einhalten zu können, ist nicht möglich, 

IE Abgrenzung hei Bagatellfällen 

1 Bei Bagatellflächen mehrererNutzungenoderNutzungs-
teile im Rahmen eines gemischten Betriebs sind diese 
Flächen zur landwirtschaftlichen Nutzung zu rechnen, 
sofern die Größe der Flächen im einzelnen die vor-
geschriebenen Bagatellgrenzen nicht ubersteigt, 

Beispiele In einem Betrieb der Eand- und Forstwirtschaft 
sind nebeneinander 10 A r Spargel, 10 Ar Gemüse der 
Intensitätsstufe 2 (als einzige mit Gemüse, Blumen oder 
Zierpflanzen bebaute Fläche) und 5 Ar Baumschule vor-
handene alle diese Flächen sind zur landwirtschaftlichen 
Nutzung zu rechnen, da die vorgeschriebenen Bagatell-
grenzenim Einzelfall nichtüberschri t ten werden, 

2, Anpflanzungen von Erdbeeren und Strauchbeerenobst 
sind bei der Abgrenzung von Bagatellfällen i,S, des Ab-
Schnitts 1,13 A b s , l N r , l und Abs,2 BewRE zusammen-
zufassen. Eine Einbeziehung in die landwirtschaftliche 
Nutzung kommt nur in Betracht, wenn ihre Fläche zu-
sammengenommen nicht mehr als 10 A r ausmacht. Wi rd 
diese Grenzeüberschr i t ten , sindbeispielsweise7 Ar Erd-

rng Be^^^tetNW,2,E^^tg (November t^2) ^ t ^ 
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§ 34 BewG 1965 

A7 Anweisungen 

beeren und 4 A r Strauchbeerenobst (zusammen : 11 Ar) 
vorhanden, so sind die Flächen der obstbaulichen Nut-
zung zuzurechnen und nach obstbaulichen Gesichtspunk-
ten zu bewerten. 

3. Die Bestimmungen über die Zurechnung von Bagatell-
llächen der gärtnerischen Nutzung zur landwirtschaft-
lichen Nutzung gelten auch, wenn Erdbeeren und Strauch-
beerenobst mit zusammen nicht mehr als 10 Ar Fläche 
neben Baumobst bis zu 30 Hochstämmen bzw. 60 Nieder-
stämmen angebaut sind. Da die im einzelnen vorgesehe-
nen Bagatellgrenzen nicht überschritten werden, werden 
die Flächen in die landwirtschaftliche Nutzung ein-
bezogen. Anders liegen die Verhältnisse, sobald die 
Anbaufläche der Erdbeeren und des Strauchbeerenobstes 
zusammengenommen mehr als 10 Ar ausmacht oder die 
Zahl der Bäume beim Baumobst über 30 bzw. 60 hinaus-
geht. Unter diesen Umständen sind sowohl die Erdbeer-
anlagen und das Strauchbeerenobst als auch das Baum-
obst als gärtnerische Nutzung zu bewerten. 

4. Tr i f f t der Anbau von Erdbeeren oder Strauchbeerenobst 
mit dem Anbau von Baumobst zusammen, bei dem das 
vereinfachte Bewertungsverfahren nach Abschnitt 6.45 
BewRL Platz greift, so richtet sich die Entscheidung dar-
über, ob die mit Erdbeeren und Strauchbeerenobst be-
bauten Flächen als Bagatellfall in die landwirtschaftliche 
Nutzung einzubeziehen sind, allein nach dem Umfang der 
mit Erdbeeren und Strauchbeerenobst bebauten Flächen. 
Das bedeutet, daß diese Flächen nur dann obstbaulich zu 
bewerten sind, wenn sie zusammengenommen die vor-
gesehene Bagatellgrenze von 10 A r übersteigen. Die 
Stückzahl des vorhandenen Baumobstes ist ohne Belang, 
weil die mit Baumobst bestandene Fläche gemäß Abschn. 
6.45 unabhängig von ihrem Umfang und von der Zahl der 
Bäume zur landwirtschaftlichen Nutzung zuzurechnen ist. 

5. Bei der Abgrenzung der Bagatellfälle ist jeweils auf die 
wirtschaftliche Einheit abzustellen; das heißt, daß der 
Anbau auf Eigentumsflächen und der Anbau auf zuge-
pachteten Flächen je für sich zu betrachten sind. 

Beispiel: Es sind bis zu 60 Niederstamm-Obstbäume auf 
der Eigentumsfläche und weitere 60 Niederstämme auf 
zugepachteter Fläche angepflanzt. Trotz des Vorhanden-
seines von insgesamt 120 Niederstämmen sind die Obst-
anlagen als Bagatellfälle zu behandeln, da die vor-
geschriebene Grenze von 60 Niederstämmen weder bei 
der Eigentumsfläche noch bei der gesondert zu bewer-
tenden Zupachtfläche überschrit ten ist. 

109 — 2 — 



Anweisungen 

Entsprechend ist bei Baumschulen zu verfahren, wenn die 
baumschulmäßige Nutzung auf der Eigentumsfläche und 
auf Pachtflächen, je für sich betrachtet, die vorgesehene 
Bagatellgrenze von 5 Ar nicht übersteigt. 
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Anweisungen A8 

Hauptfeststellung der Einheitswerte für Betriebe der Land-
und Forstwirtschaft aul den 1. Januar 1964; 

hier: Hausgärten über 10 Ar 
S 3130 — 2 — V 1 

(Erl. FinMin N W vom 24. Mai 1968 • S 3160 V 1' 

Hausgärten bis zu 10 Ar zählen nach § 40 Abs. 3 BewG zur 
Hof- und Gebäudefläche und teilen hinsichtlich der Bestim-
mung der Nutzungsart oder des Nutzungsteils deren Schick-
sal. Hausgärten über 10 Ar sind dagegen nach Abschnitt 1.08 
Abs. 5 BewRL in der Regel im ganzen zur landwirtschaft-
lichen Nutzung zu rechnen. Durch die Worte „in der Regel" 
ist zum Ausdruck gebracht, daß die Zurechnung zur land-
wirtschaftlichen Nutzung nicht unter allen Umständen gilt. 
Ist ein über 10 A r großer Hausgarten beispielsweise mit 
Obstbäumen, Strauchbeerenobst oder Erdbeeren bebaut, so 
ist bei seiner Bewertung wie folgt zu verfahren: 
Fläche und Bestände zählen zur landwirtschaftlichen Nut-
zung, wenn die in Abschnitt 1.13 Abs. 1 BewRL bezeichneten 
Bagatellgrenzen nicht überschritten sind. Dabei sind nicht 
allein die Verhältnisse des Hausgartens, sondern diejenigen 
des Gesamtbetriebs zugrunde zu legen. Geht der Anbau von 
Obstbäumen, Beerensträuchern und Erdbeeren — bezogen 
auf den Gesamtbetrieb — über die Bagatellgrenze hinaus, 
so erfolgt die Bewertung nach den Bestimmungen, die für 
die obstbauliche Nutzung maßgeblich sind. Bei Baumobst 
kommt demgemäß je nach der vorliegenden Obstbaustufe 
das Regelverfahren oder das in Abschnitt 6.45 BewRL dar-
gestellte vereinfachte Wertermittlungsverfahren in Betracht. 
Im Fall des Regelverfahrens (Obstbaustufe 4,5 oder mehr) 
zählen Fläche und Bestandswert zur obstbaulichen Nutzung; 
beim vereinfachten Verfahren (Obstbaustufe 1,5 bis 4) da-
gegen zählt nur der Bestandswert zur obstbaulichen Nut-
zung, während die Bodenfläche zur landwirtschaftlichen Nut-
zung zu rechnen ist. Bei Anwendung des Regelverfahrens 
kann von Pauschalierungen im Sinne des Abschnitts 6.25 
Abs. 3 Gebrauch gemacht werden. 

Hausgärten über 10 Ar, die mit Baumschulgewächsen be-
pflanzt sind (beispielsweise in Form eines Schaugartens), 
sind der baumschulmäßigen Nutzung zuzurechnen und baum-
schulmäßig zu bewerten. 

Zusatz der Oberfinanzdirektionen; 
_ S 3130 — 2 — V 1 
Der Bezugserlaß vom 1. April 1968 — g 3 ] M _ 2 _ v t

 i s t ' " A 3 wieder-
gegeben. 
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Anweisungen 

Hauntfeststellung der Finheitswerte des land-und forst-
wirtschaftlichenVermögens auf denl.Januar 1964: 

hier: Abgrenzung des Ahbaulandes (Kiesgruben und Stein-
brüche)zur forstwirtschaftlichen Nutzung,zum 
Geringstland und zumUnland 

(Frl. FinMin N W v o m ö . J u n i 19Ö8—-S3124 — 1 — V I ) 

1. Kiesgruben und Steinbrüche sind Abhauland, wenn sie 
durch Abbau der Bodensubstanz überwiegend für den 
Beirieb der Land- und Forstwirtschaft nutzbar gemacht 
werden. 

^43i.V.mit^34Abs.2BucbstabeaBewG) 

2. Kiesgruben und Steinbrüche sind nicht kulturfähige 
Flächen. Fine Bewertung ais Grund und Boden der forst-
wirtschaftlichen Nutzung oder als Geringstland kommt 
nicht in Betracht. 

^ 44 BewG; Abschnitt 1.09 Abs.2 und Abschnitt 1.15 
Abs.lBewlcF) 

3 Stillgelegte KiesgrubenundSteinbrücheeines Betriebes 
der Fand- und Forstwirtschaft sind Unland, wenn und 
soweit sie nicht kulturfähig sind und auch sonst bei ge-
ordneter Wirtschaftsweise keinen Ertrag mehr abwerfen 
können. 

(̂  45 BewG; Abschnitt 1.15 Abs.2BewRL) 
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Anweisungen 

Hauptfeststettung der Finheitswerte des fand-und fnrst-
wirtschaftlichen Vermögens auf den t. Januar tgu4: 

hier: Parkanlagen: Voraussetzungen für eine Bewertung 
alsNichtwirtschaftswald 

(Frl. FinMin N W v o m ö . J u n i 1 9 0 8 — S 3 I 4 0 — 3 — V I) 

I . Parkanlagen können nur dann ais Nicbtwirtscbaftswald 
bewertet werden, wenn sie zur forstwirtschaftlichen Nut-
zung gehören. Parkanlagen gehören zur forstwirtscbaft-
liehen Nutzung, wenn sie der dauernden Erzeugung von 
Rohheiz gewidmet sind. Das wird in der Regel hei Park-
anlagen nicht der Fall sein. Parkanlagen im herkömm-
lichen Sinne werden meistens als Grundvermögen zu 
bewerten sein, sofern sie nicht zur landwirtschaftlichen 
oder gärtnerischen Nutzung gehören. (Abschnitt t.09 
Abs. I BewRFE — Wegen der Behandlung nichtöffent-
licher Parkanlagen, die zu einem Betrieb der Fand- und 
Forstwirtschaft gehören, Flinweis auf meinen Brian vom 
2 4 . A p r i l f g 6 8 S 3 l l t — I i — V U S 8 l z O — 2 — V i . — ^ 

2 Parkanlagen, die der dauernden Erzeugung von Rohholz 
gewidmet sind, stellen parkartig bewirtschafteten Wald 
d a r . F f a n d e l t e s s i c h b e i d e r a r t i g e n F l ä c h e n u m F i o c h w a l d , 
der eine nachhaltige Nutzungsmöglicnkeit von weniger 
als I Ffm Derbholz mit Rinde je Jahr und Fiektar auf 
weist, so ist eine Bewertung als Nichtwirtschaftswald 
(50 DM^Ffa) vorzunehmen. 

3. Bei der Bewertung parkartig bewirtschafteter Ffocbwald 
flächen, die auf Grund ihrer nachhaltigen Nutzungsmög-
lichkeit Wirtschaftswald sind, ist zu prüfen, ob die Vor 
aussetzungen für Abrechnungen wegen Abweichungen in 
den natürlichen Bedingungen für regionalen Forstschutz 
gegebensind. 

^| Zusatz der Oberrtnanzdtrekttonerr; 
t^er Ertat3 vom 24. Aprtt t968 ist in A 6 wiedergegeben. 
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Anweisungen 

Hauntfeststeitung der Einheitswerte des fand-und fnrst-
wir tschaft t ichenVertnögens auf den t.Januar 1964; 

hier: Witdwiesen und Wildäctter, Abgrenzung zwischen 
forstwirtschaftlicher Nutzung, landwirtschaftlicher 
Nutzung undGeringstland 

(Frl. FinMin N W v o m 6 . Juni 1968 — 5 3 1 4 0 — 1 — V i ) 

1. Wildwiesen und Wildäcker gehören zur forstwirtschaft-
lichen Nutzung, soweit sie nicht zur landwirtschaftlichen 
Nutzung oder zum Geringstland gehören. (Abschnitt 4.09 
Abs.4 Bewlchh Wegen der Bewertung weise ich auf 
meinen Brian vom 2g November 1967 5 3141 — 5 — 
V U h i n . 

2. Wildwiesen gehören nicht zur forstwirtschaftlichen Nut 
zung und auch nicht zur landwirtschaftlichen Nutzung, 
sondern s indGeringst land,wennessichumunkult ivier te 
Flächen geringster Frtragsfäbigkeit handelt. Oerartige 
Fälle sind jedoch sehr selten. (Abschnitt 1.15 A h s . l 
Bewfch) 

3. Wildwiesen und Wildäcker gehören nicht zur forstwirt-
schaftlichen Nutzung und sind auch nicht Geringstland, 
sondern gehören zur landwirtschaftlichenNutzung, wenn 
s iehodengeschätz t sind. S i e g e h ö r e n a u c h dannnicht zur 
forstwirtschaftlichen Nutzung sondern zur Landwirtschaft 
liehen Nutzung, wenn sie noch nicht bodengesthätzt sind, 
jedoch landwirtschaftlich genutzt werden. 

^ Zusatz der OberttrrauzdtrekUouer^ 
Oer Ertaß vom^O. November tOb̂  tstrrrB t zu^ SSBewO t96Swteder-
rregeben. 
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Anweisungen 

Hauntleststellung der Einheitswerte des land-und forst-
wirtschaftlichen Vermögens; 

hier; 5aat- und Pflanzkämne, Abgrenzung zwischen forst-
wirtschaftlicher Nutzung und gärtnerischer Nutzung 

(Erl .FinMinNWvom6.dunil968 — 53140 — 2 — V I ) 

1. Forstliche 5aat- und Pflanzlcämne gehören zur lorstwirt-
schaltlichenNutzung,wenn sie zu mehr als zwei Drittel 
der Erzeugung von Pflanzen für den eigenen Betrieb der 
Fand- und Forstwirtschaft dienen. (Abschnitt l.Og Abs.2 
BewRE) 

2 Forstliche 5aat-undPflanzlcämpe gehören zur gärtneri-
sehen Nutzung (Nutzungsteil Baumschulen), wenn sie 
nicht zu mehr als zwei Drittel der Erzeugung von Pflan-
zen für den Eigenbedarf der in demselben Betrieb der 
Eand- und Forstwirtschaft vorhandenen forstwirtsebaff-
lichenNutzung dienen. EineBewertung als Nebenbetrieb 
scheidet aus. (Abschnitt 1.11 Abs.4 und Abschnitt I Ib 
BewRE). 
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Anweisungen 

HauptfeststeiiungderBinheitswertedesiand-und forstw 
schaitiichenVermögens auf den i,Januar i964; 

hier: Abgrenzung desWohnteils eines Betriehes von seinem 
Wirtschaitsteilsowie Abgrenzung desiand-und forst-
wirtschaitiichenVermögens vom Grundvermögen 

(Frl.FinMinNWvom23.Februart9bf3 —53111 —6 — V I ) 

Zu den Vorschriften über die Abgrenzung des Wohnteils 
eines Betriebes der Land- und Forstwirtschaft von seinem 
Wirtscbaftsteil und zu den in diesem Zusammenhang ste 
henden Fragen der Abgrenzung des land- und forstwirt-
schaftlichen Vermögens vom Grundvermögen werden fol-
gende ergänzende Hinweise gegeben: 

1. ist ein Familienmitglied des Inhabers eines Betriebes 
der Land- undForstwirtscbaft, das zum Haushalt des Be-
triehsinhabers gehört, also keinen eigenen Hausstand 
führt, in diesem Betrieb beschäftigt, so rechnen die von 
ihm bewohnten Räume zum Wohnteil des Betriebes. Da-
gegen gehören Räume, in denen im Betrieb beschäftigte 
Familienmitglieder mit eigenem Hausstand wohnen, zum 
Wirtschaftsteil des Betriebes. 

2. ist ein Betrieb der Fand- und Forstwirtschaft verpachtet 
undwobnen der Eigentümer alsVerpächter und derRäch-
ter unter einem Dach in getrennten Wohnungen, so bitte 
ich beide Wohnungen zum Wohnteil des Betriebs zu 
rechnen. Wohnt dagegen derVerpächterineinem von den 
übrigen Gebäuden des verpachteten Betriebs getrennt 
errichteten Haus,soist das Wohnhaus mitdazugehören-
dem Grund und Boden Grundvermögen, und zwar auch 
dann, wenn das Haus als künftige Altenteilerwobnung 
vorgesehen ist. 

3. Wohnt ein Fandarbeiter, dessen Arbeitsverhältnis aus 
Alters- oder fnvaliditätsgründen beendet ist, weiterhin 
mit seiner Familie in einer Werkswohnung, so verliert 
diese Wohnung den Charakter einer Werkswohnung, 
wenn die Miete als Folge des Wegfalls des Arbeitsver-
hältnisses erhöht worden ist. DieWohnung gehört dann 
zum Grundvermögen Wird dagegen die aus dem Arbeits-
vertrag herrührende niedrige Miete nicht erhöht, so ist 
das Wohnrecht als Ausfluß früherer Betriebszugehörig-
keit anzusehen. Die Wohnung bleibt Werkswohnung, sie 
gehört weiterhin zum Wirtschaftsteil des Betriebs der 
Fand-und Forstwirtschaft. 

4. Zu den Heuerltngsstellen gehören neben der Wohnung 
des Heuerlings Wirtschaftsgebäude sowie Acker- und^ 
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Anweisungen 

oder Weideland.DieseLieueriingssteiiegebört zum Wirt-
sebattsteildesStammbots, wenn naebder vertraglieben 
Verntliebtung ein Arbeitseinsatz auf dem Stammbot in 
der in Absebn.1.02 Abs.4 BewRL testgelegten jäbrltoben 
Ivlindest-Arbeitszeit zu erbringen ist. Liegt die vertrag-
liche Verpiliditung zum Arbeitseinsatz unter dieser 
Grenze, ist die Lieuerlingsstelle eine selbständige wirt-
schaftliche Linheit mit eigenem Wohn- und Wirtscbafts-
teii. 

^ - ^ 2 ^ 



Anweisungen 

Fiauptfeststeitung der Finheitswerte des fand-und forstwirt-
schaftlichen V e r t n ö g e n s a u f d e n U J a n u a r t g 8 4 : 

hier: Bewertung von Forstgenrelnsthalten und Real-
genreinnen 

(Frl. FinMin N W vom 29. Oezember 1968 — S 8 1 1 1 — 5 — 
V i ) 

1. Forslgenteinschalten 

Neben Realgemeinden (Nr. 2) gibt es zahlreiche Forstver-
einigungen mit verschiedenen Bezeichnungen, z.B. Forst-
interessentenschatten, Forstbetriebe, Waldwirtschaftsgenos-
senscbatten. Sie beruhen entweder aut gesetzlichem Zwang 
oder aut freiwilligem Zusammenschluß. Oie einzelnen Betei-
ligten sind in der Regel zwar Figentümer ihrer Forsttlächen 
geblieben, die Bewirtschaftung erfolgt jedoch gemeinschaft-
lich. Wenn aber der Gewinn nicht entsprechend den rechne-
rischen Anteilen der Beteiligten verteilt wird, sondern der 
Frlös und die Unkosten der Fläche eines jeden Beteiligten 
getrennt abgerechnet werden, gehört die Fläche zu der wirf 
scbaftlichen Finheit des Beteiligten (̂  84 Abs. 5 BewG) oder 
stellt al leineinenland-undforstwirtschaftl ichen Betriebdes 
Beteiligten dar. Oie Finbeziebung des Anteils in den Betrieb 
des Beteiligten erfolgt dadurch, daß der Beteiligte den 
Flächenanteil an der Forstgemeinschaft zusammen mit der 
von ihm unmittelbar bewirtschafteten eigenen forstwirtschaft-
lich genutzten Fläche als zu seinem Betrieb gehörig zu erklä 
ren hat. Oie Gesamtfläche der forstwirtschaftlichen Nutzung 
desBetriebs desBeteiligten einschließlichdes Flächenanteils 
an derForstgemeinschaftbestimmtdas Verfahren zur Ermitt-
lung des Vergleichswerts der forstwirtschaftlichen Nutzung. 
Oer Anteil an der Forstgemeinschaft teilt auch insoweit das 
Schicksal der unmittelbar bewirtschafteten eigenen Forst 
flächen des Beteiligten. 

Wenn aber der von der Gemeinschaft insgesamt erwirtschaf-
tete Gewinn entsprechend den rechnerischen Anteilen der 
Beteiligten verteilt wird, bewirtschaftet die Gemeinschaft 
einen selbständigen Betrieb der Fand- und Forstwirtschaft. 
Oie im Alleineigentum der Beteiligten stehenden Flächen sind 
nach ^ 84 A b s . 6 B e w G i n den Betrieb der Gemeinschaft ein-
zubeziehen. Oasgi l tauchdann, wenn sichdie gesamte wirt-
schaftliche Finheit nur aus Alleineigentum der Beteiligten 
zusammensetzt, also gemeinschaftliches Eigentum an Flächen 
nicht vorhanden ist. 

2. Realgentelnden 

Realgemeinden sind Vereinigungen mit eigener Rechts-
persönlichkeit zum Zwecke der gemeinschaftlichen Bewirf 
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A ^ Anweisungen 

schaftungdesihnengehörenden Grundbesitzes. Nach ^25 
BewG ist der Grundbesitz einer Realgemeinde so zu bewer-
ten, als ob er den beteiligten Personen zur gesamten Hand 
nach dem Verhältnis ihrer Anteile gehören würde. Oie Son-
dervorsehritten des ^ 34 Abs. 5 und ß BewG sind aber auch 
in denFällen des^ 25BewGanzuwenden, wenn die jeweili-
genVoraussetzungen gegeben sind. 

Realgemeinden sind nur dannals selbständige wirtschaftliche 
Einheiten des land-nnd forstwirtschaftlichen Vermögens an-
zusehen, wenn der von der Gemeinschaft insgesamt erwirt-
schaftete Gewinn entsprechend den rechnerischen Anteilen 
auf die Berechtigten verteilt wird. Für die Abgrenzung zwi-
sehen der wirtschaftlichen Einheit „Realgemeinde^ und den 
Betrieben der an der Realgemeinde beteiligten Personen ist 
^ 34 Abs. 6 BewG maßgebend, in die wirtschaftliche Einheit 
„Realgemeinde", die einenBetrieb der Eand- und Forstwirt-
schaft darstellt, sind auch solche diesem Betrieb zu dienen 
bestimmte Wirtschaftsgüter einzubeziehen, die einem oder 
mehreren Beteiligten gehören. Oas gilt für den Grund und 
Boden gleichermaßen wie für dieGebäude, diestehenden 
und die umlaufenden Betriebsmittel. 

Realgemeinden, die nicht den Gewinn selbst erwirtschaften 
und anteilmäßig an die Berechtigten ausschütten, bilden in 
der Regel Iceine selbständige wirtschaftliche Einheit des land-
und forstwirtschaftlichen Vermögens, vielmehr muß davon 
ausgegangen werden, daß die Anteile an den Wirtschafts-
gütern der Pealgemeinde zusammen mitden Beziehender 
beteiligten Personen genutzt werden. Indiesen Fällen sind 
die Anteilean den Wirtschaftsgüternnach ^ 34 Abs.5BewG 
in die Betriebe der Beteiligten einzubeziehen. Verfügt ein 
Beteiligter einer Realgemeindeneben seinem Anteil über 
Iceinen BetriebderEand-undForstwirtschaft, so stellt dieser 
Anteil amGrundbesitzderRealgemeinde alleineinen Betrieb 
derEand-und Forstwirtschaft dar.OieBewertung richtet sich 
nacbNr.l. 

3̂9 



§ 34 BewG 1965 

Anweisungen A16 

Hauptfeststellung der Einheitswerte des land- und forstwirt-
schaftlichen Vermögens auf den 1. Januar 1964; 

hier: Bewertung von Flächen, die dem Anbau von Tee-, 
Gewürz- und Heilkräutern dienen 

(Erl. FinMin NW vom 4. März 1969 — S 3130 — 3 — V 1) 

Flächen, die dem Anbau von Tee-, Gewürz- und Heilkräutern 
dienen, sind dem Nutzungsteil Gemüsebau zuzurechnen. Ab-
schnitt 6.07 Abs. 3 BewRL (einheitliche Intensitätsstufe) ist zu 
beachten. 
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Anweisungen 

Flauntfeststellung der Finheitswerte des land- und lorstwirt-
schaftlichen Verntögens auf denl.Januar 1964: 

hier: Bewertung der Ohsthaugenteinschalten 

( E r l F i n M i n N W v o m l 7 . M ä r z l 9 ö 9 —S3111 —7 — V I ) 

A. Grundlage f ü r d i e B e w e r t u n g vonObstbaugemeinschaften 
i s t^34Abs .5unduBewG. 

Bs ist daher zu untersuchen, 
oh die Wirtschaftsgüter einer Obstbaugemeinscbaft 
(Brucbteilseigentum) wirtschaftlich m ü d e n Beiriehen 
der Beteiligten an dieser Gemeinschaft verbunden 
sind, d.h. oh sie zusammen mit ihnen genutzt werden, 
oder 

ob es sich bei einer Obstbaugemeinschaft um einenvon 
einer Gesellschaft oder Gemeinschaft deshürger i ichen 
Rechts betriebenen selbständigen Betrieb der Eand-
und Forstwirtschaft, also um eine wirtschaftliche Fin-
heit des land- und forstwirtschaftlichen Vermögens 
handelt. 

Oie Elntersuchungbat sich weniger auf die Eigentumsver-
hältnisse amGrund und Boden als v i e l m e h r a u f d i e W i r t -
Schaftsorganisation der Gemeinschaft zu erstrecken Oie 
a n l i e g e n d e Z u s a m m e n s t e l l u n g ü b e r die wichtigsten For-
mender Obstbaugemeinschaften gibt dafür Flinweise. 

B. 1. Nur bei gemeinschaftlicher Anpflanzung und Fliege der 
Anlage, gemeinschaftlicher Ernte und Vermarktung der 
Erzeugnisse und Verteilung des gemeinsam erwirt 
schatteten Gewinns sind die Voraussetzungen für die 
Bewertung der Obstbaugemeinschaft als selbständiger 
Betrieb der Eand- und Forstwirtschaft gegeben. Nach 
^34 A b s . ö B e w G s i n d i n d i e s e n Betriebauchdie Wir t -
scbaftsgüter einzubeziehen, die einem oder mehreren 
Beteiligten gehören und dem Betrieb zu dienen be-
stimmtsind. Oas gilt auchdann, wenn z.B. der Grund 
und Boden dieses Betriebs im Alleineigentum der Be-
teiligten steht und gemeinschaftliches Eigentum an 
diesemWirtschaftsgut nicht vorhanden ist. 

2. Sind bei einer Obstbaugemeinschaft die wirtschaft-
lichen Merkmale eines Betriebs der Eand- und Forst-
wirtschaft nicht vollständig erfüllt undhandelt es sich 
— wie in der überwiegenden Zahl der Fälle — ledig 
lieh um Anbau- und Fflegegemeinschaften ohne ge 
meinsame Erwirtschaftung und Verteilungeines Ge 
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§ 34 BewG 1965 

A17 Anweisungen 

winns, so ist davon auszugehen, daß die Anteile der 
Beteiligten an den Wirtschaftsgütern der Obstbau-
gemeinschaft zusammen mit den jeweiligen eigenen 
Betrieben der Beteiligten genutzt werden; die Anteile 
an den Wirtschaftsgütern der Obstbaugemeinschaft 
sind daher nach § 34 Abs. 5 BewG in die Betriebe der 
Beteiligten einzubeziehen. 

Diese Einbeziehung erfolgt bereits dadurch, daß der 
Steuerpflichtige den Flächenanteil an der Obstbau-
gemeinschaft zusammen mit dem Baumbestand als zu 
seinem Betrieb gehörig erklärt. Das kann ggf. zur 
Folge haben, daß die Bagatellflächenregelung des Ab-
schnitts 1.13 BewRL auch für Anteile an Obstbau-
gemeinschaften gilt, wenn die Gesamtzahl der Bäume 
(Anteil am Bestand der Gemeinschaft zuzüglich wei-
terer im eigenen Betrieb vorhandener Obstbäume) bei 
Hochstämmen 30, bei Niederstämmen 60 nicht über-
schreitet. 

Dagegen beschränkt sich die Zahl der Fälle, in denen 
die einzubeziehenden Anteile an Obstbaugemeinschaf-
ten unter das vereinfachte Bewertungsverfahren der 
Abschnitte 6.25 Abs. 4 und 6.45 BewRL fallen können, 
auf wenige Ausnahmen, weil es sich bei Obstbau-
gemeinschaften überwiegend um Niederstammanlagen 
handelt, für die das vereinfachte Verfahren nicht in 
Betracht kommt. 

C. Soweit Obstbaugemeinschaften eine der in § 97 Abs. 1 
BewG bezeichneten Rechtsformen haben, bilden alle Wirt-
schaftsgüter, die ihnen gehören, einen gewerblichen Be-
trieb. Ihr Grundbesitz ist Betriebsgrundstück, der wie 
land- und forstwirtschaftliches Vermögen zu bewerten ist. 
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§ 34 BewG 1965 

A17 

Anlage von A 17 

zu § 34 BewG 1965: 

Formen der Obstbaugemeinschaften 

und ihre Bewertung 

(Seite 4 und 5) 
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§ 34 BewG 1965 

A17 

Merkmale; Bewertung 

Eigentumsverhältnisse 

1. Grund und Boden 

2. Obstbäume 

3. Betriebsmittel 

Die Beteiligten sind Eigenümer der im Rahmen einer 
Flurbereinigung oder eines freiwil l igen 

Landaustausches zusammengelegten Flächen 

Die Beteiligten sind Eigen-
tümer der auf ihren Eigen-
tumsflächen stehenden 
Obstbäume 

DieBeteiligtensindBruchteils-
eigentümer (keine Auftei lung 
nach Reihen wie bei I I I , weil 
Bewirtschaft. gemeinschaftl.) 

Die Beteiligten sind Bruchteilseigentümer 
am Gesamtbestand der Betriebsmittel 

(Betriebsmittelgemeinschaft) 

Organisation der 
Bewirtschaftung 

1. Anbau und Pflege 
2. Ernte 
3. Vermarktung 
4. Gewinnverteilung 

gemeinschaftlich 
jeder für sich 
jeder für sich 

nein 

gemeinschaftlich 
gemeinschaftlich 
gemeinschaftlich 

ja 

Bewertung 

Durchführung und 
Begründung 

Zweck des Zusammenschlus-
ses zu dieser lockeren Form 
der Obstbaugemeinschaft ist 
die gemeinschaftliche und da-
durch rationelle Pflanzung 
und Pflege einer Obstanlage 
auf einer geeigneten Fläche. 
Diese Gemeinschaftsform ist 
ein Ersatz für den wenig er-
tragreichen und infolge der 
geringen Größe arbeitsauf-
wendigen Selbstversorger-
obstbau in den Hausgär ten 
und Hofweidender einzelnen 
Betriebe. Nach den Anschau-
ungen des Verkehrs und unter 
Berücksichtigung insbeson-
dere der Zweckbestimmung 
und der wirtschaftlichen Zu-
sammengehörigkei t der Wir t -
schaftsgüter (§ 2 BewG) ge-
hören die Flächen mit den 
Obstbaumbeständen zu den 
Betrieben des Beteiligten. 
Das Bruchteilseigentum an 
den Betriebsmitteln ist nach 
§ 34 Abs. 5 BewG in die Be-
triebe der Beteiligten einzu-
beziehen. 

Durch die gemeinschaftl. Er-
zeugung u. Verwertung, vor 
allem aber durch die gemein-
schaftl. Erwirtschaftung eines 
Gewinns mit anseht. Vertei-
lung begründet die Obstbau-
gemeinschaft einen selbstän-
digen, von den übrigen Be-
trieben der Beteiligten unab-
hängigen Wirtschaftsbetrieb. 
Nach den Anschauungen des 
Verkehrs und unter Berück-
sichtigung der tatsächlichen 
Übung, der Zweckbestim-
mung und der wirtschaftl. 
Zusammengehör igkei t der 
Wirtschaf tsgüter gil t dieser 
Wirtschaftsbetrieb als wir t-
schaftl. Einheit (§ 2 BewG), 
selbst wenn das Eigentum am 
Grund u. Boden nicht der Ge-
meinschaft, sondern den ein-
zelnen Beteiligten zusteht. 
Nach § 34 Abs. 6 BewG ist 
dieses Wirtschaftsgut der ein-
zelnen Beteiligten in den 
Betrieb der Obstbaugemein-
schaft einzubeziehen und 
gleichzeitig aus den jeweil i -
gen Einzelbetrieben heraus-
zulösen. Der Wert des von 
der Obstbaugemeinschaft be-
wirtschafteten Betriebs ist 
nach § 3 BewG im ganzen zu 
ermitteln und für Zwecke an-
derer Steuern als der Grund-
steuer nach § 49 BewG zu 
verteilen. 
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§ 34 BewG 1965 

A17 

in IV 

Die Beteiligten (Mitglieder eines Wasser- und 
Bodenverbands) sind Bruchteilseigentümer 

Die Beteiligten sind Bruditei lseigentümer 
Aufteilung nach Baumreihen 
durch Losentscheid 

ohne Aufteilung, weil 
Bewirtschaftung gemein-
schaftlich 

Die Beteiligten sind Bruchteilseigentümer 
am Gesamtbestand der Betriebsmittel 

(s. I und II) 

gemeinschaftlich 
jeder für sich 
jeder für sich 

nein 

Es handelt sich um eine bür-
gerlich-rechtliche Gemein-
schaft nach Bruchteilen. Ihre 
Ziele entsprechen der losen 
Form des Zusammenschlusses 
unter I . Auch die Organisati-
onsform der Bewirtschaftung 
zeigt, daß bei dieser Gemein-
schaft weniger ein einheit-
liches Recht mit bloßen An-
teilen als vielmehr eine Mehr-
heit von Teilrechten vorliegt 
(selbständige Ausübung der 
Befugnisse am Anteil bei der 
Ernte und Verwertung der 
Früchte durch den einzelnen 
Beteiligten). Die Obstbau-
gemeinschaft bildet keine 
eigene Wirtschaft!. Einheit; 
die Anteile an den Wir t -
schaftsgütern der Gemein-
schaft sind, weil sie zusam-
men mit den Betrieben der 
Beteiligten genutzt werden, 
nach § 34 Abs. 5 BewG in 
diese einzubeziehen. Das sind 
für den Grund und Boden 
der Flächenanteil am Ge-
meinschaftseigentum mit der 
durchschnittlichen EMZ, für 
den Baumbestand die durch-
schnittliche Obstbaustufe. 

gemeinschaftlich 
gemeinschaftlich 
gemeinschaftlich 

ja 

Hier liegt der klassische 
Fall eines von einer Ge-
meinschaft des bürgerl . 
Rechts bewirtschafteten 
und von den Betrieben 
der Beteiligten unabhän-
gigen Betriebs vor. Dei 
Wert ist nach § 3 BewG 
im ganzen zu ermitteln 
und nach § 49 BewG für 
Zwecke anderer Steuern 
als der Grundsteuer rech-
nerisch nach den Eigen-
tumsbruchteilen zu ver-
teilen. 

V 

Die Beteiligten (Mitglieder 
eines Wasser- und Boden-
verbands) sind Pächter 

s. I I I 

s. I — I V 

gemeinschaftlich 
jeder für sich 
jeder für sich 

nein 

Die von den Beteiligten der 
Obstbaugemeinschaft gepach-
tete Fläche ist eine Stück-
länderei im Sinne des § 34 
Abs. 7 BewG und somit ein 
Betrieb der Land- u. Forst-
wirtschaft. In diesen Beirieb 
sind die dem Eigentümer des 
Grund und Bodens nicht ge-
hörenden Obstbäume und Be-
triebsmittel nach § 34 Abs. 4 
BewG einzubeziehen. Der Be-
trieb ist entsprechend seiner 
Nutzung, also als Nutzungs-
teil Obstbau zu bewerten. 
Schuldner der Grundsteuer 
ist der Eigentümer des Grund 
und Bodens (§ 7 Abs. 1 Ziff. 2 
GrStG). Für Zwecke anderer 
Steuern als der Grundsteuer 
ist der Einheitswert nach § 49 
BewG zu verteilen. Bei meh-
reren Verpächtern sind ent-
sprechend mehrere Stück-
ländereien gegeben. 
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§34 BewG 1965 

Anweisungen A 18 

Hauptfeststellung der Einheitswerte des land- und forstwirt-
schaftlichen Vermögens auf den 1. Januar 1964; 

hier: Behandlung der Gebäude auf fremdem Grund und Boden 

(Erl. FinMin N W vom 23. März 1970 — S 3125 — 1 — VC 1) 

Nach § 34 Abs. 4 BewG 1965 sind in den Betrieb der Land-
und Forstwirtschaft auch dem Eigentümer des Grund und 
Bodens nicht gehörende Gebäude einzubeziehen, die auf dem 
Grund und Boden des Betriebes stehen. § 94 BewG 1965, der 
beim Grundvermögen eine Trennung in Boden und Gebäude 
sowie eine gesonderte Bewertung als zwei wirtschaftliche 
Einheiten vorschreibt, ist deshalb für das land- und forstwirt-
schaftliche Vermögen nicht anwendbar. 

Hierzu werden für die hauptsächlich vorkommenden Fälle der 

Errichtung land- und forstwirtschaftlicher Gebäude auf frem-

dem Grund und Boden folgende Bewertungshinweise gegeben: 

Beispiel A : 

Der Pächter eines landwirtschaftlichen Betriebs errichtet auf 
eigene Rechnung ein Stallgebäude auf dem zu diesem Betrieb 
gehörenden gepachteten Grund und Boden. 

Bewertung: 

Das Gebäude ist nach § 34 Abs. 4 BewG 1965 in den Betrieb 
des Eigentümers (Verpächters) des Grund und Bodens einzu-
beziehen. Der Einheitswert, der den Wert des Stallgebäudes 
einschließt, das nicht dem Eigentümer des Grund und Bodens 
gehört, ist für Zwecke anderer Steuern als der Grundsteuer 
nach § 216 Abs. 1 Nr. 2 AO zum Stichtag der steuerlichen 
Anwendung der neuen Einheitswerte auf Pächter und Ver-
pächter zu verteilen (§ 49 BewG 1965). 

Beispiel B: 
I I P /l 

Der Inhaber eines Gartenbaubetriebes errichtet auf einer zu- ' ' e* L~- cv-S ^ K f - i 
gepachteten Fläche (Stückländerei) ein Gewächshaus. Zw £ <f <A 

Das Gewächshaus auf dem gepachteten Grund und Boden 
bildet mit diesem eine wirtschaftliche Einheit, wenn das Bau-
werk als Gebäude anzusehen ist und nicht nur zur vorüber-
gehenden Nutzung bestimmt ist. Der.Einbeitswert ist dem 
Eigentümer des Grund und Bodens zuzurechnen; er ist für 
Zwecke anderer Steuern als der Grundsteuer nach § 216 Abs. 1 
Nr. 2 AO zum Stichtag der steuerlichen Anwendung-der neuen 
Einheitswerte so zu verteilen, daß der Wert des Gewächshau-
ses entsprechend dem Wertanteil für Wir tschaf tsgebäudVam 
Vergleichswert der gärtnerischen Nutzung seinem Eigentümer 
zugerechnet wird (§ 49 BewG 1965). Ist das Gewächshaus de-
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Anweisungen 

montierbar und auf Grund seinerAusfüBhrung nur zuvorübe r -
gebender Nutzungauf derPachtfla^he bestimmt, so kann man-
gels nachhaltigerBindungzumt^rund undBodendasGewächs -
h a u s n i c h t a l s G e b ä u d e - a ^ g e s e h c n werden. IndiesemFal l ist 
der Grund und Boclen^hne^da^aufstehende Bauwerk zu be-
werten. Oie Bewertung dieser gaunerisch genutzten Pacht-
flächen richtet sieh nach der tür intertstv^cmutze Pachfflächen 
getroffenerr Regelung. 

Beispiele; 

Oer inhaher eines landwirtschaftlichen Betriebs in beengter 
Ffoflage errichtet aut einem dem Hedgrundstuck benachbar-
ten f remdemGrundsfück, das er nicht erwerben, sondernnur 
langfristig pachten konnte, eine Scheune. Oie zugepachtete 
Fläche war ursprunglich Teil eines unbebauten Grundstücks 
i .S .des^73 BewG 1965; sie dient lediglich als Hof-und Ge-
bäudefläche für die errichtete Scheune. 

Bewertung; 

Wird voneinem Inhaber eines Betriebs der Fand- und Forst-
wirtschaft ein unbebautes Grundstück ( ^ 72, 73BewG 1965) 
gepachtet und darauf ein landwirtschaftliches Wirtschaftsge-
bäude errichtet, so ist der gepachtete Grund und Boden auf 
Grund d e r g e ä n d e r t e n Z w e c k b e s t i m m u n g l a n d - u n d f o r s t w i r t -
scbaft l icbesVermögen (Stückländerei). 

Nach ^ 34 Abs. 4 BewG sind die dem Eigentümer des Grund 
und Bodens nicht gehörenden Gebäude in den Betrieb einzu-
beziehen. Oer Grund und Boden bildet zusammen mit der 
vom Pächter errichteten Scheune eine wirtschaftliche Finheit 
des land- und forstwirtschaftlichen Vermögens. Oie entstan-
dene wirtschaftliche Finheit wird als Stückländerei nach den 
für sie gegebenenVorscbriften bewertet Für dieVerte i lung 
des Einheitswerts g i l t ^ 4 9 BewG. 

Elm rechtliche und verwaltungstcchnische Scbwierigkeitenzu 
vermeiden, wird beidem Betrieb,dessen Eigentümer das auf 
der Pachtfläche errichtete Wirtschaftsgebäude gehört, kein 
Abschlag wegen fehlender Wirtschaftsgebäude und bei der 
Stückländerei kein Zuschlag wegen Elberbestandes an Wir f 
sebaftsgebäuden vorgenommen. 
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Hauptfeststellung der Einheitswerte des Grundbesitzes auf 
den 1. Januar 1964; 

hier: Betriebsgrundstücke im Sinne des § 99 Abs. 1 Nr. 2 
BewG 1965 

S 3240 — 2 — VC 1 
(Erl. FinMin NW vom 9. Dezember 1970 ) 

S 3111 - 6 - V C l ' 
Hinweis auf A 2 zu § 99 BewG 1965. 
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Einheitsbewertung des land- und forstwirtschaftlichen Ver-
mögens 

hier: Bewertung von Betrieben der Land- und Forstwirt-
schalt, die ihre Erzeugnisse über ein eigenes Handels-
oder Dienstleistungsgeschäft absetzen 

(Erl. FinMin NW vom 1.5. Dezember 1971 — S 3111 - 18 -
V 0 1 und vom 31. Oktober 1974 S 31 11 — 18 - - V C LI 

A. Begriff des Handels- oder Dienstleistungsgeschäfts 

|1) Der Absatz von eigenen Erzeugnissen eines Betriebs 
der Land- und Forstwirtschaft über ein eigenes Han-
delsgeschäft (Einzelhandelsbetrieb — Ladengeschäft 
- oder Großhandelsbetrieb) oder in Verbindung mit 

Dienstleistungen ist wie alle anderen Absatzformen 
Teil der Urproduktion. 

|2) Der Umfang des Zukaufs fremder Erzeugnisse, der 
Umfang der Dienstleistungen und der betriebliche 
Gesamteiiidruck bestimmen, ob ein Handels- oder 
Dienstleislungsgeschöit entweder zum land- und 
forstwirtschaftlichen Vcimögen (integiiert in die maß-
gebliche Nutzung) oder zum Betriebsvermögen gehört. 

B. Abgrenzung 

I Handelsgeschäft 

I!) Em Handelsgeschäft ist Bestandteil des Betriebs 
der Land- und Forstwirtschaft, wenn entweder 

al die eigenen Erzeugnisse des Betriebs regel-
mäßig und nachhaltig zu mehr als 40 v. 11. über 
das Handelsgeschäft abgesetzt werden (BF1I-
Urteil vom ig . 8. i960 - - BStBl III S. 460) und 
dei Wert des Zukaufs Hemeler Etzeugnisse 
iegelmaiag und nachhaltig 30 v. 11, des Um-
satzes des ( a saintbetriebe s nicht ubei steig i 
oder 

b'i die eigenen Erzeugnisse des Betriebs zwar 
regelmäßig und nachhaltig nicht zu mehr als 
40 v. IL Uber das Handelsgeschält abgesetzt 
werden, der Wert de s Zukaufs fremder Erzeug-
nisse abe: regelmäßig und nachhaltig 3') v. I I . 
des Umsatzes des Handelsgeschäfts nicht über-
steigt. 

1-1 Em Handelsgeschäft ist Bestandteil des zum Be-
triebs', e-rmugen g. holenden Gesamtbet r lebs, wenn 
de- eige nen I r/e ugnisse r, gedrnüßig und naclibal-

' i ' l l i i ' .vK. _-:v;- i i m -Ug. iM... l'Ui, • Ersatzblait « — I — 



tig zu mehr als 40 v . H . über das Elandelsgeschäff 
abgesetzt werden und der Wert desZulcaufs frem-
der Erzeugnisse r ege lmäß igundnachha l t i g30 v . H . 
des Umsatzes des Gesamtbetriebes übersteigt. Oer 
wie fand- und forstwirtschaftliches Vermögen zu 
bewertende Grundbesitz ist Betriebsgrundstüclc 
i . S . v o n ^ 9 9 Abs. ! N r . 2 B e w G 1965. 

Oie nachfolgende Neuiassnng des Abs. 3 erfolgte 
durch den Erlafi vom 31. Olctober 1974 

..(3) Ein Handelsgeschäft ist ein selbständiger Ge-
werbebetrieb, wenn 

a) die eigenen Erzeugnisse des Betriebs der Eand-
und Eorstwirtschalt regelmäßig und nachhaltig 
zu weniger als 40 v . H . über das Handels-
gesebäit verwertet werden, der Wert des Zu 
leattfs fremder Erzeugnisse aber rege lmäßigund 
ttacbhaltig 30 v 11. des Elmsatzes des Handels-
gesebäfts übersteigtocler 

b) die eigenen Erzeugnisse des Betriebs der Eand-
ttnd Eorstwirtschalt zw âr regelmäßig und nach-
baltig zu mebr als 40 v . H . über das Handels-
gesebäff abgesetzt werden, diesejeduebim Ver-
hältnis zur gesamten Absatzmenge des Han-
delsgeschäfts nur von untergeordneter Bedeu-
tung sind. In diesem Ealle ist für die Annahme 
von zwei selbständigen Betrieben ferner Vor-
aussetzung, daß die Betriehsführung des Er-
zeugerbetriehs von dem Handelsgeschäft un 
abhängig tst und beide Betriebe auch nach der 
Verftehrsauffassung als zwei selbständige Be-
triebe nach außen auftreten Ivgl. BEH-Urtell 
vom 19. Mai 1971—BStBl 1972 IIS.8).^ 

13) EinHandelsgeschäft is tein se lhs tändigerGewerbe-
hetrieb. wenndie eigenen ErzeugnissedesBetriebs 
der Eand und Forstwirtschaft regelmäßig und 
nachhaltig zu weniger als 40 v . H . über cfas Han-
delsgeschäft verwertet werden, der Wert des Zu-
laufs fremder Erzeugnisse aber regelmäßig und 
nachhaltig 30 v . H . des Umsatzes des Handels-
geschäf tsübers te tgt . 

Oienstleistungsgescbäft 

f l ) Ein Oienstleistungsgeschäft tz. B Übernahme der 
Grabpllege durch eine Gärtnerei) ist Bestandfeil 
des Betriebs der Eand und Forstwirtschaft, wenn 
in Verbindung mit der Dienstleistung weit über-

t ^ u z b t a n D ^ ^ ^ 



wiegend eigene Erzengnisse verwendet werden 
und der Wert der Dienstleistung (einschließlich 
des Werts der gelieferten fremden Erzengnisse) 
50 v.EL des Elmsatzes des Gesamtbetriebes nicht 
übersteigt (BEEl-Drteil vom 27. 4. 1955 —BStBl I I I 
S.228undvom 6. 11. 1964 —BStBl I I I S . 147). 

(2) Ein Dienstleistungsgeschäft ist in der Regel Be-
standteil des zum Betriebsvermögen gehörenden 
Gesamtbetriebs. wenn die Vergütung für Leistun-
gen zuzüglich des Werts der gelieferten fremden 
Erzeugnisse im Gesamtumsatz überwiegt 

G. Bewertung 

(1) Ein Handels- oder Dienstleistungsgeschäft als Be-
standteil einesBetriebs der Eand- und Forstwirtschaft 
dient dem Absatz der eigenen Erzeugnisse. Die Ab-
satzformistbei derBeurtei lungderlvlarkt-und Rreis-
verhältnisse nach den Anweisungender Richtlinien für 
die Bewertung des land- und forstwirtschaftlichen 
Vermögens (BewRL) zu berücksichtigen. Dabei gelten 
für den Nutzungsteil Gemüse-, Blumen- und Zier-
pflanzenbau der Absatz über ein Einzelhandels-
geschäft (Laden) undder Absatz ü b e r e i n D i e n s t l e i 
stungsgeschäft als ..Absatz unmittelbar an Verbrau-
chern der Absatz über ein Großhandelsgeschäft als 
..Absatz an Wiederverkäufer außerhalb von Groß-
märkten oder großmarktähnlichen Einrichtungen^ 
(Abschn. 6.18 BewRL). 

(2) Der Absatz eigener Erzeugnisse des Nutzungsteils 
Gemüse . Blumen- und Zierpflanzenbau über ein eige-
nesLfandelsgeschäft . das einen selbständigen gewerb-
lichen Betrieb darstellt, gilt als ..Absatz an Wieder-
verkäufer außerhalb von Großmärkten oder groß-
marktähnlichen Einrichtungen^ (Abschn. 6.18 BewRL). 

(8) Eür Betriebsgrundstücke i . S. von ^ 99 Abs. 1 Nr. 2 
BewG 1965 gelten Absätze 1 und2entsprechend. 

D. Geltungsdauer 

Dieser Erlaß ist bei der Elauptfeststellung der Einheits-
werte des land- und forstwirtschaftlichen Vermögens auf 
den l.danuar 1964 sowie bei EortschreibungenundNach-
feststellungennach ^22und28BewGanzuwenden. 
Die Erlasse ergehen im Einvernehmen mit den obersten 
Einanzbehörden der anderen Bundesländer. 

I W Erldß vom 15. Dezember 1971 ist im BStBl 1971 I S. M. l . dei EtUfi 
vom 31, Oktober 1974 wird im BStBl veröffent l icht werden. 

.53/ B f w K . i t ! c i N W . II, Erg.-Utj . 1M.11 |'J75| « Ersalzblalt • —3 — 



Einheitsbewertung des land- und forstwirtschaftlichen Ver-
mögens; 

hier: Abgrenzung gewerblicher und landwirtschaftlicher 
Tierzucht und Tierhaltung sowie Zuschläge nach § 41 
BewG wegen verstärkter Tierhaltung in Fällen der 
Fremdtierhaltung 

S 3111 — 17 — VC 1 

(Erl. FinMin NW vom 24. Januar 1972 — S 3132 — 4 —VC l) 
S3122— 2 —VC 1 

Hinweis auf 3 zu § 51 BewG 1965. 

401 Bew-Kartei NW, 7. Erg.-Lfg. (März 1973) — I 



Anweisungen 

Bewertung von Kinderbesamungsstationen 

(Erl. FinMin NW vom 1. März 1973 — S 3110 — 6 

Hinweis auf A 7 zu § 33 BewG 1965. 

§ 34 BewG 1965 

A22 

VC 1) 

4Q0 Bew-Kartei NW, 8. Erg.-Lfg. (Februar 1974) 



Anweisungen 

§ 34 BewG 1965 

A23 

Abgrenzung des Betriebs der Land- und Forstwirtschaft vom 
Gewerbebetrieb; 

hier: Eigener Nebenbetrieb zum gepachteten Hauptbetrieb 
der Land- und Forstwirtschaft 

(Erl. FinMin NW vom 30. November 1973 — S 3123 — 9 — 
VC 1) 

Hinweis auf 5 zu § 42 BewG 1965. 

Biw Kartei NW, 8. Erg.-Lfg. (Februar 19741 — 1 — 



§ 34 BewG 1965 

A24 

Bewertung von Rinderbesamungsstationen; 

hier: Wertiortschreibungen des Einheitswerts 

(Erl. FinMin NW vom 24. Juni 1975 — S 3100 — 6 — V C 1) 

Hinweis auf A 10 zu § 33 BewG 1965. 

Bew-Kartei NW, 10. Erg.-Lfg. (Sept. 1976) — 1 — 



Abgrenzung zwischen einem Betrieb der Land- und Forst-
wirtschaft und Gewerbebetrieb; 

hier: Verkauf von geschlachteten und in Hallten zerlegten 
selbsterzeugten Mastschweinen 

(Erl. FinMin NW vom 27. Juni 1975 — S 3111 — 22 — V C 1) 

Hinweis auf C 5 zu § 33 BewG 

566 Bew-Kartei NW, 10. Erg.-Lfg. (Sept. 1976) — 1 — 



Einheitsbewertung des land- und forstwirtschaftlichen 
Vermögens; 

hier: a) Bewertung von Flächen, die der Gemüsesamenver-
mehrung dienen 

b) Bewertung von Flächen, die der Blumensamenver-
mehrung dienen 

(Erl. FinMin NW vom 26. Juni 1975 — S 3162 — 7 — V C 1) 

a) Flächen, die der Gemüsesamenvermehrung dienen, sind 
in Anlehnung an die Anweisungen für die Bewertung des 
Gemüsebaues nach Abschn. 6.07 ff BewRL (in der Regel 
Intensitätsstufe 2) zu bewerten. 

b) Flächen, die der Vermehrung von Blumensamen dienen, 
sind entsprechend den Anweisungen für die Bewertung 
des Blumenbaus zu bewerten. 

567 Bew-Kartei NW, 10. Erg.-Lfg. (Sept. 1976) 



Bewertung des land- und forstwirtschaftlichen Vermögens; 

hier: Bewertung von gemeinschaitlichen Tierhaltungen 

(Erl. FinMin NW vom 26. Juni 1975 — S 3132 a — 1 — V C 

Hinweis auf 2 zu § 51a BewG. 

568 Bew-Kartei NW, 10. Erg.-Lfg. (Sept. 1976) — 1 — 



Einheitsbewertung des land- und forstwirtschaftlichen 
Vermögens; 

hier: Metzgerei-Nebenbetrieb eines Betriebs der Land- und 
Forstwirtschaft oder selbständiger Gewerbebetrieb 

(Erl. FinMin NW vom 8. Juli 1975 — S 3111 — 22 — V C 1) 

Hinweis auf & zu § 42 BewG. 

569 Beisr-Kartei NW, 10. Erg.-Lfg. (Sept. 1976) — 1 — 



Bewertung von Betriehen der Fand und Forstwirtschait, die 
ihre Erzeugnisse öher ein eigenes Handels ooer Oienstiei 
stnngsgeschäft absetzen 

(ErE FinMin N W vom 4. September 1975 — 5 3111 — 10 — 

V C D 

Es sind Zweifel hei der Auslegung des Bezugserlasses^ zu 
Feil B Abschn, 1 Abs. 3 Buchst, b aufgetreten. Dm eine ein 
heitliche Anwendung des Erlasses zu gewährleisten, bitte ich, 

a) „die eigenen Erzeugnissen des Betriebs der Eand- und 
Forstwirtschaft nach dem Abgabepreis des Erzeugerbe-
triehs IGronhandelspreis^ zu bewertend 

b^ „die gesamte Absatzmenge ̂  des Handelsgeschäfts nach 
dessen Elmsatz zu bemessen^ 

c) für den Begriff „untergeordnete Bedeutung^ den Vom-
hundertsatz von 30 anzusetzen, da dieser Prozentsatz auch 
an anderen Stellen des Erlasses verwendet wird . 

•) Der Bezugserlaß vom 31. Oktober 1974 ist in A 20 wiedergegeben. 

570 Bew-Kartei NW, 10. Erg.-Llg. (Sept. 1976) — 1 — 



§ 34 BewG 1965 

Anweisungen A30 

Abgrenzung zwischen Betrieb der Land- und Forstwirtschaft 
und Gewerbebetrieb; 

hier: Schlachtung und Verkauf selbsterzeugter Tiere 

(Erl. FinMin NW vom 28. April 1977 — S 3111 — 22 — V A 4) 

Hinweis auf C 8 zu § 33 BewG. cJlcÄ. X 

623 Bew-Kartei NW, 11. Erg.-Llg. (Dez. 1977) — 1 — 



Anweisungen 

Abgrenzung zwischen Beirieb der Land-und Borstwirischait 
und Gewerbebetrieb; 
hier; Schiachtung und Verkaui seibsterzeugter Rinder in 

Vieriein 

(FrLFinMinNWvom30.t2.tg77 — S 3 t t l — 2 3 — V A 4 ) 

Nach dem BezugserlaO') ist der Verkauf von geschlachteten 
unn in Lfälften zerlegten, selbsterzeugten Masischweinen, 
Rindern sowie Tieren anderer Schlacbttierarten noch ais 
Tätigkeit im Rahmen eines Betriebs der Land- und Forst-
wirtschaft anzusehen Beim Verkauf geschlachteter und 
selbsterzeugter Mastrinder ist die Zerlegung in Viertel ub-
lieh. Deshalb stellt auch der Verkauf geschlachteter und 
selbsterzeugter Mastrinder in Vieriein noch eine Tätigkeit 
dar, die als im Rahmen des Betriebs der Land- und Borst-
wirtschafterbrachtanzusehenisL 

*) Der Bezugserlaß ist der Erl. vom 28. April 1977 S 3111 — 22 — V A 4, 
wiedergegeben in C 8 zu § 33. 

657 Bew-Kartei NW, 12. Erg.-Lfg. (Juni 1979) — 1 — 



Anweisungen 

Teilung der Hofstelle eines Betriebs der Land- und 
Forstwirtschaft in Wohnungs- und Teileigentum nach dem 
Wohnungseigentumsgesetz (WEG) 

(Erl. FM NRW vom 7. November 1988 - S 31 I i - 3.3 - VA 47 S 3216 
- 14 - V A 4) 

Land- und Forstwirte teilen gelegentlich ihre Hofstelle nach dem WEG 
in Wohnungs- und Teileigentum auf. Die Bewertung des in einer Hol-
stelle belegenen Wohnteilseines land- und forstwirtschaftlichen Betriebs 
erfolgt nach § 47 BewG. Die Sondervorschrift des § 93 BewG. die die 
bewertungsrechtliche Behandlung von Wohnungs- und Teileigentum 
regelt, gilt grundsätzlich nicht für die Bewertung des land- und forst-
wirtschaftlichen Vermögens. Das ergibt sich aus der systematischen 
Gliederung des Bewertungsgesetzes. Die Zuordnung der Wirtschafts-
guter zu einem Betrieb der Land- und Forstwirtschaft richtet sieh nur 
nach den §§ 33 und 34 BewG i . V. m. § 2 BewG. Danach gehören die 
Wohnung des Betriebsinhabers zum Wohnteil, dagegen der Stall, die 
Räume für Futtervorräte usw. zum Wirtschaftsteil. 

Der Wohnteil ist nach § 47 BewG zu bewerten, die Wirtschaftsgebäude 
sind mit dem Wirtschaftswert abgegolten. Der Umstand, daß für die 
Wohnung und für Wirtschaftsgebäude Wohnungs- und Teileigentum 
gebildet worden ist. hat somit keinen Einfluß auf die Bewertung des 
land- und forstwirtschaftlichen Betriebs. 

Durch Aufteilung der Hofstelle entstandenes Wohnungs- oder Teil-
eigentum, das nach den §§ 33. 34 BewG nicht Bestandteil des Betriebs 
der Land- und Forstwirtschaft ist. wird unter Anwendung des (j 93 
BewG als Grundvermögen bewertet. Das gilt z. B. für Eigentumswoh-
nungen, in denen nicht zum Haushalt des Betriebsinhabers gehörende 
Familienangehörige (mit Ausnahme der Altenteiler) einen selbständi-
gen Haushalt führen (§ 34 Abs. 3 BewG. Abschnitt 1.07 Abs. 3 BewRL). 
Dabei ist es unbeachtlich, ob die Wohnungen im Eigentum des Betriebs-
inhabers oder der nutzenden Familienangehörigen stehen. 

947 Bevr-Kartei NW. IX. Erg.-L.lg. (Juli 1995) 



Anweisungen 

Einheitsnewertung des land-und fnrstwirtsehafthehen 
Vermögens; 

Bewertung von ^uBrasen 

(Frl.FM NRW vom 13. Dezember 1993^^3127^-1 V A 4 l 

Die Rroduktion von Roiimsen und Vegetationsmatten wird überwie-
gend vonSpezialbetriebenaulRaebtliäebendurebgelübrt. BeimRoll-
rasenwerdenversebiedene Grasarten in eine dem Boden aufliegenden 
Substratsebiebt eingesät. Bei Vegetationsmatten werden zusätzlieb Stau-
den eingearbeitet und dieSubstrate auf Folien oderls^okosmatten auf-
gebraebt. Die Grasarten und deren Anteile im Rasen werden naeb dem 
späteren Finsatzbereiebder Rrodukte ausgewählt. Rollrasen findet baupt-
säebiieb beim Sportplatzbau und der Gestaltung von Sebaulläeben 
Anwendung. Vegetationsmatten werden überwiegend zur Daebbe 
grünung eingesetzt. Neben dem Zierwert ist die Strapazierfäbigkeit ein 
Auslesemerkmal für die verwendeten Rlanzenarten.Niebt von Bedeu-
tungisteine Auswabinaeb der Futter oderNutzungsguaiität.wiein 
derFandwirtsebaltüblieb. 

Aufgrundder überwiegendalsZierpflanzen zu bezeiebnenden Rflan-
zenarten und der naebbaitig erzielten boben Reinerträge ist die Pro 
duktion von Rollrasen und Vegetationsmatten als gärtnerische Nutzung. 
Nutzungsteil Blumen-und Zierpflanzenbau.gemäf3^34 Abs.2Nr. Id 
BewG zu bewerten. Der Frtragswert ist wegen der geringen Anzahl von 
Betrieben im Finzelertragswertverfahren naeb ^37 Abs.2 BewG zu 
ermitteln. ^48aBewGist anzuwenden. Indenneuen Fänderngelten 
dieRegelungendes^l25Abs.bNr.3BewG. 

948 Bcw-Kartei NW. 18. Erg.-Llg. (Juli 1995) 



§ 34 BewG 1965 

Anweisungen NfD A I 

Hauptfeststellung der Einheitswerte des land- und forstwirt-
schaftlichen Vermögens auf den 1. Januar 1964; 

hier: Bewertung von Pachtflächen 

(Erl. FinMin NW vom 20. März 1969 — S 3111 — 9 — V 1) 

ofT>-UJ» v. •). w.tS < 3 - i l r - i'/7'»/» 
1. Verpachtete Flächen, die von einem Pächter durch den 

Anbau von Spargel, durch Gemüse-, Blumen- und Zier-
pflanzenbau oder durch Baumschulen genutzt werden, sind 
beim Verpächter (Eigentümer) der Flächen als landwirt-
schaftliche Nutzung zu bewerten, und zwar ohne Rücksicht 
darauf, daß diese Flächen durch den Pächter intensiv ge-
nutzt werden. 

2. Der Mehrwert, der sich bewertungsrechtlich durch die vor-
genannten Intensivnutzungen eines Pächters gegenüber 
einer rein landwirtschaftlichen Nutzung ergibt — d. h. der 
Unterschied zwischen dem Vergleichswert der tatsäch-
lichen (Intensiv-)Nutzung und dem landwirtschaftlichen 
Vergleichswert — ist beim Pächter der Flächen zu erfas-
sen. Dabei ist wie folgt zu verfahren: 

Die Pachtflächen sind bei der Berechnung des Vergleichs-
werts des Betriebs des Pächters zunächst voll einzubezie-
hen. Bei der Ermittlung der durchschnittlichen Ertragsmeß-
zahl des Pächterbetriebs kann von den Ertragsmeßzahlen 
des Eigenlandes ausgegangen werden, wenn die Ertrags-
meßzahlen der zugepachteten Flächen nicht oder nur 
schwer zu ermitteln sind. Von dem sich für die Nutzung 
(Nutzungsteil) des Pächters sodann ergebenden Wert ist 
entsprechend dem Umfang der gepachteten Flächen ein 
dem landwirtschaftlichen Hektarwert entsprechender 
Wertanteil abzusetzen. Der verbleibende Wert ist der 
Vergleichswert der Nutzung (des Nutzungsteils) des Päch-
ters. Als landwirtschaftlicher Hektarwert ist der sich für 
die landwirtschaftliche Nutzung des Verpächterbetriebs 
ergebende Hektarwert abzusetzen. Ist dieser nicht oder 
nur schwer zu ermitteln, so kann der Hektarwert der land-
wirtschaftlichen Nutzung des Pächters oder der durch-
schnittliche Hektarwert für Stückländereien der Belegen-
heitsgemeinde abgesetzt werden. Eine Kürzung des Hek-
tarwerts der Pachtflächen um Abschläge etwa für fehlende 
Gebäude (§ 41 BewG) ist für diesen Zweck nicht vor-
zunehmen. 

Das maschinelle Verfahren wird entsprechend eingerichtet. 
Beruht das Recht zur Bewirtschaftung der fremden Fläche 
nicht auf einem Pachtvertrag, sondern auf einer anderen 
Nutzungsberechtigung, so ist entsprechend zu verfahren. 

N/D 45 Bew-Kartei NW, 3. Erg-Lfg (Juli 1969) 



§ 34 BewG 1965 

Anweisungen NfD A2 

Hauptfeststellung der Einheitswerte des land- und lorstwirt-
schaftlichen Vermögens auf den 1. 1. 1964; 

hier: Bewertung von der Saatzucht dienenden Pachtflächen 

Gleichlautend 

Rdvfg. OFD Düsseldorf vom 26. Juni 1969 — S 3111 A — 
St 211 

Rdvfg. OFD Münster vom 9. Mai 1969 — S 3111 — 18 — 
St 21 —33 

Die Bewertung von Pachtflächen, die vom Pächter durch An-
bau von tntensivkulturen (Spargelbau, Gemüse-, Blumen- und 
Zierpflanzenbau und Baumschulen) genutzt werden, ist in 
dem Erlaß des Finanzministers des Landes Nordrhein-West-
falen vom 20. März 1969 S 3111 — 9 — V I * behandelt. Die 
Saatzucht ist in diesem Erlaß nicht angeführt , weil die Be-
handlung der durch die Saatzucht genutzten Pachtflächen 
bereits in den Bewertungsrichtlinien durch die Anweisungen 
über die Bewertungsmethode geregelt ist. Bei der Saatzucht 
bildet nämlich nicht die Fläche, sondern der Umsatz in dz 
Hochzuchtsaatgut die Basis für die Ermittlung des Vergleichs-
werts (vgl. Abschn. 7.42 BewRL). Für die Saatzucht von Kar-
toffeln, Getreide und Zuckerrüben sind die maßgeblichen 
Ausgangswerte in der Tabelle S 14 aufgeführt . Der dem Päch-
ter zuzurechnende „Mehrwert" wird ausschließlich durch den 
bodenwertfreien Ausgangswert je dz Umsatz und bei Kartof-
feln zusätzlich durch den Ausgangswert je DM Lizenzein-
nahmen erfaßt (vgl. Abschn. 7.43 Abs. 2 BewRL). Es braucht 
deshalb die zugepachtete Fläche nicht erst in die Bewertung 
einbezogen zu werden, um sie dann später mit gleichem 
Wert wieder abzuziehen. 

* Zusatz der Oberfinanzdirektionen: 
Der Erlaß vom 20. Marz 19(39 ist in NID A 1 wiedergegeben. 

N i D 46 Br-w-Kurtc] N W , 3. Erg-Lfg (Juli 1%9 — 1 — 



Anweisungen 

Hauptfeststellung der Einheitswerte des land- und forstwirt-
schaftlichen Vermögens aul den 1. Januar 1964; 

hier: Bagatellflächen in Betrieben mit intensivgenutzten 

Pachtflächen 

(Erl. FinMin NW vom 9. Juli 1969 — S 3111 — 9 — V 1) 

In meinem Bezugserlaß' habe ich die Behandlung der Pacht-
flächen geregelt, die vom Pächter durch bestimmte Intensiv-
kulturen genutzt werden. Aus dieser Regelung folgt, daß die 
Frage, ob gewisse Flächen als Bagatellflächen nur als land-
wirtschaftliche Nutzung zu bewerten sind (Abschn. 1.13 
BewRL), aus der Sicht des Intensivbetriebs beantwortet wer-
den muß. 

• Der Bezugsei laß ist der Erlaß vom 20. März 1969 — S 3111 — 9 — V 1. 
Er ist in NID A 1 wiedergegeben. 

NID 56 Btw-K- i r l c i NW, 4 Org-Lfg (Febr WO) J — 



Anweisungen 

^ 4 8 e w G ^ 5 

^ D A 4 

Llanptleststellnngder Einheitswertedes land- nnn Inrstwirt-
schaltlichen Vermögens a n f d e n L L 1964; 

hier; Berücksichtigung von Bagatellfällen hei derBewertnng 
Intensiv genutzter Pachtüächen 

r t d v f g . G E D M ü n s t e r v o m 2 3 . S e p t e m b e r l 9 ß 9 - S 3 1 1 1 — 113 
— St 24—33 

Oie Bewertung von Pachtßächen,die v o n e i n e m P ä c h f e r durch 
den Anbau von Spargel, durch Gemüsen Blumen- nnd Zier-
pflanzenbau oder durch Baumschulen genutzt werden, ist im 
Erlaß des Einanzministers des Landes Nordrbein-Westfalen 
v o m 2 9 . 3 . 1 9 ü 9 — S3111—9 — V I — geregelt worden.Im 
Erlaß des Einanzministers des Landes Nordrhein-Westfalen 
v o m 9 . 7 . 1 9 ß 9 — S3111—9 — V I — " i s t angeordnet wor-
den, daß die Erage, oh gewisse!3agatellt läehen nur als land-
wirtschaftliche Nutzung zu bewerten sind (Abschn. L13 
BewRE), ans der Sicht des Intensivhetriehs beantwortet wer-
den muß. 

Zu dieser Bagatellflächenregelung bemerke ich noch: 
Oie Erage, ob intensiv genutzte Elächen wegen ihrer geringen 
G r ö ß e i n d i e landwirtschaftlicheNutzungeinzubeziebensind, 
kann in Fällen der Zupachtung nur aus der Sicht des Pächter-
betriebsbeantwortet werden. BeiderEeststellung,obes sich 
um Bagatellflächen handelt, ist von der bewirtschatteten Eläche 
(Eigentum -r-Zupacht) und nicht nur von der Eigentumsfiäcbe 
auszugehen 

In der Anlage habe ich für die Sonderkultur Spargel die in 
Betracht kommenden Eälle aufgeführt , bei denen Bagatell-
fläcben vorliegen Diese Baga te l l f l ächenrege lunggdten tspre 
chend für den Gemüsehan der Intensitätsstnfe 2, sofern in 
einem Betrieb keine weiteren Elächen des Nutzungsteils 
Gemüse- ,Blumen-und Zierpflanzenbau vorhandenbzw.zuge-
pachtet sind, sowie fü rBaumschu l en . 

Vor der genauen Festlegung der Eläcbengrößen der einzelnen 
Nutzungen bzw.Nutzungsteile ist vorweg zu entscheiden, ob 
es sich um Bagatellfälle handelt. Entsprechend dieser Ent-
scheidung sind die Eläcbengrößen in den Eingabewertbogen, 
w i e i n d e r lefztenSpalte der Anlageangegeben, einzutragen. 
Auch bei de rAusfü l lung desVordrucks Nr.299^64 ..Ermittlung 
der Elächen des Betriebs der Land- und Forstwirtschaft" und 
des VordrucksEW731 „Eingabewerte für die landwirtschaft-
licheNutzung^ sind die Bagafellflächenregelung und die An-
weisungen über die Bewertung intensiv genutzterPachtflächen 
z u b e a c b t e n . d a m i t d i e r i c h t i g e n E i n g a b e w e r t e f ü r d a s maschi-
nelle Bewertungsverfahren eingetragen werden. 

^ Oer Erlaß vom 20. Marz lOHg ist in NID A I wiedergegeben. 
^ Oer Erlaß vom 9. Jnli. 1H69 ist in NID A 3 wiedergegeben. 

NID 57 Bsw-Kartei NW, 4, Erg-Lfg (Febr. 1970) 



§ 34 BewG 1965 

Anweisungen 

Fälle, bei denen Bagatellflächen vorliegen (Sonderkultur 

Spargel) 

NfD A4 

Rdvfg. OFD Münster 
vom 23. 9. 1969 S 3111 • 
18 — St 24 — 33 

Angaben in der 

Erklärung (EW 500) 

Frage 1.3 I Frage 2.11 
(Zupachtg.) (Eigentum) 

ohne 

< 10 A r 

< 10 A r 

< 10 A r 

< 10 A r 

> 10 A r 

> 10 A r 

ohne 

< 10 A r 

< 10 A r 

ohne 

< 10 A r 

> 10 A r 

> 10 A r 

ohne 

> 10 A r 

Eigentum plus 

Zupachtung 

< 10 A r 
(Bagatellfall) 

< 10 A r 
(Bagatellfall) 

< 10 A r 
(Bagatellfall) 

> 10 A r 
(Bagatell-

grenze 
überschritten) 

> 10 A r 

> 10 A r 

> 10 A r 

> 10 A r 

Eintragungen in den 

Eingabewertbogen (EW 700) 

Die Spargelfläche ist in die Fläche 
der landw. Nutzung (KZ 015) einzu-
beziehen; die Fläche Spargel (KZ 018) 
bleibt ohne Eintragung 

Die Zupaditfläche Spargel (KZ 017) 
bleibt ohne Eintragung, weil sie in-
folge der Bagatellregelung in die 
landw. Nutzung einzubeziehen ist u. 
deshalb nur beim Verpächter bewer-
tet wird; Eigentumsfiäche Spargel s. 
Fall A 

Zupactitfläche Spargel s. Fall B 

Zupachlfläche Spargel ist in KZ 017, 
Eigentumsfläche Spargel in KZ 018 
einzutragen 

Zupachtfiäctie Spargel isl in KZ 017, 
Eigentumsfläche Spargel in KZ 018 
einzutragen 

Zupachtfiache Spargel ist in KZ 017, 
Eigentumsfläctie Spargel in KZ 018 
einzutragen 

Zupachlfläche Spargel ist in KZ 017 
einzutragen 

Eigentunisfläche Spargel ist in KZ 
018 einzutragen 

Erläuterung: 

< = nicht größer als 
> = größer als 

NiD 57 - 2 — 



Hauptfeststellung der Einheitswerte des Grundbesitzes auf 
den 1. Januar 1964; 

hier: Behandlung intensiv genutzter Pachtflächen, die dem 
Grundvermögen zuzurechnen sind 

Gleichlautend 
S 3111 A — St 

Rdvfg. OFD Düsseldorf vom 8. Januar 1971 A D l 

a S 3194 212 
Rdvfg. OFD Köln vom 5. Januar 1971 — S 3191 — 6 — St 211 
Rdvfg. OFD Münster vom 21. Dezember 1970 — S 3191 — 8 — 
St 21 —33 
Ein unbebautes Grundstück, bei dem die Voraussetzungen 
nach § 69 Abs. 2 BewG für eine Zurechnung zum land- und 
forstwirtschaftlichen Vermögen nicht gegeben sind und das 
von einem Pächter gärtnerisch genutzt wird, ist als unbebau-
tes Grundstück mit dem gemeinen Wert (§ 9 BewG) zu bewer-
ten. Ein Mehrwert für den Pächter für die intensive Nutzung 
der Pachtfläche ist nicht festzustellen. 

N I D 84 Bew-Kartei NW, 6. Erg.-Lfg. (Februar 1972) — 1 — 



Rechtsprechung 

1. Umlang desWohnteils eines Betriebs der Land-und Forst-
wirtschaft bei mitarbeitenden Familienmitgliedern 

Der Wobnfeil eines Betriebs cier Land- nnd Borstwirt 
schaff im Sinne des^34 Abs. t N r . 2 B e w G u m f a ß t n a c h 
^34 Abs.3BewG die G e b ä u d e u n d Gebäudete i le ,d ie den 
zum Elausbalt desBetriebsinbabers gehörenden Familien-
mitgliedern zu Wehnzwecken dienen, auch dann, wenn 
diese Familienmitglieder im Befriebmitarbeiten. 
BE11 vom 25. August 1972 111 R144^71 
(BStBl 1972 11 S.f34f3) 

2 Abgrenzung zwischen Land- und Forstwirtschaft und Ge-
werbebetrieb hei Friedhufsgärtnereien 

Bin Friedhofsgärtner, der die benötigten Pflanzen in ei-
nem eigenen Gartenbaubetrieb zieht und seine Pflanzen-
produktion nahezu ausschließlich für seine Friedhofstä-
ligkeit einsetzt, hat in der Regel auch dann keine Ein-
künfte aus Land- und Borstwirtschaft, wenn im Gesamt-
umsatz die Vergütungen für den Absatz der Pflanzen die 
Vergütungen für Leistungen und nicht in selbsfgezogenen 
Pflanzen bestehende Lieferungen übersteigen (Anschluß 
an das BEEf-Urteil vom 6. November 1964 IV 11062 Li, 
BEl fEßl , 411, BStBl I I I 1965, 147). Die Entscheidung ist im 
Etnzelfallnach dem Gesamtbild aller Umständezu treffen. 

BEI! vom 26. Februar 1976 V111R15.73 zu E S t G ^ 1 3 , 15 
N r . l u n d A G ^ 2 3 1 
(BStBl 1976 11 S.492) 

3. Gbe in Reiterhof alsElnheit zu betrachten und insgesamt 
als Gewerbebetrieb oder als landwirtschaftlicher Betrieb zu 
beurteilen ist, richtet sich naca den Umständen des Einzel-
falles 

1. Bs hängt von den Umständen des Einzelfalles ab. ob ein 
sorr. Reiterhol. in dem Pferde gezüchtet und gehalten 
werden, ein Pensionsstall unterhalten und Reilunterriehl 
erteilt wdrd. als Einheit zu betrachten und insgesamt als 
Gewerbebetrieb oder als landwirtschaftlicher Betrieh zu 
beurteilen ist. 

2 Dei im Rahmen des Betriebs erteilte Reitunterricht iŝ  
gewerblicher tund nicht freiberulheher) ^ a ( ^ w ênn der 
Be^tiehsinhaher selbst nur in Ausnahmefällen unterrich-
tet und auf d^n Unterricht seiner Angestellten keinen 
Eitdltih nimmt. 

l^Fll vom 16 ^ ^ m h e r 197^ IV R 19174 zu ^lewStG ^ 2 
t̂Bs i t^ewStDV^ 1 EStG^ 13 Abs 1 ^ r 1. ^ 1B1 Abs 1 

^ r 1 
l l^ tß l l ^ l l l S 246) 

196 aewKartetNW,t3 Errr btg tJutit98tiO Ersat^tattO ^ t ^ 



Rechtsprechung 

4. iGeingarienilächen, auf neuen iremde „Wohngebäude^ 
errichtet wurden,sindGrundvermögen 

1. Hat ein Pächter (Elnterpächter) auf der von ihm gepachte-
ten Parzelle eines Kleingartengebiets ein Wobngebäude 
errichtet, so isi diese mit einem Gebäude aui fremdem 
Grundund Boden f^94BewG) bebauteFlächealsGrund-
vermögen zu bewerten und dem Eigentümer (^ Verpäch-
ter)des Grund und Bodens zuzurechnen. 

2. EheGröße der alsGrundvermögenzu bewertenden Fläche 
hängt vonden Verhältnissen des einzelnen Fallesab; sie 
kannauchdieganzeParzelleumfassen. 
Bebten äußerlich erkennbare Abgrenzungsmerkmale, so 
kann das Fünffache der überbauten Fläche ein geeigneter 
Abgrenzungsmaßstab sein. 

BFH vom 19.danuarl979 111 R43^77(BStB1 1979 11 S.398) 

5 Bei einem Nebenerwerbslandwirt gehört der Nuizungs-
wert der Wohnung zu den Elnküniten aus Eand-und Forst-
Wirtschaft, wenn der Beiriehsinhaher oder einer seiner 
Familienangehörigen wegenderVersorgungeinesfviin-
desthestandes an Vieh an den Betrieh gebunden ist. 

t. Entsprechend dem Bewertuugsgesetz setzt bei einem 
Eand- und Eorstwirt aucheinkommensteuerrechtlichdie 
Zugehörigkeit des Nutzungswertes setner Wohnung zu 
den Einkünften aus Eand und Forstwirtschaft und des 
zugehörigen Wohnhauses zum land- und forstwirt-
schaftlichen Betriebsvermögen voracts, daß Wohnung 
und Wohngebäude dazu bestimmt sind, dauernd dem 
Betrieb der Eand- und Forstwirtschaft zu dienen, und 
deshalb mit dem Betrieb eine wirtschaftliche Einheit 
bilden. 

2. Ehese Voraussetzung istbeieinemEand-und Forstwirt 
im Nebenerwerb in der Regel erfüllt, wenn der Be-
triebsinhaber oder einer seiner Familienangehörigen 
wogender laufenden Versorgung eines Ivlindestbestan-
des an Vieh an den Betrieb gebunden ist (hinsichtlich 
des erforderlichen fvlindestbestandes an Vieh siehe 
Richtlinien für die Bewertung des land- und forstwirt-
schaftlichen Vermögens vom 17. November 1967 — 
BewRE— Abschn. 1.93 Abs. 7). 

BFH vom!7. Januar 1989 lVR33^76(B5tB1198911 5. 333) 
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Rechtsprechung 

1. Das Wohnhaus einer Großbaumschule , das dem Inhaber 
und seinen Familienangehörigen zu Wohnzwecken dient, 
ist dem land- und forstwirtschaftlichen Vermögen 
zuzuordnen 

Zur f rage der Zuordnung eines Wohngebäudes zum land- und forst-
wirtschaftlichen Vermögen. 

BFH vom 25. November 1983 III R 73/80 
(BStBl 1984 II S. 292) 

2. Keine Grundsteuerbefreiung fü r Grundbesitz, der zum 
Sport tischen genutzt wird 

Grundbesitz, den ein eingetragener Verein seinen Mitgliedern zum 
sog. Sport tischen zur Verfügung stellt, ist nicht von der Grundsteuer 
befreit. 

BFH vom 31. Juli 1985 II R 236/81 
(BStBl 1985 II S. 632) 

3. Gewächshaus, das als Gebäude anzusehen ist, ist keine 
Betriebsvorrichtung 

Gewächshäuser eines land- und forstw irtschaftlichen Betriebes, die 
nach der Verkehrsauflassung die Begriffsmerkmale eines Gebäudes 
erfüllen, sind keine Betriebsvorrichtungen i. S. von § 76 Abs. I 
Nr. 1 Anlage I Nr. 25a EStDV 1979. sondern gehören zu den unbe-
weglichen Wirtsehaftsgütern i. S. des Sj 76 Abs. 1 Nr. 2 Anlage 2 D 
Nr. Ih EStDV 1979 (Anschluß an BFH-Urteil vom 25. März 1977 
II R 5/75. BFHE 122. 150. BStBl II 1977. 594). 

BFH vom 21. Januar 1988 IV R 116/86 
(BStBl 1988 II S. 628) 
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Anweisungen 

Etauntieststeliung der Einheitswerte des land-und iorst-
wirtschattlichen Vermögens aut den t . Januar 1964: 

hier: Fragen im Zusammenhang mit der Abgabe der 
Erklärungen 

Im wesentlichen gleichlautend 

P d v l g . G F O O ü s s e l d o r t v o m 2 3 . 3 a n u a r l 9 6 8 — S 3390 A — 

St 211 

I c d v t g . G F O l v ö l n v o m 9 . Februar 1968 — S 3333 — 5 — 

St 211 

P d v t g . G F O M ü n s t e r v o m 3 1 . 3 a n u a r l 9 6 8 — S 3333 — 9 — 

St 21—33 

in einem Sehreihen an den deutschen Bauernverband, Bau 
Goclesberg,vom9.3anuarl968 — 1VG/2 — S 3333 — E68 
hat der Bundesminister der Finanzen zu Fragen, die mit der 
Abgabe der Erklärungen tür die Hauptteststellung der Etn-
heitswerte des land- und forstwirtschaftlichen Vermögens 
im Zusammenhang stehen, Stellung genommen 
Fliermit übersende loh eine Ablichtung der Stellungnahme 
mit der Bitte um Beachtung 

Auszug ausder Stellungnahmezu Fragen imZusammenhang 
mit der Erklärung ihr die Flauptfeststellung der Einheits-
wertedes land-und forstwirtschaftlichen Vermögens aut den 
1 1 1968 

2.Frage: 

Wer ist i n d e r E r k l ä r u n g a l s Eigentümer anzugehend 

Antwort: 

Für die Frage,wem der Betrieb gehört, ist m a ß g e b e n d , w e m 
der Betrieh steuerrechtlich zuzurechnen ist. Betriehe, die 
jemand in Eigenhesitz hat, werden dem Eigenhesitzer zu-
gerechnet ( ^ H Z i f f . 4 S t A n p G E Für Betriebe, die mehreren 
Personen zur gesamten Fiand zustehen, z.B. hei Erben-
gemeinschaften,ist d e r W e r t zwar im ganzen zuermit te ln , 
doch nach dem Verhältnis ihrer Anteile aut die heteiligten 
Personen zu verteilen. deshalb sind in der Erklärung alle 
Beteiligten und ihre Anteile anzugehen (z.B. Geschwister 
oderEl ternundKinderh 

Gehören Wirtschaftsgüter eines Betriebs der Eand- und 
Eorstwirtschalt z.T. dem anderen Ehegatten, so ist dann 
eine wirtscbaltlicheEinheit gegeben, wenn die Ehegatten zur 
Vermögensteuer zusammen veranlagt werden (vgl ^ 11 
A b s . l VStG); beide Ehegatten sind auch in der Erklärung 
a i sE igen tümeranzugeben . 

Bew-Ki r t e i N W , 2. Eig-Lfg (November 1968) — 1 — 



Anweisungen 

Hauptfeststellung der Einheitswerte des land- und forstwirt-
schaftlichen Vermögens auf den 1. Januar 1964; 

hier: Behandlung der Gebäude auf Iremdem Grund 

und Boden 

S 3114 — 2 — V I . 
(Erl. FinMin N W vom 27. Nov. 1967 - S 3 H 6 - T ^ v T 

!. Der fremde Grund und Boden, auf dem Gebäude oder 
Gebäudeteile errichtet werden, die einem Betrieb der 
Land- und Forstwirtschaft zu dienen bestimmt sind, ist 
eine Stückländerei im Sinne des § 34 Abs. 7 BewG, d. h. 
land- und forstwirtschaftliches Vermögen, und zwar auch 
dann, wenn es sich ursprünglich um ein baureifes Grund-
stück im Sinne des § 73 BewG gehandelt hat. 

2. Für den Grund und Boden ist der Wert nach den für Stück-
ländereien geltenden Grundsätzen zu ermitteln und dem 
Eigentümer des Grund und Bodens zuzurechnen. 

3. 
(aufgehoben) 

Bew-Kartei NW, 3. Erg-Lfg (Juli 1969) • Ersatzblatt • 



Anweisungen 

Hauntleststellung der Finbeitswerte des land-und lorst-
wlrtschaltllcben Vermögens; 

bier; BebandlungeinerFlolstelle, von der aus nur Facbt-
ländereien bewirtscbaltet werden 

(Brl.FinMinNWvom27.Novemberigb7 — S3111—3 — 
V i ) 

1. FineFfofstelle, vonderausFachtflächen (Sfückländereien) 
bewirtschaftetwerden,istunter den Voraussetzungendes 
Abschnitts 1.02 Abs. 8 BewRL eine wirtschaftliche Finheit 
dos land- nnd forstwirtschaftlichen Vermögens. Eine 
solche Ffofstelle ist ein Beirieb der Land- und Forstwirt-
schaft. 

3. Oer Wohnteil einer soieben Ffofstelle ist nach den Vor-
schriftendes^47 BewG zu bewerten. 

3. Für dieBewertung des Wirtschaftsteils der Ffofstelle gilt 
folgendes: 

a) Oie Hol- nnd Gebäudefläcbe einschließlich des Fiaus-
garfens bis zu 10 Ar Größe ist imVerhältnis der Nut-
zungen der Zupachtflächen aufzugliedern.Auch ein nur 
aus der Ffofstelle bestehender Betrieb verfügt alsoüber 
eineoder sogar mehrere iand- undforstwirtschaftliche 
Nutzungen, die allerdings nur die anteilige Flof- und 
Gebäudefläche umfassen. Bei der landwirtschaftlichen 
undbeider weinbaulichen Nutzung ergibt sich jedoch 
dafür ein Vergleicbswert von 0 OM, weil bei der 
Bewertung dieser Nutzungen die Frtragsfähigkeit der 
anteiligen Ffof-undGebäudefläcnemitOOMangesetzt 
wird. Bei der gärtnerischen Nutzung ergibt sich da-
gegenein Vergleichswert, wetlbeider zur gärtneri-
sehen Nutzung gehörigen anteiligen Ffof- und Ge-
bäudefläcbe regelmäßig eine Frtragsfähigkeit unter-
stelltwird. 

b) Oie vom Figenfümer der Fiofstelle zngenachteten 
Flächen sind Stückländereien (̂  34 Abs. 7 BewG). Bei 
Stückländereien sind weder Abschläge für fehlende 
Betriebsmittel beim Figenfümer des Grund und 
Bodens noch Zuschläge für einen Fiberbestand an 
diesen Wirtschaftsgütern bei deren Figentümern zu 
machen (̂  41 Abs.3BewG).Oeshalbkannbeim Figen-
fümer der Fiofstelle, der über Betriebsmittel zur Be-
wirtschaftung von Stückländereien verfügt, kein Zu-
schlag fürBetriebsmittelgemacbt werden. 

\20 Bcw-Kertei NW, 2. Erg-Lfg (November 1968) 



§ 34 BewG 1965 

F2 Anweisungen 

c) Bei Stückländereien ist für fehlende Wirtschaftsgebäude 
ein Abschlag zu machen (vgl. Abschnitt 2.20 Abs. 3 
BewRL). Deshalb sind Zuschläge für einen Über-
bestand an Wirtschaftsgebäuden bei deren Eigen-
tümern, im vorliegenden Fall bei dem Eigentümer der 
Hofstelle, zulässig. 

Danach ist auch für einen Betrieb der Land- und Forst-
wirtschaft, der nur aus einer Hofstelle besteht, ein Wirt-
schaftswert zu ermitteln. Er ergibt sich aus der Summe 
der auf die Hof- und Gebäudefläche entfallenden Ver-
gleichswerte und den Zuschlägen für den Überbestand 
an Wirtschaftsgebäuden. Grundlage für die Ermittlung 
des Zuschlags ist der Wert der Wirtschaftsgebäude, der 
sich unter Zuhilfenahme der noch bekanntzugebenden 
Tabelle über Anteile der Wirtschaftsgüter am Vergleichs-
wert der Nutzungen aus Fläche und Hektarwert der 
Zupachtung ergibt. Dieser Wert ist nach § 41 Abs. 1 Nr. 2 
BewG um 20 v. H. zu kürzen. 

Zusatz der Oberfinanzdireklionen Köln und Münster: 

Zu Ziffer 3 a des Erlasses bemerke ich noch: 
Die bei den einzelnen Nutzungen verschieden hohen Werte 
für die Hof- und Gebäudefläche sind darauf zurückzuführen, 
daß die in § 40 Abs. 2 BewG 1965 angegebenen Ertragswerte 
bei der landwirtschaftlichen und weinbaulichen Nutzung auf 
die rein landwirtschaftlich (weinbaulich) genutzte Fläche 
ohne die Hof- und Gebäudefläche und bei der gärtnerischen 
Nutzung auf die gärtnerisch genutzte Fläche mit anteiliger 
Hof- und Gebäudefläche bezogen worden sind. Hieraus er-
gibt sich, daß die Hof- und Gebäudefläche bei der landwirt-
schaftlichen und weinbaulichen Nutzung immer mit 0 DM 
und bei der gärtnerischen Nutzung jeweils mit dem Wert 
anzusezen ist, der für die zugehörige gärtnerische Nutzfläche 
ermittelt worden ist. 

Um bei der landwirtschaftlichen Nutzung nicht die beiden 
voneinander verschiedenen Werte für die reine landwirt-
schaftlich genutzte Fläche einerseits und für die Hof- und 
Gebäudefläche (0 DM) andererseits getrennt angeben zu 
müssen, wird die landwirtschaftliche Vergleichszahl (LVZ/ha) 
für die gesamte Fläche der landwirtschaftlichen Nutzung 
(landwirtschaftlich genutzte Fläche zuzüglich Hof- und 
Gebäudefläche) festgestellt, so daß bei der Berechnung des 
Vergleichswerts der sich aus der LVZ ergebende Hektarwert 
mit der Fläche der landwirtschaftlichen Nutzung einschließ-
lich der anteiligen Hof- und Gebäudefläche vervielfacht 
werden kann. 

120 — 2 — 



Anweisungen 

IFauptleststellung der Einheiiswerte des land-und iorst-
wirtschaltlichen Vermögens au idenFJanuar 1964; 

hier; Fragen im Zusammenhang mit der Abgabe der 
Erklärungen 

Imwesentlichengleichlautend 

F d v f g . G F O O ü s s e l d o r f v o m 2 o . 3 a n u a r i g 6 o — S 3 3 Ü 0 A — 
St 211 

Rdvfg. GFO Köln vom 9. Februar 196B — S 3333 — 5 -
St 211 

Rdvfg.GFO Münster vom 31.3anuarl9bf3 — S 3333 — g — 
St 21—33 

in einem Sehreihen an den Oeutschen Bauernverband, Fad 
Godesberg, vom g .3anuar l9öf3 — l V G ^ 2 — S 3333— 1/613 
hat der Bundesminister der Finanzen zu Fragen, die mit der 
Abgabe der Erklärungen für die Flauptfeststellung derEin-
heitswerte des land- und forstwirtschaftlichen Vermögens 
im Zusammenhang stehen, Stellung genommen. 
Eliermit übersende ich eine Ablichtung der Stellungnahme 
m i t d e r B i t t e u m Beachtung. 

Auszugausder Stellungnahme zu Fragen im Zusammenhang 
mit der Erklärung tür die Flauptfeststellung der Finbeits-
werte des land-und fors twir tschaf t l ichenVermögens auf den 
1.1.19613 

FFrage; 

Sind Erklärungen eines Steuerpflichtigen zur Flauptfest-
stellung der Einheitswerte unter bestimmten Voraussetzun-
gen auf menrerenVordruckenabzugeben^ 

Antwort; 

Für jeden Betrieb der Eand- und Forstwirtschaft ist eine 
besondere Erklärung abzugeben. Oer Betrieb der Eand- und 
Forstwirtschaft ist die wirtschaftliche Einheit des land- und 
fors twir tschaft l ichenVermögens (^33 BewG 196oj. 
Mehrere Betriebe desselben Eigentümers bilden dann eine 
wirtschaftliche Einheit, wenn sie zusammen bewirtschaftet 
werden, d.h. wenn zwischen ihnen ein innerer wirtschaft-
licher Zusammenhang besteht. Ist jedoch zwischen den Be-
trieben eines Eigentümers nach den Anschauungen des Ver-
kehrs z.B. aus Gründen de rEn t fe rnungke in innerer wirt-
schaftlicher Zusammenhang gegeben, so ist jeder Betrieb für 
sich als wirtschaftliche Einheit zu erklären Gleiches gilt für 
mehrere Betriebe eines Eigentümers, die an verschiedene 
Pächter verpachtet sind. 

121 Bcw-Kartei NW, 2. Erg-Lfg (November 1968) — 1 — 



^ B ^ G ^ 5 

Anweisungen 

Einen Belieb der Eand- undEorstwirtscbaft nnd damit eine 
gesondert zu erklärende wirtschaftliche Einheit bilden auch 
Stückländereien ^ 34 Abs. 7 BewG 1965E Mehrere Stück-
ländereien desselben Eigentümers sind zu einer wirtschaft-
lieben Einheit zusammenzufassen, wenn sie in einer Ge-
meinde liegen. Zusammenhängende Stückländereien des-
selben Eigentümers bilden auch dann eine wirtschaftliche 
Einheit, wenn sie sieh über mehrere Gemeinden erstrecken. 
Elächen. die zum Zwecke der land- und forstwirtschaftlichen 
Nutzung nicht nur vorübergebend von einem Betrieb ver-
pachtet werden.sindebenfalls Stückländereien. 

6. Frage; 

Wie sind Stückländereien zu erklären, die von einer öffent-
lich-rechtlichen Körperschaft (z.B. Gemeinde oder öffentlich-
rechtliche Religionsgemeinschaft) Eandwirten entgeltlich 
oder unentgeltlich zur land- und forstwirtschaftlichen Nut-
zung überlassen worden sind^ 

Antwort; 

GrundbesitzimEigentumeiner öffentlich-rechtlichen Körper-
schaft bildet auch dann einen Betrieb der Eand- und Forst-
wirtschaft, wenn die Berechtigung zur land- und forstwirt-
schaftlichen Nutzung anderen übertragen worden ist. Erklä-
rungspflichfig ist die öffentlich-rechtliche Körperschaft 
Wegen der Anzahl der ggfs. zu erklärenden wirtschaftlichen 
Einheiten vgl. Antwort zu Frage 1,3. Absatz. 

f2f 



Anweisungen 

Hauptfeststellung der Einheitswerte des land- und forst-
wirtschaitlichen Vermögens auf den 1. Januar 1964; 

hier: Bagatellflächen der Nutzungsteile Spargel, Gemüse-
bau, Obstbau und Baumschulen, wenn keine landwirt-
schaftliche Nutzung zum Betrieb gehört 

S 3130 — 1 — V 1 

(Erl. FinMin NW vom 24. April 1968 - s 3 1 3 3 _ 2 _ y l 1 

Hinweis auf A 5 zu § 34 BewG 1965. 

J22 Bew-Kartei NW, 2. Erg-Lfg (November 1968) - 1 — 



Anweisungen 

§ 34 BewG 1965 
(S 3111) 
F5 

Abgrenzung der wirtschaftlichen Einheit in den Fällen des § 26 
Nr. 1 BewG 

(Erl. des FM NRW vom 29. November 1983 — S 3107 — 5 — V A 4) 

Hinweis auf 1 zu § 26 BewG. 

784 Bew-Kartei NW, 15 Erg -Lfg (Juni 1985) 



Hanptleststellnng der Blnheltswerle des land-nnd lorstwirt-
schaft l ichenVerntögensanf den l.Jannar 1964; 

hier: Stückländereien 

( B r l . F i n M i n N W v o m 2 4 . d a n u a r l 9 7 2 — S 3 1 1 Ö — 3 — V G 1 ) 

LBegrlnDSlüdkländerelen^ 

l s l ^ e h ^ 3 4 Ab s . 7 B e w G ist Abgrenzungskriterium für Stück-
ländereien gegenüber dem „normalen" Betrieb lediglicbdas 
B i g e n t u m a n d e n W i r t s c h a f t s g e b ä u d e n u n d d e n Betriebsmit-
teln, nicht aber die Größe der Fläche.Oeshalb sind bei großen 
Stückländereien weder Abschläge für fehlende Betriebsmittel 
beim Figenfümer desGrund und Bodensnoch Zuschläge für 
Überbestand an diesen Wirtscbaftsgütern bei deren Figen-
tümern zumachen (^41 Abs.3BewG(. 

3. Abschläge für fehlende Wlr ts thal tsgebände 

Nach ^ 41 Abs. 3 BewG kommen bei Stückländereien Ab-
schläge n n r t ü r t e b l e n d e W i r t s c b a l t s g e b ä n d e in Betracht. Oer 
dafür nachAbschnitf 2.29 Abs. 3BewlcF anzusetzende Betrag 
von 25 v.Fl . des Vergleicbswerts ist nach ^41 Abs. 1 Nr. 1 
BewG um ein Fünftel auf 29v.Fl. zu kürzen, so daß Ab 
schlage nur in den Bällen in Betracht kommen können, in 
denen derVergleichswert 59 999 0 M übersteigt. Oie Aufte i -
lungstabelle im Brlaß vom 19. d u l i l 9 7 9 S 3 1 2 7 — l — V G l ' 
(BStBl 1970 1 S . 9 9 ß ) k a n n nicht an Stelle der Anweisung in 
Abschn. 2.29Abs.3 Bewich angewendet werden. Oer Brlaß 
vom 19. duli 1970 betrifft ausschließlich die Verteilung des 
Binheitswerts nach ^ 49 BewG, während die Anweisung in 
Abschn.2.20Abs.3BewFF eine pauschale Abschlagsregelung 
für fehlende Wirtschaftsgebäude bei Stückländereien dar 
stellt. 

3 ,Vorratsnächen von Siedlungsgesellschalten 

Soweit Vorra t s f lächenvon Siedlungsgesellschaften noch zum 
land und forstwirtschaftlichen Vermögen g e h ö r e n , g e l t e n d i e 
A u s f ü b r u n g e n u n t e r den vorstehenden Nummern l u n d 2 e n t -
sprechend. Oabei ist es ohne Bedeutung, ob derartige Flächen 
brach liegen oder für Zwecke der landwirtschaftlichen Nut 
zung verpachtet sind. 

') Der Erlaß ist in 3 zu § 49 BewG 1965 wiedergegeben 

N / D 96 Bew-Kartei NW, 7 Erg.-Llg. (März 1973) — 1 — 



Rechtsprechung 

§ 34 BewG 1965 
(S 3111) 
F 1 

1. Nachfeststellung bei Umwandlung eines land- und 
forstwirtschaftlichen Betriebs „Stückländerei" in ein 
unbebautes Grunds tück; Rechtsfolgen fü r die Aussetzung 
der Vollziehung 

1. Ist ein bislang als land- und forstwirtschaftlicher Betrieb ..Stück-
länderei" bewertetes Grundstück gemäß $ 69 BewG dem Grund-
vermögen zuzurechnen, so muß dies im Wege der Naeht'eststel-
lung geschehen. 

2. Die Aussetzung der Vollziehung eines derartigen Nachfeststel-
lungsbescheids beschränkt sieh auf die Suspendierung derjeni-
gen Rechtsfolgen, die von ihm gegenüber dem vorigen Zustand 
ausgelöst werden. 

3. Die Aussetzung der Vollziehung von Einheitswert bescheiden ist 
auf diejenigen Stichtage zu beschränken, zu denen in materiell-
rechtlicher Hinsicht ernstliche Zweifel an der Rechtmäßigkeit 
der Feststellung bestehen. 

BFH vom 4. Februar 19X7 II B 33/85 
(BStBl 1987 II S. 326) 

2. Wirtschaftliche Einheit bei Stückländereien 

1. Grundsätzlich ist es möglich, mehrere Stückländereien dessel-
ben Eigentümers zu einer wirtschaftliehen Einheit zusammen-
zulassen, und zwingend unabhängig davon, ob diese an eine 
oder mehrere Personen verpachtet sind. Dies bedeutet aber nicht, 
daß in besonders gelagerten Fällen unter Beachtung der Vor-
schrift des § 2 Abs. I BewG nicht auch mehrere wirtschaftliche 
Einheiten vorliegen können. 

2. Auch aus § 34 Abs. 7 BewG ergibt sich nicht, daß Stücklände-
reien in der Hand eines Eigentümers stets nur eine wirtschaft-
liche Einheit bilden können. 

BFH vom 3. März 1993 II R 32/89 
(BFH/NV 10/93 S. 584) 

232 BL-U-Kartei NW. IX. Erg.-Lfg. <Juli • Ersatzblatt • - I -



Anweisungen 

Hauptfeststellung der Einheitswerte des land- und forst-
wirtsdiaitlichen Vermögens aui den 1. Januar 1964; 

hier: Bestimmung des Nutzungsteils bzw. der maßgeblichen 
Sparte bei Flächenzugängen zwischen Bewertungs-
stichtag und Feststellungszeitpunkt bei der gärtneri-
schen Nutzung 

(Erl. FinMin NW vom 27. Mai 1968 — S 3165 — 1 — V 1) 

Hinweis auf 1 zu § 59 BewG 1965. 

123 Bew-Kartei NW, 2. Erg-Lfg (November 1968) — 1 — 



Anweisungen 

Hauptfeststellung der Einheitswerte des land- und iorstwirt-
schaitlichen Vermögens aui den 1. Januar 1964; 

hier: Forstbetriebswerk — Abstimmung der Fläche der iorst-
wirtschaitlichen Nutzung aui den Bewertungsstichtag 

Im wesentlichen gleichlautend 

Rdvfg. OFD Düsseldorf vom 27. Juni 1969 — S 3141 A — 
St 251 

Rdvfg. OFD Köln vom 26. September 1968 — S 3141 — 8 — 
St 211 

Rdvfg. OFD Münster vom 20. August 1968 — S 3141 — 15 — 
St 25 — 33 

Hinweis auf 1 zu § 54 BewG 1965. 

243 Bew-Kartei NW, 3. Erg-Lfg (Juli 1969) 



Anweisungen 

itauptieststeliungderBinheitswertedesiand-undiorst-
w i r t s c h a i t i i c h e n V e r m ö g e n s a u i d e n i . J a n u a r i 0 0 4 : 

hier: Bewertung der iorsiwirtschaitiichen Nutzung, 
sonstige nicht unwesentiiche Brtragsbedingungen 
L S . v o n Abschn. 4.20 BewRL 

(Br l .B in lv l inNWvoml .du l i iOOO —8311a — 4 — V I ) 

1. Bei der Ermittlung des Vergleicbswerts der forstwirt-
schaftlichen Nutzung sind die tatsächlichen Verhältnisse 
heim Waldzustand, hei der Verkehrslage und hei der 
NutzungsgröOe zugrunde zu legen. Bei den Preisen, den 
höhnen, der Befriebsorganisation, den Betriehsmitteln 
und den Grundlasten sind nicht die tatsächlichen Ver-
hältnisse der Nutzung, semdern die regelmäßigen Ver-
hältnisse des Bewertungsgebiets zugrunde zu legen (Ab-
schnitt 4.09 und 4.10 BewRhh 

2. Linter die Bestimmungen des Ahschn. 4.20 BewRL tallen nur 
solche nach tatsächlichen Verhältnissen einzusetzende Br-
tragshedingungen,die indenvorhergehenden Richtlinien-
ahschnitten nicht behandelt worden sind. Bs ist also z.B. 
nicht möglich, etwa die natürlichen Brtragsbedingungen 
tür die Liolzautarbeitung hinsichtlich ihres Bintlusses aut 
den Reinertrag der normalen Betriebsklasse und damit 
aut den Normalwert unter Bezugnahme aut Abschn. 4.20 
BewRL besonders zu berücksichtigen, weil Abschn 4.24 
BewRLdazubereits e ineabschl ießende Rege lungentbä l t . 

9. Nur in seltenen Ausnahmefäl len werden in einer forst-
wirtschaftlichen Nutzung besondere Brtragsbedingungen 
vorliegen, die nach tatsächlichen Verhältnissen zu berück 
sichtigen wären, für die aber die Ansätze in der Normal 
Wertberechnung des Bewertungsgebiets völlig unzutref-
fend bzw. für die in den Bewertungsrichtlinien Ab- und 
Zurechnungsmög l i t hke i t enn i ch tvo rgesehens ind . lmLl in -
blick auf die noch fehlenden praktischen Erfahrungen ist 
es — jedenfalls zur Zeit — nicht möglich, ins einzelne 
gehende verbindliche Regelungen zu treffen 

124 Bew-Kartei NW, 2. Erg-Lfg (November 1968) — 1 — 



Anweisungen 

Lianptieststellnng der Einheitswerte des fand- nnd iorstwirt-
schaittichen Vermögensan i den i.Januar 1964: 

hier: Bewertung ner iorstwlrtschaltlichenNutzung: sonstige 
nicht unwesentliche Ertragsbedingungeni.S. von 
Abschnitt 4.29 BewRL 

S3115 —4 — V I . 
(Er l .E tnMinNWvoml7 .0ezember l96B—— ^ — 

^ ^ 1 ^ 1 ^ ^ v 1 

1. Abschnitt 4.29 BewRL wurde geschaffen, weil nicht mir 
Sieherherr ausgeschlossen werden kann, d a f l a u ß e r d e n in 
Abschnitt 4.20 Abs.2 BewRL aufgeführ ten Abweichungen 
derErfragsbedingungentn Ausnahmefäl len nocbeinzelne. 
nicht unwesentliche Abweichungen vorliegen können, die 
ggf. durch Ab-oder Zurechnungen zu berücksichtigen sind. 
Was als unwesentliche Abweichung anzusehen isL wird 
in Abschnitt 4.29 BewRLerläuterf. Abrechnungssätze ent-
häh dieser Rtcbtlinienabscbnttt dagegen nicht, weil prak-
tische Erfahrungen hisherniehr vorhegen. 

Wenn im Einzelfall eine Abrechnung oder eine Zurech-
nung i .S .von Ahschni i i4 .29BewRLzuermi i ie in i s i . so i s i 
dabei ein Llnwesentlichkeitsbereich fNullzone) zu berück-
sichtigen.weiinach^36 Abs.3BewGBrfragsbedingungen 
nur zuberücksicbtigen sind, soweit sienicbtunwesentlich 
sind, im Einzelfall isf eine Nullzone zu unterstellen, die 
mit den Nullzoneninden Abschnitten4.21 bis 4.28 BewRL 
vergleichbar ist. 

2. Ob und in welchen Einzelfällen Ab- oder Zurechnungen 
nach Abschnitt 4.29 BewRL erforderlich sind, bleibt der 
e ingebendenRrüfungdurchd ieEors t sachver s t änd igen der 
Oberfinanzdirektionen vorbehalten. 

Ab- und Zurechnungen wegen im Einzelfall abweichender 
Wegebaukosten kommen nicht in Betracht, weil Wegebau-
kosten in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Efolz-
preis als wirtschaftlicher Ertragsbedingung stehen. 

Znsatz der Oberfinanzdirektionen: 

O e r B e z u g s e r l a ß v o m l . J u l i l 9 6 8 —S8115 —4 — V I ist I n f 
wiedergegeben. 

244 Bew-Kditei NW, 3. Erg-Lfg (Juli 1969) — 1 — 



Rechtsprechung 

1. Bei der Beurteilung des regionalen Preis- und Lohnver-
hältnisses ist der Ansatz derMollcereiauszahlungspreise 1964 
nach Absehn. 3.16 Ahs. 6 Nr. 3 BewRL mit dem Stichtags-
prinzip vereinbar 

Oie in Ahschn. 3.16 Bewich getroffene Regelung, hei der Er-
mittlung des Wirtschallswertes eines Betriehes der Band 
und Forstwirtschaft mit landwirtschaftlicher Nutzung für 
Milch den Durchschnittspreis des Kalenderjahres 1964 zu 
grundezu legen, ist im hiinblidc auf die Besonderheiten der 
Milchpreisgestaltung mit dem Stichtagsprinzip vereinbar. 

B B B f v o m 3 3 . B e b r o a r i g 7 g i l l R 3 3 / 7 6 ( B S t B l i g 7 g i l S . 5 4 6 ) 

3. Umrechnung des Fierbeslands in Vieheinheiten und Be-
messung des Zuschlags nach^41BewG bei ve r s t ä rMerF ie r -
haltung 

U i e i n d e n BewRhangegebenen Werte (Abschn. 3.36Fabelle 
h 30) für die Umrechnung des Mehrbestandes an Viebein-
heifen auf der Grundlage des Butterbedarfs sind Rechtens. 
Bin Verstoß gegen Grundsätze der Verfassung liegt nicht 
vor. 

BBB1 vom 33. November 1979 111R136/76 (BStBl 1986 118.90) 

707 Bew-Kartei NW, 13 Erg.-Lfg. [Juli 1981) — 1 — 



Anweisungen 

Hauptfeststellung der Einheitswerte des land- und iorst-
wirtschaitlichen Vermögens aui den I.Januar 1964; 

hier: Behandlung der Gebäude aui fremdem Grund 
und Boden 

S 3114 — 2 — V 1 
(Erl. FinMin NW vom 27. Nov. 1967 — ——— — ) 

S 3116 — 1 — yf 1 
Hinweis auf F 1 zu § 34 BewG 1965. 

125 Bew-Kartei NW, 2. Erg-Lfg (November 1968) 



Rechtsprechung 

1. Umrechnung des Tierbestands in Vieheinheiten und Be-
messung des Zuschlags nach § 41 BewG bei verstärkter Tier-
haltung 

Die in den BewRL angegebenen Werte (Abschn. 2.20 Ta-
belle L 30) für die Umrechnung des Mehrbestandes an Vieh-
einheiten auf der Grundlage des Futterbedarfs sind Rech-
tens. Ein Verstoß gegen Grundsätze der Verfassung liegt 
nicht vor. 

BFH vom 23. November 1979 III R 86/76 (BStBl 1980 II S. 90) 

108 Bew-Kartei NW, 13. Erg.-Lfg. (Juli 1981) — 1 — 



Anweisungen 

§ 38 BewG 1965 

Leitblatt 

Leitblatt zu § 38 BewG 1965 

A Vergleichszahlen (§ 38 Abs. 1 BewG) 

B Ertragsbedingungen (§ 38 Abs. 2 BewG) 

C Bewertung der Stückländereien (§ 38 Abs. 3 BewG) 

726 Bew-Kartei NW, 2. Ery-Lfy [November 1968) — 1 — 



Anweisungen 

§38 BewG 1965 

A I 

Hauptfeststellung der Einheitswerte des land- und forst-
wirtschaftlichen Vermögens aui den 1. Januar 1964; 

hier: Kiefernholzqualität, Abrechnungen in jungen 
Beständen 

(Erl. FinMin NW vom 4. Juni 1968 — S 3141 — 10 — V 1) 

Hinweis auf A 2 zu § 55 BewG 1965. 

127 Bew-Kartei NW, 2. Erg-Lfg (November 1968) — 1 — 



Anweisungen 

Hauptfeststellung der Einheitswerte des land- und forstwirt-
schaftlichen Vermögens auf den 1. Januar 1964; 

hier: Bewertung der gärtnerischen Nutzung; 
Kennzeichnung der Erziehungsform bei den Obstarten 
Aplel und Birne 

(Erl. FinMin N W vom 24. Mai 1968 — S 3163 — 5 — V 1) 

Bei nicht geordneter Pflanzweise ist zur Bestimmung des 
maßgeblichen Pflanzraumes für die Obstarten Apfel und 
Birne im Sinne von Abschnitt 6.31 BewRL von der Erzie-
hungsform der Bäume auszugehen. Hierbei kann in Zweifels-
fällen, oder wenn andere Merkmale für die Einstufung feh-
len, die Stammhöhe der Bäume wie folgt als Anhalt dienen: 

„Erziehungslorm" im Sinn Stammhöhe 
von Abschnitt 6.31 BewRL 

Hochstaram (H) 

I laibstamm (h) 

Viertelstamm (V) 

Busch (B) 

Spintlelbusch (SP) 

Hecke 

1,60 m und mehr 

1,20 bis unter 1,60 m 

0,80 bis unter 1,20 m 

0,60 bis unter 0,80 m 

unter 0,60 m 

wie beim Spindelbusch; 

zusätzliches Merkmal: an 

Stützgerüst flächig gezogen. 

N f D 23 Bew-Kortei NW, 2 Ei'|-Lfq |N.,voml.er 116«) — 1 — 



Anweisungen 

Hauptfeststellung der Einheitswerte des land- und forstwirt-
schaftlichen Vermögens auf den 1. Januar 1964; 

hier: Ertragsklassenbestimmung bei der forstwirtschaftlichen 
Nutzung im Anhalt an ältere Bestände 

(Erl. FinMin NW vom 7. Juni 1968 — S 3141 — 9 — V 1) 

Hinweis aui NfD A 1 zu § 55 BewG 1965 

NiD 24 Bew-Kartei N W , 2. Erq-Llq ( N o v m b n lr)t.P.| ! 



Rechtsprechung 

1. Zur Berücksichtigung von Grabenräumungs- und Entwäs-
serungskosten bei der Bewertung landwirtschaftlicher Nut-
zungen 

1. Der Rechtsnormcharakter der Vergleichszahlen der Haupt-
bewertunqsstützpunkte für die Bewertung land- und forst-
wirtschaftlicher Nutzungen umfaßt auch die Ertragsbedin-
gungen, auf denen die Vergleichszahlen beruhen. 

2. Es ist nicht sachfremd, wenn der Bewertungsbeirat die 
(betriebsinternen) Grabenräumungskosten von den (be-
triebsexternen) Entwässerungskosten nicht nach Wasser-
recht, sondern nach der wirtschaftlichen Bedeutung der 
Wasserläufe abgegrenzt hat. 

BFH vom 4. Juli 1975 I I I R 66/73 
(BStBl 1975 I I S. 687) 

46 Bew-Kartei NW, 10. Erg.-Lfg. (Sept. 1976) — 1 — 



§ 38 BewG 1965 
B 

Anweisungen 

Inhal tsverzeichnis Krirugsbi'dingungen 

B I Einstufung der Betriebe mit weniger als 2 ha landwirtschaftli-
cher Nutzung 

B 2 Bewertung der gärtnerischen Nutzung: 
Berücksichtigung der Markt- und Preisverhältnisse beim Gemü-
se. Blumen- und Zierpflanzenbau 

B 3 Gärtnerische Nutzung. Absatzklassen im Gartenhau 

B 4 Bewertung der gärtnerischen Nutzung: 
Anbauflächen, die mit Kunststoff-Folien überdacht sind 

B 5 Bewertung der gärtnerischen Nutzung: 
Beurteilung der äußeren Verkehrslage bei den Nutzungsteilen 
Gemüse-. Blumen- und Zierpflanzenbau und Obstbau bei Beste-
hen von Sammelstellen 

B 6 Rotfäule an Fichte; 
Abgrenzung der rotfaulen Stämme von den gesunden Stämmen 
und Ermittlung des Abrechnungsbeleges für Rotfäule 

B 7 Splitterschäden einer forstwirtschaftlichen Nutzung. 
Nachweis vereinzelt auftretender Splitterschäden 

B 8 Bewertung der forstwirtschaftlichen Nutzung, sonstige nicht 
unwesentliche Ertragsbedingungen i. S. von Abschn. 4.29 
BewRL 

B 9 Bewertung der forstwirtschaftlichen Nutzung; 
sonstige nicht unwesentliche Ertragsbedingungen i. S. von 
Ahschn. 4.29 BewRL 

B 10 Berücksichtigung der Grundsteuerbelastung bei der Bewertung 
forstwirtschaftlicher Nutzungen 

B 11 Rotläule an Eichte und ihre Berücksichtigung bei der Bewertung 
forstwirtschaftlicher Nutzungen 

B 12 Bewertung der forstwirtschaftlichen Nutzung; 
Abrechnungen wegen Rotfäule an Fichte. Angahe des Rotfäu-
lebefalls je Altersklasse 

B 13 Natürliche Ertragsbedingungen für Kulturen; 
Abweichung von den gegendüblichen Verhältnissen 

B 14 Pilzanbau 

B 15 Fortschreibungen und Nachfeststellungen der Einheitswerte für 
das land- und forstw irtschaftliche Vermögen nach neuem Recht 

B 16 Fortschreibung der Einheitswerte wegen Änderung gegendübli-
cher Verhältnisse bei der Betriebsorganisation 

94') Bc»-Kartei NW. IX. Erg.-Ltg. «Juli l « i • Ersatzblau • 



Anweisungen 

Hanptfeststeilnng derBinheitswertedesiand-nnd forst-
wirtschaftlichen Vermögens anf den t.3annar 1964; 

hier tBinstnfnng der Betriebe mit weniger a ls3ha 
landw.Nntznng 

Gleichlautend 

Rdvfg,GBD Düsseldorf vom 3ß,März i960 — S3136 A — 
St 311 
Rdvfg, GBDlvöln vom 4 , A p r i l i g b f 3 - S 3 1 3 6 - l - S t 341 
Rdvfg,OBD Münster vom 3u,3anuar 1 9 6 f 3 - S 3 1 3 6 - l -
St 34 —33 

1, IndenBinstufungsverhandlungenzurBrmift lungderland-
wirtschaftlichen Vergleichszahl sind bisher anhand der 
Gemeindebetriebslisten nur die Beiriehe mit einer land-
wirtschaftlichen Nutzfläche von 3 ha nnd mehr beurteilt 
nnd eingestuft worden, Den in den Binstufungsverhand-
iungen mitwirkenden ortskundigen Vertretern der Ge-
meinde waren diese Betriehe bekannt, zu deren Brtrags-
bedingungen konnte im einzelnen Stellung genommen 
werden, Dagegen sind die einzelnen Brtragsbedingungen 
in den Betrieben mit weniger ais 3 ha landwirtschaft-
l i c b e r N u t z u n g n t c h t a l l g e m e i n b e k a n n t , s o d a ß b e i d i e s e n 
Betrieben das e ingeführte Verfahren der Binstufungs-
verhandlung nicht anwendbar ist, 

2, BeiderBrmiftlungderlandwirtscbaftl icben Vergleichszahl 
für Betriebemit einer landwirtschaft l ichenNutzfläche von 
Unteraha i s t w i e f o i g t zuverfahren: 

3,1 G e m ä ß ^ 3 ß A b s , 3 N r , l Buchst,a) BewG1965s indd ie 
natürlichen Brtragsbedingungen, insbesondere Boden-
beschaffenheit, Geländegestal tung, klimatische Verhält-
nisseund a u c h d i e G r ü n l a n d a b w e r t u n g n a c h d e n t a t s ä c b -
licben Verhäi tnissen des einzelnen Betriebes festzu-
stehen und anzusetzen, Die hierfür erforderlichen An-
gaben sinddemGrundbesitzkataster zuentnehmen. 
Die Abrechnungen für die weiteren natürlichen Brtrags-
bedingungen (z,B, schwere und extrem leichte Böden, 
Blächenverluste, Blagelgefährdung, pflanzliche und tieri-
sche Schädlinge) sind zu pauschalieren und nach den 
durchschnittlichen Verhäl tnissen der Betriebe der 
Gegendanzusefzen, 

33 B ü r d i e i n ^ 3 f 3 A b s , 3 N r , l Buchst, b) BewG ^ ^ a u f -
geführten Brtragsbedingungen außer Betriebsgröße 
(innere und äußere Verkehrslage) sind die Ab- und 
Zurechnungen unter Zugrundelegung der regelmäßigen 
Verhältnisse der Gegend zu pauschalieren, sofern diese 

128 Uew-Kdrlei N W , 2. Erg-Lfg (November 101,8) — 1 — 



§ ^ 8 ^ G ^ 5 

B l Auweisuugeu 

Ertragsbedingungen imeinzelnen nicht bekannt nnd nur 
durch nicht zumutbaren Arbeitsautwand ermitteit wer-
den können. Dieses Verfahren entspricht der Bewer-
tungsmethode der Stückländereien (̂  38 Abs. 3 BewG 
1005h 
DerNachteil, der in der geringen BetriebsgröOeliegf, 
ist durch eine Abrechnung in Höhe von 20 v.H. abzu-
gehen, wenn neben der landwirtschaftlichen Nutzung 
andereNutzungen oder Nutzungsteilenicht vorkommen 
oder wenn eine nachhaltige Zupacbtung von Blächen 
nicht möglich ist. 

2.3 Bur dieunter vorstehender Ziffer 2.2 nicht aufgeführten 
wirtschaftlichen Brtragsbedingungen werden gemän^30 
Abs.2Nr.2BewG 1005— ebensowie beider Bewertung 
der Betriebe mit einer landwirtschaftlichen Nutzfläche 
von2haundmehr — dieinder Gegendalsregelmälhg 
anzusetzenden Verhältnissezugrundegelegtundfürdie 
Ab- und Zurechnungen pauschalierte Sätze angesetzt. 

128 



Anweisungen 

EtauptfeststettungderEinheitswerte des fand-und forst-
wir tschaf t l ichenVermögens auf den t.Januar 1964; 

hier: Bewertung der gärtnerischen Nutzung: 
Berücksichtigung der Markt- und Preisverhältnisse 
he lmGemüse - ,B lumen-undZ le rp l l anzenhau 

( E r l , E i n M i n N W v o m 2 4 , M a i l 9 ß 8 — S81Ü2 — 2 — V I ) 

G e m ä ß ^ 8 8 A b s , 2 N r , 2 B e w G sind beider Bettrteilungder 
Markt- und Preisverhältnisse diejenigen Verhältnisse zu-
grunde zu legen, die in der Gegend als regelmäßig anztt-
sehen sind, Maßgehlich sinddemnach nicht die Verhältnisse 
deseinzelnen Betriehes, sonderndiederMasse derBetriebe 
einer Gegend, 

Bei der Anwendung dieser Vorschrift aut den Gemüse-, 
Blumen- und Zierpflanzenbau ist folgendes zu beachten: 
Ausschlaggehendes Merkmal für die Kennzeichnung der 
Markt- und Breisverhältnisse im Bereich dieses Nutzungs-
teils ist die Ahsatzform(AhsatzunmitfelharanVerhraucher, 
Absatz an Wei terverkäufer auf Großmärkten usw,h Oie 
Art und W^ese des Ansatzes ist nicht nur für die Preis-
bildung der Erzeugnisse von Bedeutung, sondern darüber 
hinaus wirkt sie auch tiefgreifend und nachhaltig auf die 
Struktur der Betriehe,Wie die Erfahrung zeigt, kommtes — 
insbesondere beim Blumen- und Zierpflanzenbau — auch 
innerhalb e inesengerenGebie f s inderRege ln ich tz t t e ine r 
gegendüblichen Absatzform, Vielmehr ist es die Pegel, daß 
sich auch auf engem Raum, beispielsweise im Bereich einer 
Gemeinde, Betriebe oder Gruppen von Betrieben heraus-
bildenund nebeneinanderbestehen, diesichhinsichfl ichder 
Absatzform beträchtlich unterscheiden, Bs würde nicht den 
gegendüblichen Verhäl tnissen entsprechen, wenn bei der 
Beurteilung der Markt und Preisverhältnisse ein Ourcb-
schnittstvp zugrunde gelegt würde, den es in Wirklichkeit 
gar nichtgibt. Als regelmäßig im Sinne des ^88 A b s , 2 N r , 2 
BewG ist in solchen Bällen vielmehr anzusehen, daß auch 
mehrere Ahsatzformen nebeneinanderbestehen können, die 
ê für s ichzuberücks ich t igen sind, Andererseitsist derBal l 

nicht selten, daß die Zahl der Betriebe des Gemüse-, Blumen 
und Zierpflanzenbaues innerhalb einer „Gegend^ so gering 
ist, daß für dieErmif t lung einer gegendüblichen Absatzform 
die Voraussetzungen fehlen. 

Auf Grund dieser Elmstände bestehen keine Bedenken, in 
diesen Bällen unbeschadet der Vorschrift des ^ 38 Abs, 2 
Nr ,2 BewG bei Betrieben des Gemüse-, Blumen und Zier-
pflanzenbaues innerhalb der gleichen Gegend unterschied-
liche AbsatzklasseniS des Abschnitts ß,18 der BewRE anzu-
wenden. 

129 Bftw-Krtttei N W . 2. tii<f-Lf<l (November IIb») - 1 — 



Anweisungen 

Hauptfeststellung der Einheitswerte des land- und Iforst-
wirtschaftlichen Vermögens auf den 1. Januar 1964; 

hier: Gärtnerische Nutzung, Absatzklassen im Gartenbau 

(Erl. FinMin NW vom 17. Juli 1968 — S 3162 — 4 — V 1) 

Hinweis auf A 3 zu § 60 BewG 1965. 

130 Bew-Kartei NW, 2 Enj-Lfy (November l%8) 



Anweisungen 

Hauptfeststellung der Einheitswerte des land- und lorst-
wirtschaltlichen Vermögens auf den 1. Januar 1964; 

hier: Bewertung der gärtnerischen Nutzung; 
Anbaullächen, die mit Kunststoff-Folien überdacht 
sind 

(Erl. FinMin NW vom 24. Mai 1968 — S 3166 — 2 — V 1) 

Hinweis auf B 1 zu § 60 BewG 1965. 

131 Bew-Kartei NW, 2. Lrg-Lfg (Suvembet 1968) — 1 — 



Anweisungen 

Hauptfeststellung der Einheitswerte des land- und forst-
wirtschaltlichen Vermögens auf den 1, Januar 1964; 

hier: Bewertung der gärtnerischen Nutzung; 
Beurteilung der äußeren Verkehrslage bei den 
Nutzungsteilen Gemüse-, Blumen- und Zierpflanzen-
bau und Obstbau bei Bestehen von Sammelstellen 

(Erl. FinMin NW vom 24. Mai 1968 — S 3161 — 3 — V 1) 

Hinweis auf A 2 zu § 60 BewG 1965. 

732 Bew-Kartei NW, 2. Erg-Lfg (November 1908) — 1 — 



Anweisungen 

Hauptfeststellung der Einheitswerte des land- und forst-
wirtschaftlichen Vermögens auf den 1. Januar 1964; 

hier: Rotläule an Fichte; Abgrenzung der rotiaulen Stämme 
von den gesunden Stämmen und Ermittlung des 
Abrechnungsbeleges für Rotfäule 

(Erl. FinMin NW vom 6. Juni 1968 — S 3141 — 4 — V 1) 

Hinweis auf A 3 zu § 55 BewG 1965. 

,33 Bew-Kartei NW, 2. Erg-Lfg (November 1968) — 1 — 



Anweisungen 

Hauptfeststellung der Einheitswerte des land- und forst-
wirtschaffliehen Vermögens auf den 1. Januar 1964; 

hier: Splitterschäden einer iorstwirtschaitlichen Nutzung; 
Nachweis vereinzelt auftretender Splitterschäden 

(Erl. FinMin NW vom 6. Juni 1968 — S 3141 — 11 — V 1) 

Hinweis auf A 5 zu § 55 BewG 1965. 

134 Bew-Kartei N W , 2. Erg-Lfg (November 1968) 



Anweisungen 

Hauptfeststellung der Einheitswerte des land- und forst-
wirtschaftlichen Vermögens auf den 1. Januar 1964; 

hier: Bewertung der forstwirtschaftlichen Nutzung, sonsti 
nicht unwesentliche Ertragsbedingungen i . S. von 
Abschn. 4.29 BewRL 

(Erl. FinMin NW vom 1. Juli 1968 — S 3115 — 4 V 1) 

Hinweis auf 1 zu § 36 BewG 1965. 

735 Bew-Ktirlei N W , 2. Erg-Lig (November 19(>fj| — I 



Anweisungen 

Hauptfeststellung der Einheitswerte des land- und {forstwirt-
schaftlichen Vermögens aui den 1. Januar 1964; 

hier: Bewertung der iorstwirtschaitlichen Nutzung; sonstige 
nicht unwesentliche Ertragsbedingungen i . S. von 
Abschnitt 4.29 BewRL 

S 3115 4 — V 1 
) (Erl. FinMin NW vom 17. Dezember 1968 

S3141 —7 — V 1 

Hinweis auf 2 zu § 36 BewG 1965. 

246 Bew-Kartei NW, 3, Erg-Lfg (Juli 1969) — 1 — 



^ 8 ^ W G ^ 5 

Anweisungen 

Hauptfeststeiiung derBinheitswerte des land-und forstwirt-
schaftlichen Vermögens auf den t.Januar 19Ö4: 

hier: Berücksichtigung der Grundsteuerhelastung hei der 

Bewertung forstwirlschaltlicher Nutzungen 

S3115 —5 — V I 
(Brl .Binlvl inNWvom4.1vlärzl9ß9 — ) 

^ ^ 1 1 V ^ 

Oie tatsächliche Grundsteuerbelastung einer forstwirtschaft-
lichen Nu tzungkanndurche inen Abschlag oder einen Zu-
schlag amVergleichswert der forstwirtschaftlichen Nutzung 
berücksichtigt werden, in der Regel werden hei forstwirt-
schaftlichen N u t z u n g e n d i e A b - u n d Zuschlagsgrenzen nach 
^ 4 1 Ab s . l BewG jedoch n ich te r re i ch t .wennder für die 
jeweilige forstwirtschaftliche Nutzung maßgebende Grund 
steuerbebesatz im Kalenderjahr 1963 in der Spanne von 140 
his 300 v . H . gelegen bat. Gh hei forstwirtschaftlichen Nut-
zungen Abschläge wegen besonders hoher Grundsteuer-
belastung in Betracht kommen, wird daher nur aut Antrag 
geprüft . Bine Brütung. oh wegen besonders geringer Grund-
steuerbelastung einZuschlag in Betracht kommt, ertolgt nur 
dann, wennder Steuerpflichtigeeinen Abscblagausanderen 
Gründen beantragt. Absehlag und Zuschlag sind in derartigen 
Bällen zu verrechnen. 

BeiforstwirtscbaftlichenNutzungen unter30 ha kann davon 
a u s g e g a n g e n w e r d e n , d a ß die Ab-und Zuschlagsgrenzen nach 
^41 Abs. lBewGpraktischnicbterreichbarsind. Wenn trotz-
dem tür eine torstwirtschattliche Nutzung u n t e r 3 0 h a g e p r ü t t 
werden soll, ob wegen besonders hoher Grundsteuer-
belastung ein Abschlag möglich ist, muß zuvor der Ver-
gleichswert nach dem Regelverfahren (Abschnitte 4.11 bis 
4.29BewRh) ermittelt werden. Bine Vergleichswertermittlung 
nachdemvereinfachten Verfahren, wie e s f ü r forstwirtschaft-
liche Nutzungenvon2bis einschließlich 30 havorgesehenist 
(Abschnitt 4.30 BewRh),läßt einen Ab-oderZuschlag nicht zu. 
Bin Abschlag am Vergleichswert der forstwirtschaftlichen 
Nutzungkommt nur in Betracht, wennder Vergleichswerf je 
Hektar (Hektarwertj höher ist als 50 OM. Oer Abschlag darf 
zukeinemWert unter 50 OM je Hektar führen. 

N r . ß m e i n e s Bezugserlasses vom 27.November 1967̂  ist inso-
weit überholt. 

ioHt 

Zusatz der Oberfinanzdirektionen: 
Der Bezugserlaß vom 27. November 19G7 ist in A 1 zu § 41 BewG 1965 
wiedergegeben. 

247 Bew-Kurtei NW, 3. Erg-Lfg (Juli 1969) — 1 — 



• 

• 



Anweisungen 

§38 BewG 1965 

B l l 

Hauptieststellung der Einheitswerte des land- und iorstwirt-
schaitlichen Vermögens aui den 1. Januar 1964; 

hier: Rotiäule an Fichte und ihre Berücksichtigung bei der 
Bewertung iorstwirtschaitlicher Nutzungen 

(Erl. FinMin NW vom 5. Dezember 1968 — S 3141 — 4 — V 1) 

Hinweis auf A 11 zu § 55 BewG 1965. 

248 Bew-Kartei NW, 3. Erg-Lfg (Juli 1969) — 1 -



Anweisungen 

§ 38 BewG 1965 

B12 

Hauptieststellung der Einheitswerte des land- und forstwirt-
sdiaitlichen Vermögens aui den 1. Januar 1964; 

hier: Bewertung der forstwirtschaftlichen Nutzung; 
Abrechnungen wegen Rotiäule an Fichte, Angabe des 
Rotfäulebefalls je Altersklasse 

(Erl. FinMin NW vom 19. Dezember 1968 — S 3141 — 4 — 
V I ) 

Hinweis auf A 12 zu § 55 BewG 1965. 

240 Bew-Kartei NW, 3, Erg-Lfg (Juli 1969) — 1 — 



§ 3 8 8 e w G t ^ 

Anweisungen 

EiauptieststeiiungderBinheitswertedesiand-undiorstwirt-
schaltlichen Vermögensau l denEJanuar 1964; 

hier; Natürliche Brtragshedingungen für K u l t u r e n ^ 
Abweichungen von den gegendühl ichenVerhäl tn issen 

Im wesentlichen gleichlautend 

Rdvfg. GBO Düsseldorf vom 3o.duni i g ö g - ^ 8 3 1 4 1 A - ^ 
81251 

Rdvfg. GED Köln v o m 2 4 . 8 e p t e m b e r i g ß ß ^ 8 2 1 4 1 - ^ 7 ^ 
81211 

Rdvfg. GBD Münster vom 21.August i g b ß ^ 8 3 M l ^ M ^ 
8 1 2 5 ^ 3 3 

Beider Vergleichswertermitflung nach denfatsächlicben Ver-
hältnissen der jeweiligen forstwirtschaftlichen Nutzung sind 
die natürlichen Brtragsbedingungen für Kulturen (Bodenver-
hältnisse, Geländeverhältnisse, Klimaverhältnisse usw.) zu-
gründe zu legen. Bs kann vorkommen, daß die natürlichen 
Brtragsbedingungen für Kulturen in Einzelfällen wesentlich 
ungünstiger oder auch wesentlich günstiger sind, als dies Im 
Durchschnitt des Bewertungsgebiets der Ball ist. Dies ist aus 
den tatsächlichen Kulturkosten des Betriebs in der Regel 
nicht zu ersehen. Ehe tatsächlichen Kulturkosten können 
durch Kosten lür Maßnahmen, die hei der Vergleichswert-
ermittlung nicht Berücksichtigt werden dürfen (z.B. Kosten 
für nachgeholte Kulturen, Aufforstung von Ödland oder 
Grenzertragsböden, Elmwandlung von Niederwald irr Efoch-
wald,Elolzarfenwechsel usw.) beeinflußt sein. 8ie sind außer-
dem von dem Einfluß des Betriebsleiters abhängig, so daß 
sich je nach der waldbaulichen Auffassung oder der bevor-
zugten Kulturtechnik eines Betriebsleiters erbebliche Elnter-
schiede be ig le ichenna tür l i cben Ertragsbedingungen ergeben 
können. 

Bs ist Aufgabe des Eorstsachverständigen der Oberfinanz-
direkfion, auf Grund der Angaben des Steuerpflichtigen zu 
den natürlichen Ertragsbedingungen seiner forstwirtscbaft-
lichenNufzung zu entscheiden, ob und ggf. für welche Elächen 
wesentlich ungünstigere oder wesentlich günstigere Ertrags-
bedingungen vorliegen als für den Durchschnitt des Bewer-
tungsgebiets. Bührt eine Kulturkostenkalkulation, die auf 
Grund der tatsächlicbenErtragsbedingungen nach der Ermitt-
lungsanweisung Borst 19ß4 aufgestellt wordenist, zu Kultur-
kosten, die von dentnitt lerenKulturkosten desBewertungs-
gebiefs um mehr als 2Ü v.El. abweichen, so gilt dies in der 
Regelais ausreichenderElinweis auf wesentlich ungünstigere 

250 Bew-Kartei N W , 3. Erg-Lfg (Juli 1969) 

B13 



§ 38 BewG 1965 

B13 Anweisungen 

oder wesentlich günstigere Ertragsbedingungen dieser Kul-
turen. Treffen diese Voraussetzungen für mehr als 50 v. H. 
der gesamten Nadelholzfläche oder Pappelfläche zu, sind 
Abrechnungen bzw. Zurechnungen vorzunehmen (Hinweis 
auf Abschnitte 4.16 Abs. 3 und 4.25 BewRL). 

250 - 2 — 



Anweisungen 

§ 38 BewG 1965 

B14 

Hauptfeststellung der Einheitswerte des land- und forstwirt-
schaftlichen Vermögens auf den 1. Januar 1964; 
hier: Pilzanbau 

(Erl. FinMin NW vom 10. Juli 1969 — S 3170 — 1 — V 1) 

Hinweis auf H 1 zu § 62 BewG 1965. 

3 0 ] Bew-K<.rtei NW, 4. Ercj-Lfcj (Febr l'J70) — 1 — 



§ 38 BewG 1965 

Anweisungen 
B 15 

Fortschreibungen und Nachleststellungen der Einheitswerte 
für das land- und forstwirtschaftliche Vermögen nach neuem 
Recht 

(Erl. FinMin NW vom 15. März 1973 — 

Hinweis auf A 8 zu § 22 BewG 1965. 

S3106 — 29 — VC 1 
S 3106— 14 — VC 7> 

462 Bew-Kartei NW, 8. Erg.-Lfg. (Februar 1974) • Ersatzblatt — 1 



Anweisungen 

Einheitsbewertung des land- und forstwirtschaftlichen 
Vermögens; Fortschreibung der Einheitswerte wegen 
Änderung gegendüblicher Verhältnisse bei der 
Betriebsorganisation 

(Erl. FM NRW vom 2. November 1988 - S 3136 - 3 - V A 4 / S 3106 
- 3 - V A 4) 

Für die Betriebsorganisation, zu der auch die Bodennutzung zahlt, sind 
bei dem Vergleich der Ertragsbedingungen die in der Gegend als regel-
mäßig anzusehenden Verhältnisse (gegendübliche Verhältnisse) zugrun-
de zu legen (i) 38 Absatz 2 Nr. 2 BewG). Die mit den gegendüblichen 
Verhältnissen zu berücksichtigenden Ertragsbedingungen schließen in 
hohem Maße Wertverhältnisse ein. weil sie überwiegend auf dem 
Ertrags-Aut'wands-Getüge im Hauptfeststellungszeitpunkt beruhen. Zu 
den Wertverhältnissen gehören auch das gegendübliche Bodennutzungs-
system zum 1. Januar 1964 und die Ansätze für Zu- oder Abrechnungen 
für Betriebsorganisation bei verschiedenen Bodennutzungssystemen 
nach Tabelle L 17 BewRL. Nach § 27 BewG sind bei Fortschreibungen 
der Einheitswerte des Grundbesitzes die Wertverhältnisse im Haupt-
feststellungszeitpunkt zugrunde zu legen. Die Wertverhältnisse sind 
während des gesamten Hauptfeststellungszeitraumes unverändert zu 
berücksichtigen. 

Eine Bodennutzung, die sieh gegendüblich gegenüber den zum Haupt-
feststellungszeitpunkt maßgeblichen Verhältnissen gewandelt hat, bie-
tet daher keinen Fortschreibungsgrund. Dagegen kann bei Betrieben, 
deren tatsächliche Bodennutzung von dem zum 1. Januar 1964 gegendüb-
lich festgelegten Bodennutzungssystem abweicht, ein Abschlag vom 
Vergleichswert gemacht werden, wenn die Voraussetzungen des 5 41 
BewG erfüllt und die Fortschreibungsgrenzen des 5 22 Abs. I Nr. I 
BewG überschritten werden. Aus rechnerischen Gründen kann ein 
Abschlag wegen der Änderung der Bodennutzung jedoch erst bei Betrie-
ben mit höheren Vergleichswerten oder beim seltenen Zusammentref-
fen mehrerer Abschlagsgründe in Betracht kommen. 

950 Beu-Kartei NW. 18. Erg.-Lfg. (Juli 1995) 



Anweisungen 

§ 38 BewG 1965 

NfD B l 

Hauptfeststellung der Einheitswerte des land- und forstwirt-
schaftlichen Vermögens aui den 1. Januar 1964; 

hier: Bewertung der gärtnerischen Nutzung; 
Berücksichtigung der Hagelgeiährdung 

(Erl. FinMin NW vom 24. Mai 1968 — S 3166 — 1 — V 1) 

Hinweis auf NfD A 2 zu § 60 BewG 1965 

N I D 25 Bew-Ktii tei NW, 2 Erg-Lfg (November 1988| — 1 — 



Anweisungen 

Hauptfeststellung der Einheitswerte des land- und forstwirt-
schaftlichen Vermögens auf den 1. Januar 1964; 

hier: Bewertung der gärtnerischen Nutzung; 
Abgrenzung der „Gegend" i . S. des § 38 Abs. 2 Nr. 2 
BewG 

(Erl. FinMin NW vom 24. Mai 1968 — S 3115 — 2 — V 1) 

Für die Abgrenzung der „Gegend" i. S. des § 38 Abs. 2 Nr. 2 
BewG gibt es keine festen Maßstäbe; die Entscheidung hängt 
vielmehr von den jeweiligen Umständen ab. Als maßgeblich 
wird vielfach das Gebiet einer Gemeinde zugrunde zu legen 
sein; es kann jedoch auch angebracht sein, die „Gegend" auf 
Teile einer Gemeinde zu beschränken oder den Bereich meh-
rerer Gemeinden als Gegend zusammenzufassen. Der Begriff 
der Gegend kann für die einzelnen Ertragsmerkmale einer 
gärtnerischen Nutzung unterschiedlich und unabhängig von-
einander abgegrenzt werden. 

NiD 26 Baw-Kdrt t i N W , 2. Erg-Llg (N.ivembei ]'J68| — 1 — 



Anweisungen 

üauniiestsieiiung ner Einheitswerte des iand- undinrsiwirt-
sehaitiiehenVermdgensauideni Januarign4: 

hier: Bewertung vnn heizbaren Rniihäusern im Gartenhau 
Rdvtg. GBO Münster vom g. September i960 —S3tb2 — t4 — 
St 24 —33 

Für heizbare Roiihäuser ist im Gegensatz zu den nieht heiz-
baren Rohhäusern in Absehn. b.M BewRh ein besonderer 
Wertansatz weder beim Gemüsebau noob beim Biumen- und 
Zierptianzenbau vorgesehen. Oie heizbaren Roiibäuser sind 
daher, soweit sie dem Gemüsebau dienen, zu den übrigen 
heizbaren Giasaniagenund,soweit sie dem Biumen-und Zier-
ptianzenbau dienen, zu den übrigen heizbaren hioebgias-
aniagenzureeitnen 

N / D 58 Bew-Kartei NW, 4. Erg-Lfg (Febr 1970) — 1 — 



Anweisungen 

§ 38 BewG 1965 

NfD B 4 

Hauptfeststellung der Einheitswerte des land- und forstwirt-
schaftlichen Vermögens aui den 1. Januar 1964; 

hier: Grunddaten lür die Bewertung der Betriebe der Land-
und Forstwirtschaft 

Hinweis auf: 

Rdvfg. OFD Münster vom 3. November 1969 — S 3115 — 31 — 
St 24 — 33 

N I D 59 Bc-w-Kartei NW, 4. Erg-Lfg (Febr. 1970) — 1 — 



riaupiieststellung der Flnheiiswerie des land-und iorsiwirt-
schaitilciten Vermögens aui den i . Januar 19Ö4: 

hier: Berücksichtigung der Grundsteuermehrhelasiung ner 
J3etr iehederFand-undForsiwir is thai i imSiadihezlrk 
Föhne Krs.Fieriord 

( B r l a ß B i n M i n N W v o m o . M a i l 9 7 2 —S311o— 12 — V G 1 ) 

Oie obersten F inanzbehördendes Bundes undder Fänder ha-
hen inzwischen entschieden, daß die Grundsteuermehrbela-
s tungnach^2Fin lFea lS tG bei der Bewertung derBetriebe 
derhand und Forstwirtschaltwiedienormale Grundsteuer-
belastung zu hehandein ist. Für die Berücksichtigung der 
Grundsteuermehrbelastung ist die Nachhaltigkeit der Be 
iastung der Betriehe zum Flauptteststellungszeitpunkt ent 
scheidend. Mehrbelastungen, diehereits am 1. Januar 1964 
nachhaitig Vorgelegenhaben, sindbeiderFlauptteststellung 
aut den 1. Januar 1964 der Grundsteuerheiastung hinzuzu-
rechnen.Soweit die Grundsteuermehrbelastung nach denVer-
h ä l t n i s s e n v o m l . Januar 1964 nicht nachhaltig erhoben wor-
den ist, kannsie dagegen nicht berücksichtigt werden. 

Grundsteuermehrbelastungen, die nach dem t. Januar 1964 
autgetreten sind und sich ais nachhaitig erwiesen haben, 
können erst bei der kommenden Fiauptleststellung berück 
sichtigt werden. Bs handelt sich U m ä n d e r u n g e n der Wert 
ve rhä l tn i s senachdemFlaup t les t s t e l lungsze i tpunk t I .Januar 
1964, die bei den Fortschreibungen im ITauptteststellungs-
zeitrauml964 nach^ 27des Bewertungsgesetzes 196a nicht 
berücksichtigt werden können. 

Nach den von denVorbebörden getroffenen Ermittlungen sind 
im Stadtbezirk Böhne d ieBe t r i ebederEand-und Forstwirt-
schaft nach d e n V e r h ä l t n i s s e n v o m l . Januar 1964 nachhaltig 
mit der Grundsteuermehrbelastung belastet gewesen, so daß 
die Mehrbelastung bei der Frtragsbedingung „Grundsteuer 
belastung" zu berücksichtigen ist. Soweit gegen die Binheits-
Wertbescheide Einspruch eingelegt worden ist, wird die 
Grundsteuermehrbelastung bei der Friedigung der Fechts-
hebelte berücksicht ig twerden. Ist kein Fechtsbehelf einge 
legt worden, werden die Finheitswertbescbeide nach ^ 222 
Abs. 1 Nr. 4der Reichsabgabenordnung berichtigt werden. 

Soweit inanderen Gemeinden nachhaltig zuml . Januar !964 
die Grundsteuermehrbelastung von denBetrieben derEand-
undForstwirtschalterhoben worden ist. werdendie Finanz 
ämter entsprechend verfahren. Oie Gbertinanzdirektionen 
des Bandes Nordrhein-Westlaien haben Abschritt dieses 
Schreibens erhalten. 

N I D 97 Bew-Kartei NW, 7. Erg.-Lfg. (März 1973) — 1 — 



Zusatz für die Oberfinanzdirektionen: 

Zunächst ist für die Gemeinden außerhalb des Stadtbezirks Löhne, in 
denen eine Grundsteuermehrbelastung erhoben worden ist, zu prüfen, ob 
sich die Mehrbelastung zum 1. Januar 1964 als nachhaltig erwiesen hat. 
Das wird u. a. dann der Fall sein, wenn sie mehrere Jahre unmittelbar vor 
dem 1. Januar 1964 oder erst vom Jahre 1963 an für mehrere Jahre erhoben 
worden ist. Soweit die Gemeinden die Betriebe der Land- und Forstwirt-
schaft erstmals für das Kalenderjahr 1964 zur Grundsteuermehrbelastung 
herangezogen haben, kann die Grundsteuermehrbelastung nicht berück-
sichtigt werden. 

N/D 97 — 2 — 



Fiuhe i ihewer iuugdes iaud-uudiors iwi r i sc i ta i t i i cueu Ver-
mögens aui deui.Januar i064; 

hier: Berücksichiigung von Grahenräumungsauiwendungen 
(Ahschn. 2.06 BewRE^ und von Fniwässerungskosten 
(Ahschn. 2.i^BewRE^ 

R d v f g . G F O M ü n s t e r v o m f 4 . 3 u n i 1 0 7 2 ^ S 3 t l o — 38 — 
St 24—33 

Oer Bundesminister für Wirtschaft und Finanzen bat zur 
Frage der Berücksichtigung von Grabenräumungsaufwendun-
gen nnd von Bntwässerungskosten u. a. a u s g e f ü h r t 

„ i .Grahenräumungsau iwendungen 

Oie Wertzahlen des Schätzungsrahmens sind so bemessen, 
daß sie d e n b e i o r d n u n g s m ä ß i g e r B e w i r t s c h a f t u n g n o t w e n -
digen Gesamtaufwand i ü r O r ä n a g e a n i a g e n herein berück-
sichtigen.Besondere Abrechnungen vonde rBoden zab l (G rün -
landgrundzablj sind daher Inden S p a l t e n ß b i s 12der Schät-
zungsbücher nur in den Ausnahmefäl len z u l ä s s i g . i n d e n e n 
Oränageaniagen laufend hohe Kosten für ihre Unterhaltung 
erfordern. . . O e r Grund dafür, daß die Möglichkeit beson-
derer Abrechnungen nur bei der Oränage eingeräumt wurde, 
ist d a r i n z u suchen, daß bei der Grabenentwässerung ais 
gleichrangiger F n t w ä s s e r u n g s a r t z u m Z e i t p u n k t des Erlasses 
dieser Vorschrift (März 103^keineBesonderheiten auftraten, 
fm Gegensatz zur Oränage verlangt nämlich die Grabenent-
wässerung nur geringe Investitionen; sie verursacht daher 
auch nur niedrige Abschreibungen und feste Kosten. Oafür 
entstehen allerdings durch die regelmäßige Grabenräumung 
höhere f n s t a n d h a l t u n g s k o s t e n a l s b e i d e r O r ä n a g e . s o daß sich 
insgesamt unter den Freis- und Fohnverhäl tnissen der Vor-
kriegszeit der Gesamtaufwand bei beiden Fnfwässerungsfor 
men etwa dieWaage hielt. Als aber ab Mitte der fünfziger 
3ahre die F o h n k o s t e n g e g e n ü b e r d e n Sachkos tens tä rker an-
stiegen, gingdaszu hasten derarbeits- unddamitlobninten-
siven Grabenentwässerung. Ihr Gesamtaufwand verteuerte 
sich g e g e n ü b e r d e m der O r ä n a g e z u n e h m e n d . . . Wenn auch 
heute noch davon auszugehen ist, daß der Aufwand für 
O r ä n a g e a n i a g e n — v o n Ausnahmefäl len abgesehen — beider 
Bemessung der Wertzahlen des Scbätzungsrahmens berück-
sichtigt ist. so t r i f f t dies für den Grabenräumungsaufwand 
nicht mehr in vollem Umfang zu. Oieser Sachlage wurde bei 
der ITaupffeststellung der Finheitswerte auf den t. 1. 1064 
durch Abschn. 2.Ob BewRF Rechnung getragen. Oie vorgese-
henen Abrechnungenberücks icht igen die d u r c h G r a b e n r ä u 
mung hervorgerufene Mehrbelastung der Betriebe, also den 
Feil des Aufwands, der den in den Schätzungsrahmen für 
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Ackerland und Grünland unterstellten Aufwand übersteigt. 
Ausgangsdaten für die Ermittlung des Mehraufwands sind der 
Lohnansatz je Arbeitsstunde nnd der Arbeitsbedarf, woher 
der Arbeitsbedarf durchLänge, Breite nnd Trete der zu räu-
menden Gräben bestimmt wird. Da tür den Lohnansatz die 
Verhältnisse des Ffauptfeststellungszeitpunkts maßgeblich 
sind, ist für die Feststellung des Grabenräumungsaufwands 
und damit tür die Flöhe der Abrechnung im Finzelhetrieh 
lediglieh eine Auskunft üher die spezifischen Merkmale des 
Grabensvstems erforderlich. Als zuverlässiger und prakti-
kabler Kennwert bat sichdabeiderv.Fl.-Anteil der Graben-
fläche aus der landwirtschaftlichen isfutzungsfläche (LN) er-
wiesen, denn diese Flächenverluste stellen letztlich eine 
Funktion von Länge und Freite und damit auch Tiefe der 
Gräben dar. Sorgfältige Untersuchungen durch den Bewer-
tungsbeirat haben ergeben, daß eine zu Abrechnungen be-
rechtigende Belastung einesFetriebs bei einemFlächenverlust 
durch Gräben von mehr als 3 v.FL der LN einsetzt. Dabei 
wurde dem Fewertungsgrundsatzdes^3o Abs.3FewG Rech-
nung getragen. Die Abrechnungen steigen linear mit wach 
senden Flächenverlusten an (vgl. Tab. Lö der FewFLL 

2.Entwässerungskosten 
fm Gegensatz zum Grabenräumungsaufwand, der ausschließ 
lieh als Folge der Wasserregulierungsmaßnahmen auf den 
betriebseigenenFläcbenentsteht (hetrlehslnterner Aufwand), 
stellendie Entwässerungskosten im Sinne des Abschn. 2.17 
Abs.2 BewRL Belastungendar, diefür die unschädliche Ab-
leitung des überschüssigen Wassers aufzubringen sind,wenn 
es die Flächen des Betriebs verläßt. Fherbei handeltes sich 
um überbetriebliche Maßnahmen, die gewöhnlich von Was-
ser- und Bodenverbänden oder Deich- und Sielverbänden 
übernommen werden, zu denen sich die Landwirte zusam-
mengeschlossen haben und die sie mit ihren Beiträgen tragen 
fhetrlehse^terner Aufwand). 

Diese klare Grenzezwischen Grabenräumungsaufwand und 
Bntwässerungskosten wird auch dann nicht verwischt, 
wenn einWasser-und Bodenverband gegen Entgelt mitseinen 
Gerätendie Räumung von Gräben eines Einzelbetriebs über-
nimmtoder derfnhabereines Einzelbetriebsmit seinen Ma-
schinen für denVerband Leistungenerbringt, die auf den 
Beitrag angerechnet werden 

Gb ein Landwirt seine Arbeit selbst verrichtet oder dieDienst-
leistung Dritter in Anspruch nimmt, ist für die Einheitsbewer-
tung ohne Belang. Gleichwohl ist es unschädlich, wenn ein 
Wasser- undBodenverhandanstelle des Verbandsbeitrags 
vomeinzelnen Landwirt Ffand-und Spanndienste verlangt." 

NfDf^ 



§ 38 BewG 1965 
B 1 

Rechtsprechung 

1. Zur Berücksichtigung von Grabenräumungs- und 
Entwässerungskosten bei der Bewertung 
landwirtschaftlicher Nutzungen 

BFH vom 4. Juli 1975 III R 66/73 
(BStBl 1975 II S. 6871 

Hinweis auf Rechtsprechung I zu (j 50 BewG 1965. 

2. Bei der Beurteilung des regionalen Preis- und 
Lohnverhältnisses ist der Ansatz der 
Molkereiauszahlungspreise 1964 nach Abschn. 2.16 Abs. 6 
Nr. 3 BewRL mit dem Stichtagsprinzip vereinbar 

Die in Abschn. 2.16 BewRL getroffene Regelung, bei der Ermitt-
lung des Wirtschaftswertes eines Betriebes der Land- und Forst-
wirtschaft mit landwirtschaftlicher Nutzung für Milch den Durch-
schnittspreis des Kalenderjahres 1964 zugrunde zu legen, ist im 
Hinblick auf die Besonderheiten der Milchpreisgestaltung mit dem 
Stichtagsprinzip vereinbar. 

BFH vom 23. Februar 1979 III R 25/75 
(BStBl 1979 II S. 545) 

3. Umrechnung des Tierbestands in Vieheinheiten und 
Bemessung des Zuschlags nach § 41 BewG bei verstärkter 
Tierhaltung 

Die in den BewRL angegebenen Werte (Abschn. 2.20 Tabelle L 30) 
für die Umrechnung des Mehrbestandes an Vieheinheiten auf der 
Grundlage des Futterbedarfs sind Rechtens. Ein Verstoß gegen 
Grundsätze der Verfassung liegt nicht vor. 

BFH vom 23. November 1979 III R 86/76 
(BStBl 1980 II S. 90) 

4. Bemessung des Zuschlags nach § 41 BewG und der 
Zurechnung zur Berücksichtigung der Ertragssteigerung 
durch verstärkte Tierhaltung 

1. Die Richtigkeit des Zahlenwerks der Tabellen L 18 und L 30 in 
Abschn. 2.11 und 2.20 BewRL läßt sich nicht aufgrund einer 
Auswertung nach einer statistisch-mathematischen Methode von 
nur wenigen Betrieben mit Erfolg in Zweifel ziehen. Die auf der 
Grundlage dieser Tabellen ermittelten Zurechnungen und 
Zuschläge für verstärkte Tierhaltung beruhen auf Durchschnitts-
werten, die rechtlich nicht zu beanstanden sind. 

2. Ist es gegendüblich, daß ein größerer Tierbestand vorhanden ist. 
als er durch die auf der Bodensehätzun« beruhenden Ertrags-
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§ 38 BewG 1965 
B 1 

Rechtsprechung 

meßzahl abgegolten ist. so ist dies durch Zurechnung zu den 
Ertragsmeßzahlen aller in Betracht kommenden Betriebe dieser 
Gegend zu berücksichtigen. 

BFH vom 23. November 1979 III R 78/77 
(BStBl 1980 II S. 92) 

5. Kein Abzug von Pensionslasten gegenüber Arbeitnehmern 
eines forstwirtschaftlichen Betriebs vom Gesamtvermögen 

Pensionslasten gegenüber Arbeitnehmern eines Betriebs der Land-
und Forstwirtschaft (forstwirtschaftlicher Nutzung) sind bei der Ver-
mögensteuerveranlagung nicht vom Gesamtvermögen abzuziehen, 
da sie bereits bei der Feststellung des Einheitswerts eines solchen 
Betriebs berücksichtigt sind. 

BFH vom 1. Marz 1989 II R 212/83 
(BStBl 1989 II S. 496) 

6. Zur Berücksichtigung von Pensionslasten bei der 
Einheitsbewertung eines Betriebs der Land- und 
Forstwirtschaft 

Pensionslasten sind bei der Einheitsbewertung eines Betriebs der 
Land- und Forstwirtschaft (landwirtschaftliche Nutzung) mit der 
Hälfte ihres Wertes zum Hauptfeststellungszeitpunkt 1. Januar 1964 
vom Vergleichswert der landwirtschaftlichen Nutzung abzuziehen. 

BFH vom 8. März 1989 II R 211/83 
(BStBl 1989 II S. 499) 
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Rechtsprechung 

t. Zur Berücksichtigung von Grabenräumungs- und Entwäs 
serungskosten bei der Bewertung landwirtschaftlicher Nut 
zungen 

BFH vom 4. Juli 1975 III R 66/73 
(BStBl 1975 II S. 687) 

Hinweis auf Rechtsprechung 1 zu § 50 BewG 1965. 

48 Bew-Kartei NW, 10. Erg.-Lfg. (Sept. 1976) — 1 — 



Anweisungen 

Leitblatt zu § 40 BewG 1965 

A Ermittlung des Vergleichswerts (§ 40 Abs. 1 bis 3 
BewG) 

B Bekanntgabe von Bewertungsgrundlagen und 
Bewertungsergebnissen (§ 40 Abs. 4 BewG) 

§ 40 BewG 1965 

Leitblatt 

136 Bew-Kartei NW, 2. Erg-Lfg (November 1968) - 1 -



Anweisungen 

IFauptfeststetlung der Finheitswerte des land-und iorst-

wirtschait i ichenVermögenst 

hier; Bewertung gemischter net r iehe,Flächenermit t tung 

(Frl. FinMin N W v o m 29. N o v e m h e r i g ö 7 — S 3 1 2 0 — 1 ^ 

V l ( 

Zur Vermeidung von Ooppelerfassungen hei der Flächen-
ermittlung der Fetriehe der Fand- und Forstwirtschaft und 
hei der Finheziehung der Ffof- und Gehäudeflächen sowie 
der Wegeflächen usw. in die einzelnen vorhandenen Nur 
zungen oder Nutzungsteile nach ^ 40 Ahs.3 FewG ist hei 
gemischten Fetriehenwie folgt zu verfahrend 
Oie gesamte Fe t r i ehs f l ächenachdemGrundhes i t z l ca tas t e r — 
ggf. nach Berichtigung — wird stufenwiese vermindert um 
a) die Gesamtfläche der forstwirtschaftlichen Nutzung 

(Forsthetriehswerk), 
h( die hodengeschätzten Flächen der landwirtschaftlichen, 

der gärtnerischen und der sonstigenland- und forstwirt-
schaftlichen Nutzung, 

c( die Fläche der weinhaulichen Nutzung, 

d( die Fläche, die zur sonstigen land und forstwirtschaft-
lichen Nutzung gehört und nicht hodengeschätzt ist 
(produktive Wasse r f l ächehund 

e( die F lächendes Ahhaulandes.desGeringstlandesunddes 
Unlandes. 

Oer verhleihende Fest entfällt auf die Hof und Gehäude-
flächen sowie Wegeflächen usw. und ist unter Aussparung 
der forstwirtschaftlichen Nutzung auf alle ührigen Nutzungen 
f lächenantei l igaufzufei len. 

Oas maschinelle Verfahren wird entsprechend ausgerichtet 
werden. 

;37 uYw-K,utei NW, 2. I:uj-Lfq |November 19bB| 1 



Anweisungen 

Hauptfeststellung der Einheitswerte für Betriebe der Land-
und Forstwirtschaft zum 1. Januar 1964; 

hier: Zurechnung von Hausgär ten zur landwirtschaftlichen 
oder obstbaulichen Nutzung 

S 3130 — 2 — V 1 
(Erl. FinMin N W vom 1. Apr i l 1968 ) 

S 3160 2 ~\f 1 

Hinweis auf A 3 zu § 34 BewG 1965. 

738 Bew-Kartei N W , 2. Erg-Lfg (November 1968) — I — 



Anweisungen 

§ 40 BewG 1965 

A3 

Hauptfeststellung der Einheitswerte des land- und forst-
wirtschaftlichen Vermögens auf den 1. Januar 1964; 

hier: Behandlung nichtöffentlicher Parkanlagen 
S 3111 — 11 — V 1 

(Er,. FinMin NW vom 24. April 1968 - g ^ O - 2 - V l : 

Hinweis auf A 6 zu § 34 BewG 1965. 

, 3 9 8ew-K>rrtei N W , 2. Eiü-Llg (November l*lt»| 



Anweisungen 

Hauptfeststellung der Einheitswerte für Betriebe der Land-
und Forstwirtschaft auf den 1. Januar 1964; 

hier: Hausgärten über 10 Ar 
S 3130 — 2 — V 1 

(Erl. FinMin NW vom 24. Mai 1968 — s 3 1 6 0 _ 2 _ y l 1 

Hinweis auf A 8 zu § 34 BewG 1965. 

140 Bew-Kartei NW, 2. Erg-Lfg (November 1968) — 1 — 



Anweisungen 

§40 BewG 1965 

A5 

Hauptfeststellung der Einheitswerte des land- und forst-
wirtschaftlichen Vermögens auf den 1. Januar 1964; 

hier: Parkanlagen; Voraussetzungen für eine Bewertung 
als Nichtwirtschaitswald 

(Erl. FinMin NW vom 6. Juni 1968 — S 3140 — 3 — V 1) 

Hinweis auf A 10 zu § 34 BewG 1965. 
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Anweisungen 

Hauntfeststellung der Binbeitswerte des land- und forstwirt-
schaftlichen Vermögens; 

hier; Bewertung gemischter Betriebe. Blächenermittlung 

(Brl,BinMtn N W vom 13,Oktober 1969 —S3120—1 — VG1) 

Zur Vermeidung von Ooppelerfassungen hei der Blächen-
ermitflung der Betriebe der Band-und Borstwrrfschaft und bei 
der Binbeziehung der H o f - u n d Gebäudeflächen sowie der 

W e g e f l ä c h e n u s w i n d i e einzelnenvorhandenen Nutzungen 
oder Nutzungsteile nach^49 Abs,3BewG ist bei gemischten 
Betrieben wie folgt zu verfahren, 

Oie gesamte Betriebsfläche nach demGrundbesitzkataster — 
ggt- nach Berichtigung — w i r d stufenweise vermindert um 

a) die Oesamtfläche der forstwirtscbafflichen Nutzung (Borsf-
betriebswerk), 

b) die bodengeschätzten Flächender landwirtschaftlichen,der 
gärtnerischen und der sonstigen land-und forstwirtschaft-
hohen Nutzung, 

c) die Fläche der weinbaulichen Nutzung, 

d) die Fläche, die zur sonstigen land- und forsfwirtscbaft-
heben Nutzung gehört und nicht bodengeschätzt ist (nro-
d u k t i v e W a s s e r f l ä c h e h u n d 

e) d i e B l ä c h e n d e s A b b a u l a n d e s , d e s O e r i n g s t l a n d e s u n d d e s 
Unlandes, 

O e r v e r b l e i b e n d e R e s t e n f f ä l l t attf d i e F l o f - u n d O e b ä u d e -
tischen s o w i e W e g e f l ä c h e n u s w O a r a u s sind der Anteil , der 
insgesamt zudenNutzungsartenTeicbwirtschaft undBisch-
zucht, Weihnachtsbaumkultur und Saatzucht der sonstigen 
iandwirtschaftlichen Nu tzunggehör t , der Anteil , der zuden 
Nebenbetrieben gehört und der Anteil, der zur sonst noch im 
Binzeiertragswertvertahren zu bewertenden Nutzung (Nut-
zungsteii, Nutzungsart) gehört, zu ermittein Oer Rest de; 
Hof- und Oebäudeflächen sowie d e r W e g e f l ä c h e n w i r d dann 
aut die landwirtschaftliche, die weinhauliche und die gärt-
nerische Nutzung üächenantetlig autgeteilt 
Mein Bezugserlan^ wird hiermit aufgehoben. 

* Der Bezugser ldß ist der Lrlaß vom 29. November 1967 — S 1120 
V 1. Er war In A I (Kontrnllhlatt 137) wiedergegeben. 
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Hauptfeststellung der Einheitswerte des land- und forstwirt-
schaftlichen Vermögens auf den 1. Januar 1964; 

hier: Zusammenstellung von Rundverfügungen, die Angaben 
über Bewertungsstützpunkte enthalten 

1. Bekanntgabe der Bewertungsstützpunkte an Steuerpflichtige 

Rdvfg. OFD Düsseldorf vom 4. Apr i l 1968 — S 3121 A — St 211 
Rdvfg. OFD Köln vom 18. März 1968 — S 3121 — 1 — St 211 
Rdvfg. OFD Münster vom 24. Apr i l 1968 — S 3121 — 1 — St 
21 —33 

2. Betriebsliste der Hauptbewertungsstützpunkte 

Rdvfg. OFD Düsseldorf vom 18. Apr i l 1969 — S 3121 — St 241 
Rdvfg. OFD Münster vom 21 Mai 1969 — S 3121 — 1 — St 24 
— 33 

3. Liste der Landes-Bewertungsstützpunkte iür die landwirt-
sdiaftliche und gärtnerische Nutzung 

Rdvfg. OFD Düsseldorf vom 27. Mai 1970 — S 3121 — St 241 
Rdvfg. OFD Münster vom 4. Juni 1970 — S 3121 — 1 — St 24 
— 33 

4. Listen der Orts-Bewertungsstützpunkte der landwirtschaft-

lichen Nutzung 

Rdvfg. OFD Düsseldorf vom 19. Apr i l 1971 — S 3121 — St 241 
Rdvfg. OFD Köln vom 27. Apr i l 1971 — S 3121 — 5 — St 241 
Rdvfg. OFD Münster vom 7. Apr i l 1971 — S 3121 — 1 — St 
24 — 33 

N I D 85 Bew-Kartei NW, 6. Erg.-Lfg. (Februar 19721 — 1 -



Anweisungen 

§ 41 BewG 1965 

Leitblatt 

Leitblatt zu § 41 BewG 1965 

A Abschläge und Zuschläge (Abschn. 2.20 Abs. 1 und 2 
BewRL) 

B Abschläge und Zuschläge bei Stückländereien 
(Abschn. 2.20 Abs. 3 BewRL) 

) 
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§ 41 BewG 1965 
A 

Anweisungen 

Inhaltsübersicht Abschläge und 
Zuschläge 

A I Abschlüge und Zuschläge 

A 2 Bewertungsrechtliche Behandlung der Forstdienstgebäude 

A 3 Berücksichtigung der Grundsteuerbelastung bei der Bewertung 
forstwirtschaftlicher Nutzungen 

A 4 Zuschlag infolge Überbestandes an Wohngebäuden beim Wirt-
schaftsteil 

A 5 Ab- und Zuschläge gemäß § 41 BewG bei der Bewertung der 
forstwirtschaftlichen Nutzung 

A 6 Natürliche Ertragsbedingungen für Kulturen - Abweichungen 
von den gegendüblichen Verhältnissen 

A 7 Zusehlag nach §41 BewG für Überbestand an Wirtschaftsge-
bäuden 

A 8 Behandlung der Pensionsverpflichtungen gegenüber Arbeitneh-
mern eines Betriebes der Land- und Forstwirtschaft 

A 9 Abgrenzung gew erblicher und landw irtschaftlicher Tierzucht und 
Tierhaltung sowie Zuschläge nach § 41 BewG wegen verstärkter 
Tierhaltung in Fällen der Fremdtierhaltung 

A 10 Fortschreibungen und Nachfeststellungen 

A 11 Abschläge nach $ 41 BewG für abweichende Tierbestände 

A 12 Bewertungsrechtliche Behandlung von Wildgehegen im Walde 

A 13 Ab- und Zuschläge für abw eichendes Bodennutzungssystem nach 
§ 41 Abs. I BewG 

A 14 Abschläge nach §41 BewG für abweichende Tierbestände 

A \5 Schlachtung und Verkaut'selbsterzeugter Tiere 

A 16 Abschläge nach $ 41 BewG wegen fehlender Tierbestände 

A I 7 Fortschreibung der Einheitswerte wegen Änderung gegendübli-
cher Verhältnisse hei der Betriebsorganisation 

A 18 Bewertungsrecht liehe Behandlung der Flächenstillegungen 

A 19 Halbierung der Zusehläge wegen verstärkter Tierhaltung (§41 
BewG) 

A 20 Berechnung eines Zuschlags nach §41 BewG wegen Überbe-
standes an Wirtschaftsgebäuden hei Vorhandensein einer Reit-
halle 

A 21 Berechnung eines Zuschlags nach §41 BewG wegen Überbe-
standes an Wirtschaftsgebäuden bei Vorhandensein einer Reit-
halle 
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Anweisungen 

Hauptleststellung der Binheitswerte des land-und lorst-

wirtschaltlichen Vermögens auf denLJanuar 1964; 

hier; Abschläge und Zuschläge 

(Erl, B i n M i n N W v o m 27, Novemberig67 — 52122 — 1 — 
V i ) 

1, Gehört die Wohnung des Betriebsinhabers nicht zu dem 
Beirieh der Fand- und Borstwirtschaft und wird eine ent-
sprechende Wohnung von einem Verwahrer oder einem 
ähnhohen leitenden Angestellten bewohnt, so gehört 
diese Wohnung zum Wirtschaftsteil, Bs ist jedoch ein 
Zuschlag gemäß ^ 41 BewG zu machen (vgl, Abschnitt 
1,07 Abs,3 BewRE), Oer Zuschlag ist nach den Grund 
säizen zu ermitteln, die tür den Wohnungswert gelten 
(vgl, A b s c h n , l , i g A b s , ß B e w R E ) , Bs stnddieVorschriften 
des ^ 47 BewG voll anzuwenden, Oas gilt auch tür die 
Kürzung des Wohnungswerts um 15 v,El, 

2, Oer Zuschlag nach vorstehender Z i f E l ist auch tür die 
Wohnung des Leiters des Borstamtes im Borstamts 
gehäude zu machen 

3, Bür einen Elnterbesfand oder tür gänzlich lehlende Wir t -
schaftsgebäude am Bewertungsstichtag als Bolge höherer 
Gewalt (z,B, Brandschaden) ist ein Abschlag zulässig, 

4Blmicahmender Vorschr i f tdes^41 BewGsind Abschläge 
wegen fehlenden Bflanzenbestandes auf Weinbergflächen 
(unbestockteWeinbergflächen) ohne Prüfung der Ursachen 
die zu einer nachhaltigen Verlängerung der Brache über 
die gewöhnliche Oauer hinaus geführt haben, zulässig, 

5 Abschläge u n d Z u s c b l ä g e am Vergletchswert der forst 
wirtschaftlichen Nutzung kommen nur in Betracht, wenn 
der Vergleicbswert ê ha (Elekfarwert) höher ist als 
50OM, Oer Abschlagdarf zukeinem Wert unter 6 0 O M 
ê ha führen, 

6, Oie Grundsteuer ist als Teil der Grundlasten der forst 
wirtschaftlichen Nutzung im Vergleichswert entsprechend 
den regelmäßigen Verhältnissen des Bewertungsgebiets 
abgegolten, Abweichungender Grundsteuerbelastungder 
einzelnen forstwirtschaftlichen Nutzung können nur durch 
Abschläge oder Zuschläge berücksichtigt werden, Oa 
^edochdie Voraussetzungendes^41 A b s , l BewGbetref 
fend das Ausmaß der Erhöhung bzw der Ermäßigung 
regelmäßig nicht erfüllt sein dürften, wird ein Zuschlag 
oder Abschlag praktisch nicht in Betracht kommen 

^ Vermehr Oer bisherige Worttaat von Nr, ^ ist bier bereits rtnreb den 
g e r n , E r i ^ E i n r ^ i n N W v o r n Z ^ , ^ n r i t t 9 e 8 ^ S 3 t 2 2 ^ t ^ V t berieb-
tigten Wert^nt ersetzt. 

143 Bew-K,<rtei NW, 2. Erg-Ltg (Novembei 1968) — 1 — 



Anweisungen 

§ 41 BewG 1965 

A2 

Hauptfeststellung der Einheitswerte des Grundbesitzes 
auf den 1. Januar 1964; 

hier: Bewertungsrechtliche Behandlung der Forstdienst-
gebäude 

S 3111 — 2 — V 1 
(Erl. FinMin NW vom 2. Juli 1968 — ) 

- — O O l Zm£* 1 V I 

Â> 
Hinweis auf \ z u § 33 BewG 1965. 

* 

144 Bew-Kartei N W , 2 Erg-Lfg (November 1968) 



Anweisungen 

Hauptfeststellung der Einheitswerte des land- und forstwirt-
schaftlichen Vermögens auf den 1. Januar 1964; 

hier: Berücksichtigung der Grundsteuerbelastung bei der 
Bewertung forstwirtschaftlicher Nutzungen 

S3115 —5 — V I 
(Erl. FinMin NW vom 4. März 1969 — —-— — j 

j ö l i-Z. 1 ' V 1 

Hinweis auf B 10 zu § 38 BewG 1965. 

251 Bew-Kartei NW, 3. Erg-Lfg (Juli 1969) 



Anweisungen 

Hauptfeststellung der Einheitswerte des land- und forstwirt-
schaftlichen Vermögens auf den 1. Januar 1964; 

hier: Zuschlag inlolge Uberbestandes an Wohngebäuden 
beim Wirtschaftsteil 

(Erl. FinMin N W vom 17. Dezember 1968 — S 3122 — 1 — 
V I ) 

Dient die Wohnung des Betriebsinhabers einem Gutsbedien-
steten zu Wohnzwecken, so gehört die Wohnung zum Wir t -
schaftsteil des Betriebes. Es kann dann ein Zuschlag infolge 
Überbestandes an Wohngebäuden in Betracht kommen (vgl. 
Abschnitt 1.19 Abs. 8 BewRL). In einem Betrieb mit mehreren 
Nutzungen ist der Zuschlag für den Wert der Wohnung dem 
Vergleichswert der dominierenden Nutzung hinzuzurechnen. 

Zusatz der Oberfinanzdirektionen: 

Der Bezugserlaß vom 27. November 1967 — S 3122 — 1 — 
V I — ist in A 1 wiedergegeben. 

252 Bew Kartei NW, 3. Erg-I fg (Juli 19691 — 1 — 



Anweisungen 

Haunlleststellung der Binheitswerte des land- und lors lwir l -
s c h a l t l i c h e n V e r m ö g e n s a u i d e n l . J a n u a r i g t i 4 : 

hier: Ah- und Zuschläge g e m ä ß ^ 4 1 BewG hei der Bewer-
tung der iurstwirtschaitlichen Nutzung 

( B r l . B i n M i n N W v o m 2 0 . O e z e m b e r l 9 ß o — 53122 — 5 — 
V i ) 

1. Ah- und Zuschläge g e m ä n ^ 4 1 B e w G und vereiniachte 
Verglelchswertermittlung hei kleinen lurstwirtschaltlichen 
Nuizungennach Abschnitt 4.30 BewRE 

Ah- und Zuschläge gemäß ^ 41 BewG können nur gemacht 
werden, wenn der Vergleichswert der forstwirtschaftlichen 
Nutzung nach dem Regelverfahren (Abschnitte 4.11 his 4.29 
Bewich) ermittelt wird. Oie Vergleichswertermittlung nach 
demvereinfachten Verfahren (Abscbnitt4.30BewRh) ist eine 
Ermittlung unter Anwendung von Ourchschnittssätzen, die 
keine Aussage darüber zulassen,oh im Binzelfalldie Voraus-
setzungen für einenAhschlag oder einen Zuschlag g e m ä ß s t 
BewG gegeben sind. 

2. Ah- und Zuschläge g e m ä ß s t BewG amVerglelchswert 
der iurstwirtschaitlichen Nutzung 

Ab- und Zuschläge gemäß ^ 41 BewG sind aus Verein-
fachungsgründenam Vergleichswert der forstwirtschaftlichen 
Nutzung,nicht dagegenamVergleichswertdes Nutzungsteils 
Hochwald, des Mittelwaldes oder des Niederwaldes zu 
machen. 

253 BewKartci NW, 3. Erg-Lfg (Juli 1069) 



Anweisungen 

Hauptfeststellung der Einheitswerte des land- und forstwirt-
sdiaitlichen Vermögens auf den 1. Januar 1964; 

hier: Natürliche Ertragsbedingungen für Kulturen — 
Abweichungen von den gegendüblichen Verhältnissen 

Im wesentlichen gleichlautend 

Rdvfg. OFD Düsseldorf vom 30. Juni 1969 — S 3141 A — 
St 251 

Rdvfg. OFD Köln vom 24. September 1968 — S 3141 — 7 — 
St 211 

Rdvfg. OFD Münster vom 21. August 1968 - S 3141 - 1 4 -
St 25 — 33 

Hinweis auf B 13 zu § 38 BewG 1965. 

254 Eew-Kaitei NW, 3. Erg-Lfg (Juli 1963) 



Anweisnngen 

Hanntfeststeiinng der Einheitswerte des fand nnd iorstwirt 
schaitiichen Vermögensan i den i Januar 1964: 

hier: Anschlag nach ^ 4t BewG üir tJherhestand oo Wir t 
schaitsgehänden 

(Erl. Einlvlin N W vom 11. duni 1970 — 9 3122 — 3 — VG 1) 

Eine Steigerung der E r t r ag fäh igke i t iotoige Dberhestandes 
an Wirtschaftsgebäuden wird nur in Ausnahmefä l l engegeben 
sein, so daö ein genereller Zuschlag nach ^ 41 BewG nicht in 
Betracht kommt. Die Regelungen hei Eorstdienstgebäuden 
bzw. bei Gutsdienstwohnungen (Abschnitte 1.67 Abs. 3 und 
1.19 Abs. 8 Bewies und hei riolstellen, von denen nur Pacht-
land bewirtschaitet wird (Erlaö vom 27. November 1967 9 
3111 —3 — V l^het re i fen solche Ausnahmefäl le . 

Auch bei der Bewertung von f iöfen mit wenig Eigenland und 
umfangreichen Zupachtungen kann ausnahmsweise wie bei 
f lö ten ohne Eigenland ein Zuschlag tür Wirtschaftsgebäude in 
Betracht kommen. In der Regel wird jedoch kein Zuschlag für 
Oberbestand an Wirtschaftsgebäuden hei Betrieben mit Pacht-
land zu machen sein. 

* Zusatz der Oberfinanzdirektionen: 
Der Erlaß ist in F 2 zu § 34 BewG 1965 wiedergegeben. 

324 Bew-Kartei N W , 5 Erg-Lfg (Januar 1971) — 1 — 



Vermögenstener nnd Einheitshewertnng des land-nnd forst-
wirtschaft l ichenVermögens; 

hier; Behandlnng der Pensionsverpflichtnngengegennber Ar-
beitnehmern eines Betriebes der Land nnd Forstwirt-
schaft 

53284 —3 — V G 1 

(Erl .EinlvfinNWvom5.Novemberl979— 5 3142 —3 — V G l ^ 

5 3122 —6 — V G 1 

i . Laufende Besteuerung (Einheitswerte des Grundbesitzes 

1935). 

1. Lautende Pensionen 

OerBundeshnanzhofba t imGr te i lvom 15. März 1968— i i i 
^ 0 3 — (BStBl 1968 11 S.766)diebisherigeRechtsprechung 
aufgegeben, daß in der Regel Ruhegehaltsverpßtchtungen 
land- und forstwirtschaftlicher Beiriehe durch den Einheits-
wert dieser Beiriehe abgegolten seien. Vielmehrkann nach 
diesemUrteil der Kapitalwert von laufenden Pensionszahlun-
gen bei derErmittlung des Gesamtvermögens nach^74Abs . l 
N r . 2 B e w G 1934 abgezogen werden, wenn nicht nacbgewie-
s e n w e r d e n k a n n , d a ß die Pensionszahlungen indieBerecb-
nungdes nachhaltigen Ertragseines Betriebs der Band und 
Borstwirtscbaft e i n b e z o g e n w o r d e n s i n d o d e r d a ß f ü r s ieein 
Abscblaggemacht worden ist. 

Ehe zur Verfügung siehenden Unterlagen reichen aiigemein 
f ü r d t e s e n N a c h w e i s n t c b t a u s . E t e m g e m ä ß k a n n b e i der Ver 
mögensbesteuerung der Kapitalwert tür taufende Bensionen 
aus dem fand- und forstwirtschaftlichen Bereich nach ^ 118 
Abs. f Nr. i BewG beim Gesamtvermögen abgezogen wer-
den. soiangedieBinheitswertedesGrundbesitzesnacbaitem 
Recht dieser Besteuerung zugrunde zu legen sind. 

2. Pensionsanwartschaften 

Nach d e m W o r t l a u t d e s ^ 7 4 A b s . l N r . 2 B e w G in der Fassung 
vor BewG 1965 und d e s ^ l l ß A b s . ! N r . 2 B e w G 1965 ist der 
Abzug von Verpflichtungen aus Pensionsanwartscbaften aus 
dem land und forstwirtschaftlichen Bereich bei der Ermittlung 
des Gesamtvermögens (inlandsvermögens) ausgeschlossen. 
Ehe Vorschrift ist durch Ar t ike l 1 N r . 2 1 AndGBewG 19Ü3 
vom 16. August 1963 (BStBl 1963 1 S. 698) indasBewertungs-
gesetz eingeführt worden, sie läßt erstmals vom 1. danuar 
1963 anden Abzug der Verpflichtungen aus Pensionsanwart-
schaffen auch bei der Ermittlung des Gesamfvermögens (In-
landsvermögens) zu. Ehe Einschränkung geht auf die frühere 
Rechtsprechung zurück, nach der der Gesetzgeber davon aus 
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gehen mußte .daßFuhegehal t sverpfhchtungen allgemein durch 
den Finheitswert für das fand- nnd forstwirtschaftliche Vet^-
m ö g e n a b g e g o l t e n s e i e n . Oa^edochattch für die Pensionsan-
warfschafteneinentsprechendotausreichenderNachweisnicht 
geführt werdenkann,ist vondere inschränkenden Anwendung 
d e s ^ 7 4 A b s . l N r . 2 F e w G in der Fassung vor FewG 1965 
und d e s ^ l l ß Abs. ! N r . 2 F e w G 1965 bezüglich der Pensions-
anwarfschaffen aus dem fand- und forstwirtschaftlichen Ver-
mögen abzusehen. Verpflichtungen aus derartigen Pensions-
anwartschaften k ö n n e n d e s h a l b — f r ü h e s t e n s vom l.danuar 
1963 an — beiderFrmit t lungdes Gesamtvermögens (fnlands-
vcrruögons}zum Abzug zttgclassenwerden. 

1F Hauptfeststellung der Finbeitswerte des land- nnd lorst-
wirtschaftlichen Vermögens auf denF3anuar 1964 

1 Felder lorstwirtschaltlichen NutzungsinddiePensionsver-
pfhchtungen in den Frtragswerten derart berücksichtigt, daß 
nach denFerechnungen des Fewertungsbeirats 29 v. Fl. der 
VerwaltungskosfenaufPensionslasten entfallen.Oie als nach-
haltig unterstellten und demgemäß in der Feinertragsberech-
nung für ^edesJahrderhlmtriebszeit abgesetztenhasten be-
inhalten sowohl die laufenden Penstonslasten als auch die 
Pensionsanwartschaften. Für sie ist damit im Ffauptfeststel-
lungszeitraum 1964 ein Abzug beiderFrmit t lungdes Gesamt-
vermögens (Inlandsvermögens) ausgeschlossen. 

2. In dem Vergleichswert der anderen Nutzungen des land-
undlors twi r t schaf t l i chenVermögenss indPens ions las ten nicht 
berücksichtigt, weil solchehasfen nicht gegendüblich sind. In 
den F ä l l e n , i n d e n e n l a u f e n d e P e n s i o n e n gezahlt werden bzw. 
Pensionsanwartscbaftenbesteben, müssen sieaber unter den 
Voraussetzungen d e s ^ 4 1 Abs I F e w G durch Abschlag be 
rücksichtigt werden. Oer Abschlag für laufende Pensionen ist 
n a c b ^ l ß F e w G , d e r Abschlag für Pensionsanwarfschaften nach 
^ 104FewGzuberechnen.Oieso ermittelten F e t r ä g e s i n d zu 
halbieren. 

ImFinzelertragswertverfahrensinddiePensionslastenunmit-
t e lba rbe ide rBrmi t f lungdesF inze l e r t r agsz t rbe rücks i ch t igen . 

3. Pensionsverpflicbfungen, die nicht im wirtschaftlichen Zu-
sammenbang mit dem Betrieb der Fand- und Forstwirtschaft 
stehen, können nach ^ 116FewG bei derFrmitt lungdes Ge-
samtvermögens abgezogen werden. 

352 - ^ 2 ^ 



Einheitsbewertung des land- und forstwirtschaftlichen Ver-
mögens; 

hier: Abgrenzung gewerblicher und landwirtschaftlicher Tier-
zucht und Tierhaltung sowie Zuschläge nach § 41 BewG 
wegen verstärkter Tierhaltung in Fällen der Fremd-
tierhaltung 

S 3111 — 17 — VC 1 
(Erl. FinMin NW vom 24. Jan. 1972 — S 3132 — 4 — VC 1 ) 

S 3122 — 2 — VC 1 

Hinweis auf 3 zu § 51 BewG 1965. 

404 Bew-Kartei NW. 7. Erg.-Lfg. (MSrz 1973) — 1 — 



§ 41 BewG 1965 

Anweisungen A 10 

Fortschreibungen und Nachfeststellungen der Einheitswerte 
für das land- und forstwirtschaftliche Vermögen nach neuem 
Recht 

S3106 —29 —VC U 
(Erl. FinMin vom 15. März 1973 

S J lUb-

Hinweis auf A 8 zu § 22 BewG 1965. 

14 — VC 1 

W 
o-f 4 ^ 

463 Bew-Kartei NW, 8. Erg.-Lfg. (Februar 1974) Ersatzblatt — 1 — 



Anweisungen 

^ 1 8 e w G 1 ^ 5 

A l l 

Hanntieststellung derBinheitswerte des land-nnd iors iwlr i -
schaltlichen V e r m ö g e n s a n i den EJannar l9f i4 ; 

hier; Abschläge nach ^ 41 BewG ii i r abweichende Tierbe-
slände 

(E r l .B inMtnNWvom22 .Sep t ember l972 — 5 3 1 2 2 — 2 — 

VG1) 

Die Frage, oh die scbematiscbe Anwendung des ^ 41 BewG 
rnVerbindung mit Abschnitt 2.20 BewRE bei der Bemessung 
von Abschlägen wegenabweichender Tierbestände zuunge-
rechtfertigten Bewertungsergebnissen führt, ist von Bedeu-
tung beiEinhettswertfeststellungen ihr Beiriehe, d i e i ü r ge 
gendübl ichhohe Tierbestände Zurechnungenbei der Ermitt-
lung desVergleichswerts der landwirtschaftlichen Nutzung er-
halten,jedoch nur mit geringen Viehbeständen bzw. viehlos 
wirtschaften und dabei u . U . i n ihrem nachhaltigen Reinertrag 
nichtoder nicht wesentlich von dem der Betriebe mit gegend-
üblichemViehbesatz abweichen.Eür solche Betriebe kann eine 
„besondere Gegendüblichkeit^ hinsiehtiieh der Tierbestände, 
die einen Abschlag aus diesen Gründen vollständig ausschlie-
ßen würde,nicht unterstellt werden. 

Es ist daher wie folgt zu verfahren; 

1. In derartigen Bällen besteht kein Anlaß von derVorschrift 
zurErmittlung eines Abschlags nacb^41 BewG inVerb in-
dungmi t Abschnitt 2.20BewREabzuwetchen.—Bei der 
Brmittiung des Vergletcbswerts bleiben nachdem tür die 
Ermittlung des BrtragswertsgeitendenGrundsatz der ord-
nungsmäßigen Bewirtschattung Auswirkungen einer ab-
weichenden Bewirtschattungttnberücksichtigt. 

2. Durch ^ 41 BewG soll das Ergebnis des vergleichenden 
Verfahrens den abweichenden tatsächlichen Betriebsver-
hältnissen angepaßt werden. Bei diesem Zu- oder Ab-
schlagsverlahren sind die tatsächlichen Betriebsverhält-
nisse stets als o rdnungsmäß igzub e t r acb t en . Andernfalls 
würde der mi t^41BewGver fo lg teZweck nicht oder nicht 
in vollem Umfang erreicht werden. Die der Abweichung 
b e i z u m e s s e n d e M i n d e r u n g o d e r S t e i g e r u n g d e r E r t r a g s f ä -
higkeit ist bestimmend für die ITöhe des Zu- oder Ab-
schlags 1̂  41 Abs 2 BewG). Deshalb steht der uneinge 
schränkten E r h ö h u n g d e s Vergleichswerts durch Zuschlag 
eine an t ragsunabhäng ige lv l inde rungdes Vergletcbswerts 
durch Abschlag gegenüber. 

Bfcw-Kartei NW, 8, Erg.-Lfg. (Februar 1974] — 1 — 



Anweisungen 

§ 41 BewG 1965 

A 12 

Einheitsbewertung des land- und forstwirtschaftlichen Ver-
mögens; 

hier: Bewertungsrechtliche Behandlung von Wildgehegen im 
Walde 

(Erl. FinMin NW vom 11. Oktober 1973 — S 3110 — 4 — VC 1) 

Hinweis auf A 8 zu § 33 BewG 1965. 

465 Bew-Kartei NW, 8. Erg.-Lfg. (Februar 1974) — 1 — 



§ 41 BewG 1965 
A 13 

Einheitsbewertung des land- und forstwirtschaftlichen 
Vermögens 

hier: Ab- und Zuschläge fü r abweichendes Hinweis auf B 16 zu 
Bodennutzungssystem nach § 41 Absatz 1 BewG * " , B e w ( ; ! 

Vgl. 

Rdvfg. OFD Köln vom 24. März 1975 - S 3122 - 3 - St 24 
Rdvfg. OFD Münster vom 5. November 1974 - S 3122 - 7 -
St 24 - 33 

Auszug aus der Rdvfg. der OFD Münster : 

1. In den Fällen mit abweichendem Bodennutzungssystem, in denen 
bei der Ermittlung der landwirtschaftlichen Vergleichszahlen gemäß 
G 38 Abs. 2 Nr. 2 BewG vom gegendüblichen Bodennutzungssy-
stem auszugehen ist. ist die nachhaltige Abweichung unter den Vor-
aussetzungen des § 41 Abs. 1 BewG durch einen Ab- oder Zuschlag 
am Vergleichswert der betreffenden landwirtschaftlichen Nutzung 
zu berücksichtigen. 

Bei den Wertfortschreibungen und Nachfeststellungen der Einheits-
werte auf den 1.1. 1974 und spätere Stichtage sind im Rahmen des 
§ 38 Abs. 2 Nr. 2 BewG die Einflüsse der Bodennutzung bei der 
Ermittlung der landwirtschaftlichen Vergleichszahlen (Vergleichs-
werte ) nach den im Huuptf'eststellungszeitpunkt 1.1. 1964 in der 
betreffenden Gegend als regelmäßig anzusehenden Verhältnissen zu 
beurteilen, es sei denn, daß in Ausnahmefällen die tatsächlichen 
Verhältnisse des Einzelfalles zugrunde zu legen sind (§ 50 Abs. 2 
BewG). Die gegendüblichen Verhältnisse im Fortschreibungs- bzw. 
Naehfeststellungszeitpunkt bleiben in jedem Fall unberücksichtigt. 

2. Nach meinen Ermittlungen haben sich die Bodennutzungssysteme 
im OE-Bezirk Münster seit 1964 im allgemeinen nicht entscheidend 
verändert. In einzelnen Betrieben der Land- und Forstwirtschaft sind 
jedoch die nachhaltigen Änderungen der Bodennutzung (z. B. durch 
Aufgabe der Viehhaltung und Wechsel vom intensiven Hackfrucht-
bau zum extensiven Getreidebau) und die sich hieraus im allgemei-
nen ergebenden Abweichungen von den gegendüblichen Verhält-
nissen so wesentlich, daß sich die Voraussetzungen für einen Ah-
und Zuschlag am landwirtschaftlichen Vergleichswert ergeben kön-
nen. In diesen Fällen kann nicht - w ie bei den Bewertungsarbeiten 
zur Durchführung der Hauptfeststellung auf den 1.1. 1964-davon 
ausgegangen werden, daß sieh die Abweichungen (Änderungen) 

952 Bew-Kartei NW. 18. Erg.-Lfg. (Juli 1995) • Ersatzblatt • - 1 -



innerhalb der Grenze des §41 Abs. 1 Nr. 1 BewG bewegen und 
sich entsprechende Ab- bzw. /Uschlagsberechnungen von vorn-
herein erübrigen (Abschnitt 2.20 Abs. 2 BewRL). 

Hinweis: 

Die Veröffentlichung erfolgt im Einvernehmen mit der OED Düssel-
dorf, die die LA hier/u in anderer geeigneter Weise unterrichtet hat. 

• Ersatzblatt • - 2 -



Anweisungen 

^ 4 i 8 e w G l 9 6 5 

Binheitshewertung ner Betriebe ner Eand- nnn Bnrstwirt-
schalt; 
hier; Ahscb lägenach ^ 41 n e w G l ü r a b w e i c h e n d e T i e r b e -

stände 

l B r l . F i n M i n N W v o m J . J u n i l 9 7 b — S 3 1 2 2 —2 — V A 4 ) 

Oie Frage der Gewährung der Anschläge wegen geringer 
oder fehlender Tierbestände ist von den obersten Finanz-
behordendes Bundes undder Fändet erneul geprüft worden. 
Abweichend vom Bezugserlaß^ gi l i nunmehr folgendes^ 

1. Abschläge wegen geringer oder fehlender Tierbestände 
sindnach^41 BewG grundsätzlich zugewäbren . 

2. Voraussetzung für dte Gewährung eines Abschlags isf 
neben der Überschreitung der Grenzen des ^ 41 Abs. 1 
BewG die Glaubhaftmachung einer nachhaltigen Reiner-
tragsminderung als Folge der Betriebsumstellung von 
mindestens^O v.Fl. 

3. Mit dem Durchschnittsergebnis von je drei aufeinander-
folgenden Wirtschaftsjahren vor und nachder Umstellung 
wird dem Erfordernis der Nachhaltigkeit in der Regel 
binreichendRechnunggetragen. 

4. Soweit es sich um buchfübrencle Betriebe der Fand und 
Forstwirtschaft handelt, kann die Reinerfragsenfwicklung 
anhanddet Binkommensteuerunterlagenermittelt werden. 

5. Bei nichtbuchführenden Betrieben ist hinsichtlich der An-
forderungen an die zu erbringenden Nachweise nicht 
kleinlich zu verfahren. In Zweifelsfällen ist ein Gutach-
ten durcheinen Sachve r s t änd igende rB inanzve rwa l tung 
zuerstellen. 

6. Die Abschlage sind wie folgt zu ermittelnd 
Der gegendübliche Tierbestand in VF je 109 ha des Be-
werfungsstütznunkts ist auf die regelmäßig landwirt-
schaftlich genutzte Bigentumsfläche umzurechnen. Der 
vorstehende Satz tri t t bei Abschlägen an die Stelle des 
Abschn. 2 . 2 0 A b s . 2 N r . 1 Satz 1 B e w R F . S a t z ^ m i t d e n 
Buchstaben aj und b) sowie die Nrn. 2 bis 4 gelten un-
verändert . 

Die Auswirkungen der Korrektur des Berechnungsganges 
ergeben sich aus der als Anlage betgefügfen vergleichenden 
Gegenüberstellung, dargestellt an drei Betriebsmodellen. 

•) Der Bezugser laß ist der Erlaß vom 22. 9. 1972, wiedergegeben in A 11 zu 
§ 41 BewG. 
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Anweisungen 

Abgrenzung zwischen Betrieb der Land- und Forstwirtschaft 
und Gewerbebetrieb; 
hier: Schlachtung und Verkaui selbsterzeugter Tiere 

(Erl. FinMin NW vom 28. April 1977 — S 3111 — 22 — V A 4) 

Hinweis auf C 8 zu § 33 BewG. 

626 Bew-Kaitei NW, 11. Erg.-Lfg. (Dez. 1977) — 1 — 



Anweisungen 

^ B e w ^ l ^ o 

^ 1 8 

Einheitshewertnng ner Betriebe ner Land- nnn Borstwirt-
schalt; 

Abschläge n a c h ^ 4 1 0 e w G w e g e n l e h l e n d e r T i e r h e s t ä n d e 

( B r l . B t n M i n N W v o m 11. Mai 1070 — S2122 — 2 — V A 4 ) 

Nach Nr. 2 des Bezugserlasses^) ist neben der Oberschrei-
tung der Grenzen des ^ 41 Abs. i BewG die Glaubhaft-
machung einer nacbhaltigenReinertragsminderung ais Böige 
der Befriebsumstellung von mindestens 20 v.lT. Vorausset-
zung für die Gewährung eines Absebiags wegen iebiender 
Tierbestände. OemBrfordernisderNachhal t igkei twirdnach 
N r . 2 des Bezugserlasses mit demOurchschnittsergebnis von 
je drei aufeinanderfolgenden Wirtschaftsjahren vor nnd 
nach der Umstellung inr aiigemeinen hinreichend Rechnung 
getragen. 

Oer Nachweis einer Reinertragsminderung von mindestens 
20 v.Bi. intoige der Betriebsumstellung auf eine viebiose 
Befriebsorgantsafion ist nicht als bewerfungsrechtlicbeGrund-
iage oder ais Bewertungsmanstab, sondern iedigiieb ais 
indiz für die Bereebtigung des Absebiagsbegebrens anzu 
seben. 

Beim rechnerischen Nachweis d i e s e s l n d i z e s m u ß d e r B i n f l u ß 
der aiigemeinen Reinertragsenfwicklung ausgesobieden wer-
den, wobeizubeaebtenist. 

a) daß die maßgebliche Reinertragsentwicklung nur aus den 
statistischen Mittelwerten der Testbetriebe der Agrar-
beriebte (siebe Agrarbericht 1070, Tab. 24. Seite 47—50) 
abgeleitet werden kann, die derselben Betriebslorm 
(Marktfrucbt-, Butterbau , Veredelungs- oder Gemischt 
betriebe) wie der einen Abschlag begehrende Betrieb 
angehören, 

b) daß die Blirninierung der betrtebsformspezifischen Rem 
ertragsentwicklung auch tur Zeiten stagnierender oder 
rückläut igerReiner t räge gelten m u ß u n d 

c) daß sich die Reinertragsminderung oder -Stetgerung aus 
der Oiiterenz zwischen dem tatsächlichen Ourchschnitts 
Reinertrag des Betriebs aus den drei Wirtschaftsjahren 
nach dem Umstellungsjahr und dem l ikl iven Ourch-
schnitts Reinertrag des Betriebs desselben Zeitraums er 
rechnete diese Oillerenz ist in v IT des fiktiven Rein 
ertrags zu ermitteln. 

*) Der Bezugserlaß ist der Erlaß vom 3. 6. 1976 — S 3122 — 2 — V A 4, 
wiedergegeben in A 14. 
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§ 41 BewG 1965 

A16 Anweisungen 

Rechenbeispiele: 

Tatsächlicher Durchschnitts-
Betriebsreinertrag aus 3 W j . 
vordem Umstellungsjahr - RE v 

Prozentuale Reinertragsentwick-
lung der Statistikbetriebe der 
maßgeblichen Betriebsform im 
Umstellungszeitraum - P') 

Fiktiver Durchschnitts-Betriebs-
reinertrag in DM/ha LN des An-
tragstellers unter Berücksichti-
gung der Reinertragsentwick-
lung P p 

300 

50 

RE„ (1 + iö5) 
Tatsächlicher Durchschnitts-
Betriebsreinertrag in DM/ha LN 
des Antragstellers aus 3 W j . 
nach dem Umstellungsjahr 

= R E n 

Reinertrags-Differenz in DM'ha LN 

P , 
= R E n _ R E v ( l 1 0 Q 

Reinertrags-Differenz in 

450 

350 

-100 

RE r R E V ( 1 + 
- p - ; 
100 ' 

H. 

100 

300 

30 

300 

±0 

300 

—15 

390 

350 

—40 

300 

350 

-22,2 —10,3 

50 

1-16,7 

255 

350 

95 

37,3 

REvd + 4 ) 

Ergebnis: 

Nachweis einer 20-prozentigen 
Reinertragsminclerung als Folge 
der Betriebsumstellung 
erbracht... j a 

*) P — die piozentuale Veränderung des statistischen Durchschnitts-
Reinertrags der drei Wirtschaftsjahre nach dem Umstellungsjahr ge-
genüber dem statistischen Durchschnitts-Reinertrag der dem Umstel-
iungsjahr vorausgehenden drei Wirtschaftsjahre. 
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Anweisungen 

Einheitsbewertung des land- und forstwirtschaftlichen 
Vermögens; 

Fortschreibung der Einheitswerte wegen Änderung 
gegendüblicher Verhältnisse bei der Betriebsorganisation. 

(Erl. FM NRW vom 2. November 1988 - S 3136 - 3 - V A 4 / S 3106 
- 3 - V A 4) 

Hinweis auf B 16 /u S 38 BewG. 
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Anweisungen 

§ 41 BewG 1965 
(S 3122) 
A 18 

Bewertungsrechtliche Behandlung der Flächenstillegung im 
Rahmen des Gesetzes über die Gemeinschaftsaufgabe 
„Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" 
und nach dem Entwurf eines Gesetzes zur Förderung der 
Einstellung der landwirtschaftlichen Erwerbstätigkeit 
(FELEG) 

(Erl. EM NRW vom 24. Februar 19X9 - S 3132 - 14 - V A 4 / S 3132 
- 1 8 - V A 4 / S 3122 - 15 - V A4) 

Hinweis auf A 21 zu g 51 BewG. 
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Anweisungen 

Einheitsbewertung des land- und forstwirtschaftlichen 
Vermögens; 
Halbierung der Zuschläge wegen verstärkter Tierhaltung 
(§41 BewG) 

(Erl. EM NRW vom I . August 19X9 - S 3122 - 16 - V A 4) 

Durch § 12 des Gesetzes zur Förderung der bäuerlichen Landwirtschaft 
vom 12. 7. 19X9 (BGBl I 1435. BStBl I 2691 ist ij 41 BewG um Absatz 2a 
ergänzt worden. Danach ist vom I I . 19X9 an der Zuschlag wegen ver-
stärkter Tierhaltung um 50 v. Et. zu vermindern. 

Nach ü 41 Abs. 2a Satz 2 BewG steht die Halbierung des Zuschlags 
einer Änderung der tatsächlichen Verhältnisse gleich. Ist der Zusehlag 
in einem am 1.1. I98X maßgebenden Einheitswerl bereits enthalten, 
darf die Halbierung des Zuschlags nur unter den Voraussetzungen des 
# 22 Abs. I Nr. I Bew G im Wege der Wertfortschreibung erfolgen. Das 
erfordert grundsätzlich die Ermittlung der tatsächlichen Verhältnisse des 
gesamten Betriebs zum L I . 19X9. Soweit diese Verhältnisse dem 
Finanzamt nicht bereits bekannt sind, müssen deshalb nicht nur die 
Angaben über die Tierbestände und Flächen (Erklärung über die Tier-
haltung), sondern auch weitergehende Angaben (Erklärung FW 500) 
angefordert werden. 

Bereits bestandskrältige Bescheide über die Einheitswerte auf den 
1.1. 19X9. die einen unverminderten Zuschlag wegen verstärkter Tier-
haltung enthalten, sind zu ändern (ij 175 Abs. I Nr. 2 AO). 

Der Zuschlag wegen verstärkter Tierhaltung ist vor Anwendung des 
Ü 41 Abs. I Nr. 2 BewG zu halbieren. 

Diese Anweisung ergeht als gleichlautender Ländererlaß und w ird im 
Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht werden.*) 

i :) Der ErlaC i>i im BSrBl 14X9. I S 270 \erötlen[liehi wurden 
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Anweisungen 

^ 8 e w G 1 9 6 5 

Einheitsbewertung des tand-und furstwirtsehuftiiehen 
Vermögens: 

Berechnung eines Zuschlags n a e b § 4 t BewG wegen ttinweisaurzi: 
Überbestands an Wirtschaftsgebäuden bei Vorhandensein 
einer Reithalle 

tE r i ,EMNRWvom3, i anua r i9^ S 3 ) | | - 2 t t - ^ A 4 ) 

E Gegenstand ner Bewertung 

Gegenstandder Bewertung istder Eherhestandan Wirtsehaitsgehäu-
den der landwirtschaftlichen Nutzung, Eine Reithahe, die zum iand-
nnd forstwirtschaftlichen Vermögen gehört nnd zusätzlich zunt Nor 
malhestandan WirtschaltsgebäudenderlandwirtsehaltlichenNtttzung 
besteht, stellt einen Eberbestand an Wirtschaftsgebäuden dar. Die Best-
Stellung eines Eberbestands erfolgt durch Brülüng des tatsächlich vor-
handenen Gesatmbestands an Wirtschaftsgebäuden im Einzelfall,Dabei 
kann auchtrcrtz Vorhandenseineiner Reithalle ein Normalhestandan 
Wirtschaftsgebäuden festgestellt werden. 

Normalbestand ist der den regelmäßigenVerhältnissen der Gegend zum 
1, 1, 19Ö4 entsprechende Bestand an Stallgebäuden, Bergeräumen, 
Masehinen-undGerätesehuppen, Nebenräumenete, 

iE Angrenzung 

Eine Reithallegehört zum land- nnd forstwirtschaftlichen Vertrrögen, 
wenn sie alsWirtschaftsgebäude der BlerdehaltungeinesBetriebs der 
Eand-und Etirstwirtsehaft dauernd zu dienen hestimttttistt^33Abs, i 
BewG) 

Das ist auch dann der Bali, wenn eine Reithalle vorübergehend gewerh-
lichenoderprivatenZweckendient,aber die Verwendung im eigenen 
Betrieb der Eand-und EorstwirtschaltüberwiegtlAbscltttittldil A b s ! 
BewRi^l, d,h,, wenn die Nutzung der Reithalle überwiegend dureh 
betriebseigeneund Bensionspferde im Rahmender Grenzendes g51 
Abs 1 BewGerfolgt, 

Eine Reithalle, die überwiegend dureh Reitpferde genutzt wird, die 
nicht zurTierhttltung des Betriebsleigene Bierde und Bensiottspferde) 
gehören, ist dem Grundvermögen oder dem Betriebsvermögen zuzu 
ordnen 

HL Bewertungsgrundsätze 

(1) Bei Wirtschaftsgebäuden kotrtmt ein Zuschlag zunt Vergleichswert 
in Betracht, weit für sie bei der Bewertung die ais regelmäßig 
anzusehenclenVerhältnissederGegendt^3XAhs,2Nr,2BewGl 

956 Bc«-Kartei NW. IS. Krg.-Lfg. (Juli 19951 - I -



^ 1 8 ^ w G t ^ 

Anweisungen 

zugrundegelegt werden. Oaheitst zu prüfen.oh durch denElher-
hestanddietatsäehlichen Verhältnisseutntuehrals^clv.El. von 
dengcgendühlichen Verhältnissen ahweichen 1^41 Ahs.l Nr 1 
BewGl;vgl.BEff-Elrtcilcvontl5.7.199zlBStBlllS.X74)und 
^om 23 .9 .1992 -11137^^^ 

(2) Oer Zuschlag ist nach der durch den ÜherhestandanWirtschafts-
gchäuden. d.h. dureh die Reithalle hedingten Steigerung der 
Ertragslähigkeitzuhetuessenl§41 Ahs.2BewGl. 

13) Eine Steigerung der Ertragslähigkeit der landwirtschaftlichen Nut-
Bungergiht sichausderNutzungcler Reithalle durchhetriehsei 
gene Bierde, die zu Reit und Schulzwecken vermietet werden, 
oder durch hetriehslretnde Bierde. Oetn Grundsatz der Ordnungs-
tnäthgkeit der Bewirtschaltung und der Nachhaltigkeit der Ertrags-
erzielung 1^36 Ans.2BewGl wird dadurchRechnttng getragen, 
daßnieh tvonder tatsächlichen Anzahl derBlerde. sondern von 
der Anzahl der dauernd hereitgestellten Stallplätze für Bierde aus-
Bugehenist.Oaheiwird eine ähliehe Auslastung der Rferdeplätze 
unterstellt. Eine Nutzung der Reithalle dureh hetriehseigene Bier-
de.die Zueht oder eigenenReitzweeken dienen.führt zukeiner 
wesentlichen Steigerung der Ertragslähigkeit. 

141 Oer Wertansatz für den Zuschlag lAhschnittVlist das Achtzehn-
lache des nachhaltig erzielharen Reinertrags zuml . 1. 1964;erist 
in Anpassung an dieErtragswertedesg411Ahs.2BewGhalhiert 
worden. 

I V Bewertttttgsverfaltren 

Gl Grundlage derzusehlagshereehnung sind 

a) die Anzahlder maßgeblichen Pferdepläfze 

b) die Größe der Renhalle 

e) der nachhaltig durchschnittliche Pensionspreis je Pferd zum 
1,1,1904, 

(2) Die Anzahl der maßgeblichen Pferdeplätze errechnet sich aus der 
Summe der Stallplätze für Pensionspferde und für betriebseigene 
Pferde, die zu Reit-undScbulzwecIcen vermietet werden, sowie 
aus der Anzahl der betriebsfremden Pferde, die die Reithalle regel-
mäßig nutzen, Is^leinpferdeundPonyssindniehtmitzuzählen, 

t3) Die Größe der Reithalle wird bestimmt durch ihre Grundfläche in 
m-,d,h, Längen Breitein mtlnnenmaßt, 

t4t Derzuermittelndenachhaltigedurchschnittlicbc Pensionspreis zum 
h I , 1994 wirdauf alle maßgeblichenPfcrdeplätzeangewendet, 
Soweit die Reithalle nieht dureh Pensionspferde genutzt wird, ist 
der Pensionspreis für die maßgehliehen Pferdeplatze zu sehätzen. 

95n 



Anweisungen 

§ 41 BewG 1965 
A 20 

Bei der Ermittlung des Pensionspreises aui Feststellungszeitpunk-
te nach dem 1.1. 1994 ist dieser Wert unter Anwendung des maß-
geblichen bundeseinheitlichen Indexes auf das Wertniveau zum 
1.1. 1994 zurückzuführen. 

V. Wertansatz in D M je Pferdeplatz zur Ermittlung des 
Zuschlags nach § 41 BewG (feste Sätze) 

Monatlicher Pensionspreis je Pferd /um I I 1994 in DM 

Größe der Reilhalle in m- unter 400 450 500 550 600 
400 bis bis bis bis und 

unter unter unter unter mehr 
450 500 550 6(X) 

unter 700 0 103 420 738 I 056 I 373 

700 bis unter 900 0 241 558 876 I 193 1511 

900 bis unter I 100 38 356 673 990 I 308 I 626 

1 100 und mehr 146 464 781 1099 1416 1734 

V I . Verfahren zur Berechnung des Zuschlags 

(1) Der Wert des gegendüblichen Wirtschaftsgebäudebestandes ist auf 
der Grundlage des prozentualen Anteils der Wirtschaftsgebäude 
am Vergleichswert der landwirtschaftlichen Nutzung nach dem 
Erlaß vom 10. 7. 1970 S 3127 - 1 - V C 1 - BStBl I S. 906 - zu 
berechnen (vgl. BFH-Urteil vom 15. 7. 1992. BStBl II S. 874). 

(2) Der Wert für die Reithalle ist nach Abschnitt V dieses Erlasses 
durch Multiplikation der Anzahl der maßgeblichen Pferdeplätze 
mit dem jeweiligen Wertansatz zu ermitteln. 

(3) Der Wert der Reithalle ist als L'nterschiedsbetrag zwischen dem 
Wert des gegendüblichen Wirtschal'tsgebäudebestands (Abs. 1) und 
dem Wert des tatsächlichen Wirtschaftsgebäudebestands (Abs. I + 
Abs. 2) ist zu ermitteln und nach 8 41 Abs. I Nr. I BewG um 20 
v. H. des Werts des gegendüblichen Wirtschaftsgebäudebestands 
zu vermindern. 

(4) Bei Betrieben mit Zupachtflächen ist der Wert des gegendüblichen 
Wirtschaftsgebäudebestands (Abs. I) nur auf der Grundlage der 
Eigentumsfläche zu ermitteln. 

(5) Ein Zuschlag ist zu machen, wenn der nach Absatz 3 errechnete 
Wert eine Änderung des Vergleichswerts der landwirtschaftlichen 
Nutzung um mehr als den fünften Teil, mindestens aber um 
1 000 DM oder mehr als 10 000 DM. bewirkt (8 41 Abs. 1 Nr. 2 
BewG). 

(6) Für eine Wertfortschreibung des Einheitswerts sind die Fortschrei-
bungsgrenzen des 8 22 Abs. I Nr. 1 BewG zu beachten. 
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§ 41 BewG 1965 
A20 

Anweisungen 

VII . Anwendung 

(1) Wertfortschreibungen aufgrund dieses Erlasses sind erstmals auf 
den 1.1. 1994 vorzunehmen. 

Soweit ein Zuschlag wegen Überbestands an Wirtschaftsgebäuden 
bei Vorhandensein einer Reithalle bereits vorgenommen wurde, ist 
von Amts wegen zu prüfen, ob eine fehlerbeseitigende Fortschrei-
bung durchzuführen ist. 

(2) Nach § 125 Abs. 4 Satz 1 BewG findet § 41 BewG im Beitritts-
gebiet keine Anwendung. Zuschläge wegen Überbestands an Wirt-
schaftsgebäuden kommen daher im Beitrittsgebiet nicht in Betracht. 
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Anweisungen 

Einheitsbewertung des land- und forstwirtschaftlichen 
Vermögens: 

Berechnung eines Zuschlags nach § 41 BewG wegen 

Überbestands an Wirtschaftsgebäuden bei Vorhandensein 

einer Reithalle 

(Erl. EM NRW vom 6. September 1994 - S 3111 - 20 - V A 4) 

Ich bitte Abschnitt VII Abs. 1 des Bezugserlasses*) wie folgt zu ergän-
zen: 

..In Fällen der Einheitswertfeststellung unter Vorbehalt der Nachprü-
fung (!) 164 AO) und in Fällen der vorläufigen Feststellung des Ein-
heitswerts (§ 165 AO) sowie bei anhängigen Rechtsbehelfen ist der 
Erlaß auch auf Stichtage vor dem 1.1. 1994 anzuwenden, soweit noch 
keine Verjährung eingetreten ist." 

Abschnitt IV Abs. 3 ist wie folgt zu fassen: 

..(3) Die Größe der Reithalle wird bestimmt durch die Größe der Reit-
fläche in der Reithalle in m-. d. h. Länge x Breite in m (Innenmaß)." 

Ich weise darauf hin. daß auch in otfenen Fällen aus Vertrauensschutz-
gründen, wie vorgesehen. Reithallen erstmalig zum 1.1. 1994 bewertet 
werden sollen. 

*) Der Erlaß ist wiedergegeben in A 20! 
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§ 41 BewG 1965 

NfD A I 

Elmheitsbewertung des land- und forstwirtschaftlichen Ver-
mögens; 

hier: Ab- und Zuschläge für Wirtschaftsgebäude 

Im wesentlichen gleichlautend 

Rdvfg. OFD Köln vom 16. Dezember 1970 — S 3122 — 1 — 
St 211 

Rdvfg. OFD Münster vom 13. Juni 1972 — S 3122 — 2 — 
St 24—33 

1 Anlage ) 

Bei der Einheitsbewertung des land- und forstwirtschaftlichen 
Vermögens sind Abschläge für Unterbestand und Zuschläge 
für Überbestand an Wirtschaftsgebäuden unter den Voraus-
setzungen des § 41 BewG 1965 zu machen. 

Für die Ermittlung der entsprechenden Eingabewerte stehen 
die Vorbögen EW 812 und EW 815 zur Verfügung. Zur Aus-
füllung der Pos. 1.32 des EW 812 und der Pos. 1.31 des EW 815 
müssen die prozentualen Normalanteile der Wirtschafts-
gebäude am Vergleichswert der landwirtschaftlichen Nut-
zungen bekannt sein. 

Die in den bundeseinheitlichen Weisungen zur Verteilung 
des Einheitswerts nach § 49 BewG 1965 enthaltene und auch 
für die Berechnung der Ab- und Zuschläge für Wirtschafts-
gebäude geltende Tabelle (BStBl 1970 I S. 906) enthält ledig-
lich mittlere Normalanteile. Zur Vermeidung von Einzel-
berechnungen und sich hieraus ergebender Ungleichmäßig-
keiten bei abweichenden Hektarwerten und Nutzungsgrößen 
habe ich deshalb diese Tabelle erweitert und die erweiterte 
Tabelle als Arbeitshilfsmittel beigefügt. Die Normalanteile 
der erweiterten Tabelle gelten jedoch nicht bei der Ermitt-
lung des Abschlags für fehlende Wirtschaftsgebäude bei 
Stückländereien. Für landwirtschaftliche Stückländereien ist 
nach Abschnitt 2.20 Abs. 3 BewRL vielmehr allgemein 25 v. H. 
des Vergleichswerts als Normalanteil der Wirtschaftsgebäude 
in Ansatz zu bringen. 

^ ^ - ^ 

^ j a ^ ^ M 

% y 
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§ 41 BewG 1965 

NfD A I 

Prozentuale Aoteile der Wirtschaftsgebäude am Vergleichswert 
Landwirtschaftliche Nutzung ohne Hopfen und Spargel 

Hektarwert i n 
DM 

bis 800 

über 80O— 900 

über 900—1 000 

über 1 000—1 100 

über 1 100—1 200 

über 1 200—1 300 

über 1 300—1 400 

über 1 400—1 500 

über 1 500—1 600 

über 1 600—1 700 

über 1 700—1 800 

über 1 800—1 900 

über 1 900—2 000 

über 2 000—2 100 

über 2 100—2 200 

über 2 200—2 300 

über 2 300—2 400 

über 2 400—2 500 

über 2 500—2 600 

über 2 600—2 700 

über 2 700—2 800 

über 2 800—2 900 

über 2 900—3 000 

über 3 000—3 100 

über 3 100—3 200 

über 3 200—3 300 

über 3 300 

Nutzungsgröße in ha 

bis 10 

31 

30 

29 

28 

27 

26 

26 

25 

24 

24 

23 

23 

22 

22 

21 

21 

20 

20 

20 

19 

19 

18 

18 

18 

17 

17 

17 

ü. 10—20 ü. 20—50 

30 

29 

28 

26 

25 

24 

23 

22 

21 

20 

19 

19 

18 

18 

17 

17 

16 

16 

16 

15 

15 

14 

14 

14 

13 

13 

13 

28 

27 

26 

25 

24 

23 

22 

21 

20 

19 

18 

18 

17 

17 

16 

16 

15 

15 

15 

14 

14 

14 

13 

13 

12 

12 

12 
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§ 41 Abs. 1 BewG 1965 ist verfassungsgemäß; Verteilung 
des Einheitswerts eines land- unf forstwirtschaftlichen 
Betriebs 

1. § 41 Abs. I BewG 1965 verstößt nicht gegen den Gleichheits-
satz des Art. 3 Abs. 1 GG. 

2. Eine Verteilung des Einheitswerts eines land- und forstwirt-
schaftlichen Betriebs nach § 49 BewG 1965 braucht durch einen 
Ergänzungsbescheid nach § 216 Abs. 2 AO erst auf den Zeit-
punkt vorgenommen zu werden, auf den der bei der Hauptfest-
stellung auf den 1. Januar 1964 festgestellte Einheitswert erst-
mals bei der Festsetzung von Steuern zugrunde gelegt wird. 

BFH vom 18. Mai 1973 III R 81/72 
(BStBl 1973 II S. 694) 

Umrechnung des Tierbestands in Vieheinheiten und 
Bemessung des Zuschlags nach § 41 BewG bei vers tärkter 
Tierhaltung 

Die in den BewRL angegebenen Werte (Absehn. 2.20 Tabelle L 30) 
für die Umrechnung des Mehrbestandes an Vieheinheiten auf der 
Grundlage des Futterbedarfs sind Rechtens. Ein Verstoß gegen 
Grundsätze der Verfassung liegen nicht vor. 

BFH vom 23. November 1979 III R 86/76 
(BStBl 1980 II S. 90) 

Bemessung des Zuschlags nach § 41 BewG und der 
Zurechnung zur Berücksichtigung der Ertragssteigerung 
durch verstärkte Tierhaltung 

1. Die Richtigkeit des Zahlenwerks der Tabellen L 18 und L 30 in 
Abschn. 2.11 und 2.20 BewRL läßt sich nicht aufgrund einer 
Auswertung nach einer statistisch-mathematischen Methode von 
nur wenigen Betrieben mit Erfolg in Zweifel ziehen. Die auf der 
Grundlage dieser Tabellen ermittelten Zurechnungen und 
Zuschläge für verstärkte Tierhaltung beruhen auf Durchschnitts-
werten, die rechtlich nicht zu beanstanden sind. 

2. Ist es gegendüblich, daß ein größerer Tierbestand vorhanden ist. 
als er durch die auf der Bodenschätzung beruhenden Ertrags-
meßzahl abgegolten ist. so ist dies durch Zurechnung zu den 
Ertragsmeßzahlen aller in Betracht kommenden Betriebe dieser 
Gegend zu berücksichtigen. 

BFH vom 23. November 1979 III R 78/77 
(BStBl 19X0 II S. 92) 
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§ 41 BewG 1965 
A 1 

Rechtsprechung 

4. Abschlag nach § 41 BewG wegen viehloser 
Bewirtschaftung nur bei nachhaltiger Minderung der 
Ertragsfahigkeit 

1. Bei viehlos betriebener Landwirtschaft kommt ein Abschlag 
gemäß §41 BewG grundsätzlich nur dann in Betracht, wenn 
eine Viehhaltung unrentierlich ist und die natürlichen Ertrags-
bedingungen so beschallen sind, daß sie eine Bodennutzung 
hoher Intensität objektiv nicht gestatten. 

2. Zur Feststellung der Ertragsfähigkeit ist unter Berücksichtigung 
der Weilverhältnisse vom Hauptfeststellungszeitpunkt der 
Bestand der gegendüblichen Viehhaltung als wirtschaftliche 
Ertragsbedingung mit dem tatsächlichen Zustand des Betriebs 
zum Festste! lungszeitpunkt zu vergleichen. 

3. Die objektive Beweislast (Feststellungslast) hat der Betriebsin-
haber zu tragen. 

BFH vom 10. August 1988 II R 252/83 
(BStBl 1988 11 S 9X7) 

5. Zur Bedeutung des Bodennutzungssystems fü r die 
Bewertung eines landwirtschaftlichen Betriebes; 
Abschlag nach § 41 BewG 

1. Für die Betriebsorganisation, zu der auch das Bodennutzungs-
system und in diesem Rahmen das Kulturartenverhältnis gehört, 
sind beim Vergleich der Enragsbcdingungen die in der Gegend 
als regelmäßig anzusehenden Verhältnisse vom Hauptfeststel-
lungszeitpunkt maßgebend. 

2. Ein Abschlag am Vergleichswert ist gemäß § 41 BewG nach der 
durch die Abweichung bedingten Minderung der Ertragsfähig-
keit zu bemessen. 

BFH vom 9 November 1988 II R 233/81 
(BStBl 1989 II S. 186) 

6. Zur Ermittlung eines Zuschlags wegen vers tärkter 
Tierhaltung 

I . Zur Feststellung der Ertragslähigkeit ist unter Berücksichtigung 
der Wertverhältnisse vom Hauptfeststellungszeitpunkt der 
Bestand der gegendüblichen Viehhaltung als wirtschaftliche 
Ertragsbedingung mit dem tatsächlichen Zustand des Betriebs 
zum Feststellungszeitpunkt zu vergleichen. 
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Rechtsprechung 

2. Bei der Einheitsbewertung eines Betriebs der Land- und Forst 
Wirtschaft kommt ein Zuschlag wegen verstärkter Tierhaltuti; 
nur dann nicht in Betracht, wenn es sich insoweit um eine Fehl 
maßnähme handelt. 

BFH vom 15. Februar 1989 II R 250/83 
(BStBl 1989 II S. 403) 

234 Bew-Kartei NW. 18. Erg.-Lfe. (Juli 1995) 



§ 41 BewG 1965 
A2 

Rechtsprechung 

1. Kein Abzug von Pensionslasten gegenüber Arbeitnehmern 
eines forstwirtschaftlichen Betriebs vom Gesamtvermögen 

Pensionslasten gegenüber Arbeitnehmern eines Betriebs der Land-
und Forstwirtschaft (forstwirtschaftlicher Nutzung) sind bei der Ver-
mögensteuerveranlagung nicht vom Gesamtvermögen abzuziehen, 
da sie bereits bei der Feststellung des Einheitswerts eines solchen 
Betriebs berücksichtigt sind. 

BFH vom 1. Marz 1989 II R 212/83 
(BStBl 1989 II S. 496) 

2. Zur Berücksichtigung von Pensionslasten bei der 
Einheitsbewertung eines Betriebs der Land- und 
Forstwirtschaft 

Pensionslasten sind bei der Einheitsbewertung eines Betriebs der 
Land- und Forstwirtschaft (landwirtschaftliche Nutzung) mit der 
Hälfte ihres Wertes zum Hauptf'eststellungsz.eitpunkt 1. Januar 1964 
vom Vergleichswert der landwirtschaftlichen Nutzung abzuziehen. 

BFH vom 8. März 1989 II R 211/83 
(BStBl 1989 II S. 499) 

3. Zur Ermittlung eines Zuschlags fü r einen Überbestand an 
Wirtschaftsgebäuden bei einem land- und 
forstwirtschaftlichen Betrieb mit Zupachtflächen 

1. Errichtet ein Land- und Forstwirt aus Anlaß der Zupachtung 
größerer Acker- und Grünlandflächen aus betrieblichen Grün-
den zusätzliche Wirtschaftsgebäude, so kann dies zu einem Über-
bestand an Wirtschaftsgebäuden führen, der einen Zuschlag am 
Vergleichswert rechtfertigt. 

2. Eine Schätzung des Anteils der Wirtschaftsgebäude am Ver-
gleichswert der zugepachteten Flächen nach Maßgabe des gleich-
lautenden Erlasses der obersten Finanzbehörden der Länder vom 
10. Juli 1970 (BStBl I 1970. 906) ist jedenfalls dann sachge-
recht, wenn der aus Anlaß der Zupachtung errichtete Gebäude-
bestand auf die Paehtfläche ausgelegt ist. 

BFH vom 15. Juli 1992 II R 24/88 
(BStBl 1992 II S. 874) 
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Anweisungen 

Hauptieststeliung der Einheitswerte des land- und iorst-
wirtsthaitlichen Vermögens; 

hier: Behandlung einer Hofstelle, von der aus nur Pacht-
ländereien bewirtschaftet werden 

(Erl. FinMin NW vom 27. November 1967 — S 3111 — 3 — 
V 1) 

Hinweis auf F 2 zu § 34 BewG 1965. 

U 5 Bew-Kartei NW, 2. Erg-Lfg (November 1968) — 1 — 



Anweisungen 

tlauptleststellungderBinheitswerte des land-und furst-
wirtschaltlichen Vermögens auf den 1. Januar 1964; 

hier; Ah nnn Zuschläge am Vergleichswert der landwlr t -
schaltlichen Nutzung lür stehende Betriehsmitteh ins-
besondere lü rT ie rhes t ände 

l B r l . E i n M i n N W v o m 2 3 . E e b r u a r i g b ß — S2122 — 2 — 
V i ) 

Bei der Ermittlung von Zuschlägen ihr Tierbestände in 
Beiriehen mit zugepacbtetenStückländereien ist zu beachten, 
daß hei Stückländereien weder Abschläge für fehlende 
Betriebsmittel heim Eigentümer des Grund und Bodens noch 
Zuschläge für Elberbestand an diesen Vvirtschaftsgütern hei 
deren Eigentümern zu machen sind (§ 41 Abs.2 BewG). 
Oer zweite Teil dieser Vorschrift bedeutet, daß für stehende 
Betriebsmittel, die der Bewirtschaftung zugepachteter Stück-
ländereien dienen und bei deren Eigentümern, den Pächtern. 
alsElberbestandtnErscheinung treten.dann ke ineZuscb läge 
zu machen sind, wenn der auf die Gesamtfläche (einschließ-
lich Zupachtung) bezogene Betriebsmittelbesatz seiner Elöhe 
nach als gegendübl icbanzuseben ist. 

Angaben des Steuerpflichtigen über die Elöhe des Besatzes 
anstehenden B e t r i e b s m i t t e l n s i n d f ü r d a s t o t e f n v e n t a r nicht 
erforderlich, weil ein die gegendüblichen Verbältnisse über-
steigender Besatz den Reinertrag des Betriebs kaum zu stei-
gernvermag. 

Anders verhäl t es sich beim lebenden Inventar. Bür Tier-
bestände. d e r e n E f ö h e . bezogen auf d i eGesamt f l äche . den 
gegendüblichen Besatz um mehr als 20 v.fT. übersteigt, sind 
Zuscblägeam Vergleichswert dereigenen N u t z u n g d e s B ä c h -
ters dann zu machen, wenn die weiteren Voraussetzungen 
d e s § 4 1 A b s . l N r . 2 B e w G erfüllt sind. 

Beispiel; 

Eigentum 5 ha. Zupachtung 45 ha; maßgebliche regelmäßig 
landwirtschaftlich genutz teBläche 50 ha; Vergleichswert des 
Eigentums 10000 OM; gegendüblicher Tierbestand 150 VE 
ie 100 ha; Ansatz beim Orfs-Bewertungsstützpunkt 4; o. 
also keine Zu- oder Abrechnungen für Tierbestand, tatsäch-
licherTierbesfandlOOVE 

Tafsächlicher Tierbestand auf der Gesamtfläche 100 VE 

gegendübl icherTterbes tand auf der Gesamtfläche 75 VE 

Abweichung ^ 25 VE 

Kürzung (§41 A b s . l N r . l B e w G ) 2 0 v . l T . 

von 75 VE — 15 VE 

Basis für Zuschlag ^ 10 VE 

146 Bew-Kaitei N U 2. Erq-Lfg (November lü68) — 1 — 



§ 41 BewG 1965 

B2 Anweisungen 

Steigerung der Ertragsfähigkeit 10 VE 600 DM = 6000 DM 
(Tab. L 30 BewRL). 

Die Änderung der Ertragsfähigkeit bewirkt eine Erhöhung 
des Vergleichswerts der eigenen Nutzung um mehr als ein 
Fünftel und um mindestens 1000 DM. Der Zuschlag beträgt 
6000 DM. 

146 



$41 BewG 1965 

NfD B1 

Hauptfeststellung der Einheitswerte des land- und forst wirt-
schaftlichen Vermögens aui den 1. Januar 1964; 

hier: Stückländereien 

(Erl. FinMin NW vom 24. Januar 1972 — S 3116 — 3 — VC 1) 

Hinweis auf NfD F 1 zu § 34 BewG 1964. 

N I D 100 Bew-Kartei NW, 7. Erg.-Lfg. (März 19731 



Rechtsprechung 

1. Nachfeststellung bei Umwandlung eines land- und 
forstwirtschaftlichen Betriebs „Stückländerei" in ein unbe-
bautes Grundstück; Rechtsfolgen für die Aussetzung der 
Vollziehung 
1. Ist ein bislang als land- und forstwirtschaftlicher Betrieb 

„Stückländerei" bewertetes Grundstück gemäß § 69 
BewG dem Grundvermögen zuzurechnen, so muß dies 
im Wege der Nachfeststellung geschehen. 

2. Die Aussetzung der Vollziehung eines derartigen Nach-
feststellungsbescheids beschränkt sich auf die Suspen-
dierung derjenigen Rechtsfolgen, die von ihm gegen-
über dem vorherigen Zustand ausgelöst werden. 

3. Die Aussetzung der Vollziehung von Einheitswertbe-
scheiden ist auf diejenigen Stichtage zu beschränken, zu 
denen in materiell-rechtlicher Hinsicht ernstliche Zwei-
fel an der Rechtmäßigkeit der Feststellung bestehen. 

BFH vom 4. Februar 1987 I I B 33/85 
(BStBl 1987 I I S. 326) 
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Anweisungen 

Hauptfeststellung der Einheitswerte des land- und forst-
wirtschaftlichen Vermögens; 

hier: Saat- und Pilanzkämpe, Abgrenzung zwischen forst-
wlrtschaitiicher Nutzung und gärtnerischer Nutzung 

(Erl. FinMin NW vom 6. Juni 1968 — S 3140 — 2 — V 1) 

Hinweis auf A 12 zu § 34 BewG 1965. 

147 Bew-Kartei NW, 2, Erg-Lfg (November 1968) — 1 — 



§ 42 BewG 1965 
2 

Einheitsbewertung des land- und forstwirtschaftlichen 
Vermögens; 

hier: Bewertung von Nebenbetrieben nach § 42 BewG 1965 

(Erl. FinMin NW vom 19. Juli 1971 - S 3123 - 9 - V C 1) 

Der im Bundessteuerblau 1971 Teil I Seite 324 veröffentlichte Erlaß Anlage 
vom 15. Juni 1971 S 3123 - 9 - VC 1 enthalt nur Bewertungsanwei-
sungen tür Kornbrennereien und Abfindungsbrennereien. 

Sind neben diesen noch andere Brennereien, z. B. Obstverschlußbren-
nereien, vorhanden, so ist zu prüfen, ob sie nach den allgemeinen 
Abgrenzungs- und Bewertungsgrundsätzen des Erlasses als Nebenbe-
triebe der Land- und Forstwirtschaft angesehen werden können. Ist das 
der Fall, so sind solche Brennereien in sinngemäßer Anwendung des 
Abschnitts IV A des Erlasses zu bewerten. 

y5K Bew-Kartei NW. IX. Erg.-Lfg. (Juli IW5l • Ersatzblatt • - I -



Einheitsbewegung 

Gleichlautende Erlasse (Entschließung! der obersten 
EinanzbebürdenderEänder 

vumf^ . l u n i i ^ i 

betr. Bewertung von Nlebenbetrieben der Eand-und 
Forstwirtschaft nach^42BewGi^t^ 

E Gegenstand der Bewertung 

I Gegenstand derBewertung sind Nebenbetriebc,die einem fiaupt-
betrieb der Eand-und Forstwirtschaft zu dienen bestimmt sind und nicht 
einen selbständigen Gewerbebetrieb darstellen^42BewG),Ihre Auf-
gabe ist die Be oder Verarbeitung land- und forstwirtschaftlicher 
Erzeugnisse, 

2, Eier Absatz von Eigenerzeugnissen über einen eigenen Einzel-oder 
Großhandelsbetrieb sowie die Ausführung vonDienstleistungensind 
niebt als Nebenbetrieb anzusehen, 

iE Abgrenzung 

I Be-oderVerarbeitungiand-undforstwirtschaftlicher Erzeugnisse 
gilt dann alsNebcnbetrieb der Fand-und Forstwirtschaft,wenn 

a) dieeingesetzteRohstoffmengeüberwiegendimeigenenElauptbe-
trieb erzeugt wird und 

b) diebe-oder verarbeiteten Produkteüberwiegendfür den Verkauf 
bestimmt sind, 

2, Be-oderVerarbeitung land- und forstwirtschaftlicher Erzeugnisse 
tstintegrierterBestandteiletnerland und forstwirtschaftlichen Nut 
zung, eines Nutzungstcils oder einer Art der sonstigen land und forst 
wirtschaftlichen Nutzung, wenn das be oder verarbeitete Produkt über 
wiegend im ctgenenBetrieb der Eand-und Forstwirtschaft verwendet 
wird, Aufeine Ermittlung des Anteils zugekaufter Rohstoffe kann hier-
bei verzichtet werden, 

3, BeoderVerarbeitunglandundforstwirtschaftlicher Erzeugnisse 
istgewerblicheFätigkett.wenn 

a| die eingesetzte Rohstoffmenge überwiegend zugekauft wird und 

b) das be- oder verarbeitete Produkt überwiegend für den Verkauf 
bestimmt ist. 

DErsatzhiattD - Z ^ 



?a.*) Bei Brennereien (Teil IV. Absehn. A. B und F) ist die eingesetzte 
Rohstoffmenge nieht nach dem Gewicht der verwendeten Rohstoffe 
unmittelbar (z. B. Kartoffeln, Getreide. Obst), sondern nach der in die-
sen Rohstoffen enthaltenen Stärkemenge zu bemessen. Diese ist ent-
sprechend dem Verfahren der Bundesmonopol Verwaltung aus dererzeug-
ten Alkoholmenge herzuleiten. 

4. Im Werklohn für fremde Unternehmer be- oder verarbeitete land-
und forstwirtschaftliche Erzeugnisse sind wie zugekaufte Erzeugnisse 
zu behandeln. 

*) Ergänzt durch gleichlautenden Erlaß der obersten Finanzbehörden der Länder 
vom 2. April 1991 - BStBl 1991 IS. 496 -
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Anweisungen 

5. An der Vorstute des Finzelertragswerts sind gegebenentalls Ab-c^der 
Zurechnungen tür Grundsteuerbelastung nach Feil III Abs.5 dieses 
Erlasses vorzunehmen. Es ergibt sich derEinzelertragswert. 

V Geltungsdauer 

Dieser Erlaßistbei der Elauptteststellung der Einheitswerte desland-
undtorstwirtschattlichenVermögensautden I.Januar I9b4stiwie bei 
Eortsehreibungen und Nachieststellungen naeh ^ 2 2 und 23 BewG 
anzuwenden. 

DieserFrlaßergehttm Einvernehmen mitdenobersten Einanzbehör-
den der anderen Bundesländer. 

Der obige Erlaß ist durcb Erlall FinMin NW vom 25.April 1972^ 
S 3 I 3 2 ^ 9 ^ V G i tvgl. gleichlautenden Erlaß der ttbersten Einanz.be-
hörden der Eänder BStBII972IS.352 )wie folgt ergänzt worden; 

AbscbnittE 

^artotTelbrennereien 

1. Kartoffelbrennereten i.S. dieses Erlasses verarbeiten Kartoffeln 
sowie nieht zum Korn t!)2 Abs.-i Brennereiordnung) gehörende 
Getreidezu Branntwein.dergemäß^5X BranntwMonG vollstän-
dig an die Bundesmonopolverwaltung zum Branntweinubernahme-
preis abzuliefernist.Siesindlandwirtschaftliche Brennereien!.S. 
des^24BranntwMonG. 

2. Kartoffelbrennereien werden als Einzel oderGemeinschaftsbren-
nereien betrieben. Eine Gemeinschaftsbrennerei ist Nebenbetrieb 
mehrerer Betriebe der Eand-undEorstwirtsehait auch dann, wenn 
deren Inhaber verschiedene Personen sind und einFeil der Betriebs-
mittel einem vttnihnenalleingehörttRFEI-Eirteil vom 2b.Januar 
1939. FStBIS.573). !)3-t Abs .5undbBewG ist entsprechend 
anzuwenden. 

3. Eine Genttssensehaftsbrennerei ist kein landwirtschaftlicher Neben-
betriebderGenossentFEEI-Frteilvom7.März194tJ.FStBIS.4XX). 

4. Als Ausgangswert sind Id^DVtjefiektoliterWeingeistdesregel-
mäßigen Brennreehts t^ IX Brennereiordnung) anzusetzen. Dabei 
isteinemittlereGrttndsteuerbelastungunterstellt worden. 

5. Durch Multiplikation des regelmäßigenBrennrechtsinflektolitern 
mit dem Ausgangswert ergibt sich die Vorstute des Einzelertrags 
werts 

b An derVorstufe des Einzelertragswerts sindggf.Ab öderZurech-
nungen für Grundsteuerbelastung nachFeil III Abs.5dieses Erlas-
ses vorzunehmen. Es ergibt sich der Einzelertragswert. 
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Anweisungen 

OieserErlaßergehtimEinvemehmenmitden obersten Einanzbehör-
denderanderenEänder, 

Oer nhlge Erlaß Ist d n r e h E ^ 
^S5123^9^VA4lvgl,gleichlautenden Erlaß der obersten Einanz-
behörden der Eänder^BStB119801S,4b2^)wlefnlgl ergänzt wnr-
den; 

AhsehntttG 

rlerstellnngvonWlnzerseltt 

10 Winzersektim SinnediesesErlasses mußausGrundweinenher-
gestellt sein, die aussehließlieh aus selbsterzeugtenTrauben des Wein-
bau-Elauntbetriebs gewonnen worden sind, Teil 11 Abs, i Buchst,adie-
sesErlassesist nieht anzuwenden, 

Winzersekt muß außerdem als Erzeugnis diesesWeinbaubetriebs unter 
Angabe derRebsortefn),des Jahrgangs undderEagein sinngemäßer 
Anwendung der bezeiehnungsreehtliehen Vorschriften für Wein gekenn-
zeichnetsein, 

(2) Eäßt ein Weinbaubetrieb Sekt, der die Voraussetzungen naeh 
Absatzl erfüllt, im Wegeder Werkleistung tEohnversektungldurch 
einen anderen Betrieb herstellen undvermarktet diesen Sekt alsWin-
zersekt, so ist dies für die Anerkennung als Nebenbetrieb unschädlich, 

(3) Oie Elerstellung von Sekt durch eine Winzergenossenschalt ist kein 
landwirtschaftlicherNebenbetriebderGenossenlvglREEl-Elrteilvom 
7,5,1940^RStBlS,488), 

14) AlsAusgangswert sind0,70 OVljeO,75-l-Elascbe Winzersekt anzu-
setzen, Oabei ist eine mittlere Orundsteuerbelastung unterstellt, 

15) OurchVlultinlikation des Ausgangswerts mit der Anzahl der nach-
haltigjährlichselbstoderdurchEohnversektung hergestellten 0,75-1-
ElaschenWinzersekt ergibt sieh dieVorstufe des Einzelertragswcrts, 

16) An der Vorstufe des Einzelertragswerts sind ggf. Zu-oder Abrech-
nungenfür Grundsteuerbelastung nachTeill l l Abs,5diesesErlasses 
vorzunehmen. Es ergibt sieh der Einzelertragswert, 

17) Oer Einzelertragswert ist das Aehtzehnfaehe des halbierten Reiner 
trags nach den Verhältnissen des flauptfeststellungszeitnunktsl, 1,1004 
(vgl,Teil III Abs,5und Teil Vdieses Erlasses), 

^Ersatzhlatt^ - l t ) ^ 



Hauptfeststellung der Einheitswerte des land- und forstwirt-
schaftlichen Vermögens 

S3123 —3 —VC 1, 
(Erl. FinMin NW vom 7. Januar 1972 — S 3 l 2 3 — 9 — VC 1 } 

Der Bezugserlaß* enthält im Teil IV Abschn. D Abs. 4 zur 
Bewertung von Nebenbetriebsbrütereien nur Ausgangswerte 
für Mastküken und für Legehennenküken. Sind bei der Ein-
heitsbewertung derartiger Nebenbetriebe auch andere Küken-
sorten (Enten-, Gänse-, Putenküken) zu erfassen, so ist für 
jedes verkaufte Küken ein Ausgangswert von 0,30 DM an-
zusetzen. 

*) Der Bezugserlaß ist der Erlaß vom 15. Juni 1971. Er ist als Anlage in 
2 zu ( 42 BewG 1965 wiedergegeben. 

— 1 — 407 Bew-Kartei NW. 7. Erg.-tfg. (Marz 1973) 



Anweisungen 

Verteilung des Einzelertragswerts für einen Nebenbetrieb 
nach § 49 BewG 1965 

(Erl. FinMin NW vom 20. Februar 1973 — S 3127 — 1 — VC 1) 

Hinweis auf 6 zu § 49 BewG 1965. 

466 Bew-Kartei NW, 8. Erg.-Lfg. (Februar 1974) — 1 — 



Anweisungen 

AhgrenznngdesnetriehsderEand-nndEorstwirtschait vom 

Gewerbebetrieb; 

hier; Eigener Nebenbetrieh znm gepachteten Hauptbetrieb 
der Land-und Eorstwirtschalt 

( F r i , F i n M i n N W v o m 3 o , N o v e m b e r t 9 7 3 — S3tz3 — 9 — 

V G i ) 

Zur Frage, oh ein im V e r h ä i t n i s z u m g e p a c h t e t e n Hauptbe-
trieb der Eand-und Forstwirtschaft unterhaitener eigener Ne-
benbetrieb ais selbständiger Gewerbebetrieb oder ais Neben-
betrieb der Eand-und Forstwirtschaft anzusehen ist, bemerke 
ich^ 

f, N a c h d e m E r i a ß ^ v o m f o , d u n i f g 7 f — 5 3 f z 3 — 9 — V G t 
(FStFif97f fS,324) hegt ein Nebenbetrieb der Eand-und 
Forstwirtschaft vor ,wenn neben anderenVoraussetzungen 
„die eingesetzte Fohstoffmenge überwiegend im eigenen 
Hauptbetrieb erzeugt wirdD, 

OerFegriff „eigenere Hauptbetriebist nicbtais Eigentum 
i , S , v o n ^ 2 Abs, 2FewG aufzufassen, d,h, eine Eigentü-
meridentität beimProduktionsbetrieb (Hauptbetrieb) und 
Fe- und Verarbeitungsbetrieb (Nebenbetrreb) ist nieht 
ertorderiieh,istderFiauptbetriebgepaehtetundstehtder 
N e b e n b e t r i e b t m E i g e n t u m d e s P ä c h t e r s , s o k o m m t e s a u f 
d i e l n h a h e r i d e n t i t ä t b e t P r o d u k t i o n s - u n d Verarbeitungs-
betrieb an, im gepachteten Hauptbetrieb erzeugte Fob-
stotte sind somit aisFigenerzeugungdesPaehters anzuse-
hen,OerNebenbetrtebistaisseibstandigewirtsehatthehe 
Einheitdesiand-undforstwirtschafthchen Vermögens zu 
b e w e r t e n u n d d e m F ä e h t e r zuzurechnen, 

2, Werden die Rohstoffe eines gepachteten Hauptbetriebs in 
einemNebenbetrieb verarbeitet, der vondem Pächter auf 
dem Grund und Foden des Verpächters errichtet worden 
i s t , s o i s t d e r N e b e n b e f r i e b n a c h ^ 3 4 A b s , 4 F e w G i n d e n 
Finheitswert des Verpächters einzubeziehen. 

' Der Erlaß vom 15. 6, 1971 ist auch in Anweisung 2 zu § 42 BewG 1965 

wiedergegeben. 

— 1 — 467 Bew-Kartei N W , 8. Erg.-Lfg. (Februar 1974) 



§ 42 BewG 1965 

6 

Bewertung von Rinderbesamungsstationen; 

hier: Wertfortschreibungen des Einheitswerts 

(Erl. FinMin NW vom 24. Juni 1975 — S 3100 — 6 — V C 1) 

Hinweis auf A 10 zu § 33 BewG. 

571 Bew-Kartei NW, 10. Erg.-Lfg. (Sept. 1976) — 1 — 



Abgrenzung zwischen einem Betrieb der Land- und Forstwirt-
schaft und Gewerbebetrieb; 

hier: Verkauf von geschlachteten und in Hallten zerlegten 
selbsterzeugten Mastschweinen 

(Erl. FinMin NW vom 27. Juni 1975 — S 3111 — 22 — V C 1) 

Hinweis auf C 5 zu § 33 BewG. 

572 Bew-Kartei NW, 10. Erg.-Llg. (Sept. 1976) — 1 — 



Binheifshewerfnng des fand- und forstwirtschaftlichen 
Vermögens; 

hier; Metzgeret-Nehenhetrieh eines netriehs der Land- nnd 
Borstwirtschaft oder seihständiger Gewerbebetrieb 

(Brl. FinMin N ^ v o m ß . d u b i g 7 5 ^ S 3 1 1 1 ^ 2 z ^ V C l ) 

Nachdem Brlaß vom27 .dun i i 97 ^ S3111 ^ 2 2 ^ V C 1. 
der aui dem Ergebnis der Besprechung der Bewerfungsrefe-
renfen der obersten Finanzbehörden des Bundes und der Fän-
deram 2. u n d ^ . d u n i 1975 beruhe isf der Verkauf von ge 
schiachteten und in Ffälften zerlegten selbsterzeugten Mast-
schweinennoch a lsTät igkei f tmRabmen einesBetriebsder 
Fand-und Forstwirtschaff anzusehen. Entsprechendes gilt für 
den Verkauf von geschlachteten und in Ffäiffen zerlegten 
selbsferzeugten Rindern .OieseTät igkei t wird auch dann noch 
der Fand- und Forstwirtschaft zuzuordnen sein, wenn die 
Sehweine und Rinderhälffen in Kühlwagen aus dem land-
wirfsehaffiiehen Froduktionsgebiet in das Absatzzentrum ge 
sehafff werden. 

Bine Tätigkeit, die üher das Schlachten und Zerlegen der 
selbsterzeugten SchweineundRtnder in Blähten hinausgeht, 
ist dagegen als selbständige gewerblicheTättgketf anzusehen. 
Cbe inBet r teb der Fand und Forstwirtschaftals Ted eines 
einheifiiehen gewerblichen Metzgereibetriebes anzusehen isf 
(vorletzter AhsatzlbresBezugsberichtsh kann nur nach den 
Verhä l ln i s sendesBinze l fa l l e senfseh ieden werden 

BewG wiedergegeben. 

573 Bew-Kartei NW, 10. Erg.-Lfg. (Sept. 1976) — 1 — 



Anweisungen 

Abgrenzung zwischen Betrieb der Land- und Forstwirtschaft 
und Gewerbebetrieb; 

hier: Schlachtung und Verkauf selbsterzeugter Tiere 

(Erl. FinMin NW vom 28. April 1977 — S 3111 — 22 V A 4) 

Hinweis auf C 8 zu § 33 BewG. 

Bew-Kartei N W , 11 Erg. Llg (Dez. 1977) 



Binheitshewertung des land-und iorstwlrtschaitllchenvermö-
gens nach dem neuen Recht 

hier; Bewertung von Nehenhetriehen der sonstigen land-und 
torstwlrtschaitlichen Nutzungennach ^ 42 BewG 1965 
— Fischräuchereien — 

Rdvfg. GFO Münster vom 22. August 1 9 7 2 ^ 5 3 1 7 2 — 6 ^ 
St21-^32 

l . l n Fischräuchereien alsNebenbetriebe der sonstigen land-
und forstwirtschaftlichen Nutzung (Finnentischereh Teich-
wirtschaft undFischzucht für Binnenfischerei undFeichwirt-
schatt)icönnen Fische einer oder mehrerer Süßwasser-Fisch-
arten verarheitet werden. 

2. Oie Bewertung von Forellenräuchereien ist in Ahschn. G 
der Anlage meiner Bezugs-Rundverfügung^ behandelt. 

3. Zur Bewertungder selten vorkommenden Räuchereienan-
derer Süßwassertische ist ein entsprechender Frlaß der ober-
sten Finanzhehörden der Fänder nicht ergangen. Fs ist da 
her im Einvernehmen mit den Sachverständigen der Gber-
finanzdirektionen Köln, Düsseldorf und Ffannover und in 
Anlehnung an Abschn.Gder Anlage meiner Bezugs-Rund-
Verfügung (Forellenräuchereien) für denGF-Bezirk Münster 
folgendes Fewertungsschema entwickelt wordene 

â  Kleine Maräne 

1 kg lebende kl. Maräne ergibt 6,7 ^ ganzgeräucherte 
kl.Maräne. 
Oer Schlacht- und Verarbeitungsverlust wird mit 36 v.Fl. 
angesetzt. 
Oer Reinertrag ergibt sich aus dem Rohertrag.vermindert 
umden Aufwand, de rdenum36v . lFgekürz ten Ansätzen 
derFabelle2des Abschn CderAnlagemeiner Bezugs 
Rundverfügung für filetierte Räucherforellen entspricht. 
Oie kl. Maränen werden nicht filetiert, sondern ganz ge-
räuchert, nicht vakuumverpackt, sondern einfacher behan-
delt und verpackt,so daßdie vorgesehenestarke Senkung 
der Onkostenrate für Forellen gerechtfertigt erscheint. 
Im Aufwand ist auch eine mittlere GrSt Belastung abgegol-
ten. Abweichende GrSt-Belastungen sind durch Ab- oder 
Zurechnungen am Feinertrag nach Feil III Abs. 6 der An-
lagemeinerBezugs-Rundverfügung zuberücksichtigen. 

Oer Finzelertragswert ist das lofache des halbierten Fein-
ertrages (vgl.Feil III Abs.3derAnl.derBezugs-Rundver-
fügung)* 

^ 8 t e ^ 5 ^ i ^ ^ 
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newertnngsheisniel; 

Der Betriehräumert jährlich 12 000 kg kl,Maränen, 

Preis je 0,7 kg geräucherte Maränen ^ 3,85 DM 

Preis je 1,0 kggrüneMaränen ^ 3 — D M 

Rohertrag je kg grüne Maränen ^ 0,85 DM 

ahzüglimAufwand^30^desTahel lenwertes  
für filetierte Eorellen(Tahelle2desAhsmn,G  
derAnl,der8ezugs-Rundverfügungj* ^0,80 DM 

Reinertrag )e kg grüne Maränen ^ 0,10 DM 

Einzelertragswert; 
0,10^ 12000 ^18 

^ 20520,— DM 
^ 

h^Aal; 

1 kglehendeGrün-Aale ergibt 0,7kg ganzgeräucherte, 
nimtgehäuteteAale, 

Der Smlamt- und Verarheitungsverlust wird mit 30v,lT, 
angesetzt. Der Reinertrag ergibt sich aus dem Rohertrag, 
vermindert umden Aufwand,der mit70v,lT, des Ansatzes 
der Taheile2desAhsmn,GderAnl, meiner Bezugs-Rund-
Verfügung* für filetierte Räumerforellen eingesmätzt wird, 
Aale werden ganz geräuchert, nicht vakuumverpackt,ver-
Ursachen aber bei Vorbehandlung und Schlachtung infoige 
des starken Smleimüberzugesundwegenlängerer Räumer-
dauer einen gewissen Mehraufwand, 

Die Aalnreiseunddamit Roherträge schwanken namGrö-
ßen-undOüteklassengehietsweise in weiten Grenzen,wo-
bei wegen Gesmmacksheeinträmtigung gesenkte Preise 
nimtherücksimtigtsindi 

^ ^ ^ ^ Gerinnst Mittel Höchst 
GEDMdnster; 

Erlös jelkgR,-Aal 14,00—17,00 18,00—21,00 22,00—24,00DM 

ErlösjeO,7kglc-AalO,80—11,00 12,80—14,70 15,40—18,80DM 

ErlösjelkgG,-Aal 7,00— 8,00 8,50— 0,50 10,00—11,00 DM 

Rohertrag; 2,80-3,00 4,10- 5,205,40- 5,80DM 

Es sind jeweils nur die Preise gleimer Größen und Güte 
klassenvergleimbar. 

NfD 101 



Bewertungsbeispiel: 

Der Betrieb räuchert jährlich 1 500 kg grüne Aale. 

Preis je 0,7 kg geräucherte Aale = 12,60 DM 
Preis je 1,0 kg grüne Aale = 8,50 DM 
Rohertrag je kg grüne Aale = 4,10 DM 
abzüglich Aufwand = 70 v.H. des Tabellen-
wertes für filetierte Forellen (Tabelle 2, Ab-
schnitt C der Anl. Bezugs-Rundverfügung) * = 2,10 DM 
Reinertrag je kg G.-Aale = 2,00 DM 
Einzelertragswert: 

2,0 X 1 500 X 18 
= 27 000 — DM 

c) Karpfen: 

Diese werden bislang nur vereinzelt mitgeräuchert. Neben-
betriebe dieser Fischart bestehen noch nicht. Sie sind aber 
auch zur Steigerung des Karpfenabsatzes — namentlich 
nach Einführung der Intensivhaltung — nicht ausgeschlos-
sen. Von der Entwicklung eines Bewertungsschemas kann 
vorerst abgesehen werden. 

Der Wert der Nebenbetriebe kann bei Binnenfischerei ein 
Vielfaches des Vergleichswertes der Fischereinutzung be-
tragen. 

4. Die gem. Ziffer 2 und 3 zu berechnenden Einzelertrags-
werte werden von mir ermittelt. Die auf den 1.1. 1974 zu 
ermittelnden Einzelertragswerte werden den Finanzämtern 
bis Ende 1973 mitgeteilt werden. 

5. Den vorletzten Absatz meiner Rundverfügung vom 28. 5. 
1971 — S 3173 — 5 — St 25 — 33 — (laufende Nachmeldung 
neu entstandener Nebenbetriebe — Fischräuchereien —) 
bitte ich auch weiterhin zu beachten. 

•) Die Bezugs-Rundverfügung ist die Rdvfg. der OFD Münster vom 31. März 
1971 — S 3123 — 17 — St 21 — 33. 
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§42 BewG 1965 

Rechtsprechung 

1. Brennerei als landwirtschaftlicher Nebenbetrieb *e*' 
Zur Frage, unter welchen Voraussetzungen eine Brennerei 
als landwirtschaftlicher Nebenbetrieb anerkannt werden kann. 

BFH vom 16. Oktober 1970 III R 25/69 

(BStBl 1971 I I S. 287) 

5 Bew-Kartei NW, 6. Erg.-Lfg. (Februar 1972) — 1 — 



Anweisungen 

Hauptfeststellung der Einheitswerte des land- und forst-
wirtschaftlichen Vermögens auf den 1. Januar 1964; 

hier: Bewertung der lorstwirtschaffliehen Nutzung mit 
testen Werten von 50 DM/ha 

(Erl. FinMin N W vom 29. November 1967 — S 3141 — 

VI) 

Hinweis auf B 1 zu § 55 BewG 1965. 

,48 Bew-Kartei N W , 2. Erg-Lfq [N.jvember ]%8| 



Anweisungen 

§ 43 BewG 1965 

2 

Hauptieststellung der Einheitswerte des land- und forst-
wirtschaftlichen Vermögens aui den 1. Januar 1964; 

hier: Abgrenzung des Abbaulandes (Kiesgruben und Stein-
brüche) zur forstwirtschaftlichen Nutzung, zum 
Geringstland und zum Unland 

(Erl. FinMin NW vom 6. Juni 1968 — S 3124 — 1 — V 1) 

Hinweis auf A 9 zu § 34 BewG 1965. 

HQ Bew-Kartei NW, 2. Erg-Lfg (November 1968) — 1 — 



Bewertung von Abbauland im Rahmen eines Betriebs der 
Land- und Forstwirtschaft (§ 43 BewG) bei der Hauptfeststel-
lung der Einheitswerte des land- und forstwirtschaftlichen 
Vermögens auf den 1. Januar 1964. 

(Erl. FinMin NW vom 6. Januar 1971 — S 3124 — 3 — VC 1) 

Nach § 43 BewG sind Betriebsflächen, die durch Abbau der 
Bodensubstanz überwiegend für den Betrieb nutzbar gemacht 
werden (Abbauland), mit dem Einzelertragswert zu bewerten. 
Häufig sind die Erklärungen bezüglich des Ahbaulandes nur 
unvollständig ausgefüllt und eine Ermittlung des Einzeler-
tragswerts ist nicht ohne weiteres möglich. Wegen der gerin-
gen Bedeutung des Ahbaulandes für die Betriebe der Land-
und Forstwirtschaft können als Einzelertragswert in der Regel 
pauschal 500,— DM/ha Abbauland angesetzt werden. Einzel-
ertragsermittlungen sind nur bei Vorliegen besonderer Ver-
hältnisse vorzunehmen. 

354 Bew-Kartei NW, 6. Erg.-Lfg. (Februar 1972) — 1 — 



Anweisungen 

§ 44 BewG 1965 

1 

Hauptfeststellung der Einheitswerte des land- und forst-
wirtschaftlichen Vermögens auf den 1. Januar 1964; 

hier: Abgrenzung des Abaulandes (Kiesgruben und Stein-
brüche) zur forstwirtschaftlichen Nutzung, zum 
Geringstland und zum Unland 

(Erl. FinMin NW vom 6. Juni 1968 S 3124 — 1 — V 1) 

Hinweis auf A 9 zu § 34 BewG 1965. 

J50 Bew-Kartei NW, 2. Erg-Lfg |November l'M») 



Anweisungen 

§ 44 BewG 1965 

2 

Hauptfeststellung der Einheitswerte des land- und forst-
wirtschaftlichen Vermögens auf den 1. Januar 1964; 

hier: Wildwiesen und Wildädcer, Abgrenzung zwischen 
forstwirtschaftlicher Nutzung, landwirtschaftlicher 
Nutzung und Geringstland 

(Erl. FinMin NW vom 6. Juni 1968 — S 3140 — 1 — V 1) 

Hinweis auf A 11 zu § 34 BewG 1965. 

Z5J Bew-Kartei NW, 2. Erg-Lfg (November 1968| — 1 — 



§ 44 BewG 1965 
3 

Einheitsbewertung des land- und forstwirtschaftlichen 
Vermögens und Bodenschätzung; 

hier: Ausweisung von Bodenflächen geringster Hinweis auf 4! 

Ertragsfähigkeit (Geringstlanderlaß) 

(Erl. FinMin NW vom 1. Okt. 1973 - S 3124 - 4 - V C 1) 

I . Rechtslage 

1. Zum Geringstland gehören die Betriebs flächen geringster 
Ertragsfähigkeit, für die keine Wertzahlen nach dem Boden-
schätzungsgesetz vom 16. Oktober 1934 festzustellen sind (vgl. 
G 44 BewG): 

a) die unkultivierten Moor- und Heideflächen (vgl. Abschn. 1.15 
BewRE). 

b) die ehemals bodengeschätzten Flächen und die ehemaligen 
Weinbauflächen, deren Nutzungsart sich dureh Verlust des 
Kulturz.ustandes verändert hat. 

2. Feststellungen über die Änderung der Nutzungsart infolge des 
Verlustes des Kulturzustandes werden getroffen 

a) bei bodengeschätzten Flächen durch Nachschätzung (§12 
BodSchätzG). 

b) bei Weinbauflächen dureh Feldvergleichung (?) 1 Bod-
SchätzDB) in Verbindung mit einer gutachtlichen Stellung-
nahme der Finanzverwaltung. 

Die Ergebnisse der Feststellungen sind offenzulegen oder den 
Grundstückseigentümern durch Einzelmitteilungen bekanntzu-
geben. 

II . Voraussetzungen 

1. Der Verlust des Kulturzustandes auf ehemaligen Kulturflächen 
(vgl. Abschn. I Nr. I Buchst, h) ist dann als gegeben anzusehen, 
wenn der kalkulierte Aufwand zur Wiederherstellung des Kul-
turzustandes in einem Mißverhältnis zu der Ertragsfähigkeit steht, 
die nach der Rekultivierung zu erwarten ist. Das ist in der Regel 
der Fall, wenn der Aufwand den einer Neukultivierung über-
steigen würde. 

2. Bei bodengeschätzten Flächen kann der nachhaltige Verlust des 
Kulturzustandes insbesondere erst nach folgenden Ereignissen 
eintreten: 

- Ansiedlung von Gehölzen infolge Nichtnut/ung bei Hutun-
gen und Hackrainen 

- Versteinung und Vernässung infolge Nichtnutzung z. B. bei 
Hochalmen 

959 Bew-Kartei NW. IX. Erg-Llg. (Juli 1995, • Ersatzblatt • - 1 -



- Ansiedlung von Gehölzen und Verschlechterung der Wasser-
verhältnisseinlolgeNichtnutzung.z.B. beiStreuwiesen 

- naehhaltigeVerschlechterungdesEflanzenbestandesundder 
Wasserverhältnisse inlolgezunehmenderldberflutungsdauer 
und steigender Wasserverschmutzung bei Elbersebwem-
mungsgründland. Staunässe in Bodensenkungsgebieten 

^ Vergiftung und Vernichtung des Eflanzenbcstandes infolge 
schädlicher Industrie-Emissionen. 

3. Bei Weinbauflächen.insbcsondereinSteilhanglagen.kannder 
Verlust des Kulturzustandes durch Ansiedlung von Gehölzen. 
BodenabtragsowieEinsturz von VlauernundFrennen infolge 
Niehtnutzung eintreten. 

I i i Dttrchfiihctmg 

Elnter den in Abschn.11 aufgeführtenVoraussetzungen ist Geringst-
land beiBeachlung des Bewertungsgesetzes sowie in sinngemäßer 
Anwendung des Bodensehätzungsreehts und des Katasterreehts aus-
zuweisen und gegenüber den Eläehen der land und lorstwirtsehalt-
liehen NutzungenunddemElnland abzugrenzen. 

Eat Inden Eällendes Absehn.11 Nr.2 wirdGeringstlanddurch 
EeldvergleichungundanschließendeNebensebätzungabgc-
grenzt und ausgewiesen. 

b l inden Eällen des Absehn.lllslr.3wirdGcringstland durch 
EeldvergleichungiiiVerbinduiig mit einer gutachtlichen Stel-
lungnahme der Einanzverwaltung abgegrenzt und ausgewie-
sen. 

el Geringstland ist in Schätzungsbüchem und Schätzungskarten 
milder BezeichnungderAusgangsnutzungsartunddeinZusatz 
..Ger̂  zukennzeichnen.Bei ehemals bodengescbätztenElä-
eben ist das ursnrünglichc Klassenzeichen beizubehalten, die 
Wertzahlen fallen fort. 

In den Karten ist der Zusatz, neben die Bezeichnung der ursprüng-
lichen NutzungsartoderdasKlassenzeichenzusetzen. 

2.Eile Eeststellung über die Änderung der Nutzungsart wird mitAblauf 
der iveehtsbehelfsfristreehtskräftig. Sie ist anschließend in das Kar-
tenwerk und in den besehreibendenTeil des Eiegensehaftskatasters 
zu übernehmen. Bei der Elbernehme ist Geringstland 

^Ersatzhlait^ - z -



§ 44 BewG 1965 

3 

in der gleichen Weise wie in den Schätzungsuntet-
iagen zu bezeichnen (vgl. Abschn. I I I Nr. 1 Buch-
stabe c) 

— entsprechend den Vorschriften des Nutzungsarten-
katalogs zu verschlüsseln und 

— ohne Wertzahlen sowie ohne Ertragsmeßzahlen 
der ehemals bodengeschätzten Flächen in den Ka-
tasterbüchern nachzuweisen. 

Dieser Erlaß ergeht im Einvernehmen mit dem Innenmini-
ster des Landes Nordrhein-Westfalen. 

535 B C W - K O J W N W . 9. Errj.-Urr. iMai 1975) — 3 — 



Anweisungen 

Einheitsbewertung des land- und forstwirtschaftlichen 
Vermögens; 

Bewertung von Schutzstreifen und Schutzflächen 

(Erl. EM NRW vom 13. Dezember 1993 - S 3395 - 10 - V A 4) 

Im Rahmen von Elurbereinigungs\erfahren können Schutzstreifen und 
Schutzllächen als landespllegerische Maßnahmen auf bodengeschätz-
ten Flächen angelegt werden. Die Flächen sind in der Regel breiter als 
drei Meter und mit Sträuchern und Bäumen bepflanzt. Daneben werden 
auch sog. Biotope angelegt. Eine weitere landwirtschaftliche Nutzung 
dieser Flächen ist völlig ausgeschlossen. 

Aufgrund der nachhaltigen Änderungen der Ertragsbedingungen sind 
solche Schutzstreifen und Schutzllächen im Wege der Nachsehätzung 
aus der Bodensehätzung herauszunehmen. Gleichwohl verbleiben sie 
im land- und forstwirtschaftlichen Vermögen. Nach dem Erlaß zur Aus-
weisung von Bodenflächen geringster Ertragsfähigkeit (Geringstlander-
laß) vom I . 10. 1973 S 3124 - 4 - V C I*) können diese Flächen als 
Geringstland bewertet werden. Übersteigt deren Breite einschließlich 
der Gräben 5 Meter, so sind sie gemäß Abschnitt 4.04 und 4.09 Bew RL 
der forstw irtschaftlichen Nutzung zuzuordnen, wenn eine entsprechen-
de Bestockung vorliegt. 

Eine Bewertung als Unland ist nieht sachgerecht, da zum Unland Flä-
che» zählen, die nicht kultivifriw sind und keinen Ertrag abwerfen 
(Felsen. Dünen etc.). Geringstlandflächen hingegen sind kultivierbar 
bzw . rekultivierbar. sie lassen w ie z. B. im Falle der Schutzstreifen eine, 
wenn auch geringe. Holznutzung zu. 

• ) Der t-rlaü isl wiedergesehen in 3! 

960 Bew-Kartei NW. IS. Erg.-Llg. (Juli W3) 



Anweisungen 

§ 45 BewG 1965 

1 

Hauptfeststellung der Einheitswerte des land- und forst-
wirtschaftlichen Vermögens auf den 1. Januar 1964; 

hier: Abgrenzung des Ahbaulandes (Kiesgruben und Stein-
brüche) zur iorstwirtschaftlichen Nutzung, zum 
Geringstland und zum Unland 

(Erl. FinMin N W vom 6. Juni 1968 — S 3124 — 1 — V 1) 

Hinweis auf A 9 zu § 34 BewG 1965. 

152 Bcw-K'ii !ei NW, 2. Ery-Lfg |N«v tnii.K 1%8J 



Anweisungen 

Hauptfeststellung der Einheitswerte iür Betriebe der Land-
und Forstwirtschaft zum 1. Januar 1964; 

hier: Umfang des Wohnteils 

(Erl. FinMin N W vom 2. Apr i l 1968 -

Hinweis auf A 4 zu § 34 BewG 1965. 

S 3111 V 1 

S 3126 • 3 — V r 

§ 46 BewG 1965 

1 

753 Bew-Kartei NW, 2. Erg-Lfg (November 1968) — 1 -



Anweisungen 

innuftsverzeiebnis 

1 Gebäude tider Gebäudeteile desGrundvermögens,diemiteinem 
Betrieb der Land und Forstwirtschaft oder einem steuerfreien 
GrundsttieLräumiieb verbundensind 

2 Bebandiungder Gebäudeauf fremdetnGrundund Boden 

3 Wobngebäude der Betriebsinbaber forstwirtschaftlicher Nutzun-
gen 

4 Bewertung desWohnteilseinesBetriehs der Land-nndFtirstwirt-
sehaft, dessen Erhaltung wegen seiner Bedeutung tut isunst, 
Geschichte oderWissenschaft imötfenthchen interesse iiegt 

5 Behandlung einer hioistehe^tinderausnurBachtländereienbewirt-
sebnttetwerden 

b Abgrenzung des Wohnteils eines Betriebsvon seinemWirtsehafts-
teilsowieAbgrenzungdesiand-undiorstwirtschafthehen Vermö-
gens vom Grundvermögen 

7 Lmfangdes Wohnteiis 

^ Zuschlag infolge Überbestandes an Wohngebäuden beim Wirt-
sehaftsted 

9 BewertungderWohntede 

iti BewertungdesWohnteiis, Wohnfläche 

11 Ansatz der übhehen Miete bei der Ermittlung desWohnungswerts 
vonlandwittschaftlichen Aussiedlerhöfen 

12 Wohnilächettberechnungbeiden Wohnteiien 

i 3 Feilung der Hoisteiie eines Betriebs der Eand-und Forstw irtschaft 
in Wohnungs und Feiletgentum nach dem Wohnungseigentums-
t^esetzlWEGt 

t027 BcwdsarteiNw.lX Fr^-Ft^ (hdil995^^rsatzbtatt^ 



Anweisungen 

§ 47 BewG 1965 

1 

Gebäude oder Gebäudeteile des Grundvermögens, die mit 
einem Betrieb der Land- und Forstwirtschalt oder einem 
steuerfreien Grundstück räumlich verbunden sind 

(Erl. 
V 1) 

FinMin NW vom 1. Dezember 1967 S 3198 2 — 

Hinweis auf 2 zu § 75 BewG 1965. 

154 Bi-«-K,uIpi N W , 2 Ertj-Llff INuvcmbvi l ' i l ifi i 



Anweisungen 

Hauptfeststellung der Einheitswerte des land- und forst-
wirtschaftlichen Vermögens auf den 1. Januar 1964; 

hier: Behandlung der Gebäude aui fremdem Grund 
und Boden 

S 3114 — 2 — V 1 

(Erl. FinMin N W vom 27. Nov. 1967 - s , , ^ , ^ , , 

Hinweis auf F 1 zu § 34 BewG 1965. 

155 Bcw-Kdrtei N W , 2. Erg-Lfg (November 1!«8| 



Anweisungen 

Hauptfeststellung der Einheitswerte des land- und forst-
wirtschaftlichen Vermögens auf den 1. Januar 1964; 

hier: Wohngebäude der Betriebsinhaber forstwirtschaft-
licher Nutzungen 

(Erl. FinMin NW vom 30. November 1967 — S 3111 -
V 1) 

Hinweis auf B 1 zu § 34 BewG 1965. 

756 B o w - K ' r l l f e i N W 2 E r q - L f . | ( N m t m l i r - I l<ll,H] 



Anweisungen 

Hauptfeststeilung der Einheitswerte des land- und forst-
wirtschaftlichen Vermögens aui den 1. Januar 1964; 

hier: Bewertung des Wohnteils eines Betriebs der Eand-
und Forstwirtschaft, dessen Erhaltung wegen seiner 
Bedeutung lür Kunst, Geschichte oder Wissenschaft 
im öllentlichen Interesse liegt 

Im wesentlichen gleichlautend 

Rdvfg. OFD Düsseldorf vom 15. Februar 1968 — S 3126 A — 
St 211 

Rdvfg. OFD Köln vom 18. Januar 1968 — S 3201 — 2 — 
St 211 

Rdvfg. OFD Münster vom 31. Januar 1968 — S 3126 — 3 — 
St 21 — 33 

Im Bezugserlaß vom 23. Oktober 1967* ist die Bewertung 
der unter Denkmalschutz stehenden bewohnten Gebäude, die 
zum Grundvermögen gehören, geregelt worden. Die Anwei-
sungen unter Nr. 2.11 bis 2.13 des Erlasses sind auch bei der 
Bewertung des Wohnteils eines Betriebs der Land- und 
Borstwirtschaft, der unter Denkmalschutz steht, zu beachten. 

•) Der Bezugserlaß vom 23. Oktober 1967 ist in A 1 zu § 78 BewG 1965 wie-
dergegeben. 

157 Bow-K;irtei NW, 2. Erq-Lfg (November l%8) 



Anweisungen 

Hauptfeststellung der Einheitswerte des land- und forst-
wirtschaftlichen Vermögens; 

hier: Behandlung einer Hofstelle, von der aus nur Pacht-
ländereien bewirtschaltet werden 

(Erl. FinMin NW vom 27. November 1967 — S 3111 — 3 — 
V 1) 

Hinweis auf F 2 zu § 34 BewG 1965. 

758 Bew-Kartei N W , 2. Erg-Lfq (November I'JBSl — 1 ~ 



Anweisungen 

Hauptfeststellung der Einheitswerte des land- und forstwirt-
schaftlichen Vermögens auf den 1. Januar 1964; 

hier: Abgrenzung des Wohnteils eines Betriebes von seinem 
Wirtschaftsteil sowie Abgrenzung des land- und forst-
wirtschaftlichen Vermögens vom Grundvermögen 

(Erl. FinMin NW vom 23. Februar 1968 — S 3111 — 6 — V 1) 

Hinweis auf A 13 zu § 34 BewG 1965. 

255 Bew-Keitei NW, 3. Erg-Lfg (Juli 1969) • Ersatzblatt • — 1 — 
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Anweisungen 

§ 47 BewG 1965 

7 

Hauptfeststellung der Einheitswerte für Betriebe der Land 
und Forstwirtschaft zum 1. Januar 1964; 

hier: Umfang des Wohnteils 

(Erl. FinMin N W vom 2. Apr i l 1968 -

Hinweis auf A 4 zu § 34 BewG 1965. 

S 3111 — 6 — V 1 

S 3126 — 3 V r 

160 Bew-Krutei N W , 2. Erq-Ucj (November 1068) — 1 -



Anweisungen 

Hauptfeststellung der Einheitswerte des land- und forstwirt-
schaftlichen Vermögens aui den 1. Januar 1964; 

hier: Zuschlag infolge Überbestandes an Wohngebäuden 
beim Wirtschaftsteil 

(Erl. FinMin NW vom 17. Dezember 1968 — S 3122 — 1 — 
V I ) 

Hinweis auf A4 zu §41 BewG 1965. 

256 Bew-Kartei NW, 3. Erg-Lfg (Juli 1969) — 1 — 



Anweisungen 

rlauptleststellung derFinheitswertedes land-undlurs twlr t^ 

schaftlichen Vermögens aulden 1,Januar 1964; 

hier ;8ewertungderWnhntei le 

(Brl,FinMin NW vom 0, Oktober 1909 — S 2 1 2 6 — 1 — V G 1 ) 

F Allgemeines 

Nach § 47BewG 1906ist der Wert f ü r d e n Wohnteil eines 
Betriebs derFand-und Forstwirtschaft nacbden Vorschriften 
zuermitteln,die be imGrundvermögen für die Bewertungder 
Mietwobngrundstücke im Brtragswertverfabren 71, 78 bis 
82 und 91) gelten, Füe hierzu ergangenen Verwaltungsanwei-
sungen in Form der Bewertungsrichflinien-Grundvermögen 
und von Erlassen sind desbaib auch bier zu beachten. Nach 
weichen Grundsätzen die Besonderheiten, die sieh aus der 
Fage der Gebäude oder Gebäudeteiie im Betrieb ergeben, 
bei der Schätzung der üblichen M i e t e ( § 7 9 Abs ,2 )zube rück^ 
sichtigen sind,ergibt sicbausden nachstehenden Briäuterungen 
zur Anwendungder Abschnitte 8,02und8,02BewFF, 

11, Schätzung der ühiichen Miete 

A, Mietpreisansatz (Abschn,8,928ewltE) 

1, Ausstattung 

Bei der Brmittiung der gegendübhchen Miete sind die in 
Abschn 8,02 Abs,2BewFFenthaitenen Ausstattungsmerk-
maie Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, sanitäre 
Binrichtungen undFleizungzubeachten, Oie Finanzämter 
haben in ihren Mietspiegeln tur die Altbauten und Neu-
hauten in der Feget die Aufgliederung nach der Ausstat-
tungentsprechend dem Schema d e s § 4 A b s , 2 i i , B M G v o r -
genommen Bei den Wohnungen dieser Bau)ahrgruppen 
sind damit die verschiedenen Fietzungsaniagen und sani 
täten Binrichtungen bzw, deren Bebien ais Ausstattungs-
merkmaie unmittelbar berücksichtigt. Fehlende Wasser-
versorgung und fehlende Abwasserbese i t igungmüssen bei 
den Altbauten und Neubauten ggf, noch durch Korrek-
turen bei der Brmittiung der gegendüblichen Miete un-
mittelbar mindernd berücksichtigt werden. Bei den nicht 
ö f f e n t l i c h g e f ö r d e r t e nN a c h k r i e g sb a u t e n ist in den von 
den F i n a n z ä m t e r n a u f g e s t e l l t e n M i e t s p i e g e l n e i n e M i e t 
zinsgruppe „einfachste Ausstattung^ enthalten, Fehlendie 
in Abschn 8,02 Abs 2 B e w F F a u f g e f ü h r t e n Ausstattungs-
merkmale,soistdieserUmstanddurchdenMietzinsansatz 
der einfachsten Ausstattungsgruppe berücksichtigt. Bei den 
öffentlich geförderten Nachkriegsbauten richtet sich die 
ü b l i c b e M i e t e n a c h d e r F a g e d e s F i n z e l f a l l e s , g g f , sinddie 
Bewtlligungsbehörden z u h ö r e n . 

303 Bew-Kartei N W , 4 Erg-Lfg [Febr. 19701 — 1 -



§ 47 BewG 1965 

4 Anweisungen 

Zu den Ausstattungsmerkmalen Wasserversorgung wird 
bemerkt, daß eine Haus Wasserleitung eine ausreichende 
Wasserversorgung darstellt. Nur Handpumpen und Brun-
nen sind mindernd bei der Ermittlung der üblichen Miete 
zu berücksichtigen. 

Bei Fehlen von Elektrizitätsversorgung (Abschn. 8.02 
Abs. 2 Nr. 3 BewRL) ist eine Abrechnung von 20 v. H. des 
Mietpreisansatzes vorzunehmen. 

2. Ungünstige Lage der Wohnung zu den Wirtschaftsgebäuden 

Für die verschiedenen Anlagearten von Wohn- und Wir t -
schaftsgebäuden eines Betriebs der Land- und Forstwirt-
schaft enthält die Tabelle Wo 1 in den BewRL breite 
Abrechnungs-Rahmensätze. Eine gleichmäßige Bewertung 
der Wohnteile gleicher Art und Lage ist indes nur gewähr-
leistet, wenn die Rahmensätze in feste Abrechnungssätze 
aufgegliedert werden. Im einzelnen sind die Rahmensätze 
wie folgt anzuwenden: 

Merkmale 
Eindachhof Abrechnungen 

in v. H. 

a) vor dem 1. Apr i l 1924 bezugsfertig 
(Altbauten) 

Wohnung unmittelbar über dem Stall 
Wohnung unmittelbar neben dem Stall 
Wohnung neben dem Stall, aber durch 
Geruchsschleuse getrennt 
Rheinisch-fränkische Hofanlage 

40 

25 

15 
15 

b) nach dem 31. März 1924 und vor dem 
21. Juni 1948 bezugsfertig 
(Neubauten) 

Wohnung unmittelbar über dem Stall 
Wohnung unmittelbar neben dem Stall 
Wohnung neben dem Stall, aber durch 
Geruchsschleuse getrennt 
Rheinisch-fränkische Hofanlage 

30 

20 

10 
10 

c) nach dem 20. Juni 1948 bezugslertig 
(Nachkriegsbauten) 

Wohnung unmittelbar über dem Stall 
Wohnung unmittelbar neben dem Stall 
Wohnung neben dem Stall, aber durch 
Geruchsschleuse getrennt 
Rheinisch-fränkische Hofanlage 

25 
15 

5 
5 
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Merkmale 
Abrechnungen 

in v.Ei. 
Mebrdachhot 

Wohnung mit Stall nicht aneinander ge-
baut, aber ungewöhnlich starke Gerucbs-
und Bliegenbelästigung 

a) vor dem t . A n r i l t 0 2 4 bezugsfertig 
(Altbauten) 

enge Gebäudelage 15 
weiträumige Gebäudelage 10 

b) nachdemt .Apr i l t024undvordem 
2t. Juni t040 bezugsfertig 
(Neubauten) 

enge Gebäudelage 10 
weiträumige Gebäudelage 5 

c) nach dem 20. Juni 1040 bezugsfertig 
(Nachkriegsbauten) 

enge Gebäudeanlage 5 
weiträumige Gebäudeanlage 5 

Bei der Anwendung der vorstehenden Abrechnungssätze 
ist die Einstufung nach Alt- . Neu- oder Nachkriegsbauten 
entsprechend dem nach § 00 BewG 1005 anzuwendenden 
Vervielfält iger vorzunehmen. Bei besonders ungünstigen 
Verhältnissen können diese Abrechnungen grundsätzlich 
ume inOr i t t e l erhöbt werden. Besondersungüns t ige Ver-
bältnisse können insbesondere dann anerkannt werden, 
wennzuden Abrechnungsvoraussetzungendervorsteben-
denEibersichthinzukommt: 

Ounglege unmittelbar vor denWohnungsfenstern 
oder 
Buttersilo in geschlossener Biotanlage 
oder 
besonders kleinerNofraumingescblossenerElofanlage 
oder 
Ställe an mehr als einer Seite der Wohnung. 

Ehe volle Ausnutzung des im Abschn. 0.02 Abs 2 N r . f 
BewfcEgesetztenRahmens muO Ausnahmeiälien vorbe 
baltenbleiben. 

Bei viehlos wirtschaftenden Betrieben können in der Regel 
von den Stallungen keine Beeinträchtigungen ausgeben. 
Oeshalb sind in diesen Bällen grundsätzlich keine Ab-
rechnungen vorzunehmen. Nach Abschn.8.02 Abs.2 Z t f f . l 
letzter Satz BewRE ist aber in den Bällen, in denen die 
vom Stall ausgehenden Beeinträchtigungen auch nach Auf 

303 Bew-K3rtei Erg-Etg t t^br t970i 3 ^ 



§ 47 BewG 1965 

9 Anweisungen 

gäbe der Viehhaltung nachhaltig fortbestehen, der sonst 
in Betracht kommende Abrechnungssatz bis zur Hälfte zu 
gewähren. 

Unter einem Eindachhof ist ein Hof zu verstehen, bei dem 
sich die Wohnung unmittelbar über oder unmittelbar neben 
dem Stall (ggf. durch eine Geruchsschleuse getrennt) be-
findet. Die Wohnung oder der Wohnteil muß mit dem 
Stall einen Baukörper bilden. Dazu gehören der nieder-
sächsische Eindachhof, der niederrheinische Eindachhof 
und der bergische Eindachhof. Das niederrheinische T-Haus 
und der beengte fränkische Hof (U-förmige bzw. recht-
eckige Hofanlage) sind dem Eindachhof gleichzustellen. Als 
Mehrdachhöfe sind die Hofanlagen mit räumlich getrennten 
Wohn- und Stallgebäuden anzusehen, die jedoch durch 
einen Zwischentrakt ohne Stallungen und ohne Wir t -
schaftsräume mit Geruchsbelästigung gebäudemäßig ver-
bunden sein können (Kopf-Hals-Rumpf-Typ). 

Ungünstige Ortslage 

Innerhalb geschlossener Siedlungsformen (Haufendorf, 
Straßendorf) kommen Abrechnungen nicht in Betracht. Bei 
Streusiedlungen und Einzelhöfen ist die Abrechnung aus 
der nachstehenden Tabelle zu entnehmen. Dabei ist als 
Entfernung der Weg von der Wohnung zur nächstgelege-
nen Siedlungsgrenze anzusetzen, d.h. zu geschlossenen 
Ortschaften bis zur Ortsgrenze, zu Großgemeinden bis zur 
Grenze des nächstliegenden Ortsteils. 

Entfernung vom Hof zur 

nächsten Siedlungsgrenze 

Abrechnungen in v .H . des Miet-

preisansatzes (mittlere Sätze) 

über 1,5—3 

über 3 —5 

über 5 12 

Die Gesamtabrechnung, die nach den vorstehenden Aus-
führungen für 

fehlende Elektrizitätsversorgung, 
ungünstige Lage der Wohnung zu den Wirtschafts-
gebäuden, 
ungünstige Ortslage 

zu gewähren ist, darf 70 v. H. des Ausgangsmietwerts nicht 
übersteigen (Abschn. 8.02 Abs. 3 letzter Satz BewRL). 
Die korrigierte Miete ist in den Fällen der Grundsteuer-
vergünst igung (§ 79 Abs. 3 BewG 1965) um 12 v. H. zu er-
höhen. 
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Hanntfeststeilnng der Finbeitswerte des land- nnd forstwirt-
schaft l ichenVermögens anf den ! Januar 1964; 

hier; Bewertung des Wohnteils, Wohnfläche 

E r l , B i n M i n N W v o m 2 5 , d u n i l 0 7 1 ^ S 2 1 2 8 ^ 1 ^ V G l ) 

NachAbschnitt8,02 Satzl B e w F E i s t g r u n d s ä t z l i c h d i e W o b n -
flächenberechnung f ü r d e n Wohntoil eines Betriebs dor Fand 
und Forstwirtschaft gemäß Abschnitt 22 Abs,2BewFGr nach 
den Grundsätzen d e ^ § § 4 2 — 44derZweitenBerechnungsver-
Ordnung durchzuführen. Nach Abschnitt 802 Satz 2 BewRE 
kann die Wohnfläche zur Ermittlung dos Worts für den 
Wohnteil eines Betriebs der Fand- und Forstwirtschaft in 
einemvereinfacbten Verfahren ermittelt werden, das zugleich 
dieElberbewertung übergroßer undunwirtschaftlicherNeben-
räume ausschließt sowie die vielfach schwierige Abgrenzung 
zwiscbenWohnteilund Wirtschaftstetlerleichtert, 

Bei Altbauten (bezugsfertig vor dem F Apr i l 1924) kanndie 
F lächeder Kernwohnrät rmesta t t durch Aufmessung über die 
Zahlund die Zuordnung zu denGrößenklassen , ,k le ine , ,,mit-
t e l^und , ,g roß^ermt t te l f und mit den in Abschnitt 8,02 letzter 
Satz BewFEgenannten durchschnittlichen Flächengrößen von 
8,15 bzw, 25 gm angesetzt werden, 

in den Erklärungen zur Flauptfeststellung der Einheitswerte 
für Betriebe der Eand- und Forstwirtschaft auf den 1, Januar 
1964 wurde die Wohnfläche von Altbauten zulässigerwetse in 
der Regel nach dem letztgenannten Verfahren ermittelt, Fla-
benSteuerpflichtigebet Abgabe de rErk lä rung für den zu den 
Altbauten zählenden Wohntetl von der vereinfachten Wohn-
fläcbenberechnungi ,S, von Abschnitt 8,021etzter Satz BewRE 
nicht Gebrauch gemacht, beantragen sie aber im Rechtsbe-
helfsverfahren d ieWohnf läcbenberecbnungnach diesem Ver-
fahren, so bestehen keincBedenken, den A n t r ä g e n — abwei-
chend von den Angaben in den Steuererklärungen — z u f o l 
gen, um die Gleichmäßigkeit der Bewertung der Wohnteile 
sicherzttstellenunddieSchwierigkeiten i,S, von Abschn, 8,02 
Abs, 1 BewRE zu vermeiden. 

355 Bew-Kartei NW, 6. Erg.-Lfg. (Februar 1972) — 1 



Anweisungen 

Hauptfeststellung der Einheitswerte des Grundbesitzes auf 
den 1. Januar 1964; 

hier: Ansatz der üblichen Miete bei der Ermittlung des Woh-
nungswerts von landwirtschaftlichen Aussiedlerhöfen 

(Erl. FinMin NW vom 19. Dezember 1973 — S 3202 — 21 — 
VC 1) 

Die Bestimmungen über die Vergabe von Bundes- und Lan-
deshaushaltsmitteln zur Errichtung von Aussiedlerhöfen sind, 
soweit es sich •um den Wohnteil handelt, weitgehend an die 
Bestimmungen des I I . WoBauG angelehnt. Die übliche Miete 
für den Wohnteil eines mit Bundes- oder Landeshaushaltsmit-
teln geförderten Aussiedlerhofes ist deshalb nach den Grund-
sätzen über die Ermittlung einer Kostenmiete für öffentlich 
geförderte Wohnungen zu berechnen. 

468 Bew-Kartei NW, 8. Erg.-Lfg. (Februar 1974) — 1 — 



Einheitsbewegung der netriebe derEand-nnd Forstwirtschaft 
imftanptleststellnngszeitranm 1964; 

hier; Wohnf lächenberechnnngbe iden Wohnteilen 

(Erl. E i n M i n N W v o m l 9 . September 1 9 7 3 ^ S 3 1 2 ß ^ l ^ 
V G 1 ) 

Nach Ahschn. 8.93 BewFE kann anstelle der Berechnung der 
Wohnf lächenacb den Grundsätzen der Zweiten Berecbnungs-
verordnungdie Wohnf l ächeauchnach einem Bauschalverfah-
ren. und zwar im Wege eines Zuschlages auf die Bräche der 
Kernwohnräume ermittelt werden. A u l Grund des Wort-
lauts dieser Bestimmung ergibt sich, daß heide Verfahren 
gleichwertig nebeneinander stehen Oie generelle Anwen 
dung des pauschalierten Verlahrens ist dabei nicht auf die 
Altbauten beschränkte allein tur Altbauten gilt die weitere 
Bauschalregelung, nach der die Bläche aus der Anzahl der 
Kernwobnräume abgeleitet wird (Abschn. 8.93 BewFEletzter 
Satz — Kannvorscbrtft—h 

Oie Entscheidung darüber, welches Verfahren angewandt 
werden soll, ist deshalb dem Betriehsinhaber zu überlassen. 
Büßt der Betriehsinhaber erkennen, z. B. durch Angabe der 
E lächede rKernwohnräume tnTz.4.3 des VordrucksEW699, 
daß das Bauschalverfahren (Abschn. 8.93 bis einschließlich 
Tabelle) angewandt werden soll, so hat das Binanzamt die 
Wohnf lächenermi t t lungentsprechenddurchzuführen .Oiesg i l t 
auch für Nachkriegsbauten, hegt der Betriebsinhaber da-
gegen eine Wobnfläcbenberechnung vor oder beantragt er, 
die Wohnf lächenach dem Anerkennungsbeschetd anzusetzen, 
dann ist diese Bläche für die Bewertung maßgebend. Bei Ge-
bäuden mit moderner Grundrißgestaltung dürfte eine detail-
lierte Wobnfläcbenberechnung, insbesondere unter Berück-
sichtigung des § 44 Abs. 3 der Zweiten Berechnungsverord-
nung, ohnehin zu einer geringeren Bläche führen als das 
Bauschalverfahren. 

Soweit nach den Bezugserlassen* eine andere Auslegung des 
Abschn. 8.93 BewfcE möglich ist. wird daran nicht mehr fest 
gehalten. 

*j Die Bezugserlasse sind vom 6. Oktober 1969 und 25 Juni 1971 S 3126 
— 1 — V C 1 . Sie sind in 9 und 10 wiedergegeben. 

575 Bew-Kartei N W . 10. Erg.-Lfg. ISept. 1976) — 1 — 



Anweisungen 

Teilung der Hofstelle eines Betriebs der Land- und 
Forstwirtschaft in Wohnungs- und Teileigentum nach dem 
Wohnungseigentumsgesetz (WEG) 

(Erl. FM NRW vom 7. November 1988 — S 3111 - 3 3 - V A 4 / S 3216 
_ 1 4 - V A 4 - ) 

Hinweis auf A 32 zu § 34 BewG. 

%1 Bew-Kartei NW. 18. Erg.-Lfg. (Juli 1995) 



Anweisungen 

§ 47 BewG 1965 

NfD 1 

Einheitsbewertung des land- und forstwirtschaftlichen 
Vermögens; 

hier: Bewertung von sog. Herrenhäusern nach altem und 
nach neuem Recht 

Gleichlautend: 

Rdvfg. OFD Düsseldorf vom 12. September 1968 — S 3110 
A — St 211 

Rdvfg. OFD Köln vom 19. August 1968 — S 3110 — 4 — St 212 

Rdvfg. OFD Münster vom 4. September 1968 — S 3126 — 8 

— St 21 — 33 

*l 
Hinweis auf NfD ti zu § 33 BewG 1965 

NiD 27 Bew-Kartei NW, 2. E;g-Lfrj INovembei 1968) 



Anweisungen 

Fiauntieststellung ner Einheitswerte desland- nnn ierstwirt-
schai t i ichenVemtögensaui den i.Januar 1964; 

hier; Bewertung desWuhnteils 

( B r l , B i n M i n N W v o m 2 0 , N o v e m b e r i g ß g ^ S 3 1 2 ß ^ l ^ 
VG1) 

Nachtolgende Abschrift übersende ich mit der Bitte um Kennt-
nisnahme. Oie beiden Verbände haften beantragt, auch bei 
d e r M i e t e t ü r d e n Wohnteildervtehlosen Betriebe derFand-
nnd Forstwirtschaft allgemein eine Abrechnung von 10 v,Ff, 
z u g e w ä h r e n , Siehaben dazu vo rge t r agen ,daß auch von den 
Wirtschaftsgebäuden der Betriebe ohne Viehhaltung, insbe-
sondere bei Wetnbaubetrieben mit Kefterhaus(Vermaischung 
und Gärraum), bei Gbstbaubetrieben mit Sortiervorrichtun-
gen und Kühlanlagen, bei Gemüsebaubetr ieben mit Sortier-
und Waschanlagen, härm-, Staub- und Geruchsbelästigungen 
ausgingen, die den W o h n u n g s w e r t b e e i n t r ä c h t i g t e n , F ü r d e r -
artige und ähnliche Beeinträchtigungen wird nur dann eine 
Abrechnungin Betracht kommen,wenn t ü r e b e n s o b e t r o t t e n e 
Grundstücke des Grundvermögens eine Ermäßigung n a c h § ß 2 
BewG gewährt würde, 

Abschrift 

Sehr geehrte Fierrenl 

Siehabenbeantragt, wegen Beeinträchtigungen, d i e i n vieh-
losen Betrieben von den Wirtschaftsgebäuden des Betriebs 
ausgehen,den Mietwert desWohnteils in Betrieben der Fand-
und Borstwirtschaft allgemeinum 10 v,FF zuden in meinem 
Brlaß vom ß, Oktober 1969* angeordneten Abrechnungen zu 
kürzen, Nacbder Ar t i h r e r F h s a c h e k ä m e eine solche Abrech-
nung iür a l l e Betriebe in Betracht, bei viehhaltenden Be-
trieben also zuzüglich zu den im o, a, Brlaß genannten Ab-
rechnungen, Fhe Beeinträchtigungen treten aber nicht so re-
gelmäßig aut, daß deshalb eine allgemeine Abrechnung bei 
der Ermittlung der Miete tür den Wohnteil in Betracht kom-
m e n k ö n n t e . Fieshalb ist auch Inden nach Anhörung der Be-
ru l sve rbändeund -ve r t r e tungene r l a s senenF ich t l i n i en in Ab-
schnitt ß,92 Abs, 3 N r , l B e w F F eine allgemeine Abrechnung 
wegen der ungünstigen Fage der Wohnung zu den Wir t 
schaftsgebäuden nur tür die Beeinträchtigung der Wohnung 
durch F ä r m u n d G e r ü c b e angeordnet, die vonnahegelegenen 
Stallungenausgeht, Oasschließt jedoch n i c h t a u s , d a ß wegen 
anderer betriebsbedingter Beeinträchtigungen durch Färm, 
Gerüche oder Verschmutzung im Binzeltall eine Abrechnung 

* Der Erlaß ist in 9 wiedergegeben. 
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Anweisungen 

vorgenommen werden kann. Eine solche Abrechnung gehört 
dann auchzu den Abrechnungen, die insgesamt 70 v.Bi. des 
Ivlietpretsansatzes nicht übers te tgendür fen . 

Eine Abrechnung im Einzelfall kann aber nur in Betracht 
kommen, wenn die Beeinträchtigung ungewöhnlich stark ist. 
Esist nämlichzuberücksicht igen, daß beider Ermittlung des 
Wohnungswerts stets, also auch bei viehlosen Betrieben, eine 
Kürzung um 16 v.Bf. vorgenommen wird, d i eu . a . dieNach-
teile abgelten soll, die sich aus dem Konsumzwang tür die 
im Betrieb gelegene Wohnungergeben.DieserKonsumzwang 
wird abergerade deshalbals nachteiligempfunden, weil sich 
durch die Wirtschaftsgebäude stets gewisse Nachteile erge-
ben. Deshalb müssen die üblichen nicht von den Stallungen 
herrührenden Beeinträchtigungen durch härm, Gerüche oder 
Verschmutzung mit der Kürzung u m ! 6 v . B f . als abgegolten 
angesebenwerden. 

Ich bedauere, daher Ihrem Antrag aut Einführung einer all-
gemeinen AbrechnungbeiBetrieben ohne Viehhaltungnicht 
entsprechen zu können. 

Die Gberfinanzdirektionen des Bandes Nordrhein-Westfalen 
haben Abscbriftdieses Schreibens erhalten. 

NfD 76 



§47 BewG 1965 

Anweisungen M D 3 

Hauptfeststellung der Einheitswerte des land- und forstwirt-
schaftlichen Vermögens auf den 1. Januar 1964; 

hier: Bewertung des Wohnteils 

Im wesentlichen gleichlautend 

Rdvfg. OFD Düsseldorf vom 28. Oktober 1970 — S 3126 A — 
St 211 

Rdvfg. OFD Köln vom 1. Oktober 1970 — S 3126 — 4 — St 211 

Rdvfg. OFD Münster vom 10. September 1970 — S 3126 — 4 — 

St 21 — 33 

Zu der Frage, ob die Tabelle Wo 1 in Abschnitt 8.02 Abs. 3 
BewRL nur für die Berücksichtigung von wertmindernden Be-
sonderheiten, die sich aus der Gebäudeanordnung im Betrieb 
ergeben, anzuwenden sei oder ob sie auch entsprechend dem 
Richtlinientext für Beeinträchtigungen durch Nachbargehöfte 
gelte, haben die Bewertungsreferenten der Länder folgende 
Auffassung vertreten: 

Der Wohnungswert von Betrieben der Land- und Forstwirt-
schaft wird gem. § 47 BewG nach den Vorschriften ermittelt, 
die beim Grundvermögen für die Bewertung der Mietwohn-
grundstücke im Ertragswertverfahren (§§ 71, 78 — 82 und 91 
BewG) gelten. 

Dabei sind bei der Ermittlung der gegendüblichen Miete un-
berücksichtigt gebliebene wertmindernde Besonderheiten, die 
aus der Gebäudelage im Betrieb resultieren, nach § 47 Satz 2 
BewG durch Abrechnungen zu korrigieren. 
Beim Ansatz der gegendüblichen Miete unberücksichtigt ge-
bliebene wertmindernde Umstände, die sich aus Einwirkun-
gen von außen ergeben (z. B. Beeinträchtigungen durch Nach-
bargehöfte), sind nach § 82 Abs. 1 Nr. 1 BewG zu erfassen. 
Die unter Abschnitt 8.02 Abs. 3 BewRL in der Tabelle Wo 1 
angegebenen Anhaltswerte für Abrechnungen wegen ungün-
stiger Lage der Wohnung zu den Wirtschaftsgebäuden sind 
daher sowohl für die Berücksichtigung von Bällen des § 47 
Satz 2 BewG als auch des § 82 Abs. 1 Nr. 1 BewG zu ver-
wenden. Der Satz im Anschluß an die Tabelle Wo 1 „Ent-
sprechend ist bei Beeinträchtigung durch Nachbargehöfte zu 
verfahren" bleibt deshalb bestehen. 

Im übrigen ist die Tabelle Wo 1 der BewRL bei Vorliegen des 
gleichen Tatbestandes auch für die Bewertung des Grund-
vermögens anzuwenden. 
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Hauptfeststeitung der Binheitswerte des fand-und fnrstwirt-
scbaftiichen Vermögensauf den t.Januar tgu4; 

friert Bewertung desWohnteits. übliche Miete 

Gleichlautend 

Rdvfg. OEOOüsseldorf vom ß . M ä r z i g 7 1 ^ S 3 1 2 o A ^ S t 2 1 1 
Rdvfg. GBO Köln vom 29. O e z e m b e r i g 7 Ü ^ S 3 1 2 ß ^ 4 ^ S t 
211 
Rdvfg. GBO Münster vom 22. Dezember 1 9 7 0 ^ S 2 1 2 ß ^ 4 ^ 
St 2 1 ^ 2 2 

G e m ä ß § 4 7 BewG 1905 ist der Wert für denWohnteil eines 
Betriebs der Band- und Borstwirtschaft nach den Vorschriften 
zuermitteln, d i e b e i m G r u n d v e r m ö g e n f ü r d i e B e w e r t u n g d e r 
Mtefwohngrundstücke im Ertragswertverfahren gelten. Bs ist 
dazu gefragt worden, oh diese Vorschrift dahin auszulegen 
sei. d a ß a u c h b e i derErmttf lungder ühhchen Miefe sfefsnur 
von den Miefen vergleichbarer Wohnungen in Miefwohn-
grundstücken. nicht aher in Einfamilienhäusern auszugehen 
ist. 

Oie Brage dürfte praktisch nur hei Ireihnanzierten stricht 
s l eue rhegüns l ig tenuder steuerbegünstigten) Nachkriegshau-
fen auftreten. Nach Abschnitt O i i Buchst, h der landesein-
beit l ichenRichfl inienzur Aufstellung von Mietspiegeln für 
dte Schätzung der üblichen Miete von Wohnungen (vgl.meine 
Rundverfügung vom 0.2. 1 9 ü O ^ S 2 2 9 2 A ^ S f 2 1 1 ^ . B e w -
Kartet N W . z u § 7 9 A N r . N f O G 4 ) ist nur bei diesen Bauten 
die indenMietspiegein für Wohnungen ausgewieseneMiefe 
für freistehende Einfamilienhäuser um 20 v . H . und für Bin-
familien-Reihenhäuser um 10. v . H . zu erhöhen. Bei Althau-
tenund Neubautenentspricbf dagegen die im landeseinheit-
lichen Mietspiegel für Wohnungen ausgewiesene Miete im 
allgemeinen auch der Miefe für Einfamilienhäuser (vgl. hier-
zu Abschnitt Et 1 Buchst, d und f dor vorbezetcbnefen landes-
einheitlichen Richtlinien). Be idenöf fen t l i chgefö rde r t enNach-
kriegsbauten dürfen auch für Einfamilienhäuser die in der 
Anlage zum landeseinheitlichen Miefspiegel f ü r W o b n u n g e n 
dieser Art ausgewiesenen Höcbs tsäfzenich tüberschr i t tenwer-
clen (vgl. Abschnitt Et IV Buchst, f der vorbezeicbneten lan-
deseinheitlichon Richtlinien). 

Aus der Wortfassung des § 47 BowG 1905 kann nicht die 
Schlußfolgerung gezogen werden, daß für d i e H ö h e der anzu-
setzenden dahresrohmtete in jedem Bali nur die ortsübliche 
Miete für Mietwohnungenzugrunde zulegen is t .Maßgebend 
i s f § 7 9 Abs. 21etzter Satz BewG1905 .Eür die Entscheidung 
der Erage. ob die für Mietwohnungen oder für Binfarnilien-
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häuser maßgebende Miefe anzusetzen isf. kommt es deshalb 
auf die bauliche Art und Gestaltung des Bauernwohnhauses 
an. Handeltessirhbeidem Wohnhaus (freifinanzierferNach-
kriegsbau) um ein freistehendes, in der Art eines Einfami-
lienhauses errichtetes Gebäude, so isf die imMielsniegelfür 
Wohnungen ausgewiesene Miefe grundsätzlich um 20 v.H. 
zu erhöhen. Liegen dagegen Wohnungs- und Wirtschaftsge-
häudeunfereinem Dach, soistder Wohnteil nicht mit einem 
Einfamilienhaus vergleichbar. Es isf deshalb die für Mief-
wohnungen gellende orfsübliche Miefe zugrunde zu legen. 

NfD 6̂ 



Rechtsprechung 

Keine rechtsanaloge Anwendung der §§ 72 und 74 BewG 
in bezug auf den Wohnteil des Betriebs der Land- und 
Forstwirtschaft 

Eine rechtsanaloge Anwendung der §§ 72 und 74 BewG in bezug 
auf den Wohnteil des Betriebs der Land- und Forstwirtschaft ist 
nicht möglich. 

BFH vom 18. Mai 1988 II R 124/85 
(BStBl 1988 II S. 719) 

236 Bew-Kartei NW. 18. Erg.-Lfg. (Juli 1995) 



HauptleststellungderElnhettswertedesland-undlorstwlrt-
schaftllchenvermclgens-

hier: ^wellelstragenzu^411aBewG 

( E r l . F i n M i n N W v o m l 7 , A u g u s t l 9 7 2 ^ 8 8 1 2 7 ^ 2 ^ V G l ) 

1. ^ 48a BewG geht davon ans, daß die intensiv genutzten 
Flächen vor der Verpachtung vom Eigentümer landwirt-
schaftlich genutzt wurden hzw. zur landwirtschaftlichen 
Nutzung hestimmt waren. Nur in diesen Fällen ist be-
grifflich ein Mehrwert denkbar. 

t l . 1. Fachtnächen,dlehereitsvorderVerpachtungvomEigen-
ttlmer seihst Intensiv hewlrtschattet worden sind: 
Ein dem Pächter zuzurechnender Mehrwert ist nicht 
festzustellendem Fall des§48a BewG). 

2, im ganzen vernachtete Gärtnereien: 
Da^48a BewG keine Anwendunghndet,sindim gan-
zen verpachtete Gärtnereien mit ihrem vollen Intensiv-
wert heim Verpächter zu erlassen. Für einen Ansatz 
beim Pächter bleibt kein Baum. 

3, Gewächshäuser, die der Verpächter errichtet hat: 

a) Das Vorhandensein des vomVerpächter errichteten 
Gewächshauses schließt eine vorherige landwirt-
schaftliche NutzungdurchdenVerpächter aus.§48a 
BewG findet somit keine Anwendung. Oiegesamte 
Fläche einschl.desGewächshauses ist mit dem vol-
len intensivwert demVerpächter zuzurechnen. 

b) OerFall wäre anders zu entscheiden, wenn das Ge-
wächshausaut einergrößerenBetriehsfläche steht, 
dievom Verpächter vor der VerpachtungzumFeil 
landwirtschaftlich genutzt worden ist. Für die zuvor 
landwirtschattlichgenutzten Flächen kommt die Er-
fassung eines Mehrwerts heim Pächter^4ßaBewG) 
in Betracht. 

^Gewächshäuser, die der Fächter aut der Fachtnäche 
errichtet hat : 

Da dasvomPächterauf derPachtFächeerrichteteGe 
wächshaus als Betriebsmittel für dieheim Verpächter 
unterstellte landwirtschaftliche Nutzung ausscheidet, 
ist es in dem Mehrwert zu erfassen, der nach § 48a 
BewG dem Pächter zugerechnet wird, 

Gewächshäuser, die der Pächter 

a) innerhalb einer im ganzen verpachteten Gärtnerei 
(s. Fallt) oder 
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§ 48a BewG 1965 

1 

b) auf einer schon vor der Verpachtung intensiv ge-
nutzten (gärtnerisch) Fläche (s. Fall 2) errichtet, 

sind nach § 34 Abs. 4 BewG in den Betrieb des Eigen-
tümers des Grund und Bodens einzubeziehen, der Ein-
heitswert ist ggf. nach § 49 BewG zu verteilen. 

Das Beispiel B im Brian vom 23. März 1970 S 3125 — 1 — 
VC 1" ist überholt. 

') Znsatz: Der Erl. Ist In A 18 zu } 34 BewG 1965 wiedergegeben. 
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Anweisungen 

§ 49 BewG 1965 

1 

Hauptfeststellung der Einheitswerte des land- und forstwirt-
schaftlichen Vermögens aui den 1. Januar 1964; 

hier: Bewertung der Obstbaugemeinschaften 

(Erl. FinMin NW vom 17. März 1969 — S 3111 — 7 — V 1) 

Hinweis auf A 17 zu § 34 BewG 1965. 

257 Bew-Knrtei NW, 3. Erg-Lfg (Juli 19GPJ — 1 — 



Anweisungen 

Hauptfeststellung der Einheitswerte des land- und forstwirt-
schaitlidien Vermögens aui den 1. Januar 1964; 

hier: Behandlung der Gebäude auf iremdem Grund und Boden 

(Erl. FinMin NW vom 23. März 1970 — S 3125 — 1 — VC 1) 

Hinweis auf A 18 zu § 34 BewG 1965. 
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§ 49 BewG 1965 

3 Anweisungen 

Hauptfeststellung der Einheitswerte des land- und forstwirt-
schaftlichen Vermögens aui den 1. Januar 1964; 

hier: Verteilung der Einheitswerte der Betriebe der Land-
und Forstwirtschaft nach § 49 BewG 

(Erl. FinMin NW vom 11. August 1970 S 3127 - 1 — VC 1) 

Hiermit weise ich auf meinen im Bundessteuerblatt Teil I Sei- Anlage 
ten 906 ff veröffentlichten Erlaß (gleichlautender Erlaß der 
oberston Finanzbehörden der Länder) vom 10. Juli 1970 S 
3127 — 1 — VC 1 hin. 4 
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§ 49 BewG 1965 

Anweisungen 

Anlage Gleichlautende Erlasse (Entschließung) der obersten Finanz-
behörden der Länder 

Vom 10. Juli 1970 
(FinMin NW S 3127 — 1 — VC 1) 

betr. Verteilung der Einheitswerte der Betriebe der Land- und 
Forstwirtschaft nach § 49 BewG 1965 

(BStBl 1970 I S 906) 

1. Eine Verteilung der Einheitswerte erfolgt nur, soweit dies 
für die Besteuerung erforderlich ist. 
a) Für Zwecke der G r u n d s t e u e r bedarf es keiner Vertei-

lung: Der Einheitswert wird dem Eigentümer des Grund 
und Bodens in voller Höhe zugerechnet, da er nach § 7 
Abs. 1 Nr. 2 GrStG Schuldner der Grundsteuer für den ge-
samten Betrieb ist. Sind an einem Betrieb der Land- und 
Forstwirtschaft mehrere beteiligt (Fälle einer bürgerlich-
rechtlichen Gesamthandsgemeinschaft oder Bruchteilsge-
meinschaft), so sind sie nach § 7 Abs. 2 GrStG Gesamtschuld-
ner. 

b) Für Zwecke der V e r m ö g e n s t e u e r - V e r a n l a g u n g 
ist die Verteilung der Einheitswerte erst zu dem Zeitpunkt 
durchzuführen, zu dorn die Einheitswerte gemäß Ar t ike l 3 
Abs. 1 BewÄndG 1965 erstmals bei der Festsetzung von 
Steuern zugrunde gelegt werden. Ob bei denjenigen, auf 
die der Einheitswert zu verteilen ist, eine Heranziehung 
zur Vermögensteuer in Betracht kommt, kann nur das für 
die Veranlagung zur Vermögensteuer zuständige Wohn-
sitz-Finanzamt beurteilen. Die Bewertungsstelle stellt da-
her zunächst nur den vollen Einheitswert des Betriebs fest 
und gibt ihn dem Wohnsitz-Finanzamt bekannt. Erst wenn 
das Wohnsitz-Finanzamt der Bewertungsstelle mitteilt,, 
daß eine Verteilung des Einheitswerts nacn $ 49 Sätze 1 bis 
3 BewG für Zwecke der Vermögensteuer-Veranlagung er-
forderlich ist, wird das Verteilungsverfahren durchgeführt. 

c) Entsprechend ist eine Verteilung für Zwecke der E r b -
s c h a f t s t e u e r oder der G r u n d e r w e r b s t eue r erst 
durchzuführen, wenn das für die Veranlagung dieser Steu-
ern zuständige Finanzamt mitteilt, daß es einer solchen 
Verteilung zur Ermittlung des anteiligen Einheitswerts 
(§ 23 Abs. 3 ErbStG, 12 Abs. 2 GrEStG) bedarf. 

2. Eine Verteilung des Einheitswerts kommt in den Fällen des 
§ 34 Abs. 4 BewG in Betracht. Hierbei handelt es sich insbe-
sondere um Verpachtungen, bei denen in den Betrieb des 
Verpächters auch die dem Eigentümer des Grund und Bodens 
nicht gehörenden Wirtschaftsgüter (stehende und umlaufende 
Betriebsmittel, ggfs. auch Gebäude), die der Bewirtschaftung 
des Betriebs dienen, einbezogen sind. 
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Anweisungen 

Oer Einbeitswert isf jedoch nur dann zu verteilen, wenn 
aj entweder der Anteil eines anderen Beteiligten ais des 

Eigentümers des Grund und Bodens mindestens lOOOOlvf 
beträgt, in diesem Balle ist für jeden der Beteiligten der 
entsprechende Anteil festzustellen, 

bj oder die Anteile nrebrerer anderer Beteiligter als des Ei-
gentümers des Grund nnd Bodens zusammen mindestens 
1000 Olvl betragen, In diesen Bällen ist für den Eigentümer 
des Grund und Bodens der um die Anteile der anderen 
Beteiligten gekü rz t eWer t f e s t zus t e l l en ,Eü r einen anderen 
Beteiligten erfolgt jedoch eine Eeststellung nur, wenn sein 
Anteil mindestenslOOOOlVl beträgt, 

3. Sind in den Einbeitswert einer Gesellschaft oder einer Ge-
meinschaft des bürgerlichen Rechts Wirtschaftsgüter (Boden, 
Gebäude, Betriebsmittel) einbezogen worden, die einem Be-
teiligten allein (ggtsaueb mit anderen, jedoobniobt mit allen 
zusammen) geboren (Bälle d e s § 3 4 Abs ,üBewG) , so gelten für 
dieVerteilung folgende Besonderheiten: 

a) Welcher Teil des Einbeitswerts auf Wirtschaftsgüter ent-
fäl l t ,d ie e inze lnenBete i l ig tengebören , i s t naeb den Grund-
sätzen der Nr, 4 ff, dieses Erlasses zu ermitteln. Beträgt 
dieserTeil des Einheitswerts wentgerals 1000 Olvl ,sowird 
der Einbeitswert den Beteiligten so zugerechnet, als ob 
alle Wirtschaftsgüter imgemeinschaftlichen Eigentumder 
Befei l ig tenstünden, 

b) Be t r äg tde r Teil desEinhettswerts, derauf Wirtsdraftsgü-
ter entfällt, d i e e inze lnenBe te i l i g t engeb ö ren , mindestens 
1000 Olvl,so istder Einheitswert vor seinerVerteilungnach 
Bruobteilenumden e n t s p r e c h e n d e n B e f r a g z u k ü r z e n , Bei 
den Beteiligten ist ein Betrag für die ihnen gehörenden 
Wirtschaftsgüter jedoch nur anzusetzen, wenn er minde-
stenslOOOOlvt beträgt, 

4,Oie Verteilungistentsprecbend derZusammensetzung des 
Einheitswerts getrennt zu berechnen für 
a) denWohnungswert, 
b) die Vergleichswerte, bzw, Einzelertragswerte der einzel-

nen Nutzungen, Nutzungsteile sowie der Arten der son-
stigen land-und forstwirtschaftlichen Nutzung, 

c) die Abschläge und Zuschläge, 
d) die nach§§42b is 44 BewG gesondert zu bewertendenWirt-

schaftsgüter, 

5,OerWobnungswert ist dem Eigentümer d e s W o h n g e b ä u d e s 
zuzurechnen, 

6,Beider Verteilung der Vergleichswerteder einzelnen Nut-
zungen und Nutzungsteile entfallen auf die einzelnen Wir t -
schaftsgüter die folgenden Anteile i n v o m Hundert desjewei-
ligenWerts, 
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§ 49 BewG 1965 
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§ 49 BewG 1965 

3 Anweisungen 

Eine Verteilung des Einheitswerts kommt für die forstwirt-
schaftliche Nutzung für die Fälle des § 34 Abs. 4 BewG in der 
Regel nicht in Betracht. In den Fällen des § 34 Abs. 6 BewG 
ist der Einheitswert nach dem Wert der auf den einzelnen 
Beteiligten entfallenden Fläche zu verteilen. 

7. Die Abschläge und die Zuschläge sind außerhalb der Ver-
teilung der Vergleichswerte demjenigen zuzurechnen, dem 
die betreffenden Wirtschaftsgüter gehören. Dabei erfassen 
Abschläge und Zuschläge infolge Unter- bzw. Überbestands 
an Vieh auch die dazugehörigen Wirtschaftsgebäude und Be-
triebsmittel (vgl. Abschnitt 1.19 BewRL). 

8. Die Einzelertragswerte bzw. Hektarwerte der in §§ 42 bis 
44 BewG bezeichneten Wirtschaftsgüter werden wie folgt ver-
teilt: 
a) Die Einzelertragswerte der Nebenbetriebe und des Ahbau-

landes sind entsprechend den Anteilen den Beteiligten zu-
zurechnen. 

b) Der Hektarwert des Geringstlandes ist voll dem Eigen-
tümer zuzurechnen. 

Dieser Erlaß ergeht im Einvernehmen mit den obersten Fi-
nanzbehörden der anderen Bundesländer. 
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Hauptfeststellung der Einheitswerte des land- und forstwirt-
schaftlichen Vermögens; 

hier: Zweifelsfragen zu § 48 a BewG 

(Erl. FinMin NW vom 17. August 1972 - S 3127 - 2 - VC 1) 

Hinweis auf 1 zu § 48a BewG 1965. 

409 Bew-Kartei NW, 7. Erg.-Lfg. (Mira 1973) 



§49 BewG 1965 

5 

Hauptfeststellung der Einheitswerte des land- und forstwirt-
schaftlichen Vermögens auf den 1. Januar 1964; 

hier: Verteilung der Einheitswerte der Betriebe der Land 
und Forstwirtschaft nach § 49 BewG 

(Erl. FinMin NW vom 16. August 1972 — S 3127 — 1 — VC 1) 

Mit dem Bezugserlaß' sind Tabellen für die Verteilung der 
Vergleichswerte der einzelnen Nutzungen und Nutzungsteile 
auf die einzelnen Wirtschaftsgüter nach § 49 BewG bekannt-
gegeben worden. Falls die tatsächlichen Wertanteile mit den 
Tabellenwerten offensichtlich nicht übereinstimmen, kann von 
den Tabellenwerten abgewichen werden, wenn ein entspre-
chender Antrag gestellt worden ist. Bei viehlosen Betrieben 
sind dabei die Wertanteile für stehende und umlaufende Be-
triebsmittel zu halbieren, der Gebäudewertanteil ist nach 
den Verhältnissen des Einzelfalles herabzusetzen. Der auf 
den Grund und Boden entfallende Anteil ist dementsprechend 

•) Zusatz: Der Bezugserlaß ist der Erl. vom 10. Juli 1970 — S 3127 — 1 — 
VC 1 — ; veröffentlicht im BStBl 1970 Teil 1 S. 906 ff. (gleichlautender 
Erlaß der obersten Finanzbehörden der Länder). 

zu erhöhen. 
* ' l 

M ^ 
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Anweisungen 

Verteilung des Binzelertragswerts für einenNebenbetrieb 
nacb^4g8ewCluu5 

(Brl ,BinlvlinNWvom2o,Bebruarig73 —S3127—1 — V C 1 ) 

Nach dem gemeinsamen händererlaß vom 10, duli 1970 — 
S3127— i — VC 1' ist der Binzelertragswert eines Neben-
betriebs „entsprechend den Anteilen den Beteiligten zuzu-
rechnend,BsbestebensomifkeineeinbeitlichenVomhundert-
sätze für die Anteile von Crund nnd Boden, Wirfscbaftsge-
bänden, siebenden nnd umlaufenden Betriebsmitteln, wie sie 
für dieimvergleichenden Verfahren zubewerfenden anderen 
NufzungenundNutzungsteile gegeben sind, 

Oie Verteilung des Nebenbetriebs-Binzelerfragswerfs „ent-
sprechend den Anteilen der Beteiligten^ muß entsprechend 
d e n C r u n d s ä t z e n erfolgen, die für die Brmittiung der im ge-
meinsamen B ä n d e r e r l a ß v o m l 0 , 3 u l i f 9 7 0 enthaltenen Auftei-
lungs-Vomhundertsätze angewendet wurden, Oie prozentua-
len Anteile für Crund und Boden, Wirtschaftsgebäude und 
bauliche Anlagen, stehende Betriebsmittel und umlaufende 
Betriebsmittel sind danach aus ihrem Zeitwert, gemessen am 
Alctivkapital der Nutzungen bzw, Nufzungsteile ohne den 
Wert d e r W o h n g e b ä u d e z u e r m i f t e l n , 

* Zusatz der Oberfinanzdirektionen: 

Der gemeinsame Landere r l aß ist im BStBl 1970 I S. 906 ff veröffent l icht 

und ais Anlage zu 3 zu § 49 BewG 1965 wiedergegeben. 

469 Bew-Kartei N W , 8, Erg.-Lfg. (Februar 1974) — 1 — 



Anweisungen 

Einheitbewertung des land- und lorstwirtschaftlichen Vermö-
gens nach dem BewG 1965; 

hier: Verteilung des Einheitswerts nach § 49 BewG 

(Erl. FinMin N W vom 29. Oktober 1973 — S 3127 — 1 — VC 1) 

Der Bundesfinanzhof hat mit Urteil vom 18. Mai 1973* I I I R 
81/72 (BStBl 1973 I I S. 694) entschieden, daß die nach § 49 
BewG i . V. mit Abschnitt 1.20 BewRL erstmals auf den 1. Ja-
nuar 1974 vorzunehmende Verteilung der auf den 1. Januar 
1964 hauptfestgestellten Einheitswerte der Betriebe der Land-
und Forstwirtschaft durch Ergänzungsbescheid nach § 216 
Abs. 2 AO erfolgen kann. 

Ich bitte, die Einanzämter anzuweisen, entsprechend zu ver-
fahren. 

Zusatz der Oberflnanzdirektionen: 

Der Leitsatz des o. g. Urteils ist in Rechtsprechung 1 zu § 49 BewG 1965 

wiedergegeben. 
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§ 49 BewG 1965 

8 

Hauptfeststellung der Einheitswerte des sonstigen land- und 
forstwirtschaftlichen Vermögens; 

hier: Verteilung der Einheitswerte nach § 49 BewG 

(Erl. FinMin NW vom 27. Januar 1976 — S 3127 — 1 — 
V C 1) 

Bei der Verteilung des Einheitswerts nach § 49 BewG für die 
einzelnen Arten des sonstigen land- und forstwirtschaft-
lichen Vermögens ist regelmäßig von folgenden Wortansät-
zen auszugehen: 

1. Imkerei 
2. Wanderschäferei 
3. Pilzanbau 
4. Weihnachtsbaumkultur 

Verteilung von Fall zu Fall 
nach sachverständigem 
Ermessen 

5. Saatzucht 
Keine Verteilung wegen 
§ 48a BewG 

6. Binnenfischerei Anhaltswerte in v. H. 

Fischereiberechtigung 
Wirtschaftsgebäude 
Betriebsmittel 

70 
10 
20 

7. Karpfenteichwirtschaft 
Satzfisch- und 

Fischzuchtbetrieb 
(Anhaltswerte 

in v. H.) 

Abwachsbetrieb 
(Anhaltswerte 

in v. H.) 

Boden und Wasser 
Wirtschaftsgebäude 
Betriebsmittel 

74 
3 

23 

82 
1 

17 

8. Forellenteichwirtschaft 
und Forellenzucht 
Boden und Wasser 
Wirtschaftsgebäude 
Betriebsmittel 

Anhaltswerte in v. H . 

40 
13 
47 

576 Bew-Kartei N W , 10. Erg.-Lfg. (Sept. 1976) - 1 — 



Anweisungen 

Einheitsbewertung des land- und forstwirtschaftlichen Ver-
mögens: 
Verteilung des Einheitswerts nach § 40 BewG 

Vgl . : 

Rdvfg. OFD Düsseldorf v. 21. 3. 1978 — S 3127 — 1 — Sl 21 Fl 
Rdvfg. OFD Köln v. 20. 3. 1978 — S 3127 — 2 — Sl 211 
Rdvfg. OFD Münster v. 28. 2 1978 — S 3127 - - 2 — St 21 — 33 

Hinsichtlich der Verteilung des Einheitswerts nach § 4U 
BewG in den Fällen, in denen ein Abschlag nach § 41 Abs, 1 
BewG wegen fehlender oder nicht ausreichend vorhandene] 
Wirtschaftsgebäude und/oder Betriebsmittel unterblieben isl 
bzw. hinsichtlich der Betriebsmittel nach § 41 Abs. 3 BewG 
(Stückländereien) nicht in Betracht kommt, wird folgende 
Auffassung vertreten: 

Mußte bei der Feststellung des Einheitswerts ein Ab-
schlag für nicht ausreichend vorhandene Wirtschafts-
gebäude oder Betriebsmittel im Hinblick auf die Grenzen 
des § 41 Abs. 1 BewG unterbleiben, so ist der auf die 
Wirtschaftsgebäude bzw. auf die Betriebsmittel entfal-
lende AnteiJ des Einheitswerts demjenigen (denjenigen! 
zuzurechnen, dem (denen) die vorhandenen Wirtschafts-
gebäude bzw. Betriebsmittel gehören. 

Mußte bei der Eeststellung des Einheitswerts für eine 
wirtschaftliche Einheit, z. B. für Stückländereien, ohne 
Wirtschaftsgebäude ein Abschlag im Hinblick auf die 
Grenzen des § 41 Abs. 1 BewG unterbleiben, so ist der 
auf Wirtschaftsgebäude entfallende Anteil des Einheits-
wertes dem (den) Eigentümer(n) des Grund und Bodens 
zuzurechnen. 

Entsprechend ist zu verfahren. 

658 Bew-Kdrtc-i N W 12. Erg.-Lfg. Uuni 1979) — 1 — 



§ 49 BewG 1965 

Anweisungen NfD 1 

Einheitsbewertung des land- und iorstwirtschaftlidien Ver-
mögens; 

hier: Verteilung des Einheitswerts nach § 49 BewG 1965, 

Durchlührung der Arbeiten 

Im wesentlichen gleichlautend! 
Rdvfg. OFD Düsseldorf vom 9. 3. 1977 — S 3127 A — ST 211/ 
ST 24 

S 3333 — 12 — St 24 
Rdvfgn. OFD Köln vom 31. 1. 1977 -

und vom 25. 5. 1977 — S 3127 — 2 

S 3127 

St 211 

St 24 

Rdvfg. OFD Münster vom 23. 2. 1977 
St 21 — 33 

S 3127 

Zur Durchführung der Arbeiten weise ich auf folgendes hin: 

1. Die Verteilung der Einheitswerte des land- und forst-
wirtschaftlichen Vermögens nach § 49 BewG 1965 ist 
personell durchzuführen, und zwar durch Erteilung von 
Ergänzungsbescheiden (§ 179 Abs. 3 AO 1977). Hierfür 
sind folgende Vordrucke eingeführt worden: 

1. V M 49 

2. EW 530 

3. EW 531 

4. EW 532 

5. EW 730 

6. EW 731/EW 731a 

7. EW 732/EW 732a 

— Aufforderung zur Durchfüh-
rung der Verteilung des Ein-
heitswerts nach § 49 BewG 

— Erklärung zur Verteilung des 
Einheitswerts nach § 49 BewG 
(Anschreiben an den Steuer-
pflichtigen) 

— Erklärung zur Verteilung des 
Einheitswerts nach § 49 BewG 
in den Fällen des § 34 Abs. 4 
BewG 

— Erklärung zur Verteilung des 
Einheitswerts nach § 49 BewG 
in den Fällen des § 34 Abs. 6 
BewG 

— Verteilung des Einheitswerts 
nach § 49 BewG (Verfügung) 

— Verteilung des Einheitswerts 
nach § 49 BewG (Bescheid, Mit -
teilung an das Wohnsitz-Be-
triebs-Binanzamt) — Durch-
schreibeverfahren — 

— Keine Verteilung des Ein-
heitswerts nach § 49 BewG (Be-
scheid, Mitteilung an das Wohn-

N i D 134 Bew-Kartei N W , 11 Erg.-Llq. (Dez. 1977) — 1 — 



§ 49 BewG 1965 

NfD 1 
Anweisungen 

sitz-Betriebs-Finanzamt) 
— Durchschreibeverfahren — 

8. EW 830 — Verteilung des Einheitswerts 
nach § 49 BewG in den Fällen 
des § 34 Abs. 4 BewG (Vorbo-
gen) 

9. EW 831 — Verteilung des Einheitswerts 
nach § 49 BewG in den Fällen 
des § 34 Abs. 4 BewG (Ergän-
zungsblatt zum Vorbogen EW 
830) 

10. EW 832 — Verteilung des Einheitswerts 
nach § 49 BewG in den Fällen 
des § 34 Abs. 6 BewG (Vorbo-
gen) 

Die Vordrucke sind nach einem geschätzten Bedarf an die 
Finanzämter ausgeliefert worden. Mehrbedarf bitte ich zu 
gegebener Zeit bei meinem Vordrucklager (Land) anzufor-
dern. 

2. Ich bitte, die folgenden bisher ergangenen Weisungen 
zu beachten: 

Erlaß des FinMin N W 

17. 3. 1969 
S 3111-7-V 1 

23. 3. 1970 
S 3125-1-VC 1 

10. 7. 1970 und 
11.8. 1970 
S 3127-1-VC 1 

17. 8. 1972 
S 3127-2-VC 1 

16. 8. 1972 
S 3127-1-VC 1 

20. 2. 1973 
S 3127-1-VC 1 

29. 10. 1973 
S 3127-1-VC 1 

27. 1. 1976 
S 3127-1-VC 1 

Obstbaugemein-
schaften 

Bew-Kartei N W 

zu § 34 
A Nr. A 17 

Gebäude auf fremdem zu § 34 
Grund und Boden 

grundlegende 
Anweisung 

§ 48a BewG 

Anwendung der 
Tabellen in bestimm-
ten Fällen 

Nebenbetrieb 

Ergänzungs-
bescheid 

sonstige land- und 
forstwirtschaftliche 
Nutzung 

A Nr. A 18 

zu § 49 
A Nr. 3 

zu § 48a 
A Nr. 1 

zu § 49 
A Nr. 5 

zu § 49 
A Nr. 6 

zu § 49 
A Nr. 7 

zu § 49 
A Nr. 8 

NID 134 — 2 — 



Anweisungen 

§ 49 BewG 1965 

NfD 1, 

3. Die für die Verteilung der Vergleichswerte der landwirt-
schaftlichen Nutzung (ohne Hopfen und Spargel) und 
der gärtnerischen Nutzungsteile maßgebenden Tabellen 
[Hinweis auf die gleichlautenden Erlasse der obersten 
Finanzbehörden der Länder vom 10. 7. 1970 im BStBl 1970 
I S. 906 und in der Bew-Kartei NW, zu § 49 A Nr. 3 
sowie auf der Karte 1 (Land- und forstwirtschaftliches 
Vermögen, Verteilung des Einheitswerts nach § 49 BewG) 
der Sammlung der Tabellen und Übersichten] sind er-
gänzt worden. Im allgemeinen wird keine weitere Inter-
polation notwendig sein. Die überarbei teten Tabellen 
sind beigelügt. 

Da in den maschinell gefertigten Einheitswert-Beschei-
den für die gärtnerischen Nutzungsteile nicht die für 
die Verteilung nach den Tabellen benötigten Hektarwer-
te, sondern lediglich die Vergleichswerte ausgewiesen 
sind, ist der jeweilige Hektarwert zu ermitteln (Ver-
gleichswert: zugehörige Bläche des Nutzungsteils). Glei-
ches gilt für die Fälle des § 40 Abs. 5 BewG. 

4. Eine Verteilung des Einheitswerts ist nur auf Anforde-
rung des für die Veranlagung der Vermögensteuer, der 
Grunderwerbsteuer oder der Erbschaftsteuer zuständi-
gen Finanzamts (vgl. Vordruck Vm 49) vorzunehmen. 
Beantragt ein Steuerpflichtiger die Verteilung des Ein-
heitswerts, so ist der Antrag zunächst der für die Besteu-
erung zuständigen Stelle mit der Bitte um Stellungnah-
me zu der Brage zuzuleiten, ob die Verteilung steuerlich 
von Bedeutung ist. Liegt ein steuerliches Interesse an 
der Verteilung des Einheitswerts nicht vor, ist der An-
trag ggf. durch rechtsbehelfsfähigen Bescheid (Ableh-
nung einer Zurechnungsfortschreibung) abzulehnen. 

5. Auf die Anforderung einer Erklärung (vgl. Vordrucke 
EW 530, EW 531, EW 532) ist zu verzichten, wenn auf 
Grund der vorliegenden Unterlagen eine zutreffende 
Verteilung vorgenommen werden kann. Anderenfalls 
ist eine Erklärung grundsätzlich nur von dem Beteilig-
ten anzufordern, für den die Verteilung steuerlich von 
Bedeutung ist. 

6. Ist für eine wirtschaftliche Einheit, für die bereits eine 
Verteilung des Einheitswerts durchgeführt worden ist, 
eine Wertfortschreibung (ggf. verbunden mit einer Zu-
rechnungsfortschreibung) auf einen späteren Feststel-
lungszeitpunkt durchzuführen, so hat die Bewertungs-
stelle — abweichend von Nr. 4 — von sich aus zu prü-
fen, ob auch eine Neuverteilung des Einheitswerts nach 

N I D 134 Bew-Kartei N W . 11. Erq.-Llg. |Dez. 1977) 



Anweisungen 

^ 49 BewG hm Wege einer Zurechnungsfortschreibung) 
vorzunehmen isf, 
Bei (reinen) Zurechnungslortschrelhungen ihr wirtschaft-
hohe Einheiten, ihr nie eine Verteilung des Binheits-
werts nach ^ 49 BewG hereits vorgenommen ist, wird 
eine Neuverteilung des Binheitswertes regelmäßig nieht 
in Betracht kommen, 
Bine Überprüfung der bisherigen Verteilungsrechnung 
dureh die Bewertungsstelle ohne besondere Aufforde-
rung ist daher nicht vorzunehmen, in diesen Bällen isf 
auf dem maschinell gefertigten Zurechnungsbescheid die 
Zurechnung des Verpächteranteils auf den neuen Ver-
pächter (Erwerber) handschriftlich vorzunehmen und auf 
den EW-Miffeilungen die Verteilung des Binheitswerts 
handschriftlichzuvermerken, 

7, Bescheide (vgl, Vordrucke BW 73t, BW 732) sindstets 
denjenigen Beteiligten zu erteilen,für die dieVerteilung 
steuerlich von Bedeutung ist. Gegen andere Beteiligte 
sind Bescheide nur zu erlassen, wenn diese zu dem Ver-
teilungsverfahren (z, B, durch Aufforderungzur Abgabe 
einer Brklärung)zugezogenworden sind, 
Den Bescheiden sind ais Anlagen Durchschriften (Ab 
lichtungen) derBerechnungsunterlagen (vgl, Vordrucke 
BW 1339, BW 1331, BW 1332) beizufügen, 
Ist einem Pächter ein Vertellungshescheid zu erteilen, 
so isf ihm auch ein rechtsbehelfsfäbiger Bescheid über 
die Feststellung des zu verteilenden Binheitswerts be-
kanntzugeben, Zu diesem Zwecksindzusätzliche Aus 
fertigungen des Bescheides über den zu verteilenden Bin 
heifswerf beim Icechenzentrum anzufordern. Bei Be-
kanntgabe des der Verteilung zugrunde liegenden Ein-
heitswertbescheids an den Bächter muß das Steuerge-
heimnisgewahrf werden. Dem Bächterdürfennur die 
Merkmale der wirtschaftlichen Einheit bekanntgegeben 
werden, die das Bachtverhältnis betreffen. Im allgemei-
nendürfenihmnur 

a) dieersteSeitederBescbeidausfertigungmitderEest-
stellung des Einheitswerts, der fcechtsbebelfsbeleb-
rungusw,, 

b) die Wertermittlung für dieNutzung(en), ausder (de-
nen)erBlächengepachtethat, 

mitgeteilt werden, 
Ist auf einen späteren Beststellungszeitpunkf eine Zu-
rechnungsfortschreibung durchgeführt worden, so ist in 
der Ausfertigung des Bescheids, durch den der zu ver-
teilende Einbeitswert festgestellt worden ist, die Zu-
rechnung handschriftlich zu ändern. 

NfD 134 



Anweisungen 

Beispiel 
Ilaupifeststellung auf den l .danuar!964 mit Zurechnung 
auf A.Zurechnungsfortschreibungaufdenl. Januar 1974 
mit Zurechnung auf B. 
In ner Ausfertigung des dem Pächter bekanntzugeben-
den flauptfeststellungsbescheids ist die Zurechnung von 
A a u f B z u ändern. 

8 Oie Sachverständigen (ABS und Borstsachverständiger) 
sind weitgehend zu beteiligen. Sie sind insbesondere 
dann zuzuziehen. w e n n ü b e r Z w e i f e l s f r a g e n z u entschei-
den ist. ein Ball des ^ 34 Ahs. 6 BewG vorliegt oder 
Feststellungen an Ort und Stehe zu trotten sind. 

9. In den fJherwachungsllsten 1974 sind folgende Bintra-
gungen vorzunehmen: 

a) hei Eingang der Anlorderung mit Vordruck Vm 49 
i n S p a l t e 4 ^ 4 9 ^ 

b) hei Versendung der Verteilungshescheide In Spalte 
7 das Oatum der Versendung der Bescheide mit dem 
Zusatz „t)49^. 

B ü r V e r f e i l u n g s f ä l l e a u f d e n l . Januar 1975 und auf spä-
tere Beststellungszeitpunkte sind in den Oherwachungs-
listenl975dieBintragungenentsprechend vorzunehmen. 

19. Zweifelsfragen bitte ich vorzutragen (erforderlichenfalls 
schriftlich). 

N10134 a ^ - ^ ^ ^ t i . ^ . - ^ . t ^ . i ^ 



Prozentuale Anteile der Wirtschaftsgüter am Vergleichswert — Landwirtschaftliche Nutzung ohne Hopfen und Spargel 
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A n w e i s u n g e n 

§ 49 BewG 1965 

NfD 1 

Prozentuale An te i l e der Wir tschaf tsgüter am Verg le ichswer t 

Gärtnerische Nu tzung 
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Rechtsprechung 

1. § 41 Abs. 1 BewG 1965 ist verfassungsgemäfl; Verteilung 
des Einheitswerts eines land- und forstwirtschaftlichen Be-
triebs 

1. § 41 Abs. 1 BewG 1965 verstößt nicht gegen den Gleich-
heitssatz des Art . 3 Abs. 1 GG. 

2. Eine Verteilung des Einheitswerts eines land- und forst-
wirtschaftlichen Betriebs nach § 49 BewG 1965 braucht 
durch einen Ergänzungsbescheid nach § 216 Abs. 2 AO erst 
auf den Zeitpunkt vorgenommen zu werden, auf den der 
bei der Hauptfeststellung auf den 1. Januar 1964 festge-
stellte Einheitswert erstmals bei der Festsetzung von 
Steuern zugrunde gelegt wird. 

BFH vom 18. Mai 1973 I I I R 81/72 

(BStBl 1973 I I S. 694) 

22 Bew-Kartei NW, 8 Erg.-Lfg. [Februar 1974| 



Anweisungen 

§ 50 BewG 1965 

1 

Hauptfeststellung der Einheitswerte des land- und forst
wirtschaftlichen Vermögens auf den 1. Januar 1964; 

hier: Einstufung der Betriebe mit weniger als 2 ha 
landwirtschaftliche Nutzung 

Gleichlautend 
Rdvfg. OFD Düsseldorf vom 28. März 1968 — S 3136 A — 
St 211 
Rdvfg. OFD Köln vom 4. Apr i l 1968 — S 3136 — 1 — St 241 
Rdvfg. OFD Münster vom 30. Januar 1968 — S 3136 — 1 — 
St 24 — 33 

Hinweis auf B 1 zu § 38 BewG 1965. 

J61 Bow-Kartei N W , 2. Erg-Lfg (November 1968) - 1 -



Anweisungen 

Hauptfeststellung der Einheitswerte des land- und forst
wirtschaftlichen Vermögens auf den 1. Januar 1964; 
hier: Abgrenzung der gärtnerischen Nutzung von der 

landwirtschaftlichen Nutzung 
S 3160 — 1 — V 1 

(Erl. FinMin NW vom 24. Mai 1968 — —-— — ) 
o o l O U 1 V 1 

Hinweis auf A 7 u § 34 BewG 1965. 

J62 Bew-Kartei N W , 2. Ercj-Lftj (Novembei 1968) 



Rechtsprechung 

1. Zur Berücksichtigung von Grabenräumungs- und Entwäs
serungskosten bei der Bewertung landwirtschaftlicher Nut
zungen 

1. Der Rechtsnormcharakter der Vergleichszahlen der Haupt
bewertungsstützpunkte für die Bewertung land- und forst
wirtschaftlicher Nutzungen umfaßt auch die Ertragsbedin
gungen, auf denen die Vergleichszahlen beruhen. 

2. Es ist nicht sachfremd, wenn der Bewertungsbeirat die 
(betriebsinternen) Grabenräumungskosten von den (be
triebsexternen) Entwässerungskosten nicht nach Walser-
recht, sondern nach der wirtschaftlichen Bedeutung der 
Wasserläufe abgegrenzt hat. 

BFH vom 4. Juli 1975 I I I R 66/73 
(BStBl 1975 I I S. 687) 

2. Bemessung des Zuschlags nach § 41 BewG und der Zu
rechnung zur Berücksichtigung der Ertragssteigerung durch 
verstärkte Tierhaltung 

1. Die Richtigkeit des Zahlenwerks der Tabellen L 18 und 
L 30 in Abschn. 2.11 und 2.20 BewRL läßt sich nicht auf 
Grund einer Auswertung nach einer statistisch-mathema
tischen Methode von nur wenigen Betrieben mit Erfolg 
in Zweifel ziehen. Die auf der Grundlage dieser Tabellen 
ermittelten Zurechnungen und Zuschläge für verstärkte 
Tierhaltung beruhen auf Durchschnittswerten, die recht
lich nicht zu beanstanden sind. 

2. Ist es gegendüblich, daß ein größerer Tierbestand vorhan
den ist, als er durch die auf der Bodenschätzung beruhen
den Ertragsmeßzahl abgegolten ist, so ist dies durch Zu
rechnung zu den Ertragsmeßzahlen aller in Betracht kom
menden Betriebe dieser Gegend zu berücksichtigen. 

BFH vom 23. November 1979 I I I R 78/77 (BStBl 1980 I I S. 92) 

I I I Bew-Kartei NW, 13. Erg.-Lfg. (Juli 1981) • Ersatzblatt • 



Anweisurt^n 

tnb^sve^eicbrtis 

1 KaninehenmastundAngora-v^obgewinnung 

^ Ab- und Zuschläge am Vergieiebswert der landwirtschaftlichen 
Nutzung tür stehende Betriebsmittel.insbesondere türTierbestän-
de 

^ Abgrenzung gewerblicher und landwirtscbattlicherTierzucht und 
Tierhaltung sowie Zuschläge n ä c h s t BewOwegen^erstärkter 
Tierhaltung in Fällen der Fremdtierbaltung 

^ Bewertung der Tierbestände von Beirieben der in ^97 Abs.l 
B e w O I ^ 5 aufgeführten Körperscbatten.^ersonenvereinigungen 
und Vermögensmassen 

5 Bewertung vonRinderbesamungssiationen 

t̂  BewertungsreebilicbeBehandlungdertntensivrindermast 

7 Umrechnungsschlüssel für Legehennen aus zugekauften ^unghen-
nenin Vieheinbeiten 

^ Umreebnungssebiüssei türTierbestände in Viebeinbeiten^ Abgren
zung der verschiedenen Altersstadien bei zur ^fast bestimmten 
Schweinen 

9 Bewertung vonOetfügelhallen im 5achwertvertabren 

10 Zuschläge wegenverstärkterTierhaltung 

11 UmrechnungsschlüsseltürTierbesiändeinVieheinheitentVF^nacb 
dem Futterbedarf 

12 Zurechnung derTiere zu landwirtschaftlichen^lutzung^auen und 
FerkelalseinTierbestandszweig 

1^ UmrechnungsscblüsselfürTierbeständeinVieheinbeiten^VFltür 
^fasthähnchen und Rastnuten 

Anlagen Zusammenstellung der Umrechnungsscblüssel für Tier-
beständein VF nachdenbisher ergangenen Weisungen 

1̂1 ZurechnungderTierbestände zur landwirtscbafilieben ̂ lutzung^ 
Oamtierzuchtund-haltung 

15 Beweriungsrecbtliche Behandlung der Rindermast (Fleischrinder-
babung) 

1t̂  VFfü r sog ^Fresser ^Anstell-oder Futterbullen) in Verbindung 
mittntensi^ Rindermast 

17 Umrechnungsschlüssel fürzur^fastbestimmteFer^el in VF 

1^ Umrechnungsschlüsselbei Mastrindern 

10^ 8 ^ - ^ n ^ i N w . ^ ^ ^ ^ ^ l i l ^ i ^ ^ r ^ t ^ t t ^ 



§ 51 BewG 1965 
(S 3132) 

19 Bewertungsrechtliche Behandlung der Jungbullen (Kälber. Starter 
und Fresser) und der eigentlichen Mastbullen (Intensivmasttiere) 

20 Umrechnung der Jahreserzeugung an Jungmasthühnern in Vieh
einheiten (VE) 

21 Bewertungsrechtliche Behandlung von Flächenstillegungen 
22 Umrechnungsschlüssel für Tierbestände in Vieheinheiten (VE) nach 

dem Futterbedarf 

1025 • Ersatzblatt • - 2 -



Anweisungen 

Abgrenzung der Betriebe der Land- und Forstwirtschaft; 

hier: Kaninchenmast und Angora-Wollgewinnung 

(Erl. FinMin NW vom 10. August 1967 - S 3111 - 1 - V 1) 

Die Zucht und die Mast von Kaninchen sind der Landwirtschaft zuzu
rechnen, wenn die Voraussetzung des § 51 BewG 1965 bzw. des Arti
kels 2 Abs. 5 BewÄndG 1965 erfüllt sind. Nach den Erfahrungen der 
Bundesforschungsanstalt für Kleintierzucht in Celle, die vom Bundes
minister für Ernährung. Landwirtschaft und Forsten als zutreffend aner
kannt werden, ist für ein mittelschweres Zuchtkaninchen ein Futterbe-
darf von rd. 50 kg Getreidewerten, für ein Angorakaninchen dieselbe 
Menge und für ein Mastkaninchen 5 kg Getreidewert zugrunde zu legen. 
Für die Umrechnung der Tierbestände in Vieheinheiten - 20 dz Getrei
dewert für 1 VE - ist danach folgender Umrechnungsschlüssel anzu
wenden: 

Zuchtkaninchen = 0.025 VE 
Mastkaninchen = 0,0025 VE 
Angorakaninchen = 0.025 VE 

In Anbetracht der geringen Bedeutung der Kaninchenzucht soll eine 
Aufgliederung dieser Zahlen unterbleiben. 

Zusammenstellung der Umrechnungsschlüssel für Tierbestände in 
VE, Hinweis auf Anlage zu 13! 

Vom Wirtschaftsjahr 1990/1991 an gilt ein neugefaßter Vieheinhei
tenschlüssel. 

Hinweis auf 22! 

962 Beu-Karlei NW. 18. Erg.-I.fg. (Juli 1995) • Ersatzblatt • 



Anweisungen 

Hauptfeststellung der Einheitswerte des land- und forst
wirtschaftlichen Vermögens auf den 1. Januar 1964; 
hier: Ab- und Zuschläge am Vergleichswert der landwirt

schaftlichen Nutzung für stehende Betriebsmittel, ins
besondere für Tierbestände 

(Erl. FinMin NW vom 23. Februar 1968 — S 3122 — 2 — V 1) 

Hinweis auf B 2 zu § 41 BewG 1965 

164 Bew-Kartei NW, 2. Erg-Lfg (November 1968] — 1 • -



Einheitsbewegung des fand- und forstwirtschaftlichen Ver
mögens; 

hier; Abgrenzung gewerblicher undlandwirtschaftlicher Tier
zucht und Tierhaltung sowie Zuschläge n ä c h s t BewG 
wegen v e r s t ä r k t e r T l e r h a l t u n g l n F ä l l e n d e r Fremd-
tierhattung 

S 3 t l l ^ l 7 ^ V G l 
( E r l , F i n M i n N W v o m 2 4 , J a n , 1 9 7 2 ^ S 3 1 3 2 ^ 4 ^ V G 1 ) 

S 3 ^ 2 ^ 2 ^ V G 1 
1, Die im Erlaß vom 18, Juni 1 9 7 1 S 2 2 3 4 ^ 1 ^ V B 2 f ü r die 

Einkommensteuer getroffene Regelung der Abgrenzung 
gewerblicher und landwirtscbaftlicherTierzucht und Tier-
baltung bei Betrieben, die Eremdtiere haltend gilt ent-
sprechend tür die Einheitsbewertung Sowohl beim Eigen 
tümer der Tiere als auch bei deren Aufzüchter sind die 
Abgrenzungsmerkmale n ä c h s t Abs , IBewG maßgebend, 
Dabeisind 

beim Eigentümer die Tieren die er in seinem eigenen 
Betrieb hält, mit denen, die er in fremde Betriebe zur 
Aufzucht gegeben bat, 

und beim Aufzüchter dessen eigene Tiere mit den in 
seinem Betrieb aufgezogenen fremdenTieren 
zusammenzurechnen, 

2, Tiere, die zurEobnaufzucht in fremde Betriebe gegeben 
werden, sind stets dem Eigentümer zuzurechnen, im Be
trieb des Aufzüch te r sb ie iben s ieunberücksicht ig t , Ent
sprechend dieser Zurechnung sind Zuschläge wegen ver-
stärkter Tierhaltung nach § 41 BewG n u r b e i m Eigen 
tümer zu machen, Ein Zuschlag am Vergleicbswert der 
landwirtschaftlichen Nu tzungdesAufzücb t e r s kommt nicht 
inBetracht, 

41 i Bew-Kartei NW, 7. Erg.-Lfg. (März 1973] 



Anweisungen 

Hauptfeststellung der Einheitswerte des Grundbesitzes auf 
den 1. Januar 1964; 
hier: Bewertung der Tierbestände von Betrieben der in § 97 

Abs. 1 BewG 1965 aufgeführten Körperschaften, Per
sonenvereinigungen und Vermögensmassen 

S3240 —4 —VC 1, 
(Erl. FinMin NW vom 2. März 1973 — - — — : r — ) 

b 3132 — o — VL. 1 
Tierbestände von Betrieben, die einer in § 97 Abs. 1 BewG 
1965 aufgeführten Körperschaften, Personenvereinigungen 
und Vermögensmassen gehören und deren Anzahl der Vieh
einheiten die in § 51 Abs. 1 BewG 1965 bezeichneten Grenzen 
nicht nachhaltig überschreiten, bilden zusammen mit den re
gelmäßig landwirtschaftlich genutzten Flächen, den dazu
gehörenden Gebäuden sowie dem toten Inventar und den 
umlaufenden Betriebsmitteln Betriebsgrundstücke im Sinne 
des § 99 Abs, 1 Nr. 2 BewG 1965; sie sind wie land- und forst
wirtschaftliches Vermögen zu bewerten. 

Der Erlaß FinMin NW gilt für den Hauptfeststellungszeitpunkt 1. 1. 1964. 
Wegen der ab 1. 1. 1974 geänderten Rechtslage hinsichtlich der Fälle der 
gemeinschaftlichen Tierhaltung wird auf die durch Artikel 3 Nr. 8 und 9 
des BewÄndG 1971 (BStBl 1971 I S. 360) eingefügten §§ 34 Abs. 6a und 51a 
BewG, auf die in Artikel 3 Nr. 7 und 11 des o.a. Gesetzes enthaltenen 
Ergänzungen der §§ 33 Abs. 3 Nr. 4 und 97 Abs. 1 BewG sowie auf 
Artikel 5 des o. a. Gesetzes hingewiesen, der das Inkrafttreten der ange
gebenen Vorschriften regelt. 

47] Bew-Kartei NW, 8. Erg.-Lfg. (Februar 1974) — 1 — 



Anweisungen 

§ 51 BewG 1965 

5 

Bewertung von Rinderbesamungsstationen 
(Erl. FinMin NW vom 1. März 1973 — S 3110 — 6 — VC 1) 

Hinweis auf A 7 zu § 33 BewG 1965. 

472 Bew-Kartei NW, 8. Erg.-Lfg. (Februar 1974) — 1 — 

Anweisungen 

Be wertung von RJnderbesamungsstatlonen 

(Erl. FinMin NW vom I. März 1973 - S 3110- 6- VC I) 

Hinweis auf A 7 zu § 33 BewG 1965. 

472 Bew-Karte1 NW, 8 Erg ·Lfg (Februar 1974) -I-

§51 BewG 1965 

5 



Anweisungen 

t^inheitsbewertung Bestand-und forstwirtschaftlichen 
Vermögens; 

hier: Bewertungsrechtliche Behandlung der 
^ntensivrindermast 

( E r i . E i n M i n N W v o m 3 i . J u b i 9 7 3 ^ S 3 1 3 2 ^ 7 ^ V C l ) 

Bei der Umrechnung der Tierbesiände in Vieheinbeiten ist nach 
Abscbn.2.il Abs.5 BewREbei Mastviehdie Jahreserzeugunganzu-
setzen. Dieser Umrecbnungsmodus kann bei dem Umrechnungsschiüs-
sei für Mastrinder von i VE^eTierimHinbiickaufdietortentwickei-
ten Metboden der Intensivrindermast zu unzutretfenden Ergebnissen 
führen.Es besteben deshalb keineBedenken. wenn bei der Bewertung 
von Betrieben mit intensivrindermast vom Jahresdurchschnitts-
bestand an Mastrindern ausgegangen wird und dieser mit dem unver
änderten Ansatz desVE-Scblüssel von 1.0 inVieheinheiten umgerech
net wird.Dieser Berechnungsmodus erlaubt bei Mastverfabren mit einer 
Mastdauer von weniger als einem Jahr eine zutreffende Bewertung der 
Mastrinderbestände. Er wird den Verhältnissen indenRindermastbe-
trieben besser gerecht als eine Berechnung nach derJabreserzeugung. 

Das Bewertungsverfahrennacbdem Jabresdurchschnittsbestandistin 
allennoch nichtrecbtskräftigen Fallender Hauptfeststellungauf den 
I.Januar 1964 sowie bei allen Eortschreibungen und Nacbfeststellun-
genanzuwenden. 

Zusammenstellung der Umrechnungsschlüssel fürTierbestände in 
VE, Hinweis auf Anlage zu 13! 

Vom Wirtschaftsjahr 19U/199t an gilt ein neugefallter Vieheinhei
tenschlüssel. 

Hinweis auf 22! 

Zusatz der Oberfinanzdirektionen: 

Bei buchführenden Landwirten kann als Jahresdurchschnittsbestand an 
Mastrindvieh ein Dreizehntel der Summe aus dem Anfangsbestand des 
Jahres und den zwölf Monatsendbeständen angesetzt werden (Hinweis 
auf den Erlaß FinMin NW vom 31. 1. 1966 - S 3110 - 4 - V 1. der 
Erlaß ist in diese Kartei nicht aufgenommen worden, da er zum alten 
Recht ergangen ist). 

963 Bew-Kartei NW. 18. Erg.-Lfg. (Juli 1995) • Ersatzblatt • 



Anweisungen 

Einheitsbewertung des land- und forstwirtschaftlichen 
Vermögens; 

hier: Umrechnungsschlüssel für Legehennen aus zugekauften 
Junghennen in Vieheinheiten 

(Erl. FinMin NW vom 23. November 1973 - S 3132 - 7 - VC 1) 
Zur Anpassung an betriebswirtschaftliche Entwicklungen auf dem Gebiet 
der Geflügelhaltung wird der Umrechnungsschlüssel für Tierbestände 
in Vieheinheiten um folgende Schlüsselzahl ergänzt: 
Legehennen aus zugekauften Junghennen = 0,0183 VE 
Zusammenstellung der Umrechnungsschlüssel für Tierbestände in 
VE, Hinweis auf Anlage zu 13! 
Vom Wirtschaftsjahr 1990/1991 an gilt ein neugefaßter Viehein
heitsschlüssel. 
Hinweis auf 22! 

964 Bew-Kartei NW. 18. Erg.-Lfg. (Juli 1995) • Ersatzblatt « 



Anweisungen 

Einheitsbewertung des land- und forstwirtschaftlichen 
Vermögens; 

hier: Umrechnungsschlüssel f ü r Tierbestände in 
Vieheinheiten; Abgrenzung der verschiedenen 
Altersstadien bei zur Mast bestimmten Schweinen 

(Erl. FinMin NW vom 21. Juni 1974 - S 3132 - 7 - V C 1) 

Für die Umrechnung der Tierbestände in Vieheinheiten ist der Futter
bedarf ausschlaggebend, der, ausgedrückt in Futterbedarfsmenge je 
Kilogramm Lebendgewichtszuwachs, für die verschiedenen Gewichts
stadien eines Mastschweines unterschiedlich ist. Deshalb sind die ver
schiedenen Altersstadien bei zur Mast bestimmten Schweinen nach 
Gewicht abzugrenzen. Demgemäß sind etwa bis zu 20 Kilogramm 
Lebendgewicht für die Ferkelphase, bis zu 45 Kilogramm Lebendge
wicht für die Läuferphase und Uber 45 kg Lebendgewicht für Mast
schweine zugrunde zu legen. 

Danach ergibt sich folgender Umrechnungsschlüssel: 

Zusammenstellung der Umrechnungsschlüssel für Tierbestände in 
VE, Hinweis auf Anlage zu 13! 

Vom Wirtschaftsjahr 1990/1991 an gilt ein neugefaßter Viehein
heitsschlüssel. 

Hinweis auf 22! 

Ferkel 
Läufer aus zugekauften Ferkeln 
Läufer aus selhsterzeugten Ferkeln 
Mastschweine aus zugekauften Läufern 
Mastschweine aus zugekauften Ferkeln 
Mastschweine aus selhsterzeugten Ferkeln 

0,02 VE 
0,04 VE 
0,06 VE 
0,10 VE 
0,14 VE 
0,16 VE 

965 Bew-Kartei NW. 18. Erg.-Lfg. (Juli 1995) • Ersatzblatt * 



Hauptfeststellung der Einheitswerte des Grundbesitzes im 
Hauptfeststellungszeitraum 1964; 
hier: Bewertung von Geflügelhallen im Sachwertverfahren 
(Erl. FinMin NW vom 27. Mai 1975 — S 3208 — 29 — V C 1) 
Hinweis auf C 36 zu § 85 BewG. 

578 Bew-Kartei NW, 10. Erg.-Lfg. (Sept. 1976) — 1 — 



Anweisungen 

Einheifshewerfungdesland-undforsfwir tschaft l lchen Ver-
mögend 

hier: Zuschläge wegen vers fä rk te rT le rha l fung 

( E r l . F i n M i n N W v o m z . J u n i l 9 7 ß ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ i 
S 3 1 2 2 ^ 2 ^ V A 4 ^ 

Der Bundesfinanzhof hat im Urteil vom 7. November 1975 
111R13^73 (BStBl 1976 I I S , 207^ die Entscheidung des Ei-
nanzger ich tsMünster vom22. Juni 1973 I I I t3ß/69EW nicht 
b e s t ä t i g t . N a c h d e m U r t e i l , daszumaltenBewertungsrecbt 
ergangen ist, gilt folgendes: 

1, Ist der Einbeitswert eines landwirtscbaftlicben Betriebs 
auf Grundeines Zuschlags wegen verstärkter Tierhaltung 
fortzuscbreiben, so ist der Uberbestand an Vieh durch 
Gegenüberstellung des tatsächlichen Tierbestands im 
Fortscbreibungszeitpunkt und des gegendüblicben Tier
bestands im Hauptfeststellungszeitpunkt zu ermitteln. 

2, VorhandenesMastviebist indieFeststellung des tatsäcb-
lichenTierbestandeseinzubezieben. Mastvieh stellt keinen 
zum sonstigen V e r m ö g e n g e b ö r e n d e n U b e r b e s t a n d a n u m -
taufenden Betriebsmitteln im Sinne des § 29 Abs. 2 Nr. 3 
BewGdarDer n a c h § 3 2 Abs. 2BewG maßgebende Stand 
vom 30. Juni des Jahres, das dem Feststellungszeitpunkt 
vorausgebt, ist insoweit ohne Bedeutung. 

3. Bei der Feststellung des tatsächlichen Tierbestandes ist 
unter BeacbtungdesGrundsatzes der Nacbbaltigkeit nicht 
nur auf die Verhältnisse am Feststellungssticbtag selbst 
abzustellen, sondern die Entwicklung in einem begrenz
ten Zeitraum zu berücksichtigen. Die Berücksichtigung 
einer erkennbaren Tendenz ist mit dem Stiebtagsprinzip 
vereinbar, 

4. Bei dem Wertansatz von 500,— DM )e Viebeinbeit des 
Überbestands handelt es sich um eine Schätzung nach 
§ 217 AG, die auf eingebenden Ermittlungen innerhalb 
der Verwaltung und auf allgemeinen Verwaltungserfab-
rungen beruht. Derartige Schätzungen sind auch von den 
Steuergericbten zu beachten, solange sie nicht im Einzel
fall offensichtlich zu falschen Ergebnissen führen. 

Das Urteil hat auch Bedeutung für die Bewertung nach 
neuem Recht. Deshalb ist in den Fällen, in denen nach dem 
Bezugserlab^ die Vollziehung des Einheitswertbescbeids aus-

') Hinweis auf Rechtsprechung 1 zu § 51 BewG 1965 
' I Der Bezugserlaß vom 16. Oktober 1974 S 3122 — 2 — V C 1 ist nicht 

wiedergegeben. 

708 Bew-Kartei NW, 13. Erg.-Ltg. (Juli 1981) * Ersatzblatt • — 1 — 



Anweisungen 

gesetzt worden ist, die Aussetzung der Vollziehung zu wider
rufen. Im Hinblick auf den bereits beim Finanzgericht Mün
ster anhängigen Musterprozeß zur Einheitsbewertung des 
land- und forstwirtschaftlichen Vermögens wegen verstärkter 
Tierhaltung auf den 1. Januar 1974 kann jedoch die Ent
scheidung über Einsprüche weiter im Einvernehmen mit den 
Steuerpflichtigen zurückgestellt werden. 

Zusatz der Oberfinanzdirektionen: 
Der Bundesfinanzhof hat zwischenzeitlich mit seinen Urteilen vom 23. 11. 
1979 I I I R 86/76 und I I I R 78/77 (BStBl 1980 II S. 90 und 92) die in den 
Abschnitten 2.11 Abs. 5 und 2.20 Abs. 2 BewRL vertretene Rechtsauffas
sung bestätigt. Für eine weitere Zurückstellung der Einspruchsentschei
dungen besteht deshalb kein Grund mehr. 

Hinweis auch auf Rechtsprechung 1 zu § 51 BewG Nrn. 3 und 4! 

708 • Ersatzblatt • — 2 — 



Anweisungen 

Einheitsbewertung des land- und forstwirtschaftlichen 
Vermögens; 

hier: Umrechnungsschlüssel f ü r Tierbestände in 
Vieheinheiten (VE) nach dem Futterbedarf 

(Erl. FinMin NW vom 27. November 1976 - S 3 132 - 7 - V A 4) 

1. In Abschn. I Nr. 3 des Erlasses1) vom 31.1. 1966 S 3110-4 - V I 
beträgt der Umrechnungsschlüssel für Mastkälber 0.20 VE. Wird 
die Kälbermast auf der Grundlage zugekaufter Absatzkälber betrie
ben, sind unter Berücksichtigung der günstigen Futterverwertung in 
den ersten Lebenswochen des Kalbes von 0.20 VE 0.05 VE abzu
ziehen. Damit ändert sich der Umrechnungsschlüssel für Maslkäl-
ber wie folgt: 

a) Neu aufgenommen werden: 

..Mastkälber aus zugekauften Absatzkälbern 0.15 VE (Absatz
kälber erreichen ein Lebendgewicht bis etwa 70 kg)" 

h) Der Ansatz „Mastkälber 0,20 VE" wird geändert in: ..Übrige 
Mastkälber 0.20 VE". 

2. Durch weitere Erlasse2) vom 10. 8. 1967 S 3111 - 1 - V I . vom 
31. 7. 1973 S 3 1 3 2 - 7 - V C I . vom 23. 11. 1973 S 3132 - 7 - V 
C 1 und vom 21. 6. 1974 S 3132 - 7 - V C 1 ist der Umrechnungs
schlüssel für Tierbestände in Vieheinheiten nach dem Futterbedarf 
- Anlage 1 zum Bewertungsgesetz 1965 - ergänzt worden. Die bei
gefügte Anlage') enthält die derzeitige Fassung des Umrechnungs-
schlüssels unter Berücksichtigung aller Ergänzungen. 

Vom Wirtschaftsjahr 1990/1991 an gilt ein neugefaßter Viehein
heitsschlüssel. 

Hinweis auf 22! 

1) Der Erlaß ist seinerzeit nicht aufgenommen worden, da der Inhalt vorw iegend 
das alte Recht betraf. 

2) Die Erlasse sind in den Anweisungen 1. 6. 7 und K wiedergegeben. 
1) Die Anlage ist mit dem Erlaß des FinMin NW vom 30. X. 1977 - S 3132 -

7 - V A4 - in Anweisung 13 wiedergegeben. 

966 Bew-Kartei NW. IX. Erg.-Lfg. (Juli 1995) • Ersatzblatt • 



Anweisungen 

Einheitsbewertung des land- und forstwirtschaftlichen Ver
mögens; Zurechnung der Tiere zur landwirtschaftlichen 
Nutzung; 
hier: Sauen und Terkel als ein Tierbestandszweig 
t E r l , F i n l v l i n N W v o m 2 7 , 4 , t 9 7 7 ^ S 3 t 3 2 ^ 1 2 ^ V A ^ 
Beider Prüfung, obeinTierbestandnach ^ 51 Abs, 1 BewG 
zur landwirtschaftlichen Nutzung gehört, ist nie Zuordnung 
der Tiere zu einem euer mehreren Zweigen des Tierbestan
des von Bedeutung, Dabei gilt n ä c h s t Abs,3BewG das 
Zuchtvieh nur dann als ein besonderer Zweig, wenn die er
zeugten Jungtiere überwiegendzum Verkauf bestimmt sind, 
Anderntaiis ist das Zuchtvieh dem Zweig^uzurechnen, ttem 
es überwiegend dient. Danach gehörenZuchtsauenundselbst-
erzeugte Ferkel immer demselben Zweig des Tierbestandes 
an. Sind die seibsterzeugten Ferkel überwiegend zum Ver
kaut bestimmt, so bilden sie mit den Zuchtschweinen den 
Tierbestandszweig „Schweinezucht^, Bleiben die seibster
zeugten Ferkei überwiegend im Betrieb, so gehören sie mit 
den Zuchtschweinen zu dem Tierbestandszweig „Schweine
mast ,̂ 

Besteht der Tierbestand eines landwirtschaftlichen Betriebs 
nur aus Zuchtsauen und aus überwiegend zum Verkauf be
stimmten Ferkeln, so ist bei Überschreitung der Grenze des 
^51 AbslBewG der gesamte Tierbestandszweig „Schweine
zucht̂  aus der landwirtschaftlichen Nutzung auszugliedern. 

630 Bew-Kartei NW, M. Erg.-Lfg. [Dez. 1977) 



§ 51 BewG 1965 
13 

Anweisungen 

Einheitsbewertung des land- und forstwirtschaftlichen 
Vermögens; 

hier: Umrechnungsschlüssel f ü r Tierbestände in Hin»eis auf 20! 
Vieheinheiten (VE) fü r Masthähnchen und Mastputen 

(Erl. FinMin NW vom 30. X. 1977 - S 3132 - 7 - V A 4) 

Der Umrechnungsschlüssel für Tierbestände in Vieheinheiten nach dem 
Futterbedarf wird wie folgt geändert bzw. ergänzt: 

Jungmasthühner (6 und weniger Durchgänge je Jahr 
- schwere Tiere) 0.0017 VE 
Jungmasthühner (mehr als 6 Durchgänge je Jahr 
- leichte Tiere) 0.0013 VE 
Mastputen aus selbsterzeugten Jungputen 0.0067 VE 
Mastputen aus zugekauften Jungputen 0.0050 VE 
Jungputen (bis 8 Wochen alt) 0.0017 VE 

Anlage 

Umrechnungsschlüssel f ü r Tierbestände in Vieheinheiten 
(VE) nach dem Futterbedarf 

(Stand: 15. 12. 1980) 

Schlüsselzahlen VI . 

Pferde 
Pferde unter 3 Jahren 0.70 
Pferde 3 Jahre alt und älter 1,10 

Rindvieh 
Kälber und Jungvieh unter 1 Jahr 0.30 
Mastkälber aus zugekauften Absatzkälbern 0,15 
(Absatzkälber erreichen ein Lebendgewicht bis ca. 70 kg) 
Übrige Mastkälber 0.20 
Jungvieh I bis 2 Jahre alt 0.70 
Zuchtbullen 1.20 
Zugochsen 1.20 
Kühe. Färsen. Masttiere 1.00 

Schafe 
Schale unter 1 Jahr 0.05 
Schafe 1 Jahr alt und älter 0.10 
Ziegen 0.08 
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G 51 BewG 1965 
13 

Anweisungen 

Schlüsselzahlen VE 

Schweine 
Ferkel, leicht 0.02 
Ferkel, schwer 0.04*) 
Läufer aus zugekauften leichten Ferkeln 0.04 
Läufer aus selbsterzeugten Ferkeln 0.06 
Mastschweine aus zugekauften Läufern 0.10 
Mastschweine aus zugekauften schweren Ferkeln . . . . 0,12*) 
Mastschweine aus zugekauften leichten Ferkeln 0.14 
Mastschweine aus selbsterzeugten Ferkeln 0.16 
(die verschiedenen Altersstadien bei zur Mast bestimm
ten Schweine sind nach ihrem Lebendgewicht abzugren
zen, und zwar: leichte Ferkel bis etwa 20 kg. schwere 
Ferkel über 20 bis etwa 30 kg, Läufer über 30 bis etwa 
45 kg. Mastschweine über 45 kg) *) 
Zuchtschweine 0.33 

Kaninchen 
Zuchtkaninchen 0.025 
Angorakaninchen 0.025 
Mastkaninchen 0.0025 

Geflügel 
Legehennen 0.02 
einschließlich einer normalen Aufzucht zur Ergänzung 
des Bestandes 
Legehennen aus zugekauften Junghennen 0.0183 
Zuchtenten 0.04 
Zuchtputen 0.04 
Zuchtgänse 0.04 
Jungmasthühner 0,0017 
(6 und weniger Durchgänge je Jahr - schwere Tiere) 
Jungmasthühner 0.0013 
(mehr als 6 Durchgänge je Jahr - leichte Tiere) 
Junghennen 0.0017 
Mastenten 0.0033 
Mastputen aus selbsterzeugten Jungputen 0.0067 
Mastpulen aus zugekauften Jungputen 0,0050 

*) Änderungen gültig erst ab Feststellungszeitpunkt 1. Januar 19X2, Hinweis 
auf 17! 
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Anweisungen 

Schlüsselzahlen VE 

Jungputen (bis X Wochen alt) 0.1X117 
Mastgänse 0.0067 

Damtiere 
Damhirsche. Alttiere und Schmaltiere 
I Jahr und älter 0.08 
Damkälber unter I Jahr 0.04 
Bei der Umrechnung der Tierbestände in Vieheinheiten ist bei 
Mastv ieh mit Ausnahme der Mastrinder die Jahreserzeugung, bei 
allem übrigen Vieh der Jahresdurehsehnittsbestand anzusetzen. 

Vom Wirtschaftsjahr 1990/1991 an gilt ein neugefaßter Viehein. 
heitsschlüssel, Hinweis auf 22! 
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Anweisungen 

Zurechnung der Tierbestände zur landwirtschaftlichen 
Nutzung; 

hier: Damtierzucht und -haltung Hinweis auf 22! 

(Erl. FinMin NW vom 29. 12. 1977 - S 3132 - 13 - V A 4) 

Die anhaltende Spezialisierung der Veredelungsproduktion im Rahmen 
der Land- und Forstwirtschaft hat dazu geführt, daß bestimmte Wild
arten, insbesondere Damtiere, zum Zwecke der Fleischproduktion in 
besonderen Betrieben (sog. Wildfarmen) gehalten werden. 

Wird eine Damtierzucht und -haltung im Zusammenhang mit der Boden
bewirtschaftung und einer eigenen Futtergrundlage betrieben, gehört 
sie bewertungsrechtlich zum Betrieb der Land- und Forstwirtschaft. Sie 
ist unter sinngemäßer Anwendung des $ 5 I Abs. I bis 4 BewG in die 
landwirtschaftliche Nutzung einzugliedern. Dazu wird der Umrech
nungsschlüssel in Vieheinheiten wie folgt ergänzt: 

Damhirsche. Alttiere und Schmaltiere 
1 Jahr und älter 0.08 VE 
Damkälber unter 1 Jahr 0.04 VE 
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§ 51 BewG 1965 
(S 3132) 
15 

Einheitsbewertung des land- und forstwirtschaftlichen Ver
mögens 
hier: Bewertungsrechtliche Behandlung der Rindermast aufgehoben! 

(Fleischrinderhaltung) Hinweis auf 19! 

Rdvfg. OFD Münster v. 8. 1. 1979 — S 3132 - 11 — St 24 — 33 

Bei der Ermittlung (Berechnung) des nachhaltigen Tierbesat
zes in Vieheinheiten (VE) eines Betriebs der Land- und 
Forstwirtschaft ist nach dem Vorgangserlaß bei der Rinder
intensivmast abweichend von Abschnitt 2.11 Absatz 5 BewRL 
vom Jahresdurchschnittsbestand, nicht von der Jahreserzeu-
gung an Intensivmastrindern auszugehen. 

Die Umrechnung des Jahresdurchschnittsbestandes an Inten
sivmastrindern in VE mit dem einheitlichen Faktor 1,00 
führt zu einer zutreffenden Berücksichtigung des insbeson
dere von der Mastdauer abhängigen durchschnittlichen Fut
terverbrauchs (Futterbedarfs) der jüngeren und älteren In
tensivmastrinder. Hierdurch erübrigen sich unterschiedliche 
Umrechnungsfaktoren, die nach der Mastdauer für die Llm-
rechnung der Jahreserzeugung an Rindern in VE hätten ge
bildet werden müssen. 

Zu den Inlensivmastrindern gehören nicht die im Stall und/ 
oder auf der Weide in herkömmlicher (extensiver) Weise 
gehaltenen, zum Schlachten bestimmten männlichen und 
weiblichen Rinder (Extensivmastrinder). 

Für die Berechnung der Vieheinheiten der Rinderextensiv
mast sind die nach Altersklassen aufgeteilten Jahresdurch
schnittsbestände und die entsprechenden Umrechnungsfak • 
toren (0,30, 0,70 und 1,00) maßgebend. 

Bei der Überprüfung der Erklärungen über die Tierhaltung 
und bei der Berechnung der Vieheinheilen der intensiven 
und der extensiven Rindermast (Fleischrinderhaltung) ist 
entsprechend zu verfahren. 
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Anweisungen 

^ I B ^ G I ^ 
(531321 
In 

Finheitshewertung des fand- undforstwirtschaftlichen Ver-
mögend: 
Vieheinheiten (VE) für sog. „Fressern (Anstell- oder Futter- Hinweg auf 
bullen) in Verbindung mit Intensiv-Rindermast 

Vgl . 
Rdvfg.OFD Düsseldorf vom 21. 3 u l i l 0 8 0 ^ S 3 1 3 2 ^ t - ^ 
St 24 
Rdvfg. OFD Köln vom 30, Juli 1 0 8 0 ^ S 3 1 3 2 ^ 2 ^ S t 24 
Rdvfg. OFD Münster vom 3, 3 u l i l 0 8 0 ^ - S 3132 — 11 — 
St24—-33 

1. Die Spezialisierung in der landwirtschaftlichen Rtnder-
haltung hat dazu geführt, daß die risikoreiche Umstellung 
der Kälberfütterung von Milch oder Milchaustauschern 
auf feste Futtermittel (Kraftfutter. Maissilage) zur Vor
bereitung auf die spätere Mastpetiodc zunehmend in be
sonderen Aufzucbtbetrteben erfolgt, in diesen Betrieben 
werden aus zugekauften Kälbern 18 Tage alte, sog noch 
ferne Kälber oder 4 bis 0 Wochen alte sog. Absatz oder 
Starterkälber) „Fressern aufgezogen (erzeugt) und mit 
einem Alter von 5—ciMonaten in einem Gewicht von ^00 
bis 250 kg an die Intensiv-Rindcrmastbetriebe weiior-
gegeben. 
Solche Fresser sind bei der Umrechnung in VF nicht als 
Mastkälber mitO,20 bzw. 0.15 VF zu erlassen, weil weder 
die Art der Haltung noch der Futtervcrbraucb der Kälber
mast entsprechen. Das Fresserstadium ist vielmehr als 
eine, wenn auch verhältnismäßig intensive, Aufzucbtpbase 
des späteren Mastrindes anzusehen. Die Tiere sind daher 
n^cb dem dabresdurebsebnittsbestand in die Kategorie 
„Jungvieh bis 1 Jahr^ mit dem Ansatz 0,3 VF einzustufen 
und entsprechend der Ffaltungsdauer im Betrieb in VF 
umzurechnen, 

2. In den Betrieben, die für ihre eigene, sieb unmittelbar an 
schließende Rinderintensivmast die Fresser seihst aufzie
hen, ist die Abgrenzung dos Fressers vom Intensivmast 
rind in gleicher Weise festzulegen (bei etwa 0 Monaten 
Lebensalter). Auch in diesen Betrieben sind Haltung und 
Fütterung der Jungtiere auf die spätere Mast zugesebnit 
len. 

3. Daneben existieren noch zahlreiche Betriebe, in denen es 
durchaus gerechtfertigt ist, die Fresserpbasc um weitete 
Monate hinauszuschieben. Diese Art der relativ exten
siven Aufzucht (in Verbindung mit Weidegangl ist in 
der Regel dann anzutreffen, wenn ein höheres Mastend 
gewicht der fntensivmastrinder angestrebt wird (Mast
dauer länger als 12 Monate, Mastendgewicht 050 kg und 
mehr). 
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§ 51 BewG 1965 
(S 3132) 
16 Anweisungen 

4. Wegen der unterschiedlichen Haltungs- und Fütterungs
formen in den o. g. Betrieben und der nicht geringen Aus
wirkung des VE-Schlüssels in diesen Fällen ist bei der 
Erfassung des Tierbestandes eine örtliche Uberprüfung 
durch den ALS geboten. Bei Abgrenzungsschwierigkeiten 
und Auftreten von Zweifelsfragen bitte ich um Bericht. 
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§ 51 BewG 1965 
(S 3132) 
17 

Einheitsbewertung des land- und forstwirtschaftlichen Ver
mögens: 
Umrechnungsschlüssel für zur Mast bestimmte Ferkel in Hinweis auf 19! 
Vieheinheiten (VE) 

Vgl. 
Rdvfg. OFD Düsseldorf vom 14. August 1980 — S 3132 — 1 
— St 24 
Rdvfg. OFD Köln vom 12. September 1980 — S 3132 — 2 — 
St 24 
Rdvfg. OFD Münster vom 5. September 1980 — S 3132 — 11 
— St 24 — 33 

Im Verlauf der letzten Jahre gehen immer mehr Ferkel
erzeugerbetriebe dazu über, schwerere Ferkel mit einem 
Lebendgewicht zwischen 20 und 30 kg zu produzieren. Sie 
entsprechen damit den Wünschen der Schweinemäster, die 
für ihre moderne, strohlose und damit weniger tierfreund
liche Haltungsform widerstandsfähigere, d. h. ältere und 
schwerere Ferkel benötigen. 

Diese Entwicklung wird die Abgrenzung der einzelnen Le
bensphasen und der Umrechnungsschlüssel für Tierbestände 
nicht mehr gerecht. 

Um diese schweren Ferkel (20—30 kg) und die daraus er
zeugten Mastschweine dem Futterbedarf im Erzeuger- bzw. 
Mastbetrieb entsprechend, zutreffend erfassen und bewerten 
zu können, ist die Ferkelphase um die Gruppe „schwere 
Ferkel 20 bis 30 kg" zu erweitern und die Läuferphase auf 
die Gewichtsspanne 30 bis 45 kg zu beschränken. 

Bei der Anwendung des VE-Schlüssels ist darauf zu achten, 
daß die Summe der angesetzten VE für Ferkel oder Läufer 
(im Erzeugerbetrieb) und für Mastschweine (im Mastbetrieb) 
0,16 VE ergibt. 

Der Umrechnungsschlussel für zur Mast bestimmte Schweine 
in VE gem. Bezugserlaß ist danach wie folgt zu ergänzen: 

leichte Ferkel (bis etwa 20 kg) 0,02 VE 
schwere Ferkel (20 bis etwa 30 kg) 0,04 VE 
Läufer aus selbsterzeugten Ferkeln 0,06 VE 
Mastschweine aus zugekauften Läufern 0,10 VE 
Mastschweine aus zugekauften schweren Ferkeln 0,12 VE 

Zuchtläufer 
Mastschweine aus zugekauften leichten Ferkeln 0,14 VE 
Mastschweine aus selbsterzeugten Ferkeln 0,16 VE 

Anmerkung: Bei der Bezeichnung „schwere Ferkel" handelt 
es sich gesetzessystematisch im Hinblick auf Anl . 1 zum 
BewG 1965 um leichte Läufer. Die praxisnahe Benennung 
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§ 51 BewG 1965 
(S 3132) 
17 Anweisungen 

„schwere Ferkel" soll lediglich die Anschaulichkeit des Be-
grilfs den Erklärungspflichtigen gegenüber erhöhen. 

') Ich bitte, die Anlage des Erlasses vom 27. Dezember 1976 
S 3132 — 7 — V A 4 handschriftlich zu ergänzen. 
In der Anlage 1 der Handausgabe des Bewertungsgesetzes 
ist ebenfalls handschriftlich ein ergänzender Vermerk anzu
bringen. 

Besonderer Hinweis! 
Hinweis auf 19! V g l 

Rdvfg. OFD Düsseldorf vom 26. Januar 1981 — S 3132 — 
1 — St 24 
Rdvfg. OFD Köln vom 18. Februar 1981 — S 3132 — 2 — 
St 241 
Rdvfg. OFD Münster vom 2. Februar 1981 — S 3132 — 11 — 
St 24 — 33 
Die mit der Bezugsverfugung eingeführte Neuregelung des 
VE-Schlüssels in den Erzeugungsstufen „Ferkel" und „Läu
fer" ist für die Einkommensbesteuerung erstmalig ab Beginn 
des Wirtschaftsjahres 1981/82 anzuwenden. 
Auf Weisung des Finanzministers des Landes Nordrhein-
Westfalen bitte ich, auch bei der Einheitsbewertung den 
neuen VE-Schlüssel grundsätzlich erst vom Feststellungszeit
punkt 1. Januar 1982 an zu verwenden. 
Ich bitte sicherzustellen, daß entsprechende Fälle zum 1. Ja
nuar 1982 darauf überprüft werden, ob wegen des dann an
zuwendenden Schlüssels Wertfortschreibungen durchzufüh
ren sind. 

*) Die Ergänzung ist in der Anlage zu 13 berücksichtigt! 
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Anweisungen 

Einheitsbewertung des land- und forstwirtschaftlichen Ver
mögens und Einkommensteuer: 

Umrechnungsschlüssel bei Mastrindern 

(Erl. des EM NRW vom 21. Februar 1985 - S 3132 - 7 - V A 4 / 
S 2234 - 1 - V B 2) 

Bisher war bei der Einkommensteuer und bei der Einheitsbe
wertung im Land Nordrhein-Westfalen einheitlich fü r die Um
rechnung von Mastrindern in Vieheinheiten sowohl bei der 
Intensiv- als auch bei der Extensivrindermast vom Jahres
durchschnitts bestand auszugehen. Fü r die Einkommensteuer 
ist durch die EStÄR 1984 mit Wirkung fü r den Veranlagungs
zeitraum 1984 (Wirtschaftsjahr 1984/85) in Abschnitt 124a Abs. 2 
Satz 2 EStR angeordnet worden, daß nur bei Mastrindern mit 
einer Mastdauer von weniger als einem Jahr vom Jahres
durchschnitts bestand auszugehen ist. Bei einer längeren Mast
dauer ist von der regelmäßigen und nachhaltigen Jahreserzeu
gung auszugehen. Entsprechend ist bei der Einheitsbewertung 
der Betriebe der Land- und Forstwirtschaft vom 1. Januar 1985 
an zu verfahren. 

Im Hinblick darauf, daß in der Vergangenheit nicht in allen 
Bundesländern bei der Rindermast einheitlich vom Jahres
durchschnittsbestand ausgegangen worden ist, bestehen keine 
Bedenken, sowohl bei der Einkommensteuer als auch bei der 
Einheitsbewertung in noch offenen Fällen f r ü h e r e r Veranla
gungszei t räume und f r ü h e r e r Feststellungszeitpunkte ent
sprechend der Neuregelung in den EStÄR 1984 zu verfahren. 
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§51 BewG 1965 
(S 3132) 
19 

Einheitsbewertung des land- und forstwirtschaftlichen 
Vermögens; 

Bewertungsrechtliche Behandlung der Junghullen (Kälber, Hinweis uuf 22! 
Starter und Fresser) und der eigentlichen Mastbullen 
(Intensivmasttiere) 

Im wesentlichen gleichlautend 
Rdvfg. OFD Dusseldorf vom 24. Februar 1986 - S 3132 - 4 - St 24 
Rdvfg. OFD Köln vom 18. Februar 1986 - S 3132 - 2 - St 241/S 2234 
- 5 - St 113 
Rdvfg. OFD Münster vom 29. Januar 1986 - S 3132 - 11 - St 
24 - 33 

Die intensiv betriebene Bullenmast (Schlachtrinderhaltung) wird durch 
Starterkälber- oder Fresserzukauf. ganzjährige Stallhaltung (auf Spal
tenboden) und z. B. Maissilagefütterung sowie durch voneinander 
abgrenzbare Aufzucht- und Mastphasen geprägt. 

Ich bitte, bei der Ermittlung der Vieheinheiten (VE) wie folgt zu ver
fahren: 

A. Mastvorphase (Kälber. Starter- und Fresserphase) 

- nachhaltiger Jahresdurchschnittsbestand x Umrechnungsfaktor 
0.3 -

B. Intensivmastphasen (Beginn bei einem Lebensalter der Tiere von 
etwa 5 bis 6 Monaten bzw. einem Lebendgewicht von etwa 175 bis 
200 kg) 

a) Mastdauer kürzer als 1 Jahr 

- nachhaltiger Jahresdurchschnittsbestand x Umrechnungsfak
tor 1.0 -

b) Mastdauer länger als 1 Jahr 

- nachhaltige Jahreserzeugung x Umrechnungsfaktor 1.0 -
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Anweisungen 

Einheitsbewegung des iand-und t^rstwirtsehat^iiehen 
Vermögens 
Umrechnung derjahreserzeugung an Jungmas thühnern in 
Vieheinheiten (VEj 

(Rdvlg. OED Münstervom 14. Februar 1989-S3132- l l St2433l 

Der bei der UntrechnungderJahreserzeugung an Jungmasthühnern in 
Vieheinheiten anzuwendende Umrechnungstaktorrichtet sich regelmä
ßig danach, oh 6 und weniger oder mehr alsb Durchgänge je Jahr 
erzeugt werden. 

v^ird jedoch aut einzelne Mastdurchgänge z.B. wegen ungünstiger 
Absatz-undRreisverhältnisse verzichtet, so ist die Jahreserzeugung an 
Jungmasihühnern ausnahmsweise unter BerücksichtigungderAnz.ahl 
der Masttage wietolgt in Vieheinheitenumzurechnen: 

- bis 40 TagejeDurchgang (leichte Jungmasthühneri mit 0.0013VE 

- über40TagejeDurchgang(schwereJungmasthühnerlmit 0.0017 
VE. 

Die Anlieterungs-und Ablieferungstage zählen nicht zu den Masttagen. 

Ich bitte.bei den Bezugsrundvertügungen und in Anlagel BewG sowie 
bei Abschn. 124a EStR 1987 durch einenVermerlsautdieseRundver-
lugunghinzuweisen. 
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Anweisungen 

8ewertungsreehtiiehe Behandlung der Eiäehenstiiiegungen im 
Rahmen des Gesetzes ü b e r d i e s 
„Verbesserung derAgrarstruktur und des Küstenschutzes^ 
und nach dem Entwurf eines Gesetzes zur Förderung der 
Einstetiung der landwirtschaftlichen Erwerbstätigkeit 
fFEEEG) 

IFrl.FM NRW vom 24. Februar 1 9 8 9 - S 3 1 3 2 - 1 4 - V A 4 / S 3 1 3 2 
- 1 8 - V A 4 / S 3 1 2 2 15 V A 4 i 

Die im Rahmen des Gesetzes über die Gemeinschaftsaulgabe ..Verbes
serung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" stillgelegten Flächen 
gelten nach Artikel5desGesetz.es zur Änderung des Gesetzes über die 
Gemeinschaftsaufgabe vom21.Juli 1988 tBGBl i !988S. 1053lwei-
terhin als land-und forstwirtschaftlichgenutzte Flächen Die Stille 
gungsaktion dient der Verringerung der Erzeugung von Marktordnungs-
Produkten und nicht einer Einschränkung der tierischen Veredelung. 
Deshalb sind Flächen.die bis zu5 Jahren alsDauer-oder Rotations
branche stillgelegt oder in Extensivgrünland umgewandelt werden.wie 
vom Inhaber des Betriebs regelmäßig landwirtschaftlich genutzte Flä
chen zu bewerten.Die Flächen sind auf die Flächengrundlage fürTier-
bestände nach^51 und51a BewG anzurechnen sowie bei der Bemes
sung der Viehzuschläge nach^41 BewG zu berücksichtigen. Entspre
chendesgiltfürdieFlächen. die nach^2Abs. l Nr 1 FELEG(Ent-
wurflstillgelegt werden. 

Gleichlautender^usatz der OED Köln und der OED 
Münster; 

l im idinblick auf die mit fortschreitendem Strukturwandel in der 
Landwirtschaft zuerwartendeZunahmederungenutztenFlächen 
IBrachflächenl bemerke ichnoch: 

im Rahmen gesetzlicher Strukturmaßnahmen stillgelegte Flächen, 
hei denen die landwirtschaftliche Nutzung ruht, und alle ungenutzt 
ten^aber als Acker oder Grünland nutzbaren Flächen in Land-
Schafts.Natur-und Wasserschutzgebieten und in Feucht-undTrttk-
kenbiotopen sowie alle übrigen landwirtschaftlich nutzbaren Brach-
flächen gehören zu 
- den der Bodenschätzung iNachschätzungl unterliegenden, im 

Liegenschaftskataster mit Nutzungsartenbezeichnungen und 
SchätzungsmerkmalennachzuweisendenFlächen. 

- denentsprechendzubewertenden Flächender landwirtschaftli-
chenNutzungeinesBetriebs der Land-und Forstwirtschaft und 

- den regelmäßig landwirtschaftlich genutzten Flächen i.S. des 
^51 Abs. I B e w G i . V . m i t Abschuß.2 t lAbs .2Nr . lBewRL. 

2. Wegen der bewertungsrechtlichen Behandlung der ungenutzten, 
aber landwirtschaftlich nutzbaren FlächenlBrachflächeni.die dem 
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Anweisungen 

gemeinnützigen Zweck des Naturschutzes dienen und im Eigentum 
einer juristischen Person des öffentlichen Rechts oder eines gemein
nützigen Rechtsträgers stehen, wird auf den Erlaß des Finanzmini
sters NRW vom 6. 2. 1981 G 1102 - 15 - V A 4 / S 3110 - 1 - V 
A 4*) hingewiesen. 

*) Der Erlaß ist wiedergegeben in A 11 zu § 33 BewG! 



Anweisungen 

Umrechnungsschlüssel f ü r Tierbestände in Vieheinheiten 
(VE) nach dem Futterbedarf 

(Erl. FM NRW vom 20. Juli 1990 - S 3132 - 7 - V A 4) 

Für Zwecke der Einheitsbewertung des land- und forstwirtschaftlichen 
Vermögens gilt vom Wirtschaftsjahr 1990/1991 an der folgende neu
gefaßte Vieheinheitenschlüssel: 

Pferde: 

Rindvieh: 

Schafe: 

Ziegen: 
Schweine: 

Kaninchen: 

Geflügel: 

Pferde unier 3 Jahren und Kleinpferde 
Pferde 3 Jahre und alter 
Kälber und Jungvieh unter 1 Jahr 
(einschl. Mastkälber, Starterkälber und 
Fresser) 
Jungvieh I bis 2 Jahre alt 
Färsen (älter als 2 Jahre) 
Masttiere (Mastrinder) 
Kühe (einschl. Mutter- und Ammenkühe 
mit den dazugehörigen Saugkälbern) 
Zuchtbullen. Zugochsen 
Schafe unter 1 Jahr (einschl. 
Mastlämmer) 
Schafe 1 Jahr und älter 

0.70 
1.10 

0,30 
0.70 
1,00 
1.00 

1.00 
1,20 

0.05 
0,10 
0,08 
0.01 
0,02 

VE 
VE 

VE 
VE 
VE 
VE 

VE 
VE 

VE 
VE 
VE 
VE 
VE 

0.04 
0.06 

0,08 
0.16 
0.12 

VE 
VE 

VE 
VE 
VE 

Leichte Ferkel (bis etwa 12 kg) 
Ferkel (über etwa 12 bis etwa 20 kg) 
Schwere Ferkel (über etwa 20 bis etwa 
30 kg) 
Läufer (über etwa 30 bis etwa 45 kg) 
Schwere Läufer (über etwa 45 kg bis etwa 
60 kg) 
Mastschweine 
Jungzuchtschweine bis etwa 90 kg 
Wenn Schweine aus zugekauften Tieren erzeugt wer
den, ist dies bei der Umrechnung in VE entsprechend 
zu berücksichtigen. Beispiel: Mastschweine aus zuge
kauften Läufern 0.16 VE - 0.06 VE = 0,10 VE 
Zuchtschweine (einschl. Jungzucht
schweine über etwa 90 kg) 
Zucht- und Angorakaninchen 
Mastkaninchen 
Legehennen (einschl. einer normalen 
Aufzucht zur Ergänzung des Bestands) 

0.33 
0.025 
0.0025 

0.02 

VE 
VE 
VE 

VE 
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§ 51 BewG 1965 
(S 3132) 
22 Anweisungen 

Legehennen aus zugekauften Junghennen 0.0183 VE 
Zuchtputen, Zuchtenten, Zuchtganse 0.04 VE 

Hinweis auf 20! Jungmasthühner (bis zu 6 Durchgänge je 
Jahr - schwere Tiere) 0.0017 VE 
Jungmasthühner (mehr als 6 Durchgänge 
je Jahr - leichte Tiere) 0,0013 VE 
Junghennen 0.0017 VE 
Mastenten 0.0033 VE 
Mastputen aus selbsterzeugten Jungputen 0,0067 VE 
Mastputen aus zugekauften Jungputen 0.0050 VE 
Jungputen bis etwa 8 Wochen alt 0.0017 VE 
Mastgänse 0.0067 VE 

Damtiere: Damhirsche, Alttiere und Schmaltiere 
1 Jahr und älter 0,08 VE 
Damkälber unter 1 Jahr 0.04 VE 

Dieser Schlüssel ist auch in allen noch offenen Fällen voraufgegange
ner Wirtschaftsjahre anzuwenden, soweit er für die Steuerpflichtigen 
günstiger ist als der bisherige Vieheinheitenschlüssel. Damit können 
auch die Rechtsbehelfe erledigt werden, in denen die Entscheidung im 
Hinblick auf das durch das Urteil des Bundesfinanzhofs vom 13. Juli 
1989 (BStBl 1989 II S. 1036) abgeschlossene Revisionsverfahren bis
her zurückgestellt worden ist. 
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Rechtsprechung 

§ 51 BewG 1965 
1 

1. Fortschreibung des Einheitswertes eines Altes Recht 
landwirtschaftlichen Betriebes auf den 1.1. 1964 unter 
Ansatz eines Zuschlags nach § 40 BewG 1934 wegen 
verstärkter Tierhaltung 

1. Der Einheitswert eines landwirtschaftlichen Betriebs kann wegen 
verstärkter Tierhaltung zum 1. Januar 1964 fortgeschrieben w er
den. 

2. Der Überbestand an Vieheinheiten ist nach den tatsächlichen 
Verhältnissen vom Fortschreibungszeitpunkt durch Gegenüber
stellung mit dem zum 1. Januar 1935 als gegendüblich unter
stellten Viehbestand zu ermitteln. Hierbei ist auch das Mastvieh 
zu berücksichtigen. 

3. Die im Gemeinsamen Ländererlaß 1964 (s. FinMin NRW vom 
10. Juli 1964. BStBl II 1964. 106) vorgesehene Berechnung des 
Zuschlags wegen verstärkter Tierhaltung mit 500 DM je Vieh
einheit Überbestand ist eine mögliche - zumindest nicht will
kürliche - Schätzung, die auch die Steuergerichte bindet, solan
ge keine Besonderheiten festgestellt werden, die eine Abwei
chung nach oben oder unten rechtfertigen könnten. 

BFH vom 7. November 1975 III R 134/73 
(BStBl 1976 II S. 207) 

2. Fortschreibung des Einheitswerts eines Altes Recht 
landwirtschaftlichen Betriebs unter Berücksichtigung 
eines auf der Grundlage des Gemeinsamen 
Ländererlasses vom 10. Juli 1964 ermittelten Zuschlags 
nach 8 40 BewG i . d. F. vor BewG 1965 

1. Der Einheitswert eines landwirtschaftlichen Betriebes kann unter 
Berücksichtigung des Gemeinsamen Ländererlasses vom 
10. Juli 1964 (BStBl II 1964. 106) auch dann wegen verstärkter 
Tierhaltung fortgeschrieben werden, wenn der alte Viehbestand 
abgeschafft und statt dessen eine Legehennenintensivhaltung 
betrieben wird. 

2. Die Umrechnung in Vieheinheiten auf der Futtergrundlage ist 
Rechtens. 

BFH vom 7. Oktober 1977 III R 13/75 
(BStBl 1978 II S. 89) 
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§ 51 BewG 1965 
1 

Rechtsprechung 

3. Umrechnung des Tierbestands in Vieheinheiten und 
Bemessung des Zuschlags nach § 41 BewG bei vers tärkter 
Tierhaltung 

Die in den BewRL angegebenen Werte (Abschn. 2.20 Tabelle L 30) 
für die Umrechnung des Mehrbestandes an Vieheinheiten auf der 
Grundlage des Futterbedarfs sind Rechtens. Ein Verstoß gegen 
Grundsätze der Verfassung liegt nicht vor. 

BFH vom 23. November 1979 III R 86/76 
(BStBl 1980 II S. 90) 

4. Bemessung des Zuschlags nach S 41 BewG und der 
Zurechnung zur Berücksichtigung der Ertragssteigerung 
durch vers tärkte Tierhaltung 

1. Die Richtigkeit des Zahlenwerks der Tabellen L 18 und L 30 in 
Abschn. 2.11 und 2.20 BewRL läßt sich nicht auf Grund einer 
Auswertung nach einer statistisch-mathematischen Methode von 
nur w enigen Betrieben mit Erfolg in Zweifel ziehen Die auf der 
Grundlage dieser Tabellen ermittelten Zurechnungen und 
Zuschläge für verstärkte Tierhaltung beruhen auf Durchschnitts
werten, die rechtlich nicht zu beanstanden sind. 

2. Ist es gegendüblich, daß ein größerer Tierbestand vorhanden ist. 
als er durch die auf der Bodenschätzung beruhenden Ertrags
meßzahl abgegolten ist, so ist dies durch Zurechnung zu den 
Ertragsmeßzahlen aller in Betracht kommenden Betriebe dieser 
Gegend zu berücksichtigen. 

BFH vom 23. November 1979 III R 78/77 
(BStBl 1980 II S. 92) 

5. Der in § 51 Abs. 1 und 4 BewG i . V. m. Anlage 1 zum 
BewG festgelegte Umrechnungsschlüssel f ü r 
Mastschweine ist nicht verfassungswidrig 

Der Umrechnungsschlüssel für Tierbestände in Vieheinheiten nach 
dem Futterbedarf gemäß Anlage 1 zum BewG verstößt nicht gegen 
den Gleichheitssatz des Art. 3 Abs. I Cid 

BFH vom 8. Dezember 1993 II R 35/90 
(BStBl 1994 II S. 152) 
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Anweisungen 

§ 51a BewG 1965 

1 

Bewertung von Rinderbesamungsstationen 
(Erl. FinMin NW vom 1. März 1973 — S 3110 
Hinweis auf A 7 zu § 33 BewG 1965. 

6 — VC 1) 

475 Bew-Kartei NW, 8. Erg.-Lfg. (Februar 1974) — 1 — 

Anweisungen 

Bewertung von Rinde rbesamungsstatlonen 

(Erl. F10M10 NW vom I. Mcirz 1973 

lianwpis auf A 7 zu § 33 BewG 1965. 

S 3110- 6- VC I) 
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Bewertung des fand- nndfo r s fwl r f scha f f l l chenVermögens ; 

hier: Bewertung von gemeinschaftlichen Tierhaltungen 

( E r l , F i n M i n N W v o m 2 6 , d u n i l 9 7 5 ^ S 3 1 3 z a ^ l ^ V G l ) 

I Gegenstand der Bewertung 
(1^ Gegenstand der Bewertung sind gemeinschaftliche 
Tierhaltungen, die in der Rechtsformeiner Erwerbs-und 
Wirtschaftsgenossenscbaft (̂  97 Ans, t Nr, 2 BewG), 
einer Gesellschaft, hei der die Gesellschafter als Unter
nehmer (Mitunternehmer) anzusehen sind (̂  97 Abs, f 
Nr, 5BewG), oder eines Vereins ( ^97Abs ,2BewG)be -
trieben werden, und die im übrigen die Voraussetzun
gen d e s ^ 5 f a Abs I N r n f b i s ^ B e w G erfüllen 

(2) Gemeinschaftliche Tierhaltungen im Sinne des ^ 51a 
BewG, im folgenden als Gemeinschaften bezeichnet, bi l
den einschließlich der mit den Tierbeständen zusammen
hängenden Wirtscbaftsgüter (z, B, Gebäude und abgrenz
bare Gebäudeteile mit den dazugehörigen Flof- und Ge
bäudeflächen, Betriebsmittel und ggf, selbstbewirtscbaf-
tete landwirtschaftlich genutzte Eigentumsflächen) einen 
Betrieb der Eand- und Forstwirtschaft (vgl, ^34 Abs, 6a 
BewG), 

11, Allgemeine Bewertungsgrundsätze 

(1) Für Gemeinscba f t enge l t end teBewer tungsgrundsä tze 
des ^ 36 BewG, Danach ist bei der Bewertung das Er
tragswertverfahren anzuwenden, 

(2) ^51aAbs ,zBewG gestattet einer Gemeinschaft, land-
wirtschaftlicheTiererzeugung undTierhaltungaucbobne 
regelmäßig landwirtschaftlich genutzte F läcbenzube t r e i -
ben, Grundlage dafür ist die Vorschrift des ^ 51a Abs, 1 
Nr, 1 Buchstabe d BewG, die den Gesellschaftern oder 
Mitgliedern erlaubt, die sieb nach ^ 51 Abs, 1 BewG für 
ihre Betriebe ergebende Möglichkeit zur landwirtschaft
lichen Tiererzeugung oder Tierhaltung ganz oder teil
weise auf die Gemeinschaft zu übertragen, 

(3) Ein flächenbezogenes vergleichendes Verfahren im 
Sinne des ^ 313 Abs 2 BewG ist für die Tierbestände 
nicht durchführbar, Daher werden in Anlehnung an die 
Bewertung der sonstigen land- und forstwirtschaftlichen 
N u t z u n g ( v g l , ^ 6 2 A b s , 2 B e w G ) d i e E r t r a g s w e r t e d e r 
Tierbestände unmittelbar ermittelt, 

(4) Werden Flächen von Gemeinschaften seihst regel
mäßig landwirtschaftlich genutzt, so sind sie wie Stück-
ländereien bei ihren Eigentümern zu bewerten. 
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111, Abgrenzung 

(1) Die auf der Grundlage des ^ ^ Ans 1 Nr 1 
Buchst, d BewG von einer Gemeinschaft erzeugten oder 
gehal tenenTierbes tände gehören zurlandwirtschaftlicben 
Nutzung, wenn keine der nachfolgenden Grenzen über
schritten wird: 

a) die Summe der von den einzelnen Gesellschaftern 
oder Mitgliedern im Rahmen der für sie bestehenden 
Möglichkeiten ta tsäcbl icbüber t ragenen Vieheinheiten 
(VE) und 

bl die Höchstgrenze an VE, die sieb nach ^ 51 Abs, 1 
BewGauf der Grundlage der Summeder vondenGe-
seilschaftern oder Mitgliedern regelmäßig landwirt
schaftlich genutzten Eigentums- und Pachtflächen er
gibt 

Selbsthewirtscbaftete landwirtschaftlich genutzte Eigen
tums- und Rachtflächen der Gemeinschaft sind wie ent-
snrecbendeElächen vonGesellscbafternoderMitgliedern 
zubehandeln, 

(2) O e r T i e r b e s t a n d e i n e r G e m e i n s c h a f t g e b ö r t a u c h d a n n 
zur landwirtschaftlichen Nutzung, wenn Gesellschaften 
oder Mitglieder mehr VE auf die Gemeinschaft übertra
gen, als nach ^ 51a Abs, 1 Nr, 1 Buchstabe d BewG zu
läss ig is t . 

Beiden betreffenden GesellschafternoderMitgliedern ist 
^51Abs 2 b i s 4 B e w G i V m i t A n l a g e ^ z u m B e w G a n 
zuwendend der imEinzelbetrieb verbliebeneTierbestand 
Ist ganzoder teilweise aus der landwirtschaftlichen Nut
zung auszugliedern, 

(3) W e r d e n v o n e i n e r Gemeinschaft m e b r V E erzeugt 
oder gehalten, als ihr nach Absatz 1 gestattet ist, so ist 
^ 51 Abs, 2bis 4 BewG anzuwenden, 

(4) BeispielezudenAbgrenzungsregelungender Absätze 
I b i s 3: 
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§ 51a BewG 1965 

2 

j^H 
s!e 

S tu 
a ? > 
ü S g-S 
.2 S 5j » 

ŝ M 
.5 3?p 

Mi 

auf die Gemein
schaft über
tragene VE 

Fall Fall 
I I 

Fall 
III 

1 8 

1 
2 
3 
4 
5 

Gemein
schaft 

insges. 

10 
15 
20 
22,5 
27,5 

100 

100 
150 
200 
217,5 
252,5 

50 

390 

100 
170 
130 
72,5 

100 
50 
30 
87,5 

180 

90 
40 
25 
75 

110 

50 

390 

70 
40 

BD 
85 

100 
50 

390 

100 
50 
30 
87,5 

180 

50 

^49731 

Es wird im folgenden davon ausgegangen, daß die Ge
meinschaft in den Fällen I und I I 390 VE, im Fall I I I 
497,5 VE hält. 

Fall I : Alle Betriebe haben innerhalb der Spanne ihrer 
freien Kapazitäten VE auf die Gemeinschaft 
übertragen. Die Summe der von der Gemein
schaft erzeugten oder gehaltenen VE übersteigt 
nicht die zulässige Höchstgrenze von 390 VE. 
Die Tierbestände der Mitgliederbetriebe und 
der Gemeinschaft gehören zum land- und forst
wirtschaftlichen Vermögen. 

Fall I I : Betrieb Nr. 3 hat mit 45 VE mehr übertragen, 
als auf Grund seiner freien Kapazität (30 VE) 
zulässig ist. Nach § 51a Abs. 4 in Verbindung 
mit § 51 Abs. 2—4 BewG ist der Tierbestand bei 
Betrieb 3 ganz oder teilweise als Betriebsver
mögen zu bewerten. Der Tierbestand der Ge
meinschaft bleibt land- und forstwirtschaftliches 
Vermögen, da die Höchstgrenze von 390 VE 
nicht überschritten wird. 

Fall I I I : Alle Mitgliederbetriebe haben ihre Ubertra-
gungsmöglichkeiten vol l genutzt. Die von der 
Gemeinschaft erzeugten oder gehaltenen Vieh
einheiten übersteigen jedoch die zulässige 
Höchstgrenze von 390 VE (§ 51a Abs. 1 Nr. 2 
Buchst, b BewG). Der Tierbestand der Gemein-
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2 

schaff gehört zum Betriebsvermögen, wenn er 
sich nur aus einem Zweig zusammensetzt und 
somit keine Möglichkeit besteht, einzelne 
Zweig^durcb Anwendungdes^51 A b s , 2 b i s 4 
BewG auszugliedern, 

I V Bewertunn einer Gemeinschaft im einzelnen 

(1) Für die Tierbestände einer Gemeinschaft ist ein Aus
gangswert von 500,— OM je Vieheinheit anzusetzen, 
Oieser Ausgangswert führt zu einem Frtragswert, der 
etwa der Summe der Zuschläge nach ^ 41 BewG ent
spricht, um die die Vergleicbswerte der Gesellscbafter-
oder Mitgliederbetriebe zu erhöben wären, wenn die auf 
die Gemeinschaft über t ragenenViebe inbe i ten Inden Fin-
zelbetriebengehalten würden, Beibesonders günstigen 
Absatzverhältnissen kann der Ausgangswert um bis zu 
50,— OM erhöht, bei besonders ungünstigen Absatzver
hältnissen um bis zu 50,— OM ermäßigt werden. Mi t 
dem Ausgangswert sind neben den Tierbeständen auch 
die hiermit zusammenhängenden sonstigen Wirtscbafts-
güter w i e z , B , G e b ä u d e m i t d e n d a z u g e h ö r i g e n F f o f - u n d 
Gebäudeflächen sowie die Betriebsmittel abgegolten 

(2j Regelmäßig landwirtschaftlich genutzte Figentums-
f läcbender Gemeinschaft sind w i e S t ü c k l ä n d e r e i e n z u b e -
werten, Oa im Flektarwert bereits ein gegendüblicher 
Tierbestand abgegolten ist, ist der in Vieheinheiten um
gerechnete Tierbestand der Gemeinschaft um den im 
Flächenwertansatz enthaltenen Tierbestand zu bereini
gen. Bei regelmäßig landwirtschaftlich genutzten Zu-
pachtflächen der Gemeinschaft gilt Satz 2 entsprechend 
(vgl, Abschn,!,10 A b s , 0 u n d 7 B e w R L j , 

(3j Oie Vorstufedes Vergleicbswertsergibl sich 

aj bei Gemeinschaf tenohneFigentumsf läcben durchVer
vielfachung des maßgeblichen Ausgangswerts in OM 
je VF mit der Zahl der von der Gemeinschaft er-
zeugtenodergehaltenen Viebeinbeiten. 

b j b e i Gemeinschaften mit Figentumsflächen nach folgen 
dem Berechnungsgang: 
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Beispiel der Berücksichtigung der im Hektarwert der 
Eigentumsflächen abgegoltenen gegendüblicben Tier-
bestände: 
Tierbestand der Gemeinschaft 390 VE 
Eigentumsfläche 5 Hektar 
Gegendüblicher Tierbestand 130 VE je 100 ba 
im Hektarwert abgegoltener 
Tierbestand 43 VE 
Vom Tierbestand der 
Gemeinschaft abzuziehen (5^1,3) 0,5 VE 
BereinigterTierbestandder Gemeinschaft 383,5 VE 

Aus der Vervielfachung des bereinigten Tierbestands in 
Vieheinheiten mit dem maßgeblichen Ausgangswert er
gibt sicbder Wert für denTierbestand der Gemeinschaft, 
Oer Wert der Etgentumsfläche ergibt sich durch Verviel-
facbungder E lächengrößemi tdem Hektarwert, 
O l e W e r t e f ü r denTierbestandund dieEigentumsflächen 
bilden zusammen die Vorstufe des Vergleichswerts, 

(4) Eur die Berücksichtigung der Grundsteuerhelastung 
gilt Abschnitt z,17 A b s f B e w R E entsprechend, Oie Höbe 
der Ab- oder Zurechnung für Grundsteuerbelastung er
gibt sichaus der nacbfolgendenTabelie, 

Z u - o d e r A b r e c b n u n g e n f ü r Grundsteuerbelastung 
(feste Sätze) 

Hebesa tz 1963 
Zu- oder Abrechnungen 

bis 80 
81—116 

117—155 
156—244 
245—283 
284—319 
320 und mehr 

+ 9 
+ 6 
+ 3 
+ 0 
— 3 
— 6 
— 9 

Die Zu- oder Abrechnungen sind an der Vorstufe des Ver
gleichswerts vorzunehmen. Es ergibt sich der Vergleichs
wert. 

(5) Ein Zuschlag zum Vergleichswert kommt in Betracht, 
wenn die Gemeinschaft über Wohngebäude verfügt, die 
üblicherweise für den Betriebsinhaber vorgesehen sind, 
hier jedoch einem leitenden Bediensteten (z. B. Ge-
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Schäftsführer, Betriebsleiter) zu Wohnzwecken dienen. 
In diesen Fällen ist Abschnitt 1.19 Abs. 8 BewRL anzu
wenden. 
(6) Vergleichswert und Zuschlag nach § 41 BewG bilden 
zusammen den Einheitswert. 

§ 51a BewG 1965 

2 
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schäflsführer, Betriebsleiter) zu Wohnzwecken dienen. 
In diesen Fällen ist Abschnitt 1.19 Abs. 8 BcwRL anzu
wenden. 

(6) Vergleichswert und Zuschlag nach § 41 BewG bilden 
zusammen den Einheitswert. 
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Anweisungen 

§ 52 BewG 1965 
Leitblatt 

Leitblatt zu § 52 BewG 1965 

A Sonderkulturen — Allgemein 
B Hopfen (Abschn. 3.01 bis 3.12 BewRL) 
C Spargel (Abschn. 3.13 bis 3.22 BewRL) 

J65 Bew-Kartei NW, 2. Erg-Lfg (November 1968) — 1 — 



Anweisungen 

Hauptfeststellung der Einheitswerte des land- und forstwirt
schaftlichen Vermögens auf den 1. Januar 1964; 

hier: Bagatellsachen der Nutzungsteile Spargel, Gemüsebau, 
Obstbau und Baumschulen, wenn keine landwirtschaft
liche Nutzung zum Betrieb gehört 

S3130— 1 — V 1 
(Erl. FinMin N W vom 24. Apr i l 1968 -%-%7-̂ % — ) 

o J l o o z. V J. 

Hinweis auf A 5 zu § 34 BewG 1965 
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Anweisungen 

Hauptfeststellung der Einheitswerte des land- und forstwirt
schaftlichen Vermögens auf den 1. Januar 1964; 
hier: Abgrenzung der gärtnerischen Nutzung von der land

wirtschaftlichen Nutzung 
S3160— 1 — V I 

(Erl. FinMin NW vom 24. Mai 1968 — ——— -—-) 
j O l J U — 1 — V 1 

Hinweis auf A 7 zu § 34 BewG 1965 

367 Bew-Kartei NW, 2. Erg-Lfg (November 1968) — 1 — 
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Anweisungen 

§ 52 BewG 1965 
(S 3133) 
C 3 

Einheitsbewertung des land- und forstwirtschaftlichen Ver
mögens: 

Anwendung der Tabelle Spa 4 BewRL bei der Berücksichti
gung der Rechnungsentfernung in Spargelnutzungen 

(Erl. des EM NRW vom 10. Dezember 1985 — S 3133 — 2 -
V A4) 

Nach Abschnitt 3.16 Abs. 3 Nr. 3 BewRL sind 1 000 m Rech
nungsentfernung bei Spargelnutzungen abgegolten. Mehrent
fernungen werden nach Tabelle Spa 4 BewRL durch Abrech
nungen berücksichtigt. Da keine Begrenzung der Abrechnung 
vorgesehen ist, könnten sich bei der Bewirtschaftung abgelege
ner Fachtf lächen im Extremfall Abrechnungen von mehr als 
100 v. H. der b SpaAZ ergeben und würden damit zu einem 
unzutreffenden Bewertungsergebnis führen . 

Zur Vermeidung überhöh te r Abrechnungen ist deshalb die 
Tabelle Spa 4 BewRL nur bis zu einer Höchstabrechnung von 
75 v. H. der b SpaAZ anzuwenden. 

In dem bisherigen Prüfh inweis Nr. 955 wird der bisherige 
Hundertsatz ,.60" auf „75" heraufgesetzt werden. 

864 Bcw-Kartd NW. 16. ErK.-LfR. (Sept. 1986) - 1 — 



Anweisungen 

Hauptfeststellung der Einheitswerte des land- und forstwirt
schaftlichen Vermögens auf den 1. Januar 1964; 

hier: Bewertung der Sonderkultur Spargel als landwirtschaft
licher Nutzungsteil (§ 52 BewG) 

Hinweis auf: 
Rdvfg. OFD Münster vom 20. März 1970 — S 3133 — 5 — 
St 24 — 33. 
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Anweisungen 

Ftauptteststellungder Einheitswerte desland- und torstwirt-
schatt l ichenVermögens aut den I.Januar 1964; 

hier: Forstbetriebswerk— Abstimmung der Fläche der forst
wirtschaftlichen Nutzung aut den Bewertungsstichtag 

Imwesentlicben gleichlautend 

Rdvfg, GFO Düsseldorf vom 27.duni 1969 —S3141A — 
St 25t 

Rdvfg, GFO Köln vom 26. September 196ß —S3141 — 8 — 
S t 2 t i 

R d v f g , G F O M ü n s t e r v o m 2 u . A u g u s t l 9 6 3 —S3141 — 15 — 
St 25 —33 

Bei der Feststellung der Betriebsgröße sind d i eVerhä l tn i s se 
am Flauptfeststellungszeitpunkt zugrunde zu iegen ^ 35 
A b s , l B e w G 1965). Auch hinsichtlich der Größe der forstwirt-
schaftlicbenNutzungsinddie Ve rhä l t n i s s eam 1,Januar 1964 
maßgebend. 

Stimmt die im Forstbetriebswerk ausgewiesene Fläche der 
forstwirtschaftlichen Nutzung mit der am 1,Januar 1964 tat
sächlich vorhandenen forstwirtschaftlich genutzten Fläche 
nicht überein, so ist die im Forstbetriebswerk ausgewiesene 
Fläche entsprechend abzuändern, 

Nacb^54 BewG 1965 sind abweichend v o n ^ 3 5 A b s . l B e w G 
1965 für denfdmfang und den Zustanddes Bestandes an nicht 
eingeschlagenem Flolz die Verhältnisse am Ende des Wir t 
schaftsjahres zugrunde zu legen, das dem Feststellungszeit
punkt Vorangegangenist, Ist der Waldzustand f ü r e i n e n T e i l 
der im Flauptfeststellungszeitpunkt vorhandenen forstwirt-
scbattlicb genutzten Fläche im Forstbetriebswerk noch nicht 
angegeben, so ist er für diesen Teil nach den tatsächlichen 
Verbältnissen am 30. September 1963 zu erklären. Oie An
gabendes Forstbetriebswerks sind unberücksichtigt zulassen, 
soweit sie sich aut Flächen bezieben, die im Flauptfeststel-
lungszeitpunkt nicht mehr zur torstwirtscbattlichen Nutzung 
gehören. 
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Anweisungen 

Leitblatt zu § 55 BewG 1965 

A Ermittlung des Vergleichswerts (§ 55 Abs. 1 bis 5 BewG) 
B Feste Werte (§ 55 Abs. 6 und 7 BewG) 
C Auswahl der Bewertungsgebiete und Ermittlung ihrer 

Normalwerte (§ 55 Abs. 8 BewG) 
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Anweisungen 

Inhal t sverze ichnis 5 ^ t n t ^ 
Vergteioos^erts 

A 1 Bewertung der forstwirtschaftlichen Nutzungen 

A 2 Kielernholzgualität, Abrechnungen Innungen 
Beständen 

A 3 Rotläule an Eichte: 
Abgrenzung der rottauten Stämme von den gesunden 
Stämmen und Ermittlung des Abrechnungsbeleges tür 
Rotlänle 

A 4 Parkanlagen: 
Voraussetzungen für eine Bewertung als Nicht-
wirtschaltswald 

A 5 Splitterschäden einer lorstwirtschaltlichen Nutzung: 
Nachweis vereinzelt auftretender Snlitterschäden 

A 6 Wildwiesen und Wildäcker, Abgrenzung zwischen 
forstwirtschaftlicher Nutzung, landwirtschaftlicher 
Nutzung und Geringstland 

A 7 Saat- und Eflanzkämne, Abgrenzung zwischen forst 
wirtschaftlicher Nutzung und gärtnerischer Nutzung 

A B Bewertung der forstwirtschaftlichen Nutzung, sonstige 
nicht unwesentliche Ertragsbedingungen i , S von 
Abschn, 4.29 BewRE 

A 9 Bewertungder forstwirtschaftlichen Nutzung: 
sonstige nicht nnwesentliche Ertragsbedingungen i , S, 
von Abschnitt 4,29 BewRE 

A l o Ab- und Zuschläge gemäB ^ 41 BewG bei der Bewer-
tung der forstwirtschaftlichen Nutzung 

A l l Rotfäule an Eichte und ihre Berücksichtigung bei der 
Bewertung forstwirtschaftlicher Nutzungen 

A 12 Bewertung der forstwirtschaftlichen Nutzung: 
Abrechnungen wegen Rotfäule an Eichte, Angabe des 
Rotfäulebelalls ê Altersklasse 

A13 Bewertung der forstwirtschaftlichen Nutzung, mehrere 
Waldzustandsübersichten bei einer wirtschaftlichen 
Einheit 

A 14 Behandlung der Eensionsvernflichtungen gegenüber 
Arbeitnehmern forstwirtschaftlicher Betriebe 

§ 55 BewG 1965 

A 
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Anweisungen 

Etauptfestslellung der Einheitswerte des land- und forst
wirtschaftlichen Vermögens; 
hier ;Bewertung der forstwirtschaftlichen Nutzungen 

Rdvfg, GEEiEiüsseldorf vom27,Eebruar lOßß — S3141 A 
— 5125 

Oer Vergleichswert einer forstwirtschaftlichen Nutzung wird 
verfabrensmäßig unterschiedlich ê nach Größe der Nutzung 
und nach Art und Zustand der Bestückung ermittelt, Er er
gibt sich aus Ertragswertenundfesten Werten, Ertragswerte 
werden im Wege des Altersklassenverfahrens hergeleitet 
und für einzelne Altersklassen angesetzt, Eeste Werte kom
men dann zum Ansatz, wenn sich keine Ertragswerte erge
ben oder die Gesamtfläche der forstwirtschaftlichen Nutzung 
nicht mehr als 2 ha beträgt. Als fester Wert ist ein Betrag 
von 50 O^l )e Efektar anzusetzen (vgl, BewRE Ziff, 4,04 — 
BStBl 10071S,307), 

Eorstwirtschaftliche Nutzungen über 30 ha 
Eur die hier anzuwendende normale (Regel-)Bewertung sind 
imBere icbder GberfinanzdirektionBewertungsgebiete ge
bildetworden, Bewertungsgebiete s i n d r ä u m l i c b a b g e g r e n z t e 
Gebiete, in denen für eine bestimmte Elolzart und Ertrags
klasse ein einheitlicher Normalwert gilt, Normalwert ist der 
für eineElolzart unter Berücksichtigung des Efolzertrages auf 
einen Elektar bezogene Ertragswert eines Nachhaltsbetriebs 
mit regelmäßigem Altersklassenverhältnis , Oie regelmäßigen 
Verhältnisse des Bewertungsgebiets hinsichtlich Ereise, Löh
ne, Betriebsorganisation, Betriebsmittel unddenGrundlasten 
sindbei der Ermittlung der Normalwerte unterstellt worden, 
Oie Normalwerte der einzelnen Bewertungsgebiete und ihre 
räumliche Abgrenzung sind durch Verordnung zur Ourchfüh-
r u n g d e s ^ 5 5 A b s , 3 u n d 4 B e w G v o m 2 7 , d u l i 1007 (BStBl 
10071S, 205) festgesetzt, 
Oamit d ieEinanzämter bei Rückfragen von Steuerpflichtigen 
Auskunft geben können, welche preise und Kosten bei der 
Eierleitung der Normalwerte zum Ansatz gekommen und 
welche Ab- undZurechnungenmögl i ch sind, werdendie bei
gefügten Schätzungsrahmen übersandt, Eue Einanzämter ha
ben bei der Bewertung der forstwirtschaftlichen Nutzungen 
über 30 ha lediglich die Aufgabe, die von den Steuerpflich
tigen in dem Erklärungsvordruck EW 500 (Manteibogen) 
angegebenen Eläcbengrößen mit dem Grundbesitzkataster 
zu vergleichen und abzustimmen sowie die Bewertung der 
anderen Nutzungen (S ,2der Erklärung EW 500 Nr, 2,11 bis 
2,ß2, auner2,2) unddes Wobnteilsnach den entsprechenden 
Richtlinien durchzuführen, bzw, für die maschinelle Berech-
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A I Anweisungen 

nung vorzubereiten, Oie Angabenzu Nr, 2,2, die die Steuer
pflichtigen indem Erklärungsvordruck EW502 zu machen 
haben, werden ausschließlich durch den Forstsachverstän
digen der Gberfinanzdirektion überprüft, der auch die Ver-
gleicbswertermittlung hiernach durchführt oder für die ma
schinelle Berechnung vorbereitet. Es wirddeshalb gebeten, 
die eingehenden Erklärungen (Vordruck EW 500), wie vor
stehend ausgeführt, zu überprüfen und mit den zugehörigen 
Erklärungen (Vordruck EW 502) den Einheitswertakten bei
zufügen, Oie Oberfinanzdirektion wird entsprechend der Ar-
beitspianung diese Akten bei den einzelnen Einanzämtern 
zur Bearbeitung anfordern, 

Forstwirtschaftliche Nutzungen über 2—30 ha 
Oie Vergleicbswertermittlungfürdiese Nutzungsgrößen ist 
in der Eegel nach einem vereinfachten Verfahren durchzu
führen (EewEEZiff4,3oEVon den Eigentümern solcher Nut 
zungsgrößen werden deshalb in den Erklärungen (Vordruck 
EW501) nur Angaben über bestimmte Elolzartengruppen, 
deren Altersklassenunddiedazugehörigen Eläcbengrößen 
unddie Größe der übrigen zurforstwirtscbaftlichenNutzung 
gehörenden Flächen gefordert Auf die Angaben weiterer 
Ertragsmerkmale,wie Ertragsklassen, Bestockungsgrade und 
besondere Bestandsmerkmale, die Ab oder Zurechnungen 
auslösen können, wurde deshalb verzichtet, weil in den Be-
wertungsgebieten sogenannte Kleinwaldgebiete gebildet 
worden sind,indenen für diese Ertragsmerkmale nachdurch-
scbnittlichen Verhältnissen Mittelwerte angesetzt werden, 
Oie Abgrenzung der Kleinwaldgebiete und die Festsetzung 
dieser Werte wurden durch die forstwirtschaftliche Abteilung 
des Gutachterausschusses derGberfinanzdirektionvorgenom-
menbzw,beschlossen, 
OiebeiderErmittlungdes Vergleichswertes maßgebenden 
Wertansätze — OM^e Hektar— indeneinzelnen mit Buch
staben a,b,usw, gekennzeichneten Kleinwaldgebieten, bitte 
ich den Anlagen 0—11 (Durchschnittswerte für forstwirt
schaftliche Nutzungen über 2—30 ha) der Spalte 10 oder 11 
^enachNutzungsgröße(2—5ha oder über o—30 ha) zu ent
nehmen (vgl, auch kartenmäßige Oarstellung der Kleinwald-
gebiete), Oa ^eder Steuerpflichtige Auskunft über die Ver
leitung dieser Wertansätze verlangen kann, ist auf diesen 
Anlagen die Berechnung der Durchschnittswerte ausführlich 
dargestellt: 

In demKastchen, in dem der „Normalwert des Kleinwal-
deŝ  berechnet ist, ist für die einzelnen Holzartengruppen 
die als durchschnittlich festgestellte Ertragsklasse ersicht
lich, Oer zugehörige Normalwert des Bewertungsgebiets 
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und der Eürzungsbetrag sind der V G z u ^ 5 5 A b s . 3 u n d 4 
des BewG vom 27. duli 1907 (BStBl 19071S. 295 und S, 208) 
entnommen, Oie S p a l t e 4 u n d 5 d e r B e r e c b n u n g ^ S c b a -
densart und Schadensgrad — sowie in Spalte 8 — Be-
stocknngsgrad — weisen die weiteren als durchschnittlich 
festgestellten Ertragsmerkmale aus. 
Oie in Spal teöverze ichneten Schadensabrechnungsbeträge 
s i n d d i e i n d e n B e w R E Z i f f , 4 . 2 1 und4.22 (BStBl 1907 1 
S.425)bierfür vorgesehenen Sätze , In SpalteO— Hundert-
sätze — s i n d d i e i n d e r V G z u ^ 5 5 Abs ,3und4des BewG 
(BStBl 19671S,320) verze ichnetenWer tansä tze , 
Oie in den Spalten 10 und I i erscheinenden Beträge von 
50 OM sind teste Werte, die angesetzt werden müssen, 
wenn sich nach dem Ertragswertverfahren keine oder 
Wer teun te r50OMergeben , 

OerZeilenabstandin derBerechnung derOurchschnittswerte 
ist mit demZeilenabstand des Erklärungsvordrucks EW501 
gleich, so daß die Wertansä tze in Spalte 10 oder 11 einfach 
in die entsprechenden Spalten 5 oder 0 des Erklärungsvor
drucks EW501 übernommen werden können. 

Oie Addition in der Spaltendes Erklärungsvordrucks EW 501 
ergibt den Vergleicbswert der forstwirtschaftlichen Nutzung. 
Oie vorgesehene Ermittlung der Vergleicbswerte für forst-
w i r t s c h a f t l i c b e N u t z u n g e n ü b e r 2 — 3 0 h a a u f denErk l ä rungs -
v o r d r u c b e n E W 5 0 1 — Spalten5—7— i s t ^ e d o c h v o r l ä u f i g 
zurückzustellen, da voraussichtlich ein maschinelles Verfah
ren die Ausfüllung von besonderen Eingabewertbögen er
fordert. 
Beider Abgrenzungder wirtschaftlichen Einheit gem. BewEE 
Ziff, 1.05 (BStBl 19071S, 401) bitte ich wie folgt zu verfahren: 
Getrennt liegende forstwirtschaftlich genutzte Grundstücke 
sind nicht wie Stückländereien der landwirtschaftlichen Nut
zung zu behandeln, weil sie i ,d,R, ohne Rücksicht auf ihre 
räumliche Eage zusammen bewirtschaftet werden können. 
Es ist vertretbar, forstwirtschaftlichen Splitterbesitz inner
halb einesEinanzamts-Bezirks ohneEücksicbt auf Gemeinde
grenzen als wirtschaftliche Einheit zusammenzufassen, de 
nach Eage des Splitterbesitzes kann aber auch dann eine 
wirtschaftliche Einheit gegeben sein, wenn einzelne Grund
stücke inbenachbarten Einanzamts-Bezirken liegen. 
Nur hei sehr weiter r äumEcberTrennung sind verschiedene 
wirtschaftliche Einheiten zu bilden. 
Oer Vergleichswert einer forstwirtschaftlichen Nutzung, die 
fläcbenmäßig zu mehreren ETeinwaldgebreten gehört, ist in 
der Regel mit den Durchschnittswerten des Eleinwald-
gebietcs einheitlich zu bewerten, in dem die überwiegende 
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ElächedesmitErtragswertenzu erfassendenTeils des fdolz-
Bestandes liegt. Sollteein Steuerpflichtiger darin eine unzu
mutbare Elärte sehen,bitte ich, von ihm für jedenTeilseines 
Besitzes, der in einem bestimmten Eleinwaldgebiet liegt, 
eine gesonderte Erklärung (EW 50t) zu fordern. Oer Ver-
gieiohswert der Nutzung ergibt sieh dann ans der Zusammen
fassung der mit verschiedenen Wertansätzen der Kleinwald
gebiete hergeleiteten Ergebnisse (Summen Sp.7EW 501). 
SollteneinzelneSteuerpflichtigenichtmit dem vereinfachten 
Verfahren — Vergleichswertermittlung nacbOurchschnitts-
werten — einverstanden sein, weit nach ihrer Auffassung 
die Ertragsmerkmale ihrer Nutzungen erheblich von den 
untersteiiten Ertragsmerkmaien des Kleinwaldgebietes ab 
weichen, steht ihnen das Wahlrecht zu, den Vergleichswert 
ihrer Nutzungen nach dem normalen(Eegel-)Verfahren für 
Nutzungen über 30 ha ermittein zu fassen. Diese Steuer 
Pflichtigen haben dann den ErkiärungsvordruckEW 502 aus 
zufüllen. Oie Vergleicbswertermittlung wird, wie bei den 
Nutzungen über 30 ha, durch den Eorstsachverständigen der 
Oberfinanzdirektion durchgeführt. 

Eorstwirtschaftltche Nutzungen bis2ha 
Gemäß VOzu^55 Abs,3und4des BewG vom 27,duli 1007 
^ 2 (3) (BStBl 10071S,205) sindbeiderBewertungforst 
wirtschaftlicherNutzungen, de renGesamt f l äche2ban ich t 
übersteigt, keine Normalwerte festzusetzen. Grundsätzlich 
wird hier nur der festeWert von 50 OMjelTektarangesetzt, 
Oie Nutzungsgrößen sind dem Erklärungsvordruck EW 500 
(Mantelbogen) Nr.2.2 zu entnehmen 
Oie Eorstabteilung der Landwirtschaftskammer Eheinland in 
Bonn und der Elauptverband der Landw. Bucbstellen und 
Sachverständigen in Bonnerhalten AbschriftendieserVer-
fügung. 
Oie farbig angelegte Karte kennzeichnet mit der roten Um
randung die Bewertungsgebiete und mit den verschiedenen 
Earbendie Kleinwaldgebiete, Oenbeigefügten Schwarzweiß
druckbitte ichbei Bedarf entsprechend zu vervollständigen. 



Anweisungen 

Hauptfeststellung der Einheitswerte des land-und forst
wirtschaftlichen Vermögens aut den t,Januar 1004; 
hier: Schätzungsrahmen und Hilfsmittel für nie Bewertung 

der forstwirtschaftlichen Nutzungen 
Rdvfg,GFOKölnvomlO,AprillOOß —S3143B —5 —St25 

Ichübersende biermitdie „Schätzungsrabmenund Hilfsmittel 
für die Bewertung der forstwirtschaftlichen Nutzungen^, die 
eine Zusammenfassung aller Grundlagen für die Bewertung 
der Betriebe mit forstwirtschaftlicher Nutzung darstellen. 
Bei der Vergleicbswertermittlung tür die einzelnen Nut
zungsgrößen bitte iehtoigendes zu beachten: 

Forstwirtschaftliche Nutzungen über 30 ha 
Die FA haben bei der Bewertung dieser Nutzungsgrößen 
zunächst lediglicbdie Aufgabe,die vondenSteuerpflichtigen 
im Frklärungsvordruck FW 500 (Mantelbogen) unter Nr,2,2 
angegebenen Fläcbengrößen zu überprüfen und die Uber
einstimmung mit den Fiächenangaben im Frktärungsverdruek 
FW 502 festzustehen. Weiterhin bitte ich zu prüfen, ob die 
Bestimmungen nach Ziffer 2, 3 und 4 der Erläuterungen 
(EW002) beachtet werden sind, 
Oie übrigen Angaben der Steuerpflichtigen im Erklärungs-
Vordruck FW 502 werden ausschließlich von den Forstsacb-
verständigen der GFOen überprüft, die auch die Vergleichs
wertermittlung durchführen bzw, für die maschinelle Berech
nung vorbereiten, 
Oie GFO wird entsprechend der Arbeitsplanung die Frklä-
rungsvordrucke FW 502 mit den zugehörigen FW-Akten 
anfordern. 

Forstwirtschaftliche Nutzungenüber2bis 30 ha 
Oie bisher vorgesehene FrmittlungderVergleichswerte für 
diese Nutzungsgrößen auf den Frklärungsvordrucken FW 501 
ist vorläufig zurückzustellen, da diese Werte voraussichtlich 
im maschinellenVerfahren ermittelt werden, 
Oie Angaben Inden Frklärungsvordrucken FW501 über den 
Waldzustand werden vondenForstsacbverständigenbeiden 
FA überprüft, 
Hinsichtlich der Abgrenzung der wirtschaftlichen Einheit 
bitte ich wie folgt zu verfahren: 
Getrennt liegendeforstwirtscbaftlicbgenutzteGrundstücke 
sind nicht wie Stückländereien der landwirtschaftlichen Nut
zung zubebandeln, weil sie in der Regel ohneRücksicbt auf 
ihre räumliche Lage zusammen bewirtschaftet werden kön-
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§ 55 BewG 1965 

A I Anweisungen 

nen. Es ist deshalb vertretbar, forstwirtschaftlichen Splitter
besitz innerhalb eines FA-Bezirks ohne Rücksicht auf Ge
meindegrenzen als wirtschaftliche Einheit zusammenzufassen. 
Je nach Lage des Splitterbesitzes kann aber auch dann eine 
wirtschaftliche Einheit gegeben sein, wenn einzelne Grund
stücke in benachbarten FA-Bezirken liegen. Zuständig für die 
Bewertung ist in diesen Fällen das Finanzamt, in dem der 
überwiegende Teil der Fläche belegen ist. Nur bei sehr wei
ter räumlicher Trennung sind verschiedene wirtschaftliche 
Einheiten zu bilden. 

Forstwirtschaftliche Nutzung bis zu 2 ha 
Grundsätzlich ist hier nur ein fester Wert von 50 DM je ha 
anzusetzen. Die Nutzungsgrößen ergeben sich aus dem Erklä
rungsvordruck EW 500 (Mantelbogen-Nr. 2.2). 
Die im „Schätzungsrahmen und Hilfsmittel" vorgesehene 
kartenmäßige Darstellung der Bewertungsgebiete und Klein
waldgebiete ist für jedes FA nur in drei Exemplaren bei
gefügt. 
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Schätzungsrahmen und Hilfsmittel für die Bewertung der 
forstwirtschaftlichen Nutzungen 
(Hauptfeststellung der Einheitswerte des land- und forst
wirtschaftlichen Vermögens auf den 1. 1. 1964) 

Abschnitt 
1. Vorbemerkungen 
2. Kartenmäßige Darstellung der Grenzen der Bewertungs

gebiete und der Kleinwaldgebiete 
3. Gliederung der Bewertungsgebiete nach Finanzamts

bezirken und Teilen von Finanzamtsbezirken 
(Gemeinden) 

4. Ubersicht über die Normalwerte der Bewertungsgebiete 
5. Schätzungsrahmen für die Bewertung von Hochwald in 

den Bewertungsgebieten 3301, 3302 und 3303 
Abschnitt A (Normalwerte, Ertrags- und Kosten
faktoren) 
Abschnitt B (Ab- und Zurechnungen gemäß Abschnitt 
4.20 der Bewertungsrichtlinien) 

G. Hundertsätze des Altersklassenwaldes 
7. Hilfsmittel für die Bewertung der forstwirtschaftlichen 

Nutzungen mit einer Gesamtfläche von über 2 bis 30 ha 
(Kleinwald) 

7.1 Kürzungsbeträge gemäß § 2 der VO zur Durchführung 
des § 55 Abs. 3 und 4 BewG 

7.2 Übersicht über die gekürzten Normalwerte für forst
wirtschaftliche Nutzungen von über 2 bis 30 ha Gesamt
fläche (Kleinwald) 

7.3 Gliederung der Kleinwaldgebiete nach Finanzamts
bezirken und Teilen von Finanzamtsbezirken 
(Gemeinden) 

7.4 Durchschnittswerte der einzelnen Altersklassen in den 
Kleinwaldgebieten 
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E Vorbemerkungen zum Schätzungsrahmen und zu den 
Hiltsmitteln tür die Bewertung der torstwirtschaitlichen 
Nutzung 

A.Allgemeines 

Für die Ourcbtührung der Hauptteststellung der Einbelts-
werte der Betriebe mit torstwirtschattlicher Nutzung aut den 
1,1,1904 sind tolgende Rechtsgrundlagen und Richtlinien 
maßgebend: 
a) das Gesetz zur Änderung des Bewertungsgesetzes vom 

13, ß,1905 (BStBl 19051S, 375, BGBl 19051S,ß51), 
b) dasBewertungsgesetz!905(BewG 1905) inderEassung 

voml0,12,1905(BStB1 1900 1 S,2,BGB1 1905 1S,1801), 
c) die Verordnung zur Ourcbtübrung des ^ 55 Abs, 3 und 4 

des BewG 1905 vom 27,7,1907 (BStBl 1907 1 S,295, BGBl 
1907 1 S,ß05), 

d) die Bericbtigungder Verordnung z u r O u r c h t ü b r u n g d e s 
^ 5 5 A b s , 3 u n d 4 B e w G 1905 vom28, l l ,1907 (BStBl 1907 
lS,455,BGB1 1907 1 S , l lß4) , 

e) die Richtlinien zur Bewertung des land- und torstwirt
schaitlichen Vermögens (BewRL) vom 17,11,1907 (BStBl 
1907 1 S.397), 

t) die VG zurOurcb tübrung des ^55 Abs,Bdes BewG 1905 
voml l ,8 ,1907 (BStBl 1907 1 S,330), 

Zur Ermittlung des Vergleicbswerts der torstwirtschaitlichen 
Nutzung ist nach ^ 55 A b s , l BewG das vergleichende Ver-
tabren tur den Nutzungsteii Hochwald anzuwenden, Die 
Nutzungsteiie Mittelwald und Niederwaid sind mit 50 OM 
je Hektar anzusetzen, 
Eile Ertragstähigkeit des Nutzungsteiis Hochwald wird im 
Normaiwert der einzelnen Holzartengruppen und deren 
Ertragsklassen ausgedrückt, Normalwert ist das Acbtzebn-
lache des Reinertrages eines Naebbaltsbetriebs mit regel
mäßigem Altersklassenverbäl tnis , Eür die Ermittlung der 
Ertragswerte sind tür den Gbertinanzbezirk Köln 3 Bewer
tungsgebiete mit den Bezeichnungen 3301, 3302 und 3303 
gebildet worden (vgl, die kartenmäßigeEiarstel lung), Bewer-
t u n g s g e b i e t e s i n d r ä u m l i c b a b g e g r e n z t e Gebiete, in denen 
t ü r e i n e b e s t i m m t e H o l z a r t e n g r u p p e u n d d e r e n Ertragsklasse 
ein einheitlicher Normalwert gilt. Bei der Ableitung des 
Normalwerts s inddie regelmäßigen Verbältnisse des Bewer
tungsgebiets hinsichtlich Ereise, Löhne, Betriebsorganisation 
und Betriebsmittel zugrunde gelegt worden (vgl, Abschn, 5), 
Oie Normalwerte der einzelnen Bewertungsgebiete (vgl, 
Abschnitt 4) und deren räumliche Abgrenzung (vgl. Ab-
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schnitt 3) sind durch die Verordnung zur Durchführung des 
^55 A b s . 3 u n d 4 B e w G v o m 2 7 , 7 , 1 0 0 7 (BStBl 10071S.205) 
festgesetzt, in dieser Verordnung sind ebenfalls die sog. 
Hunde r t s ä t zede r Altersklassen veröffentlicht, m i tdenend ie 
Normalwerte zu vervielfachen sind, um die Wertanteile der 
einzelnen Altersklassen zu ermitteln (vgl. Abschnitt 0). 
Die für die einzelnen Bewertungsgebiete festgesetzten Nor
malwerte gelten gemäß ^ 2 A b s . l der o.a. Verordnung für 
forstwirtscbaft l icheNutzungenmit einer Gesamtfläche von 
über 30 ha, Für die Bewertung forstwirtschaftlicher Nutzun
gen, deren G e s a m t i i ä ^ e größer ist a i s 2 b a , j e d o o b 30 ba 
nicht übersteigt, werden die Normaiwerte um bestimmte 
Beträge gekürzt (vgl, Abschnitte, l) ,Beiforstwirtschaftl icben 
Nutzungenbis zu einer Gesamtfläche von 2 b a wird grund
sätzlich ein Festwert von 50 DNt je Hektar angesetzt. 
Bei der Vergleicbswertermittlung für forstwirtschaftliche 
Nutzungen mit Gesamtflächen von über 2 ba unterscheidet 
das Bewertungsvertabren zwei Nutzungsgrößen: 

a) f o r s t w i r t s c b a f t l i c h e N u t z u n g e n ü b e r 3 0 h a (Regelbewer-
tung nach tatsächlichen Frtragskiassen, Bestockungs-
graden und abweichenden Frtragsverbäi tnissen des 
Einzelbetriebs) 

b) forstwirtschaftliche Nutzungen über 2 bis 30 ba (Bewer-
tung nach Durchschnittswerten der gebildeten Eleinwald-
gebiete). 

n .Schätznngsrahmen 

Für jedes Bewertungsgebiet ist ein Scbä tzungsrahmenauf -
gestellt worden (vgl, Abschnitt 5), i n ihm sind im Abschn,A 
d i e B e t r ä g e für HolzpreiseundKosten enthalten, denen für 
das Bewertungsgebiet bei der Normalwertableitung als regel 
mäßig anzusehende wirtschaftliche Frtragsbedingungen 
zugrunde gelegt worden sind. Sie dienen den Finanzämtern 
zur Auskunftserteilung imSinnederBest immungendes ^40 
Abs. 4 BewG. Der einzelne Schätzungsrahmen ist grundsätz-
l i c h n u r für die Bewertung von Flächen des Bewertungs
gebiets, für das er aufgestellt ist, anzuwenden. Gehört die 
Gesamtfläche einer forstwirtschaftlichen Nutzung zu mehre-
renBewertungsgebieten, sokann die Waldzustandsübersicbt 
dementsprechend flächenmäßig aufgeteilt werden. In der 
Regel ist jedoch für die Bewertung der gesamten forstwfrt-
schaftlichen Nutzung der Schätzungsrahmen des Bewertungs-
gebiets anzuwenden, in dem ihre größte Nadelholzfläche 
liegt 

Die im Schätzungsrahmen nicht aufgeführ ten Verwaltungs
kosten sind durch Beschluß des Bewertungsbeirats durch 
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einen einheitlichen Zuschlag zu den angesehen Kosten 
faktoren in der Normalwertableitung berücksichtigt worden. 
Oie Grundlasten sind ebenfalls einheitlich mit 30 v.El. des 
betriebskostenfreien Ertrages zur Ermittlung des Rein
ertrages angesetzt worden. Oie Richtlinien Forstwirtschaft 
sehen daher eine Zu-oder Abrechnung wegen außergewöbn-
lieber Grundsteuerbelastung nicht vor. Oiese wie alle ande
ren Abweichungen von den wirtschaftlichen Ertragsbedin-
gongen eines Einzelbetriebs hinsichtlich Rreise und Löhne 
können nach ^ 41 BewG nur durch Ab- oder Zuschläge 
berücksichtigt werden. 
Eür die in einem Bewertungsgebiet möglichen Zu- und 
Abrechnungen sind im Abscbnitt5alle gemäß Abschnitt 4,20 
der Bewertungsrichtlinien vorgesehenen Zu- und Abrech
nungen aufgeführt. 

G.Bewertung der forstwirtschaftlichen Nutzungen von 
Über2bis3ttha 
Oie Vergleicbswertermittlung für diese Nutzungsgrößen 
wird nach einem vereinfachten Verfahren durchgeführt 
(BewREZiff.4,30). Von den Eigentümern solcher Nutzungs
größen werden deshalb in den Erklärungen (Vordruck 
EW 501) nur Angaben über bestimmte Elolzartengruppen, 
deren Altersklassenund die dazugehörigen Eläcbengrößen 
und die Größe der übrigen zur forstwirtschaftlichen Nutzung 
gehörenden Flächen gefordert. Auf die Angaben weiterer 
Ertragsmerkmale,wie Ertragsklassen, Bestockungsgrade und 
besondere Bestandsmerkmale, die Ab- oder Zurechnungen 
auslösen können, wurde deshalb verzichtet, weil in den 
Bewertungsgebieten sog. Eleinwaldgebiete gebildet worden 
sind, in denen für diese Ertragsmerkmale nach durchschnitt 
licbenVerbältnissen Mittelwerte angesetzt werden. Oie Ab 
grenzung der Eleinwaldgebiete und die Festsetzung der 
Durchschnittswerte wurden unter Mitwirkung der forstwirt
schaftlichen Abteilung des Gutachterausscbusses der Gber-
finanzdirektionvorgenommenbzw.beschlossen. 
Innerbalb der3BewertungsgebietesindOKleinwaldgebiete 
mit den Bezeichnungen 3301 a,3301 b, 3302 a, 3302 b, 3302 c, 
3302d, 3303a, 3303b, 3303 cgebildet worden. Die räumliche 
Abgrenzung ergibt sich aus der kartenmäßigen Darstellung 
und aus der Gliederung der RTeinwaldgebiete nach Einanz-
amtsbezirken und Teilen von Finanzamtsbezirken (Gemein
den) nach Abschnitte.3, 

Bei der Anwendung des vereinfachten Verfahrens für den 
Eleinwald v o n ü b e r 2 b i s 3 0 h a G r ö ß e g i l t eineabweienende 
Regelung für forstwirtschaftliche Nutzungen von über 2 bis 
5 n a u n d v o n ü b e r 5 b i s 3 0 h a G r ö ß e BeiderBewertung 
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einer Fors t f läcbevonüber2bis5ba ist fürdie Altersgruppe 
von 1 bis 40 Jahren grundsätzlich nnr ein Festwert von 
50 OM je Hektar anzusetzen. Außerdem ist tur aiie Nadel-
holzfläcben mit einem Alter von über 00 dabren einheitlich 
der Hudertsatz der IV, Altersklasse (01 bis 00 dabre) zu 
verwenden. 
Welche Durchschnittswerte tür die Vergleichswertermittlung 
fürden Kleinwaldinden einzelnen Kleinwaldgebietenanzu-
wenden sind,ist aus Abschnitte,4zuerseben. 
1dm den Steuerpflichtigen Auskunft über die angesetzten 
Frtragsmerkmale erteilen zu können, werden die Berech
nungen der Durchschnittswerte nachfolgend erläutert: 
indem Kästoben, indemder „NormalwertdesKleinwaldes" 
berechnet ist, ist tür die einzelnen tdolzartengruppen die als 
durchschnittlich testgestellte Frtragsklasse ersichtlich, Oer 
zugehörige Normalwert des Bewertungsgebietes und der 
Kürzungsbetragsindder VO zu^55 Abs,3und4 desBewG 
vom 27,duli 1007 (BStBl 10071S. 205 und S. 200) entnommen, 
Oie Spalte 4 und 5 der Berechnung — Scbadensart und 
Scbadensgrad — s o w i e i n S p a l t e ß — Bestockungsgrad^ 
weisen die weiteren als durchschnittlich testgestellten 
Frtragsmerkmale aus, 
Oie in Spalte 0 verzeichneten Scbadensabrecbnungsbeträge 
sind die in den BewRL Ziff, 4,21 und 4,22 (BStBl 1007 1 S, 425) 
hierfür vorgesehenen Sätze. In SpalteO — Hundertsätze — 
sind die in der VG zu ^ 55 Abs. 3 und 4 des BewG (BStBl 
1007 1 S.320) verzeicbnetenWertansätze. 
OieindenSpalten lOund 11 erscbeinendenBeträge von 
50Dlvl sind feste Werte, die angesetztwerden müssen, wenn 
sich nach dem Frtragswertverfahren keine oder Werte unter 
50DMergeben. 
DerZeilenabstand in derBerechnung der Ourcbscbnittswerte 
ist mit dem Zeilenabstand des Frklärungsvordrucks FW 501 
gleich, so daß die Wertansätze in Spalte 10 oder 11 einfach 
in die entsprechenden Spalten 5 oder 0 des Frklärungsvor-
drucksFW501 Übernommenwerden können. 
Oie Addition in der Spalte 7 des Frklärungsvordrucks FW 
501 ergibt den Vergleicbswert der forstwirtschaftlichen 
Nutzung. 
OerVergleichswert einer forstwirtschaftlichen Nutzung.die 
flächenmäßig zu mehreren Kleinwaldgebieten gehört, ist in 
der Regel mit den Durchschnittswerten des Kleinwald 
gebietes einheitlich zu bewerten, in dem die überwiegende 
Flächedes mit FrtragswertenzuerfassendenTeils des Holz
bestandes liegt. Sollte ein Steuerpflichtiger darin eine unzu
mutbare Härte sehen,bitte ich, von ihm für jedenTeil seines 
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Besitzes, der in einem bestimmten Eleinwaldgebiet liegt, 
eine gesonderte Erklärung (EW 50t) zu fordern, Der Ver-
gleicbswertderNutzungergibtsicbdannausderZusammen-
tassung der mit verschiedenen Wertansätzen der Eleinwald-
gebiete hergeleiteten Ergebnisse (Summen So, 7 EW 501), 
Sollten einzelnesteuerpflichtige nicht mildern vereinfachten 
Verfahren — Vergleichswertermittlung nach Durchschnitts
werten — einverstanden sein, weil nach ihrer Auffassung 
die Ertragsmerkmale ihrer Nutzungen erheblich von den 
unterstellten Ertragsmerkmalen des fvleinwaldgebietes ab
weichen, steht ihnen das Wahlrecht zu, den Vergleichswert 
ihrer Nutzungen nach dem normalen (Eegel-)Verfahren für 
Nutzungen über 30 ha ermitteln zu lassen. Diese Steuer
pflichtigen haben dannden Erklärungsvordruck EW502 aus
zufüllen. 
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Hanptleststellnng der Einheitswerte des land-nndlorst-
wirtschaltlichenVermögens 
hier: Vereinlachte Kleinwaldbewertnng 
Rdvlg. GPO Münster vom 21. Oezember 1007 — S3143 — 
2 —St 25 —33 

I . Im InteressederArbeits-und Kostenersparnis könnenaul 
Grund der obengenannten Ricbtlinienalle torstwirtschalt-
lieben N u t z u n g e n v o n ü b e r 2 b i s 30ha Pläcbengröße nach 
einemvereintacbtenVerlahren bewertet werden. 
Nacbübereinkunlt mit denübrigenBundesländernund nach 
Abstimmung milden Nachbar-Gberlinanzdirektionen wurden 
innerhalb der 6 Bewertungsgebiete des GP-Bezirks Münster 
insgesamt 20 sog. Kleinwaldgebiete gebildet. Sie sind jeweils 
durch die Zitier des Bewertungsgebiets, in dem sie liegen, 
und durch Zusatz eines Buchstaben gekennzeichnet: z.B. 
3101a,b,cusw. 
dedesBewertungsgebiet ist entsprechend den durchschnitt
lichen Verbältnissen (nach Prtragsklasse, Bestockungsgraden 
und Abrechnungen) jeweils in mehrere Kleinwaldgebiete 
(mindestens zwei, höchstens 7, vgl. z.B. die Gebiete 3104a, 
bund3103abisg)untertei l t . Auchbeigleichen Verhält-
bissen konnten der wechselnden Preis- und Kostentakteren 
und Nlormalwerte wegen die Grenzen der Bewertungs
gebiete (vgl Verordnung vom 2771007,BGB1110Ö7S817) 
nicht überscbrittenwerden. 

I I . In jedem Kleinwaldgebiet wurde tür jede Idolzart oder 
Holzartengruppe (Pichte, Tanne u.a. Ki, Lä, Pa) nur eine 
durchschnittliche Prtragsklasselüralle Altersklassen ermit-
teltund testgesetzt Oie geringe Höhe derKielernnormal-
werte und deren Vorkommen z.T. nur bei Prtragsklasse 1 
bist 5bat dazugelührt, daßnurinzweiKleinwaldgebieten, 
nämlich in 3105a und b, Kieler erscheint. In allen anderen 
Gebieten wird Kieler mit dem testen Wert von 50 OM^ha 
erlaßt. 
Oie Pestsetzung und derAnsatzderBestockungsgrade der 
einzelnen Altersklassen wurde den tatsächlichen Verhält
nissen entsprechend vorgenommen. Oie Bestockungsgrade 
schwanken nicht in jedem Bestand jeder Altersklasse. Mit 
zunehmendem Alter ist häutig ein leichtes Absinken des 
Bestockungsgrades testzustellen. Ps wurden daher zwei 
Bestockungsgrade tür je zwei Altersklassengruppen ange 
setzt, und zwar 
bei Pichte tür die 21—OOj.Bestände und lür die über 
01 j.Bestände 
bei Kieler tür die 21—OOj. und lür die über 01 j . Bestände. 
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Bei Rappel wurde dagegen generell nur ein Bestockungsgrad 
festgestellt 
Notwendige Abrechnungen wegen Rotfäule, Splitterschäden 
und abweidienderStammholzgütebei Kiefer warengemäß 
Ziff. 4.20 BewRL zu überprüfen. Eine gebietsweise Berück
sichtigung des Scbadensgrades f oder 2 ergab sieb nur für 
Rotfäule (aus der Würzet, aus Rotwildscbälung und aus 
ScbneebruchL Oie entsprechenden Abrechnungen wurden 
nacb den festen Sätzen der Tabelle E 1 der BewRL (BStBl 
1907 t S.425) in Ansatz gebracht. Oie weiteren Ab- und 
Zurechnungen der Abschnitte 4.24 bis 4.28 wurden bei der 
vereinfachten Bewertung des Kleinwaldes nacb bundesein-
beitlicberGbereinkunftnichtberücksicbtigt. 
Oie genereiie Kürzung der bewertungsgebietsweise fest
gesetzten NormaiwertegemäßVOzurOurcbfübrungdes^55 
Abs.3und4 desBewG vom 27.7.1907 (BGBl 1 1907 vom 
2.8.1907 S.805) wurde jedoch auch bei dem vereinfachten 
Verfahren vorgenommen, wie aus dem Formblatt „Ourch-
scbnittswerte für forstwirtscbaftiicbe Nutzungen über 2 bis 
80 ha" (Ableitung des Normalwertes des Kleinwaldes) zu 
ersehen ist (vgL Anlage). 

Oer so „bereinigte" Normalwert erscheint wieder inSpalte3 
der „Berechnung der Durchschnittswerte" ggf. auch in Sp. 7, 
wenn er nicht durch Scbadensabrechnungen (Rotfäuie — 
Schälscbäden) in Spalte 4—0 ermäßigt worden ist. Oie Sp. 8 
bringt den Bestockungsgrad, der hei Eichte ab 01 dabre, bei 
Kiefer a b 8 i dabre — wieobenbegründe t — abgesenkt 
wurde, bei Rappel dagegen gleich bleibt. In Spalte 9 sind 
die tTundertsätze der Altersklassen angegeben, die wieder
um der oben genannten Verordnung vom 27.7.1907 (BGBl 1 
1907 S.830) entnommen wurden. Für die t—20 j . Bestände 
ist keinllundertsatz ausgeworfen. 
In Spalte 10 und 11 findet sich das Ergebnis der Verein-
fachungfürdiebeidenGrößengruppen derforstwirtschaft 
lieben Nutzungen über 2 bis 5 und über 5 bis 30 ha. Oie 
Vereinfachung besteht darin, daß für beide Größengruppen 
in einem Fragebogen keine Angaben über Ertragsklasse, 
Bestockungsgrade und etwa erforderliche Abrechnungen zu 
machen sind und die Elundertsätze für Nutzungen über2b i s 
5 ha zusammengefaßt werden. So gilt der Elundertsatz der 
01—80 j . Eichten-Bestände auch tür die älteren (über 80 j.) 
und bei Kiefer für die 81—100 j . und über 100 j . sowie bei 
Rappel der Elundertsatz der 21—30 j . Bestände auch für die 
31—40 j . und über 40 j . Flächen. Oas bat zur Folge, daß die 
ä l te renBes tändebeid ieser Betriebsgrößeinfolge der Zu 
sammenfassung des Flundertsatzes niedrigere Wertansätze 
erhalten als die vergleichbaren Altersklassen der ü b e r ^ b i s 
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30 ha großen forstwirtschaftlichen Nutzungen (Spalte 11), 
Hierdurch ist auch eine Staffelung der Vergleicbswerte der 
forstwirtscbaftlicbenNutzungen vonunter 2 ha bester Wert 
von 50D^Ehaj über 2 bis 5habis hin zuüber 5 bis 30 ha 
gegeben. 

HE Nacb Ausfüllung des Vordrucks EW501 durch denWald-
besitzer ist es anhand der Ihnen mit gesonderter Post nocb 
zugehenden Bögen mit den „Durchschnittswerten tür forst
wirtschaftliche Nutzungen ü b e r 2 b i s 30 ba" leicht, je nacb 
Nutzungsgröße die Spalten 5 oder ß auszufüllen und den 
Vergleichswert in Spalte^zuermitteln. 
Aut denlbnenzugebenden Ourcbscbnittswertbögen findet 
sich — wie aus dem Muster ersichtlich — links oben ein 
Raum für die Abgrenzung des Kleinwaldgebietes, Während 
dieElbersicbtskartenur die Gliederung nacbPinanzämtern 
und PA-Teilen bringen kann, sind hier die Gemeinden des 
jeweiligen Kleinwaldgebietes aufgeführt. Soweit Gemeinden 
in letzter Zeit zusammengelegt wurden oder neue Namen 
erhalten haben, wurden diese mit einer Pußnote verseben. 
In Einzelfällen wurde der Vielzahl der Gemeindenamen 
wegen die Rückseite beschrieben. In diesen Pällen werden 
für den eventuellen Aushang am schwarzen Brett (vgl, unten 
Ziffer fV) Zweitstücke beigegeben werden. Auf der Ihnen 
ebenfalls nocb zugebenden Karfe sind die jeweils für jedes 
Pinanzamt in Betracht kommenden Kleinwaldgebiete farbig 
dargestellt,während alle übrigen Kleinwaldgebiete des GP-
Bezirks in schwarz-weiß gekennzeichnet sind, Eine weitere 
Scbwarzdruckkarte ist für evtl, farbige Anlage durcbdasPA 
nocb beigegeben, 

TV, Gehört die Gesamtfläche einer forstwirtschaftlichen 
Nutzung von über2 bis 30ha — was selten ist — zu meh
reren Kleinwaldgebieten, so ist in sinngemäßer Anwendung 
des Abschnitts 4,10Ziffer3BewRL die Nutzung nacbden 
Wertansätzen desjenigen Kleinwaldgebiets zu bewerten, in 
dem der größte Teil der Nadelholzfläche liegt. Sollte ein 
Steuerpflichtiger darin eine unzumutbare Härte sehen, bitte 
ich, von ihm eine fläcbenmäßige Aufgliederung nach Klein-
waldgebieten zu fordern und bei der Bewertung die Wert
ansätze aller in Betracht kommenden Kleinwaldgebiete anzu 
wenden, 

Beispiel: Bei einem Betrieb mit land- und forstwirtschaft 
lieber Nutzfläche beträgt die forstwirtschaftliche Nutzfläche 
(nur Pichte) 25 ha. Hiervon befinden sieb 10 ba innerhalb 
des Kleinwaldgebietes 3101aund 15na innerhalb desKlein-
waldgebietes 3101b, MaßgebendsindfürdiegesamfePorst-
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fläche die Wertansätze des Kleinwaldgebietes 3101b, wenn 
nicbtder Steuerpflichtige die WertansätzebeiderKleinwald-
gebietebeantragt. 
Soweit für die Bewertung Kleinwaldgebiete autterhalb des 
Bereichs der Oberfinanzdirektion Monster in Betracht Poro
men, bitte ich, die maßgebenden Wertansätze bei dem 
Finanzamt zu ertragen, in dessen Bereich das Kleinwald
gebiet liegt, 

V.DieSteuerpflichtigenhabendasWahlrechtzwischen ver
einfachter und normaler (Regel-)Bewertung (vgl, Zitier i 
Abs2 der Erläuterungen des Vordrucks EW601 — Anlage: 
Forst IE Lebnt ein Steuerptliobtiger die vereintaobte Bewer
tung nacb Kleinwaldgebieten ab, so ist er verpflichtet, den 
VordruckEW502 —Anlage: Forst 11 —auszufüllen, 
Damit jeder Steuerpflichtige Einblick in die Bewertungs-
onterlagen für die vereinfachte Kleinwaldbewertung erhalten 
kann, bitte ich, die für den FA-Bezirk in Betracht kommen
den Wertansätze derKleinwaldgebiete mit einerKarte durch 
Aushang am schwarzen Brett des Finanzamts bekannt
zumachen. 
Den Verbänden und Kammern der steuerberatenden Berufe 
sowie dem Westfälisch-ldppischen Eandwirtscbaftsverband 
e,V,und der Forstabteilung der Eandwirtscbaftskammer in 
Münster werde ich die Unterlagen mit den Wertansätzen 
für sämtliche Kleinwaldgebiete im Bereich der Oberfinanz
direktion Münster zusenden, 

Vt,Bei Auftreten vonZweifelsfragenbitteicb, sichmit dem 
zuständigen Waldbewerter in Verbindungzu setzen oder 
mir zu berichten. 
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Hauptfeststellung der Einheitswerte des land-und lorst-
wirtschaftlichen Vermögens auf den 1.1.10H4 
hier: Schätzungsrahmen und Hillsmittel für nie Bewertung 

der lorstwirtschaftlichen Nutzungen 
Rdvfg. GFOMüns t e rvomlO.Mai 1000 — S3142 — 4 — 
St 25—33 

Hiermit übersende ich die „Scbätzungsrahmen und Elilfs-
mittet tür die Bewertung der forstwirtschaftlichen Nutzun
gen^ indenen die Grundlagen für die BewertungderBe 
triebe mit forstwirtschaftlicher Nutzungim Gberfinanzbezirk 
Münster zusammengefaßt sind 
Bei der Ermittlung der Vergleichswerte für die einzelnen 
Nutzungsgrößen bitte ich noch zu beachten: 

Forstwirtschaftliche Nutzungen hiszu2ha: 
AusnabmslosisthiereinfesterWert von50OM jehaanzu-
setzen. Oie Nutzungsgrößen sind unter Nr. 2.2 des Erklä
rungsvordrucks EW500 (Mantelbogen) angegeben. 

Forstwirtschaftliche Nutzungen üher2hls 30 ha: 
Oie Angaben in den Erklärungsvordrucken FW 501 werden 
ab sofort vondenWaldbewertern beiden FAüberprüft (vgl. 
meine Rundverfügung vom 22.4.1908 — S 3300 — 20 — 
St 25 — 33 —). 
Hinsicbtlicb der Abgrenzung der wirtschaftlichen Einheit 
bitte ichwie folgt zuverfabren: 
Getrennt liegende forstwirtscbaftlicbgenutzte Flächen sind 
nicht wie Stückländereien zu bebandeln, weil sie in der 
Regel ohne Rücksicht auf ihre räumliche Eage zusammen 
bewirtschaftet werden können. Es ist vielmehr vertretbar, 
forstwirtschaftlichen Splitterbesitz innerhalb eines FA-
Bezirks ohne Rücksicht auf Gemeindegrenzen als wirtschaft
liche Einheit zusammenzufassen, de nach Eage des Splitter-
besitzes kann aber auch dann nocb eine wirtschaftliche Ein
heit gegeben sein, wenn einzelne Flächen in benachbarten 
FABezirkenliegen.Zuständig für die Bewertung ist dann 
das Finanzamt, in dem der wertvollste Teil der Flächen 
belegen ist. Nur bei sehr weiter räumlicher Trennung sind 
mehrere wirtschaftliche Einheiten zu bilden. 

Oie bisher vorgesehene Ermittlung derVergleichswerte für 
diesoNutzungsgrößenist vorläufig zurückzustellen, dadiese 
Werte voraussichtlich vom Rechenzentrum maschinell ermit
telt werden. 

169 Bew-Kartei NW, 2. Erg-Lfg (November 1968) — 19 — 



Anweisungen 

Forstwirtschaftliche Nutzungen über 30 ha: 
Oie Angaben in den ErkiärungsvordruckenEW 502 in Ver
bindung mit EW 500 (Manfeibogen zu Nr. 2.2) werden für 
Nutzungsgröf)envonüber30bis 50 ha ebenfalls vonden 
zuständigenWaldbewertern laufendüberprüft. 
OieNutzungennber50hawerden —wiebisber —vonden 
Eorstsachverständigen der Oberfinanzdirektion bearbeiten 
die auch dieVergleichswertermittlung durchführen bzw. für 
die maschinelle Berechnung vorbereiten. Bei diesen Nutzun
gen obiiegt den FAiedigiieb die Prütnng der Fiäebenangabe 
unter Nr. 2.2 des Vordrucks EW 500 (Vergleich mit dem 
Kataster und den Angaben unter AbscbnittANr.B, 0,10 des 
VordrucksEW 502) sowie die Abstimmungmit den übrigen 
Nutzungsarten und der Gesamtfläche der wirtschaftlichen 
Einheit. 
ich bitte, mir die Erklärungen über die forstwirtschaftlichen 
Nutzungen über 50 ba mit den dazugehörigen EW-Akten 
erst dann vorzulegen, wenn sie von mir angefordert werden 

Znsatz der Gbertinanzdirektionen: 
OieindenVerfügungenerwähntenScbätzungsrahmenund 
Zeichnungen können bei den Einanzämtern eingesehen 
werden. 

fOO — 20 — 



§ 55 BewG 1965 

Anweisungen A2 

Hauptfeststellung der Einheitswerte des land- und forst
wirtschaftlichen Vermögens auf den 1. Januar 1964; 

hier: Kiefernholzqualität, Abrechnungen in jungen 
Beständen 

(Erl. FinMin NW vom 4. Juni 1968 — S 3141 — 10 — V 1) 

Kiefernbestände, in denen mehr als 20 v. H. der Stammholz
masse eine schlechtere Stammholzgüteklasse als „B" (Eloma) 
aufweisen, erhalten aus diesem Grunde Abrechnungen. Zum 
Stammholz gehören alle Langnutzhölzer, die 1 m oberhalb 
des stärkeren Endes über 14 cm Durchmesser mit Rinde 
haben. Auch junge Kiefernbestände enthalten Stämme dieser 
Durchmesserstärken (Grubenholz). Es ist daher auch möglich, 
junge, z.B. 40- bis 00jährige Kiefernbestände nach der Quali
tät ihres Stammholzes zu beurteilen und ihnen ggf. Abrech
nungen zu gewähren. Bei der Beurteilung der Qualität jun
ger Kiefernstämme ist eine langfristige Betrachtungsweise 
geboten. Die Astungswürdigkei t dieser Stämme kann dabei 
als Maßstab dienen (Abschnitte 4.15 und 4.23 BewRL). 

770 Bew-Karlci NW, 2. Erg-Lfg (November 1968) 
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Anweisungen 

Hanntfeststellnng der Einheitswerte des fand-und forst
wirtschaftlichen Vermögens anf den t,Januar 1064; 
hier:Rotfäule an Pichte; Abgrenzung der rotlanlen Stämme 

von den gesunden Stämmen und Ermittlung des 
Abrechnungsbeleges tur Rotläufe 

(Prl ,PinMinNWvomß,dunilOOO — S3141— 4 — V I ) 

Rotfaule Stämme sind durch Wurzel- oder Wundinfektion 
geschädigte Stämme, Die Ursache der Infektion ist dabei 
ohne Bedeutung, (Abschnitt 4,15 Abs,21etzter Satz BewRL), 
Pübren durch Wurzel- oder Wundinfektion hervorgerufene 
Schädigungen eines Stammes dazu, daß sein Erdstück nicht 
mehr B-Gualität im Sinne der Eloma ist oder daß einGesund-
schneiden erforderlich ist,so gilt ein solcher Stamm injedem 
Pall ais rottaub Unerhebliche ITolzfehler, wie z,B, kieine 
Paulflecke, sind kein ausreichender Grund, einen Stamm ais 
rottaui zu bezeichnen, Z^cha bezeichnet in seiner Unter
suchung über dieWurzelfäule(Zvcba: Untersuchungen über 
die Rotfäule der Pichte, 1067) aiie Stämme ais fäulefrei, die 
am Abhiebnureinen Paulfleck von weniger als3cmDurcb-
messer autweisen, Ps bestehen keine Bedenken dagegen, 
dieser Auffassung zu toigen, 
Bestände, in denen mehr ais 10 v,EL der Stämme rotfaui 
sind, geiten ais rotfaufe Bestände, Nur rotfauie Bestände 
erhalten Abrechnungen wegen Rotfäule, 
Innerhalb jeder Altersklasse sind die Plächen der rotfauien 
Bestände zusammenzufassen, sodann ist für jede Alters
klasse festzustellen, wieviel v,lT, aller Stämme der in ihr 
zusammengefaßten rotfaulen Bestände rotfaul sind. Sind 
mehr als 30 v,lT, aller Stämme rotfaul, so beträgt die Ab
rechnung 215 DNEha, sind nicht mehr als 30 v,EL aller 
Stämme rotfaul, so beträgt die Abrechnung 05 OM^ba, Eine 
weitereStufungder Abrechnungen ist nicht zulässig (Ab
schnitt 4,15 und 4,21 BewRL), 

37? Bcw-Karlei NW, 2. Erg-Llg (November 1S68) — 1 — 



Anweisungen 

§ 55 BewG 1965 

A 4 

Hauptleststellung der Einheitswerte des land- und lorst-
wirtschaftlichen Vermögens auf den 1. Januar 1964; 
hier: Parkanlagen; Voraussetzungen für eine Bewertung 

als Nichtwirtschaftswald 

(Erl. FinMin NW vom 6. Juni 1968 — S 3140 — 3 — V 1) 

Hinweis auf A 10 zu § 34 BewG 1905. 

J72 Bew-Kartei NW, 2. Erg-Lfg (November 1968) 
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^ B e w G l ^ 

Anweisungen 

Hauptteststellung der Einhettswerte des fand-und torst-
wirtschatttichen Vermögens aut den t, Januar 1964; 
hier; Splitterschäden einer forstwirtschaftlichen Nutzung; 

Nachweis vereinzelt aultretender Splitterschäden 
(Erl ,EinMinNWvom6,dunil968 — S3141 — 1 1 — V I ) 

1, Splittergescbädigte Stämme sind durch Granate Bomben
oder Geschoßsplitter geschädigte Stämme. Oh mehrere 
Spiitter oder nur eineinzeinerSniitter in den Stammein
gedrungen sind,ist tür seine Einstufung ais sniittergeschä 
digter Stamm ohne Belang, 
Bestände, in denen splittergeschädigte Stämme nach
gewiesen sind, geiten ais splittergeschädigte Bestände, 
und zwarauchdann, wenn lediglich inwenigen Stämmen 
oder in nur einem StammSplitter festgestellt sind.Unter 
Bestand ist in diesem Zusammenhang eine nach den 
Grundsätzen der Eorsteinrichtung ausgeschiedene Bewirt-
schaftungseinheit, in der Reget eine Unterabteilung zu 
verstehen, Es ist nicht zulässig, nur einen Teii der Bewirt
schaftungseinheit ais splittergeschädigten Bestand anzu
setzen (Anschnitte 4,t5 und 4,22 BewRE), 

2 Oer Nachweis einer Splitterschädigung kann auf verscbie-
dene Weise geführt werden, im aiigemeinen wird man 
sich nach Holzeinschlags- und Holzeinschnittsergebnissen 
richten können. Auch Verletzungenund Vernarbungen 
der Rinde des stehenden Stammes können sichere Hin
weise auf eine Splitterschädigung sein, in bestimmten 
Eällen kann der Nachweis einer Splitterschädigung auch 
durch Aufzeichnungen über die Bestandsgeschichte(Eorst-
einrichtungsunteriagen, Schadensfeststeiiungen durch die 
Amter für Verteidigungslasten usw,)erbracbt werden, 
Biene Vermutungen ohne konkrete Anhaltspunkte für 
eine Splitterschädigung reichen für eine Einstufung von 
BeständenalssplittergeschädigteBesfändenicht aus, Oer 
in manchen Gebieten, z,B, in dem Gebiet des ehem. 
Westwalls, bestehende Splitterverdacht kann zwar den 
Elolzpreis dieses Gebietes allgemein, also auch den Rreis 
für gesundes Holz drücken. Es handelt sich hierbei jedoch 
um eine Markterscheinung, die im Ourchschnittsderbholz-
preisdesBewertungsgebietsbereitsberücksichtigf wor-
den ist. Oeshalb kommen Abrechnungen wegen bloßen 
Splitterverdachts nicht in Betracht, 

A5 

773 Bew-Kartei NW, 2. Erg-Lfg (November 1968) 



Anweisungen 

Hauptfeststellung der Einheitswerte des land- und forst
wirtschaftlichen Vermögens auf den 1. Januar 1964; 
hier: Wildwiesen und Wildäcker, Abgrenzung zwischen 

forstwirtschaltlicher Nutzung, landwirtschaftlicher 
Nutzung und Geringstland 

(Erl. FinMin NW vom 6. Juni 1968 — S 3140 — 1 — V 1) 

Hinweis auf A 11 zu § 34 BewG 1965. 

174 Bew-Kartei NW, 2. Erg-Lfg (November 1968) — 1 — 



Anweisungen 

Hauptieststellung der Einheitswerte des land- und forst
wirtschaftlichen Vermögens; 
hier: Saat- und Pilanzkämpe, Abgrenzung zwischen lorst-

wirtschaftlicher Nutzung und gärtnerischer Nutzung 

(Erl. FinMin NW vom 6. Juni 1968 — S 3140 — 2 — V 1) 

Hinweis auf A 12 zu § 34 BewG 1965. 

775 Bew-Kartei NW, 2. Erg-Lfg (November 1968) 
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§ 55 BewG 1965 

Anweisungen A 8 

Hauptfeststellung der Einheitswerte des land- und forst
wirtschaftlichen Vermögens auf den 1. Januar 1964; 

hier: Bewertung der forstwirtschaftlichen Nutzung, sonstige 
nicht unwesentliche Ertragsbedingungen i . S. von 
Abschn. 4.29 BewRL 

(Erl. FinMin N W vom 1. Juli 1968 

Hinweis auf 1 zu § 36 BewG 1965. 

S 3115 4 — V 1) 

276 Bew-Kurtei NU , 2. ErgLfy (November 1968) — 1 — 



Anweisungen 

§55 BewG 1965 

A9 

Hauptfeststellung der Einheitswerte des land- und forstwirt
schaftlichen Vermögens auf den 1. Januar 1964; 

hier: Bewertung der forstwirtschaftlichen Nutzung; 
sonstige nicht unwesentliche Ertragsbedingungen 
i . S. von Abschnitt 4.29 BewRL 

S 3115 — 4 — V 1 
(Erl. FinMin NW vom 17. Dezember 1968 S 3141 —7 — V 1 ) 
Hinweis auf 2 zu § 36 BewG 1965. 

260 Bew-Kartei NW, 3. Erg-Lfg (Juli 1969) — 1 — 
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Anweisungen 

§ 55 BewG 1965 

A10 

Hauptfeststellung der Einheitswerte des land- und forstwirt
schaftlichen Vermögens auf den 1. Januar 1964; 

hier: Ab- und Zuschläge gemäß § 41 BewG bei der Bewer
tung der forstwirtschaftlichen Nutzung 

(Erl. FinMin NW vom 20. Dezember 1968 — S 3122 — 5 — 
V I ) 

Hinweis auf A 5 zu § 41 BewG 1965. 

261 Bew-Kortei NW, 3. Erg-Lfg (Juli 1969) 1 -
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Anweisungen 

Hauptfeststellung der Einheitswerte des land- und forstwirt
schaftlichen Vermögens auf den 1. Januar 1964; 

hier: Rotfäule an Fichte und ihre Berücksichtigung bei der 
Bewertung forstwirtschaftlicher Nutzungen 

(Erl. FinMin N W vom 5. Dezember 1968 — S 3141 — 4 — V 1) 

Nach meinem Bezugserlaß* sind unerhebliche Holzfehler, 
z. B. durch Wurzelfäule entstandene Faulflecken von weniger 
als 3 cm Durchmesser, kein ausreichender Grund, einen 
Stamm als rotfaul zu bezeichnen. Es besteht Veranlassung 
darauf hinzuweisen, daß dies für alle hiebreifen und an
nähernd hiebreifen Stämme gilt. Für junge, nicht hiebreife 
Stämme gilt dies jedoch nur dann, wenn anzunehmen ist, daß 
sich dieser Schaden im Laufe der Umtriebszeit nicht ver
größert. 

• Der Bezugserlaß ist der Erlaß vom 6. Juni 1968 — S 3141 — 4 — V 1. 
Er ist in A 3 wiedergegeben. 

202 Bew-Krirtei NW, 3. Erg-Lfg (Juli 1569) - 1 — 
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Anweisungen 

Hauntleststellung der Einneitswerte des land-und lorstwirt-
sehaltlienen Vermögens aut den 1, Januar 19H4; 

nier: Bewertung derlorstwirtsenaltlienenNutzung; 
Abreennungen wegen Rotläule an Tiebte, Angabe des 
Rottäulebelalls je Altersklasse 

(15rl,PinlvlinNWvoml9,Oezemberl9ßß — S3141 — 4 — 
V I ) 

Ablehnungen wegen 
rottaulen Bestände, Als solebe geltenBeständemit mebr als 
10 v,lT, rottauler Stämme, Oie Fläeben alter rottaulen Be
stände einer Altersklasse sind in einer Fläebe zusammen-
zulassenundderAnteil der rottaulen Stämme ander Gesamt-
stammzabl dieser Bestände ist festzustellen (Abschnitt 4,15 
Abs,2 N r , l BewRL), Eine Autteilung der Rläobe aller rot-
taulen Bestände der Altersklassen in zwei Teillläeben, von 
denendieeine dieBeständemit weniger unddie andere die 
Beständemit mebr als30v,lT, rottauler Stämme zusammen
laßt,ist niebt zulässig undimBrklärungsvordruekdaberaueb 
niebt vorgesehen, Maßgebend tur die Bewertung naeh dem 
Adtersklassenvertabren ist der Zustand der Altersklasse als 
Ganzes, nicht der Zustand von Teilen der Altersklasse, Oie 
Gesamtbeit aller rottaulen Bestände einer 20jäbrigen Alters 
spanne bildet eine Altersklasse (Abschn,4,04 Abs, 4 Satz 5 
BewRL), ein Teil dieser rottaulen Bestände dagegen nicht. 

263 Bew-Kürtei NW", 3. Erg-Lfg (Juli 1969) 



• • 



Anweisungen 

Hanntleststellnng der Einheitswertedes land- und forstwirt
schaftlichen Vermögens; 

hier; Bewertung der lorstwirtschaltlichenNutzung, mehrere 
Waldzustandsübersichten hei einer wirtschaftlichen 
Einheit 

( E r l , E i n t V l i n N W v o m 2 u , O e z e m b e r l 9 ß ß — S3141 — 12 — 
V I ) 

Besteht eine forstwirtschaftliche Nutzung aus mehreren 
Teilen und ist der Waldzustand eines jeden Teils in einer 
gesonderten Waldzustandsübersicht erklärt worden, weil tür 
jedenTei l — historischhedingt — eineigenesEorstbetriebs-
werk vorliegt, sosind die Angaben aller Waldzustandsüber-
sicbtendiesertorstwirtscbattlicben Nutzung zueiner einzigen 
Waldzustandsübersicbt zusammenzulassen, 

Zusatz der Oberlinanzdirektion Münster : 

Oer Erlaß ist nur aul solche Teile einer forstwirtschaftlichen 
Nutzunganwendbar,diebewertungsrechtlicbeine wirtschaft
liche Einheit bilden. 

264 Bew-Kartei NW, 3. Erg-Lfg (Juli 1969) — 1 — 



Anweisungen 

Vermögensteuer und Einheitsbewertung des land- und 
forstwirtschaftlichen Vermögens; 
hier: Behandlung der Pensionsverpflichtungen gegenüber 

Arbeitnehmern forstwirtschaftlicher Betriebe 

(Erl. FinMin NW vom 19. 4. 1978 — S 3284 — 3 — V A 4) 

Bei der forstwirtschaftlichen Nutzung sind die Pensions
verpflichtungen in den Ertragswerten derart berücksichtigt, 
daß nach den Berechnungen 20 v. H. der Verwaltungskosten 
auf die Pensionslasten entfallen. Die als nachhaltig unter
stellten und demgemäß in der Reinertragsberechnung für 
jedes Jahr der Umtriebszeit abgesetzten Lasten umfassen 
sowohl die laufenden Pensionslasten als auch die Pensions
anwartschaften. Für sie ist damit im Hauptfeststellungszeit
raum 1964 ein Abzug bei der Ermittlung des Gesamtver
mögens (InlandsVermögens) ausgeschlossen (vgl. Erlaß vom 
5. 11. 1970 S 3284 — 3 — V C 1 / S 3142 — 3 — V C 1 / 
S 3122 — 6 — V C 1). Das gilt auch für die Fälle, in denen 
Forstflächen mit dem Mindestwert (§ 55 Abs. 6 BewG) oder 
mit dem Festwert (§ 55 Abs. 7 BewG) bewertet worden sind. 
Auch bei Reinerträgen von unter 50,— DM oder negativen 
Reinerträgen sind die auf diese Flächen entfallenden Pen
sionslasten und Pensionsanwartschaften in dem mit 50,— 
DM/ha anzusetzenden Wert abgegolten. 

663 Bew-Kartei NW, 12, Erg.-Lfg. (Juni 1979) — 1 — 
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§ 55 BewG 1965 

Anweisungen NiD A I 

Hauptfeststellung der Einheitswerte des land- und forstwirt
schaftlichen Vermögens auf den 1. Januar 1964; 

hier Ertragsklassenbestimmung bei der lorstwirtschaft-
lichen Nutzung im Anhalt an äl tere Bestände 

(Erl. FinMin N W vom 7. Juni 1968 — S 3141 V 1) 

1. Die Ertragsklasse ist grundsätzlich nach Alter und Mittel
höhe des verbleibenden Bestands, d. h. statisch zu bestim
men. Bei Nadelholzbeständen bis zum Alter 40 d. kann von 
diesem Grundsatz abgewichen und die Ertragsklasse in An
lehnung an die Ertragsklasse älterer, unter ähnlichen Be
dingungen auf vergleichbarem Standort gewachsener Be
stände, d.h. dynamisch bestimmt werden. (Abschnitt 4.13 
Abs. 1 Satz 1 und 2 BewRL) 

2. Die dynamische Ertragsklassenbestimmung wird dann zu 
wählen sein, wenn eine Ertragsklassenbestimmung nach A l 
ter und Mittelhöhe zu einer offensichtlichen Fehleinschätzung 
der zukünft igen Bestandsleistung führen würde. Vorbedin
gung für die dynamische Ertragsklassenbestimmung ist, daß 
Bestände vorhanden sind, die auf Grund ihrer bisherigen 
Bestandsgeschichte (Bestandsbegründung, Bestandserziehung 
und sonstige Beeinflussung des Bestands Wachstums) und 
ihrer Standortsverhältnisse eine in etwa gesicherte Voraus
sage über die zukünft ige Leistung des zu beurteilenden Be
stands gestatten, de geringer der Altersunterschied zwischen 
dem zu beurteilenden Bestand und dem Vergleichsbestand 
ist, um so unsicherer ist eine derartige Voraussage. Eine 
Einschränkung der dynamischen Ertragsklassenbestimmung 
auf einen Vergleich der unter 40jährigen Bestände mit aus
schließlich 41- bis 60jährigen Beständen ist nicht vertretbar. 

N/D 28 Bew-Kanei NW, 2. Erg-Lfg (November 1968) i _ 
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Rechtsprechung 

1. Zulässigkeit der Wertfortschreibung wegen Aufrückens 
der Holzbestände in höhere Altersklassen 

Die Wertfortschreibung des Einheitswerts eines forstwirt
schaftlichen Betriebs auf den 1. danuar 1957 wegen Auf
rückens der Elolzbestande in höhere Altersklassen war zu
lässig und verstößt auch nicht gegen das Grundgesetz. 

BFH vom 8. November 1974 I I I R 126/72 
(BStBl 1975 I I S. 136) 

3! B t w - K a i t c i NW. ' I . Urri.-Uy. | M . i i l')71| 



Anweisungen 

Hauptfeststellung der Einheitswerte des land- und forst-
wirtschaitlichen Vermögens auf den 1. Januar 1964; 
hier: Bewertung der forstwirtschaftlichen Nutzung 

mit festen Werten von 50 DM/ha 
(Erl. FinMin NW vom 29. November 1967 — S 3141 — 5 — 
V 1) 

In Abschnitt 4.04 Absätze 3 und 5 BewRL sind die Flächen 
der forstwirtschaftlichen Nutzung aufgeführt, die mit festen 
Werten von 50 DM/ha anzusetzen sind. Ich weise daraul hin, 
daß zu diesen Flächen auch die Wildwiesen und Wildäcker 
zu rechnen sind, soweit sie nicht zur landwirtschaftlichen 
Nutzung oder zum Geringstland gehören. Nicht dazu gehören 
jedoch die Wasserflächen, Abbauland und unrentable Wie
senflächen, die zwar im Waldverband liegen, aber boden
geschätzt sind. 

177 Bew-Kartei NW, 2. Erg-Lfg (November 1968) — 1 — 



Anweisungen 

Vermögensteuer und Einheitsbewertung des land- und forst
wirtschaftlichen Vermögens; 
hier: Behandlung der Pensionsverpflichtungen gegenüber 

Arbeitnehmern forstwirtschaftlicher Betriebe 
(Erl. FinMin NW vom 19. 4. 1978 — S 3284 — 3 — V A 4) 
Hinweis auf A 14. 

664 Bew-Kartei NW. 12. Erg.-Lfg. (Juni 1979) - I -
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Anweisungen 

Hanntieststeiinng der Einheitswerte des iand-und iorst-
wirtschaitiichenVerrnögensautdent,danuar ttt64; 
hier: Bestimmung des Nutzungsteiishzw, der maßgeblichen 

Sparte bei Elächenzugängen zwischen Bewertungs
stichtag und Eeststellungszeitpunktheider 
gärtnerischen Nutzung 

(Erl ,EinMinNWvom27,Mai 1908 — S31o5— 1 — V I ) 

Bei den Nutzungsteilen, derenGrößegemän ^ 59BewG nach 
einem von dem Eeststellungszeitpunkt abweichenden Stich
tag zu ermittein ist (Baumschulen: Stichtag 15, September 
Gemüse-, Blumen- und Zierpilanzenbau: Stichtag 80,duni), 
richtet sich die Zurechnung von Flächen, die zwischen dem 
Bewertungsstiebtag und dem Eeststellungszeitpunkt neu zur 
Betriebstläcbe hinzugekommen sind, nach der beabsichtigten 
Nutzung, Entsprechend ist bei neu errichteten Glasanlagen 
zu verfahren. 

778 Bew-Kartei NW, 2. Erg-Llg (November 196«) -- 1 -



Anweisungen 

§60 BewG 1965 
Leitblatt 

Leitblatt zu § 60 BewG 1965 

A Natürliche Ertragsbedingungen (§ 60 Abs. 1 BewG) 

B Ertragsteigernde Anlagen (§ 60 Abs. 2 BewG) 

379 Bew-Kartei NW, 2. Erg-Lfg (November 1968) — 1 — 

§ 60 BewG 1965 

Anweisungen Leltblatt 

Leitblatt :zu § 60 BewG 1965 

A NatUrliebe Ertragsbedingungen (§ 60 Abs. I BewG) 

B Ertragsteigernde Anlagen (§ 60 Abs. 2 BewG) 

• 

• 

179 8.-w-Ka rtc t N'.\". 2 [rg-Lig (!':o vrmbcr 1968) - I -



Anweisungen 

§ 60 BewG 1965 

A I 

Hauptfeststellung der Einheitswerte des land- und forst
wirtschaftlichen Vermögens auf den 1. Januar 1964; 
hier: Bewertung der gärtnerischen Nutzung; 

Berücksichtigung der Markt- und Preisverhältnisse 
beim Gemüse-, Blumen- und Zierpflanzenbau 

(Erl. FinMin NW vom 24. Mai 1968 — S 3162 — 2 — V 1) 

Hinweis auf B 2 zu § 38 BewG 1965. 

ISO Bew-Kartei NW, 2. Erg-Lfg (November 1968) — 1 — 



Anweisungen 

Hauptfeststellung der Einheitswerte des land-und forst
wirtschaftlichen Vermögens auf den t,danuar 1964; 

hier: Bewertung der gärtnerischen Nutzung; 
Beurteilung der äuße renVerkeh r s l age bei den 
Nutzungsteilen Gemüsen Blumen- und Zierptlanzen-
bau undObstbau bei Bestehen von Sammelstellen 

( E r l , E i n M i n N W v o m 2 4 , M a i 1908 — S8101 — 8 — V I ) 

Als Maßstab für die Beurteilung der äußeren Verkehrslärme 
gilt allgemein die Entfernung zwischen der Idofstelle des 
Betriebs und derjenigen Stelle, bis zu der die Erzeugnisse 
des Betriebs auf dessen Kosten zum Zweck des Absatzes 
befördert werden (vgl, Abschnitte 6,15 und 0,89 BewEE), Im 
Bereich einzelner Versteigerungen und ähnlicher Absatz
organisationen wird die Anlieferung des Versteigerungs
guts dadurch erleichtert, daß im Einzugsbereich der Ver
steigerung Sammelstellen errichtet sind, bei denen die 
Betriebe ihre Erzeugnisse abliefern, Oer weitere Transport 
bis zur Versteigerungsstelleerfolgt gemeinschaftlich durch 
die Versteigerungsorganisation, Obwohl dieser Sammel
transport nicht kostenlos vor sieb gebt, sondern den anlie
fernden Betrieben in irgendeiner Eorm, beispielsweise im 
Rahmen der allgemeinen Versteigerungsgebühr, angerechnet 
wird, bedeutet das Besteben der Sammelstelle für den ein
zelnen A n l i e f e r e r g e g e n ü b e r der Notwendigkeit, dieErzeug-
nisse selbst zum Versteigerungsort bringen zu müssen, eine 
wesentliche Erleichterung, Insbesondere ist die Ersparnis an 
unproduktivem Zeitaufwand zu berücksichtigen, Deshalb ist 
beiBestebeneinerSammelstellealleindieEntfernungdieser 
SammelstellevonderElofstelledes Betriebs als M a ß s t a b f ü r 
die Beurteilung der äußeren Verkebrslage zu verwenden. 

787 Bcw-Kattei NW, 2. Erg-Lfg (November 1968) - 1 — 



• • 



Anweisungen 

Eiauntfeststeiiung der Einbeifswerte des fand-und forst
wirtschaftlichen Vermögens auf d e n E d a n u a r t f t f i ^ 

hier: Gär tne r i scheNutzung , AbsatzkiassenimGartenbau 

(ErEEinMin N W v o m I7,dul i I 9 ß 8 — S 3 l ß z ^ 4 — V I) 

Den gegendüblichen Markt- und Preisverbältnissen wird hei 
d e r B e w e r t u n g d e r g ä r t n e r i s c h e n NutzungdurciiBildung von 
Absatzklassen Rechnung getragen (Abschn,öl t i BewRL), Oie 
in den Tabellen G Iß und G 17 BewRL vorgenommene Ein-
leilungder Absatzklassenbedarf der Ergänzung, 

Verkauft ein Gartenbaubetrieb seine Erzeugnisse an Kran
kenhäuser, Großküchen und sonstige Großabnehmer, so er
zielt er in der Regei geringere Rreise ais heim Absatz an 
Verbraucher, Er vorschafft sich aber auch durch vertragliche 
Bindungen betriebst und marktwirtschaftliche Vorteile (Zu
sammenfassung von Anbauund Absatz), 

Oiese Absatzform ist wie folgt zu berücksichtigen: 

1 Gemüsebau: 
Absatz an Großverbraucher Abrechnung 2 v , l l , 
(Großküchenusw,) 

2 nlumen-undZierpfianzenbau: 
Absatz an Großverbraucher Abrechnung I v iE 

Zusatz der Gberfinanzdirektionen: 

Ich bitte, die Tabellen G Iß und G 17 im Abschnitt ß ltt 
BewRL handschr i f t l ichzuergänzen . 

7112 Bew-Kutei NW, 2 Ery-Lty (November 1968) — 1 — 



Anweisungen 

Hauptfeststellung der Einheitswerte des land- und forstwirt
schaftlichen Vermögens auf den 1. Januar 1964; 
hier: Bewertung der gärtnerischen Nutzung; 

Kennzeichnung der Erziehungslorm bei den Obstarten 
Apiel und Birne 

(Erl. FinMin NW vom 24. Mai 1968 — S 3163 — 5 — V 1) 

Hinweis aul NfD A 1 zu § 38 BewG 1965 

N/D 29 Bew-Kartei NW, 2. Erg-Lfg {November I9G8) — 1 — 



• 



§ 60 BewG 1965 

Anweisungen NfD A2 

Hauptfeststellung der Einheitswerte des land- und forstwirt
schaftlichen Vermögens auf den 1. Januar 1964; 
hier: Bewertung der gärtnerischen Nutzung; 

Berücksichtigung der Hagelgefährdung 
(Erl. FinMin N W vom 24. Mai 1968 — S 3166 — 1 — V 1) 

In den Bewertungsrichtlinien ist der Grad der Gefährdung 
durch Hagel nach der Häufigkeit und Stärke des Hagelscha
dens unter Verwendung allgemeiner Ausdrücke wie „selten 
und gering", „häufiger und stark" usw. gekennzeichnet wor
den. Als Anhalt für die Beurteilung der Verhältnisse können 
die Gefahrenstufen verwendet werden, die dem Prämien-
Tarif (Ausgabe 1961) der Deutschen Hagel Versicherungsge
sellschaft für Gärtnereien zu Berlin (Sitz Wiesbaden) zu
grunde liegen. 
Zwischen den mit Nummern bezeichneten Hagel-Gefahren
stufen der BewRL und den mit Buchstaben bezeichneten Ge
fahrenstufen des Prämien-Tarifs der genannten Hagelver
sicherungsgesellschaft bestehen folgende Beziehungen: 
beim Gemüse-, Blumen- und Zierpflanzenanbau 
(Abschnitt 6.17 BewRL, Tabelle G 15) 

Gefahrenstufe lt . BewRL Gefahrenstufen der Versicherung 
1 a — d 
2 e — g 
3 h — i 
4 k — n 
5 o 

beim Obstbau 
(Abschnitt 6.41 BewRL, Tabelle G 32) 
Gefahrenstufe l t . BewRL Gefahrenstufen der Versicherung 

1 S. a — d 
2 e — g 
3 h — k 
4 1 — m 
5 n — o 

bei den Baumschulen 
(Abschnitt 6.59 BewRL, Tabelle G 41) 
Gefahrenstufe l t . BewRL Gefahrenstufen der Versicherung 

1 a — d 
2 e — g 
3 h — i 
4 k — n 
5 o 

Ich weise ausdrücklich darauf hin, daß die vorstehenden An
gaben nur für den inneren Dienstgebrauch bestimmt und 
zur Bekanntgabe nicht geeignet sind. 

N/D 30 Bew-Kar ' ° i N W , 2. Erg-Lfy (November 1968] 



• 



Anweisungen 

§ 60 BewG 1965 

NfD A3 

Hauptfeststellung der Einheitswerte des land- und forstwirt-
schaffliehen Vermögens aui den 1. Januar 1964; 
hier: Bewertung der gärtnerischen Nutzung; 

Abgrenzung der „Gegend" i . S. des § 38 Abs. 2 Nr. 2 
BewG 

(Erl. FinMin NW vom 24. Mai 1968 — S 3115 — 2 — V 1) 

Hinweis auf NfD B 2 zu § 38 BewG 1965 

N I D 31 Bew-Kartei NW, 2. Erg-Lfg (November 1968) — 1 — 



• 



Anweisungen 

Hauptieststellung der Einheitswerte des land- und forst-
wirtschaitlichen Vermögens auf den 1. Januar 1964; 

hier: Bewertung der gärtnerischen Nutzung; 
Anbauflächen, die mit Kunststoff-Folien überdacht 
sind 

(Erl. FinMin N W vom 24. Mai 1968 — S 3166 — 2 — V 1) 

Anbauflächen des Gemüse-, Blumen- und Zierpflanzenbaues, 
die mit Kunststoff-Folien anstatt mit Glas überdacht sind, 
sind mit Rücksicht darauf, daß die Frage der Reinertrags
steigerung nicht hinreichend geklärt ist, bei der Hauptfest
stellung der Einheitswerte auf den l.danuar 1964 nicht höher 
zu bewerten als entsprechend genutzte Freilandflächen. 

,83 Eew-Kurlei NW, 2. Eig-Lfg (November 1%8) — 1 — 



• 



Anweisungen 

Hauptfeststellung der Einheitswerte des land- und forstwirt
schaftlichen Vermögens auf den 1. Januar 1964; 
hier: Bewertung von Flächen, die mit Kunststoff überdacht 

sind 
(Erl. FinMin NW vom 16. Oktober 1972 — S 3166 — 2 — VC 1) 
Mit Folien überdachte Anbauflächen sind sowohl nach altem 
als auch nach neuem Recht wie entsprechend genutztes Frei
land zu bewerten. Eine hiervon abweichende Regelung ist 
mit den derzeitigen Anweisungen der BewRL nicht zu ver
einbaren. Lediglich die mit festen Kunststoffen überdachten 
Flächen sind auch schon nach geltendem Recht wie entspre
chend genutzte Glasanlagen zu bewerten. 
Der Erlaß* vom 24. Mai 1968 S 3166 — 2 — V 1 wird hiermit 
aufgehoben. 

• Der Erlaß ist in Anweisung B 1 zu § 60 BewG 1965 wiedergegeben. 

476 Bew-Kartei NW, 8. Erg.-Lfg. (Februar 1974) — 1 — 



Einheitsbewertung der gärtnerischen Nutzung; 
hier: Bewertung von Großraumhäusern 
(Erl. FinMin NW vom 24. Juni 1975 — S 3162 — 8 — V C 1) 
Großraumhäuser im Sinne des Abschn. 6.14 Abs. 3 Satz 2 
BewRL sind wie übrige heizbare Hochglasanlagen zu bewer
ten (Tab. G 14 BewRL), wenn diese Gewächshäuser Schnitt
blumenkulturen mit einjähriger oder weniger als einjähriger 
Kulturzeit dienen. 

580 Bew-Kartei NW, 10. Erg.-Lfg. (Sept. 1976) — 1 — 



Anweisungen 

§ 60 BewG 1965 

NfD B 1 

Hauptfeststellung der Einheitswerte des land- und forstwirt
schaftlichen Vermögens auf den 1. Januar 1964; 
hier: Bewertung von heizbaren Rollhäusern im Gartenbau 
Rdvfg. OFD Münster vom 9. September 1969 — S 3162 — 14 — 
St 24 — 33 

Hinweis auf NfD B 3 zu § 38 BewG 1965. 

N i D 60 Bew-Kartei NW, 4. Erg-Lfg (Febr. 1970) — 1 — 



.. , 

• 



Anweisungen 

§ 61 BewG 1965 
Leitblatt 

Leitblatt zu § 61 BewG 1965 

A Anwendung des vergleichenden Verfahrens — 
Allgemeines 

B Gemüse-, Blumen- und Zierpflanzenbau 
C Obstbau 
D Baumschulen 

184 Bew-Kartei NW, 2. Erg-Lfg (November 1968) — 1 — 



Anweisungen 

§ 61 BewG 1965 

NfD A I 

Hauptfestslellung der Einheitswerte des land- und forstwirt
schaftlichen Vermögens auf den 1. Januar 1964; 

hier: Erläuterungen zu den Eingabewerten für die gärtne
rische Nutzung 

Hinweis auf: 
Rdvfg. OFD Düsseldorf vom 2. Februar 1970 — S 3161 A — 
St 241 
Rdvfg. OFD Münster vom 13. November 1969 — S 3161 — 15 
— St 24 — 33 

N/D 6/ Bew-Karlei NW, 4. Erg Ug (Febr. 1970) — 1 — 



Anweisungen 

Hauptfeststellung der Einheitswerte des land- und forstwirt-
schaftlichen Vermögens auf den 1. Januar 1964; 

hier: Bagatellflächen der Nutzungsteile Spargel, Gemüsebau, 
Obstbau und Baumschulen, wenn keine landwirtschaft
liche Nutzung zum Betrieb gehört 

S 3130— 1 — V 1 
(Erl. FinMin N W vom 24. Apr i l 1968 -%-^r%% 7. — ) 

O 0 1 OO ' ~ V 1 

Hinweis auf A 5 zu § 34 BewG 1905 

J85 Bi>w-K.irtci NW, 2. Org-Lfc| (November 1968) 



• 



Anweisungen 

Hauptfeststellung der Einheitswerte des land- und forstwirt
schaftlichen Vermögens auf den 1. Januar 1964; 
hier: Bewertung der gärtnerischen Nutzung; Anpflanzungen 

zur Gewinnung von Schnittgrün 
(Erl. FinMin NW vom 24. Mai 1965 — S 3162 —3 — V 1) 

Anpflanzungen, die der Gewinnung von Schnittgrün dienen, 
sind dem Nutzungsteil Gemüse-, Blumen- und Zierpflanzen
bau zuzurechnen und wie Blumen- und Zierpflanzenbau zu 
bewerten. Zur Berücksichtigung der Nachhaltigkeit der Nut
zung ist eine Kürzung des Wertansatzes um 25 bis 50 v. H. 
vorzunehmen. Der gekürzte Wertansatz gilt einheitlich für 
alle Altersstufen der Anpflanzung. 

186 Bew-Kditci NW. 2. Erg-Lfg (November 1968) _ 1 __ 



• • 



Anweisungen 

Hauptfeststellung der Einheitswerte des land- und forstwirt
schaftlichen Vermögens auf den 1. Januar 1964; 

hier: Bewertung der gärtnerischen Nutzung; Berücksich
tigung der Markt- und Preis Verhältnisse beim Ge
müse-, Blumen- und Zierpflanzenbau 

(Erl. FinMin NW vom 24. Mai 1968 — S 3162 — 2 — V 1) 

Hinweis auf B 2 zu § 38 BewG 1965 

787 Bcw-Kartci NW, 2. Erg-Lfn (November l%fl) — 1 — 



Anweisungen 

Hauptfeststellung der Einheitswerte des land- und forstwirt
schaftlichen Vermögens auf den 1. Januar 1964; 
hier: Bewertung der gärtnerischen Nutzung; Anbauflächen, 

die mit Kunststofi-Folien Uberdacht sind 

(Erl. FinMin NW vom 24. Mai 1968 — S 3166 — 2 — V 1) 

Hinweis auf B 1 zu § 60 BewG 1965 

788 Bew-Kartei NW, 2. Erg-Lfg (November 1968) — 1 — 



• 



Anweisungen 

Hauptieststellung der Einheitswerte des land- und iorstwtrt-
schaitlichen Vermögens aui den 1. Januar 1964; 
hier: Abgrenzung der gärtnerischen Nutzung von der land-

wirtschaltlichen Nutzung 
S3160 —1 — V I 

(Erl. FinMin NW vom 24. Mai 1968 — —— — ) 
o OlOU 1 V 1 

Hinweis auf A 7 zu § 34 BewG 1965 

189 Bew-Kartei NW, 2. Erg-Lfg (November 1968) — 1 — 



Anweisungen 

Hauptieststellung der Einheitswerte des land- und iorstwirt-
schaitlichen Vermögens aui den 1. Januar 1964; 
hier: Bewertung der gärtnerischen Nutzung; Beurteilung der 

äußeren Verkehrslage bei den Nutzungsteilen Ge
müse-, Blumen- und Zierpflanzenbau und Obstbau bei 
Bestehen von Sammelstellen 

(Erl. FinMin NW vom 24. Mai 1968 — S 3161 — 3 — V 1) 

Hinweis auf A 2 zu § 60 BewG 1965 

]QQ Bew-Kartei NW, 2. Erg-Lfg (November 1968) — 1 -



• 



Anweisungen 

§ 61 BewG 1965 

B7 

Hauptfeststellung der Einheitswerte des land- und forstwirt
schaftlichen Vermögens auf den 1. Januar 1964; 

hier: Bewertung von Flächen, die dem Anbau von Tee-, 
Gewürz- und Heilkräutern dienen 

(Erl. FinMin NW vom 4. März 1969 — S 3130 — 3 — V 1) 

Hinweis auf A 16 zu § 34 BewG 1965. 

265 Bew-Kartei NW, 3. Erg-Lfg (Juli 1969) 



• 



Anweisungen 

§ 61 BewG 1965 
B 8 

Hauptfeststellung der Einheitswerte des land- und 
forstwirtschaftlichen Vermögens auf den 1. Januar 1964; 

hier: Bewertung von Anpflanzungen zur Gewinnung von Überholt! 
Bindegrün H i n w e i s a 

(Erl. FinMin NW vom 18. Dezember 1969 - s 3 1 6 2 - 3 - VC 1 ; 

S 3170 - 2 - VC 1 
Anpflanzungen von mehr als 0,25 ha Größe zur Gewinnung von Bin
degrün, das überwiegend zum Verkauf" bestimmt ist, sind der sonstigen 
land- und forstwirtschaftlichen Nutzung zuzurechnen und mit dem Ein
zelertragswert zu bewerten. 
Die übrigen Gehölzpflanzungen zur Gewinnung von Bindegrün sind 
nach den Richtlinien für den Nutzungsteil Gemüse-, Blumen- und Zier
pflanzenbau zu bewerten. Besondere Abrechnungen für die Pflanzun
gen kommen nicht in Betracht. Mein Bezugserlaß*) wird hiermit auf
gehoben. 

*) Der Bezugserlaß ist der Erlaß vom 24. Mai 1968 - S 3162 - 3 V 1. Er war in 
B 2 (Kontrollblatt 186) wiedergegeben. 

973 Bew-Kartei NW. 18. Erg.-Lfg. (Juli 1995) • Ersatzblatt • - 1 -



Hauptfeststellung der Einheitswerte des land- und forstwirt
schaftlichen Vermögens auf den 1. Januar 1964; 
hier: Bewertung von Flächen zur Gewinnung von Schmuck

reisig 
(Erl. FinMin NW vom 16. August 1972 - S 3162 - 3 - VC 1) 
Flächen zur Gewinnung von Schmuckreisig sind unabhängig 
von der Größe einheitlich als Freiland-Zierpflanzenbau nach 
Abschn. 6.10 BewRL zu bewerten. Die meisten Flächen dieser 
Art treten in Verbindung mit dem Nutzungsteil Blumen- und 
Zierpflanzenbau auf und werden dabei nicht besonders er
faßt, weil entsprechende Fragen in den Erklärungen zum 
1. Januar 1964 nicht gestellt wurden. Aus Gründen der gleich
mäßigen Besteuerung sind deshalb Flächen zur Gewinnung 
von Schmuckreisig auch dann, wenn sie losgelöst von dem 
gärtnerischen Nutzungsteil Blumen- und Zierpflanzenbau an
getroffen werden, wie Flächen dieses Nutzungsteils anzusehen 
und zu bewerten. 

412 Bew-K«rtei NW, 7. Erg.-Lfg. (März 1973) — 1 — 



Einheitsbewertung des land- und iorstwirtschaftlichen 
Vermögens; 
hier: a) Bewertung von Flächen, die der Gemüsesamenver

mehrung dienen 
b) Bewertung von Flächen, die der Blumensamenver-

mehrung dienen 
(Erl. FinMin NW vom 26. Juni 1975 — S 3162 — 7 — V C 1) 
Hinweis aut A 26 zu § 34 BewG. 

58] Bew-Kartei NW, 10. Erg.-Lfg. (Sept. 1976) — 1 — 



Anweisungen 

Hauptfeststellung der Einheitswerte des land- und forstwirt
schaftlichen Vermögens auf den 1. Januar 1964; 
hier: Bewertung der gärtnerischen Nutzung; 

Berücksichtigung der Hagelgeiährdung 

§ 61 BewG 1965 

NfD B1 

(Erl. FinMin NW vom 24. Mai 1968 — S 3166 

Hinweis auf NfD A 2 zu § 60 BewG 1965 

1 — V 1) 

N I D 32 Bew-Kartei NW, 2, Erg-Lfg (November 1968) — 1 — 



• 



Anweisungen 

Hauptieststellung der Einheitswerte für Betriebe der Land-
und Forstwirtschaft zum 1. Januar 1964; 

hier: Zurechnung von Hausgärten zur landwirtschaftlichen 
oder obstbaulichen Nutzung 

S3130 —2 — V 1 
(Erl. FinMin N W vom 1. Apr i l 1968 — S 3 , 6 ( ) _ 2 _ v , ) 

Hinweis auf A 3 zu § 34 BewG 1965 

IQ; Bcw-Karlci NW, 2. Erg-Ug (November 1W8I — 1 -



Anweisungen 

Hauptfeststellung der Einheitswerte des land- und forstwirt
schaftlichen Vermögens auf den 1. Januar 1964; 

hier: Bagatellflächen der Nutzungsteile Spargel, Gemüsebau, 
Obstbau und Baumschulen, wenn keine landwirtschaft
liche Nutzung zum Betrieb gehört 

S 3130— 1 — V 1 

(Erl. FinMin NW vom 24. Apr i l 1968 — 3 1 3 3 _ 2 _ ^ q - ) 

Hinweis auf A 5 zu § 34 BewG 1965 

J92 Bew-Kartei NW, 2. Erg-Lfg (November 1968) 



Anweisungen 

ITauptfeststellungderFinheitswertedesiand-nndiorslwiri-
schaitlichen Vermögens auf den 1. Januar 1964; 
hier: Bewertung der gärtnerischen Nutzung, Finzelfragen 

zur Bewertung des Nutzungsteiis Obstbau 
(Fr l .F inMinNWvom24.Mai l96ß — S3163 — 4 — V I ) 

1. Finsiuinng der Obsibäume nach Altersklassen 
a)Frmittlung des maügebilchen Alters in dahren 

Ais Maßstab tür die Einstufung der Obstbäume nacb 
den Altersklassen dient das in dahren ausgedrückte 
AlterderBäume.DieZählung der dabrebeginnt nacb 
Abschnitt 6.32 Abs. 2 BewRL mit dem dahr der Aus
pflanzung. Dabei ist nicbt zwischen Frühjahr- nnd 
Flerbstpflanzung zu unterscheiden: tür die Altersbe
stimmung der Bäume ist allein das Kalenderjahr der 
Anpflanzung zubeacbten.Bäume,die 1961 angepflanzt 
wurden sind, sind deshalb zum 1. danuar 1964 als 
3jährig zu betrachten, einerlei, ob sie im Frühjahr odei 
Fierbst 1961 angepflanzt worden sind 

bj Bestimmung der Altersklasse bei Anpiianznngen von 
Äpfeln oder Birnen mit unterschiedlichen Frziehnngs-
formen 
Bei Anpflanzungen aus ApfelnoderBirnen.die Bäume 
unterschiedlicher Frziehungsformen umfassen, ist auch 
in den Fällen, in denen hinsichtlich des maßgeblichen 
Rflanzraumes eine aus Nufzungslläche und Baumzahl 
errechnete mittlere Fläche zugrunde gelegt wird, bei 
Bestimmungder Altersklassenicht pauschalzu vor 
fahren. 
Vielmehr ist die Altersklasse auf Orund der in de: 
Erklärung enthaltenen Altersangabe je nach der Fr-
ziehungsform gesondert zu errechnen und zu berück
sichtigen. 

2. Unterscheidung von Teilstücken bei der Bestimmung dei 
Obstbaustuie nach der Art der Rllanznng usw. 
Nacb Abscbnitt6.33 Abs.2BewRList dieFrmittlungdei 
Punktzahlen zur Bestimmung der Obstbaustufe nach den 
dort angeführtenMerkmalen zunächst nicht für die obsf-
baulicbeNutzungdes Betriebes im ganzen, sondern für 
jedes Teilstück im einzelnen vorzunehmen. Fs ist nicht 
festgelegt, wie weit die Nutzungsfläcbe nach Teilstücken 
aufgegliedert werden kann. Bei der Aufteilung größerer 
Trennstücke sollte jedoch eine Mindestgröße von 6,26 ha 
für das einzelne Teilstück mit Rücksicht auf die Belange 
der praktischen Bewirtschaftung nicht unterschritten 
werden. 

793 Bew-Karlei N W , 2. Erg-Lfg (November 1S08I 



§ 61 BewG 1965 

C3 Anweisungen 

Beispiel: 
Eine Obstpflanzung weist bei einer Flächengröße von 
etwa 0,25 ha einen Obstbaumbestand von 96 Stück, davon 
00 Apfelbäume, 21 Birnen und 15 Kirschen auf. Wegen 
der geringen Größe der gesamten Fläche kommt eine 
Zerlegung in mehrere Teilstücke nicht in Betracht, und 
zwar auch dann nicht, wenn die drei beteiligten Obst
arten nicht durcheinander, sondern je für sich (block
weise) gepflanzt sind. Im letzteren Fall ist von einem 
Teilstück auszugehen und das Vorhandensein einer Misch
pflanzung aus Kernobst und Steinobst anzunehmen. 

Abgrenzung von Streupflanzungen gegenüber Obstpflan
zungen im Verband 
Eine „Streupflanzung" i . S. des Abschnitts 0.33 Abs. 2 
BewRL liegt vor, wenn Obstbäume einzeln und ohne er
kennbare Ordnung verstreut auf landwirtschaftlich ge
nutzten Flächen, an Wegerändern und dergl. stehen. Feste 
Maßstäbe zur Abgrenzung von andersartigen Anpflan
zungen („Pflanzungen im Verband") gibt es nicht. Uber 
die Zuordnung muß vielmehr anhand der Gegebenheiten 
des Einzelfalles nach sachverständigem Ermessen ent
schieden werden. 

Beurteilung der Marktgängigkeit bei Mostobst 
Die Marktgängigkeit der Obstsorten im Sinne von Ab
schnitt 6.33 Abs. 5 BewRL ist bei Mostobst einheitlich mit 
0 Punkten einzustufen. Das gilt auch für Kirschen, die nur 
als Mostobst verwendet werden. 

Bewertung von Süßkirschen in Buschform 
Süßkirschen in Buschform sind in den Bewertungsricht
linien wegen der Seltenheit des Vorkommens nicht er
wähnt. Falls sie dennoch vorkommen, sind sie mit den 
OAZ-Ansätzen zu bewerten, die nach Tabelle G 24 BewRL 
für Sauerkirschen-Busch anzuwenden wären. 

Bewertung von Walnußbäumen und Quitten 
Für den Pflanzenbestand sind bei Walnüssen und Quitten, 
soweit sie nicht geschlossene Anlagen bilden, keine Obst
ausgangszahlen festzusetzen. Beim Vorkommen geschlos
sener Anlagen ist wie folgt zu verfahren: 
Der Grund und Boden rechnet gemäß Abschnitt 6.26 
Abs. 2 Nr. 4 BewRL zur landwirtschaftlichen Nutzung. 
Bei der Ermittlung des Bestandswerts sind für Walnüsse 
die nach Obstbaustufe und Altersklasse entsprechenden 
OAZ-Ansätze für Birnen der Pflanzraumgruppe 19 (60 qm) 

193 — 2 — 



zugrunde zu legen. Oie Altersklassen für Walnüsse sind 
wie folgt anzugrenzend 
Altersklasse dE ZT VT AT 
indabren 1—8 9—24 25—55 56 und mehr. 

Für Quitten ist die Abgrenzung der Altersklassen in det 
gleichen Weise vorzunehmen wie bei Birnen-Busch (Elin-
weisaufTabel leG26BewREE 

Bewerfung von Beerenobst als Unterkultur in Fällen des 
vereinfachten Bewertungsverfahrens 

Bei der Bewertung von Beerenobst, das als Unternutzung 
in Baumobstbeständen steht, tür die die Bewertung nacb 
dem vereinfachten Verfahren durchgeführt wird, ist fo l -
gendeszubeachten: 
Oie Feststellung eines Bodenwerts in OVZ unterbleibt, 
weil der Grund und Boden, wie allgemein bei Anwen
dung des vereinfachten Verfahrens, zur landwirtschaft
lichen Nutzung zählt. Bei der Ermittlung des Bestands
werts sind die OAZ-Ansätze des Abschnitts 6.84 Abs, 5 
BewEEzugrunde zu legen: diese sind zur Abgeltung der 
Nachteile, die den Beerenobstkulturen als Unternutzung 
erwachsen,um 56v.EE zu kürzen. 
Oie in Abschnitt 6.45 Abs. 2 Satz 8 vorgeschriebene Er
mäßigung des Wertansatzes der Baumbestände um 
2 0 v . E i . , d i e d i e B e e i n t r ä c b t i g u n g d e r U n t e r k u l t u r e n d u r c h 
den Baumbestand abgelten soll, ist auch vorzunehmen, 
wenn Beerenobst alsldnterkultur vorbanden ist. 

Unterschiedliche Absatzklassen bei Teilen der obstbau
lichen Nutzung innerhalb desselben Betriebs 

Bei Ermittlung der maßgeblichen Absatzklasse für den 
Nutzungsteil Obstbau sind in der Eegel die Verhältnisse 
zugrunde zu legen, die für die obstbaulichen Nutzungen 
der Betriebe der Gegend gelten. Eine Abweichung ist 
möglich, w^ennfolgendeUmstände vorliegen: 
Oie obstbaulich genutzten Flächen der Betriebe werden 
wegen der vorhandenen Unterschiede hinsichtlich der 
Nutzungsintensität — teilsFlocbstamm-Anlagenmit einer 
Obstbaustufe zwischen 1,5 und 4, teils Niederstamm-An
lagen mit Obstbaustufe 4,5 oder mehr — zum Teil nach 
dem vereinfachten Wertermittlungsverfahren nacb Ab
schnitt 6.45 BewEE, zum Teil nach dem Eegelverfahren 
bewertet. Oabei kann es erforderlich sein, neben Unter
schieden anderer Ar t auch die Unterschiede in den Ab
satzverhältnissen zu berücksichtigen. Oies kommt aber 

Bew-Kartei NW, 2. Eig-Ug (November 19681 - 3 — 



A n w e i s u n g 

nur in Betracht, wenn die angebauten Obstsorten in ibrer 
Mark tgäng igke i t so weit v o n e i n a n d e r a b w e i c h e n . d a ß sich 
daraus sebr unterschiedliche Absatzverhältnisse ergeben. 

Spättrostgetahr beim Obstbau 
Oie Beeinträchtigung der Ertragsverhältnisse des Obst
baues durch das Vorkommen von Spätfrösten ist unab
hängig von den Merkmalen, von denen die Bestimmung 
der Klimazone im Sinne des Abschnitts ß.3ß Abs. i bis 4 
BewttE abhängt. Es ist vielmehr damit zu rechnen, daß 
die Beeinträchtigung durch Spättröste um so stärker ins 
Gewicht fällt, je günstiger die klimatischen Umstände im 
übr igens ind . Demgemäß ist es durchaus möglich, daß die 
höchsten Abrechnungen wegen Spättrostgelabr nicht in 
solchen Gegenden zu machen sind, die durch eine 
schlechte Zone des allgemeinen Klimas gekennzeichnet 
sind, sondern dort, wo hinsichtlich des allgemeinen Kl i 
m a s g ü n s t i g e Verhältnisse vorherrschen. 



Anweisungen 

§ 61 BewG 1965 

C4 

Hauptfeststellung der Einheitswerte für Betriebe der Land-
und Forstwirtschaft auf den 1. Januar 1964; 
hier: Hausgärten über 10 Ar 

S3130 —2 — V 1 
(Erl. FinMin NW vom 24. Mai 1968 — — — — ) 

j O l OU Z. V 1 

Hinweis auf A 8 zu § 34 BewG 1965 

J94 Bew-Kartei NW, 2. Erg-Lfg (November 1968) — 1 — 
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Anweisungen 

Hauptieststellung der Einheitswerte des land- und forstwirt-
schaitlichen Vermögens aui den 1. Januar 1964; 
hier: Abgrenzung der gärtnerischen Nutzung von der land

wirtschaftlichen Nutzung 
S 3160— 1 — V 1 

(Erl. FinMin NW vom 24. Mai 1968 — ——— — ) 
o o i VJU 1 V 1 

Hinweis auf A 7 zu § 34 BewG 1965. 

J95 Bew-Kartei NW, 2. Erg-Lfg (November 1968) — 1 — 
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Anweisungen 

Hauptfeststellung der Einheitswerte des land- und lorstwirt-
schaitlichen Vermögens auf den 1. Januar 1964; 
hier: Bewertung der gärtnerischen Nutzung; Beurteilung 

der äußeren Verkehrslage bei den Nutzungsteilen 
Gemüse-, Blumen- und Zierpflanzenbau und Obstbau 
bei Bestehen von Sammelstellen 

(Erl. FinMin NW vom 24. Mai 1968 — S 3161 — 3 — VI) 

Hinweis auf A 2 zu § 60 BewG 1965 

J96 Bew-Kartei NW, 2. Erg-Lfg (November 1968) — 1 — 
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Anweisungen 

Hauptfeststetfungder Einheitswerte desiand- und forstwirt
schaftlichen Vermögensauf den t.Januar t964; 

hier: Bewertungdes Obstbaues der Stufen t ^ b i s 4 u n t e r 
Berücksichtigung des Gesetzes zur Änderung und Er
gänzung bewertungsrechtlicher Vorschriften und des 
Einkommensteuergesetzes 

(Erl. EinNlin N W vom7.September 1970 —53103 — 7 V G 11 

Nach Art . i Nr. i desGesetzeszur Änderung undErgänzung 
bewertungsrechtlicber Vorschritten und des Einkommen
steuergesetzes (BStBl 19701S.911) sinddie Vergleicbswerte 
f ü r G b s t b a u u m O O v. EEzu vermindern.Esistjedoeh minde
stens ein ha-Satz von l^OODManzusetzen.Dadurch sollver
hindert werden, daß das Wertniveau des Obstbaues unter 
das Niveau der landwirtschaftlichen Nutzung absinkt. 
Bei Baumobst ist der Nlindesthektarwert von 1200 DNt nur 
vonObstbaustufe 4.5 an zubeachten.Bei Baumobst der Obst-
haustufen E5 bis 4.0. hei dem der Wert des Grund undBo-
densbei der l andwir t schaf t l i cbenNutzunger faß t ist undder 
Vergleichswertanteil lediglich denBestandswertdarstellt, ist 
die Verminderung um 00. v. Et. ohne Berücksichtigung des 
Nlindestbektarwertes durchzuführen. 
Diese BesonderbeitdesObstbaues f ü b r t d a z u , d a ß in Betrie
ben,die s o w o h l ü b e r Baumobst der Obstbaustufen 1,5 bis 4,0 
a u c h ü b e r B a u m o b s t der Obstbaustufen von Obstbaustufe 4,5 
an verfügen und für die zwei Vergleichswertteile des Nut-
zungsteilsGhsthauausgewiesen werden. zweiBerechnungen 
erforderlich sind. 
Die Berechnungen werden im Maschinenprogramm berück
sichtigt. 

327 Bew-Kartei NW, 5. Erg-Lfg (Januar 1971) — 1 — 



Bewertung des Nutzungsteils Obstbau; 
hier: Pillarpflanzungen 

(Erl. FinMin NW vom 27. November 1970 — S 3163 — 6 — 
VC 1) 

Die Tabelle G 22 in Abschn. 6.34 BewRL erfaßt lediglich Obst-
anpflanzungen (Äpfel) mit einem Pflanzraum ab 6 qm je Ge
hölz. Bei der sog. Pillarpflanzung handelt es sich um Obstan
pflanzungen (Äpfel) mit einem Pflanzraum von unter 6 qm je 
Gehölz. Sie ist eine neu entwickelte Form der Obstbautechnik, 
die zum 1. danuar 1964 noch nicht bekannt war und somit in 
den BewRL nicht berücksichtigt werden konnte. Für alle nach 
dem 1. danuar 1964 angelegten Pillarpflanzungen mit einem 
Pflanzraum von unter 6 qm je Gehölz sind daher die Obstbau-
Ausgangszahlen nach der Pflanzgruppe 1 der Tabelle G 22 zu 
bemessen mit der Maßgabe, daß nicht mehr als 2 000 Bäume 
je Hektar angesetzt werden. Durch Verminderung der Ver
gleichswerte für Obstbau um 00 v. H. gemäß Gesetz zur Ände
rung und Ergänzung bewertungsrechtlicher Vorschriften und 
des Einkommensteuergesetzes vom 22. Juli 1970 dürften et
waige Härten ausreichend gemildert sein. 

356 Bew-Kartei NW, 6. Erg.-Lfg. (Februar 1972) — 1 — 



Anweisungen 

§ 61 BewG 1965 

NfD C l 

Hauptfeststellung der Einheitswerte des land- und forstwirt
schaftlichen Vermögens aui den 1. Januar 1964; 
hier: Bewertung der gärtnerischen Nutzung; 

Kennzeichnung der Erziehungslorm bei den Obstarten 
Apfel und Birne 

(Erl. FinMin NW vom 24. Mai 1968 — S 3163 — 5 — V 1) 

Hinweis aui NfD A 1 zu § 38 BewG 1965 

N t D 33 Bew-Kartei NW, 2. Erg-Lfg (November 1968) — 1 — 



Anweisungen 

§ 61 BewG 1965 

NfD C2 

Hauptfeststellung der Einheitswerte des land- und forstwirt
schaftlichen Vermögens aut den 1. Januar 1964; 
hier: Bewertung der gärtnerischen Nutzung; 

Berücksichtigung der Hagelgefährdung 

(Erl. FinMin NW vom 24. Mai 1968 — S 3166 — 1 — V 1) 

Hinweis aui NfD A 2 zu § 60 BewG 1965 

N I D 34 Bew-Kartei NW, 2. Erg-Lfg (November 1968) — 1 — 



Anweisungen 

Hauptieststellung der Einheitswerte des land- und {forstwirt
schaftlichen Vermögens auf den 1. Januar 1964; 
hier: Bagatellilächen der Nutzungsteile Spargel, Gemüse

bau, Obstbau und Baumschulen, wenn keine land-
wirtschaitliche Nutzung zum Betrieb gehört 

S 3130 — 1 — V 1 
(Erl. FinMin NW vom 24. April 1968 - —-) 

o \ j 1 O v ) ' ' V 1 

Hinweis auf A 5 zu § 34 BewG 1965 

197 Bew-Kartei NW, 2. Erg-Lfg (November 1968) — 1 — 



Anweisungen 

rianptieststeiinngderEinheitswertedesiand-nndiorstwirt-
schaitiichenVermögensanideni,Jannari064; 
hier: Bewertung der gärtnerischen Nutzung, Rappeihaum-

sehnten 
(i5ri ,RinMinNWvom24,Maii060 — S3i64 — i — V i ) 

OieZurechnungvonFiächen,diederhaumschuimäüigen An
zucht von Rappei-Jungptianzen dienen, zu einer der in Ab
schnitt 6.50 A h s i N r , i BewRL auigeiührten Gehöizgruppen 
richtet sich nach dem Verwendungszweckderangezogenen 
Gehölze, Sind diese ais Pflanzmaterial iür die forstwirt
schaftliche Nutzung bestimmt, so ist die Anzuchtiläche zur 
Gehölzgruppe i (Rorstpflanzen) zu zählen, Handelt es sieh 
dagegen um Bäume, die ihre Verwendung außerhalb der 
forstwirtschaftlichen Nutzung tinden, so ist die Rläche der 
Gehölzgruppe V (übrige Baumschulgehölze) zuzurechnen. 
Letzteres wird in der Reget nur tür kleinere Quartiere mit 
Rappelpflanzungen in Betracht kommen. 

798 Bew-Kartei NW, 2. Erg-Lfg (November 1968) — 1 — 



Anweisungen 

§ 61 BewG 1965 

D3 

Hauptfeststellung der Einheitswerte des land- und forstwirt
schaftlichen Vermögens auf den 1. Januar 1964; 
hier: Abgrenzung der gärtnerischen Nutzung von der land-

wirtschaltlichen Nutzung 
S 3160— 1 — V 1 

(Erl. FinMin NW vom 24. Mai 1968 -

Hinweis auf A 7 zu § 34 BewG 1965 
S 3130 — 1 — V 1 

jgg Bevv-Karlei NW, 2. Erg-Lfg (November 1968) — 1 -



§ 61 BewG 1965 

Anweisungen D 4 

Hauptfeststellung der Einheitswerte des land- und lorstwirt-
schaitlichen Vermögens auf den 1. Januar 1964; 
hier: Uberbestand an umlaufenden Betriebsmitteln in Ge

stalt von Baumschulengewächsen 
S3110 —2 — V 1 

(Erl. FinMin NW vom 24. Mai 1968 — S3164 —2 — V 1) 

AV 
3^96 

S 3250 — 7 — V 1 
Hinweis auf \ zu § 33 BewG >065 

1 

200 Bew-Kartei NW, 2. Erg-Lfg (November 1968) — 1 — 
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Anweisungen 

§ 61 BewG 1965 

D5 

Hauptfeststellung der Einheitswerte für Betriebe der Land-
und Forstwirtschaft auf den 1. Januar 1964; 
hier: Hausgärten über 10 Ar 

(Erl. FinMin NW vom 24. Mai 1968 -

Hinweis aui A 8 zu § 34 BewG 1965 

S3130 —2 — V 1 
S3160- V r 

201 Bew-Kartei NW, 2. Erg-Lfg (November 1968) — 1 — 



Anweisungen 

Hauptieststellung der Einheitswerte des land- und iorstwirt-
schaitlichen Vermögens; 
hier: Saat- und Pilanzkämpe, Abgrenzung zwischen forst

wirtschaftlicher Nutzung und gärtnerischer Nutzung 

(Erl. FinMin NW vom 6. Juni 1968 — S 3140 — 2 — V 1) 

Hinweis auf A 12 zu § 34 BewG 1965 

202 Bew-Kartei NW, 2. Erg-Lfg (November 1968) — 1 — 



Anweisungen 

Hauptfeststellung der Einheitswerte des land- und forstwirt
schaftlichen Vermögens auf den 1. Januar 1964; 
hier: Bewertung der gärtnerischen Nutzung; 

Berücksichtigung der Hagelgefährdung 
(Erl. FinMin NW vom 24. Mai 1968 — S 3166 — 1 — V 1) 

§ 61 BewG 1965 

NfD D l 

Hinweis auf NfD A 2 zu § 60 BewG 1965 

N t D 35 Bew-Kartei NW, 2. Erg-Lfg (November 1968) — 1 -



Anweisungen 

Leitblatt zu § 62 BewG 1965 

A Arten und Bewertung der sonstigen land- und forstwirt

schaftlichen Nutzung — Allgemeines 

B Binnenfischerei 

C Teichwirtschaft 

D Fischzucht — Karpfen 

E Fischzucht — Forellen 

F Imkerei 

G Wanderschäferei 

H Pilzanbau 

1 Weihnachtsbaumkultur 

K Saatzucht 

§ 62 BewG 1965 

Leitblatt 

305 Bew-Kartei NW, 4, Erg-Lfg (Febr. 1970) • Ersatzblatt • — 1 — 



Anweisungen 

Hauptfeststellung der Einheitswerte des land- und 
forstwirtschaftlichen Vermögens auf den 1. Januar 1964; 

hier: Bewertung von Anpflanzungen zur Gewinnung von 
Bindegrün 

(Erl. FinMin NW vom 18. Dezember 1969 - | g'^q" 2 -VC l ' 

Hinweis auf B 8 und B 9 zu § 61 BewG! 

974 Bew-Kartei NW. IX. Erg.-Lfg. (Juli 1995) • Ersatzblatt • 



Hauptfeststellung der Einheitswerte des land- undforstwirt-
schaft l ichenVermögens auf den t,Januar t0ß4: 

hier: Bewertung der Binnenßscherei 

( E r l , F i n M i n N W v o m 2 0 , N o v e m b e r l 0 7 0 — S 3 1 7 1 — 2 — 
VG1) 

1, Zurechnung 
Oie Binnenhschereials Ar t dersonstigenland-und forstwirt
schaftlichen Nutzung wird grundsätzlich dem Inhaber der Fi-
scbereiberechtigung zugerechnet. Für die Bewertung ist es 
unerheblich, oh die Fischereiberecbtigung dem Inhaber ei
ner Einnentischerei als Ausfluß seines Grundeigentums zu
steht oder als seihständiges besonderes Recht ausgeübt wird 
oder aut einer sonstigen Nutzungsüberlassung, z, B, Verlei-
hungberubt. 

Auch wenn der Inhaber der Eiscbereiberecbtigung die Aus
übung der Eiscberei einem Dritten pachtweise überläßt oder 
selbst Anglererlaubnisscbeineausgibt,istder Wert ihm zuzu
rechnen. 
Nur wenn die Rechtsverhältnisse nicht geklärt sind, gilt 
tür die Bewertung als Inhaber der Eischereiberechtigung, 
wer über sie tatsächlich verfügt (vgl, Abschn, 7,03 BewRF), 

2, Wertermittlung; Richtsätze für die Schätzung des Ver
gleichswerts vonBinnenfischereien 
Bei fehlenden, unvollständigen oder ungenauen Angaben in 
d e r A n l a g e E W 5 0 7 d e r E r k l ä r u n g für Betriebe derLand-und 
Forstwirtschaft ist der Vergleicbswert einer Binnenfischerei 
:n Anlehnung andie nachstehend aufgeführten Richtsätzezu 
schätzen,Die Richtsätze sind A u s g a n g s w e r t e f ü r e i n e n Hektar 
Wasserfläche, Sie ergeben sich durch Multiplikation des 
durchschnittlich erzielbaren dabresfangs in kg mit 2,Iß D M 
(vgl, Abschn, 7,05 Abs, 1 BewRFj,Aucbbei Binnenfischereien 
in Fließgewässern ist die Wasserfläche desFiscbereirechts in 
Hektar zu ermitteln, 

A, Binnenfischerei in Fließgewässern 
Für Wasserläufe mit mittlerem Fischbesatz ist auf der 
Basis eines durchschnittlichen dabresfangs von rd, 30 kg 
Erzeugnissen je Hektar ein Ausgangswert von 00,— DM 
je Hektar zugrunde zu legen 
Für Wasser läufe mit gutemFischbesatzist ein Ausgangs
wert von 120,— DM jeHektaranzusetzen, derbei beson
ders hohem Antei l an Edelfischen und den damit verbun
denen günstigen Rreisverhältnissen überschritten werden 
kann. 

357 Bew Kartei NW, 6. Erg.-Lfg. (Februar 1972) 
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Für Wasserläufe, deren Frtragsfähigkeit z, B, durch star
ken Schiffsverkehr oder durch Abwässerverunreinigung 
vermindert ist ,gil t als Mindestwert ein Ausgangswertvon 
30,— DM je Hektar, Bei regelmäßigen Erträgen aus Ent
schädigungen für Minderung der Ertragsfähigkeit ist der 
Ausgangswert aut Ott,— D M j e Hektar anzuheben, 

B, Binnenfischerei in stehendem Gewässer 
Für stehendes Gewässer mit mittlerem Fischbesatz istauf 
der Basis eines durchschnittlichen dabresfangs von rd, 
100 kg Erzeugnissen je Hektar ein Ausgangswert von 
200,— D M j e Hektar zugrunde zu legen. 
Für stehendes Gewässer mit gutem Fischbesatz ist unter 
günstigen Verhältnissen ein Ausgangswert vonböcbs tens 
400,— DM je Hektar anzusetzen. Damit wird wertmäßig 
ein Anschluß an die Earpfenteichwirtscbaft erreicht. 
Für stehendes Gewässer mit geringem Fisehhesatz und 
gleichzeitig ungünstigem Anteil an Edelfischen ist aisMin-
destwert ein Ausgangswert von 100,—DM je Hektar an
zusetzen. 

Mit den Ausgangswerten, die als mittlere Sätze gelten, sind 
alle wirtschaftlichen Frtragsbedingungen einschließlich ab-
weichenderFreisverbäi tnisse abgegolten,in begründeten Fäl
len kann von ihnen abgewichen werden (vgl, Ahschn, A 
Abs, 2j, Sofern es sichbei d e n E i c b t s ä t z e n u m M i n d e s t w e r t e 
hande l t ,können diesejedocb nicht unterscbrittenwerden,Der 
für stehende Gewässer mit gutem Fiscbbesatz festgesetzte 
Ausgangswert von 400,— DM je Hektar (Abschn, B Abs, 2j 
ist ein Höchstwert, der nicht überschritten werden darf. 
Durch Vervielfachung des Ausgangswerts mit der Wasser
fläche in Hektarergibt sichdie Vorstufe desVergleichswerts, 
an der ggf, Ab- oder Zurechnungen wegen abweichender 
Grundsteuerbelastungvorzunehmensind, 

357 — 



Etanntfeststellnngder Einheitswerte des land- nnd forstwirt-
s c h a f t l i c h e n V e r m ö g e n s a n f d e n l , d a n u a r l 9 o 4 : 

hier: Vereinfachte Bewertung Meiner Nutzungen der Bin
nenfischerei nnd der Eeichwirtschait^Eischzucht sowie 
Bewertung der Binnenfischerei in Kanälen 

Vgl, 
53171 

E d v f g , G E O O ü s s e l d o r f v o m 5 , M a i l 9 7 1 — — — A —51251 
53172 

53171 
E d v f g , G E O K o l n v o m 5 , M a i l 9 7 1 — - ^ ^ — 1 — 51251 
E d v f g , G E O M ü n s t e r v o m l 3 , A p r i l l 9 7 1 — 5 3171 — 3 — 5t 
25 — 33 

Zur Vereinfachung der Bewertung kleiner Nutzungen der 
Binnenfischerei und der Teichwirtschaft ist im Einvernehmen 
mit den Gberbnanzdirektionen Köln und Münster und mit 
Zustimmung des Einanzministers des Eandes Nordrhein-
Westfalen (Erlali vom 18 März 197153171— 1 — V C E d e n 
Finanzämtern nicht mitgeteilt) wie folgt zu verfahren-

t, Binnenfischerei 
a) EürEl ießgewässer und stehende Binnengewässer werden 

Vergleichswerte unter 100,— OMnicht ermittelt. 
Im übrigen werden zur Ermittlung der Vergleichswerte 
die ,Richtsätze für d i e 5 c h ä t z u n g d e s Vergleichswerts von 
Binnenfischereien^ (siehe Erlaß des Einanzministers des 
Eandes Nordrhein-Westfalen vom 20, November 1970 
53171 2 — V C 1, mitgeteilt durch Eundverfügung vom 
3 Mai 1971 — 5 3171 A — 5 t 251 —^angewandt 
Bei Ansatz der darin festgesetzten Mindestwerte (für 
Eließgewässer: 30,— OM^ha: für stehende Gewässer: 
100,— OM^ha) bleiben somit bei ungünstigen Verhältnis
sen Eließgewässer unter 3,33 ha und stehende Gewässer 
unter 1,0 haWasse r f l ächeunbewer te t , 

b ( B e i d e n Beteiligten gemeinschaftlicher Eichereihezirke ist 
wegen der Geringfügigkeit der Anteile grundsätzlich von 
einer Bewertung abzusehen, Etamit bleibt die ganz über
wiegende Mehrheit der Eiscbereiberechtigungen in Eließ-
g e w ä s s e r n l E u n d l l E G r d n u n g u n b e w e r t e t , 

* Der Erlaß ist in B 1 zu § 62 BewG 1965 wiedergegeben. 

W D 87 Bew-Kartei NW, 6. Erg.-Lfg. (Februar 19721 — 1 — 



c) Oie wirtschaftlichen Einheiten der Eischereinntznnnen in 
Kanäiensind nacb denEereicben der Wasser- nnd Schiü-
iahrtsärnier ahzngrenzen.SoweiidiesenherdieOEO-
Landesgrenzenhinansreiehen^ninssendie Werianieiieden 
Nachbar-Oberhnanzdirektionen mitgeteilt werden. Oie 
Zerlegung der Grundsteuermeßbeträge aui die Eelegen-
beitsgemeinden wird indemkünitigenGrundsteuergesetz 
geregelt werden. 

iE Teichwirtschait nnd Fischzucht iiir Einneniischerei nnd 
Teichwirtschaft 
Werte (Vorstuie des Vergleicbswerts) nnter 100,— OMwer-
den nicht ermittelt. 
a) Karpienleichwirtschait nndKarpienzucht (einschiieHl. Ein-

zelieiche^ 
Wertezwischen 100,— und 200,— Olvi werdenohneEück-
sicbt aui aiie individuellen Verbältnissepauschaliert. Oa-
bei werden die produktiven Wasserflächen aui die Aus
gangswerte lediglich der Eetriebsiorm „Eischabwachsbe-
triebe (Abschn. 7.10 (4) EewEE) und hierbei nur aui die 
der Eewertungsklassen I i i bisV(Abschn. 7.12 Tab.SO 
EewEidbezogen. 
Oie besonderen Verhältnisse der Betriebe dieser Größen
ordnung werden generell durch eine gutachtlich ermittelte 
pauschale Eürzungder Ausgangswerte um 2ÜV.E1. berück
sichtigt. 
Hiernach liegen die iür eine Anwendung der Eauschalie-
rungsregelung ertorderlichen produktiven Wasserflächen 
der Kleinbetriebe zur Erlangung eines Werts (Vorstuie 
desVergleichswertsl 

vonlOO —Otvlbis 200 —Olvl 
beiEewertungsklasse I i i : zwischen 893 gm nnd!786gm 
beiEewertungsklasse IV: zwischen 1389 gm nnd 2778 gm 
beiEewertungsklasse V: zwischen3125gm nnd 6250 gm 

b̂  Eorellenteichwirtschait nnd Eoreiienzncht (einschEEinzel-
teiche^ 
Werte zwischen 106.— und 200.— OMwerdenohne Rück
sicht auialle individuellen Verhältnissepauschaliert. Oa-
bei werden die produktiven Wasserflächen aut die A.ns-
gangswerte lediglich der Eetriebsiorm Gruppe A.̂  (Ab
schn. 7.16 EewEEl undhierbei nur aui die der Wasserzn-
flußmengenbis201und401jeSekundeundha (Abschn. 
7.10Tab.S7EewEE) bezogen. 
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Die besonderen Verhältnisse der Betriebe dieser Größen
ordnung werden generell durch eine gutachtlich ermittelte 
pauschale Kürzung der Ausgangswerte um 40 v. H. berück
sichtigt. 
Hiernach liegen die für eine Anwendung der Pauschalie
rungsregelung erforderlichen produktiven Wasserflächen 
der Kleinbetriebe zur Erlangung eines Werts (Vorstufe 
des Vergleichswerts) 

von 100 — DM bis 200 — DM 
bei bis 20 1/secha: zwischen 260 qm und 520 qm 
bei bis 40 1/sec/ha: zwischen 116 qm und 232 qm 
zu a) und b): 
Werte für Nutzungen, deren Größe zwischen beiden Zah
lenreihen liegt, werden auf 10,— DM genau interpoliert. 
Größere Betriebe mit Werten über 200,— DM werden 
ohne Einschränkung nach Vorbogen EW 808 bewertet. 

Schlußbemerkung: 
1. Auch die vereinfachte Bewertung wird vom Forstsachver
ständigen der Oberfinanzdirektion durchgeführt. Das Ergebnis 
der pauschalen Bewertung der Teichwirtschaft (100,— bis 
200 — DM) wird auf dem Vorbogen EW 808 unter Ziffer 3 
(Vorstufe des Vergleichswerts der Teichwirtschaft/Fischzucht) 
angegeben. Unter ,,Bemerkungen" erscheint der Hinweis: 
„Vereinfachte Bewertung von Kleinbetrieben gem. Erlaß des 
Finanzministers des Landes Nordrhein-Westfalen vom 18. 
März 1971 S 3171 — 1 — VC 1." 

2. Die Vorbögen zur Ermittlung der Eingabewerte für Bin
nenfischerei bzw. für Teichwirtschaft/Fischzucht werden den 
Finanzämtern zur Eintragung in die Eingabewertbögen EW 
700 unter KZ 097 bzw. 098 übersandt. 
3. Dasselbe gilt für die Werte von Fischereinutzungen auf 
Flächen des Grundvermögens. 

N I D 87 Bow-Kartei NW, 6. Erg.-Lfg. (Februar 1972) — 3 — 



Rechtsprechung 

1. Keine Grundsteuerbefreiung für Grundbesitz, der zum 
Sportfischen genutzt wird 

Grundbesitz, den ein eingetragener Verein seinen Mitglie
dern zum sog. Sportfischen zur Verfügung stellt, ist nicht 
von der Grundsteuer befreit. 

BFH vom 31. Juli 1985 I I R 236/81 
(BStBl 1985 I I S. 632) 

171 Beu-Kartei NW. 16. ErR.-Lfp. (Sept. 1986) - 1 -



Hauptfeststellung der Einheitswerte des land- und forstwirt-
schaffliehen Vermögens auf den 1. Januar 1964; 

hier: Vereinfachte Bewertung kleiner Nutzungen der Binnen
fischerei und der Teich wirtschalt/Fischzucht sowie Be
wertung der Binnenfischerei in Kanälen 

Vgl. 

— ~ — - M £ ™ . 
S 3171 

Rdvfg. OFD Köln vom 5. Mai 1971 — • i\72~ 1 ~~ S t 2 5 1 

Rdvfg. OFD Münster vom 13. April 1971 — S 3171 — 3 — St 
25 — 33 

Hinweis auf NfD B 1 zu § 62 BewG 1965. 

N f D 88 Bev.-Kartei NW, 6. Erg.-Lfg. (Februar 1972) 



Rechtsprechung 

1. Zierfischzucht in Teichen fällt nicht unter § 24 Abs. 2 Nr. 1 
UStG; zur Frage der Einordnung von (Köder-, Futter- und 
Besatz-) Fischaufzucht als landwirtschaftliche Betätigung 
1. Die Zierfischzucht in Teichen fällt nicht unter § 24 Abs. 2 

Nr. 1 UStG 1967. 
2. Zur Frage, inwieweit die Aufzucht von Köderfischen, 

Testfischen, Futterfischen und Besatzfischen in Teichen 
als land- und forstwirtschaftlicher Betrieb (Teichwirt
schaft, Fischzucht fü r die Teichwirtschaft und die Bin
nenfischerei) gilt. 

BFH vom 13. März 1987 V R 55/77 
(BStBl 1987 I I S. 467) 

206 Bew-Kartei NW, 17. Erg.-Lfg. (Juli 1988) - 1 -



§ 62 BewG 1965 

Anweisungen H l 

Hauptieststellung der Einheitswerte des land- und forstwirt
schaftlichen Vermögens auf den 1. Januar 1964; 

hier: Pilzanbau 
(Erl. FinMin N W vom 10. Juli 1969 — S 3170 — 1 — V 1) 

1. Pilzanbau-Betriebe mit Versandabsatz 
Bei Pilzanbau-Betrieben mit Versandabsatz ist für die Ab
rechnungen wegen der äußeren Verkehrslage (Abschn. 7.33 
Abs. 2 Nr. 2 BewRL) in Anlehnung an den Versandabsatz 
beim Blumen- und Zierpflanzenbau (Abschn. 6.15 Abs. 1 
BewRL) nur die Entfernung von der Hofstelle des Pilz
anbau-Betriebes bis zum Verladebahnhof oder bis zu son
stigen Verladestellen, zu denen die Erzeugnisse auf Kosten 
des Betriebes transportiert werden, zugrunde zu legen. 

2. Pilzanbau-Betriebe mit Sackanbauform 
Bei Pilzanbau-Betrieben mit Sackanbauform ist vorbehalt
lich einer weiteren Prüfung die mit Säcken belegte Fläche 
als maßgebliche Beetfläche (Abschn. 7.32 BewRL) anzusehen. 

307 Bew-K.irtui NW, 4. Erg-Lfg (Febr. 1970) — 1 -
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Anweisungen 

§ 62 BewG 1965 

N f D j t l 

Hauptfeststellung der EWe des land- und forstwirtschaftlichen 
Vermögens aui den 1. 1. 1964; 

hier: Bewertung der Weihnachtsbaumkulturen (sonstige 
land- und forstwirtschafliche Nutzung) 

Vgl. 
Rdvfg. OFD Dusseldorf vom 23. Febiuar 1970 — S 3170 A — 
St 251 
Rdvfg. OFD Münster vom 7. Januar 1970 - S 3170 - 14 -
St 25 — 33 

1. Die Eingabewerte für die Bewertung von Flächen, die aus
schließlich der Anzucht von Weihnachtsbäumen dienen, 
werden von den Waldbewertern ermittelt und von den 
Sachbearbeitern der Bewertungsstellen bei KZ 030 und 102 
des Eingabewertbogens EW 700 eingetragen. Soweit bei 
forstwirtschaftlichen Nutzungen über 50 ha in dem Erklä
rungsvordruck EW 500 unter Ziff. 2.5 Weihnachtsbaum
kulturen erklär t wurden, werden deren Werte von dem 
Forstsachverständigen der OFD mit berechnet. 

2. Häufig wird die Frage zu klären sein, ob eine Weihnachts
baumkultur als sonstige land- und forstwirtschaftliche 
Nutzung zu bewerten oder ob eine forstwirtschaftliche 
Nutzung gegeben ist. Forstflächen, auf denen gelegentlich 
auch Weihnachtsbäume gewonnen werden, rechnen gem. 
Abschn. 7.34 BewRL nicht zu den Weihnachtsbaumkulturen 
als Art der sonstigen land- und forstwirtschaftlichen Nut
zung. 

Der Bewertung als sonstige land- und forstwirtschaftliche 
Nutzung steht nicht entgegen, daß bei Weihnachtsbaum
kulturen infolge ihrer Jugend bis zum 1. 1. 1904 noch keine 
Weihnachtsbäume geschlagen werden konnten. 

Für die Annahme einer Weihnachtsbaumkultur spricht in 
der Regel die Lage außerhalb oder am Rande des Waldes, 
in der Nähe oder inmitten der Dorfgemeinde oder unmit
telbar beim Gehöft des Steuerpflichtigen sowie auch das 
Vorherrschen der sogen. Edelkoniferen wie Blaufichte, 
Omorikafichte, Douglasie, Hemlockstanne (Tsuga), Küsten
tanne u. a. Tannenarten. Umgekehrt spricht im Zweifels
fal l das Vorhandensein erheblicher Fichten-(Rottannen)-
anteile für eine Bewertung als forstwirtschaftliche Nutzung. 

3. Die Preise je geschlagener Weihnachtsbaum ab Pflanzstelle 
sind von den Stpfl. (vgl. Nr. 2.5 des Erklärungsvordrucks 
EW 500) meist nicht angegeben. Im Interesse eines raschen 
Bewertungsablaufs bitte ich in diesen Fällen von Rück-

N I D 62 Bew-Kartei NW, 4. Erg-Lfg (Febr. 1970) — 1 — 



§ 62 BewG 1965 

NfD K l Anweisungen 

fragen bei den Stpfl. abzusehen und im Hinblick auf die 
relativ konstanten Preisverhältnisse nach folgender Faust
regel zu verfahren: 

a) Bei allen Weihnachtsbaumkulturen, bei denen ein hoher 
Fichten-(Rottannen-)anteil (über 70 v. H.) gegeben ist, 
wird der Ausgangswert von 3 240,— DM je ha (gem. 
Abschn. 7.37 Abs. 1 BewRL) angemessen sein. 

b) In den Fällen aber, in denen der Anteil der Fichten 
(Rottannen) nicht mehr als 70 v. H. beträgt (der Anteil 
der sogen. Edelkoniferen also 30 v. H. oder mehr als 
30 v. H. ausmacht) sind die Voraussetzungen für eine 
Zurechnung von 10 v. H. = 324,— DM/ha (gem. Abschn. 
7.37 Abs. 2 Ziff. 2 BewRL) gegeben. 

Die Voraussetzungen für die Abrechnung von 10 v. H. (gem. 
Abschn. 7.37 Abs. 2 Ziff. 1 BewRL) dürf ten im OF-Bezirk 
Münster nicht gegeben sein. 
Für die Wertberechnung besteht sonach lediglich die Alter
native zwischen 
3 420,— DM je ha X Fläche (s. o. Fälle zu a) und 
3 546,— DM je ha X Fläche (s. o. Fälle zu b). 
Die so ermittelten Werte sind unter KZ 102 des Eingabe-
wertbogens EW 700 einzutragen. 

4. Eine etwaige Zurechnung für Grundsteuerbelastung (gem. 
Abschn. 7.35 Nr. 4 BewRL), die bei KZ 010 einzutragen ist, 
wird auf maschinellem Wege berücksichtigt. 

/ 

NID 62 — 2 — 



Einheitsbewertungdesland-undiorstwirtschait l ichen Ver-
mögend 

hier: Abgrenzung der Weihnacbtsbaumkultur vom gärtne-
rieben Nutzungsteil Eaumschulen und von der iorst-
wirtschattlichen Nutzung 

V g l , E d v i g , O F D M ü n s t e r v o m 3 E d a n u a r i 9 7 5 — S3i70 — 
14 —St 25 —33 

Bei der Abgrenzung der Weihnacbtsbaumkultur ais Art der 
sonstigen land- und torstwirtschaitlicben Nutzung vom gärt
nerischen NutzungsteilBaumscbulensindZweiielstragenaut-
getreten, ich bitte deshalb, folgendes zu beachten: 

1, in gemischten Betrieben, derenWirtscbaitsteil aus Weih
nacbtsbaumkultur und demNutzungsteilEaumschulenbe-
steht, geboren die Elächen der dungpilanzenanzuebt (Na
delgehölze) zur Weihnacbtsbaumkultur und sind im Aus
gangswert je ba (Abschnitt 7,37 Abs, i BewEL) abgegol
ten, Sötern die betretienden Anzucbtiläcben zu mebr ais 
zwei Drittel der Erzeugung von Pflanzen iür die eigene 
Weihnacbtsbaumkultur dienen, Liegen diese Vorausset
zungen — was die Eegei bilden dürtte — nicht vor, so 
reebnen die Anzuchtflächen zum gärtnerischen Nutzungs
teil Baumschulen, 

2, Besteht ineinemgemischten Betrieb derEand-undEorst-
wirtsebatt neben einer Weihnacbtsbaumkultur und dem 
Nutzungsteil Baumsebuleueinetorstwirtsebattlicbe Nut
zung, so werden die Saat- und Eflanzkämpe iür die 
dungpfianzenanzucht zum gärtnerischen Nutzungsteii 
Baumschulen des Betriebs gerechnet,wenn die Anzucht
flächen nicht zu mebr als zwei Drittel derErzeugungvon 
dungpflanzen tür die Weihnacbtsbaumkultur oder die 
forstwirtschaftliche Nutzung des Betriebes dienen (Ab 
schnitt I i i Abs, 4 BewEE), Werden die Anzuchtflächen 
jedochzu mebr als zwei Drittel zur Deckung des Eigen
bedarfs an dungpflanzen beansprucht, so rechnen die An
zuchtflächen entweder zur Weihnacbtsbaumkultur oder 
zur eigenen forstwirtschaftlichen Nutzung (Abschnitt EÜ9 
Abs,2BewEE), 

3, in Betrieben obne Anzucht von Nadelgehölzjungpflanzen 
sindbei der Abgrenzung der Weihnacbtsbaumkultur von 
dem Nutzungsteii Baumschulen die tvuiturmaünabmen und 
der Eulturaufwand als wesentliche Unterscheidungsmerk
male mit heranzuziehen, Baumschuiengehölze beanspru
chen einen erheblich höheren Eulturaufwand, Boden
bearbeitung, Düngung, Schädlingsbekämpfung usw, sind 
in Baumschulen wesentlich höher. 

N f D 127 Bew-Kartei NW, 10. Erg.-Lfg. (Sept. 1976) — I — 



^ ^ ^ w ^ ^ 

^ 0 1 ^ 

4. Zwar werden aus Baumschulen 
Ballen zum Verkauf angeboten. Dies kann In der Regel 
jedoch nicht dazu führen, die gesamte Fläche oder einen 
entsprechenden Flächenantefl In die Wefhnachtsbaumkul-
tur elnzubezleben. 

Andererseits führt der Verkauf einzelner Ballenpflanzen 
aus Welhnachtsbaumkulturennlcbt zuelnerFlnbezIebung 
der Anbauflächen IndenNutzungstellBaumschulen. 

5. Die vorstehenden Ahgrenzungsgrundsätze sind auch hol 
d e n w f e l a n d u n d f o r s t w I r t s c h a f t l l c h e s V e r m ö g e n z u h e 
wertenden Betrlehsgrundstücken (^99 Abs. I N r . 2 B e w G j 
anzuwenden. 
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Anweisungen 

Vermögensteuerlidle Behandlung von Hausrat ' 
bei Vermietung möblierter Wohnu i 

S325_-3-V1 
(Erl. FinMin NW v. 16. Februar 1966 S 3~30 _ 17 

_V 
1

> 

I 

In größerem Umfang wfrden vor allem in neu erridlteten 
Häusern die Wohnun!len, oft als sog. Appartements, möbliert 
vermietet. Für die '\"ermöge~teuerlidle Behandlung der 
Möbel dieser Wohnungen gilt folgendes: 

1 
1. Behandlung als Grundvermögen (elnsdlließlidl Betriebs-

grundstücke) ~ 

Soweit die Möbel tm.d sonstigen Einridltungsgegenstände 
Bestandteil oder Zubehöl-des Grundstücks bzw. des Gebäudes 
sind, sind sie im Einheitswert des Grundstücks zu erfassen 
(§ 50 Abs. 1 Satz 1 BewG, § 68 Abs. 1 Nr. 1 BewG 1965). Ob 
sie Bestandteil oder Zubehör sind, ridJ.tet sidl nadJ. bürger
lidlem RedJ.t (BFH-Urteil vom 4. Mai 1962 - BStBl 1962 III 
S. 333). Einbaumöbel und andere fest eingebaute Samen sind 
wesentlidle Bestandteile des Gebäudes. Zubehör sind beweg
lidJ.e Samen, die ohne Bestandteile zu sein, dem wirtsdJ.aft
lidlen Zweck des Gebäudes zu dienen bestimmt sind. Zubehör 
sind danadJ. z. B. WasdJ.masdJ.inen, Herde, KühlsdJ.ränke, 
vorausgesetzt, daß die Verkehrsauffassung sie als Zubehör 
ansieht (BFH vom 8. Mai 1953- BStBl 1953 III S. 192). 

2. Behandlung als Betriebsvermögen 

Wenn die Vermietung der möblierten Wohnungen über Ver
mögensverwaltung hinausgeht, stellt sie eine gewerblidle 
Tätigkeit dar (vgl. Absdln. 15 GewStR 1964), so z. B. die Ver
mietung von Ferienhäusern. Die nidJ.t als Bestandteil oder 
Zubehör des Grundstückes im Einheitswert des Grundstücks 
erfaßten Möbel und EinridJ.tungsgegenstände gehören dann 
als WirtsdJ.aftsgüter des beweglidJ.en Anlagevermögens zum 
Betriebsvermögen. 

3. Behandlung als sonstiges Vermögen 

In der Regel kann in der Vermietung von möblierten Woh
nungen eine über eine reine Vermögensverwaltung hinaus
gehende gewerblidJ.e Tätigkeit nidJ.t gesehen werden. 

Die EinridJ.tungsgegenstände, die nidJ.t Bestandteile oder 
Zubehör beim Grundvermögen sind, können nur im Rahmen 
der VorsdJ.riften des § 67 BewG (§ 110 BewG 1965) als son
stiges Vermögen zur Vermögensteuer herangezogen werden. 
Die Anwendung des § 67 Abs. 1 Ziff. 8 BewG scheidet aus, 
weil in aller Regel die EinridJ.tungsgegenstände nicht als 

51 Bew-Kartei NW, I. Erg-Lfg (Mai 1968) -1-
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Anweisungen 

.einem gewerblichen Betrieb zu dienen bestimmt" angesehen 
werden können. Die Einrichtungsgegenstände fallen jedoch 
unter § 61 Abs. 1 Ziff. 8a BewG. Nach dieser Vorschrift ge
hören die Wirtschaftsgüter zum sonstigen Vermögen, die 
dazu bestimmt sind, .zum Verkauf, zum Tausch oder zu ähn
lichen Zwecken verwendet zu werden". Die Vermietung der 
Einrichtungsgegenstände in möblierten Wohnungen ist als 
eine Verwendung zu solchen ähnlichen Zwecken anzusehen, 
denn wie bei einem Verkauf werden die Einrichtungsgegen
stände wirtschaftlich außerhalb der eigenen Haushaltsführung 
verwertet. Es ist daher gerechtfertigt, dieses Vermögen zur 
Vermögensteuer heranzuziehen. 

51 -2-
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Anweisungen 

Bewertungsredltlldle Behandlung von Haltestellenüber
dadlungen und kleineren Wartehäusern der Verkehrsbetriebe 

(Erl. FinMin NW vom 12. Juli 1967 - S 3190 - 4 - V 1) 

Idl bitte, Haltestellen und kleinere Wartehallen der Ver
kehrsbetriebe bewertungsredltlidl wie folgt zu behandeln: 

Haltestellenüberdadlungen mit Rückwand aber ohne Seiten
wände sind keine Gebäude (Absdln. 5 des gemeinsamen 
Ländererlasses vom 31. März 1967, BStBl II S. 127). 

Das gleidle gilt für Haltestellenüberdachungen mit einseitiger 
oder beidseitiger Seitenverkleidung, wenn die Seitenverklei
dungen so schmal sind (etwa 1,20 m), daß ein Sdlutz durdl 
räumlidle Umschließung nicht gegeben ist. 

Kleinere Wartehallen mit Rückwand und Seitenwänden, die 
an der Vorderseite zu etwa zwei Drittel verkleidet sind und 
eine nidlt schließbare Zutrittsmöglidlkeit haben, sind keine 
Gebäude, wenn die Grundfläche 15 qm nicht übersdlreitet. In 
diesen Wartehallen ist regelmäßig ein nidlt vorübergehender 
Aufenthalt nidlt möglich. Eine Anwendung der Grundsätze 
für Transformatorenhäuschen, die bis zu einer Grundfläche 
von 30 qm als Betriebsvorrichtung behandelt werden, ist bei 
Wartehallen deshalb nicht möglich, weil in den Transforma
torenhäuschen ein nicht nur vorübergehender Aufenthalt u. a. 
auch deshalb nicht möglich ist, weil sich in ihnen das Men
schenleben gefährdende Betriebsvorrichtungen befinden. Dies 
trifft bei den Wartehallen der Verkehrsbetriebe nicht zu. 

52 Bew-Kartei NW, 1. Erg-Ug (Mal 1968) -1-
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Anweisungen 

Hauptfeststellung der Einheitswerte des land- und forstwirt
schaftlichen Vermögens auf den 1. Januar 1964; 

hier: Abgrenzung des Wohnteils eines Betriebes vo.n seinem 
Wirtschaftsteil sowie Abgrenzung des land- und forst
wirtschaftlichen Vermögens vom Grundvermögen 

(Erl. FinMin NW vom 23. Februar 1968- S 3111-6- V 1) 

Hinweis auf A 13 zu § 34 BewG 1965. 

266 Bew-Kartei NW, 3. Erg-Lfg (Juli 1969) e Ersatzblatt e - I -
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Anweisungen 

Hauptfeststellung der Einheitswerte des Grundbesitzes auf 
den 1. Januar 1964; 

hier: . Bewertungsremtlidle Behandlung der Forstdienst
gebäude 

53111-2-V 1 
(Erl. FinMin NW vom 2. Juli 1968 - S 3122 _ 1 _V 1 l 

A~ 
Hinweis auf IC,.zu § 33 BewG 1965 

205 Bew-Kartei NW, 2. Erg-Lfg (November 1968) -I -
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.Anweisungen 

Hauptfeststellung der Einheitswerte des Grundvermögens 
auf den 1. Januar 1964; 

hier: Brennstoffvorräte als Zubehör des Grundstüc:ks 

(Erl. FinMin NW vom 30. Juli 1968- S 3190- 7- V 1) 

Brennstoffvorräte, die der Beheizung des Grundstücks die
nen, sind im Einheitswert als Zubehör erfaßt. Sie beeinflus
sen deshalb nicht noch besonders die Höhe des Einheits
werts. Zuschläge für etwa am Hauptfeststellungszeitpunkt 
vorhandene Brennstoffvorräte dürfen deshalb weder in den 
Fällen der Bewertung ·im Ertragswertverfahren noch in den 
Fällen der Bewertung im Sachwertverfahren ·gemacht werden. 
Brennstoffvorräte, die dazu bestimmt sind, in Betriebsvor
richtungen verbraucht zu werden, gehören dagegen, wie die 
Betriebsvorrichtung selbst, nicht zum Grundvermögen. 

206 Bew-Kartel NW, 2. Er!J·Lf!J (November 1968) -1-
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Anweisungen 

Hauptfeststellung der Einheitswerte des Grundvermögens auf 
den 1. Januar 1964; 

hier: Preise für Uberdadtungen und Pkw-Unterstände in 
leichter Bauausführung 

(Erl. FinMin NW vom 18. Dezember 1969 - S 3208 - 19 -
vc 1) 

Hinweis auf C 18 zu § 85 BewG 1965. 

308 Bew-Kartei NW, 4. l!rg-Lfg (Febr. 1970) -1-
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Anweisungen 

Hauptfeststellung der Einheitswerte des Grundvermögens und 
der Betriebsgrundstücke auf den 1. Januar 1964; 

hier: Abgrenzung des Grundvermögens von Betriebsgrund
stücken · 

S3190-3-VC1 
(Er!. FinMin NW vom 3. März 1970 S 

3190 
_ 

1 
_ VC 

1
1 

Der Bundesfinanzhof hat im Urteil vom 13. Juni 1969 III 17/65 
(BStBl 1969 II S. 517) zur Einheitsbewertung nach altem Recht 
entschieden, daß ein Förderturm in Stahlbetonbauweise als 
Betriebs:vorrichtung nicht in den Einheitswert des· Betriebs
gn,mdstücks einzubeziehen ist. Ich bitte, diese Entscheidung 
.auch bei der Feststellung der Einheitswerte' nach neuem Be
wertungsrecht anzuwenden. Abschnitt 9 Abs •. 2 Satz 4 der 
Abgrenzungsrichtlinien vom 3L März 1967 S 3190- 1 -V 1 
{BstBl II S. 127) ist alS gegenstandslos anzus.ehen. · 

328 Bew-Kartel NW, 5. Erg-Lfg (Januar 1971) -I-
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Anweisungen 

Hauptfeststellung der Einheitswerte des Grundvermögens auf 
den 1. Januar 1964; 

hier: Behandlung von Transformatorenstationen mit mehr als 
30 qm Grundflädle · 

Im wesentlichen gleichlautend 

Rdvfg. OFD Düsseldorf vom 12. Mai 1970- S 3190 A- St 211 

Rdvfg . .QFD Köln . vom 5. Mai 1970- S 3190- 4- St 211 

Rdvfg. OFD Münster vom 16. April 1970 - S 3190 - 3 -
St 21-33 

Nach Abschnitt B Nr. 6 Absatz 1 des Erlasses des Finanz
ministers des Landes Nordrhein-Westfalen vom 31. März 1967 
- S 3190- 1 -V 1 - (Handausgabe der BewRGr S. 124; 
BStBl 1967 II S. 127) sind Transformatorenhäuschen mit einer 
Grundfläche von nicht mehr als 30 qm ohne weitere Prüfung 
als Betriebsvorri'dltungen anzusehen. Es bestehen keine Be
denken, ebenso zu verfahren, wenn die Grundfläche im Ein
zelfall die Grenze von 30 qm geringfügig überschreitet. 

329 Bew-Kartel NW, 5. Erg-Lfg (Januar 1911) -!-
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Hauptfeststellung der Einheitswerte des Grundbesitzes auf 
den 1. Januar 1964; 

hier: Bewertung von Waldarbeiterwohnungen und 
Forstdienstgebäuden; 

Einbeziehung in den WirtsmaUsteil des Betriebs der 
Land- und Forstwirtschaft 

(Erl. FinMin NW vom 22. April 1971 - S 3111 - 2 - VC 1) 

Hinweis auf A {zu § 33 BewG 1965. • 

358 Bew-Kartel NW, 6. Erg.-Lfg. (Februar 1972) -I-

§ 68 BewG 1965 
(S 3190) 

9 



I 

Hauptfeststellung der Einheitswerte des Grundbesitzes auf 
den 1. Januar 1964; 

hier: Bewertung von Grundstücken mit Höhlen 

(Erl. FinMin NW vom 28. April 1971 - S 3190- 11- VC 1) 

Höhlen sind leere, von der Natur selbst geschaffene unter
irdische Räume, die nicht als selbständige Grundstücke im 
Sinn des Bewertungsrechts angesehen werden können. Sie 
sind vielmehr nur wertbestimmender Faktor für die Bewer
tung des Grundstücks, auf dessen Bodenwert sich ihr Vor
handensein auswirkt. Das ist das Grundstück, auf dem sich 
der Höhleneingang befindet. 
Ein solches Höhlengrundstück kann ein unbebautes oder ein 
bebautes Grundstück sein. Unbebaute Höhlengrundstücke 
sind mit dem gemeinen Wert zu bewerten. Für die Ermittlung 
des gemeinen Werts werden Vergleichspreise kaum zur Ver
fügung stehen. Der gemeine Wert kann deshalb nur geschätzt 
werden. Hilfsweise kann dabei das Neunfache der jährlichen 
Pacht zugrunde gelegt werden. Bei eigengenutzten Höhlen 
muß von einer üblichen Pacht ausgegangen werden. Bebaute 
Höhlengrundstücke sind im allgemeinen im Sachwertverfah
ren zu bewerten. Das Vorhandensein der Höhle wirkt sich in 
diesen Fällen ebenfalls im Bodenwert aus. Etwaige Einbauten 
in den Höhlen, die notwendig sind, um eine Besichtigung der 
Höhle zu ermöglichen, sind Betriebsvorrichtungen. 

Höhlen, die wirtschaftlidl nicht gen1;1tzt werden, bleiben bei 
der Bewertung des Höhlengrundstücks außer Betracht. 

359 Bew-Kartel NW, 6. Erg.-Ltg. (Februar 1972) -1 -
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Hauptfeststellung der Einheitswerte des Grundbesitzes auf 
den 1. Januar 1964; 

hier: Bewertung von Grundstücken mit selbständig 
genutzten Tiefgaragen 

(Erl. FinMin NW vom 13. Mai 1971 - S 3190 - 10 VC 1) 

I. Abgrenzung der wirtsdlaftlidlenEinheiten und Wertermitt
lung des Grund und Bodens 

1. Tiefgaragen auf e igenem Grund und Boden 

Tiefgaragen bilden mit der zugehörigen Erdoberfläche und 
den auf ihr errichteten Gebäuden eine wirtschaftliche Einheit. 
Sie sind als Garagengrundstücke im Sachwertverfahren zu be
werten (Abschn, 16 Abs. 6 Satz 3 BewR Gr). Das gilt auch, 
wenn die Tiefgaragen Teil eines einheitlichen oberirdischen 
und unt~rirdischen Gebäudes sind. 

a) Bewertung vollsteuerpflidltiger Grundstülke 

Der Wert des Grund und Bodens ist im allgemeinen aus 
dem durchschnittlichen Wert (Richtwert) benachbarter 
Grundstücke abzuleiten (Abschn. 35 Abs. 2 in Verbindung 
mit Abschn. 7 Abs. 2 BewR Gr). Insoweit ergeben sich für 
die Bewertung von Grundstücken mit Tiefgaragen keine 
Besonderheiten. Eine Ausnahme bilden solche Grund
stücke, die oberirdisch nicht bebaut werden dürfen (z. B. 
Verkehrsflächen, Grünflächen und dergl.). In diesen Fällen 
ist bei der Ermittlung des Bodenwerts vom Wert für Stra
ßenland und dergl. auszugehen. Dieser Wert wird im· all
gemeinen erheblich unter dem normalenBodenwert liegen. 
Zu dem Wert, der sich für die oberirdisch·e Flächennutzung 
ergibt, ist wegen der unterirdischen N utzung durch die 
Tiefgaragen ein Zuschlag zu machen. Der Zuschlag ergibt 
sich aus dem Richtwert benachbarter, bebaubarer Grund
stücke durch Vergleich der gewogenen Geschoßflächen
zahlen (§§ 16 ff BauNVO vom 26. November 1968, BGBI I 
S. 1237). Dabei ist für die unterirdischen Garagengeschosse 
eine Wertigkeit von 0,5, für die gewerblich genutzten Erd
geschoßräume eine Wertigkeit von 2,0 und für die übrigen 
Geschosse eine Wertigkeit von 1,0 zugrunde zu legen. 

Beispiel A : 

Dreigeschossige Tiefgarage, Grundstücksgröße 1 000 qm; 
3 X 1000 X 0,5 

Bebauung 10/10; Geschoßflächenzahl 
1 000 

1,5. 

360 Bew·Kartei NW, 6. Erg.-Lfg. (Februar 1972) -I-
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Richtwert der Na~bargrundstücke 240 DM/qm; Bebauung 
7/10; Geschoßflächenzahl Erdgeschoß 

1 000 X 2,0 = 2 000 
3 Obergeschosse 3 000 x 1,0 = 3 000 

5 000 X 0,7 
1 000 . 3•5· 

Der Bodenwert errechnet sich wie folgt: 

Wert für die oberirdische Fläche (geschätzt) 
Zuschlag für die unterirdische Nutzung 

Bodenwert 

240 X 1,5 
3,5 

= 50DM/qm 

= 102DM/qm 

152DM/qm 

b) Bewertung steuerpßicbtiger Teile von sonst steuerfreien 
Grundstücken 

Der steuerpflichtige Teil eines sonst steuerfreien Grund
stücks umfaßt stets auch einen anteiligen Bodenwert (BFH
Urteil vom 20. Oktober 1967, BStBl 1968 II S. 124) . Werden 
steuerpflichtige Tiefgaragen als Teil eines ganz oder teil
weise steuerfreien, oberirdischen Gebäudes errichtet, so 
muß der Wert des Grund und Bodens auf den steuerpflich
tigen und auf den steuerfreien Teil des Gebäudes aufge
teilt werden, bei einer Bewertung im Sachwertverfahren 
nach dem Anteil des umbauten Raumes der steuerpflfchti
gen und der steuerfreien Gebäudeteile am gesamten Raum
inhaltdes Gebäudes (vgl. Bew-Kartei NW zu§ 70 A Nr. 3) . 

Beispiel B: 

• 

Viergescbossiges Gebäude mit einer dreigeschossigen 
Tiefgarage. Die oberirdisdlen Gesthasse dienen grund
steuerfreien Zwecken, die Tiefgaragengeschosse sind 
steuerpflichtig. Rauminhalt des Gebäudes 21 000 cbm; da
von entfallen auf die Tiefgarage 9 000 cbm. Richtwert 240 
DM/qm; Bebauung 10/10. Anteiliger steuerpflichtiger Ba- • 
denwert 

240x 9000 
21 000 

= 103 DM/qm. 

Sind Tiefgaragen unter steuerfreien, nicht bebaubaren 
Flächen errichtet, so ist der Wert des zur unterirdischen 
Tiefgarage gehörenden anteiligen Grund und Bodens un
abhängig von dem Wert für die steuerfreie Erdober
flädle zu ermitteln. Dieser Wert ergibt sich aus dem 
Ridltwert benachbarter bebaubarer Grundstücke durch 
Vergleich der gewogenen Geschoßflädlenzahlen (Budlst. a) . 
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Beispiel C: 

Sachverhalt wie im Beispiel A; die Erdoberfläche dient je
doch dem öffentlichen Verkehr. 

Anteiliger steuerpflichtiger Bodenwert 
240x 1,5 

3,5 
102 DM/qm. 

2. Tiefgaragen, die auf Grund einer Grunddienstbarkeit er
ridJ.tet worden sind 

Eine Grunddienstbarkeit ist ·Bestandteil des herrschenden 
Grundstücks (§ 96 BGB) und Belastung des dienenden Grund
stücks (§§ 1018 ff BGB). 

a) Bewertung des herrschenden Grundstücks 

Tiefgaragen, die auf Grund einer Grunddienstbarkeit er
richtet werden, sind im allgemeinen in die wirtschaftliche 
Einheit des herrschenden Grundstücks einzubeziehen. Die 
Vorschrift des § 70 Abs. 3 BewG 1965 steht dem nicht ent
gegen. Die Abgrenzung der wirtschaftlichen Einheit richtet 
sich auCh in diesen Fällen alleiQ nach den allgemeinen 
Grundsätzen des § 2 BewG 1965. 

Bei einer Bewertung des herrschenden Grundstücks im 
Sachwertverfahren wirkt sich die Grunddienstbarkeit in 
einem höheren Bodenwert aus. Zu dem Bodenwert für das 
herrschende Grundstück ist deshalb ein Zuschlag in Höhe 
des auf die unterirdische Nutzung entfallenden Boden
werts des belas·teten Grundstücks zu machen (vgl. Nr. 1 
des Erlasses vom 20. Juli 1970 S 3101-2- VC 1)". 

b) Bewertung des belasteten Grundstücks 
Das belastete Grundstück kann ein unbebautes Grundstück 
(z. B. wenn es als Marktplatz genutzt wird) oder ein be
bautes Grundstück sein. In beiden Fällen ist die Belastung 
mit der Grunddienstbarkeit bei der Ermittlung des Grund
stückswerts im allgemeinen wertmindernd zu berücksich
tigen (vgl. Nr. 1 des Erlasses vom 20. Juli 1970 S 3101 -2 
- VC 1)". Bei einer Bewertung im Sachwertverfahren er
gibt sich demnach nur ein Bodenwert für die Erdoberfläche. 
Für ein belastetes Grundstück, das abgesehen von der 
steuerpflichtigen unterirdischen Nutzung · sonst steuer
freien Zwecken (z. B. als öffentliche Straße) dient,.ist kein 
Einheitswert festzustellen. 

') Der Erlaß ist in D 1 zu § 9 BewG 1965 wiedergegeben. 

360 Bew-Kartel NW, 6. Brg.-Lfg. (Februar 1972) -3-
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3. Tiefgaragen, die auf Grund einer besdlränkten persönlidlen 
Dienstbarkeit oder eines obligatorisdlen Redlts erridltet wor
den sind 

In diesen Fällen handelt es sich um Gebäude unter fremdem 
Grund und Boden. Sie sind wie Gebäude auf fremdem Grund 
und Boden zu bewerten (§ 70 Abs. 3 BewG 1965). Auf diese 
Gebäude sind deshalb die Vorschriften des § 94 BewG 1965 
anzuwenden. Danach bilden der Grund und Boden und die 
Tiefgarage zwei wirtschaftliche Einheiten, für die je ein Ein
heitswert festzustellen ist. 

Die wirtschaftliche Einheit ,.Grund und Boden eines Ge
bäudes auf fremdem Grund" gilt als bebautes Grundstück 
(§94 Abs.1 Satz4 BewG1965).DerWert desGrund undBodens 
ist jedoch nach den für unbebaute Grundstücke maßgebenden 
Vorschriften zu ermitteln (§ 94 Abs. 2 Satz 1 BewG 1965). Da
bei ist einmal zu berücksichtigen, daß das Grundstück zusätz
lich mit einer Tiefgarage bebaut werden darf. Dies wirkt sich, 
wie in den Fällen einer Tiefgarage unter eigenem Grund und 
Boden, werterhöhend aus. Der Wert für die unterirdische 
Nutzung ist somit nach den unter Nr. 1 Buchst. a und b auf
gestellten Grundsätzen zu ermitteln. Zum anderen ist zu prü
fen, ob die sich aus dem Vorhandensein der (fremden) Tief
garage ergebende Nutzungsbehinderung den Bodenwert be
einträchtigt (§ 94 Abs. 2 Satz 2 BewG 1965). pas kann beson
ders dann gelten, wenn die unterirdische Nutzung auf Grund 
einer beschränkten persönlichen Dienstbarkeit erfolgt. Wird 
die Erdoberfläche für steuerfreie Zwecke genutzt, so umfaßt 
der Einheitswert für die wirtschaftliche Einheit .,Grund und 
Boden eines Gebäudes auf fremdem Grund" demnach nur den 
Wert des zur Tiefgarage gehörenden anteiligen Grund und 
Bodens. 

Ist die Oberfläche der unter fremdem Grund und Boden er
richteten Tiefgaragen mit einem Gebäude bebaut, so können 
unter Umständen drei wirtschaftliche Einheiten vorhanden 
sein (vgl. Abschn. 50 Abs.1 Satz8 BewRGr). Der ,.Grund und e 
Boden" i. S. des § 94 Abs. 1 Satz 4 BewG 1965 kann aber nur 
dann als dritte wirtschaftliche Einheit angesehen werden, 
wenn ein Teil der Erdoberfläche dem Eigentümer der Tief-
garage zur Nutzung überlassen ist und von ihm genutzt wird. 
Ist die Erdoberfläche, unter der die Tiefgarage errichtet wor-
den ist, mit einem Gebäude des Grundstückseigentümers be-
baut, dann wird dem Eigentümer der Tiefgarage oft kein Nut-
zungsrecht an der Erdoberfläche zustehen. Eine dritte wirt-
schaftliche Einheit .,Grund und Boden · eines Gebäudes auf 
fremdem Grund" kann demnach in diesen Fällen nicht ange-
n<;>mmen werden. 
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II. W ertermittlung des selbständigen Tiefgaragengebäudes 

Bei der Ermittlung des umbauten Raumes des selbständigen 
unterirdischen Tiefgaragengebäudes ist die Abschlußdecke 
mitzuerfassen. Für eine etwaige erhöhte Tragfähigkeit der 
Abschlußdecke ist ein Zuschlag zu machen. · . 

360 Bew·Kartei NW, 6. Erg .• Lfg. (Februar 1972) -5-
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Vermögensteuerredltlldle Behandlung von Umbauaufwen
dungen auf gemietete oder gepachtete Grundstücke 

(Erl. FinMin NW vom 11. Juni 1971- S 3224-8 -'vC 1) 

I. Ein- und Umbauten zu vorübergehendem Zweck 

Für Ein- und Umbauten zu vorübergehendem Zweck ist in der 
Vermögensaufstellung des Mieters regelmäßig ein Wirt
schaftsgut "Ein- oder Umbauaufwand" mit dem Teilwert vom 
jeweiligen Bewertungsstichtag anzusetzen. Die Verpflichtung 
des Mieters, am Ende des Mietverhältnisses den früheren Zu
stand wiederherstellen zu müssen, kann als abzugsfähige 
Sdmld zu berücksichtigen sein (vgl. Urteil des Bundesfinanz
hofs vom 31. Januar 1964 III 178/614- BStBI 1964 III S. 178 
..:...). Beim Vermieter ergeben sich bewertungsrechtlich ,keiner
lei Folgen, denn die Ein- und Umbauten sind weder Bestand
teil noch Zubehör des Grundstücks und brauchen deshalb auch 
nicht im Einheitswert berücksichtigt zu werden (vgl. Urteil des 
Bundesfinanzhofs 'vom 22. Oktober 1965 III 145/62 U - BStBI 
1965 III S. 5) . Die Frage, ob die Ein- oder Umbauten nur zu 
einem vorübergehenden Zwe'ck vorgenommen worden sind, 
ist ausschließlich naCh bürgerlich-rechtlichen Grundsätzen zu 
entscheiden. 

II. Ein- und Umbauten auf Dauer 
1. Mieterdarlehen 

Nimmt der Mieter den Umbau vor, ohne sich vom Vermieter 
den Aufwand ersetzen zu lassen, gewährt er ihm vielmehr 
in Höhe des Umbauaufwands ein Darlehen, so ist beim Mieter 
eine Forderung, beim Vermieter eine entsprechende Schuld zu 
berücksichtigen. 
Beim Vermieter kann eine Fortschreibung des Einheitswerts 
des Grundstücks in Betracht kommen. 

2. Mietvorauszahlungen 

Hat der Mieter den Umbau unter der Vereinbarung vorge
nommen, daß die Aufwendungen auf die künftige Miete ver
rechnet werden, so ist wie bei einer Mietvorauszahlung beim 
Mieter ein Recht auf wiederkehrende Nutzungen anzusetzen, 
dem eine entsprechende Verpflichtung des Vermieters gegen
übersteht (Urteil des Bundesfinanzhofs vom 10. April 1963 -
III 79/59 U, BStBl 1963 III S. 356) . Wegen der Schwierigkeiten, 
die sich hier bei der Wertermittlung nach §' 16 Abs. 1 BewG 
ergeben und vielfach nur im Schätzungswege beseitigt wer
den können, ist im Zweiteisfall statt einer Mietvorauszahlung 
möglichst eine Darlehnsgewährun'g zu unterstellen. 
Beim Vermieter kann eine Fortschreibung des Einheitswertes 
des Grundstücks in Betracht kommen. 
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3. Keine besonderen Abmadlungen über eine Verredlnung 
des Umbauaufwands usw. 
Ist in den vertraglichen Abmachungen über eine Verrechnung 
des . Bauaufwands entweder nichts gesagt oder ausdrücklich 
bestimmt, daß der Mieter die Einbauten (Umbauten) ohne 
Gegenleistung dem Vermieter beim Mietende überlassen 
muß, so gelten .die Grundsätze des Urteils des Bundesfinanz
hofs vom 7. August 1970 III R 119/67 (BStBl 1970 II S. 842) . 
Einbauten oder Umbauten des Mieters führen danach zu 
einem betrieblichen. Vorteil, der zwar in dem Mietverhält
nis seine Wurzel hat, der aber den Geschäftsablauf bei dem 
Mieter betrifft, sei es durch eine günstigere innere Organisa
tion des Betriebs, durch die MöglidJ.keit, werbewirksamer 
an die Kunden herantreten zu können, u . a . mehr. Dieser be
triebliche Vorteil ist als Wirtschaftsgut mit dem Teilwert an
zusetzen (§ 109 Abs. 1 BewG). Der Teilwert wird im Zeitpunkt 
der Fertigstellung der Baumaßnahmen regel,mäßig der Summe 
der Bauaufwendungen entsprechen. 
Beim Vermieter kann die Werterhöhung des Grundstücks, die 
durch Ein- oder Umbauten eintritt, in gleicher Weise wie eine 
Werterhöhung durch eigene Baumaßnahmen zu einer Fort
schreibung (Wert- und ggf. Artfortschreibung) führen. 
Ein Schuldabzug kommt beim Vermieter nur dann und inso
weit in Betracht, als bei ihm durch die Ein- oder Umbauten 
zugleich auch eine zusätzliche Belastung ausgelöst wird, die 
nicht mit einer entsprechenden Erhöhung des Grundstücks
ertrags korrespondiert. In diesem Fall ist nach dem o. a. BFH
Urteil vom 7. August 1970 wie bei einem schwebenden Ge
schäft auch ein Schuldabzug möglich, allerdings nur unter der 
Voraussetzung, daß die W erterhöhung auch zu einer Wert
fortschr-eibung des Einheitswerts des Grundstücks geführt 
hat. Bei der Ermittlung des Schuldabzugs ist wie in den Fällen 
der Mietvorauszahlung zu verfahren (vgl. auch Abschn. 21 
Abs. 3 BewR Gr). Bei der Begrenzung des Jahreswerts nach 
§ 16 Abs. 1 BewG ist jeweils 1/18 des Betrages zu berück- ~ 
sichtigen, um den sich der Einheitswert des Grundstücks durch ,_ 
die Wertfortschreibung erhöht hat. 
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Abgrenzung der Betriebsvorrldltungen vom Grundvermögen 
und von den Betriebsgrundstütken; 

hier: LastenaufzUge in Kauf- und Warenhäusern 

(Erl. FinMin NW vom 18. November 1971 - S 3190 - 14 -
vc 1) 

Nach der Entscheidung des Bundesfinanzhofs vom 5. März 
1971 Ili R 90/69 (BStBl 1971 II S. 455) sind Lastenaufzüge in 
Kauf- und Warenhäusern als Betriebsvorrichtungen anzuse
hen. Sie stehen als besondere Förderungsmittel für die Wa
ren, audl soweit sie Grundstütksbestandteil sind, grundsätz
lich in einem besonderen Zusammenhang mit dem Waren
umsatz und nicht nur mit der Gebäudebenutzung. 

Ich bitte, nach diesem Urteil zu verfahren. Entgegenstehende 
Anweisungen sind als überholt anzusehen. 

Zusatz der OberflnaMdlrekUoneu: 
Soweit in NfD 3 zu § 68 BewG 1965 eine andere Auffassung vertreten 
worden Ist, wird gebeten, sie als überholt anzusehen. 

414 Bew-Kartel NW, 7. Brg.-Lfg. (M&rz 1973) - 1-
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Abgrenzung der Betriebsvorrldltungen vom Grundvermögen; 

hier: Bewertung von Traglufthallen 

(Erl. FinMin NW vom 23. November 1971 - S 3190 - 13 -
vc 1) 

Traglufthallen erfüllen nidlt alle Merkmale des Gebäude
begriffs. Sie bieten zwar durch räumliche Umschließung 
Schutz gegen Witterungseinflüsse, gestatten einen nicht nur 
vorübergehenden Aufenthalt von Menschen, sind im allge
meinen auch mit dem Grund und Boden verbunden und von 
einiger Beständigkeit. Traglufthallen sind aber nicht ausrei
chend standfest. Sie sind pneumatfsche Konstruktionen. Das 
Tragelement ist die Luft. Läßt die .,Stützluft" nach, verliert 
die Halle ihre Form und sinkt langsam in sich zusammen. 
Die Traglufthallen sind deshalb keine Gebäude. 

415 Bew-Kartel NW, 7. Erg.·Lfg. (März 1973) - I -

§ 68 BewG 1965 
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Hauptfeststellung der Einheitswerte des Grundbesitzes auf 
den 1. Januar 1964; 

hier: Abgrenzung der Gebäude von den Betriebsvorrhhtun
gen - Preise ftlr Uberdadlungen und Pkw-Unterstände 
tn leichter Bauausführung 

Im wesentlichen gleichlautend 
Rdvfg. OFD Düsseldorf vom 8. Februar 1972 - S 3190 A
st 211 

Rdvfg. OFD Köln vom 5. Januar 1972- S 3208 - 15 - St 211 

Rdvfg. OFD Münster vom 13. Dezember 1971 - S 3208 - 22 
- St21 -33 

Die im Erlaß des Finanzministers des Landes Nordrhein
Westfalen vom 18. Dezember 1969- S 3208- 19- VC 1 -• 
enthaltenen Grundsätze für die Abgrenzung der Gebäude 
von den Betriebsvorrichtungen sind nur auf Uberdachungen 
in leichter Bauausführung anzuwenden. Bahnsteigüberdachun
gen sind ebenso wie Haltestellenüberdachungen von dieser 
Regelung ausgenommen. Das gleiche gilt für Tankstellen
überdachungen. Wegen der Bahnsteig- und Haltestellenüber
dachungen wird auf Tz 3.33 BewRDB und wegen der Tank
stellenüberdachungen auf Abschnitt 5 und Zeichnung 2 des 
gleidllautenden Ländererlasses vom 31. März 1967 (Erlaß des 
Finanzministers des Landes Nordrhein-Westfalen vom 31. 
März 1967 - S 3190 - 1 - V 1 1- in Handausgabe der 
BewRGr abgedrudtt) verwiesen. 

') Der Erlall Ist in C 18 zu § 85 BewG 1965 wiedergegeben. 

416 Bew·Kartei NW, 7. Erg.-Ug. (MI!rz 1973) - I -
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Hauptfeststellung der Einheftswerte des land- und forslwirt
sdlaftlidlen Vermögens auf den 1. Januar 1964; 

hier: Zuordnung leerstehender Wirtsdlaftsgebäude zum land
und forstwirtsdlaltlidlen Vermögen 

(Erl. FinMin NW vom 16. August 1972 - ·s 3110 - 1 - VC 1) 

Hinweis auf A 6 zu§ 33 BewG 1965. 

41'1 Bew-Kartel NW, 7. !!rg.-Lfg. (M&rz 1973) -I-

§ 68 BewG 1965 
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Anweisungen 

Einheitsbewertung des Grundbesitzes; 

hier : Abgrenzung des Grundvermögens von den 
Betriebsvorrichtungen bei Auto-Waschhallen 

(Er!. FinMin NW vom 23. Januar 1973 - S 3190- 16- VC 1) 

Auto-Waschanlagen bestehen vielfach aus einem massiven Bauwerk 
mit Toren an der Vorder- und Rückseite für die Ein- und Ausfahrt. 
Innerhalb des Bauwerks befinden sich die ·automatischen Waschanla
gen und ein Aufsichtsraum zur Beilienung und zum Kassieren. Wäh
rend des Waschvorgangs ist ein Aufenthalt von Menschen nur im Auf
sichtsraum möglich. 

Derartige Auto-Waschhallen weisen sämtliche Merkmale des Gebäu
debegriffs auf und sind deshalb als Gebäude zu bewerten. In anders 
gelagerten Fällen kommt es bei der Frage, ob Auto-Waschhallen Gebäu
de oder Betriebsvorrichtungen sind, jeweils auf die Umstände des Ein
zelfalles an. Insbesondere muß geprüft werden, ob in den Waschhallen 
ein Aufenthalt von Menschen möglich ist. 

976 Bew-Kartei NW, 18. Erg.-Lfg. (Juli 1995) • Ersatzblatt • 
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Anweisungen 

Abgrenzung der Betriebsvorrichtungen vom Grundvermögen; 
Bewertung von Hochregallagern 

(Erl. ~inMin NW vom 1. März 1973- S 3190- 17- VC 1) 

Die Frage, ob Hochregallager Gebäude oder Betriebsvorrich
tungen sind, kann nur nach den Umständen des Einzelfalles 
entschieden werden. In den nachfolgend beschriebenen Fäl
len sind die Merkmale eines Gebäudes nicht erfüllt. 

1. Hochregallager A 

Das Bauwerk dient als Reservelager. Die Konstruktions
teile der Lagervorrichtung tragen auch das Dach und die 
Außenverkleidung (Aluminiumplatten mit Heraklithiso
lierung) . Beschickung und Entleerung erfolgen vollauto
matisch durch computergesteuerte Anlagen. Während des 
Arbeitsablaufs kann das Hochregallager nicht betreten 
werden. Es ist deshalb als Betriebsvorrichtung zu bewer
ten (Abschn. 6 Abs. 1 der Abgrenzungsrichtlinien vom 
31. März 1967 - BStBl 1967 li S. 127 -). 

2. Kommissionslager B 

Das Kommissionslager ist durch eine Brandmauer vom 
Hochregallager (vgl. unter Nr. 1) getrennt. Uber drei Fahr
bahnen können in 6 Regalen 1 296 Paletten und über zwei 
weitere Fahrbahnen in 4 Regalen 640 Paletten gelagert 
werden. Die Beschickung erfolgt durch Gabelstapler. Ein 
Aufenthalt von Menschen ist in dem Bauwerk möglich. 
Die Umschließung des Bauwerks ist jedoch nicht selbstän
dig standfest. Die Konstruktionsteile der Betriebsvorrich
tung (Lagervorrichtung) tragen das Dach und die Außen
haut. Das Kommissionslager ist als Betriebsvorrichtung zu 
bewerten (Abschn. 9 Abs. 3 der Abgrenzungsrichtlinien ...:.._ 
a.a.O.). 

3. Hochregallager C 

479 

In dem Hochregallager werden in Paletten Rohwaren, 
Packmittel und Fertigwaren gelagert. Die Ein- und Aus
lagerung erfolgt vollautomatisch durch elektronisch ge
steuerte Anlagen. Ein Aufenthalt von Menschen ist wäh
rend des Arbeitsablaufs nicht möglich. Die zeitliche Dauer 
des Aufenthalts von Menschen zur Durchführung von War
tungs-, Kontroll- und Reparaturarbeiten innerhalb der zeit
weilig außer Betrieb gesetzten Anlage ist von unterge
ordneter Bedeutung. Das Hochregallager ist als Betriebs
vorrichtung zu bewerten. 

Bew-Kartei NW, 8. Erg.-Lfg. (Februar 1974} -I-

§ 68 BewG 1966 
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Anweisungen 

Einheitsbewertung des Grundbesitzes; 

hier: Fertiggaragen 

(Erl. FinMin NW vom 28. Mai 1973- S 3190- 18- VC 1) 

Fertiggaragen mit fabrikmäßig vorgefertigter Bodenplatte 
sind auch dann als Gebäude zu bewerten, wenn sie nur auf 
dem geglätteten Erdreich aufgestellt werden. Nach Abschn. 7 
Abs. 1 Satz 1 der AbgrenzungsridJ.tlinien vom 31. März 1967 
(BStBl 1967 II S.127) ist ein Bauwerk.dann fest mit dem Grund 
und Boden verbunden, wenn es auf einzelne oder durch
gehende Fundamente gegründet ist. Der Begriff des Funda
ments ist nicht eng auszulegen. Ein Fundament hat u. a. die 
Aufgabe, sämtliche Lasten eines Bauwerks auf den Boden 
zu übertragen. Eine oft verwendete Gründungsart ist die 
Fundamentplatte. Das Bauwerk ruht hier auf einer dur<hge
henden Stahlbetonplatte, die die Belastung auf die gesamte 
Baugrundfläche verteilt. Bei den Fertiggaragen übernimmt die 
Bodenplatte die Funktion eines Fundaments i. S. der Abgren
zungsrichtlinien. Es kann nicht entscheidend sein, ob das Fun
dament an der Baustelle oder als Fertigteil an einem anderen 
Ort hergestellt wird. 

480 Bew-Kartei NW, 8. Erg.-Lfg. (Februar 1974) -I-
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Anweisungen 

Einheitsbewertung des Grundbesitzes der Tedmisdten Uber
wadtungs-Vereine (TUV) auf den l. Januar 1964; 

hier: Ermäßigung des Gebäudesamwerts und Wertzahl 

(Er!. FinMin NW vom 20. Dezember 1973- S 3210- 9-
vc 1) 

Hinweis auf 17 zu§ 88 BewG 1965. 

481 Bew·Kartei NW, 8. Erg.-Ug. (Februar 1974) -1-
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Anweisungen 

Grundsteuerlidle Behandlung von Grundbesitz, der für sport
lidle Zwecke benutzt wird (sportlldle Anlagen) · 

(Erl. FinMin NW vom 20. März 1974- ~ ;
1
1gg- 5 -= V C 1) 

Der Erlaß ist veröffentlidlt im BStBl IiJ74 I S. 125, Hinweis 
audl auf GrSt-Kartei NW li, zu § 3 GrStG A Nr. A 2 

Auszug. aus dem als gleidllautende Erlasse (Entschließung) 
der obersten Finanzbehörden der Länder veröffentlichten 
Text : 

5. BewertungsrechtUche Behandlung der gnindsteuerpflich· 
tigen sportlidlen Anlagen 

5.1 Zu den steuerpflichtigen sportlichen ·Anlagen gehören 
außer · dem Grund und Boden die Gebäude. Die Uber
dachungen der Zuschauerflächen sind dann als Gebäude 
zu behandeln, .wenn sie nach der Verkehrsauffassung 
einen Raum umschließen und dadurch gegen Witterungs
einflüsse Schutz gewähren (vgl. den Erlaß des Finanz
ministers des Landes Nordrhein-Westfalen vom 31. März 
1967- S 3190- 1 -V 1- BStBl 1967 li S. 127). 

5.2 Die Spielfeldbefestigung (einschließlich Rasen), die Drai
nage, die Zuschauerwälle und ihre BeJestigung so.wie 

Sitztribüne sind dagegen als Betriebsvorrichtungen zu be-
handeln. · 

788 Bew-Kartei NW, 15. Erg.-Lfg. (Juni 1985) e ErsatzblaU e -I-
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Anweisungen 

Abgrenzung des Grundvermögens von den Betrtebs
vorrtdltungen; 

hier: Bewertungsredltlldle Behandlung von Zelthallen 

(Erl. FinMin NW vom 10. Juli 1974 - S 3190- 20- V C 1) 

Eine Leasing-Gesellschaft errichtet auf fremdem Grund und 
Boden Zelt~allen, die transportabel sind. Die Außenwände 
bestehen aus Stahlhohlprofilen, die mit Steckscharnier ver
bunden sind und auf umlaufenden Fußschwellen aus Stahl 
stehen. Bei der äußeren Verkleidung handelt es sidl um 
großformatige, profilierte und verzinkte leichte Blechplatten, 
die auf umlaufende Holzriegel aufgenagelt sind. Fußboden 
und Gründung bestehen aus schweren großformatigen Stahl
betonplatten, die - ohne untereinander verbunden, vergos- · 
sen oder eingebettet zu sein - lose auf dem Erdreich liegen. 

Eigene Fundamente bestehen nicht. 
Zu . der Frage, ob die Zelthallen im Sinne des Abschn. 7 der 
Abgrenzungsrichtlinien vom 31. März 1967 (BStBl II S. 127) 
fest mit dem Grund und Boden verbunden sind, bitte ich die 
Auffassung zu vertreten, daß die Stahlbetonplatten mit der 
befestigten Straßenoberfläche im Sinne des BFH-Urteils vom 
1. Dezember 1970 (BStBl 1971 II S. 16i} vergleichbar sind und 
daher kein eigenes Fundament darstellen. 

Die Zelthallen können deshalb nicht als Gebäude im Sinne 
des Bewertungsrechts angesehen werden. 

866 Bew-Kartei NW. 16. Erg.-Lfg. (Sept. 1986) • Ersatzblatt • - 1 -
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Anweisungen 

Abgrenzung des Grundvermögens von den Betriebsvorrich
tungen nach dem gemeinsamen Ländererlaß vom 31. März 1967 
(BStBI1967 II S. 127)- Abgrenzungsrichtlinien -; 

hier: Behandlung von Sprinkleranlagen und Trafostationen 

(Er!. FinMin NW vom 16. Sept. 1974- S 3190-21- V C 1) 

Die Deutsche Anlagen-Leasing GmbH, Mainz, erstellt inner
halb des Bundesgebiets und Berlin u. a. Büro- und Verwal
tungsgebäude und überläßt sie dem jeweiligen Leasingnehmer 
zu der von diesem vorgesehenen Nutzung. Sie hat vorgetragen, 
daß sie auf Grund baupolizeilicher Anordnung verpflichtet 
worden sei, auch in Büro- und Verwaltungsgebäude Beriese
lungsanlagen (sog. Sprinkleranlagen) und Transformatoren
stationen einzubauen und fragt unter Hinweis auf Abschnitt 16 
der Abgrenzungsrichtlinien an, ob solche Anlagen in Einzelfäl-

' !eil abweichend von den Richtlinien zu den Gebäuden gerech
net werden können. 

Nach§ 68 Abs. 2 Nr. 2 BewG rechnen zum. Gebäude alle Gebäu
debestand teile, soweit sie nicht unmittelbar besonderen (ge: 
werblichen) Zwecken dienen und in diesem Sinne in einem von 
der eigentlichen Gebäudenutzung verschiedenen Funktions
zusammenhang stehen. So sind nach diesen Grundsätzen 
Fahrstuhlanlagen, Heizungsanlagen sowie Be- und Entlüf
tungsanlagen, die nur der Nutzung des Gebäudes dienen, un
selbständige Bestandteile des Gebäudes und im Einheitswert 
des Grundstücks zu erfassen. Dies gilt auch für im Gebäude 
eingebaute Berieselungsanlagen (Sprinkleranlagen) und Tra
fostationen, soweit sie nicht - wie bei Sprinkleranlagen in 
Warenhäusern•)- in einem Nutzungs- und Funktionszusam
menhang mit dem in dem Gebäude betriebenen Gewerbe ste
hen und _damit als selbständige ' Wirtschaftsgüter anzusehen 
sind. 

790 Bew-Kartei NW, 15. Erg.-Lfg. (Juni 1985) e Ersatzblalt e - 1 -
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Einheitsbewertung des Grundvermögens; 

hier: Begriii der sonstigen Bestandteile im Sinne !fes § 68 
Abs. 1 Nr. 1 BewG 

(Er!. FinMin NW vom 17. Februar 1976 - S 3190 - 26 -
V C 1) 

Nach Abschn. 1 Abs. 1 Satz 4 BewRGr ist der in § 68 Abs. 1 
Nr. 1 BewG verwendete .Begriff .Bestandteil" nach bürger
lichem Recht auszulegen. Zu den wesentlichen Bestandteilen 
eines Gebäudes gehören die zu seiner Herstellung eingefüg
ten Sachen (§ 94 Abs. 2 BGB). Bingepaßte Einbauküchen, Ein
bauschränke und dgl. sind deshalb in den Einheitswert des 
Grundstücks einzubeziehen (Absdm. 1 Abs. 2 Satz 4 BewRGr) . 
Diese Entscheidung ist unabhängig davon zu treffen, ob die 
Aufwendungen für die Einbaumöbel bei den Ertragsteuern 
als Herstellungskosten im Sinne der §§ 7 und 7b EStG anzu
sehen sind. 

583 Bew-Kartei NW, 10. Erg.-Lfg. (Sept. lJl76) · -1-
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Anweisungen 

Abgrenzungen der Betrlebsvorrltbtungen vom Grundvermö
gen bei Kühlhäusern· 

(Er!. FinMin NW vom 10.1.1977-S 3190-28-V A 4) 

Nadt Absdtn. 11 Abs. 2· Satz 4 der Abgrenzungsridttlinien 
im Erlaß vom 31. 3. 1967 ~ S 3190-1- V 1 (BStBI. II S. 
127) redtnet die Kälteisolierung der Außenwände bei Kühl
häusern zu den Betriebsvorridttungen. Diese Regelung gilt 
nidtt für die in Sandwidt-Bauweise hergestellten Isolierele
mente, bei denen die Isolierung und das Alu-Profilbledt ein 
einheitlidtes Wandelement bilden. Soldte Bauteile sind ins
gesamt zum Grundvermögen zu redtnen (§ 68 Abs. 2 Satz 2 
BewG). 

633 Bew·Kartei NW, II. Erg.·Lfg . (D!!z. 1977) -1-
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Anweisungen 

Einheitsbewertung des Grundvermögens ; 
hier: Abgrenzung der Gebäude von den Betrlebsvorrid!.tun-

gen, sog .• MobllhallenM 

(Erl. FinMin NW S 3190 - 31 - V A 4 vom 7. 2. 1978) 

Im Zuge der Bewertung von Gebäuden mit neu aufgekom
menen Konstruktionen ist bei sog .• Mobilhallen" auf Rollen 
die Frage aufgetreten, ob das Bauwerk, das im übrigen alle 
anderen Merkmale des Gebäudebegriffs aufweist, fest mit 
dem Grund und Boden verbunden ist. 

Der Unterbau der Mobilhalle besteht aus einem durd!.laufen
den Betonsockel mit für die Stützen der Aufbauten einbezo
genen Einzelfundamenten. In dem Betonsockel liegen ver
tieft die Laufsd!.ienen. Die Stützen des Stahlskelettrahmens 
enden in Laufrollen. Eine Giebelwand ist aus Stahlbeton 
ortsfest errid!.tet und läßt sid!. nid!.t versd!.ieben. Bei der 
anderen Giebelwand sind die Stützen fest verankert. Damit 
ist aud!. diese Giebelwand ortsfest. Die äußere Verkleidung 
besteht aus großformatigEm Gasbetonplatten, die vor dem 
Verschieben abgebaut werden müßten. Der teilweise aus 
fest gebe ttetem Asphaltplattenbelag bestehende Fußboden 
erstreckt sich über die Laufschienen und müßte insoweit 
ebenfalls vor einer Ortsveränderung der Halle entfernt 
werden. Bei diesem Sachverhalt ist davon auszugehen, daß 
das Bauwerk ortsfest ist. Ein Verscheiben/Verrollen ist zwar 
als (theoretische) Möglidlkeit vorgesehen, läßt sidl aber 
ohne einen erheblichen Aufwand praktisch nicht durchfüh
ren. Eine solche Mobilhalle, die zwar auf Rollen ruht, ist fest 
mit dem Grund und Boden verbunden. Sie ruht infolge der 
eigenen Schwere auf dem Fundament. Damit ist nach Ab
sdlnitt 7 Abs. 1 Satz 4 der Abgrenzungsrichtlinien vom 
31. März 1967 (BStBI 1967 II S. 127) eine feste Verbindung 
mit dem Grund und Boden gegeben. Eine derartige .Mobil
halle" ist als Gebäude zu bewerten. 

666 Bew-Kartei NW. 12. Erg.-Lfg. (Juni 1979) - 1 -
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Anweisungen 

Grundsteuerbefreiung fnr Flugplatzgrundstüdte nadl § 4 
Nr. 3 Bumst. b GrStG und W ertzahlen für Flughafengrund
stüdte bei der Einheitsbewertung des Grundvermögens 

. . G 1108 - 23 - V A 4 
(Erl. FmMm NW vom 29. 11. 1978 - ) 

S 3212 - 5 - V A 4 

Hinweis auf 25 zu § 90 BewG 1965. 

667 Bew·Kartei NW, 12. Erg.·Lfg. (Juni 1919) -I-
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Anweisungen 

Einheitsbewertung des Grundbesitzes; 
hier: Fertiggaragen 

(Er!. FinMin NW vorn 18. 5. 1979- S 3190- 18- VA 4) 

Der Bundesfinanzhof hat in seinem zur Grunderwerbsteuer 
ergangenen Urteil vorn 4. 10. 19781 II R 15/77 (BStBl 1979 II 
S. 190) entsdliedel), daß eine Fertiggarage aus Beton, die 
ohne Fundament oder sonstige Verankerung auf dem Grund 
und Boden aufgestellt ist, zu den wesentlichen Bestandteilen 
dieses Grundstücks gehört. Damit hat der Bundesfinanzhof 
die im Erlaß vorn 28. 5. 19732 S 3190 - 18 - V C 1 ver
tretene Auffassung bestätigt. 

1 Hinweis auf Redltspredmng 2 zu § 68 BewG . 
2 De r Erlaß ist in 19 wiedergegeben. 

668 Bew-Kartei NW, 12. Erg.-Lfg. (Juni 1979) -I -
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Anweisungen 

Einheitsbewertung des Grundvermögens ; 
Abgrenzung des Grundvermögens von den Betriebsvorrhh· 
tungen; Lastenfahrstühle 

(Erl. FinMin NW vorn 11. Jan. 1980- S 3190- 14- VA 4) 

1. Lastenfah rs tühle als Be triebsvorrichtungen 

Nadl Absdlnitl 10 der im o. a. Erlaß bekanntgegebenen 
Abgrenzungsridltlinien sind soldle Teile eines Gebäudes 
als Betriebsvorridltungen anzusehen, die in einer beson
deren Beziehung zu einem im Gebäude ausgeübten ge
werblidlen Betrieb stehen. Dabei spielt es keine Rolle, ob 
die Betriebsvorridltung zum gewerblidlen Betrieb des 
Grundstückseigentümers gehört oder vermietet ist. Ty
pisdle Lastenaufzüge gewerblidl genutzter Gebäude sind 
deshalb Betriebsvorridltungen (Absdlnitt 14 Abs. 2 der 
AbgrenzungsridJ.tlinien). Werden Lastenfahrstühle von 
mehreren gewerblidlen Mietern gerneinsam ·benutzt und 
dienen sie dabei audl der Per.sonenbeförderung, so ist 
darauf abzustellen; weldle Nutzung der Aufzugsanlage 
überwiegt. 

2. Fahrstuhlsdlädtte 

Der Bundesfinanzhof hat im Urteil vorn 7. 10. 1977 (BStBl 
1978 II S. 186) entsdlieden, daß audl der 'Mauersdladlt 
eines Lastenfahrstuhls zur Betriebsvorridltung gehört. Im 
Urteilsfall handelte es sidl um einen Fahrstuhlsdladlt, der 
an ein bestehendes Gebäude angebaut worden war und 
aussdlließlidl der Aufnahme des Lastenfahrstuhls diente. 
Der Fahrstuhlsdladlt war damit nadl § 68 Abs. 2 BewG 
als Betriebsvorridltung zu behandeln. Anders verhält es 
sidl bei Fahrstuhlsdlädlten, die innerhalb eines Gebäu
des liegen. Diese Fahrstuhlsdlädlte haben in der Regel 
überwiegend konstruktive Funktionen (Aufnahme der 
Eigen- und Nutzlasten angrenzender Gesdloßdecken) . Sie 
gehören damit nidlt aussdlließlidl zu einer Betriebsanlage 
und sind deshalb Teil des Gebäudes. Der Rauminhalt des 
Fahrstuhlsdladlts ist in diesen Fällen in den Rauminhalt 
des Gebäudes einzubeziehen. 

714 Bew-Kartei NW, 13. Erg.-Lfg. (Juli 1981) -1-
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Anweisungen 

Einheitsbewertung des Grundvermögens; 
Gebäudeklassen fllr gewerblldt. genutzte Reit- und Tennis
hallen 

(Erl. FinMin NW vom 22. Mai 1980- S 3208- 42- VA 4} 

Reit- und Tennishallen werden in zunehmendem Maße von 
gewerblich oder freiberuflich tätigen Reit- oder Tennisleh
rern, Sportgeschäften und anderen Unternehmern errich
tet. Diese' Gebäude sind als Geschäftsgrundstüdl:e im Sach
wertverfahren und in Anlehnung an 9ie Raummeterpreise 
der Gebäudeklassen der Anlage 14 Tell B BewRGr zu be
werten. 

Bei Reithallen ist der Raummeterpreis wegen fehlenden Fuß
bodens zu ermäßigen (Anlage 14 Teil B Nr. 1 BewRGr). 
Die besonders in neueren Tennishallen vorhandene Spezial
auflage auf dem Fußboden ist als Betriebsvorrichtung anzu
sehen. Der Unterbau des Fußbodens ist jedoch Teil des Ge
bäudes. 

., 

.. 
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Anweisungen 

Abgrenzung des Grundvermögens von den Betrlebsvor
rlchtungen; 
Musterhäuser der Bauindustrie 

(Er!. FinMin NW vom 12. Oktober 1981 
V A4) 

s 3190- 37-

1. Musterhäuser, die nur vorübergehend Ausstellungszwek
ken dienen und anschließend einschl. Grundstück zum 
Verkauf bestimmt sind, sind wie Kaufeigenheime zu be
handeln, die der Bauträger auf Vorrat errichtet hat; dabei 
ist der Anschluß an Versorgungsleitungen nicht Voraus
setzung dafür, Bezugsfertigkeit des Gebäudes anzuneh
men. Folglich ist das Grundstück nach eingetretener Be
zugsfertigkeit als Ein- oder .Zweifamilienhaus zu bewer
ten (in der Regel im Ertragswertverfahren). 

Die Grundsteuervergünstigung beginnt mit dem ersten 
Januar, der auf das Jahr der Bezugsfertigkeit folgt, und 
kommt ggf. für einen Teil des 10jährigen Vergünstigungs
zeitraums dem Aussteller und Bauträger zugute. 

2. Bei Musterhäusern, die nach Beendigung ihrer Ausstel
lung abgebaut und anschließend auf dem Grundstück des 
Erwerbers wieder aufgebaut werden, gilt folgendes: 

a) Beim Aussteller handelt es sich nach vollendetem Auf
bau um ein bezugsfertiges Gebäude, auch wenn der 
Anschluß an Versorgungsleitungen fehlt (ggf. Gebäude 
auf fremdem Grund und Boden). Das Grundstück ist 
als Geschäftsgrundstück im Sachwertverfahren zu be
werten (vgl. § 76 Abs. 3 Nr. 2 BewG). Da das Grund
stück Ausstellungszwecken und nicht Wohnzwecken 
dient, scheidet Grundsteuervergünstigung nach dem 
II. WoBauG aus. 

b) Beim Erwerber entsteht durch den Wiederaufbau des 
Musterhauses ein Neubau, der nach den allgemeinen 
Grundsätzen als Ein- oder Zweifamilienhaus zu be
werten ist. Die Grundsteuervergünstigung nach ' dem 
Ü. WoBauG beginnt dementsprechend mit dem 1. Ja
nuar des Kalenderjahres, das auf das Kalenderjahr 
folgt, in dem das wiederaufgebaute Musterhaus beim 
Erwerber _bezugsfertig· geworden ist (vgl. -auch Erlaß 
vom 29. Mai 1974 G 1109- 15- V C 1). 

3. Musterhäuser, die dauernd Ausstellungszwecken dienen, 
sind auch ohne Anschluß an Versorgungsleitungen be
zugsfertige Gebäude·. Nr. 2 .!;luchst. a Sätze 2 und 3 gilt 
entsprechend. 
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Anweisungen 

Abgrenzung des Grundvermögens von den Betrlebsvor
rlchtungen; 
Musterhäuser der Bauindustrie 

(Er!. FinMin NW vom 12. Oktober 1981 
V A4) 

s 3190- 37-

1. Musterhäuser, die nur vorübergehend Ausstellungszwek
ken dienen und anschließend einschl. Grundstück zum 
Verkauf bestimmt sind, sind wie Kaufeigenheime zu be
handeln, die der Bauträger auf Vorrat errichtet hat; dabei 
ist der Anschluß an Versorgungsleitungen nicht Voraus
setzung dafür, Bezugsfertigkeit des Gebäudes anzuneh
men. Folglich ist das Grundstück nach eingetretener Be
zugsfertigkeit als Ein- oder .Zweifamilienhaus zu bewer
ten (in der Regel im Ertragswertverfahren). 

Die Grundsteuervergünstigung beginnt mit dem ersten 
Januar, der auf das Jahr der Bezugsfertigkeit folgt, und 
kommt ggf. für einen Teil des 10jährigen Vergünstigungs
zeitraums dem Aussteller und Bauträger zugute. 

2. Bei Musterhäusern, die nach Beendigung ihrer Ausstel
lung abgebaut und anschließend auf dem Grundstück des 
Erwerbers wieder aufgebaut werden, gilt folgendes: 

a) Beim Aussteller handelt es sich nach vollendetem Auf
bau um ein bezugsfertiges Gebäude, auch wenn der 
Anschluß an Versorgungsleitungen fehlt (ggf. Gebäude 
auf fremdem Grund und Boden). Das Grundstück ist 
als Geschäftsgrundstück im Sachwertverfahren zu be
werten (vgl. § 76 Abs. 3 Nr. 2 BewG). Da das Grund
stück Ausstellungszwecken und nicht Wohnzwecken 
dient, scheidet Grundsteuervergünstigung nach dem 
II. WoBauG aus. 

b) Beim Erwerber entsteht durch den Wiederaufbau des 
Musterhauses ein Neubau, der nach den allgemeinen 
Grundsätzen als Ein- oder Zweifamilienhaus zu be
werten ist. Die Grundsteuervergünstigung nach ' dem 
Ü. WoBauG beginnt dementsprechend mit dem 1. Ja
nuar des Kalenderjahres, das auf das Kalenderjahr 
folgt, in dem das wiederaufgebaute Musterhaus beim 
Erwerber _bezugsfertig· geworden ist (vgl. -auch Erlaß 
vom 29. Mai 1974 G 1109- 15- V C 1). 

3. Musterhäuser, die dauernd Ausstellungszwecken dienen, 
sind auch ohne Anschluß an Versorgungsleitungen be
zugsfertige Gebäude·. Nr. 2 .!;luchst. a Sätze 2 und 3 gilt 
entsprechend. 
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Sachgebiet 9 BewG §§ 68-94 
Bewertungsrecht 

Zitierweise: 
StLex 9, 68-94, 191 

Grundvermögen 

Golfplätze und andere 
Sportstätten 

Golfplätze und andere Sportstätten 
OFD Frankfurt vom 14. Febr. 1991- S 3190 A- 5- St III 40 

Nach den aufgrund derVfg. der OFD Frankfurt vom 20. Juli 1990- S 3190 A-5- Still40-
vorgelegten Berichten ist bei der bewertungs· und grundsteuerrechtlichen Behandlung 
von Golfplätzen -insbesondere beim Wertansatz für den Grund und Boden - teilweise 
unterschiedlich verfahren worden. Um eine einheftliehe Handhabung sicherzustellen, 
sind bei den zur Einheitsbewertung anstehenden Golfplätzen nachfolgende Grundsätze 
zu beachten: 

1 Allgemeines• 

Nach§ 19 Abs. 4 BewG wird ein Einheitswert für Grundstücke nur festgestellt , wenn und 
soweit er für die Besteuerung von Bedeutung ist. Danach sind Einheitswerte für 
Golfplätze dann nicht festzustellen, wenn die Voraussetzungen für eine Grundsteuerbe
freiung vorliegen bzw. die Eigentümer dieser sportlichen Anlagen mit diesen nicht zu 
einheitswertabhängigen Steuern heranzuziehen sind. 

Eine Grundsteuerbefreiung kommt in Betracht, wenn der Golfplatz einem der in § 3 
Abs. 1 GrStG genannten Rechtsträger ausschließlich zuzurechnen ist und von diesem für 
einen bestimmten steuerbegünstigten Zweck- hier Golfsport- unmittelbar benutzt wird. 
Die Befreiung gilt auch, wenn der Rechtsträger, dem der Golfplatz zugerechnet worden 
ist, diesen einer anderen nach§ 3 Abs. 1 GrStG begünstigtenjuristischen Person überläßt, 
sofern diese ihn für ihre begünstigten Zwecke benutzt; z. B. ein Grundstück mit einer 
Sportanlage, das eine Gemeinde einem als gemeinnützig anerkannten Sportverein für 
dessen Sportausübung verpachtet hat (Abschn. 6 Abs. 2 GrStR). 

Zum Umfang der Grundsteuerfreiheit sportlicher Anlagen im einzelnen vgl. die gleich· 
lautenden Erlasse der obersten FinBeh der Länder vom 15. März 1984 (BStBl I S. 323; 
abgedruckt als Anhang 4 zu Abschn. 13 der GrStR) sowie den Erlaß des FinMin Hessen 
vom 15. März 1984- G 1105 A- 22- II B ,42. 

Soweit Befreiungstatbestände nicht vorliegen, ist für den Golfplatz eine Einheitswertfest
stellung und eine Grundsteuermeßbetragsv'eranlagung durchzuführen. Das ist z. B. der 
Fall, wenn Landwirte oder nicht nach § 3 Abs. 1 GrStG begünstigte private Grundstücks
eigentümer ihre Flächen entgeltlich oder unentgeltlich Golfclubs zum Zwecke des 
Golfsports überlassen. 

Grundbesitz, den ein privater Eigentümer an einen gemeinnützigen Sportverein zur 
Benutzung für sportliche Zwecke verpachtet hat, unterliegt der Grundsteuer. Wenn 
sportliche Anlagen öffentliche Sportplätze sind, ist die Grundsteuer jedoch - auf Antrag 
des Grundstückseigentümers - durch die Gemeinde zu erlassen, falls die jährlichen 
Kosten in der Regel den Rohertrag übersteigen(§ 32 Abs. 1 Nr. 2 GrStG). Hieriiber ist der 
Grundstückseigentümer zu unterrichten. 

Oberschrift von der Schriftleitung eingefügt. 

eiV StLex Teil II (Aufs., Vfgn.) -11/1991 191 



! Abgrenzung unbebaute/bebaute Grundstücke 

)b ein Golfplatz als unbebautes oder bebautes Grundstück zu bewerten ist, richtet sich 
1ach seiner Ausstattung und den vorhandenen Bauwerken und Anlagen. Der Einheitsbe
vertung unterliegen nur Grundstücke bzw. Grundstücksteile, nicht jedoch die Betriebs
•orrichtungen. Welche Einrichtungen und Anlagen von Golfplätzen nach den Grundsät
:en des Bewertungsrechts als Betriebsvorrichtungen oder als Teile des Grundstücks 
mzusehen sind, ist ausführlich in Verwaltungsanweisungen geregelt worden (vgl. 
vuagen). Die dort wiedergegebene Aufzählung ist allerdings hinsichtlich der Anlagen 
md Einrichtungen, die zum Grundstück rechnen, nicht erschöpfend. 

!.1 Unbebaute Grundstücke 

!nthält ein Golfplatz nur Betriebsvorrichtungen und · Außenanlagen, jedoch keine 
•enutzbaren (bezugsfertige) Gebäude bzw. bestehen nur Gebäude von untergeordneter A 
ledeutung (§ 72 Abs. 2 BewG), gilt er als unbebautes Grundstück. Bei dessen Wertennitt· -
tmg ist - abweichend von den typisierenden Ertragswert- bzw. Sachwertverfahren bei 
•ebauten Grundstücken- unmittelbar der gemeine Wert zugrunde zu legen (§ 9 Abs. 1 
lewG). 

>as Verfahren zur Bewertung unbebauter Grundstücke, in dem der als Einheitswert 
estzustellende gemeine Wert zu ermitteln ist , ist im BewG und den BewRGr nicht 
•esonders geregelt. Hier bestehen. lediglich allgemeine Bewertungsgrundsätze, die bei 
ter Wertermittlung zu beachten sind. Lage, Größe, Zuschnitt , Oberflächenbeschaffenheit 
md BauglUild des Geländes kann zu unterschiedlichen Bodenwerten führen (Abschn. 7 
~bs. 2 BewRGr). 

n der Praxis ist der gemeine Wert unbebauter Grundstücke anhand von - aus 
lurchschnittswerten von in 1962/ 1963 gezahlten Kaulpreisen abgeleiteten- Bodenricht
;erten zuzüglich des Werts der Außenanlagen zu ermitteln. Da wie unbebaute Grund
tücke zu bewertende Golfplätze, die nach § 9 Abs. 1 Nr. 15 Baugesetzbuch zu den 
;rünanlagen gehören - jedoch - zumindest für nicht absehbare Zeit - einer den 
nbebauten Grundstücken entsprechenden üblichen Nutzung (Bebaubarkeit) entzogen 
ind, ist diese Wertminderung durch angemessene Abschläge von den betreffenden 
.odenrichtwerten zu berücksichtigen. Der anzusetzende Quadratmeterpreis wird sich 
eshalb regelmäßig innerhalb der Bodenpreisspanne zwischen den Bodenpreisen unbe
auter, jedoch bebaubarer Grundstücke und denen der landwirtschaftlich genutzten 
Iächen bewegen. Bei Golfplätzen, deren Einrichtung .und Anlagen internationalem 
tandard entspricht, wird dabei der Bodenpreis näher in Richtung des Ansatzes für A 
nbebaute, aber bebaubare Grundstücke liegen. . -
I 
Tngeachtet der Bodenwertermittlung nach individueilen Wertmerkmalen und Besander
eilen des jeweils als Golfplatz dienenden Grundstücks ist - der einheitlichen Verfah
msweise wegen - einer Wertermittlung durch Ableitung aus Bodenrichtwerten gegen
her einer Wertermittlung durch Ableitung aus Hektarwerten landwirtschaftlich genutz· 
!r Flächen der Vorzug zu geben. 

insichtlich des zum Wert des Grund und Bodens gehörenden Werts der Außenanlagen 
ilt, daß der hierfür sich nach § 89 BewG ergebende reine Sachwert nicht dem ge.{lleinen 
Tert gleichzusetzen ist. Da eine Allgleichung des Wertes des unbebauten Grundstücks 
1 den gemeinen Wert durch eine Wertzahl auch dann nicht in Betracht kommt, wenn 
eh auf dem Grundstück Außenanlagen befinden, ist hier ein Abschlag von 20 v. H. des 
3chwerts der Außenanlagen vorzunehmen (Troll, Kommentar zum Bewertungs- und 
ermögensteuergesetz, 14. Auflage, Anm. 68 zu § 72 BewG). 



Sachgebiet 9 
Bewertungsrecht 

Zitierweise: 
StLex 9, 68-94, 193 

2.2 Bebaute Grundstücke 

BewG §§ 68-94 
Grundvermögen 

Golfplätze und andere 
Sportstätten 

Die bewertungsrechtliche Behandlung des Golfplatzes als bebautes Grundstück setzt 
voraus, daß sich auf ihm Gebäude von einigem Wert befinden. Entsprechend seiner 
Einrichtung und Anlage bzw. dem Umfang der Bebauung ist ein Golfplatz der Grund
stücksart • Geschäftsgrundstück • zuzuordnen, wenn z. B. ein Club- oder Vereinshaus mit 
Hausmeisterwohnung und überwiegend der Erholung und der Geselligkeit dienenden 
Räumen sowie einer Gastwirtschaft, einem Hotelbetrieb u. dgl. vorhanden ist. Besteht 
lediglich ein Clubhaus ohne die vorgenannten Einrichtungen bzw. Baulichkeiten, ist der 
Golfplatz in die Grundstückart .sonstiges bebautes Grundstück" einzuordnen. 
Die Wertermittlung erfolgt in beiden Fällen nach dem Sachwertverfahren (§§ 83 bis 90 
BewG). 

Hierzu enthalten die BewRGr in den Anlagen 14 und 15 in Verbindung mit der Anlage 13 
für die Gebäudewertermittlung dieser Geschäftsgrundstücke sowie für diese Fälle von 
sonstigen bebauten Grundstücken aus Erfahrungswerten abgeleitete Raummeterpreise 
und in Anlage 17 Durchschnittspreise für die Wertermittlung der vorhandenen Außenan-
lagen. · 

Für die Ermittlung des Bodenwerts gelten die Ausführungen unter Tz. 2.1 entsprechend. 
Bei der Ermittlung des Wertes der Außenanlagen ist zu beachten, daß der Abschlag von 
20 v. H. gern. Tz. 2.1 hier nicht zum Tragen kommt, da der Ausgangswert (Summe von 
Bodenwert, Gebäudewert und Außenanlagen) gemäß § 90 BewG durch Anwendung 
einer bestimmten Wertzahl an den gemeinen Wert anzugleichen ist. 

3 Feststellungszeitpunkt• 

Feststellungszeitpunkt für die Einheitswertfeststellung und Grundsteuermeßbetragsver
anlagung eines nicht steuerfreien Golfplatzes ist der 1. Januar des Jahres, das auf seine 
Herrichtung folgt. Ein Golfplatz ist hergerichtet, wenn die zu seiner unmittelbaren 
Benutzung notwendigen Anlagen erstellt worden sind. Diese zu § 7 GrStG bzw. 
Abschn. 31 GrStR ergangenen Verwaltungsanweisungen und die Rechtsprechung (z. B. 
BFH vom 13. Nov. 1985 II R 237/82, BStB11986 II S. 191) gelten sinngemäß. 

4 Kleingolfanlagen • 

Vorstehende Grundsätze zur bewertungs- und grundsteuerrechtlichen Behandlung sind 
aUf Kleingolfanlagen (Minigolfplätze) entsprechend anzuwenden, soweit die Eigentümer 
der betreffenden Flächen nicht zu dem nach § 3 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 GrStG begünstigten 
Personenkreis gehören. Da Kleingolfanlagen in der Regel nur aus Außenanlagen und 
Betriebsvorrichtungen und ggfs. einem Kassenhäuschen bestehen, sind sie, wenn sie im 
Eigenturn von privaten bzw. nicht begünstigten Eigentümern stehen, als unbebaute 
Grundstücke zu bewerten. 

Überschritt von der Schriftleitung eingefügt. 

efil' StLex Teil II (Aufs., Vfgn.) -11/1991 193 



Sachgebiet 9 BewG §§ 68-94 
Bewertungsrecht 

Zitierweise: 
StLex 9, 68-94, 191 

Grundvermögen 

Golfplätze und andere 
Sportstätten 

Golfplätze und andere Sportstätten 
OFD Frankfurt vom 14. Febr. 1991- S 3190 A- 5- St III 40 

Nach den aufgrund derVfg. der OFD Frankfurt vom 20. Juli 1990- S 3190 A-5- Still40-
vorgelegten Berichten ist bei der bewertungs· und grundsteuerrechtlichen Behandlung 
von Golfplätzen -insbesondere beim Wertansatz für den Grund und Boden - teilweise 
unterschiedlich verfahren worden. Um eine einheftliehe Handhabung sicherzustellen, 
sind bei den zur Einheitsbewertung anstehenden Golfplätzen nachfolgende Grundsätze 
zu beachten: 

1 Allgemeines• 

Nach§ 19 Abs. 4 BewG wird ein Einheitswert für Grundstücke nur festgestellt , wenn und 
soweit er für die Besteuerung von Bedeutung ist. Danach sind Einheitswerte für 
Golfplätze dann nicht festzustellen, wenn die Voraussetzungen für eine Grundsteuerbe
freiung vorliegen bzw. die Eigentümer dieser sportlichen Anlagen mit diesen nicht zu 
einheitswertabhängigen Steuern heranzuziehen sind. 

Eine Grundsteuerbefreiung kommt in Betracht, wenn der Golfplatz einem der in § 3 
Abs. 1 GrStG genannten Rechtsträger ausschließlich zuzurechnen ist und von diesem für 
einen bestimmten steuerbegünstigten Zweck- hier Golfsport- unmittelbar benutzt wird. 
Die Befreiung gilt auch, wenn der Rechtsträger, dem der Golfplatz zugerechnet worden 
ist, diesen einer anderen nach§ 3 Abs. 1 GrStG begünstigtenjuristischen Person überläßt, 
sofern diese ihn für ihre begünstigten Zwecke benutzt; z. B. ein Grundstück mit einer 
Sportanlage, das eine Gemeinde einem als gemeinnützig anerkannten Sportverein für 
dessen Sportausübung verpachtet hat (Abschn. 6 Abs. 2 GrStR). 

Zum Umfang der Grundsteuerfreiheit sportlicher Anlagen im einzelnen vgl. die gleich· 
lautenden Erlasse der obersten FinBeh der Länder vom 15. März 1984 (BStBl I S. 323; 
abgedruckt als Anhang 4 zu Abschn. 13 der GrStR) sowie den Erlaß des FinMin Hessen 
vom 15. März 1984- G 1105 A- 22- II B ,42. 

Soweit Befreiungstatbestände nicht vorliegen, ist für den Golfplatz eine Einheitswertfest
stellung und eine Grundsteuermeßbetragsv'eranlagung durchzuführen. Das ist z. B. der 
Fall, wenn Landwirte oder nicht nach § 3 Abs. 1 GrStG begünstigte private Grundstücks
eigentümer ihre Flächen entgeltlich oder unentgeltlich Golfclubs zum Zwecke des 
Golfsports überlassen. 

Grundbesitz, den ein privater Eigentümer an einen gemeinnützigen Sportverein zur 
Benutzung für sportliche Zwecke verpachtet hat, unterliegt der Grundsteuer. Wenn 
sportliche Anlagen öffentliche Sportplätze sind, ist die Grundsteuer jedoch - auf Antrag 
des Grundstückseigentümers - durch die Gemeinde zu erlassen, falls die jährlichen 
Kosten in der Regel den Rohertrag übersteigen(§ 32 Abs. 1 Nr. 2 GrStG). Hieriiber ist der 
Grundstückseigentümer zu unterrichten. 

Oberschrift von der Schriftleitung eingefügt. 
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! Abgrenzung unbebaute/bebaute Grundstücke 

)b ein Golfplatz als unbebautes oder bebautes Grundstück zu bewerten ist, richtet sich 
1ach seiner Ausstattung und den vorhandenen Bauwerken und Anlagen. Der Einheitsbe
vertung unterliegen nur Grundstücke bzw. Grundstücksteile, nicht jedoch die Betriebs
•orrichtungen. Welche Einrichtungen und Anlagen von Golfplätzen nach den Grundsät
:en des Bewertungsrechts als Betriebsvorrichtungen oder als Teile des Grundstücks 
mzusehen sind, ist ausführlich in Verwaltungsanweisungen geregelt worden (vgl. 
vuagen). Die dort wiedergegebene Aufzählung ist allerdings hinsichtlich der Anlagen 
md Einrichtungen, die zum Grundstück rechnen, nicht erschöpfend. 

!.1 Unbebaute Grundstücke 

!nthält ein Golfplatz nur Betriebsvorrichtungen und · Außenanlagen, jedoch keine 
•enutzbaren (bezugsfertige) Gebäude bzw. bestehen nur Gebäude von untergeordneter A 
ledeutung (§ 72 Abs. 2 BewG), gilt er als unbebautes Grundstück. Bei dessen Wertennitt· -
tmg ist - abweichend von den typisierenden Ertragswert- bzw. Sachwertverfahren bei 
•ebauten Grundstücken- unmittelbar der gemeine Wert zugrunde zu legen (§ 9 Abs. 1 
lewG). 

>as Verfahren zur Bewertung unbebauter Grundstücke, in dem der als Einheitswert 
estzustellende gemeine Wert zu ermitteln ist , ist im BewG und den BewRGr nicht 
•esonders geregelt. Hier bestehen. lediglich allgemeine Bewertungsgrundsätze, die bei 
ter Wertermittlung zu beachten sind. Lage, Größe, Zuschnitt , Oberflächenbeschaffenheit 
md BauglUild des Geländes kann zu unterschiedlichen Bodenwerten führen (Abschn. 7 
~bs. 2 BewRGr). 

n der Praxis ist der gemeine Wert unbebauter Grundstücke anhand von - aus 
lurchschnittswerten von in 1962/ 1963 gezahlten Kaulpreisen abgeleiteten- Bodenricht
;erten zuzüglich des Werts der Außenanlagen zu ermitteln. Da wie unbebaute Grund
tücke zu bewertende Golfplätze, die nach § 9 Abs. 1 Nr. 15 Baugesetzbuch zu den 
;rünanlagen gehören - jedoch - zumindest für nicht absehbare Zeit - einer den 
nbebauten Grundstücken entsprechenden üblichen Nutzung (Bebaubarkeit) entzogen 
ind, ist diese Wertminderung durch angemessene Abschläge von den betreffenden 
.odenrichtwerten zu berücksichtigen. Der anzusetzende Quadratmeterpreis wird sich 
eshalb regelmäßig innerhalb der Bodenpreisspanne zwischen den Bodenpreisen unbe
auter, jedoch bebaubarer Grundstücke und denen der landwirtschaftlich genutzten 
Iächen bewegen. Bei Golfplätzen, deren Einrichtung .und Anlagen internationalem 
tandard entspricht, wird dabei der Bodenpreis näher in Richtung des Ansatzes für A 
nbebaute, aber bebaubare Grundstücke liegen. . -
I 
Tngeachtet der Bodenwertermittlung nach individueilen Wertmerkmalen und Besander
eilen des jeweils als Golfplatz dienenden Grundstücks ist - der einheitlichen Verfah
msweise wegen - einer Wertermittlung durch Ableitung aus Bodenrichtwerten gegen
her einer Wertermittlung durch Ableitung aus Hektarwerten landwirtschaftlich genutz· 
!r Flächen der Vorzug zu geben. 

insichtlich des zum Wert des Grund und Bodens gehörenden Werts der Außenanlagen 
ilt, daß der hierfür sich nach § 89 BewG ergebende reine Sachwert nicht dem ge.{lleinen 
Tert gleichzusetzen ist. Da eine Allgleichung des Wertes des unbebauten Grundstücks 
1 den gemeinen Wert durch eine Wertzahl auch dann nicht in Betracht kommt, wenn 
eh auf dem Grundstück Außenanlagen befinden, ist hier ein Abschlag von 20 v. H. des 
3chwerts der Außenanlagen vorzunehmen (Troll, Kommentar zum Bewertungs- und 
ermögensteuergesetz, 14. Auflage, Anm. 68 zu § 72 BewG). 



Sachgebiet 9 
Bewertungsrecht 

Zitierweise: 
StLex 9, 68-94, 193 

2.2 Bebaute Grundstücke 

BewG §§ 68-94 
Grundvermögen 

Golfplätze und andere 
Sportstätten 

Die bewertungsrechtliche Behandlung des Golfplatzes als bebautes Grundstück setzt 
voraus, daß sich auf ihm Gebäude von einigem Wert befinden. Entsprechend seiner 
Einrichtung und Anlage bzw. dem Umfang der Bebauung ist ein Golfplatz der Grund
stücksart • Geschäftsgrundstück • zuzuordnen, wenn z. B. ein Club- oder Vereinshaus mit 
Hausmeisterwohnung und überwiegend der Erholung und der Geselligkeit dienenden 
Räumen sowie einer Gastwirtschaft, einem Hotelbetrieb u. dgl. vorhanden ist. Besteht 
lediglich ein Clubhaus ohne die vorgenannten Einrichtungen bzw. Baulichkeiten, ist der 
Golfplatz in die Grundstückart .sonstiges bebautes Grundstück" einzuordnen. 
Die Wertermittlung erfolgt in beiden Fällen nach dem Sachwertverfahren (§§ 83 bis 90 
BewG). 

Hierzu enthalten die BewRGr in den Anlagen 14 und 15 in Verbindung mit der Anlage 13 
für die Gebäudewertermittlung dieser Geschäftsgrundstücke sowie für diese Fälle von 
sonstigen bebauten Grundstücken aus Erfahrungswerten abgeleitete Raummeterpreise 
und in Anlage 17 Durchschnittspreise für die Wertermittlung der vorhandenen Außenan-
lagen. · 

Für die Ermittlung des Bodenwerts gelten die Ausführungen unter Tz. 2.1 entsprechend. 
Bei der Ermittlung des Wertes der Außenanlagen ist zu beachten, daß der Abschlag von 
20 v. H. gern. Tz. 2.1 hier nicht zum Tragen kommt, da der Ausgangswert (Summe von 
Bodenwert, Gebäudewert und Außenanlagen) gemäß § 90 BewG durch Anwendung 
einer bestimmten Wertzahl an den gemeinen Wert anzugleichen ist. 

3 Feststellungszeitpunkt• 

Feststellungszeitpunkt für die Einheitswertfeststellung und Grundsteuermeßbetragsver
anlagung eines nicht steuerfreien Golfplatzes ist der 1. Januar des Jahres, das auf seine 
Herrichtung folgt. Ein Golfplatz ist hergerichtet, wenn die zu seiner unmittelbaren 
Benutzung notwendigen Anlagen erstellt worden sind. Diese zu § 7 GrStG bzw. 
Abschn. 31 GrStR ergangenen Verwaltungsanweisungen und die Rechtsprechung (z. B. 
BFH vom 13. Nov. 1985 II R 237/82, BStB11986 II S. 191) gelten sinngemäß. 

4 Kleingolfanlagen • 

Vorstehende Grundsätze zur bewertungs- und grundsteuerrechtlichen Behandlung sind 
aUf Kleingolfanlagen (Minigolfplätze) entsprechend anzuwenden, soweit die Eigentümer 
der betreffenden Flächen nicht zu dem nach § 3 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 GrStG begünstigten 
Personenkreis gehören. Da Kleingolfanlagen in der Regel nur aus Außenanlagen und 
Betriebsvorrichtungen und ggfs. einem Kassenhäuschen bestehen, sind sie, wenn sie im 
Eigenturn von privaten bzw. nicht begünstigten Eigentümern stehen, als unbebaute 
Grundstücke zu bewerten. 

Überschritt von der Schriftleitung eingefügt. 
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Anweisungen 
3-t :~ ~ - ~- r1-.u-1 

- 2 

Einheitsbewertung des Grundvermögens und der Betriebs
grundstücke; 

Abgrenzung der Gebäude von den Betriebsvorrichtungen 
bei Sportanlagen 

(Er!. FinMin NW vom 19. Mai 1982- S 3.190-40- VA 4) 

Für die Abgrenzung des Grundvermögens von den Betriebs
vorrichtungen bei Sportstätten gilt: 

· Einrichtungen und Anlagen Grund- Betriebs-
vermögen vorrichtung 

I. Sportplätze und Sportstadien 

1.1 besonders hergerichtete Spiel-
telder (Spielfeldbefestigung, 
Drainage, Rasen, Rasenheizung) X 

1.2 Laufbahnen X 

1.3 Sprunggruben X 

1.4 Zuschauerwäile (Frdaufschüttung) 
und deren Befestigung X 

1.5 Zuschauertribünen xl X 

1.6 Beleuchhmgsanlagen 
1.6.1 spezielle (z. B. Flutlicht) )< 

· t .6.2 allgemeine X 

1.7 Einfriedungen X 

1.8 Abgr.enzungszäune und Sperr-
gitter zwischen Spi~lfeld und 
Zuschaueranlagen X 

1.9 allgemeine Wege- und Platz-
befestigungen X 

1.10 Anzeigetafeln X 

1.11 Kartenhäuschen (soweit nicht 
transportabel) · X 

1.12 Kioske X 

1.13 Umkleidekabinen x · 

1.14 Duschen im Gebäude u. Toiletten X 

1.15 Saunas X 

1.16 Schwimmbecken, Massagebecken 
(im Freien oder im Gebäude) 

1.17 Unterrichts- u. Ausbildun~sräume X 
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JewG 1965 
I) Anweisuo~en 

Grm1d- Betriebs-
Einrichtungen und Anlagen vermöqen vorrichtung 

1.18 Ubernachtungsräume für 
Trainingsmannschaften X 

1.19 Küchen- und Ausschank-
einrichtungen 

X 

2. Schwimmbäder 
(Frel- und Hallenbäder) .. 

2.1 Schwimmbecken X 

2.2 Sprunganlagen 
X 

2.3 Duschen im Freien X 

2.4 Liegewiesen 
2.4.1 Grund und Boden X 

2.4.2 Rasen 
X 

2.5 Kinderspieloanlagen X 

2.6 Umkleidekabinen 
X 

2.7 Kassenhäuschen (soweit nicht 
transportabel) X 

2.8 Kioske / X 

2.9 allgemeine Wege- und Platz-
befestigungen X 

2.10 Zuschauertribünen im Freien und 
im Gebäude 

xl X 

2.11 Duschen im Gebäude 
X 

2.12 Duschräume, Toiletten. X 

2.13 technische Räume X 

2.14 technische Ein- u. Vorrichtungen X 

2.15 sonstige Räume X 

2.16 Einrichtung der Saunas, Solarien, ·e 
Wannenbäder X 

2.17 Beleuchtungsanlagen 

2.17.1 spezielle 
X 

2.17 .2 allgemeine X 

2.18 Emporen und Galerien X 

2.19 Bestuhlung zu 2.18 X 
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Anweisungen 

Einrichtungen und Anlagen 
Grund- Betriebs-

vermörren . vorrichtung 

3. Tennisplätze und Tennishallen 

~u besonders hergerichtete Spiel-
felder (Spielfeldbefestigung mit 
Unterbau bei Freiplätzen, 
spezielle Oberböden bei Hallen-
plätzen) X 

3.2 Drainage X 

3.3 Bewässerungsanlagen (u. a. auto-
matische) der Spielfelder X 

3.4 Netz mit Haltevorrichtungen X 

3.5 Schiedsrichterstühle X 

3.6 freistehende Ubungswände X 

3.7 Zuschauertribünen x1 X 

3.8 Einfriedungen 
3.8.1 der Spielplätze im Freien X 

3.8.2 sonstige X 

3.9 Zuschauerabsperrungen, 
Brüstungen X 

3.10 Traglufthallen X 

3.11 open-air-Hallen x2 

3.12 Beleuchtungsanlagen 
3.12.1 spezielle (z. B. Flutlicht) X 

3.12.2 allgemeine X 

3.13 Ballfangnetze, Ballfang-
gardinen X 

3.'14 zusätzliche Platzbeheizung (durch 
Münzeinwurf) in Hallen X 

3.15 Duschen X 

3.16 Umkleideräume X 

3.17 Toiletten X 

3.18 sonstige Räume X 

4. Schießstände 

4.1 Anzeigevorrichtungen X 

4.2 Zielscheibenanlagen X 

4.3 Schutzvorrichtungen X 
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IBewG 1965 
90) 

Anweisungen 

Grund- Betriebs-
Einrichtungen und Anlagen vermöqe n vorrichtung 

4.4 Einfriedungen 
4.4.1 als Sicherheitsmaßnahme X 

4.4.2 allgemeine X 

5. Kegelbahnen 

5.1 Bahnen X 

5.2 Kugelfangeinrichtungen X 

5.3 KugelrückJ.aufeinrichtungen X • 5.4 automatische Kegelaufs te ll-
einrichtungen X 

5.5 automatische AJJzeige-
einrichtungen X 

5.6 Beleuchtungsanlagen 
5.6.1 spezielle X 

5.6.2 allgerneine X 

5.7 Schallisolierungen X 

6. Squashballen 
6.1 Trennwände (zur Aufteilung 

in Boxen) X 

6.2 besondere Herrichtung der 
Spie lwände X 

6.3 Ballfangnetze X 

6.4 Schwingböden X 

6.5 Zuschauertribünen X 

6.6 Bestuhlung zu 6.5 X 

6.7 Beleuchtungsanlagen X X 

6.7.1 spezielle X • 6.7.2 allgerneine X 

6.8 Umkleideräume X 

6.9 Duschräurne, Toiletten X 

6.10 sonstige Räume X 

7. Reitballen 
7.1 Stallungen (einschl. Boxenauf-

teilungen, Futterraufen) X 

7.2 . Futterböden (-einschl. Zugänge) X 

7.3 Nebenräume X 
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Anweisungen 

Grund- Betriebs-
Einrichtungen und Anlagen vermögen vorrichtung 

7.4 spezieller Reithallenboden 
(z. B. ·sogenannte Matratze) x3l 

7.5 Befeuchtungseinrichtungen für 
den Reithallenboden x3l 

7.6 Bande (Holz~>chutzwände) an den 
Außenwänden (entlang des 
Hufschlags) X 

7.7 BeLeuchtungsanlagen 
7.7.1 spezielle X 

7.7.2 allgerneine X 

7.8 Tribüne und Richterstände, soweit 
nicht Gebäudebestandteil 
(Galerien, Emporen) X 

7.9 Pferd.esolariurn (techn. Ein-
richtungen) X 

7.10 p'ferdewaschanlage X 

7.11 Schmiede (techn. Einrichtungen) X 

7.12 Futtersilos X 

7.13 automatische Pferdebewegungs-
anJage X 

7.14 sonstiges Zubehör wie Hinder-
nisse, Spiegel, Geräte zur Auf-
arbeitung des Bodens, Markierun-
genund dgl. X 

8. Turn-(Sport-) und Festhallen 
(Mehrzweckhallen) 

8.1 Schwingb_?den 
8.1.1 in Mehrzweckhallen X 

8.1.2 in reinen Turn- und Sporthallen X 

8.2 Turngeräte X 

8.3 Zuschauertribünen (soweit nicht 
als Galerien oder Ernporen 
Gebäudebestandtei!e) X 

8.4 Bestuhlung zu 8.3 und zu 
Galerien und Ernporen X 

8.5 Beleuchtungsanlagen 
8.5.1 spezielle X 

8.5.2 allgemeine X 
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:~~wG 19651 
Anweisungen 

Einrichtungen und Anlagen 
Grund- Betriebs-

vermögen vorrichtung 

8.6 Du~chen X 

8.7 Umkleidekabinen und -räume X 

8.8 Toiletten · x 

8.9 Saunas X 

8.10 Kücheneinrichtungen X 

8.11 Ausschankeinrichtungen X 

8.12 Bühneneinrichtungen X 

8.13 bewegliche Trennwände X 

8.14 Kühlsystem (bei Nutzung für 

Eissportzwecke) . X 

9. Pferderennbahnen 

9.1 Startmaschinen X 

9.2 Totalisa to reimich tungen X 

9.3 Hindernisaufbauten X 

10. Radrennbahnen 

10.1 besonders hergerichtete Fahr-
bahnen X 

1) Die Uberdachungen der Zuschauerflächen sind dann als 
Gebäude zu behandeln, wenn sie nach der Verkehrsauf
fassung einen Raum umschließen und dadurch gegen Wit
terungseinflüsse Schutz gewähren (Abschnitt 5 der Ab
grenzungsrichtlinien vom 31. 03. 1967, BStBl II S. 127). 

2) open-air-Hallen sind Tennishallen, bei denen sich Dach
und Wandteile, mechanisch betätigt, großflächig öffnen 
lassen. 

• 

3) Bei bindigen oder harten Böden ist es erforderlich, den • 
gewachsenen Hallenboden gegen eine sogenannte Ma-
tratze (bis zu einer Tiefe von 20 cm) auszutauschen. Ein 
bindiger Boden (z. B. Lehm) würde mit der Zeit hart wie 
Beton und damit unbrauchbar werden. Bei Sandboden 
wird da"s Erdreich gelockert und mit Zusätzen versehen 
je nach Konsistenz des vorhandenen Sandes mit Torf, 
Hobelspänen, Sägemehl oder Lederschnitzeln). 

Die vorgenannten präparierten Böden müssen befeuchtet 
werden, um eine Staubbildung zu vermeiden. 
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Anweisungen 

Einheitsbewertung des Grundvermögens und der Betriebs
vorrichtungen: 

Abgrenzung der Gebäude von den Betriebsvorrichtungen bei 
Sportanlagen 

(Er!. des FM NRW vom 1. Febraur 1983- S 3190 - 40- VA 4) 

Einrichtungen und Anlagen Grund-· Betriebs-
vermögen vorrichtung 

1. 

11.1 

11.1.1 

11.1.2 

11.2 

11.3 

11.4 
11.4.1 

11.4.2 
11.5 
11.5.1 
11.5.2 

11.6 
11.6.1 

11.6.2 

11.7 
11.8 

11.9 

11.10 

Eissportstadien, ~hallen, -zeotren · 
Eislaufflächen, Einsschnell-
Iaufbahnen, Eisschießbahnen 
Oberboden, bestehend aus Kühl-
sohlenaufbau, Isolierung, 
Dichtungsbahnen, Schmelzwasser-
rinnen 
Unterboden, best~hend aus 
Beton oder Stahlbeton 
Schneegruben 
Kälteerzeuger mit Kondensator, 
Kompressor, Kältemittelvorrat, 
Pumpenanlage, Bewässerungs-
vorrichtung 
Umgangszonen 
Schlittschuhschonender 
Bodenbelag 
Unterbo.den 
Anschnallbereich 
Oberbodenbelag 
Unterboden 
Beleuchtungsanlagen 
spezielle 
allgemeine 
Lautsprecheranlagen 
Spielanzeige, Uhren, Anzeige-
tafeln 
Abgrenzungen (z. B. Bande·), 
Sicherheitseinrichtungen, 
Sperrgitter zwischen Spiel-
feld und Zuschauerbereich 
Klimaartlagen im Hallenbereich 
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~ewG 1965 

Anweisungen 

Einrichtungen und Anlagen Grund- Betriebs-
vermögen vorrichtung 

11.11 Duschräume, Toiletten, Umkleide-
räume X 

11.12 Regieraum, Werkstatt, Massage-
räume, Sanitätsraum X 

11.13 Duschen X 

11.14 Massage hecken X 

11.15 Heizungs- und Warmwasser-
versorgungsanlagen . X 

11.16 Trafostationen und Notstrom-
versorgungsanlagen 

11.16.1 Umschließung X x' 
11.16.2 Trafo und Schalteinrichtung X 

11.16.3 Notstromaggregat X 

11.17 Zuschauertribünen im Freien 
und im Gebäude xl X 

11.18 ·Emporen und Galerien X 

11.19 Bestuhlung zu 11.17,11.18 X 

11.20 Küchen- und Ausschank-
einrichtungen X 

11.21 Kassenhäuschen (soweit nicht 
transportabel) X 

11.22 Kioske X 

11.23 Allgemeine Wege- und Platzbefesti-
gungen, Einfriedungen, Ver- und 
Entsorgungsleitungen X 

12. Golfplätze 
12.1 Grund und Boden X 

12.2 Besonders hergerichtete 
"Abschläge", Spielbahnen, 
"roughs" und "greens" 
(Spielbefestigung, Drainage, Rasen) X 

12.3 Spielbahnhindernisse X 
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Anweisungen 

Einrichtungen und Anlagen Grund- Betriebs-
vermögen vorrichtung 

12.4 Übungsflächen (ohne Grund und 
Boden) wie pitching-greens 
(pitching =Herausschlagen eines 
Golfballs aus einem Hindernis) 
und pu tting-greens (putting = 
Einspielen des Golfballs in das 
hole, das Loch), driving-ranges 
( Übungsfelder für Weitschläge) X 

12.5 Einfriedungen X x5 
12.6 · Abgrenzungseinrichtungen zwi-

sehen Spielbahnen und Zuschauern X 

i2.7 Allgemeine Wege- und Platz-
befestigungen X 

12,8 Anzeige- und Markierungs-
einrichtungenoder -gegenstände X 

12.9 Unterstehhäuschen X 

12.10 Kartenhäuschen (soweit nicht 
transportabel) X 

12.11 Kioske X 

12.12 Clubräume, Wirtschaftsräume, 
Büros, Aufenthaltsräume X 

12.13 Umkleideräume X 

12.14 Duschräume, Toiletten X 

12.15 Küchen- und Ausschank-
einrichtungen· X 

12.16 Verkaufsräume X 

12.17 Caddy-Räume :X 

12.18 Lager- und Werkstatträume X 

12.19 Abschlagstände auf driving-ranges x8 X 

12.20 Bewässerungsanlagen einschließ-
lieh Brunnen und Pumpen X x7 

12.21 Brunnen- und Pumpenhäuser X xs 
12.22 Drainagen X x7 

Die Überdachungen der Zuschauerflächen sind dann al~ Gebäude zu 
behandeln, wenn sie nach der Verkehrsauffassung einen Raufl! umschlie
ßen und dadurch gegen WitterungseinflUsse Schutz gewähren (Ab
schnitt 5 der Abgrenzungsrichtlinien vom 31. 3. 1967, BStBl II S. 127). 

4 Transformatorenhäuser oder ähnliche kleine Bau werke, die Betriebsvor
richtungen enthalten und nicht mehr als 30 qm Grundfläche haben, ge
statten allenfalls einen nur vorübergehenden Aufenthalt von Menschen. 
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Anweisungen 

Sie sind deshalb ohne weitere Prüfung als Betriebsvorrichtungen anzuse
hen (Abschnitt 6 der Abgrenzungsrichtlinien vom 31. 3. 1967, BStBl II 
S. 127). 

Einfriedungen oder Teile davon, die unmittelbar als Schutzvorrichtun
gen dienen, sind als Betriebsvorrichtungen anzusehen. 

6 Die Abschlagstände sind dann als Gebäude zu behandeln, wenn sie nach 
der , Verkehrsauffassung einen Raum umschließen und dadurch gegen 
Witterungseinflüsse Schutz gewähren (Abschnitt 5 der Abgrenzungs
richtlinien vom 31. 3. 1967, BStBl II S. 127). 

7 Bewässerungsanlagen, Drainagen oder Teile von diesen sind Betriebsvor
r ichtungen, wenn ~ie ausschließlich der Unterhaltung der für das Golf
spiel notwendigen Rasenflächen dienen. 

8 Brunnen- und Pumpenhäuser, die Betriebsvorrichtungen enthalten, 
nicht mehr als 30 qm Grundfläcl!.e haben und deshalb nur einen vor
übergehenden Aufenthalt von Menschen gestatten, sind ohne weitere 
Prüfung als Betriebsvorrichtungen anzusehen (Abschnitt 6 der Abgren
zungsrichtlinien vom 31. 3. 1967, BStBI II S:127). 
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Anweisungen 

Einheitsbewertung des Grundvermögens: 

Bewertungsrechtliche Behandlung von Mobilheimen 

(Er!. des FM NRW vom 11. März 1983- S 3190- 42- VA 4) 

1. Gebäudeeigenschaft von Mobilheimen 

Für die Frage, ob sogenannte' Mobilh.eime bewertungsrechtlich als 
Gebäude anzusehen und damit als Grundvermögen zu bewerten 
sind, ist deren technische Bezeichnung ohne Bedeutung. Entschei
dend ist allein, ob das Mobilheim mit dem Grund und Boden fest 
verbunden ist Das ist der Fall, wenn es auf einzelne oder durch
gehende Fundamente gegründet ist (siehe Abschnitt 7 Abs. 1 Satz 1 
der Abgrenzungsrichtlinien). Unterlegte Steine oder Stützen, die 
lediglich der Standsicherheit des Mobilheims dienen, sind nicht als 
Fundament im Sinne des Abschnitts 7 der Abgrenzungsrichtlinien 
anzusehen. Im allgemeinen wird danach die Gebäudeeigenschaft 
nur bei Mobilheimen in Containerbauweise zu bejahen sein. 

2. Grundstücksart und Bewertungsverfahren 

Die als Gebäude anzusehenden Mobilheime sind wie folgt zu bewer
ten: 

a) Ganzjährig bewohnbare Mobilheime gehören zur Grundstücks-· 
art der Einfamilienhäuser (§ 75 Abs. 5 BewG). Sie sind nach 
§ 76 Abs. 3 Nr. 3 BewG im Sachwertverfahren zu bewerten. 

b) Nicht ganzjährig bewohnbare Mobilheime sind sonstige bebau
te Grundstücke (§ 75 Abs. 7 BewG). Sie sind nach § 76 Abs. 2 
BewG ebenfalls im Sachwertverfahren zu bewerten. 

3. Raummeterpreise 

Die im Erlaß des Senators für Finanzen Berlin vom 2. August 1967 
- IIl D 12- S 3014- 1/67- (Bew-Kartei NW, A Nr. C 6 zu§ 85 
BewG) filr Wochenendhäuser festgelegten Raummeterpreise kön
nen auch bei der Bewertung von Mobilheimen zugrunde gelegt 
werden. 

4. Gebäudelebensdauer 

Im allgemeinen ist eine gewöhnliche Lebensdauer von 10 bis 30 
Jahren zugrunde zu legen. Bei Mobilheimen in Containerbauweise 
kann u. U. auch von einer höheren Lebensdauer ausgegangen wer
den . 
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Anweisungen 

Einheitsbewertung des G rundbesi tzes: 

Abgrenzung Gebäude/Betr iebsvorrichtungen bei Zelthalle n 
und Textilbauten 

(Er!. des FM NRW vom 6. März 1984 ..:.._ S 3190 - 20 - VA 4) 

Zelthallen und Textilbauten sind dann als Gebäude anzusehen , 
wenn alle Merkmale des Abgrenzungserlasses vom 
31. März 1967 S 3190 - 1 - V 1 (BStBl 1967 li S. 127) vorliegen. 
Dies ist im Einzelfall zu entscheiden. Zelthallen werden nur in 
wenigen Fällen Gebäude sein, weil meistens die feste Verbin
dung mit dem Grund und Boden fehlt. Ich nehme dazu auf den 
Er lall vo~ 10. Juli 1974 S 3190- 20 - V C I Bezug.*) · 

Soweit eine Bewertung als Gebäude in Betracht kommt, sind 

Zelthallen mit 25 DM/m2 Grundfläche und 
Texilbauten mit 100 DM/m2 Grundfläche 

zu bewerten . 

(Wertverhältnisse 
1. Jan. 1964) 

Die Lebensdauer dieser Gebäude ist mit 15 Jahren anzu
nehmen. 
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Anweisungen 

Grundste uerliche Behandlung von Grundbesitz, der für sport
liche Zwecke benutzt wird (sportliche Anlagen) 

(Erl. des FM NRW vom 15. März 1984 - G 1105 - 5 - V A 4 I 
s 3190) 

1. Sportliche Anlagen von inländsichen jur istischen Personen 
des öffentlichen Rechts 

Sportliche Anlagen, die der Öffentlichkeit zur bestim
mungsgemäßen Benutzung zur Verfügung stehen, sind 
nach§ 3 Abs. 1 Nr. 1 GrStG von der Grundsteuer befreit. 

Sportliche Anlagen, die einem Sportverein zur Benutzung 
überlassen sind, sind unter den Voraussetzungen des § 3 
Abs. 1 Nr. 3 GrStG steuerfrei. • 

2. Sportliche Anlagen von Sportvereine n 

Ist. ein Sportverein einschließlich seiner sportlichen Veran
staltungen gemeinnützig (vgf. insbesondere §52, § 65 und 
§ 68 Nr. 7 AO sowie Abschn. 10 KStR 1981), sind die sportli
chen Anlagen einschließlich der Zuschauer flächen mit oder 
ohne Tribühnenaufbauten von der Grundsteuer befreit(§ 3 
Abs. 1 Nr. 3 Buchst. b GrStG). 

Bilden die sportlichen Veranstaltungen des Sportvereins 
einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb, .-der nicht Zweck
betrieb im Sinne des § 65 und des § 68 Nr. 7 AO ist, und 
werden die sportlichen Anlagen ganz oder überwiegend für 
diese Veranstaltungen benutzt, so unterliegen sie der 
Grundsteuer. 

Bei einem Sportverein, der Fußballveranstaltungen unter 
Einsatz seiner Lizenzspieler nach dem Bundesligastatut des 
Deutschen Fußballbundes e . V. durchfüh rt, sind sämtliche 
sportliche Veranstaltungen gegen Entgelt als ein wirt
schaftlicher Geschäftsbetrieb .im Sinne von § 14 AO zu be
handeln (Abschn. 11 KStR 1981). Die sportlichen Anlagen 
dienen grundsteuerfreien Zwecken, soweit sie überwie
gend von Amateur- und Jugendmannschaften zu Trai
nings- und Übungszwecken oder zu Amateursportveran
staltungen, bei denen kein Eintrittsgeld erhoben wird, be
nutzt werden. 

3. Sportliche Anlage n auf Grundbesitz von privaten Eige n
tüm ern · 

Grundbesitz, den ein privater .Eigentümer an einen ge
meinnützigen Sportverein zur Benutzung für sportliche 
Zwecke verpachtet hat, unte rliegt der Grundsteuer. Wenn 
sportliche Anlagen öffentliche Sportplätze sind (Ab
schnitt 36 Abs. 2 und 3 GrStG 1978), ist die Grundsteuer 
durch die Gemeinde zu erlassen, falls die jährlichen Kosten 
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in der Regel den Rohertrag übersteigen (§ 32 Abs. 1 Nr. 2 
GrStG). In anderen ·Fällen können Billigkeitsmaßnahme 
der Gemeinden nach § 227 AO in Betracht kommen. 

4. Umfang der Steuerbefreiung 

Zu den sportlichen Anlagen rechnen auch Unterrichts- und 
Ausbildungsräume, Übernachtungsräume für Trainings-· 
mannschaften, Umkleide-, Bade-, Dusch- und Waschräume 
sowie Räume zur Aufbewahrung von Sportgeräten, auch 
wenn sie für diesen Zweck an Vereinsmitglieder ganz oder 
teilweise vermietet sind. Zu den sportlichen Anlagen gehö
ren ferner Unterkunfts- und Schutzhütten .von Bergstei
ger-, Ski- und Wandervereinen. Die Grundsteuerbefreiung 
erstreckt sich auch auf die Befreiung kleinerer, einfach 
ausgestatteter Räume, die deJZ Erfrischung der Sporttrei
benden dienen. 

Zu den sportlichen Anlagen rechnen solche Räume nicht, 
die der Erholung oder der Geselligkeit dienen. Die geselli
gen Veranstaltungen eines als gemeinnützig anerkannten 
Sportvereins, die sich in dem durch § 68 Nr. 7 AO gezogenen 
Rahmen halten, bilden jedoch einen Zweck betrieb. Räume, 
die überwiegend einem solchen Zweckbetrieb dienen, sind 
daher grundsteuerfrei. 

5. Bewertungsrechtliche Einordnung als Grundvermögen als 
Voraussetzung der Grundsteuerpflicht 

I 

Grundsteuerpflicht tlesteht nach Nr. 1 bis 4 nur insoweit, als 
die sportlichen Anlagen als Grundvermögen einzuordnen 
sind. Für Sportstätten ist die Abgrenzung des Grundvermö
gens von den Betriebsvorrichtungen durch Erlasse vom 
19.Mai 1982. und vom 1. Februar 1983 S 3190 - 40 - VA 4 
geregelt. Diese Abgrenzungs-Regelung ist auch in der An
lage zu dem die Umsatzsteuer-Befreiung nach § 4 Nr. 12 
UStG betreffenden BMF-Schreiben vom 16. Januar 1984 
(BStBl I S. 40) enthalten. 

6. Schlußbestimmung 

Dieser Erlaß tritt an Stelle des Erlasses vom 20. März 1974 
(BStBl1974 I S. 125). 

Der Erlaß ist im Bundessteuerblatt 1984 TeH I S. 323_veröffent
licht worden. 
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Anweisungen 

Einheitsbewertung des Grundvermögens und der Betriebs
grundstücke: 

Behandlung der Sprinkleranlagen in Warenhäusern 

(Er!. des FM NRW vom 28. Februar 1985- S 3190- 21 -VA 4) 

1. Der BFH hat im Urteil vom 7. Oktober 1983 III R 138/80 
(BStBl 1984 II S. 262) entschieden, daß Sprinkleranlagen in 
Warenhäusern keine Betriebsvorrichtungen sind, sondern 
als unselbständige Gebäudebestandteile dem Grundver
mögen zuzurechnen sind. Damit ist Abschnitt 16 Abs. 1 des 
Erlasses vom 31. März 1967 S 3190 - 1 - V 1 (BStBl 1967 Il 
S. 127) auch hinsichtlich der Sprinkleranlagen in Waren
häusern überholt. 

Die Sprinkleranlage ist wertmäßig im Einheitswert des 
Grundvermögens bzw. des Betriebsgrundstücks zu erfas
sen. Bei der Bewertung im Sachwertverfahren kommt zu 
dem "errechneten Wert" ein Zuschlag in Betracht. Nach der 
Größe der Schutzfläche des Sprinklerkopfes sind dabei 7,
bis 15,- DM/m2 je nach den Verhältnissen des einzelnen 
Falles anzusetzen. Dabei werden bei Flächen über 20m2 

7,- DM/m2, bei Flächen unter 10m2 je Sprinklerkopf 
15,- DM/m2 anzusetzen sein. 

Soweit ein Gebäude mit'Sprinkleranlage in eine Gebäude
klasse mit Rahmenpreisen fällt, z. B. Warenhäuser, für die 
die Gebäudeklassen 4.1 bis 4.5 der Anlage 15 BewRGr gelten, 
kann die Sprinkleranlage innerhalb der Rahmenpreise be
rücksichtigt werden, so daß ein besonderer Zuschlag entfal
len kann. Zu beachten ist, daß dann die o. a . m 2-Preise auf 
den m 3-Preis umzurechnen sind. 

2. Die Frage, nach welchen Vorschriften bisherige Bescheide 
über die Einheitswerte des Betriebsvermögens und der Be
triebsgrundstücke zu berichtigen sind, wird noch/geprüft.· 
Deshalb können zunächst nur die Einheitswertfeststellun
gen der Einheitswerte der Betriebsgrundstücke mit Sprink
leranlagen durchgeführt werden, die bisher nicht als ab
nutzbares Wirtschaftsgut des Anlagevermögens bei der Ein
heitsbewertung des Betriebsvermögens angesetzt worden 
sind. In diesen Fällen können auch die Einheitswerte des 
Betriebsvermögens festgestellt werden. Soweit in anderen 
Fällen die Einheitswertfeststellung des Betriebsgrund
stücks oder des Betriebsvermögens nicht zurückgestellt 
werden kann, ist eine vorläufige Feststellung durchzufüh
ren. In den Bescheid ist der Hinweis aufzunehmen, daß sich 
die Vorläufigkeit auf die (erstmalige) Erfassung der Sprin
kleranlage im Einheitswert des Betriebsgrundstücks bzw. 
die (e rstmalige) Nichterfassung im Einheitswert des Be
triebsvermögens bezieht. 
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Anweisungen 

Einheitsbewertung des Grundverm ögens und der Betriebs
grundstücke: 

Behandlung der Sprinkleranlagen in War enhäusern 

(Er!. des FM NRW vom 28. Oktober 1985 - S .3190 - 21 - V A 4) 

Die von der bisherigen Praxis abweichende Einordnung von 
Sprinkleranlagen als zum Grundvermögen gehörender 
Gebäudebestandteil (BFH-Urteil vom 7. Oktober 1983, BStBI 
1984 II S. 262) ist verfahrensrechtlich in der Weise zu berück
sichtigen, daß jeweils für den Einheitswert des Betriebsgrund
stücks und den Einheitswert des gewerblichen Betriebs geson
dert geprüft wird, ob und ab welchem Zeitpunkt eine ( rückwir
kende) Änderung nach der AO oder eine fehlerbeseitige nde 
Fortschreibung nach § 22 BewG in Betr:acht kommt. Dabei ist 
zu berücksichtigen, daß § 22 BewG Iex specialis für alle Ände
rungen von Feststellungsbescheiden ist, die nicht auf den Zeit
punkt des Wirksamwerdens des geänderten Bescheids zurück
wirken. Im einzelnen gilt folgendes : 

a) Einheitswert des Betriebsgrundstücks 

Im Einheitswert des Betriebsgrundstücks bisher nicht 
enthaltene Sprinkleranlagen sind werterhöhend im Wege 
der fehlerbeseitigenden Fortschreibung zu erfassen. Die 
fehlerbeseitigende Fortschreibung ist . auf den Feststel
lungszeitpunkt durchzuführen, für den erstmals die Wert
grenzen des § 22 BewG überschritten werden. Frühester 
Fortschreibungszeitpunkt ist der 1. Januar 1985 unter der 
Voraussetzung, daß der Feststellungsbescheid noch im 
Kalenderjah r 1985 erteilt wird (§ 22 Abs. 4 Nr. 2, § 22 Abs. 3 
Sätze 2 und 3 BewG). 

b) Einheitswert des Betriebsvermögens 

899 

Der Wegfall von Sprinkleranlagen als nicht in Grundbesitz 
bestehendes Wirtschaftsgut des Betriebsverm,ögens ist in 
allen Fällen durch eine (rückwirkende) Änderung nach der 
AO zu berücksichtigen, in denen die Verfahrenslage dies 
zuläßt. Insbesondere zu ändern sind somit Feststellungen 
unter dem Vorbehalt der Nachprüfung. Ist die Hauptfest
stellung des Ein heitswerts des Betriebsvermögens ilUf den 
1. Januar 1983 bestandskräftig, kommt eine wertmindernde 
fehlerbeseitigende Fortschreibung frühestens auf den 
1. Januar 1984 in Betracht(§ 22 Abs. 4 Nr. 2 BewG). 
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Anweisungen 

Einheitsbewertung des Grundvermögens und Vermögensbe
steuerung: 

Ansatz von Planungs- und Projektierungskosten bei der Ein
heitsbewertung von Grundstücken im Zustand der Bebauung 
und bei der Vermögensbesteuerung 

(Erlaß des FM NRW vom 12. Dezember 1985 - S 3214 - 6 -
V A 4 I S 3230 - 29 - VA 4) 

Hinweis auf 2 zu§ 91 BewG. 
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Einheitsbewertung des Grundvermögens und der Betriebs
grundstücke: 
Behandlung der Sprinkleranla~en in W~renhäusern 

(Erlaß des FM NRW vom 14. April1987- S 3190- 21- VA 4) 

Gegen die Höhe der Zuschläge für Sprinkleranlagen in Waren
häusern mit Schutzflächen unter 10 qm je Sprinklerkopf ent
sprechend der Regelung in Nr. 1 des Bezugserlasses sind sei
tens der betroffenen Unternehmen und der Verbände Einwen
dungen erhoben worden. Nach dem Ergebnis einer erneuten 
Prüfung bestehen keine Bedenken, bei der "Bewertung von 
Warenhäusern im Sachwertverfahren in allen Fällen Schutz
flächen unter 10 qm je Sprinklerkopf durch einen Zuschlag in 
Höhe von 9,- DM je ·qm geschützter Fläche zu erfassen. 

Der Bundesminister der Finanzen hat das gemeinsame Steuer
büro der Bundesarbeitsgemeinschaft der Mittel- und Großbe
triebe des Einzelhandels e. V. entsprechend unterrichtet. 
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Abgrenzung des Grundvermögens von den 
Betriebsvorrichtungen; 

Be- und Entlüftungsanlagen in einer Tiefgarage 

(Erl. FM NRW vom 6. März 1989- S 3190- 10 - VA 4) 

Be- und Entlüftungsanlagen in einer Tiefgarage sind Einrichtungen, die 
den Aufenthalt von Menschen in der Tiefgarage erst ermöglichen; die 
Garage wird hierdurch nicht betrieben. Diese Be- und Entlüftungsan
lagen sind deshalb dem Grundvermögen zuzurechnen. Als Gebäudebe
standteil werden sie durch den der Gebäudeklasseneinteilung entspre
chenden Raummeterpreis erfaßt. 
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Anweisungen 

Einheitsbewertung des Grundbesitzes; 

Abgrenzung der Gebäudebestandteile von den 
Betriebsvorrichtungen bei " Reinräumen" 

(Er!. FM NRW vom 18. April 1991- S 3190-53- VA 4) 

Na<;h der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs (vgl. zuletzt Urteil vom 
10. 10. 1990, BStBI 1991 li S. 59) setzt der Begriff der Betriebsvor
richtung voraus, daß zwischen dem zu einer Betriebsanlage gehörenden 
Gegenstand und dem Betriebsablauf ein besonders enger Zusammen
hang besteht, wie er bei einer Maschine üblicherweise gegeben ist. Für 
die Annahme einer Betriebsvorrichtung reicht es nicht aus, daß eine 
Anlage zu einem gewerblichen B~trieb gehört und daß sie für die Aus
übung des Gewerbebetriebs nützlich, notwendig oder sogar vorgeschrie
ben ist. 

Dementsprechend sind Bestandteile von Räumen, die insbesondere der 
Herstellung von Computerchips, Kugellagern und elektronischen Gerä
ten dienen und in denen daher Staubfreiheit sowie eine gleichbleibende 
Temperatur und Luftfeuchtigkeit gewährleistet sein müssen (sog. Rein
räume), unter den folgenden Voraussetzungen als Betriebsvorrichtun
gen zu behandeln: ... 

I. Klima- und Luftreinigungsanlagen sowie Luftschleusen als Zugang 
zu den Reinräumen sind als Betriebsvorrichtungen anzusehen, wenn 
auf diese Einrichtungen im wesentlichen wegen des Produktions
vorgangs nicht verzichtet werden kann. 

2. Aufgebrachte Wand- und Deckenverkleidungen sind als Betriebs
vorrichtungen anzusehen, wenn ein Höchstmaß an Staubfreiheit, 
eine ganz bestimmte oder sich nur in engen Grenzen bewegende 
Raumtemperatur oder eine bestimmte Luftfeuchtigkeit für den Pro
duktionsvorgang unbedingt gewährleistet sein müssen. Isolierungen 
sowie Wand- und Deckenverkleidungen in Sandwich-Bauweise sind 
jedoch, da sie nicht ausschließlich zu einer Betriebsanlage gehören, 
stets als Gebäudebestandteile anzusehen(§ 68 Abs. 2 Satz 2 BewG). 

3. Ein zusätzlich zu dem vorhandenen Fußboden aufgebrachter Fuß
boden (sog. aufgeständerter Fußboden) ist den Betriebsvorrichtun
gen zuzurechnen, wenn er, wie die Wand- und Deckenverkleidun
gen, für den Produktionsvorgang unentbehrlich ist. 

979 Bew-Kartei NW, 18. Erg.-Lfg. (Juli 1995) 

§ 68 BewG 1965 
(S 3190) 
41 

- l -
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Einheitsbewertung des Grundvermögens; 

Abgrenzung des Grundvermögens von den 
Betriebsvorrichtungen 

(Erl. FM NRW vom 31. März 1992- S 3190- 56- VA 4) 

Hinweis auf gleichlautenden Erlaß der obersten Finanzbehörden der 
Länder vom 31. März 1992- BStBI 1992 I S. 342. 
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Anweisungen , 

Einheitsbeweryung des Grundvermögens; 

Abgrenzung der Gebäude von den Betriebsvorrichtungen bei 
Selbstbedienungsautowaschanlagen und ihre Bewertung 

Im wesentlichen gleichlautend! 

Rdvfg. OFD Düsseldorfvom 6. Dezember 1994 - S 3190-24- St 214 

Rdvfg. OFD Köln vom 30. September 1994- S 3190-39- St 21 A 

Rdvfg. OFD Münster vom 18. August 1994- S 3190-49- St 21-33 

Von verschiedenen Firmen werden Autowaschanlagen errichtet, in denen 
PKW in Selbstbedienung mit Hochdruckreinigungsgeräten gesäubert 
werden. Es handelt sich hierbei um einzelne Waschboxen, die nach 
Bedarf und Aufstellungsmöglichkeit in beliebiger Anzahl nebeneinan
der im Baukastensystem aufgestellt werden können. Die tragenden Stüt
zen und die Dachkonstruktion sind als selbsttragender Stahlrahmen 
ausgebildet, der durch Fundamente fest mit dem Grund und Boden ver
ankert ist. 

Die Boxen sind an den Ein- und Ausfahrseiten offen. Die übrigen Wan
dungen und die Dachkonstruktionen sind in der Regel mit Plexiglas 
oder vergleichbaren Materialien verkleidet. Die Stellplätze sind beto
niert und haben zur Wasseraufbereitungsanlage hin einen Schmutzwas
serablauf. 

Zu der Gesamtanlage gehört ein sog.-Technikraum, der vom Aufsichts
personal auch als Aufenthaltsraum genutzt wird. Er ist regelmäßig als 
ein eingeschossiges Massivbauwerk errichtet. . 

Bei der Abgrenzung und der Bewertung solcher SB-Autowaschanlagcn 
bitte ich wie folgt zu verfahren: 

Gebäudewert 

Waschboxen und Technikraum weisen. in der Regel alle Merkmale auf, 
an die die Gebäudeeigenschaft geknüpft ist. Sie sind deshalb als "Gebäu-
de" zu bewerten. · 

Bei der Bewertung der Waschboxen ist von den Raummeterpreisen der 
Gebäudeklasse 2.31 (Anlage 14 Teil B zu Abschnitt 38 BewRGr) aus
zugehen; für den eingeschossigen Technikraum gelten die Raum
meterpreise der Gebäudeklasse 2.34 ff. Für die an den Ein- und Aus
fahrseiten fehlenden Außenwände sind Abschläge vorzunehmen. 

Wert der Außenanlagen 

Anlagen, wie z. B. Bodenbefestigungen, sind nach den in Abschnitt 4 
des Abgrenzungserlasses vom 31. 3. 1992 (BStBl 1992 l S. 342) auf
geführten allgemeinen Grundsätzen von 'den Betriebsvorrichtungen 
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abzugrenzen. Für die Ermittlung des Wertes der Außenanlagen gelten 
die in Anlage 17 zu Abschnitt 45 BewRGr aufgeführten Durchschnitts-

preise. 
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Anweisungen 

Einheitsbewertung des Grundvermögens: 

Bewertungsrechtliche Behandlung von Mobilheimen 

(Er!. FM NRW vom 28. März 1995- S 3190 -: 42- VA 4) 

Nach bisheriger Verwaltungsauffassung standen untergelegte Steine oder 
Stützen, die lediglich der Standfestigkeit eines Mobilheimes dienen, 
der Annahme der Gebäudeeigenschaft bei Mobilheimen entgegen (Tz. I 
des Bezugserlasses vom 11. März 1983).*) 

Nach der neueren Rechtsprechung zur Ortsfestigkeit ist eine feste Ver
bindung mit dem Grund und Boden jedoch auch dann anzunehmen, 
wenn bei Bauwerken im Feststellungszeitpunkt entweder eine auf Dau
er angelegte Nutzung (mindestens sechs Jahre) gegeben ist oder auf
grund der Zweckbestimmung eine dauernde Nutzung zu erwarten ist 
(BFH-Urteil vom 23. September 1988, BStBI 1989 ll S, 113; Tz. 2.5 
des Bezugserlasses vom 31. März 1992).**) Diese Grundsätze sind 
auch bei Mobilheimen zu beachten. 

*) Der Erlaß ist wiedergegeben in 33! 
**) Vgl. BStBl 1992 I S. 342. 
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Anweisungen N fD 1 

Einheilsbewertung des Grundvermögens 
hier: Behant,Uu,ng der Bodenbefestigungen bei Tankstellen-

grundstil~en 

Im wesentlichen gleichlautend 
Rdvfg. OFD Düsseldorf vom 4. Juli 1967 .:.... S 31.90 Ä-St 21f 
Rdvfg. OFD Köln vom 14. Juli 1967- S 3190- 4- St 211 
Rdvfg,. OFD Münster vom 26. Juni 1967 - S 3190 - 1 -
St 21 _. 33 

Der Finanzminister des Landes Nordrhein-W,estfalen hat mit 
Schreiben vom 14. Juni 1967 S 3190- t- V 1 de!ft-iineralöl
Wirtschaftsve'rband e. V., 2 Harnburg 1, St!!indamm 71 XII mit
geteilt: 
. Nach Abschnitt 18 Abs, 2· des .gleidllautenden Ländererlasses 
vom 31. März 1967 (BStBl 1967 II S. 12'{)') sind Bodenbefesti
gtmgen der Tankstellenbetriebe wegen ' Ihrer besonderen _ 
betrieblichen Ausgestaltung und Zweckbe~tin)mung al~ 
Betrlebsvorridltungen anzUsehen. Wenn in diesem Zusam
menhang auch nicht ausdrücklich darauf hingewiesen worden 
ist, daß nur die Bodenbefestigungen von Tankstellengn).Ild~ 
stücken, die ölundutchlässig sind, z. B. Beton- und Bitum
decken, <len BetriebsvorrichtJ,lngen zuzurechnen si:nd, so 
bedeutet das doch n~c:?t,' daß bei Ti!nll:stellengrundstü,cken 
jede Bodenbefestigung · !idt.lechthin Betriebsvorrichtung sei. 
So gehört eine einfache Bodenbefestigung, die nicht für .den 
Tankstellenbetrieb besonders ausgestattet ist, wie bei -j·edem 
an.deren gewerblich genutzten Grundstück ats Außenanlage 
zum Tankstelleng_rundstüdJ. Sie haben selbst in Ihrem Sdl.rei
ben vom 23. Nbv"ember 1962, das seinerzeit an Herrn Mini
sterialdirigE;!nt Dr. Rössler im Bundesfinanzministerium geridl.
tet wo-rden ist, auf das Erfordernis der besonderen Ausgestal
tung_ der Plat;befestigungen an 1 Tankstellen hingewiesen. 
Dabei haben Sie u: a . audl. ausgeführt, daß die Platzbefesti
gUngen an Tankstellen hinsidl.tlich des Grundwassersdlutzes 
eine völlig undUr<hlässigEr Decke verlangen. Darübej: hinaus 
müsse die absolute 01- und Benzinbeständigkeit gesidl.ert 
sein. Diese Merkmale sind von Ihnen zur Charakterisierung 
der Platzbefestigungen bei Tankstellenbetrieben als etriebs
vorrichtung herausgestellt worden. fdl. sehe deshalb l.eine 
Veranlassung, insoweit meinen :ßrlaß vom ,21. Januar 1963 
S 3231 - 5 - VC 1 einzJ.Isdl.ränken. ' 
Abschrift dieses Sdl.reibens habe i<h den Oberfinanzdirektio
nen des Landes Nordrhein-Westfalen sowie den obersten 
Finanzbehörden des Bundes und der Länder übersandt. • 
Ich bitte um Beachtung. 

•1 Zusatz der Oberßnanzdlrektlonen: 
Der Erlaß FinMin NW vom 31. März 1967 Lst audl in der amflidi~n· Hand
ausg'llbe der BewRGr (Seite 124 ff.J abgedrud!.t. 
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Anweisungen 

Einheitsbewertung des Grundbesitzes; . 
hier: Bewertungsredltliche Behandlung der Gewädlshäuser 

Vgl. 

Rdvfg. OFD Düsseldorf vom 23. November 1967 - S 3190 A 
- St 211 

S3190-4-St212 
, Rdvfg. OFD Köln vom 18. Sept. 1967- S 

3228 
_ 

1 
_ St 2

1
2 

Rdvfg. OFD Münster vom 2. Juni 1967 - S 3190 - 1 - St 21 
-33 

Der Bundesfinanzhof hat in einem zur Grunderwerbsteuer er
gangenen Urteil vom 9. Dezember 1964 II 11/60 U (BStBl 1965 
III S. 116) und in einem zur Einkommensteuer ergangenen 
Urteil vom 29. April 1965 'IV 386/62 U (BStBl 1965 III S. 610) 
entsdlieden, daß die der Pflanzenzucht dienenden Gewächs
häuser mit Vollglasumschließung und nach oben ausschwenk
baren Fenstern auch dann Betriebsvorrichtungen sind, wenn 
sie durch Fundamente mit dem Grund und Boden fest verbun
den sind. 

Die Frage, ob ein Gewächshaus als Gebäude oder als Betriebs
vorrichtung anzusehen ist, hat für die Einheitsbewertung nUI 
geringe praktische Bedeutung, z. B. in den (wenigen) .Fällen, 
in denen ein Verkaufsgewächshaus einer gewerblichen Gärt
nerei (als Betriebsgrundstück) wie Grundvermögen oder ein 
Gewächshaus eines Fabrikbetriebs zu. bewerten· ist. In der
artigen Fällen bitte ich bei der Abgrenzung von Gebäude und 
Betriebsvorridttung weiterhin nach den allgemeinen bewer
tungsrechtlichen Grundsätzen zu verfahren. Für die Einheits
bewertung midi altem Recht gilt der Erlaß des Finanzministers 
des Landes Nordrhein-Westfalen vom 28. März 1960 S 3230 
- 1 - VC 1 (BStBl 1960 II S. 93, Anlage 12 der VStR 1966), 
für die Einheitsbewertung nach neuem Recht der Erlaß des 
Finanzministers des Landes Nordrhein-Westfalen vom 31. 
März 1967 S 3190- 1 -V 1 (BStBI 1967 II S. 127, abgedruckt 
auch als Anlage in der Handausgabe der BewRGr) . 
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Hauptfeststellung der Einheitswerte des Grundbesitzes auf 
den 1. Januar 1964; 

hier: Einzelfragen zur Abgrenzung der 
Betriebsvorrichtungen vom Grundvermögen und von 
den Betriebsgrundstücken 

Im wesentlichen gleichlautend! 

Rdvfg. OFD Düsseldorf vom 19. Febr. 1968- S 3190 A-St 211 
Rdvfg. OFD Köln vom 5. Jan. 1968- S 3190-4- St 211 
Rdvfg. OFD Münster vom 31. Jan. 1968 - S 3190- I - St 21-33 

1. Behandlung von Beleuchtungsanlagen 

Nach Abschnitt 15 Abs. I des Bezugserlasses*) gehören Beleuchtungs
anlagen grundsätzlich zum Gebäude. Danach sind alle festverlegten 
Anlagen, es sei denn, sie gehören zu Spezialbeleuchtungsanlagen, bei 
der Bewertung des Gebäudes zu erfassen. Beleuchtungskörper und 
Lichtreklame können dagegen als besondere Wirtschaftsgüter des 
beweglichen Anlagevermögens behandelt werden. 

2. Behandlung von Müllschluckanlagen 

Wie Sammelheizungsanlagen, Klimaanlagen und Warmwasseranlagen 
sind auch die Müllschluckanlagen im allgemeinen Teil des Gebäudes. 

3. Behandlung von Lastenaufzügen 

Nach Abschnitt 14 Abs. 2 des Bezugserlasses sind nur die typischen 
Lastenaufzüge gewerblich genutzter Gebäude Betriebsvorrichtungen. 
Es wird sich dabei in erster Linie um die Lastenaufzüge in Fabrikge
bäuden handeln. Lastenaufzüge in Kauf- und Warenhäusern sowie in 
Büro- und Verwaltungsgebäuden dienen regelmäßig wie Treppen der 
Gebäudenutzung. Sie stehen nicht in einer besonderen Beziehung zu 
dem auf dem Grundstück ausgeübten gewerblichen Betrieb. Es wird 
dazu auf das rechtskräftige Urteil des Finanzgerichts Münster vom 24. 
März 1964 FG ill c Nr. 13/61 (veröffentlicht in EFG Heft 12 S. 581) 
verwiesen. 

4. Behandlung lose verlegter Fußbodenplatten 

Die Fabrikgebäude sind verschiedentlich mit Fußbodenplatten aus 
Stahlblech oder Kunststoffen ausgelegt. Diese Platten sind lose verlegt 
und auswechselbar. Sie dienen dazu, eine stabile und gleichmäßige 

*) Der Bezugserlaß ist der Er!. FinMin NW vom 31. März 1967- S 3190- I
V I - (BStBI 1967 II S. 127). 
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Anweisungen 

Unterlage für den Transport von Rohstoffen, Halbfertig- und Fertiger
zeugnissen auf Staplern oder Elektrokarren abzugeben. 

Bei der Eisen- und Stahlindustrie sollen diese Fußbodenplatten gemäß 
einer Vereinbarung aus der Zeit der Entflechtung der Montan-Industrie 
als Wirtschaftsgüter des beweglichen Anlagevermögens behandelt wor
den sein. 

Für die Hauptfeststellung 1964 ist an dieser Sachbehandlung nicht 
mehr festzuhalten. Diese Fußbodenplatten dienen dem Gebäude und 
sichern die Gebäudenutzung. Sie sind deshalb zum Gebäude zu rech
nen. 

5. Behandlung besonders befestigter Fahrbahnen und 
besonders stabil ausgeführter Platzbefestigungen 

Gelegentlich werden Fahrbahnen oder auch Platzbefestigungen auf den 
Betriebsgrundstücken in einer über die normalen Bedürfnisse hinaus
gehenden Weise besonders stabil ausgeführt, weil die auf ihnen zu 
bewegenden Lasten (z. B. schwerste Maschinen) dies erforderich 
machen. Derartige Fahrbahnen stehen nicht nur im Zusammenhang mit 
der Notwendigkeit, das Grundstück verkehrsmäßig zu erschließen, son
dern sind durch die besonderen und unmittelbaren betrieblichen Erfor
dernisse bedingt. Sie können im Einzelfall entsprechend der Regelung 
im Abschnitt 18 Abs. 2 des Bezugserlasses als Betriebsvorrichtungen 
anzusehen sein. 

6. Behandlung der Beleuchtungsanlagen auf Straßen, Wegen 
und Plätzen 

Zu den Außenanlagen des Grundstücks gehören auch die Beleuchtungs
anlagen auf Straßen, Wegen und Plätzen eines Betriebsgrundstücks. Bei 
der Bewertung des GrundstUcks sind deshalb nicht nur die Lichtkabel 
und Kabelschränke, sondern auch die Bogenlampen, Kandelaber, Licht
masten und Armaturen zu erfai!_sen. Nur dann, wenn diese Anlagen 
überwiegend einem Betriebsvorgang dienen (z. B. der Ausleuehrung ~ 
eines Lagerplatzes für Zwecke der Materiallagerung), sind sie den W 
Betriebsvorrichtungen zuzurechnen. 

• Ersatzblatt • - 2 -
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Einheitsbewertung des land- und forstwirtsdlaftlidlen 
Vermögens; 

hier: Bewertung von sog. Herrenhäusern nadl altem und 
nach neuem Redlt 

Gleichlautend: 

Rdvfg. OFD Düsseldorf vom 12. September 1968 - S 3110 
A-St 211 
Rdvfg. OFD Köln vom 19. August 1968- S 3110-4- St 212 
Rdvfg. OFD Münster vom 4. September 1968- S 3126 - 8 
-St 21 - 33 

Hinweis auf Nrrft1 zu § 33 BewG 1965 

NID 36 Bew-Kartel NW, 2. Erg-Lfg (November 1968) -I-
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Anweisungen 

Abgrenzung des land- und forstwirtschaftliehen Vermögens 
vom Betriebsvermögen und vom Grundvermögen sowie 
Behandlung der entsprechenden Einkünfte 

Rdvfg. OFD Münster vom 10. Juni 1969 - S 3110 - 29 -
St 21-33. 

Hinweis auf NfD C 1 zu § 33 BewG 1965. 

NJD 63 Bcw-Kartei NW, 4. Erg-Lfg (Febr. 1970) - 1-
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Einheitsbewertung des Grundbesitzes; 

hier: Behandlung von Platzbefestigungen 

(Erl. FinMin NW vom 24. ~pril 1972 - ; ~!: = ~ = ~~ ~) 
Der Bundesfinanzhof hat im Urteil vom 2. Juni 1971 III R 18/70• 
(BStBl 1971 li S. 673) entschieden , daß bei dem Umspannwerk 
eines Elektrizitätsunternehmens die äußere Einfriedigung 
(Zaun und Tor) zum Grundstüdt (Außenanlagen) , die Platz
befestigungen dagegen, die der Wartung der Anlagen dienen 
(Schalterstraßen, Trafostraßen, Umkehrplatz) , zu den Betriebs
vorrichtungen zu zählen sind. Neben der Behandlung der 
Platzbefestigungen bei Tankstellen (vgl. BFH-Urteil v . 23. Fe
bruar 1962 - BStBl 1962 111 S. 179) und bei Flughafenanlagen 
(Abschn. I Nr. 2 Buchstabe a der Anlage zu meinem Erlaß vom 
8.0ktober 1964 S 3194- 22- VC 1) hatder Bundesfinanzhof 
damit eine weitere Ausnahme vom Grundsatz der Zurechnung 
von Platzbefestigungen zum Grundstüdt zugelassen. Nach dem 
Urteil des Bundesfinanzhofs vom 2. Juni 1971 ist zu ver
fahren. 

Bei der Anwendung der vom Bundesfinanzhof in di~sem Urteil 
entwidtelten Grundsätze ist jedoch zu beachten, daß der Bun
desfinanzhof deshalb zu seiner Entscheidung (Behandlung der 
Platzbefestigungen als Betriebsvorrichtung) gekommen ist, 
weil die Platzbefestigungen nur der Reparatur des Werkes 
und nicht auch zugleich dem sonstigen Verkehr innerhalb des 
Werkes dienen. 

Es ist deshalb nicht beabsidltigt, Absdlnitt 18 der Abgren
zungsrichtlinien vom 31. März 1967 (BStBl II S. 127 und BewRGr 
S. 124) zu ergänzen. 

') SieheR Nr. I lfd. Nr. 4 zu§ 68 BewG 1965. 

NID 102 Bew-Kartei NW, 7. Erg.-Lfg. (MArz 1973) -I-

§ 68 BewG 1965 
(S 3190) 
NID6 



Anweisunge·n 

Einheitsbewertung des Grundbesitzes: 

Abgrenzung der Außenanlagen eines Grundstücks von den 
Betriebsvorrichtungen 

Im wesentlichen gleichlautend! 
Rdvfg. OFD Düsseldorf vom 14. Mai 1984 ~ S 3190- 16- St 215 
Rdvfg. OFD Köln vom 15. März 1984- S 3190- 30- St 211 
Rdvfg. OFD Münster vom 23. Februar 1984 - S 3190 - 41 -
St 21-33 

Der Bundesfinanzhof hat in einem nicht zur Veröffentlichung 
_bestimmten Urteil vom 7. 10. 1983lll R 106/82 der Revision des 
Finanzamts entsprochen und den besonders starken Unterbau 
des Kalksteinlagerplatzes einer Zuckerfabrik nicht als Be
triebsvorrichtung, sondern als Außenanlage behandelt. 

In den Urteilsgründen ist u. a. ausgeführt: 

· "1. Nach § 68 Abs. 1 Nr. 1 BewG gehören Gebäude sowie die 
sonstigen Bestandteile des Grund und Bodens zum Grund
vermögen. Maschinen und sonstige Vorrichtungen aller 
Art, die zu einer Betriebsanlage gehören - Betriebsvor
richtungen- sind jedoch nicht in das Grundvermögen ein
zubeziehen, auch wenn sie nach bürgerlichem Recht we
sentlicher Bestandteil des Grund und Bodens oder des dar
auf errichteten Gebäudes sind(§ 68 Abs. 2 Nr. 2 BewG). Ob 
die Befestigung für das Kalksteinlager eine Betriebsvor
richtung darstellt, hängt nach der Rechtsprechung des Se
nats davon ab, ob diese in einer besonderen oder unmittel
baren Beziehung zu dem auf dem Grundstück ausgeübten 
gewerblichen Betrieb steht, so daßdurch sie das Gewerbe 
betrieben wird (vgl. BFH-Urteil vom 14. 8. 1958 III 382/57 U, 
BFHE 67, 325, BStBl III 1958, 400). Dient die Befestigung 
lediglich der Befestigung des Grundstücks, handelt es sich 
um einen Grundstücksbestandteil (hier Außenanlage), der 
in die Bewertungseinheit des Grund und Bodens einzube
ziehen ist. Insbesondere wenn Bodenbefestigungen nur der 
besseren Befahrbarkeit des Bodens dienen, fehlt eine be
sondere Beziehung zu dem auf dem Grundstück ausgeüb
ten Gewerbebetrieb (vgl. BFH-Urteil vom 19. 2. 1974 VIII R 
20173, BFHE 113, 397, BStBl II 1975, 20). . 

Im Streitfall ist das Finanzgericht von dieser Rechtspre
chung ausgegangen. Es war jedoch unter Berufung auf das 
BFH-Urteil vom 30. 4. 1976 111 R 132174 (BFHE 119, BStBl II 
1976, 52'7) der Auffassung, daß bei der Abgrenzung des 
Grundvermögens von den "sonstigen Vorrichtungen aller 
Art" nicht engherzig zu verfahren sei. Die besondere Bezie
hung zu dem ausgeübten Gewerbebetrieb hat es in der 
außergewöhnlichen Ausführung der Befestigungen im Zu-

. . 
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sammenhang mit den Stahlbetonstützwänden auf der 
Rückseite des Lagers gesehen. Auch stehe der Lagerplatz 
während der Lagerzeit der Kalksteine für den allgemeinen 
Verkehr auf dem Grundstück nicht zur Verfügung. Die 
besondere betriebliche Ausgestaltung und Zweckbestim
mung des Lagerplatzes werde durch die verschiedenen Be
triebsvorrichtungen (Transportband, Aufgabeturm und 
Bandbrücke) augenfällig, die die Verbindung zu den übri
gen Betriebsteilen herstellten. 

2. Dieser rechtlichen Würdigung vermagder erkennende Se
nat nicht zu folgen. Das Urteil in BFHE 119, 97, BStBl II 1976, 
527 geht zwar davon aus, daß der Begriff "Vorrichtungen A. 
aller Art" nach dem Gesetzeswortlaut nicht eng zu fassen -
ist. Als Abgrenzungsmerkmal für diesen solchermaßen 
weit gefaßten Begriff der Betriebsvorrichtung gegenüber 
dem Grundvermögen hält das zitierte Urteil jedoch an der 
besonderen und unmittelbaren Beziehung der Vorrichtung 
....,. Platzbefestigung - zu dem auf dem Grundstück betrie-
benen Gewerbebetrieb fest. Von diesem Grundstück haben 
die Rechtsprechung des BFH und die Literatur Ausnahmen · 
nur in begrenztem Umfang zugelassen (vgl. Nachweis in 
BFHE 11~, 397, BStBL II 1975, 20). Die in diesen Ausnahme-
fällen zu den unterschiedlichsten Zwecken angelegten Bo
denbefestigungen (Platzbefestigung einer Tankstelle, 
Schaltstraßen eines Umspannwerkes, Start- und Lande-
bahnen auf Flugplätzen sowie Teststrecken von Automobil-
fabriken) haben gemeinsam, daß sie für den Grundeigentü~ 
mer mit der Einstellung des konkreten Betriebes wertlos 
werden. Hi~rvon kann nicht schon gesprochen werden, 
wenn aus betrieblichen Gründen eine besonders starke Bo
denbefestigung vorgenommen wird, während anderen Be-

- trieben eine leichte Bodenbefestigung genügen würde. 
De{ln die besonders starke Bodenbefestigung macht die auf 
dem Grundstück befindlichen Betriebsgebäude auch für 
andere Betriebe benutzbar, die gleiche oder ähnliche An
forderungen an die Bodenbefestigung stellen wie der Be- e 
trieb; der die Bodenbefestigung ausführen läßt. Je stärker 
die Bode.n befestigunggestaltet wird, um so vielfältiger kann 
sie benutzt werden und um so größer ist der Wert für den 
Grundstückseigentümer. 

3. Die von der Klägerin durchgeführte Befestigung des Kalk
steinlagerplatzes ist keine Betriebsvorrichtung; denn sie 
verliert nicht ihren Wert für das Grundstück, wenn die 
Klägerin ihren Betrieb einstellt und auf dem Grundstück 
ein Betrieb anderer Art betrieben wird. Dem steht nicht 
entgegen, daß der Lagerplatz durch verschiedene Betriebs
vorrichtungen mit den übrigen Betriebsteilen verbunden 
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ist. Denn die Tatsache, daß diese Anlagen als Betriebsvor
richtungen für keinen anderen Betrieb von Nutzen wären, 
kann .nicht zu dem Schluß führen, daß der durch sie er
schlossene Lagerplatz ebenfalls eine Nutzung durch einen 
anderen Betrieb nicht zuläßt. Dabei kommt es nicht darauf 
an, daß die Befestigung einschließlich der Stützwände für 
die Lagerung einer großen Kalksteinmenge besonders gut 
geeignet ist. Entscheidend ist allein, ob angere Betriebe die 
von der Klägerirr geschaffene Bodenbefestigung in gleicher 
Weise als Lagerplatz für Massengüter nutzen könnten wie 
die Klägerin. Ein befestigter Massengutlagerplatz ist aber 
für Fabrikgrundstücke, wie das der Klägerin, nicht so unge
wöhnlich, daß er für andere Betriebe in dieser Form nicht in 
Betracht käme. • 

Ich bitte um Beachtung. 

152 Bew-Kartei NW, l5. Erg.-Lfg. (Juni 1985) - 3 -
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Rechtsprechung 

1. Abgrenzung des Grundvermögens von 
Betriebsgrundstücken 

1. Für die Abgrenzung zwischen Betriebsgrundstücken, die wie 
Grundvermögen zu bewerten sind, und dem beweglichen gewerb
lichen Betriebsvermögen ist vom Gebäudebegriff auszugehen. 
Ein Gebäude kann keine Betriebsvorrichtung sein. 

2. Ein Bauwerk, das alle Merkmale eines Gebäudes aufweist, kann 
bei der Einheitsbewertung nicht aufgrund der Verkehrsanschau
ung als Betriebsvorrichtung behandelt werden. 

3. Ein Förderturm in Stahlbetonbauweise ist ;Us Betriebsvorrich
tung nicht in den Einheitswert des Betriebsgrundstücks einzu
beziehen, wenn seine Außenwände zum größten Teil ausschließ
lich als Tragscheiben zur Betriebsvorrichtung gehören. 

BFH vom 13. Juni 1969 III 17/65 
(BStBl 1969 II S. 517) 

§ 68 BewG 1965 
(S 3190) 
1 

Altes Recht 

2. Personenaufzüge und Rolltreppen eines Warenhauses sind Altes Recht 

keine Betriebsvorrichtungen 

Personenaufzüge und Rolltreppen eines Warenhauses sind nicht 
Betriebsvorrichtungen des Warenhausbetriebes. Sie gehören des
halb als Grundstücksbestandteile zum Grundvermögen. 

BFH vom 5. März 1971 III R 90/69 
(BStBl 1971 II S. 455) 

3. Umbauten als Bestandteil eines bebauten Grundstücks 

Ob Umbauten an einem bebauten Grundstück dessen Bestandteil 
gev,:orden sind, ist für die Einheitsbewertung nach bürgerlichem 
Recht zu entscheiden. 

Umbauaufwendungen einer Personengesellschaft auf ein von einem 
Gesellschafter gepachtetes Grundstück begründen jedenfalls dann 
kein immaterielles Wirtschaftsgut im Sinn des BFH-Urteils III R 
119/67 vom 7. August 1970 (BStBl II 1970 S. 842), wenn das 
Grundstück als Betriebsgrundstück der Gesellschaft zu behandeln 
ist. 

BFH vom 18. Juni 1971 III R 10/69 
(BStBl 1971 II S. 618) 
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Altes Recht 
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Rechtsprechung 

4. Bestandteile ·des Grund und Bodens oder 
Betriebsvorrichtungen beim Umspannwerk eines 
Elektrizitätsunternehmens 

Bei dem Umspannwerk eines Elektrizitätsunternehmens gehört die 
äußere Einfriedung (Zaun und Tor) zu den Bestandteilen des Grund 
und Bodens. Dagegen sind Schutzgitter innerhalb des Umspann
werks sowie Platzbefestigungen, die der Wartung der Anlage die
nen (Schalterstraßen, Trafostraße, Umkehrplatz), Betriebsvorrich
tungen. 

BFH vom 2. Juni 1971 In R 18170 
(BStBI 1971 II S. 673) 

5. Autowaschhalle als Gebäude 

1. Autowaschhalle (Umschließung einer Autowaschstraße) als 
Gebäude. 

2. Zur Frage, unter welchen Voraussetzungen zum Aufenthalt von 
Menschen geeignete Räume nicht von untergeordneter Bedeu
tung sind, so daß das ganze Bauwerk als Gebäude zu bewerten 
ist. 

BFH vom 14. November 1975 In R 150174 
(BStBl 1976 Il S. 198) 

6. Hühnerstall mit Legebatterien 

Ein Hühnerstall mit sog. Legebatterien ist weder eine Betriebsvor
richtung noch stellt er ein der Fertigung dienendes Gebäude dar. 

BFH vom 6:-August 1976 II1 R 163173 zu BerlinFG § 19 Abs. I 
und 2, § 14 Abs. 2 Nr. 2 
(BStBl 1976 II S. 772) 

7. Einbau einer Zentralheizung in gemieteten 
Betriebsräumen 

Eine von einem Friseur in den gemieteten Betriebsräumen einge
baute einheitliche Warmwasser-Zentralheizungsanlage, die sowohl 
die Räume erwärmt als auch das warme Wasser für den Gewerbe
betrieb liefert, stellt in der Regel einen unselbständigen Gebäude
bestandteil dar, für den eine Investitionszulage nicht gewährt wird. 

BFH vom 29. Oktober 1976 III R 131174 zu BerlinFG § 19 Abs. 1 
und 2 · 
(BStBl 1977 Il S. 143) 
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Rechtsprechung 

8. Gewächshäuser eines Betriebsgrundstücks, das wie 
Grundvermögen zu bewerten ist, sind Gebäude 

Gewächshäuser eines Betriebsgrundstücks, das nach § 99 Abs. 3 
BewG 1965 nicht wie land- und forstwirtschaftliches Vermögen, 
sondern wie Grundvermögen zu bewerten ist, sind keine Betriebs
vorrichtungen, sondern Gebäude. 

BFH vom 25. März 1977 Ill R 5175 
(BStBI 1977 II S. 594) 

Hinweis auf Rechtsprechung 3 Nr. 7 § 68 BewG. 
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Rechtsprechung 

1. Fahrstuhlschacht eines Lastenaufzugs ist Teil der Betriebs
vorrichtung 

Der ausschließlich einem Lastenfahrstuhl dienende Fahr
stuhlschachtist Teil der Betriebsvorrichtung. 

BFH vom 7. Oktober 1977 III R 48176 
(BStB11978 II S. 186) 

2. Eine Fertiggarage aus Beton gehört zu den wesentlichen 
Bestandteilen des Grundstücks 

Eine Fertiggarage aus Beton, die ohne Fundament oder 
sonstige Verankerung auf dem Grund und Boden aufge
stellt ist, gehört zu den wesentliehen Bestandteilen dieses 
Grundstücks. 

BFH vom 4. Oktober 1978 II R 15177 zu GrEStG § 2 Abs. 1; 
BGB§94 
(BStB11979 II S . 190) 

3. Nebeneinanderliegende Eigentumswohnungen können 
eine wirtschaftliche Einheit bilden 

Zwei nebeneinanderliegende Eigentumswohnungen, die zu 
einer Wohnung umgestaltet worden sind und als eine Woh
nung genutzt werden, bilden eine wirtschaftliche Einheit 
des Grundvermögens, wenn sie nach den Verhältnissen am 
Stichtag nicht ohne größere bauliche Veränderungen von
einander getrennt und veräußert werden können. 

BFH vom 23. Februar 1979 III R 73177 
(BStB11979 ii S. 547) 

4. Bewertung von land- und forstwirtschaftlich (gärtnerisch) 
genutz_ten Grundstücksflächen in sogen. Naherholungsge
bieten; Zuordnung der Flächen zum land- und forstwirt
schaftlichen Vermögen oder zum Grundvermögen 

1. Die allgemeinen Grundsätze für die Abgrenzung des 
Grundvermögens· vom land- und fortwirtschaftlichen 
Vermögen ergeben sich aus §§ 68, 33 BewG 1965. § 69 
BewG ist eine Ausnahmevorschrift zu§ 33 BewO. 

2. Diese Abgrenzung ist für in einem sog. Naherholungsge
biet liegende landwirtschaftlich (gärtnerisch) genutzte 
Grundstücke in einem vergleichenden Verfahren zwi
schen den Nutzungen eines solchen Grundstücks und 
denen eines durchschnittlichen Haupterwerbsbetriebs 
gleicher Nutzungsart unter Würdigung aller Umstände 
des Einzelfalls durchzuführen. 

BFH vom 5. Dezember 1980 III R 56/77 
(BStBI1981 II S. 498) 
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5. Stahlbühnen sind keine Betriebsvorrichtungen 

Eine in einem Gebäude errichtete Stahlbühne ist Geschoß
decke und nicht Betriebsvorrichtung, auch wenn bei ihrer 
Konstruktion betriebsspezifische Gesicl:J.tspunkte der in 
dem Gebäude betriebenen Brotfabrik berücksichtigt wor
den sind. 

BFH vom 12. Februl).r 1982 111 R 127178 
(BStB11982 II S. 448) 

6. Bäder und Duschen eines Hotels sind keine Betriebsvor
richtungen; eine Investitionszulage für bewegliche Wirt
schaftsgüter kann nicht gewährt werden 

In einem Hotel eingebaute Bäder und Duschen gehören zur 
Bewertungseinheit des Gebäudes und sind keine selbstän
digen Gebäudeteile in Form von Betriebsvorrichtungen. 

BFH vom 12. August 1982 111 R 118179 
(BStB11982 II S. 782) 

7. Sprinkleranlagen in Warenhäusern sind keine Betriebsvor
richtungen, sondern unselbständige Gebäudebestandteile 

Sprinkleranlagen in Warenhäusern sind keine Betriebsvor
richtungen, sondern als unselbständige Gebäudebestand
teile in die Einheitsbewertung des Grundvermögens einzu
beziehen. 

BFH vom 7. Oktober 1983 III R 138/80 
(BStB11984 li S. 262) 

8. Zur Frage, ob eine Sp-rinkleranlage zum Gebäude gehört 
oder Betriebsvorrichtung ist · 

172 

Ob eine Sprinkleranlage zum Gebäude gehört oder 
Betriebsvorrichtung ist, richtet sich nach den Verhältnis- • . 
sen des Einzelfalls. 

BFH vom 15. Februar 1980 111 R 105178 
(BStB11980 li S. 409) 
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Rechtsprechung 

1. Eine Schwimmhalle rechtfertigt die Bewertung eines 
Einfamilienhauses im Sachwertverfahren 

Befindet sich auf einem Einfamilienhausgrundstück eine Schwimmhal
le, so rechtfertigt dieser Umstand für sich allein die Bewertung im 
Sachwertverfahren. 

BFH vom 5. März 1986 I1 R 146177 
(BStBI 1986 II S. 386) 

2. Baustellencontainer ist bewertungsrechtlich kein Gebäude 

Ein sog. Baustellencontainer, der seiner baulichen Gestaltung nach zur 
Verwendung auf stets wechselnden Einsatzstellen vorgesehen ist, ist 
bewertungsrechtlich kein Gebäude, weil ihm die dem Gebäudebegriff 
immanente Ortsfestigkeit (Beständigkeit) fehlt. 

BFH vom 18. Juni 1986 II R 222/83 
(BStBI 1986 I1 S. 787) 

Hinweis auf Rechtsprechung 3 Nr. 8 zu § 68 BewG. 

3. Zuordnung einer Obstbaufläche (Streuobstwiese) zum 
land- und forstwirtschaftliehen Vermögen 

Wird ein in einem Naherholungsgebiet belegenes Grundstück tatsäch
lich gärtnerisch genutzt (Streuobstwiese), ist es dem land- und "forst
wirtschaftlichen Vermögen zuzuordnen, wenn es hinsichtlich Arbeitsein
satz, Investitionen zur Erhaltung oder Steigerung der Ertragsfähigkeit 
sowie erzielbarem Ertrag einem Vergleich mit einem durchschnittlichen 
landwirtschaftlichen Haupterwerbsbetrieb der gleichen Nutzungsart 
standhalten kann. Eine Erzeugung des Erwerbs wegen gehört nicht zu 
den Abgrenzungskriterien. 

BFH vom 4. März 1987 II R 8/86 
(BStBI 1987 II S. 370) 

~ 4. Vollautomatisches Hochregallager ist Betriebsvorrichtung 

Ein vollautomatisches Hochregallager ist kein Gebäude, sondern eine 
Betriebsvorrichtung. 

BFH vom 18. März 1987 II R 222/84 
(BStBI 1987 II S. 551) 

5. Schallschutzdecke einer Bar keine Betriebsvorrichtung_ 

Eine in einer Bar eingebaute Schallschutzdecke ist keine Betriebsvor
richtung. 

BFH vom 11. Dezember 1987 III R 191/85 
(BStBI 1988 II S. 300) 
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Rechtsprechung 

6. Kassettendecke mit Beleuchtungsanlage keine 
Betriebsvorrichtung 

Eine abgehängte, mit einer Beleuchtungsanlage versehene Kassetten
decke eines Büroraumes ist Gebäudebestandteil, nicht Betriebsvorrich
tung. 

BFH vom 8. Oktober I987 IV R 56/85 
(BStBl I988 I1 S. 440) 

7. Gewächshaus, das als Gebäude anzusehen ist, ist keine 
Betriebsvorrichtung e 

Gewächshäuser eines land- und forstwirtschaftliehen Betriebes, die nach 
der Verkehrsauffassung die Begriffsmerkmale eines Gebäudes erfüllen, 
sind keine Betriebsvorrichtungen i. S. von § 76 Abs. 1 Nr. I Anlage 1 
Nr. 25a EStDV I979, sondern gehören zu den unbeweglichen Wirt
schaftsgütern i. S. des § 76 Abs. I Nr. 2 Anlage 2 D Nr. 1 b EStDV I979 
(Anschluß an BFH-Urtei1 vom 25. März 1977 Ili R S/75, BFHE 122, 
150, BStBI Il 1977, 594). 

BFH vom 21. Januar 1988 IV R 116/86 
(BStBI 1988 II S. 628) 

8. Ein auf einem Betonfundament aufgestellter 
Bürocontainer ist ein Gebäude 

Ein sog. Bürocontainer, der in einem Betriebsgelände aufgestellt wor
den ist und auf einem gegossenen Betonfundament ruht, ist bewer
tungsrechtlich ein Gebäude (Abgrenz.ung zum BFH-Urteil vom 18. Juni 
1986 li R 222/83, BFHE 147, 262, BStBI II 19~6, 787). 

BFH vom 10. Juni 1988 Ili R 65/84 
(BStBI 1988 II S. 847) 

9. Auch ein ohne Fundament aufgestellter Container ist ein 
Gebäude, wenn er auf Dauer genutzt werden soll und A 
seine Ortsfestigkeit äußerlich erkennbar ist W 

Auch ein auf nur lose verlegten Kanthölzern aufgestellter Container 
kann bewertungsrechtlich ein Gebäude sein. Voraussetzung ist jedoch, 
daß er seiner individuellen Zweckbestimmung nach für eine dauernde 
Nutzung aufgestellt ist und sich die ihm so zugedachte Ortsfestigkeit 

· (Beständigkeit) auch im äußeren Erscheinungsbild manifestiert (Ergän-
zung zum BFH-Urteil vom 10. Juni 1988 III R 65/84, BFHE 154, 143, 
BStBI Il 1988, 847). 

BFH vom 23. September 1988 III R 67/85 
(BStBI 1989 Il S. 113) 
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Rechtsprechung 

1. Silo zur Speicherung von Produktionsabfall ist auch dann 
Betriebsvorrichtung, wenn der Abfall anschließend in der 
Gebäudeheizung verbrannt wird 

Ein Silo, in dem von Holzverarbeitungsmaschinen abgesaugtes 
Sägemehl gespeichert und anschließend in der Gebäudeheizung ver
brannt wird, kann eine Betriebsvorrichtung sein. 

BFH vom 25. August 1989 III R 17/84 
(BStB1 1990 II S. 79) 

2. Keine Investitionszulage ftir Regenwasser-Hebeleitung 
zur Entwässerung eines Grundstücks 
(kein Gebäudebestandteil) 

Eine auf einem Grundstück installierte Regenwasser-Hebeleitung 
ist nicht Gebäudebestandteil; Aufwendungen zu ihrer Errichtung 
sind daher nicht als nachträgliche Herstellungsarbeiten an einem 
Gebäude im Sinne des § 19 Abs. I Satz 3 Nr. 2, Abs. 2 Satz 4 Ber
linFG zulagefähig. 

BFH vom 25. August 1989 IIl R 125/84 
(BStBl 1990 II S. 82) 

3. Neuwagenabstellplätze sind keine Betriebsvorrichtungen 

Ein auf dem Betriebsgelände befindlicher, "mit einer als Parkplatz 
geeigneten Bodenbefestigung versehener Abstellplatz, auf dem PKW 
verladegerecht aufgestellt werden, ist auch dann keine Betriebsvor
richtung, wenn das Gelände rd. 30 Hektar groß ist. 

BFH vom 10. Oktober 1990 II R 171/87 
(BStBl 1991 II S. 59) 

4. Kühlzellen, in denen betriebsbedingt nur kurzzeitige 
Inspektionsgänge möglich sind, sind kein Gebäude 

Automatisch von außen gesteuerte Kühlzellen, in denen wegen des 
Zusammenwirkens von Kälteventilatoren erzeugter Temperaturen 
unter dem Gefrierpunkt sowie eines extremen Lärmpegels während 
des Betriebsvorganges nur kurzzeitige Inspektionsgänge möglich 
sind, sind kein Gebäude. 

BFH vom 30. Januar 1991 II R 48/88 
(BStBl 1991 II S. 618) 
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Rechtsprechung 

S. Schwimmbecken sind bei Hotelbetrieben keine 
Betriebsvorrichtung · 

Schwimmbecken stellen bei Hotelbetrieben keine Betriebsvorrich
tung dar. 

BFH vom 11. Dezember 1991 11 R 14/89 
(BStBI I 992 11 S. 278) 
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Anweisungen 

Hauptfeststellung der Einheitswerte des Grundbesitzes 
auf den 1. Januar 1964; 

hier: Bewertung der Sozialbradle und anderer ungenutzter 
Bodenflädlen 

Gleidllautend 
Rdvfg. OFD Düsseldorf vom 23. November 1967- S 3191 A 
- St 211 
Rdvfg. OFD Köln vom 12. Februar 1968 - S 3191 - 3 -
St 211 

Rdvfg. OFD Münster vom 18. Mai 1967 - S 3191 - 2 -
St 21-33 

Als Sozialbradle werden ehemalige Acker- und Grünland
flädlen bezeidlnet, die infolge sozialer Umsdlidltungen in der 
Erwerbsstruktur ländlidler Gemeinden für unbestimmte Zeit 
oder überhaupt nidlt mehr landwirtsdlaftlidl genutzt werden. 
Nicht zur Sozialbradle gehören Schwarzbrame und Grün
brame, die im Rahmen der Frudltfolge der Erhöhung der 
Produktionskraft des Bodens dienen. 

Außerhalb der Sozialbradle kann audl aus anderen Gründen 
ehemaliges Acker- und Grünland für unbestimmte Zeit bram
liegen. Geringstland (§ 44 BewG 1965) und Unland (§ 45 BewG 
1965} sind nadl ihrer Begriffsbestimmung keine Bradlflädlen. 
Die vielsdlidltigen sozialen und wirtsdlaftlidlen Gründe für 
das Bramliegen von Acker- und Grünlandflädlen und die 
Sdlwierigkeiten bei der Beurteilung künftiger Verwertungs
möglidlkeiten lassen es geredltfertigt ersdleinen, die Sozial
bradlflädlen und audl die aus anderen Gründen nidlt genutz
ten Bodenflädlen dem land- und forstwirtsdlaftlid:len Ver
mögen zuzuredlnen, solange sie keine andere Zweckbestim
mung erhalten. Bramliegende Flächen, die bereits Rohbauland 
sind, sind dagegen Grundvermögen (§ 69 Abs. 1 BewG 1965). 
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Anweisungen 

Hauptfeststellung der Einheitswerte des Grundbesitzes auf 
den 1. Januar 1964; 

hier: Vermögensart des Grund und Bodens, wenn Gebäude 
lm Dauerkleingartengebiet oder im Kleingartengebiet 
erridttet sind 

(Erl. FinMin NW vom 18. Juli 1968 - S 3191 - 3 - V 1) 

1. Bei Dauerkleingartenland, das der Eigentümer selbst be
baut hat, bilden der Grund und Boden und das Gebäude eine 
wirtschaftliche Einheit, die als bebautes Grundstü<k der im 
Einzerfall in Betracht kommenden Grundstücksart, in der 
Regel als Einfamilienhaus, zu bewerten ist. Die Bestimmun
gen des Absdtn. 2 Abs. 8 BewR Gr sind hier nicht anzuwen
den, weil der Grund und Boden durch die Bebauung zweck
entfremdet ist. Abschn. 2 Abs. 8 BewR Gr setzt voraus, daß 
Dauerkleingartenland nicht bebaut ist. 

2. Gehört das auf Dauerkleingartenland errichtete Gebäude 
einem anderen Eigentümer (Gebäude auf fremdem Grund 
und Boden), gelten für die Bewertung sowohl des Gebäudes 
als auch des Grund und Bodens die Vorschriften des § 94 
BewG. Auch in diesem Falle ist der Grund und Boden durch 
die Errichtung des Gebäudes zweckentfremdet; die Bestim
mungen des Abschn. 2 Abs. 8 BewR Gr sind deshalb nicht 
anzuwenden. Hierbei ist zu beachten, daß die für Dauerklein
gartenland geltenden Auflagen der Gemeinden hinsichtlich 
des zugelassenen Pachtzinses den Wert des Grund und Bo
dens beeinflußt haben können. Nur wenn das Bauwerk auf 
fremdem Grund und Boden im Falle der Bewertung einen 
Einheitswert von nicht mehr als 1000 DM haben wÜrde und 
damit nicht als Gebäude anzusehen wäre, ist der Grund und 
Boden nach Abschn. 2 Abs. 8 Nr. 2 BewR Gr als land- und 
forstwirtschaftliches Vermögen zu bewerten. 

3. Für die Bewertung von Gebäuden und von Grund und 
'Boden im Kleingartengebiet gelten die gleichen Grundsätze. 

4. Für die Zusammenrechnung mehrerer Parzellen zu einer 
wirtschaftlichen Einheit sind die im Erlaß vom 5. Juni 1968 
S 3194 - 5- V 1 / S 3211 - 4 - V 1•) unter Nr. 5 und' 6 
aufgeführten Grundsätze entsprechend anzuwenden. 

•) Zusah: der OberDnanzdlrekUonen: 
D){.er Erlaß vom 5. Juni1968 ist in B 2 zu § 72 BewG 1965 wiedergegeben. 
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Änderung des § 69 BewG 1965 durdl Artikel 3 des Zweiten 
Steueränderungsgesetzes 1971 (BStB11971 I S. 373) 

(Erl. FinMin NW vom 18. Februar 1912 - S 3191 -1- VC 1) 

Durch Artikel 3 des Zweiten Steueränderungsgesetzes 1911 
ist im Zusammenhang mit der Vorschrift des § 55 Abs. 5 
EStG mit Wirkung vom 1. Januar 19?4 § 69 BewG 1965 um 
einen neuen Absatz 4 ergänzt worden. Dadurch wird die An
wendung der Ausnahmevorschriften in § 69 Abs. 2 u . Abs. 3 
Satz 2 BewG 1965 für die Fälle ausgeschlossen, in denen auf 
Antrag der Steuerpflichtigen nach §55 Abs. 5 Satz 1 EStG 
statt des zweifachen Ausgangsbetrages für die Fläche zum 
1. Juli 1910 ein höherer Teilwert angesetzt wird, weil die 
Wertsteigerungen auf Gründen beruhen, die außerhalb der 
land- und forstwirtschaftliehen Nutzung liegen (z. B. eine 
land- und forstwirtschaftliche Fläche wird Bauland). In diesen 
Fällen wird die Fläche nach §51 BewG a. F. im Wege der 
Nachfeststellung auf den 1. Januar 19?1 dem Grundvermögen 
zuzurechnen sein. Durch die Einfügung des Absatzes 4 in § 69 
BewG 1965 wird sichergestellt, daß - abgesehen von den in 
Abs. 4 Satz 2 aufgeführten Fällen - die zum 1. Januar 19?1 
nach altem Recht als Grundvermögen zu bewertenden Flä
chen auch bei der Bewertung nach neuem Recht vom 1. Ja
nuar 19?4 an Grundvermögen bleiben. 

Beruht der höhere Teilwert im Einzelfall jedoch auf Grün
den, die ausschließlich mit der land- und forstwirtschaftliehen 
Nutzung zusammenhängen (z. B. der Verkehrswert für eine 
land- und forstwirtschaftliche Fläche liegt über dem Zwei
fachen des Ausgangsbetrages), so können aus dem Ansatz 
des höhere1:1 Teilwerts keine bewertungsrechtlichen Folge
rungen gezogen werden. Die Abgrenzung der Vermögensart 
richtet sich dann nach altem Recht wie bisl;!.er nach den Grund
sätzen des § 51 BewG a. F. und nach neuem Recht nach cjep. 
Vorschriften des§ 69 Abs. 11!1'i:s a Be wO tS~. Oe( • \ '\ le 

418 Bew-Kartel NW, 7. Erg.-Lfg. (Mirz 1973) -1-

§ 69 BewG 1965 
(S 3191) 

3 



Anweisungen 

Einheitsbewertung landwirtsdlafUhher Nebenerwerbsstellen 
nadl dem BewG 1934 und BewG 1965 

(Erl. FinMin NW vom 14. August 1973- S 3191-5- VC 1) 

Hinweis auf B 5 zu§ 33 BewG 1965. 

482 · Bew-Ka.rtei NW, 8. Erg.-Lfg. (Februar 1974) -1-

§ 69 BewG 1965 
(S 3191) 
4 



Durdlftlhrung der VorsdlrUt des § 69 BewG 

(Erl. FinMin NW vom 18. No.v. 1974- S 3191 - 8- V C 1) 
Durdl das Vermögensteuerreformgesetz (BStBl 1974 I S. 233) 

sind die Vorschriften des § 69 BewG geändert worden. Diese 
Änderungen können zu Stichtagen ab 1. Januar 1974 bei den 
Betriebeil der Land- und Forstwirtschaft zu Fortschreibungen 
und Nachfeststellungen führen. Abschnitt 2 BewR Gr ist da
bei unter Berüdcsichtlgung der neuen Remtslage anzuwen
den. Danach sind die Anweisungen in Abschnitt 2 BewR Gr 
über die Zuordnung von weinbaulich und gärtnerisch genutz
ten Flächen sowie gepadlteten Flädlen nidlt mehr anzuwen
den. Weiterhin treten an die Stelle der Worte .Hof-, Gar
ten- und Weidenflächen• jeweils die Worte .Flächen von 
insgesamt einem Hektar• . Dabei ist die Fläche der Hofstelle 
nicht in dieses Hektar mit einzubeziehen. 

Eine formelle Änderung der Bewertungsrichtlinien ist nidlt 
vorgesehen. 

Wegen des Begriffs . Existenzgrundlage• wird auf das BFH
Urteil vom 28. Juni 1974 111 R 43173 (BStBl 1974 II S. 702) 
hingewiesen. Danach bildet ein Betrieb der Land- und Forst
wirtschaft dann die Existenzgrundlage des Betriebsinhabers, 
wenn aus ihm Reinerträge erwirtschaftet werden können, die 
mindestens den Sozialhilfeleistungen entsprechen, die der Be
triebslnhaber unter Berüdcsichtigung seiner Familienverhält
nisse im Fall der Hilfsbedürftigkeit erhalten würde. 
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Einheitsbewertung des Grundbesttzes; 

hier: Zuredmung land- und forstwlrtsdtaitlldt genutzter 
Flädlen zum Grundvermögen · 

Im wesentlichen gleichlautend 
Rdvfg. OFD Düsseldorf vom 23. Februar 1976 - S 3191 A - . 
St 211 
Rdvfg. OFD Köln vom 5. Februar 1976- S 3191 -7-St 212 
Rdvfg. OFD Münster vom 26. Januar 1976- S 3191- 14-
St 21- 33 
I. Das Bundesministerium der Finanzen hat in einem 

Schreiben an den Generalsekretär des Deutschen Bauern-
, verbaudes e. V. zur Auslegung des § 69 BewG fotgendes 

ausgeführt: 

584 

.Ihre Auslegungsfragen zu § 69 BewG sind inzwischen mit 
den Bewertungsreferenten der obersten Finanzbehörden 
der Länder erörtert worden. Als Ergebnis dieser Bespre
chung darf ich Ihnen folgendes mitteilen: 

1. § 69 Abs. 1 BewG 

Ihre Auffassung, daß land- und forstwir.ts<haftlich ge
nutzte Flächen auch bei Vorliegen der in § 69 Abs. 1 
BewG genannten objektiven Abgrenzungsmerkmale 
dann nicht dem Grundvermögen zuzurechnen· seiea, 
wenn der Eigentümer die land- und forstwirtschaftliche 
Nutzung beibehalten will, läßt sich mit dem Wortlaut 
des § 69 Abs. 1 BewG nicht vereinbaren. Ihre Auffas
sung stützt sich noch auf die frü'here Regelung in § 51 
Abs. 2 BewG 1934. Danach waren land- und forstwirt
schaftlich genutzte Flächen als Grundvermögen zu be
werten, .wenn nach ihrer Lage und den sonstigen Ver
hältnissen" anzunehmen war, daß sie in absehbarer 
Zeit anderen als land- und forstwirtschaftliehen Zwek
ken dienen würden. In der dazu ergangenen höchst
richterlichen Rechtsprechung waren bei der Zurechnung 
neben den objektiven Merkmalen auch die subjektiven 
Umstände wie der Beruf des Eigentümers oder die Be
sitzdauer zu beachten. Diese Rechtsprechung' ist heute 
als überholt anzusehen. Nach § 69 Abs. 1 BewG sind 
land- und forstwirtschaftlich genutzte Flächen dem 
Grundvermögen zuzurechnen, • wenn nach ihrer Lage, 
den im Feststellungszeitpunkt bestehenden Veiwer
tungsmöglichkeiten oder den sonstigen Umständen" 
eine andere Verwendung in absehbarer Zeit zu erwar
ten ist. Das Wort .und" in· § 51 Abs. 2 BewG 1934 ist 
danach durch das Wort .oder" ersetzt worden. Darin 
liegt eine sachliche Änderung. Es genügt, däß eine der 
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in § 69 Abs. 1 BewG genannten Voraussetzungen er
füllt ist. Geht bereits aus der Lage. oder den bestehen
den Verwertungsmöglichkeiten des Grundstücks ein
deutig hervor, daß es sich beispielsweise um Bauland 
handelt, so kommt es für dessen Zuordnung zum 
Grundvermögen nicht mehr darauf an, welche Absich
ten der Eigentümer hinsichtlich der weiteren Verwen
dung des Grundstücks hat. Die Absichten des Eigen
tümers können allenfalls in Zweifelsfällen mit heran
gezogen werden. 

2. § 69 Abs. 3 Satz 2 BewG 

Die Vorschrift des § 69 Abs. 3 Satz 2 BewG umfaßt die 
Hofstelle zuzüglidl der mit ihr in unmittelbarem räum
lichen Zusammenhang stehenden Flächen bis zu einer 
Größe von insgesamt einem Hektar. Ihrer Feststellung, 
die Fläche der Hofstelle sei im allgemeinen aus dem 
Kataster zu entnehmen, ist zuzustimmen. 

§ 69 Abs. 3 Satz 2 BewG stellt eine allgemeine Be
günstigungsvorschrift dar. Si!>! gilt nicht · nur im Rah
men des § 69 Abs. 3 BewG, sondern auch bei der An
wendung des § 69 Abs. 1 und 2 BewG. Die Hofstelle 
und die mit ihr. in unmittelbarem räumlichen Zusam
menhang stehenden Flächen bis zu einer Größe von ins
gesamt einem Hektar bleiben deshalb unter den Vor
aussetzungen des § 33 BewG stets land- und forstwirt
schaftliches Vermögen. Das gilt selbst dann, wenn diese 
Flachen nach § 55 Abs. 5 Satz 1 EStG für einkommen
steuerliche Zwecke mit dem für Bauland geltenden 
höheren Teiiwert bewertet werden. Eine Zuordnung 
zum Grundvermögen kommt für die in § 69 Abs. 3 
Satz 2 BewG angeführten Flächen im Re.gelfall erst 
dann in Betracht, wenn der Betrieb nicht nur vorüber
gehend eingestellt wird (vgl. Abschnitt 1.01 Abs. 3 
BewR) (L). 

3. § 69 Abs. 4 BewG 

584 

Der Antrag auf Teilwertfeststellung nach § 55 Abs. 5 
Satz 1 EStG ·führt nicht zwangsläufig zu einer Bewer
tung als GrundvermÖgen. Es ist vielmehr auch in die
sen Fällen stets zu prüfen, ob die Voraussetzungen des 
§ 69 BewG erfüllt sind. Flächen, die nach § 55 Abs. 5 
Satz 1 EStG mit dem höheren Teilwert bewertet wer
den, genießen nach § 69 Abs. 4 BewG nicht den Schutz 
des § 69 Abs. 2 BewG. Ihre Zurechnung zum Grund
vermögen richtet sidi äeshalb nach § 69 Abs.J.BewG. 
Danach ist entscheidend, ob die Flächen nach ihrer 

-2-
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Lage, den bestehenden Verwertungsmöglichkeiten oder 
nach den sonstigen Umständen in absehbarer Zeit an
deren als land- und forstwirtschaftliehen Zwecken 
dienen werden. Dies kann jedoch nicht generell, son
dern nur nach den jeweiligen Umständen des einzel
nen Falles festgestellt werden. Der bloße Hinweis auf 
den Ansatz des höheren Teilwerts reicht dazu nicht 
aus.• 

li. Auf Anweisung des Finanzministers 'des Landes Nord
rhein-Westfalen bitte ich, u'nter Hinweis auf Abschnitt I 
Nr. 3 dieser Verfügung den letzten Satz des Erlasses des 
Finanzministers des · Landes Nordrhein-Westfalen vom 
18. Februar 1972 S 3191- 7- V C 1' wie folgt zu ändern: 
.Die Abgrenzung der Vermögensart richtet sich dann nach 
altem Recht wie bisher nach den Grundsätzen des § 51 
BewG a. F. und nach neuem Recht nach den Vorschriften 
des § 69 Abs. 1 oder Abs. 3 Satz 1 BewG 1965." 

') Der Erlaß ist in 3 wiedergegeben . 
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Anweisungen 

Einheitsbewertung des Grundbesitzes; 
hier: Unterridllung der Finanzämter dunh die Gemeinden 

über die BauleUpläne 

Im wesentlichen gleichlautend 
Rdvfg. OFD Düsseldorf vom 24. 11. 1976 - S 3314 A - St 211 
Rdvfg. OFD Köln vom 22. 11. 1976 - S 3314 - 1 - St 211 
Rdvfg. OFD Münster vom 22. 11. 1976- S 3314- 13- St 21 
-33 . 

Hiermit übersende ich einen Auszug aus Nr. 117 des MBl 
NW 1976, Ausgabe A, mit dem gemeinsamen Runderlaß vom 
14. September 1976 des Innenministers - V C 2 - 2.53 -
und des Finanzministers- S 3314- 1- VA 4-. Ich bitte 
um Kenntnisnahme und Beachtung. 

BauleUplanung 
Unterrichtung der Finanzämter dunh die Gemeinden 

Gern. RdErl. d. Innenministers V C 2- 2.53 
u. d. Finanzministers- S 3314- 1 -VA 4, 

v. 14.9.1976 

Die Finanzämter haben bei der Einheitsbewertung des Grund
besitzes nach § 69 des Bewertungsgesetzes i. d. F. vom 26. 

· September 1974 (BGBI. I S. 2370) Flächen, die z. B. in einem 
Bebauungsplan als Bauland festgesetzt sind oder die nach 
ihrer Lage oder sonstigen Umständen in absehbarer Zeit 
anderen als land- oder forstwirtschaftliehen Zwecken, insbe
sondere als Bauland, der Industrie oder Verkehrszwecken 
dienen werden, nicht mehr dem land- und forstwirtschaftli
ehen Vermögen, sondern dem Grundvermögen zuzurechnen. 
Die Änderung der Vermögensart vom land- und forstwirt
schaftlichen Vermögen zum Grundvermögen ist mit einer 
Veränderung des Einheitswertes für den betroffenen Grund
besitz verbunden und hat deshalb für das Grundsteuerauf
kommen der Gemeinden Bedeutung. Nach Abschnitt ' 5 der 
Grundsteuer-Richtlinien 1974 (Beilage zum BAnz Nr. 72 v. 17. 
4. 1974) liegt es daher im Interesse der Gemeinden, daß die 
Finanzämter Änderungen in den Bewertungsgrundlagen 
rechtzeitig erfahren. Nach den abgaberechtlichen Vorschrif- ~ 
ten über die Am_tshi!!_~t der Behörden sind die Gemein
den ohnehin verpflichtet, den Finanzämtern jede zur Durch- ; 
führung der Besteuerung dienliche Hilfe zu leisten, insbeson
dere Einsicht in ihre Bücher, Verhandlungen, Listen und 
Urkunden zu gewähren. 

Damit die Finanzämter bei der Bewertung des Grundbesit
zes ihre Aufgaben erfüllen können, andererseits ein unver
tretbar hoher Verwaltungsaufwand bei Gemeinden und Fi
nanzämtern vermieden wird, ist wie folgt zu verfahren: 
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Anweisungen 

1. Die Gemeinden übersenden den Finanzämtern Obersidtts
pläne ihres Gemeindegebietes, in denen die Geltungsbe
reidte der Bebauungspläne eingetragen sind. Diese Ober
sidttspläne sollen zumindest die seit 1952 aufgestellten 
redttsgültigen Durdtführungspläne nadt dem Aufbauge
setz sowie Bebauungspläne nadt dem Bundesbaugesetz 
erfassen, soweit diese Festsetzungen über Art und Maß 
der baulidten Nutzung enthalten. Die Mitteilung über Art 
und Maß der baulidten Nutzung der jeweiligen Bebau~ 
ungspläne soll analog der unter Punkt 3 genannten Rege
lung erfolgen. 

2; Soweit soldte Obersidttspläne bei den Gemeinden bereits 
vorhanden sind, sollen sie den Finanzämtern möglidtst 
umgehend übersandt werden; soweit nodt nidtt vorhan
den, sollen die Gemeinden entspredtende Obersidtt:;plä
ne, die audt der gemeindeinternen Obersidtt über den 
Stand der Bauleitplanung dienen, alsbald anfertigen und 
den Finanzämtern bis zum 31. 12. 1976 übersenden. Die 
Obersidttspläne sind jährlidt auf den Stand vom 31. 12. 
fortzusdtreiben, die Ergänzung ist den Finanzämtern bis 
zum l. 5. mitzuteilen. 

3. Gemeinden, die ihre Bebauungspläne im Drude.- oder Ab
lidttungsverfahren vervielfältigen, überlassen d€m Finanz
ämtern jeweils eine Plankopie sowie eine Ablidttung der 
zug~hörigen Begründung. Ist nur ein Original des Bebau
ungsplanes vorhanden und seine Vervielfältigung nur mit 
übermäßig hohem Aufwand oder hohen Kosten möglidt, 
soll das Obertassen des Bebauungsplanes unterbleiben. In 
diesen Fällen teilt die Gemeinde dem Finanzamt die für 
die Bewertung maßgebenden Festsetzungen des Bebau
ungsplanes, insbesondere Art und Maß der baulidten Nut
zung, entweder durdt textlidte Besdtreibung oder durdt 
eine Eintragung in eine geeignete Karte (z. B. Deutsdte 
Grundkarte 1 :5000) mit. Eine Ablidttung der Planbegrün
dung soll ebenfalls beigefügt werden. 

Diese Regelung gilt analog für Änderungen und Ergän
zungen redttskräftiger Bebauungspläne. • 

4. Um den Finanzämtern einen Hinweis darauf zu geben, daß 
demnächst mit einer Änderung der Bewertungsgrundlage 
zu redtnen ist, sollen die Finanzämter künftig von der 
öffentlidten Auslegung (§ 2 Abs. 6 BBauG) der in Aufstel
lung befindlidten Bebauungspläne benadtridttigt werden; 
dies kann durdt Obersendung eines Abdrucks der orts
üblidten Bekanntmadtung der öffentlidten Auslegung ge
schehen. 

- MB!. NW. 1976 S. 2109. 

634 -2-· 

• 



Anweisungen 

Hauptfeststellung der Einheitswerte des Grundvermögens auf 
den 1. Januar 1964; 

hier: Abgrenzung des land- und forstwirtschaftliehen Ver
mögens vom Grundvermögen; Grundstücke, die der 
Erholung dienen 

Im wesentlichen gleichlautend 

Rdvfg. OFD Düsseldorf vom 10. Februar 1970- S 3191 A
St 211 

Rdvfg. OFD Köln vom 11. Dezember 1969- S 3191 - 4-
St 211 
Rdvfg. OFD Münster vom 3. Dezember 1969 - S 3191 - 8 -
St 21-33 

Ob Flächen, die in der Feldmark von Nichtlandwirten für Er
holungszweck.e erworben worden sind, dem land- und forst
wirtschaftlichen Vermögen oder dem Grundvermögen zuzu
rechnen sind, kann nur nach Lage des Einzelfalles entschieden 
werden. Ist auf dem Grundstück. ein Wochenendhaus errichtet 
worden, so werden regelmäßig die bebaute Fläche mit dem 
aufstehenden Gebäude und die unbebaute Fläche eine wirt
schaftliche Einheit bilden, die dem Grundvermögen zuzurech
nen ist. Das gilt auch dann, wenn die unbebaute Fläche gar
tenmäßig genutzt wird. Läßt der Nichtlandwirt das erworbene 
Grundstück. ungenutzt liegen, weil z. B. die Genehmigung für 
die Errichtung eines Gebäudes nicht erteilt worden ist, so 
kann das Grundstück. dem land- und forstwirtschaftliehen 
Vermögen zugerechnet werden. 

Die vorstehenden Ausführungen gelten nicht für Flächen, die 
als Kleingartenland oder als Dauerkleingartenland genutzt 
werden (vgl. Abschn. 2 Abs. 8 BewRGr). 

NID 64 Bew-Kartel NW, 4. Erg-Ug (Febr. 1970) -I-
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Hauptfeststellung der Einheitswerte des Grundbesitzes auf 
den 1. Januar 1964; 

hier: Bewertungsrechtliche Behandlung von Flächen, die ein 
Land- und Forstwirt durch Vermietung von Camping
plätzen nutzt 

Im wesentlichen gleichlautend 
Rdvfg. OFD Düsseldorf vom 10. Februar 1970- S 3191 A
St 211 

Rdvfg. ÖFD Köln vom 5. Januar 1970- S 3191 - 5 - St 231 
Rdvfg. OFD Münster vom 9. Dezember 1969 - S 3191 - 7 -
St 21-33 

Die Zuordnung der Einkünfte zu den Einkunftsarten bei der 
Einkommensteuer wird nach den Merkmalen vorgenommen, 
die für die Zurechnung des Vermögens zu den Vermögens
arten maßgebend sind. Wie bei der Vermietung von Zim
mern an Feriengäste durch Land- und Forstwirte (vgl. Erlaß 
FinM NW vom 22. 4. 1969 - S 2236 - 3 - V B 1 - ESt
Kartei § 13 EStG A Nr. 82- in Verbindung mit Abschnitt 1.02 
Absatz 10 und 1.03 Absatz 7 BewRL) so ist auch bei Vermie
tung von Campingplätzen durch Land- und Forstwirte die 
Entscheidung bei der Einheitsbewertung mit der Entscheidung 
bei den Ertragsteuern abzustimmen. 

Auf die richtige und vollständige Erfassung der Camping
plätze ist Bedacht zu nehmen. 
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Hauptfeststellung der Einheitswerte des Grundbesitzes auf 
den 1. Januar 1964; 

hier: Behandlung intensiv genutzter Pachtflädlen, die dem 
Grundvermögen zuzurechnen sind 

Gleichlautend 

Rdvfg. OFD Düsseldorf vom 8. Januar 1971-
53111 
--A-St212 
S3194 

Rdvfg. OFD Köln vom 5. Januar 1971- S 3191-6- St 211 

Rdvfg. OFD Münster vom 21. Dezember 1970 - S 3191 - 8-
St 21-33 

Hinweis auf NfD A 5 zu§ 34 BewG 1965. 
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Abgrenzung des Grundvermögens vom land- und forstwlrt
sdlaftlldlen Vermögen; 
hier: Anwendung des § 69 BewG 

Im wesentlidlen gleichlautend! 

Rdvfg. OFD Düsseldorf vom 21. 9. 1977- S 3191 A-St 21 H 
Rdfvg. OFD Köln vom 3. 10. 1977- S 3191- 12- St 211 
Rdvfg. OFD Münster vom 7. 12. 1977 - S 3191 - 14 - St 21 
-33 

Als Anlage übersende ich einen Auszug aus dem rechtskräf
tigen Urteil des Finanzgerichts Baden-W.ürttemberg vom 11. 
November 1976 - VI 46/74 - mit der Bitte um Kenntnis
nahme. 

Auszug 
aus dem redltskräftlgen Urtell 

des Flnanzgerldlts Baden-Württemberg 
vom 11.11. 1976- VI 46/74-

li. 

Die Klage ist nicht begründet. 

Anlage 

1. Das an der Bergstraße liegende streitbefangene Grund
stück Nr. 10 ist dem Grundvermögen zuzurechnen, da 
es sich nach den Verhältnissen des maßgebenden Fest
stellungszeitpunktes und der baulichen Entwicklung des 
anschließenden Geländes als Bauland anbietet und eine 
Bauplanung zum 1. 1. 1964 dieser Nutzung nicht entgegen
gestanden haben würde (§ 69 Abs. 1 BewG 1965). Der 
Ortsbaumeister der Gemeinde Aldingen a. N. hat in sei
nem Schreiben vom 14. Juni 1976 mitgeteilt, daß das 
Flurstück Nr. 10 zwar nicht im Geltungsbereich eines Be
bauungsplans liege, aber nach § 34 Bundesbaugesetz 
grundsätzlich mit einem zweigeschossigen Wohnhaus hät
te bebaut werden können. Daß dieser Bau bei Einhaltung 
der Grenzabstände - d. h. ohne Grenzbau gegen das 
Nachbargrundstück Nr. 8 - tatsächlich nur etwa 7 m 
breit hätte werden können, steht der grundsätzlich mög
lichen Bebaubarkelt i. S. des § 69 BewG 1965 nicht entge
gen. Das beklagte FA hat unwidersprochen vorgetragen, 
daß die Versorgungsleitungen zum streitbefangenen 
Grundstück (Wasser und Kanal) bereits im Jahr 1955 ver
legt worden seien. Nach Gürsching-Stenger (Kommentar 
zum BewG 1965, Loseblatt-Sammlung, Anm. 11 zu § 69 
BewG 1965) soll bewertungsrechtlich eine Umwandlung 
von land- und forstwirtschaftlich genutzten Flächen zum 
Grundvermögen vor allem dann vorliegen, wenn sich das 
Baugebiet durch Anlage von Versorgungseinrichtungen 
ausgedehnt (vgl. Urteil ctes Reichsfinanzhofs III 152/38 vom 
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7. Dezember 1939- Reichssteuerblatt 1940, S. 286). Nach
dem· Gebäude an der Bergstraße teilweise schon in den 

. Jahren 1928, 1937 und 1958 erstellt worden sind, wie das 
FA mit Schreiben vom 9, Dezember 1974 unwidersprochen 
vorgetragen hat, und die Versorgungsleitungen bis zum 
streitbefangenen Grundstück reichen, kommt dieses als 
Bauland Im Sinne des § 69 Abs. 1 BewG 1965 in Betracht. 
Es kann bei einem derartigen Sachverhalt nicht deshalb · 
zum landwirtschaftlichen Vermögen gerechnet werden; 
weil die Eigentümer nicht bereit sind, die Fläche in ab· 
sehbarer Zeit als Baugrund an Bauwillige abzugeben 
oder selbst zu bebauen (Gürsching-Stenger, a. a. 0., Anm. 11 
zu § 69 BewG 1965 mit Rechtsprechungshinweisen). Denn e 
derartige subjektive Verhältnisse dürfen nach § 69 BewG 
1965 keine Rolle mehr spielen (so auch ausdrücklich Rössl er· 
Troli-Langner zum Bewertungsgesetz 10. Auflage, Anm. 
1 zu § '69 BewG 1965 unter Hinweis auf das BFH-Urteil 111 
R 47/72 vom 4. August 1972- BStBl II 1972, 849) . 

2. Das streitbefangene Grundstück gehört nicht zu einem 
Betrieb der Landwirtschaft, der · die Existenzgrundlage der 
Betriebsinhaber bildet (§ 69 Abs. 2 BewG 1965). Nach dem 
BFH-Urteil 111 R 43/73 vom 28. Juni 1974 (BStBJ II 1974, 
702) ist eine derartige Existenzgrundlage anzunehmen, 
wenn aus dem Betrieb der Landwirtschaft Reinerträ9e 
erwirtschaftet werden können, ·die mindestens den Sozial
hilfeleistungen entsprechen, die der Betriebsinhaber un· 
ter Berü<ksichtigung seiner Familienverhältnisse im Falle 
der Hilfsbedül'ftigkeit erhalten würde. Das streitbefange
ne Grundstück gehörte am 1. 1. 1964 den beiden Klinnen, 
die bezügiich des ursprünglich der Pauline A. gehörenden 
Drittels letztere in 1962 beerbt haben (vgl. hierzu und zu 
den daraus zu ziehenden verfahrensmäßigen Folgen unter 
II Ziff. 3). Die der Gemeinschaft am 1. 1. 1964 zustehenden 
Sozialhilfeleistungen hat das beklagte FA auf monatlich 
235,20 DM errechnet. Demgegenüber wurde der einkom
mensteuerpflichtige Gewinn aus einer den Klinnen gehö
renden und nicht verpachteten Fläche von insgesamt 1,25 
ha vom FA mit 558 DM für das Wirtschaftsjahr 1964/65 
ermittelt. Die Behörde hatte hierzu den Jandwirtschaftli· 
chen Grundbesitz der beiden Klinnen aus den Einheits
wertakten .entnommen und ist nach Abzug der verpach
teten Flächen auf die von den Klinnen bewirtschaftete 
Fläche von 1,2561 ha gekommen. Der Senat hat keinen 
Anlaß, diese Berechnungen dem Grunde nach nicht anzu
erkennen, zuinal die Klinnen keine detaillierten Einwen
dungen hiergegen erhoben haben. Daß bei der Errechnung 
der Grundstücksflächen der Emma A. ein Ubertragungs
und ein Rechenfehler vorliegen, beeinflußt das Ergebnis 

NID 135 -2-
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nur so geringfügig, daß sidl daraus keine rechtlichen Fol
gerungen ergeben. Denn aus der Gegenüberstellung er
gibt sich, daß der Jahresertrag aus dem landwirtschaftli
chen - nicht verpachteten - Grundbesitz der Klinnen 
erbeblldl unter dem Jahresbetrag der ihnen am 1. 1. 1964 
zustehenden Sozialhilfeleistungen steht. Damit kann -
entsprechend dem BFH-Urteil III R 43/73 (a. a. 0.) nldlt 
angenommen werden, daß zum l. l. 1964 die Landwlrt
sdlaft die Existenzgrundlage der Kllnnen gebildet bat. 
Der von den Klinnen im finanzgerichtlichen Verfahren 
vorgetragene Viehbestand, dessen Umfang in den Schrift
sätzen ihres Prozeßbevollmächtigten schwankt, steht die
sem Ergebnis nicht entgegen. Denn die Klinnen haben 
weder in früheren Jahren noch im vorliegenden Rechts
streit detailliert dargelegt, daß die Reinerträge aus der 
Landwirtschaft über den Sozialhilfeleistungen liegen wür
den. Die allgemeine Behauptung, sie hätten von der Land- l 
wlrtsdlaft gelebt, kann ihrer Klage nicht zum Erfolg ver
helfen. Wenn jemand einen Steuervorteil- hier§ 69 Abs. 
2 BewG 1965 als Ausnahme von § 69 Abs. 1 BewG 1965-
in Anspruch nimmt, so hat er die Voraussetzungen hier- \ 
für detailliert darzulegen und gegebenenfalls zu bewei: / 
sen. Denn audl im finanzgerichtlldlen Verfahren gibt es 
eine Mitwirkungspflicht und eine objektive Beweislast 
(Feststellungslast - vgl. BFH-Urteil IV R 101/75 vom 24. 
Juni 1976 in BStBl ll 1976, 562 mit weiteren Hinweisen 
auf Rechtsprechung und Literatur). Die Klinnen, die auch 
Erträge aus dem ihnen gemeinsam geh(lrenden, 1955/56 
erbauten Mietwohngrundstück Lerchenrain 4, erzielen, 
konnten mit ihren Ausführungen den Senat nicht davon 
überzeugen, daß bei ihnen die Landwirtschaft die Exi
stenzgrundlage im Sinne des § 69 Abs. 2 BewG 1965 bildet. 

3. Die im angefochtenen Einheitswertbescheid erfolgte Zu
rechnung des Grundstücks Nr. 10 auch auf Frau Pauline 
A .. zu einem Drittel ist unzutreffend. Denn diese Person 
ist, wie das beklagte FA mit Schriftsatz vom 23. Juni 
1976 ausgeführt hat, im August 1962 verstorben und 
konnte somit am l. l. 1964 nicht mehr Miteigentümerin 
des streitbefangenen Grundstüdcs sein. Wie sich u. a. mit
telbar aus dem Kaufvertrag bezüglich des Flurstüdcs 1312 
in Hochberg vom 20. Februar 1973 ergibt, waren die Klin
nen .!iie Erben der Pauline A. (vgl. auch die Zurechnungs
fortschreibungen bezüglich der Grundstüdce Gartenstr. 9 
und Lerchenrain 4 je"'eils in Hodlberg). Der hinsichtlidl 
der Pauline A. falsdl angesetzte Miteigentumsanteil am 
streitbefangenen Grundstüdc Nr. 10 hätte somit ridltiger
weise die mit nur je 1/s festgesetzten Anteile der Klinnen 
erhöhen müssen. Diese Korrektur ist im vorliegenden 
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Verfahren wegen des Verböserungsverbots jedoch nicht 
möglich, da beide verbliebenen Miteigentümerinnen 
Kläger im vorliegenden Finanzrechtsstreit sind und eine 
Entscheidung ihnen gegenüber nur einheitlich ergehen 
kann (BFH-Urteile VI R 313/68 vom 18. 12. 1970 und lll R 
5/69 vom 18. 12. 1970 - veröffentlicht in BStBl Il 1971, 
S. 91 und Entscheidungen des BFH Bd. 101 S. 470). Danach 
kann der Senat, der die Klage bezüglich der Art und der 
Höhe des Einheitswerts für unbegründet hält, das Rechts
mittel nur abweisen, auch wenn nach seiner Auffassung 
die Miteigentumsanteile der Klinnen am streitbefangenen 
Grundstück im angefochtenen Einheitswertbescheid vom 
11. Mai 1971 (Stichtag 1. 1. 1964) zu niedrig festgesetzt 
worden sind. 

m. 
Da die Klage abzuweisen ist, haben die Klinnen die Ko
sten des Verfahrens nach § 135 Abs. 1 der Finanzgericht!!
ordnung zu tragen. 
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Einheitsbewertung des Gr undbesitzes: 

Abgrenzung des Grundverm ögens vom land- und forstwirt
schaftlichen Vermögen -

Auslegung des § 69 Abs. 1 BewG 

Im wesentlichen gleichlautend 

Rdvfg. OFD Düsseldorf vom 16. April1986 - S 3191 - 3 - St 
21 H 
Rdvfg. OFD Köln vom 17. April1986- S 3191- 14- St 211 
Rdvfg. OFD Münster vom 28. Februar 1986- S 3191-43- St 21 
-33 

Der Bundesfinanzhof hat in einem nicht veröffentlichten 
Urteil vom 6. März 1985 Az. II R 216/82 in einem Einzelfall zur 
Auslegung des § 69 Abs. 1 BewG Stellung genommen. 

Dem entschiedenen Falllag folgender Sachverhalt zugrunde: 

Dem Steuerpflichtigen wurden auf Grund eines am 
11. November 1974 unanfechtbar gewordenen Umlegungspla
nes fünf Grundstücke mit der dem bestandskräftigen Bebau
ungsplan entsprechenden Nutzungsart Bauplatz zugeteilt. Die 
Eintragung der Rechtsänderung im Grundbuch erfolgte am 
14. Januar 1975. Das Finanzamt bewertete die fünf wirts~haft
lichen Einheiten auf den 1. Januar 1975 im Wege der Nachfest
stellung als unbebaute Grundstücke. Im Rechtsbehelfsverfah
ren trug der Steuerpflichtige vor - dies wurde durch ein 
Schreiben der zuständigen Gemeinde bestätigt -, daß ~ als 
Ackerland genutzten und als Bauland ausgewiesenen Grund
stücke erst dann als solches genutzt werden könnten, wenn die 
Erschließung sichergestellt sei. Hierfür sei jedoch noch kein 
Zeitpunkt absehbar. Das Finanzgericht hob die Einspruchsent
scheidung des Finanzamts mit der Begründung auf, die Aus
weisung eines Grundstücks in einem rechtskräftigen Bebau
ungsplan rechtfertige für sich allein nicht die Annahme, daß es 
in absehbarer Zeit anderen als landwirtschaftlichen Zwecken 
dienen werde. Diese Annahme sei erst dann gerechtfertigt, 
wenn weitere -Umstände hinzuträten, insbesondere die 
Erschließung zeitlich fixiert werden könne. 

Der Bundesfinanzhof ist der Auffassung des Finanzgerichts 
nicht gefolgt. In seinen Entscheidungsgründen hat er u. a. aus
geführt: 

"Nach § 69 Abs. 1 BewG sind land- und forstwirtschaftlich 
genutzte Flächen dann dem Grundvermögen zuzurechnen, 
wenn nach ihrer Lage, den im· Feststellungszeitpunkt beste
henden Verwertungsmöglichkeiten oder den sonstigen 
Umständen anzunehmen ist, daß sie in absehbarer Zeit ande
ren als land- und forstwirtschaftliehen Zwecken, insbesondere 
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als Bauland dienen werden. Das Finanzgericht hat bei seiner 
Entscheidung verkannt, daß die Ausweisung eines Grund
stücks in einem bestandskräftigen Bebauungsplan und die 
Zuweisung des Grundstücks durch Umlegungsbeschluß für 
sich allein die Annahme rechtfertigen, das Grundstück werde 
in absehbarer Zeit anderen als land- und forstwirtschaftliehen 
Zwecken dienen . 

1. Die Ausweisung der Grundstücke des Klägers als Bauland 
in dem bestandskräftigen Bebauungsplan spricht dafür, daß 
diese Grundstücke künftig anderen als land- und forstwirt
schaft\ichen Zwecken dienen werden. Auf die subjektiven 
Vorstellungen des Klägers über die zukünftige Verwen- .A 
dungder Grundstücke kommt es unter diesen Umständen • 
nicht an (Entscheidung des Bundesfinanzhofs - BFH -
vom 4. August 1972'lll R 47/72, BFHE 106, 464, 468, BStBl II 
1972, 849). ' 

2. Die Verwendung der Grundstücke als Bauland war bereits 
zum Nachfeststellungsstichtag, dem 1. Januar 1975, mit aus
reichender Wahrscheinlichkeit absehbar. Für den Begriff 
der "absehbaren Zeit" hat die Rechtsprechung stets in 
Anknüpfung an die (reguläre) Dauer des Hauptfeststel
lungszeitraums (§ 21 Abs. 1 Nr. 1 BewG) einen Zeitraum 
von sechsJahrennach den Verhältnissen des maßgebenden 
Feststellungszeitpunkts als angemessen angesehen (vgl. die 
Urteile des III. Senats in BFHE 106, 464, BStBl II 1972, 849, 
und vom 28. Juni 1974 111 R 43/73, BFHE 113, 250, BStBlll 
1974, 702; vgl. auch Urteil des Reichsfinanzhofs - RFH -'
vom 27. Juli 1938 111 332/37, RStBI1938, 1157). Dieser Recht
sprechung schließt sich der erkennende Senat an. 

Das hier bereits durchgeführte Umlegungsverfahren dient 
nach § 45 des Bundesbaugesetzes (BBauG) dem Zweck, für 
die bauliche und sonstige Nutzung zweckmäßig gestaltete 
Grundstücke unter Ausscheidung des für Straßenland usw. 
erforderlichen Grundstücksbedarfs entstehen zu lassen. 
Damit aber ist die Verwendung als Bauland in absehbar • 
nahe Zeit gerückt, ohne daß es - wie das Finanzgericht 
annimmt - des Hinzutretens weiterer Umstände bedarf 
(vgl. dazu auch BFH-Urteil vom 18. Juli 1984 111 R 45/81, 
BFHE 141, 550, BStBlii 1984, 744)." 

Ich bitte um Beachtung. 
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Redltspredlung 

1. Bewertung landwirtschaltlidl genutzten Grund und Bo
dens als Grundvermögen 

Landwirtsdlaftlidl genutzter Grund und Boden ist als Grund
vermögen zu bewerten, wenn nadl den Verhältnissen des 
maßgebenden Feststellungszeitpunkts anzunehmen ist, daß er 
innerhalb von sedls Jahren anderen als landwirtschaftlidlen 
Zwecken dienen werde. · 

BFH vom 4. August 1912 III R 47/12 
(BStBI 1912 II S. 849) 

2. Abgrenzung des land- und lorstwirtsdlaJtlidlen Vermö
gens vom Grundvermögen bei Nebenerwerbsstellen 

BFH vom 26. Januar 1973 III R 122/71 
(BStBI 1973 II S. 282) 

Hinweis auf Redltspredlung B 1 zu § 33 BewG 1965. 

3. Betrieb der Land- und Forstwirtsmalt als Existenzgrund
lage des Betriebsinhabers 

Ein Betrieb der Land- und Forstwirtsmatt bildet dann die 
Existenzgrundlage des Betriebsinhabers, wenn aus ihm Rein
erträge erwirtsdlaftet werden können, die mindestens den 
SoziaJhilfeleistungen entspredlen, die der ·Betriebsinhaber 
unter Berücksidltigung seiner Familienverhältnisse im Fall 
der Hilfsbedürftigkeit erhalten würde. 

BFH vom 28. Juni 1974'1II R 43/73 
(BStBI 1974 II S. 702) 

4. Aus dem Flädlennutzungsplan allein können keine Redlts
folgerungen für die Bewertung als Grundvermögen her
geleitet werden 

Wird eine Grundstücksflädle in einen Flädlennutzungsplan 
einbezogen, steht aber am :ijewertungsstidltag nodl nidlt 
fest, ob sie in absehbarer Zeit anderen als land- und forst
wirtsdlaftlidlen Zwecken dienen wird, so ist diese Grund
stücksflädle nodl nidlt gemäß § 69 Abs. I BewG 1965 als 
Grundvermögen (Bauerwartungsland) zu bewerten. 

BFH vom 27. Januar 1978 III R 101/75 
(BStBI 1978 II S. 292) 
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5. Kleingartenflädlen, auf denen fremde .. W ohngebäude" 
erridltet wurden, sind Grundvermögen 

1. Hat ein Pädlter (Unterpädlter) auf der von ihm gepam te
ten Parzelle eines Kleingartengebiets ein Wohngebäude 
errichtet, so ist diese mit einem Gebäude auf fremdem 
Grund und Boden (§ 94 BewG) bebaute Fläche als Grund
vermögen zu bewerten und dem Eigentümer (= Verpäch
ter) des Grund und Bodens zuzurechnen. 

2 . . Die Größe der als Grundvermögen zu bewertenden Flädle 
hängt von den Verhältnissen des einzelnen Falles ab; sie 
kann audl die ganze Parzelle umfassen. 
Fehlen äußerlich erkennbare Abgrenzungsmerkmale, so e 
kann das Fünffarne der überbauten Flädle ein geeigneter 
Abgrenzungsmaßstab sein. 

BFH vom 19. Januar, 1979 Ili R 42/77 (BStBl 1979 II S. 398) 

6. Bewertung eines landwlrtsdtaftlidl genutzten Grundstücks 
als Grundvermögen, wenn die Flädlen als Bauland fest
gesetzt sind und die Bebauung möglldl ist 

1. Zur Frage, unter wel<hen ·Voraussetzungen ein landwirt
sdlaftlidl genutztes Grundstück gern. § 69 Abs. 3 Satz 1 
Be::wG als Grundvermögen bewertet werden kann. 

2. Die Ausnahmevorsdlrift des § 69 Abs. 3 Satz 2 BewG 
greift nidlt Platz, wenn zwisdlen der Hofstelle und der 
landwirts<haftli<h genutzten Flädle eine Entfernung von 
190 m besteht und die. dazwisdlen liegenden Flädlen in 
fremdem Eigentum stehen. Es fehlt dann an dem unmittel
baren räümlidlen Zusammenhang. 

BFH vom 2. Mai 1980 Ili R 15/78 (BStBl 1980 II S. 490) 
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Rechtsprechung 

1. Bewertung von land- und forstwirtschaftHeb (gärtnerisch) 
genutzten Grundstücksflächen in sogen. 
Naherholungsgebieten; Zuordnung der Flächen zum land
und forstwirtschaftliehen Vermögen oder zum 
Grundvermögen 

1. Die allgemeinen Grundsätze für die Abgrenzung des Grundver
mögens vom land- und forstwirtschaftliehen Vermögen ergeben 
sich aus§§ 68, 33 BewG 1965. § 69 BewG ist eine Ausnahme
vorschrift zu § 33 BewG. 

2. Diese Abgrenzung ist für in einem sogen. Naherholungsgebiet 
liegende landwirtschaftlich (gärtnerisch) genutzte Grundstücke 
in einem vergleichenden Verfahren zwischen den Nutzungen 
eines solchen Grundstücks und denen eines durchschnittlichen 
Haupterwerbsbetriebs gleicher Nutzungsart unter Würdigung 
aller Umstände des Einzelfalls durchzuführen. 

BFH vom 5. Dezember 1980 III R 56n7 
(BStBl 1981 II S. 498) 

2. Zurechnung land- und forstwirtschaftHeb genutzter 
Baulandflächen zum Grundvermögen 

Zu den Voraussetzungen, unter denen ein landwirtschaftlich genutz
tes Grundstück gemäß § 69 BewG als Grundvermögen bewertet 
werden kann. 

BFH vom 21. Mai 1982 III R 127/80 
(BStBl 1982 II S. 582) 

3. Bewertung von IandwirtschaftUch genutzten 
Grundstücken nach Einleitung eines · 
Umlegungsverfahrens 

Landwirtschaftlich genutzte Grundstücke, die im Gebiet eines 
bestandskräftigen Bebauungsplanes liegen, sind unter den weiteren 
Voraussetzungen des § 69 Abs. 1 BewG als Grundvermögen zu 
bewerten, wenn die Gemeinde ein Umlegungsverfahren - Nutzung 
als Industrie- und Gewerbegebiet - eingeleitet hat. 

BFH vom 18. Juli 1984 III R 45/81 
(BStBl 1984 II S. 744) 

4. Hofstelle ist die Summe der katastermäßig ausgewiesenen 
oder sonst abzugrenzenden Hof- und Gebäudeflächen 
eines Betriebs der Land- und Forstwirtschaft 

Die Hofstelle erfaßt die katastermäßig ausgewiesenen oder sonst 
abzugrenzenden Hof- und Gebäudeflächen. Die um das mit Wohn-
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Rechtsprechung 

und Wirtschaftsgebäuden bebaute Grundstück liegenden Grundflä
chen sind "andere Flächen" i. S. des § 69 Abs. 3 Satz 2 BewG. 

BFH vom 9. Oktober 1985 11 R 247/81 
(BStBI 1986 11 S. 3) 

5. Nachfeststellung bei Umwandlung eines land- und 
forstwirtschaftliehen Betriebs "Stückländerei" in ein 
unbebautes Grundstück; Rechtsfolgen für die Aussetzung 
der Vollziehung 

I. Ist ein bislang als land- und forstwirtschaftlicher Betrieb "Stück
länderei" bewertetes Grundstück gemäß§ 69 BewG dem Grund
vermögen zuzurechnen, so muß dies im Wege der Nachfeststel
lung geschehen. 

2. Die Aussetzung der Vollziehung eines derartigen Nachfeststel
lungsbescheids beschränkt sich auf die Suspendierung derjeni
gen Rechtsfolgen, die von ihm gegenüber dem vorherigen 
Zustand ausgelöst werden. 

3. Die Aussetzung der Vollziehung von Einheitswertbescheiden ist 
auf diejenigen Stichtage zu beschränken, zu denen in materiell
rechtlicher Hinsicht ernstliche Zweifel an der Rechtmäßigkeit 
der Feststellung bestehen. 

BFH vom 4. Februar 1987 11 B 33/85 
(BStBI 1987 II S. 326) 

6. Kleingartenland ist in der Regel wegen des weitgehenden 
Pachtschutzes als land- und forstwirtschaftliches 
Vermögen zu bewerten 

1. Grundstücksflächen, die als Kleingartenland verpachtet und 
genutzt werden, sind in der Regel wegen des weitgehenden 
Pachtschutzes als land- und forstwirtschaftliches Vermögen zu 
bewerten, es sei denn, daß aus besonderen Umständen zu ent- .A 
nehmen ist, daß das Land demnächst einer Bebauung oder einer -
anderen nichtgärtnerischen Nutzung zugeführt werden soll 
(Bestätigung des Abschn. 2 Abs. 8 BewRGr). 

2. Eine Kleingartenanlage ist im vergleichenden Verfahren gemäß 
§ 37 BewG zu bewerten. 

BFH vom 9. August 1989 II R 116/86 
(BStBI 1989 II S. 870) 
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Anweisungen 

Hauptfeststellung der Einheitswerte des Grundvermögens 
auf den 1. Januar 1964; 
hier: Abgrenzung der wirtschaftlidlen Einheiten bei Bau

blöcken und Abgabe der Erklärungen bei wirtsdlaft
lichem Eigentum 

S3192-1-V1 
(Erl. FinMin NW vom 23. Januar 1967- S 

3108
_

1
_ V 

1
l 

I. Abgrenzung der wirtsdlaftlichen Einheiten bei Baublöcken 

Die Hauptfeststellung der Einheitswerte der bebauten Grund
stücke gibt auch Veranlassung, die bisherige Abgrenzung 
der wirtschaftlichen Einheiten voneinander zu prüfen. Des
halb können die Grundeigentümer in ihren Erklärungen eine 
von der bisherigen Behandlung abweichende Abgrenzung 
beantragen. 
Die Abgrenzung der wirtschaftlichen Einheiten richtet sich 
nach Abschnitt 15 Abs. 5 BewRGr. Danach ist bei den einem 
Eigentümer gehörenden Doppelhäusern oder Reihenhäusern 
grundsätzlich jedes Haus eine selbständige wirtschaftliche 
Einheit, das einen eigenen Eingang hat und durch Brand
mauem vom Nachbarhaus getrennt ist. Das dies bestätigende, 
in den Richtlinien angeführte Urteil des Bundesfinanzhofs 
vom 7. Februar 1964 (BStBl 1964 III S. 180) schließt jedoch 
eine Zusammenfassung mehrerer Häuser zu einer Einheit 
nicht völlig aus. 
Der Umstand, daß mehrere Häuser zu einer Finanzierungs
einheit zusammengelaßt worden sind, ist allerdings kein 
Grund, diese Häuser auch bei der Einheitsbewertung zu einer 
Einheit zusammenzufassen. Die Verkehrsauffassung wird 
durch die einheitliche Finanzierung, die nach außen gar nicht 
in Erscheinung zu treten braucht, nicht beeinflußt. Ebenso 
ist es nicht zulässig, Häuser, die nur eine oder zwei Wohnun
gen enthalten und deshalb bei getrennter Bewertung den 
Grundstücksarten Einfamilienhäuser oder Zweifamilienhäu
ser zuzurechnen sind, zu einer wirtschaftlichen Einheit zu
sammenzufassen. Die Verkehrsauffassung sieht solche Häu
ser als Einfamilienhäuser (Zweifamilienhäuser) an, es ist 
deshalb. nicht angängig, sie durch Zusammenfassung zu Miet
wohngrundstücken zu machen. Dazu kommt, daß die Recht
sprechung als bedeutsamen Grund für die getrennte Bewer
tung den Umstand ansieht, daß die Einzelhäuser für sich 
veräußert werden können. Nun werden in der Praxis die 
Häuser mit einer oder zwei Wohnungen eher einzeln ver
äußert als ein Mietwohnhaus. 
Bei einem in einem Zuge erbauten Wohnblock kann es anders 
liegen, insbesondere dann, wenn die einzelnen Häuser ge
meinsame, nur ihnen dienende Anlagen wie Heizwerk, 

3 Bew-Kartel NW, Dezember 1961 -1-

§ 70 BewG 1965 
(S 3192) 

1 
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Waschhaus, Kinderspielplatz o. ä. haben. Hier mag es sein, 
daß die Verkehrsauffassung eine wirtschaftliche Einheit an
nimmt. Die Entscheidung muß sich nach den Verhältnissen 
im Einzelfall richten. Sie bleibt den Finanzämtern überlassen. 

2. Abgabe der Grundstti<ksbeschreibungen bei wirtschaft-
lichem Eigentum 

Die Grundstücksbeschreibung ist grundsätzlich zunächst von 
demjenigen anzufordern, dem das Grundstück zum Feststel
lungszeitpunkt zuzurechnen ist. Bei wirtschaftlichem Eigen
tum hat also der Eigenbesitzer die Erklärung abzugeben, und 
nur die von ihm abgegebene (unterschriebene) Erklärung hat 
Rechtswirkung. War, als die Vordrucke für die Hauptfest
stellung auf den 1. Januar 1964 versendet wurden, die Zu
rechnung auf Feststellungszeitpunkte bis 1. Januar 1964 auf 
den wirtschaftlichen Eigentümer noch nicht durchgeführt, wird 
noch der bürgerlich-rechtliche Eigentümer zur Abgabe der 
Erklärung aufgefordert worden sein. Das Finanzamt hat, so
bald es von dem wirtschaftlichen Eigentum eines Dritten 
erfährt, diesen jedoch zur Abgabe der Erklärung aufzufor
dern. Soweit auf Feststellungszeitpunkte nad!. dem 1. Januar 
1964 noch keine Zurechnung auf den wirtschaftlichen Eigen
tümer vorgenommen worden ist, ist die Zurechnung von Amts 
wegen auf den 1. Januar 1964 nachzuholen. 
Der wirtschaftliche Eigentümer am 1. .Tanuar 1964 hat auch 
dann die Erklärung zur Hauptfeststellung abzugeben, wenn 
ihm das Grundstück bei der Einheitsbewertung nach altem 
Recht unzutreffenderweise erst auf einen Feststellungszeit- · 
punktnach dem 1. Januar 1964 zuger.echnet worden ist. 
Der Verband rheinisd!.er Wohnungsunternehmen e. V. und 
der Verband westfälischer und lippischer Wohnungsunter
nehmen e. V. haben Abschrift dieses Erlasses erhalten. 
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Einbeziehung des Anteils des Eigentilmers eines Grundstücks 
an anderem gemeinsdJ.aftlidJ.em Grundvermögen in die Einheit 
des Grundstüdis (§ 70 Abs. 2 BewG 1965); 

hier: Bewertung 

(Erl. FinMin NW vom 10. August 1967 - S 3192 - 2- V 1) 

Nach § 70 Abs. 2 BewG 1965 ist ein Anteil des Eigentümers 
eines Grundstüdis an anderem gemeinschaftlichen Grund
vermögen (z. B. gemeinschaftliche Hofräume, Einstellplätze, 
Garagen, Zuwege und sonstiges gemeinsdlaftliches Eigentum) 
in die wirtschaftliche Einheit des Hauptgrundstücks ein
zubeziehen, wenn alle Anteile an dem gemeinschaftlidlen 
Grundvermögen Eigentümern von Grundstücken gehören, die 
ihren Anteil jeweils zusammen mit ihrem Grundstück nutzen. 
Für die Bewertung dieser wirtschaftlidlen Einheit, die sidl aus 
dem Hauptgrundstück des Eigentümers und dem wirtsdlaftlldJ. 
dazugehörenden Anteil an dem gemeinschaftlidlen Grund
vermögen (Nebengrundstück) zusammensetzt, gilt folgendes : 

Bebaute GrundstUdie 

a) Ertragswertverfahren 

54 

Der Grundstückswert dieser wirtsdlaftlichen Einheit, der 
sowohl den Bodenwert, den Gebäudewert und den Wert 
der Außenanlagen des Hauptgrundstü<ks als auch den 
Bodenwert, einen eventuellen Gebäudewert (z. B. gemein
schaftliche Garage) und einen eventuellen Wert der Außen
anlagen des anteiligen Nebengrru1dstücks umfaßt, ergibt 
sich durdl Anwendung eines Vervielfältigers auf die Jah
resrohmiete unter Berü<ksichtigung der §§ 81 und 82 BewG 
1965. Hierbei ist zu beachten, daß ·Sich die Jahresrohmiete 
aus der Jahresrohmiete für das Hauptgrundstück und der 
anteiligen Jahresrohmiete für die gemeinschaftlidlen, wirt
schaftlich jedodl mehreren Hauptgrundstücken untergeord
neten Flädlen, Gebäude usw. zusammensetzt (vgl. § 31 
Abs. 5 DA-EWGr 1964). 

Weisen das Hauptgrundstück und das wirtsdlaftlich dazu 
gehörende gemeinschaftliche Nebengrundstück nicht die 
gleiche Bauart, Bauausfertigung und Altersgruppe auf, so 
sind mindestens zwei Bauteile anzunehmen W1d die ent
sprechenden Vervielfältiger auf die für die einzelnen Bau
teile entfallenden Jahresrohmieten anzuwenden, 

Sind ausnahmsweise wegen der Größe der nidlt bebauten 
Fläche einer .soldlen wirtschaftlkb.en Einheit Erhöhungen 
an dem nach den §§ 78 .bis 81 BewG 1965 ermittelten Grund-
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stückswert vorzunehmen, so errechnet sich die bebaute 
Fläche aus der bebauten Fläche des Hauptgrundstücks und 
der anteiligen Fläche des gemeinschaftlichen, mehreren 
Hauptgrundstücken untergeordneten Nebengrundstücken 
(vgl. § 28 Abs. 1 DA-EWGr 1964). Die Berechnung des Zu
schlags wegen der Größe der nicht bebauten Fläche, bei 
der der Anteil an der gemeinschaftlichen Grundstücksfläche 
mitzu.berücksichUgen ist (vgl. § 28 Abs. 4 DA-EWGr 1964), 
ist nach Ab.sdm. 32 BewRGr vorzunehmen. 

b) Samwertverfahren 

In den Fällen des § 70 Abs. 2 BewG 1965 setzt sich der Aus- • 
gangswert aus dem Boden wert, dem Gebäudewert und dem 
Wert der Außenanlagen des Hauptgrundstücks und dem 
Bodenwert, dem eventuellen Gebäudewert und dem even-
tuellen Wert der Außenanlagen des anteiligen Neben-
grundstücks zusammen. Der Wert des Hauptgrundstücks 
und der Wert des anteiligen Nebengrundstücks sind nach 
den für das Sachwertverfahren geltenden Vorschriften zu 
ermitteln (vgl. § 49 Abs. 3 und §54 Abs. 2 DA-EWGr 1964). 

c) Mindestbewertung 

Die Mindestbewertung (§ 17 BewG 1965), die sowohl bei 
dem Ertragswertverfahren als auch beim Sachwertverfah
ren in Betracht kommen kann, stellt darauf ab, daß der ge
meine \'Vert des Grund und Bodens ohne Außenanlagen 
höher ist als der Wert, der sich nach den Vorschriften über 
die Bewertung bebauter Grundstücke ergibt. In den Fällen 
des § 70 Abs. 2 BewG 1965 bedeutet das, daß der gemeine 
Wert des Grund und Bodens des Hauptgrundstücks und 
der .gemeine Wert des Grund und Bodens des anteiligen 
Nebengrundstücks einschließlich des Werts des anteiligen 
gemeinschaftlichen Grundvermögens. 

Weisen das Hauptgrundstück und das gemeinschaftliche . -
Grundvermögen verschiedene Größen, unterschiedliche 
Lagen, Zuschnitte usw. auf, so sind ihre Bodenwerte unter 
Beachtung .der Absdm. 1 bis 10 BewRGr getrennt zu er-
mitteln. 

Nicht entgegen steht der Anwendung des § 70 Abs. 2 BewG 
1965, daß die einzelnen Hauptgrundstücke, bei denen das 
gemeinschaftliche Nebengrundstück anteilmäßig einbezogen 
wird, nach verschiedenen Verfahren bewertet werden. Für die 
Frage, ob das Ertragswertverfahren oder das Sachwertver
fahren zur Anwendung kommen soll, ist die Grundstücksart 
des bebauten Hauptgrundstücks entscheidend. 
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Unbebaute Grundstüme 

Ist das Hauptgrundstück ein unbebautes Grundstüm und auch 
das wirtschaftlich dazugehörende Nebengrundstück nicht 
bebaut, so setzt sich der Bodenwert der wirtschaftlichen Ein
heit unbebautes Grundstück aus dem Bodenwert des Haupt
grundstücks und dem Bodenwert des anteiligen Nebengrund
stüms zusammen (vgl. § 76 Abs. 2 DA-EWGr 1964). 

Besteht dagegen die wirtschaftliche Einheit aus dem nicht 
bebauten Hauptgrundstück und dem Anteil an einem bebauten 
wirtschaftlich dazugehörenden Nebengrundstück, so ist diese 
wirtschaftliche Einheit ein bebautes Grundstück, das in den 
meisten Fällen der Grundstücksart sonstige bebaute Grund
stücke angehören dürfte. 
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Hauptfeststellung der Einheilswerte des Grundvermögens 
auf den 1. Januar 1964; 

hier: Bewertung der grundsteuerpflidlligen Telle von im 
übrigen steuerfreien bebauten Grundslütken 

Im wesentlichen gleichlautend 
Rdvfg. OFD Düsseldorf vom 24. November 1967- S 3192 A 
- St 211 
Rdvfg. OFD Köln vom 20. Juli 1967- S 3199- 5- St 211 
Rdvfg. OFD Münster vom 18. Mai 1967 - S 3192 - 2 -
St 21-33 

Bei der Abgrenzung des grundsteuerpflichtigen Teils eines 
Grundstücks von dem steuerfreien Teil ist zu beachten, daß 
die Grundsteuerbefreiung nur gewährt wird, wenn der Teil 
räumlich abgegrenzt werden kann oder, sofern das nicht mög
lich ist, der steuerbegiiftstfgte Zweck überwiegt (§ 6 GrStG). 
Wenn danadl ein Teil eines Gebäudes auf eigenem Grund und 
Boden grundsteuerfrei und ein Teil steuerpflichtig ist, bitte 
im, bei der Bewertung des steuerpflichtigen Grundstücksteils 
wie folgt zu verfahren: 

1. Ertragswertverfahren 

Bei der Bewertung im Ertragswertverfahren ist der maß
gebende VervieUältiger auf die Jahresrohmiete anzuwenden, 
die auf den steuerpflichtigen Gebäudeteil entfällt. In dem so 
ermittelten Grundstückswert ist auch der anteilige Bodenwert 
erfaßt. 

Beispiel A 

In einem Schulgebäude befindet sich eine Hausmeister
wohnung. Das Gebäude ist bis auf die Hausmeisterwohnung 
grundsteuerfrei. Es ist nur die Jahresrohmiete für die steuer
pflichtige Hausmeisterwohnung mit dem Vervielfältiger für 
Mietwohngrundstücke zu vervielfachen. Der Grundstücks
wert umfaßt auch den anteiligen Bodenwert. 

2. Samwertverfahren 

Bei der Bewertung im Sachwertverfahren, die in diesem Zu
sammenhang nur selten vorkommen dürfte, bitte ich, wie folgt 
zu verfahren: 

a) Der abgrenzbare Teil des Grund und Bodens, der aus
schließlidl steuerbefreiten Zwecken dient, bleibt bei der 
Bewertung außer Betradlt (z. B. der als Schulhof dienende 
Teil eines Sdlulgrundstüdts). 
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b) Der abgrenzbare Teil des G• .nd und Bodens, der aus
schließlich steuerpflichtigen - ecken dient und zusammen 
mit dem steuerpflichtigen · 11deteil genutzt wird, wird 
bei der Bewertung diesem steuerpflichtigen Gebäudeteil 
zugeschlagen. 

c) Die Fläche des Grund und Bodens, die unabgrenzbar so
wohl dem steuerpflichtigen als auch dem steuerbefreiten 
Teil oder die weder dem steuerpflichtigen noch dem 
steuerbefreiten Teil dient, ist nach dem Verhältnis aufzu
teilen, in dem der umbaute Raum des steuerpflichtigen 
Gebäudeteils zum umbauten Raum des steuerbefreiten Ge
bäudeteils steht. In dieser Weise ist die eigentliche bebaute 
Fläche stets aufzuteilen, ferner die Fläche für Zuwege, die 
Umgehungsfläche des Grundstücks sowie die Fläche für 
einen Vorgarten usw. 

Beispiel B 

Einer Stadt gehört ein Grundstück mit einem fünfgeschossigen 
Gebäude. Drei Geschosse sind an Gewerbetreibende vermie· 
tet, in zwei Geschossen sind Teile der Stadtverwaltung unter
gebracht. Die von der Stadt genutzten zwei Geschosse des 
Gebäudes dienen grundsteuerbefreiten Zwecken und sind 
räumlich abgrenzbar. Die drei vermieteten Geschosse des 
Gebäudes sind steuerpflichtig. Die bebaute Fläche ist in dem 
Verhältnis aufzuteilen, in dem der umbaute Raum der von 
der Stadt genutzten zwei Geschosse zum umbauten Raum der 
drei vermieteten Geschosse steht. 

3. Mlndestbewertung 

Im Fall der Mindestbewertung (§ 77 BewG 1965) ist nur der 
Wert des auf den steuerpflichtigen Teil des Grundstücks ent
fallenden Grund und Bodens anzusetzen. Dabei ist die Ab
grenzung nach den unter vorstehender Ziffer 2 aufgestellten 
Grundsätzen vorzunehmen. 
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Einheitsbewertung des Grundbesitzes; 

hier: Wirtsdlaftlidtes Eigentum künftiger Erwerber von Klein
siedlungen, Eigenheimen oder Eigentumswohnungen 

{Erl. FinMin NW vom 11. Dezember 1969-S 3100-2-VC 1) 

Die Anerkennung des wirtschaftlichen Eigentums künftiger 
Erwerber insbesondere von Kleinsiedlungen, Eigenheimen 
oder Eigentumswohnungen ist nicht vom formgerechten Ab
schluß eines Kaufvertrages abhängig. Entscheidend ist viel
mehr, wann dem Erwerber nadl Absdlluß eines Vorvertrages 
(Bewerbervertrages, Kaufanwärtervertrages) die wirtschaft
liche Verfügungsmacht verschafft worden ist. Das kann der 
Zeitpunkt der Fertigstellung {Bezugsfertigkeit) des Gebäudes 
sein. Wenn aber der Bewerber bei wirtsdlaftlicher Betrach
tungsweise gern. Abschn. 56 Abs. 3 EStR 1967 als Bauherr an
zusehen ist, wird er auch schon wirtschaftlicher Eigentümer 
sein. Die Frage, ob in einem solchen Fall das wirtsdlaftliche 
Eigentum übertragen ist, ist in aller Regel bereits in einer 
Einkommensteuerveranlagung für die Gewährung der Sonder
abschreibung nach § 7 b EStG entschieden. Diese Entscheidung 
kann für die Einheitsbewertung des Grundbesitzes über
nommen werden. Die Entscheidung über ·wirtschaftliches 
Eigentum kann nämlich nach § 11 Ziff. 4 StAnpG für die Be
steuerung nur einheitlidl getroffen werden {vgl. auch BFH
Urteil vom 7. März 1957 IV 511/55 U- BStBl 1957 lii S. 392). 

309 Bew-Kartei NW, 4. Erg-Lfg (Febr. 1970) -1-
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Anweisungen 

Einheitsbewertung .iles Grund besltzes; · 

hier: Wirtschaftliches Eigentum künftiger Erwerber von Klein-
siedlungen, Eigenheimen oder Eigentumswohnungen 

(Er!. FinMin NW v9m 8. Juni 1970 - S 3100 - 2 VC 1) 

Das rechtskräftige Urteil des Fin~mzgericht::; Düsseldorf vom 
24. Juni 1969 I! 142/65 E (EFG 1969 S. 606) gibt keine Ver
anlassung, die im Bezugserlaß• vertretene Auffassung auf
zugeben, daß die Anerkennung des wirtschaftlichen Eigen
tums künftiger Erwerb er iri'\besondere von· Kleinsiedlungen, 
Eigenheimen oder Eigentumswohnungen nicht vom form
gerechten Abschluß eines Kaufvertrages abhängig ist. In dem 
Urteilsfall haben nach der Sachverhaltsdarstellung keine ein
deutigen Verhältnisse · zwischen den Vertragsparteien vor
gelegen. Zu einem späteren Zeitpunkt ist deshalb noch ein 
notariell beurkundeter Kauf- und Ul:)ergangsvertrag abge
schlossen worden. Bei diesem Sachverhalt wird dem Urteil 
des Finanzgerichts im Ergebnis zugestimmt. 

Die Obedinanzdirektionen des Landes Nordrhein-Westfalen 
haben Abschrift dieses Sd1reibens erhalten. 

• Zusatz der Oberllnanzdlrektionen : 

Der Bezugserlaß ist der Erlaß vom II. Dezember 1969-,-- S 3100-2- VC 1. 
Er Ist in 4 wiedergegeben. 

330 Bew-Kartei NW, 5. Erg-Lfg (Januar i971) -IL. 
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Hauptfeststellung der Einheitswerte des Grundbesitzes auf 
den 1. Januar 1964; 

hier: Bewertung von Grundstücken mit selbständig genutz
ten Tiefgaragen 

(Erl. FinMin NW vom 13. Mai 1971 - S 3190 - 10- VC 1) 

Hinweis auf 11 zu § 68 BewG 1965. 

362 Bew-Kartei NW, 6. Brg.-Ug. (Februar 1972) -1-
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Anweisungen 

Abgrenzung der wirtschaftlichen Einheit und maßgebende 
Grundstücksart beim Wohnungseigentum (Teileigentum) 

(Er!. FinMin NW vom 20. Oktober 1981 - S 3216 - 4 -
V,A4) 

Hinweis auf B zu § 93 BewG. 

759 Bew-Kartei ~W. 14. Erg.-Lfg. (Okt. 1982) - I-

§ 70 BewG 1965 
(S 3192) 
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Anweisungen 

Abgrenzung der wirtschaftlichen Einheit in den Fällen des § 26 
Nr.lßewG 

(Er I. des FM NRW vom 29. November 1983- S 3107-5- VA 4) 

Hinweis auf 1 zu§ 26 BewG. 

796 Bew-Kartei NW, 15. Erg.-Lfg. (Juni 1985) - I -
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Anweisungen 

Bewertungsrechtliche Behandlung des Erbpachtrechts 

Im wesentlidlen gleidllautend 

Rdvfg. OFD Düsseldorf vom 29. Jan. 1968- S 3192 A-St 211 
Rdvfg. OFD Münsterv.15. Nov.1967'-1S3192-4:~St21-33 

Durch Artikel X Abs. 2 in Verbindung mit Artikel III Abs. 2 
des Kontrollratsgesetzes (KRG) 45 vom 20. Februar 1947 
(Anltsbla.tt der Militärregierung Deutsroland - Britisches 

' Kontrollgebiet - Nr. 18 S. 485) ist das Erbpachtredlt an Be
trieben der Land- und Forstwirtsmatt aufgehoben und· in freies 
Eigentum umgewandelt worden. 
Erbpadltredltsverhältnisse an Grundstüdcen (wirtsdlaftl. Ein
heiten des Grundvermögens) sind dagegen durdl das KRG 45 
nicht betroffen und bestehen deshalb - in einer sehr geringen 
Zahl von Fällen - weiter. Für die Bewertung dieser wenigen 
Fälle sind allgemeine Grundsätze aufgestellt worden. Diejeni
gen Finanzämter, bei denen solche Erbpachtredlte bewertet 
werden r.nüssen, bitte ich, die Richtlinien bei mir anzufordern. 

Rdvfg. OFD Köln vom 30. Nov. 1967- S 3192- 3- St 212 

A. Die Redttsnatur des Erbpachtredlts 

Das Erbpadltrecht ist eine Form des dinglidlen Nutzeigentums 
an kleineren ländlidlen Grundstücken, das sidl namentlidl in 
kleineren deutsdlen Ländern erhalten hat (so Stauding er, BGB, 
9. Auf!. 1929, Anm. 2 zu Art. 63 EGBGB). 
Art, III Abs. 2 KRG 45 bestimmt, daß land- und forstwirtsdtaft
liche Grundstüdce, die bisher in der Rechtsform einer beson
deren Güterart besessen wurden, wie beispielsweise Fidei
kommisse und ähnlidle gebundene Vermögen und Erbpadlt
güter, freies, den allgemeinen Gesetzen unterworfenes Grund
eigentum werden. Durdl Art. X Abs. 2 KRG ist Art. 63 EGBGB 
aufgehoben. worden, soweit seine Bestimmungen zu Art. IIl 
KRG 45 in Widersprudl stehen. 

B. Bewertungsredltliche Beurteilung des Erbpachtrechts 

a) filr Betriebe der Land- und Forstwirtschaft 
Durch Art. X Abs. 2 i.Verb. mit Art. III Abs. 2 KRG ist das 
Erbpadltrecht an Betrieben -der Lan,d- und Forstwirtsmatt auf
gehoben worden. 

b) Grundvermögen 
Erbpadltredltverhältnisse an Grundstüdcen sind durdl das 
KRG 45 nidlt betroffen worden. Sie bestehen in einer sehr 

NID 7 Bew-Kartei NW, 1. Erg-Lfg (Mal 1968) -1-
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Anweisungen 

geringen. Zahl von Fällen yveiter. Die bewertungsredltlidle 
Beu~teilung .des Erbpadltrechts richtet sidl nadl dem im ein
zelnen Fall zwisdlen dem Erbverpädlter und dem Erbpädlter 
geltenden Redltsbeziehungen und nach dem Gesamtbild der 
Ve:rllältnisse1 Im Regelfall ist d~r Erbpächter als wi.rtsdlaft
lidler Eigentümer des mit dem Erbpadltredlt belasteten 
Grundstücks anzu_sehen _'(vgl. Rössler/Troll, BeweJ;tungsgesetz 
und Vermögensteuergeselz, ?. Aufl. 1964, Anm. 16 Abs. 5 zu 
§ 2 und Anm. 20 zu § 29 BewG 1934 .sowie die dort aufgeführ
ten Entsdleidungen des Reichsfinanzhofs vom 21. Juni 1933 
- RStBl 1933 S. 87.3 -und vom ·4, Oktober 1934- RStBl 1934 
S: 1356 -). Wirtsdlaftlidies·I;\igentul!l des Erbpädlters ist min~ • 
destens dahn anzunehmen, wenn die Erbpadltverträge ohne 
zeitlidle Begrenzung abgesdllos?e"h s;ind; das gilt audl dann, 
wenn dem Erbpädlter das Redlt der Veräußerung nidlt :.m-
steht (vgl. RFH vom 4. Oktobe:r;. 1934 a. a. 0.). 

Der Wert des Grundstii~,s, das in volle!Jl Umfang dem Erb
pädlter als wirtsdlaftlidles Eigentum .zuge'redlnet wird, wird 
im allgemeinen so ermittelt, als ob das ErbpaQJ.tredlt nidli 
bestünde. Wird -allel'dings der Wert des wirtschaftlichen 
Eigenturns .dadurch wesen.tlich gemindert, daß das Nutzeigen
tum des Pächters mit dinglicher Wirkung oeschränkt ist -
z . B. durch den eine erhebliche Wertminderung bewirkenden 
Auss.chluß jeder gewerblichen Nutzung -, so kann bei 
der Durchführung der Bewertung im Ertra.gswertve;fahren ein 
Al:ischlaq nach § 82 BewG 1965 u~d im Sachwertverfahren je 
nach den Umstä,nden eine Berücksidltigung bei der Ermittlung 
des Bodenwerts (§ 84 BewG 1965) und des Gebäudewerts (§ 88 
BewG 1965) in Betracht kommen. 

C) Steht ein Fall des Erbpachtrechts zur Bewertung (Haupt
fl!ststellung des Einheitswertsf an, ,bitte iCb., ·mir die Sache vor 
Bekanntgabe des Bescheides k;urz vorzul~gen. 

NID 1 ·- 2 -
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Anweisungen 

Hauptfeststellung der ·Einheitswerte des Grundvermögens 
auf den 1. Januar 1964; 

hier: Einbeziehung von Garagen auf fremdem Grund und 
Boden in die wirtsdlaftlidle Einheit des Hauptgrund
stücks desjenigen, dem die Garagen als Gebäude auf 
fremdem Grund und Boden zuzurechnen sind ' 

Im wesentlichen gleichlautend 
s 3192 

Rdvfg. OFD Düsseldorf vom 23. Aug 1968 S 
3217 

A-St 211 

S 3192-4- St 211 
Rdvfg. OFD Köln vom 7. Juni 1968- S 3217 _ 

3 
_ St 211 

Rdvfg. OFD Münster vom 14. Juni 1968 - S 3192 - 5 -
St 21-33 

Die Bestimmung in Abschnitt 4 Absatz 1 BewRGr über die 
Einbeziehung einer räumlich getrennt von der Wohnung lie
genden Garage in die wirtschaftliche Einheit des Hauptgrund
stücks gilt auch für Garagen, die auf fremdem Grund und 
Boden errichtet sind. Ist eine solche Garage in die wirtschaft
liche Einheit des Hauptgrundstücks einzubeziehen, so gehört 
auch die bebaute Fläche der Garage zur bebauten Fläche der 
wirtschaftlichen Einheit (vgl. hierzu § 82 Absatz 2 Nr. 1 
BewG 1965). 

Die Bewertung dieser . Fälle im maschinellen Verfahren be
reitet jedoch Schwierigkeiten. Da zu der in die wirtschaft
liche Einheit des Hauptgrundstücks einzubeziehenden Garage 
kein Grund und Boden gehört, müßte ein Abschlag wegen 
teilweise fehlenden Grund und Bodens angesetzt werden. 
Ein solcher Abschlag ist aber im Maschinenprogramm und 
somit auch im Eingabewertbogen nicht vorge,sehen . Würde· 
für den besonderen Bauteil ,.Garage auf fremdem Grund und 
Boden" eine wegen des Fehlens des Grund und Bodens ge
kürzte Jahresrohmiete eingegeben, so würde zwar ein zu
treffendes Endergebnis erreicht; im maschinell gefertigten 
Einheitswertbescheid würde jedpch - wie bei der Bewertung 
aller bebauten Grundstücke im Ertragswertverfahren - der 
Einzelwert der Garage, der sich auf Grund der getrennten 
Eingabe der Jahresrohmiete für die einzelnen Bauteile ergibt, 
unzutreffend in Bodenwertanteil und Gebäudewertanteil auf
geteilt und dementsprechend ausgewiesen werden, obwohl 
ein Bodenwertanteil für die Garage überhaupt nicht vorhan
den ist. Eine solche unrichtige Aufteilung würde zu unnötigen 
Rechtsbehelfen führen. 

Damit derartige Fälle dennoch im maschinellen Verfahren 
erledigt werden können, bitte ich, die Jahresrohmiete für die 
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Anweisungen 

Garage auf fremdem Grund und Boden nicht gl!trennt, son
d.ern in einem Betrag mit der Jahresrohmiete für das Haupt
grundstück einzugeben. Wegen des fehlenden Grund und 
Bodens sowie im Hinblick darauf, daß der für das Haupt
grundstück maßgebende Vervielfältiger für die Garage mög
licherweise zu hoch ist, bitte ich, die. Jahresrohmiete der 
Garage entsprechend niedriger zu bemessen. · 

NfD 37 -2-
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Anweisungen · 

Hauptfeststellung der Einheitswerte des Grundvermögens 
auf den 1. Januar 1964; 

hier: Fragen zur wlrtsdlaftlidlen Einheit im Zusammenhang 
mit dem Erbbauredlt und mit einem Gebäude auf frem
den Grund und Boden 

Im wesentlichen gleichlautend 
53192 

Rdvfg. OFD Düsseldorf vom 27. Aug 1968 -S 3215 A-St 211 
s 3211 

Rdvfg. OFD Köln vom 11. Juni 1968- S 3215- 2- St 211 

Rdvfg. OFD Münster vom 18. Juni 1968 - S 3192 - 6 -
St 21-33 

1. Es kommen gelegentlich Fälle vor, in denen einem Grund
stüCkseigentümer ein Erbbauredtt am Na'Chbargrundstück be
stellt und dann auf beiden Grundstücken ein einheitliches 
Gebäude errichtet wird. Gelegentlich tritt auch der Fall auf, 
daß an mehreren aneinandergrenzenden Grundstücken ver
schiedener Eigentümer demselben Berechtigten Erbbauredlte 
bestellt werden und der Erbbauberechtigte die Grundstücke 
in Ausübung seiner Erbbaurechte mit einJ!m einheitlichen 
Gebäude bebaut. 

In solchen Fällen bitte ich wie folgt zu verfahren: 

a) Wegen der Besonderheiten des maschinellen Verfahrens 
sind die Erbbaurechte nidtt zu einer wirtschaftlichen Ein
heit zusammenzufassen; es sind auch das eigene Grund
stück und das Erbbaurecht als getrennte wirtschaftliche 
Einheiten zu behandeln. Das bedeutet, daß jedes Erbbau
recht nur ein unselbständiges Teilgebäude umfassen kann. 

b) Bei der Bewertung im Samwertverfahren ist jeweils der 
umbaute Raum für das Teilgebäude einzugeben, das auf 
dem Grund und Boden der wirtschaftlichen Einheit steht. 
Dabei sind jedoch die Werte einzugeben, die nach den 
Merkmalen des gesamten Gebäudes maßgebend sind. Ab
schläge für fehlende Außenwände infolge der bewer
tungsrechtlichen Teilung des Gebäudes kommen nicht in 
Betracht. Besonders zu beachten ist, daß für die Abschläge 
und Zuschläge wegen übergroßer oder geringer bebauter 
Fläche auf die gesamte bebaute Fläche aller Einheiten 
abzustellen ist. Deshalb ist in den Eingabewertbogen 
EW 206/EW 207 bei KZ 59 stets die gesamte bebaute · 
Fläche des einheitlichen Gebäudes einzugeben. In Kauf 
genommen werden muß, daß bei diesem Verfahren durch 

NID 38 Bew·Kartei NW, 2. Erg-Lfg (November 1968) -1-
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die fallenden Wertzahlen für Fabriken und Werkstätten 
des Handwerks bei Neubauten und Nachkriegsbauten in
folge der Aufteilung des Gebäudes gelegentlich ungün
stigere Ergebnisse für den Steuerpflichtigen anfallen kön
nen. 

c) Bei der Bewertung im Ertragswertverfahren, die in diesen 
Fällen selten sein wird, ist jeweils der Anteil an der 
Jahresrohmiete, der auf das auf dem Grundstück stehende 
Teilgebäude entfällt, einzugeben, und zwar aufgeteilt nach 
der Wohn- bzw. Nutzfläche. Bebaute Fläche ist jedoch 
hier jeweils nur die Grundfläche des jeweiligen Teil
gebäudes. 

2. Ebenso ist in den Fällen zu verfahren, in denen ein ein
heitliches Gebäude auf zwei aneinandergrenzenden Grund
stücken errichtet worden ist und dem Errichter an einem 
Grundstück ein Erbbaurecht J:>estellt worden ist, während er 
auf dem anderen Grundstück die Gebäudeteile als Gebäude 
auf fremdem Grund und Boden errichtet hat. Das Erbbau
recht und das Gebäude auf fremdem Grund und Boden sind 
als zwei wirtschaftliche Einheiten anzusehen. 

3. Gehören die Grundstücke, an denen Erbbaurechte für ein 
und denselben Berechtigten bestellt worden sind, ein und 
demselben Eigentümer (Erbbauverpflichteten), so sind die 
einzelnen Erbbaurechte zu einer wirtschaftlichen Einheit und 
die einzelnen belasteten Grundstücke zu einer wirtschaft
lichen Einheit zusammenzufassen, wenn die Erbbaurechte im 
selben Zeitpunkt erlöschen. 

Hat der Grundstückseigentümer auf seinem Grundstück und 
auf dem n,ur gepachteten Nachbargrundstück ein einheitliches 
Gebäude errichtet, das, soweit es auf dem Nachbargrundstück 
steht, ein Gebäude auf fremdem Grund und Boden ist, so 
kann das Gebäude auf fremdem Grund und Boden in die 
wirtschaftliche Einheit des eigenen Grundstücks einbezogen 
werden. Bei der maschinellen Bewertung dieses bebauten 
Grundstü<ks im Ertragswertverfahren ist nach den Grund
sätzen zu verfahren, die bei der Einbeziehung einer Garage 
auf fremdem Grund und Boden in die wirtschaftliche Einheit 
des Hauptgrundstü<ks zu beachten sind. Ich weise hierzu auf 

s 3192 
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14. Juni 1968 - S 3192 - 5 - St 21 - 33 - siehe NfD 2 
zu § 10 BewG 1965 - hin. 
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Rechtsprechung 

1. Rijgeverlust bei Nichtbeanstandung als Verfahrensmangel 
in der nächsten mündlichen Verhandlung; Zugehörigkeit 
von größeren unbebauten Flächen · zur wirtschaftlichen 
Einheit eines Zweifamilienhausgrundstücks 

BFH vom 4. Oktober 1974 III R 127173 
(BStBl1975 li S. 302) . 

Hinweis auf Rechtsprechung 1 zu§ 2 BewG 1965. 

2. Abgrenzung der wirtschaftlichen Einheit des land- und 
forstwirtschaftliehen Vermögens und des Grundvermö
gens; Streitwert bei Antrag auf Aufhebung der Einheits
wertfeststellung 

BFH vom 12. Dezember 1975 III R 51174 
(BStBI1976 II S . 281) 

Hinweis auf Rechtsprechung 1 zu§ 2 BewG 1965. 

3. Grundstücksteilflächen mit fremden Gebäuden bilden be
sondere wirtschaftliche Einheiten 

BFH vom 6. Oktober 1978 111 R 23175 
(BStBI1979 II S. 37) 

Hinweis auf Rechtsprechung 1 zu§ 2 BewG. 

4. Eine an ein Einfamilienhaus angrenzende unbebaute 
Fläche kann eine selbständige wirtschaftliche Einheit sein 

BFH vom 16. Februar 1979 111 R 67176 , 
(BStB11979 II S. 279) 

Hinweis auf Rechtsprechun~ 2 zu§ 2 BewG. 

5. Nebeneinanderliegende Eigentumswohnungen können 
eine wirtschaftliche Einheit bilden · 

Zwei nebeneinanderliegende Eigentumswohnungen, die zu 
einer Wohnung umgestaltet worden sind und als eine Woh
nung genutzt werden, bilden eine wirtSchaftliche Einheit 
des Grundvermögens, wenn sie nach den Verhältnissen am 
Stichtag nicht ohne größere bauliche Veränderungen von
einander getrennt und veräußert werden können. 

BFH vom 23. Februar 1979 111 R 73177 
(BStB1197911 S. 547) 

6. Eigengrundstücke und Erbbaurecht am Nachbargrund
stück zwei selbständige wirtschaftliche Einheiten. Ab
schläge für Großobjekte und für Gebäude mit übergroßen 
Stücken sind aber auf das ganze Gebäude zu beziehen. 

149 

1. Ein Grundstück und das an einem Nachbargrundstück 
bestehende Erbbaurecht sind zwei selbständige wirt-
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Rechtsprechung 

schaftliehe Einheiten, auch wenn Grundstück und Erb
baurecht demselben Steuerpflichtigen gehören. 

2. Werden beide Grundstücke mit einer einheitlichen La
gerhalle bebaut, so ist bei Abschlägen für Großobjekte 
und wegen übergroßer bebauter Fläche auf die Halle als 
Ganzes und nicht auf die gegenständliche Begrenzung 
der wirtschaftlichen Einheiten abzustellen. 

BFH vom 22. Apri11982 111 R 101178 
(BStB11982 II S . 580) 

7. Wirtschaftliche Einheit bei zwei bebauten Grundstücken, 
von denen das eine gewerblichen und das andere privaten 
Zwecken dient 

Zwei aneinandergrenzende bebaute Grundstücke, von de
nen das eine gewerblichen und das andere privaten Zwek
ken dient, bilden dann eine wirtschaftliche Einheit, wenn 
sie in einem durch Bebauungsplan ausgewiesenen Gewer~ 
begebiet liegen, das auf dem privat genutzten Grundstück 
errichtete Wohnhaus nur als Wohnung des Betriebsinha
bers genutzt werden kann und die Grundstücke aus bau
rechtlichen ßründen nur gemeinsam veräußert werden 
dürfen. 

BFH vom 25. Februar 1983 111 R 81/82 
(BStB11983 II S. 552) 

8. Befinden sich auf einem Grundstück sowohl das Wohnge
bäude des Betriebsinhabers als auch das Betriebsgebäude, 
so kann eine wirtschaftliche Einheit vorliegen 

Befinden sich auf einem Grundstück sowohl das Wohnge
bäude des Betriebsinhabers als auch das Betriebsgebäude 
und gehören die beiden Grundstücksteile wirtschaftlich zu
sammen, so liegt eine wirtschaftliche Einheit auch dann 
vor, wenn die Grundstücksteile nach dem Willen der Eigen
tümer nicht einem gemeinsamen Zweck dienen. 

BFH vom 15. Juni 1983111 R 40/82 
(BStB11983 II S. 752) 

149 -2 -
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Rechtsprechung 

I. Einheitswertbescheide müssen die Abgrenzung der 
wirtschaftlichen Einheit erkennen lassen 

1. Einheitswertbescheide sind nur dann inhaltlich hinreichend 
bestimmt, wenn sie die Abgrenzung der wirtschaftlichen Ein
heit erkennen lassen. 

2. Ist Eigentümer des Grund und Bodens der eine Ehegatte und 
wirtschaftlicher Eigentümer der aufstehenden Gebäude der ande
re Ehegatte;-""sind Grund und Boden und Gebäude nach § 26 
Nr. 1 BewG trotz der Vorschrift des § 70 Abs. 3 BewG (Gebäu
de auf fret:ndem Grund und Boden) zu einer wirtschaftlichen 
Einheit zusammenzufassen. · 

BFH vom 13. Juni 1984 III R 131/80 
(BStBl 1984 li S. 816) 

2. Baustellencontainer ist bewertungsrechtlich kein Gebäude 

Ein sog. Baustellencontainer, der seiner baulichen Gestaltung nach 
zur Verwendung auf stets wechselnden Einsatzstellen vorgesehen 
ist, ist bewertungsrechtlich kein Gebäude, weil ihm die dem Gebäu
debegriff immanente Ortsfestigkeit (Beständigkeit) fehlt. 

BFH vom 18. Juni 1986 II R 222/83 
(BStBl 1986 Il S. 787) 

Hinweis auf Rechtsprechung 3 Nr. 8 zu § 68 BewG. 

3. Zur Annahme einer wirtschaftlichen Einheit, wenn ein 
Miteigentumsanteil mit mehr als einer abgeschlossenen 
Raumeinheit i. S. des Wohnungseigentumsgesetzes 
verbunden ist 

Sind in einem Gebäude mehrere abgeschlossene Raumeinheiten 
(Wohnungen) zu nur einer Sondereigentumseinheit zusammenge
faßt, so bilden sie dann keine wirtschaftliche Einheit, wenn sich 
zwischen den mehreren Raumeinheiten andere Sondereigenturns-
einheiten befinden. · 

BFH vom 1. April 1987 li R 251184 
(BStBl 1987 II S. 838) 

4. Zur Annahme einer wirtschaftlichen Einheit, wenn ein 
Miteigentumsanteil mit mehr als einer abgeschlossenen 
Raumeinheit i. S. des Wohnungseigentumsgesetzes 
verbunden ist 

Ist ein Miteigentumsanteil mit dem Sondereigentum an mehr als 
einer abgeschlossenen Raumeinheit verbunden, so bildet das Woh
nungseigentum insgesamt ein Grundstück i. S. des BewG (eine wirt-

242 Bew-Kartei NW, 18. Erg.-Lfg. (Juli 1995) • Ersatzblatt • 
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Rechtsprechung 

schaftliehe Einheit), wenn die Raumeinheiten entweder unmittelbar 
neben- oder unmittelbar untereinander angeordnet sind. 

BFH vom 1. April 1987 II R 79/86 
(BStBI 1987 Il S. 840) 

5. Die Grundfläche und der Umgriff von Gebäuden auf 
fremdem Grund und Boden bilden stets eine selbständige 
wirtschaftliche Einheit 

BFH vorn 2. August 1989 Il R 219/85 
(BStBI 1989 li S. 826) 

Hinweis auf Rechtsprechung zu § 2 BewG. 

• Ersatzblatt • - 2 -



Einheitsbewertung des Grundbesitzes; 

hier:_: Beeinträdlligung des GrundslUmswerts durdl nidlt mehr 
nutzungsfähige Sdlutzbauwerke 

(Erl. FinMin NW vom 23. Juni 1975- S 3101 - 2 - V C 1) 

Die Bundesrepublik Deutsroland hat in den letzten Jahren 
·zahlreiche ehemalige Luftsch1üzbunker an die Grundstücks
eigentümer zurückgegeben. Es handelt sich dabei um Bunker, 
die auf Veranlassung des Deutschen Reichs auf fremden un
bebauten Grundstücken errichtet worden sind. Zur Frage, ob 
und in welcher Höhe der Grundstückswert durdl diese ehe
maligen Luftschutzbunker beeinflußt wird, bemerke.ich: 

1. Grundstüme mit nodl verwendungsfähigen Sdlutzbau
werken 

Diese Schutzbauwerke unterliegen dem Veränderungsver
bot des § 19 Abs. 1 Schutzbaugesetz: Sie bleiben nach § 71 
BewG bei der Ermittlung des Einheitswerts außer Bettacht, 
wenn sie nicht oder nur gelegentlich oder geringfügig für 
andere Zwecke benutzt werden (Abschnitt 5 BewR Gr). 

2. Grundstüme mit nidlt mehr nutzungsfähigen Sd1utzbau
werken · 

Folgende Fallgruppen· sind zu unt':~scheiden: 

a) Bunker auf unbebauten Grundstümen 

Nach Abschnitt 12 Abs. 2 BewR Gr ist der Bodenwert 
um die Kosten zu mindern, die im Hauptfeststellungs
zeitpunkt zur Beseitigung noch vorhandener Gebäude
reste hätten a!lfgewendet werden müssen. Dabei ist -
wie bei den Bewertungen nach altem Bewertungsrecht 
(vgl. .Erlaß vom 28. Juni 1960 L 1103- 3- V C 1) .:... 
im allgemeinen davon auszugehen, daß die Abbruch
kosten nach den Wertverhältnissen von 1964 den Wert 
des Grund und Bodens übersteigen. Im Regelfall wird 
deshalb der Einheitswert 0,- DM betragen. In Einzel
fällen können die Kosten für die Beseitigung des Bun
kers auch unter dem Wert des Grund und Bodens lie
gen (z. B. große wertvolle Grundstücke, auf denen 
nur kleine Bunker stehen). 

b) Bunker, die zur wirtschaftlidlen Einheit e[nes bebauten 
Grundstücks gehören 

585 

Befindet sich auf einem bebauten Grundstück ein nkht 
mehr nutzungsfähiger Bunker, so wirkt sich dieser Um
stand wertmindernd aus. Bei einer Bewertung im Sach
wertverfahren ist die Wertminderung bei der Ermitt-

Bew-Kartei NW, 10. Erg.-Lfg. (Sept. 1976) -I-
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lung des Bodenwerts (§ 84 BewG) zu berücksichtigen. 
Im Ertragswertverfahren ist ein Abschlag nach. § 82 
Abs. 1 BewG zu machen. Bei beiden Bewertungsver
fahren ist die Ermäßigung nicht vom gesamten Boden
wert (beim Ertragswertverfahren vom gesamten Boden
wertanteil), sondern nur vom Wert des auf den Bun
ker entfallenden anteiligen Grund und Bodens vorzu
nehmen. Für den Grund und Boden; der zu den benutz
baren Gebäuden gehört, muß noch ein Wert angesetzt 
werden. Die Ermäßigung ist deshalb im allgemeinen 
nur von dem Wert vorzunehmen, mit dem der anteilige 
Grund und Boden für del) Bunker im Grundstückswert 
enthalten ist. Auch bei den bebauten Grundstücken ist 
im Regelfall zu unterstellen, daß die Abbruchkosten 
den Wert. des anteiligen Grund und Bodens überstei
gen. Daraus ergibt sich folgendes: Bei einer Bewertung 
im Sachwertverfahren ist der zum Bunker gehörende 
Grund und Boden regelmäßig mit 0,- DM anzusetzen. 
Bei einer Bewertung im Ertragswertverfahren ist der 
Grundstückswert regelmäßig in Höhe des Bodenwert
anteils zu ermäßigen, der auf den zum Bunker ge
hörenden Grund und Boden entfällt. 
In den Fällen der Mindestbewertung können im Haupt
feststellungszeitraum 1964 Abbruchkosten nicht berück
sichtigt werden. 

c) Bunker auf Grundstücken mit fremden Gebäuden 

585 

Ist ein Gr.undstück mit einem nicht mehr nutzungsfähi
gen Bunker verpachtet worden und hat der Pächter 
ein · Gebäude errichtet, so sind im allgemeinen drei 
wirtschaftliche Einheiten zu bilden: das Gebäude auf 
fremdem Grund und Boden als bebautes Grundstück, 
der wirtschaftlich zum Gebäude gehörende Grund und 
Boden ebenfalls als bebautes Grundstück (§ 94 Abs. 1 
und 2 BewG) und der zum Bunker gehörende Grund 
und Boden als unbebautes Grundstück (vgl. auch Ab- . 
schnitt 50 Abs. l BewR Gr). Die Bewertung des un
bebauten Grundstücks ist nach den Grundsätzen unter 
Nr. 2a durchzuführen. 

- 2-



Anweisungen 

Leltblatt zu § 72 BewG 1965 

A Begriff des unbebauten Grundstücks (§ 72 Abs. 1 BewG) 

B Grundstücke mit Gebäuden von untergeordneter Bedeu
tung (§ 72 Abs. 2 BewG) 

C Grundstücke mit zerstörten oder dem Verfall preisgege
benen Gebäuden (§ 72 Abs. 3 BewG) 

4 Bew-Kartei NW, Dezember !967 

§ 72 BewG 1965 
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Anweisungen 

Hauptfeststellung der Einheitswerte des Grundvermögens 
auf den 1. Januar 1964; 

hier: Bewertung von Verkehrsflächen, die auch anderen 
Zwecken dienen 

Im wesentlichen gleichlautend 

Rdvfg. OFD Düsseldorf vom 11. Februar 1969 - S 3194 A -
St 211 

Rdvfg. OFD Köln vom 9. Dezember 1968 - S 3194 - 20 -
St 211 

Rdvfg. OFD Münster vom 17. Dezember 1968- S 3194- 7-
St 21-33 

Zu den Freiflächen rechnen auch Verkehrsfläcben. Bei der 
Bewertung von Verkehrsflächen, die auch anderen Zwecken 
dienen, bitte ich zu beachten: 

Nach Tz. 7 der Bodenwert-Richtlinien (BStBl 1957 II S. 28) soll 
Straßenland, das gewerblich genutzt wird (z. ·B. zur Aufstel
lung von Zeitungskiosken und Verkaufsständen), wie bau
reifes Land behandelt werden (RFH-Urteil vom 19. Januar 
1939, RStBl S. 596). Der Wert derartiger Grundstücksflächen 
wird aber im allgemeinen erheblich unter deni normalen 
Bodenwert liegen. Von den in den Richtwertkarten ausgewie
senen durchschnittlichen Werten benachbarter Grundstücke 
ist deshalb ein angemessener Abschlag zu machen. Dabei 
kann die Höhe der gezahlten Pacht als Anhaltspunkt dienen. 
Beträgt die für andere Zwecke in Anspruch genommene 

. Grundstücksfläche weniger als 5 qm, ist von einer Bewertung 
abzusehen. 

267 Bew-Kartei NW, 3. Erg-Lfg (Juli 1969) -I-
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Anweisungen 

Hauptfeststellung der Einheitswerte des Grundvermögens 
auf den 1. Januar 1964; 

h ier: Ermittlung der Bodenwerte 

(Erl. FinMin NW vom 18. Dezember 1968 - S 3196 - 4 -
V 1) 

.t. Bei der Hauptfeststellung der Einheitswerte des Grund
vermögens auf den 1. Januar 1964 ist die richtige Ermitt
lung der Bodenwerte von besonderer Bedeutung. Hohe 
Bodenwerte führen leicht zu Mindestbewertung (§ 77 
BewG). Es ist daher erforderlich, die Besonderheiten und 
Abweichungen, die beim einzelnen Grundstück gegenüber 
den durchschnittlichen Verhältnissen (Abschn. 7 Abs. 2 
BewRGr) die Wertbildung beeinflussen, sorgfältig zu er
mitteln und zu berücksichtigen (vgl. Abschn. 8 bis 10 
BewRGr). 

2. Bei der Ableitung des Einzelwerts aus einem Richtwert 
sind vorab die Faktoren zu untersuchen, die sich bei der 
Bestimmung des für das betreffende Gebiet festgesetzten 
Richtwerts ausgewirkt haben. So ist z. B. stets eine ge
trennte Wertermittlung für Vorderland und Hinterland 
(Abschn. 8 BewRGr) vorzunehmen, wenn die Aufteilung 
auch bei der Ermittlung des Richtwerts erfolgt ist. Des 
weiteren sind die beim einzelnen Grundstück gegenüber 
den durchschnittlich unterstellten Verhältnissen bestehen
den Verwertungsmöglichkeiten (z. B. Abschn. 9 Abs. 5 
und 7, Abschn. 10 BewRGr) ausreichend zu berücksichtigen. 

3. Bei Kleinsiedlungen i. S. des § 10 II. WoBauG und den 
diesen gleichgestellten Siedlungen (z. B. Heimstätten, 
Nebenerwerbssiedlungen) liegen Kaufpreise oder Richt
werte, aus denen die einzelnen Bodenwerte abgeleitet 
werden könnten, oftmals nicht vor. Werden deshalb die 
Kaufpreise von benachbarten Grundstücken mit Ein
familienhäusern und Zweifamilienhäusern zur Wert
bildung herangezogen, ist aber besonders sorgfältig vor
zugehen. Eine Kleinsiedlung ist nach § 10 II. WoBauG eine 
Siedlerstelle, die nach Größe, Bodenbeschaffenheit und 
Einrichtung dazu bestimmt und geeignet is t, dem Klein
siedler durch Selbstversorgung aus vorwiegend garten
baumäßiger Nutzung des Landes eine fühlbare Ergänzung 
seines sonstigen Einkommens zu bieten. Wenn auch die 
danach erforderliche besondere Ausgestaltung der Klein
siedlung nicht dazu führen kann, die Siedlerstelle als einen 
Betrieb der Land- und Forstwirtschaft zu bewerten, so hat 
sie doch einen wesentlichen Einfluß auf den Bodenwert, 
der in der Regel unter dem Wert benachbarter Grund-

268 Bew·Kartel NW, 3. Erg·Lfg (Juli 1969) -1 -
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I Anweisungen 

stücke mit Einfamilienhäusern und Zweifamilienhäuser:o 
liegen wird. Es ist nicht ausgeschlossen, daß das Hinter
land nur mit dem Wert von gärtnerisch genutztem Land 
anzusetzen ist (vgl. Abschn. 10 Abs. 1 Satz 5 GewRGr). 

Liegen Kleinsiedlungsgrundstücke in allgemeinen Wohn
gebieten, in Dorfgebieten oder in Mischgebieten (§§ 4, 5, 

, 6 der Baunutzungsverordnung vom 26.'6. 1962 - BGBl I 
S. 429 -), so bestehen in der Regel keine Bedenken, den. 
Bodenwert aus dem allgemeinen Richtwert für das Gebiet 
abzuleiten, doch muß wertmindernd die natürliche Aus
gestaltung des Kleinsiedlungsgrundstücks, z. B. große 
Tiefe, berücksichtigt werden. 

268 

Für Kleinsiedlungsgebiete i. S. von § 12 der Baunutzungs
verordnung, für die Grundstückskaufpreise nicht vor
liegen, ist die Ableitung der Bodenwerte aus Preisen oder 
Richtwerten, die aus Kauffällen angrenzender Wohn- usw. 
Gebiete bestehen, nur mit u. U. erheblichen Abschlägen 
möglich, weil das jeden Bodenwert entscheidend beein
flussende Maß der zulässigen baulichen Nutzung im Klein
siedlungsgebiet wesentlich ungünstiger ist als in anderen 
Gebieten (§ 17 der Baunutzungsverordnung). Sofern keine 
anderen Merkmale gegeben sind, kann als An.halt für die 
Höhe der Wertminderung der Unterschied der baulich 
zulässigen Nutzung des Kleinsiedlungsgebiets zu der des 
angrenzenden Richtwertgebietes dienen. 

-2-
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Anweisungen 

Hauptfeststellung der Einheitswerte des Grundvermögens 
auf den 1. Januar 1964; · 

· hier: Bewertung der zum Grundvermögen gehörenden 
Freiflädlen 

Vgl. 
Rdvfg. OFD Düsseldorf vom 21. August 1968 - S 3194 A 
- St 2'11 
Rd'vfg. OFID Köln vom 12. Juni 1968- S 3194- 20- St 211 
Rdvfg. OFD Münster vom 12. Juni 1968 - S 3194 - 7 -
St 2'1- 33 

Als Freiflädlen gelten unbebaute Grundstücke, die als Gar
tenanlagen, Spielplä,tze, Sportplätze, Erholungsplätze aus 
Gründen der Volksgesundheit oder Volkserholung d'elll öf
fentli<hen Gebrau<h dienen oder als sol<he Flädlen ausge-

. wiesen sind (vgl. Tz 8 der Bodenwert-Ri<htHnien, BStBl 1957 
II S. 28). 

Na<h Tz 24 der Bodenrwert-Ri<htlinien ist die dur<h die · Ver
wendung als Freiflädle herbeigeführte Wertminderung eines 
Grundstücks bei der ·Ermittlung des Ri<htwerts zu berück
si<htigen. Die in den Ri<htwertkarten ausgewiesenen Boden
werte sind aber im allgemeinen Dur<hs<hnittswerte, die si<h 
für ein Gebiet, eine Straße oder einen Straßenabs<hnitt ohne 
Bea<htung der Grundstücksgrenzen und ohne Rücksi<ht auf 
die besonderen Eigensmatten der einzelnen Grundstücke je 
Quadratmeter ergeben (vgl. Abs<hn. 7 Abs. 2 BewRGr) . Des
halb müssen bei der Bewertung von Freiflädlen von den in 
den Ri<htwertkarten ausgewiesenen Bodenwerten Abs<hläge 
gema<ht werden. Bei der Bemessung dieser Abs<hläge bitte 
i<h n-a<h folgend~n ~rundsätzen zu verfahren: 

a) Freiflä<hen, die im Eigentum einer Gemeinde stehen, sind 
mit 10 v. H. des in den Ri<htwertkarten ausgewiesenen 
Bodenwerts anzusetzen. 

b) Als Freiflädlen ausgewiesene unbebaute Grundstücke, die 
nodl nldlt Eigentum einer Gemeinde sind, können wegen 
der Bes<hränkun-gen hinsi<htli<h der Nutzungsmögli<hkei
ten (insbesondere der Unmögli<hkeit, diese Flädlen zu 
bebauen) ebenfalls ni<ht mit den ungekürzten Bodenwer
ten angesetzt werden. Bei der Bewertung derartiger 
Grundstücke ist jedo<h zu berücksichtigen, daß der Eigen
tümer des Grundstücks bei dessen Obergang auf die Ge
meinde eine angemessene Entschädigung erhält. 

Es bestehen keine Bedenken, wenn als Freiflächen ausgewie
sene unbebaute Grundstücke privater Eigentümer bei der 

716 Bew-Kartei NW, 13. Erg.-Lfg. (Juli 19811 e Ersatzblatt • - I -
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Hauptfeststellung auf den 1. Januar 1964 in der Regel mit 
80 v. H. des normalen Bodenwerts angesetzt werden. Mit 
dem Abschlag von 20 v. H. wird den geringeren Zukunfts
hoffnungen bei diesen Grundstüdten Rechnung getragen. 

Hat jedoch der Eigentümer bereits eine angemessene Ent
schädigung erhalten oder ist der Entschädigungsanspruch 
bereits entstanden, das Grundstück aber noch dem privaten 
Eigentümer zuzurechnen, so sind für das Grundstück nur 
10 v. H. des in ' der Rjchtwertkarte ausgewiesenen Boden
werts anzusetzen. 

Hinwels auf A 1 zu § 721 

716 • Enatzblall • - 2 -



Einheitsbewertung des Grundbesitzes; 

hier: Beeinträdltlgung des Grundstückswerts durdl nldlt 
mehr nutzungsfähige Sdlutzbauwerke 

(Erl. FinMin NW vom 23. Juni 1975 - S 3101 - 2 - V C 1) 

Hinweis auf 1 zu § 71 BewG. 

\ 

586 Bew-Kartei NW, 10. Erg .-Lfg. (Sept. 1976) -1-
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Anweisungen 

Einheitsbewertung des . Grundvermögens und Grundsteuer
vergünstigung nach dem II. WoBauG; 

Errichtung von Gebäuden in Bauabschnitten, insbesondere 
von Zwelfamllienhäusern 

S 3197- 1 -VA 4 
(Er!. FinMin NW vom 14. Juli 1981 - G 1109 _ 19 _VA 4) 

Hinweis auf 2 zu § 74 BewG. 

760 Bew-Kartei NW, 14. Erg.-Ug. (Okt. 1982j - I -
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Anweisungen 

Einheitsbewertung des Grundbesitzes: 

Wertansatz für den Grund und Boden bei kleineren Versor
gungsflächen 

Im wesentlichen gleichlautend! 

Rdvfg. OFD Düsseldorf vom 2. März 1983- S 3194- 4- St 21 H 
I S 320~ 

Rdvfg. OFD Köln vom 23. März 1983 - · S 3194 - '25 - St 211 I 
S 3190- 25- St 211 

Rdvfg. OFD Münster vöm 17. März 1983- S 3194- 16- St 21 -
33 

Ein Versorgungsunternehmen begehrt, ihm bei der Ermitt
lung des Wertes kleinerer - nur mit Trafostationen (Trafo
häuschen) bebauter - Grundstücksflächen in Bebauungsge
bieten pauschale Abrechnungen von den jeweiligen Boden
richtwerten zuzugestehen. Da bei kleinen Flächen auf durch
schnittliche Verhältnisse abgestellte Richtwerte regelmäßig 
nicht unverändert übernommen w.erden können, bin ich ein
verstanden, wenn folgende Abrechnungen von den Richtwer
ten vorgenommen werden: 

Grundstücksgröß~ 
qm 

bis 50 
mehr als 50 bis 100 
mehr als 100 bis 200 

mehr als 200 

Abrechnung 
v.H. 

bis 50 
bis 30 
bis 15 

0 

Ich bemerke noch, daß es sich dabei nur um Anhaltspunkte 
handelt; in begründeten Fällen kann davon abgewichen wer
den. Bei Grundstücken mit Rohrnetz-, Pump- und ähnlichen 
Stationen ist ebenso zu verfahren. 

797 Bew-Kartei NW,15. Erg.-Lfg. (Juni 1985) -1- · 
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Anweisungen 

Einheitsbewertung des Grundbesitzes; 

Ermittlung des .Werts der Außenanlagen bei der Bewertung 
unbebauter Grundstücke 

Im wesentlichen gleichlautend! 

Rdvfg. OFD Düsseldorf vom 6. Dezember 1994- S 3194- 10- St 214 

Rdvfg. OFD Köln vom 28. Juli 1994- S 3194- 28- St 21 A 

Rdvfg .. OFD Münster vom 8. August 1994- S 3194-7- St 21-33 

Der Wert unbebauter Grundstücke umfaßt nach Abschn. 7 Abs. 2 
BewR Gr den Wert des Grund und Bodens (Bodenwert) und den Wert 
der Außenanlagen. 

Für die Ermittlung des Werts der Außenanlagen gilt Abschn. 45 
BewR Gr sinngemäß (Abschn. 7 Abs. 4 BewR Gr). Der Sachwert der 
Außenanlagen ist im Einheitswert zu erfassen. § 90 BewG (Anglei
chung an den gemeinen Wert durch Wertzahl) ist auch dann nicht ana
log auf unbebaute Grundstücke anzuwenden, wenn sich auf dem Grund
stück Außenanlagen befinden. 

In diesen Fällen ist jedoch - zur Anpassung an den gemeinen Wert -
der für die Außenanlagen ermittelte Sachwert pauschal um 20 v. H. zu 
kürzen und entsprechend bei der Ermittlung des gemeinen Werts des 
unbebauten Grundstücks anzusetzen. 

983 Bew-Kartei NW, 18. Erg.-Lfg. (Juli 1995) 
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Einheitsbewertung des Grundvermögens sowie des 
Betriebsvermögens und Vermögensteuer: 

Berücksichtigung von Bodenverunreinigungen 

(Erl. FM NRW vom 18. April 1995- S 3204- 24- VA 4) 

Hinweis auf 5 zu § 84 BewG. 

984 Bew-Kartei NW, 18. Erg.-Lfg. (Juli 1995) 
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Anweisungen 

Hauptfeststellung der Einheitswerte des Grundvermögens· und 
der Be\riebsgrundstücke auf den 1. Januar 1964; 
hier: Bewertung von GrundstUcken mit kleinen Tranforma

torenhäusern der Rheinisch-Westfälisches Elektrizitäts
werk Aktiengesellschaft (RWE) 

1 Anlage 
Vgl. 
Rdvfg. OFD Düsseldorf vom 29. August ~967 ......,. S 3194 A -
st 211 . 
&dvfg. OFD Köln vom 19. Juni 1967- S 3190- 4 ""!<; St 211 
Rdvfg. OFD Köln vo~ 19. Sept. 1967 - S· 3190 ,..... 4 - St 211 
Rdvfg. OFD Münster vom 3. Oktober 1967·- S 3190- 3 -
St 21-33 
1 Nam Absdmitt B Nr. 6 Abs. 1 des Erlasses <les Finanz

minist!lrs des Landes Nordrhein-Westfalen vom 31. März 
1967 .,.-- S 3190 - 1 - V 1 - (BStBl 1967 n' S. 127) sind 
Transformatorenhäu5men,' kleine Rohrne~stationen, 
Pumpenhäusdlen oder ähnlidle kleine Bauwerke, die Be
triebsvorridltungen enthalten und nid!.t mehr als 30 qm 
GrundfläChe .haben, ohne weitere Prüfung als Betriebs
vorrid!.tungen anzusehen. 

2.1 Die Grundfliidle) auf der. sid!. ein derartiges -als Betriebs
vorrid!.tung zu behandelndes Bauwerk befindet, ist ein 
unbeba1,1tes Grundstuck (§ 72 BewG 1965). In der Regel 
kann ohne nähere Prüfung davon ausgegangen werden, 
daß für soldle Grundstücke in ländlid!.en Gebieten ein 
Einheitswert nidlt festzustellen ist, v.;eil der gemeine 
Wt:rt un:te~ 100 DM liegt. Dies gilt aud!. dann, wenn im 
Einzelfall .E!in.Erwe:r:bspreis von mehr: als 100 DM gezahlt 
worden ist. Dieser Preis stellt nid!.t nur den Gegenwert 
für die erworbene Grundflädle dar; in dem 'Ereis werden 
meistens auch Wertminderungen mit abgegolten, die sim 
aus der ·als ~törend empfundenen Nambarschaft eines 
Trafo-Haus~s und durdl .die unwirtsdlaftlid!.e Abtrennung. 
einer Teilflädle 'für das StammgrundsÜidt ergeben. Bei 
T'rafo-Grui)dstücken' in st-ädtisd!.en Baugebieten wird der 
gemeine Wert dagegen vielfad!. 100 DM übersteigen. 

2.2 Auf Gnirid meiner Rundverfügung v9m 2. Dezember 1958 
- S 3100 B - St 21 b ~ ist in der Regel die Einheits
bewertung'- a 11 er i n e j n e r G e m e i n d e b e 1 e g e -
n e n Grundstücke des RWE mit als Betriebsvorrid!.tun
gen behandelten Trafo-Häusern in einer Einheits
wertakte zus~menge{aßt worden. In diesen Fälten wird 
nur e i n Ein):leitswertbesd!.eld (Sammelbescheid) über die 
Summe der (abgerundeten) Einheitswerte der einzelnen 
Trafo•Gruiüistücke erteilt. Die einzelnen Trafo-Grund
stücke, die dennoch selbständige wirtschaftlid!.e Einheiten 
sind, werden in einem solchen Sammelbesdleid näher be-
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\. 1 · Anweisungen 

zeichnet. Bei Einheitswertfeststellungen nach altem Be
wertungsrecht (manuelles Verfahren) ist weiterhin 'so zu 
verfahren. 
Für die EinheitSwertfeststellungen .auf den 1. Januar 1964 
nach neuem Bewertungsrecht (maschinelles Verfahren) 
ergeben sich jedoch Besonderheiten. Die zusammengefaß
ten Trafo-Grundstücke müssen im maschinellen Verfahren 
wie eine gesamte wirtschaftliche Einheit behandelt wer
den. Die Abrundung (§ 30 BewG 1965) kann nur einmal 
- für die Gesamtheit .der Grundstücke __:_ in Betracht 
kommen. Bei einer Vielzahl von Trafo-Grundstücken 
kann auch nicht für jedes einzelne Grundstück der jewei- • 
lige Quadratmeter-Bodenpreis angesetzt werden. Peshalb 
ist grundsätzlich für die Gesamtheit der Flächen ein 
durchsdmittlicher Quadratmeter-Bodenpreis zu errechnen 
und zugruqde zu legen. Ferner ist es nicht möglich, im 
maschinell zu fertigenden Einheitswertbescheid alle 
Grundstücke mit Lagebezeichnung und Flächengröße auf-
zuführen. 
Dies ist mit dem RWE im einzelnen erörtert worden. Den 
getroffenen Vereinbarungen entsprechend bitte ich, bei 
der Hauptfeststellung auf den 1. Januar 1964 u. a. das 
Folgende zu beachten: 
Das RWE hat den Erklärungen zur Hauptteststellung 1964 
Ubersichten (Muster s. Anlage) in doppelter Ausfertigung 
beigefügt, deren Spalten 8 und 9 für Eintragungen des 
Finanzamts vorgesehen sind. In Spalte 8 beider Ausfer
tigungen ist zunächst für jedes einzelrte Trafo-Grundstück 
der Quadratmeter-Bodenpreis einzutragen, der bei ge
trennter Bewertung anzusetzen wäre. In Spalte 9 beider 
Ausfertigungen ist nur dann eine Eintragung vorzuneh
men, wenn der Einheitswert eines Trafo-Grundstücks bei 
getrennter Bewertung nach der Abrundung 0 DM betra
gen würde; dann bitte ich - nur bei dem betreffenden 
Grundstück - eine .,0" einzutragen. Eirt solches Grund
stück ist .sodann bei der weiteren Bewertungsrechnung 
außer acht zu lassen. Nachdem der durchschnittliche ·• 
Quadratmeter-Bodenpreis errechnet worden ist (s. hierzu 
den letzten Absatz), ist er in Sp. 8 beider Ausfertigungen 
der Ubersicht nach der letzten Eintragung zu vermerken 
(Beispiel: (j) 6,71 DM). Die Zweitausfertigung der Ober-
sicht mit den zusätzlichen Eintragungen des Finanzamts · 
ist später dem maschinell gefertigten Einheitswertbescheid 
beizufügen:. Auf eine genaue Bezeichnung der Belegenheit 
der einzelnen Trafo·Grundstücke im Eingabewertbogen 
EW 200 und somit im Einheitswertbescheid kann deshalb 
verzichtet werden. Es genügt beispielsweise die Bezeich-
nung "Trafo-Grundstücke in Düsseldorf". 

NfD 8 - 2 -
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Die durchschnittlichen Quadratmeter-Bodenpreise 
einheitlich nach folgendem Beispiel zu errechnen: 

200 qm je 5 DM 1 000 DM 
90 qm•) je 1 DM 0 DM 

300 qm je 7 DM 2 100 DM 
200 qm je 8 DM 1 600 DM 

bitte 

700 qm 4 700 DM : 700 = 6,71 DM 

Im Beispielsfall müßte im Eingabewertbogen EW 200 bei 
KZ 20 "700" und bei KZ 25 .6,50" (vgl. § 76 der DA-EW 
Gr 1964) eingetragen werden. 

Zusatz der OFD Münster: 
1. Hiermit übersende ich einen Abdrmk der Rundverfügung 

der Oberfinanzdirektion Düsseldorf vom 29. 8. 1967 -
S 3194 A- St 211. Die Rundverfügung beruht auf einer 
Vereinbarung, die mit der RWE AG getroffen · worden 
ist. 
Ich bitte, in meinem OF-Be:i:irk bei den Grundstücken. der 
RWE AG entsprechend zu verfahren. 
Zu dem Berechnungsbeispiel auf Seite 3 der Rundverfügung 
bemerke ich noch, daß bei der Ermittlung des Durchschnitts
qm-Preises der Wert der einzelnen Grundstücke nicht ab
gerundet wird. 

2. Bei anderen Versorgungsunternehmen kann es bei der 
Zusammenfassung der in einer Gemeinde belegenen Trafo
grundstücke in einer EW-Akte für die Hauptfes15tellung 
auf den 1. 1. 1964 nur dann verbleiben, wenn das Versor
gungsunternehmen damit einverstanden ist, daß die mit 
der RWE AG getroffene Vereinbarung hinsichtlich der 
Abrundung und der Ermittlung eines durchschnittlichen 
qm-Preises übernommen wird. Andernfalls muß bei der 
Hauptfeststellung zum L 1. 1964 für jedes einzelne ,Trafo
grundstück eine EW-Akte angelegt und Je ein besonderer 
EW-Bescheid erteilt werdep. · 
Bei den EW-Feststellungen nach altem Recht kann es bei 
dem bisher geübten Verfahren verbleiben. 
Ich bitte die in Betracht kommenden Finanzämter, die not
wendigen Verhandlungen zu führen. Uber Zweifelsfragen 
und auftretende Schwierigkeiten bitte ich, mir zu be
richten. 

3. Die Vereinigte Elektrizitätswerke Westfalen AG (VEW 
AG) hat sich der mit der RWE AG vereinbarten Regelung 
nicht angeschlossen. Bei der Hauptfeststellung ist somit 
für jedes einzelne Trafogrundstück der VEW AG eine 
A~te anzulegen und ein Einheitswertbescheiq zu erteilen, 

•) Die Fläche von 90 qm Ist außer acht zu lassen. 

NID 8 Bew-Kartei NW, 1. Erg-Lfg (Mai 1968) -3-
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Band Blatt qm Straße DM/qm (abgerundet, § 30 BewG) 

2 3 4 5 6 7 8 9 

Benrath 

100 2000 80 31 151 Wasserstraße 1960 

100 2000 85 117 65 Landstraße 1957 

Holthausen 
." 

200 3000 10 71 21 

} 10 72 14 Kirdlstraße. 1951 

10 73 7 

Urdenbach ' 
75 1900 77 108 97 Heimweg 1961 

"' 137 Neuer Weg 1949 1'1- 75 1900 79 301 
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Anweisungen 

Hauptfeststellung der · Einheitswerte des Grundbesitzes auf 
den 1. Januar 1964; 

hier: Bewertung des Grubengeländes der Braunkohlenwerke 

Im wesentlichen gleichlautend 
Rdvfg. OFD Düsseldorf vom 15. April1970- S 3194_A- St211 
Rdvfg. OFD Köln vom 10. März 1970- S 3194- 19- St 211 

Anlage: I Skizze 

Der Grundbesitz, der von den Braunkohlenwerken zum Zwek
ke der Braunkohlenausbeute in Anspruch genommen ist, 
durchwandert vo:q1 Zeitpunkt der Inanspruchnahme bis zur 
Rekultivierung verschiedene Zustandsstufen, die ich in der 
beiliegenden Querschnittsskizze dargestellt habe. Bei der }3e
wertung des zu den einzelnen Zustandsstufen gehörenden 
Grundbesitzes bitte ich zukünftig folgende Grundsätze zu 
beachten: 

1. Grundstüc:ksart und Bewertung 

1.1 Grundbesitz der Zustandsstufen A bis C - aus Gründen 
der VorratshaltUng erworbener, aber noch nicht in den Ab
baubetrieb einbezogener Grundbesitz einschließlich Grund
besitz, dessen Deckschicht in den nächsten 2 Jahren; gerec;h'net 
vom Feststellungszeitpunkt, voraussichtlich abgeräumt wird 
- ist nicht in die wirtschaftliche Einheit des Tagebaugeländes 
einzubeziehen. Er bildet·auch keine wirtschaftliche Einheit als 
betriebliches Vorratsgelände. Seine bisherige Bewertung (Ab
grenzung der wirtschaftlichen Einheit, Grundbesitzart und 
Wertansatz) ist vielmehr beizubehalten. Das gleiche gilt für 
den Grundbesitz, der nicht zum Abbau bestimmt ist, sondern 
z. B. als Austauschland ~ereitgehalten wird. 

1.2 Grundbesitz der Zustandsstufen C bis J - abgeräumte, 
im Abbau befindliche, bereits abgebaute aber noch nicht rekul
tivierte Flächen - ist stets dem Grundvermögen zuzurech
nen, weil er für einen längeren Zeitraum nicht mehr land
und forstwirtschaftliehen Zwecken dient. Soweit er im Eigen- · 
tum des Braunkohlenwerks steht, oder diesem als wirtschaft· 
IiebesEigentum zuzurechnen ist, gehört er zur wirtschaftlichen 
Einheit des Tagebaugeländes. Steht er im Eigentum eines 
Verpächters, ist er als gesonderte wirtschaftliche Einheit des 
Grundvermögens zu bewe~ten. 

Aus Gründen der Vereinfachung und einer gleichmäßigen Be
wertung kann von der schwierigen Abgrenzung der jeweili
gen Zustandsstufe. und der Ermittlung des jeweiligen Wertes 
abgesehen werden. Vielmehr ist die gesamte Fläche der Zu
standsstufe C bis J, einschließlich der Wasserflächen und der 

NfD 79 . Bew-Kartei NW, 5. llrg-Lfg (Januar 1971) -1-
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A3 Anweisungen 

nicht öffentlichen Wege; für die Hauptfeststellung und für 
Fortschreibungen nach neuem Recht mit einem Durchsdmitts
wert von 2000 DM je ha zu bewerten. 
In den Durchschnittswerten sind die Gebäude, die im Gruben
gelände gelegen sind, nicht erfaßt. Der Wert der Aufbauten 
ist deshalb zusätzlich zu erfassen. Es wird in der Praxis 
Schwierigkeiten . bereiten, Gebäude, die in Einzelfällen auf 
gepachteten Grundstü<ken stehen, von den Aufbauten auf 
eigenem Grund und Boden abzugrenzen. Ich habe keine Be
denken, aus Vereinfachungsgründen sämtliche Gebäude im 
Grubengelände in die wirtschaftliche Einheit, die dem Braun
kohlenwerk zuzurechnen ist, ·einzubeziehen. 
Im allgemeinen wird es sich bei den Gebäuden im Gruben
gelände um Aufbauten von untergeordneter Bedeutung han
deln. Infolgedessen ist in der Regel das gesamte Gruben
gelände mit den Aufbauten als unbebautes Grundstück nach 
§ 72 Abs. 2 BewG 1965 zu bewer~Em. Der Wert der Aufbauten 
ist durch einen Zuschlag zu erfassen und im Eingabewertbo
gen EW 200 in KZ 32 einzutragen. . 
1.3 Rekultivierte Flächen - Zustandsstufe J bis K - sind in 
der Regel als land- und forstwirtschaftliches Vermögen zu 
bewerten. Sofern diese Flächen noch nicht bodengeschätzt 

· sind, ist der Hektarwert entsprechender bodengeschätzter 
Flächen anzusetzen. In den ersten drei Jahren nach· der Re
kultivierung ist der halbe Hektarwert anzuhalten. Aufgefor
stete Flächen sind nach den Bestimmungen über die Bewer
tung der forstw_irtschaftlichen Nutzung zu bewerten. 

2. Zurechnung 

Grundstücksflächen, die J?.icht im Eigentum der Braunkohlen
werke stehen, sondern von diesen nur zum Zwecke der Koh
lenausbeute in Anspruch genommen werden, sind in der Re
gel nicht dem Braunkohlenwerk als wirtschaftliches Eigen
tum zuzurechnen. Der Umstand, daß dem Grundstückseigen-
tümer die Nutzung für eine unbestimmte Zeit entzogen ist, .A 
begründet allein kein wirtschaftliches Eigentum des Braun- ._ 

· kohlenwerkes. Nur bei einer besonderen vertraglichen Ge
staltung kann in Ausnahmefällen wirtschaftliches Eigentum 

· angenommen werden. 

3. Vermögensteuer 

Die Nutzungen aus dem eigehen Vermögen fallen nicht unter 
die Vorschriften der §§ 13 bis 16 BewG 1965, weil das Eigen
tumsrecht das Recht der Nutzung einschließt. Die Nutzungs
entschädigung ist infolgedessen beim Grundstückseigentümer 
nicht zu kapitalisieren, sondern bereits durch den Ansatz des 
Einheitswerts der beanspruchten Grundstücke erfaßt. 

NfD79 -2-
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eines durch eine Braunkohlengrube 
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Erläuterungen 

A bis C = aus Gründen der Vorratshaltung erworbener, aber in den Abbaubetrieb nocb nicht einbezogener 
Grundbesitz, (B bis C = Grundbesitz, dessen Deckschicht in den nächsten 2· Jahren, gerechnet vom 

C bis D 

D bis E 
E bis F · 

F bis G 
G bis H 

H bis J 
J bis K 

Feststellungszeitpunkt ab, voraussichtlieb abgeräumt wird), 
abgeräumtes Gelände, 
(C bis C 1 = Böschungswinkel) 
im Abbau befindliebes Gelände, 
ausgekohltes Gelände (Grubensohle) , das zum Teil für ortsfeste Daueranlagen oder sonst als }3e
triebsgelände genutzt wird, oder ungenutzt ist ~Wasserflächen), 
Halde, 
angeschüttetes und eingeebnetes Gelände, auf dem mit der Rekultivierung noch nicht begonnen 
worden ist, 
Flächen, auf denen mit der Rekultivierung begonnen worden ist, 
rekultiviertes Gelände. 



Hauptfeststellung der Einheitswerte des Grundbesitzes auf 
dent.Januart964; 

hier: Behandlung intensiv genutzter Padltflächen. die dem 
Grundvermögen zuzuredlnen sind 

Gleichlautend 
Rdvfg. OFD Düsseldorf vom 8. Januar 1971-

s 3111 
S 

3194 
A- St 212 

Rdvfg. OFD Köln vom 5. Januar 1971 - S 3191 - 6- St 211 

Rdvfg. OFD Münster vom 21. Dezember 1970 - S 3191 - 8-
St 21-33 

Hinweis auf NfD A 5 zu § 34 BewG 1965. 

NJD 90 Bew-Kartet NW, 6. Erg.-Lfg. (Februar 1972) -1-
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Hauptfeststellung der Einheitswerte des Grundbesitzes auf 
den 1. Januar 1964; 

hier: Bewertung von Straßenland 

(Erl. FinMin NW vom 24. April 1972 - S 3194 - 6 - VC 1) 

Das Niedersächsische Finanzgericht hat in einer Bewertungs
sache über die Schätzung des Werts für ein Grundstück, das 
im Bebauungsplan der Gemeinde als Straßenland festgesetzt 
worden ist, entschieden. Das Finanzgericht hält die von der 
Finanzverwaltung vertretene Auffassung für unzutreffend, 
wonach solche Grundstücke bei privaten Eigentümern mit 
80 v . H. des Richtwerts angesetzt werden sollen. Der Grund
stüdcswert sei nach der auf Grund des Bebauungsplanes in 
der Zukunft noch möglichen Nutzung zu ermitteln. Der An
spruch 11uf Entschädigung sei nicht bei der Feststellung des 
Einheitswerts des Grundstücks, sondern bei der Ermittlung 
des sonstigen Vermögens des Berechtigten zu berücksichtigen. 

Das Urteil des Niedersächsischen Finanzgerichts gibt keine 
Veranlassung, die bisherigen Anordnungen aufzuheben. Wenn 
in einem Bebauungsplan Verkehrsflächen festgesetzt worden 
sind, so ist der Eigentümer zu entschädigen (§ 40 BBauG). In 
den meisten Fällen · wird der Eigentümer das von der Fest
setzung im Bebauungsplan betroffene Grundstück an den Be
günstigten, in der Regel die öffentliche Hand, verkaufen. 
In diesen Fällen ist der Grundstückswert nach §§ 136 ff. 
BBauG zu ermitteln. Für die B·emessung des Kaufpreises ist 
danach der gemeine Wert (Verkehrswert) des Grundstücks 
maßgebend (§ 141 BBauG). Der Verkehrswert wird nach§ 141 
Abs. 2 BBauG durch den Preis bestimmt, der im Zeitpunkt, auf 
den sich die Ermittlung bezieht, im gewöhnlichen Geschäfts
verkehr nach den Eigenschaften der sonstigen Beschaffenheit 
und der Lage des Grundstüdcs ohne Rüdesicht auf ungewöhn
liche oder persönliche Verhältnisse zu erzielen wäre. Eine 
Sonderregelung für die Bewertung von Gemeinbedarfsflächen 
ist nicht vorgesehen. 

In der amtlichen Begründung zu der VO über Grundsätze für 
die Ermittlung des Verkehrswerts von Grundstüdcen (BAnz 
vom 12. August 1961) ist hierzu ausgeführt : 

.Die Ermittlung des Verkehrswerts muß daher darauf aus
gerichtet sein, den Betrag zu bestimmen, der im Verkehr 
ü blicherweise für das betreffende. Grundstück gezahlt wer
den würde. Da es sich insoweit also um einen angenomme
nen Preis handelt, wird auch in den Fällen, in denen ein 
gewöhnlicher Geschäftsverkehr für Grundstücke dieser Art 
nicht besteht, etwa weil sie wegen ihrer besonderen Be
schaffenheit oder Zweckbestimmung nicht gehandelt wer-

NID 103 Bew-Kartei NW, 7. Erg.-Lfg. (März 1973] :...... 1-
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den (z. B. Grundstücksflädlen, die nur für Zwecke des Ge
meinbedarfs in Betradlt kommen), in der Regel unterstellt 
werden müssen, weldler Preis zu erzielen wäre, wenn ein 
gewöhnHeiler Gesdläftsverkehr unter den maßgeblidlen 
Bedingungen bestünde." 

Da ein besonderer Markt für derartige Grundstücke nicht 
besteht, wird man bei der Wertermittlung auf die Bewer
tungsgrundsätze zurückgreifen müssen, die für die Fälle der 
Enteignung gelten(§§ 93 ff. BBauG). Denn der Wert eines sol
eilen Grundstücks darf zumindest nicht geringer sein als der 
bei der Enteignung maßgebende Wert. Nadl § 95 BBauG ist die 
Entsdlädigung für den durch die Enteignung eingetretenen • 
Redltsverlust nadl dem Verkehrswert (§ 141 BBauG) des zu 
enteignenden Grundstücks zu bemessen. Dabei ist der Ver
kehrswert in dem Zeitpunkt maßgebend, in dem die Enteig
nungsbehörde über den Enteignungsantrag entsdleidet. § 95 
Abs. 2 Nr. 1 BBauG bestimmt, daß Wertänderungen, die in-
folge der bevorstehenden Enteignung eingetreten sind, un
berüc:ksidltigt bleiben. Der BGH führt in seinem Urteil vom 
22. Mai 1967 (NJW 1967 S. 2306) aus: 

.§ 95 Abs. 2 Nr. 1 ist in der Regel immer dann gegeben, 
wenn das enteignete Grundstück im festgestellten Bebau
ungsplan als Gelände für Gemeinbedarfszwecke ausgewie
sen ist, sei es als Baugelände für öffentlidle Zwecke, als 
Verkehrsfläche, Grünflädle für öffentlidle Parkanlagen 
usw. Die Ausweisung im Bebauungsplan und die spätere 
Enteignung stellen einen einheitlichen Vorgang dar. Das 
bedeutet, daß die für öffentlidle und Gemeinbedarfszwecke 
enteigneten Grundstücke zu dem Verkehrswert zu ent
sdlädigen sind, den sie vor der redltsgültigen Feststellung 
des Bebauungsplans hatten. • 

...• Kein Grundstückseigentümer hat irgendwie gearteten 
Anspruch darauf, daß sein Grundstück dureil einen Be
bauungsplan im Wert gesteigert wird. Wem dieses Glück 
im Rahmen einer aussdlließlidl nach den Belangen der All- . , 
gemeinheit ausgeridlteten Planung zuteil wird, hat zwar 
einen Vorteil, der nadl dem derzeitigen Redltszustand 
dureil Wertausgleich nidlt absdlöpfbar ist. Dies allein kann 
aber nicht rechtfertigen, den nidlt begünstigten Eigentümer 
dem begünstigten gleichzustellen. Umgekehrt ist in dem 
Fall, daß bisheriges Bauland zu einer Fläche für den Ge
meinbedarf .herabgezont" und später zu diesem Zwec:k 
enteignet wird, bei der Entsdlädigung der für das vor-
malige Bauland geltende Verkehrswert zugrunde zu legen." 

Wenn nadl dem BBauG der Verkehrswert eines soleilen 
Grundstüc:ks also nach dem Wert zu bemessen ist, den das 
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Grundstück vor der Festsetzung als Gemeinbedarfsflädle 
hatte, so muß dieser Wert audl bei der steuerlidlen Bewer
tung so lange maßgebend sein, wie das Grundstück nodl dem 
privaten Eigentümer gehört und der Entsdlädigungsansprudl 
nodl nidlt entstanden ist. Mit der Bemessung des Einheits
werts auf 80 v. H. dieses Werts wird von den vorgenannten 
Grundsätzen der Wertermittlung nidlt abgewidlen. 

Der Absthlag soll lediglith die Wertminderung durth die Un
annehmlithkeiten ausgleithen, die der private Eigentümer 
eines soldien Grundstücks durth den Verkauf an den Be
günstigten oder durth die Enteignung hat. 

Idl bitte deshalb, die redltskräftige Entstheidung des Nieder
sädlsisthen Finanzgeridlts nidlt anzuwenden. 

Im übrigen habe idl keine Bedenken, die im Bezug angeführte 
Karteianweisung . Zur Bekanntgabe geeignet• zu stellen. 

NID 103 Bew-Kartel NW, 7 .. Erg.-Lig. (Man: 1973) -3-
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Einheitsbewertung des Grundvermögens; 

hier: Bodenwert von GrundstUdl:en mit Hodthäusem 

Im wesentlichen gleichlautend S 
3194 Rdvfg. OFD Düsseldorf vom 27. Oktober 1975 --· -- A-

St 211 S 3207 

Rdvfg. OFD Köln -vom 27. Juni 1975- ~ ~;~; = 2
; = ~! ;!: 

Rdvfg. OFD Münster vom 9. März 1976 - S 3194 - 13 -
St 21-33 

Individuelle Merkmale eines Einzelgrundstücks werden bei 
der Ermittlung des Bodenwerts nicht immer ausreichend be
rücksichtigt. Zu diesen Merkmalen gehört auch eine hinsicht
lich Flächenausnutzung und Geschoßzahl von der Norm ab
weichende Bebauungsmöglichkeit Grundstücke, die, abwei
chend von der üblidten Bebauung, mit einem Hornhaus be
baut werden können oder bebaut sind, haben einen der 
besseren bauli<hen Ausnutzung entspredtenden höheren 
Bodenwert 

Dies ist künftig besonders zu beachten. Sollten bei der Er
mittlung des Bodenwerts in Fällen dieser Art Schwierigkei
ten auftreten, bitte ich, den Gutachterausschuß zu beteiligen. 
Erforderli<henfalls ist mir zu berichten. 

Ich bemerke no<h, daß die Änderung der Bebauungsmög
lichkeit eines Grundstücks zu den Änderungen der tatsäd:l
lichen Verhältnisse zählt (vgl. BFH-UrteH vom 14. 11. 1952, 
BStBl 1953 III S. 5, und Entscheidung des FG Düsseldorf -
Senate in Köln- vom 13. 6. 1972, EFG 1973 S. 55). 

NJD 128 Bew-Kartei NW, 10. Erg.-Lfg. (Sept. 1976) -J.-
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Rechtsprechung 

1. Zeitpunkt der Bezugsfertigkeit eines Gebäudes 

Die Frage der Bezugsfertigkeit einer Wohnung entscheidet sich 
danach, wann das Beziehen der Wohnung nach objektiven Merk
malen zurnutbar ist. Der tatsächliche Bezug der Wohnung läßt zwar 
den Schluß zu, daß die Wohnung zu diesem Zeitpunkt bezugsfertig 
war. Dieser Schluß ist aber nicht zwingend und daher widerlegbar. 
Auf die· Abnahme der Wohnung durch die Bauaufsichtsbehörde 
kommt es nicht an. 

BFH vom 26. Juni 1970 III R 56/69 
(BStBl 1970 II S. 769) 

2. Begriff der Wohnung bei der Abgrenzung 
Einfamilienhaus/Zweifamilienhaus 

Ist eine Mehrheit von Räumen in ihrer Gesamtheit gegenüber ande
ren Wohnungen abgeschlossen und hat sie insbesondere einen selb
ständigen Zugang, so ist sie auch dann als Wohnung anzusehen, 
wenn im Küchenraum lediglich die erforderlichen Anschlüsse vor
handen sind. 

BFH vom 25. Juli 1980 III R 46/78 
(BStBI 1981 Il S. 152) 

3. Grundstücke mit Gebäuden, die infolge von 
Baumaßnahmen im Feststellungszeitpunkt nicht genutzt 
werden können, sind als unbebaute Grundstücke zu 
bewerten 

Ein Grundstück, dessen Gebäude infolge Entkemung keine der 
bestimmungsgemäßen Nutzung zuführbaren Wohnräume mehr ent
hält, ist auch dann als unbebautes Grundstück zu bewerten, wenn 
dieser im Feststellungszeitpunkt bestehende Zustand nur ein Zwi
schenstadium zur Wiederherstellung. eines benutzbaren Gebäudes 
darstellt. 

BFH vom 24. Oktober 199o II R 9/88 
(BStBI 1991 II S. 60) 

4. Keine Auswirkung einer nur vorübergehenden 
Unbenutzbarkeil der Gebäude infolge von Umbau- und 
Renovierungsarbeiten bei der Ermittlung des 
Einheitswerts 

Führen Umbau- und Renovierungsarbeiten an einem Gebäude zu 
einer nur vorübergehenden Unbenutzbarkeil des Gebäudes oder eini
ger Gebäudeteile, hat dies keine bewertungsrechtlichen Auswirkun
gen und fuhrt deshalb bei Ermittlung des Einheitswertes im Ertrags-

243 Bew-Kartei NW, 18. Erg.-Lfg. (Juli 1995) • Ersatzblatt • 
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Rechtsprechung 

wertverfahren auch nicht zu einer Veränderung der Jahresrohmiete 
(§ 79 BewG) 

BFH vom 14. Dezember 1994 II R 104/91 
(BStB! 1995 II S. 360) 

• Ersatzblatt • - 2 -



Anweisungen 

Hauptfeststellung der Einheitswerte des Grundvermögens auf 
den 1. Januar 1964; 

hier: Bewertung von Grundstücken mit Gebäuden von unter-
geordneter Bedeutung 

Gleichlautend 
Rdvfg. OFD Düsseldorf vom 23. November 1967 - S 3194 A 
- St 211 
Rdvfg. OFD Köln vom 19. Juni 1967- S 3194- 17- St 211 
Rdvfg. OFD Münster vom 18. Mai 1967- S 3194-5-
St 21-33 

Grundstücke mit Gebäuden von untergeordneter Bedeutung 
gelten als unbebaute Grundstücke (§ 72 Abs. 2 BewG 1965). 
Sie sind gemäß § 9 BewG 1965 mit dem gemeinen Wert zu 
bewerten. Für die Bewertung dieser Grundstücke nach altem 
Recht war in § 45 BewDV a. F. ausdrücklich angeordnet, daß 
die Gebäude bei der Ermittlung des Einheitswerts mit zu be· 
rücksichtigen sind, soweit sie den Wert des Grundstücks er· 
höhen. Eine entsprechende Vorschrift enthält das Bewertungs· 
gesetz 1965 nicht. Auch die Bewertungsrichtlinien enthalten 
dazu keine Anweisung. Häufig Wird ein solches Gebäude von 
untergeordneter Bedeutung keinen werterhöhenden Einfluß 
auf .den Grundstückswert haben. Wenn allerdings im Einzel· 
fall der gemeine Wert eines Grundstücks durch das Vorhan· 
densein eines Gebäudes von untergeordneter Bedeutung 
beeinflußt wird, ist die Werterhöhung durch einen Zusdllag 
zum Bodenwert zu erfassen. Deshalb ist in dem Eingabewert· 
bogen für die maschinelle Bewertung der unbebauten Grund· 
stücke die Möglichkeit eines Zuschlags für Gebäude von unter
geordneter Bedeutung vorgesehen. 

Ist das Gebäude im Wege des Erbbaurechts errichtet und 
kommt eine Aufteilung des Gesamtwerts in Betracht, wird der 
Zuschlag für das Gebäude bei der Aufteilung wie der Wert 
etwa vorhandener Außenanlagen behandelt. Erhält der Erb
bauberechtigte nach Ablauf des Erbbaurechts eine volle Ent· 
schädigung, wird der Zuschlag bei der Aufteilung des Gesamt
werts also dem Erbbauberechtigten zugerechnet. 

56 Bew-Kartei NW, 1. Erg-Lfg (Mal 1968) -1-
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Anweisungen 

Hauptfeststellung der Einheitswerte ~es Grundvermögens 
auf den 1. Januar 1964; 

hier: Grundstüd!.sart und wirtsdlaftliche Einheit des Grund 
und Bodens, wenn die in fremdem Eigentum stehenden 
Gebäude von untergeordileter Bedeutung sind, und 
Bewertung der Gebäude auf fremdem Grund und Boden 

S 3194. - 5 - V 1 
(Erl. FinMin NW vom 5. Juni 1968- S 3217 __ 4 _V 1l 

1. Bauwerke auf fremdem Grund und Boden sind allgemein 
nicht als Gebäude zu bewerten, wenn der Einheitswert 
nidlt mehr als 1000 DM betragen würde. Damit wird die 
Anweisung in Nr. 2 meines Erlasses vom 28. Febr. 1967 -
S 3199 - 1 - V 1') in zweierlei Hinsicht erweitert. Die 
Regelung bleibt nidlt auf die nicht dauernd bewohnten 
Kleingartenlauben auf fremdem Grund und Boden, die 
als Gebäude der Grundstüd!.sart sonstige bebaute Grund
stücke zuzurechnen und im Sachwertverfahren zu bewer
ten wären, beschränkt. Außerdem ist die Grenze vcin 
weniger als 1000 DM Gebäudewert angehoben worden 
auf nidlt mehr als 1000 DM Einheitswert im Fall der 
Bewertung der Bauwerke als Gebäude. 

2. Gebäude auf fremdem Grund und Boden, für die der Ein
heitswert mehr als 1000 DM beträgt, müssen stets bewer
tet werden. Das gilt auch dann, wenn die vorhandenen 
Gebäude im Falle ihrer Errichtung auf eigenem Grund 
und Boden als Gebäude, deren Zweckbestimmung und 
Wert gegenüber der Zweckbestimmung und dem Wert 
des Grund und Bodens von untergeordneter Bedeutung 
sind, anzusehen wären, so daß das Grundstück nach § 12 
Abs. 2 BewG trotz Vo.rhandenseins di!!ser Gebäude als 
unbebautes Grundstück bewertet werden würde. Eine 
Anwendung des § 12 Abs. 2 BewG in Fällen des § 94 
BewG ist nicht möglich, weil in § 94 nicht auf § 12 Bezug 
genommen wird und § 12 nicht als übergeordnete Vor
schrift angesehen werden kann. 

3. Wenn die Bauwerke nicht als Gebäude auf fremdem 
Grund und Boden bewertet werden (vgl. Nr. 1), so ist 
der Grund und Boden ein un'bebautes Grundstück. 

· 4. Wenn für die Gebäude ein Einheitswert festzustelleh ist 
(vgl. Nr. 2), so gilt der Grund und Boden nach § 94 Abs. 1 
Satz 3 BewG als bebautes Grundstück der Grundstücks
art, zu der das Gebäude gehört. 

') Dieser Erlaß ist in 2 zu § 76 BewG 1965 wiedergegeben. 

872 Bew-Kartei NW, 16. Erg.-Ug. (Sept. 1986) • Ersatzblatt • - 1 -
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Anweisungen 

5. Hat der Eigentümer einer größeren Grundstücksfläche 
Teilflächen an mehrere Pächter verpachtet, so können die 
Teilflächen zu einer wirtschaftlichen Einheit zusammen
gefaßt werden, wenn die Pächter auf den Flächen keine 

. Gebäude oder nur Bauwerke, deren Einheitswert im Fall 
ihrer Bewertung als Gebäude nicht mehr als 1000 DM 
betragen würden (vgl. Nr. 1), errichtet haben. Die zu einer 
w:irtschaftlichen Einheit zusammengefaßten Teilflächen 
sind dann als ein unbebautes Grunqstück zu bewerten. 

6. In den FäÜen; in denen mehrere Pächter auf den an sie 
verpachteten Teilflächen Gebäude errichtet haben (vg!. 
Nr. 2), können die bebauten Teilflächen zu einer wirt
schaftlichen Einheit zusammengeiaßt werden, wenn oder 
soweit die Flächen im Fall ihrer Einzelbewertung nach 
§ 94 Abs. 1 Satz 3 BewG in ein und dieselbe Grund
stücksart einzuordnen wären. Die zu einer wirtschaft
lichen Einheit zusammengefaßten TeiJflächen gelten dann 
entsprechend der Grundstücksart der aufstehenden Ge
bäude als ein bebautes GrundstÜck, z. B. als ein Ein
familienhaus oder als ein Geschä.ftsgrundstüdt. 

872 • Ersatzblatt • - 2 -'-



Einheitsbewertung des Grundvermögens und Grundsteuer; 

hier: Z-usammenfassung mehrerer verpachteter Teilflädlen 
n;lit fremden Gebäuden zu einer wirtsdlaitlichen Einheit 

S 3194 - 5 - V C 1 
(Erl. FinMin NW vom 28. Nov. 1974-S 3217 - 4- V C 1) 

G 1135 - 3- V C 1 · 

Nadl Nr. 6 des Bezugserlasses' können, falls mehrere Päch
ter auf den an sie verpadlteten Teilflächen Gebäude erridltet 
haben, aus Vereinfachungsgründen die bebauten Teilflächen 
zu einer wirtschaftlichen Einheit zusammengefaßt werden, 
wenn und soweit die Flädlen im Falle ihrer Einzelbewertung 
nach § 94 Abs. 1 Satz 3 BewG in ein und dieselbe Grund
stü<ksart einzuordnen wären. Diese Anordnung ha't sich in 
der Praxis bewährt. Die Grundsteuermeßbetragsveranlagung 
für die gesamte Flädle ist jedodl bei der Grundstücksart 
.Einfamilienhäuser • dann unbillig, wenn der Einheitswert 
der zusammengefaßt~n Teilflächen über 75 000 DM beträgt, 
so daß für den 75 000 DM übersteigenden Teil des Einheits
werts nach § 15 GrStG die Steuermeßzahl 3,5 v . T. anzuwen
den wäre, bei einer Feststellung von Einheitswerten für jede 
Teilfläche jedodl jeweils für die ersten 75 000 DM des Ein
heitswerts nur eine Steuermeßzahl von 2,6 v . T. in Betracht 
käme. 

Die aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung erfolgende 
Zusammenfassung von Teilflädlen zu einer wirtsdlaftlidl.en 
Einheit darf sidl bei der Meßbetragsveranlagung nicht zu 
Ungunsten des Grundstü<kseigentümers auswirken. Für die 
Grundstü<ksart .Einfamilienhäuser" ist deshalb bereits bei 
der Einheitsbewertung darauf zu achten, daß sidl als Folge 
der Zusammenfassung von Teilflächen zu einer wirtschaft
lidlen Einheit kein höherer Steuermeßbetrag ergibt als die 
Summe der Steuermeßbeträge, wenn jede Teilflädle als be
sondere wirtsdl.aftlidle Einheit bewertet worden wäre. Soweit 
sich die grundsteu erliehen Nachteile durch die Hauptfeststel
lung auf den 1. Januar .1964 ergebep haben, sind , auf den 
1. Januar 1974 der auf den 1. Januar 1964 festgestellte Ein
heitswert atJfzuheben und Nachfeststellungen für die neu ab
zugrenzenden wirtsdlaftlidlen Einheiten durdlzuführen. 

•) Der Bezugserlaß ist der in B 2 wiede rgegebene Erlaß v om 5. Juni 1968 
S 319~ - 5 - V t /S 3217- 4 - V I 

542 Bew-Kar tei N W , 9. Er g.-Lfg. (Mai 1975) -I-

§ 72 BewG 1965 
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Anweisungen 

Bewertung der Gebäude auf fremdem Grund und Boden 

(Er!. des FM NRW vom 28. Januar 1985- S 3194 - 5 - V A 4 I 
S 3217- 4 - V A 4) 

Nach dem Bezugserlaß sind Bauwerke auf fremdem Grund 
und Boden nicht als Gebäude zu bewerten, wenn der Einheits
wert nicht mehr als 1000 DM betragen würde. Gebäude auf 
fremdem Grund und Boden, für die der Einheitswert mehr als 
1000 DM beträgt, sind zu bewerten: 

Sinkt zu einem späteren Feststellungszeitpunkt der Wert des 
bewerteten Gt!bäudes, z. B. bei Tankstellengebäuden auf frem
den Grund und Boden wegen des Anstiegs des Abschlags wegen 
vorzeitigen Abbruchs oder wegen wirtschaftlicher Überalte
rung, auf weniger als 1100 DM, so ist der Einheitswert nach§ 24 
Abs. 1 Nr. 1 BewG aufzuheben. Dabei ist es unerheblich, ob die 
Wertminderung gegenüber dem zuvor festgestellten Einheits
wert die Wertfortschreibungsgrenzen erreicht bzw. über
schreitet oder unterschreitet. 

Für die wirischaftliche Einheit des Grund und Bodens ist eine 
Artfortschreibung als unbebautes Grundstück durchzu
führen. 

799 Bew-Kart~i NW,15. Erg.-Lfg.(Juni 1985) - 1 -
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Anweisungen 

Einheitsbewertung des Grundvermögens auf den 1. Jan. 1964; 

hier: Bewertung von Grundstücken mit Gebäuden, die nicht 
mehr unterhalten werden 

SJ194-3-V1 
(Erl. FinMin NW vom 28. Febr. 1967- S 

3199 
_ 

3 
_V 

1
l 

1. Sind auf einem Grundstück die Gebäude dem Verfall preis
gegeben worden und sind deshalb keine auf die Dauer be
nutzbaren Räume vorhanden, ist das Grundstück nach § 72 
Abs. 3 BewG 1965 als unbebautes Grundstück, also ohne die 
Gebäude, zu bewerten (Abschnitt 12 Abs. 1 BewR Gr). Ein 
Gebäude ist auch dann als dem Verfall preisgegeben anzu
sehen, wenn zwar aus baupolizeilidlen Gründen gewisse 
Maßnahmen zur Verhinderung der Einsturzgefahr usw. vor
genommen werden, das Gebäude im übrigen aber niCht mehr 
benutzbar gehalten wird. 

2. In entspreChender Anwendung von AbsChnitt 12 Abs. 1 
BewR Gr sind auCh bei bebauten Grundstücken einzelne Ge
bäude, die dem Verfall preisgegeben worden sind, bei der 
Bewertung außer BetraCht zu lassen, z. B. ·aufgegebene Ge
bäude eines im übrigen noCh arbeitenden Fabrikbetriebes. 

5 Bew-Kartei NW, Dezember 1967 

§ 72 BewG 1965 
(S 3194) 
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Redttspredtung 

1. Zur Frage, wann bewertungsredltlldl zu berll<ksichtigen 
Ist, daß ein Gebäude dem Verfall preisgegeben worden ist 

Zur Frage, wann ein bebautes Grundstü<X, dessen Gebäude 
(nach dem Willen des Eigentümers) dem Verfall preisgege
ben ist, als unbebautes Grundstü<X bewertet werden kann. 

BFH vom 20. Juni 1975 Ili R 87/14 
(BStBl 1975 II S. 803) 

52 Bew-Kartel NW, 10. Erg.-Lfg. (Sept. ' 1976) -t -

§ 72 BewG 1965 
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Anweisungen 

Hauptfeststellung der Einheitswerte des land- und forstwirt
sdlaftlilhen Vermögens auf den 1. Januar 1964; 

hier: Behandlung der Gebäude auf fremdem Grund und Boden 

(Erl. FinMin NW vom 23. März 1970- S 3125- 1- VC 1) 

Hinweis auf A 18 zu§ 34 BewG 1965. 

331 Bew-Kartel NW, 5. Erg-Lfg (Januar 1971) -1-

§ 73 BewG 1965 
(S 3195) 
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Hauptleststellung der Einheitswerte des Grundbesitzes auf 
den 1. Januar 1964; 

hier: Einzelfragen zur Bewertung der BetriebsgrundstU<ke 
der Deutsdien Bundesbahn 

(Erl. FinMin NW vom 28. Juli 1971 - S 3015-2- VC 1) 

Hinweis auf E 7 zu Verschiedenes. 

363 Bew-Kattei NW, 6. Erg.-Lfg. (Februar 1972) -1-

§ 74 BewG 1965 
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Anweisungen 

Einheitsbewertung des Grundvermögens und Grundsteuer
verg1lnstlgung nach dem II. WoBauG ; 

Errichtung von Gebäuden in Bauabschnltten, Insbesondere 
von Zweifamilienhäusern 

(Erl. FinMin NW vom 14. Jrili 198i- S 3197- 1-:-- VA 4 ) 
. G 1109- 19- VA 4 

1. Bei der Entscheidung, ob ein Gebäude bezugsf,ertig ist 
und damit erstmals ein bebautes Grundstück vorliegt, ist 
auf das ganze Gebäude und nicht auf einzelne Wohnungen 
oder Räume abzustellen. Nur wenn ein Gebäude in Bau
abschnitten errichtet wird, gilt jeder in einem beendeten 
Bauabschnitt errichtete Teil des Gebäudes als ein bezugs
fertiges Gebäude, so daß von der Fertigstellung des ersten 
Bauabschnitts an ein bebautes Grundstück vorliegt (§ 72 
Abs. 1 i. V. m. § 74 BewG; Abschnitt 6 Abs. 2 BewRGr). 

2. Es kann im allgemeinen davon ausgegangen werden, daß 
eine 'Errichtung in Bauabschnitten nicht vorliegt, wenn 
die zweite Wohnung eines bis zur Bezugs-fertgkeit der 
ersten Wohnung von der Baubehörde genehmigten oder 
.der Baubehörde angezeigten Zweifamiliehauses (bau
rechtlich ggf. Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung) in
nerhalb von 2 Jahren seit Bezugsfertigkeit der ersten 
Wohnung bezugsfertig wird. 

761 

Beispiel: 
Der Baubei)örde wird im Herbst 1980 ein Einfamilien
haus mit Einliegerwohnung (bewertungsrechtlich: 
Zweifamilienhaus) angezeigt. Die Hauptwohnung des 
Hauses wird im Sommer 1981 bezugsfertig. Anschlie
ßend wird die Einliegerwohnung überwiegend in 
Eigenleistung gebaut, sie wird im Sommer 1983 be
zugsfertig. In diesem Falle liegt auf die Stichtage 
1. Januar 1982 und 1. Januar 1983 weiterhin ein un
bebautes Grundstück vor. Auf den 1. Januar 1984 ist 
die Wert- und Artfortschreibung zum bebauten Grund
stück (Grundstücksart Zweifamilienhaus) durchzu-

. führen. 

Ist der Ausbau einer zweiten Wohnung in einem zunächst 
genehmigten oder angezeigten Einfamilienhaus weder 
genehmigungs- noch anzeigepflichtig (§ 1 der Freiste!,:- · 
lungsverordnung vom 05. 09. 1978- GV. NW. 1978 S. 526, 
geändert durch VO vom 30. 06. 1980 - GV. NW. 1980 
S. 700 - SGV. NW. 232), liegt eine Errichtung in Bau
abschnitten regelmäßig nicht )[Or, wenn die zweite Woh-

Bew.I(artei NW, U . Erg.-Lfg. (Okt. 1982) - 1-

§ 74 BewG 1965 
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Anweisungen 

nung innerhalb von 2 Jahren seit Bezugsfertigkeit der 
ersten Wohnung bezugsfertig wird. 

3. Liegen die Voraussetzungen der Nr. 2 für die Annahme 
einer zusammenhängenden Bauabwicklung nicht vor und 
ist deshalb eine Errichtung in Bauabschnitten anzuneh
men, so ist nach Bezugsfertigkeit einer Wohnung der 
bezugsfertige Teil des Gebäudes als • benutzbares Ge
bäude" anzusehen (§ 74 Satz 2 BewG). Bei der Fortschrei
bung zum bebauten Grundstück bestimmen sich Wert 
ilnd Art nur nach dem bezugsfertigen Teil des Gebäudes 
(Abschnitt 47 Abs. 2 Satz 5 BewRGr); nach Bezugsfertig
keil des ersten Bauabschnitts eines Zweifamilienhauses 
ist daher die Grundstücksart . Einfamilienhaus· festzu
stellen. 

4. Mit dem Zeitpunkt, auf den erstmals eine Fortschreibung 
zum bebauten Grundstück vorgenommen wird, beginnt 
der 10-Jahres-Zeitraum für eine Grundsteuervergünstigung 
nach dem II. WoBauG (§ 94 Abs. 1 II. WoBauG) . Bei 
Errichtung eines Zweifamilienhauses in Bauabschnitten 
gilt für die zweite Wohnung ggf. ein selbständiger Ver
günstigungszeitraum. 

761 - 2 -



Anweisungen 

Einheitsbewertung des Grundbesitzes; 
hier: Mitteilung der Bauauisiddsämter an die Finanzämter 

Uber dle Erridltung oder Änderung von Elniamillen
häusem 

1Erl. FinMin NW vom 21. 12. 1978 - S 3300 - 81 - V A 4) 

Hinweis auf NfD A 5 zu§ 22 BewG 1965. · 

NfD 139 Bew-Kartei NW, 12. Erg.-Lfg. (Juni 1979) - I -

§ 74 BewG 1965 
(S 3197) 
NfDl 



Rechtsprechung 

1. Begriff der Wohnung bei der Abgrenzung 
Einfamilienhaus/Zweifamilienhaus 

Ist eine Mehrheit von Räumen in ihrer Gesamtheit gegenüber ande
ren Wohnungen abgeschlossen und hat sie insbesondere einen selb
ständigen Zugang, so ist sie auch dann als Wohnung anzusehen, 
wenn im Küchenraum lediglich die erforderlichen Anschlüsse vor
handen sind. 

BFH vom 25. Juli 1980 III R 46n8 
(BStBl 1981 II S. 152) 

2. Zur Errichtung eines Zweifamilienhauses in 
Bauabschnitten 

Eine Errichtung in Bauabschnitten ist gegeben, _wenn ein baurecht
lieh genehmigtes Gebäude, einschließlich des Innenausbaus, nicht 
in zusammenhängender Bauentwicklung im planmäßig vorgesehe
nen Urrüang bezugsfertig erstellt wird und die Unterbrechung der 
Bautätigkeit nicht nur technisch bedingt ist oder nicht nur vorüber
gehend erfolgt. Es kommt nicht darauf an, wie die Bauplanung und 
die Baugenehmigung lauten, sondern darauf, wie die Planung in die 
Tat umgesetzt wird. Persönliche Verhältnisse sind nicht zu berück
sichtigen. 

BFH vom 29. April 1987 II R 262/83 
(BStBl 1987 II S. 594) 

3. Maßgebender Feststellungszeitpunkt für eine 
Artfortschreibung bei Umbau eines Gebäudes 

I. Wird ein bestehendes Gebäude lediglich umgebaut, kommt eine 
Artfortschreibung erst in Betracht, wenn der Umbau abgeschlos
sen ist, es sei denn, daß der Umbau die technisch angemessene 
Frist für eine Durchführung eindeutig überschreitet, also nicht 
in zusammenhängender Bauentwicklung abgeschlossen wird. 
Im letzteren Fall ist in Anwendung des in§ 74 BewG zum Aus
druck kommenden Grundgedankens eine Artfeststellung nach 
dem Stand der tatsächlich bestehenden Bebauung (beispielswei
se vom Zweifamilien- zum Einfamilienhaus) im Wege der Fort
schreibung vorzunehmen. 

2. Fortschreibungszeitpunkt bei der Errichtung eines Gebäudes in 
Bauabschnitten bzw. bei einem abschnittsweisen Umbau ist der
jenige Stichtag, an dem erkennbar wird, daß die eingeleitete 
Baumaßnahme nicht nur vorübergehend unterbrochen bzw. aus 
technischen Gründen nicht zügig planmäßig weiterbetrieben 
wird. 

BFH vom 28. November 1990 li R 36/87 
(BStBl 1991 II S. 209) 

244 Bew-Kartei NW, 18. Erg.-Lfg. (Juli 1995) • Ersatzblatt • 
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Rechtsprechung 

4. Keine Auswirkung einer nur vorübergehenden 
Unbenutzbarkeil des Gebäudes infolge von Umbau- und 
Renovierungsarbeiten bei der Ermittlung des 
Einheitswerts 

BFH vom 14. Dezember 1994 II R 104/91 
(BStBI 1995 II S. 360) 

Hinweis auf Rechtsprechung A 1 Nr. 4 zu § 72 BewG. 

• Ersatzblatt • - 2 -
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Anweisungen 
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§ 75 BewG 1965 
(S 3198) 

Grundstücksart von Gebäudeteilen in einem Betrieb der Land- und Grundstücksarten 
Forstwirtschaft, die dauernd betriebsfremden Zwecken dienen 
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Grundstücksart von Gebäudeteilen ln einem Betrieb der Land
und Forstwirtsdlaft, die dauernd betriebsfremden Zwe<ken 
dienen 

(Erl. FinMin NW vom 3. August 1967- S 3198-2- V 1) 
-. 

In Gebäuden, · die im übrigen zu einem land- und forstwirt
schaftlichen Betrieb gehören, befinden sidl. öfters Teile, die 
dem Grundvermögen (u. U. dem Betriebsvermögen) zuzuord
nen sind. Die Abgrenzung wird in den Ridltlinien zur Bewer
tung des land- und forstwirtsdl.aftlidlen Vermögens geregelt 
werden. 

Die zum Grundvermögen (Betriebsvermögen) gehörenden 
Gebäudeteile werden nadl ihrer Nutzunq als Gesdl.äfts-, 
gemischtgenutzte oder Mietwohngrundstücke bewertet. 

Wenn sidl. in einem im übrigen zum land- und forstwirt
schaftlidl.en Vermögen gehörenden Gebäude nur eine zum 
Grundvermögen gehörende Wohnung befindet, ist dieser 
Gebäudeteil ebenfalls als Mietwohngrundstück, nicht etwa als 
Einfamilienhaus zu bewerten. Dies entspricht der Behandlung 
der .Dienstwohnungen in einem sonst steuerbefreiten Gebäude 
(Abschnitt 15 Abs. 2 BewR Gr). 

51 Bew·Kartei NW, 1. Erg·Ug (Mai 1968) -1-
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Gebäude oder Gebäudeteile des Grundvermögens, die mit 
einem Betrieb der Land- und ForstwirtsmaU oder einem 
steuerfreien Grundstück räumlidl verbunden sind 

(Erl. FinMin NW vom 1. Dezember 1967 - S 3198 - 2 -
V 1) 

1. Abschnitt' 15 Abs. 2 BewR Gr vorletzter Satz und mein 
Bezugserlaß vom 3. August 1967' beziehen sich auf solche 
Teile des Grundvermögens, die sich in einem, Gebäude 
befinden, das im übrigen steuerfrei ist oder zu einem 
Betrieb der Land- und Forstwirtschaft gehört (Beispiel: 
die Hausmeisterwohnung in einer Schule, die Gastwirt
schaft in einem Bauernhaus). Ist dagegen ein solches dem 
Grundvermögen oder dem Betriebsvermögen zuzurech
nendes Gebäude ein selbständiges, freistehendes Ge
bäude, kann es, wenn die Voraussetzungen erfüllt sind, 
als Einfamilienhaus zu bewerten sein (Beispiele: die 
Hausmeisterwohnung ist ein am Rande des Schulplatzes 
stehendes Haus; das vorn Hauptgebäude abgesetzte ein
stige Altenteilerhaus ist heute an Fremde vermietet). 

2. In den zu Ziff. 1 genannten Fällen eines freistehenden 
Gebäudes ist die Fläche, die zu der Einheit des Grund
vermögens (Betriebsvermögens) gehört, leicht zu ermit
teln und aus der Fläche des land- und forstwirtschaft
liehen Betriebes auszuscheiden. Befindet sich dagegen das 
Grundvermögen (Betriebsvermögen) in einem Gebäude, 
das im übrigen zu einem Betrieb der Land- und Forst
wirtschaft gehört, ist es in der Regel nicht möglich, die 
zum Grundvermögen gehörende Fläche abzugrenzen. Da 
es auch ohne steuerliche Auswirkungen ist, ist davon 
abzusehen, den Flächenanteil des Grundvermögens aus 
dem land- und forstwirtschaftliehen Betrieb auszuschei
den. Es ist auch nicht zulässig, die in § 47 BewG vor
geschriebene Minderung um 15 v. H. bei der · Bewertung 
des Grundvermögens vorzunehmen. Diese Minderung ist 
nur bei der Ermittlung des Wohnungswerts eines land
und forstwirtschaftliehen Betriebes zulässig. 

•) Zusatz der Oberflnanzd1rektlonen: 
Der Bezugserlaß vom 3. August 1967 ist in 1 wiedergegeben. 

209 Bew-Kartel NW, 2. Erg-Lfg (November 1968) -1-
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Hauptfeststellung der Einheitswerte des Grundbesitzes auf 
den 1. Januar 1964; 

hier: Einzelfragen zur Bewertung der Betriebsgrundstücke 
der Deutsdlen Bundesbahn 

(Erl. FinMin NW vom 9. Dezember 1970 -S 3015-2- VC 1) 

Hinweis auf E 6 zu Versdliedenes. 

364 Bew-Kartei NW, 6. Erg.-Lfg. (Februar 1972) -I-
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Hauptfeststellung der Einheitswerte des Grundbesitzes aUf 
den 1. Januar 1964; 

hier: Einzelfragen zur Bewertung der Betriebsgrundsttl<ke 
der Deutsdien Bundesbahn 

(Erl. FinMin NW vom 28. Juli 1971 - S 3015-2- VC 1) 

Hinweis auf E 7 zu Verschiedenes 

365 Bew-Kartel NW, 6. Erg.-Lfg. {Februar 1912) -1-
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Einheitsbewertung des Grundvermögens; 

hier: Arbeiter-Wohnheime 

(Erl. FinMin NW vom 12. Apri11972- S 3198- 4- VC 1) 

Das Finanzgericht Berlin hat in dem inzwischen rechtskräftig 
gewordenen Urteil vom 15. September 1911 II 89/to• die 
Auffassung vertreten, daß ein Arbeitnehmer-Wohnheim in 
der Regel dem Wohnbedürfnis der Arbeitnehmer diene. Es 
handele sich nicht nur um eine vorübergehende Unterbrin
gung, das Wohnheim bilde vielmehr den räumlichen Mittel
punkt des Lebenskreises der Arbeitnehmer. Das Wohnheim 
diene somit Wohnzwecken und müsse als "Mietwohngrund
stück" bewertet werden. Dabei sei es unbeachtlich, daß die 
den Arbeitnehmern überlassenen Wohnplätze nach der Ver
kehrsansdlauung nidlt als Wohnungen angesehen werden 
könnten. Bei der Abgrenzung des Mietwohngrundstücks ge
genüber anderen Grundstücksarten komme es sowohl nadl 
§ 32 Abs. 1 Ziff. 1 BewDV a. F. als audl nach § 15 BewG 1965 

. nur darauf an, ob das Grundstück Wohnzwecken diene. 

Die Entsdleidung des Finanzgerichts Berlin wird für zutref
fend gehalten. Ich bitte, die Finanzämter anzuweisen, ent
sprechend zu yerfahren. 

•j Zusatz der Oberßnanzdlreldlonen: 
Das Urteil ist in den EFG 1972, Heft 4 Seite 168, veröffentlldlt worden. 

419 Bew-Kartel NW, 7. Erg .• Lfg. (März 1973) -1-
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Anweisungen 

Einheitsbewertung des Grundvermögens; 
hier: Abgrenzung der GrundstUc:ksarten Ein- und Zwelfa-

mlllenhaus 

Im wesentlichen gleichlautend 
Rdvfg. OFD Düsseldorf vom 25. 11. 1.977- S 3198 A-St 21 H 
Rdvfg. OFD Köln vom 21. 10. 1977 - S 3198 - 5 - St 211 
Rdvfg. OFD Münster vom 2. 11. 1977 ._ S 3198- 16 - _St 21 
-33 

Das Finanzgericht Nürnberg hat in einem rechtskräftigen 
Urteil vom 14. Juli 1977- IV 144/76- zu der Frage Stellung 
genommen, welche Voraussetzungen für das Vorhandensein 

~ eines Küchenraumes gegeben sein müssen. In den Entschei
dungsgründen ist hierzu u . a. ausgeführt: 

.Nach § 75 Absatz 5 Satz 3 BewG steht eine zweite Wohnung 
dem Begriff . Einfamilienhaus• entgegen, auch wenn sie von 
untergeordneter Bedeutung ist. Di'e von dem Vater der Klä
gerin bewohnten beiden Räume im Erdgeschoß stellen keine 
derartige zweite Wohnung dar, die eine · Bewertung des 
Grundstüdcs als Zweifamilienhaus zum 1. Januar 1974 recht- . 
fertigen würde. Die Annahme einer Wohnung erfordert das 
Vorhandensein der zur Führung eines Haushalts erforderli
chen Räume; dazu gehört eine Küche oder ein Nebenraum 
mit Kochgelegenheit und den erforderlichen zusätzlichen Ein
richtungen (Urteil des BFH vom 15. 3. 1974 III R 11/73, BStBl 
II 1974, 403). Bei einer zweifelhaften baulichen Gestaltung 
ist es erforderlidl, daß die tatsädllfche Nutzung es rechtfer
tigt, eine Wohnung anzunehmen (Urteil des BFH III R 11/73). 
Die Einheit von Wohnräumen als Wohnung muß sidl insbe
sondere aus der Lage und aus ihrer wirtschaftlichen Zusam
mengehörigkeit ergeben (Urteil des BFH vom 9. 12. 1970 111 
R 3/69, BStBl II 1971 , 230). An sich erfordert das Vorhanden
sein einer Wohnung nidlt, daß mehr als zwei Räume vor
handen sein müßten, we·nn die Küche gleichzeitig Wohn
zwedcen dient. Insbesondere auf dem fladlen Lande kann 
eine Kleinwohnung Nebenräume, die im allgemeinen zu jede1 
Wohnung gehören (z. B. eigenes WC), nadl den örtlidl be
stehenden Wohnverhältnissen mit einer anderen Wohnung 
gemeinsam haben (vgl. Urteil des BFH vom 26. 9. 1958 III 
224/57 U, BStBl III 1959, 157). Eine Mehrheit von Räumen 
kann dann nicht als · Wohnung angesehen werden, wenn 
keiner der Räume eindeutig für Kodlzwedce ausgestaltet 
ist und hierfür auch nidlt genutzt wird (Urteil des BFH III 
If. 11/73). Von einem Raum mit Komgelegenheit kann nur 
gesprochen werden, wenn ein betriebsfähiger Herd, eine 
W asserzapfstelle und ein Ausguß vorhanden sind (vgl. Röss
ler-Troll, BewG und VStG, 10. Auflage, § 75 BewG Anmer
kung 10). Nadl den bei der Augensdleinseinnahme getroffe-

635 Bew-Kartei NW, II. Erg.-Lfg. (Dez. 19n) -I-
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nen Feststellungen befindet sich in dem einen der von dem 
Vater der Klägerin bewohnten Zimmer ein Elektroherd mit 
zwei Kochplatten und einer Baduöhre, in dem anderen nur 
von diesem Zimmer aus zugänglichen Raum, das als Schlaf
zimmer dient, ein Waschbec:ken (mit Wasserzufluß und Was
serabfluß). Der Umstand, daß das Porzellanwaschbec:ken in 
dem derZJ!it als Schlafzimmer genützten Raum gleichzeitig 
als Wasserzapfstelle und als Ausguß für Kochzwec:ke benutzt 
werden kann, reicht nach Auffassung des Gerichts nicht aus, 
um das Vorhandensein eines- wenn auch zu Wohnzwec:ken 
mitbenutzten - Küchenraums bejahen zu können. Ein dau
ernd zur Küchennutzung ausgestalteter Raum erfordert in 
der Regel eine eigene, nur für Kochzwec:ke bestimmte Was
serzapfstelle mit Ausguß. Ein Waschbec:ken reicht erfahrungs

. gemäß als Wasserzulauf- und -ablaufstelle für die Bedürf-
nisse einer nachhaltigen Küchenbenützung nicht aus. Hinzu 
kommt, daß sich das Waschbec:ken nicht in dem Raum be
findet, der mit dem Elektroherd ausgestattet ist. Die Nutzung 
einer' Wasserzapfstelle und Abflußstelle zu Kochzwecken in 
einem Raum, der als Schlafzimmer dient, Ist ungewöhnlich. 
Nach Auffassung des Gerichts könnt~n die beiden von dem 
Vater der Klägerin genutzten Räume nicht als selbständige 
Wohnung an Fremde vermietet werden. Die Vermietbarkeit 
der von dem Vater der Klägerin bewohnten Räume als selb
ständige Wohnung ist entscheidungserheblich, weil die Art
feststellung des Grundstüc:ks als Einfamilienhaus oder als 
Zweifamilienhaus von der baulichen Gestaltung und von der 
Ausstattung des Gebäudes abhängig ist und ungewöhnliche 
oder persönliche (verwandtschaftliche) Verhältnisse nicht zu 
berüc:ksichtigen sind (vgl. § 9 Absatz 2 Satz 3 BewG). 

Die gewerbliche Mitbenutzung des Gebäudes (Fremdv.erinie
tung) steht der Bewertung als Einfamilienhaus nicht entge
gen, weil dadurch die Eigenart als Einfamilienhaus nicht we
sentlich beeinträchtigt wird · (§ 75 Absatz 5 Satz 4 BewG). 
Die Entscheidung, ob die teilweise gewerbliche Nutzung 
eines Crundstüc:ks diesem die Art als Einfamilienhaus nimmt, 
hängt in erster Linie von dem Ausmaß der gewerblichen 
Nutzung ab (vgl. Urteil des BFH vom 3. 2. 1956 111 206/55, 
BStBl III 1956, 78). Der· Fremdenvermietung dienen im Erd
geschoß ein Aufenthaltsraum (12,86 qm) und· im Obergeschoß 
zwei Doppelzimmer (je 14,28 qm) und ein Einzelzimmer (9,45 
qm) nebst einem Flur. Die Fläche der Wohnzwec:ken dienen
den Räume liegt 'weit darüber. Auch wenn das Ausmaß der 
gewerblichen Nutzung nicht alleinentscheidend ist, kann nach 
der Verkehrsauffassung eine Beeinträchtigung der Eigenart 
als Einfamilienhaus nicht bejaht werden (vgl. Urteil des 
BFH vom 7. 12. 1973 111 158/72, BStBl II 1974, 195). Die Ver
mietung einzelner Räume an Fremde ist an dem äußeren 

635 -2-
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Erscheinungsbild des Gebäudes und des Grundstüc:ks nicht 
erkennbar. Zur G.-Straße ist nur ein Hauseingang vorhanden, 
det sowohl von der Familie der Grundstüc:kseigentümerin 
und deren Vater als auch von den Zimmermietern benützt 
wird. Die Nutzung der eigengenutzten Wohnräume wird 
durch die Zimmervermietung nicht wesentlich beeinträchtigt, 
zumal sich nur der Aufenthaltsraum im Erdgeschoß in un
mittl~lbarer Nähe von Wohnräumen der Eigentümerin und 
deren Familie befindet und die vermieteten Räume ausnahms
los im Obergeschoß liegen, das keine ständig eigengenutzten 
Wohnräume aufweist.• 

635 ~ew·Kartei NW, 11. Erg.·Lfg. (Dez. 1977) -3-
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Begriff der Wohnung im Bewertungsrecht und im 
Grundsteuerrecht 

(Erl. FinMin NW vom 5. Okt. 1979- S 3198- 8- VA 4) 

Für den Begriff "Wohnung" gelten die Anordnungen in Abschnitt 15 
Abs. 3 und 4 BewRGr. Sie stimmen inhaltlich mit den Anordnungen in 
Abschnitt 24 Abs. 2 GrStR 1978 überein. Der Begriff "Wohnung" ist 
deshalb für Zwecke der Bewertung (vgl. § 75 Abs. 5 und 6 BewG) und 
der Grundsteuer (vgl. § 5 Abs. 2 GrStG) einheitlich auszulegen. Die 
Entwicklung der Verhältnisse und zwischenzeitlich ergangene BFH-Ur
teile haben in der letzten Zeit zu Unsicherheiten bei seiner Abgrenzung 
geführt. Ich bitte daher, bei der.Anwendung des Abschnitts t5 Abs. 3 
und 4 BewRGr und des Abschnitts 24 Abs. 2 GrStR 1978 das Folgende 
zu beachten: 

1. Eigene Küche oder Kochgelegenheit 

a) Zur Mindestausstattung einer. Küche gehören ein betriebsfähi
ger (angeschlossener) Herd, eine eigene Wasserzapfstelle und 
ein eigener Ausguß (Spüle) sowie die Möglichkeit der Entlüf
tung und der Belichtung entsprechend den Iandesrechtlichen 
Bauvorschriften. Eine mobile Kochplatte an Stelle des Herds ist 
nicht ausreichend. Es genügt auch nicht, daß für Herd, Wasser
zapfstelle oder Ausguß lediglich die Anschlüsse vorhanden sind 
(BFH-Urteil vom 15. 3. 1974, BStBI II S. 403). Unerheblich ist 
es dagegen, ob der Vennieter die Küche ausstattet oder ob dies 
durch den Mieter geschieht. Im letzteren Fall ist es unschädlich, 
wenn die Mindestausstattung der Wohnung bis zur alsbald erfol
genden erstmaligen Vermietung oder voriibergehend bei einem 
Mieterwechsel fehlt. 

b) An Stelle der Küche kann auch eine sog. Kompakt- oder Schrank
küche oder eine sog. Kochnische ausreichen, wenn sie von den 
zu Nr. 2 genannten Einrichtungen räumlich getrennt und selb
ständig lüftbar ist, z. B. durch Lüftungs Ieitungen. Voraussetzung 
ist jedoch, daß auch insoweit die in Nr. 1a geforderte Mindest
ausstattung vorliegt. 

2. Eigene Toilette und eigene Waschgelegenheit 

Mit den gestiegenen Wohnanspriichen hat sich die Verkehrsauffas
sung dahin entwickelt, daß bei neueren Gebäuden der Begriff der 
Wohnung eine eigene Toilette sowie mindestens ein Waschbecken 
voraussetzt, das nicht zugleich zur Ausstattung der Küche gehört. 

3. Räumliche Abgrenzung bei nichtabgeschlossenen Wohnungen 

Ist ein eigener Zugang vom freien oder von einem gemeinsamen 
Haus- oder Treppenflur nicht vorhanden ( nichtabgeschlossene Woh
nung), muß sich die Zusammenfassung der Räume zu einer Woh
nung aus ihrer Lage zueinander, aus ihrer Zweckbestimmung und 

986 Bew-Kartei NW, 18. Erg.-Lfg. (Juli 1995) • Ersatzblatt • 

§ 75 BewG 1965 
(S 3198) 
7 

Hinweis auch 
auf 10! 

Hinweis auch 
auf 8, 11! 

- 1 -



BewG 1965 
.98) 

Iinweis auf 19! 

-Iinweis auch 
tuf 8, 11! 

986 

Anweisungen 

im Zweifelsfall aus der dieser Zweckbestimmung entsprechenden 
tatsächlichen Nutzung ergeben (BFH-Urteile vom 9. 12. 1970, 
BStBI 1971 TI S. 230 und vom 15. 3. 1974, BStBI II S. 403). 

Die Räume der Einliegerwohnung müssen daher zusammenhängend 
getrennt von den Räumen der Hauptwohnung angeordnet sein (z. B. 
in einem eigenen Geschoß), damit durch eine gewisse wahrnehm
bare Abgrenzung überhaupt von zwei verschiedenen Wohnungsein
heiten gesprochen werden kann. 

4. Mindeströße 

Die Annahme einer abgeschlossenen oder nichtabgeschlossenen e 
,,Einliegerwohnung" erfordert eine Mindest-Wohnfläche (BFH-Ur-
teil vom 24. II . 1978, "BStBI 1979 II S. 255). Diese kann mit 25 qm 
(ohne Berücksichtigung der Vorschriften in § 44 Abs. 2 und 3 II. 
BV) angenommen werden. Bei Grundstücken mit mehr als zwei 
Wohnungen und bei Eigentumswohnungen kann dagegen nach der 
Verkehrsauffassung auch dann noch eine Wohnung vorliegen, wenn 
diese eine Wohnfläche von weniger als 25 qm hat. Bei Wohnheimen 
(z. B. für Studenten), bei denen die Wohnfläche der Appartements 
erheblich unter 25 qm liegt, kann jedoch eine Wohnung möglicher-
weise deshalb nicht mehr angenommen werden, weil nach den Ver-
hältnissen am örtlkhen Wohnungsmarkt solche Appartements übli-
cherweise nicht als Wohnungen, sondern nur als Wohnräume ver-
mietbar sind. · 

5. Eigener Zähler, eigene Klingelanlage 

Weitere Merkmale für die Annahme einer zweiten Wohnung sind 
z. B. ein eigener Zähler für Strom oder Gas und eine eigene Klin
gelanlage. 

6. Zweifelhafte räumliche Gestaltung und Ausstattung 

Liegen die in den Nummern I bis 5 genannten Merkmale (z: B. die 
wahrnehmbare räumliche Abgrenzung bei einer nicht abgeschlos
senen Wohnung) nicht eindeutig vor, so ist hilfsweise darauf abzu
stellen, ob die Zusammenfassung 

• Ersatzblatt 1t - 2 -
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einer Mehrheit von Räumen auf dem örtlidlen Wohnungs
markt als Wohnung vermietbar wäre. Daran fehlt es 
z. B., wenn die Räume der .Einliegerwohnung" nur über 
eine Treppe zu erreidlen sind, die in einem Aufenthalts
raum der Hauptwohnung beginnt oder durdl ~inen sol
dlen hindurdlführt und nadl ihrer ardlitektonisdlen Ge·
staltung und Anordnung offensidltlidl die Räume der 
Einliegerwohnung mit den Räumen der Hauptwohnung 
verbinden soll. 

1. Erstmalige Anwendung 

Dieser Erlaß ist bei der Feststellung von Einheitswerten 
des Grundbesitzes anzuwenden, wenn der Bauantrag oder 
die Bestätigung der Bauanzeige nadl dem 31. 12. 1979 
erfolgt oder, sofern es auf eine Baugenehmigung oder 

· eine Bauanzeige nidlt ankommt, die Baumaßnahme nadl 
diesem Zeitpunkt begonnen wird: im übrigen ist der Er
laß auf Antrag des Steuerpflidltigen anzuwenden. 

117 Bew-Kartel NW, 13. Erg.-Lfg. (JuU 1881) -3-
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Begriff der Wohnung Im Bewertungsrecht und im Grund· 
steuerrecht 

(Ei-l. FinMin NW v. 22. Mai 1980 - S 3198 - 8 -V A 4 
S 3198 - 12 - V A 4 ) 

Das mit Erlaß vom 4. 2. 19801) bekanntgegebene Urteil des 
Bundesfinanzhofs vom 22. 6. 1979 111 R 17/77 ist inzwischen 
im BStBl 1980 II S. 175 veröffentlicht worden. Der Leitsatz 
des Urteils und die Ausführungen im vorletzten Satz der 
Nr. 1 Buchst. a der Urteilsbegründung haben zu Zweifeln 
Anlaß 'gegeben, ob - im Gegensatz zu Abschnitt 15 Abs. 4 
BewRGr i. V . m. Nrn. 3 und 6 des Erlasses vom 5. 10. 19792) -

die tatsächliche Nutzung durät einen selbständigen Haus
halt weitere Voraussetzung für die Annahme einer nicht 
abgeschlossenen (Einlieger-)Wohnung sei. 

I 

Wenn der Bundesfinanzhof ausführt, daß sich bei fehlender 
baulicher Abgeschlossenheil das Vorhandensein einer Woh
nung aus der Lage der Räume zueinander, aus ihrer ZwecK
bestimmung und der dieser ZwecKbestimmung entsprechen
den tatsächlichen Nutzung. ergibt, ist darin keine kumulative 
Aufzählung von insgesamt drei Erfordernissen zu erblicken, 
die die bisherige Rechtsprechung einschränkt. Die Erwäh
nung der tatsächlichen Nutzung ist dahin zu verstehen, daß 
die tatsächliche Nutzung - wie schon bisher · - lediglich 
als ein Indiz zur 'Beurteilung der vom Steuerpflichtigen be
haupteten Zweckbestimmung der Räume anzusehen ist. Der 
Bundesfinanzhof hat bereits in seinem Urteil vom 15. 3. 1974 
(BStBl 1974 II S. 403) dieselbe Formulierung verwandt. 

1
) Der Erlaß vom 4. 2. 1980 ist ~n die Bew-Kartei NW nicht aufgenommen 

worden. 
1) Der Erlaß vom S. 10. 1979 Ist in 7 wieder!Je!Jeben. 

118 Bew-Kartel NW, 13. Erg.-Lfg. (JuU 19811 -I-
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Grundstücksart eines Wohngebäudes mit zwei "Wohnun
genM, von denen eine freiberuflich genutzt' wird 

Gleichlautend! 

Rdvfg. OFD Köln vom 8. Juli 1980 - S 3198 - 5 - St 211 
Rdvfg. OFD Münster .vom 18. Januar 1980--., S 3198 - 21 -
St·21- 33 

Der Bundesminister der Finanzen hat in einem Schreiben 
an einen Steuerpflichtigen ausgeführt : 

. Bei der von Ihnen angesprochenen Frage ist der Begriff 
der Wohnung von wesentlicher Bedeutung. Wenn im Be
wertungsrecht hierfür in erster Linie der objektive Befund 
und die bauliche Gestaltung maßgebend sind (vgl. Abschn. 
15 Abs . 3 und 4 der Richtlinien für die Bewertung des 
Grundvermögens - BewRGr - vom i9. September 1966, 
BStBl I S. 890), so kann andererseits eine Zusammenfassung 
von Räumen, die ausschließlich oder überwiegend gewerb
lich oder freiberuflich genutzt werden, gleichwohl nicht den Be
griff der Wohnung erfüllen. Dies ergibt Sich aus § 75 des 
Bewertungsgesetzes, der für die Abgrenzung zwischen Miet
wohngrundstücken, Geschäftsgrundstücken und gemischt
genutzten Grundstücken auf die tatsätbliche Benutzung zu 
Wohnzwecken oder gewerblichen bzw. freiberuflichen Zwek
ken abstellt. Infolgedessen ist z. B. ein .Einfamilienhaus" , 
das aussdlließlich für Bürozwecke oder Zwecke von Arzt
praxen genutzt wird, ein Gesdläftsgrundstück im Sinne des 
§ 75 Abs. 3 BewG. Folglich können Räume eines Wohn
gebäudes, die nicht Wohnzweckeil dienen - und i~ Falle 
ihres Leerstehens auch nicht hierzu bestimmt sind -, nicj:lt 
eine Wohnung im Sinne des§ 75 Abs. 5 und 6 BewG bilden. 
Die Finanzbehörden haben daher das Wohngebäude, in dem 
die 2 .• Wohnung" mit der geringeren Fläche freiberuflich 
genutzt wird, zu Recht als Einfamilienhaus bewertet. 

Mit dieser bewertungsrechtlichen Auffassung. vom Woh
nungsbegritt steht das BFH-Urteil vom 26. März 1971 (BStBl 
II S. 490) nicht im Widerspruch. Die Urteilsgründe zeigten, 
daß der im Bundessteuerblatt abgedruckte Leitsatz durch 
seine vereinfachende Aussage zu einem Miijverständnis füh
ren kann. Aus den letzten Absätzen der Begründung ergibt 
sich klar, daß die Entscheidung nicht auf das Vorhandensein 
einer dritten Wohnung gestützt wird, sondern auf das Vor
handensein von gewerblich oder beruflich genutzten Räu
men in solchem Ausmaß, daß die den Umfang einer weiteren 
Wohnung einnehmen (so ganz einde~tig der letzte Satz der 
Begründung) . Der BFH vertrat uitter Berücksichtigung des 
§ 54 EStG (einer Variante zum heute noch geltenden § 7 b 
EStG) die Auffassung, daß gewerblich oder freiberuflich ge
nutzte Räume im Umfang einer weiteren - hier einer -drit-
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ten- Wohnung der Annahme eines Zweifamilienhauses ge
nauso entgegenstehen sollten wie eine entspred:lende Woh
nung. Diese Auffassung wurde offenbar nid:lt zuletzt durd:l 
die aud:l heute nod:l in § 7 b EStG enthaltene Vorsd:lrift 
gestützt, daß das Ein- oder Zweifamilienhaus zu . mehr als 
662/s v. H. Wohnzwecken dienen muß. 

Es ist zuzugeben, daß nad:l Absd:lnitt 54 EStR 1978 zunäd:lst 
von dem bewertungsred:ltlid:len Begriff des Einfamilienhau
ses und des Zweifamilienhauses auszugehen ist, dann aber 
·bei der Einkommensteuer Abweid:lungen angeordnet wer-
den, die sid:l in erster Linie auf das bereits erwähnte Erfor- A 
dernis einer _Nutzung zu mehr als 662/~ v. H. ZU Wohnzwek- .. 
ken stützen. Im Bewertungsred:lt bleibt es dagegen in der 
Regel bei der Behandlung als Einfamilienhaus oder als 
Zweifamilienhaus, wenn weniger als die Hälfte der Wohn-
und Nutzflädle zu freiberuflid:len (gewerblichen) Zwecken 
benutzt werden (vgl. Absd:ln. 15 Abs. 3 letzter Satz BewRGr). 
Dies gilt aud:l, wenn sid:l die freiberuflidl. genutzten Räume 
in einem selbständigen Gebäudeteil befinden (vgl. BFH-
Urteil vom 23. September 1977 BStBl 1978 II S. 188). 

Die elnkommensteuerlid:le Einengung des bewe~tungsred:lt
litben Begriffs des Ein- oder Zweifamilienhauses für den 
Fall seiner nid:lt unerheblid:len freiberuflid:len oder gewerb
lid:len Benutzung war seinerzeit eingeführt worden im Hin
blick auf die Zielsetzung des § 7 b EStG, nämlid:l die Wob
. nungsbauförderung. Die gleid:le Einsd:lränkung gegenüber 
dem bewertungsred:ltlid:len Begriff des Ein- oder Zweifami
lienhauses findet sid:l übrigens aud:l in § 1 Abs. 1 des Ge
setzes zur Grunderwerbsteuerbefreiung · beim Erwerb von 
Einfamilienhäusern, Zweifamilienhäusern und Eigentums
wohnungen vom 11. Juli 1977 (BGBl I S. 1213, 1218) . Die 
Abweid:lung vom Bewertungsred:lt red:ltfertigt sid:l aus den 
Förderungszielen, die auf die Sd:laffung von Wohnungen 
bzw. den Erwerb von Wohnungen besd:lränkt sind. • 

Id:l bitte, entspred:lend zu verfahren . . 
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Abgrenzung der Grundstücksarten Einfamilienhäuser/Zwei
familienhäuser bei einem Wohngebäude mit zwei abge
sdJ.lossenen Wohnungen 

(Erl. FinMin NW vom 17. Nov. 1980- S 3198- 8- VA. 4) 

Eine Wohnung im Sinne des BewertungsredJ.ts liegt nadJ. 
dem Bezugserlaß•j. nur . vor, wenn sämtlidJ.e dort in den 
Nummern 1 bis 5 genannten Voraussetzungen erfüllt sind. 
Die Voraussetzung unter Nummer 3 (räumliche Abgrenzung) 
kann durch einen Wohnungsabsmluß oder dadurch erfüllt 
sein, daß die Räume der Einliegerwohnung zusammenhän
gend getrennt von den Räumen der Hauptwohnung ange
ordnet sind - gewisse wahrnehmbare räumliche Abgren
zung-. 

Der Bezugserlaß sieht nach seinem Wortlaut keine Ab
schwächung der übrigen Voraussetzungen, insbesondere der 
Voraussetzung einer voll eingerichteten Küche vor, wenn 
die Voraussetzung unter Nummer 3 <!!!!"~ .. ~.nen Wohnungs
apsmluß erfüllt wird. Nam Auffassung verschiedener Finanz
geridlte (u. a. remiskräftiger Besmluß des J;inanzgerimts 
Münmen vom 18. Januar 1980, EFG 1980 S. 270 ; rechtskräf
tiges Urteil des Hessis'chen Finanzgerichts vom 29. August 
1979, EFG 1980 S. 164) reimt es aber bei einer abgeschlosse
nen Wohnung für den Wohnungsbegriff aus, wenn die für 
eine Küche erforderlichen Anschlüsse vorhanden sind. Un
ter Beachtung dieser Rechtsprechung, die sich auf die Ver
kehrsauffassung stützt und die auch nicht in unmittelbarem 
Widerspruch zum BFH-Urteil vom 15. März 1974 {BStBl 1974 
II S. 403) steht, genügt es für die Zuordnung eines Wohn
gebäudes mit zwei abgesdJ.lossenen Wohnungen zur Grund
stücksart . Zweifamilienhäuser", wenn die zweite Wohnung 
statt einer eingerichteten Küme nur die für eine Küche er
forderlichen Anschlüsse enthält. Entsprechendes gilt . für 
Wohngebäude mit mehr als zwei abgesmlossenen Wohnun
gen für die Zuordnung zur Grundstücksart . Mietwohngrund
stücke". Voraussetzung ist stets, daß die. Räume Wohnzwek
ken ,dienen oder im Falle des Leerstehens dazu bestimmt 
sind~ Wohnzwecken zu dienen. Eine Zusammenfassung von 
Räumen, die ausschließlich oder überwiegend gewerblich 
oder freiberuflich genutzt werden, kann den ·Begriff • Woh
nung• nicht erfüllen (Hinweis auf Erlasse vom 8. Januar 
und 31. Juli 1980 S 3198- 13- VA 4) ... ) 

· *l Der Bezugserlaß Ist der Erlaß des FM NW vom 5. Oktober 1979, vgl. 71 
**I Die Erlasse vom 8. Januar und 31. Juli 1980 sind nidlt bekanntgegeben 

worden. 
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Abgrenzung Einfamilienhaus/Zweifamilienhaus 

GleidJ.lautendl 
Rdvfg. OFD Düsseldorf vom 25. Mai 1981 - S 3198- 3-
St 21 

.Rdvfg. OFD Köln vom 25. Mai 1981 - S 3198 - 5 - St 212 
Rdvfg. OFD Münster vom 25. Mai 1981 - S 3198 - 20 __:.. 
St 21-33 

1. Nach dem Bezugserlaß') vom 5. 10. 1979 liegt eine Woh
nung vor, wenn die dort in den Nummern 1-5 genann
ten Merkmale erfüllt sind. Eine hilfsweise Prüfung nach 
Nr. 6 des Erlasses ist z. B.- nur vorzunehmen, wenn die 

~ · wahrnehmbare räumliche Abgrenzung· bei einer nicht
abgeschlossenen Wohnung nicht eindeutig gegeben ist. 
Sind diese Räume jedoch i. S. der Nr. 3 des Erlasses 
wahrnehmbar abgegrenzt, so ist ein Zugang zu dieser Ein
liegerwohnung durch Diele und Treppenbereich der 
Hauptwohnung .unschädlich, wenn die Räume der Haupt
wohnung durch Türen gegenüber Diele, Flur und Treppen

bereich abgeschlossen sind. 

2. Zu . der Frage, ob baurechtswidrig ausgebaute Räume 
eine Wohnung (oder Teile einer Wohnung) im Sinne des 
Bewertungsrechts sein können, bitte ich folgende Auf
fassung zu vertreten: 

Für den Begriff der Wohnung gelten die Weisungen in 
Abschn. 15 .Abs. 3 ·und 4 BewRGr, Abschn. 24 Abs. 2 
GrStR und die im Bezugserlaß niedergelegten Regeln. Da
nach können auch baurechtswidrig ausgebaute Räume eine 
Wohnung sein. Maßgebend sind die Verkehrsauffassung 
und die örtlichen Verhältnisse, wobei von Bedeutung· ist, 
ob die Räume nach Lage und Größe zum nicht nur vor
übergehenden Aufenthalt von Menschen geeignet sind. 
Bei Kellerräumen ist z. B. Voraussetzung, daß sie aus
reichend belichtet und · belüftet sind. Dies ist nicht der 
Fall, wenn die Belichtung nur durch Kellerfenster mit ~ar
gesetztem Lichtschacht erfolgt. 

*) Der Bezugserlaß des PM NW 'ist wiedergegeben in 71 

721 Bew-Kartei NW, 13. Erg.-Lfg. (Juli 1981) -I-
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Einheitsbewertung des Grundvermögens und Grundsteuer
vergünstigung nach dem 11. WoBauG; 

Errichtung von Gebäuden in Bauabschnitten, insbesondere 
von Zweifamilienhäusern 

(Er!. .FinMin NW vom 14. Juli 1981 - ~ 3
1
\
9
;

9
-:=_ /

9
-:=_ ~ ~ ~) 

Hinweis auf 2 zu§ 74 BewG. 
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Abgrenzung des Grundvermögens von den Betrlebsvorrlch
tungen: Musterhäuser der Bauindustrie 

(Er!. FinMin NW vom 12. Oktober 1981 - S 3190- 37 -
VA4) 

Hinweis auf 31 zu§ 68 BewG. 

764 Bew-Kartei NW, 14. Erg.-Lfg. (Oir.t. 1982} - I-
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Abgrenzung der wirtschaftlichen Einheit und maßgebende 
Grundstücksart beim Wohnungseigentum (Teileigentum) 

(Erl. FinMin NW vorn 20. Oktober 1981 - S 3216 - 4 -
VA4) 

Hinweis auf 8 zu § 93 BewG. 

765 Bew-Kartei NW, 14. Erg.-Lfg. (Okt. 1982) -I-
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Einheitsbewertung des Grundvermögens: 

Bewertungsrechtliche Behandlung von Mobilheimen 

(Erl. des FM NRWvom 11.März 1983- S 3190-42- V A4) 

Hinweis auf 33 zu§ 68 BewG. 

801 Bew-Kartei NW,l5. Erg.-Lfg. (Juni 1985) e Ersat&blatt e -I-
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Einheitsbewertung des Grundvermögens: 

Änderung der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs zum 
Wohnungsbegriff 

(Erl. des FM NRW vom 15. Mai 1985- S 3198-8- VA 4) 

Bei der bewertungsrechtlichen Beurteilung des Wohnungsbegriffs war 
es nach der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs in Fällen zweifel
hafter baulicher Gestaltung bisher ausreichend, daß sich die Zusam
menfassung mehrerer Räume zu einer Wohnung bereits aus der Lage 
dieser Räume zueinander, aus ihrer Zweckbestimmung und der dieser 
Zweckbestimmung entsprechenden tatsächlichen Nutzung ergibt. Erfor
derlich war jedoch stets, daß die Küche entsprechend eingerichtet war 
und tatsächlich als .solche genutzt wurde (vgl. BFH-Urteil vom 24. 
November 1978 111 R 81/76, BStBl II 1979, 255). 

An dieser Rechtsprechung hält der Bundesfinanzhof nicht mehr fest. 
Nach dem Urteil vom 5. Oktober 1984 III R 192/83 (BStBl II 1985, 
151) ist für die Entscheidung der Frage, ob die Zusammenfassung einer 
Mehrheit von Räumen den bewertungsrechtlichen Wohnungsbegriff 
erfüllt, nunmehr wesentlich, daß diese Zusammenfassung von Räumen 
eine von anderen Wohnungen oder Räumen, insbesondere Wohnräu
men, baulich getrennte, in sich abgeschlossene Wohneinheit bildet (vgl. 
auch das zur Veröffentlichung im Bundessteuerblatt bestimmte BFH
Urteil vom 8. Februar 1985 III R 62/84). Es muß ein eigener Zugang 
bestehen, der nicht durch einen anderen Wohnbereich führt. 

Weiter müssen grundsätzlich die notwendigen Nebenräume wie Küche, 
1 zumindest ein Raum mit Kochgelegenheit, ein Bad oder eine Dusche 
und eine Toilette vorhanden sein .. Das Vorhandensein nur eines Wasch
beckens reicht nicht mehr aus. Dagegen ist nicht erforderlich, daß in 
den Räumen tatsächlich ein selbständiger Haushalt geführt wird, der 
Küchenraum als Küche eingerichtet ist und als solche genutzt wird. Es 
genügt, wenn darin die Anschlüsse für solche Einrichtungs- und Aus
stattungsgegenständc vorhanden sind, die für die Führung eines selb
ständigen Haushalts notwendig sind (vgl. BFH-Urteil vom 25. Juli 1980 
ll1 R 46/78, BStBl II 1981, 152). 

Grundsätzlich ist jedoch erforderlich, daß die Räume Wohnzwecken 
dienen oder zu dienen tJestimmt sind (vgl. BFH-Urteil vom 5. Oktober 
1984, a. a. 0.). 

Für die Bestimmung der Grundstücksart ist die neue Rechtsprechung 
bei Errichtung, Umbau und Erweiterung von Gebäuden anzuwenden, 
wenn der Antrag auf Baugenehmigung oder die Bauanzeige nach dem 
31. Dezember 1985 erfolgt. Kommt es auf eine Baugenehmigung oder 
auf eine Bauanzeige nicht an, ist die neue Rechtsprechung anzuwen
den, wenn die Baumaßnahme oder die sonstige tatsächliche Umgestal- • 
tung erst nach diesem Zeitpunkt abgeschlossen ist. Im übrigen verbleibt 

987 Bew-Kartei NW, 18. Erg.-Lfg. (Juli 1995) • Ersatzblatt • 

§ 75 BewG 1965 
(S 3198) 
16 

Hinweis auf 18 
und 19! 

-I-



· BewG.1965 
198) 

987 

Anweisungen 

es im laufenden Hauptfeststellungszeitraum bei der bisherigen Verwal
tungsübung; es sei denn, der Steuerpflichtige begehrt die Anwendung 
der neuen Rechtsprechung. 

Der Erlaß wird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht werden.*) 

*) Der Erlaß ist im BStBI 1985, I S. 201 veröffentlicht worden. 
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Einheitsbewertung des Grundvermögens; Abgrenzung der 
Ein- und Zweifamilienhäuser: 

Anwendung des geänderten Wohnungsbegriffs 

(Er!. des FM NRW vom 21. März 1986- S 3198- 8- V A 4) 

1. Der Bundesfinanzhof hat in zw,ei zur Veröffentlichung im 
Bundessteuerblatt vorgesehenen Urteilen vom 25. Oktober 
1985 III R 31/81 und III R 67/82 entschieden, daß die neuen 
Rechtsgrundsätze zur Abgeschlossenheit nur für· die Wohn
gebäude gelten, die nach dem 31. Dezember 1972 bezugsfer
tig errichtet, um- oder ausgebaut worden sind. Die im 
Bezugserlaß getroffene Übergangsregelung bezieht sich 

.deshalb auf diese Gruppe von Wohngebäuden. Für die übri
gen Wohngebäude ist dagegen die frühere Rechtsprechung 
·unmittelbar anzuwenden, nach der es für die Annahme 
eii:ier Wohnung ausreicht, daß sich die Zusammenfassung 
mehrerer Räume zu einer Wohnung aus der Lage dieser 
Räume zueinander, aus ihrer Zweckbestimmung und der 
dieser Zweckbestimmung entsprechenden tatsächlichen 
Nutzung ergibt. Für diese Gruppe der Wohngebäude ver
bleibt es deshalb auch bei der seinerzeitigen Verwaltungs 
übung, soweit sie mit der für diese Gruppe geltenden Recht-
sprechung im Einklang steht. ' 

Die in den o. a. Urteilen des Bundesfinanzhofs verwandten 
Begriffe "Umbau" und "Ausbau" bestimmen sich nicht 
nach§ 17 II. WoBauG. Als Um- und Ausbau ist vielmehr 
jede tatsächliche Umgestaltung des Gebäudes anzusehen, 
soweit sie sich auf den Wohnungsbegriff auswirkt. 

2. In Einzelfällen wird abweichend von der im Bezugserlaß 
getroffenen Übergangsregelung ein Antrag auf Artfort
schreibung vom Zweifamilienhaus zum Einfamilienhaus 
mit der Begründung gestellt, daß die bisher als selbständige 
Wohnungen angesehenen Mehrheiten von Räumen nicht 
entsprechend der neuen Rechtsprechung abgeschlossen 
seien. Solchen Anträgen kann nur entsprochen werden, 
wenn es sich um ein Wohngebäude handelt, das nach dem 
31: Dezember 1972 bezugsfertig errichtet, um- oder ausge
baut worden ist. Der Fortschreibungszeitpunkt für die feh
lerbeseitigende Artfortschreibung bestimmt sich danach, 
wann dem Finanzamt im Einzelfall bekannt geworden ist, 
daß die bisherige Feststellung auf Grund der neuen Recht
sprechung zum Wohnungsbegriff fehlerhaft ist. 

Entsprechenden Anträgen bei Wohngebäuden, die vor dem 
1. Januar 1973 bezugsfertig errichtet, um- oder ausgebaut 
worden sind, kann im Hinblick auf die beiden o. a . Urteile 

·nicht entsprochen werden. Die getroffene Artfeststellung 

874 Bew-Kartei NW, 16. Erg.-Lfg. (Sept. 1986) -1- . 
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Zweifamilienhaus ist in diesen Fällen nicht deshalb fehler
haft, weil bei den vorhandenen Wohnungen das Merkmal 
der Abgeschlossenheit fehlt. 

3. Im o. a. Urteil III R 67/82 hat der Bundesfinanzhof zu vor 
dem 1. Januar 1973 bezugsfertig errichteten, um- oder aus
gebauten Wohngebäuden weiter- entgegen der allgemei
nen Verwaltungsübung- entschieden, ~aß ein bezugsfer
tig errichtetes zweigeschossiges Wohngebäude als Zweifa
milienhaus zu bewerten ist, wenn auf jedem Geschoß die 
für die Führung eines Haushalts notwendigen Räume vor
handen sind und der Treppenaufgang zum Obergeschoß in 
der durch Türen abgeschlossenen Diele (die an die Diele e 
angrenzenden Räumen waren durch Türen zur Diele hin 
abgeschlossen) im Erdgeschoß unmittelbar hinter der Hau
seingangstür beginnt. Dem Umstand, daß von Familienmit-

874 

gliedern neben der Wohnung im Erdgeschoß noch einige 
Räume im Obergeschoß mitbenutzt wurden, hat der Bun
desfinanzhof keine Bedeutung beigemessen, weil nicht auf 
die Nutzung, sondern auf die bauliche Gestaltung abzustel-
len sei. Im übrigen sei nach den am 1. Januar 1969 maßge-
benden Verhältnissen für die Annahme einer Wohnung das 
Vorhandensein eines eingerichteten Bades oder einer 
Dusche nicht erforderlich. 

Da dieses Urteil nur für Wohngebäude, die vor dem 
1. Januar .1973 bezugsfertig errichtet, um- oder ausgebaut 
worden sind, Bedeutung hat, kann nur bei dieser Gruppe 
von Wohngebäuden in vergleichbaren Fällen eine fehlerbe
seitigende Artfortschreibung vom Einfamilienhaus zum 
Zweifamilienhaus in Betracht kommen. Bei Wohngebäu
den, die nach dem 31. Dezember 1972 bezugsfertig errichtet, 
umc oder ausgebaut worden sind, kann die Entscheidung 
des Bundesfinanzhofs vom 25. Oktober 1985 Uf R 67/82 
nicht, auch nicht unter Bezugnahme auf die im Bezugseilaß 
getroffene Übergangsregelung zu einer fehlerbeseitigen
den Artfortschreibung führen. Die Übergangsregelung 
beinhaltet nur die Weitergeltung der bisherigen Verwal
tungsübung. Nach ihr wurde aber bei der Abgrenzl.lng Ein
familienhaus/Zweifamilienhaus - wie das Rechtsbehelfs
verfahren in dem vom Bundesffnanzhof entschiedenen Fall 
gezeigt hat - auch auf die Nutzung abgestellt. Die getrof
fene Artfeststellung Einfamilienhaus ist in diesen Fällen itn 
Ergebnis deshalb zutreffend, weil keine zwei abgeschlos7 
sene"11Wohnungen vorhanden sind. 
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Einheitsbewertung des Grundvermögens: 
Übergangsregelung zur Anwendung des verschärften Woh
nungsbegriffs 

(Er I. des FM NRW vom 29. April1987- S 3198- 8- VA 4) 

Aufgrund der Übergangsregelung des Bezugserlasses ist für 
die Bestimmung der Grundstücksart die neue Rechtsprechung 
zum Wohnungsbegriff nicht bei Gebäuden angewendet wor
den, bei denen der Antrag auf Baugenehmigung oder die 
Bauanzeige vor dem 1. Januar 1986 erfolgte. Kam es auf eine 
Baugenehmigung oder auf eine Bauanzeige nicht an, wurde 
die neue Rechtsprechu{lg nicht angewendet, wenn die Bau
maßnahme oder die sonstige tatsächliche Umgestaltung vor 
dem 1. Januar 1986 abgeschlossen war. Soweit in entsprechen
den Fällen die Einheitswertfeststellung noch aussteht, ist wei
ter nach der Übergangsregelung des Bezugserlasses zu verfah
ren. 

Liegen die Voraussetzungen für die Anwendung der Über- . 
gangsregeJung vor, ist für das bebaute Grundstück mit zwei 
Wohnungen bereits im Einheitswertbescheid die 
Grundstücksart "Zweifamilienhäuser" festzustellen; es sei 
denn, aus den dem Finanzamt vorliegenden Unterlagen ergibt 
sich, daß der Eigentümer die Anwendung der Übergangsrege
lung nicht wünscht. 

Wird in einem Fall die Anwendung der Übergangsregelung 
begehrt, in dem nach Auffassung des Finanzamts die entspre
chenden Voraussetzungen nicht vorliegen, hat das Finanzamt 
den Antrag durch besonderen förmlichen Verwaltungsakt 
abzulehnen. Der Bescheid kann mit der Beschwerde angefoch
ten werden (§ 368 AO). Wird dieser Bescheid nicht zusammen 
mit dem Einheitswertbescheid bekanntgegeben, ist in der 
Anlage zum Einheitswertbescheid auf die gesonderte Ent
scheidung über den Antrag auf Anwendung der Übergangsre
gel urig hinzuweisen. 

Wird erst im Einspruchsverfahren die Feststellung der Grund
stücksart "Zweifamilienhäuser" begehrt, liegen dafür aber 
weder die von der Rechtsprechung verschärften Vorausset
zungen noch die Voraussetzungen für die Anwendung der 
Übergangsregelung vor, hat das Finanzamtaufgrund des Vor
trags des Rechtsbehelfsführers ggf. durch Rückfrage zu klären, 
was mit dem Rechtsbehelf angestrebt wird. Über einen Antrag 
auf Anwendung der Übergangsregelung ist außerhalb des Ein
spruchsverfahrens zu entscheiden. 
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Anweisungen 

Einheitsbewertung des Grundvermögens; 

BegriJI der Wohnung im Bewertungsrecht und im 
Grundsteuer recht; Mindestgröße 

(Erl. FM NRW vom 22. Januar 1991- S 3198- 8- VA 4) 

Nach dem Erlaß vom 5. Oktober 1979 S 3198- 8- VA 4*) setzt die 
Annahme einer Wohnung bei einer abgeschlossenen oder nicht abge
schlossenen Einliegerwohnung das Vorliegen einer Mindestwohnfläche 
von 25 qm (ohne Berücksichtigung der Regelungen in den§§ 44 Abs. 2 
und 3 II. BV) voraus. Bei Grundstücken mit mehr als zwei Wohnungen 
und bei Eigentumswohnungen kann auch dann noch eine Wohnung 
vorliegen, wenn die Mindestwohnfläche von 25 qm unterschritten wird. 
Bei Appartements in Studenten- und Altenwohnheimen reicht für die 
Annahme einer Wohnung eine Mindestwohnfläche von 20 qm aus. 

Der Bundesfinanzhof hat nunmehr im Urteil vom 4. Juli 1990 II R 
74/87**), das in Kürze im Bundessteuerblatt veröffentlicht werden wird, 
unter Bezugnahme auf sein Urteil vom 20. Juni 1985 (BStBl 1985 II 
S. 582) bei Wohnungen in Ein- und Zweifamilienhäusern eine Min
destwohnfläche von mehr als 23 qm als ausreichend angesehen. Dieses 
Urteil ist in den Fällen anzuwenden, in denen eine von anderen Woh
nungen oder Räumen baulich getrennte, in sich abgeschlossene Wohn
einheit vorliegt, die über einen eigenen Zugang verfügt. In Ergänzung 
zum Bezugserlaß***) wird deshalb darauf hingewiesen, daß abge
schlossene Wohnungen in Ein- und Zweifamilienhäusern lediglich 
über eine Mindestwohnfläche von 23 qm verfügen müssen. Bei Appar
tements in Studenten- und Altenwohnheimen verbleibt es bei der bis
herigen Regelung, daß für die Annahme einer Wohnung eines Mindest
wohnfläche von 20 qm erforderlich ist. 

Bei Anwendung der Übergangsregelung nach dem letzten Satz des 
Bezugserlasses verbleibt es gemäß der dort ausdrücklich getroffenen 
Regelung über die Fortgeltung der bisherigen Verwaltungsübung bei 
der im Erlaß vom 5. Oktober 1979 S 3198- 8- VA 4*) getroffenen 
Regelung zur Mindestwohnfläche. 

*) Der Erlaß ist wiedergegeben in 7! 
**) Das BFH-Urtei1 ist im BStBI 1991 II S. 131 veröffentlicht worden. 

***) Der Bezugserlaß ist wiedergegeben in 161 
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Einheitsbewertung von bebauten Grundstüc:ken; 

hier: Einordnung in die Grundstüc:ksart; § 15 Abs. 5 BewG 
1965, Absdm. l5 Abs. 3 BewRGr 

(Erl. FinMin NW vom 5. Oktober 1972- S 3198- 5- VC I) 

Hiermit übersende ich eine Ablichtung des Urteils des Bun
desfinanzhofs vom 9. Juni 1972 - III R 138/71 -•, das nicht 
zur Veröffentlichung bestimmt ist, mit der Bitte um Kenntnis
nahme. Die Entscheidung des Bundesfinanzhofs ist zur Frage 
der Einordnung eines Wohngrundstücks in die Grundstücks
art .,Einfamilienhäuser" ergangen. Nach dem Urteil kann als 
Küche (einer zweiten Wohnung) nicht schon ein Raum ange
sprochen werden, der zwar .funktionell als zweite Küche 
geeignet wäre", jedoch nicht entsprechend eingerichtet ist und 
deshalb nicht als Küche genutzt werden kann. 

'l Zusatz der Obernnanzdlrektlonen : 
Wegen der Urteilsgründe vergl. die folgenden OFD Rdvlgu .. 
OFD Düsseldorf vom 20. Oktober 1972- S 3198 A-St 211 
OFD Köln vom 18. Oktober 1972- S 3198- 3 - St 211 
OFD Müusler vom 18. Oktober 1972 - S 3198 - 10 - SI 21 - 33 

NID 104 Bew-Kartei NW, 7. Erg.-Lfg. (MIIrz 19731 -1 -
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Anweisungen 

Einheitsbewertung des Grundbesitzes; 
hier: Mitteilung der Bauaufsichtsämter an die Finanzämter 

ilber die Errichtung oder Jtnderung von Einfamilien
häusern 

(Erl. FinMin NW vom 21. 12. 1978 - S 3300 - 81 - V A 4) 

Hinweis auf NfD A 5 zu§ 22 Bew 1965. 
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Anweisungeil 

Einheitsbewertung des Grundvermögens: 
Abgrenzung der wi.rtschaftlichen Einheit und maßgebende 
Grundstücksart beim Wohnungseig~ntum (Teileigentum) 

Im wesentlichen gleichlautend! 

Rdvfgn. OFD Düsseldorf vom 1. Februar und 13. August 1982 
- S 3216 - 2 - St 21 H 

Rdvfg. OFD Köln vom 25. Mai 1982- S 3216- 3- St 211 

Rdvfg. OFD Münster vom 4. Mai 1982 - S 3216 - 5 -
St 21-33 

I. Fehlerbeseitigende Fortschreibungen aufgrund des mit 
meiner Bezugsverfügung mitgeteilten Erlasses des Finanz
ministers des Landes Nordrhein-Westfalen vom 20. 10. 
1981 - S 3216 - 4 - V A 4*) (veröffentlicht im BStBl 
1981 I S. 640) sind nicht von Amts wegen, sondern- so
fern im übrigen die Voraussetzungen gegeben sind- nur 
dann durchzuführen, wenn dies der Grundstückseigen
tümer beantr.agt. 

2. Die in Nr. 2 des o. a. Erlasses des Finanzministers des 
Landes Nordrhein-Westfalen vom 20. 10. 1981 getroffene 
Regelung zur Abgrenzung der wirtschaftlichen Einheiten 
beim Wohnungseigentum hebt auf die Abgrenzung der 
wirtschaftlichen Einheiten bei Ein- und Zweifamilienhäu
sern ab. Danach können mehrere Häuser, die jeweils nur 
eine oder zwei Wohnungen enthalten, nicht zu einer 
wirtschaftlichen Einheit zusammengelaßt werden. Etwas 
anderes kann nach Abschnitt 1 des Erlasses des Finanz
ministers des Landes Nordrhein-Westfalen vom 23. 01. 
1967- S 3192- 1/S 3108 - 1 -V 1 (Bew-Kartei NW, 
zu § 70 BewG A Nr. 1) für Wohnblocks mit Mietwohn
häusern gelten. Demgemäß ist es - abweichend von der 
in Nr. 2 Buchst. b des Erlasses vom 20. 10. 1981 getroffe
nen Regelung - möglich, in Sonderfällen, in denen der 
Miteigentumsanteil mit Sondereigentum an einer größeren 
Anzahl abgeschloS>sener Mietwohnungen verbunden ist, 
das Wohnungseigentum der Grundstücksart .Mietwohn
grundstücke" zuzuordnen. 

Beispiel: 

An einem bebauten Grundstück (Wohnblock) besteht Teil
eigentum der Gemeinde an einer abgeschlossenen .Raumein
heit Erdgeschoß, in der eine Kindertagesstätte eingerichtet 
ist. Die weiter vorhandenen 30 Mietwohnungen sind in 
einem Wohnungseigentum zusammengefaßt, das einem 

") Der Erlaß vom 20. Oktober 1981 ist in 8 zu § 93 BewG wiede rgegeben. 
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Anweisungen 

Wohnungsunternehmen gehört. Das Teileigentum ist grund
steuerfrei. Ein Einheitswert ist deshalb dafür nicht · festzu
stellen. Das dem Wohnungsunternehmen zuzurechnende 
Wohnungseigentum ist als eine wirtschaftliche Einheit der 
Grundstücksart . Mietwohngrundstücke" zuzuordnen. 

NfD 146 
- 2 -
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Anweisungen 

Einheitsbewertung des Grundvermögens: 

Änderung· der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs zum 
Wohnungsbegr iff 

(Er!. des FM NRW vom 17. Juli 1985 - S 3198-8- VA 4) 

Auf Anfrage eines Grundstückseigentümers habe ich zur 
Anwendung der neuen Rechtsprechung auf · Antrag des 
Steuerpflichtigen folgende Auffassung vertreten: 

"In dem ... Erlaß vom 15. Mai 1985 S 3198·- 8- VA 4*) ist die 
Anwendung des Urteils des Bundesfinanzhofs vom 5. Oktober 
1984 111 R 192/83 unter dem Gesichtspunkt des Vertrauens-

. schutzes zugunsten des Grundstückseigentümers geregelt. Der 
Erlaß schließt nicht aus, daß die Grundsätze des Urteils bei 
einer noch nicht bestandskräftig gewordenen Bewertung 
wegen der Ähderung der tatsächlichen Verhältnisse, z. B. nach 
der Bebauung eines zuvor unbebauten Grundstücks, auf 
Antrag des Steuerpflichtigen zu einem früheren Feststellungs
zeitpunkt, z. B. 1. Januar 1983, angewendet wi,rd. Dagegen wird 
·eine - vom Steuerpflichtigen beantragte - fehlerbeseitigende 
Artfortschreibung vom Zweifamilienhaus zum Einfamilien
haus unter Beachtung des o. a. Urteils regelmäßig frühestens 
zum 1. Januar 1985 (§ 22Abs. 4 Nr. 2erster Halbsatzdes Bewer
tungsgesetzes) in Betracht kommen können." 

172 Bew-Kartei NW, 17. Erg.-Ug. (Juli 1988) e Ersatzblatt e -1-
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RedJtspredtung 

1. Behandlung von Reihenhäusern als Einfamilienhäuser 

Hinweis auf § 2 BewG 1965 R Nr. I. 

2. Bewertungsredttlldter Begriff einer Wohnung 

Der Wohnungsbegriff e rfordert auch nach Beseitigung der 
durch die Kriegsverhältnisse gekennzeichneten Wohnungs
not nicht, daß die zu einer Wohnung zusammengefaßten 
Räume von fremden Wohnungen oder Wohnräumen baulich 
abgeschlossen sind und einen abschließbaren Zugang vom 
Freien, von einem Treppenhaus oder von e inem Vorraum 
haben. 

BFH vom 9. Dezember 1970 111 R 3/69 
(BStBI 1971 li S. 230) 

3. Zur Frage der Bewertung bestimmter Gruppen von Ge
schäftsgrundstücken nach dem Samwertverfahren 

BFH vom 5. Oktober 1973 111 R 118172 
(BStBI 1974 li S. 98) 

4. Einreihung in die Grundstü<Xsart .Einfamilienhaus~ oder 
.. Zweifamilienhaus u 

1. Zur Abgrenzung der Grundstücksarten Zweifamilienhaus 
- gemischtgenutztes Grundstück. 

2. Bei der Frage, ob die Eigenart eines Einfamilienhauses 
oder eines Zweifamilienhauses durch eine Mitbenutzung 
zu gewerblichen oder öffentlichen Zwecken wesentlich be
einträchtigt wird, ist auch nach dem BewG 1965 in erster 
Linie auf die Verkehrsauffassung abzustellen. 

BFH vom 7. Dezember 1973 111 R 158172 
(BStBl 1974 li S. 195) 

5. Mehrheit von Räumen nicht als Wohnung anzusehen 

Eine Mehrheit von Räumen kann nicht als Wohnung ange
sehen werden, wenn keiner der Räume eindeutig für Koch
zwecke ausgestaltet ist und hierfür auch nicht genutzt wird. 

BFH vom 15. März 1974 III R 11/73 
(BStBI 1974 li S. 403) 
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RedttspredlUng 

6. · Rügeverlust bei Nichtbeanstandung als Verfahrensmangel 
in der nächsten mündlichen Verhandlung; Zugehörigkeit von 
größeren unbebauten Flächen zur wirtsdtaftlichen Einhell 

·eines ZweifamilienhausgrundstUcks 

BFH vom 4. Oktober 1974 III R 127/73 
(BStBl 1975 II S. 302) 

Hinweis auf Rechtspredtung I zu § 2 BewG 1965. 

7. Zum Begriff einer Wohnung. 

I. 

2. Eine Wohnung setzt eine Küche oder ·einen Nebenraum 
mit Kochgelegenhe_it voraus. • 

BFH vom 16. Dezember 1975 VIII R 119/72 zu § 7 b Abs. 2 
EStG 1967 
(BStBl 1976 IJ S. 285) 

8. Bewertung eines Wohngebäudes mit zwei Wohnungen 
und · einer Redttsanwaltspraxis als Zweifamilienbaus 

Ein Wohngebäude mit zwei Wohnungen, in dem sich eine 
Rechtsanwaltskanzlei befindet, die rund 1/ 4 der gesamten 
Wohn- und Nutzfläche beansprucht, wird nicht deshalb in 
seiner Eigenart als Zweifamilienhaus wesentlich beeinträch
tigt, weil die Kanzleiräume von den Wohnungen durch eine 
Abschlußtür getrennt sind. 
BFH vom 2. Juli 1976 III R 54/75 
(BStBl 1976 II S. 640) 

9. Zur Frage, wann eine freiberufliche .Mitbenutzung die 
Eigenart als Einfamilienbaus beeinträdltigt 

Ein Einfamilienhaus wird nicht dadurch in seiner Eigenart 
wesentlich beeinträchtigt, daß in einem selbständigen Ge
bäudeteil, der weder nach seinem Umfang noch nach seinem 
Baucharakter dem Grundstück das Gepräge gibt, eine Arzt
praxis ausgeübt wird (Anschluß an BFHE 99, 493) . 

BFH vom 23. September 1977 III R 18/77 
(BStBl 1978 II S. 188) 

10. Zur Frage, wann bei Eigentumswohnungen durch ge
werblldte Mitbenutzung die Eigenart als Einfamilienhaus 
wesentlldl beeinträdltigt wird 

BFH vom 16. November 1978 III R 60/76 
(BStBl 1979 II S. 130) 

Hinweis auf Rechtsprechung 1 zu § 93 BewG. 
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Rechtsprechung 

I. Zum Begriff der Wohnung I. S. des Bewertungsrechts 

1. Zum Begriff der Wohnung i. S. des § 75 Abs. 5 BewG 
1965. -

2. Ein Raum kann nur dann als Küche bzw. als Raum mit 
Kochgelegenheit angesehen werden, wenn er so ausge
staitet ~nd ausgestattet ist, daß er die Funktion als Koch
raum auch bei- ständiger Nutzung uneingeschränkt erfül
len kann. 

BFH vom 24. November 1978 III R 81/7fi 
(BStBI 1979 Tl S. 255) 

2. Ge werbliche Mitbenutzung eines Einfamillenhausgrund
stücks, sobald die dazu erforderlichen Vorkehrungen getrof
fen sind 

Ein Grundstück w'ird bereits dann zu gewerblichem Zwecken 
mitbenutzt(§ 75 Abs. 5 Satz 4 BewG 1965), wenn alle wesent- . 
lidlen objektiven Vorkehrungen, insbesondere die bauliche 
Gestaltung, für die nachfolgende tatsächliche gewerbliche 
Mitbenutzung getroffen sind. 

BFH vom 23. März 1979 111 R 14/78 (BStBJ 1979 II S. 433) 

3. Zur Mindestgröße einer Wohnung i. S. des Bewertungs
rechts 

Unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse können 
Räume, deren Gesamtwohnfläche unter den Mindestgrenzen 
des § 39 Abs. 5 II. WoBauG (50 m2 bzw. 40 m2 für Allein
stehende) liegt, als Wohnung im Sinne von § 75 Abs. 5 Satz 1 
BewG 1965 beurteilt werden. 

BFH vom 25. Mai 1979 III R 101/77 (BStBl 1979 II S. 542) 

4. Ganzjährig bewohnbare Wochenendhäuser sind als Ein
famlllenhäuser zu bewerten 

· 1. Wodlenendhäuser sind als Einfamilienhäuser zu bewer
ten, wenn sie eine Wohnung enthalten (vgl. BFB-Urteil 
vom 24. Novembe~ 1978 III R 81/76, BFHE 126, 565, BStBl 
II 1979, 255) und während des ganzen Jahres bewohnbar 
sind. 

~- Der Umstand, daß ein Wochenendhaus in einem im Be
bauungsplan ausgewiesenen Wochenendhausgebiet liegt 
und somit baurechtlidl nidlt ständig bewohnt werden darf, 
steht der Artfeststellung als Einfamilienhaus nicht ent
gegen. 

BFH vom 25. Mai 1979 III R 41/78 (BStBl 1979 II S. 543) 
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5. Die Eigenart als Einfamilienbaus geht bei frelberuflidler 
Mitbenutzung nldlt verloren, wenn der Wohndlarakter dem 
Grundstück das Gepräge gibt 

Ein Grundstück mit nur einer Wohnung, das in nahezu glei
chem räumlidlen Umfang zu freiberuflimen wie zu Wohn
zwecken genutzt wird, ist als Einfamilienhaus zu bewerten, 
wenn der Wohndlarakter dem Grundstück das Gepräge gibt. 

BFH vom 6. Juli 1979 111 R 77/77 (BStBl 1979 II S. 726) 

:6. Zu den Merkmalen, die im Bewertungsrecht für den Be
griff "Wohnungü mindestens erfüllt sein müssen 

Eine Mehrheit von Räumen kann nur dann als Wohnung 
angesehen werden,' wenn sich ihre Zusammenfassung zu · 
einer Wohnung zumindest aus der Lage der Räume zuein
ander; aus ihrer Zweckbestimmung :und der dieser Zweck
bestimmung entspredlenden tatsächlichen Nutzung ergibt. 

BFH vom 22. Juni 1979 111 R 17/77 (BStBl 1980 II S. 175) 

7. Begriff der Wohnung bei der Abgrenzung Einfamllien
hau·stZweifamilienhaus 

Ist eine Mehrheit von .Räumen in ihrer Gesamtheit gegen
über anderen Wohnungen abgesdllossen und hat sie ins
besondere einen selbständigen Zugang, so ist sie audl dann 
als Wohnung anzusehen, wenn im Küchenraum lediglidl die 
erfo'rderlidlen Ansdllüsse vorhanden sind. 

BFH vom 25. Juli 1980 lii R 46/78 (BStBl 1981 II S. 152) 

8. Der steuerbefreite Teil eines Grundstückes bleibt bei der 
bewertungsredltlicben Bestimmung der Grundstücksart außer 
Betracht ·· 

Ist ein öffentlidlen Zwecken dienendes Grundstück zu einem 
Teil· von sämtlidlen einheitswertabhängigen Steuern befreit, 
so ist ein Einheitswert insoweit nicht festzustellen. Der .A 
steuerbefreite Teil bleibt bei der Entsdleidung über die W 
Grundst.ück:sart außer Betradlt. 

BFH vorn 26. September 1980 111 R 67/78 (BStBI 1981 II S. 208) 
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Rechtsprechung 

1. Abgeschlossene Appartements in Altenheimen als Woh
nungen im Sinne des§ 5 Abs. 2 GrStG 

Ein abgeschlossenes Appartement in einem Altenheim 
bzw. Altenwohnheim, das aus mindestens einem Zimmer, 
Bad und WC, Flur und Loggia mit einer Gesamtwohnfläche 
von mehr als 20 qm besteht und das eine Küchenkombina
tion, bestehend aus Spüle, mit Warm- und Kaltwasser, 
Kühlschrank und zwei eingebauten Elektrokochplatten 

·aufweist, ist eine Wohnung im Sinn des§ 5 Abs. 2 GrStG. 

BFH vom 30. April1982 III R 33/80 
(BStBl1982 II S. 671) 

2. Der bewertungsrechtliche Wohnungsbegriff setzt jeden
falls ab 1. 1. 1974 die Abgeschlossenheit der Wohneinheit 
voraus 

Für die Beurteilung der Frage, ob die Zusammenfassung 
einer Mehrheit von Räumen den bewertungsrechtlichen 
Wohnungsbegriff erfüllt, ist jedenfalls für Stichtage ab 
1. Januar 1974 wesentlich, daß diese Zusammenfassung von 
Räumen eine von anderen Wohnungen oder Räumen, ins
besondere Wohnräumen, baulich getrennte, in sich abge
schlossene Wohneinheit bildet. Grundsätzlich müssen die 
Räume Wohnzwecken dienen oder zu dienen bestimmt 
sein. Es muß ein eigener Zugang bestehen. Darüber hinaus 
müssen die Räume eine bestimmte Mindestfläche aufwei
sen. Außerdem ist grundsätzlich erforderlich, daß die für 
die Führung eines selbständigen Haushalts notwendigen 
Nebenräume wie Küche, zumindest ein Raum mit Kochge
legenheit, ein Bad oder eine Dusche und eine Toilette vor
handen sind. 

BFH vom 5. Oktober 1984 III R 192/83 
(BStB11985 II S. 151) 

3. Zum bewertungsrechtlichen Wohnungsbegriff; Abgren
zung Einfamilienhaus/Zweifamilienhaus 

151 

Sind in einem eingeschossigen Wohngrundstück zwei 
Wohneinheiten mit jeweils eigenem Zugang. von · außen 
miteinander durch eine Tür verbunden, die sich zwischen 
zwei unmittelbar angrenzenden Wohnräumen der beiden 
Wohneinheiten befindet, fehlt es an der für die Annahme 
eines Zweifamilienhauses erforderlichen baulichen Abge
schlossenheit der beiden Wohnbereiche. 

BFH vom 22. Oktober 1984 III R 2/82 
(BStB11985 II S . 318) 
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Rechtsprechung 

4. Zuni bewertungsrechtlichen Wohnungsbegriff; Abgren
zung Einfamilienhaus/ Zweifamilienhaus 

Eine baulich getrennte, in sich abgeschlossene Wohneinheit 
.im Simi des BFH-Urteils vom 5. Oktober 1984 111 R 192/83 
(BFHE 142, 505, BStBl 111985, 151) liegt nicht vor, wenn ein 
Wohnbereich von dem anderen lediglich durch verschließ
bare Türen getrennt ist und dadurch die Möglichkeit des 
ungehinde.rten Zugangs zwischen den Wohnbereichen vor
handen ist. Dabei ist unerheblich, ob der Zugang zu dem 
anderen Wohnbereich unmittelbar oder über Nebenräume 
besteht. 

BFH vom 8. Februar 1985 111 R 62184 
(BStB11985 11 S. 319) 

5. Freiberuflich genutzte Räumlichkeiten dienen nicht Wohn
zwecken; Zur Abgrenzung von Ein- und Zweifamilienhäu-

151 

' sern 

1. Zur Abgrenzung von Ein- und Zweifamilienhäusern bei 
freiberuflicher Mitbenutzung. 

2. Räumlichkeiten, die nicht Wohnzwecken dienen und im 
Falle des Leerstehens auch nicht dazu bestimmt sind, 
stellen keine Wohnung i. S. von § 75 Abs. 5 und Abs. 6 
BewG 1985 dar. 

BFH vom 22. Februar 1985 111 R 78/81 
(BStB11985 11 S. 284) 

- 2 -



Rechtsprechung 

1. Gemeinsame Verkehrsflächen, die nach ihrer baulichen 
Lage und Funktion zwei Wohnbereichen zuzuordnen sind, 
stehen einer Bewertung als Zweifamilienhaus entgegen 

1. Zur Abgrenzung der Grundstücksarten Ein- und Zwei
familienhaus. 

2. Der Beurteilung von zwei Wohneinheiten als selbstän
dige Wohnungen i. S. von§ 75 Abs. 5 und 6 BewG stehen 
gemeinsame Verkehrsflächen dann entgegen, wenn sie 
nach ihrer baulichen Lage und Funktion von ' beiden 
Wohnbereichen nicht vollständig getrennt sind (Ergän
zung zu BFH-Urteil vom 5. Oktober 1984 III R 192/83). 

BFH vom 26. März 1985 III R 124/84 
(BStBl 1985 II S. 496) 

2. Die für den bewertungsrechtlichen Wohnungsbegriff erfor
derliche Küche ist nicht gegeben, wenn der dafür vorgese
hene Raum am Bewertungsstichtag noch als Bad eingerich
tet ist und als solches genutzt wird 

An der für den bewertungsrechtlichen Wohnungsbegriff 
erforderlichen Küche fehlt es, wenn der dafür vorgesehene 
Raum am Bewertungsstichtag noch als Bad eingerichtet ist 
und als solcher genutzt wird. 

BFH vom 20. Juni 1985 III R 82/84 
(BStB11985 II S. 497) 

3. Mehrheit von Räumen mit einer Gesamtwohnfläche von 
weniger als 23 qm ist keine Wohnung i. S. des§ 75 Abs. 5 und 
6BewG 

Der Senat hält an seiner bisherigen Rechtsprechung (Urteil 
vom 24. November 1978 III R 81176, BFHE 126, 565, BStBl 
1979 II S. 255) fest, wonach eine Mehrheit von Räumen 
jedenfalls dann nicht als Wohnung i. S. des§ 75 Abs. 5 und 6 
BewG angesehen werden kann, wenn die Gesamtfläche 
weniger als 23 qm beträgt. 

BFH vom 20. Juni 1985 III R 71/83 
(BStB11985 II S. 582) 

4. Abweichung des nach dem II. Wohnungsbaugesetz gepräg
ten Wohnungsbegriffs von dem des Bewertungsgesetzes 
verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden 

175 

Verfassungsrechtlich ist es nicht zu beanstanden, daß der 
vom Bundesverwaltungsgericht zur Grundsteuervergün
stigung nach dem II. Wohnungsbaugesetz geprägte Woh-

Bew-Kartei NW, 16. ~rg.-Lfg. !Sept. 1986) -1-

§ 75 BewG 1965 
(S 3198) 
4 



BewG 1965 1 
l8) - Rechtsprechung 

nungsbegriff fÜr das Bewertungsrecht als nicht brauchbar 
angesehen wird. 

Beschluß des Ersten Senats - durch den gern. § 93a Abs. 2 
BVerfGG berufenen Ausschuß - vom 8. August 1985 -
l BvR 659/85-
(BStBl 1985 II S. 686) 

5. Eine Ein liegerwohnung i. S. des § ll des II. WoBauG ist 
nicht zwingend e ine Wohnung i. S. des§ 75 BewG 

Ein Wohngrundstück ltann auch dann als Einfamilienhaus 
zu bewerten sein, wenn es sich bei der zweiten Wohneinheit 
um eine Einliegerwohnung i. S. des § 11 des II. WoBauG 
handelt, die nach dem II. WoBauG als gr undsteuerbegün
stigt anerkannt ist. 

BFH vom 27. September 1985 Ill R 68/84 
(BStB11985 II S. 706) 

6. Abgrenzung der Grundstücksart " Zweifamilienhä user" zu 
"gemischtgenutz ten Grundst ücken" 

1. Zur Abgrenzung vori Zweifamilienhäusern bei gewerb
licher Mitbenutzung. 

2. Streitgegenstand bei beantragter Fortschreibung eines 
Einheitswerts ist der konkrete Antrag. 

BFH vom 9. Oktober 1985 II R 189/80 
(BStB11986 II S. 171) 
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Rechtsprechung 

1. Abgrenzung von Einfamilienhäusern und gemischtgenutz
ten Grundstücken bei freiberuflicher Mitbenutzung 

1. Zur Abgrenzung von Einfamilienhäusern und gemischt
genutzten Grundstücken bei freiberuflicher Mitbenut
zung. 

2. Ein Wohngrundstück wird in seiner Eigenart als Einfa
milienhaus nicht dadurch wesentlich beeinträchtigt, 
daß die freiberuflich genutzten Räume baulich von der 
Wohnung · getrennt sind und eine gewisse Selbständig
keit innerhalb eines äußerlich einheitlich erscheinen
den Gebäudes aufweisen. 

3. Soweit 'das Grundstück in seinem äußeren Erschei
nungsbild sich als Einfamilienhaus darstellt, kommt der 
inneren Gestaltung nur nachrangige Bedeutung zu. 

BFH vom 9. Oktober 1985 II R 249/81 
(BStB11986 II S. 172) 

2. Abgrenzung der Grundstücksarten "Einfamilienhäuser" 
und ,;Zweifamilienhäuser" zu "gemischtgenutzten Grund
stücken" 

1. Zur Abgrenzung der Grundstücksarten Ein- und Zwei
familienhaus zu gemischtgenutzten Grundstücken. 

2. Weist das äußere Erscheinungsbild eines Grundstücks 
Merkmale auf, die die gewerbliche Mitbenutzung deut
lich in den Vordergrund rücken und damit dem Grund- ' 
stückdas Gepräge geben, so kommt es auf das Verhältnis 
der gewerblich genutzten Fläche zur Wohnfläche in 
Gebäuden oder Gebäudeteilen grundsätzlich nicht 
mehr an. Der inneren baulichen Gestaltung kommt in 
diesem Zus~mmenhang nur noch nachrangige ßedeu
tung zu. 

BFH vom 23. Oktober 1985 II R 250/81 
(BStBl1986 II S. 173) 

3. Die Wohnung einer Hausgehilfin ist keine Wohnung i. S. 
von § 75 A.bs. 5 Satz 2 BewG 

176 

Wohnungen des Hauspersonals i. S. von § 75 Abs. 5 Satz 2 
BewG sind Wohnungen, die sowohl für Hauspersonal 
bestimmt sind als auch von Hauspersonal genutzt werden. 
Eine Hausgehilfin gehört nicht zum Kreis des Hausperso
nals. 

BFH vom 15. November 1985 III R 144/81 
(BStBl 1986 II S . 247) 
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4. Zur Abgrenzung Ein-/Zweifamilienhaus; Anwendung der 
neuen Rechtsprechung nur auf Wohngrundst~cke, die ab 
dem 1. Januar 1973 bezugsfertig errichtet wurden 

Zur Abgrenzung Einfamilienhaus/Zweifamilienhaus bei 
Wohngrundstücken, die vor dem 1. Januar 1973 bezugsfer
tig errichtet, um- oder ausgebaut wurden und auf die die 
neue Rechtsprechung des BFH (Urteil vom 5. Oktober 1984 
III R 192/83, BFHE 142, 505, BStBl1985 II S. 151) noch nicht 
anzuwenden ist. 

Ein 'im Jahr 1965 umgebautes dreigeschossiges Wohnge
bäude mit zwei Wohneinheiten ist als Einfamilienhaus zu 
bewerten, wenn die im Dachgeschoß befindliche Wohnein
heit nur über einen zentralgelegenen, zu Wohnzwecken 
genutzten Raum im Erdgeschoß und die dort beginnende, 
offene Treppe erreicht werden kann. 

BFH vom 25. Oktober 1985 III R 31181 
(BStBl 1986 II S. 278) 

5. Zur Abgrenzung Ein-/ Zweifamilienhaus; Anwendung der 
neuen Rechtsprechung nur auf Wohngrundstücke, die ab 
dem l. Januar 1973 bezugsfertig errichtet wurden 

Zur Abgrenzung Einfamilienhaus/Zweifamilienhaus bei 
Wohngrundstücken, die vor dem 1. Januar 1973 bezugsfer
tig errichtet, ·um- oder ausgebaut wurden und auf die die 
neue Rechtsprechung des BFH (Urteil vom 5. Oktober 1984 
III R 192/83, BFHE 142, 505, BStB11985 II S. 151) noch nicht 
anzuwenden ist. 

Ein 1968 bezugsfertig errichtetes zweigeschossiges Wohnge
bäude ist als Zweifamilienhaus zu bewerten, wenn auf 
jedem Geschoß die für die Fühn,mg ei~es Haushalts not
wendigen Räume vorhanden sind und der Treppenaufgang 
zum Obergeschoß in der durch Türen abgeschlossenen 
Diele im Erdgeschoß unmittelbar hinterder Hauseingangs
tUr beginnt. 

Nach den am 1. Januar 1969 maßgebenden Verhältnissen ist 
für die Annahme einer Wohnung das Vorhandensein eines 
eingerichteten Bades oder einer Dusche nicht erforderlich. 

BFH vom 25. Oktober 1985 III R 67/82 
(BStBl 1986 II S. 279) 
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Rechtsprechung 

1. Wohnungsbegriff ab 1. Januar 1974 bei neu errichteten Ein
und Zweifamilienhäusern; Anwendung des Sachwertver
fahrens bei großer Wohnfläche 

1. Der II. Senat schließt sich der Rechtsprechung des 
III. Senats (vgl. Urteile vom 5. Oktober 1984 III R 192/83, 
BFHE 142, 505, BStBl1985 II S . 151, und vom 8. Februar 
1985 III R 62/84, BFHE 142, 567, BStBl1985 II S. 319) an, 
daß für Stichtage ab 1. Januar 1974 bei neu errichteten 
Gebäuden der Begriff "Wohnung" nur erfüllt ist, wenn 
eine baulich getrennte, in sich abgeschlossene Wohnein
heit vorhanden ist. 

2. Eine Wohnfläche von·rd. 220 qm rechtfertigt für sich die 
Bewertung eines Einfamilienhauses im Sachwertver
fahren. 

BFH vom 12. Februar 1986 II R 192178 
(BStBl1986 II S . 320) 

2. Abgrenzung von Einfamilienhäusern und gemischtgenutz
ten Grundstücken bei freiberuflicher Mitbenutzung 

Es gibt keinen für das gesamte Bewertungsgebiet geltenden 
Erfahr ungssatz, daß Flachdachbauten stets auf deren 
gewerbliche oder freiberufliche Nutzung schließen lassen. 
Deshalb wird ein Wohngrundstück in seiner Eigenart als 
bewertungsrechtliches Einfamilienhaus nicht dadurch 
wesentlich beeinträchtigt, daß an einen zweigeschossigen 
Bauteil mit einem Spitzdach ein eingeschossiger Bauteil 
mit einem Flachdach angebaut ist, in dem eine Arztpraxis 
betrieben wird (Anschluß an BFH-Urteil vom 9. Oktober 

. 1985 II R 249/81, BFHE 145,232, BStBI 1986 II S . 172). 

BFH vom 5. Februar 1986 II R 245/82 
(BStBI1986 II S. 446) 

3. Abgrenzung Einfamilienhaus/Zweifamilienhaus; keine 
"Wohnung" bei gewerblich genutzter Raumeinheit 

211 

1. Für die Einreihung in die Grundstücksart "Einfamilien
haus" ist es unerheblich, - ob die Mitbenutzung des 
Grundstücks zu öffentlichen, gewerblichen oder freibe
rufl~chen Zwecken sich innerhalb der Wohnung .oder 
aber in Räumen vollzieht, die zu selbständigen Einhei
ten innerhalb des Baukörpers zusammengeiaßt sind. 

2. Der bewertungsrechtliche Einfamilienhausbegriff ist 
nicht ein von der Verkehrsauffassung bestimmter 
Begriff, sondern ein durch die Umschreibung in § 75 
Abs. 5 BewG gekennzeichneter Rechts begriff. Die Frage 
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der wesentlichen Beeinträchtigung durch die Mitbenut
zung zu anderen als Wohnzwecken ist deshalb nicht 
nach der Verkehrsauffassung zu beantworten (insoweit 
Aufgabe des BFH-Urteils vom 7. Dezember 1973 III R 
158172, BFHE 111, 264, BStBI1974 II S. 195). 

BFH vom 5. Februar 1986 II R 31185 
(BStBI1986 II S. 448) 

4. Bewertungsrechtlicher Einfamilienhausbegriff nicht von 
der allgemeinen Verkehrsauffassung bestimmt 

Der Senat hält daran fest,_ daß der bewertungsrechtliche 
Einfamilienhausbegriff nicht ein von der allgemeinen Ver
kehrsauffassung bestimmter Begriff ist (so schon Urteil 
vom 5. Feqruar 1986 II R 31185, BFHE 146, 167, BStBI1986 II 
s. 448). . 

BFH vom 12. November 1986 II R 48/85 
(BStBI1987 II S. 104) 

5. Zur Errichtung eines Zweifamilienhauses 
in Bauabschnitten 

Eine Errichtung in Bauabschnitten ist gegeben, wenn ein 
baurechtlich genehmigtes Gebäude, einschließlich des 
Innenausbaus, nicht in zusammenhängender Bauentwick-

. Jung im planmäßig vorgesehenen Umfang bezugsfertig 
erstellt wird und die Unterbrechung der Bautätigkeit nicht 
nur technisch bedingt ist oder nicht nur vorübergehend 
erfolgt. Es kommt nicht darauf an, wie die Bauplanung und 
die Baugenehmigung lauten, sondern darauf, wie die Pla
nung in die Tat umgesetzt wird. Persönliche Verhältnisse. 
sind nicht zu berücksichtigen. 

BFH vom 29. April1987 II R 262/83 
(BStBI 1987 II S. 594) 
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Rechtsprechung 

1.. Zur Annahme einer wirtschaftlichen Einheit, wenn ein 
Miteigentumsanteil mit mehr als einer abgeschlossenen 
Raumeinheit i. S. des Wohnungseigentumsgesetzes 
verbunden ist 

Sind in einem Gebäude mehrere abgeschlossene Raumeinheiten 
(Wohnungen) zu nur einer Sondereigentumseinheit zusammenge
faßt, so bilden sie dann keine wirtschaftliche Einheit, wenn sich 
zwischen den mehreren Raumeinheiten andere Sondereigentums
einheiten befinden. 

BFH vom 1. April 1987 I1 R 251/84 
(BStBI 1987 II S. 838) 

2. Zur Annahme einer wirtschaftlichen Einheit, wenn ein 
Miteigentumsanteil mit mehr als einer abgeschlossenen 
Raumeinheit i. S. des Wohnungseigentumsgesetzes 
verbunden ist 

Ist ein Miteigentumsanteil mit dem Sondereigentum an mehr als 
einer abgeschlossenen Raumeinheit verbunden, so bildet das Woh
nungseigentum insgesamt ein Grundstück i. S. des BewG (eine wirt
schaftliche Einheit), wenn die Raumeinheiten entweder unmittelbar 
neben- oder unmittelbar untereinander angeordnet sind. 

BFH vom 1. Apri11987 II R 79/86 
(BStBI 1987 ll S. 840) 

3. Änderung der bei der Einheitswertfeststellung getroffenen 
Artfeststellung wegen neuer Tatsachen zulässig 

1. Die Änderung der bei der Einheitswertfeststellung getroffenen 
Artfeststellung (§ 19 Abs. 3 BewG) nach § 181 Abs. 1 Satz 1 
i. V. m. § 173 Abs. 1 AO 1977 ist zulässig. 

2. Nimmt das FA von Amts wegen gegen den Willen des Steuer
pflichtigen eine Änderung vor, so indiziert dies unwiderlegbar, 
daß es die Voraussetzungen von § 173 Abs. 1 Nr. 1 AO 1977 
(Änderung zuungunsten des Steuerpflichtigen) für gegeben hält . 
. Begehrt der Steuerpflichtige die Änderung, so indiziert dies 
unwiderlegbar, daß die Voraussetzungen von § 173 Abs. 1 Nr. 2 
AO 1977 (Änderung zugunsten) vorliegen. 

BFH vom 16 .• September. 1987 JI R 178/85 
(BStB1 1988 ll S. 174) 
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4. Das FA verletzt die ihm obliegende Ermittlungspflicht 
grundsätzlich nicht, wenn es vor dem Erlaß eines 
Artfeststellungsbescheides nicht Einsicht in die Bauakten 
nimmt 

BFH vom 10. Februar 1988 li R 206/84 
(BStBI 1988 li S. 482) 

5. Grundstücksart "Einfamilienhaus" bei Mitbenutzung zu 
freiberuflichen Zwecken; Nutzung eines im Wohnbereich 
liegenden häuslichen Arbeitszimmers als Teil der Nutzung 
zu Wohnzwecken 

I. "Mitbenutzung" eines Grundstücks i. S. des § 75 Abs. 5 Satz 4 
BewG kann nur vorliegen, wenn die Nutzung zu anderen als 
Wohnzwecken nicht den Umfang der Nutzung zu Wohnzwek
ken erreicht bzw. übersteigt. Überwiegt die Nutzung zu öffent
lichen oder gewerblichen Zwecken, greift die Fiktion des § 75 
Abs. 5 Satz 4 BewG nicht eill. · 

2. Ein im Wohnbereich belegenes (zusätzliches) häusliches Arbeits
zimmer eines zu freiberuflichen Zwecken mitbenutzten Einfa
milienhauses stellt bewertungsrechtlich lediglich einen Raum 
dar, dem innerhalb der Nutzung zu Wohnzwecken eine dieser 
Nutzung nicht widersprechende Funktion zugewiesen ist. 

BFH vom 9. November 1988 II R 61187 
(BStBl 1989 li S. 135) 

6. Raumeinheit, deren Nutzung ertragsteuerlich zu 
gewerblichen Einkünften führt, als Wohnung im 
bewertungsrechtlichen Sinne (Abgrenzung 
Einfamilienhaus/Zweifamilienhaus) 

Auch eine Raumeinheit, deren Nutzung ertragsteuerlich zu gewerb-
lichen Einkünften führt, kann eine Wohnung im bewertungsrecht- A 
Iichen Sinne sein. • 

BFH vom 14. März 1990 li R 31187 
(BStBI 1990 II S. 531) 
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Rechtsprechung 

1. Appartements in Studentenwohnheimen mit mindestens 
20 qm Wohnfläche als Wohnungen i. S. des § 5 Abs. 2 
GrStG 

Eine Wohneinheit, bestehend aus einem Wohn-Schlafraum, Bad/WC 
und einem Flur, von insgesamt mindestens 20 qm, die sich in einem 
Appartementhaus (hier: Studentenwohnheim) befindet, isteine Woh
nung i. S. des § 5 Abs. 2 GrStG. 

BFH vom 17. Mai 1990 II R 182187 
(BStBI 1990 II S. 705) 

2. Wohnungen (i. S. des§ 75 Abs. 5 und 6 BewG) in Ein
und Zweifamilienhäusern müssen mehr als 23 qm groß 
sein 

Wohnungen (i. S. des § 75 Abs. 5 und 6 BewG) in Ein- und Zwei
familienhäusern müssen mehr als 23 qm groß sein (Bestätigung des 
BFH-Urteils vom 20. Juni 1985 III R 71183, BFHE 144, 74, BStBl 
II 1985, 582). . 

BFH vom 4. Juli 1990 II R 74/87 
(BStBl 1991 Il S. 131) 

3. Eine Wohnung muß in der Regel baurechtlich zum 
dauernden Aufenthalt von Menschen geeignet sein 

Eine Wohnung im bewertungsrechtlichen Sinn liegt in der Regel 
nur vor, wenn sie auch baurechtlich zum dauernden Aufenthalt von 
Menschen geeignet ist. 

BFH vom 24. April 1991 II R 2/89 
(BStBl 1991 li S. 683) 
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halten werden 

2 Bewertung von Wohnlauben (Kleingartenwohnlauben) 

3 Bewertung der Mietwohngrundstücke und der gemischtgenutzten 
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Anweisungen 

Einheitsbewertung des Grundvermögens auf den 1. Jan. 1964; 

hier: Bewertung von Grundstücken mit Gebäuden, die nidlt 
mehr unterhalten werden 

S3194-3- V 1 
(Erl. FinMin NW vom 28. Febr. 1967 - S 3199 _ 3 _V 1l 

Hinweis auf C 1 zu § 72 BewG 1965 
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Anweisungen 

Bewertung der Wohnlauben (Kleingartenwohnlauben) 

(Erl. FinMin NW vom 28. Februar 1967- S 3199- 1 -V 1) 

Bei der Bewertung der Wohnlauben ist zu unterscheiden 
zwischen Wohnlauben, die 

a) dauernd bewohnt sind, 
b) nicht dauernd bewohnt sind. 

Zu a: 
Bei den dauernd bewohnten Lauben ist im allgemeinen da
von auszugehen, daß es sich um Einfamilienhäuser handelt, 
die nach dem Ertragswertverfahren zu bewerten sind. Nur 
wenn eine dauernd bewohnte Laube ausnahmsweise als 
BeheVsbau bewertet werden muß, ist das Sachwertverfahren 
anzuwenden. 

Zu b:• 

Die nicht dauernd bewohnten Kleingartenlauben sind auch 
§ 76 Abs. 2 BewG 1965 als sonstige bebaute Grundstücke im 
Wege des Sachwertverfahrens zu bewerten. Befinden sie 
sich auf fremdem Grund und Boden und beträgt der Ge
bäudewert weniger als 1000 DM, so kann angenommen wer
den, daß es sich bei ihnen nicht um Gebäude handelt. Ein 
Einheitswert ist daher für diese Bauwerke nicht festzustellen. 

•) Zusatz der Oberflnanzdlrekllonen: 1.&; 
Hinweis auf Er!. FinMin NW vom 5. Juni 1968, Der Erlaß ist I~ zu § 72 
BewG 1965 wiedergegeben. 
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Anweisungen 

Hauptfeststellung der Einheitswerte des Grundvermögens 
auf den 1. Januar 1964; 

hier: Bewertung der Mletwohngrundsttidce und der 
gemisc:htgenutzten Grundstüdce im Samwertverfahren 

(Erl. FinMin NW vom 4. Oktober 1968 - S 3208- 16- V 1) 

Hinweis auf C 12 zu§ 85 BewG 1965. 
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Anweisungen 

Hauptfeststellung der Einheitswerte des Grundvermögens 
und der Betriebsgrundstücke auf den 1. Januar 1964; 

h ier: Bewertung von Hotelgrundstücken 

Im wesentlichen gleichlautend 

Rdvfg: OFD Düsseldorf vom 19. Juni 1969- S 3199 A
St 211 

Rdvfg. OFD Köln vom 22. April 1969- S 3199- 7- St 211 

Rdvfg. OFD Münster vom 29. April 1969 - S 3199 - 6 -
St 21-33 

Nach altem Recht sind kleinere Hotels mit nicht mehr als 
zwölf Gastbetten nicht nach dem Sachwertverfahren zu be
werten (RdF-Erlaß vom 28. Februar 1935 - S 3231 A - 340 
111 -). Diese Regelung ist für die Himptfeststellung auf den 
1. Januar 1964 nicht ü bernommen worden. Für die Frage, nach 
welchem Verfahren ein der Beherbergung dienendes Grund
stück zu bewerten ist. kommt es auf die Zahl der Gastbetten 
nicht mehr an. Auch kleinere Hotels mit 'weniger als 12 Gast
betten sind im Sachwertverfahren zu bewerten, wenn bei der 
Nutzung des Grundstücks die Beherbergung im Vordergrund 
steht. Abschnitt 16 Abs. 7 Satz 4 BewRGr schließt das Sach
wertve~fahren deshalb nur für solche Grl!n dstücke aus, bei · 
denen die Beherbergung eine untergeordnete . Rolle spielt. 
Wann dies der Fall ist, läßt sich nicht allgemein beantworten. 
Diese Frage kann nur nach den Umständen des einzelnen 
Falles entschieden werden. 

270 Bew·Kartei NW, 3. Erg·Lfg (Juli 1969) -I-
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Hauptfeststellung der Einheitswerte des Grundbesitzes auf 
den 1. Januar 1964; 

hier: Bewertung von Grundstücken mit selbständig genutz
ten Tiefgaragen 

(Erl. FinMin NW vom 13. Mai 1971 - S 3190 - 10- VC 1) 

Hinweis auf 11 zu § 68 BewG 1965. 

366 · Bew-Kartei NW, 6. Erg.-Lfg. {Februar 1972) -1 -
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Hauptfeststellung der Einheitswerte des Grundbesitzes auf 
den 1. Januar 1964; 

hier: Bewertung von vermieteten Lagerhausgrundstücken 

(Erl. FinMin NW vom 6. März 1972 - S 3199- 9 - VC 1) 

Nach Abschnitt 16 Abs. 7 BewR Gr sind Lagerhausgrundstücke 
stets im Sachwertverfahren zu bewerten. Der Bundesverband 
Spedition und Lagerei e. V. hat gegen diese Regelung Beden
ken geäußert. Er ist der Auffassung, daß vermietete Lager
hausgrundstücke im Ertragswertverfahren zu bewerten seien. 

Dieser Auffassung kann nicht gefolgt werden. Nach § 76 
Abs. 3 Nr. 2 BewG 1965 sind solche Gruppen von Geschäfts
grundstücken im Sachwertverlahren zu bewerten, für die 
weder eine Jahresrohmiete ermittelt noch die übliche Miete 
geschätzt werden kann. Lagerhausgrundstücke gehören zu 
den Gruppen von Geschäftsgrundstücken, die im allgemeinen 
eigengenutzt sind. Auf sie treffen deshalb die Voraussetzun
gen des § 76 Abs. 3 Nr. 2 BewG 1965 zu. Das gilt selbst dann, -
wenn im Einzelfall für ein Lagerhausgrundstück die Jahres
rohmiete ermittelt oder die übliche Miete geschätzt werden 
kann. Eine andere Auffassung führt zu einer ungleichmäßigen 
Bewertung. 

420 ' Bew-Kartel NW, 7. Erg:-Ug. (Mm 1973) - 1-
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Hauptfeststellung der Einheitswerte des Grundbesitzes auf 
den 1. Januar 1964; 

hier: Bewertung von vermieteten bundeseigenen Getreide
lagerhallen in ehemaligen Wehrmacbtsverpflegungs
anlagen 

(Er!. FinMin NW vom 20. Dezember 1973- S 3199- 10-
vc 1) 

Die Bundesvermögensverwaltung hat alle nicht für öffent- · 
liehe Aufgaben des Bundes benötigten bundeseigenen Ge
treidelagerhallen in ehemaligen Wehrmachtsverpflegungs
anlagen an die Gesellschaft für Lagereibetriebe mbH verpach
tet. Sie ist der Auffasspng, daß diese Lagerhausgrundstücke 
deshalb nach § 76 Abs. 1 Nr. 2 BewG 1965 im Ertragswert
verfahren zu bewerten seien. 

Dieser Auffassung kann nicht zugestimmt werden. Auf Lager
hausgrundstücke treffen die Voraussetzungen des § 76 Abs. 3 
Nr. 2 BewG 1965 zu. Sie sind deshalb stets im Sachwertver
fahren zu bewerten (Abschn. 16 Abs. 7 BewRGr). Das gilt 
se1bst dann, wenn im Einzelfall für ein Lagerhausgrundstück 
die Jahresrohmiete ermittelt oder die· übliche Miete geschätzt 
werden kann (vgl. Erlaß• vom 6. März 1972- S 3199-9-
vc 1-). 

• Der Erlaß vom 6. Miirz 1972 ist wiedergegeben in Anweisung 6 zu § 76 
BewG 1965. 

483 Bew-Kartei NV'{, 8. Erg.-Lig. (Februar 1974) -I-
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Einheitsbewertung des Grundvermögens; 

hier: Anwendung des Sadtwertverfahrens oder des Ertrags-
. wertverfahrens bei Gesdtäftsgrup.dstilcken 

(Erl. FinMin NW vom 27. April 1976- ~ ~!~~ = !~ = ~ ~ !) 
Das Finanzgericht Nürnberg hat mit Urteil vom 11. Dezember 
1975 IV 214/74 entschieden, daß das dem Betrieb einer Spar
kassenfiliale dienende Geschäftsgrundslüde im Sachwertver· 
fahren zu .bewerten ist. Nach den Feststellungen des Gerichts 
ist in ganz Bayern nur eine geringe Anzahl von vermieteten 
Grundstücken vorhanden, die ausschließlidi Bank~ oder Spar
ka'ssengeschä'ftsräume enthalten. Aus dieser geringen Zahl 
von yergleichsmieten kann eine übliche Miete i. S. des § 79 
Abs. 2 Satz 2 BewG nicht zuverlässig abgeleitet werden; die 

. Voraussetzungen des § 76 Abs. 3 Nr. 2 BewG sind daher nach 
Auffassung des Finanzgerichts Nürnberg gegeben. 

Ursprünglich war beabsichtigt, dies~s Verfahren als Muster
prozeß zu führen. Das Urteil ist je,doch rechtskräftig gewor
den, so daß eine Entscheidung des Bundesfinanzhofs in dieser 
Sache nicht zu erwarten ist. 

In einem anderen Fall hat jedoch der Bundesfinanzhof im als 
Urteil wirkenden Vorbescheid vom 7. November 1975 III R 
120/74 (BStBl 1976 Il S. 277") bei der Beurteilung der Frage, 
ob das Samwettverfahren oder das Ertragswertverfahren an
zuwenden ist, die Auffassung vertreten, daß · nicht auf das 
einzelne Objekt, sondern auf die Gruppe der zu bewertenden 
Geschäftsgrundstücke abzustellen ist. Demzufolge sind Grund
stücke auch dann im Sachwertverfahren zu bewerten, wenn 
sie im Einzelfall tatsächlich vermietet sind. Die jeweilige 
Gruppe von Geschäftsgrundstücken, die im Sachwertverfah
ren zu bewerten ist, muß für den gesamten Geltungsbereich 
des Bewertungsgesetzes einheitlich bestimmt werden. Ein 
Wechsel des Bewertungsverfahrens von FA-Bezirk zu FA-Be
zirk für Grundstüdce einer solchen Gruppe ist grundsätzlich 
ausgeschlossen, weil ein Wechsel des Bewertungsverfahrens 
gegen den Gleichheitssatz und damit auch gegen die qleich
mäßigkeit der Besteuerung verstoßen würde. 

Eine Bewertung im Ertragswe~:tverfahren für bestimmte Grup
pen von Geschäftsgrundstücken kommt dann in Frage, wenn 
die Schätzung der üblichen Miete anhand einer hinreichenden 
Zahl vermieteter Objekte gleicher oder ähnlicher Art, Lage 
und Ausstattung möglich ist. Diese Zahl muß so groß sein, 
daß . die daraus abgeleitete Miete als .• regelmäßig gezahlt" 

') Hinwels auf Rechtsprechung 1 zu § 76 BewG . . 

587 Bew-Kartei NW, 10. Erg.-Lfg. (Sept. 1976) - 1 -
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gesidlert ist. Da die Einheitsbewertung von den FÄ für die 
in ihrem Amtsbezirk belegenen Grundstü<ke durdlgefilhrt 
wird, müssen die Vermietungställe über das• Bundesgebiet 
so verteilt sein, daß es jedem FA möglidl ist, die Bewertung 
im Ertragswertverfahren eigenverantwortlidl durdlzuführen. 

Idl bitte, die FA anzuweisen, ggf. zurü<kgestellte Anträge 
auf .Fortsdlreibungen oder Nadlfeststellungen, in denen die 
Bewertung nadl dem Ertragswertverfahren begehrt worden 
ist, abzulehnen und über eingelegte Einsprüdle zu entsdlei
den. 

587 - 2-



Anweisungen 

Abgrenzung des grundsteuerpfUdltigen Grundbesitzes und 
dessen Bewertung bei Orden, Diakonieverbänden und Ver
bänden der freien Wohlfahrtspflege usw. 

(Erl. FinMin NW vo.m· 31. Aug. 1979 S 3199 - 19 - V A 4 
G 1102- 10- VA 4 

auszugsweise) 

Hiermit übersende ich die Richtlinien betreffend die Ab
grenzung des grundsteuerpflichtigen Grundbesitzes und des
sen Bewertung bei Mutterhäusern der Diakonieverbände und 
Verbände der freien Wohlfahrtspflege, bei Klöstern usw. mit 
der Bitte, die Finanzämter anzuweisen, die bisher zurü<k
gestellten Fälle zu bearbeiten. 

Durch die Richtlinien ist der Erlaß vom 10. 1. 1977 G 1102 
- 10 - V A 4 überholt. Das gilt insbesondere für die· dort 
getroffene engere Regelung bezüglich der Wohnräume der 
nicht mehr dienstfähigen Angehörigen von Orden usw. (vgl. 
nunmehr Nr. 2.122 Sätze 2 und 3 der Richtlinien) . 

Rhhtllnien 
betreffend die Abgrenzung des grundsteuerpflichtigen Grund
besitzes und dessen Bewertung bei Mutterhäusern der Dia
konieverblinde und Verbände ·der freien Wohlfahrtspflege, 
bei Klöstern usw. 

1. Geltungsbereich und steuerliche Zurechnung 

1.1 Geltungsbereich 

Dieser Erlaß gilt für den Grundbesitz geistlicher Ge
nossenschaften (z. B. Orden, Kongregationen) sowie für 
den Grundbesitz von Diakonieverbänden und Verbän
den der freien Wohlfahrtspflege, der durch die beson
dere Lebensform der Gemeinschaften geprägt ist. Es 
handelt sich hierbei insbesondere um Mutterhäuser, 
Klöster usw. · 

1.2 Steuerliche Zurechnung 

722 

Eine Kapitalgesellschaft, die von einer Ordensgemein
sd!.aft, religiösen Genossenschaft usw. lediglich zur Ab
wi<klung des Red!.tsverkehrs mit Grundstü<ken gegrün
det worden ist, muß bei der Zurechnung der auf ihren 
Namen eingetragenen Grundstü<ke als Treuhänderio 
der Genossensd!.aft angesehen werden. Die Grundstü<ke 
sind deshalb nad!. § 39 Abs. 2 Nr. 1 Satz 2 AO 1977 der 
Ordensgemeinschaft, Genossensd!.aft usw. · als Treu-· 
ge}:lerin zuzurechnen (vgl. ·RFH-Urteil vom 27. 2. · 1941, 
'RStBl. S. 243). 

Bew-Kartel NW, 13. l!rg.-Lfg. (Juli 19811 -1-
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Salz 2 
b 2. J anuar 1980 

llberholl l 
, Erl FlnMin NW 
105 - 10 -V A 4 
•8 - 9 - VA 4)') 

2. 

2.1 

2.11 

2.12 

Anweisungen 

Abgrenzung der s teuerpflichtigen und steue rfreien Teile 

Wohnungen und W ohnräume 

Wohnungen sind stets steuerpflic.htig (§ 5 Abs . 2 
GrStG) . Der Begriff .,Wohnung" ergibt sic.h aus Absc.hn. 
15 Abs. 3 BewRGr, der inhaltlic.h mit Absc.hn. 24 Abs. 2 
GrStR 1978 übe reinstimmt. Die Befreiungsvorsc.hrift des 
§ 3 Abs. 1 Nr. 5 GrStG zugunsten kirc.hlic.her Dienst
wohnungen gilt nur für Wohnungen im Eigentum von 
Religionsgesellsmaften, die Körpersmatten des öffent
lic.hen Rec.hts sind. 

Wohnräume sind steuerfrei, wenn sie unter die Aus
nahmevorsc.hriften des § 5 Abs. 1 Nr. 2 bis 4 GrStG 
falleil (vgl. hierzu nac.hstehend Tz. 2,121 bis 2.123) . Im 
übrigen sind Wohnräume (einschl. der Zellen der Or
densangehörigen) steuerpflic.htig. Das. Zusammenleben 
nac.h einer Ordensregel kann nic.ht als religiöse Unter
weisung angesehen werden (Absc.hn. 14 Abs. 4 letzter 
Satz GrStR 1978). Es fehlt damit auc.h an einem begün
stigten Zweck, der nur durc.h die Benutzung der Wohn
räume des Ordens erreic.ht werden könnte. 

2.121 Wird ein Sc.hülerheim, ein Ausbildungsheim (Noviziat) , 
ein Erziehungsheim, ein Predigerseminar und/oder ein 
Priesterseminar unterhalten, so sind die Wohnräume 
für die Teilnehmer an dem Unterric.ht oder der Aus
bildung in die Befreiung nach § 3 Abs. 1 Nr. 4 GrStG 
eimubeziehen (§ 5 Abs. 1 Nr. 2 GrStG) . Nic.ht befreit 
sind dagegen Wohnräume in Exerzitieilh~imen und an
deren kirc.hlic.hen oder außerkirchlic.hen Einric.htungen 
der außerberuflichen Erwac.hsenenbildung (vgl. Absc.hn. 
27 Abs. 3 GrStR 1978). 

2.122 Wird ein Krankenhaus, ein Altenheim, ein Pflegeheim 
oder ein Kinderheim unterhalten, so ist der diesen E.·n· 
ric.htungen dienende Grundbesitz einsc.hließlic.h der für 
die Aufnahme der Patienten, der alten Mensc.hen oder 
der Kinder bestimmten Wohnräume von der Grund
steuer befreit, wenn - wie in aller Regel - die Vor
aussetzungen für eine Befreiung wegen Benutzung zu 
gemeinnützigen oder mildtätigen Zwecken vorliegen 
(§ 3 Abs. 1 Nr. 3 GrStG, §§ 52, 53, 55 ff. AO 1977, ins
besondere auch § 67 und § 68 Nr. 1 AO 1977, §. 5 Abs. 1 
Nr. 3 GrStG, Absc.hn. 27 Abs. 2 Satz 2 GrStR 1978). 
Steuerfreiheit besteht auc.h, wenn das Krankenhaus 

') Der Erlaß vom 29 . Moi 1980 - G 1105 - 10 - V A 4 ( G 1106 - 9 -
V A 4 ist in der GrSt-~artei NW II, zu § 5 Nr. 7 w iedergegeben , nidJ.t 
jedodJ. in der Bew-Kartel . 
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oder das Altenheim nur Angehörige -der Genossenschaft 
oder des Verbandes aufnimmt, von de·m es unterhalten 
wird. Werden nicht mehr dienstfähige Angehörige von 
Orden in einem räumlich abgegrenzten besonderen Teil 
des Mutterhauses, Klosters usw. betreut, so ist dieser 
Teil wie ein Altenheim zu behandeln. 

Die vorstehenden Anweisungen gelten unter 
Voraussetzungen des Absdln. 27 Abs. 2 Satz 2 
1978 für die Erholungsheime entsprechend. 

den 
GrStR 

2.123 Für die nach Tz. 2.121 begünstigten Heime, Seminare, 
Altenheime, Pflegeheime und Kinderheime kann von 
den Wohnräumen des Mutterhauses, Klosters usw. die 
Zahl ' als steuerfrei i. S. des § 5 Abs. 1 Nr. 4 GrStG an
erkannt werden, der 10 v. H. der im Bereitschaftsdienst 
tätigen Angehörigen entspricht. Wird ein Kranken
haus unterhalten, so ist von den Wohnräumen die Zahl 
als steuerfreie Bereitschaftsräume anzuerkennen, die 
20 v. H. der im Bereitschaftsdienst des Krankenhauses 
tätigen Angehörigen entspricht. 

2.13 Abgrenzung des Wohnbereidls 

722 

Den Angehörigen des Mutterhauses, Klosters usw. 'vor
behaltene Kapellen (z. B. Abtskapellen, Oratorien, 
Hauskapellen), der Kreuzgang, der Kapitelsaal sowie 
Sprechzimmer sind nicht dem Wohnbereidl, sondern 
dem Grundbesitz zuzurechnen, der der religiösen Un
terweisung dient oder dem Gottesdienst gewidmet und 
daher nach § 3 Abs. 1 Nr. 4 oder § 4 Nr. 1 GrStG befreit 
ist. Dagegen sind dem Wohnbereich zuzurechnen und 
daher steuerpflichtig: Speiseräume (Refektorium) und 
die dem Wirtschafts- und Küchenbetrieb dienenden 
Räume, sonstige Aufenthaltsräume wie Fernseh- oder 
Lesezimmer, die mit den Wohnräumen (Zellen) der An
gehörigen in räumlidlern Zusammenhang stehenden Sa
nitärräume (Toiletten, Bäder, Duschen), Werkstätten 
zur Selbstversorgung (z. B. Sdmeiderei, Wäscherei, 
Bädcerei) . Verkehrsflädlen (insbesondere Flure) sind 
dem steuerpflichtigen Wohnteil zuzurechnen, soweit an 
ihnen ausschließlich oder überwiegend steuerpflichtige 
Räume liegen. Im übrigen sind Nebenräume (nament-

.- lieh Speiseräume und die dem Wirtschafts- und Küchen
betrieb dienenden Räume), die zugleich steuerfreien 
Räumen dienen (z. B. Sdlülerheim, Lehrlingsheim, Al
tenheim) nur dann steuerpflichtig, wenn der steuer
pflichtige Wohnteil überwiegt (§ 8 Abs. 2 GrStG). 

Bew-KartelNW, 13. Erg.-Ug. (Juli 1981) -3-
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2.2 GewerblldJ. genutzte Gebäude 

Zu den steuerpflichtigen gewerblich genutzten Gebäu
den bzw. Teilen von Gebäuden rechnen insbesondere 

- Brauerei- und Brennereigebäude einschließlich aller 
Nebengebäude, sofern kein landwirtsdlaftlicher Ne
benbetrieb vorliegt, . 

- Drudcerei- und Verlagsräume, 

- Werkstätten in eigener Regie, 

- Gebäude und Räume für kunstgewerbtime Arbeiten, 

- Räume für Pensionsgäste in eigener Regie, 

- Verkaufsräume (und Lagerräume) jeder Art. 

Steuerfrei ist dagegen der Grundbesitz, der Zwedc
betrieben i. S. der §§ 65 bis 68 AO 1977 dient (Absdln. 
12 Abs. 4 GrStR 1978). 

2.3 Vermietete und'verpadJ.tete Räume und Flädlen 

Sind Räume oder Flädlen einem Dritten zur Benutzung 
überlassen, so sind sie steuerpflidltig. Das gilt nidlt, 
wenn audl der Dritte zu den nadl § 3 Abs. 1 GrStG be
günstigten Redltsträgern gehört und er den Grund
besitz für einen begünstigten Zwedc benutzt (§ 3 Abs. 1 
letzter Satz G,rStG, vgl. Absdln. 14 Abs, 3 Nr. 5 GrStR 
1978). 

2.4 Land- und forstwirtsdJ.aftlldl genutzte Gebäude 
und Flädlen · 

2.41 Zum Wirtsdlaftsteil des steuerpflidltigen Betriebs der 
Land- und Forstwirtsmatt redlnen insbesondere 

- der Grund und Boden, 

- die Wirtsmattsgebäude einsdlließlidl der landwirt-
sdlaftlidlen Werkstätten, 

- die Glashäuser samt Heizungsanlage für Gärtnereien, 

- die Aufenthal~s", Wohn- und Sdllafräume der stän-
dig in der Landwirtsmatt tätigen Personen, 

- der Arbeits-, Büro-, Wohn- und Sdllafraum des Lei
ters des Betriebs der Land- und Forstwirtsdlaft. 

2.42 Land- und forstwirtsdlaftlidl genutzter Grundbesitz ist 
nur grundsteuerfrei, wenn er Lehr- oder Versudls
zwedcen dient (§ 6 Nr. 1 GrStG). 
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2.43 Land- und forstwirtschaftlich genutzte Flächen sind bei 
Vorliegen der Voraussetzungen des § 69 BewG dem 
Grundvermögen zuzurechnen. 

2.5 Büro- und Verwaltungsräume 

2.51 Gebäude und Teile von Gebäuden, die der Leitung des 
Betriebs der Land- und Forstwirtschaft und der Verwal
tung des land- und forstwirtschaftlich genutzten Grund
besitzes dienen, sind in die wirtschaftliche Einheit des 
land" und forstwirtschaftliehen Vermögens einzubezie
hen. 

• 2.52 Gebäude und Teile von Gebäuden, die als Büro- und 

2.53 

2.6 

2.7 

722 

Verwaltungsräume ganz oder überwiegend einem Ge
werbebetrieb oder sonstigen wirtschaftlichen Geschäfts
betrieb (§ 14 AO 1977) dienen, sind dem gewerblichen 
Betriebsvermögen zuzurechnen. 

Gebäude und Teile von Gebäuden, die unmittelbar der 
Verwaltung des Mutterhauses, des Klosters usw. sowie 
des steuerfreien Grundbesitzes dienen, bleiben nach § 3 
Abs. 1 Nr. 3 oder 4 GrStG grundsteuerfrei (vgl. 
Abschn. 14 Abs. 5 und 12 Abs. 5 GrStR 1978, außerdem 
Abschn. 31 Abs. 1 GrStR 1978). Steuerfrei bleiben .je
doch nur solche Räume, die nicht zugleich Wohnzwek
ken dienen, so z. B. zugleich Schlafraum eines .Angehö
rigen sind (vgl. hierzu auch BFH-Urteil vom 23. 2. 1979, 
BStBl II S. 524 unt~r Nr. 4 Buchst. c der Gründe). 

Sonstige Gebäude bzw. Teile von Gebäuden . 

Dem Gottesdienst gewidmeter Grundbesitz ist nach § 4 
Nr. 1 GrStG von der Grundsteuer befreit. Das gilt z. B. 
für Klosterkirchen, die dem Gottesdienst der örtlichen 
Pfarrei dienen. Die Steuerbefreiung für die Kloster
kirche erstredet sich auch auf den sog. Kirchenplatz ein
schließlich der zum Abstellen der ·Kraftfahrzeuge und 
Fahrräder der Gottesdienstbesucher bestimmten Fläche. 

Abgrenzung der steuerpfUdlUgen und steuerfreien Teile 
beim. Grund und Boden · 

Die Steuerpflicht oder Steuerfreiheit von Gebäuden 
oder Teilen von Gebäuden (insbesondere Räumen) er
stredct sich jeweils auf den zugehörigen Grund und 
Boden. Im Ertragswertverfahren umfaßt der sich erge
bende Wert pauschal den zugehörigen Bodenwert Tref
fen beim Sachwertverfahren für den nient abgegrenzten 
Teil des Grund und Bodens (§ 8 Abs. 2 GrStG) auf 
demselben Grundstüdc steuerpflichtige und steuerfreie 

Bew-Kartel NW, 13. Erg.-Lfg. (Juli 1981) -5-
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Gebäude (Gebäudeteile) zusammen, so ist der Teil des 
Grund und Bodens steuerpflichtig, der sich nach dem 

Verhältnis der Nutzfläche der steuerpflichtigen Ge
bäude (Gebäudeteile) zu der Nutzfläche der steuer
freien Gebäude (Gebäudeteile) ergibt. 

3. Bildung mehrerer wirtschaftlicher Einheiten; 
Grundstücksart und Bewe rtungsve rfahren 

3.1 Wird ein Betrieb der Land- und Forstwirtschaft unter
halten, so bildet ·dieser stets eine besondere wirtschaft
liche Einheit des land- und forstwirtschaftliehen Ver
mögens (vgl. Tz. 2.4) . 

3.2 Der Wohnzwecken dienende steuerpflichtige Teil des 
Grundvermögens (vgl. Tz. 2.1) ist - ggf. zusammen mit 
kleineren gewerblich genutzten Teilen sowie mit ver
mieteten und verpachteten Teilen (vgl. Tz. 2.2 und 2.3) 
- als wirtschaftliche Einheit des Grundvermögens 
(Grundstück) in der Regel im Ertragswertverfahren zu 
bewerten. 

· 3.3 Die übrigen gewerblich genutzten Gebäude oder Ge
bäudeteile bilden mit dem zugehörigen Grund und Bo
den (vgl. Tz. 2.7) eine besondere wirtschaftliche Einheit. 
Sie sind als Geschäftsgrundstücke einzureihen (§ 75 
Abs. 1 und 3 BewG). 

4. Wertermittlung 

Bei der Wertermittlung ist den besonderen Verhältnis
sen, die sich insbesondere bei Klostergrundstücken im 
Hinblick auf die Lage, Bauart und Bauweise sowie die 
Belastung durch den Denkmalschutz un:d den damit ver
bundenen erhöhten Erhaltungsaufwand ergeben kön
nen, Rechnung zu tragen. 

4.1 Ertragswertverfahren 

4.1 1 Für die unter Tz. 2.1 aufgeführten Wohnräume der 
Ordensangehörigen, Diakonissen usw. ist die übliche 
Miete · als Jahresrohmiete anzus'etzen. Dabei kann we
gen der Besonderheiten in aller Regel nicht das Miet
niveau zugrunde gelegt werden, das für . Wohnungen 
in der betreffenden Gegend üblich ist. 

4.12 Befindet sich die wirtschaftliche Einheit außerhalb des 
Ortsbereichs, ist ciie Jahresrohmiete entsprechend nied
riger fes tzusetzen. 

4.13 Bei der Wertermittlung für historische Gebäude sind 
die zur Bewertung von Schlössern ergangenen Weisun-
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gen heranzuziehen (vgl. Tz. 2.12 bis 2.14 des Erlasses 
vom 23·. 10. 1967, ergänzt durch Erlaß vom 1. 7. 1968, 
Bew-Kartei NW zu § 78 A Nr. 1 und 2). 

4.2 Samwertverfahren 

4.21 Grund und Boden 

4.211 Zu den Grundstücken werden vielfach größere Flächen 
gehören. Hier wird der steuerpflichtige Grund und 
Boden in Zonen aufgeteilt werden müssen. Unter Um
ständen kann' es auch angezeigt sein, für das ganze 
Gelände einen niedrigeren Durchschnittswert zu bilden, 
als er für die angrenzenden Grundstücke maßgebend 
ist. 

4.212 Oft befinden sich Mutterhäuser und Klöster weitab 
außerhalb des Ortsbereichs. In diesen Fällen ist der 
Wert des Grund und Bodens niedriger anzusetzen, als 
wenn sie innerhalb eines Ortsbereichs belegen wären. 
Er darf jedoch den Verkehrswert landwirtschaftlich ge
nutzter Grundstücke, bezogen auf den 1, 1. 1964, nicht 
unterschreiten. 

4.22 Gebäude 

4.221 Der Gebäudewert ergibt sich aus dem Gebäudenormal
herstellungswert, der noch um die Wertminderung 
wegen Alters, e twaiger Baumängel und Bauschäden, 
Belastung mit Denkmalschutz sowie aus sonstigen 
Gründen zu kürzen ist. 

4.222 Der umbaute Rimm ist ggf. für Teile von Gebäuden, 
für einzelne Geschosse ,oder Räume getrennt zu be
rechnen, wenn eine unttrschiedliche Bauart oder Aus
stattung gegeben ist. 

4.223 Geschoßhöhen in Wohn-, Schlaf- und Gemeins<:iJ,afts
räumen über 3,50 m sind nur mit 3,50 m anzusetzen. 

4.224 Kellerräume, die ihrer ganzen Aufmachung nach als; 
Wirtschaftsräume gebaut sind und auch als solche ver
wendet werden, sind mit der tatsächlichen Höhe, jedoch 
höchstens mit 3,50 m anzusetzen. Bei eigentlichen Kel
lerräumen (sog. Haus- und Heizungskellern) ist die 
Höhe auf 2,50 m zu begre11;zen. 

4.225 Die Gebäudeklasseneinteilung und die Raummeter
preise ergeben sich je nach Nutzung aus Anlage 15 Nr. 
3, 6 und 9 zu Abschn. 38 BewRGr. Für Wohnungen und 
Wohnräume kann darüber hinaus Anlage 14 Teil A zu 
Abschn. 38 BewRGr herangezogen werden. 

875 Bew-Kartei NW, 16. Erg.-Lfg. (Sept. 1986) • Ersatzblatt • - 7 -
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Anweisungen 

Enthält die wirtschaftliche Einheit Gebäude, Teile von 
Gebäuden, einzelne Geschosse oder Räume, die für 
Zwecke der Produktion oder Lagerung genutzt werden, 
so sind insoweit die Raummeterpreise den Gebäude
klassen 2.1 ff. der Anlage 14 Teil B zu Abschnitt 38 
BewRGr zu entnehmen. 

4.226 Mit der Begrenzung der Geschoßhöhe bei der Berech
nung des umbauten Raumes auf 3,50 m (bei sog. Haus
kellern auf 2,50 m) ist der wertmindernde Umstand der 
übermäßigen Raumhöhe abgegolten. 

4.23 Außenanlagen 

4.231 Der Wert der Außenanlagen ist nach Abschn. 45 
BewRGr zu berechnen. 

Als Wert kann auch ein Hundertsatz des Gebäudewerts 
angesetzt werden. 

4.232 Für gemauerte Umwehrungen aus Bruchsteinen, 25 cm 
und mehr stark, sind je lfd. m bei einer Höhe bis 

1,00 m 2,00 m 3,00 m und mehr 
35,00 DM . 48,00 DM 55,00 DM 

anzusetzen. 

4.24 Wertzahl 

Die Wertzahl zur Angleichung des Ausgangswerts an 
.den gemeinen Wert richtet sich nach der. Grundstücks- · 
art bzw. Grundstücksgruppe und ist aus der VO zu § 90 
BewG zu entnehmen. 

4.25 Historische Gebäude 

875 

Bei der Wertermittlung für historische Gebäude sind 
ergänzend die zur Bewertung von Schlössern ergange
nen Weisungen heranzuziehen (vgl. Tz. 2.2 des Erlasses 
vom 23. 10. 1967, ergänzt durch Erlaß vom 1. 7. 1968, 
Bew-Kartei NW zu§ 78 A Nr. 1 und 2). 

• Ersatzblatt • - 8 -



Anweisungen 

Einheitsbewertung des Grundvermögens; 
Bewertung von Ein- und Zweifamilienhausgrundstücken mit 
Smwimmbeduin oder Smwimmhallen 

S 3199 - 14 .:__ V A 4 
(Erl. FinMin NW v. 10. Januar 1980- S 3201 - 2 - V A 4) 

S 3208 - 17 - V A 4 

t. Abgrenzung der Anwendung des Ertragswertvertahrens 
von der Anwendung des Samwertverfahrens 

Nam § 76 Ab_:;. 3 Nr. 1 BewG sind mir soldie Ein- und Zwei
familienhausgrundstücke im Sachwertverfahren zu bewer
ten, die sich durch, besondere Gestaltung oder . Ausstattung 
oder durch Zusammenwirken von beiden Merkmalen (vgl. 
BFH-Urteil vorn 23. 7. 1971 BStBl 1971 II S. 7971)) .wesentlich 
von der Einfamilienhaus-/Zweifamilienhaus-Norm unter
scheiden. Dafür ist das Vorhandensein einer Schwimrnha!Ie 
oder eines Schwimmbades zwar ein Merkmal. aber nicht das 
einzige Abgrenzungskriteriurn. Das "gilt sowohl bei einer an
gebauten ode'r freistehenden Schwimmhalle als auch bei 
einem im Gebäude oder im Freien fest eingebauten 
Schwimmbecken. · · 

Der Unterschied zu den im .Ertragswert verfahren zu bewer-
. tenden Ein- und Zweifamilienhäusern ist dann wesentlidl, 
wenn sich die besondere Gestaltung oder Ausstattung er
fahrungsgemäß nach den Marktverhältnissen arn Hauptfest- · 
Stellungszeitpunkt nicht in der Höhe der Miete ausdrückt' und 
dadurch eine erhebliche Unterbewertung des Grundstücks 
herbeigeführt wird (BFH-Urteile vorn 10. 2. 1978, BStBl 1978 
li S. 2741), und vorn 27. 4.' 1978, BStBl 1978 11 · S. 5231)). I:ür 
die Abgrenzungsfrage ist demnach entscheidend, ob für das 
zu bewertende Ein- oder Zweifamilienhausgrundstück eine 
zutreffende Mietermittlung möglich ist oder nicht. Diese 
Frage kann nur nach den Umständen des jeweiligen Fal
les entschieden werden. Auch bei Ein- und Zweifamilien
hausgrundstücken mit Schwimmhallen oder Schwimmbädern 
muß es deshalb weiterhin den Finanzämtern überlassen blei
'ben, auf Grund des vorliegenden Sachverhalts zu entschei
den, welches Bewertungsverfahren anzuwenden ist. 

2. Mietermittlung 

Schwimmhallen und Schwimmbäder sowie deren Neben
r,ä.ume sind b"ei der Schätzung der üblichen Miete nach § 79 
Abs. 2 BewG zu erfassen. Nach welcher Methode dabei vor
zugehen ist, bleibt auch weiterhin der Praxis der Finanz-

723 Bew-Kartei NW, 13. Erg.-Lfg. (Juli 1981) -1-'-
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Anweisungen 

ämter überlassen (Hinweis auf die im Erlaß vom 7·. 8. 1967 
S 3201 - 2 - V 12) für die Erfass~ng von Sdlwimmbädern 
getroffene Regelung) . 

3. Raummeterpreise ftlr Schwimmhallen 

Auf Schwimmhallen, die zur wirtschaftlidlen Einheit eines 
Ein- oder Zweifainilienhausgrundstüdcs gehören, sind die 
Raummeterpreise der Gebäudeklasse 9.14 der Anlage 15 
BewRGr anzuwendem 

4. Zusdlläge für Schwimmbe<ken in Ein- und Zw eifamilien-
häusern 

Der Rahmenpreis der Anlage 16 BewRGr wird wie foigt 
untergliedert: 

Einfache, kleine flache Becken (insbesondere aus Kunststoff; 
bis zu 30m2 Wasserfläche) ohne Schwimmbadtedlnik: 

420-500 DM/m2 

bessere Becken, meist massiv, mit einfacher Schwimmbad
technik (z. B. Filteranlage) : 500-800 DM/m2 

gute massive Becken mit gutem Verkleidungsmaterial und 
umfassender Sdlwimmbadtechnik (z. B. Filteranlage,. Gegen
stromanlageund ähnl.): 800-1000 DM/m2 

aufwendige Becken mit· aufwendiger 
(z. B. Filteranlage, Gegenstromanlage, 
Wasserbeleuchtung ~nd ähnl.) : 

Schwimmbadtechnik 
Chloranlage, Unter-

1000-1400 DM/m2 

Sdlwimmbecken sind im allgemeinen zwisdlen 1 m und 2 m 
tief. Der im Einzelfall anzusetzende Zuschlag ist unter Be
rü<ksichtigung der jeweiligen Tiefe des Beckens innerhalb 
der Rahmenpreise zu bestimmen. 

Der Rauminhalt des Sdlwimmbeckens ist stets in den Raum
inhalt des Gebäudes einzubeziehen. Das gilt audl in den 
Fällen, . in denen das Schwimmbe<ken unter dem Fußboden 
des untersten Gesdlosses liegt. 

1) Hinweis auf Rechtsprechung I (Nr. I) und 2 (Nrn. 2 und 3). 
2) Der Erlaß vom 7. 8. 1967 ist in C 6 zu § 79 BewG wiedergegeben. 

723 -;- 2-



Anweisungen 

Einheitsbewertung des Grundvermögens; 
Gebäudeklassen für gewerblldl genutzte Reit- und Tennis
hallen 

(Erl. FinMin NW vom 22. Mai 1980 - S 3208 - 42 - V A 4) 

Reit- und Tennishallen werden in zunehmendem M~ße von 
gewerblidl oder freiberuflidl t,ätigen Reit- oder Tennisleh
rern, Sportgesdläften und anderen Unternehmern erridltet. 
Diese Gebäude sind als Gesdläftsgrundstü<Xe im Sadlwert- · 
verfahren und in Anlehnung an die Raummeterpreise der 
Gebäudeklassen der Anlage 14 Teil B BewRGr zu bewerten. 
Bei Reithallen ist der Raummeterpreis wegen fehlenden 
Fußbodens zu ermäßigen (Anlage 14 Teil B Nr. 1 BewRGr). 
Die' besonders in neueren Tennishallen vorhandene Spezial
auflage auf dem Fußboden ist als Betriebsvorridltung anzu
sehen. Der Unterbau des Fußbodens ist jedodl Teil des Ge
bäudes. 

724 Bew-Kartei ~· 13. Erg.-Lfg. (Juli 1981} -I -
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Anweisungen 

Abgrenzung des Grundvermögens von den Betrlebsvorrich
tungen: Musterhäuser der Bauindustrie 

(Erl. FinMin NW vom 12. Oktober 1981 - S 3190 - 37 -
VA4) 

Hinweis auf 31 zu § 68 BewG. 

766 Bew-Kartei NW , 14. Erg.-Lfg. (Okt . 1982) -I'-
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Anweisungen 

Einheitsbewertung des Grundvermögens: 

Bewertungsrechtliche Behandlung von Mobilheimen 

(Erl. des FM NRW vom 11. März 1983- S 3190 - 42- VA 4) 

Hinweis auf 33 zu§ 68 BewG. 

804 Bew-Kartei NW, 15. Erg.-Lfg. (Juni 1985) -'- 1 -
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Anweisungen 

Einheitsbewertung des Grundvermögens: 
Bewertung von Ein- und Zweifamilienhäusern im Sachwert
verfahren 

(Erl. des FM NRW vom 25. April 1988 - S 3199 - 6 - V A 4 I 
S 3199- 14- VA 4) 

Im Urteil vom 12. Februar 1986 (BStBl II S. 320) hat der Bun
desfinanzhof entschieden, daß eine Wohnfläche von rd. 220 qm 
für sich die Bewertung eines Einfamilienhauses im Sachwert
verfahren rechtfertigt. Einfamilienhäuser, deren Wohnfläche 

· mehr als 220 qm beträgt, sind somit grundsätzlich im Sach
wertverfahren zu bewerten. Abweichend von diesem Grund
satz ist- auch nach Eigentümerwechsel-beiWohnungen in 
Gebäuden, die ehemals landwirtschaftlichen Zwecken dienten 
und insbesondere vor dem 21. Juni 1948 errichtet wurden, trotz 
einer. Wohnfläche von mehr als 220 qm eine Bewertung im 

· Sachwertverfahren nur dann vorzunehmen, wenn weitere 
Merkmale (vgl. Abschnitt 16 Abs. 4 BewRGr) vorliegen; die auf 
eine besondere Ausstattung des Gebäudes hindeuten. 

Bei Überprüfung, ob die Wohnflächengrenze von 220 qm 
überschritten wird, ist diese Wohnfläche nach der 
II. Berechnungsverordnung (II. BVO) in der Fassung vom 
5. April 1984 (BGBl II S. 553).zu berechnen. Danach rechnen 
zur Wohnfläche einer Wohnung die Summe der anrechenba
ren Grundflächen der Räume, die ausschließlich zu der Woh
nung gehören, einschließlich der Räume, die den nach ihrer 
Nutzung zu stellenden Anforderungen des Bauordnungsrechts 
genügen: Abweichend von§ 44 Abs. 1 Nr. 2 II. BVO ist die hälf
tige Grundfläche von Schwimmbädern nicht in die Wohnflä
che einzubeziehen. Dies · gilt auch für ·ausschließlich zum 
Wohnraum gehörende Balkone, Loggien, Dachgärten oder 
gedeckte Freisitze, die nach § 44 Abs. 2 II. BVO bei der Ermitt
lung der Wohnfläche bis zur Hälfte angerechnet werden kön
nen. Bei Wohngebäuden mit einer Wohnung sind 10 v. H. der 
ermittelten Grundfläche der Wohnung bei der Wohnflächen
berechnung abzuziehen. Bei Wohngebäuden mit zwei nichtab
geschlossenen Wohnungen ist ein Abzug von 10 v. H. der ermit
telten Grundflächen beider Wohnungen vorzunehmen. Bei 
Wohngebäuden mit einer abgeschlossenen und einer nichtab
geschlossenen Wohnung ist die Wohnfläche um 10 v. H. der 
ermittelten Grundfläche der nichtabgeschlossenen Wohnung 
zu kürzen. 

Für die Frage, ob die Wohnfläche 220 qm überschreitet, ist der 
bei der Artfeststellung zugrunde gelegte Wohnungsbegriff 
maßgebend. Dies gilt auch für die Fälle, in denen sich der 
Steuerpflichtige bei Wohngrundstücken, die nach dem 
31. Dezember 1972 bezugsfertig errichtet, um- oder ausgebaut 

905 Bew-Kartei NW, 17. Erg.-Lfg. (Juli 1988) -1 -
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Anweisungen 

word~n sind, auf die Übergangsregelung im Erlaß vom 15. Mai 
1985 S 3198- 8- VA 4 beruft. Wirkt sich der Umbau eines 
Wohngebäudes auf die Anzahl der dort befindlichen Wohnun
gen und somit auf die Grundstücksart aus, so ist diese Ände
rung auch bei der für die Anwendung des Sachwertverfahrens 
erforderlichen Prüfung der Wohnflächengrenze zu berück
sichtigen. 

Bei einem Zweifamilienhaus ist eine Bewertung im Sachwert
verfahren vorzunehmen, wenn die Wohnfläche einer Woh
nung über 220 qm hinausgeht. Die Ausnahmeregelung für 
Wohnungen in ehemals landwirtschaftlichen Zwecken dienen
den Gebäuden gilt für Zweifamilienhäuser entsprechend. 

Nach dem Urteil des Bundesfinanzhofs vom 5. März 1986 (BStBl 
II S. ~86) rechtfertigt der Umstand, daßsich auf einem Einfami
lienhausgrundstück eine Schwimmhalle befindet, für sich 
allein die Bewertung im Sachwertverfahren. Dies· gilt auch für 
ein Schwimmbad, das sich z. B. im Keller befindet. Das Vor
handensein einer Schwimmhalle oder eines Schwimmbads ist 
nur dann als alleiniges Abgrenzungskriterium für eine Bewer
tung im Sachwertverfahren anzusehen, wenn die Wasserflä
che des Schwimmbeckens mindestens 40 qm beträgt, unabhän
gig davon, wie die Schwimmhalle oder das Schwimmbad aus
gestattet sind. 

Die angeführten Abgrenzungsmerkmale sind in allen zu bear
beitenden Steuerfällen zu beachten. Soweit dabei im: Einzelfall 
bekannt wird, daß bisher unzutreffend das Ertragswertver
fahren angewendet 'worden ist, ist eine fehlerbeseitigende 
Wertfortschreibung durchzuführen. 

- 2. - Bew-Kartei NW, 17. Erg.-Lfg. (Juli 1988) 905 



Anweisungen 

Einheitsbewertung des Grundvermögens; 

Anwendung des Ertragswertverfahrens oder des 
Sachwertverfahrens bei der Bewertung von Einkaufszentren 

(Er!. FM NRW vom 28. März 1995- S 3199- 7- VA 4) 

Der BFH hat im Urteil vom 17. 5. 1990 (BStBl li S. 732) die Auffas
sung vertreten, Einkaufszentren seien nach dem Sachwertverfahren zu 
bewerten, wenn die Jahresrohmiete aus der Sicht des Hauptfeststel
lungszeitpunkts 1. Januar 1964 nicht ermittelt werden könne und die 
Schätzung der üblichen Miete(§ 79 Abs. 2 BewG) daran scheitere, daß 
im Hauptfeststellungszeitpunkt derartige oder zumindest vergleichbare 
Objekte nicht in ausreichender Anzahl vorhanden waren. Einkaufszen
tren könnten nicht als bloße Zusammenfassung unabgestimmt vermie
teter Geschäftsräume angesehen werden, sondern seien durch das weit
gefächerte, aufeinander abgestimmte Angebot mit einem Warenhaus 
vergleichbar. Dies werde auch durch die Begriffsbestimmung in § 11 
Baunutzungsverordnung bestätigt. Danach handele es sich bei Ein
kaufszentren in der Regel um einen einheitlich geplanten, finanzierten, 
gebauten und verwalteten Gebäudekomplex, in dem Betriebe verschie
dener Branchen und Größenordnungen zusammengefaßt seien. Die ein
zelnen Läden seien an interessierte Einzelhandels-, Handwerks- und 
Dienstleistungsbetriebe vermietet. 

Ich bitte, die oben umschriebenen Einkaufszentren - unabhängig von 
der Grundstücksart- gemäß§ 76 Abs. 3 Nr. 2, 2. Alternative·BewG im 
Sachwertverfahren zu bewerten. Nur in den Fällen, in denen ein Ein
kaufszentrum bereits im Hauptfeststellungszeitpunkt 1. Januar 1964 
vorhanden und vermietet war, kommt eine Bewertung im Ertragswert-
verfahren in Betracht. · 

990 Bew-Kartei NW, 18. Erg.-Lfg. (Juli 1995) 
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Anweisungen 

Hauptfeststellung der Einheitswerte des Grundvermögens 
·auf den 1. Januar 1964; 

hier: Abgrenzung zwisdlen Ertragswertverfahren und Sadl
wertverfahren bei Ein- und Zweifamilienhäusern 

Im wesentlichen gleichlautend 

Rdvfg. OFD Düsseldorf vom 11. Februar 1969 - S 3199 A -
St 211 

Rdvfg. OFD Köln vom 5. Dezember 1968- S 3199- 6-
St 211 

Rdvfg. OFD Münster vom 20. Dezember 1968- S 3199-8-
St21-33 

Nach § 76 Abs: 3 Nr. 1 BewG 1965 sind solche Ein- und Zwei
familienhäuser nach dem Sachwertverfa~ren zu bewerten, die 
sich durch besondere Gestaltung oder Ausstattung wesentlich 
von den übrigen Ein- und Zweifamilienhäusern unterscheiden. 
Ob eine besondere Ausstattung vorliegt, ist nach dem Ge
samtcharakter des Grundstücks zu entscheiden. Als Anhalts
punkte für diese Entscheidung sind die in Abschn. 16 Abs. 4 
BewRGr aufgeführten Merkmale heranzuziehen. 

Als weiterer Anhalt für das Vorliegen einer besonderen Aus
stattung kann in der Regel auch die Höhe des Raummeter
preises dienen. Bei einem Raummeterpreis (Wertverhältnisse 
f. 1. 1964) von mehr als 200 DM wird man im Gebiet von 
Nordrhein-Westfalen im allgemeinen davon ausgehen kön
nen, daß eine besondere Ausstattung vorliegt und somit das 
Sachwertverfahren anzuwenden ist. 

NID 41 Bew-Kartei NW, 3. Erg-Lfg (Juli 1969) -I-
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Remtspremung 

1. Bewertung eines Einfamilienhauses Im Samwertverfah
ren 

1. Die für die Bewertung eines Einfamilienhauses im 
Samwertverfahren erforderlime .wesentlime Abwei
mung von den im Ertragswertverfahren zu bewerten
den Einfamilienhäusern kann sim aum aus dem Zu
sammenwirken von besonderer Gestaltung und be
sonderer Ausstattung ergeben. 

2. Eine besondere Gestaltung, die zur Bewertung eines 
Einfamilienhauses im Samwertverfahren führt, kann 
aum in der Größe der Grundstücksflädle liegen. 

BFH vom 23. Juli 1971 III R 86/69 
(BStBl 1971 II S. 797) 

2. Zur Frage der Bewertung bestimmter Gruppen von Ge
sdläftsgrundstndten nam dem Samwertverfabren. 

BFH vom 5. Oktober 1973 111 R 118/72 
(BStBl 1974 II S. 98) 

3. Die Bewertung von bebauten Grundstn<ken Im Ertrags
wertverlabren und Im Samwertverfahren verstößt nldlt 
gegen den Gleldlheltssatz .des Grundgesetzes 

1. Es verstößt nidlt gegen den Gleidlheitssatz des Grund
gesetzes, daß das Bewertungsgesetz 1965 für bebaute 
Grundstücke die Bewertung im Ertragswertverfahren 
und im Samwertverfahren unter Aussdlluß einer in
dividuellen Bewertung auf Grund von Kaufpreisen an
ordnet. 

2. Es· verstößt audl nidlt gegen den Gleidlheitssatz, daß 
sidl auf Grund des typisierten und pausdlalierten Er
tragswertverfahrens des Bewertungsgesetzes 1965 grö
ßere Ungleidlmäßigkeiten im Wertniveau ergeben als 
sie bei individuellen Wertermittlungen aufzutreten 
pflegen. 

3. Zur Frage, unter weldlen Voraussetzungen Ungleidl
mäßigkeiten in der Bewertung, die bei Anwendung 
des Ertragswertverfahrens auftreten, den Gleidlheits
satz verletzen. 

BFH vom 12. Juni 1974 III R 49/73 
(BStBl 1974 II S. 602) 

4. Bel der Entsmeldung über die Bewertungsmethode Ist 
die Zugehörigkelt eines Grundstildts zu einer Gruppe von 
Gesmäftsgrundstn<ken maßgebend; Aufforderung zur Mit
wirkung an Samaufklärung Im flnanzgerldltllmen Ver
fahren nld!.t formgebunden 

67 Bew-Karlei NW, 11. Erg.-Lfg. (Dez. 1977) e Ersatzblatt e - 1-

§ 76 BewG 1965 
(S 3199) 
1 



BewG 1965 
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Redltspredlung 

1. Die Gruppen von Gesmä(tsgrundstücken, deren Wert 
nam § 76 Abs. 3 Nr. 2 BewG im Samwertverfahren zu 
ermitteln ist, sind für den gesamten Geltungsbereim 
des Bewertungsgesetzes einheitlim zu bestimmen; ein 
Wemsel der Bewertungsmethode von FA-Bezirk zu 
FA-Bezirk ist grundsätzUm ausgesmlossen (Fortent
wicklung der Entsmeidung BFHE 111, 116, BStBl II 
1974, 98). 

2 . . Grundstücke, die einer im Samwertverfahren zu be- ( 
wertenden Gruppe von Gesmäftsgrundstücken ange
hören, können aum dann nimt im Ertragswertverfah
ren bewertet werden, wenn sie im Einzelfall vermietet 
oder verpamtet sind. 

3. Absmn. 16 Abs. 6 und 7 der Allgemeinen Verwaltungs
vorsmrift über die Rimtlinien für die Bewertung des 
Grundvermögens (BewRGr), der im Samwertverfahren 
zu bewertende Gruppen von Gesmäftsgrundstücken 
aufführt, gibt einen Erfahrungssamverhalt wieder, 
den die G~rimte· ihren Entsmeidungen grundsätzlich 
ohne weitere Samverhaltserforsmung zugrunde legen 
können. 

4. Ein Prozeßbeteiligter braumt nimt durm Besmluß, 
sondern er kann aum formlos zur Mitwirkung an der 
Samaufklärung aufgefordert werden. 

BFH vom 7. November 1975 III R 120/74 
(BStBl 1976 II S. 277) 

5. Bewertung von Gesdläftsgrundstücken Im Samwertver
fahren bei Zugehörigkelt zu einer Gruppe, für die üb
lidle Mieten fehlen 

67 

1. Der Senat hält daran fest, daß die Gerimte bei der 
Frage, ob ein Gesmäftsgrundstück i. S. des § 76 Abs. 3 
Nr. 2 BewG 1965 vorliegt, ihren Entsmeidungen grund
sätzlim den in Absmn. 16 Abs. 6 und 7 BewRGr nie-
dergelegten Erfahrungssamverhalt ohne weitere Sam- • 
verhaltsforsmung zugrunde legen dürfen (so smon 
BFH-ü rtell vom 7. November 1975 III R 120/74, BFHE 
118, 59, BStBl II 1976, 277). 

2. Ein Limtspielhaus, das gemäß Absmn. 16 Abs. 6 
BewRGr nam dem Samwertverfahren zu bewerten ist, 
liegt aum dann vor, wenn das Limtspieltheater dem 
Gebäude das Gepräge gibt. 

BFH vom 11. Februar 1977 IIl R 125/75 
(BStBl 1977 II S. 408) 
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Re.chtsprechung 

1. Ein Landgasthaus mit geringe r Heberbergung ist im 
Ertragswertver fahren zu bewerte n 

1. Ein gemischtgenutztes Grundstück, dem ein Land
gasthaus mit geringer Seherbergung das Gepräge gibt, 
gehört zu einer nach dem Ertragswertverfahren zu 
bewertenden Grundstücksgruppe. 

2. Zur Schätzung der üblichen Miete nach§ 79 Abs. 2 BewG 
1965 können als Vergleichsobjekte nicht nur Grund
stücke herangezogen werden, die insgesamt in gleicher 
Weise genutzt werden wie das zu bewertende Grund
stück, sondern auch solche, die nur die Nutzungsart auf- , 
weisen, die in den Vergl~ich einbezogen wird. 

BFH vom 23. September 1977 111 R 121/74 
(BStBl 1978 II S. 87) 

2. Zur Frage, wann Einfamilienhausgrundstücke m it fre iste 
he nder Schwimmhalle im Sachwertverfahren zu bewerten 
sind 

Gehört zu einem Einfamilienhaus eine freistehende 
Schwimmhalle, dann ist das Einfamilienhaus jedenfalis 
dann im Sachwertverfahren zu bewerten, wenn die 
Schwimmhalle im Zusammenwirken mit anderen Gestal
tungs- und Ausstattungsmerkmalen eine wesentliche 
Abweichung von den im Ertragswe.rtverfahren zu bewer
tenden Einfamilienhäusern (§ 76 Abs. 3 Nr. 1 BewG) 
begründet. 

BFH vom 10. Februar 1978111 R 107/76 
(BStB11978 II S. 294) 

3. Zur Anwendung des Sachwer tverfah rens bei Einfamilien
häusern; eine wirtschaftliche Über alterung setzt nicht 
voraus, daß das Gebäude in absehbarer Zeit abgebrochen 
werden muß 

1. Zur Anwendung des Sachwertverfahrens bei Einfami
lienhäusern. 

2. Eine Ermäßigung des Gebäudewerts gemäß § 88 Abs. 2 
BewG wegen wirtschaftlicher Überalterung setzt nicht 
voraus, daß das Gebäude in absehbarer Zeit abgebro-· 
chen werden muß. 

BFH vom 27. April1978 III R 6/77 
(BStB11978 II S. 523) 
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4. Hotelgrundstücke sind im Sachwertverfahren zu bewerten 

BFH vom 20. Februar 1981 III R 42, 47178 
(BStBl 1981 II S. 458) 

5. Gemischtgenutzte Grundstücke sind im Sachwertverfah
ren zu bewerten, wenn ein Vergleich zwischen tatsächli
cher Miete und üblicher Miete nicht möglich ist 

1. Zur Feststellung, ob eine tatsächlich vereinbarte Miete 
für gewerblich genutzte Räume um mehr als 20 v. H. 
von der üblichen Miete abweicht, ist es grundsätzlich 
erforderlich, eine Vergleichsmöglichkeit anhand von • 
Mietspiegeln zu schaffen. 

2: Als Vergleichsobjekte können dabei vermietete Grund
stücke. herangezogen werden, die nur jeweils eine der zu 
vergleichenden Nutzungsarten aufweisen. 

3. Bei gemischtgenutzten Grundstücken ist das Sachwert
verfahren auch dann anzuwenden, wenn eine Jahres
rohmiete zwar ermittelt, aber eine übliche Miete nicht 
geschätzt werden kann, weil es nicht möglich ist, einen 
Mietspiegel zu schaffen. 

BFH vom 24. Juli 1985 Il R 147177 
(BStBl 1986 I1 S. 44) 
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1. Wohnungsbegriff ab 1. Januar 1974 bei neu errichteten Ein
und Zweifamilienhäusern; Anwendung des Sachwertver
fahrens bei großer Wohnfläche 

1. Der II. Senat schließt sich der Rechtsprechung des 
111. Senats (vgl. Urteile vom 5. Oktober 1984111 R 192183, 
BFHE 142, 505, BStBl II 1985, 151, und vom 8. Februar 
1985 II1 R 62184, BFHE 142,567, BStBl II 1985, 319) an, daß 
für Stichtage ab 1. Januar 1974 bei neu errichteten 
Gebäuden der Begriff "Wohnung" nur erfüllt ist, wenn 
eine baulich getrennte, in sich abgeschlossene Wohnein
heit vorhanden ist. 
2. Eine Wohnfläche von rd. 220 qm rechtfertigt für sich 

die Bewertung eines Einfamilienhauses im Sachwertver-
fahren. · 

BFH vom 12. Februar 1986 II R 192178 
(BStBl1986 II S. 320) 

2. Eine Schwimmhalle rechtfertigt die Bewertung eines Ein
familienhauses im Sachwertverfahren 

Befindet sich auf einem Einfamilienhausgrundstück eine 
Schwimmhalle, so rechtfertigt dieser Umstand für sich 
allein die Bewertung im Sachwertverfahren. 

BFH vom 5. März 1986 II R 146177 
(BStBl1986 II S. 386) 

3. Trotz Verstoßes gegen den Gleichheitssatz des GG kann die 
Vollziehung eines Einheitswertbescheides nicht ausgesetzt 
werden 

Die bestehende Rechtslage auf dem Gebiet der Einheitsbe
wertung des Grundbesitzes widerspricht zwar dem Gleich
heitssatz des GG, gleichwohl kann wegen der Wirkung 
einer Hauptfeststellung für die Besteuerung nicht aus die
sem Grunde die Vollziehung eines Einheitswertbescheides 
für weiter zurückliegende Feststellungszeitpunkte ausge
setzt werden. 

Beschluß vom 11. Juni 1986 II B 49/83 
(BStB11986 II S. 782) 

4. Unterschiedliches Bewertungsergebnis für Einfamilien
häuser im Ertrags- und Sachwertverfahren verlassungsge
mäß; zur Zulässigkeit und zum Gegenstand einer Richter
vorlage nach Art. 100 Abs. 1 GG 

213 

1. Die Entscheidung über . die Verfassungsmäßigkeit der 
unterschiedlichen Bewertung von Einfamilienhäusern 
im Ertrags- und Sachwertverfahren (§ 76 Abs. 1 und 
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Abs. 3 Nr. 1 BewG) hängt nicht von der vorhergehenden 
Prüfung ab, ob eine neue Hauptfeststellung der Ein
heitswerte des Grundbesitzes von Verfassungs wegen 
geboten ist. 

2. Die Regelung in§ 76 Abs. 1 und Abs. 3 Nr. 1 BewG ist mit 
dem allgemeinen Gleichheitssatz vereinbar, soweit die 
Bewertung von Einfamilienhäusern im Sachwertver
fahren zu höheren Einheitswerten führt als die Bewer
tung im Ertragswertverfahren. 

Urteil des Ersten Senats vom 10. Februar 1987- i 
BvL 18/81, 1 BvL 20/82-
(BStB11987 II S. 240) 

5. Änderung nach§ 173 Abs.l Nr. l AO, nach Zurücknahme 
des Einspruchs auch möglich, wenn neue Tatsachen im Ein
spruchsverfahren bekannt werden 

.Werden dem FA im Einspruchsverfahren Tatsachen erst
mals bekannt, die eine höhere Wertfeststellung rechtferti
gen, steht der Änderung des Verwaltungsakts nach § 173 
Abs. 1 Nr. 1 AO 1977 nicht entgegen, daß der Einspruch nach 
entsprechendem Hinweis auf die Verböserungsmöglichkeit 
zurückgenommen wurde. 

BFH vom 11. März 1987 II R 206/83 
(BStB11987 II S. 417) 

6. Die tatbestandliehen Voraussetzungen für die Bewertung 
eines Zweifamilienhauses im Sachwertverfahren beurtei
len sich nach den Verhältnissen im Hauptfeststellungszeit
punkt 

Die F.rage, ob die tatbestandliehen Voraussetzungen für die 
Bewertung eines Zweifamilienhauses im Sachwertverfah
ren gegeben sind, ist nach den Verhältnissen im Hauptfest
stellungszeitpunkt (1. Januar 1964) zu beantworten. 

BFH vom 21. Oktober 1987 II R 26/87 • 
(BStB11987 II S. 841) 
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Rechtsprechung 

1. Fortschreibungszeitpunkt bei Zusammentreffen von 
Fortschreibungen wegen Änderung tatsächlicher 
Verhältnisse mit fehlerbeseitigenden Fortschreibungen 

1. Die Fortschreibung eines Einheitswertes wegen Änderung tat
sächlicher Verhältnisse und die fehlerbeseitigende Fortschrei
bung stehen in bezug auf den Fortschreibungszeitpunkt selb
ständig nebeneinander (Anschluß an BFHE 134, 184, BStBl 
1982 II S. 15, und BFHE 135, 341, BStBI 1982 S. 451). 

2. Hat das FA eine fehlerbeseitigende Fortschreibung zu einem zu 
früh liegenden Fortschreibungszeitpunkt vorgenommen und wird 
der Fortschreibungsbescheid aufgehoben, so kann das FA die 
fehlerbeseitigende Fortschreibung nach§ 174 Abs. 4 AO 1977 
i. V. m. § 181 Abs. 1 Satz 1 AO 1977 zum frühestmöglichen 
Stichtag nachträglich vornehmen, der sich unter Berücksichti
gung des aufgehobenen Bescheids ergibt. 

BFH vom 16. September 1987 II R 240/84 
(BStBI 1987 II S. 843) · 

2. Bewertung von Einkaufszentren im Sachwertverfahren 

Ein Einkaufszentrum kann wegen einer einem wärenhaus vergleich
baren Funktion nach dem Sachwertverfahren bewertet werden. 

BFH vom 17. Mai 1990 II R 32187 
(BStBl 1990 Il S. 732) 

3. Anwendung des Sachwertverfahrens bei 
Einfamilienhäusern auch dann zulässig, wenn zu einem 
nach dem Hauptfeststellun~zeitpunkt liegenden 
Zeitpunkt die durchschnittliche Miete geschätzt werden 
könnte 

Der Umstand, daß für ein Wohnhaus mit einer Wohnfläche von 261 
qm zu einem im Hauptfeststellungszeitraum, aber nach dem Haupt
feststellungszeitpunkt (1. Januar 1964) liegenden Zeitpunkt (hier: 
1. Januar 1980) möglicherweise eine für diesen zutreffende Schät
zung einer durchschnittlichen Miete vorgenommen werden könnte, 
steht der Anwendung des Sachwertverfahrens mangels vergleich
barer vermieteter Objekte im Hauptfeststellungszeitpunkt nicht ent
gegen. 

BFH vom 26. September 1990 Il R 146/87 
(BStBI 1991 II S. 57) 
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Anweisungen 

Hauptfeststellung der Einheitswerte des Grundvermögens auf 
den 1. 1. 1964; 

hier: 1. Mindestwert nadl § '1'1 BewG 1965 bei preisgebun
dener Miete 

Vgl. 

2. Behandlung der Verftigungsbesdlränkungen bei 
Kleinsiedlungen und Heimstätten 

Rdvfg. OFD Düsseldorf vom 25. Juli 1967- S 3200 A-St 211 

Rdvfg. OFD Köln vom 7. Juli 196'1- S 3200- 1 - St 211 

Rdvfg. OFD Münster vom 25. Juli 1967 - S 3200 - 3 - St 21 
-33 

I. In einer Eingabe an den Bundesminister der Finanzen hat 
der Deutsdie Siedlerbund, Landesverband Nordrhein-West
falen e. V. in Dortmund u. a. die Ansicht vertreten, es sei un
zulässig, bei Kleinsiedlungsgrundstücken und Eigenheimen, 
die mit öffentlichen Mitteln gefördert worden sind, die Min
destbewertung nadl § 77 BewG durchzuführen. Im übrigen 
müsse bei der Bewertung der Kleinsiedlungen und Reichs
heimstätten die sich aus den gesetzlichen Vorschriften erge
bende Sozialpindung wertmindernd berücksichtigt werden, 
z. B. der Zwang zur Bewohnung des Kleinsiedlungsgrund
stücks durch den Kleinsiedler selbst, die vorgeschriebene Min
destgröße bei Kleinsiedlungsgrundstücken, die Verpflichtung 
zur gärtnerischen oder landwirtschaftlichen Nutzung, das Ver
bot der Benutzung zu gewerblichen Zwecken, die Möglichkeit 
des Abbruchs des Hauses nur mit Zustimmung der Träger
gesellschaft. 

Der BdF hat dem Deutschen Siedlerbund im Einvernehmen 
mit den Finanzministern (Senatoren) der Länder mit Schreiben 
vom 12. 6. 1967- IV C/3 - S 3200- 3/67- geantwortet : 

1. Es entspricht der gesetzlichen Regelung, daß der Mindest
wert nach § 77 BewG 1965 auch in den Fällen der Mietver• 
billigung im öffentlich geförderten Wohnungsbau angesetzt 
wird. Ich kann darin auch in den in Rede stehenden Fällen 
nichts Besonderes erblicken. Ein Widerspruch mit der Bewer
tung auf der Grundlage des Ertrages liegt deshalb nicht vor.
weil für die bebauten Grundstücke im Ertragswertverfahren 
ebenso wie im Sachwertverfahren ein steuerlicher gemeiner 
Wert (§ 9 BewG 1965) ermittelt wird. Im Ertragswertverfahren 
ist der als Vielfaches der Jahresrohmiete ermittelte Grund· 
stückswert, wie sich u. a. aus der unterschiedlichen Bemessung 
der Vervielfältiger und aus §§ 81 und 82 BewG 1965 ergibt, 
nur eine Methode und mitunter nur eine Vorstufe bei der Er
mittlung des gemeinen Werts. Der Mindestwert bedeutet 
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ebenso wie die Zu- und Abschläge nach §§ 81 und 82 eine 
Korrektur des steuerlichen gemeinen Werts. 

2. Von jener Frage ist die Frage zu unterscheiden, wie der 
Bodenwert bei der Mindestbewertung anzusetzen ist. Sie 
führen aus, daß hierbei die Sozialbindung berücksidl.tigt wer
den muß. In den in Art. 2 BewÄndG geregelten Fällen des 
öffentlich geförderten Wohnungsbaues sollen die mit den 
niedrigen Mieten zusammenhängenden niedrigen Einheits
werte nach dem Willen des Gesetzgebers die Beschränkungen 
berücksichtigen, die hinsichtlich der Bewohner und der Höhe 
einer Miete für längere Zeit bestehen. Die Zinsverbilligung, 
die die Miete verbilligt und sich daher auf den Enheitswert • 
auswirkt, betrifft aber wirtschaftlich nur das Gebäude. Denn 
bei der Berechnung der Kostenmiete nach dem II. WoBauG 
wird das Eigenkapital immerhin mit 4 v. H. und in der Spitze 
mit dem marktüblichen Zinssatz für erststellige Hypotheken 
verzinst. Bei der Berechnung dieses Eigenkapitals ist aber der 
Wert des Baugrundstücks wegen der Bebauung im öffentlich 
geförderten Wohnungsbau nicht niedriger angesetzt. Der un
verminderte Wert ist damit audl. in die Berechnung der Ko-
stenmiete eingegangen. WirtschafHirn liegt daher eine Be-
schwer infolge der Anwendung des Mindestwerts jedenfalls 
dann nicht vor, wenn der Mindestwert nicht höher ist als der 
Betrag, mit dem das Baugrundstück bei der Berechnung der 
Zinsverbilligung für das öffentliche Darlehn angesetzt wor-
den ist. 

3. Ich halte es auch nicht für wahrscheinlich, daß der Bundes
finanzhof wegen der gesetzlichen Regelung der Fälle mit 
preisgebundener Miete von seiner bisherigen Rechtsprechung 
zur Frage der Bewertung der Heimstättengrundstücke (Urteil 
vom 28. Oktober 1955, BStBl III S. 365) abgehen wird. 

Ich bitte um Beachtung. 

li. Den in den Erklärungen zur Hauptfeststellung auf den 
1. 1. 1964 von Inhabern von Siedlerstellen (Kleinsiedlungen) • 
und Heimstätten vielfach gesteilten Anträgen, die Verfügungs
beschränkungen, die sich aus dem Charakter ihrer Grund-
stücke als Siedlung oder Heimstätte ergeben, als wertmm-
dernden Umstand zu berücksichtigen, kann nach dem Urteil 
des BFH vom 28. 10. 1955 (BStBl 1955 III S. 365) nicht entspro-
chen werden, weil es sich um ungewöhnlidl.e oder persönliche 
Verhältnisse i. S. des § 9 Abs. 2 Satz 3 BewG 1965 handelt. 
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Hauptfestell1Ulg der Einheitswerte des Grundvermögens 
und der BetriebsgrundstUcke auf den 1. Januar 1964; 

hier: Berücksichtigung von Bergschäden und Bergschadens
getabren 

Im wesentlidlen gleidllautend 
s 3204 

Rdvfg. OFD Düsseldorf vom 25. Juni 1968- S 
3210

A- St 2l1 

Rdvfg. OFD Köln vom 9. Juli 1968 - S 3204 - 2 - St 211 

Rdvfg. OFD Münster vom 9. Juli 1968 - S 3204 - 19 -
St 21-33 

Hinweis auf A 4 zu § 82 BewG 1965. 
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LeUblatt zu § 78 BewG 1965 

A Uberblick über das Ertragswertverfahren 

B Bewirtschaftungskosten 

C Bodenwertanteil 
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' Hauptfeststellung der Einheitswerte des Grundvermögens auf 
den 1. Januar 1964; · 

hier: Bewertung der Grundstüdl:e, deren Erhaltung wegen 
ihrer Bedeutung für Kunst, Geschichte oder Wissen
schaft im öffentlichen Interesse liegt 

S3201-1-V 1 
(Erl. FinMin NW vom 23. Oktober 1967 ___: S '

3206 
_ 

1 
_V 

1
l 

Soweit unter Denkmalschutz stehende bewohnte Gebäude zum 
Grundvermögen gehören; bitte ich bei der Bewertung folgende 
Grundsätze zu beachten. Da diese Anweisungen vor allem für 
Sc::hlösser und Burgen anzuwenden sind, wird im nachfolgen
den nur von .,Schlössern" gesprochen. Die Anweisungen gel
ten aber für alle Gebäude, die unter Denkmalschutz stehen. 

Feststellung der Grundstüdl:sart 

1.1 Ein Schloß ist der Grundstü<ksart .,Einfamilienhäuser" 
zuzurechnen, wenn der Gebäudebestand überwiegend zur 
Befriedigung des Wohnbedürfnisses d·ient oder nach sei
nem baulieben Zustand zu dienen geeignet· ist und nur 
eine Wohnung vorhanden ist. Das wird bei den meisten 
kleineren Schlössern der Fall sein, die regelmäßig - z. B. 
als Landsitz - vom Eigentümer allein bewohnt werden. 
Es kann aber auch nach der Art der Benutzung Bewertung 
als Zweifamilienhaus, als gemischtgenutztes Grundstü<k 
oder als Gescbäftsgrundstü<k in Betracht k?mmen. 

1.2 Sind dagegen - wie es besonders bei den größeren 
Schlössern und Burganlagen häufig der Fall ist - erheb
liebe Teile der Bausubstanz für die Befriedigung heutiger 
Wohnbedürfnisse ungeeignet und daher nicht oder nur 
gelegentlieb genutzt, so ist, wenn die riadl der Verkehrs
auffassung nicht für Wohnzwe<ke geeigneten Teile der 
Bausubstanz überwiegen, das ganze Schloß (einschließlich 
der Wohnteile) der Grundstü<ksart .sonstige bebaute 
Grundstüdt.e" zuzurechnen. Als nicht für Wohnzwecke 
geeignete Teile der Bausubstanz kommen z. B. Rittersäle, 
Hallen und andere übergroße Räume, Türme, Tore und 
dergl., darüber hinaus aber auch baufällige, ungesunde 
oder unheizbare Räume in Betracht. Im allgemeinen ist 
bei der Zuordnung der Schlösser zur Grundstücksart 
.sonstige bebaute Grundstücke" nicht kleinlieb zu ver
fahren. 

1.3 Es ist jedoch zu beachten, daß auch nicht unmittelbar 
genutzte Bauteile einem auf dem Grundstück betriebenen 
Gewerbe dienen können. Ein Schloßhotel wird · z. B. in 
der Regel ein Geschäftsgrundstück sein, weil die gesamte 
Bausubstanz den gewerblieben Zwe<ken dient. 
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2 W ertermittlung 

Je. nach der Grundstücksart sind Schlösser im Ertragswert
verfahren oder im Sachwertverfahren zu bewerten (§ 76 
BewG 1965). Die auf dem Denkmalschutz beruhenden Be
lastungen und Beschränkungen können den Grundstücks
wert beeinträchtigen. Diese Umstände sind deshalb bei der 
Einheitsbewertung des Grundstücks wertmindernd zu be
rücksichtigen (Hinweis auf RFH-Urteil vom 24. Juni 1943 
- RStBl 1943 S. 587). In vielen Fällen wird Mindestbewer
tung in Betracht kommen. 

2.1 Ertragswertverfahren 

2.11 Für die eigengenutzten Wohnungen in Schlössern ist die 
übliche Miete anzusetzen. Die übliche Miete muß von 
qen Finanzämtern individuell ermittelt werden. _Dabei 
kann nicht das Mietniveau zugrunde gelegt werden, 
das für die Wohnungen in der Gegend allgemein gilt. 
Regelmäßig werden besondere Umstände, die sich z. B 
aus der Lage, der Größe, der Ausstattung, dem Bauzu
stand ergeben, den Mietwert beeinflussen. Diese Um
stände müssen bei der Ermittlung der üblichen Miete 
berücksichtigt werden. Die'Miete muß deshalb sehr vor- . 
sichtig geschätzt werden. 

2.12 Selbst wenn erhebliche Instandsetzungen durchgeführt 
sind, kann im allgemeinen davon ausgegangen werden, 
daß sich die restliche Lebensdauer nicht verlängert hat. 
§ 80 Abs. 3 BewG 1965 ist deshalb in der Regel nicht 
anzuwenden. 

2.13 Sorgfältig ist zu prüfen, ob wertmindernde Umstände 
vorliegen, die in der J ahresrohmiete (ggf. der ortsüb
lichen Miete) nicht berücksichtigt worden sind (§ 82 
BewG 1965). Dazu rechnen nicht nur behebbare Bau
schäden (unterlassene Instandsetzungen), sondern ins
besondere ein durch die Art der Bebauung erhöhter 
Erhaltungsaufwand. Die Höhe der Ermäßigung hängt 
von den Verhältnissen des Einzelfalles ab. 

2.14 Oft wird eine Werterhöhung nach § 82 Abs. 2 Nr. 1 
BewG 1965 wegen übergroßer Fläche in Betracht kom
men. Eine Erhöhung muß unterbleiben, wenn die nicht 
bebaute Flädle nicht genutzt werden kann (z. B. unge
nutzte vVasserflädlen, Umwehrungen, große Höfe). Han· 
delt es .sich dagegen um Parks oder andere · nutzbare 
Anlagen, so erhöht sich der Wert. Der Bodenwert wird 
allerdings im Hinblick auf sich aus dem Denkmalschutz 
ergebende Beschränkungen und Belastungen vorsichtig 
zu bemessen sein. 
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2.2 Samwertverfahren 
I 

2.21 Bei der Ermittlung des Bodenwerts ist folgendes zu be
ac:hten: Zwar bleibt der Umstand, daß das Grundstück 
bebaut ist, nac:h Absc:hnitt 35 (1) BewRGr außer Betrac:ht. 
Es muß aber berücksichtigt werden, daß das unter Denk
malschutz stehende Gebäude nicht beseitigt werden wird, 
so daß der Eigentümer gehindert ist, den Boden ander
weitig auszunutzen. Dies kann den Wert sehr erheblh:h 
mindern. 

2.22 Bei der Ermittlung der Raummeterpreise für die Ge
bäude kann die vorhandene Innenausstattung nicht un
beachtet bleiben. Dagegen sind besondere Außenaus
stattungen der Gebäude (z. B. Fassadenornamente, be
sonders aufwendige Freitreppen usw.) bei der Bewer
tung weder im Raummeterpreis noch durch besonde~en 
Ansatz :~;u erfassen. 

2.23 Bei der Wertminderung wegen Alters ist von einer 
Lebensdauer von 100 Jahren auszugehen. Auch bei um· 
fangreichen lnstandsetzungen ist in der Regel keine 
Verlängerung der Lebensdauer nach § 86 A,bs. 4 BewG 
1965 anzunehmen. 

Ob die gewöhnliche Lebensdauer des Gebäudes durch 
erhebliche nidlt behebbare oder · nur mit- unverhältnis
mäßig hohen Kosten zu beseitigende Bauschäden ver.
kürzt ist (Abschnitt 41 Abs. 6 BewRGr) richtet sich nach 
den Verhältnissen des Einzelfalles. Der Restwert nach 
§ 86 Abs. 3 BewG 1965 darf jedoch nicht unterschritten 
werden. Behebbare· bauliche Schäden sind nach § 87 
BewG 1965 in dem Umfang zu berücksichtigen, in dem 
sie tatsächlich bestehen. 

2.24 Ermäßigungen nach § 88 BewG 1965 werden - ähnlich, 
wie im Ertragswertverfahren (vgl. 2.13) -vornehmlich 
wegen qer Lage des Grundstü<ks, wegen übergroßer 
Raumhöhen im · Gebäude, aber auch wegen übergroßer 
Räume (;z. B. übergroße Treppenhäuser, die ebenfalls 
dem Denkmalschutz unterstehen) in Betracht kommen. 
Das Ausmaß der Ermäßigung richtet sich nach den Ver
hältnissen des Einzelfalles. 

2.25 Als Gebäude müssen auch nutzbare Pavillons und Oran
gerien bewertet werdetl. Sie zählen nicht zu den Außen
anlagen. 

2.26 Für die Ermittlung des Werts der ' Außenanlagen gelten 
die vorstehenden Ausführungen über die Ermittlung des 
Gebäudewerts entsprechend. Auch besondere Außen
anlagen (z. B. Baro<kgitter) sind nur mit den normalen 
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Durchschnittspreisen anzusetzen. Soweit die Außenanla
gen nicht genutzt werden können (z. B. ungenutzte Was
serflächen, Umwehrungen) sind sie nicht zu berücksich· 
tigen. Pa~kanlagen und sonstige nutzbare Anlagen sind 
jedoch zu erfassen. 

3 Mlndestbewertung 

Die im Weichbild der Städte liegenden Schlösser werden · 
oft mit dem Bodenwert als Mindestwert bewertet werden 
müssen. Dabei sind die Anweisungen 2.21 über Ermittlung 
des Bodenwerts zu beachten. 
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Hauptfeststellung der Einheitswerte des Grundvermögens 
auf den 1. Januar 1964; 

hier: Bewertung der Grundstücke, deren Erhaltung wegen 
ihrer Bedeutung für Kunst, Geschichte oder Wissen
schaft im öffentlichen Interesse liegt 

. S 3201 - 1 - V 1 
(Er!. FinMin NW vom 1. Juli 1968- S 

3206 
_ 

1 
_V 

1
) 

In meinem Bezugserlaß' sind für die Bewertung der unter 
Denkmalschutz stehenden Gebäude besondere Grundsätze 
aufgestellt w6rden. Die Anweisungen sind auch dann anzu
wenden, weim für Gebäude, deren Erhaltung wegen ihrer 
Bedeutung für Kunst, Geschichte oder Wissenschaft im 
öffentlichen Interesse liegt, kein formaler Denkmalschutz 
besteht, sie aber den formal unter Denkmalschutz gestellten 
Objekten gleichgeamtet werden. In Zweifelsfällen ist der 
zuständige L&ndeskonservator zu hören. 

•) Zusatz der Oberllnanzdlrektionen: 

--- . S 3201- I- V I 
Der Bezugserlaß jst der Erlaß vom 23. Oktober 1967- S 

3206 
_ 

1 
_V 

1 
Er ist in A 1 wiedergeg~ben. 
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Hauptfeststellung der Einheitswerte des Grundvermögens 
auf den 1. Januar 1964; 

hier: Ertragswertverfabren, Anwendung der §§ 42 bis 44 der 
Zweiten Beredmungsverordnung bei der Ermittlung 
der üblidlen Miete 

(Erl. FinMin NW vom 4. Oktober 1968- S 3202- 13- V 1} 

Hinweis auf C 8 zu § 19 BewG 1965. 
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Einheitsbewertung des Grundbesitzes; 
Abgrenzung des grundsteuerpflichtigen Grundbesitzes und 
dessen Bewertung bei Orden, Diakonleverbänden und Ver
bänden der freien Wohlfahrtspflege usw. 

S 3199 - 19 - V A 4) (Erl. FinMin NW v. 31. Aug. 1979 __:_ G 
1102 

_ 
10 

_ V A 4 

Hinweis auf 9 zu § 76 BewG. 
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Einheitsbewertung von Grundbesitz, der unter Denkmal
schutz steht 

(Er I. des FM NRW vom 21. Oktober 1985 - S 3201 - 1 -VA 4) 

Die Denkmaleigenschaft einer baulichen Anlage kann einen 
Minderwert des Grundstücks wegen eingeschränkter wirt
schaftlicher Verwertbarkeit und der dem Eigentümer oblie
genden Unterhaltsverpflichtungen· bewirken. Dieser Minder
wert kann einen Abschlag bei der Einheitsbewertung des 
Grundbesitzes rechtfertigen. Bei Grundstücken mit baulichen 
Anlagen, die nach dem Denkmalschutzgesetz des Landes ganz 
oder teilweise unter Schutz gestellt sind (Baudenkmälern), ist 
künftig wie folgt zu verfahren: 

' \ 
1. Maßgebende Grundstücksart bei Schlössern und Bur

gen 

Innerhalb der Baudenkmäler stellen Schlösser und 
Burgen (im weiteren Erlaßtext unter der Bezeichnung 
"Schlösser" zusammengefaßt) eine besondere Gruppe 
dar, bei der für die Einordnung in die bew€rtungsrecht
liche Grundstücksart folgendes gilt: 

1.1 Ein Schloß ist der Grundstücksart "Einfamilienhäuser" 
zuzurechnen, wenn der Gebäudebestand überwiegend 
zur· Befriedigung des Wohnbedürfnisses dient oder 
nach seinem baulichen Zustand zu dienen geeignet ist 
und nur eine Wohnung vorhanden ist. Das wird bei den 
meisten kleineren Schlössern der Fall sein, die regel
mäßig - z. B. 'als Landsitz - vom Eigentümer allein 
bewohnt werden . 

1.2 

818 

. Es kann aber auch nach der Art der Benutzung eine 
Bewertung als Zweifamilienhaus, als gemischtgenutz
tes Grundstück oder als Geschäftsgrundstück in 
Betracht kommen. 

Sind dagegen - wie es insbesondere bei den größeren 
Schlössern und Burganlagen häufig der Fall ist -
erhebliche Teile der Bausubstanz für die Befriedigung 
heutiger Wohnbedürfnisse ungeeignet und daher nicht 
oder nur gelegentlich genutzt; so ist, wenn die nach der 
Verkehrsauffassung nicht für Wohnzwecke geeigneten 
Teile der Bausubstanz überwiegen, das ganze Schloß 
(einschließlich der Wohnteile) der Grundstücksart 
"sonsüge bebaute Grundstücke" zuzurechnen. Als 
nicht für Wohnzwecke geeignete Teile der Bausubstanz 
kommen z. B. Rittersäle, Hallen und andere übergroße 
Räume, Türme, Tore und dgl., darüber hinaus aber 
auch baufällige, ungesunde oder unbeh eizbare Räume 
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in Betracht. Bei der Zuordnung der Schlösser ?!Ur 
Grundstücksart "sonstige bebaute Grundstücke" ist 
nicht kleinlich zu verfahren. 

1.3 Ein Grundstück mit denkmalgeschützten Gebäuden ist 
ein Geschäftsgrundstück, wenn es z. B . als Hotel oder 
Gaststätte benutzt wird. Dabei können auch nicht 
unmittelbar genutzte Bauteile als dem gewerblichen 
Betrieb dienend in die wirtschaftliche Einheit 
Geschäftsgrundstück einzubeziehen seii,l. 

2. Wertermittlung 

Baudenkmäler sind nach Maßgabe des·§ 76 BewG im 
Er.tragswertverfahren oder im Sachwertverfahren zu · 
bewerten, soweit es sich nicht mangels Gebäudeeigen
schaft der baulichen Anlagen um unbebaute Grund
stücke i. S. des§ 72 BewG handelt. Ist letzteres der Fall, 
so gilt Tz. 2.2.1 für die Wertermittlung entsprechend. 

2.1 Ertragswertverfahren 

2.1.1 Bei der Schätzung der üblichen Miete anhand von Miet:. 
spiegeln, z. B. für eigengenutzte Wohnungen in Schlös
sern, sind wertmindernde· Umstände zu berücksichti
gen, die sich z. B. aus der Lage, der Größe,. der Ausstat
tung, dem Bauzustand ergeben. Solche Umstände kön
nen insbesondere eine geringe oder überhöhte 
Geschoßhöhe, eine ungünstige Grundrißgestaltung, 
ungenügende Fensterflächen, geringe Deckenbelast
barkeit oder für gewerbliche Räume ungünstige 
Zugänge oder ungenügende Gestaltungsmöglichkeiten 
im Innern oder am Äußern des Gebäudes sein. 

2.1.2 Ein etwaiger Abschlag wegen behebbarer Baumängel 
und Bauschäden ist nach den allgemeinen Grundsätzen 
vorzunehmen und betrifft nur den Gebäudewert • 
(Abschn. 31 Abs. 3, Abschn. 33 Abs. 4 Satz 2 BewRGr). 

2.1.3 Die besonderen wertmindernden Auswirkungen des 
Denkmalschutzes infolge der Erhaltungspflicht und des 
Veränderungsverbots hinsichtlich der bestehenden 
Bausubstanz sind pauschal durch einen Abschlag vom 
Grundstückswert (Bodenwert + Gebäudewert +Wert 
der Außenanlagen) zu berücksichtigen, der nicht unter 
die Begrenzung des § 82 Abs. 3 BewG fällt. Hierbei gilt 
folgendes : 

2.1.3.1 Steht das gesamte Gebäude unter Denkmalschutz, so 
kann ohne weiteren Nachweis der Grundstückswert in 
der Regel um 5 v. H. ermäßigt werden. 
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2.1.3.2 Wird nachgewiesen oder zumindest glaubhaft gemacht, 
daß die denkmalschutzrechtlichen Beschränkungen im 
Falle einer V ~räußerung den Verkaufspreis in unge
wöhnlichem Maße mindern, so kann der Grundstücks
wert um bis zu 10 v. H. ermäßigt werden. 

2.1.3.3 Stehen auf einem Grundstück nur ein Teil der vorhan
denen Gebäude oder nur Gebäudeteile (z. B. ein 
Anbau) oder nur Bauteile (z. B. die Fassade) unter 
Denkmalschutz, so wird der Grundstückswert gleich~ 
wohl um einen einheitlichen Hundertsatz ermäßigt, 
der wie folgt zu ermitteln ist: 

Der nach Tz. 2.1.3.1 oder 2.1.3.2 maßgebende Hundert- · 
satzwird zu dem Bruchteil angesetzt, der entspricht 

- bei mehreren Gebäuden oder Gebäudeteilen dem 
· Anteil der Jahresrohmiete des denkmalgeschützten 
Gebäudes (Gebäudeteils) an der gesamten Jahres
rohmiete des Grundstücks; 

bei einem auf Bauteile (z. B. die Fassade) beschränk
ten Denkmalschutz dem Wertanteil des denkmalge
schützten Bauteils am Gebäude (sämtlicher 
Gebäude des Grundstücks). Der sich so ergebende 
Hundertsatz der Ermäßigung ist auf eine volle Zahl 
nach oben aufzurunden. 

2.1.3.4 Der Abschlag wird jeweils nur insoweit gewährt, als 
Bausubstanz nach dem Denkmalschutzgesetz des Lan
des als Denkmal geschützt und zu erhalten ist; ein 
Gestaltungsgebot zur Anpassung von Neubauten an 
benachbarte Baudenkmäler reicht daher nicht aus (vgl. 
das zu § 32 Abs. 1 Nr. 1 GrStG ergangene BVerwG
Urteil vom 21. September 1984, BStBl II S. 870). Ob 
Schutz und Erhaltungspflicht der Bausubstanz nur ein
zelne Gebäudeteile (z. B. nur das Vorderhaus) oder nur 
einze~ne Bauteile (z. B. die Fassade) betreffen, 
bestimmt sich nach den materiellen Wirkungen des 
Denkmalschutzes, die tatsächlich für den Eigentümer 
eintreten. 

2.1.3.5 Mit dem pauschalen Abschlag vom Grundstückswert ist 
bei normal nutzbarer Bausubstanz auch dem Umstand 
Rechnung getragen, daß die Instandhaltungskosten den 
Rahmen übersteigen können, der bei der pauschalen 
Berücksichtigung in den gesetzlich festgelegten Ver
vielfältigerh zugrunde gelegt wurde, insoweit handelt 
es sich um eine Ausnahme vom Verbot der individuel
len Berücksichtigung von Bewirtschaftungskosten 
(Abschn. 31 Abs. 1 Satz 2 BewRGr). 
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2.1.4 Oft wird eine Werterhöhung nach § 82 Abs. 2 Nr. 1 
BewG wegen übergroßer Fläche in Betracht kommen. 
Eine Erhöhung muß unterbleiben, wenn die nicht 
bebaute Fläche nicht genutzt werden kann (z. B. unge
nutzte Wasserflächen, Umwehrungen, große Höfe). 
Handelt es sich dagegen um Parks oder andere nutzbare 
Anlagen, so erhöht sich der Wert. Der Bodenwert wird 
allerdings im Hinblick auf die sich aus dem Denkmal
schutz ergebenden Beschränkungen und Belastungen 

2.2 

2.2.1 

vorsichtig zu bemessen sein. ' 

Sachwertverfahren 

Bei der Ermittlung des Bodenwerts ist folgendes zu 
beachten: 

Zwar bleibt der Umstand, daß das Grundstück bebaut 
ist, nach Ab~chnitt 35 Abs. 1 BewRGr außer Betracht. 
Es muß aber berücksichtigt werden, daß das unter 
Denkmalschutz stehende Gebäude nicht beseitigt wer
den wird, so daß der Eigentümer gehindert ist, den 
Boden anderweitig auszunutzen. 

Bei der Ermittlung des Bodenwerts ist daher wegen der 
denkmalschutzrechtlichen Beschränkungen ein pau
schaler Abschlag in entsprechender Anwendung von 
Tz. 2.1.3 zu berücksichtigen: 

2.2.2 Bei der Ermittlung der Raummeterpreise für denkmal
geschützte Gebäude oder Gebäudeteile kann die vor
handene Innenausstattung nicht unbeachtet bleiben. 
Dagegen sind besondere Außenausstattungen der 
Gebäude (z . .8. Fassadenornamente, besonders aufwen
dige Freitreppen) bei der Bewertung weder im Raum
meterpreis rioch durch besonderen Ansatz zu erfassen. 

2.2.3 Bei der Wertminderung wegen Alters ist von der 

• 

Lebensdauer auszugehen, die sich aus der Tabelle in • 
Abschn. 41 Abs. 2 BewRGr ergibt. 

Ob die gewöhnliche Lebendauer des Gebäudes durch 
erhebliche, nicht behebbare oder nur mit unverhältnis
mäßig hohen Kosten zu beseitigende Bauschäden ver
kürzt ist (Abschn. 41 Abs. 6 BewRGr), richtet sich nach 
den Verhältnissen des Einzelfalles. Der Restwert nach 
§ 86 Abs: 3 BewG darf jedoch nicht unterschritten wer
den. Behebbare·bauliche Schäden sind nach§ 87 BewG 
in dem Umfang zu berücksichtigen, in dem sie tatsäch
lich bestehen. 

2.2.4 Ermäßigungen nach § 88 BewG werden vornehmlich 
wegen der Lage des Grundstücks, wegen übergroßer 
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Raumhöhen im Gebäude, aber auch wegen übergroßer 
Räume (z. B. übergroße Treppenhäuser, die ebenfalls 
dem Denkmalschutz unterstehen) in Betracht kom
men. Das Ausmaß der Ermäßigung richtet sich nach 
den Verhältnissen des Einzelfalles. 

Im Rahme'n des§ 88 BewG ist der Gebäudewert auß.er
dem wegen der denkmalschutzrechtlichen Beschrän
kungen zu ermäßigen. Tz. 2.1 .3 gilt mit der Maßgabe ent
sprechend, daß es der personellen Berechnung eines 
auf den gesamten Gebäudesachwert bezogenen einheit
lichen Abschlagssatzes nicht bedarf, wenn bei der 
Bewertung' von mehreren Gebäuden oder Gebäudetei
len ausgegangen wurde und von ihnen nur einige unter 
Denkmalschutz stehen; in diesem Fall kann der 
Abschlag vielmehr unmittelbar bezogen auf das ein
zelne Gebäude (Gebäudeteil) gewährt werden. 

2.2.5 Bei Schloßanlagen müssen auch andere nutzbare 
Gebäude, z. B. Pauillons und Orangerien, bewertet 
werderj.. Sie zählen nicht zu den Außenanlagen. 

2.2.6 Für die; Ermittlung des Werts der Außenanlagen gelten 
die vorstehenden Ausführungen über die Ermittlung 
des Gebäudewerts entsprechend. Auch besondere 
Außenanlagen (z. B. Barockgitter) sind nur mit den 
normalen Durchschnittspreisen anzusetzen. Soweit die 
Außenanlagen nicht genutzt werden können (z. B. 
ungenutzte Wasserflächen, Umwehrungen), sind sie 
nicht zu berücksichtigen. · Parkanlagen und sonstige 
nutzbare Anlagen sind j ~doch zu erfassen. 

3. Mindestbewertung 

Soweit für Grundstücke mit Baudenkmälern der Min
destwert nach § 77 BewG anzusetzen ist, sind die 
Anweisungen in Tz. 2.2.1 über die Ermittlung des 
Bodenwerts zu beachten. 

4. Wohnteile von Betrieben der Land- und Forstwirt
schaft 

Steht der Wohnteil eines Betriebs der Land- und Forst
wirtschaft ganz oder teilweise unter Denkmalschutz 
(vgl. Abschn. 1,02 Abs. 6 BewRL), so sind Tz. 2.l.l bis 
2.1.3 bei der Ermittlung des Wohnungswerts entspre-
chend anzuwenden. · 

5. Schlußbestimmung 

878 

Dieser Erlaß tritt an Stelle der bisherigen', inhaltlich 
übereinstimmenden Erlass'e der obersten Finanzbehör
den der Länder. 
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Einheitsbewertung von Grundbesitz, der unter Denkmal
schutz steht 

(Erl. des FM NRW vom 3. Dezember 1985- S 3201 - 1-VA 4) 

1. Der Bezugserlaß*) tritt an die Stelle der Erlasse vom 

23. Oktober 1967 und vom 1. Juli 1968 S 320~ - 1 - ~ 1 
S320 -1- 1 . 

sowie der ergänzenden Rundverfügungen der' Oberfinanz
direktionen des Landes Nordrhein-Westfalen. 

In den Textziffern 4.13 und 4.25 der Richtlinien betr. die 
Abgrenzung desgrundsteuerpflichtigen Grundbesitzes und 
dessen Bewertung bei Mutterhäusern der Diakoniever
bände und Verbände der freien Wohlfahrtspflege, bei Klö
stern usw., mitgeteilt durch Erlaß vom 31. August 1979 
S 3199- 19- VA 4/ G 1102- 10- VA 4, wird deshalb die 
Bezugnahme auf die überholten Erlasse umgestellt auf den 
Bezugserlaß und diesen Erlaß. 

2. Die Denkmaleigenschaft eines Gebäudes (Gebäudeteiles) 
richtet sich nach den Vorschriften des Gesetzes zum Schutz 
und zur Pflege der Denkmäler im Lande Nordrhein-Westfa
len (Denkmalschutzgesetz. - DSchG) vom 11. März 1980, 
geändert durch Art. 7 des Verwaltungsverfahrensrechts
Anpassungsgesetzes vom 18. Mai 1982 und Art. 6 des Geset
zes zur Beschränkung landesrechtlicher Bußgeldvorschrif
ten vom 6. November 1984 (SGV. NW. 224). 

3. Die Ermäßigung des Grundstückswerts auf Grund der Aus
wirkungen. des Denkmalschutzes ist vom Eigentümer unter 
Vorlage des ihm von der Gemeinde ·als Unterer Denkmal
behörde erteilten Bescheids über die Eintragung des Denk
mals in di~ Denkmalliste (§ 3 Abs. 3 DSchG) bzw. über .die 
Anordnung der vorläufigen Unterschutzstellung (§ 4 Abs. 2 

· DSchG) geltend zu machen. Der vorgelegte Bescheid ist 
dem Steuerpflichtigen zurückzusenden. Die Vorlage und 
der Inhalt des Bescheids sind aktenkundig zu machen. Aus 
dem Bescheid ergibt sich, ob das ganze Gebäude, ein Gebäu
deteil oder nur bestimmte Bauteile unter Schutz gestellt 

· sind. In Zweifelsfällen ist die Untere Denkmalbehörde zu 
hören. 

4. Die Ermäßigung auf Grund der Auswirkungen des D,enk
malschutzes ist bereits auf . Fortschreibungszeitpunkte 
innerhalb des Zeitraums der vorläufigen Unterschutzstel
lung zu gewähren. Da ein Abschlag aber nur gerechtfertigt 
ist, wenn die belastenden Auswirkungen langfristig und 
damit nachhaltig sind, sind die Einheitswertfeststellungen 
zu diesen Fortschreibungszeitpunkten nur vorläufig(§ 165 
AO) durchzuführen. Diese Fälle sind vom Finanzamt in 
geeigneter Weise zu überwachen. Wird das Gebäude (der ' 
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Gebäudeteil) zu einem späteren Zeitpunkt als Denkmal in 
die Denkmalliste eingetragen, fällt der Grund für die Vor
läufigkeit weg; die ~inheitswertfeststellung ist dann für 
endgültig zu erklären. Endet die Anordnung der· vorläufi
gen ·Unterschutzstellung, ohne daß 'das Gebäude (der 
Gebäudeteil) in die .Denkmalliste eingetragen wird; ist die 
vorläufige Einheitswertfeststellung unter Wegfall des 
Abschlags zu ändern. 

5. Für Grundstücke mit Gebäuden oder Gebäudeteilen, die 
zwar nicht unter Denkmalschutz gestellt sind, für die aber 
eine Unterhaltungslast durch entsprechenden Beschluß des A 
Fideikommißgerichts über die Auflösung eines Fideikom- • . 
mißvermögens begründet worden ist, gelten die Anweisun-
gen des Bezugserlasses entsprechend. 

6. Die in Tz. 2.1.3.3 des Bezugserlasses getroffene Abschlagsre
gelung für die Fälle des Ertragswertverfahrens, in denen 
von mehreren Gebäuden nur ein Gebäude oder nur ein 
Gebäudeteil bzw. nur ein Bauteil dem Denkmalschutz 
unterliegt, berücksichtigt, daß nach dem maschinellen Ver
fahren der Abschlag stets als Ermäßigung aus sonstigen 
Gründen vom gesamten Grundstückswert im Eingabebo
gen EW 202 bei KZ 31 einzutragen ist. 

7. Beschrä.nkt sich der Denkmalschutz auf Bau teile, kann der 
darauf entfallende Wertanteil am Gebäude nach den Wert
anteilstabellen ermittelt werden, die bei der Berechnung 
der Abschläge wegen Baumängel und Bauschäden 
zugrunde gelegt werden. 
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H auptfeststellung der Einheitswerte des Grundvermögens 
auf den 1. Januar 1964; 

hier: Ertragswertverfahren , Faustregel ftir die Uberprüfung 
der in der Grundstückserklärung angegebenen Wohn
flächen 

Im wesentlichen gleidllautend 
Rdvfg. OFD Düsseldor.f vom 16. Februar 1968- S 3201 A
St 211 
Rdvfg. OFD Köln vom 5. Januar 1968- S 3201- 1-St 211 
Rdvfg. OFD Münster vom 6. Februar 1968 - S 3201 - 14 ·
St 21-33 

Erfahrungen, aus denen allgemeine Regeln für die Uberprü-
. fung der in der Grundstückserklärung angegebenen Wohn
flädlen hergeleitet werden können, liegen zwar noch nicht 
vor. Folgende Faustregel kann jedodl als Anhalt bei der Prü
fung dienen: 

Die Wohnflädle in V o 11 g es c h o s s e n entspridlt etwa 
dem Produkt,.. der Außenmaße des Gebäudes abzüglidl 20 v. H. 
Bei alten Gebäuden erhöht sidl der Absd:llag auf etwa 25 v. H· 
Für D a c h g e s c h o s s e beträgt der Absdllag etwa 40 v. H. 
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Hauptfeststellung der Einheitswerte des Grundvermögens 
auf den 1. Januar 1964; 

hier: Ertragswertverfahren, Faustregel für die Oberprüfung 
der in der Grundstückserklärung angegebenen Wohn
flädlen 

vg\. 

Rdvfg. OFD Düsseldorf vom 18. Juni 1969- S 3201 A
St 211 

Rdvfg. OFD Köln vom 18. April 1969- S 3201 - 1 - St 211 

Rdvfg. OFD Münster vom 8. Mai 1969- S 3201 - 14-
St21-33 

Die mit der Bezugsverfügung• mitgeteilte Faustregel für die 
Oberprüfung der in den Grundstückserklärungen angegebe
nen Wohnflädlen hat sich nach den bisher gewonnenen Erfah
rungen in der Praxis bewährt. Nur bei sehr alten Gebäuden 
reicht der Abschlag bis zu 25 v. H. von der bebauten Fläche 
oft nicht aus, weil diese Gebäude wegen ihrer großen breiten 
Treppen und dicken Mauern vielfach sehr unwirtschaftlich 
gebaut sind. In diesen Fällen kann ein Flächenabzug von 
mindestens 30 v. H. notwendig sein, um eine zutreffende 
Wohnflädle zu erhalten. 

Die Anwendung der Faustregel ist insbesondere für die Fälle 
von Bedeutung, in denen die Grundstücksbeschreibungen hin
sichtlich der Wohnflädle unvollständig oder unzutreffend 
ausgefüllt worden sind. Sie ist 'geeignet, langwierigen Schrift
verkehr mit den Grundstückseigentümern und zeitraubende 
örtliche Besichtigungen zu vermeiden. 

• Die Bezugsverfügungen sind in NfD A I wiedergegeben. 
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Rechtsprechung 

1. Zur Frage, ob die Einheitsbewertung von Wohngrundstük
ken im Ertragswertverfahren gegen den Gleichheitssatz 
des Grundgesetzes verstößt (Vorlage an Bundesverfas
sungsgericht) 

BFH-Beschluß vom 12. Mai 1978 111 R 18176 
(BStB11978 II S. 446) 

Hinweis auf Rechtsprechung 1 zu§ 21 BewG. 

2. Die bei Änderung des tatsächlichen Zustands eines Grund
stücks zu schätzende Miete kann nur bei Vorliegen der 
Voraussetzungen des§ 79 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 BewG bei der 
Einheitswertermittlung zugrunde gelegt werden 

Die bei Wertfortschreibungen unter Berücksichtigung des 
tatsächlichen Zustands des Grundstücks nach den Wertver
hältnissen im Hauptfeststellungszeitpunkt nach§ 791\bs. 5 
BewG 1965 anzusetzende Miete ist zu schätzen. Die 
geschätzte Miete kann unter Berücksichtigung von § 79 
Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 BewG 1965 nur dann der Berechnung des 
Grundstückswerts zugrunde gel~t werden, wenn sie nicht 
um mehr als 20 v. H. von derMiete abweicht, die im Haupt
feststellungszeitpunkt für Räume gleicher oder ähnlicher 
Art, Lage und Ausstattung regelmäßig gezahlt wurde. 

BFH vom 24. September 1985 Il R 238/82 
(BStBl 1986 Il S. 46) 

3. Wertfortschreibung; Wegfall der Eigenschaft "öffentlich 
gefördert" als Änderung der tatsächlichen Verhältnisse 

Der Wegfall der Eigenschaft "öffentlich gefördert" bewirkt 
in bezug auf das Grundstück eine. Änderung der tatsäch-
lichen Verhältnisse. · 

BFH vom 18. Dezember 1985 II R 229/83 
(BStBl1986 II S. 445) 
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Leitblatt zu § 79 BewG 1965 

A Jahresrohmiete-Allgemeines (§ 79 Abs. 1 BewG) 

B Jahresrohmiete - Sdlönheitsreparaturen 
(Absdlnitt 22 BewRG) 

C Ublidle Miete - (§ 79 Abs. 2 Satz 1 BewG) 

D Sdlätzung der üblidlen Miete bei Ein- und Zweifamilien
häusern (§ 79 Abs. 2 Satz 2 BewG) 

E Miete bei GrundstEmervergünsti!fting (§ 79 Abs. 3 BewG) 
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Inhaltsverzeichnis 

§ 79 BewG 1965 
(S 3202) 
A 

Berücksichtigung der verlorenen Baukostenzuschüsse bei der Jah- Jahresrohmiete -
resrohmiete Allgemeines 

2 Jahresrohmiete und übliche Miete 

3 Vermögensteuerrechtliche Behandlung von Umbauaufwendungen 
, auf gemietete und gepachtete Grundstücke 

4 Vergrößerung öffentlich geförderter Wohnungen 

5 Abgrenzung der Änderungen der Wertverhältnisse von den Ände
rungen der tatsächlichen Verhältnisse, Mietänderungen aus der Art 
der Förderung des Wohnungsbaus 

6 Ermittlung der Jahresrohmiete nach den Wertverhältnissen vom 
l. Januar 1964, Umrechnung der Baukosten 

7 Ermittlung der Jahresrohmiete nach den Wertverhältnissen vom 
l. Januar 1964 

8 Wertfortschreibungen der Einheitswerte des Grundvermögens auf 
den l. Januar 1974 und die folgenden Fortschreibungszeitpunkte 
wegen Wegfalls der Grundsteuervergünstigung 

9 Wegfall der Aufwendungsbeihilfe 

lO Wegfall der Mietpreisbeschränkung bei mit Wohnungsfürsorge
mitteln geförderten steuerbegünstigten oder freifinanzierten Woh
nungen 

ll Bewertung grundsteuerpflichtiger Studentenwohnheime mit 
Appartements; 

Im Ertragswertverfahren nach § 79 BewG maßgebende Jahresroh
miete 

12 Berücksichtigung des Wegfalls der Eigenschaft "öffentlich geför
dert" 

... 
13 1. Ermittlung der üblichen Miete nach § 79 Abs. 2 BewG bei 

Inanspruchnahme von Wohnungsfürsorgemitteln; 

2. Ableitung der üblichen Miete für Ein- und Zweifamilienhäuser 
aus der Mietspiegelmiete für Mietwohngrundstücke 

14 Einheitsbewertung von Grundbesitz, dessen Nutzung zu Wohn
zwecken Mietpreis- und Belegungsbindungen unterliegt 
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Hauptfeststellung der Einheitswerte des Grundvermögens auf 
den I. Januar 1964; 

hier: Berücksichtigung der verlorenen Baukostenzuschüsse 
bei der Jahresrohmiete 

(Erl. FinM NW vom 16. Januar 1967- S 3203- 2- V 1) 

Der Bundesminister der Finanzen hat zu der Frage der Be
rücksichtigung der verlorenen Baukostenzuschüsse bei der 
Jahresrohmiete wie folgt Stellung genommen: r .Auch die "verlorenen Baukostenzuschüsse" müssen bei Er
mittlung der Jahresrohmiete nach § 79 BewG 1965 berück
sichtigt werden. Im Schrifttum wird seit längerer Zeit für das 
Recht außerhalb des Steuerrechts die Auffassung vertreten, 
daß derartige Zuschüsse ein Teil des Mietzinses, also eine 
Form von Mietvorauszahlung sind (so z. B. Bertermann, Juri
stische Rundschau 1951 S. 19; Roquette, Mietrecht, 4. Aufl. 
S. 267; Oschmann-Pergande, "Baukosten und Abstandszah
lung", 1958 S. 18,75). Der Bundesgerichtshof ist dieser Auf
fassung gefolgt. Er hat bei vorzeitiger Beendigung eines Miet
vertrages anerkannt, daß einem Mieter, der einen sog. ver
lorenen Zuschuß gegeben hat, ein Erstattungsanspruch nach 
Bereichungsgrundsätzen zusteht (Urteil des Bundesgerichts
hofs vom 12. Februar 1959, Entscheidungen des Bundesge
richtshofs in Zivilsachen Bd. 29 S. 289). Bei einem Konkurs 
des Mieters gehört er deshalb zu seiner Konkursmasse (Urteil 
des Bundesgerichtshofs vom 3. Februar 1959, Neue Juri
stische Wochenschrift 1959 S. 872}. Wesentlich ist bei der 
rechtlichen Beurteilung insbesondere, daß ein Mieter, des
sen verlorener Baukostenzuschuß bei Beendigung des Miet
verhältnisses noch nicht als getilgt gilt, nach Artikel VI des 
Gesetzes zur Änderung des Zweiten Wohnungsbaugesetzes, 
anderer wohnungsbaurechtlicher Vorschriften über die Rück- 
erstattung von Baukostenzuschüssen vom 21. Juli 1961 (Bun
desgesetzblatt 1961 I S. 1041} einen Rückforderungsanspruch 
hat. ,.-

Dementsprechend hat der Bundesfinanzhof mit Urteil vom 
4. Dezember 1962 (Bundessteuerblatt 1963 III S. 120) entschie
den, daß die sog. verlorenen Zuschüsse, die Mieter an die 
Vermieter von Wohnungen zahlen, wegen der nach bürger
lichem Recht vorhandenen Ähnlichkeit mit Mietvorauszah
lungen auch bei der Einkommensteuer .p icht anders als 

ietvorauszahlun en zu behandeln sind. Wegen der Behand
lung er ver orenen au os enzuschüsse bei der Einheits
bewertung kann nichts anderes gelten. 

In welcher Höhe die verlorenen Baukostenzuschüsse bei der 
Ermittlung der Jahresrohmiete berücksichtigt werden müssen, 

9 Bew-Kartel NW, Dezember 1967 -1-
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kann jedoch nur von Fall zu Fall geklärt werden. Hierbei 
werden die vertraglichen Vereinbarungen, insbesondere die 
Dauer des Mietvertrages, von Bedeutung seinj Zweifelsfragen 
müßten jeweils mit dem zuständigen Finanzamt geklärt 
werden." 

9 -2-
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Einheitsbewertung des Grundvermögens auf den 
1. Januar 1964; 

hier: Jahresrohmiete und übliche Miete 

(Er!. FinMin· NW vorn 6. April 1967- S 3202- 3- V l) 
S 3202- I- V I 

1. Umfang der Jahresrohmiete 

a) Wassergeld 

Zu den zur Jahresrohrniete gehörenden Umlagen rechnet das Wasser
geld. Es gehört damit auch zur üblichen Miete.' Das Entgelt gewerbli
cher Betriebe für das sog. "Überwasser", das ist der gewerbliche Was
serverbrauch, rechnet nicht zur 1 ahresrohrniete, sondern nur der Teil 
des Wassergeldes, der mit der üblichen Benutzung zusammenhängt 

b) Treppenreinigungskosten 

Treppenreinigungskosten sind Kosten, die durch die Bewirtschaftung 
. eines Grundstücks laufend entstehen (Hinweis auf die amtliche Begrün
dung des Entwurfs des Änderungsgesetzes zum Bewertungsgesetz, All
gemeines zu den §§52 bis 52d Nr. 4 Abs. 1). Haben die Mieter außer 
der "eigentlichen Miete" bestimmte Bewirtschaftungskosten, insbeson
dere Betriebskosten, zu tragen, so gehören diese zur Jahresrohmiete 
(Abschnitt 21 Abs. 4 BewR Gr). Ohne Bedeutung ist es, ob die danach 
in die Jahresrohrniete einzubeziehenden Treppenreinigungskosten vorn 
Mieter in einem Pauschbetrag oder in der tatsächlich entstandenen Höhe 
gezahlt werden. 

c) Gartenanlagen 

Die von einem Grundstückseigentümer aufgewendeten Kosten für Gar
tenanlagen werden in der Miete für preisgebundenen Wohnraum, in der 
selbstverantwortlich gebildeten Miete und in der Marktmiete berück
sichtigt Die danach auf die Gartenanlagen entfallende anteilige Miete 
oder die ggf. gesondert für die Gartenanlage zu zahlende Miete gehört 
zur Jahresrohrniete im Sinn des Bewertungsgesetzes. Die Kosten für 
die Gartenanlagen müssen auch dann berücksichtigt werden, wenn die 
übliche Miete nach § 79 Abs. 2 BewG 1965 anzusetzen ist 

2. Berücksichtigung von Zinsverbilligungen und 
Annuitätenzuschüssen bei der Jahresrohmiete 

Nach Abschnitt 23 Abs. l BewR Gr darf die übliche Miete für Wohn
raum, der mietpreisrechtlichen Vorschriften unterliegt, die nach diesen 
Vorschriften zulässige Miete nicht überschreiten. Zu der in diesem 
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Zusanunenhang gestellten Frage, ob tatsächliche Mieten - insbeson
dere aber die preisrechtlich gebundenen Mieten - , die durch zinsver
billigte Arbeitgeberdarlehen, Behördendarlehen oder Darlehen im Rah
men des öffentlich geförderten Wohnungsbaus oder durch Zins- oder 
Annuitätenzuschüsse verbilligt worden sind, Mieten sind, die der übli
chen Miete entsprechen, oder ob sie unter den Voraussetzungen von 
§ 79 Abs. 2 BewG erhöht werden müssen, wird folgendes bemerkt: 

Der Begriff der Zins- und Annuitätenzuschüsse ist in diesem Zusam
menhang weit auszulegen. Darunter sind außer den Zuschüssen zur 
Deckung der für Finanzierungsmittel zu entrichtenden Zinsen und Til
gungsleistungen auch Darlehen zur Deckung solcher Zinsen und Til
gungsleistungen sowie Zuschüsse zur Deckung der allgemeinen Bewirt
schaftskosten zu verstehen. Das gilt sowohl in den Fällen nach § 42 
Abs. 6ll. WoBauG als auch in allen anderen Fällen. (Wegen der Behand
lung der zur Jahresrohmiete gehörenden verlorenen Baukostenzuschüs
se vgl. aber meinen Erlaß vom 16. Januar 1967 S 3202 - 2 - V 1.) 
Zinsverbilligte Darlehen und Zuschüsse aus öffentlichen Mitteln, die 
die preisrechtlich zulässige Miete beeinflussen, wirken sich in gleicher 
Weise auch auf die übliche Miete aus. Dasselbe gilt für Darlehen und 
Zuschüsse im Wohnungsbau für Behördenangehörige, bei denen es 
sich überwiegend zugleich um öffentlich geförderten Wohnungsbau 
handelt, so daß hier die "modifizierte Kostenmiete" preisrechtlich zuläs
sig und als vertragliche Jahresrohmiete oder übliche Miete anzusetzen 
ist, und in anderen Fällen einer Mietverbilligung infolge Zinsverbil-
ligung oder gewährter Zuschüsse. · 

Werden zinsverbilligte Arbeitgeber- oder Beamtendarlehen gewährt, 
so können daneben und neben dem Eigenkapital zur Deckung der ent
standenen Gesamtkosten oder der laufenden Kosten auch Mittel für den 
öffentlich geförderten Wohnungsbau eingesetzt oder nicht eingesetzt 
sein: 

Im ersten Fall handelt es sich um öffentlich gefOrderte Wohnungen, 
für die nach den Vorschriften des I. WoBauG (§§ 29 und 30 I. WoBauG, 
§§ 30a und 30b I. WoBauG i. d. F. von Art. V Nr. 1 des Abbaugesetzes 
vom 23. Juni 1960) die Riebtsatzmiete gilt- die an sich schon seltene, ·e 
in § 14 NMVO näher geregelte selbstverantwortlich gebildete Miete 
dürfte in diesen Fällen kaum in Betracht kommen - und für die im 
Geltungsbereich des II.' WoBauG die kostendeckende Miete nach § 72 
II. WoBauG - diese bei Familienheimen evtl. in der Form der Ver
gleichsmiete nach § 72 Abs. 4 II. WoBauG - maßgeblich ist. Diese 
Mieten sind bei der Einheitsbewertung nicht wegen der ZinsverbiHi-
gungen der Arbeitgeberdarlehen bzw. der Beamtendarlehen zu erhöhen 
(Abschnitt 23 Abs. 1 BewR Gr). 
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Im zweiten Fall handelt es sich in der Regel um steuerbegün
stigte Wohnungen, für die eine Preisbindung an sich nur 
dann in Betracht kommt, wenn sich der Mieter auf die Kosten
miete beruft (§ 45 Abs. 5 I. WoBauG, § 85 Abs. 4 II. WoBauG). 
Die Berufung auf die Kostenmiete wird jedoch regelmäßig 
auch bei der Vergabe der Mittel an einen Dritten, der an den 
Arbeitnehmer vermietet, nicht zu erfolgen brauchen, weil 
die Darlehensgeber (Arbeitgeber) mit den Grundstückseigen
tümern regelmäßig vereinbaren, daß die Wohnungen an ihre 
Arbeitnehmer zu einer kostende<kenden Miete, bei der die 
Zinsverbilligung der Darlehen berü<ksichtigt worden ist, ver
mietet werden. Obwohl es in diesen Fällen an einer formel-

, len Berufung der Mieter auf die Kostenmiete fehlt, ist auch 
der durch Arbeitgeberdarlehen bzw. Beamtendarlehen geför
derte steuerbegünstigte Wohnraum als preisgebundener 
Wohnraum im Sinne des § ·45 Abs. 5 I. WoBauG und im Sinne 
des § 85 Abs. 4 II. WoBauG anzusehen. Das bedeutet, daß 
die tatsächlich gezahlten Mieten für die Zwe<ke der Einheits
bewertung nicht um die Zinsverbilligung zu erhöhen sind. 

3. "Uberhöhte J ahresrohmiete" 

Nach § 79 Abs. 1 Satz 1 BewG 1965 ist als Jahresrohmiete 
die Miete maßgebend, die der Mieter vertragsgemäß nach 
dem Stand am Stichtag 1. Januar 1964 umgerechnet für ein 
Jahr zu zahlen hat. Ist ein höherer Mietpreis zwischen den 
Vertragspartnern vereinbart worden, als er sich nach den 
mietpreisrechtlichen Vorschriften ergibt, so ist der höhere 
Mietpreis maßgebend, es sei denn, daß die tatsächliche Miete 
um mehr als 20 v. H. von der sonst in der Gegend üblichen 
Miete abweicht. · '" 
Nach Abschrift 24 Abs. 3 BewR Gr ist in einem Zweifami
lienhaus für die eigengenutzte Wohnung grundsätzlich die 
Miete anzusetzen, die für die vermietete Wohnung erzielt 
wird, soweit die eigengenutzte Wohnung mit der vermieteten 
Wohnung vergleichbar ist, da anzunehmen ist, daß die so 
ermittelte Miete der üblichen Miete entspricht. Die übliche 
Miete darf jedoch nach Absdm. 23 BewR Gr die mietpreis
redltlich zulässige Miete nicht übersteigen. 

4. Unterschiedliche Mieten für die verschiedenen steuer-
begünstigten Wohnungen auf einem GrundsUhk 

Im Einklang mit den preisrechtlichen Vorschriften in unter
schiedlicher Weise und deshalb auch in unterschiedlicher 
Höhe festgesetzte Mieten für die einzelnen Wohnungen auf 
einem Grundstü<k können bei steuerbegünstigtem Wohnraum 
im Sinn der §§ 42 ff. I. WoBauG und im Sinne der §§ 82 ff. 
II. WoBauG vorkommen. Für solchen Wohnraum kann der 
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Vermieter nach § 45 Abs. 1 I. WoBauG oder nach § 85 Abs. 1 
II. WoBauG eine selbstverantwortlich gebildete Miete ver
einbaren. Wenn der Mieter sich jedoch nach § 45 Abs. 2 
I. WoBauG oder nach § 85 Abs. 2 II. WoBauG im ersten Jahr 
auf die Kostenmiete beruft und die vereinbarte Miete 180 
v. H. des Mietrichtsatzes übersteigt (§ 45 Abs. 3 I. WoBauG 
und § 29 NMVO), so gilt die Kostenmiete, mindestens eine 
Miete von 180 v. H. des Mietrichtsatzes. Unter dieser Vor
aussetzung ist der steuerbegünstigte Wohnraum nach § 45 
Abs. 5 I. WoBauG oder nach § 85 Abs. 4 II. WoBauG preis
gebundener Wohnraum. 
Berufen sich bei einem Mietwohngrundstück nur einige der • 
Mieter auf die Kostenmiete, so kann nur für die Wohnung die-
ser Mieter die Kostenmiete nach Abschnitt 23 Abs. 1 BewR Gr 
angesetzt werden, für die Wohnungen der übrigen Mieter 
verbleibt es jedoch bei der vereinbarten selbstverantwortlich 
gebildeten Miete. 
Bei der Schätzung der üblichen Miete für die Eigentümer
wohnung ist zu beachten, welche mietpreisrechtlichen Vor
schriften für die Mieten vergleichbarer vermieteter Wohnun
gen maßgebend sind und daher wahrscheinlich auch im Falle 
der Vermietung der Eigentümerwohnung angewandt würden. 
Dem entsprechend ist bei unterschiedlicher Art der Mietpreis
bildung bei den vermieteten Wohnungen eines Grundstücks 
die Art der Mietpreisbildung bei der Mehrzahl der vermie
teten Wohnungen dieses Grundstücks der Schätzung der 
üblichen Miete für die Eigentümerwohnung zugrunde zu 
legen. Wenn bei einzelnen Wohnungen eines Grundstücks 
eine andere Art der Mietpreisbildung je nach dem Zeitpunkt 
der Begründung der einzelnen Mietverhältnisse erkennbar 
ist, kann bei der Schätzung der üblichen Miete für die Eigen
tümerwohnung auf die Art der Mietpreisbildung bei den etwa 
gleichzeitig mit der Eigentümerwohnung bezogenen Wohnun
gen abgestellt werde~. 
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Vermögensteuerrechtuche Behandlung von Umbauaufwen
dungen auf gemietete oder gepachtete GrundstUcke 

(Erl. FinMin NW vom 11. Juni 1971 - S 3224-8- VC 1) 

Hinweis auf 12 zu§ 68 BewG 1965. 
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Hauptfeststellung der Einheitswerte des Grundvermögens auf 
den 1. Januar 1964; · 

bler: Vergrößerung öffentlldl geförderter Wobnungen 

. . s 3202 - 17 - vc 1 
(Erl. FmMm NW vom 4. A~gust 1971- S 

3106 
_ 

18 
_ VC 

1
) 

Nach § 14 Abs. 2 des Wohnungsbindungsgesetzes 1965 gelten 
Erweiterungen einer öffentlich geförderten Wohnung eben
falls als öffentlich gefördert. Diese Regelung gilt jedoch nach 
§ 7 Abs. 1 Neubaumietenverordnung 1970 vom 14. Dezember 
1970 (BGBl I S.·1660) erst vom 1. September 1965 an. Frei fi
nanzierte Anbauten einer öffentlich geförderten Wohnung 
gelten somit nach der Rechtslage am 1. Januar 1964 entweder 
als frei finanziert oder als steuerbegünstigt. 

Bei der Hauptfeststellung der Einheitswerte des Grundver
mögens auf den 1. Januar 1964 ist deshalb für die nachträglich 
ohne Inanspruchnahme öffentliCher Mittel geschaffenen Räu
me nicht die für öffentlich geförderte Wohnung preisrechtlich 
zulässige Miete, sondern die höhere übliche Miete für steuer
begünstigte oder freifinanzierte Wohnungen anzusetzen. 
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. Einheitsbewertung des Grundbesitzes im Hauptfeststellungs
zeitraum 1964, Fortsdueibungen und Nadlfeststellungen; 

hier: Ermittlung der Jahresrohmiete nadl den Wertverhält
nissen vom 1. Januar 1964 

(Erl. FinMin NW vom 4. Oktober 1972 
s 3202-18-vc 1 
s 3202- 4-vc 1) 

1. Bei allen Grundstücken, bei denen eine freivereinbarte 
Marktmiete als Jahresrohmiete anzusetzen ist, ist die 
Miete dur<h Vergleich mit Marktmieten zu ermitteln, die 
bei der Hauptfeststellung ·auf den 1. Januar 1964 für 
Grundstücke gleicher Art, gleicher Ausstattung und glei· 
eher Lage angesetzt worden sind. Hilfsmittel ist der vom 
Finanzamt aufgestellte Mietspiegel. Soweit Grundstücke 
gleicher Art, gleicher Ausstattung und gleicher Lage nicht 
vorhanden sind, sind ähnliche Vergleichsgrundstücke her· 
anzuziehen. In diesen Fällen ist bei der Ermittlung der 
Jahrsrohmiete der Unterschied zwischen den Grundstük-= 
ken entsprechend zu berücksichtigen. Der Mietspiegel ist 
für solche Grundstücke, die ihrer Art, Ausstattung und 
Lage nach am 1. Januar 1964 in der Gemeinde noch nicht 
vorhanden )Varen, zu ergänzen. 

2. Auch wenn die Kostenmiete anzusetzen ist, ist .der Miet
spiegel des Finanzamts ein geeignetes Hilfsmittel für die 
Ermittlung der Kostenmiete nach den Wertverhältnissen 
vom 1. Januar 1964. 
In den Erlassen vom 1. April 1967 - S 3202 - 4 -V 1 - ~ 

S3202-4-V1 
und vom 5. Mai 196~- - habeich 

S3202-1-V1 
Grundsätze für eine einfache Ermittlung und Verprobung 
der Kostenmiete zur Hauptfeststellung auf den 1. Januar 
1964 bekanntgegeben. Diese Grundsätze gelten entspre
chend für Fortschreibungen und Na<hfeststellungen der 
Einheitswerte nach neuem Recht vom 1. Januar 1974 an, 
wobei aber zu berücksichtigen ist, daß die Kostenmiete 
nach den Wertverhältnissen vom 1. Januar 1964 ermittelt 
werden muß. 
Soll die Kostenmiete bei Fortschreibungen und Nachfest
stellungen entsprechend den vorbezeichneten Erlassen er
mittelt werden, gilt folgendes: 

Anzusetzen sind 
bei steuerbegünstigten Wohnungen 
mit laufender Grundsteuervergünstigung 6 v. H. der Ge
samtkosten, 
ohne laufende Grundsteuervergünstigung 7 v. H. der Ge
samtkosten; 

422 Bew-Kartei NW, 1. Erg.-Lfg. (März 1973) -1-
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bei öffentlhb geförderten Wohnungen 
mit laufender Grundsteuervergünstigung 4,5 v. H. der Ge
samtkosten. 

ohne laufende Grundsteuervergünstigung 5 v . H. der Ge
samtkosten, . 

Als Gesamtkosten sind anzusetzen: 
a) der Grund und Boden mit dem Wert vom 1. Januar 

1964 unter Bead:J.tung etwaiger Änderungen der tat
sächlichen Verhältnisse. Soweit für das Baugrundstück 
nadl § 6 in Verbindung mit § 4 II. BVO ein Kaufpreis, 
eine Entschädigung oder ein Verkehrswert von einem • 
vor dem 1. Januar 1964 liegenden Zeitpunkt für die 
Berechnung der tatsädtlidJ.en Kostenmiete maßgebend 
ist, ist dieser Wert anzusetzen. Entsprechendes gilt für 
vor dem 1. Januar 1964 entstandene Erwerbs- und Er
schließungskosten (vgl. § 6 Abs. 4 und 5 II. BVO); 

b) die Herstellungskosten des Gebäudes und der Außen
anlagen nad:J. den Wertverhältnissen vom 1. Januar 
1964. 

Zur Umredtnung der tatsächlichen Herstellungskosten im 
Zeitpunkt der Bezugsfertigkeit auf die Wertverhältnisse 
vom 1. Januar 1964 ist als Anlage eine Aufstellun,g für 
die Jahre 1964 bis 1971 beigefügt, die in Spalte 1 das je
weilige Jahr der Bezugsfertigkeit, in Spalte 2 den durch
schnittlichen Baupreisindex für Wohngebäude in dem be
treffenden Jahr im Land Nordrhein-Westfalen (aus den 
statistischen Berichten des Statistischen Landesamtes 
Nordrhein-Westfalen M I 4) und in Spalte 3 den Vom
hundertsatz für einen Abschlag von den Herstellungs
kosten des Stichtags zur Anpassung der Herstellungs
kosten an die Wertverhälthisse vom 1. Januar 1964 ent
hält. Bei der Bered:J.nung des Abschlags ist für den 1. Ja-
nuar 1964 ein Preisindex für Wohngebäude von 106,3 
(durchschnittlicher Baupreisindex für 1963; 1962 = 100) 
zugrunde gelegt worden. Zu beachten ist, daß zwar der 
Baupreisindex auf der Grundlage des Jahres 1962 berech
net ist, der Abschlag nach Spalte 3 aber unmittelbar zu 
den Herstellungskosten nach den Wertverhältnissen vom 
1. Januar 1964 führt. 
Die Oberfinanzdirektionen werden gebeten, zu gegebener 
Zeit die Anlage für die Jahre ab 1972 zu ergänzen. 

3. Soweit in einzelnen Fällen für andere Gebäude als Wohn
gebäude die Jahresrohmiete nach den Wertverhältnissen 
vom 1. Januar 1964 aufgrund der Herstellungskosten er
mittelt werden soll, können zur Umrechnung der Her: 

422 -2-



stellungskosten auf die Wertverhältnisse vom 1. Januar 1964 · 
ebenfalls die Abschläge nach Spalte 3 der anliegenden Ta
belle zugrunde gelegt werden. Etwaige Abweichungen beim 
Baupreisindex und dem sich danach zu errechnenden Ab
schlag werden so gering sein, daß eine nennenswerte Aus
wirkung für die Ermittlung des Einheitswerts nicht zu er
warten ist. 

"I Zusatz der Oberfinanzdirektionen: 
Die ln Nr. 2 des Erlaßtextes angeführten Erlasse sind in C 3 und C 4 zu 
§ 79 wiedergegeben. 
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Je Jahr der 
Bezugs-
fertigkeit 

1964 
1965 
1966 
1967 
19681) 

1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 

A~ A'\~ i'~ t 

~~.~~11 l:~ le(e" 

1-(ev-'~ (U.o.wei~o~~.! 

Preisindex für 
Wohngebäude 

im Land 
Nordrhein-
Westfalen 

1962 = 100 

2 

110,8 
114,4 
117.4 
114,7 
119,2 
125,6 
146,1 
160,5 
173,2 
186,3 
201,1 
208,1 

1) Ab 1968 einschließlich Mehrwertsteuer 

588 

Anweisungen 

Abschlag in v. H. 
zur Anpassung 

der Herstellungs-
kosten an die 

Wertverhältnisse 
am 1. Januar 1964 

3 

4,06 
7,08 
9,45 
7,32 

10,82 
15,36 
27,24 
33,76 
38,63 
42,94 
47,14 
48,92 
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Anweisungen 

Einheitsbewertung des Grundbesitzes Im Hauptfeststellungs
zeitraum 1964, Fortschreibungen und · Nachfeststellungen; 
hier: Ermittlung der Jahresrohmiete nach Wertverhältnissen 

vom 1. Januar 1964, Umredl.nung der Baukosten 

Im wesentlidJ.en gleidJ.lautend! 
Rdvfg. OFD Düsseldorf vom 8. August 1977 - S 3202 A
St 21 H 
Rdvfg. OFD Köln vom 2. Februar 1977 - S 3202 - 25 -
St 212 
Rdvfg. OFD Münster vom 11. Juli 1977 - S 3202 - 31 -
St21- 33 

Das Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik Nord
rhein-Westfalen hat sämtlidJ.e Preisindizes für Bauwerke auf 
das Basisjahr 1970 (bisher 1962) umgestellt. Es hat in seinem 
Heft .Statistische BeridJ.te, Preisindizes für Wohn- und NidJ.t
wohngebäude, Instandhaltung und Straßenbau in Nordrhein
Westfalen" vom Februar 1977 hierzu ausgeführt: 

.In der Bauweise haben sidJ. seit 1962 entsdJ.eidende 
Wandlungen ergeben, die bei den lndexberedJ.nungen 
berücksidJ.tigt werden müssen, damit die Ergebnisse rea
listisdJ. sind. Sie haben in neuen bundeseinheitlidJ.en 
Wägungsunterlagen ihren Niedersdtlag gefunden, die 
den Baupreisindizes als feste Größen zugrunde liegen. 

Die für 1976 erstmalig bekanntgegebenen Indexwerte 
beziehen sidJ. demnadJ. auf die Bauweise des Jahres 1970. 
Die Preisindizes für den Wohnungs- und Straßenbau auf 
der Basis 1970 = 100 wurden bis Februar 1968 zurück
gerechnet. Für den Zeitraum vor Februar 1968 erfolgte 
die RückredJ.nung nadJ. der Entwicklung der Indizes auf 
früheren Basisjahren." 

Die Umstellung der Preisindizes für Bauwerke madtt eine 
NeuberedJ.nung der für die einzelnen Jahre anzuwendenden 
AbsdJ.läge in v. H. zur Anpassung der Herstellungskosten an 
die Wertverhältnisse am 1. Januar 1964 erforderlidJ.. 

In der Anlage sind die neuermittelten Preisindizes für 
Wohngebäude sowie die entspredJ.enden AbsdJ.läge zusam
mengestellt. IdJ. bitte, künftig diese neue Tabelle anzuwen
den. 

767 Bew-Kartel NW , 14. Erg.:Lfg. (Okt. 1982) e Ersatzblatt e - 5 -
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Anweisungen 

Anlage 

Jahr der Bezugs- Preisindex für Abschlag in v. H. 
fertigkeit bzw. Wohngebäude im zur Anpassung der 
Jahr der Preiskal- Land Nordrhein- Herstellungskosten 
kulation') Westfalen an die Wertver-

1970 = 100 hältnisse am 
I. I. 1964 

I 2 3 

1963 72,4 -.. i964 75,4 3,98 
1965 77,9 7,06 
1966 79,9 9,39 
1967 78,1 7,29 
1968'') 81,1 10,73 
1969 85,7 15,52 
1970 100 27,60 
1971 109,8 34,06 
1972 . 118 38,64 
1973 126,9 42,95 
1974 137 47,15 
1975 141,1 48,69 
1976 146,2 50,48 
1977 153,2 52,74 
1978 161 ,5 55,17 
1979 174,2 58,44 

') Hinweis aur den Erlaß des FinMin NW vom 9. II. 1973 S 3202 - 18 -
VC I, wiedergegeben in A 7. 

'') Ab 1968 einsmließlim Mehrwertsteuer . 

Hinweis! 

Ab 1980 ist Basis .1976 = 100" zugrunde zu legen; vgl. 
Seiten 7 bis 9 der Karteianweisung! 

767 • Ersatzblatt • - 6-
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Anweisungen 

Einheilsbewertung des Grundbesitzes Im Hauptfeststellungs
zeitraum 1964, Fortschreibungen und Nachfeststellungen: 

Ermittlung der Jahresrohmiete nach Wertverhältnissen vom 
1. Januar 1964; Umrechnung der Baukosten 

Gleichlautend! 

Rdvfg. OFD Düsseldorf v. 20. Juli 1981- S 3202-2- St 21 H 
Rdvfg. OFD Köln v. 11. Juni 1981- S 3202-25- St 212 

Rdvfg. OFD Münster v. 3. Juli 1981 - S 3202 - 31 -
St 21-33 

Das Landesamt für Datenverarbeitung. und Statistik Nord
rhein-Westfalen hat sämtliche Preisindizes für Bauwerke auf 
das Basisjahr 1976 (bisher 1970) umgestellt. Es hat in seinem 
Heft .Statistische Berichte, Preisindizes für Wohn- und 
Nichtwohngebäude, Instandhaltung und Straßenbau in Nord
rhein-Westfalen" vom 19. Januar 1981 hierzu ausgeführt: 

.In der Bauweise haben sich seit 1970 entscheidende 
Wandlungen ergebep, die bei den Indexberechnungen 
berücksichtigt werden müssen, damit die Ergebnisse 
realistisch sind. Si.e haben in neuen bundeseinheitlichen 
Wäg~ngsunteriagen ihren Niederschlag gefunden, die 
den Baupreisindizes als feste Größen zugrunde liegen. 

Die für 1980 erstmalig bekanntgegebenen Indexwerte 
beziehen sich demnach auf die Bauweise des Jahres 1976. 
Für den Zeit11aum vor Februar 1976 erfolgte die Rück
rechnung der Preisindizes für den Wohnungs- und Stra
ßenbau nach der Entwicklung der Indizes früherer Basis
jahre." 

Die Umstellung der Preisindizes für Bauwerke macht eine 
Neuberechnung der für die einzelnen Jahre anzuwendenden 
Abschläge in v. H. zur Anpassung der Herstellungskosten 
an die Wertverhältnisse am 1. Januar 1964 erforderlich. In 
der Anlage s;ind die neuermittelten Preisindizes für Wohn
gebäude sowie die entsprechenden Abschläge zusammen
gestellt. 

Ich bitte, künftig diese neue Tabelle anzuwenden. 

767 Bew-Kartei NW, 14. Erg .• Lfg. (Okt , 1982) -7-
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Jahr der Bezugslertig
keit bzw. Jahr der 
Preiskalkulation ") 

1 

1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968**) 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 

Preisindex für Wohn
gebäude im Lande 

Nordrhein-W estfalen 
1976 = IOD 

2 

49,5 
51,6 
53,3 
54,7 
53,4 
55,5 
58,6 
68,4 
75,1 
80,7 
86,8 
93,7 
96,5 

100,0 
104,7 
110,6 
119,5 
131,9 
139,8 

Anweisungen 

Abschlag in v . H . zur 
Anpassung der Her

s tellungsk osten an die 
Wertverhältnisse am 

01. 01. 1964 

3 

-.-
4,07 
7,13 
9,51 
7,30 

10,81 
15,53 
27,63 
34,09 
38,66 
42,97 
47,17 
48,71 
50,50 
52,72 
55,24 
58,58 
62,47 
64,59 

') Hinweis auf den Erlaß des FM NW vom 09. 11 . 1973 S 3202 - 18 -
V C I , wiedergegebe n in A 7. 

"") Ab 1968 einschli eßlich Mehrwertsteue r 
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Anweisungen 

E inheitsbewertung des Grundbesitzes im 
Hauptfeststellungszeitraum 1964, Fortschreibungen und 
Nachfeststellungen: 

Ermittlung der J a hresrohmiete nach den Wertverhältnissen 
vom 1. Januar 1964 und Um rechnung der Baukosten 

Gleichlautend! 
Rdvfg. OFD Düsseldorf vom 20. Juli 1983 - S 3202 - 2 - St 21 H 
Rdvfg. OFD Köln vom 30. Mai 1983- S 3202-25- St 212 
Rdvfg. OFD Münster vom 22. Juni 1983- S 3202- 31-St 21 - 33 

Das Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik Nordrhein-Westfa
len hat die Preisindizes für Bauwerke auf das Basisjahr 1980 (früher 
1976) umgestellt. Es hat in seinem Heft "Statistische Berichte, Preis
indizes für Wohn- und Nichtwohngebäude, Instandhaltung und Stra
ßenbau in Nordrhein-Westfalen - November 1982". hierzu u. a. ausge
führt: 

"Seit der Indexumstellung im Jahre 1976 haben sich die Bauver
hältnisse geändert. Dies zeigte sich u. a. an der rückläufigen Markt
bedeutung bestimmter Bauleistungen und an neuen Bauweisen. Der 
Wandel muß bei der Berechnung realistischer Indizes berücksich
tigt werden. Dazu sind die den Baupreisindizes als feste Größe 
zugrunde liegenden bundeseinheitlichen Wägungsunterlagen aktua
lisiert worden. Die für November 1982 bekanntgegebenen Preisin
dizes beziehen sich nun erstmals auf die Bauverhältnisse des Jahres 
1980. Die Indexreihen auf dem neuen Basisjahr werden für 
Berichtsperioden vor 1980 nach der Entwicklung der Indizes frü
herer Basisjahre zurückgerechnet." 

Diese Umstellung macht eine Neuberechnung der für die einzelnen 
Jahre anzuwendenden Abschläge in v. H. zur Anpassung der Herstel
lungskosten an die Wertverhältnisse arn 1. Januar 1964 erforderlich. 

In der beigefügten Anlage sind die neuermittelten Preisindizes für 
Wohngebäude sowie die entsprechenden Abschläge zusammengestellt. 

994 Bew-Kartei NW, 18. Erg.-Lfg. (Juli 1995) • Ersatzblatt • 
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994 

Anweisungen 

Anlage 

Jahr der Preisindex für Abschlag in v. H. 
Bezugsfertigkeit Wohngebäude im Lande zur Anpassung der 

bzw. Jahr der Nordrhein-Westfalen Herstellungskosten an 
Preiskalkulation*) 1980 = 100 die Wertverhältnisse 

am 1. Januar 1964 

2 3 

1963 37,5 

1964 39,1 4,09 

1965 40,4 7,18 

1966 41,5. 9,64 

1967 40,5 7,41 

1968**) 42,1 10,93 

1969 44,4 15,54 

1970 51,9 27,75 

1971 56,9 34,10 

1972 61,2 38,73 

1973 65,8 43,01 

1974 71,0 47,18 

1975 73,2 48,77 

1976 75,8 50,53 

1977 79,4 52,77 

1978 83,8 55,25 

1979 90,6 58,61 

1980 100,0 62,50 

1981 106,1 64,66 

1982 109,3 65,69 

1983 111,6 66,40 

1984 114,4 67,22 

1985 114,8 67,34 

1986 ll5.,8 67,62 

1987 117,8 68,17 

1988 120,4 68,85 

1989 124,2 69,81 

*) Hinweis auf den FinMin NW-Erlaß vom 9. November 1973 - S 3202- 18 
- VC 1, wiedergegeben in A 7. 

**) Ab 1968 einschließlich Mehrwertsteuer 

• Ersatzblatt • - 10 -
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Anweisungen 

Einheitsbewertung des Grundbesitzes im 
Hauptfeststellungszeitraum 1964, Fortschreibungen und 
Nachfeststellungen: 

Ermittlung der Jahresrohmiete nach den Wertverhältnissen 
vom 1. 1. 1964; Umrechnung der Baukosten 

Gleichlautend! 
Rdvfg. OFD Düsseldorf vom 28. Juli 1992- S 3202- 2- St 214 
Rdvfg. OFD Köln vom 4. Februar 1991 - S 3202-25- St 212 
Rdvfg. OFD Münster vom 26. Februar-S 3202- 31 - St 21-33 

Das Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik Nordrhein-Westfa
len hat die Preisindizes für Bauwerke auf das Basisjahr 1985 (früher 
1980) umgestellt. Es hat in seinem Heft "Statistische Berichte, Preis
indizes für Wohn- und Nichtwohngebäude, Instandhaltung und Stra
ßenbau in Nordrhein-Westfalen-November 1990" hierzu u. a. ausge
führt: 

"Die Baupreisindizes werden für die Perioden vom November 1990 
an nur noch nach den Bauverhältnissen des neuen Basisjahres 1985 
berechnet: 

Indexreihen auf dem neuen Basisjahr berücksichtigen für Zeiten 
vor 1985 die Entwicklung der Indizes früherer Basisjahre. Index
reihen auf früheren Basisjahren wurden von dem neuen Basisjahr 
an durch neue Werte, die die geänderten Bauverhältnisse berück
sichtigen, ersetzt; für Zeiten vor dem neuen Basisjahr blieben sie 
jedoch unverändert." 

Diese Umstellung machte eine Neuberechnung der für die einzel
nen Jahre anzuwendenden Abschläge in v. H. zur Anpassung der 
Herstellungskosten an die Wertverhältnisse am 1. I. 1964 erforder
lich. 

In der beigefügten Anlage sind die neuermittelten Preisindizes für 
Wohngebäude sowie die entsprechenden Abschläge zusammenge
stellt. 

Ich bitte, künftig diese neue Tabelle .anzuwenden. 

995 Bew-Kartei NW, 18. Erg.-Lfg. (Juli 1995) 
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Anweisungen 

Anlage 

Jahr der Preisindex für Abschlag in v. H. 
Bezugsfertigkeit Wohngebäude im Lande zur Anpassung der 

bzw. Jahr der Nordrhein-Westfalen Herstellungskosten an 
Preiskalkulation *) 1985 = 100 die Wertverhältnisse 

am I. Januar 1964 

2 3 

1963 32,7 

1964 34,1 4,11 

1965 35,2 7,11 

1966 36,1 9,42 

1967 35,3 7,37 

1968**) 36,6 10,66 

1969 38,7 15,50 

1970 45,2 27,66 

1971 49,6 34,07 

1972 53,3 38.65 

1973 57,3 42,93 

1974 61,9 47,17 

1975 63,8 48,75 

1976 66,1 50,53 

1977 69,2 52,75 

1978 73,1 55,27 

1979 79,0 58,61 

1980 87,2 62,50 

1981 92.4 64,61 

1982 95,3 65.69 

1983 97,2 66,36 

1984 99,7 67,20 

1985 ,100,0 67,30 

1986 100,8 67,56 

1987 102,5 68,10 

1988 104,6 68,74 

1989 108,0 69,72 

1990 ll4,1 71,34 

1991 121,5 73,09 

1992 128,7 74,59 

1993 135,1 75,80 

*) Hinweis auf den FinMin NW-Er1aß vom 9. November 1973- S 3202- 18 
- VC 1, wiedergegeben in A 7. 

**) Ab 1968 einschließlich Mehrwertsteuer 
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Anweisungen 

Einheitsbewertung des Grundbesitzes. im 
Hauptfeststellungszeitraum 1964; 

Fortschreibungen und Nachfeststellungen: 

Ermittlung der Jahresrohmiete nach den Wertverhältnissen 
vom 1. 1. 1964; 

Umrechnung der Baukosten 

• Gleichlautend! 

Rdvfg. OFD Düsseldorf vom 13. Juli 1995 - S 3202- 2- St 214 
Rdvfg. OFD Köln vom 6. Februar 1995- S 3202-25- St 211 
Rdvfg. OFD Münster vom 15. Mai 1995- S 3202- 31-St 21-33 

Das Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik Nordrhein-Westfa
len hat die Preisindizes für Bauwerke auf das Basisjahr 1991 (früher 
1985) umgestellt. Es hat in seinem Heft "Statistische Berichte, Preis
indizes . für Wohn- und Nichtwohngebäude, Instandhaltung und Stra
ßenbau in Nordrhein-Westfalen-November 1994" hierzu u. a. ausge
führt. 

"Vom Umstellungsmonat an (August 1994) werden Baupreisindi
zes nur noch nach den Bauverhältnissen des neuen Basisjahres 
(1991) berechnet. Die vor dem Umstellungsmonat bereits veröf- · 
fentlichten Indexwerte werden von Anfang des neuen Basisjahres 
an aktualisiert, d. h. durch neue Werte (die die aktuelleren Bauver
hältnisse des neuen Basisjahres berücksichtigen) ersetzt; Indexwer
te vor dem neuen Basisjahr 1991 bleiben unverändert. Indexwerte 
auf dem neuen Basisjahr werden für Zeiten vor 1991 nach der Ent
wicklung der Indizes auf früheren Basisjahren zurückgerechnet 
Indexreihen früherer Basisjahre werden mit der Preisentwicklung 
des neuen Wägungsschemas fortgeschrieben." 

Die Umstellung erfordert eine Neuberechnung der für die einzelnen 
Jahre anzuwendenden Abschläge in v. H. zur Anpassung der Herstel

· lungskosten an die Wertverhältnisse am 1.. 1. 1964. 

In der beigefügten Anlage. sind die neu ermittelten Preisindizes für 
Wohngebäude sowie die entsprechenden Abschläge zusammengestellt. 

Ich bitte, künftig diese neue Tabelle anzuwenden. 

995 Bew-Kartei NW, 18. Erg.-Lfg. (Juli 1995) 
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Anweisungen 

Anlage 

Jahr der Preisindex für Abschlag in v. H. 
Bezugsfertigkeit Wohngebäude im zur Anpassung der 

bzw. Jahr der · Land Nordrhein- Herstellungskosten an 
Preiskalkulation*) Westfalen die Wertverhältnisse 

1991 = 100 am l . 1. 1964 
2 3 

1963 27,0 

1964 28,0 3,57 
1965 28,9 6,57 
1966 29,8 9,40 
1967 29,0 6,90 
1968**) 30,2 10,60 
1969 31,9 15,36 
1970 37,2 27,42 
1971 40,9 33,99 
1972 43,9 38,50 
1973 47,2 42,80 
1974 51,0 47,06 
1975 52,6 48,67 
1976 54,4 .. 50,37 
1977 57,0 52,63 
1978 60,3 55,22 
1979 65,0 58,46 
1980 71,8 62,40 
1981 76,1 64,52 
1982 78,5 65,61 
1983 80,1 66,29 
1984 82,1 67,11 
1985 82,3 67,19 
1986 83,0 67,47 
1987 84,4 68,01 
1988 86,2 68,68 
1989 89,0 69,66 
1990 94,0 71,28 
1991 100,0 73,00 
1992 106,0 74,53 
1993 111,3 75,74 
1994 114,4 76,40 

*) Hinweis auf den Erlaß des Finanzministeriums des Landes Nordrhein-West-
falen vom 9. II. 1973 S 3202- 18- V CI, mitgeteilt durch Verfügung vom 
4. I. 1974- S 3202 A-St 211 (Bew-Kartei NW, zu§ 79 A Nr. A 7) 

**) Ab 1968 einschließlich Umsatzsteuer 
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Anweisungen 

Einheitsbewertung des Grundbesitzes im Hauptfeststellungs
zeitraum 1964, Fortschreibungen und Nachfeststellungen; 

hier: Ermittlung der Jahresrohmiete nach den Wertverhält-
nissen vom 1. Januar 1964 

(Erl. FinMin NW vom 9. November 1973 - S 3202 - 18 -
vc 1) 

Nach Nr. 2 des Bezugserlasses• vom 4. Oktober J972 sind zur 
Ermittlung der Kostenmiete die Herstellungskosten im Zeit
punkt der Bezugsfertigkelt auf die Wertverhältnisse vom 
1. Januar 1964 umzurechnen. 

Diese Anweisung gilt nur, wenn der Bauunternehmer bzw. die 
einzelnen Bauhandwerker bei der Herstellung des Gebäudes 
die Baukosten nach den jeweils geltenden Preisen im Jahr 
der Bauausführung berechnet haben. 

Bei Objekten mit sogenannten Festpreisen kann zwischen 
dem Angebot zu einem Festpreis und der Bezugsfertigkeit 
ein erheblicher Zeitraum liegen. Die Umrechnung der Bau
kosten nach dem Bauindex im Jahr der Bezugsfertigkeit wür
de hier zu erheblichen Abweichungen vom richtigen Ergeb
nis führen. Deshalb ist in diesen Fällen der Umrechnung der 
Baukosten der Bauindex zugrunde zu legen, der dem Jahr der 
Preiskalkulation entspricht. 

• Der Bezugserlaß ist der in A 6 zu § 79 BewG 1965 wiedergegebene Erlaß 
FinMin NW vom 4. Oktober 1972 -
S 3202 - 18 - VC I 

S 3202 - 4 - VC I 

485 Bew-Kartei NW, 8. Erg.-Ltg. (Februar 1974) -1-

§ 79 BewG 1965 
(S 3202) 

A1 



' 

Wertfortschreibungen der Einheitswerte des Grundvermö
gens auf den 1. Januar 1974 und die folgenden Fortschrei-. 
bunqszeitpunkte wegen Wegfalls der Grundsteuervergünsti
gung 

(Erl. FinMin NW vom 27. N.ov. 1974- S 3106 -24- V CI) 

Hinweis auf A II zu § 22 BewG 1965. 

544 Bew·Kartei NW, 9. Erg.-Lfg. (Mai 1975) -I-

§ 79 BewG 1965 
(S 3202) 
AB 



Fortschreibung der Einheitswerte des Grundvermögens im 
Hauptfeststellungszeitraum 1964; 

hier: Wegfall der Aufwendungsbelhilfe 

(Erl. FinMin NW vom 3. Febr. 1975- S 3106 - 26- V C 1) 

Hinweis auf A 12 zu § 22 BewG 1965. 

545 Bew-Kartei NW, 9. Erg.-Ltg. (Mai 1975) -I-

§ 79 BewG 1965 
(S 3202) 
A9 

. \ 



I 

Anweisungen 

Einheitsbewertung des Grundvermögens; 
hier: Wegfall der Mletpreisbesduänkung bei mit Wohnungs

fürsorgemitteln geförderten steuerbegtlnstlgten oder 
freifinanzierten Wohnungen 

(Erl. FinMin NW vom 20. 12. 1978 -:- S 3106- 51 -V A 4) \ 

Hinweis auf A 17 zu§ 22 BewG. 

670 Bew-Kartei NW, 12. Brg.-Lig. (Juni 1979) - 1 -

§ 79 BewG 1965 
(S 3202) 
AlO 



Anweisungen 

Bewertung grundsteuerpflldttiger Studentenwohnheime mit 
Appartements ; 
Im Ertragswertverfahren nadt § 79 BewG maßgebende J ah
resrohmiete 

(Er!. FinMin NW vom 11. Sept. 1979- S 3202-30- VA 4) 

Bei der Einheitsbewertung von grundsteuerpflichtigen Stu
dentenwohnheimen mit Appartements, die mit öffentlichen 
Mitteln i. S. des II. WoBauG gefördert worden sind, ist die 
Kostenmiete für öffentlich geförderte Wohnungen - - Wert
verhältnisse 1. 1. 1964 - als Jahresrohmiete zugrunde zu 
legen. Bundes- und/oder Landesmittel nach den Richtlinien 
für die Studentenwohnraumförderung (veröffentlicht durch 
die Bekanntmachung des Ministers für \ Vissenschaft und 
Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen vom 10. 11. 1976, 
MB!. NW. 1976 S. 2540, geändert durch RdErl. vom 20. 3. 
1978, MB!. NW. 1978 S. 691, SMBI. NW. 2230) gelten nicht 
als öffentliche Mittel i. S. der Wohnungsbaugesetze. Die 
entsprechend geförderten Wohnräume unterliegen damit 
nicht unmittelbar ' den Mietpreisbeschränkungen nach § 72 
II. WoBauG. Nach Abschnitt 9.3 der o . a . Förderungsricht
linien des Bundes und der Länder darf der Mietzinsanteil, 
der auf die Uberlassung des Wohnleerraums entfällt, höch
stens den Betrag ausmachen, der bei entsprechender An
wendung der Mietpreis- und Mietpreisberechnungsvorschrif
tel_l für öffentlich geförderten Wohnraum zulässig ist. Des
halb sind die nach den o. a. Richtlinie!}. geförderten Studen
tenwohnheime unter . Zugrundelegung der Kostenmiete für 
öffentlich geförderte Wohnungen Wertverhältnisse 1. 1. 
1964- zu bewerten. 

727 Bew-Kartei NW, 13. Erg.-Lfg. (Juli 1981) -I -

§ 79 BewG 1965 
(S 3202) 
All 



Wertfortschreibungen und Nachfeststellungen der 
Einheitswerte des Grundvermögens nach neuem Recht; 
hier: Abgrenzung der Änderungen der Wertverhältnisse von 

den Änderungen der tatsächlichen Verhältnisse, 
Mietänderungen aus der Art der Förderung des 
Wohnungsbaues 

EI F M. NW 19 J · 2 S 3106- 18- V C 1) ( r . m m vom . um 197 S 3202 _ 17 _ V C 1 

Nach Abschnitt 1 Abs. 2 Satz 2 des Erlasses vom 14. Januar 1972 
S 3106-20- V C 1 (BStB11972 II S. 30) gehören der Wegfall und die 
Änderung von mietpreisrechtlichen Vorschriften zu den Wertverhält
nissen. Deshalb ist bei Fortschreibungen und Nachfeststellungen nach 
neuem Recht diejenige Miete zugrunde zu legen, die für das Grund
stück am 1. Januar 1964 unter Berücksichtigung des tatsächlichen 
Zustandes des Grundstücks im Feststellungszeitpunkt anzusetzen gewe
sen wäre. 

§ 79 BewG 1965 
(S 3202) 
AS 

Nicht zu den Wertverhältnissen, sondern zu den tatsächlichen Verhält- Hinweis auf A 14! 
nissengehörtjedoch eine nach dem 1. Januar 1964 eingetretenen Ände-
rung der sich aus der Art der Förderung des Wohnungsbaus ergebenden 
Mieten. Bei den Fortschreibungen und Nachfeststellungen zum 1. Janu-
ar 1974 kommt es deshalb darauf an, ob es sich bei den zu bewertenden 
Wohnungen oder Erweiterungsbauten am Stichtag um öffentlich geför-
derten, steuerbegünstigten oder freifinanzierten Wohnungsbau handelt. 
So ist sowohl für vor als auch nach dem 1. September 1965 bezugs-
fertig gewordene Ausbauten und Erweiterungsbauten öffentlich geför- Hinweis auf C 11 zu 
derter Wohnungen, die seit dem 1. September 1965 nach § 14 WoBindG § 79 BewG 1965! 
der Sozialbindung unterliegen, bei Fortschreibungen und Nachfeststel-
lungen nach neuem Recht stets die Kostenmiete nach den Wertverhält-
nissen vom 1. Januar 1964 anzusetzen.) 

Zusatz: Es wird auch auf A 4 zu § 79 BewG 1965 hingewiesen. 

993 Bew-Kartei NW, is. Erg.-Lfg. (Juli 1995) • Ersatzblatt • - 1 -



Anweisungen 

Einheitsbewertung der bebauten Grundstücke im Ertrags
wertverfahren: 

Berücksichtigung des Wegfalls der Eigenschaft "öffentlich ge
fördert" 

(Erl. des FM NRW vom 22. Februar 1985 - S 3106 - 25 -' VA 4 I 
S 3106- 20 - VA 4) . 

Die Kostenmiete (Wertverhältnisse 1. Januar 1964) für öffent
lich geförderte Nachkriegspauten bleibt bis zu dem Zeitpunkt 
maßgebend, in dem die Eigenschaft "öffentlich gefÖrdert" nach 
dem Wohnungsbindungsgesetz wegfällt. Das gilt auch dann, 
wenn nicht alle aus der Eigenschaft "öffentlich gefördert" fol
genden Bindungen (Belegungsbindung, Mietpreisbindung, 
Zweckentfremdungsverbot) bis zum Ende dieser Eigenschaft 
fortbestehen. Es verbleibt daher bei den bisherigen Regelun
gen. Danach wird im Falle der Beendigung der Eigenschaft 
"öffentlich gefördert" erst auf den Feststellungszeitpunkt, der 
dieser tatsächlichen · Änderung folgt, eine Wertfortschreibung 
angeordnet, bei der insbesondere die höhere Miete (Wertver
hältnisse 1. Januar 1964) für frei finanzierte Nachkriegsbauten 
zugrunde zu legen . ist (vgl. insbesondere Abschnitt 1 Abs. 2 
letzter Satz des Erlasses vom 14. Januar 1972 S 3106 - 20- V C 1, 
BStBI I S. 30). Das Ende der Eigenschaft "öffentlich gefördert" 
ist von der Stelle, die die Bindungen zu überwachen hat, dem 
Finanzamt mit:l;uteilen. 

807 Bew-Kartei NW, 15. Erg.-Lfg. (Juni 1985) - 1 -

§ 79 BewG 1965 
(S3202) 
A12 
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Anweisungen 

Einheitsbewertung des Grundvermögens: 

§ 79 BewG 1965 
(S 3202) 
A 13 

1. Ermittlung der üblichen Miete nach § 79 Abs. 2 BewG bei Teilweise überholt! 
Inanspruchnahme von Wohnungsfürsorgemitteln; Hinweis auf A 14! 

2. Ableitung der üblichen Miete für Ein- und 
Zweifamilienhäuser aus der Mietspiegelmiete für 
Mietwohngrundstücke 

(Erl. des FM NRW vom 8. Mai 1985- S 3202-4- VA 4 I S 3202-
1- VA 4) 

1. Nach dem o. a. Urteil III R 18176 ist für steuerbegünstigten eigen
genutzten Wohnraum, der infolge Förderung mit Darlehen aus Woh
nungsfürsorgemitteln des Bundes oder der Länder der gleichen Miet
preisbindung unterliegt wie öffentlich geförderter Wohnungsbau und 
der durch ein langfristiges Wohnungsbesetzungsrecht des Arbeitge
bers belastet ist, die übliche Miete aus dem Mietspiegel für den 
öffentlich geförderten Wohnungsbau abzuleiten. Damit hat der Bun
desfinanzhof bestätigt, daß die aus der Förderung des Wohnungs
baus mit Wohnungsfürsorgemitteln i. S. des § 87a li. WoBauG her
rührenden Belastungen und Beschränkungen bei der Einheitsbewer
tung wertmindernd zu berücksichtigen sind. 

Der Urteilsfall betrifft ein Grundstück außerhalb des Landes 
Nordrhein-Westfalen. Im Land Nordrhein-Westfalen darf im Fall 
der Vermietung einer mit Wohnungsfürsorgemitteln i. S. des § 87a 
Il. WobauG geförderten Wohnung zwar auch nur die Kostenmiete 
erhoben werden. Diese Wohnungen unterliegen insoweit aber nicht 
der gleichen Mietpreisbindung wie der öffentlich geförderte Woh
nungsbau, als die Kostenmiete nicht wie im öffentlich geförderten 
Wohnungsbau durch die aufgrund der Ermächtigung im § 72 Abs. 3 
II. WoBauG festgesetzten Höchstsätze beschränkt ist. Maßgebend . 
ist vielmehr die Kostenmiete ohne Begrenzung auf einen festen 
Höchstsatz. Deshalb ist bei der Bewertung der mit Wohnungsfür
sorgemitteln i. S. des § 87a II. WoBauG geförderten Wohnungen in 
Nordrhein-Westfalen wie bisher die übliche Miete aus der für steu
erbegünstigte Nachkriegsbauten geltenden Kostenmiete (Gruppe lli 
des Mietspiegels) abzuleiten. Dabei ist die Zinsverbilligung der 
Wohnungsfürsorgemittel durch einen Abschlag zu berücksichtigen. 

Die im Erlaß vom 13. 6. 1975 S 3202 - 4 - V C 1 *) getroffene 
einheitliche Regelung zur Verprobung der Kostenmiete für öffent
lich geförderte Wohnungen und für mit Wohnungsfürsorgemittel 
geförderte Wohnungen wird durch die Rechtsprechung des Bun
de&finanzhofs nicht berührt. Die Begrenzung der Kostenmiete auf 

*) Der Erlaß ist in D 2 wiedergegeben. 
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Anweisungen 

die festgesetzten Höchstsätze für den öffentlich geförderten Woh
nungsbau ist in dem Hundertsatz nicht berücksichtigt. Sie ist erst 
bei dem endgültigen Ansatz der üblichen Miete zu beachten. 

Bezüglich der Wertfortschreibungen wegen Wegfalls der Belastun
gen und Beschränkungen aus der Förderung mit Wohnungsfürsor
gemitteln nach § 87a li. WoBauG verbleibt es bei den bisherigen 
Weisungen. 

2. Nach den o. a. Urteilen des Bundesfinanzhofes ist bei Ableitung der 
üblichen Miete für Einfamilienhäuser aus der Mietspiegelmiete für 
vergleichbare Wohnungen in Mietwohngrundstücken die Annehm- A 
lichkeit des Wohnens im eigenen Einfamilienhaus durch einen ange- W" 
messenen Zuschlag zu berücksichtigen. Soweit der Bundesfinanz~ 
hof auf den in der Literatur veröffentlichten Begleittext zu den für 
die Finanzämter des Landes Nordrhein-Westfalen als Beispiele auf-
gestellten Mustermietspiegeln Bezug genommen hat, ist zu bemer-
ken, daß dieser Begleittext die Erläuterungen zu den Mustermiet-
spiegeln nicht zutreffend wiedergibt. Zuschläge sind in diesen Erläu-
terungen ausdrücklich für Ein- und Zweifamilienhäuser vorgese-
hen, die zu der Gruppe der Alt- und Neubauten und die zu der 
Gruppe der Nachkriegsbauten - frei finanziert jedoch nicht steuer
begünstigt (Marktmiete); steuerbegünstigt (sclbstverantwortlich 
gebildete Miete) - gehören. Im Zusammenhang mit der letztbe
zeichneten Gruppeder Ein- und Zweifamilienhäuserwird als Begrün-
dung für den Zuschlag in den Erläuterungen angeführt, daß "erfah
rungsgemäß bei Ein- und Zweifamilienhäusern gegenüber Mehrfa
milienhäusern werterhöhende Unterschiede hinsichtlich des Bauauf-
wandes für 1 qm Wohnfläche bestehen". Im Vermietungsfall ist der 
Mieter bereit, die darauf zurückzuführende höhere Miete im Hin-
blick auf den Vorteil des Alleinwohnens zu zahlen. 

Wird die übliche Miete für öffentlich geförderte Ein- und Zweifa- . 
milienhäuser aus der Mietspiegelmiete für öffentlich geförderte 
Wohnungen in Mietwohngrundstücken abgeleitet, ist zu beachten, 
daß nach den Erläuterungen zu den Mustermietspiegeln die anzu
setzende übliche Miete für Ein- und Zweifamilienhäuser die fest
gesetzten Höchstsätze nicht überschreiten darf. Ein Zuschlag darf 
deshalb nur bis zur Erreichung des Höchstsatzes gemacht werden. 

Für Ein- und Zweifamilienhäuser der Gruppe Nachkriegsbauten mit 
Kostenmiete (Gruppe III des Mustermietspicgels) kann bei Ablei
tung der üblichen Miete aus den Miet-

• Ersatzblatt • - 2 -



Anweisungen 

spiegelmieten für vergleichbare Wohnungen in Mietwohn
grundstUcken ein Zuschlag in Betracht kommen, wenn die 
Kostenmiete (Wertverhältnisse 1. 1. 1964) für diese Häuser 
über der Kostenmiete für Wohnungen fn Mietwohngrund
stücken liegt. Es ist weiter nach der bisher~gen Bewer
tungspraxis .zu verfahren. 

lt II 

808 Bew-Kartei NW, 15. Erg.-Lfg. (Juni 1985) - 3 -
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Anweisungen. 

Einheitsbewertung von Grundbesitz, dessen Nutzung zu 
Wohnzwecken Mietpreis- und Belegungsbindungen 
unterliegt; 

Maßgebliche Jahresrohmiete/übliche Miete 

(Erl. FM NRW vom 8. Juni 1990- S 3202-45- VA 4) 

I Öffentlich gefOrderter sozialer Wohnungsbau 
(sog. I. Förderungsweg) 

l.l Durch die Bewilligung öffentlicher Mittel im Sinn des § 6 Abs. l 
des Zweiten Wohnungsbaugesetzes (li. WoBauG) zur Förderung 
des sozialen Wohnungsbaus wird für eine Wohnung nach wie vor 
die Eigenschaft "öffentlich gefördert" begründet,.die zu den Miet
preis- und Belegungsbindungen führt. Solange diese Eigenschaft 
nach dem Wohnungsbindungsgesetz, das insbesondere auch das 
Ende dieser Eigenschaft, z. B. bei vorzeitiger Rückzahlung oder 
Ablösung der öffentlichen Mittel regelt, fortbesteht, ist Jahresroh
miete im Sinn des § 79 BewG die Miete, die am l. Januar 1964 für 
öffentlich geförderte Wohnungen üblich war. 

1.2 Für öffentlich geförderte Wohnungen, die nach dem 31. Dezember 
1989 bezugsfertig werden, wird die zehnjährige Grundsteuer-Ver
günstigung nach dem II. WoBauG nicht mehr gewährt. Insoweit 
haben sich die tatsächlichen Verhältnisse gegenüber dem Haupt
feststellungszeitpunkt l. Januar 1964 geändert. Für diese Wohnun
gen entfällt deshalb der Zuschlag von 12 v. H. nach § 79 Abs. 3 
BewG. Bei der Schätzung der Jahresrohmiete/üblichen Miete ist 
von der Kostenmiete (Richtsatzmiete) öffentlich geförderter· Woh
nungen, die 1963 bezugsfertig geworden sind, auszugehen. Da 
diese Kostenmiete um die Grundsteuer-Vergünstigung verbilligt 
ist, ist sie um den Mehrbetrag an Grundsteuer nach den Wertver
hältnissen vom l. Januar 1964 zu erhöhen (vgl. Nr. 2 des Erlasses 
vom 14. Januar 1972- S 3106- 20- V C l, BStBl I S. 30)*). 
Dieser Mehrbetrag ist nach der ergänzenden Regelung im Erlaß 
vom 27. November 1974 S 3106- 24- V C 1, Bew-Kartei NW 
zu § 22 BewG Nr. A 11 mit 2 v. H. der Jahresrohmiete für Woh
nungen mit laufender Grundsteuer-Vergünstigung anzusetzen. Die 
Finanzämter haben die Mietspiegel um die folgende Position zu 
ergänzen: 

"nach dem 31. Dezember 1989 bezugsfertig gewordene öffentlich 
geförde~e Wohnungen ohne Grundsteuer-Vergünstigung". 

In dieser Position ist der monatliche Mietsatz je Quadratmeter 
Wohnfläche anzugeben, der sich ergibt, wenn der bisherige Satz 

*) Der Erlaß ist in A 2 zu § 22 BewG wiedergegeben. 

997 Bew-Kartei NW, 18. Erg.-Lfg. (Juli 1995) 
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Anweisungen 

für eine 1963 bezugsfertig gewordene öffentlich geförderte Woh
nung um 2 v. H. erhöht wird. 

1.3 Soweit öffentlich geförderte Wohnungen nach dem 31. Dezember 
1989 bezugsfertig werden, hat der Bescheid über die Bewilligung 
öffentlicher Mittel als Grundlagenbescheid der Grundsteuer-Ver
günstigung keine Bedeutung mehr. Er bleibt aber als Verwaltungs
akt, der die Eigenschaft .,öffentlich gefördert" begründet, entschei
dend dafür, ob die - niedrigere - Miete für öffentlich geförderte 
Wohnungen als Jahresrohmiete im Sinn des§ 79 BewG (Wertver
hältnisse 1964) der Feststellung des Einheitswertes zugrunde zu 
legen ist. Die Stelle, die die öffentlichen Mittel bewilligt, ist daher A 
nach § 29 Abs. 3 BewG verpflichtet, das Finanzamt entsprechend -
zu unterrichten. Zu diesem Zweck wird das bisherige Mitteilungs-
verfahren beibehalten. Auch für die sich ebenfalls aus § 29 Abs. 3 
BewG ergebende Verpflichtung der zuständigen Stelle im Sinn des 
Wohnungsbindungsgesetzes, dem zuständigen Finanzamt das Ende· 
der Eigenschaft .,öffentlich gefördert" mitzuteilen, bleibt das bis-
herige Mitteilungsverfahren bestehen. 

2 Eingrenzung des steuerbegünstigten Wohnungsbaus auf Woh
nungen, die vor dem 1. Januar 1990 bezugsfertig geworden 
sind 

2.1 Die Förderungsart .,steuerbegünstigter Wohnungsbau" und die 
damit verbundene zehnjährige Grundsteuer-Vergünstigung für ent
sprechend anerkannte Wohnungen sind durch Art. 22 des Steuer
reformgesetzes 1990 auf Wohnungen beschränkt worden, die vor 
dem 1. Januar 1990 bezugsfertig geworden sind. Soweit es im 
Hinblick auf diesen Bezugsfertigkeitstermin nicht mehr zu einer 
(endgültigen und bestandskräftigen) Anerkennung als steuerbe-
günstigte Wohnung gekommen ist und daher die Grundsteuer-Ver
günstigung nicht mehr gewährt wird, sind die tatsächlichen Ver-
hältnisse nicht mehr gegeben, unter denen sich die Jahresrohmiete 
im Sinn des § 79 BewG nach der Kategorie .,steuerbegünstigte 
Wohnung (Kostenmiete)" bestimmen könnte und unter denen die 
Jahresrohrniete nach § 79 Abs. 3 BewG um 12 V. H. zu erhöhen e 
wäre. Im Sinn der unverändert maßgebenden Einteilung des Woh
nungsbaus in die Förderungsarten des § 5 II. WoBauG gibt es bei 
Bezugsfertigkeit vom 1. Januar 1990 an nur noch öffentlich geför-
derte Wohnungen (vgl. Tz. 1) und freifinanzierte Wohnungen (vgl. 
Tz. 3); auch aus diesem Grund kann sich die Jahresrohmiete im 
Sinn des § 79 BewG nicht mehr nach der Kategorie .. steuerbegün-
stigte Wohnung (Kostenmiete)" bestimmen. 

2.2 Die Behörden und die ihnen gleichgestellten Stellen, denen für die 
Wohnungsfürsorgewohnungen (§ 87a II. WoBauG) und für die 
Wohnungen des sog. 2. Förderungsweges (§§ 88 bis 88c II. 
WoBauG) 'die Sicherung der Zweckbestimmung der Wohnung 
obliegt, haben den Finanzämtern das· Ende der Mietpreis- bzw. 
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Anweisungen 

Belegungsbindung für die Wohnungen, die vor dem 1. Januar 1990 
bezugsfertig geworden sind, mitzuteilen, weil es für die Feststel
lung (Fortschreibung) der Einheitswerte des Grundbesitzes von 
Bedeutung ist (§ 29 Abs. 3 BewG). 

3 F rei finanzierte Wohnungen mit Mietpreis- und 
Be1egungsbindungen 

3.1 Das im Hauptfeststellungszeitpunkt 1. Januar 1964 geltende Woh
nungs- und Mietrecht ist neben der das Mietpreisniveau bestim
menden Marktlage· Bestandteil der Wertverhältnisse, die im lau- . 
fenden Hauptfeststellungszeitraum für die Bestimmung der Jah
resrohmiete maßgebend bleiben (§ 27 i. V. m. § 79 Abs. 5 BewG); 
vgl. Abschnitt 6 Abs. 2 und 3 der Fortschreibungs-Richtlinien vom 
2. Dezember 1971, BStBI I S. 638 und Abschnitt 1 Abs. 2 des . 
Erlasses vom 14. Januar 1972 S 3106 - 20 - V C 1 (BStBI I 
S. 30)*), sowie BFH-Urteile vom 12. März 1982 (BStBl II S. 451) 
und vom 26. Juli 1989 (BStBI 1990 II S. 147). Nach dem letzt
genannten BFH-Urteil ergibt sich, daß nach dem I. Januar 1964 
eingeführte Förderungsmaßnahmen die Wertverhältnisse vom 
Hauptfeststellungszeitpunkt nicht beeinflussen können. Das gilt im 
Anschluß an die zeitliche Eingrenzung des steuerbegünstigten 
Wohnungsbaus (vgl. Tz. 2.1) jetzt auch für die Förderungsmaß
nahmen zugunsren des frei finanzierten Wohnungsbaus im Sinn 
des § 5 Abs. 3 II. WoBauG. Zu diesen Förderungsmaßnahmen 

· gehören: 

a) zinsverbilligte Darlehen aus Wohnungsfürsorgemitteln des 
Bundes und der Länder oder sonstiger öffentlicher Haushalte 
unter Vereinbarung eines langfristigen Wohnungsbesetzungs
rechis für 20 bis 30 Jahre zugunsren des öffentlich-rechtlichen 
Arbeitgebers (§ 87a II. WoBauG, eingefügt durch Wohnungs
bauänderungsgesetz 1968 vom 17. Juli 1968, BGBI I S. 821); 

b) Aufwendungshilfen zur Deckung (Senkung) der laufenden Auf
wendungen außerhalb der öffentlichen Förderung im sog. 
2. Förderungsweg (§§ 88 bis 88c II. WoBauG, in der ursprüng
lichen Form. eines 2. Förderungsweges eingefügt durch Woh
nungsbauänderungsgesetz 1965 vom 24. August 1965, BGBl I 
s. 945); 

c) zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse oder Aufwendungshilfen 
aufgrund vereinbarter Förderung (§ 88d II. WoBauG, einge
fügt durch Wohnungsbauänderungsgesetz 1988 vom 21. Febru
ar 1989, BGBl I S. 242, BStBl I S. 118); 

d) zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse oder Aufwendungshilfen 
aus Wohnungsfürsorgemitteln aufgrundvereinbarter Förderung 

*) Der Erlaß ist in A 2 zu § 22 BewG wiedergegeben. 

997 Bew-Kartci NW, 18. Erg.-Lfg. (Juli 1995) 

§ 79 BewG 1965 
(S 3202) 
A·14 

- 3-



BewG 1965 
202) 

' 

997 

Anweisungen 

(§ 87b ß. WoBauG, ebenfalls eingefügt durch Wohnungsbauän
derungsgesetz 1988); 

e) landesrechtliche und kommunale Programme, die die Förde
rungsarten des· ß. WoBauG ergänzen (z. B. hinsichtlich der 
Modernisierung von Wohnraum nach den Richtlinien für die 
Gewährung von Zuwendungen zur Modernisierung von Wohn
raum- ModR 1984 vom 30. Mai 1986, SMBl NW 2375); 

t) erhöhte Absetzungen für Wohnungen mit Sozialbindung nach 
§ 7k des Einkommensteuergesetzes, eingefügt durch das Woh
nungsbauförderungsgesetz vom 22. Dezember 1989 (BGBl I 
S. 2408). 

Demnach ist Jahresrohmiete bei freifinanzierten Wohnungen (§ 5 
Abs. 3 II. WoBauG, vgl. Tz. 2.1 letzter Satz) stets die Marktmiete 
für 1963 bezugsfertig gewordene Nachkriegsbauten (Wertverhält
nisse 1964), auch wenn Mietpreis- und Belegungsbindungen durch 
den Einsatz von Haushaltsmitteln herbeigefügt werden, die keine 
öffentlichen Mittel im Sinn des § 6 Abs. 1 Il. WoBauG sind. 

- 4 -



Einheitsbewertung des Grundbesitzes Im Hauptfeststellungs
zeitraum 1964; 

hier: Ermittlung der GrundsUlme mit zunächst öffentlich ge
förderten Wohnungen, bei denen aber lnzwlsdlen die 
Elgensdlaft ,.öffentlldl gefördert" weggefallen ist 

(Erl. FinMin NW vom 15. März 1972- S 3106-25 - VC 1) 

Hinweis auf NfD A 3 zu§ 22 BewG 1965. 

NID 105 Bew-Kartei NW, 7. Erg.-Lfg. (M!rz 1973) -I-
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Anweisungen 

Einheitsbewertung der bebauten Grundstücke im Ertrags
wertverfahren; 

Berücksichtigung des Wegfalls der Eigenschaft "öffentlich 
gefördert" · 

(Erl. des FM NRW vom 31. Dezember 1986 - S 3106 - 25 -
VA 4 I S 3106- 20- VA 4) 

Das Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfa
len hat im rechtskräftigen Urteil vom.27. September 1985 
14 A 378/84 

~c~fr481/82 
Münster (veröffentlicht in "Wohnungswirt-

und Mietrecht" 1986 S. 189) entgegen der Auffassung der Ver
waltung entschieden, daß für vermietete Wohnungen nach 
vorzeitiger Rückzahlung öffentlicher Mittel die in § 16 Abs. 3 
Satz.l Nr. 2 WoBindG bezeichnete Re.chtsfolge (Wegfall der 
Eigenschaft öffentlich gefördert) mit Beendigung des Mietver
hältnisses auch dann eintritt, wenn das dort vorgesehene Auf
forderungsverfahren nicht durchgeführt worden ist. 

Die zuständigen Stellen haben das Urteil zu beachten. Dem 
betroffenen Eigentümer wird eine berichtigte Bestätigung 
über den nunmehr maßgebenden Zeitpunkt des Wegfalls der 
Eigenschaft "öffentlich gefördert" ü):>ersandt. Das Finanzamt 
erhält eine Durchschrift der berichtigten Bestätigung. Die 
zuständigen Stellen sind angewiesen worden, in diese Durch
schrift den Vermerk aufzunehmen, daß die Berichtigung 
wegen des Urteils des OVG Münster vom 27. September 1985 -
14 A 378/84- vorgenommen worden ist. 

Bis in das Jahr 1986 hinein haben die zuständigen Stellen noch 
- entgegen der o. a. Rechtsprechung- die Auffassung vertre
ten, daß die Eigenschaft "öffentlich gefördert" bei im Zeitpunkt 
der vorzeitigen Rückzahlung öffentlicher Mittel vermieteten 
Wohnungen mit Beendigung des Mietverhältnisses nur weg
fällt, wenn auch der in§ 16 Abs. 3 WoBindG vorgesehene Nach
weis erbracht worden ist. Fehlte es an diesem Nachweis, wurde 
bei der Bestimmung des Zeitpunkts des Wegfalls der Eigen
schaft "öffentlich gefördert" die Nachwirkungsfrist berück
sichtigt. Damit sahen sich in den in Betracht kommenden Fäl
len die Grundstückseigentümer gehindert, schon zu einem 
entsprechend der Rechtsprechung früheren Zeitpunkt die 
Marktmiete zu fordern. Die höhere Miete kann auch nicht für 
die Vergangenheit nacherhoben werden. Deshalb ist die Wert
fortschreibung des Einheitswerts unter Zugrundelegung der 
Marktmiete - Wertverhältnisse 1. Januar 1964- in den betref
fenden Fällen erst auf den 1. Januar 1987 vorzunehmen; es sei 
denn, daß die Eigenschaft "öffentlich gefördert" nach der von 
der Verwaltung zuvor vertretenen Auffassung bereits vor dem 

173 Bew-Karlei NW, 17. Erg.-Lfg. (Juli 1988) -1-
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BewG 1965 
2) 
A2 Anweisungen 

1. Januar 1986 weggefallen ist. In einem solchen Fall ist die 
Wer tfortschreibung auf den 1. Januar des Jahres durchzufüh
ren, das auf das Jahr folgt, in dem entsprechend der früher ver
tretenen Auffassung die Eigenschaft "öffentlich geförder t" 
weggefallen ist. 

, Neufassung des WoBindG vom 22. Juli 1982 s. BStBI1982 I S. 639 ff. 

173 Bew-Kartei NW, 17. Erg.-Lfg. (Juli 1988) - 2 -

e 

e 



Rechtsprechung 

1. Verlorene Baukostenzuschüsse gehören zur 
Jahresrohmiete; Erhöhung der Jahresrohmiete bei 
grundsteuerbegünstigten Grundstücken nicht 
verfassungswidrig 

1. Die sogenannten verlorenen Baukostenzuschüsse sind steuer
lich den Mietvorauszahlungen gleichzustellen und gehören zur 
J ahresrohmiete. 

2. Die pauschale Erhöhung der Jahresrohmiete um 12 v. H. bei 
grundsteuerbegünstigten Grundstücken verletzt keine verfas
sungsrechtlich geschützten Grundrechte. 

BFH vom 24. November 1972 Ili R 20/72 
(BStBJ 1973 li S. l 09) 

2. Keine Berücksichtigung der Fremdkapitalkosten in der 
J ahresrohmiete 

1. Die Einheitsbewertung bebauter Grundstücke im Ertragswert
verfahren ist eine Bewertung auf der Grundlage des nachhaltig 
erzielbaren Reinertrags (BFHE 102, 563). Der in der Jahresroh
miete enthaltene Anteil für die Fremdkapitalkosten mindert den 
für die Einheitsbewertung maßgebenden objektiven Reinertrag 
nicht. 

2. Es verstößt nicht gegen den Gleichheitssatz des Grundgesetzes, 
daß zur Kapitalisierung des Reinertrags bei der Berechnung der 
Vervielfältiger die Zinssätze mit typischen, aus den Gepflogen
heiten der Grundstückswirtschaft abgeleiteten Verhältnissen 
angenommen wurden. 

3. Bei der Feststellung von Einheitswerten des Grundvermögens 
sind Billigkeitsmaßnahmen nicht möglich. 

BFH vom 31. Oktober 1974 III R 160n2 
(BStBl 1975 li S. 106) 

3. Kosten für die Wasserversorgung bei Ennittlung der 
Jahresrohmiete 

l. Die für die Einheitsbewe.rtung maßgebende Jahresrohmiete 
umfaßt auch eine Umlage der Kosten für die Wasserversorgung 
auf die Mieter. Die Einbeziehung dieser verbrauchsabhängigen 
Umlage in die Jahresrohmiete verstößt nicht gegen den Gleich
heitssatz des Grundgesetzes. 

2. Der Umstand, daß die Bewirtschaftungskosten im Einzelfall den 
in den Vervielfliltigem pauschal berücksichtigten Anteil an die
sen Kosten übersteigen, rechtfertigt nicht eine Ermäßigung des 
Grundstückswerts. 

248 Bew-Kartei NW, 18. Erg.-Lfg. (Juli 1995) • Ersatzblatt • 
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BewG 1965 
202) 

248 

BFH vom 7. Februar 1975 III R 145173 
(BStBl 1975 II S. 474) 

Rechtsprechung 

4. Der Anerkennungsbescheid nach §§ 83, 93 des 
ll. WoBauG ist ein Grundlagenbescheid i. S. des § 171 
Abs. 10 AO 1977 

Der Anerkennungsbescheid nach §§ 83, 93 des II. WoBauG ist ein 
Grundlagenbescheid i. S. des§ 171 Abs. 10 AO 1977, der zu einer 
Änderung des Grundsteuerrneßbescheids gemäß § 175 Nr. I AO 
1977 führen kann. 

BFH vorn 18. April 1980 III R 34178 
(BStBI 1980 II S. 682) 

5. Keine Wertfortschreibung bei allgemeinen 
Mietänderungen; Fortschreibungszeitpunkt bei 
fehlerbeseitigenden Fortschreibungen nach unten 

1. Mietänderungen, die auf die allgerneine Entwicklung in den 
Markt- und Preisverhältnissen zurückzuführen sind, betreffen 
die Wertverhältnisse. Sie führen deshalb nicht zu einer Fort
schreibung des Einheitswerts. 

2. Fehler der vorangegangenen Feststellung, deren Beseitigung zu 
einer Ermäßigung des Einheitswerts führen würde, dürfen nur 
unter den Voraussetzungen des § 22 Abs. 4 Nr. 2 - erste Alter
native- BewG berücksichtigt werden (Anschluß an BFH-Urteil 
vorn 15. Oktober 1981 III R 96/80, BFHE 134, 184, BStBl II 
1982, 15). 

BFH vorn 12. März 1982 III R 63179 
(BStBI 1982 II S. 451) 

6. Die Vorlage der Verfassungsrechtsfrage "Verstößt die 
Einheitsbewertung von Wohngrundstücken im 
Ertragswertverfahren auf der Grundlage der 
preisrechtlich zulässigen Miete gegen den 
Gleichheitsgrundsatz des Grundgesetzes?" (vgl. 
BFH-Beschluß III R 18176 vorn 12. Mai 1978, BStBl II 
1978, 446) ist unzulässig. 

Beschluß des Ersten Senats vorn 11. Oktober 1983- BvL 73178-
(BStBI 1984 II S. 20) 

• Ersatzblatt • - 2 -



Rechtsprechung 

1. Keine Minderung der Jahresrohmiete i. S. des § 9 BewG 
wegen Bindung an die gemeinnützigkeitsrechtliche 
Kostenmiete 

Die Bindung einer gemeinnützigen Wohnungsgesellschaft an die 
Kostenmiete gemäß § 7 Abs. 2 WGG gehört zu den persönlichen 
Verhältnissen i. S. des § 9 Abs. 2 Satz 3 BewG. 

BFH vom 17. Januar 1990 II R 65/87 
(BStBI 1990 II S. 530) 

· 258 Bew-Kartei NW, 18. Erg.-Lfg. (Juli 1995) 
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Anweisungen 

Hauptfeststellung der Einheilswerte des Grundvermögens 
und der Betriebsgrundstüme auf den I. Januar 1964; 
hier: Erhöhung der Jahresrohmiete in den Fällen, in denen 

der Mieter die Kosten für Sc:bönheitsreparaturen zu 
tragen hat - zu Absc:bnill 22 BewRGr -

(Erl. FinMin NW vom 12. Juli 1967- S 3202-6- V 1) 

Gemäß Abs<hnitt 22 BewRGr ist die Jahresrohmiete, wenn 
die Kosten für S<hönheitsreparaturen vom Mieter zu tragen 
sind, um bestimmte Vomhundertsätze zu erhöhen, da bei der 
Bere<hnung der Vervielfältiger die Kosten für die S<hönheits
reparaturen in die Bewirts<haftungskosten des Grundstücks 
einbezogen worden sind. Zu der Frage, ob das au<h für auf 
Garagen entfallenQ.e Mieten gilt, vertrete i<h im Einverneh
men mit dem Herrn Bundesminister der Finanzen und den 
Herren Finanzministern (Finanzsenatoren) der Länder die 
folgende Auffassung: 
a) Wenn der Mieter na<h dem Mietvertrag verpfli<htet ist, 

die Kosten für S<hönheitsreparaturen der Garage zu tra
gen, ist der Zus<hlag na<h Abs<hnitt 22 Abs. 2 BewRGr 
anzubringen. Darauf, daß diese Kosten in der Regel nur 
geringfühig sind, kommt es ni<ht an. 

b) Wenn der Vermieter verpfli<htet ist, die Kosten für S<hön
heitsreparaturen zu tragen (das kann z. B. bei Sammel
garagen in Hallenform unter Ho<hhäusern der Fall sein), 
ist bei der Bere<hnung eines Zus<hlags na<h Abs<hnitt 22 
BewRGr die auf Garagen entfallende Jahresrohmiete 
auszusondern. 

28 Bew-Kattei NW, Dezember 1967 
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Anweisungen 

Einheitsbewertung des Grundverm~gens Im Hauptfeststel
lungszeitraum 1964; 
hier: Zusdllag wegen Sdlönheltsreparaturen bei pausmal 

ermittelter Kostenmiete 

(Erl. FinMin NW vom 23. 9. 1977 - S 3202 - 23 - V A 4 
S3202-4-VA4 

· Der Bundesfinanzhof hatte in seinem Urteil vom 11. Oktober 
1974 Ill R 103/73 (BStBl 1975 II S .. 54) entsdJ.ieden, daß eine 
Erhöhung der Miete wegen Ubernahme der SdJ.önheitsrepa
raturen durdJ. den Mieter nidJ.t zulässig ist, wenn als üblidJ.e 
Miete die Kostenmiete pausmal in Vomhundertsätzen von 
den Grundstü&.s- und Baukosten 'ermittelt wird. Dabei hatte 
der Bundesfinanzhof au( die §§ 24 ·Abs. 1 Nr. 4 und 28 Abs. 
4 der Zweiten BeredJ.nungsverordnung Bezug genommen. 

DurdJ. diese Bezugnahme waren Zweifel entstanden, weil 
nadJ. § 28 Abs. 4 der Zweiten BeredJ.nungsverordn:ung in den 
Instandhaltungskosten die Kosten für SdJ.önheitsreparaturen 
nidJ.t enthalten sind. 

Der Bundesfinanzhof hat durdJ. Urteil vom 28. Januar 19771) 

III R 58/76 (BStB! 1977 II S. 376) nunmehr entsdJ.ieden, daß 
bei der Bewertung eines bebauten Grundstü&.s im Ertrags
wertverfahren auf der Grundlage der pausdJ.alierten Kosten
miete eine Erhöhung der Miete wegen Ubernah111e der Kosten 
der SdJ.önheitsreparaturen durdJ. den Mieter nidJ.t in BetradJ.t 
kommt. In der Begründung des Urteils führt der Bundesfinanz
hof u. a. an, daß die Kosten . für SdJ.önheitsreparatureil be
grifflich zur Kostenmiete gehören und daß dies durdJ. die 
nähere Ausgestaltung der Zweiten BeredJ.nungsverordnung1) 

belegt wird. Es kommt ni<ht darauf an, ob diese Kosten bei 
DurdJ.führung einer WirtsdJ.aftlidJ.keitsberedJ.nung für den 
Einzelfall in die Kostenmiete aufgenommen werden. Die 
PausdJ.alierung der Kostenmiete für steuerbegünstigte Woh
nungen mit 6 v. H. der Grundstü&.s- und Baukosten berü&.
sidJ.tigt von den BewirtsdJ.aftungskosten nur die AbsdJ.rei
bung mit dem individuellen Wert, verzidJ.tet aber darauf, die 
übrigen BewirtsdJ.aftungskosfen im einzelnen anzusetzen. 
Bei einer derart groben SdJ.ätzung der Kostenmiete, die auf 
eine zutreffende Erfassung der BewirtsdJ.aftungskosten des 
Einzelfalles verzidJ.tet, ersdJ.eint es ünvertretbar, individuelle 
Untersudlungen über eine einzige Unterart der BewirtsdJ.af
tungskosten anstellen zu wollen. Bei einer Bewertung auf 
der Grundlage einer pausdJ.alierten Kostenmiete kann es 
nidJ.t darauf ankommen, wie die Kosten der SdJ.önheitsrepa
raturen bei DurdJ.führung einer WirtsdJ.aftlidJ.keitsberedJ.nung 

637 Bew-Kartel NW, 11. Brg.-Lfg. (Dez. 1977) -I-
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Anweisungen 

für den Einzelfall behandelt werden. Entscheidend ist viel
mehr, daß diese Kosten begrifflich in der Kostenmiete ent
halten sind. 

Aufgrund der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs ist des
halb bei der Bewertung bebauter Grundstücke im Ertrags
wertverfahren auf der Grundlage der pauschalierten Kosten
miete als übliche Miete ein Zuschlag für die Ubernahme der 
Schönheitsreparaturen durch den Mieter nicht vorzunehmen. 

1) Hinweis auf Redttspredtung B 2 zu § 79 BewG. 

I) Abgedrud<t im BStBI 1911 I S. 48. 
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Anweisungen 

Hauptfeststellung der Einheitswerte des Grundvermögens 
auf den 1. Januar 1964; 

hier: Ertragswertverfahren, Zuschläge für Schönheits
reparaturen bei Garagen 

..112 

Im wesentlidJ.en gleidJ.lautend 

Rdvfg. OFD Düsseldorf vom 18. Juni 1969- S 3202 A
St 211 

Rdvfg. OFD Köln vom 23. April 1969 - S 3202 - 12 - St 211 

Rdvfg. OFD Münster vom 8. Mai 1969- S 3202- 6-
St21-33 

In dem Erlaß des Finanzministers des Landes Nordrhein
Westfalen vom 12. Juli 1967- S 3202- 6- V 1 -• ist aus
geführt, daß dann, wenn der Mieter nach dem Mietvertrag 
verpflichtet ist, die Kosten für die SdJ.önheitsreparaturen der 
Garage zu tragen, der ZusdJ.lag nadJ. AbsdJ.nitt 22 Abs. 2 
BewRGr in voller Höhe anzusetzen ist. Der Zentralverband 
der DeutsdJ.en Haus- und Grundeigentümer hat beantragt, 
die PausdJ.sätze für SdJ.önheitsreparaturen bei Garagen 
herabzusetzen, weil für Garagen im allgemejnen geringere 
SdJ.önheitsreparaturen anfallen als für die übrigen Räume der 
entsprechenden Grundstücksart Einem solchen Antrag kann 
nicht entsprochen werden, und zwar aus folgenden Erwägun
gen: 

ben Vervielfältigern liegen Reinerträge zugrunde, die u. a , 
unter Berücksichtigung pausdJ.alierter Bewirtschaftungskosten 
ermittelt worden sind (Abschn. 18 Abs. 3 BewRGr). Auch für 
die Kosten der SdJ.önheitsreparaturen als Teil der Bewirt
sdJ.aftungsko$-ten sind pausdJ.alierte Beträge eingerechnet 
worden. Dem Grundstückseigentümer, der die Kosten der 
Schönheitsreparaturen nidJ.t trägt, würden ohne den Ansatz 
des vollen Zuschlags zu hohe Unkosten angerechnet werden. 
Die nach Abschnitt 22 BewRGr anzusetzenden Zuschläge be
zwecken somit nur den Ausgleidl der bereits in die Verviel
fältiger eingearbeiteten Pauschsätze. Die tatsädJ.lich auf
zuwendenden Kosten der Schönheitsreparaturen sind deshalb 
unbeachtlich. 

• Zusatz der Oberflnanzdlrektlonen: 

Der Erlaß vom 12. Juli 1967 ist in B 1 wiedergegeben. 

NJD 49 Bew-Kartei NW, 3. Erg-Lfg (Juli 1969) -1-
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Einheitsbewertung des Grundvermögens Im Hauptfeststel
lungszeitraum 1964; 

hier: Zuschlag für Schönheitsreparaturen nach Abschn. 22 
Absatz 2 und 3 BewRGr 

(Erl. FinMin NW vom 18. Okt. 1974- S 3202- 23- V C 1) 

Der Bundesfinanzhof hat in seinem - zur Veröffentlich.ung 
bestimmten - Urteil vom 28. Juni 1974 Ili <R 62/73 entschie
den, daß bei der Bewertung eines Grundstücks im Wege des 
Ertragswertverfahrens nach §§ 78 bis 82 BewG 1965 Zu- · 
schläge zur Jahresrohmiete für die von den Mietern über
nommenen Kosten der Schönheitsreparaturen entgegen der 
Anweisung in Abschn. 22 Abs. 2 BewRGr nicht in der Höhe 
zu machen sinl)., die sich bei Anwendung der dort angegebe
nen, für die einzelnen Grundstücksarten verschieden hohen 
Hundertsätze auf die gesamte Jahresrohmiete ergibt. Diese 
Hundertsätze sind vielmehr auf die Teile der Jahresroh
miete, die au~ gewerblich oder öffentlich genutzte Räpme 
und auf zu Wohnzwecken genutzte Räume entfallen, getrennt 
anzuwenden, und zwar mit 3 v. H. für gewerblich oder öffent
lich genutzte Räume und mit 5 ·v. H. für zu Wohnzwecken 
genutz~e Räume. Nach diesem Urteil des Bundesfinanzhofs 
ist künftig zu verfahren. 

Die Anwendung des Urteils macht ·Änderungen beim Pro
gramm für das Ertragswertverfahren erforderlich. Da wegen 
des Umfangs ifer erforderlichen Änderungen ein neues Pro
gramm nicht kurzfristig einsatzfähig sein wird, Feststellun
gen von Einheitswerten im Ertragswertverfahren .aber nicht 
Hingere Zeit zurückgestellt werden können, ist für eine Uber
gangszeit wie folgt zu verfahren: Bei den im Ertragswert
verfahren zu bewertenden Einfamilienhäusern, Zweifamilien·
häusern, Mitwohngrundstücken, Geschäftsgrundslücken und 
gemischtgenu~zten Grundstücken, die teils Wohnzwecken, 
teils gewerblichen oder öffentlichen Zwecken dienen und bei 
·denen Kosten für die Schönheftsreparaturen vom Mieter ge
tragen werdeJP., ist im Eingabewertbogen EW 202/74 eine Ein
tragung .bei den Kennziffern KZ 50, KZ 52, KZ 54, KZ 56, 
KZ 58 und KZ. 60 nicht mepr zulässig, die zu einem maschinell 
berechneten · .Zuschlag für Schönheitsreparaturen führen. Die 
Jahresrohmiete ist in die.sen Fällen vom Bearbeiter um den 
Zuschlag von 3 v.l-{. für gewerblich oder öffentlich genutzte 
Räume bzw. von 5 v. H. für zu Wohnzwecken genutzte 
Räume zu er}löhen und im Eingabewertbogen EW 202/74 nur 
bei den Kennziffern KZ 51, KZ 53, KZ 55, KZ 57, KZ 59 und· 
KZ 61 eiilzutragen, die nicht zu einem maschinellen Zuschlag 
für Schönheitsreparaturen führen. 

NID 120 Bew-Kartel NW, 9. Erg.-Ug. (Mai 1975) - I -
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Redttspredmng 

t. Obernahme der Sdtönbettsreparaturen durdt den Mieter 

Das Ertragswertverfahren des BewG 1965 für die Bewertung 
bebauter Grundstück.e ist ein Bewertungsverfahren, durch das 
der Einheitswert auf der Grundlage des Reinertrages ermit
telt wird·. Die Ubernahme der Schönheitsreparaturen durch 
die Mieter muß deshalb bei der Ermittlung der maßgebenden 
Jahresrohmiete berück.sichtigt werden. 

BFH vom 2. Juni 1971 III R 105/70 
(BStBl 1971 II S. 675) 

2. Erhöhung der Jahresrohmiete wegen Obernahme der 
Sdtönhettsreparaturen durdt den Mieter audt dann, wenn 
der Eigentümer die Kosten trägt 

Bei der Ermittlung der maßgebenden Jahresrohmiete führt 
die vertraglich vereinbarte Ubernahme der Kosten für die 
Schönheitsreparaturen durch die Mieter in der Regel auch 
dann zu einem Zuschlag zur Barmiete, wenn. der Eigentümer 
Schönheitsreparaturen auf seine Kosten hat durchführen las
sen, weil die Mieter ihre vertragliche Verpflichtung nicht er
füllt haben. 

BFH vom 14. Januar 1972 III R 64/71 
(BStBl 1972 II S. 376) 

·3. Zusdtlag fUr Kosten der Sdlönheitsreparaturen bet Sdtät
zung der Ublldteq Miete fUr ein eigengenutztes Einfamilien
haus 

1. Wird bei der Bewertung eines vom Eigentümer selbst ge
nutzten Einfamilienhauses bei der Hauptfeststellung des 
Einheitswerts auf den I. Januar 1964 als übliche Miete die 
in einem vergleichbaren Fall vereinbarte Jahresrohmiete 
angesetzt, so kann ein Zuschlag -w:egen der Kosten der 
Schönheitsreparaturen nur gemacht werden, wenn fest
gestellt ist, daß der Mieter in dem Vergleichsfall 'diese 
Kosten übernommen hat. 

2. Zum Begriff der Schönheitsreparaturen. 

BFH vom 29. März 1974 III R 59/73 
(BStBl 1974 II S. 445) 

4. Zusdtlag :mr Jahresrohmiete fUr Kosten der Sdtönheits
reparaturen ridttet sidt nidtt nadl der Grundstücksart, son
dern nadl der jewelllgen Nutzung der einzelnen Räume 

Bei der Bewertung eines Grundstücks im Wege des Ertrags
wertverfahrens .nach §§ 78 bis 82 BewG 1965 sind Zuschläge 
zur Jahresrohmiete für die von den Mietern übernommenen 
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Rechtsprechung 

Kosten der Schönheitsreparaturen entgegen der Anweisung 
in Abschn. 22 Abs. 2 BewR Gr nicht in der Höhe zu machen, 
die si~ bei Anwendung der dort angegebenen, für die ein
zelnen Grundstürlesarten verschieden hohen Hundertsätze auf 
die gesamte Jahresrohmiete ergibt. Diese Hundertsätze sind 
vielmehr auf die Teile der Jahresrohmiete, die auf gewerblich 
oder öffentlich genutzte Räume und auf zu Wohnzwerleen ge
nutzte Räume entfallen, getrennt anzuwenden, und zwar mit 
3 v. H. für gewerblich oder öffentlich genutzte Räume und mit 
5 v. H. für zu Wohnzwerleen genutzte Räume. 

BFH vom 28. Juni 1974 lii R 62173 • 
(BStBl 1974 II S. 670) 

5. Die Vergleichsmiete Ist zu erhöhen, wenn der Mieter die 
Kosten der Schönheitsreparaturen trägt 

Wird die übliche Miete für die Bewertung eigengenutzter 
Einfamilienhäuser aus Mieten abgeleitet, die für vergleich
bare Grundstürlee erzielt werden, so ist die Vergleichsmiete 
zu erhöhen, falls in den Vergleichsfällen die Mieter die 
Kosten der Schönheitsreparaturen tragen. 

BFH vom 26. Juli 1974 lii R 87173 
(BStBI 1974 II S. 766) 

6. Kosten der Schönheitsreparaturen bei Ableitung der üb
lichen Miete aus Vergleichsmieten 

Bewohnt der Eigentümer eines Zweifamilienhauses eine 
Wohnung dieses Hauses selbst, so trägt er die Kosten der 
Sdlönheitsreparaturen für diese Wohnung nicht in seiner 
Eigenschaft als Vermieter, sondern als derjenige, der· diese 
Wohnung bewohnt und benutzt. Wird die übliche Miete für 
diese Wohnung aus Mietverhältnissen abgeleitet, bei denen 
die Mieter als Nebenleistung zur Barmiete die Schönheits
reparaturen auf ihre Kosten durchführen lassen, so ist auch 
die ~bliche Miete für die eigengenutzte Wohnung wegen 
Ubernahme der Schönheitsreparaturen durch den Mieter zu 
erhöhen. (Bestätigung des Urteils vom 26. Juli 1974 III .R 
87173, BFHE 113, 304, BStBl II 1974, 766.) 

BFH vom 6. Dezember 1974 III R 136/73 
(BStBl 1975 II S. 189) 
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Redltspredlung 

1. Bel pausmal ermittelter Kostenmiete kommt eln Zusdllag 
wegen Ubernabme der Sdlönbeitsreparaturen durdl den 
Mieter nldlt in Betradlt 

Der Senat hält an seiner Redltspredlung fest (Urteile vom 
11. Oktober 1974 lli R 103/73, BFHE 113, 382, BStBI II 
1975, 54, und vom 13. Dezember 1974 lli R 82/73, BFHE 
114, 264, BStBI II 1975, 191), daß bei Bewertung eines 
bebauten Grundstücks im Ertragswertverfahren auf der 
Grundlage der pausmaUerten Kostenmiete eine Erhöhung 
der Miete wegen Obernahme der Kosten der Sdlönheits
reparaturen durdl den Mieter nidlt in Betracht kommt. 

BFH vom 28. Januar 1977 lli R 58/76 
(BStBI 1977 II S. 376) 
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Anweisungen 
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C Ublidle Miete nadl § 79 Abs. 2 BewG 1965 

C 2 Ublidle Miete nadl § 79 Abs. 2 BewG 1965 

C 3 Verprobung der üblidlen Miete für Wohnungen in 
Nadlkriegsbauten 

C 4 Verprobung der übli~en Miete für Wohnungen in 
Nadlkriegsbaute11 

C 5 Sdlätzung der üblidlen Miete 

C 6 l!eredlnung der Wohnflädle 

~ C 7 Anwendung der bei der Ermittlung des Werts für den 
Wohnteil eines Betriebs der Land, und Forstwirtsmatt 
vorgesehenen Abredlnungen audl bei der Bewertung 
der wirtsdlaftlidlen Einheiten des Grundveru.ögens 

C 8 Anwendung· der §§ 42 bis 44 der Zweiten Beredlnungs-
verordnung bei der Ermittlung der üblidJen Miete 

C 9 Vergrößerung öffentlidl geförderter Wohnungen 

C 10 Absdllag nadl § 82 BewG wegen fe~lender Kellerräume 

C 11 Grundsteuervergünstigung und Jahresrohmiete bzw. 
üblidle Miete In den Fällen der Vergrößerung öffent
lidl geförderter Wohnungen 

C 12 Ermittlung der Jahresrohmiete für steuerbegünstigte 
Wohnungen, für die nadl § 88 II. WoBauG Annuitäts
zusdlü.sse, Aufwendungszusdlüsse oder ,Aufwendungs
darlehen gewährt werd~n 

C 13 Ansatz der üblidlen Miete bei der Ermittlung des Woh
nungswerts von landwirtsdlaftlidlen Aussiedlerhöfen 

C-14 Braudlbarkeit der von der Finanzverwaltung aufge
stellten Mietspiegel 

C 15 Ermittlung der üblidlen Miete bei eigengenutzten Ein
familienhäusern im Hauptfeststellungszeitraum .1964 

C 16 Grundsteuervergünstigung nadl dem II. WoBauG; 
Anerkennung als steuerbegünstigte Wohnung und 
Widerruf der Anerkennung: 
Anredlnung der Grundflädle von Räumen im Keller
und Dadlgesdloß 

-C 17 . Ertragswertverfahren; Beredlnung der Wohnflädle, 
Ermittlung der Jahre.srohmiete 

C 18 Bewertung von Ein- und Zweifamilienhausgrundstük
ken mit Sdlwimmbedten oder Sdlwimmhallen 
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Anweisungen 

Hauptfeststellung der Einheitswerte des Grundvermögens; 

hier: Ertragswertverfahren, übliche Miete nach § 79 Abs. 2 
BewG 1965 

(Erl. FinMin NW vom 17. November 1966- S 3231- 16- V 1) 

I. Schätzung der ü~lichen Miete für Wohnräume 

Nach Abschnitt 23 Abs. 1 BewR Gr darf die übliche Miete für Wohn
raum, der mietpreisrechtlichen Vorschriften unterliegt, die nach diesen 
Vorschriften zulässige Miete nicht übersteigen. Bei der Ermittlung der 
üblichen Miete muß daher vorab geprüft werden, ob und ggf. welche 
mietpreisrechtlichen Vorschriften im Falle der Vermietung gelten wür
den. Ich übersende eine Übersicht über die wichtigsten Mietpreisrege
lungen für Wohnraum nach dem· Stand vom 1. Januar 1964. Die Beach
tung dieser Vorschriften führt zwangsläufig dazu, daß Finanzierungs
unterschiede berücksichtigt werden. 

Zu der Ermittlung der üblichen Miete vornehmlich für Einfamilienhäu
ser und Zweifamilienhäuser bemerke ich noch folgendes: 

1. Altbauten und Neubauten 

Altbauten im Sinne des Mietpreisrechts sind alle Grundstücke, die bis 
zum 20. Juni 1948 bezugsfertig geworden sind, also die Grundstücke, 
die bewertungsrechtlich zu den Altbauten und den Neubauten rechnen. 
Bei der Schätzung der üblichen Miete kann die nach § 4 II. Bundes
mietengesetz vom 23. Juni 1960 (BGBl I S. 389) zulässige Tabellen
miete nur einen Anhalt bieten, weil sie nicht die einzig zulässige Miete 
ist. Doch dürfte die übliche Miete in der Regel nicht unter der Tabel
lenmiete liegen, weil eine niedrigere Miete nach § 4 II. Bundesmieten
gesetz bis zur Tabellenmiete erhöht werden durfte. Es konnte aber auch 
schon die Stichtagsmiete vom 31. Dezember 1954 nach§ 1 I. Bundes
mietengesetz vom 27. Juli 1955 (BGBI I S. 458) höher als die Tabel
lenmiete gewesen sein oder zu dieser Zeit sonst bereits eine höhere 
Miete zulässig und zugleich bei den Grundstücken in einer bestimmten 
Gegend üblich gewesen sein. In diesen Fällen muß die über die Tabel
lenmiete hinausgehende hÖhere Miete als übliche Miete ;mgesetzt wer
den. 

Bei Grundstücken an unbefestigten Straßen, in Randgebieten der Groß
städte, in Lärm- und Staubzonen usw. ist die in solchen Fällen übliche 
Miete maßgebend. Ist die übliche Miete eine Tabellenmiete, so ist die 
Tabellenmiete anzusetzen, auch wenn sie- wie es bei gebundenen Mie
ten häufig der Fall ist- trotz der Besonderheiten der Grundstücke nicht 
niedriger ist als die Miete für Grundstücke ohne solche Besonderheiten. 
Nur in Gegenden, in denen die übliche Miete wegen der Besonderhei
ten der Grundstücke unter der Tabellenmiete liegt, ist von der Tabel
lenmiete abzuweichen. 
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Anweisungen 

2. Nachkriegsbauten 

a) Nach dem Ersten Wohnungsbaugesetz öffentlich 
geförderte Wohnungen 

Es handelt sich um Wohnungen, die nach dem 31. Dezember 1949 
bezugsfertig geworden sind und für die die öffentlichen Mittel vor dem 
1. Januar 1957 bewilligt worden sind. 

Bei Mietwohnungen gilt als übliche Miete die Riebtsatzmiete oder eine 
selbstverantwortlich gebildete Miete (§§ 29 u. 30 I. WoBauG, §§ 30a 
und 30b I. WoBauG i. d. F. von Artikel V Nr. 1 des Gesetzes über den 
Abbau der Wohnungszwangswirtschaft und über ein soziales Miet- und 
Wohnrecht vom 23. Juni 1960- BGBl I S. 389 -). Für die Schätzung 
der üblichen Miete der eigengenutzten Wohnungen in öffentlich geför
derten Eigenheimen, also in Einfamilienhäusern und Zweifamilienhäu
sern, sind dagegen die Riebtsätze für Mietwerte maßgebend, die von 
der für das Wohnungs- und Siedlungswesen zuständigen obersten Lan
desbehörde bestimmt worden sind (§ 32 Abs. 1 Satz I I. WoBauG). Sie 
finden sich in Nr. 36 des Erlasses des Ministers für Arbeit, Soziales und 
Wiederaufbau des Landes Nordrhein-Westfalen vom 31. März 1954-
VI A3/4- 4.02/4.03 TgB Nr. 1260/54 (MinB! NW 1954 S. 679). Die 
dort bestimmten Riebtsätze enthalten noch nicht den Au~gleich für die 
Lastensteigerungen, um den die Miete der Mietwohnungen nach §§ 30a 
u. 30b I. WoBauG vom 1. Juli 1960 bzw. 1. Oktober 1960 erhöht wer
den konnte (jeweils Erhöhung um 0,10 DM/m2 Wohnfläche). - Hin
weis auf Erlaß des Ministers für Wiederaufbau des Landes Nordrhein
Westfalen vom 24. August 1960-III A 1-4.00-1321160 (MinBJ. NW 
1960 S. 2361)-. Der Mietwertrichtsatrfür Einfamilienhäuser und Zwei
familienhäuser muß deshalb entsprechend erhöh~ werden. 

b) Nach dem Zweiten Wohnungsbaugesetz öffentlich 
geförderte Wohnungen 

Beim öffentlich geförderten Wohnungbau ist grundsätzlich die kosten-
deckende Miete im Sinne von § 72 II. WoBauG als übliche Miete - A 
zugrunde zu legen. Bei Einfamilienhäusern kann auch die Vergleichs- -
miete nach § 72 Abs. 4 II. WoBauG anzusetzen sein. Oft kommt aber 
die nach§ 26 der Neubaumietenverordnung - NMVO - 1962 vom 19. 
Dezember 1962 (BGBI I S. 753) erhöhte kostendeckende Miete in 
Betracht. 
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c) Nam dem Zweiten Wohnungsbaugesetz steuerbegünstigte 
Wohnungen 

Beim steuerbegünstigten Wohnungsbau kommt für die Woh
nungen in erster Linie nam § 85 Abs. 1 II. WoBauG die 
selbstverantwortlich gebildete Miete in Betramt. Jedoch 
kann ein Mieter innerhalb gewisser Frist Ansatz der Kosten
miete verlangen (§ 85 Abs. 2 II. WoBauG). Die Kostenmiete 
ist ähnlim wie beim öffentlich geförderten Wohnungsbau 
häufig eine nach § 30 NWVO 1962 erhöhte Kostenmiete. Bei ] 
den eigengenutzten Einfamilienhäusern und Zweifmilienhäu
sem ist die übliche Miete in erster Linie nach den Mieten, 
die für vergleichbare Einfamilienhäuser gezahlt wird, zu 
schätzen. Sind Vergleichsgrundstücke nicht vorhanden, ist 
der Schätzung die Kostenmiete (§ 85 II. WoBauG und § 30 -
NWVO 1962) zugrunde zu legen. 
Ich weise darauf hin, daß die Kostenmiete nach den für das 
Gebäude tatsächlich aufgewendeten Kosten und nicht nach 
den entsprechend den gestiegenen Baukosten geschätzten 
Kosten errechnet wird. 

II. Schätzung der üblichen Miete für gewerblim genutzte 
Räume 

Nicht preisgebunden sind Mieten für die Geschäftsräume und 
die Wohnungen, die zu mehr als 50 v . H. ihrer Wohnflädle 
anderen als Wohnzwecken dienen, sowie die Wohnräume, 
die wegen ihres räumlichen oder wirtschaftlichen Zusammen
hangs mit Geschäftsräumen vermietet werden. Für derartige 
eigengenutzte Räume ist der Schätzung der üblichen Miete 
die Marktmiete am 1. Januar 1964 zugrunde zu legen. 
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Ubersidlt 

tlber die widltigsten Mietpreisregelungen allgemeiner Art ftlr 
Wohnraum nach dem Stand am 1. 1. 1964 (in kreisfreien 
Städten, Landkreisen und Gemeinden eines Landkreises, ln 
denen die Mietpreisfreigabe vor dem 1. 1. 1964 erfolgt ist, 
nadl dem Stand am 31. 10. 1963) 

- Bundesgebiet ohne Saarland und ohne Berlin -

Art des Wohnraums 

I. Altbauten und 
Neubauten 

(bezugsfertig bis zum 
20. 6. 1948) 

Redltsvorschriften 

2 

Erstes Bundesmieten
gesetz (I. BMG) vom 
27. 7. 1955 (BGBl I 
S. 458) - siehe Anl. 
1 -, zuletzt geändert 
durch das Gesetz 
vom 21. 7. 61 (BGBl I 
S. 1041) - siehe 
Anl. Ia -; 

Zweites Bundes
mietengesetz (II. 
BMG) = Art. I des 
Gesetzes über den 
Abbau der Woh
nungszwangswirt
schaft und über ein 
soziales Miet- und 
Wohnrecht vom 23. 6. 
1960 (BGBl I S. 389) 
- siehe Anl. 2 -, 
zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 
29. 7. 1963 (BGBl I 
S. 508 - s. Anl. 2a -; 

Altbaumieten
verordnung (AMVO) 
vom 23. 7. 1958 
(BGBl I S. 549) 
- siehe Anl. 3 -, 
zuletzt geändert 
durch Verordnung 
vom 25. 7. 1963 
(BGBl I S. 529) 
- siehe Anl. 3a -. 

11 Bew-Kartel .NW, Dezember 6967 

Mietpreisregelung 

3 

Preisrechtlich zulässig 
ist die Miete, die sich 
aus der Stichtags
miete (§ 5 AMVO) 
und den in der 
AMVO genannten 
Mieterhöhungen und 
-herabsetzungen 
sowie unter Berüdt
sichtigung der Vor
schriften des I. BMG 
und des 11. BMG 
ergibt (§ 2 AMVO). 

Im Regelfall konnte 
gern. §§ 2 bjs 5 
·u. BMG die Grnnd 
miete bis zu r sog 
Tabellenmiete erhöht 
werden. -An Zuschlägen und 
Umlagen nach der 
AMVO kommen u . a . 
in Betracht: 
Gewerberaumzuschlag 
(§ 18 AMVO), Unter
mietzuschlag (§ 19 
AMVO), Umlage der 
Kosten des Wasser
verbrauchs (§§ 20, 23, 
24 AMVO), Umlage 
der Kosten des 
Betriebs der zentralen 
Heizungsanlagen 
(§§ 25 bis 27 AMVO). 

-I-

§ 79 BewG 1965 
(S 3202) 

Cl 



ewG 1965 

1 
Art des Wohnraums 

II. Nachkriegsbauten 
(bezugsfertig nach 
dem 20. 6. 1948) 

1. Vom 21. 6. 1948 
bis zum 31. 12. 
19~ bezugsfertig 
geword.Wobnraum 

a) mit öffentlichen 
Mitteln gescnaf
fener preisgebun
dener Wohnraum 

11 

Rechtsvorschriften 

2 

Erstes Bundesmieten
gesetz (I. BMG) vom 
27. 7. 1955 (BGBI I 
S. 458), - siebe An!. 
1 -, zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 
21. 7. 1961 (BGBI I 
S. 1041), -siehe An!. 
1a -; 

Zweites Bundes
mietengesetz (II. 
BMG) = Art. I des 
Gesetzes über den 
Abbau der 
Wohnungnwangs
wirtscnaft und über 
ein soziales Miet
und Wohnredlt vom 
23. 6. 1960 (BGB! I 
S. 389, - s. Anl. 2 -, 
zuletzt geändert 
durcn Gesetz vom 
29. 7. 1963 (BGBI I 
S. 508), - siehe Anl. 
2a -; 

Altbaumietenver
ordnung (AMVO) 
vom 23. 7. 1958 
(BGBI I S . 549), 
- siebe Anl. 3 -, 
zuletzt geändert 
durch Verordnung v. 
25. 7. 1963 (BGBI I 
S. 529), - siehe Anl. 
3a -. 

Anw~isungen 

Mietpreisregelung 

3 

Preisrem tlidl 
zulässig ist die 
Miete, die sidl aus 
der Sticntagsmiete 
(§ 5 AMVO) und den 
in der AMVO ge
nannten Mieterhö
hungen und Herab
setzungen sowie 
unter Berücksichti
gung der Vorschrif
ten des I. BMG und 
des II. BMG ergibt 
(§ 2 AMVO). 

Im Regelfall erhöhte 
sidl 1960 die preis
redltlidl zulässige 
Miete um 0,10 DM je 
qm Wohnflädle im 
Monat gemäß § 6 II. 
BMG!. V . m. § 30a 
des Ersten Woh
nungsbaugesetzes 
(I. WoBauG), u. U. 
kam eine weitere 
Mieterhöhung bis zu 
0,10 DM je qm
W ohnfläche im 
Monat hinzu (vgl. § 6 
II. BMG !. V. m. § JOb 
I. WoBauG). 
An Zusdllägen und 
Umlagen nadl der 
AMVO )tommen u . a. 
in Betracht: Gewerbe
raumzuschlag (§ 18 
AMVO), Untermiet
zuschlag (§ 19 
AMVO), Umlegung 
von Betriebskosten 
gem. §§ 20 ·bis 28 
AMVO. 
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Art des Wohn,raums 

Nodl II. Nadlkriegs
bauten 
(bezugsfertig nach 
dem 20. 6. 1948) 

nodl 1. Vom 21. 6. 
1948 bis zum 31. 12. 
1949 bezugsfertig 
gewordener Wohn
raum 

b) grunds teuer
begünstigter 
Wohnraum 

c) ohne öffentlidle 
Mittel geschaffe
ner und nicht 
grundsteuer
begünstigter 
Wohnraum 

Rechtsvorschriften 

2 

Erstes Bundesmieten
gesetz (I. BMG) vom 
27. 7. 1955 (BGBl I 
s. 458), - s. Anl. 1 - . 
zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 
21. 7. 1961 (BGBl I 
S. 1041), - siehe 
Anl. I a -; 

Zweites Bundes· 
mietengesetz (II. 
BMG) = Art. I des 
Gesetzes über den 
Abbau der Woh
nungszwangswirt
sdlaft und über ein 
soziales Miet- und 
Wohnredlt vom 23. G. 
1960 (BGBl I. S. 389), 
- s. Anl. 2 -, zuletzt 
geändert durch 
Gesetz vom 29. 7. 
1963 (BGB! I. S. 508), 
- siehe Anl. 2a -. 

Erstes Bundesmieten
gesetz (I. BMG) vom 
27. 7. 1955 (BGBl I. 
S. 458), - s. Anl. I -, 
zuletzt geändert 
durdl Gesetz vom 
21. 7. 1961 (BGBl I. 
S. 1041),- siehe 
Anl. I a -. 

11 Bew-Kartei NW, Dezember 6967 

Mietpreisregelung 

3 

Grundsätzlich· darf 
eine vom Vermieter 
selbstverantwortlidl 
gebildete Miete ver
einbart werden. Ist 
die vereinbarte 
Miete niedriger als 
die Kostenmiete, 
kann der Vermieter 
die Miete grund
sätzlidl bis zur 
Kostenmiete erhöhen 
(§ 22 I. BMG). Ist die 
vereinbarte Miete 
höher als die Kosten
miete, kann sidl der 
Mieter unter be
stimmten Voraus
setzungen auf die 
Kostenmiete berufen. 
(§ 7 II. BMG). Für die 
Wirtsdlaftlichkeits
berechnung gilt die 
Zweite Berechnungs
verordnung (II. BVO) 
in der Fassung vom 
1. 8. 1963 (BGBI. I 
s. 594), - s. Anl. 7 -. 

Es gilt die Markt
miete (§ 11 I. BMG). 
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Art des Wohnraums 

Noch II. NadJ.kriegs
baulen 
(bezugsfertig nach 
dem 20. 6. 1948) 

2. Nach dem 31. 12. 
1949 bezugsfertig 
gewoalener \Vohn
raum 

a) öffentlich geför
derter preisge
bundener Wohn
raum nach dem 
Ersten Wohnungs
baugesetz 
(Bewilligung der 
öffentlichen Mittel 
bis zum 31. 12. 
1956) 

11 

Rec;btsvprschriften 

2 

Erstes Wohnungs
baugesetz 
(1. WoBauG) in der 
Fassung vom 25. 8. 
1953 (BGBI I. S. 1047), 
- siehe An!. 4 u. 
4a -, zuletzt ge
ändert durdJ. Gesetz 
vom 21. 7. 1961 
(BGBI I S. 1041), 
-siehe Anl. 4b -; 

Neubaumietenverord
nung 1962 (NMVO 
1962) vom 19. 12. 1962 
(BGBI I. S. 753), 
- siehe Anl. 5 -. 

Anweisungen 

Mietpreisregelung 

3 

Preisrechtlich 
zulässige Miete ist 
die Einzelmiete, die 
sich nach der NMVO 
1962 ergibt zuzüglich 
der nach § § 4, 5 und 
20 zulässigen Um
lagen, Zuschläge und 
Vergütungen (§ 2 
NMVO). Auf der 
Grundlage der von 
der Bewilligungs
stelle festgesetzten 
DurdJ.sdJ.nittsmiete 
hat der Vermieter 
die Einzelmiete zu 
berechnen (§ 29 I. 
WoBauG, §§ 3, 10 
NMVO 1962). 

§ 30a I. WoBauG 
ließ ab 1960 
Erhöhung der Einzel
miete um 0,10 DM je 
qm Wohnfläche im 
Monat zu; u. U. kam 
eine weitere 
Erhöhung bis zu 
0,10 DM je qm 
Wohnfläche im 
Monat in Betracht 
(§ 30b I. WoBauG). 
Wegen der Umlage 
der Mehrbelastungen, 
die nach der Bewilli
gung der öffentlichen 
Mittel eingetreten 
sind, vgl. § 30a I. 
WoBauG, § 20 NMVO 
1962. 
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Art des Wohnraums 

Noch II. Nadlkrlegs
bauten 
(bezugsfertig nadl 
dem 2~. 6. 1948) 

Nodl 2. Nadl dem 
31. 12. 1949 bezugs
fertig gewordener 
Wohnraum 

b) öffentlich geför
derter preisge
bundener Wohn
raum nach dem 
Zweiten Woh
nungsbaugesetz 
(Bewilligung der 
öffentl. Mittel 
nach dem 31. 12. 
1956) 

c) steuerbegünstigter 
Wohnraum nach 
dem Ersten und 
Zweiten Wdh
nungsbaugesetz 

Rechtsvorschriften 

2 

Zweites Wohnungs
baugesetz (II. 
WoBauG) in der 
Fassung vom 1. 8. 61 
(BGBl I S. 1121), 
geändert durch 
Gesetz v. 29. 7. 63 
(BGBl I S. 508), 
- s. An!. 6 + 6a -; 

Neubaumietenver
ordnung 1962 
(NMVO 62) V . 19. 12. 
1962 (BGBl I S. 753). 
- siehe Anl. 5 -. 

Erstes Wohnungs· 
baugesetz (I. 
WoBauG) in der 
Fassung vom 25. 8. 
1953 (BGBl I S. 1047) 
-siehe An!. 
4 + 4a -, zuletzt 
geändert durdl 
Gesetz v. 21. 7. 61 
(BGBl I S. 1041) 
- siehe An!. 4b - ; 

Zweites Wohnungs
baugesetz (II. 
WoBauG) in der 
Fassung v . 1. 8. 61 

11 Bew-Karlei NW, Dezember 6967 

Mietpreisregelung 

3 

Es gilt die Kosten
miete (§ 12 II. 
WoBauG). 

Auf der Grundlage 
der von der Bewilli
gungsstelle geneh
migten Durchschn.
Miete hat der Ver
mieter die Einzel
miete zu berechnen 
(§ 3 NMVO 62) . 
Neben der Einzel
miete können Um
lagen, Zuschläge u. 
Vergütungen gem. 
§§ 4, 5 NMVO 1962 
in Betracht kommen. 

Wegen Erhöhung der 
Durchschnittsmiete 
oder Einzelmiete in· 
folge Erhöhung der 
laufenden Aufwen· 
dungen vergl. § 26 
NMVO 1962. 

Es kann eine vom 
Vermieter selbstver
antwortlich gebildete 
Miete vereinbart 
werden (§ 45 I. 
WoBauG, § 85 II. 
WoBauG). Ist die 
vereinbarte Miete 
niedriger als die 
Kostenmiete, kann 
der Vermieter die 
Miete grundsätzlich 
bis zur Kostenmiete 
erhöhen (§ 22 I. 
BMG, § 33 NMVO 
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BewG 1965 
•2) 

Art des Wohnraums 

Nodl II. Nadlkriegs
bauten 
(bezugsfertig nadJ. 
dem 20. 6. 1948) 
nodl 2. Vom 21. 6. 
1948 bis zum 31. 12. 
I 949 bezugsfertig 
geword. Wohnraum 

noch 
c) steuerbegünstigter 

Wohnraum nadJ. 
dem Ersten und 
Zweiten Woh
nungsbaugesetz 

d) frei finanzierter 
Wahnraum nadJ. 
dem Ersten und 
Zweiten 
Wohnungsbau
gesetz 

in der vorstehenden Ober
mit Fettdruck zitierten An

l 1 bis 7 sind im Anschluß 
ie Anweisungen hinter der 
arte 6 (Verschiedenes) ein-

geordnet. 

11 

RedJ.tsvorsduiften 

2 

(BGBl I S. 1121) 
- s. Anl. 6-, geän
dert durch Gesetz 
vom 29. 7. 1963 
(BGBl I S. 508), 
-siehe Anl. 6a -; 

Erstes Bundesmieteu
gesetz (I. BMG) vom 
21. 1. 55 (BGBl I 
S. 458), - s. Anl. I-, 
zuletzt geändert 
durdJ. Gesetz v. 
21. 7. 61 (BGBl I 
S. 1041), - siebe 
Anl. la -; 

Neubaumietenver
ordnung 1962 (NMVO 
1962) vom 19. 12. 1962 
(BGBl I S. 753), 
- siebe Anl. 5 -. 

Erstes Wohnungs
baugesetz in der 
Fassung vom 
25. 8. 1953 (BGBl I 
S. 1047),- siehe Anl. 
4 + 4a -, zuletzt 
geändert durdJ. 
Gesetz vom 21. 7. 
1961 (BGBl I S. 1041), 
- siebe Anl. 4b -; 

Zweites Wohnungs
baugesetz (11. 
WoBauG) in der 
Fassung vom 1. 8. 
1961 (BGBl I S. 1121), 
- s. Anl. 6 -, geän
dert durdJ. Gesetz vom 
29. 7. 1963 (BGBl I 
s. 508), 
- siehe Anl. 6a -. 

Anweisungen 

Mietpreisregelung 

3 

1962). Ist die ver
einbarte Miete höher 
als die Kostenmiete, 
kann sidJ. der Mieter 
unter bestimmten 
Voraussetzungen auf 
die Kostenmiete be
rufen (§ 45 I. 
WoBauG, § 85 11. 
WoBauG) . Für die 
WirtsdJ.aftlichkeits
berechnung gilt die 
11. BVO in der 
Fassung vom 1. 8. 
1963 (BGBl I S. 594), 
- siehe Anl. 1 -. 

Es gilt die Markt
miete (§ 46 I. ' 
WoBauG, § 87 11. 
WoBauG). 
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Anweisungen 

Hauptfeststellung der Einheitswerte des Grundvermögens; 
hier: Ertragswertverlahren, üblidte Miete nadt § 79 Abs. 2 

BewG 1965 

(Erl. FinMin NW vom 31. Januar 1967- S 3202- 1- V 1) 

1. In Absd:tnitt I Nr. 1 meines Bezugserlasses• habe ich dar
auf hingewiesen, daß die nad:t § 4 li. Bundesmietengesetz 
vom 23. Juni 1960 (BGBl I S. 389) zulässige Tabellenmiete 
einen Anhalt für die Seitätzung der üblichen Miete bieten 
kann. Dazu bemerke id:t nod:t folgendes: 
Die Grundmiete für preisgebundene Altbauwohnungen 
durfte nadt § 4 II. Bundesmietengesetz nur dann auf die 
Tabellenmiete angehoben werden, wenn der Unterschied 
zwischen der nach § 1 II. Bundesmietengesetz vom 1. Juli 
1960 an um 15 v . H. erhöhten Grundmiete und der gemäß 
§ 4 II. Bundesmietengesetz zulässigen Tabellenmiete nicht 
größer als 20 v. H. der erhöhten Grundmiete war, sonst 
durfte die Mieterhöhung über 20 v. H. nid:tt hinausgehen. 
Wenn aus diesem Grunde in einer Gegend ganz allgemein 
nicht die Tabellenmiete erhoben werden konnte, kann sie 
auch nid:tt als übliche Miete angesehen werden. 
Ergänzend weise idt noch auf folgendes hin: 
Nach Absd:tnitt 23 Abs. 1 letzter Satz BewRGr darf die 
üblid:te Miete für Wohnraum, der mietpreisredttlidten 
Vorsdtriften unterliegt, die nach diesen Vorschriften zu
lässige Miete nid:tt überschreiten. Deshalb kann die an 
sich in der Gegend übliche Tabellenmiete dann nicht als 
ortsüblidie Miete angesetzt werden, wenn die Tabellen
miete in einem Einzelfall auf Grund der vorerwähnten 
Vorschriften des II. Bundesmietengesetzes nicht erhoben 
werden darf und auch nicht erhoben wird. 

2. In den Fällen, in denen Einfamilienhäuser und Zwei
familienhäuser dem künftigen Erwerber auf Grund eines 
Veräußerung,svertrages oder eines Vorvertrages zur Be
nutzung überlassen wor>den sind, :z;ahlt gelegentlich der 
Erwerber bis zur Ubertragung des Eigentums nach bürger
lichem Recht eine auf Grund einer Lastenbered:tnung ermit
telte Nutzungsgebühr. Wenn die Nutzungsgebühr nad:t der 
Art der Ermittlung von der bei einer Vermietung in 
Betracht kommenden Miete und deshalb von der üblichen 
Miete nad:t § 19 Abs. 2 BewG 1965 abweicht, kann sie nicht 
als ortsübliche Miete angesetzt werden. 

•) Zusatz der Oberftnaozdlrektlonen: 
Der Bezugserlaß ist der Erlaß vom 17. November 1966- S 3231 - 16 -
V I. Er is t wiedergegeben in C I. Eine Zusammenstellung der Fund
stellen bzw. Abschrift der im Bezugserlaß vom 17. November 1966 (An
weisung C I) angeführten gesetzlichen Vorsduiflen und Ver waltungs
anweisungen ist als Anlage beigefügt. 
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Anweisungen 

Anlage 
Zum Erlaß vom 31. Januar 1967- S 3202- 1- V 1 

Zusammenstellung der Fundstellen bzw. Abschrift des 
Wortlauts der in dem Erlaß des Finanzministers des Landes 
Nordrhein-Westfalen vom 17. 11. 1966 - S 3231 - 16- V 1 
(ohne die Anlage) angeführten gesetzlieben Vorschriften 
und Verwaltungsanweisungen 

1. Zu Abschnitt I Nr. 1 des Erlasses 
a) § 4 des II. Bundesmietengesetzes vom 23: Juni 1960 (BGBI 

I S. 389) lautet: 
§ 4 
(1) Ist in den Fällen der §§ 2 oder 3 die nach § 1 erhöhte • 
monatliche Grundmiete niedriger als der Betrag, der sich 
aus ·der Vervielfältigung der Zahl der Quadratmeter der 
Wohnfläche mit dem nach Absak 2 maßgeblichen Betrag 
ergibt, so ist eine Erhöhung um den Unterschiedsbetrag, 
jedoch um nicht mehr als 20 v. H. der nach § 1 erhöhten 
monatlichen Grundmiete, zulässig. 
(2) Für Absatz 1 sind folgende Beträge maßgeblich: 

in Gemeinden 

unter 20 000 
Einwohnern 

mit 20 000 bis 
unter 100 000 
Einwohnern 

mit 100 000 
und mehr 
Einwohnern 

25 

bei Wohnungen 

mit 

I Sammel- ohne Sammelheizung 
heizung 

mlt I ohne I mit l ohne Bad Bad Bad Bad 

mit 
mit mit Toi-
Toi- Toi- Iette 
Iette Iette außer-

in der im halb 
Woh- Hause des 
nung Hau-

ses 

DM I DM I DM I DM I DM I DM 

11.30 11.05 11,05 1 0.951 0,851 0,65 

1,45 1,15 1,15 1,05 0,90 0,70 

1,60 1,30 1,30 1,20 1,00 0,80 
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Anweisungen 

b) § 1 des I. Bundesmietengesetzes vom 27. Juli 1955 (BGBl I 
S. 458) lautet: 

.,(1) Die Miete für preisgebundenen, bis zum 31.Dezember 
1949 bezug~fertig gewordenen Wohnraum ist in der Höhe 
preisrechtlich zulässig, die sich aus der letzten vor dem 
1. Januar 1955 zustande gekommenen Vereinbarung er
gibt. Ist diese Miete bis zum Inkrafttreten dieses Gesetzes 
durch die Preisbehörde herabgesetzt worden, so tritt an 
ihre Stelle die herabgesetzte Miete. 
(2) Vorschriften und Genehmigungen der Preisbehörde, 
nach denen eine höhere als die in Absatz 1 bezeichnete 
Miete preisrechtlich zulässig ist oder wird, bleiben unbe
rührt. 
(3) War eine Mietvereinbarung vor dem Inkrafttreten 
dieses Gesetzes preisrechtlich unzulässig, so steht dieser 
Umstand der Wirksamkeit der Vereinbarung von dem In
krafttreten dieses Gesetzes an nicht entgegen, es sei denn, 
daß die Miete nach der Vereinbarung durch die Preis
behörde herabgesetzt worden ist." 

2. Zu Abschnitt I Nr. 2 Buchstabe a) des Erlasses 
a) Der Wortlaut der §§ 29, 30 und 32 Abs. 1 Satz 1 des 

I. WoBauG ist im BStBl I 1953 I S. 616 ff. veröffentlicht. 
b) Die §§ 30 a und 30 b I. WoBauG i. d. F. von Artikel V Nr. 1 

des Gesetzes über den Abbau der Wohnungszwangswirt
schaft und über ein soziales Miet- und Wohnrecht vom 
23. Juni 1960 (BGBl I S. 389) haben folgenden Wortlaut: 

25 

§ 30 a Mieterhöhungen 

(1) Für öffentlich geförderte Mietwohnungen, die nach 
dem 31. Dezember 1949 bezugsfertig geworden sind, darf 
die Miete für die einzelne Wohnung (Einzelmiete) vom 
Inkrafttreten des Ge_setzes über den Abbau der Woh
nungszwangswirtschaft und über ein soziales Miet- und 
Wohnrecht an um 0,10 Deutsche Mark je Quadratmeter 
Wohnfläche im Monat erhöht werden. 

(2) Sind nach der Bewilligung der öffentlichen Mittel 
Mehrbelastungen des Vermieters dadurch eingetreten, 
daß sich die für ein Jahr ergebenden 

1. laufenden öffentlichen Lasten des Grundstücks, nament
lich die Grundsteuer, jedoch nicht die Hypotheken
gewinnabgabe, 

2. Kosten der Straßenreinigung und Müllabfuhr, 
3. Kosten der Entwässerung, 
4. Kosten der Schornsteinreinigung oder 
5. Kosten der Sach- und Haftpflichtversicherung 
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Anweisungen 

erhöht haben oder daß derartige Kosten neu entstanden 
sind, so darf der Mehrbetrag neben der Einzelmiete um
gelegt werden, soweit die Mehrbelastung nicht auf Um
ständen beruht, die der Vermieter zu vertreten hat. 
(3) Auf Grund einer Mieterhöhung nach den Absätzen 
1 oder 2 darf eine höhere Verzinsung des der nach
stelligen Finanzierung dienenden öffentlichen Baudarlehns 
nicht verlangt werden. 

§ 30 b 

Mieterhöhungen zur Verzinsung der Eigenleistung 

(1) Ist der erstmaligen Bewilligung der öffentlichen Mittel 
eine Wirtschaftlichkeitsberedmung oder eine ähnliche Be
rechnung zugrunde gelegt worden und sind Zinsen für 
die darin ausgewiesene Eigenleistung nicht oder nur in 
einer Höhe von weniger als 4 vom Hundert in Anspruch 
genommen oder anerkannt worden oder hat der Ver
mieter oder sein Rechtsvorgänger auf einen Ansatz der 
Zinsen bis zu dieser Höhe ganz oder teilweise verzichtet, 
so dürfen die Mieten für die öffentlich geförderten Miet
wohnungen des Gebäudes oder der Wirtschaftseinheit 
drei Monate nach Inkrafttreten des Gesetzes über den Ab
bau der Wohnungszwangswirtschaft und über ein soziales 
Miet- und Wohnrecht über die nach§ 30 a zulässigen Mie
ten hinaus um den Betrag erhöht werden, der an einer 
Verzinsung der Eigenleistung von 4 vom Hundert fehlt. 
Haben sich nach der erstmaligen Bewilligung der öffent
lichen Mittel gegenüber der bei der Bewilligung zugrunde 
gelegten Berechnung die Gesamtkosten erhöht und ist 
diese Erhöhung durch Eigenleistung oder Ersatz von 
Eigenleistung ganz oder teilweise gedeckt worden, so ist 
die Erhöhung zu berücksichtigen; dies gilt nur, soweit die 
Erhöhung auf Umständen beruht, die der Vermieter nicht 
zu vertreten hat. Der für das Gebäude oder die Wirt
schaftseinheit sich ergebende Betrag der Mieterhöhung ist 
auf die .einzelnen Wohnungen nach dem Verhältnis der 
Einzelmieten aufzuteilen; die nach § 30 a zulässige Einzel
miete darf jedoch höchstens um weitere 0,10 Deutsche 
Mark je Quadratmeter Wohnfläche im Monat erhöht 
werden. 

(2) Die von der Landesregierung bestimmte Stelle hat dem 
Vermieter auf Antrag zu bescheinigen, um welchen Be
trag eine Mieterhöhung nach Absatz 1 zulässig ist; die 
Bescheinigung kann bereits vor dem Zeitpunkt erteilt 
werden, von dem an die Mieterhöhung zulässig ist. Eine 
Erklärung des Vermieters nach § 18 des Ersten Bundes-

- 4 -
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Anweisungen 

mietengesetzes ist nur wirksam, wenn die Bescheinigung 
oder eine Abschrift beigefügt ist. 
(3) § 30 a Abs. 3 gilt entsprechend." 

c) Die Nr. 32 Abs. 1 bis 3, 34 und 36 des Erlasses des Mini
sters für Arbeit, Soziales und Wiederaufbau des Landes 
Nordrhein-Westfalen vom 31. März 1954 - VI A 3/4 -
4.02/4.03 Tgb. Nr. 1260/54 (MinBl NW 1954 S. 679) haben 
folgenden Wortlaut: 

25 

.32. (1) · Die Bewilligungsbehörde setzt im Bewilligungs
bescheid für alle geförderten Mietwohnungen einer Wirt
schaftseinheit entsprechend den Mietrichtsätzen einen nach 
Quadratmetern der Wohnfläche bemessenen durchschnitt
lichen Mietbetrag fest, auf dessen Grundlage der Ver
mieter die Mieten unter Berücksichtigung von Größe, 
Lage und Ausstattung der einzelnen Wohnungen zu be
rechnen hat (§ 29 Abs. 2 WoBauG). Sie ist ermächtigt, den 
durchschnittlichen Mietbetrag im Bewilligungsbescheid 
zunächst nur vorläufig festzusetzen. 
(2) Entsprechend § 29 Abs. 1 WoBauG werden für die öf
fentlich geförderten Mietwohnungen folgende Mietricht
sätze bestimmt: 
a) Ortsklasse S und A: 

1,10 DM je Quadratmeter Wohnfläche im Monat; 
b) Ortsklasse B: 

1,05 DM je Quadratmeter Wohnfläche im Monat; 
c) Ortsklasse C und D: 

0,95 DM je Quadratmeter Wohnfläche im Monat. 
(3) Die Mietrichtsätze können unter Berücksichtigung be
sonderer Verhältnisse bis zu 20 vom Hundert unter
schritten werden." 

34. Umlagen, Vergütungen und Zuschläge im Sinne des 
§ 11 Abs. 3 der Mietenverordnung sind durch die festge
setzte Miete nicht abgegolten und können daher neben 
der Miete gesondert erhoben werden. Dies gilt für Ver
gütungen im Sinne des § 11 Abs. 3 Nr. 3 der Mietenverord
nung nur, soweit die Nebenleistungen nicht bereits bei 
der Festsetzung des durchschnittlichen Mietbetrages im 
Rahmen der nach Nr. 32 Abs. 4 zugelassenen Uberschrei
tung des Mietridltsatzes berücksichtigt worden sind. 

36. (1) Für öffentlidl geförderte Wohnungen in Eigen
heimen, Kleinsiedlungen und Kaufeigenheimen sowie für 
öffentlich geförderte Wohnungen, die in .der Rechtsform 
des Wohnungseigentums und eines eigentumsähnlichen 
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Dauerwohnrechts überlassen werden, wird von der Be· 
willigungsbehörde im Bewilligungsbescheid anstelle eines 
durdlsdmittlidlen Mietbetrages entsprechend den Miet
wertridltsätzen der nach Quadratmetern der Wohnflädle 
bemessene monatliche Mietwert festgesetzt (§ 32 Abs. 2 
WoBauG). Nr. 32 Abs. 1 Satz 2 findet entsprechende An
wendung. 
(2) ·Als Mietwertrichtsätze gelten die in Nr. 32 Abs. 2 auf
geführten Mietridltsätze. 
(3) Die Mietwertridltsätze können unter Berücksichtigung 
besonderer Verhältnisse bis zu 20 vom Hundert unter
smritten werden. 
(4) Für Wohnungen in Eigenheimen und Kaufeigenheimen 
sowie für Wohnungen, die in der Rechtsform des Woh
nungseigentums und eines eigentumsähnfidlen Dauer
wohnrechts überlassen werden, können die in Absatz 2 
bestimmten Mietwertridltsätze bis zu 30 vom Hundert 
überschritten werden. Die Bewilligungsbehörde darf bei 
der Festsetzung des Mietwertes den Mietwertrichtsatz bis 
zu der in Satz 1 zugelassenen Höhe nur überschreiten, 
soweit die Ubersdlreitung zur Gewährleistung der Wirt
schaftlichkeit des Vorhabens geboten erscheint. Eine 
Ubersdlreitung ist unzulässig, soweit dadurch eine höhere 
Verzinsung und Tilgung des der nadlstelligen Finanzie
rung dienenden Landesdarlehen erzielt werden soll (§ 32 
Abs. ~Satz 3 WoBauG). 
(5) Bei Vermietungen einer in Absatz 1 Satz 1 bezeich
neten Wohnung hat der Vermieter nach § 32 Abs. 4 
WoBauG die Miete unter Berücksichtigung von Größe, 
Lage und Ausstattung der Wohnung auf der Grundlage 
des festgesetzten Mietwertes zu berechnen. Daneben kön
nen ggfs. noch Umlagen, Vergütungen und Zuschläge ge-
mäß Nr. 34 erhoben werden." -

3. Zu Abschnitt I Nr. 2 Bumstaben b) und c) des Erlasses 
a) Die Vorschriften des II. WoBauG sind im BStBl 1961 

S. 548 sowie in der Handausgabe ,. Grundsteuervergün
stigung nach dem li. WoBauG" (herausgegeben vom Bun
desminister der Finanzen Bonn 1961) abgedruckt. 

b) § 26 der Neubaumietenverordnung- NMVO vom 19. 12. 
·1962 (BGBl I S. 753) lautet: 

25 

,.Erhöhung der Durdlsdmittsmiete oder Einzelmiete in
folge Erhöhung der laufenden Aufwendungen. 
(1) Tritt nach Genehmigung der Durchschnittsmiete bis zur 
Anerkenung der Schlußabrechnung, spätestens jedoch bis 
zum Ablauf von zwei Jahren nach Bezugsfertigkeit der 
Wohnungen, eine Erhöhung des Gesamtbetrages der lau-
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fenden Aufwendungen ein, die der Vermieter nicht zu 
vertreten hat, so hat die Bewilligungsstelle auf Grund 
einer neuen Wirtschaftlichkeitsberechnung eine entspre
chende Erhöhung der Durchschnittsmiete zu genehmigen; 
§ 25 Abs. 1 ist entsprechend anzuwenden. 
(2) Erhöht sich der Gesamtbetrag der laufenden Aufwen
dungen durch Umstände, die der Vermieter nicht zu ver
treten hat und die nach Ablauf des in Absatz 1 genannten 
Zeitraumes eintreten, so erhöht sich die Einzelmiete bis 
zu der Einzelmiete, die sich auf Grund einer neuen Wirt
schaftlichkeitsberechnung, einer entsprechenden Erhöhung 
der Durchschnittsmiete und nach § 3 ergibt. 

(3) Werden die in § 23 Abs." 1 genannten öffentlichen 
Mittel nach der Genehmigung der Durchschnittsmiete für 
einen Teil der öffentlich geförderten Wohnungen des 
Gebäudes oder der Wirtschaftseinheit nicht mehr gewährt 
und beruht dies auf Umständen, die der Vermieter nicht 
zu vertreten hat, so erhöhen sich die Einzelmieten der 
Wohnungen, für die diese öffentlichen Mittel entfallen 
sind, entsprechend. Werden die Mittel in der Zeit bis zur 
Anerkennung der Schlußabrechnung, spätestens jedoch 
bis zum Ablauf von zwei Jahren nach Bezugsfertigkeit 
der Wohnungen, nicht mehr gewährt, so bedarf die Miet
erhöhung der Genehmigung durch die Bewilligungsstelle. 
(4) In den Fällen des § 25 Abs. 2 erhöht sich nach der Be
willigung der öffentlichen Mittel die Einzelmiete, wenn 
sich die Einzelmieten für vergleichbare öffentlich geför
derte Mietwohnungen erhöhen, entsprechend. • 

c) § 30 der Neubaumietenverordnung- NMVO vom 19. 12. 
1962 (BGBl I S. 753) lautet: 

25 

"Änderung der Kostenmiete infolge Änderung 
des Gesamtbetrages der laufenden Aufwendungen 

Ist die Kostenmiete verbindlich und tritt eine Änderung 
des Gesamtbetrages der laufenden Aufwendungen ein, 
so ändert sich die Einzelmiete um den Unterschiedsbetrag 
zwischen der bisherigen Einzelmiete und der Einzelmiete, 
die sich auf Grund einer neuen Wirtschaftlichkeitsberech
nung in entsprechender Anwendung des § 29 Abs. 1 er
gibt. Dies gilt bei einer Erhöhung des Gesamtbetrages 
der laufenden Aufwendungen nur, wenn sie auf Umstän
den beruht, die der Vermieter nicht zu vertreten hat." 
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Hauptfeststellung der Einheitswerte des Grundvermögens 
auf den 1. Januar 1964; 
hier: Ertragswertverfahren, Verprobung der üblidlen Miete 

für Wohnungen in Nadlkriegsbauten 

(Erl. FinMin NW vom 7. April 1967- S 3202-4- V 1) 

Nach den Ausführungen in meinem Erlaß vom 17. November 
1966 S 3231- 16- V 1•) ist für die Bewertung von Grund
stücken, deren Wohnungen nadl dem I. oder II. WoBauG 
steuerbegünstigt oder im Geltungsbereich des II. WoBauG 
öffentlich gefördert worden sind, die Kostenmiete von Bedeu
tung. 
Die Höhe der Kostenmiete wird durch die laufenden Aufwen
dungen für das bebaute Grundstück bestimmt. Diese Aufwen
dungen setzen sich aus den Kapitalkosten (Eigenkapitalzinsen 
und Fremdkapitalzinsen) und aus den Bewirtschaftungs
kosten zusammen (§ 18 II. BVO). Sie werden in ihrer Höhe 
entscheidend durch die Ka~alkosten bestimmt. Dies führt 
zwangsläufig dazu, daß sich Finanzierungsuntersmiede auf die 
Höhe der Kostenmiete auswirken. 

Ausgangspunkt für die Kapitalkosten, die in die Kostenmiete 
eingehen, sind die historischen Gesamtkosten i. S. des § 5 
II. BVO des Jahres, in dem das Gebäude bezugsfertig errichtet 
worden ist. Später eingetretene Wertveränderungen sind nach 

§ 79 BewG 1965 
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§ 11 Abs. 2 li. BVO nicht als Änderung der Gesamtkosten 
anzusehen und müssen daher außer Betracht bleiben. Eine ~ 
Hochrechnung der Gesamtkosten mit Hilfe von Indizes auf , 
die Wertverhältnisse des Hauptfeststellungszeitpunktes 1964 
ist nicht zulässig. Zur Ermittlung der Gesamtkosten kann von 
den Herstellungskosten i. S. des § 7 b EStG ausgegangen 
werden. Dieser Betrag ist um die Kosten zu erhöhen, die nicht 
zu den Herstellungskosten gemäß § 7 b EStG aber zu den 
Gesamtkosten gemäß§ 5 II. BVO gehören, wie z, B. der Wert 
des Baugrundstücks und der Wert der Arbeitsleistungen des 
Bauherrn (§ 15 i. V. mit § 9 li. BVO). 
Für eine einfache Ermittlung oder Verprobung der Kosten
miete kann wie folgt verfahren werden: 

a) Steuerbegünstigter Wohnungsbau 

Auf die Unterscheidung von Zinsen für Fremdkapital und 
Eigenkapital muß grundsätzlich verzichtet werden. Unter 
Berücksichtigung der Entwicklung des marktüblichen Zins
satzes für erste Hypotheken (siehe LA-Kartei § 104 Karte 30) 
und des Umstandes, daß weitgehend au_ch billige Darlehn von 
Bausparkassen zum Wohnungsbau verwendet wurden, kann 

•) Zusatz der Oberßoaozdtrekttooen: 
Der Erlaß vom 17. November 1966 ist in C 1 wiedergegeben . 
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beim steuerbegünstigten Wohnungsbau die Kapitalverzin
sung mit durchschnittlich 5 v. H. der historischen Gesamt
kosten angesetzt wenden. Handelt es .sich um ein Grundstück, 
das mit einem schlüsselfertigen Gebäude erworben wurde, so 
entspricht der Kaufpreis den Gesamtkosten. In diesem Fall ist 
der Wert des Grund und Bodens im Zeitpunkt der Bezugs
fertigkeit in den Gesamtkosten schon enthalten. Sind von den 
Gesamtkosten nur die Baukosten (§ 7 II. BVO) bekannt, so 
müssen diese Kosten um einen Zuschlag für den Wert des 
Grund und Bodens im Zeitpunkt der Bezugsfertigkeit erhöht 
werden. Meistens wird der tatsächliche Grundstückswert für 
den jeweiligen Zeitpunkt der Bezugsfertigkeit in den Jahren 
von 1950 bis 1963 nicht ermittelt werden können. In diesem 
Fall können die Baukosten entsprechend der Pauschalierung 
des Bodenertragsanteils bei der Berechnung der Verviel
fältiger für das Ertragswertverfahren (vgl. Abschn. 20 BewR 
Gr) um einen Zuschlag von 15 v. H. erhöht werden. 
Von den Bewirtschaftungskosten (§ 24 II. BVO) kann die 
Abschreibung mit 1 v. H. des Gebäudewerts noch individuell 
berücksichtigt werden. Die übrigen Bewirtschaftungskosten, 
insbesondere die Betriebskosten und die Instandhaltungs
kosten, müssen dagegen pauschaliert werden. 
Entsprechend den vorstehenden Uberlegungen ergibt sich für 
den steuerbegünstigten Wohnungsbau eine Kostenmiete in 
Höhe von 7 v. H. der Gesamtkosten. Falls der Steuerpflichtige 
seine Ko~e in Höhe von 6,5 v. H. der Gesamtkosten 
erklärt hat, bitte ich das nicht zu beanstanden. Im übrigen 
bleibt der Einzelnachweis vorbehalten. 

b) Offentlieh geförderter Wohnungsbau 

Für den öffentlich geförderten Wohnungsbau · nach dem 
II. WoBauG müssen die für den steuerbegünstigten Woh
nungsbau angestellten Uberlegungen dahingehend abgewan
delt werden, daß die durchschnittliche Verzinsung und damit 
die Kapitalkosten nur 3 v. H. der Gesamtkosten betragen. 
Damit ergibt sich für die gesamte Kostenmiete ein Satz von 
5 v. H. der Gesamtkosten. Ich bitte es nicht zu beanstanden, 
wenn der Steuerpflichtige in diesen Fällen eine Kostenmiete 
erklärt, die 4,5 v. H. der Gesamtkosten nicht unterschreitet. 
Im übrigen bleibt auch hier der Einzelnachweis vorbehalten. 
Die durch Anwendung eines Vomhundertsatzes auf die 
Gesamtkosten ermittelte Kostenmiete darf grundsätzlich die 
Richtsatzmiete für öffentlich geförderten Wohnraum nach dem 
I. WoBauG nicht unterschreiten. Dies wird vor allem bei Ein
familienhäusern und Zweifamilienhäusern zu beachten sein, 
die nach dem I. WoBauG grundsteuerbegünstigt sind. Bei Ein
familienhäusern und Zweifamilienhäusern, die in den letzten 
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Jahren vor dem Hauptfeststellungszeitpunkt bezugsfertig 
geworden sind, kann es dagegen möglich sein, daß nach den 
Verhältnissen des örtlichen Wohnungsmarktes nur eine Miete 
zu erzielen ist, die unter der Kostenmiete liegt. 
Die durch Anwendung eines Vomhundertsatzes auf die 
Gesamtkosten ermittelte Kostenmiete kann noch zu erhöhen 
sein. Dies ist dann der Fall, wenn sich frühestens zwei Jahre 
nach der Bezugsfertigkeit der Gesamtbetrag der laufenden 
Aufwendungen, die bei der Jahresrohmiete zu berücksichtigen 
sind, durch Umstände erhöht hat, die vom Vermieter nicht zu 
vertreten sind(§ 26 Abs. 2 NMVO). Solche Umstände sind ins
besondere Lasten- und Kostenmehrungen infolge Erhöhung 
der Grundsteuer, der Kosten des Wasserverbrauchs oder der 
Gebühren für Straßenreinigung, Müllabfuhr, Abwässerbesei
tigung usw. Ob die durch Anwendung eines Vomhundert
satzes auf die Gesamtkosten ermittelte Kostenmiete im Einzel
fall zu erhöhen ist, hängt von dem Zeitpunkt der Bezugs
fertigkeit des Gebäudes und den bi& zum 1. Januar 1964 nach 
den Verhältnissen der einzelnen Gemeinden eingetretenen 
Lasten- und Kostenmehrungen ab. 
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Hauptfeststellung der Einheitswerte des Grundvermögens 
auf den 1. Januar 1964; 
hier: Ertragswertveriahren, Verprobung der üblidlen Miete 

für Wohnungen in Nadlkriegsbauten 
53202-4-V 1 

(Erl. FinM NW vom 5. Mai 1967- S 
3202 

_ 
1 
_V 

1
) 

1. In meinem Bezugserlaß vom 7. Apri11967') habe ich Grund
sätze für eine einfache Ermittlung oder Verprobung der Ko
stenmiete mitgeteilt. Dazu bemerke ich ergänzend, daß die 
sich in Höhe von 7 v. H. bzw. 5 v. H. der Gesamtkosten erge
bende Kostenmiete die volle durchschnittlidle Grundsteuer
belastung berüdcsidltigt. Diese Ii~ertsätze gelten also nur 
für soldle Wohnungen, für die d' steuervergünsti un 
bereits am 4 aus elaufen war. Sowe1 ie Woh
n en am Hauptfeststellungsze1 pun t nodl grundsteuer
begünstigt waren, müssen die Hundertsätze für die pausmale 
Ermittlung der Kostenmiete um 10 v . H. (das entspridlt einem 
Aufsdllag von rd. 12 v. H.) ermäßigt werden,. Dementspre
dlend ergeben sidl Verprobungssätze von rd. 6 v. H. für den 
steuerbegünstigten Wohnungsbau und 4,5 v. H. für den 
öffentlich geförderten Wohnungsbau. Falls eine Kostenmiete 
in Höhe von 5,5 bzw. 4 v. H. der Gesamtkosten erklärt wird, 
kann von der erklärten Miete ausgegangen werden. 
2. Für die Sdlätzung der üblidlen Miete für Wohnungen oder 
Wohnräume, die lediglidl steuerbegünstigt sind, ist folgen
des zu beadlten: 
Steuerbegünstigte Wohnungen oder Wohnräume waren nadl 
den Verhältnissen vom 1. Januar 1964 bedingt von den Preis
vorsdlriften freigegeben. Die Mieter derartiger Wohnungen 
oder Wohnräume haben von der Möglidlkeit, die Preisbin
dung durdl Berufung auf die preisredltlich zulässige Kosten
miete herbeizuführen, in der Regel nicht Gebraudl gemacht. 
Damit ist für die Sdlätzung der üblidlen Miete für derartigen 
Wohnraum grundsätzlidl von der selbstverantwortlidl gebil
deten Miete auszugehen. Das ist praktisch die Miete, die nadl 
den Verhältnissen des örtlidlen Wohnungsmarktes zu erzie
len war. Diese Marktmiete muß in den Mietspiegeln ent
halten sein. 
Bei Wohnungen, die mit zinsverbilligten Arbeitgeberdar
lehen oder Beamtendarlehen gebaut worden sind, sind die 
Ausführungen vom 6. April 1967 S 3202 - 3 f S 3202 - 1 -
V 1 Nr. 2'') zu beadlten. 

•) Zusatz der Oberflnanzdlrektlonen: 
Der Beschlußerlaß vom 7. April 1967 ist in C 3 wiedergegeben. 

••) Zusatz der Oberflnanzdlrektlonen: 
Der Erlaß vom 6. April 1967 ist ln A 2 wiedergegeben. 
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Hauptfeststellung der Einheitswerte des Grundvermögens 
auf den 1. Januar 1964; 

hier: Ertragswertverfahren, Schätzung der üblidlen Miete 

Im wesentlichen gleichlautend 
Rdvfg. OFD Düsseldorf vom 24. November 1967 - S 3202 A 
- St 211 

Rdvfg. OFD Köln vom 21. Juni 1967- S 3202- 12- St 211 

Rdvfg. OFD Münster vom 17. Mai 1967- S 3202- 2-
St 21- 33 . 

1. In Abschnitt I Nr. 1 des Erlasses des Finanzministers des 
Landes Nordr.hein-Westfalen vom 17. November 1966 S 3231 
- 16- V 1•1 (mitgeteilt mit der Rundverfügung vom 27. De
zember 1966 S 3231 A-St 211) wird darauf hingewiesen, daß 
die nach § 4 II. Bundesmietengesetz vom 23. Juni 1960 (BGBl 
I S. 389) zulässige Tabellenmiete einen Anhalt für die Schät
zung der üblichen Miete bitden kann. Ist die Tabellenmiete 
maßgebend, so ist jedoch zu prüfen, obJSie nicht um besondere 
Zuschläge und Umlagen nach §§ 18 ff. Altbaumietenverord
nung - AMVO - vom 23. Juli 1958 (BGBl I S. 549) zu er
höhen ist, soweit diese zur bewertungsrechtlich maßgebenden 
Jahresrohmiete .gehören. In Betradl.t kommen demnach ein 
Zusdllag für gewerblidle Mitbenutzung bis zur Höhe von 
50 v . H. (§ 18 AMVO) sowie eine Umlage der Kosten des 
Wasserverbraums (§ 20 AMVO), einer Grundsteuermehr
belastung durdl. Erhöhung des Hebesatzes oder Wegfall bis
her gewährter Vergünstigungen (§ 21 AMVO) und eine Um
lage für Gebührenmehrbelastung (§ 22 AMVO), wie z. B. der 
Gebühren für Straßenreinigung, Müllabfuhr, Abwässerbesei
tigung. Der Untermietzusdllag (§ 19 AMVO) und die Umlage 
der Kosten des Betriebs einer zentralen Heizungsanlage (§§ 
25 ff. AMVO) bleiben -dagegen außer Betradl.t, weil diese 
Zuschläge und Umlagen nidl.t zur Jahresrohmiete i. S. des § 79 
BewG 1965 gehören. Ob im Einzelfall die Tabellenmiete um 
Zusdl.läge und Umlagen zu erhöhen ist, kann nur jeweils 
anhand der Entwicklung in der einzelnen Gemeinde entschie
den werden. Abzustellen ist auf die Entwicklung zwisdlen 
dem Zeitpunkt, von dem an die Tabellenmiete erstmals maß
gebend war, und dem Hauptfeststellungszeitpunkt l. Januar 
1964. Erhöhungen von Zusdllägen und Umlagen (z. B. Gebüh
renerhöhung~n), die sidl. auf die Januarmiete 1964 auswirken, 
sind nodl. zu berücksichtigen (vgl. Absdl.nitt 21 Abs. 6 
BewRGr). Darüber hinaus kann in Einzelfällen noch eine Er
höhung der Miete bei baulidlen Verbesserungen (12 v. H. der 

•) Zusatz der OberflDanzdlrekllonen: 
Der Erlaß vom 17. November 1966 Ist in C I wiedergegeben. 

61 Bew-Kartei NW, 1. Erg-Lfg (Mal 1968) -I-
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Baukosten und 15 v. H. der Einrichtungskosten). bei Anlage 
der Kanalisation, bei Ausbau von Verkehrsflächen und Haus
anschlüssen an Versorgungsleitungen üeweils 6 v . H. der 
Aufwendungen) in Betracht kommen(§ 12 AMVO). 

2. Auch bei den nach dem I. WoBaue geförderten Wohnungen 
können neben der Riebtsatzmiete (Richtwertmieten) zulässige 
Umlagen und Zuschläge zu berücksichtigen sein. In Betracht 
kommen insbesondere : 

Umlage der Kosten des Wasserverbrauchs (§ 4 Neubau
mietenverordnung 1962- NMVO - vom 19. Dezember 
1962, BGBl I S. 753), 

Zuschlag für die Benutzung von Wohnraum zu anderen • 
als Wohnzwecken (§ 18 AMVO und§ 5 NMVO 1962), 
Erhöhung der Miete wegen Wertverbesserungen (§ 18 
NMVO 1962), 

Umlage von Mehrbelastungen, die nach der Bewilligung 
der öffentlichen Mittel eingetreten sind (§ 20 NMVO 1962, 
öffentliche Lasten, insbesondere Grundsteuer, Straßen
reinigung, Müllabfuhr, Entwässerung, Schornsteinreini~ 
gung) . 

Besonder<s weise ich auf die Grundsteuererhöhung wegen Aus
laufens des zehnjährigen Vergünstigungszeitraumes hin. 
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Hauptfeststellung der Einheitswerte des Grundvermögens 
auf den 1. Januar 1964; 

hier: Beredlnung der Wohnflädle 

(Erl. FinMin NW vom 7. August 1967- S 3201-2- V 1) 

Soweit bei der Ermittlung der üblichen Miete die Wohnfläche 
von Bedeutung ist, soll sie gemäß Abschnitt 23 Abs. 2 BewRGr 
nach den Grundsätzen der §§ 42 bis 44 II. BVO berechnet wer
den. Hobbyräume, Tischtermisräume oder Barräume im Keller, 
die die Voraussetzungen für Aufenthaltsräume in Keller
geschossen ·nach der BauO NW (vgl. §§ 59, 61) erfüllen, sind 
daher nach der ll. BVO als Wohnräume ebenso wie die nicht 
im Keller liegenden Wohnräume dieser Art mit der vollen 
Grundfläche zu berüdcsichtigen. Es gibt aber Räume, die nach 
der II. BVO nicht zur Wohnfläche gehören, die aber durch ihr 
Vorhandensein und ihre Ausstattung den Mietwert erhöhen. 
Da dieser zu ermitteln ist, dürfen sie nicht wie bei der für 
andere Zwedce geschaffenen II. BVO unberüdcsichtigt bleiben. 
Dazu gehör~n z. B. im Keller liegende Barräume, Hobby
und Tischtennisräume, die nach der BauO NW nicht als Auf
enthaltsräume gelten. Auch Schwimmbäder im Keller wie.auch 
im Erdgeschoß gehören hierher; da sie in der Regel nur 
schwach heizbar sind, können sie nicht den Wohnräumen zu
gerechnet werden. 

Die durch diese Räume bedingte Erhöhung des Mietwerts 
kann bei Räumen, die voll nutzbar sind, dadurch berüdcsich
tigt werden, daß die Grundfläche dieser Räume der Wohn
fläche zugeschlagen wird. Sind die Räume wie z. B. schwach 
heizbare Schwimmbäder nicht voll nutzbar, kann es ange
bracht sein, in Anlehnung an die Behandlung der Wintergär
ten nur ihre ' halbe Grundfläche der Wohnfläche zuzu
schlagen. 

Durch die Einbeziehung von teuer ausgestatteten Räumen 
wie z. B. gekachelten Schwimmbädern kann die Schätzung 
eines angemessenen Mietsatzes je qm sehr erschwert sein. Es 
kann daher angebracht sein, die Mietberechnung nach Qua
dratmeter-Fläche auf den \Nohnteil zu beschränken und die 
Mietwertsteigerung durdl die anderen Räume nath den Ge
s tehungskosten hinzuzuschätzen. 

729 Bew-Kartei NW, 13. Erg.-Lfg: (Juli 1981) e Ersatzblatt e - 1 -
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Hauptfeststellung der Einheitswerte des Grundvermögens 
auf den 1 Januar 1964; 

hier: Anwendung der bei der Ermittlung des Werts für den 
Wohntell eines Betriebs der Land- und Forstwirtsdlaft 
vorgesehenen Abredlnungen audl bei der Bewertung 
von wlrtschaftlldlen Einheiten des Grundvermögens 

(Erl. FinMin NW vom 12. September 1967- S 3202-8- V 1) 

Nach Abschnitt 8.02 Abs. 3 der Richtlinien zur Bewertung des 
land- und forstwirtschaftlidl.en Vermögens (BewRL) ist die 
gegendübliche Miete für den Wohnteil eines Betriebs <ler 
Land- und Forstwirtschaft durch bestimmte Berechnungen zu 
korrigieren, wenn Beeinträchtigungen oder besondere Um
stände noch nicht in der gegendüblichen Miete berücksichtigt 
sin<l. Dazu gehören vor allem die ungünstige Lage der Woh
nung zu den Wirtschaftsgebäuden und die ungünstige Orts
lage der Wohnung. 

Die nach Abschnitt 8.02 Abs. 3 BewRL in Betracht kommenden 
Abrechnungen sind zwar insbesondere bei der Wertermitt
lung für den Wohnteil der Betriebe der Land- und Forstwirt
schaft zu berücksichtigen, sie sind aber auch bei solchen wirt
schaftlichen Einheiten des Grundvermögens vorzunehmen, bei 
denen tatbestandsmäßig die gleichen Voraussetzungen vor
liegen. Dies kann z. B. der Fall sein bei einer im Bereich eines 
Betriebes der Land- und Forstwirtschaft belegenen Wohnung, 
die als Grundvermögen zu bewerten ist, sowie bei einem 
abgelegenen Einfamilienhaus. 

Bevor jedoch Abrechnungen i. S. von Abschnitt 8.02 Abs. 3 
BewRL vorgenommen werden, ist sowohl bei der Wertermitt
lung des Wohnteils als audl. bei der Bewertung einer wirt
sdlaftlidl.en Einheit des Grundvermögens immer zu prüfen, ob 
die besonderen Umstände nicht bereits in der gegendüblichen 
Miete berücksichtigt worden sind. Wenn z. B. die einem Miet
spiegel entnommene Miete bereits eine ungünstige Ortslage 
berücksichtigt, kann Abschnitt 8.02 Abs. 3 BewRL insoweit 
nicht mehr angewandt werden. 

63 Bew-Kartei 'NW, 1. Erg-Lfg (Mai 1968) -1-
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Hauptfeststellung der Einheitswerte des Grundvermögens 
auf den 1. Januar 1964; 

hier: Ertragswertverfahren, Anwendung der §§ 42 bis 44 der 
Zweiten Beredmungsverordnung bei der Ermittlung 
der üblichen Miete 

(Erl. FinMin NW vom 4. Oktober 1968- S 3202- 13- V 1) 

AbsChnitt 23 Abs. 2 BewRGr ordnet an, daß die Wohnfläd!.e, 
soweit sie bei der Ermittlung der übliChen Miete von Bedeu
tung ist, nad!. den Grundsätzen der §§ 42 bis 44 der Zweiten 
BereChnungsverordnung zu bereChnen ist. NaCh § 44 Abs. 3 
der Zweiten Beredlnungsverordnung• können in den dort 
genannten Fällen zur Ermittlung der Wohnflädle bis zu 
10 v . H. der ermittelten Grundflädle der W ohnung abgezogen 
werden. Von dieser MögliChkeit haben zwar niCht alle Grund
stü(j{seigentümer GebrauCh gemaCht. Es sind jedoCh die in 
§ 44 Abs. 3 der Zweiten Bered!.nungsverordnung vorgesehe
nen Abzüge bei der Ermittlung der übliChen Miete in jedem 
Fall vorzunehmen. Andernfalls könnten siCh für gleiChe 
Gi'nndstü(j{e, je naChdem, ob die Abzüge naCh § 44 Abs. 3 
der Zweiten Beredlnung:;verordnung vorgenommen worden 
sind oder nid!.t, untersChiedliCh hohe Jahresrohmieten er
geben. 

• Siehe Anlag'! 7 in C 1 zu § 79 BewG 1965. 

272 Bew·Kartei NW, 3. Erg·Lfg (Juli 1969) -1 -
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Hauptfeststellung der EinheitswertedesGrundvermögens auf 
den 1. Januar 1964; 

hier: Vergrößerung öffentlldl geförderter Wohnungen 

(Erl. FinMin NW vom 4. August 1971 

Hinweis auf A 4 zu § 79 BewG 1965. 

s 3202 - 17 - vc 1 

s 3106 - 18-vc 11 

369 Bew-Kartei NW, 6. l!rg.-Lfg. (Februar 1972) -1-
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Hauptfeststellung der Einheitswerte des Grundvermögens auf 
den 1. Januar 1964; · 

hier: Absdllag nadl. § 82 BewG wegen fehlender Kellerräume 

Im wesentlidl.en gleichlautend 
Rdvfg. OFD Düsseldorf vom 10. Februar 1972 - S 3204 A -
St 211 

Rdvfg. OFD Köln vom 3. Dezember 1971 - S 3204 - 9 -
St 211 

Rdvfg. OFD Münster vom 22. Dezember 1971 - S...a204-
30- St 21 -33 

Hinweis auf A 12 zu§ 82 B~1965. 

.. 
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Grundsteuervergünstigung und Jahresrohmiete bzw. üblidle 
Miete in den Fällen der Vergrößerung öffentlldl geförderter 
Wohnungen 

G 1109- 9-VC 1 
(Erl. FinMin NW vom 19. Januar 1973- S 

3106
_ 18 _ VC 1 

1. Nam § 14 WoBindG 1965 gelten die in Abs. 1 bezeimneten 
Ausbauten und die Erweiterungsbauten öffentlim geför
derter -w ohnungen seit dem lnkrafttreten des Gesetzes 
(1. September 1965) als öffentlim gefördert. Die Begrün
dung der Eigensmatt .öffentlich gefördert" wirkt sim für 
die n~ugeschaffenen Wohnräume aum auf die Grund
steuervergünstigung aus. Dieser neugesmaffene Wohn
raum ist grundsteuerbegünstigt, wenn die Bewilligungs
stelle in Ergänzung des ursprünglimen Bewilligungsbe
smeids bestätigt, daß die Eigenschaft .öffentlich geför
dert" begründet wurde (vgl. Abschn. 13a Abs. 3 VA -
11. WoBauG) . 

2. Die als öffentlim gefördert geltenden Ausbauten und Er
weiterungsbauten unterliegen seit dem 1. September 1965 
ebenfalls der Sozialbindung. Bei Fortschreibungen und 
Namfeststellungen nach neuem Bewertungsrecht ist des
halb aum für diese Ausbauten und Erweiterungsqauten 
die Kostenmiete (öffentlim geförderter Namkriegsbau) 
nach den Wertverhältnissen vom Hauptfeststellungszeit
punkt maßgebend (vgl. Bezugserlaß•) . Die Kostenmiete ist 
ggf. einheitlim für die gesamte Wohnung (einschl. der 
Ausbauten und Erweiterungsbauten) zu smätzen. 

• Zusatz der Oberßnanzdlrekllonen : 
Der Bezugserlaß Ist der in A 5 zu § 19 BewG 1965 wiedergegebene Erlaß 

s 3106 - 18 - vc 1 
FinMin NW vom 19. Juni 1972 - -------

s 3202 - 17 - vc 1 

487 Bew·Kartei NW, 8. Erg.-Ug. (Februar 1974) -1-
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Einheitsbewertung des Grundbesitzes im 
Hauptfeststellungszeitraum 1964; 

hier: Ermittlung der Jahresrohmiete für steuerbegünstigte 
Wohnungen, für die nach § 88 ll. WoBauG 
Annuitätszuschüsse, Aufwendungszuschüsse oder 
Aufwendungsdarlehen gewährt werden 

(Erl. FinMin NW vom 25. Januar 1973- S 3202- 19- V C 1) 

Nach § 88 II. WoBauG in der Fassung vom 1. September 1965 (BGBI 
I S. 1617), geändert durch das Finanzänderungsgesetz vom 21. Dezem
ber 1967 (BGBI I S. 1259, 1281), können unter bestimmten Vorausset
zungen für steuerbegünstigte Wohnungen (§ 82 II. WoBauG) aus 
Mitteln, die nicht als öffentliche Mittel im Sinn des II. WoBauG gelten, 
Annuitätszuschüsse für die zur Deckung der Gesamtkosten dienenden 
Darlehen gewährt werden. Voraussetzung ist, daß sich der Bauherr für 
die Zeit der Inanspruchnahme der Zuschüsse, mindestens aber bis zum 
Ablauf des zehnten Kaiendetjahres nach dem Jahr der Bezugsfertigkeit 
im Fall der Vermietung auf die Kostenmiete beschränkt (§ 88b II. · 
WoBauG). 

Aufgrund einer Änderung und Ergänzung der §§ 88 ff. li. WoBauG 
durch das WoBauÄndG 1971 (BGBl I S. 1993) ist diese Regelung auf
gehoben worden. Sie wird nur noch auslaufend angewendet. An ihre 

. Stelle ist eine Neuregelung getreten, nach der ebenfliJls für steuerbe
günstigte Wohnungen aus Mitteln, die nicht als öffentliche Mittel im 
Sinn des II. WoBauG gelten, Aufwendungszuschüsse oder Aufwen
dungsdarlehen zur Deckung von laufenden Aufwendungen gewährt wer
den können. Die Mietpreisbeschränkung gilt während der Dauer der 
Zweckbestimmung der Wohnung (Vermietung an einen bestimmten 
Personenkreis) - §§ 88a und 88b li. WoBauG. Bei Nachfeststellungen 
bzw. Wertfortschreibungen vom 1. Januar 1974 an ist für die nach den 
angeführten Vorschriften geförderten steuerbegünstigten Wohnungen 
für die Dauer der Mietpreisbeschränkung als Jahresrohrniete (übliche 
Miete) die Kostenmiete- Wertverhältnisse 1. Januar 1964- anzuset
zen. Es kommt daher nicht darauf an, ob solche Wohnungen vermietet 
oder eigengenutzt werden. 

999 Bew-Kartei NW, 18. Erg.-Lfg. (Juli 1995) • Ersatzblatt • 

§ 79 BewG 1965 
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Teilweise iiberholt! 
Hinweis auf A 14! 
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Anweisungen 

Hauptfeststellung der Einheitswerte des Grundbesitzes auf 
den l. Januar 1964; 

hier: Ansatz der üblidlen Miete bei der Ermittlung des Woh-
nungs~erts von landwirtsdlaftlidlen Aussiedlerhöfen 

(Erl. FinMin NW vom 19. Dezember 1973- S 3202- 21 -
vc 1) 

Hinweis auf 11 zu§ 47 BewG 1965. 

489 Bew-Kartei NW, B. Erg.-Lfg. (Februar 1974) -1-

§ 79 BewG 1965 
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Einheilsbewertung des Grundvermögens; 

hier: Brauchbarkeil der von der Finanzverwaltung aufge
stellten Mietspiegel 

Vgl. 
Rdvfg. OFD Düsseldorf vom 9. Juli 1975- S 3202 A-St 211 

Rdvf9. OFD Köln vom 3. juni 1975 S 3202 - 13- St 211 
S 3202- 1-:- St 211 

Rdvfg. OFD Münster vom 20. Mai 1975 - S 3202 - 1 
St 21-33 

1. Das Finanzgericht Münster hat mit rechtskräftigem Urteil 
vom 19. September 1974 111 428/74 EW entschieden, daß 
die von der Finanzverwaltung ges.chaffenen Mietspiegel 
geeignete Hilfsmittel für die Ermittlung der üblichen 
Miete darstellen. Es hat im einzelnen dazu ausgeführt: 
.Die vom Beklagten auf der Grundlage des für die Stadt 
~ .. zum 1j Januar 1964 aufgestellten Mietspiegels durch· 
geführte Schätzung ist fehlerfrei. 

Die von der Finanzvefwaltung geschaffenen Mietspiegel 
stellen geeignete Hilfsmittel für die Ermittlung der üb
lichen Miete dar. Denn im Einzelfan wird weder das Fi
nanzamt (das überdies § 22 AO beachten muß) noch der 
Steuerpflichtige in der Lage sein, eine repräsentative 
Anzahl von vergleichbaren Wohnungen zu benennen. Die · 
Mietspiegel bezi~hen sich in der Regel auf eine bestimmte 
Gemeinde und enthalten auf den qm errechnete Durch
schnittsmietsätze anhand vieler Vergleichsfälle unter Be
rücksichtigung der örtlichen Verhältnisse. Hierbei wird 
differenziert nach Baujahr und Ausstattung sowie Finan
zierung und ggf. Steuerbegünstigung des Grundstücks. 
Auch die Auswirkung preisrechtlicher Bestimmungen fin
det ihren Niedersdtlag (vgl. dazu FG Baden-Württemberg 
vom 13. 12. 1973 VI 59/73, EFG 1974 S. 139). Damit be
rücksichtigen die Mietspiegel alle bewertungsrechtlidt er
heblichen Momente. Die auf diese Weise errechneten 
Durchschnittspreise erscheinen - da sie aus einer grö
ßeren Zahl von Vergleichsobjekten abgeleitet sind - als 
üblich gesichert. Die Schätzung ·der Jahresrohmiete an
hand des Mietspiegels ist daher grundsätzlidl nicht zu be
anstanden.• 

2. Neben dem vorbezeichneten rechtskräftigen Urteil vom 
13. Dezember 1973 des Finanzgerichts Baden-Württemberg 
wird auf das reditskräftige Urteil des Hessischen Finanz
gerichts vom 21. August 1973 111 11/72, EFG 1974 S. 139 
verwiesen. In dieser Entscheidung werden die Mietspiegel 
ebenfalls als brauchbare Hilfsmittel zur Ermittlung der üb
lichen Miete herausgeste~h. 

590 Bew-Kart~l NW, 10. Erg.,Ltg. (Sept. 1976) -I-
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Bewertung eigengenutzter Elnfamlllenhäuser lm Hauptfest
stellungszeltraum 1964; 

hier: Ermittlung der tlblldlen Miete 

(Erl. FinMin NW vom 13. Juni 1975- S 3202- 4- V C 1) . . . 
Hinweis auf D 2 zu § 79 BewG. 

591 Bew-Kartei NW, 10. Erg.-Ug. (Sept. 1976) -1-
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Anweisungen 

Grundsteuervergünstigung nach dem II. WoBauG; 
Anerkennung als steuerbegünstigte Wohnung und Widerruf 
der Anerkennung: 
Anrechnung der Grundfläche von Räumen im KeUer- und 
Dachgeschoß 
Im wesentlichen gleichlautend! 
Rdvfg. OFD Düsseldorf vom 6. November 1979 - G 1109 -
1-St 21 H, 
Rdvfg. OFD Köln vom 26. Oktober 1979 - G 1109 - 17 -
St 212 
Rdvfg. OFD Münster vom 6. Dezember 1979- G 1109- 17 
-St21-33 
Ich übersende einen Abdruck des Erlasses .des Innenmini
sters des Landes Nordrhein-Westfalen vom 5. Oktober 1979 
VI C 2 - ·4.43- 1272/79 mit der Bitte um Kenntnisnanme. 
Wegen der Änderung der Zweiten Berechnungsverordnung 
(II. BV) und der Verwaltungsanordnung über die Anerken
nung steuerbegünstigter Wohnungen und über die Grund
steuervergiinstigung nach dem Zweiten Wohnungsbaugesetz 
(VA - II. WoBauG) verweise ich auf Bundessteuerblatt 1979 
"I S. 457 und S. 522 sowie auf Bundessteuerblatt 1977 I S. 424. 

Der vorbfi!Zeichnete Erlaß des Innenministers des Landes · 
Nordrhein-Westfalen hat folgenden Wortlaut : 

Hinsichtlich der Anwendung des neuen § 42 Abs. 4 Nr. 3 
II. BV und der Rückwirkung dieser Vorschrift auf den 1. Ja
nuar 1979 sind einige Zweifelsfragen aufgetreten. Ich bitte 
in den nachstehend genannten Fällen - vorbehaltlich einer 
gerichtlichen Entscheidung- wie folgt zu verfahren : 

1. Für die Anerkennung einer Wohnung als steuerbegün
stigt kommt es nach wie vor auf die Verhältnisse im 
Zeitpunkt der Bezugsfertigkeit der Wohnung an, au<h 
die Re<htslage bestimmt si<h na<h der sUi.ndigen Recht
spre<hung des Bundesverwaltungsger ichts na<h diesem 
Zeitpunkt (Ur,teile vom 27. 3. 1974, BBauBl. 1974 . S. 528, 
vom 14. 5. 1975, BBauBl. 1976 S. 89 und vom 11. .6. 1975, 
BBauBl. 1975 S. 501 : Abschn. 5 Abs. 3 VA - II. WoBauG). 

1.1 Ist tür eine Wohnung, die vor dem 1. Januar 1979 be
zugsfertig geworden war, die Anerkennung als steuer
begünstigt wegen Ubers<hreitung der Wohnflächen
grenze infolge der Anre<hnung von Hobbyräumen usw. 
abgelehnt wordeJt; . jst die .Änderung des § 42 Abs. 4 
II. BV auf die Entsdleidung ohne Einfluß. Mit der dieser 
Änderung ausdrücktim beigelegten Rückwirkung zum 
1. Januar 1979 hat der Verordnungsgeber zum Ausdruck 
gebra<ht, daß die neue Wohnflädlenregelung erst für 
Ents<heidungen gelten soll, für die die Re<htslage ab 

"130 Bew-Kartei NW, 13. Erg.-Lfg. (Juli 1981) - I , 
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Anweisungen 

1. Januar 1979 von Bedeutung ist. Dabei müssen die für 
den Bereich der §§ 82 und 83 II. WoBauG auch sonst 
maßgebenden Entsdleidungsvoraussetzungen, also na
mentlich die Bezugsfertigkeit nach dem 31. Dezember 
1978, gegeben sein. 

1.2 Ist eine nachträgliche Vergrößerung und damit Uber
sdlreitung der Wohnflädlengrenzen vor dem 1. Januar 
1979 durch den Ausbau von Nebenräumen im Sinne des 
Abschnitts 9 Abs. 1 VA - II. WoBauG .eingetreten, so 
sind darauf gestützte Entscheidungen über die Ver
sagung bzw. den Widerruf der Anerkennung rechtmäßig 
und aufrechtzuerhalten. 

1.3 Ist über den Antrag auf Anerkennung einer Wohnung 
als steuerbegünstigt, die nach dem 1. Januar 1979 be
zugsfertig geworden ist, unter Berücksichtigung des Ab
schnitts 9 Abs. 1 VA - II. WoBauG wegen Ubersdlrei
tung der Wohnflädlengrenzen abschlägig entschieden 
worden, ist das Verfahren nach § 51 Verwaltungsverfah
rensgesetz Nordrhein-Westfalen auf Antrag wieder auf
zugreifen. 

1.4 Ist die Anerkennung als steuerbegünstigt widerrufen 
worden, weil nach dem 1. Januar 1979 die Wohnflächen
grenze wegen' der Nutzung von Räumen im Sinne des 
Abschnitts 9 Abs. 1 VA - II. WoBauG überschritten 
worden ist, ist das Verfahren ebenfalls nach § 51 Ver
waltungsverfahrensgesetz Nordrhein-Westfalen auf An
trag wieder aufzugreifen, sofern bei Anwendung des 
§ 42 Abs. 4 Nr. 3 II. BV keine Ubersdlreitung der Wohn-
flädlengrenzen vorliegt. ' 

2. Räume, die den bauaufsid)tlidlen Anforderungen an Auf
enthaltsräume genügen und auf Antrag als Aufenthalts
räume genehmigt werden müssen, sind bei der Wohn
flädlenberedlnung auch nach dem neuen § 42 Abs. 4 
Nr. 3 11. BV anzurechnen, selbst wenn sie in den Bau
unterlagen mit .kein Aufenthaltsraum" gekennzeichnet 
sind. Es kommt dabei nämlich nur auf die_ notwendige 
Eignung als 'Aufenthaltsraum, nicht aber auf die tatsäch-
liche Nutzung an. · 

Uber<~rucke dieses Runderlasses füge ich bei mit der Bitte, 
die Gemeinden als AnerkennungsbehÖrden zu unterrichten. 

Hlnsidttlldl der Beredlnung d·er Wohnflädle Hinweis auf 
c 61 

-2-
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Anweisungen 

·Einheltsbewertung des Grundvermögens: 
Ertragswertverfahren; Berechnung der Wohnflädle, Ermitt
lung dJlr Jahresrohmiete 

Im wesentlichen gleichlautend! 

Rdvfg. OFD Düsseldorf vom 22. Mai 1980 - S 3201 - 2 -
St 21 H 
Rdvfg. OFD Köln v. 10. Dez. 1979 - S 3201 - 1 - St 211 

S 3202- 18- St 211 
Rdvfg. OFD Münster vom 6. Dezember 1979 - G 1109 -
17 -St 21-33 

Nach Abschnitt 9 Abs. 1 Sätze 4 bis 6 der VA- II. WoBauG 
in der Fassung vom 3. August 1977 (BStBl 1977 I S. 424) 
waren im Verfahren über die Anerkennung von Wohnungen 
als steuerbegünstigt im Sinne des II. WoBauG auch wohnlich 
ausgebaute Räume im Keller- und Dadlgeschoß, die keinen 
vollen Wohnwert haben und daher bauordnungsrechtlich 
nicht, als (Dauer-)Aufenthaltsräume zulässig sind, zur Hälfte 
(ausnahmsweis~ auch voll) auf die zulässige Wohnfläche an
zurechnen. Durch die Änderung des §. 42 Abs. 4 der II. BV 
(BStBl 1979 I S. 457) sind diese Bestimmungen überholt. -
Ab 1. Januar 1979 gehört die Grundfläche von Räumen, die 
den nach ihrer Nutzung zu stellenden Anforderungen des 
Bauordnungsrechts nicht genügen, nicht mehr zur Wohn
flädle. Damit ist der Rechtszustand wiederhergestellt, der· 
vor der Änderung der VA - II. WoBauG vom 3. August 
1977 bestand. 

Die Frage, in weldlem Umfang Räume im Sinne des § 42 
Abs. 4 der II. BV bei der Schätzung der üblichen Miete für 
die Zwecke der Einheitsbewertung im Ertragswertverfahren 
zu berücksichtigen sind, ist unabhängig von der Wohn
.flächenberechnung für Zwecke der Grundsteuervergünsti
gung des II. WoBauG zu entscheiden. Bei der Schätzung der 
üblichen Miete kommt es darauf an, welchen Einfluß der 
Ausbau von Räumen, die nicht zur Wohnfläche im Sinne 
der §§ 42 bis 44 der II. BV gehören, auf die am Markt er
zielbare Miete hat. Es besteht insoweit keine Bindung an 
die Entscheidung der Anerkennungsbehörde. 

Für die Ermittlung der Jahresrohmiete in den vorbezeich
neten Fällen verweise ich auf den Erlaß des Finanzministers 
des Landes Nordrhein-Westfalen vom 7. August 1967- S 3201 
- 2 - V 1 (vgl. Bew-Kartei NW, zu § 79 BewG A Nr. C 6) . 

131 . Bew-Kartel NW, 13. Erg.-Lfg. (JuU 19811 -I-
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Anweisungen 

Einheitsbewertung des Grundvermögens; / 
Bewertung von Ein- und ZwelfamiUenhau~grundsUlcken mit 
Sdtwimmbecken oder Sdtwlmmhallen ' 

S 3199- 14- V A 4 
(Erl. FinMin NW v, 10. Jan. 1980- S 3201 - 2-;- VA 4 ) 

. S 3208 - 17 - V A 4 

Hinweis auf 10 zu § 76 BewG. 

732 ~ew-Kartei NW, 13.'Erg.-Ug. (Juli 1981) - I-
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Anweisungen 

§ 79 BewG 1965 
(S 3202) 
NfDC 

Übliche Miete 

In haltsver zeichnis 

Ertragswertverfahren, Verprobung der üblichen Miete 
für Wohnungen in Nachkriegsbauten 

2 Ertragswertverfahren, Verhältnis von vereinbarter Miete 
und üblicher Miete . · 

3 Jahresrohrniete für bundeseigene Wohngebäude, die von 
den Stationierungsstreitkräften genutzt werden 

\· 4 Mietspiegel für die Schätzung der üblichen Miete nach § 79 
(\ Absatz 2 BewG 1965 

5 Jahresrohrniete für bundeseigene Wohngebäude, dje von 
den Stationierungsstreitkräften benutzt werden sowie 
aufgestauter Reparaturbedarf 

6 Ertragswertverfahren, Faustregel für die Überprüfung 
der in der Grundstückserklärung angegebenen Wohnflä
chen 

7 Ermittlung der üblichenMiete für Altbauten und Neubau
ten 

8 1. Verprobung der üblichen Miete für Wohnungen in 
Nachkriegsbauten im Einspruchsverfahren 

2 .. . . 

9 Übliche Miete bei öffentlich geförderten Ein- und Zweifa
milienhäusern 

10 Abschlag nach§ 82 BewG wegen zu geringer Grundstücks
größe 

Ermittlung der üblichen Miete für steuerbegünstigte 
Nachkriegsbauten, die mit zinsverbilligten Arbeitgeber
oder Beamtendarlehen gefördert worden sind 

12 1. Jahresrohrniete für Wohnungen in vorn Deutschen 
Siedlerbund betreuten öffentlich geförderten Ein- und 
Zweifamilienhäusern 

2. Jahresrohrniete nach dem Ende der Eigenschaft 
"öffentlich gefördert" 

13 Ermittlung der üblichen Miete nach § 79 Abs. 2 BewG bei 
Inanspruchnahme von Wohnungsfürsorgemitteln 

. 14 Wertfortschreibungen der Einheitswerte der Wohngrund
stücke wegen baulicher Veränderungen und Verbesse
rungen: 

Schätzung der Jahresrohrniete 

162 Bew-Kartei NW, 16. Erg.-Lfg. (Sept. 1986) • Ersatzblatt • - 1 -



Anweisungen · 

Hauptfeststellung der Einheitswerte des Grundvermögens 
auf den 1. Januar 1964; 

hier: Ertragswertveriahren, Verprobung der üblichen Miete 
für Wobnungen in Nachkriegsbauten 

(E.rl. FinMin NW vom 5. Mai 1967 
S3202-4 - V l 
~3202-1-V1) 

l. In meinem Bezug;serlaß vcmi 7. April1967•) habe ich Grund
sätze für eine einfache Ermittlung oder Verpi:obung der Ko
stenmiete mitgeteilt. Dazu be1perke im ergänzend, dqß dir 
sich •in H(ihe von 7 v. H. bzw. 5 v. H. der Gesamtkosten er
gebende Kostenmiete die volle durchsdmittl.ime Grundsteuer
belastung berü<;ksichtigt. D~ese Hundertsät:.ze g~es" also..nur 
für solme WohnUIJ,gen, für die die Grundsteuervergünstig'ung 
bereits am 1. Januar 1964 ausgelaufen war. SöWeit die Woh
nungen am Hauptfeststellungszeitpunkt nom grundsteuer
begünstigt waren, müssen die ;Hundertsätze für die pausmale 
Ermittlung der Kost~miete um 10 'v. ·H: (das entspri<ht einem 
Aufschlag vo~ rd. i2 v. H.) ermäßigt'werden. Dementsp,re<hend 
ergeben sim Verprobungssätze von rd. 6 v. H. für· den steuer
begünstigten Wohnungsbau .und 4,5 v. H, für den öffentli<h 
geförderten Wohnungsbau. Falls eine Kostenmiete i{i' Höhe 
von 5,5 bzw. 4 v. H. der Gesamtkosten ~rklärt wird, kann von 
der erklärten Miete ausgegail.gen weJden. 
2. Für die Schä~zung der üblimen Miete für Wohnungen oder 
Wohnräume; die lediglim steuerbegi.i..nstigt sind, I!St folgendes 
zu bea<hten: · 
Steuerbegünstigte Wohnungen oder Wohnräume waren na<h 
den Verhältnissen . vom 1. Januar 1964 bedingt von den Preis· 
vors<hriften 'freig~ben. Die Mieter dera!tiger Wohnungen 
odE:r yYohnräume haben von der Mögliihkeit, die Preisbin· 
dung durm Berufung auf die preisre<htli<h zulässige Kosten· 
miete herbei:~;uführen, in der Regel ni<ht Gebrau<h gemacht. 
Damit ~st für die"Smätzung der üblichen Miete für derartigen 
Wohnr-aum· grundsä:tzli<h von der selbstverantwortlich gebil· 
deten 'Miete auszugehen. Das ist praktisch die Miete, die na<h 
den Verhältnissen des örtli<hen Wohnungsmarktes zu erzielen 
war. Diese Marktm!ete muß in den Mietspiegeln enthalten 
sein.· 
Bei Wohnungen, die mit zinsverbilligten Arbeitgeberdarlehen 
oder Beamtendarlehen gebaut worden sind, sind die Ausfüh· 
rungen vom 6. April 1967 S 3202 - 3 I S 3202 - 1 - 'v 1 
Nr. 2••) zu beadlten. 

Zusatz der Oberllnanzdirektlonen: 
•) Der Bezugse~la~ v om 7. Aprll .t96~.lst in C 3 "'iedergegeben. 

••) Der Erlaß vom' April 1967 ist in A 2 wiedergegel!en. 

NfD 10 Bew·Kartei NW, L Erg-Lfg (Mai 1968) -I-
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ewG 1965 
I 
Cl Anweisungen 

Nhht zur Bekanntgabe geeignet! 

3. Im weise besonders darauf hin, daß die unter Nr. 35 a und 
35 b der Lohnsteuerkarte zu § 3 LStDV in Absmnitt III getrof
fene Regelung über ,die Ermittlung der Kostenmiete für Ein
familienhäuser für Zwecke der Bewertung der Sambezüge bei 
der Lohnsteuer für die Einheitsbewertung nimt übernommen 
werden kann. Für die Lohnsteuer ist nämlim allein der dem 
Arbeitnehmer zugeflossene ,geldwerte Vorteil, der durm be
sondere Umstände beeinflußt sein kann, zu ermitteln. Bei der 
Einheitsbewertung ist dagegen allein der objektive Mietwert 
der Einfamilienhäuser anzusetzen. Da nam Nr. 20 der Erläu-
te~cknge(nE zur Grundstrfücksh be)sdlreibung für bebaute Grund- • 
stu e rtragswertve a ren - EW 104 - nur für eigen-
genutzte, leerstehende, ungenutzte oder unentgeltlim über-
lassene Räume die Miete .gesmätzt werden sollte, werden die 
Arbeitgeber häufig als Miete erklärt haben, was sie als Wert 
des Sambezugs bei der Lohnsteuer ansetzen müssen. Es be-
darf hier also besonderer Prüfung. 

NID 10 -2-
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Anweisungen 

Hauptfeststellung der Einheitswerte des Grundvermögens 
auf den 1. Januar 1964; 

hier: Ertragswertverfahren, Verhältnis von vereinbarter 
Miete und üblicher. Miete 

(Erl. FinMin NW vom 11. Oktober 1967- S 3202-9- V 1) 

Es ist die Frage vorgetragen worden, ob bei der Bewertung 
im Ertragswertverfahren in jedem Fall die vereinbarte Miete 
dahin zu überprüfen sei, ob sie mehr als 20 v. H. von der 
Üblichen Miete abweiche. Dazu bemerke ich folgendes : 

Es wir-d davon ausgegangii'n werden können, daß die verein
barte Miete die tatsächliche Vermutung für sich hat, der üb
lichen Miete der betreffenden Lage (Grund) für Objekte glei
cher Art und Ausstattung zu entsprechen. Die Prüfung von 
Amts wegen, ob die vereinbarte Miete mehr als 20 v . H. über 
der üblichen Miete liegt, wird deshalb auf Ausnahmefälle 
(z. B. bei Vermietung an Ausländer) beschränkt werden kön
nen. Eine allgemeine Prüfung erscheint nicht gerechtf_ertigt. 
Erforderlichenfalls muß die Prüfung ipl Rechtsbehelfsverfah
ren nachgeholt werden. 

Die Prüfung von Amts wegen, ob die vereinbarte Miete mehr 
als 20 v. H. unter der üblichen Miete liegt, wird sich auf die 
Fälle beschränken können, in denen die Räume an Arbeit
nehmer des Eigentümers oder an Personen, die mit dem Eigen
tümer verwandt oder verschwägert sind, vermietet worden 
sind. 

N/D 11 llew·Kartei NW, I. Erg-Lfg (Mai 1968) -1 -
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Anweisungen 

Hauptfeststellung der Einheitswerte des Grundvermögens 
auf den 1. Januar 1964; · 

hier: Jahresrohmiete für bundeseigene Wohngebäude, die 
von den Statlonierungssfreitkräilen .genutzt werden · . . 

(J,!rl. ~~.~Min NW v~w- 30. Novembej ip&7- S 3~0,2- 7 ~.V 1) 

Für die bu_ndeseigenen Wohng_rundstüd<:e, die von den Statio
nierungsstreitkräften unentgeltlic.h "genutZt werde{}, haben· die 
Bundesvermögensstellen die Erklärungen auszufüllen·. Da die 
Wohnungen unentgeltlic.h überlassen werden, ist für sie nach 
§ 79 A 2 Nt. 1 BewG 1965 die übliche Miete als J ahresroh- ' 
miete zusetzen. Die Bundßsvermögenstellen können zwar 

•in die Erklärung eine Jahresrohrniete einsetzen; der die Miet· 
sätze 'Zugrunäe' liegen, die in äem Erlaß des Bundessc.halz· 
ministersvom 12. Januar 1965 II A/1- 0442 '-- ?}65 für Bun
desmietwohnungen nac.h dem Stand vom 1. Apfil l965 auf· 
gestellt worden sind. Dabei werden sie diese Mietsä&e um 
10 v. H. kürzen, weil die Mietsätze erst vom 1. April 1965 an, 
wirksam geworden sind und die Mieten für die· Bundesmiet
wohnUngen in den Fällen, in denen sie v ermietet waren,- im 
·Hiiuptfes'tsteUungszeitpUhkt noc.h niedöger waren. .. 

.. I "i' ~ I ' ~ ' l 

Die Finanzäinter müssen aber diese erklärten Jahresrohmie
ten überprüfen. Grundlage für die Oberprüfung ist der Miet
liPiegel, aus dem sic.h die üblidle Miete ergibt. Wenn danach 
die übliche Miete von den durc.h die Bundesvetnfögenstellen 
nac.h den Mietsätzen ermittelten Jahi:efirohmieten abweicht, ' 
ist die üblidle Miete ohne Beac.htung einer Mindestgrenze 
für dle Abw~ic.hung von der, erk~ärten· Jahresrohmiete anzu-
!>etzen. · 

Idl. bitte, die Bundesvermögensabteilung I~rer Oberfinanz
dfrektion ent~>pl:ediend zu unterric.hten. 

.. . 
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Hauptfeststellung der Einheitswerte des Grundvermögens 
auf den 1. Januar 1964; 

h ier: Mietspiegel für die Sdl.ätzung der üblidl.en Miete nadl. 
§ 79 Absatz 2 BewG 1965 

Vgl. 
Rdvfg. OFD Düsseldorf vom 8. Februar 1968 - s{3202 A -
St 211 

R{)vfg. OFD Köln vom 15. Januar 1968 - S 3202 - 13 - St 21 

"R{)vfg. OFD Münster vom 8. Februar 1968 - S 3202 - 1 
St 21-33 

Hiermit übersende ich die landeseinheitlichen Grundsätze für 
die Aufstellung von Mietspiegeln, die auf Weisung des 
Finanzministers des Landes Nordrhein-Westfalen unter der 
Federführung der Oberfinanzdirektion Köln herausgegeben 
wo11den sind. 

Ich bitte, nach Abschluß der Bewertung der Vorerhebungs
tälle Ihre Mietspiegel entsprechend umzustellen. 

Zusat~ der Oberfinanzdirektion Mllnster: 
Für gewerblich (freiberuflich) genutzte Räume werden sich Mietspiegel im 
allgemeinen nidtt aufstellen lassen, weil die Höhe soldter Mieten durch 
verschiedene Faktoren beeinßußt und deshalb oft sehr unterschiedlich Ist. 
Ich bitte diiher, die Mieten, die nach den Verhältnissen des I. Januar 1964 
für gewerblich (freiberuflich) genutzte Räume gezahlt worden sind, tn ·ein
facher Form gemeindeweise zusammen~ustellen, und zwar nach folgendem 
Schema: 
Straße und Hausnummer, Einheitswert-Nummer, Stockwerk, Größe in qm, 
Art des Gewerbes. Quadratmeterprels. 
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Landeseinheitliche Richtlinien 

zur Aufstellung von Mietspiegeln fül: die Sdlätzung 
der üblidu;m Miete von W<,?hniingen ' ' 

Nidd zur Bekanntgabe geeignet! 

Hauptfeststellung der Einheitswerte des Grundvermögens 
auf den 1. Ja~uar 1964; · 

hier: Mietspiegel für die Sdtätzung der üblidten Miete nadt 
§ 79 Abs. 2 BewG 1965 

Anlagen: 6 lose 

A. NaCh § 79 Abs. 1 BewG 1965 istbei einer Bewertung nadJ. 
dem I;rtrags~ertverfahren in erster Linie vom tatsächlidt ge
zahlten Mietpreis auszti!J~.ben. Bei Gruhdstück.en oder Grund
stücksteilen, die eigengenutzt, ungenutzt, zu v'orübl!rgehen~ 
dem Gebrauch oder unentgeltlich überlassen sind, gil{ gemäß 
§ 79 Abs. 2 BewG 1965 die üblidte Miete als Jahresrohmiete. 

·Die übliche Miete ~st ferner maß geben~ wenn die tatsächliche 
Miete um 'mehr als 'zo v. H. nadJ. oben oder unten von der 
üblichen Miet~ abweidJ.t. Die übliche Miete ist somit insbeson~ 
dere für ·eigengenutzte Einfamilienhäu~er, Eigentum~wohnun
gen und eigengenutzte Wohnungen in Mehrfamilienhäusern 
sowie für eigengenutzte gewerbliche Räume zu ermitteln. Bei 
der SdJ.ätzun!J der üblidlen Miet~ für Wohnraum, der miet
preisrechtli.chen VorsdJ.riften unterliegt, datf die nach diesen 
VorsdJ.riften zulässige Miete nicht überschritten werden. 

B .. Mit ·RücksiCht auf die Schwierigkai en, die bei der Schät
zung der üblidJ.en Miete nadJ. ·§ 79 Abs, 2 BewG 1965 ent
stehen, sind auf Weisung) ·des Finanzministers des Landes 
Nordrhein-Westfa\~n von ~er Oberfinanzdirektion Köln im 
Einvernehmen mit 'den Oberfinanzdirektionen DüsseLdorf und 
Münster für das LandiNordrhejp.-Westfalen Rahmensätze für 
die Schätzung der üblidlen Miete (Mietspiegel) aufgestellt 
worden (Anfagen 1-5) .. Die Wohnungsbauförderungsanstalt 
des Landes Nordrhein-·We~tfalen, Düsseldorf, und die maß
gebenden Haul!- und Grundbesitzerverbände sind hierzu ge
hört worden. Die Rahmensätze gelten nur für Wohnungen, 
nidJ.t jedoch für gewerblich genutzte Räume. 

C. Jedes Finanzamt hat nach .den in der Anlage übersandten 
Mietspiegelschemata für die Gemeinden seines B~irks eigen·e 
Miets.piegel aufzustellen. Dabei ist zu beacntEm, daß die Rah
mensätze der als Anlage beigefügten Mietspiegel die Fin"äriZ
ämter nicht binden, sondern nur eine innerdienstliche Orien
tierungshil.ß! sind, die den Finanzämtern die Aufstellung ihrer 
eigenen Mietspiegel erleichtern sollen. Jeder Mietspiegel muß 
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einen Hinweis darüber enthalten, welche Umlagen und son
stige Leistungen - hierzu gehören auch die vom Wohnungs
inhaber zu tragenden Schönheitsreparaturen - in den Miet
sätzen enthalten sind. 

D. Die bei der Schätzung der üblichen Miete zu beachtenden 
mietpreisrechtlichen Vorschriften für Alt- und Neubauten 
sowie für öffentlich geförderte und steuerbegünstigte Nach
kriegsbauten und für frei finanzierte Nachkriegsbauten wur
den mit Erlaß des Finanzmini,sters des Landes Nol'drhein
Westfalen vom 17. November 1966 S 3231 - 16- V 1 (den 
Finanzämtern mitgeteilt von der Oberfinanzdirektion Düssel
dorf mit Rundverfügung vom 27. Dezember 1966 S 3231 A -
St 211, von der Oberfinanzdirektion Köln mit Rundverfügung 
vom 20. Dezember 1966 S 3231 - 5 - St 211 und von der 
Oberfinanzdirektion Münster mit Rundverfügung vom 19. De- • 
zember 1966 S 3231 - 50 - St 21 - 33) bekanntgegeben. 

Zu den in dEm Anlagen 1-5 übersandten Mietspiegeln ist zu 
bemerken: 

I. Altbauten und Neubauten (bezugsfertig bis 20. Juni 1948) 

a) Die unter Gruppe I angegebenen Sätze für Alt- und Neu
bauten, die bis zum 20. Juni 1948 bezugsfertig geworden 
sind, ehen von der Tabellenmiete des § 4 Abs. 2 2. Bun
desmietengesetz vom un e I 
S. 389) aus. Die Tabellenmietsätze sind jeweils erhöht 
wordenüiii': 
1. die im Landesdurdlsdmitt bis zum 1. Januar 1964 gesetz
lich zulässig gewesenen Mieterhöhungen um 4 v . H. der 
Tabellenmiete (v.gl. unten Absätze b, c und d) und 
2. den Wert der vom Wohnungsinhaber zu tragenden 
Schönheitsreparaturen (5 v . H. von der Summe, die gebil
det wurde aus der Tabellenmiete und den gesetzlich zu
lässigen Erhöhungen, vgl. unten Absatz e). 

b) Für die Frage, welche Miete nach dem Stande vom 1. Ja- • 
nuar 1964 mietpreisredltlich zulässig ist, muß von der be-
sonderen Stichtagsmiete (d. h . der Miete, die sich aus der 
letzten vor dem 1. Januar 1955 zustande gekommenen Ver-
einbarung ergibt) und der Grundmiete, die aus der Stich-
tagsmiete abzuleiten ist, ausgegangen wer.den (§§ 5 und 6 
Altbaumietenverordnung vom 23. Juli 1958- AMVO 1958• 
BGBl I S. 549). Im Regelfall konnte die Grundmiete gemäß 
§§ 2 bis 5 des 2. BMietG bis zur sogenannten Tabellen-
miete (Mieten nach § 4 des 2. BMietG) erhöht werden. Die 
aus der Stichtagsmiete abgeleitete Grundmiete und auch 
die Tabellenmiete konnten durch einen Gewerbezuschlag, 
durch einen Untermietszuschlag und durch Umlage der 
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Kosten des Wasserverbrauchs und des Betriebs der Zen
tralheizungsanlage erhöht werden (§§ 18 bis 20, 23 bis 27 
AMVO 1958}. Wesentliche Mieterhöhungen sind nur dwch 
bauliche Verbesserungen der Wohnungseinheiten, Aus
bau einer Verkehrsfläche, der Anlage der Kanalisation 
oder der Hausanschlüsse möglich gewesen (§ 12 AMVO 
1958}. 

c} Enthalten preisrechtlich zulässige Mieten Beträge, die nach 
dem Bewertungsrech.t nicht zum Mietprei-s gehören, z. B. 
Untermietzuschläge, Kosten für den Betrieb der zentralen 
Heizungs-, Warmwasserversorgungs- und Brennstoffver
sorgungsanlage usw. (vgl. Abschnitt 21 Absatz 5 BewRGr}, 
ist die preisrechtlich gezahlte Miete entsprechend zu 
kürzen. 

d} Im allgemeinen ist am 1. Januar 1964 die Tabellenmiete 
'erreicht worden. Bei den von den Finanzämtern für die 
Cruppe I aufzustellenden Mietspiegeln ist daher durch 
Vermerk festzuhalten, inwieweit die Tabellenmiete durch 
die zwischen dem Inkrafttreten des 2. BMietG (1. Juli 1960} 
und dem 1. Januar 1964 eingetretene, Mehrbelastun_g,_ die 
auf den Anstieg der ortsüblichen Umlagen und der sonstigen 
Leistungen des Mieter.s zurückzuführen i·st, erhöht wurde 
(vgl. §§ 20 bis 24 AMVO 1958, Abschnitt 21 Absatz 4 
BewRGr}. In der Regel werden diese Erhöhungen durch 
einen Zuschlag in einem v. H.-Satz zur Tabellenmiete zu 
erfassen sein. 

Zu beachten ist, daß dieser Zuschlag zur Tabellenmiete im 
Landesdurch.schnitt zwischen 3 und 5 v. H. liegt und nur in 
ganz wenigen Ausnahmefällen ein anderer Zuschlag in 
Frage kommt. Weiter ist zu beachten, daß vereinzelt in 
ländlichen Gemeinden sowie in· Rand ebieten v: st- n 
die Tabellenmiete am . Janu t erreicht wor
den ist. -e} Da die Mietspiegel überwiegend für eigengenutzte Ein-
familienhäuser verwendet werden und der Eigentümer die 
Kosten der anfallenden Schönheitsreparaturen naturgemäß 
selbst trägt, ist auch der Wert der Schönheitsreparaturen 
in die örtlichen Mietspiegel aufzunehmen. Es bestehen 
keine Bedenken, sie in Anlehnung an Abschnitt 22 BewRGr 
mit 5 v . H. der Summe, die sich aus der Tabellenmiete und 
ihren Erhöhungen ergibt, anzusetzen. 

f) Bei der Schätzung des Mietwertes eines eigengenutzten 
Einfamilienhauses gilt als Stichtagsmiete im Sinne des § 5 
AMVO 1958 die Miete, die der Grundmiete für vergleich
baren Wohnraum in der Gemeinde nach dem Stand vom 
31. Dezember 1954 entspricht (ortsübliche Grundmiete}, zu-
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sätzlich. der zulässigen Umlagen und Zuschläge nach dem 
Stand vom 31. Dezember 1954 (vgl. § 7 Abscj,lz 1 _AMVO 
1958). Steht in der Gemeinde vergl'eichbar#')r Wohnraum 
nicht zur Verfügung, so kann auch Wohnraum in anderen 
Gemein.dWJ. herangezogen werd!'m (vgl. § 7 Absatz 3 
AMVO 1958). ' 

In der · Regel wird vergleichbarer Wohnraum (betreffend 
Einfamilienhäuser, bezugsfertig bis 20. Juni .1948), dj:!r im 
Hauptfeststellfln'gszeitptmkt 1. Januar 1964 ~rmietet war, 
weder in der Belege;nheitsgemeinde noch in einer anderen 
vergleichbaren Geme~nde zur Verfügung stehen. Die Fi-
nanzämter .werden deshalb bei der Ermittlung des Mief- _a. 
werts dieser Einfamilienhäuser ausgehen müssen: • 

aa) von der üblichen 9rundmiete (aqgelei.tet a,ps der Stich-
tagsmiete) für vergleichbare Wohnungen, die in Mehr
familenhäusern liegen oder 

bb) .von del' prei<srechtl'iP'I ;lUlässigen Höchstmiete (Tabel-
'lenmiete) nach § 4 2. BMietq. . 

Wird von der Grundmiete für vergleichbaren Wohnraum, 
·der in Mehrfamilienhäusern liegt, ausgegangen, ist diese 
Grundmiete für freistehende Einfamilienhäuser um 20 v. H., 
für Einfamilienreihenhäuser um 10 'V. H. m;td für Zwei
familienhäuser um 5 v. H. zu erhöhen, Zu beaC:htlfu :i'st 
jedoch, daß hierdurch die Tabellenmiete des § 4 2. BMietG 
{al.s ~setzlich festgesetzte höchste Gn,mdmiete) nicht über
schritten werden darf. Wird da~egen von' der Höcl'lstmiete 
(Tabellenmiete) des § 4 2. BMietG ausgegangen, ist eine 
Erhöhung dieser Tabellensätze wegen der. besonderen Vor
teUe, die beim Bewohnen' eines Einfamilienhauses üblicher
weise anfallen, unzuläsS'i.g; denn das 2. BMietG und die 
.AMVO 1958 lassen solche Zuschläge nicht zu. Im HinbHck 
darauf, daß § 2 Ziffer :t 2. BMietG die -Erhöhub.g der Miete 
bis zur Tabellenmiete nach § 4 2. BMietG für Zweifamilien
häuser ganz ausdrückli~ vorsieht, wird es zw~ckmäßig 
sein~ grundsätzlich auch bei der Ermittlung der üblichen 
Miete für Einfamilienhäuser von der Tabellenmiete auszn- • 
gehen. Auch der Umstand, daß eine unter der Tabellen-
miete liegende Miete zu jeder Zeit auf die Tabellenmiete 
angehoben werden kann, läßt es ratsam erscheinen, bei der 
Aufstellung der Mietspiegel'für Einfamilienhäuser von der 
Tal)ellenmi~te auszugehen. 

g) ,Bei preisgebundenem Wohnraum .gilt eine sl;)it dem 1. Ja-
-TI.uar 1955 vereittbarte'--Miete, die höher ist als die preis
rechtlich zulässige Miete, für die Dauer des Mietverhält- · 
nisses insoweit al<s prei!sr~futlich genehmigt, als sie die 
preisrechtlich zulässige Miete nach dem Stande vom V:Qr
tag des Inkrafttretens des Gesetzes über den Abbau der 
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Wohnungszwang~wirtschaft und über ein soziales Miet
und Wohnrecht vom 23. Juni 1960 (BGB1 I S. 389) um nicht 
mehr als ein Drittel übersteigt. Dabei sihd Brennstoff
kosten, Anfuhrkosten für die Brennstoffe l,lnd Kosten der 
Bedienung der Heizungs- und Warmwasserversorgungs
anlagen nicht zu berücksich~igen (vgi. § 3 Absatz 1 
1. BMietG, BGBl 195? I S. 458). Sollten diese Fälle in einer 
Ge~end so zahlreich auftreten, daß aus· ·ihnen die übliChe 
Miete im Sinne des § 79 Absatz 2 BewG 1965 !bgeleitet 
werden kann, .sind sta1t der preisrechtlich :tuläs·sigen stets 
diese '"'vertraglichen" Mieten zur Grundlage des Mi~tspie
gels zu machen. Dies gilt auch für die Mietspiegel für Ein
familienhäuser. Ist beabsichtig(, einen Mietspiegel nach 
die~en Fällen aufzustellen, •st dies der Oberfinanzdirektion 
vorher anzuzeigen. 

h) War eine :tvH.etvereinl?arung vor d~. Irrkrafttreten des 1. 
BMietG (1. August 1955) preisrechtlich unzulässig, so steht 
dieset Umstand der Wirksamkeit der Vereinbarung nicht 
entgegen, es sei denn, daß die Miete nach der Vereinba
rung durch die Preisbehörde herabgesetzt worden ist (vgl. 
§ 1 Absatz 3 1. BMietG). Hiernach besteht keine Veran
lassung, eine Miete dieser Art bei der Hauptfeststellung 
auf den 1. Januar 1964 auf die Tabellenmiete des § 4 2. 
BMietG zurückzuführen. Sollten auch diese Mieten gegend
üblich sein und deshalb t~r die Aufstellu,ng .der Mietspiegel 
in Frage kommen, ist auch dies der Oberfinanzdirektion 
zu beridlten. 

i) Wird eine WÖhnung oder !lin selbständig vermieteter Teil 
einer Wohnung zu anderen als Wohnzwecken (z. B. zu 
g11werblidlen Zwecken) benutzt, kann die Grundmieteper 
zu anderen &ls zu Wohnzwecken benutzten Räume bis zu 
50 v. H. -erhöht werden (vgl. § 18 AMVO 19-58). 

II. Nachkriegsbauten 
frei finanziert, jedoch nicht steuerbegünstigt 
(Marktmiete) 
steuerbegünstigt (selbstverantwortlidl gebildete Miete) 

In den .lartdeseinheitlichen Rahmemätzen (Anlage l-5)' sind 
die frei finanzierten, jedoch nicht steuerbegünstigten und die· 
steuerbegun~H~ten Wohnungen ~elbstveraJ,ttW'ortlich gebil
dete Miete) zu einer Gruppe zusammengefaßt. 
Jene.~ den örtliche!} Verhältnissen können jedoch die Mieten 
der steilerbegünstigten Wohnungen (selbstverantwortlich ge
bildete Mieten) mit laufepder Grundsteuervergünstigung von 
denen der nicht oder nicht mehr begünstigten ,Wohnungen 
abweichen. Ist dies der Fall, so haben die Finanzämter für 
diese _Gruppen jeweils getrennte Mietspiegel aufzustellen. 
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Wegen des Begriffs ,.selbstverantwortlich gebildete Miete" 
im Gegensatz zur ,.Kostenmiete" wird auf die Ausführungen 
unter Abschnitt III, insbesondere.Buchstabe f verwiesen. 
a) Die unter Gruppe li angehaltenen, nach Baujahren, Aus

stattungsmerkmalen und Gemeindegrößenklassen geglie
derten Sätze sind ausgewogene Rahmensätze, die aus der 
Marktlage abgeleitet wurden. Die Ubernahme von Schön
heitsreparaturen durch die Mieter ist in den Rahmensätzen 
bereits eingearbeitet. Auch die Umlagen und sonstigen 
Leistungen, die der Miete zuzurechnen sind, sind in den 
Rahmensätzen enthalten. Für Räume in Wohnungen, die 
anderen als Wohnzwecken {z. B. gewerblichen oder beruf
lichen Zwecken) dienen, sind die für Wohnräume aus
geworfenen Rahmensätze von den Finanzämtern im Einzel
fall unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse der 
Marktlage der Mieten für gewerblich genutzte Räume an
zupassen. 

b) Die Rahmensätze gelten grundsätzlit:h für Mietwohnungen, 
sind aber .auch für Eigentumswohnungen anzuwenden. Sie 
gelten jedoch nicht ohne weiteres auch für Ein- und Zwei
familienhäuser. Erfahrungsgemäß bestehen bei Ein- und 
Zweifamilienhäusern gegenüber Mehrfamilienhäusern 
werterhöhende Unterschiede hinsichtlich des Bauaufwan
des für 1 qm Wohnfläche. Es sind daher Untersuchungen 
angestellt worden, in welchem Verhältnis {v. H.) die Mie
ten für Ein- und Zweifamilienhäuser, deren Bewertung 
nicht nach dem Sachwertverfahren vorzunehmen ist, gegen
über den Mieten für Wohnungen in Mehrfamilienhäusern 
zu erhöhen sind. Nach dem Ergebnis der Ermittlungen sind 
die in den Mietspiegeln angehaltenen Rahmensätze in der 
Regel wie folgt anzuheben: 

bei freistehenden Einfamilienhäusern um 20 v. H. 
bei Einfamilien-Reih~mhäusern um 10 v. H. 
bei Zweifamilienhäusern um 5 v. H. 

c) Die durchschnittliche Miete für 1 qm Wohnfläche bei klei
nen Wohnungseinheiten (sogenannten Appartements) -
vor allem bei guter und sehr guter Ausstattung - liegt 
vielfach höher als die durchschnittliche Miete je qm Wohn
fläche bei größeren Wohnungen gleicher Ausstatt"l!-ng. 

d) Besteht in räumliCh stark ausgedehnten Gemeinden (Groß
städten) ein unterschiedliches Mietniveau, sind Mietspiegel 
auch für einzelne Gemeindeteile aufzustellen. Weiter ist zu 
beachten, daß auch zwischen Gemeinden derselben Ge
meindegrößenklasse erhebliche Unterschiede im Miet
niveau bestehen können. So wird das Mietniveau in 
typischen Landgemeinden niedriger liegen als in gleich
großen Gemeinden, die zum Einzugsgebiet einer grö-
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ßeren Stadt oder Großstadt gehören. Auch kann der Zu
sammenschluß mehrerer Dörfer zu · einer Gemeinde die
ser eine Einwohnerzahl geben, die sie, von den Nachbar
gemeinden unterscheidet, ohne daß die wirtschaftlichen 
Verhältnisse abweichen. Sofern derartige Besonderheiten 
vorliegen, ist- diesen bei der Aufstellung der Rahmensätze 
der örtlichen Mietspiegel Rechnung zu tragen. 
Die Rahmensätze der Mietspiegel -für Grundstücke in be
sonders günstiger Ortslage können bis um 10 v. H. erhöht 
und in besonders ungünstiger Ortslage bis um 10 v. H. 
ermäßigt werden. 

e) Für die Einstufung der Wo~ngen und Einfamilienhäuser I 
nach ihrer Ausstattung kann Anla-ge 6 einen Anhalt geben. 
Maßgebend ist dabei, welche Ausstattungsmerkmale über-

. wiegend vorliegen. 

f) Sollten die in den Anlagen 1-5 für eine Gemeindegrößen
klasse angegebenen Rahmensätze aus besonderen Gründen 
ausnahmsweise nicht ausreichen, ist der Oberfinanzdirek
tion zu berichten. 

111. Nachkriegsbauten - frei finanziert (Kostenmiete) ,mit lfd. 
Grundsteuervergünstigung 

a) Unter diesen Abschnitt fallen Mieten für Wohnraum, 
wenn 
1. der Wohnraum nach dem 31. Dezember 1949 bezugs

fertig geworden ist,. 
2. der Wohnraum wegen der Größe seiner Wohnfläche 

und wegen seiner Ausstattung nach § 7 I. WoBauG.oder 
im Anerkennungsverfahren nach § 83 11. WoBauG eine 
Steuervergünstigung erhalten hat und 

3. für den Bau des Wohnraumes keine öffentlichen Mittel 
im Sinne des § 3 Absatz 1 I. WoBauG oder des § 6 Ab- · 
satz 1 li. WoBauG in Anspruch genommen worden sind 
(§ 42 Absah 1 I. WoBauG, § 82 II. WoBauG). 

b) Dieser Wohnraum ist von der Wohnraumbewirtschaftung 
befreit (§ 42 Absatz 1 I. WoBauG, § 84 II. WoBauG). 

c) Hinsichtlich des Mietpreises kann 
1. eine selbstverantwortlich gebildete Miete vereinbart 

worden sein (§ 45 Absatz 1 I. WoBauG, § 84 Absatz 1 
II. WoBauG) oder 

2. eine Kostenmiete festgesetzt worden sein, wenn die 
vereinbarte Miete die zur Deckung der laufenden Auf
wendungen erforderliche Miete {Kostenmiete) über
steigt und der Mieter sich fristgerecht auf die Kosten
miete berufen hat (§ 45 Absatz 2 I. WoBauG, § 85 Ab
satz 2 11. WoBauG). 
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Von den steuerbegünstigten W bqnungen ist nur der Wohn
raum preisgebunden (im Sinne des L BMietG), für den 
eine Kostenmiete festgesetzt wurde, und zwar nur so lange, 
wie diese Miete verbindlidl ist. Bei einem .Wedlsel des 
Mieters komtnt die selbstverimtwor~lidl gebildete Miete 
redltlich wieder voll zur Wirkung,. es sei denn, der neue 
Mieter beruft sidl eben(aUs fristgererot auf die Kosten-· 
miete (§ 4S Absatz 5 I. WoBauG, § 85 Absatz '4 . rf. 
WoBauG). · ,. 

d) Nci:rn , dem I.- WoBauG führte die,. "Berufung" des Miet~{!s 
auf die Kostenmiet,e zu einem prejsbehördlidlen Verfahren'* 
das mit einem Besdleid endete (Vg'l. Fis~er-Dieskai!, 
Komm. zum I. WoBauG § 45 Anm. 3). Die "Berufung" des 
Mieters auf die Kostenmi!fte .nach dem II. WöBauG ist eine 
reine zivilredltl.fdl.~ Gesta,tung des. Redltsverhältnisses, 
d. h. der Anspruch des, Mieters auf Festsetzung• der 
Kostenmiete; i~Jt einklagbar, und zwar vor ·aen ordep.tlich~IJ. 
Geridl.fen. In ~ter F'r~xis kommt die ]<ostenmiete verhält
nismäßig selten lv~r (vgl. Fis<;her-lli~skau, Komm •. futn !!. 
WoBauG § 8! Anm. 4 und 6). · · "• •·., · 

e) Diese Re<hts- und Sachlage' h91:"ztit Folge, daß der 'für di.e' 
Kostenmiete aufgestellte Mietspfegel ·nur dazu dienen 
}cann, eine .erklähe M.iete, die sidl auf vermieteten Wohn
r.aum (vermietetes E~amilienh'\us oder: vermietete Wo)l-

, p.ung in einem Zwei- oder ' Mehrfamilienhaus) bezieht, 
kurz zu üöerprüfen. Beste·heP.· ~rhebliche Zweiter an der 
Ri~tigkei(der Erklärung, die zum Mietpreis für ':eriniel~~ 
ten Wohnra~;t!l abgegeb~n 'wurde/istggf. der Mi~tvertr~g 
einzus!!hen.· 

f) Hinsidltlidl der Höhe" 'ift!r selbstverantwortlich gebi~deten 
Miete besteht - abge~ehen von de~; .. Wurnergrenze (§ 138 
BGB, § 2 a Wirtsdlafts~trafgesetz 1958) - keine Grenze 
(vgi, Fisdler-Diesk1lu, Komm. zum II. W.oBauG § 85 Anm. 3) . 
.Oie. selbstverantwortlidl gebiläete Miete hat sidl deshalb 
vieltarn in vollem Umfange der Miete angepaßt, die für 
·den fr~i finariz.ierten Wohnraum gezah1t wird (!'1atkt
miete). 

g) Die als Kostenmiete in den Mietspiegeln der Anlage a'n
g~setzten Rahmensätze sind aus Mangel an geeigneten·Fäl
len und audl aus Mangel an hinreimender Ubersidlt über 
die Entwicklnng 'der Praxis nur sehr griffweise entwi.d~elt 
worden (Rahmensätz~ für den• frei finanzierten Wohnungs• 
bau abzüglidl 30 v. H.). Sollten den Finanzämte~JJ . aus
nahmsweise geeignete Fälle in solcher Me11ge zur Verfü
gung step.en, daß aus ihnen ein gena~erer Mie~piegel' 
abgeleitet werden kann, sind diese Fälle ddr Oberfirtanz

·direktion list(!nmäßig vorzulegen. 
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IV. Nadlkrlegsbauten - ~ffentlich gefördert 
a) Für Mieten von Wohnunge:d ·' in Mehrfamilienhäusern, 

deren Bau nadl dem I. oder ll. WoBauG finanziert wurde 
fMieten im sogenanten sm:lalen· Wohnungsbau-), sind unter 
9~i'ppe IV die nadl den Mietpreisvorsduiften - unter 
BerücksidJtigung des BaujaMes der Einheiten- zulässigen 
niedtfgsten unq hödv;ten Prl(ljse angegeben. Die P~;eise 
lassen sich niCht nach der Lage und der Ausstatturig der 
Einheit differenzieren. Sie enthalten alle bis zum 1. Januar 
1964 nadJ d!'!m I. und Il. WoBauG und nadJ der Ne~bau
mietenvererdnung 1962 (NMVO 1962, BGBI I S. 753j zu
lässig gewesenen Mielpre(serhöhungen. Weiter enthalten 
·sie audJ' einen ZusdJlagiüjdje vom Mieter Übernommenen 
Schönheitsrepar~ture~ uild einen Pauschbetrag für _die nadJ 
<ler endgültigen Wirtschattlfdtkeltsberedmung eingetrete
,nen Erhöhu.11g der allgeme'inen Betriebskosten. Kosten fÜr 
den Betrieb einer Heizungs- oder Warmwasseranlage sind-
in den HödJstsätzen nidJt enthalten. ' 

b) Für Räume in Wohnungen, die ander.en als-rWohnzwe~en 
(z. B. gewerblichen oder beruflichen Zwecken) dienen, sind 
die für Wohnräume !(eltend~n· Mietsätze bis zu 50 v. H: zu 
elll~hen (vgl. § 5· NMVO }962, § 18 AMVO 1958). • 

c) Z1,1 beadJten .ist, daß in älteren Bescheiden oder WiTtsl!haft
liC!<keitsberedl,nungen die später zulässig gewesenen Miet
f!rhöhnngen nicht berü~sidJtigt sind .. ~n .der Regel handelt 
es sich ltierb'~i um Besdleide· und WirtsdJaftlichkeits
be:~;;dJnungen zu_ Wohnungseinheiten~·deren Baufinanzie
rung vor dem 1. Oktober 1960 bewill1gt wurde. Bei Weg~ 
fall der Grundsteuervergünsjigung ist die Miete, <lie sidJ 
aus der WirtsdJaftlichkeitsberechnun!J ergibt, um den Be
trag der· Grunci'steuer, ((},1~,20 pM/qm monatlich je nach 
Ausstattung) anzuheben. · 

d) Bei der Fe~tsej:zuqg der Mieten sind die Bewillieungs
behörden gfundsätilich nirnf von der Lag!! des Grutyl.stücks 
und der Art der Ausstattung der Wohnungseinheit aus
gegangetl. Sie haben die Miete vielmelh - auch unter Be- · 
rücksichtigung der Efr'ikommerisverhältnisse der Woh
nungsinhaber - aus der Art der Finanzierung des Baues 
der Wohnungseinheit abgeleitet, und zwar auch_ in den 
Fällen, in denen -:._ we,9en dEjr besonderen Lage des 
Grundstücks und der besonderen Ausstattung der Woh
nungseinheit ...,... zur ermittelten Grundmiete ein Zu!Kblag 
gemadJt wurde. BE:i Wohnungseinheiten mit gleichem Ver
kehrswert oder gleichem gemeinen Wert können deshalb 
von den B'ewilligungsbehörden Mieten in iehr untersdJied
lidJer Höhe festgesetzt worden sein. Auch sind aus den 
gleidJen Grün-den vielfadJ bei wertvolleren Einheiten 
niearige,re Mi~tEftl anzutreffen al~ bei ,weniger .wertvollen. 

NID 13 ~ew-Kartei NW, I. Erg-Lig (Mai 1968) -9-
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e) Zuständig für die Festsetzung oder .i\nderung der Miete 
ist stets die Behörde, die die öffentlichen Mittel zur Finan
zierung des Bauvorhabens zur Ver.fügung gestellt hat. 

f) Die von den Bewilligungsbehörden festgesetzten Mieten 
sind gemäß § 72 Absätze 8-10 II. WoBauG preisrechtlich 
gebunden. Die übliche Miete im Sinne des § 79 Absatz 2 
BewG 1965 darf deshalb diese :tviieten gemäß Abschnitt 23 
Absatz 1 Satz 3 BewRGr nicht überschreiten. Auch bei der 
Schätzung eines eigengenutzten Einfamilienhauses können 
die . in der Anlage ausgewiesenen Höchstwerte nicht über
smritten werden; denn diese Sätze geben grundsätzlich die 
amtliche Statistik wieder, in der alle Bauvorhaben erfaßt 
sind, die mit öffentlichen Mitteln errichtet wurden. 

g) Die Eigensmatt .öffentlich gefördert" gilt bis zum Ablauf 
des Kalenderjahres, in dem die für Wohnraum als Darlehn 
bewilligten öffentlichen Mittel nach Maßgabe der Til· 
gungsbedingungen vollständig zurü<kgezahlt wurden 
(vgl. § 15 Wohnungsbindungsgesetz - WoBindG 1965, 
BGBl I S. 954). Wurden die öffentlichen Mittel vorzeitig 
vollständig zurü<kgezahlt oder nach § 69 II. W oBauG ab
gelöst, so gilt der Wohnraum als öffentlich gefördert bis 
zum Ablauf des 5. Kalenderjahres nach dem Kalenderjahr, 
in dem die Darlehen zurü<kgezahlt worden sind (vgl. § 16 

I WoBindG). Die zuständige Stelle hat schriftlich zu bestä
tigen, von welchem Zeitpunkt an der Wohnraum nicht 
mehr als öffentlich gefördert gilt (§ 18 WoBindG). 

h) Bestehen im Einzelfall hinsichtlich der Höhe der erklärten 
Miete erhebliche Zweifel, ist die preisrechtlich gebundene 
Miete bei der zuständigen Bewilligungsbehörde unter Be
zugnahme auf§ 188 AO zu erfragen. Ebenso ist zu verfah
ren, wenn erhebliche Zweifel darüber bestehen, ob der 
Wohnraum am 1. Januar 1964 noch die Eigensmatt .. öffent-
lich gefördert" hatte. · . 

i) Bei Wohnungen, deren Bau nach dem I. und II. WoBauG 
mit öffentlichen Mitteln und zusätzlich mit Bundes-, Lan
des- und Gemeindebedienstetendarlehen finanziert wurde, 
liegen die von den Bewilligungsbehörden fest-gesetzten 
Mieten vielfach um 7-10 v. H. über den in den Mietspie
geln ausgewiesenen Höchstmieten. 

Zu III und IV 
Ist bei ursprünglich steuerbegünstigtem, aber frei finanziertem 
Wohnraum, bei dem sich der Mieter auf die Kostenmiete be
rufen hat, oder bei Wohnraum, der mit öffentlichen Mitteln 
gefördert wurde, die Anerkennung als steuerbegünstigter 
Wohnraum gemäß § 83 Absatz 5 II. WoBauG vor dem L Ja
nuar 1964 widerrufen worden, ist dieser Wohnraum als frei 
finanziert zu behandeln. 
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§ 79 BewG 1965 
(S 3202) 

NfDC4 

Mietspiegel für Wohnungen in Mehrfamilienhäusern Anlage 1 
Mietsätze (Rahmensätze) in DM je 1 qm Wohnfläche je Monat für die Schätzung der üblichen 
Miete für Wohnungen in Mehrfamilienhäusern iri den Fällen des § 79 Abs. 2 BewG 1965 
(Wertverhältnisse 1. I. 1964) Gemeindegrößenklasse: unter 5000 Einwohner 

I. Altbauten und Neubauten (bezugsfertig bis 20. 6. 1948) 

Wohnungen: Bemerkungen 
mit Sammelheizung I ohne Sammelheizung In den Sätzen sind 

mit Bad ohne Bad mit Bad ohne Bad die nach dem Inkraft-
treten des 2. BMietG 

mit mit mit bis zum l. 1. 1964 zu-
Toilette Toilette Toilette lässig gewesenen 
in der im Hause außerhalb Mieterhöhungen 

Wohnung des Hauses (Landesdurchschnitt 

DM I DM I DM I DM I DM I DM 
4 v . H.) und vom 
Wohnungsinhaber zu 

1,42 I 1,15 I 1,15 I 1,04 I 0,93 I 0,71 tragenden Schönheits-

. reparatureil (mit 
5 v. H.) enthalten, 

II. Nachkriegsbauten - frei finanziert, jedem nicht steuerbegünstigt (Marktmiete) 
steuerbegünstigt (selbstverantwortlich gebildete Miete) 

Bauzeit Ausstattung Bemerkungen 

I. I II. 
I 111. I IV. 

I V. 
Bei den Gruppen II 

einfadlste einfadl mittlere gute sehr gute u. Ill ist die Einstu-
fung nadl den in An-

21. 6. 19-ÜII1,10-1,3511,3G--1,7511,70-2,0511 ,9~2,35,2,0~2,90 Iage 6 dargestellten 
bis 1953 · Ausstattungsmerk-

malen vorzunehmen. 
1954-195911,30---1,70 ,1,6~2,10 12,00-2,55,2,20-2,90 ,2,70-3,85 

Schönheitsrepara-
1960-196311-~2,20 12,1~2,6512,50-3,00 ,2,80-3,90 ,3,70-5,25 turen, Umlagen und 

sonstige Leis Iungen 
Ill. Nadlkriegsbauten - steuerbegünstigt (Kostenmiete) des Wohnung's-
mit lfd. Grundsteuervergünstigung Inhabers, die der 

Bauzeit Ausstattung Miete zuzuredlnen 
sind, sind in den 

I. I II. I III. I IV. I V. 
Sätzen enthalten. 

elnfadlste elnfadl mittlere gute sehr gute 

bis 1953 1 o.n~.9.s 1 o,91-1,2311,19-1,4311,36--1,65\1.43-2,03 

1954-19591 0,91-1,19,1,1~1.47,1,40-1,78,1,54-2,03,1,89-2,70 

1960-196311,1~1,5411,50-1,851l.7~2.10 11,96--2,7312,59--3,68 

IV. Nadlkrlegsbauten - öffentlich gefördert 

Mittel bewilligt 

bis einsdll. 31. 3. 1958 
ab l. 4. 1958 
ab 30. 4. 1960 

Mietsatz für 1 qm I 
je Monat DM 

0,60-1,50 
bis 1,75 
bis 2,35 

NfD 13 Bew-Kartei NW, I. Erg-Lfg (Mai 1968) 

Bemerkungen 
In den Sätzen sind Schönheitsreparaturen, 
Umlagen und sonstige Leistungen des 
Wohnungsinhabers sowie preisredltlidl 
zulässige Erhöhungen enthalten. 
Bei Wohnungen, die zusätzlich mit Landes
bedienstetenmitteln gebaut worden sind, 
liegen die Mieten im allgemeinen 7-10 
v. H. höher. 
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§ 79 BewG 1965 
(S 3202) 

NfDC4 

Mietspiege l für W ohnungen in M ehrfamilienhäusern Anla'ge 2 
Mietsätze (Rahmensätze) in DM je 1 qm Wohnflädle je Mobat für die Sdlätzung der üblidlen 
Miete für Wohnungen in Mehrfaijlilienhäusern in den Fällen des § 79 Abs. 2 llewG 1965 
(We4tverhältn~ss~ 1. 1. 1964) Gemeindegrößenklasse: über 5000 b is 10 000 Einwohner 

I. Altbauten und Neubauten (bezugsf~rl;!g bis 20. 6. 1948) 

Wohnun~~:en: Bemerkungen 
mit Sammelheizung I ohne Sammelh eizung In den Sätzen sind 

mit Bad ohne Bad mitBad ohne Bad die nadl dem Inkraft-
treten des 2. BMietG 

mit mit mit bis zum 1. 1. 1964 zu-
Toilette Toilette ,Toilette lässig gewesenen 
in dltl" im Hause außerhalb Mieterhöhungen 

Wohnung des Hauses (Landesdurdlsdinitt 

DM I DM I DM I DM I DM I DM 
4 v . H.) und vom 
Wohnungsil!h'aber zu 

1,42 I 1,15 I 1,15 I Ü4 I 0,93 I 0,71 tragenden S<;hönheits-
reparaturen (mit 
5 v. H.) enthalten . .. .. II. Nadlkriegsba uten - fre1 flnanz1ert, Jedddl mdlt stenerbegunstlgt (Marktm1ete) 

steuerbegünstigt (selbstverantwortlidl gebildete Miete) 

Bauzeit Ausstattung Bemerkungen 

I. I II. I m. I IV. I' V 

Bei den Gruppen II 

einfadlste einfadl mittlere gute sehr gute u. III ist die Einstu-
fung nadl den in An-

21. 6. 194811,20-1-,4511,40-1,8011,75-2,1512,00--2,40 12,10-3,00 Iage 6 dargestellten 

bis 1953 Ausstattungsmerk· 
malen vorzurlehmen. 

1954-195911,4()..:...1,7511,70--2,20 12,10-2,6512,J5.....,3,00 12,80-3,90 
Sdlönheitsrepara-

1960-196311,70-2,30 12,1.5-2,70 12,60-3,10·12,9ß....:-4,00 13,80-5,30 turen, Umlagen und 
sonstige Leistungen 

III. Namkrlegsbauten - steuerbegünstigt (Kostenmiet~) des Wohnungs-
mit lfd. Grundsteuervergünstigung Inhabers, die der 

Bauzeit Ausstattung Miete zuzuredlnim 

I 
sind, sind in den 

I. I II. I III. IV. I V. Sätzen enthalten. 
einfadlste eintarn mittle re gute sehr gute 

bis 1953 1 o.8~1.01 1 o,98-1,2611,22-1,50 11,40-1,6811,47-2,10 

1954-19591 o,9a-1,22 j 1,1g....:..1,54l J.47-1,ssj1t65-2,10 f r.!J6..!....2,73 

1960-196311,19-1,6111,50-1,89 j1,82-2,1712.ro-2,80 1 ~.~3.71 

IV. Nadlkriegsbaulen - öffentlidl ge~ördert 

Mittel bewllligt 

bis einseht. 31. 3. 1958 
ab 1. 4. 1958 
ab 30. 4. 1960 

I 
Mietsatz für 1- qm I 

je Monat DM 

0,60-1,50 
bis 1,75 
bis 2,35 

Bemerkun§en 

Jn den Sätzen sind Schönheitsrepataturen, 
Umlagen tmd sonstige Leistungen des 
Wohnungsinhabers sowie preisrechtlich 
zulässige Erhöhungen enthalten. 
Bei Wohnungen, "die zusätzlich mit Landes
bedienstetenmitteln gebaut worden sind, 
liegen die Mieten im allgemeinen 7-10 
v. H. höher. 
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§ 79 BewG 1965 
(S 3202) 

NfDC4 

Mietspiegel für Wohnungen in Mehrfamilienhäusern Anlage 3 

Mietsätze (Rahmensätze) in DM je 1 qm Wohnfläche je Monat für die Schätwng der üblichen 
Miete für Wohnungen in Mehrfamilienhäusern in den Fällen des § 79 Abs. 2 BewG 1965 
(Wert"erhältnisse 1. 1. 1964) Gemeindegrößenklasse: tlber 10 000 bis 100 000 Einwohner 

I. Altbauten und Neubauten (bezugsfertig bis 20. 6. 1948) 

Wohnungen: Bemerkungen 
I mit Samrnelheizunq.J I ohne Sammelheizung In den Sätzen sind die 

mit Bad ohne Bad mit Bad ohne Bad 
nach dem Inkrafttreten 
des 2. BMietG bis zum 
I . I. 1964 2u!ässig gewe-

mit mit mit senen Mieterhöhungen 
:roilette Toilette Toilette (Landesdurchschnitt 

in der im Hause außerhalb 
4 v. H .) und vom 
Wohnungsinhaber zu 

Wohnung des Hauses tragenden Schönheits-

I I I I I I 
reparaturen (mit 5 v, H.-) 

DM DM DM DM DM DM enthalten. 

I 1,42 I 1,15 I 1,15 I 1,04 I 0,93 I 0,71 a - über 10 000 bis 50 000 a Einwohner 

b I 1,58 I 1,25 I 1,25 ·I 1,15 I 0,98 I 0,76 b - über 50 000 bis I 00 000 
Einwohner 

II. Nachkriegsbauten - frei finanziert, jedoch nicht steuerbegünstigt (Marktmiete) 
steuerbegünstigt (selbstverantwortlldl gebildete Miete) 

Bauzeit Ausstattung 

I. I II. I lll. I IV. I V . 
Bemerkungen 

einfadlste e infadl mittlere gute 'sehr gute 
Bei den Gruppen li u. III 
ist die Einstufung nach 
den in Anlage 6 dar-

21. 6. 1948,1,25-1,60 ,1,55-1,115,1,80-2,2512,10-2,:4.5 , 2,25-3,10 gestellten Ausstattungs-
bis 1953 · merkmalen vorzunehmen. 

1954-195911,50-1,8011,75-2,3012,20-2,7012,40-3,1013,00-4,00 
Sdl.önheitsreparaturen, 
Umlagen und sonstige 
Leistungen des 

1960-196311,75-2,3512,25-2,7512,65-3,1513,00-4,2013,90-5,40 Wohnungsinhabers, die 
der Miete zuzurechnen 

111. Nadtkrlegsbauten - steuerbegünstigt (Kostenmiete) 
sind, sind in den Sätzen 
enthalten. 

mit lfd. Gruml~teuervergünstigung 

Bauzeit Ausstattung 

1. I II. I 111. I· IV. I V. einfadlste einfadl mittlere gute sehr gu te 

·bis 1953 I 0,87-1,1211,0~1,2911,26-1,5711,47-1,7111,57-2,17 
1954-195911,05-1,2611,22-1 ,6111,54-1,8911.~2,i712,10-.;i1,80 

1960-196311,22--1,6411,57-1,9211,85-2,2012,10-2,9412,73-3,78 

IV. Nachkriegsbauten - öffentlidl gefördert 

Mittel bewilligt 

bis einschl. 31. 3. 1958 
ab 1. 4. 1958 
ab 30. 4. 1960 

Mietsatz für 1 qm I 
je Monat DM 

0,60-1,50 
bis 1,75 
bis 2,35 

NfD 13 Bew-Kartei NW, I. Erg·Lfg (Mai 1968) 

Bemerkungen 
In den Sätzen sind Schönheitsreparaturen, um
Jagen und sonstige Leistungen des Wohnungs-
inhabers sowie preisrechtlich zulässige • 
Erhöhungen enthalten. 
Bei Wohnungen, die zusätzlich mit Landes
bedienstetenmitteln gebaut worden sind, iiegen 
die Mieten im ollgemeinen 7-10 v. H. höher. 
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§ 79 BewG 1965 
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Mietspieget für Wohnungen in Mehrfalhillenhäusern Anlage 4 
Mietsätze {Rahmensätze) in DM je 1 qm Wahnflädle je Monat für d!e .Sdlätzung der üb\!dlen 
Miete für Wahnu_Q.gen in Mehlfamilienhäusern 'in den Fällen des § 19 Abs. 2 BewG 196.5 
(Wertver~äJ.tnisse \. 1. 1964) Gemeindegrößenklasse: über 100 000 bis 500 000 Einwohner 
I. Altballten und Neubauten (bezugsfertig bis 20. 6. 1948) 

Wohnungen: Bemerkungen 
mit~S.amme!heiziJ.ng ohne Samiilelheizung ' In den Sätzen sind 

111i~·Bad ohne Bad mit Bad ohne Bad die nach II-ern Inkraft-
treten des 2. ·BMietG 

mit mit mit bis zum 1. 1. 1964 :z;u-
_..-- Toilette Toilette Toilette lässig gewesenen 

in der im Hause außerhalb Mieterhöhungen 
Wohnung des Hauses (Landesdurdlsdlnitt 

DM I DM I DM I DM I DM I DM 4 v. H.) und vom 
Wohnungsinhaber zu 

1,75 I 1,42 I 1,42 I 1,31 I 1,09 I 0,87 tragenden Sdlönheits-
reparaturen (mit 

~ 
5 v. H.) enthalten. 

liJ Nadlkrlegsbauten - frei fina'nl:iert, jedoCh nidlt steuerbegünstigt (Marktmiete) 
steuerbe,günstigt' (selbstverantwortlidl gebildete Miete) 

Bauzeit I Ausstattung. ' 

I einf~~ste I ei~:~dl I mi!!:~r~ I :~~ I seh;'~U\e 
21. 6. 1948,1,30-1,6511,66-2,00,1,90-2,30,2,15---2,60 ,2,30-3;10 

bis 1953 I · 
1954-195911,60--1,9511,90-2,4512,30-2,7,512,55-:-3,2013,10-4,00 

1960-196311,8~2A5j2,40-2,80 12,70-3,20 13,1~,2513,90-5,40 

111. Nadlkrlegsba4lten - steuerbegünstigt (Kostenmiete) 
mit lfd. Grundsteuervergünstigung 

Bauzeit Ausstattu!Jg 

I! I II. I III. I IV. I V. 
einfachste einfach mittlere gute sehr gute 

bis 1953 I 0,91-1,1511,12-1,4011,33-1,61J1,50-1,82J1,61-2,17 

1954-195911,12-1,3.611,33--1,7~ 11,6J-1,9211,78-2,24 12,17-2,80 

1960-1963J1,29-1,7111,68-1,9611,89-2,2412,17-2,9712;73-3,78 

IV. Nadlkriegsbauten - öffentlidl gefördert 

Bemerkungen 

Bei den Gruppen II 
u. III ist die Einstu
fung nadl den in An
lage 6 d.;.,gestellten 
Ausstattungsmerk
malen vorzunehmen. 

Sdlonheitsrepara
turen, Umlagen und 
sonstige Leistungen 
des Wohnungs
inhabers, die der 
Miete zuzuredlnen 
sind; sind in qen 
Sätzen enthalten. 

Mittel bewilligt Mietsatz für 1 qm I 
je Monat DM 

Bemerkungen 

bis· einschl. 31. 3. 1958 
· ab 1. 4. 1953 

ab 30. 4. 1960 

0,60-1,50 
bis 1,75 
bis 2,35 

f'JfD 13 Bew-Kartei NW, I. Erg-Lfg {Mai 1968) 

In den Sätzen sind Schönheitsreparaturen, 
Umlagen und so.nstige Leistungen des 
Wohnungsinhabers sowie preisredltlich 
zulässige Erhöhungen enthalten. 
Bei Wohnungen, dle zusätzlidl mit Landes
bedienstetenmitteln gebaut worden sind, 
liegen die Mieten im allgemeinen 7-10 
v. H. höher. 
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Anweisungen 

§ 79 BewG 1965 
(S 3202) 

NfDC4 

Mietspiegel filr Wobnungen ln Mehrfamilienhäusern Anlage 5 
Mietsätze (Rahmmsätze) in DM je 1 qm Wohnflädle je Monat für die Sd!.ätzung der üblid!.en 
Miete für Wohnungen in Mehrfamilienhäusern in den Fällen des § 79 Abs. 2 BewG 1965 
(Wertverhältnisse 1. 1. 1964) Gemeindegrößen.klasse: über 500 000 Einwohner 
I. Altbauten und Neubauten (bezugsfertig bis 20. 6. 1948) 

Wohnunqen: Bemerkungen 
mit Sammelheizung ohne Sammelheizung In den Sätzen sind 

mit Bad ohne Bad mit Bad ohne Bad die nad!. dem Inkraft· 
treten des 2. BMietG 

mit mit mit bis zum 1. 1. 1964 zu-
Toilette Toilette Toilette lässig gewesenen 
in der im Hause außerhalb Mieterhöhungen 

Wohnung des Hauses (Landesdurd!.sd!.nitt 

DM I DM I DM I DM I DM I DM 4 v. H.) und vom 
Wohnungsinhaber zu 

1,75 I 1,42 I 1,42 I 1,31 I 1,09 I 0,87 tragenden Sd!.önheits· 
reparaturen (mit 
5 v. H.) enthalten. 

11. Nachkriegsbauten - frei finanziert, jedod!. nid!.t steuerbegünstigt (Marktmiete) 
steuerbegünstigt (selbstverantwortlich gebildete Miete) 

Bauzeit Ausstattung Bemerkungen 

I. I II. I . III. I IV. I V. 
Bei den Gruppen II 

elnfadlste einfadl mittlere gute sehr gute u. 111 ist die Einstu-
fung nad!. den in An· 

21. 6. 194811,3~1,65,1,60-2,00 11,9~2,30 12,15-2,60 ,2.~,40 Iage 6 dargestellten 

bis 1953 Ausstattungsmerk· 
· malen vorzunehmen. 

1954-195911,60-1,9511,90--2,45 12.~2,'15 1 2,55-3,20 13,1~,30 
Sd!.önheitsrepara-

196~1963,1,85-2,4512,4~2,80 12,7~3,20 13,1~.2513,9~,00 Iuren, Umlagen und 
sonstige Leistungen 

111. Nadlkrfegsbauten - steuerbegünstigt (Kostenmiete) des Wohnungs-
mit Jfd. Grundsteuervergünstigung inhabers, die der 

Bauzeit Ausstattung Miete zuzured!.nen 

I 
sind, sind in den 

I. I II. III. I IV. I V. 
Sätzen enthalten. 

einfachste elnfadl mittlere gute sehr gute 

bis 1953 I 0,91-1,1511,12-1,40 11,33-1,6111,5~1,8211,61-2,38 

1954-195911,12-1,3611,33-1,7111,61-1,9211,78--2,2412,17-3,01 

1960-196311,29-1,71j1,68--1,96j1,89-2,2412,17-2,9712,73-4,20 

IV. Nachkriegsbauten - öffentlid!. gefördert 

Mittel bewilligt 

bis einsd!.J. 31. 3. 19.58 
ab 1. 4. 1958 
ab 30. 4. 1960 

Mietsatz für 1 qm I 
je Monat DM 

0,6~1,50 

bis 1,75 
bis 2,35 

NID 13 Bew-Kartei NW, I. Erg-Lfg (Mai 1968) 

Bemerkungen 
In den Sätzen sind Schönheitsreparaturen, 
Umlagen und sonstig!!' Leistungen des 
Wohnungsinhabers sowie preisrechtlid!. 
zulässige Erhöhungen enthalten, 
Bei Wohnungen, die zusätzlich mit Landes· 
bedienstetenmitteln gebaut worden sind, 
liegen die Mieten im allgemeinen 7- 10 
v. H. höher. 
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Anweisungen 

Bauteil 

Außen-
verkleidung 

Fenster 

Fenst~rbänke, 
Fensterein-
fassungen 

Türen 

Fußboden in 
Wohnräumen 

§ 79 BewG 1965 
(S 3202) 

NfDC4 

Einstufung von Wohnraum nadl Ausstattungsmerkmaleil Alll;.~ge 6 

A1;1sstattungsstu,fe • 
I. ll. ·in. . IV . 

I 'V. 
einfadaste einfadl mittlere gute sehr gute 

I 

einfadter Putz lidelputz, . Klinker- Kunststein- wer\volle 
Klinker- verblendung, platten Klinker, 
~ocyr Verbretterunq Spaltplatten 

einfi!.dlil H olz- Doppel: Verbund· Holz· oder ' Sch,iebe-
' 

oder Stahl- fenster, f~nster mit Stahlfenster fenster, 
fenster 

. 
l;>essere Isolierglas mit verllenkbiue 
Beschläge besonderer Fenster 

Verglastmg 

Holz, Klinker Naturstein 
Kunststein oder Fliesen (Marmor·u. 

dgl.) 

einfadte wie vor, wie ~or, audt Eidtenholz- Edelholztüren, 
Sperrholz- jedoch mit teilweise türen, grÖßere (massiv oder ' 
oder Füllungs- Glasfüllungen Schiebetüren · Flügel- oder furniert), 
türen Sdtiebetüren Sch)eiflaqr.-

türen 

' Spadttel- Linoleum, Klein)iiarkett, Parkett, Raudlparkett, 
boden, Hobel- nord. Kiefer, Budtenparkett Gummi, besserer 
dielen, besserer einfadter Teppichboden 
'Kunststoff Kunststoff T~pidlboden 

Dedten und · Putz, Putz, 'Putz, Studtded!;en, Vertäfelung 
Wände in einfadter einfa~e bessere ' Seiden~ aus Edelholz 
Wohnräumen Ans1rich Tapeten. 11a~et~n tapeten, 

teilweise 
VertäteJung 

Fußboden und Spadltel- Terrazzo, Steinzeug- wie vor, japanisdles 
Wände in boden, Fliesen nur platten, jedodt im Flur Mosaik, 
Küdte, Bad Hobeldielen, um Spüle Wandfliesen Solnhofer. bessere 
und Flur Kunststoff, bis 1,50 m Platt~n Fliesen in 

Olfarben- hodl Küche uqd 
anstrich Bad 

Sanitäre ohne Bad und Bad m,it wie vor, wie vor, mit mehrere Bäder 
Installation Dusche, wc freistehender jedodJ. mit eingebauter oder Bad mit 

Wanne' oder Wasdtbedten Wanne, 2 besonderer 
Dusche, WC Toiletten Ausstattung 

Küdten- Kohleherd, Gas- oder Warmwasser- Einbau- wie vor, 
ausstattung Einzelspüle Elektroherd, speidter, küdte jedodt mit 

Doppelspule Dutdliau.f- besonderer 
erhitzer Ausstattung 

· NID 13 Bew•Kartei NW, ·l. Erg-Lfg (Mai 1968) -21-



ewG 1965 

' Anweisungen 

' Jteil Ausstattungsstufe 

I I 
I. 

I 
II. 

I 
III. 

I 
IV. 

I 
V. 

einfachste einfach mittlere gute sehr gute 

! Beton mit Buche Eiche Naturstein künstlerisch 
Kunststein, gestaltetes 
Stahl mit Holz Geländer 

lg Ofenheizung Warmluft- Sammel- wie vor, Fußboden-
heizung heizung jedoch mit oder Decken-

Warmwasser- strahlungs-
versorgung heizung • 1möbel einfache in einfache in bessere in bessere in 

einem Raum einem Raum einem Raum mehreren 
:äumen (je Wohnung) oder in (je Wohnung) Räumen oder 

mehreren wertvolle in 
Räumen einem Raum 
(je Wohnung) (je Wohnung) 

I 

I 

NID 13 -22-



Anweisungen 

Hauptfeststellung der Einheitswerte des Grundvermögens 
auf den 1. Januar 1964; 

hier: Jahresrohmiete für bundeseigene Wohngebäude, 
die von den Stationierungsstreitkräften benutzt 
werden sowie aufgestauter Reparaturbedarf 

53202-7- V 1 
(Er!. FinMin NW vom 4. Oktober 1968 - S 

3204 
_ 

12 
_V 

1 
) 

1. Ubliche Miete 

Nach meinem Bezugserlaß ist für bundeseigene Wohn
gebäude, die den Stationierungsstreitkräften unentgeltlich 
überlassen sind, die übliche Miete ohne Beachtung einer 
Mindestgrenze für die Abweichung von der erklärten Jahres
rohmiete anzusetzen. An dieser Anweisung wird festgehalten. 
Die von den Angehörigen der Stationierungsstreitkräfte be
nutzten bundeseigenen Wohnungen sind nicht an die Bewoh
ner vermietet, sondern diesen unentgeltlich überlassen. Nach 
§ 79 Abs. 2 Nr. 1 BewG 1965 ist deshalb bei diesen Wohnun
gen -wie bei den Dienstwohnungen der Beamten (vgl. RFH
Urteil vom 16. November 1933, RStBI S. 1284) ~ die übliche 
Miete als Jahresrohmiete anzusetzen, Die übliche Miete .ist 
eine geschätzte Miete. Auch die von den Bundesvermögens
stellen erklärte Miete ist nur eine geschätzte Miete, weil tat
sächlich keine Miete von den Angehörigen der Stationie
rungsstreitkräfte gezahlt wird. Selbst wenn die erklärte 
Miete bei einer späteren Vermietung der Wohnung an Bun
desbedienstete der Mietfestsetzung zugrunde gelegt wird, 
handelt es ich nicht um die tatsächliche Miete im Hauptfest
stellungszeitpunkt. Eine Mindestgrenze für die Abweichung 
von der erklärten Miete ist somit nicht zu beachten. 

Für die Ermittlung der üblichen Miete haben die Finanzämter 
als Hilfsmittel die Mietspiegel aufgestellt. Diese Mietspiegel 

,können von den Grundstückseigentümern, also auch von den 
Bundesvermögensstellen, eingesehen werden. Es besteht 
somit keine, Veranlassung, für die Bewertung der von den 
Stationierungsstreitkräften benutzten bundeseigenen Wohn- · 
gebäudeneine Sonderregelung einzuführen. 

2. Ublicbe Miete bei übergroßen Wohnungen 

Es ist angeregt worden, bei der Schätzung der üblichen Miete 
von den Wohnflächen auszugehen, die nach Abschnitt II Nr. 5 
des Erlasses des Bundesschatzministers vom 12. Februar 1965 
- II A 1 - 04442- 2/65 bei d11r Berechnung der monatlichen 
Miete anzusetzen sind. Bei der Erlaßregelung dürften soziale 
Erwägungen mitbestimmend gewesen sein, die jedoch bei der 
Einheitsbewertung außer Betrac.ht bleiben müssen. Für die 

NID 50 Bew-Kartei NW, 3. Erg-Lfg (Juli 1969) -1-
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SewG 1965 
!) 

C'5 Anweisungen 

Bewertung sind ausschließlich die objektiven Verhältnisse 
der Wohnung maßgebend. Deshalb muß bei der Ermittlung 
der Jahresrohmiete von der tatsächlichen Wohnungsgröße 
ausgegangen werden. Bei der Schätzung der üblichen Miete 
muß allerdings beachtet werden, daß der QJladratmeter-Miet
preis bei . gleichausgestatteten Wohnungen mit steigender 
Flächengröße sinken kann. 

3. Aufgestauter Reparaturb edarf 

Die von den Stationierungsstreitkräften freigegebenen Woh
nungen befinden sich häufig in einem sehr schlechten Zu
stand. 

Für den aufgestauten erheblichen Reparaturbedarf kann ein 
Abschlag nach § 82 Abs. 1 Nr. 2 BewG 1965 in Betracht kom
men. Der Umstand, daß die üblichen Schönheitsreparaturen 
über einen langen Zeitraum unterblieben sind, rechtfertigt 
aber allein noch keine Ermäßigung. Es müssen vielmehr bau
liche Schäden eingetreten sein, die über die üblichen Schön
heitsreparaturen hinausgehen. In welcher Höhe ein Abschlag 
zu gewähren ist, kann nur von Fall zu Fall entschieden wer
den. 

Zusatz der Oberiinanzdirektionen: 

Der Bezugserlaß vom 30. November 1967 - S 3202 - 7 -
V 1 ist in NfD. C 3 wiedergegeben. 

NID 50 -2-
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Anweisungen · 

Hauptfeststellung der Einheitswerte des Grundbesitzes 
auf den 1. Januar 1964; 

hier: Ertragswertverfahren, Faustregel für die Uberprüfung 
der in der Grundstü«:kserklärung angegebenen 
Wohnflächen 

vgl. 

Rdvfg. OFD Düsseldorf vom 18. Juni 1969 - S 3201 A -
St 211 

Rdvfg. OFD Köln vom 18. April 1969 - S 3201 - 1 - St 211 

Rdvfg. OFD Münster vom 8. Mai 1969 - S 3201 - 14 -
St 21-'- 33 

Hinweis auf NfD A 2 zu § 78 BewG 1965. 

NID 51 Bew-Kartel NW, 3. Erg·Lfg (Juli 1969) - I -
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Anw~isungen 

Hauptfestellung der Einheitswerte des Grundvermögens auf 
den I. Januar 1964; 

hier: Ermittlung der üblidlen Miete für Altbauten und Neu-
bauten 

Im wesentlichen gleichlautend 
Rdvfg. OFD Düsseldorf vom 11. Februar 1970 - S 3202 A -
St 211 

Rdvfg. OFD Köln vom 15. Dezember 196/- S 3202 - 12 -
St 211 

Rdvfg. OFD Münster vom 3. Dezember 1969- S 3202-24-
St 21-33 

§ 5 Abs. 2 des Zweiten Bundesmietengesetzes enthält für die 
Mietberechnung die folgende Vorschrift zur Wohnflädlen
berechnung (sog. Nebenraumkürzung) 

.Die Wohnflädlen sind gemäß §§ 25 bis 27 der Ersten 
Berechnungsverordnung vom 20. November 1950 I 
17. Oktober 1957 (Bundesgesetzblatt 1950 S. 753, 1957 I 
S. 1719) zu berechnen; betragen die nach§ 25 der Ersten 
Berechnungsverordnung anrec:henbaren Grundflächen 
von Fluren, Dielen und sonstigen Nebenräumen mehr 
als 10 v. H. der Wohnfläc:he, so bleibt für die Berech
nung nach § 4 die Hälfte der Mehrfläche außer Betracht." 

Diese Vorschrift gehört zu den bei der Einheitsb~wertung zu 
beachtenden Mietpreisvorschriften für preisgebundenen 
Wohnraum, der bis zum 20. Juni 1948 bezugsfertig geworden 
ist (Altbauten und Neubauten nach dem Bewertungsgesetz) . 
Die in dieser Vorschrift bestimmte sog. Nebenraumkürzung 
kann bei der Schätzung der üblichen Miete dann nicht berück
sichtigt werden, wenn die Mietsätze in den von den Finanz
ämtern aufgestellten Mietspiegeln unter Zugrundelegung 
von tatsächlichen Wohnungsgrößen ermittelt worden sind. 
Ist die Wohnfläche bei der Ermittlung der Mietsätze in den 
Mietspiegeln allein nach den Bestimmungen der §§ 42 bis 44 
der Zweiten Berechnungsverordnung ohne Berücksichtigung 
der Nebenraumkürzung berechnet worden, so können sich bei 
Anwendung dieser Mietspiegel zutreffende übliche Mieten 
nur ergeben, wenn die dort angegebenen Mietwerte mit der 
tatsächlichen Wohnfläche ohne Berücksichtigung der Neben
raumkürzung vervielfacht werden. 

NID 66 Bew-Kartei NW, 4. Erg-Lfg (Febr. 1970) -1-
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Anweisungen 

Hauptfeststellung der Einheitswerte des Grundvermögens auf 
den 1. Januar 1964; 

hier: 1. Verprobung der üblichen Miete für Wohnungen in 
Nadlkriegsbauten im Einsprudlsverfahren 

2. 

Vgl. 
Rdvfg. OFD Düsseldorf vom 10. Februar 1970- S 3202 A
St 211 
Rdvfg. OFD Köln vom 15. Dezember 1969 - S 3202 - 12 -
St 211 
Rdvfg. OFD Münster vom 4. Dezember 1969- S 3202- 2-
St 21-33 
Die oben bezeichneten Themen sind in einer Besprechung der 
Bewertungsreferenten des Landes NW am 27. 10. 1969 im 
FinMin NW erörtert worden. Die Besprechung hat zu folgen
dem Ergebnis geführt (Niederschrift FinM NW zu Punkt 15 
der TO, Erlaß des Fin_M vom 11. 11. 1969 - S 3321 - 6 -
V C 1): 

.a) In den Erlassen vom 7. April 1967- S 3202- 4-
V 1 - und vom 5. Mai 1967 - S 3202 - 4 - V 1 I 
S 3202 - 1 - V 1 -· sind Grundsätze für eine ein
tadle Ermittlung oder Verprobung der Kostenmiete 
mitgeteilt worden. Diese Grundsätze sind auch im 
Einspruchsverfahren anzuwenden. Danach wird das 
Finanzamt von der in der Einsprudlsbegründung 
angegebenen Kostenmiete ausgehen können·, wenn 
sie 

für steuerbegünstigte Wohnungen 
mit laufender Grundsteuervergünstigung 
mindestens 5,5 v. H., 
ohne laufende Grundsteuervergünstigung 
mindestens 6,5 v . H., 

für öffentlidl geförderte Wohnungen 

mit laufender Grundsteuervergünstigung 
mindestens 4 v. H., 

ohne laufende Grundsteuervergünstigung 
mindestens 4,5 v. H. 

der Gesamtkosten beträgt. 

Hat das Finanzamt die Kostenmiete selbst zu schät
zen, so können nadl den Erlassen vom 7. April und 

• Der Erlaß vom 7. April !967 Ist in C 3, der Erlaß vom 5. Mai 1967 Ist in 
NfD C 1 wiedergegeben. 

NID 67 Bew-Kartel NW, 4. Erg-Lfg (Febr. 1970) -I-
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A nweisungen 

5. Mai 1967 folgende Hundertsätze einen Anhalt für 
die Schätzung bieten: 

Steuerbegünstigte Wohnungen 

·mit laufender 
Grundsteuervergünstigung 6 
ohne laufende 
Grundsteuervergünstigung 7 

v.H. l 
v.H. 

der Gesamt

kosten 

öffentlich geförderte Wohnungen 

mit laufender 
Grundsteuervergünstigung 
ohne laufende 
Grundsteuervergünstigung 

4,5v. H. 

5 v.H. l der Gesamt
kosten 

r 

In allen Fällen bleibt zwar der Einzelnachweis vor
/ , behalten. 

Es sollte jedoch seitens der Finanzämter im Inter
esse ~iner zügigen Erledigung der Rechtsbehelfe bei 
der Uberpl'üfung der üblichen Miete nicht zu klein
lich verfahren werden. So hat z. B. der Deutsche 
Siedlerverband, Landesverband Nordrhein-West-
falen e. V., bei der Uberprüfung der Kostenmiete 
der von ihm betreuten öffentlich geförderten Ob
jekte (Einfamilienhäuser und Zweifamilienhäuser) 
herausgefunden, daß die Faustregel 

.5 v . H. der Baukosten (also ohne Anschaffungs
kosten für den Grund und Boden) = Kostenmiete" 

im allgemeinen zu einem vertretbaren Ergebnis 
führt. Da die Abweichung gegenüber der Regelung 
in den beiden erwähnten Erlassen nur geringfügig 
ist, dürften im allgemeinen keine Bedenken beste
hen, Vorschlägen des Deutschen Siedlerbundes, bei 

• 

denen nach dieser Faustregel vorgegangen worden .-
ist, zu folgen. Auch hier bleibt jedoch der Einzel-

NID 67 

nachweis einer geringeren Kostenmiete vorbehalten. 

Die Finanzämter werden bemüht sein müssen, daß 
für in Gemeinschaftsvorhaben errichtete Ein- und 
Zweifamilienhäuser gleichen Bautyps und gleicher 
Finanzierung die Einheitswerte nicht ohne Grund 
voneinander abweichen. 

-2-



Anweisungen 

Hauptfeststellung der Einheitswerte des Grundvermögens auf 
den 1. Januar 1964; 

hlei:: Ublhhe Miete bei öffentlid!. geförderten Ein- und Zwel-
famillenhäusem 

Im wesentlidlen gleichlautend 
Rdvfg. OFD Düsseldorf vom 25. Mai 1970- S 3202 A-St 211 

Rdvfg. OFD Köln vom 6. Mai 1970 - _s 3202 - 12 - St 211 

Rdvfg. OFD Münster vom ' 29. April 1970 - S 3202 - 2 -
St 21- 33 

Der Finanzminister des Landes Nordrhein-Westfalen hat in 
der Niederschrift über die Besprechung mit den Bewertungs
referenten der Oberfinanzdirektionen des Landes Nordrhein
Westfalen am 17. 3. 1970 zu Punkt 19 der Tagesordnung fol
gendes ausgeführt: 
.a) Der Deutsd!.e Siedlerbund, Landesverband Nordrhein

Westfalen e. V., hat vorgetragen, daß die Finanzämter bei 
der: Bewertung der öffentlidl geförderten Ein- und Zwei
familienhäuser häufig von den erklärten Mieten sowohl 
für die vom Eigentümer als auch vom Einlieger genutzten 
Wohnungen abgewichen seien. Stattdessen sei die orts
üblid!.e Miete nach dem Mietspiegel des Finanzamts ange
setzt worden. Dabei sei jedoch übersehen worden, daß 
nach Abschnitt 23 Abs. 1 letzter Satz BewRGr die übliche 
Miete für Wohnraum, der mietpreisredltli<hen Vorschrif
ten unterliegt, die na"m diesen Vorschriften zulässige Mie
te nidlt überschreiten darf. Bei den vermieteten Einlieger
wohnungen sei nicht beachtet worden, daß nadl § 79 Abs. 2 
Nr. 2 BewG .die üblidle Miete nur dann angesetzt werden 
dürfe, wenn die tatsächliche Miete um mehr als 20 v. H. 
von der. üblichen Miete abweidle. Durch diese Sambe
handlung der Finanzämter sei der Siedlerverband gezwun
gen, in sehr vielen der von ihm betreuten Fälle Redlts
behelfe einzulegen. Die Begründung der Einsprudle führe 
bei ihm zu einer großen Belastung. 
Die Vertreter des Landesverbandes Nordrhein-Westfalen 
e. V. des Deutschen Siedlerbundes haben vorgetragen, 
daß in den von ihrem Verband aufgestellten Grundstücks
besdlreibungen stets die preisredltlidl zulässigen Mieten 
als üblidle Miete angesetzt worden seien. Zur Arbeits
erleidlterung wird qer Landesv.erband deshalb eine ein
heitliche Einspruchsbegründung nach Vordruck aufstellen, 
in der darauf hingewiesen wird, daß in der Gruhdstücks
besdlreibung die preisredltlidl zulässigen Mieten als üb
lidle Miete angesetzt worden sei. Die erklärte Miete sei 
deshalb der Einheitsbewertung zugrunde zu legen. 

NfD 80 Bew-Kartel NW, 5. Erg-Lfg (Januar 1971) -1-
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:9 
~welsungen 

Es dürften keine Bedenken bestehen, diesen Einspruchs
begründungen zu folgen. ~oweit das Finanzamt im Ein
zelfall Bedenken hat, ob auch die preisrechtlid:! zulässige 
Miete vom 1. 1. 1964, also unter Beriicksid:!tigung aller 
zulässigen Mieterhöhungen nach Bezugsfertigkeit der 
Wohnung erklärt worden ist, bleibt es ihm vorbehalten, 
die Mietangaben näher zu prüfen. Es kann zweckmäßig 
sein, diese Frage vor der Bearbeitung der Einsprüche mit 
dem Vertreter des Verbandes zu klären. 

b) Gelegentlich der Besprechung mit den Bewertungsreferen
ten der Oberfinanzdirektionen des Landes Nordrhein
Westfalen am 27. 10. 1969 ist mitgeteilt wo.rden, daß der 
Landesverband Nordrhein-Westfalen e . V. des Deutsdien 
Siedlerbundes bei der U:berprüfung der Kostenmiete der 
von ihm betreuten Ein- und Zweifamilienhäuser heraus
~efunden habe, daß die Faustregel .,5 v . H. d~r Baukosten 
= Kostenmiete " im allg.emeinen zu einem vertretbaren 
Ergebnis führe (vgl. ;r.u Punkt 15 der TO).' 

lnzwisd:!en hat sid:! jedoch ergeben, daß diese Faustregel 
vornehmlid:! für die nach 1959 bezugsfertigen Wohnungen 
zu zu hohen Ergebnissen führt. Es ist in dieser Faustregel . 
nid:!t ausreimend berücksid:!tigt, daß die sog. Aufwen
dungsbeihilfe nid:!t zur Jahresrohmiete gehört und des
halb aud:! nid:!t in der üblid:!en Miete erfaßt werden darf. 
Der Landesverband wird deshalb nid:!t un,eingeschränkt 
nad:! dieser Formel verfahren. Die Finanzämter werden 
deshalb aud:! nid:!t auf diese Faustregel verweisen können. 

c) Bei der Ermittlung der üblid:!en Miete für die Eigentümer
wohnung in den vom Siedlerbund betreuten Einfamilien
häusern und Zweifamilienhäusern an Hand des Mietspie.
gels ist zu bead:!ten, daß diese Wohnungen häufig· sehr 
einfach ausgestattet sind. Die. übliche Miete wird dann im 
unteren Teil der Rahn_cnsätze liegen." 

Punkt 15 der TO ist in NfD C 8 wiederge\Jeben. 

NfDSO -2-



Hauptfeststellung der Einheitswerte des Grundvermögens auf 
den 1. Januar 1964; 

hier: Abschlag nadl § 82 BewG wegen zu geringer Grund-
stil<ksgröße 

Im wesentlidlen gleidllautend 

Rdvfg. OFD Düsseldorf vom 9. Februar 1972 - S 3204 A - · 
St 211 

Rdvfg. OFD Köln vom 2. Dezember 1971 - S 3204 - 10 -
St 211 

Rdvfg. OFD Münster vom 16. März 1972 - S 3204 - 29 -
St 21 -33 

Hinweis auf NfD A 3 zu § 82 BewG 1965 . 

. , 

NID 106 Bew-Kartei NW, 7. Erg.-Lfg. (M&rz 1973) -1;..; 
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Hauptfeststellung des Einheilswerts des Grundbesitzes auf .- /1.. ÄO -t.('f-
den 1. Januar 1964; ; t:wlaf • 11 • · 

hier: E~:mittlung der üblidlen Miete für steuerbegünstigte ~ '3 )';)).. if- \1 C-1 
Nadlkriegsbauten, die mit zinsverbilligten Arbeit- ~ 

-geber-oder Beamtendarlehen gefördert worden sind O'fD ('cS(u v, ..(' l.'{l 
s ?»2-ol- tl - L1 l-i\ Vgl. Rdvfg. OFD Münster vom 23. Januar 1974 - S 3202 -

11 -St21-33 . , -) 

Zu der o. a. Frage hat der FinanzD_l!Rister des Landes Nord
rhein-Westfalen in einem Einzelfall sinngemäß u. a . aus
geführt: 
In den Erlassen des Finanzministers des Landes Nordrhein
Westfalen vom 7. April 1967- S 3202-4- V 11

) und vom 
5. Mai 1967- S 3202- 4- V 1 I S 3202- 1 -V 12

) sind 
Grundsätze für eine einfache Er~ttlung oder Verprobung 
der Kostenmiete aufgestel~an9ch kann die Kostenmiete 
anhand von Hundertsätzen der Gesamlkoslen ermittelt wer
den. Diese Hundertsätze der Gesamtkosten gelten für steuer
begünstige, Wohnungen nur, wenn keine zinsverbilligten Ar
beitgeber- oder Beamtendarlehen eingesetzt worden sind. In 
dem o. a .. Erlaß vom 5. Mai 1967 ist ausdrücklich auf die An
weisungen im Erlaß vom 6. April 1967 - S 3202 - 3 I S 3202 
- l - V 1 Nr. 23) hingewiesen. Nach diesem Erlaß sind bei 
steuerbegünstigten \\Johnungen, für dereh Bau zinsverbil
ligte Arbeitgeber- oder Beamtendarlehen gewährt worden 
sind, die tatsächlichen Mieten für Zwecke der Einheitsbewer
tung nicht um die Zinsverbilligung zu erhöhen. Das bedeutet, 
daß auch bei eigengenutzten Wohnungen die Kostenmiete 
unter Berücksichtigung der Zinsverbilligung als .übliche Miete 
anzusetzen ist. 
Für das Land Nordrhein-Westfalen· ist kein verbindlicher 
e inheitlicher Mietspiegel aufgestellt worden. Die Oberfinanz
direktionen des Landes Nordrhen-Westfalen haben den Fi
nanzämtern lediglich einen Mustermietspiegel•) an die Hand 
gegeben. Nach diesem Muster hatte jedes Finanzamt eigene 
Mietspiegel aufzustellen, die auf die Verhältnisse der Ge
meinden des Finanzamtsbezirks abzustellen waren. 

Für die mit zinsverbilligten Beamtendarlehen geförderten 
steuerbegünstigten Wohnungen ist nlc:tit die selbstverant
wortlich gebildete Miete·= Marktmiete (Gruppe II des Miet
spiegels) als übliche Miete anzusetzen. Als übliche Miete ist 
vielmehr die für steuerbegünstigte Nachkriegsbauten gel·
tende Kostenmiete ~Gruppe III des Mietspiegels) unter Be
rücksichtigung der Zmsverbilligung anzuhalten. 
1) Der Erlaß vom 7. April 1967 ist in C 3 wiedergegeben . 
2) Der Erlaß vom 5. Mai 1967 ist in NfD C 1 wiedergegeben. 
3) Der Erlaß vom 6. April 1967 ist in A 2 wiedergegeben. 
') Vgl. Anweisung NfD C 4._ 

NID 121 Bew-Kartei NW, 9. Erg.·Lfg, (Mi>i 1975) -1-
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Einheitsbewertung des Grundvermögens Im Hauptfeststel
lungszeitraum 1964; 

hier: l. Jahresrohmiete für Wohnungen ln vom Deutschen 
Siedlerbund betreuten öffentlich geförderten Ein
und Zwelfamlllenhäusern 

2. Jahresrohmiete nach dem Ende der Eigenschaft 
.öffentlich gefördertN 

(Erl. ,FinMin NW vom 6. Febr. 1974- S 3202- 16- V C 1) 
Hinweis auf NfD D 2 zu § 79 BewG 1965. 

NID 122 Bew-Kartei NW, 9. Erg.-Lfg. (Mai 1975) 
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Anweisungen 

Einheitsbewertung des Grundvermögens im 
Ertragswertverfahren; 

hier: Ermittlung der üblichen Miete nach § 79 Abs. 2 BewG 
bei Inanspruchnahme von Wohnungsfürsorgemitteln 

(Erl. FinMin NW vom 6. August 1976- S 3202- 4- VA 4) 

Das Hessische Finanzgericht hat im Urteil IJJ 51/73 vom 14. Oktober 
1975 (EFG 1976 S. 271) die Auffassung vertreten, daß Zinsverbilligun
gen für Arbeitgeberdarlehen oder für Darlehen aus Wohnungsfürsorge
mitteln für Angehörige des öffentlichen Dienstes bei der Ermittlung der 
für die Bewertung maßgebenden Kostenmiete nicht berücksichtigt wer
den dürften. Es hat sich damit in Gegensatz zu der von der Finanzver
waltung vertretenen Auffassung gesetzt. 

Das Urteil des Hessischen Finanzgerichts gibt nach Auffassung der 
obersten Finanzbehörden des Bundes und der Länder keinen Anlaß, die 
bisherigen Anweisungen*) zu ändern. An der Auffassung, daß die 
Kostenmiete unter Berücksichtigung der Zinsverbilligung zu ermitteln 
sind, wird deshalb festgehalten. 

*) Die Anweisungen sind in A 2 (Nr. 2 des Erlasses) und D 2 wiedergegeben. 

189 Bew-Kartei NW, 18. Erg.-Lfg. (Juli 1995) • Ersatzblatt • 

§ 79 BewG 1965 
(S 3202) 
NID C 13 

Teilweise überholt! 
Hinweis auf A 14! 

- 1 -



Anweisungen 

Wertfortschreibungen der Einheitswerte der Wohngrund
stücke wegen baulicher Veränderungen und Verbesserungen: 

Schätzung der Jahresrohmiete 

Im wesentlichen gleichlautend 

Rdvfg. OFD Düsseldorf vom 16. April1986 - S 3106 - 14- St 
21 H 
Rdvfg. OFD Köln vom 25. Februar 1986- S 3202- 33- St 211 
Rdvfg. OFD Münster vom 14. März 1986- S 3106- 51 - St 21 
-33 

Baumaßnahmen, die der Modernisierung, Wärmedämmung 
oder dem Lärmschutz dienen, bewirken eine Änderung der 
tatsächlichen Verhältnisse, die am letzten Feststellungszeit
punkt der tatsächlichen Miete oder der zu schätzenden übli
chen Miete zugrunde gelegt wurden. Sie führen im Grundsatz 
wie andere bauliche Verbesserungen zu einer Erhöhung der 
J ahresrohmiete. 

Ich bitte, bei der Er mittlung der Jahresrohmiete folgendes zu 
beachten: 

1. Alt- und Neubauten 

Bei der Schätzung der Jahresrohmiete sind die Preisbin
dungen nach dem Zweiten Bundesmietengesetz (2. BMG) 
vom 23. Juni 1960 und der Altbaumietenverord.n ung 
(AMVO) vom 23. Juli 1958 (Bew-Kartei NW, zu § 79 BewG A 
Nr. C 1 Anlagen 2 und 3) zu beachten. Nach§ 12 AMVO sind 
wegen baulicher Verbesserungen Mieterhöhungen zuläs
sig. Deshalb ist bei Modernisierungsmaßnahmen und Maß
nahmen zur Energieeinsparung bzw. zum Lärmschutz 
auch die Jahresrohmiete für Zwecke der Einheitsbewer
tung zu erhöhen. 

Wertverbesserungen durch Einrichtung von Sanitär- und/ 
oder Heizungsanlagen sind bei Mietschätzungen anhand 
des Mietspiegels in der Weise zu ~rfassen, als die nun
mehr maßgebende höherwertige Ausstattungsstufe des 
Abschnitts I des Mietspiegels zugrunde gelegt wird. Soweit 
Maßnahmen zur Energieeinsparung bzw. zum Lärmschutz 
durchgeführt wurden, die für die Ausstattungsstufen der 
Miettabelle keine Kriterien darstellen, ist die Miete um 

. einen pauschalen Zuschlag von 6 bis 7 v. H. der aufgewen
deten Kosten (umgerechnet auf die Wertverhältnisse vom 
1. Januar 1964) - höchstens jedoch bis zur Tabellenmiete 
der in Betracht kommenden Ausstattungsstufe - zu erhö
hen. Bei der Höhe dieses Zuschlags ist berücksichtigt, daß in 
den Kosten auch ein Anteil an Erhaltungsaufwand enthal
ten ist, der den Wert des Grundstücks nicht erhöht. 

163 Bew-Kartei NW, 16. Erg.-Lfg. <Sept. 1986l -1-

§ 79 BewG 1965 
(S 3202) 
NfD C 14 



BewG 1965 
2) 

c 14 Anweisungen 

Der Bundesfinanzhof hat in seinem Urteil vom 
26. Januar 1979 - III R 99176 - (BStBl 1979 li S. 254) die 
Berechnung einer Mieterhöhung für Altbauten über die 
nach dem Index für Bauleistungen umgerechneten Kosten 
gebilligt. · 

Soweit mit den baulichen Maßnahmen eine Verlängerung 
der Lebensdauer verbunden ist und bei der Einheitswert
feststellung nicht von dein tatsächlichen, sondern von 
einem fiktiven Baujahr ausgegangen wird, ist die Miete 
nach dem für das fiktive Baujahr maßgebenden Abschnitt 
des Mietspiegels zu bestimmen. 

2. Nachkriegsbauten 

- frf!i finanziert, jedoch nicht steuerbegünstigt (Markt
miete), 

steuerbegünstigt ( selbstverantwortlich gebildete Miete) 

Die bei Nachkriegsbauten nach dem letzten Feststel
lungszeitpunkt vorgenommenen Baumaßnah men zur 
Modernisierung, Energieeinsparung und/oder zum 
Lärmschutz sind bei der Einheitswertfeststellung 
dadurch zu berücksichtigen, daß bei der Mietschätzung 
eine höherwertige Ausstattungsstufe des Abschnitts li 
des Mietspiegels zugrunde gelegt.wird. 

Sind Wärmepumpenanlagen, Solaranlagen und Anla
gen zur Rückgewinnung von Wärme (vgl. § 82a Abs. 1 
Nr. 3 EStDV) eingebaut worden, ist eine Erhöhung der 
Jahresrohmiete (Wertverhältnisse vom 1. Januar 1964) 
nur in dem Umfang zulässig, in dem sie im Falle des Ein
baus einer Ölheizung zulässig wäre. 

Hilfsweise ist auch die für die Alt- und Neubauten vor
gesehene pauschale Mieterhöhung zulässig, wenn das 

.4~ ,.". Ergebnis der am 1. Januar 1!lf.! erzielbaren Marktmiete 
entspricht. · 'l. 

163 

- steuerbegünstigt (Kostenmiete) 

- öffentlich gefördert 

. Bei steuerbegünstigten und bei öffentlich geförderten 
Nachkriegsbauten s.ind bauliche Verbesserungen und 
Einrichtungen durch eine entsprechende Erhöhung der 
Kostenmiete zu erfassen (§§ 18 und 31 Neubaumieten
verordnungvom 19. Dezember 1962- Bew-Kartei NW, 
zu§ 79 BewG A Nr. C 1 Anlage 5). Somit ist auch bei der 
Einheitswertfeststellung die Jahresrohmiete zu erhö
hen. 

-2-
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Anweisungen 

Bei steuerbegünstigtem Wohnra~m ist bei der Schät
zung der Miete ebenfalls eine höherwertige Ausstat
tungsstufe des Abschnitts 111 des Mietspiegels zugrunde 
zu legen. Hilfsweise ist auch hier die pauschale Mieter
höhung zulässig. Bei öffentlich gefördertem Wohnraum 
ist die Miete immer um 6 bis 7 v. H. der aufgewendeten 
Baukosten (umgerechnet auf die Wertverhältnisse vom 
1. Januar 1964) zu erhöhen. 

Soweit eine pauschale Mieterhöhung vorgenommen wird; ist 
sie in dem Vordruck EW 201174 (Vordruck-Nr. 715/90) entspre
chend zu erläutern. 

163 Bew-Kartei NW, 16. Erg.-Lfg. !Sept. 1986) -3-
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Rechtsprechung 

1. Bei fehlender Vergleichsmiete kann die Kostenmiete als 
übliche Miete angesetzt werden 

BFHvom 11. Oktober 1974 III R 103173 
(BStBl 1975 I1 S. 54) 

Hinweis auf Rechtsprechung D 1 zu § 79 BewG 1965. 

2. Begriff der üblichen Miete 

1. Zum Begriff der üblichen Miete. 

2. Die übliche Miete für Altbauten im Sinn des Mietpreis
rechts wird dann nicht in ihrer Höhe durch die Tabel
lenmiete nach dem 2. BMietG begrenzt, wenn in der 
Lage des zu bewertenden Grundstücks im Hauptfest
stellungszeitpunkt regelmäßig preisrechtlich zulässige 
oder als genehmigt geltende Mieten gezahlt wurden, die 
überder Tabellenmiete liegen. 

BFH vom 29. November 1974 III R 81173 
(BStB11975 II S. 188) 

3. Abweichung der üblichenMiete von der vereinbartenMiete 
um mehr als 20 v. H. kann nach der Kostenmiete ge.prüft 
werden 

1. Sind vermietete Vergleichsobjekte zur Schätzung der 
üblichen Miete nicht vorhanden, so kann bei grundsteu
erbegünstigten aber nicht öffentlich geförderten Wohn
räumen grundsätzJich unter Heranziehung der Kosten
miete geprüft werden, ob die vereinbarte Miete um 
mehr als 20 v. H. von der üblichen Miete abweicht. Dies 
gilt dann nicht, wenn die Kostenmiete im Hauptfeststel
lungszeitpunkt 1964 auf -Grund der Verhältnisse des 
Grundstücks nicht zu erzielen gewesen wäre. 

2. Die für die Einheitsbewertung maßgebende übliche 
Miete kann grundsätzlich nicht aus den Verhältnissen 
des überregionalen Wohnungsmarkts abgeleitet wet
den. 

BFH vom 13. Dezember 1974 III R 82173 
(BStB11975 II S. 191) 

4. Ermittlung der üblichen Miete für ein mit öffentlichen Mit
teln gefördertes Einfamilienhaus 

BFH vom 19. Dezember 1975 III R 6175 
(BStB11976 I1 S. 283) 

Hinweis auf Rechtsprechung D 1 zu§ 79 BewG 1965. 
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Rechtsprechung 

5; Zur Frage der Verletzung des Steuergeheimnisses bei 
Bekanntgabe von Vergleichsgrundstücken für die Ermitt
lung der üblichen Miete an das Finanzgeric!tt 

Es verstößt nicht gegen das Steuergeheimnis, wenn das FG 
zur Entscheidung über die Rechtmäßigkeit der Einheitsbe· 
wertung eines bebauten Grundstücks im Ertragswertver
fahren auf der Grundlage der üblichen Miete dem FA die 
Bezeichnung der Vergleichsobjekte aufgibt, nachdem der 
Kläger gegen die im Mietspiegel ausgewiesene Miete sub-· 
stantiierte Einwendungen vorbringt, die das FA nicht 
widerlegt. Die in den Vergleichsobjekten erzielten Mieten 
dürfen jedoch nicht dem einzelnen Vergleichsobjekt zuge- - -
ordnet werden. 

BFH vom 24. September 1976 III B 12176 
(BStB11977 II S. 196) 

6. Ein Landgasthaus mit geringer Beherbergung ist im 
Ertragswertverfahren zu bewerten 

BFH vom 23. September 1977 III R 121174 
(BStBl 1978. II S. 87) . 

Hinweis auf Rechtsprechung 2 zu§ 76 BewG 1965. 

7. Gemischtgenutzte Grundstücke sind im Sachwertverfah
ren zu bewerten, wenn ein yergleich zwischen tatsächli

. eher Miete urid üblicher Miete nicht möglich ist. 

1. Zur Feststellung, ob eine tatsächlich vereinbarte Miete 
für gewerblich genutzte -Räume um mehr als 20 v. H. 
von der üblichen Mie.te abweicht, ist es grundsätzlich 
erforderlich, eine Vergleichsmöglichkeit anhand von 
Mietspiegeln zu schaffen . 

2. Als Vergleichsobjekte können dabei vermietete Grund
stücke herangezogen werden, die nur jeweils eine der zu 
vergleichenden Nutzungsarten aufweisen. e 

3. Bei gemischtgenutzten Grundstücken ist das Sachwert
verfahren au<!h dann anzuwenden, wenn eine Jahres
rohmiete zwar ermittelt, aber eine übliche Miete nicht 
geschätzt werden kann, weil es nicht möglich ist, einen 
Mietspiegel zu schaffen. 

BFH vom 24. Juli 1985 II R 147177 
(BStBl 1986 II S . 44) 
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Rechtsprechung 

1. Die bei Änderung des tatsächlichen Zustands eines 
Grundstücks zu schätzende Miete kann nur bei Vorliegen 
der Voraussetzungen des § 79 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 BewG 
bei der Einheitswertermittlung zugrunde gelegt werden 

Die bei Wertfortschreibungen unter Berücksichtigung des tatsäch
lichen Zustands des Grundstücks nach den Wertverhältnissen im 
Hauptfeststellungszeitpunkt nach § 79 Abs. 5 BewG 1965 anzuset
zende Miete ist zu schätzen. Die geschätzte Miete kann unter Berück
sichtigung von § 79 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 BewG 1965 nur dann der 
Berechnung des Grundstückswerts zugrunde gelegt werden, wenn 
sie nicht um mehr als 20 v. H. von der Miete abweicht, die im 
Hauptfeststellungszeitpunkt für Räume gleicher oder ähnlicher Art, 
Lage und Ausstattung regelmäßig gezahlt wurde. 

BFH vom 24. September 1985 II R 238/82 
(BStBI 1986 II S. 46) 

2. Wertfortschreibung; Wegfall der Eigenschaft "öffentlich 
gefördert" als Änderung der tatSächlichen Verhältnisse 

Der Wegfall der Eigenschaft "öffentlich gefördert" bewirkt in bezug 
auf das Grundstück eine Änderung der tatsächlichen Verhältnisse. 

BFH vom 18. Dezember 1985 n R 229/83 
(BStB1 1986 II S. 445) 

3. Keine Ermäßigung der anzusetzenden Jahresrohmiete für 
eine Eigentumswohnung, die in einem Kur- und 
Ferienbausgebiet nicht ganzjährig genutzt wird 

Wird eine in einem Sondergebiet (Kur- und Ferienhausgebiet) bele
gene, nach ihrer baulichen Gestaltung ganzjährig bewohnbare Eigen
tumswohnung von den Eigentümern nur an den Wochenenden bzw. 
während der Ferien genutzt, so führt dies bei der Feststellung des 
Einheitswerts im Ertragswertverfahren nicht zu einer Ermäßigung 
der anzusetzenden Jahresrohrniete. 

BFH vom 25. Januar 1989 II R 111/88 
(BStBI 1989 II S. 402) 

4. Bei der Einheitsbewertung des Grundbesitzes 
maßgebende Jahresrohmiete nach Wertverhältnissen 
1964; keine Berücksichtigung von nach dem 1. Januar 
1964 eingeführten Wohnungsbau-Förderungsmaßnahmen 

Zu den Wertverhältnissen i. S. des§ 27 BewG zählen auch die För
derungen nach dem 11. WoBauG in Form von Krediten aus öffent
lichen Mitteln und Steuerbegünstigungen. Nach dem Hauptfeststel-
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Rechtsprechung 

lungszeitpunkt (1. Januar 1964) durch das WoBauÄndG 1965 ein
geführte Förderungsmaßnahmen des sog. zweiten Förderungswe
ges können daher bei einer Nachfeststellung die Höhe der Miete 
gemäß § 79 Abs. 5 BewG nicht beeinflussen. 

BFH vom 26. Juli 1989 II R 65/86 
(BStBI 1990 II S. 147) 

5. Keine Auswirkung einer nur vorübergehenden 
Unbenutzbarkeit des Gebäudes infolge von Umbau- und 
Renovierungsarbeiten bei der Ermittlung des 
Einheitswerts 

BFH vom 14. Dezember 1994 II R 104/91 
(BStBI 1995 II S. 360) 

Hinweis auf Rechtsprechung A 1 Nr. 4 zu§ 72 BewG. 
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Rechtsprechung 

1. Die bei Änderung des tatsächlichen Zustands eines Grund
stücks zu schätzende Miete kann nur bei Vorliegen der 
Voraussetzungen des§ 79 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 BewG bei der 
Einheitswertermittlung zugrunde gelegt werden 

Die bei Wertfortschreibungen unter Berücksichtigung des 
tatsächlichen Zustands des Grundstücks nach den Wertver
hältnissen im Hauptfeststellungszeitpunkt nach § 79 Abs. 5 
BewG 1965 anzusetzende Miete ist zu schätzen. Die 
geschätzte Miete kann unter Berücksichtigung von § 79 
Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 BewG 1965 nur dann der Berechnung des 
Grundstückswerts zugrunde gelegt werden, wenn sie nicht 
um mehr als 20 v. H. von der Miete abweicht, die im Haupt
feststellungszeitpunkt für Räume gleicher oder ähnlicher 
Art, Lage und Ausstattung_ regelmäßig gezahlt wurde. 

BFH vom 24. September 1985 li R 238/82 
(BStBI 1986 li S. 46) 

2. Wertfortschreibung; Wegfall der Eigenschaft "öffentlich 
gefördert" als Änderung der tatsächlichen Verhältnisse 

182 

Der Wegfall der Eigenschaft "öffentlich gefördert" bewirkt 
in bezugauf das Grund111tück eine Änderung ·der tatsäch
lichen Verhältnisse. 

BFH vom 18. Dezember 1985 II R 229/83 
(BStBI 1986 li S. 445) 
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Anweisungen 

Hauptfeststellung der Einheitswerte des Grundvermögens 
auf den 1. Januar 1964; 

hier: Ublidle Miete für Nebenerwerbsstellen 

(Er!. FinMin NW vom 4. Februar 1969- S 3202- 15- V 1) 

Soweit Nebenerwerbsstellen mit öffentlidlen Mitteln im 
Sinne der Wohnungsbaugesetze gefördert worden sind, unter
liegen sie audl den Mietpre1sbesdlränkungen für nadl den 
Wohnungsbaugesetzen öffentlidl geförderte Wohnungen. 
Als üblidle Miete der so geförderten Eigentümerwohnung 
einer Nebenerwerbsstelle ist deshalb hödlstens die Kosten
miete anzusetzen. Nebenerwerbsstellen, die nidlt mit öffent
lidlen Mitteln im Sinne der Wohnungsbaugesetze, sondern 
mit anderen Bundes- oder Landesmitteln gefördert worden 
sind, sind keine öffentlidl geförderten Wohnungen. Sie unter
liegen· deshalb nidlt unmittelbar den Mietpreisbesdlränkun- · 
genfür nach den Wohnungsbaugesetzen öffentlidl geförderte 
Wohnungen. Welche für eine Nebenerwerbsstelle gewährten 
Bundes- und Landesmittel als öffentliche Mittel im Sinne des 
Ersten oder des Zweiten Wohnungsbaugesetzes anzusehen 
sind, bitte ich meinem Erlaß vom 11. September 1961 L 1109 
- 9 - VC 1 zu entnehmen, in dem idl u. a. auf den Erlaß des 
Ministers für Ernährung, Landwirtsmatt und Forsten des 
Landes Nordrhein-Westfalen vom 17. März 1961 V 205 -
1699/3 (MB! NW S. 744, SMBI NW 78141) hingewiesen habe. 

Wenn die Wohnungen einer Nebenerwerbsstelle nur steuer
begünstigt sind, gelten füT die Wohnungen die Mietpreis
vorsdlriften für steuerbegünstigte Wohnungen (§ 45 I. Wo
BauG, § 85 II. WoBauG). Nadl diesen Vorsd!riften kann an 
sidl eine vom Vermieter selbstverantwortlidl gebildete Miete 
vereinbart werden. Ist die vereinbarte Miete höher als die 
Kostenmiete, kann sidl der Mieter unter bestimmten Voraus
setzungen auf die Kostenmiete berufen. Bei Nebenerwerbs
stellen mit ausgebauter Einliegerwohnung hat sid! der Sied
ler verpflid!tet, für die Einliegerwohnung keine höhere Miete 
als die Kostenmiete zu nehmen. Wenn es aud! in diesen 
Fällen an einer formellen Berufung des Mieters auf die 
~ostenmiete fehlt, ist die Einliegerwohnung dod! als preis
gebundener Wohnraum im Sinne des § 45 Abs. 5 I. WoBauG 
und im Sinne des § 85 Abs. 4 II. WoBauG anzusehen. Für die 
Einliegerwohnung ist deshalb die tatsädllidl gezahlte Miete 
bei der Einheitsbewertung zugrunde zu legen. Entspred!en
des gilt, wenn sidl der Siedler darlehnsredltlidl oder in son~ 
stiger Weise gegenüber dem Land (Darlehnsgeber) oder einer 
vom Land bestimmten Stelle zur lnnehaltung bestimmter 
Mieten verpflidltet hat, die ggf. audl unter der Kostenmiete 
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liegen können. Bei der Schätzung der üblichen Miete für die 
steuerbegünstigte Eigentümerwohnung in Nebenerwerbs
stellen mit ausgebauter Einliegerwo,hnung ist in entsprechen
der Anwendung meines Erlasses vom 6. April 1967 S 3202 -
3- V 1/S 3202- 1- V 1 Nr. 4• von der Art der Mietpreis
bildung für die Einliegerwohnung auszugehen. Es ist also für 
die Eigentümerwohnung auch höchstens die Kostenmiete als 
übliche Miete anzusetzen. Diese übliche Miete ist dann aber 
auch die übliche Miete für die steuerbegünstigte Eigentümer
wohnung einer Nebenerwerbsstelle ohne Einliegerwohnung. 

Freifinanzierte Wohnungen in Nebenerwerbsstellen unter-
liegen keinen Mietpreisbeschränkungen nach den Wohnungs- • 
baugesetzen. Hat sich der Siedler einer Nebenerwerbsstelle 
verpflichtet, für die freifinanzierte Einliegerwohnung keine 
höhere Miete als die Kostenmiete zu nehmen, ist die tatsäch-
liche Miete für die Einliegerwohnung bei der Einheitsbewer-
tung zugrunde zu legen. Entsprechendes gilt, wenn sich der 
Siedler darlehnsrechtlich oder in sonstiger Weise gegenüber 
dem Land (Darlehnsgeber) oder einer vom Land bestimmten 
Stelle zur lnnehaltung bestimmter Mieten verpflichtet hat, 
die ggf. auch unter der Kostenmiete liegen können. Für die 
Eigentümerwohnung ist dem Siedler zwar nicht ausdrücklich 
eine Verpflichtung wie für die Einliegerwohnung auferlegt 
worden, weil regelmäßig bei Aufgabe der Selbstbenutzung 
der Siedlerstelle durch den Siedler vom Siedlungsunter-
nehmen das Wiederkaufsrecht ausgeübt wird. Es wird aber 
davon auszugehen sein, daß auch bei einer mit Bundes- oder 
Landesmitteln geförderten freifinanzierten Eigentümerwoh-
nung einer Nebenerwerbsstelle diese Finanzierungsmittel 
den Mietpreis in der gleichen Weise wie bei der Einlieger-
wohnung beeinträchtigen würden . Deshalb ist auch für frei-
finanzierte mit Bundes- oder Landesmitteln gefö"rderte Eigen
tümerwohnungen in Nebenerwerbsstellen mit und ohne Ein
liegerwohnung höchstens die Kostenmiete als übliche Miete 
anzusetzen. 

Bei der Ermittl~ng der Kostenmiete für die Eigentümer- • 
wohnung in Neberwerbsstellen an Hand des Mietspiegels ist 
zu beachten, daß diese Wohnungen häufig sehr einfach aus-
gestattet sind. 

• Zusatz der Oberlloanzdlrekttooeo: 
Der Erlaß vom 6. April 1967 ist in A 2 w iedergegeben. 
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Bewertung eigengenutzter Einfamilienhäuser . im :f!ituptfest-
stellungszeltraum 1964; · 

hier: Ermittlung der 1lbHehen Miete 

(Er!. FinMin NW vom 13. Juni 1975- S 3202-4- V C 1) 

In. dem Urteil des Bundesfinanzhofs. vom 11. Oktober 1974 
111 R 103/73 (BStBl 1975 II S. 541) wird die Auffassung ver-

. treten, daß bei einer Massenbewertung, wie sie die steuer
liche Einheitsbewertung ist, eine dem Einzelfall in jeder Hin
sicht entsprechende Berechnung der Kostenmiete durch die 
Final'lzverwaltung nicht möglich sei. Die pauschale Ermittlung 
der Kostenmiete mit 6 v. H. der Gesamtkosten bei grund
steuerbegünstigten Wohnbauten könne deshalb nicht bean
standet werden und führe überdies zu einer weitgehenden 
Gleichmäßigkeit der Wertfeststellungen, Damit ist die im 
Erlaß vom 7. April 19672 vertretene Auffassung zur. Ermitt
lung und Verprobung der von den Grundstückseigentümern 
angegebenen Kostenmiete bestätigt worden. 

Diese pauschale Mietermittlungsmethode kann auch bei Fort
schreibungen und Nachfeststellungen' der Einheitswerte des 
Grundvermögens auf Feststellungszeitpunkte ab 1. Januar 
1974 allgemein angewendet werden. Dadurch werden jedoch 
die nadl den Wertverhältnissen vom 1. Januar 1964 auf
gestellten Mietspiegel nidlt überflüssig. Denn bei Fortschrei
bungen und Nachfeststellungen gewährleistet gerade die .An
wendung der Mietspiegel eine gleichmäßige Bewertung. Die 
in dem BFH-Urteil angegebenen Grundsätze sollen nur für 
eine Verprobung der sich nach deri Mietspiegeln ergebenden 

. Miete Anwendung finden. 

Es ist davon auszugehen, daß die in den Erlassen vom 
7. April! und vom 5. Mai 19673 angegebenen Hundertsätze 
der Kostenmiete bei öffentlich geförderten Wohnungen rich
tig sind. DanaCh beträgt die Kostenmiete bei öffentlich ge
förderten Wohnungen mit laufender Grundsteuervergünsti
gung 4,5 v. H. der Gesamtkosten und ohne laufend'e Grund
steuervergünstigung 5 v. H. der Gesamtkosten. 

Diese Hundertsätze gelten auch dann, wenn zum Bau steuer
begünstigter Wohnungen zinsverbilligte Arbeitgeberdarlehen 
oder zinsverbilligte Darlehen aus Wohnungsfürsorgemitteln 
für Angehörige des öffentlichen Dienstes gegeben :?LQiden 
sind. Diese Wohnungen werden insoweit dem öffentlich ge
förderten Wohnraum gleichgestellt. 

1) Der Leitsatz des BFH-Urteils ist in Rechtsprechung D I wiedergegeben. 
2) Der Erlaß vom 7. April 1967 S 3202 - 4 -V I ist in C 3 wiedergegeben. 
') Der Erlaß vom 5. Mai \967 S 3202 - 4 - V I I S 3202 - I - V I ist in 

C 4 wiedergegeben. 
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BFH-Besdtluß vom 12. 5. 1978 (BStBI II S. 446)•) zur Ver
fassungsmäßigkeit der Einheitsbewertung von Nadtkriegs-
wohngrundsUldten im Ertragswertverfahren . 
(Erl. FinMin NW vom 17. Januar 1919 - S 3202 - 28 -
VA~ . 

1. Mit dem vorbezeidtneten Beschluß · hat der BFH dem 
BVerfG die Frage zur Entscheidung vorgelegt, ob es mit 
dem Gleichheitsgrundsatz des Artikels 3 GG vereinbar 
sei, we.nn Nachkriegswohngrundstücke bei Inanspruch
nahme zinsverbilligter öffentlicher Mittel auf der Grund
lage der (niedrigeren) preisrechtlich zulässigen Miete be
wertet würden. Dieser Beschluß erging in dem Verfahren 
über die Feststellung des Einheitswerts für ein Nach
kriegsvmhngrundstück (Einfamilienhaus), das wegen 
freier Finanzierung auf der Grundlage einer nicht. preis
gebundenen (höheren) Miete bewertet wurde. 
Unbestritten ist, daß der freifinanzierte Wohnungsbau 
entsprechend den Vorschriften des Bewertungsgesetzes 
bewertet worden ist. Im Hinblick auf das (höhere) Wert
niveau der im Sachwertverfahren bewerteten Ein- und 
Zweifamilienhäuser, der Geschäftsgrundstücke und der 
unbebauten Grundstücke kann innerhalb der Einheits·· 
werte 1964 eine größere Gleichmäßigkeit der Bewertung 
nicht dadurch erreid'lt werden, daß freifinanzierte Nach
kriegswohngrundstücke nunmehr ebenfalls .auf der 
Grundlage der (niedrigeren) Miete bewertet werden, die 
im Falle der Förderung des Grundstücks mit zinsverbil
ligten öffentlichen Mitteln preisrechtlich zulässig gewesen 
wäre. 

2. Anträge, die auf Grund des BFH-Beschlusses . gestellt 
werden, sind wie folgt zu behandti!ln: 

a) Anträge auf wertmindernde fehlerbeseitigende Fort
schreibung (§ 22 Abs. 3 und 4 BewG) : 

Bis iur Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts 
besteht .ein Rechtszustand, der eine Fehlerbeseitigung 
im Wege der Fortschreibung nicht zuläßt. Die Bearbei
tung entsprechender ;}nträge ist deshalb mit Zustim
mung des Steuerpflidltigen zurückzustellen. Stimmt 
der Steuerpflichtige dem nicht zu, sind die Anträge 
(Anregungen) abzulehnen, weil ein Fehler nicht vor
liegt; Einsprüche sind zurückzuweisen. 

Etwaige Anträge auf Aussetzung der Vollziehung von 
Ablehnup.gsbesdleiden sind als unzulässig abzulehnen , 
weil diese Bescheide keine vollziehbaren Verwaltungs-

•) Hinweis auf Retbtspredlunq I zu § 21 Bew(i , 
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, Anweisungen 

akte darstellen. Die Vollziehung des Feststellungs
bescheides über den der laufenden Besteuerung zu
grunde zu legenden Einheitswert kann nicht ausgesetzt 
werden, weil diese' Einheitswertbescheid nicht Ge
genstand des . Rechtsbehelfsverfahrens ist. 

b) Einwendungen auf Grund des · BFH-Beschlusses im 
Zusammenhang mit Wert- und/oder Artfortschreibun
gen aus anderen Gründen oder mit Nachfeststellungen : 

Der BFH-Beschluß hat auf die Durchführung von Wert-
und/oder Artfortschreibungen und Nadlfeststellungen 
nach geltendem Recht keine Auswirkungen. Macht e in 
Steuerpflidl'tiger Wertminderungen unter Hinweis auf e 
den Beschluß geltend, so ist wie folgt zu verfahren : 

aa) Die Einwendungen sind bei der Einheitswertfest-
stellung nicht zu berücksichtigen. In den Einheits
wertbescheid ist ein entsprechender Hinweis auf
zunehmen;. 

bb) die Bearbeitung von Einsprüchen ist mit Zustim
mung des Steuerpflichtigen (§ 363 Abs. 2 AO) zu
rückzustellen. Stimmt ·der Steuerpflichtige ·dem 
nicht zu, ist der Einspruch zurückzuweisen ; 

cc) Anträge auf Aussetzung der Voliziehung_ (§ 361 
AO) sind abzulehnen. 

c) Zurechnungsfortschreibungen : 

733 

Wird im Zusammenhang mit Zurechnungsfortschrei
bungen ein Antrag auf wertmindernde fehlerbeseiti
gende Fortschreibung gestellt, so ist dieser Antrag 
nach Bumst. a iu behandeln. 

e Ersatzblatt • - .l -



Anweisungen 

Einheitsbewertung des Grundvermögens; 
Aussetzung der Vollziehung von Elnheltswertbesd!.eiden auf 
Grund des Besd!.lusses des Bundesfinanzhofs vom 16. Juni 
1980 III B 41/19 

(Er!. FinMin NW v. 30. Sept. 1980- S 3202- 28 :._VA 4) 

Durd!. den Besd!.luß des Bundesfinan~hofs vom 16. Juni 1980 
II( B 41/79 (BStBI II S. 487) ist die Anweisung unter Nr. 2 
Buchst. b zu cc) meines Erlasses vom 17. Januar 1979- S 3202 
- 28 - V A 4') überholt, soweit sie Nad!.feststellungen und 
Wertfortsd!.reibungen betrifft. Anträgen auf Aussetzung der · 
Vollziehung der Einheitswertbesd!.eide ist jedod!. nur inso
weit stattzugeben, als der im Ertragswertverfahren ermit
telte Einheitswert darauf b~ruht, daß bei seiner Bered!.nung 
eine höhere als die im Falle der Förderung mit öffentlid!.en 
Mitteln zugrunde zu legende Miete angesetzt worden ist. 

'I Der Er lall ist in D 3 wiedergegeben! 

734 Bew-Kartei NW, 13. Erg.~Lfg. {Juli 19811 -I-

§ 79 BewG 1965 
rs 3202) 
D4 



Hauptfeststellung der Einheitswerte des Grundvermögens auf 
den 1. Januar 1964; 

hier: Ubliche Miete für eigengenutzte Wohnungen in vom 
Deutschen Siedlerbund betreuten öüentlich geförder
ten Einfamilienhäusern und Zweifamilienhäusern 

(Erl. FinMin NW vom 9. November 1970 - S 3202 - 16 -
vc 1) . 

1. Der Deutsche Siedlerbund, Landesverband Nordrhein-West
falen e. V., hat gegen die Einheitswertbescheide über die 
Hauptfeststellung auf den 1. Januar 1964 der von ihm be
treuten Grundstücke häufig vorsorglich Einspruch eingelegt. 
Soweit diese Einsprüche nach Prüfung der Richtigkeit der 
Bescheide ohne größeres Zutun des Finanzamtes zurückge
nommen werd€n, kann entsprechend meip.em Erlaß vom 23. 

· Juli 1968 S 3300- 39- V 1 S 1227- 10- VA 2* auf 'die 
Erhebung der Rechtsbehelfskosten verzichtet werden. 

2. In vielen Fällen wird der vorsorglich eingelegte Einspruch 
jedodl aufrechterhalten werden. Die Einwendungen werden 
sidl vornehmlich gegen die angesetzte übliche Miete für die 
eigengenutzte Wohnung im Ein- bzw. Zweifamilienhaus rich
ten. Soweit es sich um öffentlich geförderte Wohnungen han
delt, hat der Deutsche Siedlerbund, Landesverband Nord
rhein-Westfalen e. V., für die Einsprudlsbeg{ündungen vier 
verschiedene Vordruck€ erstellt, die mit dem Finanzministe
rium des Landes NW abgestimmt worden sind. Je ein Muster 
dieser Vordrucke ist beigefügt. 
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a} Nach dem I. WoBauG öüentlich geförderte Wohnungen 
Es ist je ein Vordruck für Einfamilienhäuser und für Zwei- GJ Anlage 

familienhäuser gefertigt worden. Bei der Ermittlung der r::l 
üblichen Miete für die eigengenutzte Wohnung wird von ~ 
der · durch die Bewilligungsbehörde lt. Schlußabrechnung. 
festgesetzten Ridltsatzmiete (Richtsatz für Mietwerte) aus-
gegangen. Voll hinzugerechnet wird die nach § 30a I.Wo-
BauG zulässige Mieterhöhung von 0,10 DM je qm und Mo-
nat. Die nadl § 30b I.WoBauG zulässige Mieterhöhung zur 
Verzinsung der Eigenleistung, die auf höchstens weitere 
0,10 DM je qm und Monat beschränkt war, wird- wie mit 
dem Deutschen Siedlerbund vereinbart - allgemein mit 
0,05 DM je qm und Monat berücksichtigt. Soweit nach der 
Schlußabrechnung noch Verbesserungen an der eigenge-
nutzten Wohnung vorgenommen worden sind (meistens 
nachträglicher Einbau einer Heizung und/oder eines 

') Dieser Erlaß Ist nidlt in die Bew-Karte\ NW aufgenommen worden. 
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Bades), wird die Miete entsprechend erhöht. Die so er
mittelte Miete wird regelmäßig als Grundlage für die Er
mittlung der üblichen Miete anerkannt werden können. 
Bei den Zweifamilienhäusern wird der Deutsche Siedler
bund für die vermietete Wohnung auch dann die miet
preisre'chtlich hörnstzulässige Miete angeben, wenn die 
Wohnung dem Mieter (z. B. einem nahen Angehörigen) zu 
einer geringeren Miete übeTlassen worden ist. Das FA 
kann dann auf die Prüfung verzichten, ob die tatsädJ.lidJ.e 
Miete um mehr als 20 v. H. von der üblichen Miete ab
weicht, die die mietpreisrechtUrn zulässige Miete nicht 
übersteigen darf. 

Zu der angegebenen gesamten Jahresrohmiete ist ein Zu
schlag für SdJ.önheitsreparaturen zu machen. 

b) Nach dem ß. WoBauG öffentlich geförderte Wohnungen 

Es ist ein besonderer Vordruck füt die Zweifamilienhäu
ser erstellt worden, in denen die eigengenutzte Wohnung 
mit der vermieteten zweiten Wohnung vergleichbar ist. In 
diesen Fällen wird der Deutsche Siedlerbund die Miete für 
die eigengenutzte Wohnung aus der Miete für die ver
mietete .zweite Wohnung ableiten (vgl. Abschnitt 24 Abs.3 
Satz 1 BewRGr). Der Deutsche Siedlerbund wird für die 
vermietete zweite Wohnung auch dann die mietpreisrecht
Urn höchstzulässige Miete angeben, wenn die Wohnung 
dem Mieter zu einer geringeren Miete überlassen worden 
ist. Die in der Einspruchsbegründung angegebenen Mieten 
werden regelmäßig für die Bewertung übernommen wer
den können, wozu dann nodJ. der ZusdJ.lag für SdJ.önheits
reparaturen zu madJ.en ist. 

Ein zweiter Vordruck ist für Einfamilienhäuser und für 
diejenigen Zweifamilienhäuser gefertigt .worden, bei de
nen die eigengenutzte Wohnung nicht mit der vermieteten 
Wohnung (meistens Einliegerwohnung) vergleichbar ist. 
In diesen Fällen wird der Deutsche Siedlerbund regel
mäßig die üblidJ.e Miete für eigengenutzte Wohnungen 
unter Zugrundelegung folgender Quadratmeterpreise je 
Wohnung ermitteln: 

a) Für Gebäude, die bis zum 31. Dezember 
1958 bezugsfertig geworden sind, = 1,20 DM, 

b) für Gebäude, die in der Zeit nach dem 
31. Dezember 1958 bis zum 31. Dezember 
1960 bezugsfertig geworden sind, = 1,35 DM, 

c). für Gebäude, die nadJ. dem 31. Dezember 
1960 bezugsfertig geworden sind, = 1 ,SO DM. 

NID9i -2-
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Bei diesen Mietpreisen wird von dem Vorhandensein eines 
Bades ausgegangen. Für Heizung und für besondere Aus
stattungen werden Zuschläge vorgenommen. Soweit die 
so ermittelte Miete nicht völlig außer Verhältnis zu der 
nach dem Mietspiegel des Finanzamtes maßgeblichenMiete 
steht, kann dem Bewertungsvorschlag des Deutschen Sied
lerbundes gefolgt werden. Wenn von dem Bewertungs
vorschlag abgewichen werden soll, hat sich das Finanz
amt zunächst mit dem Vertreter des Deutschen Siedler
bundes in Verbindung zu setzen. Von kleinlichen Erörte
rungen ist abzusehen. 

NID91 -3-
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An das 

Finanzamt 

Dieses Begründungsschema w u r de mit dem 
Finanzministerium in Nordrhein-West 
falen ab gestimmt. 

. . 
Betrifft: EW.-Nr. _ ....................... , ....................................................... ,. zum 1. 1. 64 

Unser Einspruch 

Wir begründen diesen Einspruch wie folgt : 
Unser Haus ist gefördert nach dem I. Wohn-Bau-Gesetz 
als Einfamilienbaus 
Der Erstbezug dieses Hauses war: ........... " .......................................................... . 

Der Wohnraum ist ................................ m! 

Die von der Bewilligungsbehörde lt. Schlußabrechnung festge
setzte Riebtsatzmiete betrug f(ir den 

Wohnraum 

Hinzu nach 30.a I. Wohn-Bau-Gesetz 

Hinzu nach 30b I. Wohn-Bau-Gesetz 

je ,m2 

je m2 

je m2 

0,10 

0,05 

DM 

DM 

DM 

insgesamt je m2 ................................ DM 

Wohnraum ................................ m2 X DM ................................ X 12 

Hinzuzurechnen sind für: 

Heizung 
···············~················ 

mz X DM ................................ 

Bad ................................ m2 X DM ..................•............ 

Garage steuerbegünstigt/nicht steuerbegünstigt 

Grundsteuerer~öhung vom Bezugsjahr bis 1963 

Jahresrohmiete 

X 12 

X 12 

DM 

DM 

DM 

DM 

DM 

DM 

Die dem Einheitswert zugrunde gelegte Jahresrohmiete ist zu hoch. Neben der 
Festsetzung der Jahresrohmiete beanstanden wir die Nichtberücksichtigung von 
Bergschäden, - anderen Schäden - und Grunddienstbarkeiten. 

Im übrigen verweisen wir auf unsere Erklärung und bitten um Berichtigung und 
Neufestsetzung. 

Die Uberprüfung des Einheitswertes erfolgte durch den Deutschen Siedlerbund, 
Dortmund, Himpendahlweg 2, Ruf 41 30 84. 

Vor- und Zuname in Druckschrift 

Ort .............. : ..................................................................... ,. ............. . 

Straße ........................................................................................... . 

NID91 Bew·Kartei NW, 6. Erg.-Lfg. (Februar 1972) 
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An das 

Finanzamt 

Dieses BegrQndungssdlema wurde mit dem 
Finanzministerium in Nordrhein-Westfalen ab
gestimmt. 

Betrifft: EW.-Nr ............................................................................. , ....... zum 1. 1. 64 
Unser EinsprudJ. 

Wir begründen diesen Einsprudl wie folgt: 
Unser Haus ist gefördert nadJ. dem I. Wohn-Bau-Gesetz 
als Zweifamilienhaus 
Der Erstbezug dieses Hauses war: ...................................................................... . 

Die von der Bewilligungsbehörde lt. SdJ.IußabredJ.tiung festge
setzte RidJ.tsatzmiete betrug für den 

Wohnraum 
Hinzu nadJ. 30 a I. Wohn-Bau-Gesetz 

Hinzu nadJ. 30 b I. Wohn-Bau-Gesetz 

jem2 •.........•....•...•..•.....•... DM 

je m 2 0,10 DM 

je m2 0,05 DM 

ist je m2 insgesamt ................................ DM 

Die Eigentümer(Hauptwohnu~g) umfaßt ............................ m2 Wohnraum 

Jahresrohmiete ........................... .m• Wohnraum X .................... : .......... DM X 12 DM ........................... . 

Hinzuzuredlnen sind für neu gesdlaffene Ausstattungen 
Heizung ................................ m2 Wohnraum X ........ , ....................... DM X 12 DM 

DM 
DM 

DM 
DM 

Bad . .. ............................. m2 Wohnraum X ................................ DM X 12 

Garage steuerbegünstigt/nidJ.t 'steuerbegünstigt 

Grundsteuererhöhung vom Bezugsjahr bis 1963 

Endgültige Jahresrohmiete- Hauptwohnung 

Einliegerwohnung. 
Der monatlidJ.e Mietbetrag betrqg einsdJ.IießlidJ. aller 
Umlagen 

Jahresrohmiete insgesamt : 

X 12 DM 

DM 

···························· 

........................... ~ 

Die dem Einheitswert zugrunde gelegte Jahresrohmiete ist zu hodJ.. Neben der 
Festsetzung der Jahresrohmiete beanstanden wir die NidJ.tberü<ksidJ.tigung von 
Bergschäden,- anderen SdJ.äden- und Gi-unddienstbarkeiten. 

Die Artfeststellung als Einfamilienhaus. 

Im übrigen verweisen wir auf unsere Erklärung und bitten um Berichtigung und 
Neufestsetzung. · 

Die Oberprüfung des EinheitswertbesdJ.eides erfolgte durdJ. den DeutsdJ.en Siedler
bund, Dortmund, Himpendahlweg 2, Ruf 41 30 84. 

Vor- und Zuname in Dru<ksdJ.rift 

Ort .................................................................................................. .. 
Straße 

NJD91 Bew-Kartei NW, 6. Erg .-Lfg. (Februar 1972) 

HodJ.adJ. tungsvolll 
Für alle Beteiligten 

(UntersdJ.rift) 

-1-



§ 79 BewG 1965 
(S 3202) 

NfDDl 

An das 

Finanzamt 

Dieses Begrllndungssdlema wurde mit dem 
FlnanzmlnlsteriJim ln Nordrhein-Westfalen ab
gesUmmt. 

Betrifft : EW.-Nr . ..... , .............................................................................. zum 1. 1.64 
Unser Einspruch 

Wir begründen diesen Einsprudl wie folgt: 

Unser Haus ist gefördert nach dem II. Wohn-Bau-Gesetz 
als Zweifamilienhaus 

Der Erstbezug des Hauses war: ............. : ................................................................. . 
Die eigengenutzte Wohnung ist mit der vermieteten Wohnung vergleichbar. 
(Abschnitt 24, Abs. 3, Satz 1 BewR Gr) 

Die Jahresmiete der Zweitwohnung: 

Die Zweitwohnung umfaßt m2 ................................ Wohnraum 

Der monatliche Mietbetrag für die Zweitwohnung betrug: einschl. aller Umlagen: 

DM ............................... X 12 ergibt Jahresmiete DM .......................... .. 

Jahresrohmiete der eigengenutzten Wohnung. 
Die Jahresrohmiete ist errechnet nach der für die Zweitwohnung 

erzielten Miete einschl. aller Umlagen = je m2 ....................................... . 

Die Hauptwohnung umfaßt ................................ m2 Wohnraum. 
Jahresrohmiete: 
je m2 ................................ DM X : ............................... m2 Wohnraum X 12 = 
Jahresrohmiete für beide Wohnungen 

Garagen steuerbegünstige nicht steuerbegünstigt' 

Jahresrohmiete insgesamt: 

DM 

DM 

DM 
DM 

DM 

Die nach dem Einheitswe.rtbescheid errechnete Jahresrohmiete ist zu hoch. 

Neben der Festsetzung der Jahresrohmiete beanstanden wir die 
Nichtberücksichtigung von Bergschäden, anderen Schäden und 
Grunddienstbarkeiten. Die Einstufung als Einfamilienhaus. • 
Wir bitten um Berücksichtigung und Neufestsetzung. 

Die Oberprüfung des Einheitswertbescheides erfolgt durch ' den 
Deutschen Siedlerbund, Dortmund, Himpendahlweg 2, Ruf 41 30 84. 

Zuständiger Vertreter des Deutsdien Siedlerbundes: 

Vor- und Zuname in Druckschrift Name und Ansduift: 

Ort .. ................................................................................................ .. 
Straße 

Hochachtungsvoll! 
Für alle Beteiligten 

') nidltzutreffendes streichen. 

NID91 Bew-Kartei NW, 6. Erg.-Lfg. (Februar 1972) 

(Unterschrift) 

·-t-
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An das 

Finanzamt 

Dieses Begr11ndungssdlema wnrde mit dem 
Finanzministerium in Nordrhein-Westlaien ab
gesUmmt. 

Betrifft: EW.-Nr. : .................................. ................................................. zum 1. 1. 64 
Unser EinsprudJ. 

Wir begründen diesen EinsprudJ. wie folgt: 

Unser Haus ist gefördert nadJ. dem II. Wohn-Bau-Gesetz 
als Einfamilienhaus/Zweifamilienhaus•. 

Der Erstbezug des Hauses war: .............................................................................. .. 
Eigengenutzte Wohnung: 

Der Wohnraum ist ................................ m1 

Der Preis je m2 Wohnraum = DM 1,20'- für Bauten einsdJ.l. 1958-
=DM 1,35'- für Bauten einsdJ.l. 1960-
= DM 1,so•- für Bauten einsdJ.l. 1963- ohne Heizung. 

ergibt monatlidJ. Wohnraum m1 ................................ X DM ............................... . 
X 12 Jahresmiete 
ZusdJ.lag für Heizung- Wohnraum 

. m1 ................................ X DM ................................ X 12 = 
Sonstiges m2 ................................ X DM ................................ X 12 = 
Jahresrohmiete der eigengenutzten Wohnung 

Vermietete Wohnung (im Falle des Zweifamilienhauses} 
Der monatliche Mietbetrag für die vermietete Wohnung betrug 
einschl. aller Umlagen 
Garage steuerbegünstige nidJ.t steuerbegünstigt• 

DM 

DM 
DM 

DM 

DM 
DM 

Jahresrohmiete insgesamt: DM 
Die nach dem EinheitswertbesdJ.eid errechnete Jahresrohmiete ist zu hodl. 

Neben der Festsetzung der Jahresrohmiete beanstanden wir die 
Nidltberüdcsid!.tigung von BergsdJ.äden, anderen Schäden und 
Grunddienstbarkeiten. Die Einstufung als Einfamilienhaus: 

Wir bitten um Berid!.tigung und Neufestsetzung. 
Die Oberprüfung des EinheitswertbesdJ.eides erfolgt durdJ. den 
Deutschen Siedlerbund, Dortmund, Himpendahlweg 2, Ruf 4130 84. 

Zuständiger Vertreter des Deutsdlen Siedlerbundes: 

...................... , ..... . 

............................ 

Vor- und Zuname in Drudcsduift Name und Anschrift: 

Ort ................................................................................................. -
Straße 

' ) nidltzutreffendes streldlen. 

HodJ.adJ.tungsvolll 
Für alle Beteiligten 

........................ , ..................................... ~. 

(Untersdlrift} 

Vordrudr. für Einfamillenhiluser und diejenigen Zwelfamllienhiluser, bei denen die eigengenutzte 
Wohnung nidlt mit der vermieteten Wohnung vergleldlbar 1st. 

Bew-Kartel NW, 6. Erg.-Lfg. (Februar 1972) -t-



Einheitsbewertung des Grundvermögens im Hauptfes_tstel
l ungszeitraum 1964; 

hier: I. Jahresrohmiete für Wohnungen in vom Deutschen 
Siedlerbund betreuten öffentlich geförderten Ein
und Zweifamilienhäusern 

2. Jahresrohmiete nach dem Ende der Eigenschaft 
,.öffentlich gefördert~ 

(Er!. FinMin NW vom 6 .. Febr. 1974- S 3202- 16- V C I) 

Zu I: In Nr. 2 Buchst. b Abs. 2 des Bezugserlasses1) vom 
9. November 1970 ist die Ermittlung der üblichen Miete 
für vom Deutschen Siedlerbund betreute, nach dem 
II. WoBauG öffentlich geförderte Einfamilienhäuser 
und für diejenigen öffentlich geförd«rrten Zweifamilien
häuser, bei denen die eigengenutzte Wohnung nicht 
mit der vermieteten Wohnung vergleichbar ist, ge
regelt. Für derartige Gebäude, die nach dem 31. De
zember 1960 bis 31. Dezember 1963 bezugsfertig ge
worden sind', sollte als Ausgangsmiete eine Quadrat
metermiete je Wohnung von 1,50 DM bei der Ermitt
lung der üblichen Miete anerkannt werden, soweit die 
so ermittelte Miete nicht völlig außer Verhältnis zu 
der nach dem Mietspiegel des Finanzamts maßgeb
lichen Miete steht, 

Von dieser Quadratmetermiete ist auch bei WerHort
schreibungen und Nachfeststellungen der Einheits
werte im Hauptfeststellungszeitraum 1964 für nach dem 
31. Dezember 1963 bezugsfertig gewordene Wohnun
gen, Anbauten und Zubauten der vom Deutschen Sied
lerbund betreuten, öffentlich geförderten, grundsteuer
begünstigten Einfamilienhäuser und Zweifamilienhäu
ser auszugehen. - Wegen der Behandlung der vor 
und n&ch dem I. September 1965 bezugsfertig gewor
denen Anbauten und Erweiterungsbauten öffentlich ge
förderter Wohnungen, die seit dem I. September 1965 
nach § . 14 WoBindG der Sozialbindung unterliegen, 
weise ich auf den Erlaß vom 19. Juni 1972- S 3106-
18 - V C 1 I S 3202- 17- V C 12) hin. Die Sozial
bindung entfällt nicht bereits mit dem Auslaufen der 
Grundsteuervergüf\stigung, sondern erst nach dem 
Ende der Eigenschaft .öffentlich gefördert•. 

·Bein dem Mietpreis von 1,50 DM/qm wird von dem 
Vorhandensein eines Bades ausgegangen. Für Heizung 
und für besondere Ausstattung sind Zuschläge vorzu
nehmen wie für gleichartige vom Deutschen Siedler
bund betreute, nach dem II. WoBauG öffentlich geför-

NID 123 Bew·Kartei NW, 9. Erg.-Lfg. (Mai 1975) -I-
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derte Gebäude, die nach dem 31.' Dezember 1960 bis 
31. D~zember 1963 bezugsfertig geworden sin'd. Zusätz
lich ist die Garagenmiete anzusetzen. Zu der so ermit
telten Miete ist der Zuschlag für Schönheitsreparaturen 
vorzunehmen. Wenn die Grundsteuervergünstigung 
am Festst~llungszeitpunkt ausgelaufen ist, ist die 
Miete vor dem Zuschlag für Schönheitsreparaturen um 
den Mehrbetrag an Grundsteuer nach den Wertverhält
nissen vom 1. Januar 1964 zu erhöhen. 

Der Deutsche Siedlerbund wird jeweili; einen entspre
chenden Bewertungsvorschlag - ggf. im Rechtsbehelfs-
verfahren- unterJ?reiten. Dem Vorschlag kann gefolgt .• 
werden, wenn die so ermiHelte Miete nicht außer Ver- . 
hältnis .zu der nach dem Mietspiegel des Fin;mzamts 
maßgeblichen Miete steht. Wenn von dem Bewer
tungsvorschlag abgewichen werden soll, bitte idJ., sich 
zunächst mit dem Vertreter des Deutschen Siedlerbun-
des in Verbindung zu setzen. Von kleinlichen Erörte-
rungen bitte ich abzusehen. 

Wird im Rechtsbehelfsverfahren dem Einspruch statt
gegeben, f<).llen dem Einspruchsführer Kosten nicht zur 
Last. 

Zu 2: Nach Abschnitt 1 des Bezugserlasses vom 14. Januar 
19723

) gehört das Ende der Eigenschaft .,öffentlich ge
fördert" der mit öffentlichen Mitteln des II. WoBauG 
geförderten ·Wohnungen zu den Änderungen der tat
sächlichen Verhältnisse, die bei der Fortschreibung des 
Einheitswerts auf den 1. Januar 1974 unci auf spätere 
Fortschreibungszeitpunkte zu berü<ksichtigen sind. Bei 
diesen Feststellungen sind als Jahresrohmiete die Mie
ten für freifinanzierte Wohnungen anzusetzen. Bei der 
Emiittlung dieser Miete nach dem Mietspiegel ist von 
dem tatsächlichen Baujahr und der Ausstattung der 
Wohnung im Feststellungszeitpunkt auszugehen. Bei 
den vom Deutschen Siedlerbund betreuten Ein- und 
Zweifamilienhäusern ist zu berü<ksichtigen, daß es sich 
- besonders bei den nach dem I. W oBauG öffentlich 
gefördert gewesenen Wohnungen - um Wohnungen 
einfachster mi.d einfacher Ausstattung handelt, wenn 
nicht nachträglich die Ausstattung verbessert worden 
ist. 

' 11 Der Bezugserlaß vom 9. November 1970 ist in N!D D I wiedergegeben . 
' I Der Erlaß vom 19. Junt 1972 ist in A 5 wiedergegeben. 
'I Der Bezugserlaß vom 14. Januar 1972 i'it in A 2 zu § 22 Bewa 1965 

wiedergegeben. 

NfD 123 - 2 -· 



Einheitsbewertung des Grundvermögens Im Ertragswertver
fahren; 

hier: Ermittlung der ftblhhen Miete nach § 79 Abs. 2 BewG 
bel Inansprudmahme von Wohnungsfürsorgemitteln 

(Ert FinMin NW vom 6. August 1976 - S 3202 - 4- VA 4) 

Hinweis auf NID C 13 zu§ 79 BewG . 

• 0 

NfD 131 Bew-Kartei NW, 10. Erg.·Lfg. (Sept. 1976) ~1 -
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Rechtsprechung 

1. Bei fehlender Vergleichsmiete kann die Kostenmiete als 
übliche Miete angesetzt werden 

1. Ist ein eigengenutztes Einfamilienhaus im Ertragswert
verfahren zu bewerten, so können für die Schätzung der 
üblichen Miete nur solche vermietete Einfamilienhäu
ser als Vergleichsobjekte herangezogen werden, die 
denselben mietpreisrechtlichen Bindungen unterliegen 
wie das zu bewertende Grundstück. 

2. Sind vermietete Vergleichsobjekte nicht feststellbar, so 
kann, wenn dasMietpreisrecht vom Hauptfeststellungs
zeitpunkt 1964 einer Vermietung zur Kostenmiete nicht 
entgegensteht, die Kostenmiete als übliche Miete ange
setzt werden. Dies gilt nur dann nicht, wenn feststeht, 
daß die Kostenmiete nach den örtlichen Verhältnissen 
des Wohnungsmarkts nicht zu erzielen wäre. 

3. Wird als übliche Miete die Kostenmiete angesetzt, so ist 
eine Erhöhung derMiete wegen Übernahme der Schön
heitsreparaturen durch den Mieter nicht zulässig. 

BFH vom 11. Oktober 1974 III R 103173 
(BStB11975 II S. 54) 

2. Begriff der üblichen Miete 

BFH vom 29. November 1974 III R 81173 
(BStBI1975 II S. 188) 

Hinweis auf Rechtsprechung C 1 zu§ 79 BewG 1965. 

3. Ermittlung der üblichen Miete für ein mit öffentlichen Mit
teln gefördertes Einfamilienhaus 

Zur Bewertung eines eigengenutzten Einfamilienhauses, 
das mit öffentlichen Mitteln nach dem I. WoBauG gefördert 
worden ist. 

BFH vom 19. Dezember 1975 III R 6175 
(BStBI1976 II S. 283) 

• 4. Zur Frage der Verletzung des Steuergeheimnisses bei Be-

153 

kanntgabe von Vergleichsgrundstücken für die Ermittlung 
der üblichen Miete an das Finanzgericht 

BFH vom 24. September 1976 III B 12176 
(BStBI1977 II S. 196) 

Hinweis auf Rechtsprechung C 1 zu§ 79 BewG. 

Bew-Kartei NW.15. Erg.-Lfg. (Juni 1985) e Ersatzblott e -1-
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1 Rechtsprechung 

5. Zur Frage, ob die Einheitsbewertung von Wohngrundstük
ken im Ertragswertverfahren gegen den Gleichheitssatz 
des Grundgesetzes verstößt (Vorlage an Bundesverfas
sungsgericht) 

BFH-Beschluß vom 12. Mai 1978 111 R 18176 
(BStB11978 II S. 446) 

Hinweis auf Rechtsprechung 1 zu§ 21 BewG. 

6. Es ist ernstlich zweifelhaft, ob bei der Einheitsbewertung 
eines freifinanzierten Ein- und Zweifamilienhauses im Er
'tragswertverfahren eine höhere als die preisrechtlich zu
lässige Miete zugrunde gelegt werden kann 

Es ist ernstlich zweifelhaft, ob bei der Ermittlung des Ein
heitswertes eines Zweifamilienhauses im Ertragswertver
fahren eine höhere als die preisrechtlich zulässige ~iete 
zugrunde gelegt werden kann. 

BFH vom 16. Juni 1980111 B 41179 
(BStB11980 II S. 487) 

7. Schätzung der üblichen Miete für eigengenutzten Wohn
raum bei im Ertragswertverfahren bewerteten Einfami
lienhäusern 

153 

!· Läßt sich die für die Bewertung im Ertragswertverfah
ren maßgebliche übliche Miete für eigengenutzten 
Wohnraum nicht unmittelbar aus tatsächlich gezahlten 
Mieten für Vergleichsobjekte ableiten, so ist sie in erster 
Linie anhand von Mietspiegeln zu ermitteln. Dies gilt 
regelmäßig auch dann, wenn die Spiegelmieten für ein
zelne Grundstücksarten wegen FehJens vermieteter 
Objekte derselben Grundstücksart aus den Spiegelmie
ten für Wohnraum gleicher oder ähnlicher Art, Lage 
und Ausstattung in Gebäuden anderer Grundstücksar
ten oder aus entsprechenden Mieten von in derselben 
Region gelegenen Grundstücken gleicher oder ähnli
cher Art, Lage und Ausstattung abgeleitet worden sind. 

2. Wird in Anwendung dieses Grundsatzes die übliche 
Miete für Einfamilienhäuser z. B. aus der Spiegelmiete 
für Mietwohngrundstücke abgeleitet,' so ist auf die Spie
gelmiete für Mietwohngrundstücke generell ein Zu
schlag zu machen, der den Vorteil des Wohnens im eige
nen Haus, insbesondere das Vorhandensein der übli
chen Nebenräume eines Einfamilienhauses, die Nut
zung des Gartens usw. angemessen abgilt. 

• Ersatzblatt • - 2 -



Rechtsprechung 

153 

3. Soweit eine Ableitung der üblichen Miete durch unmit
telbaren Vergleich mit tatsächlich gezahlten Mieten für 
vermietete Vergleichsobjekte oder aus Spiegelmieten 
nicht möglich ist, kann eine Ermittlung der üblichen' 
Miete durch Einzelgutachten in Betracht kommen. 

4. Stehen andere geeignete Schätzungsgrundlagen nicht 
zur Verfügung, ist es zulässig, als übliche Miete die Ko
stenmiete anzusetzen, wenn das Mietpreisrecht oder die 
örtlichen Verhältnisse des Wohnungsmarktes am 
Hauptfeststellungszeitpunkt einer Vermietung zur Ko
stenmiete nicht entgegenstehen. 

5. Die Lärmbelästigung durch eine in der Nähe eines Ein
familienhauses gelegene Autobushaltestelle. und durch 
das Läuten der Glocken einer in unmittelbarer Nach
barschaft befindlichen Kirche bildet keine ungewöhnli
che Beeinträchtigung i. S. von§ 82 Abs. 1 Nr. 1 BewG, die 
eine Ermäßigung des Grundstückswerts rechtfertigen 
könnte. Ob eine Ermäßigung wegen eines dinglichen 
Überwegrechts zum Zuge kommt, hängt von den Um
ständen des Einzelfalles ab. 

BFH vom 10. August 1984 III R 41175 
(BStB11985 II S. 36) 

Bew-Kartei NW,l5. Erg.-Lfg. (Juni 1985) - 3 -
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" Rechtsprechung 

1. Ableitung der üblichen Miete bei steuerbegünstigtem ei
gengenutzten Wohnraum aus Mietspiegeln für den öffent
lich geförderten Wohnungsbau 

Für steuerbegünstigten eigengenutzten Wohnraum, der in
folge Förderung mit Darlehen aus Wohnungsfürsorgemit
teln des Bundes oder der Länder der gleichen Mietpreisbin
dung unterliegt wie öffentlich geförderter Wohnungsbau 
und der durch ein langfristiges Wohnungsbesetzungsrecht 
des Arbeitgebers belastet ist, ist die übliche Miete aus den 
Mietspiegeln für den öffentlich geförderten Wohnungsbau 
abzuleiten. · 

BFH vom 10. August 1984 III R 18176 
(BStB11985 II S. 200) 

2. Keine Ableitung der üblichen Miete aus Mietspiegeln für 
den öffentlich geförderten Wohnungsbau bei Arbeitgeber
darlehen 

Sehen Darlehensverträge über die Gewährung von Woh
nungsfürsorg_emitteln öffentlicher Körperschaften an ihre 
Arbeitnehmer · eine Mietpreisbindung wie im öffentlich 
geförderten Wohnungsbau nicht vor, darf die üblicheMiete 
i. S. von § 79 Abs. 2 BewG nicht aus Mietspiegeln für den 
öffentlich geförderten Wohnungsbau abgeleitet werden. 

BFH vom 10. August 1984 111 R 82175 
(BStB11985 II S. 234) 

3. Die tatbestandliehen Voraussetzungen für die Bewertung 
_eines Zweifamilienhauses im Sachwertverfahren beurtei
len sich nach den Verhältnissen im Hauptfeststellungszeit
punkt 

Die Frage, ob die tatbestandliehen Voraussetzungen für die· 
Bewertung eines Zweifamilienhauses im Sachwertverfah
ren gegeben sind, ist nach den Verhältnissen im Haupttest
stellungszeitpunkt (1. Januar 1964) zu beantworten. 

BFH vom 21. Oktober 1987 II R 26/87 
(BStB11987 I1 S. 841) 

215 Bew-Kartei NW, 17. Erg.-Lfg. (Juli 1988) e Ersatzblatt • - 1 -
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Anweisungen 

Hauptfeststellung der Einheitswerte des Grundvermögens 
auf den 1. Januar 1964; 

hier: Ertragswertverfahren, Zusdllag zur Jahresrohmiete in 
den Fällen der Grundsteuervergünstigung (§ 79 Abs. 3 
BewG 1965) 

Im wesentlichen gleichlautend 
Rdvfg. OFD Düsseldorf vom 23. November 1967- S 3202 A
St 211 
Rdvfg. OFD Köln vom 21. Juni 1967- S 3202- 12- St 211 
Rdvfg. OFD Münster vom 18. Mai 1967- S 3202- 12- St 21 
-33 

Bei Grundstücken, die nach dem I. WoBauG oder nach dem 
II. WoBauG grundsteuerbegünstigt sind, ist die auf das Grund
stück entfallende Jahresrohrniete um 12 v. H. zu erhöhen (§ 79 
Abs. 3 BewG 1965). Hat sich die Grundsteuervergünstigung 
steuerlich nicht auswirken können, z. B. weil es bei der Wert
fortschreibung zu keinem höheren Einheitswert gekommen 
ist, so ist so zu verfahren, als ob der Eigentümer von vorn
herein auf die Grundsteuervergünstigung verzichtet hätte. 
Von einem Zuschlag ist abzusehen. 

Ich bitte um Beachtung. 

64 Bew-Kartei NW, 1. Erg-Ug (Mal 1968) -1-
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Hauptfeststellung der Einheitswerte des Grundvermögens und 
der Betriebsgrundstücke auf den 1. J anuar 1964; 

hier: Erhöhung der Jahresrohmiete wegen Grundsteuerver
günstigung gemäß§ 79 Abs. 3 BewG 1965 

(Erl. FinMin NW vom 16. August 1971 .- S 3202 - 5-VC 1) 

Die J ahresrohmiete für grundsteuerbegünstigten Wohnraum 
ist auch dann um den in § 79 Abs. 3 BewG vorgeschriebenen 
Zuschlag von 12 v . H. zu erhöhen, wenn sich die Grundsteuer
ve rgünstigung wegen des Erstarrungsgrundsatzes nur tell
weise bei der Grundsteuermeßbetragsveranlagung ausge
wirkt hat. Der Zuschlag von 12 v. H. der Jahresrohmiete er
gibt sich aus der in der Bewirtschaftungskosten-Pauschale 
berücksichtigten durchschnittlichen Grundsteuerbelastung 
(vgl. die amtliche Begründung des Entwurfs eines Gesetzes 
zur Änderung des Bewertungsgesetzes, BT.-Drucksache IV/ 
1488, S. 65, 66). Deshalb ist die tatsächliche Steuerersparnis, 
die durch die Grundsteuervergünstigung eingetreten ist, für 
die Bemessung des Zuschlags ohne Bedeutung. Es kommt auch 
nicht darauf an, ob und in welchem Umfang die Mieten nach 
Ablauf des Vergünstigungszeitraums erhöht werden können. 

370 Be:w-Kartel NW, 6. Brg.-Lfg. (Februar 1972) -1 -
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Anweisungen 

Wertfortschreibungen der Einheitswerte des Grundvermö
gens auf den 1. Januar 1974 und die folgenden Fortschrel
bungszeitpunkte wegen Wegfalls der Grundsteuervergün
stigung 

(Er!. FinMin NW ,vom 27. November 1974 - S 3106 -
24-VC 1) 

Hinweis auf A 11 zu § 22 BewG. 

768 Bew-Kartei NW, 14. Erg.-Lfg. (Okt. 19821 - I -

§ 79 BewG 1965 
(S 3202) 
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Anweisungen 

I 

Hauptfeststellung der Einheitswerte des Grundvermögens 
und der BetriebsgrundstUdie auf den l. Januar 1964; 

hier: Erhöhung der Jahresrohmiete bei grundsteuer-
begünstigten GrundstUdien nadl § 79 Abs. 3 BewG . 

(Erl. FinMin NW vom 22. Oktober 1968- S 3202- 14- V 1) 

Es gibt Fälle, in denen nach dem Jahr der Bezugsfertigkeit der 
steuerbegünstigten Wohnung weitere Räume (z. B. eine 
Garage) errichtet werden, die nicht zu einer ortschreibun 
des Einheitswerts a ltem ewertun srecht führen. Viele 

rundstü<kseigentümer unterlassen es des alb, emen Ergän
zungsbescheid zu beantragen, so daß die nach dem Jahr der 
Bezugsfertigkeit geschaffenen Räume an sich nach dem 
II. WoBauG nicht grundsteuerbegünstigt sind. Es fragt sich, 
ob in diesen Fällen die auf die formal nicht begünstigten 
Räume entfallende Miete ebenfalls nach § 79 Abs. 3 BewG 
um 12 v. H. zu erhöhen ist. Im Hinbli<k darauf, daß der Grund
stü<kseigentümer tatsächlich für diese Räume eine Grund
steuer nimt entrichtet, ist die Gesamtmiete um 12 v. H. zu 
erhöhen. 
"..----J 

NID 52 Bow-Kartel NW, 3. Erg-Lig (Juli 1969) -I·-· 
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Rechtsprechung 

1. Ver lorene Baukostenzuschüsse gehören zur 
Jahresrohmiete; Erhöfmng der Jahresrohmiete bei 
grundsteuerbegünstigten Grundstücken nicht 
verfassungswidrig 

1. Die sogenannten verlorenen Baukostenzuschüsse sind steuer
lich den Mietvorauszahlungen gleichzusetzen und gehören zur 
Jahresrohmiete. 

2. Die pauschale Erhöhung der Jahresrohmiete um 12 v. H. bei 
grundsteuerbegünstigten Grundstücken verletzt keine verfas
sungsrechtlich geschützten Grundrechte . 

BFH vorn 24. November 1972 m R 20n2 
(BStBl 1973 II S. 109) 

2. Der Wegfall der Grundsteuervergünstigung führt zu einer 
Änderung der tatsächlichen Verhältnisse (Ansatz der 
üblichen Marktmiete) 

1. Der Wegfall der Grundsteuervergünstigung führt zu einer Ände
rung der tatsächlichen Verhältnisse, die dem Grunde nach eine 
Wertfortschreibung rechtfertigt. 

2. Für die Fortschreibung (und für die Frage, ob die Fortschrei
bungsgrenzen erreicht sind) ist vorrangig von der üblichen 
Marktmiete für nicht grundsteuerbegünstigte Wohnräume arn 1. 
Januar 1964 auszugehen. Kann diese nicht anhand eines Miet
spiegels geschätzt werden, so kommt der Ansatz eines (pau
schalen) Zuschlags zur üblichen Miete für grundsteuerbegün
stigten Wohnraum in Betracht. 

BFH vorn 15. Oktober 1986 Tl R 230/81 
(BStBl 1987 II S. 201) 

i Maßgeblichkeit der Marktmiete (Wertverhältnisse 1964) 
bei Widerruf der Anerkennung als steuerbegünstigte 
Wohnung 

Ist nach tatsächlichen Veränderungen in einem Wohngrundstück die 
Anerkennung als grundsteuerbegünstigt wegen Überschreitens der 
Höchstgrenzen widerrufen, so bleibt kein Raum dafür, die Jahres
rohrniete (zum 1. Januar 1964) unter Berücksichtigung fortwirken
der Elemente der unter anderen tatsächlichen Verhältnissen gewähr-
ten Steuervergünstigung zu schätzen. · 

BFH vorn. 3. Mai 1989 Tl R 49/86 
(BStBl 1989 II S. 646) 

250 Bew-Kartei NW, .18. Erg.-Lfg. (Juli 1995) • Ersatzblatt • 

§ 79 BewG 1965 
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Anweisungen 

Leltblatt zu § 8~ BewG 1965 

A Regelmäßiger Vervielfältiger (§ 80 Abs. 1 BewG) 

B Regelmäßiger Vervielfältiger (§ 80 Abs. 2 BewG) 

C Vervielfältiger bei wesentlicher Verlängerung oder 
Verkürzung der Lebensdauer des Gebäudes 

D Vervielfältiger bei Gebäuden oder Gebäudeteilen 
verschiedener Bauart oder verschiedenen Alters 

E Vervielfältiger bei Wiederaufbau von kriegs
beschädigten Gebäuden 

29 Bew-Kartei NW, Dezember 1967 

§ 80 BewG 1965 
Leltblatt 



Anweisungen 

Hauptfeststellung der Einheitswerte des Grundbesitz~s 
auf den l. Januar 1964; 

hier: Bewertung der bebauten Grundstücke nach dem Ertlags
wertverfahren, Einwohnerzahlen der Gemeinden im 
Hauptfeststellungszeitpunkt 

Vgl. 

Rvfg, OFD Düsse1dorf vom 16." September 1966 .,....;,S 3231 A -
St 211 . 

Rdv.fg. OFD Köln vom'29. Juni 1966 7 $ j~$1 -c i3~·r--- St 211 
Rd'f;fg. OFD Münster vom 8. Novemt?er 1966 "71S 3300 - 122 
- St }21- 33 

Mit den RundverfügtiiJ,gen wurdep. ,Auszüge aus einem Heft 
der Reihe det Statistischen Berichte des Statistischen Landes
amte·s Nordrhein-Westfalen mit den Einwohnerzahlen am 31. 
Dezember 1963 der Gemeinden der RegierungSbezirke :Oüssel
dorf, l}ölV•. Aachen, MühsteF., Detmdld · unc;l Arnsberg über
ßanpt. 

Die ·ih ·l!len . A~zi,igen angegebene Einwohnerzahl eihei' 6e
mEih1de' ist j11~<h für _die Bestimmung der Gemeind'egrößen
klassen nicht maßgebend,. wenn diese Gernemde ·In der Vet.,. 
ordnung zur Durchführung des Bewertungsgesetzes vom 10. 
Dezember 1965, vom 7. März 1967 (BStBl 1967 II S. 145) *) in 
eine von ihrer tatsächlidlen Einwohnerzahl abweichende Ge
meindegrößenklasse eingestuft worden ist ... 

Zusatz der Oberfinanzdirektion Münster: 

1. Der in qem Auszug, angegebene Bestand an Gemeinden 
und deten Einwohn'erzahlen sind für die Hauptfeststellung 
auf dert 1. 1, 1964 grundsätz11m verbin<iM_~ und bei der 
Ermittlung der Gemeindegrößenklassen ('die für die Ver
vielfältiger maßgebend sind) zugrunde zu legen (vgl. § 80 
Abs. 1 i. v ; m. den Anlagen 3 bis -8 des BewG 1965 sowie 
Abschn .. 26 BewRGr). 

2. Dl~ im Auszug angegebene Ein"Wohnerzorhl ist für die Be-
. stiiomung der Gemeindegrößenklassen nicht maßgebend, 
\yenn die Gemeinde in der noch a~steheqden VO der 
Landesregierung zu ~ 80 Abs., 2,·BewG 1965 in eine von 
ihrer tatsächlichen Einwohnerzahl ab~eidlende Geli}einde
größenklasse eingestuft wird, 

3. Der Auszug gibt .den Gemeindebestand und die Einwohner
zahlen vom 31. Dezember .1963 an. Veränderungen (Urtl-

•1 Zusatz der Oberflnanzdlrek Uonen : 
Diese VO ist unter ll ). zu § 80 BewG 1965 wiedergegeben: 

65 Bew:!5"'rtei NW, 1. Erg-Lfg (Mal1~68) 
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65 

Anweisungen 

gemeindungen, Neugründungen von Gemeinden), die mit 
Wirkung vom 1. Januar 1964 eingetreten sind, sind mithin 
nidlt berüdtsidltigt. Bei derartigen Veränderungen sind 
- abweidlend von dem Auszug - der Gemeindebestand 
und die Einwohnerzahlen nadl den mit Wirkung vom 
1. Januar Hl64 entstandenen Verhältnisse f~r die Bestim
mung der Gemeindegrößenklassen zugrunde zu legen. Die 
Einwohnerzahlen sind dann nadl den für die Volkszählung 
vom 6. 6. 1961 geltenden Grundsätzen zu ermitteln. 
Im OF-Bezirk Münster sind auf Grund folgender Gesetze . 
Veränderungen mit Wirkung vom 1. 1. 1964 eingetreten: 

a) Gesetz über die Bildung einerneuen Gemeinde Vorder- • 
eidlholz, Landkreis Höxter, vom 10. 12. 1963 (GV NW 
1963, Ausgabe A, S. 334), 

b) Gesetz über den Zusammensdlluß der Gemeinde Ost
büderidl und Westbüderidl, Landkreis Soest, vom 10. 
12. 1963 (GV NW 1963, Ausgabe A, S. 335), 

c) Gesetz zur Änderung der Gemeindegrenze zwisdlen den 
Gemeinden Ulenburg und Mennighüffen, Landkreis 
Herford, vom 12. 11. 1963 (GV NW 1963, Ausgabe A, 
s. 325), 

d) Gesetz zur Änderung der Gemeindegrenze zwisdlen der 
Gemeinde Nordwalde, Landkreis Steinfurt, und der 
Stadt Greven, Landkreis Münster, vom 10. 12. 1963 (GV 
NW 1963, Ausgabe A, S. 336). 

-2-
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Anweisungen 

I 

Auszug 

aus * AI 2 - bj 2/63 der Reibe der Statistisdleri Berichte 
des Statistischen Landesamtes Nordrhein-Westfalen 

Die Wohnbevölkerung der Gemeinden Nordrhein-Westfalens 
am 31. 12. 1963 

Hier: Regierungsbezirk Düsseldorf 

Flädle Wohnbevölkerung 
Gebiet qkm Insgesamt männ!id!. 

Reg.-Bez. Düsseldorf 5 496,49 5 510 359 2 624 800 
Krfr. St. Düsseldorf 158,29 0 701723 326 486 
Krfr. St. Duisburgl) 143,32 497 489 239 598 
Krfr. St. Essen 188,39 728 817 344 360 
Krfr. St. Krefeld 112,81 217 168 101 137 
Krfr. St. Leverkusen 46,16 100 031 49 782 
Krfr. St. MöndJ.engladbadJ. 97,05 153 621 72 454 
Krfr. St. Mülheim a. d. Ruhr 88,20 190 636 90 210 
Krfr. St. Neuß 53,09 103 600 50 760 
Krfr. St. Oberhausen 77,02 260.019 126 104 
Krfr. St. Remscheid 64,61 128 665 61 623 
Krfr. St. Rheydt 45,09 96 451 44 857 
Krfr. St~ Solingen 79,99 172272 80263 
Krfr. St. Viersen 31,49 42 102 19 189 
Krfr. St. Wupper~al 148,84 421 750 194 428 

Ldkr. Dinslaken 220,60 127 615 63 250 
Dinslaken, Stadt 45,46 47 769 23 439 
Walsum, Stadt' 19,88 46 824 23 471 
Voerde (Niederrhein) 57,43 24 606 12 065 
Amt Gahlen 97,83 8 416 4 275 

Gahlen 20,53 2 129 1 033 
Gartrop-Bühl 18,33 711 422 
Hünxe 58,97 5576 2 820 

Ldkr. Düsseldorf-Mettmann 433,55 338 523 163 783 
Haan, Stadt 14,71 19 024 B 968 
Heiligenhaus, Stadt 23,93 23 903 11 813 
Hilden, Stadt 31,85 40 775 19 516 
Kettwig, Stadt 16,09 17 384 7 923 
Langenberg, Stadt · 17,30 15 754 0 7 412 
Mettmann, Stadt 36,10 26 212 13 066 
Nevlges, Stadt 38,23 21 366 10 466 
Ratlngen, Stadt 19,42 37 504 17 839 
Velbert, Stadt 24,89 53 616 26 033 
Wülfrath, Stadt 34,53 22171 10 656 
Erkrath 19,81 15 709 7 900 

I) Ohne Fahrensleute der Binnensd!.iffahrt. 

65 Bew-~artel NW, 1. Erg-Lfg (Mal1968) -1"-
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· Anweisungen 

Fläche Wohnbevölkerung 
Gebiet qkm insgesam~ männlich 

Amt A~gerland 78,97 24 800 12 255 
Angermund, Stadt 9,46 3-112 1 460 
Breitscheid 16,65 2 773 1 353 
Eggerscheidt 4,30 694 336 
Hösel 8,67 4 010 1 882 
Lintorf 15,85 9 197 4723 
Wittlaer 24,04 5 014 2 501 

Amt Gruiten 25,51 ··13 043 6 341 
Gruiten 10,11 4 554 2 '150 
Hochdahl 11,12 7 571 3 720 • Schöller . 4,28 918 471 

Amt Hubbelrath 52,21 7 262 3 595 
Hasselbeck-Schwarzbadl 11,48 977 492 
Homberg-Bracht-Bellscheidt 10,93 .2 142 1 027 
Hubbelrath 11,92 752 373 
Meiersberg 8,41 722 362 
Metzka~s~p.· 9,48 2 669 1 341 

Ldkr. Geldern 509,56 82 940 39 771 
Geldern, Stadt 5,69 10 170 4 697 

. Straelen, Stadt 62,80 8 976 4 328 
Herangen 11,05 1 553 728 
Issum 28,29 4653 2211 
Kapellen, 23,47 2 229 1 085 
Sevellen 25 54 3 597 1 784 
Vernum 22,21 1 931 925 
Wach~endonk 21,14 3·652 · 1726 
Wankum 26,83 2 134 1 056 
Weeze 79,31 8 587 4 362 
Amt Aldekerk 18,62 3 914 \ 805 

Aldekerk 1,95 2 680 1211 
Stenden 10,67 1'234- 594 

Amt. Kervenheim· 40,46 4 216 2 030 
Kervendonk 15,25 150 370 
Kervenheim 0,15 87!J 401 
Winnekendonk 24,97 2637 1 259 

Amt Keve14er 60,00 15 203 7 046 • Kevelaer; Stadt 19,49 12 021 5 483 
Kleinkevelaer 1,61 105 56 
Twisteden 13,35 1 050 516 
Wetten 25,56 2 027 991 

Amt Nieukerk 35,31 5 345 2 614 
Eyll 14,68 933 460 
Nieukerk 20,63 4 412 2 154 

Amt Walheck 48,78 6 780 3 374 
Pont 12,37 - 1 268 641 
Veert , 8,25 2 396 1 208 
Walheck 28,16 3116 1 525 

Ldkr. Grevenbroidl 509,37 193 709 96260 
Grevenbroich, Stadt 28,95 24266 12 239 

~ . . -2 -
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' 

.. >t- fläme· 
Gebiet qkm . insges-amt männlidl .. . . . .··· 

Wt!velinghoven1 Stadt 13,8J 5974 2921 
Zons, Stadt 11,1,06 6196 3092 
Bedburdydc 19;96 4 871 2367 
Büderidl 17,51 16 241 7607 
B.üttgen 23,14 8 348 4 063 
Garzweiler 19,98 2 623 1 274 
Gustorf 9,00 5 791 2984 
Hodlneukkdl 12,79 6 481 3 095 
Holzbeim 14,83 6 308 2 999 
Kaarst 19,15 8 062 3 836 
l{,lei11.enbfüidl 13,92 4,208 2 052 
N~uklrdl.en 19,19 4 241 2095 
Ronimerskirdlen 22,82 4'569 2260 
Widtrath 29,01 11724 5 641 
Amt Donnagen 28,83 20 854 11 (>24 

Dormegen, 16,54 17 526 \)369 
H.aOt.enbroidl 12,29 3"328 l655 

Amt Ev:lnghoven 18;77 2 871 1424 
Hoeni,ngen 8,73 1 439 722 
Oekoven ·10,04 1 432 7ctl, 

,Amt Frinuiiersdorf 17,08 5 004 3 161 
Frimmersdorf 7,08 2911 2 107 
Neurath 10,00 ~ 093 1 054 

Amt Glehn 21,68 5 514 2 611 
Glehn 14,28 3,689 1 736 
Liedberg 7,39 1825 875 

Amt Hemmerden l4,~ 5 045 2 420 
Hemmetden 10,20 1 769 844 
Kapellen (Erft) 4,50 3276 1516 

Amt Jüdlen 29,19 6266 2997 
Elfgen 6,86 675 350 
J'üc;hen 22,33 5 591 2 647 -

Atnt Korsd:J.enbroidl 18,78 9 084 4 338 
Korsdlenbroidl 15,39 7 693 3 682 
Pesdl .3,39 1391 656 

Amt Nettesheim 18,60 2 540 1239 
Frixheim-Anstel 9,22 1295 643 
Netl\!sh~m1Butzlwim 9,38 1 245 596 . \. . 

8 937 Amt Nievenheim · 36,98 4413 
Gohr 9,24 1322 645 
Nievenheitq. ti,41 6072 2976 
Straberg · 10,30 1543 852 

Amt Norf 22,06 7 691 4048 
Norf 10,66 4978 2723 
Rosellen, 11,40 2 713 'l325 

~dkr. Kempen-Krefeld 530,73 217 647 103 758 
Dülke.tJ., Stadt 25,00 21314 9 989 
Keinpen 'tNiedeHheinh Stadt 7,44 13 168 6 093 
Süthteln, Stadt · ' 27,18 16 418 7 489 

65 Bew-Kartei NW, 1. Erg-Lfg (Mai 1968) -3-
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Flädle Wohnbevölkerung 
Gebiet qkm insgesamt männlich 

Amern 22,47 5135 2 422 
Anrath 8,30 8 562 4 285 
Boisheim 5,43 1559 748 
Bracht 32,94 4 923 2 424 
Breyell 18,46 8 867 4 217 
Brüggen 26,09 5 362 2 741 
Grefrath bei Krefeld 18,23 7 304 3453 
Hinsbeck 17,74 4011 1 910 
Hüls 20,82 12 841 6 057 
Lobherich 17,66 10 154 4698 • Neersen 14,38 4 774 2 314 
Oedt 14,07 5 794 2 507 
Osterrath 11,97 9 623 4 766 
Sankt Hubert 20,42 5 678 2 760 
Sankt Tönis 17.79 13 036 6 115 
Schiefbahn 12,64 7 320 3 584 
Sdlma!broidl 19,40 1547 785 
Tönisberg 9,37 1 859 925 
Vorst 34,32 5 627 2 723 
Waldnlel 26,01 8263 3 818 
Wi!lidl 36,79 13 208 6 530 
Kaldenkirchen, Stadt 16,51 8 433 4068 
Leuth 13,25 1 724 838 
Amt Lank 36,08 11143 5499 

Ilveridl 5,70 350 182 
Langst-Kierst 3,90 511 255 
Lank-Latum 7,42 7 091 3 514 
Ni erst 7,68 676 328 
Ossum-Bösinghoven 4,98 938 464 
Strümp 6,40 1 577 756 

Ldkr. Kleve 502,99 102 272 49 150 
Godl, Stadt 12,96 15,914 7 637 
Kleve, Stadt 7,16 22 102 9 973 
Materborn 18,84 4 845 2 305 
Pfalzdorf 29,43 4118 1 991 
Amt Asperden 72,93 5 759 2 980 

Asperden 18,86 1566 763 • Hassum 9,35 1 212 754 
Hommersum 6,51 448 220 
Hülm 10,72 632 318 
Kessel 19,67 1145 559 
Nierswalde 7,82 756 366 

Amt Griethausen 50,94 9 641 4 603 
Brienen 2,28 536 256 
Emmericher Eyland 8,73 167 95 
Griethausen 1,43 1 051 483 
Huisberden 5,69 284 143 
Kellen 9,68 6 537 3 084 
Salmorth 11,31 332 178 
Warbeyen 11,81 734 364 
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Fläche Wohnbevölkerung 
Gebiet qkm insgesamt männlich 

Amt Kaikar 79,48 9 019 4 3'18 
Altkaikar 9,62 1 436 699 
Appe!dom 17,41 1543 782 
By!erward 7,22 89 45 
Grieth 2,61 815 392 
Hanselaer 4,04 119 63 
Hönnepel 1,66 563 289 
Kalkar, Stadt 2,23 . 2 316 1 061 
Neulouisendorf 6,50 354 181 
Niedennörmter 8,89 121 361 
Wisse! 9,97 911 466 
Wisselward 3,33 86 39 

Amt Kranenburg 61,75 6402 3122 
Kranenburg 48,76 5432 2 659 
Wyler 3,16 • 479 217 
Zyff!ich 9,23 491 246 

Amt Rindern 45,20 5119 2471 
Donsbrüggen 4,45 1134 544 
Keeken 14,64 1246 603 
Mehr 8,44 533 254 
Nie! 8,12 252 124 
Rindern 6,51 1796 881 
Wardhausen 2,39 158 71 

Amt Till 63,33 13 242 . 6140 
Hau 10,07 1501' 3 885 
Louisendort 9,40 600 308 
Reichswalde 9,87 990 . 529 
Schneppenbaum 15,92 3216 1559 
Till-Moy!and 18,12 929 459 

Amt Uedem 60,93 6111 2944 
Keppeln 19,33 1 279 631 
Uedem 5,51 3 802 1791 
Uedemerbruch 22,69 581 293 
Uedemerfeld 13,40 449 229 

Ldkr. Moers 563,44 332 856 164 368 
Hornberg (Niederrheln), Stadt 10,12 35163 17175 
Kamp-Lintfort, Stadt 57,69 36 327 ' 17928 
Moers, Stadt 25,99 48 418 23485 
Orsoy, Stadt 14,79 3 039 1446 
Rheinberg (Rheinland), Stadt 19,79 10 871 5 247 
Rheinhausen, Stadt 28,74 70892 35 061 
Xanten, Stadt 8,17 6145 3 249 
Borth 16,95 4 094 2 053 
Budberg 17,02 2 845 1 414 
Büderich 24,03 4558 2253 
Kapellen 17,01 10 375 5 329 
Marienbaum 16,26. 3 265 1 566 
N eukirchen-Vluyn 43,41 21 895 10 857 
Orsoy-Land 5,49 45 25 

65 Bew-Kartei NW, 1. Erg-Lfg (Mai 1968) -5-



ewGl~ I 
Anweisungen 

Fläche VVohnbevölkerung 
Gebiet qkm insgesamt männlich 

Rheinkamp 53,74 40 004 . 20 835 
Rumeln-Kaldenhausen 10,99 10 874 5 524 
VVardt 36,61 2 453 1 241 
Am.t Alpe.n-Veen 70,93 10 486 s1o3 

Alp,en, Flecken 19,12 4 246 2 021 
Birten 11,42 1 380 631 
Menzelen 13,05 2 979 1 404 
Veen 27,34 1 881 961 . 

Amt Rheurdt 29,91 4 360 2 117 
Rheurdt 13,43 2 468 1 199 • Schaephuysen 16,48 1 892 918 

Amt Sonsbedt 55,74 5 541 2 454 
Hamb 6,46 903 231 
Labheck 36,34 1 896 915 
Sonsbeck, Flecken 12,93 2742 1 308 

Ldkr. ~ees 529,10 103705 49 235 
Emmerich, Stadt 9,53 17585 ' 8 228 
Isse'lburg, Stadt 3,74 2 464 ~ 148 
Rees, Stadt 7,84 5686 2 606 
VV esel, Stadt 19,62 32 012 14 839 
Obrighoven-Lackhausen 27,64 4 973 2 424 
Amt Elten 47,08 5 811 2 840 

Borghees 4,78 252 122 
Hüthum 13,07 1762 847 
Klein Netterden 12,04 672 324 
EltEin 17,19 3 191 1 547 

Amt 'Hjlld~~ 91,51 9 040 4 388 
Groin 2,91 158 81 
Haffen-Mehr 30,86 3793 1 869 
Haldern 26,63 3 319 1 539 
Heeren-Herken 5,00 177 · 90 
Loikurn 10,60 525 269 
VV ertherbruch 15,51 1 068 534 

Amt Millingen 26,01 3 695 1811 
Heelden 6,21 618 301 
Emp~l 4,53 581 278 
Millingen 7,79 1954 958 • Vehlingen 1,48 536 274 

Amt Rees-Land 20;27 143 354-
Bergswiek 3,84 89 42 
Esserden 4,28 467 225 
Reesereylan'd 3,87 17 10 
Reeserward 6,30 87 44 
Speidrop 1,99 83 33 

· Amt Ringenberg 87,74 8 913 4 279 
Bislieh , 37,12 2 603 1 255 
Diersf~rdt 6,53 260 128 
Flür~ ~ ' 9,19 1750 840 
Ham~ke1n 28,50 3 356 1 600 
Ringeilberg 6,40 944 456 
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Fläche Wohnbßvölkerung 
Gebiet qkm insgesamt männlich 

Amt Scherrnbeclt 147,24 9 027 4 513 
Bricht 8,19 471 238 
Brünen 44,80 2 543 1 253 
Dämmerwald 14,13 192 102 
Damm 23,15 166 388 
Drevenaclt 30,06 1719 819 
Krudenburg 1,28 210 105 
Overbeck 7,86 373 195 
Schermbedt ' 4,62 2 038 947 
Weseierwald 11,96 109 466 

Amt Vrasselt 40,88 3 690 1 805 
Bienen 8,94 1 069 529 
Dornidt 2,93 286 132 
Grietherbusch 4,44 162 88 
Grietherort 3,39 11 40 
Praest 10,41 1065 501 
VraSj;eit 10,79 1 037 509 

_Rhein,Wu,pp!n"-Krei3 362,82 196 748 !13 914 
Bergisch Neukircht!n, Stadt 8,82 4 784 2 340 
I;lurg a. d. Wupper, Stadt 3,91 1 944 908 
BurSdleid, Stadt 27,56 14 164 6 866 
Hüdteswagen, Stadt 59,99 14 228 6 692 
Langenfeld (Rheinland), Stadt 41,96 36009 17 323 
Leichlingen (Rheinland), Stadt 2$,43 15 184 1165 
Monheim, Stadt 31,99 11189 8 816 
Opladen, Stadt 16,63 36 708 11625 
Radevormwald, Stadt 53,71 20 992 9 737 
Witzhelden 15,35 3 251 1 542 

Amt \Vermelskirchen 77,35 31 695 14 900 
Dabringhausen 23,30 3674 1 '741 
Dhünn 16,88 2 821 1 376 
Wermelskirchen, Stadt 31,18 25 200 11183 
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Anweisungen 

Hier: Regierungsbezirk Köln 

Fläche Wohnbevölkerung 
Gebiet qkm insgesamt männli!n 

Reg.-Bez. Köln 3 979,54 2 237 309 1 067 757 
Krfr. St. Bonn 31,30 142 986 65 290 
Krfr. St. Köln 251,14 835 859 394 767 

Ldkr. Bergheim (Erft) 364,68 109 289 53 720 
Türnidl 25,35 13 071 6 423 
Amt Bedburg 30,40 10 306 5 OO·i 

Bedburg, Stadt 24,39 9 097 4 422 
Lipp 6,02 1209 582 • Amt Bergheim (Erft) 86,50 32 613 16 212 
Bergheim (Erft), Stadt 17,60 9 310 4 466 
Glesdl 6,08 1 747 858 
Hüchelhoven 30,95 4 904 2 422 
Niederaußem 7,99 3 708 2 070 
Oberaußem-Fortuna 10,72 6 371 3187 
Paffendorf 4,72 956 465 
Quadrath-Idlendorf 8,44 5 617 2 744 

Amt Buir 26,54 4 170 2 018 
Buir 14,82 2575 1246 
Manheim 11,72 1595 772 

Amt Eisdorf (Rhld.) 73,67 16 136 7 823 
Allgelsdorf 2,43 650 299 
Eisdorf (Rhld.) 10,56 5 188 2472 
Esdl 6,45 1409 682 
Heppendorf 38,59 6 848 3 381 
Niederembt 7,36 1 080 505 
Oberembt 8,28 961 484 

Amt Horrem 20,49 11 770 5 569 
Horrem 10,08 7 835 3 684 
Sindort 10,41 3 935 1 885 

Amt Kerpen 52,62 11 790 6 009 
Blatzheim , 23,44 2387 1187 
Kerpen, Stadt 22,33 8167 417ö 
Mödrath 6,85 1236 646 

Amt Könighoven 49,11 9 433 4 662 
Kaster, Stadt 16,16 3 455 1 721 • Königshoven 11,32 2 211 1 073 
Pütz 21,63 3 767 1868 

Ldkr. Bonn 441,27 210 962 101 360 
Beuel, Stadt 26,27 33 169 15 797 
Godesberg, Bad, Stadt 32,06 67 305 30 604 
Rheinbadl, Stadt 15,64 8 418 4 632 
Amt Bornheim 89,62 30109 14 693 

Bornheim 37,41 12 887 6 200 
Hersei 16,52 7 536 3 709 
Sechtern 35,69 9 686 4 784 

Amt Duisdorf 79,90 42 344 21234 
Alfter 11,94 5 102 2 539 
Busdldorf 2,69 843 416 
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(S 3203) 

Anweisungen Al 

Fläche Wohnbevölkerung 
Gebiet qkrn insgesamt männlich 

Duisdorf 6,88 12 127 6 181 
Gielsdorf 4,10 888 434 
Impekoven 4,32 114 402 
Ippendorf 1,62 4255 2 027 
Lengsdorf 4,96 6 870 3 421 
Lessenich 2,52 1735 900 
Odekoven 4,34 2299 1214 
Röttgen 26,48 3383 1656 
Witterschlick 10,06 4 068 2044 

Amt Meckenheim 50,15 7888 3842 
Adendorf 7,12 1105 518 
Altendorf 8,43 526 269 
Arzdorf 2,40 220 105 
Ersdorf 6,13 481 241 
Fritzdorf 5,87 110 352 
Lüftelberg 3,42 116 334 
Meckenheim, Sladt 15,83 3758 1832 
Merl 0,96 312 191 

Amt Ludendorf 59,20 7591 3126 
Buschhoven 5,31 1242 638 
Essig 1,70 111 81 
Heimerzheim 16,94 2337 1150 
Ludendorf 4,13 382 180 
Miel 8,93 645 316 
Morenhoven • 7,25 155 374 
Odendorf 5,22 1511 114 
Ollheim 9,12 548 273 

Amt Rheinbach-Land 54,12 6 655 3 253 
Flerzheim 9,41 1227 519 
Hilberath 5,46 274 134 
Neukirchen 7,80 1340 668 
Nicderdrees 3,92 315 153 
Oberdree:; 3,81 1 002 496 
Queckenberg 3,75 491 239 
Ramershoven 5,18 361 181 
Todenfeld 4,38 159 84 
W ormersdorf 10,42 1 486 119 

Amt Villip 3 429 7 483 357i) 
Berkum 3,51 840 390 
Gimmersdorf 2,67 374 111 
Holzem • 2,51 201 95 
Ließem 3,25 505 240 
Niederbachern 4,84 1640 809 
Oberbachern 3,61 507 239 
Pech 3,51 1372 640 
Villip 5,65 1 507 728 
Werlhhoven 3,26 387 189 
Züllighoven 1,49 150 18 

Ldkr. Euskirchen 586,40 107 617 51 545 
Euskirchen, Stadt 22,68 21 065 9 962 
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Anweisungen 

.. 
Fläthe Wohnbevölkerung 

Gebiet qkm insgesamt männlid:i 

Münstereifel, Stadt J7,93 4 408 2 070 
Zülpidl, Stadt 10,96 5 281 2 256 
Kommern 18,85 2 791 1,309 
Amt Frauenberg 18,60 2 471 1 230 

Dürsdleven 3,24 399 198 
Eisig 5,01 476 256 
Euenheim 3,84 821 409 
Fraueqberg 6,51 775 367 

Amt Fril!sheim 21,10 2 214 1 076 
Borr 5,54 405 205 • F~iesheim · 16.58 1 48!;1 . 708 
Niederberg 4,98 320 163 

Amt Gymnidl 19,66 4300 2 086 
Dirmenheim 6,06 I 093 533 
Gymnidl 13,60 3 207 1 553 

Amt Kuchenheim 100;55 f3602 6 526 
Dom-Esdl 4,45 579 272 
Flamersheim 22,85 1 509 682 
Großbülleshelm 3,44 900 426 
Kirdlheim 24,36 1 881 915 
Kieinbüllesheim 4,13 710 333 
Kuchenheim 5,.'i4 2482 I 189 
Niederkastenholz 2,29 239 112 
Palmersheim 12,12 657 331 
Roltzheim 2,23 773 378 
Schweinheim . 3,23 287 142 
Stotzheim 6,38 2 245 1 086 
Straßfeld 3,Q4 318 166 
Weidesheim 3,61 501 240 
Wüs<hheim 2,88 521 254 

A.mt Lernenich 50,29 8 090 3 882 
Darweiler 1,92 190 94 
Erp 14,23 I 621 800 
Lechenidl , Stadt 29,83 5 833 2 78.1 
Pingsheim 4,30 446 205 

Amt Liblar 29,40 12 665 6 176 
Bliesheim 11,98 2 756 1 36..1 • Kierdorf 4,60 I 912 939 
Liblar 12,82 7 991 3 874 

Amt Müpst~reif~l- Land 96,09 7 336 3 640 
Arloff 9,9t 1 593 614 
'Effelsberg 11.,53 539 256_ 
Houverath 13,25 1 099 567 
I versheim 8,01 I 024 503 
Mahlberg 8,19 454 225 
Mutscheid 27,03 1 494 731 
Rupperatli 5,25 419 201 
Sdlönau · 12,92 714 '34,3 

Amt ,Satzvey-Wad:iendorf-Enzen 73,Q4 8 859 4 227 
Antweiler 7,60 636 308 
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(S 3203) 

Anweisungen Al 

Fläche Wohnbevölkerl\ng 
Gebiet qkm insgesamt männlid! 

Billig 3,00 391 206 
Enzen 6,13 550 275 
Esdiweiler 4,42 285 139 
Kaikar 1,19 155 76 
Kreuzweingarten-Rhader 3,97 732 356 
Lessenid!-Rißdorf 7,93 590 294 
Lizenid!· Löveni<h 4,36 438 21f 
Ob~<rgartzem 5,20 543 268 
Satzvey-Firmertid! 7,51 1171 564 
Sm werfen 7,32 l 129 546 
Ulpenid! 3,29 671 332 
Wadiendorf 4,28 627 186 
Weil er am Berge 2,95 239 115 
Wißldrd!en 3,88 702 351 

Amt Sinzenid! 10,45 1401 673 
Langendorf 3,72 181 87 
Merzenidl 2,26 200 97 
SinMnidl 4,46 1 020 489 

Amt Weilerswist-Lommersum 57,13 9 685 4 774 
Lommers_um 18,02 2 815 '1 402 
Mettemim 7,42 1 162 569 
Müggenhausen 4,22 398 192 
V ernich 15,40 1 947 960 
Weilerswist 12,06 3 363 1 651 

Amt Zülpidt-Land 33,66 3 449 1 658 
~es senich 3,63 464 213 
Nemmenich 4,00 652 316 
Oberelvenid! 3,13 188 91 
Rövenid! 3,39 363 181 
Weiler in der Ebene 3,37 343 162 
Wichterieb 16,14 1. 439 695 

Ldkr. Köln 292,60 215 466 105 863 
l!rühl, Stadt 36,09 37 896 18 179 
Fred!en, Stadt 32,68, 28 084 13 868 

( 

~ 

Brauweiler 23,73 8 073 4 222 
Hürth 56,82 47 674 24 047 
Lövenid! 17,25 21 755 10 076 
~odenkird!ett (Bez. Köln) 43,68 32 081 15'719 
Stommeln 25,26 4 565 2 271 
Wesseling 16,35 21308 10 425 
Amt Pulheim 40,74 14030 J 7 056 

Geyen 6,90 816 404 
Pulheim 14,84 8677 4 366 
Sinnarsdorf 19,00 4 537 2 286 

Oberbergisdler Kreis ·565,45 136 440 63 679 
Bergneustadt, Stadt 13,14 10 508 5 088 
GIIJilm(W;bacb, Stadt 41,83 32 46'1 14 749 
Wa~dbröl, Stadt 65,96 11 987 5 434 
Bielstein, (Rheinland) 27,93 9 283 4 367 
Denkling9.11 48,60 . 6 961 3 294 

65 .Bew-Kartei NW, 1. Erg-Lfg (Mai 1968) - o-

" 



JewG 1965 
I) 

Anweisungen 

Flädle Wohnbevölkerung 
Gebiet qkm insgesamt männlid! 

Eckenhagen 67,94 7 692 3 664 
Gimborn 40,49 8 064 3 850 
Lieberhausen 40,68 5 062 2 402 
Marienberghausen 37,38 4 328 2 029 
Marienheide 38,09 8 320 3 893 
Mors bad! 55,74 7 860 3 795 
Nümbred!t 34,72 5 486 2 538 
Ründeroth 24,49 7 806 3 651 
Wiehl 28,46 10 616 4 934 

Rhein.-Bergisd!er Kreis 620,46 228 184 111 216 • Bensberg, Stadt 61,67 34 051 16 181 
Bergisd! Gladbad!, Stadt 32,10 44 876 21 532 
Porz am Rhein, Stadt 73,89 58 593 30 175 
Wipperfürth, Stadt ' 44,64 13 205 6 370 
Klüppelberg 64,21 6 798 3 286 
Lindlar 66,86 11 763 5 569 
Odenthai 41,29 9 431 4 534 
Overath 59,70 12 568 6066 
Rösrath 40,18 16 203 7 643 
Amt Engelskird!ep 56,15 9 991 4 642 

Engelskird!en 35,98 7 826 3 576 
Hohkeppel 20,17 2165 1 066 

Amt Kürten 79,77 10 705 5 218 
Bed!en 16,13 2 289 1 116 
Kürten 27,23 5 068 2 509 
Olpe 20,46 2033 963 
Wipperfeld 15,95 1 315 630 

Siegkreis 826,25 250 506 120 317 
Honnef am Rhein, Bad, Stadt 29,17 15 833 7 20·t 
Königswinter, Stadt 9,09 6 176 2 771 
Siegburg, Stadt 22,05 34 063 16 508 
Troisdorf, Stadt 7,23 17 045 7 858 
Dattenfeld 27,28 4 423 2 026 
Eitorf 69,92 13 507 6 334 
Hennef (Sieg) 43,74 13 670 6 642 • Herehen 46,18 4987 2 415 
Lauthausen 22,15 .4 193 2153 
Much 78.47 7 023 3 364 
Rosbadl 33,83 6 407 3 080 
Sieglar 43,05 21 753 10 698 
Udcerath 41,06 4 604 2 184 
Wahlsdleid 23,81 4 139 1 916 
Amt Königswinter-Land 24,54 5 057 2 413 

Aegidienberg 18,!13 3004 1 490 . 
Ittenbadl 5,60 2 053 923 

Amt Lohmar 50,55 8 973 4 359 
Altenrath 8,81 1125 545 
Breidt 4,64 522 246 
Halberg 5,77 1143 563 
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(S 3203) 

Anweisungen Al 

Flädle Wohnbevölkerung 
Gebiet qkm insgesamt männlid!. 

Inger 7,09 1359 657 
Lohmar 13,02 3 878 1910 
Scheiderhöhe 11,22 910 438 

Amt Menden (Rheiniand) 36,72 26 721 13 465 
Buisdorf 3,91 1983 969 
Hangelar 6,44 6 474 3 474 
Holzlar 3,11 3 016 1 446 
Meindorf 3,64 1 024 . 520 
Menden (Rheinland) 8,74 7 573 3 891 
Niederpleis 7,96 2 808 1 364 
Siegburg-Mülldorf 2.92 3 843 1 802 

Amt Neunkirchen 50,62 6 743 3 259 
Neunkirchen 33,33 4 252 2113 
Seelsdleid 17,29 2 491 1 146 

Amt Niederkassel (Sieg kreis) 35,86 13 136 6356 
Lülsdorf 11,45 3 492 "t 755 
Mondorf 3,80 3 422 1 633 
Niederkassel (Sieg kreis) 5,76 2 093 961 
Rheidt 10,68 3 686 1 790 
Stockern 1,84 58 29 
Uckendorf 2,32 385 188 

Amt Oberkassel (Siegkreis) 15,18 14 059 6752 
Heisterbad1errott 2,00 1144 552 
Niederdollendorf 2,94 2 895 1380 
Obedollendorf 5,73 4 482 2167 
Oberkassel (Siegkreis) 4,50 5 538 2653 

Amt Oberpleis 53,77 11 979 5 748 
Oberpleis . 35,91 7 721 3 764 
Stieldorf 17,87 4 258 1984 

Amt Ruppidlteroth 61,98 6 051 2 812 
Rupperidlteroth 38,36 4 544 2063 
Winterscheid 23,62 1507 749 
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Anweisungen 

Hier : Regierungsbezirk Aachen 

Flädle Wohnbevölkerung 
Gebiet qkm insgesamt männlich 

Reg.-Bez. Aadten 3 123,22 976 142 473 330 
krfr. St. Aachen . 58,36 174 665 83 536 

Ldkr. Aad1en 331,27 266.278 129 684 
' Alsdorf, Stadt 13,78 31 956 16 085 

Eschweiler, Stadt 34,11 40 189 19 310 
Herzogenrath, Stadt 6,35 9 164 4 338 
Stolberg (Rhld.), Stadt 28,89 38069 18 005 
Würselen, Stadt 11,67 20 369 9 956 • Bardenberg 7,61 6 149 2 910 
Brand 14,48 9 534 4 613 
Broid1weiden 25,95 9 104 4 492 
Eilen,dorf 6,37 12 117 5 762 
Gressenich 41,32 8 605 4 272 
Haaren 5,61 6 891 3 378 
Hoehgen 9,43 15 231 7 561 
Kin,z.weiler t1,11 2 587 1273 
Kohlscheid 9,50 14 975 7 290 
Kornelimüaster 21,86 7 046 3 486 
Lallrensber!f .29,78 8 226 3 997 
Merkstelp 16,25 15 063 7 632 
Richterich 14,10 4 986 2 419 
Walheim 29,10 6 017 2905 

Ldkr. Düren 548,83 153 105 74 195 
Düren, Stadt 21.91 52 732 24 98.3 
Amt Birgel 22,71 10 700 5 181 

Berzbuir-Kuf{erath 5,44 657 318 
Birgel 4,46 1 378 680 
Gützenlcb 8,54 4 714 2 304 
LeJ1dersdorf-KrauthaUsen 4,27 3 951 1 879 

Amt Birkesdorf 9,40 9 444 4 513 
Birkesdorf 3,85 7 146 3 382 
Huchem-Stammeln 4,07 2 162 1 071 
Seihausen 1,47 136 60 

Amt Echtz 20,72 3 996 1 940 
Ecbtz-Konzendorf 6,63 1177 568 
Geich-Obergeich 2,38 444 210 
Merode 7,68 482 232 
Sdllich-D'horn 4,1J3 1 893 930 . 

Amt kreuzau 39,51 11 205 5 337 
Bogheim 1,74- 152 74 
Boidl-Leversbach 6,88 849 411 
Drove 4,81 1423 670 
Kreuzau 5,16 3 017 1 412 
Niederau 1,84 1 850 818 
Stockheim 10,29 1 256 615 
Thum 3,69 388 210 
Udingen 1,49 517 252 
Winden 3,62 1 753 875 
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Anweisungen Al 

Fläche Wohnbevölkerung 
Gebiet qkm insgesamt männlich 

Amt Langerwehe 31,37 12 067 5 950 
Jüngersdorf 5,65 1 038 485 
Langerwehe 4,16 4 082 1 962 
Weisweiler 9,86 5 593 2 835 
Wenau 11,70 1 354 668 

Amt Lucherberg 28,96 5 315 2 652 
Frenz 4,38 557 292 
Lamersdorf 3,10 887 447 
Luchern 3,10 458 219 
Lucherberg 3,09 1 042 530 
Pier 9,76 1 759 861 
Schophoven 5,53 612 303 

Amt Merken 19,73 8 064 3 960 
Derichsweiler 8,80 I 881 943 
Mariaweiler-Hoven 3,58 3 386 1658 
Merken 7,35 2 797 I 359 

Amt Metzenich 55,11 9 332 4 502 
Arnoldsweiler 9,51 3 078 1 476 
Ellen 7,18 741 374 
Girbelsrath 4,62 482 216 
Golzheim 11,31 995 491 
Merzenich 15,90 3 457 1 663 
Morschenich 6,60 579 282 

Amt Nideggen 59,80 5 780 2 769 
Abenden 8.12 504 229 
Berg-Thuir 7,30 566 284 
Bürvenich 8,52 753 341 
Embken 7,10 729 354 
Muldenau 1,99 201 104 
Nideggen, Stadt 13,86 1 384 650 
Obermaubach-SchlagsLeia 2,39 969 473 
WoUersheim 10,46 674 334 

Amt Niederzier 20,09 3 345 1 601 
Niederzier 11,97 2 036 952 
Oberzier 8,12 1 309 649 

Amt Nörvenich 59,52 7 079 3 976 
Binsfeld 9,63 1 220 604 
Eggersheim 2,66 246 123 
Eschweiler über Feld 9,62 977 475 
FrauwüUesheim 4,99 496 249 
Hochkirchen 2,63 346 163 
Irresheim 3,30 147 73 
Nörvenich 10,14 2 451 1 686 
Oberbolheim 2,90 203 102 
Poll 4,03 161 80 
Rath bei Nörvenich 2,77 277 126 
Wissersheim 6,64 555 295 

Amt StrC~-ß-B~rgstein 63,55 5 101 2 512 
l!ergstein 6,72 822 401 
· Brandenberg 9,02 434 189 
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Anweisungen 

Fläche Wohnbevölkerung 
Gebiet qkm insgesamt männlich 

Gey 11,61 894 438 
Großhau 7,13 397 191 
Hürtgen 13,41 642 318 
Kleinhau 7,95 397 209 
Straß 4,58 611 304 
Untermaubach 3,12 904 462 

·Amt Vettweiß 96,44 8 945 4 319 
Dislernich 7,39 504 266 
Froitzheim 13,80 580 284 
Füssenich 5;18 1 158 440 • Geich bei Filssenich 4,99 635 311 
Ginnick 4,80 385 176 
Gladbach 8,50 796 393 
Jakobwüllesheim 4,50 464 221 
Junlersdorf 2,57 219 106 
Kelz 8,27 1 033 537 
Lüxheim 4,69 295 144 
Müddersheim 6,26 591 298 
Sicvemich 4,93 414 216 
Soll er 9,79 496 241 
Vettwe)ß 10,17 1 375 686 

Ldkr. Erkelens 322,03 90238 44 027 
Erkelenz, Stadt 25,21 12 161 5 710 
Elmpt 41,58 3 764 1893 
Hückelhoven-Ratheim 28;45 21 601 12 080 
Niederkrüchten 36,81 5 491 2 690 
Wegberg · 49,05 13 463 6 397 
Amt Baal 44,96 10 208 4 919 

Baal 5,88 1 892 921 
Doveren 11 ,53 2 436 1 163 
Granterath 4,62 2 013 967 
Lövenich 18,56 3 329 1 603 
Rurich 4,38 538 265 

Amt Erkelenz-Land 34,64 9 094 4 414 
Gerderalb 10,02 3 501 1 712 
Golkrdlb 8,35 1740 848 • Küdc:hoven 7,20 1 512 714 
Schwanenberg 5,96 1 400 672 
Venralb 3,11 941 468 

Amt Holzweilei 32,65 4 765 2 221 
Borsehemich 5,18 763 381 
Holzweiler 11,78 1 467 691 
Immeralb 9,34 1 480 660 
Keyenberg 6,34 1 055 489 

Amt Myhl 28,68 7 691 3 698 
Arsheck 18,39 4 018 1 896 
Myhl 6,06 2 513 1217 
Wildenralb 4,23 1 160 585 

Ldk.r. Jülich 326,93 71 905 35 46·1 
Jülich, Stadt 24,47 16 213 7 709 
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Anweisungen Al 

Fläche Wohnbevölkerung 
Gebiet qkm insgesamt männlich 

Amt Aldenhoven 39,80 13 166 6 729 
Aldenhoven 8,32 6 420 3 157 
Bettendorf 1,88 347 164 
Dürboslar 5,37 635 313 
Freialdenhoven 6,67 900 435 
Langweiler 3,53 463 226 
Niedermerz 3,00 507 246 
Schleiden 4,82 715 354 
Siersdorf 6,21 3179 1834 

Amt Dürwiß 19,73 6178 3 030 
Dürwiß 5,54 4 466 2 188 
Laurenzberg 3,40 320 152 
Lohn 10,78 1 392 690 

Amt Inden 19,78 5 287 2571 
Altdorf 5,07 810 407 
Inden 6,32 2 297 1 091 
Kireilberg . 4,81 1 736 854 
Pattern bei Aldenhoven 3,57 444 219 

Amt Koslar 36,31 5 566 2 845 
Barmen 5,38 1142 673 
Bourheim 6,06 628 312 
Broich 5,20 817 406 
Engelsdorf 2,31 180 86 
Floßdorf 3,07 315 161 
Koslar 9,55 2 159 1 039 
Merzenhausen 4,74 325 168 

Amt Linnich 62,39 11 535 5 776 
Boslar 7,25 800 383 
Ederen 5,66 945 478 
Gereansweiler 7,77 965 443 
Gevenich 4,78 744 375 
Glimbach 6,16 810 382 
Hottorf 5,51 487 246 
Körrenzig 4,39 1 275 650 
Linnich, Stb.dt 10,72 3 812 1 975 
Rurdorf 3,35 570 286 
Tetz 3,05 655 325 
Welz 3,75 472 233 

Amt Stetternich 61,00 6 874 3 331 
Güsten 6,44 947 472 
Harnbach 11,18 1 015 497 
Mersch 4,85 648 305 
Pattern bei Mersch 3,35 423 197 
Steinshaß 18,48 1 535 750 
Stetternich 7,54 1 232 589 
Weildorf 9,15 1 074 521 

Amt Titz 63,46 7 086 3 473 
Gevelsdorf 8,20 531 277 
Hasseisweiler 4,74 651 314 
Müntz 6,77 768 362 
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Anweisungen 

Fläche Wohnbevölkerung 
Gebiet qkm insgesamt männlich 

Rödingen 16,46 2 293 1 134 
Titz 27,29 2 834 1 386 

Ldkr. Monschau 290,30 28 890 13 822 
Monschau, Stadt 5,78 2 507 1 119 
Amt Imgenbroich 40,78 4 952 23n 

Eicherscheid 13',31 1 055 507 
Imgel).broich 9,45 1 082 509 
Ronzen 8,14 1 380 650 
Mützenich 9,89 1 435 711 • Amt Kalterherberg 61,37 4 262 2 013 ' 
Höfen 30,52 1 515 734 
RaUerl_lerberg 18,54 2 307 1 067 
Rohren 12,30 440 212 

Amt Resternich 67,07 5 864 2 867 
Resternich 7,84 1 050 520 
Rurberg 26,41 1 400 699 
Schmidt 17,65 1 849 902 
Ste.ck.enborn 6,98 842 402 
Strauch 8,20 723 344 

Amt Roetgen 46,02 5 663 2 694 
:Roetgen 20,17 3 111 1 490 
Rott 5,48 702 342 
Zweifall 20,37 1 850 862 

Amt Simrnerath 69,28 5 642 2 752 
Lamroersdorf 16,42 1453 720 
Simmerath 26,93 2734 1 306 
Vossel:ladc 25,92 1 455 726 

Ldkr. S&leiden 841,26 62 599 30307 
G e111ünd, Stadt 26,92 3 828 1.767 
Schleiden, Stadt 15,35 3 182 1 521 
Dreiborn 47,55 2 062 988 
Amt Blankenheim (Ahr} 136,86 6 674 3 257 

Ahrdorf 5,30 166 78 
Alendorf 6,34 352 1i1 
Blankenheim (Ahr) 7,01 938 387 • Blankenheimersdorf 18,33 879 415 
Dollendorf 18,13 897 406 
Frei!ingen 11 ,42 542 262 
Hüngcrsdorf 8,92 496 380 
Lommersdorf 13,81 609 29.5 
Mülheim 9,46 320 146 
Reetz 7,21 296 f36 
Ripsdorf 18,94 668 331 
Uedelhoven 7,00 278 130 
Waldorf 5,00 233 120 

Amt Herperscheid 31,98 2 056 987 
Broi.ch 2,90 219 105 
Bronsfeld 4,04 282 130 
Harpers9J.e id 7,94 355 173 
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AnWeisungen A l 

.. 
Flädle Wohnbevölkerung 

Gebiet qkm insgescÜnt männlid! 

Oberhausen 4,40 749 351 
SdJ.öneseiffen 12,71 451 228 

Amt Heimharn 49,42 2 651 1 269 
Hausen 9,54 537 244 
Heimbadl, Stadt 39,87 2 114 1 025 

Amt Hellenthai 112,34 7 365 3 549 
Hellenthai 51,09 4 944 2 386 
Hollerath 31,80 1 625 785 
Losheim 15,29 305 145 
Udenbreth 14,15 491 233 

Amt Hergarten 66,04 4 529 2 205 
Berg 6,00 246 118 
Bleibuir 13,60 I 506 723 
Eicks 5,37 317 153 
Floisdorf 4,98 304 150 
Glehn 5,78 438 227 
Hergarten 7,75 523 253 
Bostel 2,6P 348 170 
Vlatten 19,9S 847 411 

Amt Kali 87,94 10 362 5205 
Golbam 5,95 571 270 
Kali 11,80 3 038 1 446 
Keldenid! 7,39 676 329 
Sistig 9,83 953 456 
Sötenid! 8,66 1 184 580 
Urft 3,10 474 273 
Wahlen 32,72 2250 I 251 
WaUenthai 8,47 1 216 600 

Amt MedJ.ernim 31,30 7 839 3 749 
Breitenbebenden 1,89 364 174 
Harzheim 4,85 314 158 
Holzheim 4,94 291 146 
Lorbach 3,20 232 111 
Me>mernim 13,00 5 979 2 836 
Vussen-Bergheim 3,41 659 324 

Amt Sdlmidtheim 128,14 6 044 2 853 
Baasern 16,87 523 261 
Berk 11,76 475 241 
Dahlem 24,19 I 278 590 
Kronenburg 16,13 401 187 
Marmagen 17,55 I 068 518 
N_ettersheim 15,32 1220 552 
S<hmidtheim 26,32 1 079 504 

Amt Zingsheim 107,42 6 007 2957 
Bouderath 1,71 182 86 
Buir 5,33 185 86 
Engelgau 9,24 434 217 
Frohngau 6,53 288 144 
Hohn 5,23 347 161 
Holzrnülheim 5,19 239 122 
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I 

Anweisungen 

Fläche Wohnbevölkerung 
Gebiet qkm insgesamt männlich 

Kallmuth 4,95 310 153 
Lindweiler 3,01 102 49 
Nöthen 12,25 507 257 
Pesen 6,19 371 182 
Roderath 4,19 104 51 
Rohr 8,58 418 195 
Tondorf 10,46 570 263 
Weyer 13,36 1276 648 
Zingshcim 11,21 674 343 

Selfkantkreis Geilenkirchen-Heinsberg 398,24 128 462 62 295 • Gei!enkirchen, Stadt 33,29 9 092 4 307 
Heinsberg, (Rhld.}, Stadt 8,77 5 002 2 288 
Teveren 14,24 2252 I 113 
Ubach-Palenberg 24,57 22 082 10 764 
Setterich 4,79 6 365 3 141 
Amt Baesweiler 15,30 15 929 7 925 

Baesweiler 10,90 14 179 7 061 
Oidtweiler 4,40 I 750 864 

Amt Brachelen 35,90 6 160 2 924 
Brachelen 14,21 3 195 I 497 
Lindern 2,90 644 314 
Randerath 18,79 2 321 1 113 

Amt Gangelt 41,77 6 728 3 104 
Breberen-Schümm 8,811 1 365 668 
Gangelt 28,01 4 569 2 040 
Schierwaldenrath 4,88 794 396 

Amt Heinsberg-Land 9,94 3 215 1568 
Schafbausen 3,42 I 354 680 
Unterbruch 6,53 I 861 888 

Amt Immendorf-Würm 33,63 6 037 2 941 
Beeck 4,59 505 246 
Immendorf 12,38 2 072 I 023 
Puffendorf 7,99 . 1 306 634 
Süggerath 1,95 805 399 
Würm 6,70 I 349 639 

Amt Kacken 24,20 7 282 3 514 • Karken 5;14 2 361 I ISs 
Kempen 4,98 I 261 618 
Kirchhoven 11,08 3 660 1 740 

Amt Selfltant 38,29 6 214 3 070 
Havert 10,62 I 394 689 
Hi!lens berg 2,13 372 ' 188 
Höngen 7,45 I 110 529 
Millen 4,96 407 199 
Süsterseel 4,82 I 208 596 
Tüddern 4,29 I 188 604. 
Wehr 4,02 535 265 

Amt Oberbruch-Dremmen 20,65 10 243 5 068 
Dremmen 6,90 2 987 I 370 
Horst 2,89 397 193 
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(S 3203) 

Anweisungen Al 

Fläche Wohnbevölkerung 
Gebiet qkm insgesamt männlich 

Oberbruch 7,89 5 922 3 062 
Parselen 2,97 937 443 

Amt Waldenrath 23,28 6 100 2 968 
Aphoven 6,20 1272 595 
Birgden 6,36 2 215 1 094 
Waldenrath 10,72 2 613 1 279 

Amt WaldfeudJ.t 32,07 6746 3 282 
Braunsrath 13,04 1 654 797 
Haaren 8,15 2 462 1 222 
Saeffelen 3,63 962 469 
Waldfeucht 7,25 1 668 '194 

Amt Wassenberg 37,56 9 015 4 318 
Birgelen 13,81 2 224 1086 
Effeld 8,56 991 483 
Ophoven 4,54 451 221 
Orsbeck 2,46 937 4.44 
Wassenberg 8,19 4 412 2 084 
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ewG 1965 

Anweisungen 

Hier: Regierungsbezirk Münster 

Fläche Wohnbevölkerung 
Gebiet qkm insgesamt männlich 

Rego·Bez, Münster 7 296,79 2 319 044 111~ 557 
Krfro Sto Bachalt 18,94 46325 21 630 
Krfr 0 Sto Bottrap 42,09 ° 112 035 54192 
Krfro Sto Gelsenkirchen 104,41 379 299 181 110 
Krfro Sto Gladbeek 35,88 83372 o 40 171 
Krfro Sto Münster (Westfo) 73,84 190 840 88 964 
Krfro Sto Reeklinghausen 66,23 129 697 61134 

Ldkro Ahaus 682,51 108 457 51 745 
Ahaus, Stadt 6,08 10 086 4611 • Gronau (Westfo), Stadt 30,81 25917 11 995 
Stadtlohn, Stadt 6,47 8 944 4 131 
Vrec;len, Stadt 3,07 7 408 3 528 
Ammeloe 132,51 7 715 4 031 
Epe 47,78 10 753 5 144 
Amt Legden 55,79 4 956 2 403 

Asbeek 10,09 833 426 
Legden 45,70 4123 1 977 

Amt Nienborg 69.43 5 668 2 705 
Heek 41,47 3 628 1 738 
Nienborg, Wigbold ' 27,96 2 040 967 

0 Amt Schöppingen 68,59 4 281 2 076 
Eggerode 1,22 339 166 
Schöppingen, Kirchspo 63,84 2 234 1 130 
Schöppingen, Wigbold 3,53 1 708 780 

Amt Stadtlohn 118,05 9 969 4 878 
Almsiek 20,27 555 273 
Estern-Büren 11,85 868 450 
Hengeler-Wendfeld 19,39 802 390 
Hundewiek 8,05 405 215 
Oedlng 19,99 2 641 1 265 
Südlohn, Wigbold 25,59 3 055 1 449 
Wessendorf 12,90 1 643 836 

AmtWess11m 92,01 8511 4 122 
Alstätte 34,65 3 181 1 541 
Ottenstein, Dorf 12,19 1 740 823 • Wessum 45,18 3 590 1 758 

Amt Wüllen 51,91 4 249 2 121 
Ammeln 9,84 1 003 500 
Wül1en 42,08 3 246 1 621 

Ldkro Beekum 688,25 160 943 78 640 
Ahlen, Stadt 20,08 42 723 20 576 
Bedmm, Stadt 22,08 21 226 10 207 
Enni'gerloh 31,15 9 445 4 634 
Heessen 24,60 17 420 8 563 
Neubeekum 13,14 9 263 4 542 
Amt Ahlen 77,31 4 271 2 422 

Altahlen 33,92 1 601 1053 
Dolberg 21,77 2155 1 093 
Neuahlen 21,63 515 276 
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(S 3203) 

Anweisungen Al 

Flädle Wohnbevölkerung 
Gebiet qkm Insgesamt männlidl 

Amt Bedtum 138,65 8 735 4271 
Bedtum, K4rdlspiel 61,25 4 128 2 037 
Lippborg 52,06 2 445 1 193 
Sünninghausen 9,66 1 037 467 
Vellern 15,68 1 125 574 

Amt Liesborn-Wadersloh 176,74 16 898 8 457 
Benteler 16,22 1 675 784 
Diestedde 23,28 1 912 1 083 
Herzfeld 34,86 2 486 1237 
Liesborn 52,15 5 498 2 721 
Wadersloh 50,23 5 327 2 632 

Amt Oelde 78,79 20 117 9762 
Oelde, Kirdlspiel 48,23 2535 1300 
Oelde, Stadt 6,82 14 318 6 827 
Stromberg 23,74 3 264 1 635 

Amt Sendenhorst 51,93 !>700 2 695 
Sendenhorst, Kirdlsp. 48,03 963 481 
Sendenhorst, Stadt 3,91 4 737 2 214 

Amt Vorhelm 53,78 5 145 2 511 
Enniger . 28,44 2 339 1 090 
Vorheltn 25,34 2 806 1 421 

Ldkr. Borken 631,73 88 457 43 762 
Anholt, Stadt 13,54 2 416 ' 1 145 
Borkeh, Stadt 12,67 13 039 6278 
Dingden 42,70 4 828 2393 
Amt Gemen-Weseke 43,89 7 415 3 544 

Gemen, Kirdlspiel 17,32 942 496 
Gemen, Stadt 3,66 3205 1 468 
Weseke 22,91 3 268 1 580 

Amt Heiden-Reken 135,51 .14230 ?684 
Groß Reken 46,85 7 618 4 406 
Heiden 59,44 4 745 2 339 
Hülsten 21 ,92 717 368 
Klein Reken 7,30 1 150 571 

Amt Liedern-Werth 108,21 14 648 7 194 
Barlo 19,85 1474 751 
Biemenhorst • 6,13 2 272 I 112 
Hemden 13,08 807 400 
Herzebotholt 7,44 359 178 
Holtwiek 3,47 759 369 
Liedern 10,63 912 456 
Lowidt 5,72 1644 793 
Mussum 13,18 2 321 1 135 
Spork 9,79 833 406 
Stenern 9,64 1 298 636 
Suderwidt 7,07 999 494 
Werth, Stadt 2,21 970 464 

' Amt Marbedt-Raesfeld 131,!>3 11 593 5 847 
Borkenwirthe 24,49 2 638 1 393 
Grütlohn 8,62 487 252 
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Anweisungen 

Fläche Wohnbevölkerung 
Gebiet qkm insgesamt männlich 

Homer 4,61 198 92 
Hoxfeld 14,57 964 485 
Marbedc 25,88 2264 1 136 
Raesfeld 30,44 3 779 1 861 
Rhedebrügge 14,36 894 444 
Westenborken 8,55 369 184 

Amt Rhede 78,40 12115 5 749 
Büngern 12,81 348 .170 
Krechting 1,61 732 359 
Krommert 22,1~ 864 437 
Rhede 13,00 8 403 3 919 
Vardingholt 28,87 1 768 864 

Amt Velen-Ramsdorf 65,28 8173 3 928 
Nordvelen 14,44 639 324 
Ramsdorf 33,15 4046 1 978 
Velen, Dorf 1,20 2 273 1 010 
Waldvelen 16,49 1 215 616 

Ldkr. Coesfeld 612,00 87 880 41909 
Coesfeld, Stadt 11,14 20 917 9 610 
Dülmen, Stadt 14,67 18 265 8 602 
Coesfeld, Kirchspiel 82,52 4377 2 206 
Amt Billerbedc 90,92 8 303 4007 

Beer!age 33,83 1 228 626 
Billerbedc, Kirchspiel 53,30 2255 1 174 
Bill,erbedc, Stadt 3,78 4 820 2 207 

Amt Buldern 23,35 3472 1 795 
Buldern 16,59 2 712 1 431 
Hiddingsel 6,76 760 364 

Amt Dülmen 125,88 6 934 3 330 
Dülmen, Kirchspiel 98,12 5 808 2 752 
Merfeld 27,76 1 126 578 

Amt Gescher 80,48 11286 5 455 
Büren 9,61 283 144 
Estern 13,38 511 262 
Ge scher 4,92 6 036 2 838 
Harwidc 9,09 1 760 858 
Tungerloh-Capellen 15,14 1 160 580 
Tungerloh-Pröbsting 28,35 1 536 773 

Amt Osterwidc 93,82 8 146 3928 
Darfeld 28,37 2398 1 141 
Holtwidc 22,81 2 396 1 150 
Osterwidc 42,63 3 352 1 637 

Amt Rorup 89,23 6 180 2 976 
Darup 20,84 1 460 701 
Lette 43,62 3172 1 541 
Limbergen 20,46 644 302 
Rorup 4,31 904 432 

Ldkr. Lüdinghausen 697,67 133 493 65 064 
Bodcum-Hövel, Stadt 31,39 24 816 11 947 
Werne a. d. Lippe, Stadt 59,88 20 185 9 908 
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(S 3203) 

Anweisungen Al 

Fläche Wohnbevölkerung 
Gebiet qkm insgesamt männlich 

Ascheberg 59,41 5 645 2 763 
Senden 60,04 5 027 2 482 
Amt Bork 78,52 33 574 16 598 

Altlünen 18,14 12 676 6 206 
Bork 34,03 6 415 3 357 
SeJm 26,35 14 483 7 035 

Amt Drensteinfurt 71,19 6 966 3 364 
Drensteinfurt, Kirdlspiel 44,82 2 497 1 215 
Drensteinfurt, Stadt 1,91 2 757 1 306 
Walstedde 24,46 1 712 843 

Amt Herbem 62,84 6 840 3366 
Herbern 46,95 4 085 1 974 
Stock um 15,88 2 755 1 392 

Amt Lüdinghausen 140,46 16 525 7 790 
Lüdinghausen-Land 71,64 2 718 1 323 
Lüdinghausen, Stadt 6,78 9 684 4 466 
Seppenrade 62,04 4 123 2 001 

Amt Nordkirchen 51,94 5 525 2 756 
Capelle 6,99 1124 541 
Nordkirchen 30,24 2 805 1 452 
Südkirchen 14,71 1 596 763 

Amt Olfen 52,33 6 134 2 995 
Olfen, Kirchspiel 43,86 2 226 1153 
Olfen, Stadt 8,47 3908 1842 

Amt Ottmarsbocholt 29,68 2 256 1 095 
Ottmarsbocholt 26,25 2 104 1 018 
Venne 3,43 152 77 

Ldkr. Münster 786,31 104 404 50 723 
Greven, Stadt 135,03 24046 11 373 
Gimbte 7,83 561 269 
Havixbeck 40,66 4 764 2 042 
Saerbeck 67,02 . 3675 1 784 
Amt Nottuln 58,35 8 095 4 040 

Appelhülsen 4,13 1683 809 
Nottuln 51,94 5 890 2 964 
Schapdetten 2,29 522 267 

AmtRoxel 97,76 9 133 4 553 
Albachten 13,33 1 703 858 
Bösenseil 23,08 1 387 684 
Nienberge 28,60 2611 1 318 
Roxel 32,75 3 432 1 693 

Amt Sankt Mauritz 130,81 25 865 12 872 
Amelsbüren 43,41 3 614 2 076 
Handorf 20,46 3 862 2 048 
Hiltrup 19,77 10 862 5292 
Sankt Mauritz 47,18 7 527 3 456 

Amt Telgte 116,57 14 810 7 194 
Telgte, Kirchspiel 63,88 7 143 3 641 
Telgte, Stadt 1,91 4 032 1 774 
Westbevem 50,77 3 635 1 779 

65 Bew-Karte i NW, 1. Erg-Lfg (Mai 1968) -25-



,ewG t%$1 • 

Anweisungen 

Fläche Wohnbevölkerung 
Gebiet qkm insgesamt männlich 

Amt Wolbedt 132,28 13 455 6 596 
Albersloh 48,74 3 023 1 480 
Al verskireben 22,01 983 499 
Angelmodde 5,45 3 015 1 517 
Rinkerode 36,19 2 580 1 225 
Wolbeck 19,90 3 854 1 875 

Ldkr. Redtlinghausen 714,64 327 488 158 02& 
Haltern, Stadt 15,02 14 867 7 014 
He rten, Stadt 29,33 52352 25 '503 
Westerholt, Stadt 3,98 12 266 5 799 • Kirchhellen 60,58 9 875 4 829 
Amt Datteln 116,45 57 605 27 799 

Ahsen 12,28 1 084 523 
Datteln, Stadt 52,05 31 484 15182 
Flaesheim 13,32 1 016 525 
Oer-Erkenschwidt, Stadt 38,80 24 021 11 569 

Amt Haltern 129,80 8 127 3 945 
Haltern, Kird)spiel 93,41 5607 2 731 
Hullern 7,12 601 283 
Lippramsdorf 29,26 1 919 931 

Amt Hervest-Dorsten 192,37 50446 24 086 
Altschermbedt 32,90 2107 1 032 
Dorsten, Stadt 39,80 37 804 17 902 
Erle 19,98 1 430 699 
Lembedt 54,11 3 491 1 737 
Rhade 11,67 1 899 916 
Wulfen 33,93 3 715 1 800 

Amt Mari 111,03 94972 46 065 
Altendorf-Ulfkotte 12,26 1 075 552 
Hamm 21 ,14 12 982 6 396 
Mari. Stadt 64,97 73 768 35 637 
Pols um 12,66 7 147 3 480 

Amt Waltrap 56,09 26 978 12,988 
Henrichenburg 7,41 3 280 1 584 
Horneburg 1,74 1 074 510 
Waltrop, Stadt 46,94 22 624 10 894 • Ldkr. Steinfurt 772,05 173 691 82 894 

Borghorst, Stadt 46,19 16 073 7 607 
Burgsteinfurt, Stadt 65,33 12 350 5 642 
Emsdetten, Stadt 61,38 26 251 12 429 
Rheine, Stadt 19,14 46 951 22 331 

· Altenberge 62,56 5 022 2 394 
Herobergen 3,94 426 '216 
Metelen 40,20 4 623 2 266 
Neuenkirchen 45,87 9 056 4 331 
Nordwalde 51 ,64 6 722 3 222 
Wettringen 57,20 5 657 2 873 
Amt Horstmar 44,44 5 050 2 295 

Horstmar, Stadt 17,94 3225 1 484 
Leer 26,50 1 825 811 
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Anweisungen Al 

Fläche Wohnbevölkerting 
Gebiet qkm insgesamt männlich 

Amt Laer 35,03 4 017 1 908 
Holthausen 3,95 371 183 
La er 31,08 3646 1 725 

Amt Ochtrup 105,46 15 519 7 428 
Langenhorst 4,17 846 404 
Ochtrup, Stadt 81,01 13 670 6 532 
Weibergen 20,28 1 003 492 

Amt Rheine 133,68 15 974 7 952 
Elte 26,53 1 120 534 
Mesum 21,94 4 945 2 350 
Rheine links der Ems 38,90 5 525 2 902 
Rheine rechts der Ems 46,j1 4 384 2 166 

Ldkr. Teekienburg 811,15 129 364 61 848 
Lengerich, Stadt 92,11 21 350 10 003 
Ladbergen 48,55 3 859 1 886 
Lienen 72,35 6 645 3 152 
Mettingen 39,70 9 413 4 469 
Recke 54,03 7 922 3 768 
Westerkappeln 86,93 8 622 4 200 
Amt Hopsten 100,05 5 482 2 647 

Halverde 17,17 724 371 
Hopsten 48,92 3 621 1 744 
Schale. 33,96 1 137 532 

Amt Ibbenbüren 106,98 38098 18 245 
Ibbenbüren-Land 95,50 21 38B 10 585 
Ibbenbüren, Stadt 11,48 16 710 7 660 

Amt Lotte 37,19 7 049 3 428 
Lotte 15,25 2 640 1272 
Wersen 21,94 4 409 2 156 

Amt Riesenheck 104,02 13 028 6 387 
Bevergern, Stadt 6,64 2 476 1 206 
Dreierwalde 19,85 1 297 668 
Hörstel 37,56 4 695 2 309 
Riesenheck 39,98 4 560 2 204 

Amt Teekienburg 69,25 7 896 3 663 
Brachterbeck 29,01 2 469 1180 
Ledde 15,97 1 350 676 
Leeden 19,60 1 B27 879 
Tecklenburg, Stadt 4,67 2 250 928 

Ldkr. Warendorf 559,10 63 299 30743 
Warendorf, Stadt 26,00 16 364 7 629 
Everswinkel 50,80 3 633 1 799 
Amt Beelen 95,66 7 997 3 967 

Beelen 31,12 3 589 1 780 
Ostenfelde 36,48 2 201 1 OB3 
Westkir(hen 28,07 2 207 1 104 

Amt Freckenhorst 62,00 6872 3 206 
Freckenhorst, Kirchspiel 31,18 902 471 
Freckenhorst, Stadt 3,75 4 163 1 B60 
Hoetmar 27,06 1 807 B75 

65 Bew-Kartei NW, 1. Erg-Lfg (Mai 1968) - 27 -



1965 

Anweisungen 

Flädle Wohnbevölkerung 
Gebiet qkm insgesamt männlidl 

Amt Harsewinkel 99,84 12 415 6 243 
Greffen 23,07 1 897 940 
Harsewinkei, Stadt 54,62 8 190 4124 
Marienfeld 22,15 2 328 1 179 

Amt Ostbevern 107,51 6 719 3 380 
Einen 8,97 504 256 
Milte 34,78 1 686 812 
Ostbevern 63,76 4 529 2 312 

Amt Sassenberg 117,29 9 299 4 519 
Dadanar 16,97 522 251 • Füdltorf 35,70 2 485 1211 
Gröblingen 16,71 845 435 
Sassenberg, Stadt 12,06 4 019 1916 
V eisen 14,30 635 319 
Vohren 21,56 793 387 

• 
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Anweisungen Al 

Hier: Regierungsbezirk Detmold 

Fläche Wohnbevölkerung 
Gebiet qkm insgesamt männlich 

Reg.-Bez. Detmold 6 471,63 I 650 351 173 128 
Krfr. St. Bielefeld 47,38 171 737 76 953 
Krfr. St. Herford 25,06 55 580 25 344 

Ldkr. Bielefeld 226,52 136 889 64 488 
ßrackwede, Stadt 12,95 26 446 12 406 
Gadderbaum 3,92 9 645 4 119 
Amt Brackwede 97,74 46 673 22 338 

Ebbesloh 3,45 196 95 
Hollen 4,06 628 294 
Holtkamp 3,06 235 107 
Isselhorst 7,98 2 796 1 338 
Niehorst 9,19 611 304 
Quelle 8,60 6 851 3 210 
Senne I 30,57 14 494 7 119 
Senne II 18,30 15 576 7 518 
Ummeln 12,52 5 286 2 353 

Amt Domberg 23,95 8 291 3 931 
Ba benhausen 3,53 I 919 927 
Großdornberg 4,94 2 192 I 042 
Hoberge-Uerentrup 7,17 2 233 1 038 
Kirchdornberg 3,14 1011 488 
Niederdornberg-Deppendorf 5,18 936 436 

Amt Heepen 58,34 32 531 15 448 
Altenhagen 5,67 3 423 1 671 
Brake 8,80 6456 3 032 
Brönninghausen 5,88 749 351 
Heepen 6,57 7 961 3 712 
Hiliegossen 2,63 4 139 1 979 
Lämershagen-Gräfinghagen 12,89 1 085 514 
Milse 3,38 2 943 1 396 
Oldentrup 5,25 2 592 1 266 
Ubbedissen-Lippe 7,27 3 183 1 521 

Amt Jöllenbeck 29,61 13 303 6 246 
Jöllenbeck 18,79 9 185 4 276 
Theesen 4,90 2 230 1 046 
Viisendorf 5,93 1 888 . 924 

Ldkr. Büren 766,93 58685 28 236 
Büren, Stadt 26,46 5 885 2 698 
Amt Atteln 138,11 6 166 3 044 

Atteln 15,47 915 445 
Blankenrode 10,29 112 61 
Dalheim 10,09 124 60 
Elisenhof 7,73 95 49 
Etteln 23,42 1280 622 
Haaren 33,00 1511 749 
Helmern 12,84 760 380 
Henglarn 11,33 515 282 
Husen 13,95 794 396 
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Anweisungen 

Fläche Wohnbevölkerung 
Gebiet qk~ ins!Je!>amt Il)~nn!icb 

Amt Büren-Land 144,42 10 087 4 906 
Ahden 9,77 673 327 
Barkhausen 6,15 180 88 
Brenken 27,41 ' 1 631 810 
Eickhoff 4,09 137 72 
Harth 18,28 911 438 
Hegensdorf 15,26 672 337 • Siddinghausen 10,36 818 401 
Steinhausen 14,.44 2 052 1 021 
Weiberg 5 ,30 543 262 • Weine 6,88 496 244 
Wewelsburg 26,48 1 974 906 

Amt Lichtenau 127,58 5 442 2 691 
Asseln 10,88 392 202 
Ebbinghausen 4,41 128 59 
Grundsteinheim 9,72 354 161 
Hakenberg 8,06 240 110 
Herbram 16,60 846 427 
Holtheim 15,85 747 379 
Iggenhausen 4,88 161 80 
Kleinenberg, Stadt 23,84 1 124 567 
tichtenau, Stadt 33,35 1 450 706 

Amt Salzkotten-Bake 166,73 21 101 10 002 
Anreppen 9,92 779 385 
Bentfeld 8,08 703 349 
Bake 16,12 1 678 908 
Garfein 3,90 369 192 
Hörste 6,96 1 101 537 
Man tinghausen 5,67 438 216 
Niedemtudorf 14,67 1 635 771 
Ol;>erntudorf 6,29 882 446 
Rebbeke 12,3:j 578 292 
Sal..zk.,tterr, Stadt 23,67 5 823 2543 
Sdla;rmede 8,65 1 670 719 
Schwelle 7,51 576 299 
Thüle 14,58 1 382 664 
Upsprunge 8,43 770 363 • Verlar 3,66 551 274 
Veme 16,28 2 166 1 044 

Amt Wünnenberg 163,62 10 004 4 895 
Bleiwäsche 8,78 802 393 
Essentho 12,22 1 063 511. 
Fürstenberg 58,53 1 857 903 
Leiberg 16,02 1 042 521 
Meerhof 18,74 1 Ö67 535 
Oe't9.o~f 8,72 654 325 
Westheim 12,03 l 787 873 

, Wünnenberg, Stadt 28,58 1 732 834 

Ldlt,r. Detmold 626,65 142 235 66 303 
Jiklmberg, Stadt 21,02 7 012 3 243 
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Detmold, Stadt .9,77 30 199 13 067 
Horn, Stadt 17,21 5 791 2 705 
Lage, Stadt 5,12 13133 6 098 
Schwalenberg, Stadt 7,21 1 501 683 

· Altendonop 4,28 211 . 98 
Augustdorf 27,83 5707 3 421 
Barkhausen 5,31 247 119 
Belle 8,29 1 130 553 
Bellenberg 2,55 228 102 
Bentrup 3,41 447 211 
Ber!ebeck 3,64 1994 887 
Billerbeck 4,15 430 194 
Billinghausen 4,06 1307 644 . 
Borkhausen 2,76 70 40 
Brake!siek 6,34 958 463 
Brokhausen 4,10 410 190 
Brüntrup 4,69 464 ·216 
Cappel .3,77 610 280 
Dalborn 2,84 142 72 
Dehlentrup 5,47 788 366 
Donop 5,26 500 239 
Ehrentrup 4,47 2 036 1 001 
Elbrinxen 4,52 1137 517 
Eschenbruch 7,57 460 230 
Falkenhagen 3,24 373 199 
Fromhausen 3,14 253 120 
Grevenhagen 5,50 228 103 
Großenmarpe 9,31 688 324 
Hagen 4,37 1 042 498 
Hakedahl 3,48 213 98 
Rardissen 6,24 871 412 
Redderhagen 1,54 86 41 
Heesten 5,51 183 97 
Heiden 6,31 1 953 938 
Heidenaidendorf 6,95 4 761 2 208 
Heiligenkirchen 5,37 2 911 1362 
Herrentrup 3,83 480 242 
Heßloh. 2,66 261 129 
Hiddesen 11,35 4 751 2 067 
Höntrup 2,29 194 97 
Hörste 19,13 1722 771 
Hörstmar 4,99 1 012 489 
Holzbausen-Externsteine 2,08 803 362 
Homoidendorf 3,92 190 89 
Hummersen 2,14 421 191 
Istrup 10,52 1146 541 
Jerxen-Orbke 3,50 1 754 811 
Kleinenmarpe 3,43 440 199 
Köterberg 1,07 84 47 
Kohlslädt 5,76 1 092 537 
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Leistrup-Meiersfeld 3,47 1116 522 
Leopoldstal 3,02 1113 518 
Lothe 5,17 1148 566 
Maspe 2,12 272 132 
Meinberg, Bad 7,46 3 257 1 382 
Mosebedt 3,26 356 154 
Mossenberg-Wöliren 3,44 232 111 
Müssen 6,57 1 532 768 
Niederschönhagen 2,60 106 49 
Nienhagen 3,68 565 298 
Niese 3,27 446 213 
Niewald 1,38 73 36 
Oberschönhagen 5,12 511 235 
Oesterholz-Haustenbedt 27,37 754 374 
Oettem-Bremke 3,25 201 96 
Ohrsen 4,34 724 332 
Pivitsheide V . H. 3A5 1 793 847 
Pivitsheide V. L. 8,14 3 259 1 554 
Pattenhausen 6,62 980 484 
Reelldrehen 3,17 580 256 
Remmighausen 3,66 1 422 678 
Rischenau 5,23 1011 485 
Ruensiek 2,63 102 46 
Sahbenhausen 3,92 799 385 
Schieder 11,93 2 422 1 075 
Schlangen 20,76 4064 1964 
Schmedissen 1,75 102 54 
Schönemark 4,87 311 151 
Siebenhöfen 3,39 106 50 
Siekholz 5,12 259 126 
Spork-Elchholz 3,60 2 425 1182 
Tintrup 2,91 322 158 
Trophagen 1,59 93 42 
Vahlhausen bei 'oetmold 2,44 573 293 
Vahlhausen bei Horn 2,05 168 69 
Veldrom 3,78 287 142 
Waddenhausen 3,53 1 414 674 • Wehren 4,39 249 127 
Wellentrup 3,54 316 155 
Wissentrup 2,96 493 233 
Wöbbel 4,73 1 069 495 
Wörderfeld 4,20 386 181 
Berlebedt, Forstbezirk 32,60 
Falkenhagen, Forstbezirk 24,93 
Hidessen, Forstbezirk 2,57 
Horn, Forstbezirk 22,63 
Schieder, Forstbezirk 20,80 

Ldkr. Halle (Westf.) 304,96 61906 29 265 
Amt Borgholzhausen 55,54 7 365 3454 

Bamhausen 11,15 898 409 
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• 
Berghausen 6,03 535 262 
Borgholzhausen, Stadt 7,61 2660 1 206 
Casum 4,10 426 204 
Cleve 2,65 308 151 
Hamlingdorf 1,26 107 55 
Holtfeld 6,45 611 283 
Kleekamp 3,90 510 242 
Oldendorf bei Borgholzhausen 2,10 318 156 
Ostbarthausen 2,68 343 173 
Westbarthausen 3,77 571 273 
Wichlinghausen 3,83 78 40 

Amt Halle (Westf.} 124,83 29 202 13 783 
Amshausen 8,37 2 841 1 375 
Ascheloh 4,13 320 156 
Bokel 8,50 873 432 
Bro<Xhagen 28,22 2 874 1 416 
Eggeberg 2,97 252 119 
Gartnisch 2,59 1 226 586 
Halle (Westf.), Stadt 8,72 7711 3 410 
Hesse in 5,37 800 378 
Hörste 15,24 1 489 699 
Kölkebedc. 9,06 657 326 
Künsebedc. 8,55 2300 1129 
Steinhagen 23,10 i 859 3 757 

Amt Versmaid 84,79 15 980 7 675 
Bo<Xhorst 16,44 1 802 842 
Hesselt~ich 6,74 610 306 
Loxten 20,78 2 961 1515 
Oesterweg 14,56 1576 728 
Pedc.eloh 17,74 2 690 1 337 
Versmold, Stadt 8,54 6 341 2 947 

Amt Werther (Westf.) 39,80 9 359 4 353 
Häger 6,15 946 448 
Isingdorf 7,53 1 261 575 
Rotenhagen 5,38 417 209 
Ratingdorf 4,02 333 162 
Schröttinghausen 6,85 830 425 
Theenhausen 4,37 652 322 
Werther (Westf.), Stadt 5,49 4 920 2 212 

Ldkr. Herford 413,63 168 809 79 153 
Bünde, Stadt 3,75 10 601 4 707 
Amt Enger 43,41 17 496 8 243 

Belke-Steinbedc. . 3,82 1353 650 
Besenkamp 3,99 1441 715 
Dreyen 4,09 1285 615 
Enger, Stadt 4,89 5 942 2 701 
Herringhausen 6,77 2 662 1292 
Oldinghausen 5,06 817 398 
Pödinghausen 3,27 1 106 513 
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Siele 3,02 229 112 
Westerenger 8,49 2 661 1 247 

Amt Ennig!oh 58,82 30056 14 115 
Ahle 4,51 1 831 850 
Dünne 10,12 3 451 1626 
Ennigloh 7,54 8263 3873 
Holsen 5,98 2 710 1 254 
Hüffen 2,43 802 376 
Hunnebrock 2,77 2 351 1 063 
Muck um 7,03 1 041 498 • Spradow 8,11 3 370 1 589 
Südlengern 6,30 5490 2 623 
Werfen 4,01 747 363 

Amt Herford-Hiddenhausen 76,55 28 041 13 273 
Bustedt 2,27 1328 618 
Diebrock 7,04 1 573 751 
Eickum 7,39 1 498 727 
Eilshausen 4,12 3 818 1 789 
El~erdissen 9,31 2 877 1 347 
Fa!kendiek 6,57 864 462 
Hiddenhausen 3,61 2480 1122 
Laar 4,80 615 283 
Lippinghausen 3,03 1 902 917 
Oetinghausen 4,19 2 986 1 430 
Schwarzenmoor 14,74 1 335 642 
Schweicheln-Bermbeck 6,21 4 161 1 967 
Stedefreund 1,78 817 381 
Sundern 1,48 1 787 837 

Amt Kirchiengem 29,91 10 849 5119 
Häver 5,06 1 541 720 
Kirchiengem 9,52 4 549 2 129 
Klosterbauerschaft 7,21 2 069 1 010 
Queroheim 3,51 1 244 579 
Quernheim, Stift 1,59 1188 557 
Rehmerloh 3,02 258 124 

Amt Löhne 59,74 34977 16 479 •• Gohfeld 26,11 14 933 6958 
Löhne 8,59 5653 2 681 
Mennighüffen 14,24 7 525 3 535 
Obernheck 5,60 6 365 3 015 
Ulenburg 5,20 501 290 

Amt Rödinghausen 35,55 7 580 3 552 
Bieren 8,98 1 202 569 
Ostkilver 7,81 . 1563 763 
Rödinghausen 4,46 986 449 

· Schwenningdorf 7,48 1 878 870 
Westkilver 6,81 1 951 901 

Amt Spenge 40,31 12 332 5 820 
Bardüttingdorf 8,48 1183 583 
Rücker-Aschen 6,84 1317 601 
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Lenzinghausen 7,68 2 389 1155 
Spenge 11,54 6 487 3 026 
Wallenbrüdc 5,79 956 455 

Amt Vlotbo 65,60 16 877 7 845 
Exter 20,46 2 469 1193 
Valdorf 38,97 6 252 2 982 
Vlotbo, Stadt 6,17 8 156 3 670 

Ldkr. Höxter 718,09 96 127 44 972 
Driburg (Westf.), Bad; Stadt 26,82 8 456 3 971 
Höxter, Stadt 23,64 15362 7145 
Amt Beverungen 108,51 14 468 6 784 

Amelunxen 14,31 1 255 619 
Beverungen, Stadt 29,59 5 085 2 346 
Blankenau 4,76 341 162 
Bruchhausen 10,90 851 412 
Dalhausen 7,15 2105 977 
Drenke 4,28 381 195 
Haarbrüdc 5,79 581 284 
Herstelle 7,04 1 393 601 
Jakobsberg 3,03 295 155 
Rothe 4,09 210 107 
Tietelsen 6,13 309 138 
Wehrden 8,25 937 439 
Würgassen 3,19 725 349 

Amt Brakel 137,74 12 348 5 683 
Beller 4,14 209 111 
Bellersen 8,74 645 316 
Bökendorf 13,88 950 451 
Brakel, Stadt 42,67 6 775 2 958 
Erkeln 13,25 737 345 
Hembsen 9,31 1173 587 
Hinnenburg 14,39 105 58 
Istrup 7,39 640 317 
Rheder 8,86 378 175 
Riese! 8,35 469 231 
Schmechten 6,77 267 134 

Amt Driburg 45,77 3 078 1 485 
Al hausen 7·,56 575 275 
Erpentrup 4,9\ 160 81 
Herste 8,48 694 327 
Langeland 3,70 224 118 
Pömbsen 13,60 774 372 
Reelsen 7,52 651 312 

Amt Höxter-Land 123.ü6 15 231 7 064 
Albaxen 11,31 1557 714 
Bödexen 21,59 712 328 
Bosseborn 10,32 510 237 
Brenkhausen 13,20 1 272 577 
Fürstenau 10,60 1 121 484 
Godelheim 9,73 1180 570 
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Lü<:htringen· 5,90 2665 1186 
Lütmarsen 6,06 663 315 
Ottbergen 7,71 2 136 1 019 
Ovenhausen 17,49 1155 552 
Stahle 9,16 2260 1 082 

Amt Lügde 32,25 5 350 2 517 
Harzberg 1,05 99 52 
Lügde, Stadt 31,20 5 251 2465 

Amt Nieheim · 79,86 . 5862 2 753 
Entrup 5,78 401 183 • Erwitzen 6,52 192 101 
Eversen 3,84 412 246 
Himmighausen 5,84 419 200 
Holzhausen 10,51 433 214 
Merlsheim 6,35 365 187 
Nieheim, Stadt 25,93 2 307 1 022 
Oeynhausen 6,15 512 241 
S<:hönenberg 1,20 55 28 
Sommerseil 7,13 706 331 

Amt Steinheim 76,25 11 394 5356 
Bergheim 8,24 1 052 497 
Hagedorn 1,46 110 50 
Kempenfe!drom 6,17 311 178 
Ottenhausen 6,24 555 274 
RoJtzen 5,12 495 254 
Sandeheck 12,44 942 468 
Steinheim, Stadt 24,90 6535 2993 
Vinsebeck 11,08 1334 642 

Amt Vörden 64,18 4 578 2 214 
Altenbergen 8,11 446 209 
Born 2,80 80 38 
Bredenbom, Stadt 13,33 1208 583 
Bremerberg 3,21 157 79 
Eilversen 1,61 82 41 
Großenbreden 1,59 107 53 
Hohehaus 1,98 181 86 
Kleinenbreden 0,86 98 56 • Kollerheck 7,58 666 327 
Löwendorf 5,51 216 91 
Münsterbrack 6,14 202 99 
Papenhöfen 2,57 193 89 
Vörden, Stadt 8,90 942 463 

Ldk.r. Lemgo 580,84 140 9.43 65546 
Bamtrup, Stadt 15,64 4 556 2154 . 
Lemgo, Stadt 35,55 21 627 9 914 
Oerlinghausen, Stadt 9,20 5 976 2722 
Salzuflen, Bad, Stadt 13,76 16 585 6 803 
S<:hötmar, Stadt 4,85 9 051 4104 
Almena 3,93 1144 520 
Alverdissen, Flecken 12,00 1638 768 
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Asemissen 4,35 1490 139 
Asendorf 5,84 331 156 
Asmissen 17,35 1811 881 
Bavenhausen 7,10 783 383 
Bechterdissen 4,90 1 519 740 
Bega 10,58 1 208 511 
Bentorf 5,92 815 370 
Eexterhagen 2,21 463 225 
Eiernsen-Ahmsen 5,90 ' 1269 594 
Eösingfeld, Flecken 10,58 3 501 1641 
Erake i. L. 5,19 4126 2 195 
Bremke 4,09 442 194 
Erosen 1,54 456 213 
Erüntorf 5,32 539 256 
Ehrsen-Ereden 7,05 2 157 992 
Entrup 2,06 525 255 
Er der 4,51 611 286 
Göstrup 6,19 300 150 
Grastrup-Hölsen 7,89 . 1 015 500 
Greste 8,32 1615 158 
Heidelbeck 7,98 611 281 
Helpup 13,45 3 515 1703 
Henstorf 6,01 263 136 
Hillentrup ' 11,43 2612 1 213 
Hohenhausen 8,08 2126 979 
Holzhausen 8,36 2 488 1 212 
Humfeld 4,49 1554 131 
Kalidorf 8,79 1132 541 
Krentrup 4,51 838 415 
Kükenbruch 4,47 428 204 
Langenholzhausen 1,40 1324 622 
Laßbruch 5,12 601 285 
Leese 4,49 659 313 
Leopoldshöhe 1,80 1296 617 
Lieme 6,49 2143 1 043 
Lipperreihe 10,05 1 471 812 
Lockhausen 9,04 2113 1 073 
LoBbruch 1,05 511 270 
Lüdenhausen 7,51 111 351 
Lüerdissen 5,14 679 366 
Matorf 4,51 1 168 560 
Meierberg 5,33 513 284 
Nalhof 1,11 480 225 
Nienhagen 2,46 439 217 
Osterhagen 5,58 15 36 
Papenhausen 3,12 136 14 
Retzen 7,14 1 317 630 
Rott 1,33 422 206 
Schönhagen 14.0S 482 245 
Schuckenbaum 7,43 1 070 516 
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SdJ.welentrup 10,82 1 266 596 
Sell)eck 2,94 392 194 
Silixen 3,64 1 145 549 
Sommerseil 4,75 321 159 
Sonneborn 14,85 1 092 522 
Stemmen 3,77 836 387 
Talle 6,04 1 087 510 
Varenholz, Flecken 4,71 1'007 566 
Voßheide 9,85 1 377 650 
Wahmbeck 4,83 769 372 • Welstorf 7,12 397 192 
Wendlinghausen 8,65 658 297 
Werl-Aspe 6,31 4 294 2 055 
Westorf 5,09 539 274 
Wiembeck 5,Q3 253 "116 
Wülfer-Bexten 7,74 1 584 776 
Wüsten 16,27 2 919 1 379 
Brake, Forstbezirk 8,20 
Hidessen, Forstbezirk 0,28 
Langenholzhausen, Forstbezirk . 16,91 
KadJ.tenhausen 4,33 1 293 618 

Ldkr. Lübbecke 564,55 87 313 41 501 
Lübbecke, Stadt 17,19 10920 4 765 
Amt Alswede 42,95 4 790 2 301 

Alswede 11,45 2 388 1 133 
Fabbenstedt 9,02 742 371 
Hedem 7,40 550 257 
Lashorst 4,60 405 192 
Vehlage 10,49 705 348 

Amt Dielingen-Wehdem 109,98 9 052 4 499 
Arrenkamp 5,52 374 182 
Dielingen 8,00 1 618 763 
Drohne 11,08 602 292 
Haidem 18,91 1 654 881 
Oppendorf 17,18 994 497 
Oppenwehe 30,06 1 968 977 • Wehdem 12,98 1 154 560 
Westrup . 6,26 688 347 

Amt Gehlenheck 52,70 9 607 4 564 
Eilhausen 3,50 582 280 
Frotheim 19,29 2194 1 087 
Gehlenheck 7,83 2394 1 101 
Isenstedt 13,70 2224 1 073 
Nettelstedt 8,38 2 213 1 023 

Amt Hüllhorst 44,93 10 512 4 991 
Abisen-Reineberg 5,15 873 413 
Bröderhausen 3,o4 467 207 
Büttendorf 4,78 804 385 
Holsen 5,13 1 052 487 
HudJ.zen 1,93 96 49 
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Hüllhorst 5,04 1 642 783 
Oberbauerschaft IO,D4 2164 1 033 
Schnathorst 5,62 1 966 930 
Tengem 4,21 1 448 704 

Amt Levern 57,16 4 293 2112 
Destel 8,49 738 348 
Levern 10,73 1563 765 
Niedermehnen 13,20 834 435 
Sundern 7,93 399 204 
Twiehausen 16,80 759 360 

Amt Preußisch Oldendorf 79,66 13 225 6 315 
Blasheim 22,57 3 502 1 661 
Börninghausen 9,97 2177 1 033 
Engershausen 3,46 443 205 
Getmold 7,96 594 296 
Harlinghausen 5,52 680 333 
Holzhausen 12,97 2 514 1184 
Offelten 5,55 512 245 
Preußisch O ldendorf, Stadt 4,24 2 320 I 116 
Schröttinghausen 7,42 483 . 242 

Amt Rahden 159,97 24 914 11954 
Espelkamp, Stadt 18,82 11 230 5 306 
Kleinendorf 12,71 I 955 948 
Preußisch Ströhen 32,54 2 145 1074 
Rahden 7,50 3 591 1 661 
Sielhorst 11,70 799 401 
Tonnenheide 27,92 1 812 879 
Varl 24,91 1 747 861 
Wehe 23,87 1 635 824 

Ldkr. Minden 593,31 193 545 90 174 
Minden, Stadt 28,50 49 183 22 433 
Oeynh ausen, Bad, Stadt 7,30 13 918 5735 

Amt Dützen 47,39 15 934 7 508 
Barkhausen a . d. Porta 7,75 4 090 1 860 
Bölhorst 0,40 868 412 
Dützen 6,15 2 729 1 289 
Haddenhausen 7,71 1 329 620 
Häverstädt 4,90 2 080 992 
Oberlübbe 7,34 1 935 913 
Rothenuffeln 7,93 .2 117 1 057 
Unterlübbe 5,20 786 365 

Amt Hartum 92,87 14 025 6 674 
Eidehorst 3,45 886 414 
Hahlen 9,56 3596 1 676 
Hartum 8,26 1 686 798 
Hille 41 ,90 3 777 I 802 
Holzhausen II 11,38 1 658 805 
Nordhemmern 10,71 1 260 623 
Südhemmern 7,60 I 162 556 
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Amt Hausberge a. d. Porta 115,32 35 641 16 715 
Costedt 5,82 615 281 
Eisbergen 14,71 3 161 1 452 
Hausberge a. d. Porta, Stadt 5,83 4576 2142 
Holtrup 4,54 995 470 
Holzhausen a. d. Porta 8,92 3 434 1 629 
Kleinenbremen 6,64 2 842 1311 
Lerbedt 4,29 2 279 1 060 
Lohfeld 8,20 911 433 
Meißen 4,68 3 119 1 438 • Möllbergen 7,65 1 535 785 
Nammen 9,12 2 594 1194 
Neesen 5,07 2 685 1 230 
Uffeln 11,21 2 974 1429 
Veltheim 11,88 2 465 1 205 
Vennebedt 4,02 904 416 
Wülpke 2,75 552 240 

Amt Petershagen (Weser) 96,70 14 820 7 115 
Buchholz 2,27 171 81 
Eld11gsen 5,55 641 312 
Friedewalde 20,94 1 601 760 
Großenheerse 2,36 135 64 
Hävern 4,66 190 87 
Kutenhausen 4,81 1 397 669 
Maaslingen 6,02 492 248 
Meßlingen 6,48 510 245 
Oven!.tädt 6,37 1 347 655 
Petershagen (Weser), Stadt 17,19 3 768 1 818 
Stemm er 7,41 1284 610 
Südfelde 4,05 467 229 
Todtenhausen 8,59 2 817 1 337 

Amt Rehme 56,99 27 911 13 348 
Dehme 6,53 2 058 1 017 
Eidinghausen 8,02 5 377 2 534 
Lohe 6,59 2 427 1 133 
Rehme 9,60 6 473 3 048 
Volmerdingsen 11,78 4 089 2010 • Werste 6,28 5 111 2 483 
Wulferdingsen 8,19 ' 2 376 1123 

Amt Windheim 148,24 22 113 10 646 
Aminghausen 2,14 416 205 
Bierde 8,33 595 301 
Dankersen 5,56 3486 1642 
Döhren 7,89 869 414 
Frille 7,15 694 329 
Gorspen-Vahlsen 3,87 653 296 
Heimsen 10,57 682 322 
llse 5,94 474 .225 
Userheide 6,00 502 258 
Ilvese 6,94 651 330 
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.Jössen 5,66 367 182 
Lahde 6,71 2 516 1 226 
Letein 3,48 2650 1 286 
Neuenknick 11,43 1 046 518 
Päpinghausen 4,34 430 212 
Quetzen 7,82 941 455 
Ra derborst 3,98 409 195 
Rosenhagen 4,1'1 316 157 
Schlüsselburg, Stadt 7,03 602 261 
Seelenfeld 4,53 295 151 
Wietcrsheim 6,95 1 065 522 
Windheim 7,26 1 464 670 
Wasserstraße 10,48 990 489 

Ldkro Faderborn 596,28 132 701 62 731 
Lippspringe, Bad, Stadt 5o,93 9 071 4 013 
Paderborn, Stadt 44,30 51040 25 703 
Amt Altcnbekeu 108,21 9111 4 289 

Altenbeken 25,93 3 413 01 589 
Benhausen 9,80 936 460 
Buke 16,73 898 432 
Marlenloh 7,34 962 471 
Neuenbeken 17,48 1 488 649 
Schwaney 30,94 1414 688 

Amt Delbrück 134,96 14 215 7 109 
Delbrück, Stadt 4,38 2 644 1 236 
Dorfbauerschaft 16,27 2 269 1 125 
Hagen 18,42 1 596 817 
Ostenland 33,75 2 894 1 465 
Westenholz 31,69 2 389 1 207 
Westerloh 30,46 2 423 1 259 

Amt Kirchbordlen 87,41 9 319 4 585 
Alten o 8,21 1 001 508 
Dahl 17,10 925 457 
Dörenhagen 15,95 855 416 
Kircbborchen 20,58 2 519 1 208 
Nordborehen 9,28 1 439 712 
Wewer 16,29 2 580 1 284 

Amt Schloß Neuhaus 170,46 33 945 17 027 
Elsen 20,21 5 066 2470 
Hövelhof 59,12 8 331 4 532 
Sande 22,75 2 265 1144 
Schloß Neuhaus 25,70 11315 5 645 
Stukenbrock 42,68 6 968 3 236 

Ldkro Warburg ' 513,68 44 147 21175 
Warburg, Stadt 39,16 9 396 4 157 
Amt Borgentreich 154,20 10 906 5 580 

Borgentreich, Stadt 29053 2 542 1 44a 
Borgholz, Stadt 14,06 1257 607 

o Bühne 23,48 1068 522 
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Anweisungen 

Fläche Wohnbevölkerung 
Gebiet qkm insgesamt männlich 

Oaseburg 15,70 1 343 673 
Drankhausen 1,15 76 36 
Großeneder 9,88 860 436 
Körbecke 18,10 913 449 
Lütgeneder 6,40 462 216 
Maprode 5,09 468 237 
Muddenhagen 2,40 257 139 
Natingen 6,05 267 136 
Natzungen 14,35 784 384 
Rösebeck 8,02 609 297 • Amt Dringenberg-Gehrden 114,50 7 097 3 440 
Altenheerse 6,42 364 183 
Auenhausen 3,79 146 85 
Dringenberg, Stadt 22,74 1 401 679 
Frohnhausen 4,52 301 146 
Gehrden, Stadt 15,76 913 445 
Hampenhausen 4,03 57 33 
Kühlsen 2,73 145 72 
Neuenheerse 16,99 1 329 678 
Siddessen 7,81 404 195 
Willebadessen, Stadt 29,71 2 037 924 

Amt Peckelsheim 92,04 5 175 2 546 
Borlinghausen 8,98 466 220 
Eissen 8,09 679 327 
Engar 2,01 261 132 
Fölsen 5,87 195 99 
Helmern 6,50 265 134 
Ikenhausen 3,52 206 103 
Löwen 10,02 428 213 
Niesen 12,23 575 282 
Peckelsheim, Stadt 22,65 1 690 828 
Schweckhausen 10,55 284 146 
Willegassen 1,63 126 62 

Amt Warburg-Land 113,79 11 573 5 452 
Banenburg 12,37 977 467 
Calenberg 3,87 419 193 
Dalheim 3,37 148 64 • Dössei 4,90 597 300 
Germete 4,52 703 314 
Herlinghausen 2,71 407 207 
Hohenwepel 7,21 661 327 
Menne 4,57 652 305 
Nörde 6,43 704 327 
Ossendorf 6,49 1 052 528 
Rimbeck 11,01 1 277 573 
Scherfede 30,60 2 760 1 265 
Welda 9,18 690 326 
Wormeln 6,56 526 256 

Ldkr. Wiedenlnück 499,77 159 734 77 287 
Gütersloh, Stadt 47,67 53 401 24955 
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Anweisungen Al 

Fläche Wohnbevölkerung 
Gebiet qkm insgesamt männlich 

Rheda, Stadt 11,15 14 135 670'2 
Wiedenbrück, Stadt 10,61 14 951 '1 010 
Nordrheda-Ems 16,80 665 349 
Amt Avenwedde 35,21 14 084 1007 

Avenwedde 21,64 8 995 4 448 
Friedridlsdorf 0,31 942 469 
Spexard 13,25 4147 2 090 

Amt Herzehrock 94,95 12 198 5 991 
Clarholz 34,01 3 938 1 971 
Herzehrock 47,18 . 6 412 3 141 
Lette 13,75 1788 879 

Amt Reckenberg 66,34 7865 3 861 
Batenhorst 14,63 1 386 680 
Langenberg 19,63 4 130 2032 
Linteln 21,76 1 360 667 
St. Vit 10,32 989 482 

Amt Rietberg 116,03 19 516 9 601 
Bokel 17,45 1 139 560 
Druffel 9,12 864 427 
Mastholte 12,46 1119 901 
Moese 15,94 1 987 988 
Neuenkirdlen 6,85 3 327 1 564 
Rletberg, Stadt 18,83 5 861 2 915 
Varensell 19,76 2720 1 310 
Westerwiehe 15,02 1 813 916 

Amt Ver! 100,41 22 919 11 811 
Bornholte 17,80 3 187 1 510 
Liemke 26,34 1060 3 425 
Osterwiebc 14,55 1 841 913 
Sende 23,94 4 915 2 986 
Ver! 11,18 5 916 2 917 
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Hier: Regierungsbezirk Arnsberg 

Fläche Wohnbevölkerung 
Gebiet qkm insgesamt männlich 

Reg.-Bez. Arnsberg 7 667,91 3 667 903 1 753 882 
Krf. St. Bochum 121,35 359 971 171 597 
Krfr. St. Castrop-Rauxel 44,19 88 030 42 607 
Krfr. St. Dortmund 271,49 652 025 310 980 
Krfr. St. Hagen 87,42 198 888 94 465 
Krfr. St. Hdmm 24,80 71205 33 052 
Krfr. St. Herne 30,ü4 110 518 51 767 
Krfr. St. Iserlohn 28,33 56 614 26199 • Krfr. St. LüdenschE;id 12,66 58 652 27139 
Krfr. St. I.ünen 37,30 72157 34 656 
Krfr. St .. Siegen 21,59 49 479 23 082 
Krfr. St. Wanne-Eidcel 21,31 108 277 52 467 
Krfr. St. Wattenscheid 23,88 79 812 37 688 
Krfr. St. Witten 46,48 97 390 45 963 

Ldkr. Altena 653,46 169 763 81 922 
Altena, Stadt 21,50 24 021 11 296 
Plettenberg, Stadt 96,40 29 007 14 034 
Werdohl, Stadt 31,21 23 008 11 229 
Herscheid 57,51 4 817 2 336 
N achrodt-Wiblingwerde 29,52 6178 3 041 
Amt Haiver 85,82 19 647 9438 

Haiver 76,84 14 448 6975 
Schalksmühle 8,98 5199 2 463 

Amt Kierspe 66,25 12 608 6 098 
Kierspe 53,90 11 018 5 313 
Rönsahl 12,35 1 590 785 

Amt Lüdenscheid 130,55 26 933 12 938 
Hülseheld 29,62 4 939 2 421 
Lüdenscheid-Land 100,94 21 994 10 527 

Amt Meinerzhagen 113,44 14 985 7 360 
Meinerzhagen 46,92 11 518 5 679 
V albert 66,52 3 467 1 681 

Amt Neuenrade 21,26 8 559 4152 
Dahle 4,30 2 663 1 289 
Neuenrade, Stadt 16,96 5896 2 863 • Ldkr. Amsberg 679,44 134 645 64 321 

Arnsberg, Stadt 26,34 21 833 9 976 
Nehelm-Hüsten, Stadt 34,65 34 726 16 463 
Amt Balve 117,30 10 909 5 394 

Affe In 11,34 780 397 
Altenaffeln 11 ,02 451 228 
Asbedc 1,90 167 82 
Balve, Stadt 14,66 3386 1649 
Bedcum 7,91 1 019 483 
Blintrop 8,11 357 183 
Eisborn 6,74 455 244 
Garhede 20,69 1935 949 
Küntrop 9,37 617 299 
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Anweisungen A l 

Flädle Wohnbevölkerung 
, Gebiet qkm insgesamt männlich 

Langenholthausen 10,92 692 344 
Meilen 1,49 "481 244 
Volkringhausen 1,14 563 292 

Amt Freienobi 114,45 13 540 6 404 
Altenhellefeld 8,81 213 134 
Breitenbruch 8,01 161 16 
Freienobi (Sauerlandj 10,44 4 083 1 898 
Grevenstein 12,61 161 369 
Hellefeld 11,36 511 211 
Herblingshausen 5,93 124 63 
Linnepe 5,65 399 195 
Meinkenbradlt 6,26 198 104 
Oeventrop (Sauerland) 23,58 5555 2 612 
Rumbe<k. 8,21 893 425 
Uentrop 8,91 351 169 
Visbe<k. 4,56 165 82 

Amt Rüsten 132,04 11488 8 564 
Bach um 3,41 513 248 
Bruchhausen (Ruhr) 1,71 2 252 1 018 
Echthausen 8,22 1103 523 
Enkhausen 2,50 418 232 
Estinghausen 2,83 21 12 
Hamen 16,66 I 2061 1 062 
Herdringen 9,19 2 012 915 
Hövel 8,04 451 208 
Holzen 25,45 1 395 110 
Langscheid (Sorpesee) 8,39 1 200 583 
Müsdlede 12,~9 1116 858 
Niedereimer 12,31 1 025 488 
Sterne! 1,23 605 321 
Voßwinkel 12,55 1940 953 
Wennigloh 6,48 644 301 

Amt Sundern (Sau.,rland) 113,69 14 293 6 919 
Allendorf (Sauerland). 13,38 1 052 511 
Ame<ke (Sorpesee) 13,85 181 311 
Endort 21,93 1394 688 
Hagen 15,88 559 255 
Sto<k.um 11,50 1 381 111 
Sundern (Sauerland) 13,14 8 182 3 996 
Westenfeld 9,38 881 412 
Wildewiese 2,61 , 51 29 

Amt Warstein 140,98 21 856 10 541 
Allagen 41,34 2 861 1 409 
Belecke, Stadt 14,58 5190 2 548 
Hirschberg, Stadt 18,03 1 645 195 
Mülheim 5,00 613 301 
Sichtigvor 10,08 1145 812 
Waldhausen 5,51 331 162 
Warstein, Stadt 46,43 9 465 4508 
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, Anweisungen 

Flädle Wohnbevölkerung 
Gebiet qkm insgesamt männlich 

Ldkr. Brilon 790,01 75 750 36124 
Brilon, Stadt 97,22 12 999 6 151 
Obermarsberg, Stadt 21,48 1911 915 
Winterberg, Stadt 48,07 3461 1 519 
Amt Bigge 143,11 15 627 7 482 

Altenbüren 13,92 862 436 
Antfeld • 20,16 793 395 
Assinghausen 8,19 792 357 
Bigge 6,25 3 349 1 663 
Bruchhausen 15,96 1 017 516 • Brunskappel 5,76 364 171 
Elleringhausen 6,95 954 445 
Elpe 9,74 727 375 
Eßhoff 0,66 63 31 
Grimlinghausen 0,71 40 19 
Helmeringhausen 4,63 306 149 
Olsberg 11,57 3199 1 476 
SiedUnghausen 23,84 1 893 847 
Wiemeringhausen 10,02 742 337 
Walmeringhausen 4,77 526 265 

Amt Hallenberg 88,06 6 088 2944 
Braunshausen 9,01 318 163 
Hallenberg, Stadt 34,71 2 438 1 159 
Hesbom 14,18 1 037 518 
Liesen 7,38 649 317 
Züsdlen 22,78 1 646 787 

Amt Medebadl 126.0S 6 587 3 131 
Berge 5,20 119 60 
Deifeld 8,00 333 155 
Dreislar 6,20 297 157 
Düdinghausen 6,89 449 213 
Küstelberg 10,53 223 123 
Medebadl, Stadt 58,96 3 375 1 556 
Medelon 10,21 534 267 
Obersdlledorn 7,59 710 341 
Referinghausen 4,77 302 139 
Titmaringhausen 7,69 245 120 • Amt Niedermarsberg 107,40 16 704 8040 
Bering~ausen 5,89 942 443 
Borntosten 3,59 200 101 
Bredelar 17,85 1 366 641 
Erlinghausen 7,74 852 437 
Giershagen 15,73 1 295 618 
Reddinghausen 5,18 249 105 
Helminghausen 5,19 228 105 
Canstein 5,80 444 212 
Leitmar ·6,12 442 215 
Nledermarsberg, Stadt 16,61 9 640 4655 
Fadberg 12,23 706 339 
Udorf 5,45 340 163 
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Flädle Wohnbevölkerung 
Gebiet qkm insgesamt männlidl 

Amt Niedersfeld 41,40 3 545 1 64R 
Altastenberg 3,54 323 151 
Elkeringhausen 5,80 216 98 
Grönebadl 9,51 572 265 
Hildfeld 4,91 356 172 
Niedersfeld 15,17 1210 552 
Silbadl 2,47 868 410' 

Amt Thülen 117,23 8 828 4 294 
Alme 35,71 1557 748 
Bontkirdlen 5,43 505 230 

"Hoppecke 7,23 1 309 637 
Madfeld 14,53 1155 565 
Messinghausen 9,41 1067 519 
Nehden 4,38 362 176 
Radlinghausen 2,88 107 50 
Rixen 2,50 120 61 
Rösenbeck 10,46 591 290 
Smartenberg • 13,47 933 457 
Thülen 8,64 819 410 
Wülfte 2,59 303 151 

Ennepe-Ruhr-Kreis 413,78 262 067 125 757 
Ennepetal, Stadt 58,79 32 410 15 612 
Gevelsberg, Stadt 11,25 32 011 15 610 
Hattingim, Stadt 8,25 30990 14 664 
Herbede, Stadt 22,21 11523 5 637 
Herdecke, Stadt 24,18 17 539 8 346 
Sdlwelm, Stadt 16,83 34 174 16 133 
Wetter (Ruhr), Stadt 3,89 12 665 5994 
Amt Blankenstein 33,70 25 602 12 200 

Blankenstein, Stadt 0,85 2330 1 088 
Budlhol; 5,81 2 083 989 
Holthau.sen 8.41 1650 814 
Sprockhövel 15,35 8875 4 147 
Welper 3,28 10 664 5162 

Amt Breckerfeld 98,49 11840 5708 
Breckerfeld, Stadt 48,60 .. 5 630 2 714 
Dahl 29,16 5 322 2541 
Waldbauer 20,73 888 453 

Amt Haßlinghausen 36,58 12 828 6 155 
Gennebreck 10,34 2 387 1 153 
Haßlinghausen 14,10 '31~ 3 451 
Hiddinghausen 5,83 1 372 667 
Linderhausen 6,32 1 751 884 

Amt Hattingen-Laqd 56,68 19 680 9 706 
Altendorf 6,16 6 653 3 527 
Bredensdleid-Stüter 17,47 4429 2068 
Niederelfringh~usen 5,49- 265 133 
Oberelfring hausen 7,26 415 186 
Oberstüter 4,68 297 146 
Winz 15,61 7 621 3646 
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Anweisungen 

Fläche Wohnbevölkerung • 
Gebiet qkm insgesamt männlich 

Amt Valmarstein 42,93 20805 9 992 
Asbeck 3,.(3 472 231 
Berge 5,74 1 208 580 
Esborn 10,19 1 710 733 
Silschede 7,23 2 404 1 163 
Valmarstein 8,94 10 133 4 965 
Wengern 7,39 4 878 2 320 

Ldkr. Iserlohn 350,19 191 473 92 848 
Hohenlimburg, Stadt 18,37 26 803 12 843 
Letmatbe, Stadt 37,89 25 978 12 751 • Menden, Stadt · 19,10 28 798 13 814 
Schwerte, Stadt 10,91 24 282 11 565 
Amt Ergste 58,22 10 325 5157 

Berchum 6,42 1 369 723 
Ergste 19,00 3 427 1 634 
Hennen 32,80 5529 2 800 

Amt Hemer 85,67 35 266 17 258 
Becke 5,52 1411 678 
Deilinghofen 18,84 3 297 1 608 
Evingsen 5,96 2 568 1 261 
Frönsberg 6,04 501 226 
Hemer, Stadt 26,99 23542 11 467 
Ihmert 9,08 3 435 1 740 
Kesbern 13,24 512 278 

Amt Menden 79,95 21 941 10 550 
Bösperde 6,19 2996 1453 . 
Halingen 11,06 1 322 660 
Lendrlngsen ' 19,51 11 769 . 5746 
Oesbern 10,83 721 370 
Schwitten 11,60 1 778 860 
Sümmern 15,18 2 517 1 222 
Wimbern 5,57 838 239 

Amt Westboten 40,08 18 080 8 910 
Garenfeld 4,98 1 131 638 
Gelsecke 4,19 1 135 539 
Holzen 7,52 5286 2565 
Lichtendorf 4,88 2 020 972 • Villigst 6,95 1922 952 
Wandhofen 3,14 1 068 499 
Westhofen, Stadt 8,41 5 518 2 745 

Ldkr. Lippstadt 508,13 99193 47 581 
Geseke, Stadt 52,95 12 148 5906 
Lippstadt, Stadt 29,79 38 793 18 017 
Cappel bei Lippstadt 1,84 1 007 482 
Lipperode 5,77 2 518 1 167 
Amt Anröchte 67,52 7 433 3595 

Altengeseke 9,46 768 364 
Altenmellrich 8,02 282 146 
Anröchte 20,07 4208 1 991 
Berge 5,65 577 297 
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Flädle Wohnbevölkerung 
Gebiet qkm insgesamt männlid! 

Klieve 3,44 301 146 
Mellrid! 7,50 625 303 
Rohringhausen 2,57 167 97 
Seringhausen 3,22 99 49 
Uelde . 4,96 292 146 
WaUringhausen 2,64 114 56 

Amt Erwitte 102,85 15205 7 661 
Benninghausen 8,48 2018 I 031 
Berenbrodc 3,45 259 127 
Böckum 3,51 241 120 
Ebbinghausen 2,65 186 93 
Eikeloh 7,74 465 233 
Erwitte, Stadt 17,50 5 048 2 656 
Hellinghausen 3,10 187 97 
Herringhausen 2,05 399 197 
Horn-Millinghausen 3,24 875 390 
Merklinghausen-

Wiggeringhausen 4,26 206 107 
Norddorf 3,34 151 75 
Overhagen 4,32 788 388 
Sm allem 3,55 217 108 
Sdlmerledce 8,18 711 346 
Stirpe 5,55 719 363 
Völlinghausen 7,32 502 255 
Weckloghausen 2,24 67 35 
Westernkotten, Bad 12,36 2166 1 040 

Amt Rüthen 184,47 15375 7 429 
Altenrüthen 6,94 522 238 
Drewer 7,41 536 275 
Effeln 9,47 544 273 
Hemmern 3,77 154 89 
Hoinkhausen 4,71 185 88 
Kallenhardt 22,85 1467 706 
Kellinghausen 4,57 112 54 
Kneblinghausen 15,65 293 147 
Langenstraße-Heddinghausen 7,43 392 194 
Meiste 8,15 343 186 
Menzel 12,45 399 207 
Netteislädt 3,39 129 . 60 
Oestereiden 14,86 758 373 
Rüthen, Stadt 38,45 4 526 2 246 
Suttrop 16,74 4 624 2 104 
Welckede 1,29 41 22 
Westereiden 6,32 350 167 

Amt Störmede 62,95 6 714 3 324 
Bökenförde 6,84 626 306 
Bönnlnghausen 1,81 99 50 
Dedinghausen 4,91 883 445 
Ehringhausen 4,68 642 320 
Bringerfeld 6,47 124 82 
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Anweisungen 

Fläche Wohnbevölkerung 
Gebiet qkm insgesamt mi4IDPcb ,., ,, 

... ··· 
2,sb Ermsinghansen 131 69 

Esbeck 3·,01 501 242 
Langeneicke 8,71 825 405 
)\llönQinghausen 6,74 673 322 
Rixbeck 2,14 635 310 
Störm.ede 15,04 1 575 773 

Ldkr. Meschede 783,23 79 023 37 999 
Amt Best~ig 103,04 14 708 7 132 

Eversberg·, Stadt 24,50 2 725 I 320 • Gevelinghausen 13,98 449 223 
Heringhausen 6,45 894 458 
N11ttlar 10,91 1 820 874 
Ostwlg' 6,91 1 401 658 
Ramsbeck 21,19 2 921 1 473 

' 
Velm.ede 19,10 4 498 2 126 

AmtEslohe 108,89 7 443 3 ti21 
Eslohe 51,16 3 814 1 837 
Cobbenrode 11,51 928 465 
Reiste 28,03 1 441 734 
Wenholthallsen 18,19 1260 585 

• Amt Fredeburg 137,05 9 081 4 371 
Berghausen 26,46 1 292 645 
Bödefeld, Freiheit 1t,78 1 018 472 
Bödefeld, Land 31,02 988 486 
Dorlar 18,21 1 661 824 
Fredeburg, Stadt 13,33 3 220 1 509 
Rarbach 30,26 902 435 

Amt Meschede 161,51 20 432 9 855 
Calle 66,43 4 786 2 342 
Mes'chede-Land 30,35 440 222 
Meschede, Stadt 18,78 13 442 6411 
R~blinghausen 45,96 1764 880 

Amt Smmallenberg 164,52 13 003 6 015 
Fleckenberg . 16,23 1 299 618 
Grafschaft 26,13 2307 I 017 
Oberkirchen 66,54 3 198 1 529 
Scbmallenberg, Stadt 16,62 4 509 2 012 • Warmbach 39.00 1 690 839 

Amt Serkenrode 108,21 14356 7 005 
Oedingen 19,58 1 605 800 
Schllprüthen '23,59 891 445 
Schönholthausen 65,03 11 860 5760 

' Ldkr, Olpe 617,48 99 707 48 661 
Attendorn, Stadt 12,14 11663 5 518 
O!pe, Stadt 12,78 13155 6157 
Amt AUendorn 109,28 11 809 6 22\ 

Attendorn-tand 66,45 8 484 4 554 
Helden 42,83 3 325 1 667 

Amt Bilstein 107,69 19 477 9 38ti 
Elspe 45,~0 10 117 4 884 
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Fläche .Vohnbevölkerung 
Gebiet qkm insgesamt männlich 

Grevenbrüdc 13,69 5 060 2424 
Kirchveischede 31,04 2 301 1 094 
Rahrbach 17,06 1 999 984 

Amt Drolshagen -67,59 8732 4 320 
Drolshagen-Land 59,77 5 578 2 815 
Drolshagen, Stadt 7,82 3 154 1 505 

Amt Kirchhundem 172,77 16 849 8190 
Heinsherg 23,16 958 462 
KirC!hhundem 48,95_ 10 559 5 124 
Kohlhagen 26,36 1267 601 
Lenne 16,75 669 312 
Oberhundern 41,67 1 971 1 037 
Saalhausen 15,89 1 425 654 

Amt Olpe 62,67 5 862 2 943 
Kleusheim 17,61 1 081 526 
O lpe-Land 21,56- 2 902 1450 
Rhode 23,47 1 879 967 

Amt Wenden 72,56 12160 5 946 
Römershagen 11,40 1 107 563 
>V enden 61,16 11 053 5383 

Ldkr. Siegen 628,24 174 981 84352 
Hilchenbach, Stadt 12,79 4345 2 098 
Amt Burbach 119,15 23 530 11158 

Altenseelbach 6,16 1584 128 
Burbach 12,28 3 003 1427 
Gilsbach 8,32 591 278 
Holzhausen 10,59 1584 151 
Lippe 8,74 487 246 
Lützeln 3,99 664 338 
Neunkirchen 5,74 3 BOB 1813 
Niederdresselndorf 6,80 1285 613 
Oberdressein darf 5,43 ' 125 357 
Salchendorf, Amt Burbach 10,33 2 693 1 261 
Struthütten 3,61 1949 B96 
>Vahlbach 12,40 1 716 826 
Wiederstein 5,16 657 307 
>Vürgendorf 10,99 1296 609 
Zeppenfeld · B,OO 14BB '102 

Amt Eiserfeld 20,00 tB 708 89B9 
Eiserfeld 12,41 97B9 4 669 
Gosenbach 2,94 2 370 1164 
Niederscheiden 4,66 6 549 3 156 

Amt Ferndorf 69,09 26 51B 12 in 
Buchen 1,BÖ 233 116 
Burgholdinghausen 13,70 99 50 
Buschhütten 5,94 5 292 2 624 
Eichen 6,61 3653 1 B02 
Fellinghausen 4,36 17B4 B66 
Ferndorf 7,22 3 395 1603 
Kredenbach 5,18 i 735 B05 
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Anweisungen 

Flädle Wohnbevölkerung 
. 

Gebiet qkm insgesamt männlidl 

Kreuztal 4,S1 5 710 2 729 
Krembach 6,40 1 716 651 
Littfeld 6,53 2240 1 073 
Osthelden 4,71 541 256 

Amt Freudenberg 71,23 14 606 6 906 
Almen 3,96 671 414 
Bottenberg 1,63 166 74 
Bühl 2,66 169 66 
Büsdlergrund 7,50 1 729 616 
DirJenbach 2,13 306 154 • Freudenberg, Stadt 10,66 4 409 2 026 
Heisberg 2,01 107 51 
Hohenhain 0,64 236 116 
Langenholdinghausen 6,03 669 329 
Lindenberg 2,31 541 262 
Mausbach 0,65 212 124 
Meiswinkel 2,46 343 170 
Mittelhees 2,03 50 22 
Niederheus!ingen 1,06 162 71 
Niederholzklau 2,02 63 42 
Niedemdorf 6,62 1461 699 
Oberfisdlbach 3,15 607 392 
Oberhees 1,79 50 19 
Oberheuslingen 2,11 417 161 
Oberholzklau 1,61 402 202 
Obersmelden 4,53 990 464 
Flittershagen 3,05 386 162 

Amt Keppel 67,67 9 356 4 447 
Allenbach 6,33 1 745 766 
Dahlbrud:l 4,32 3 366 1 641 
Grund 4,65 236 116 
Hadern 1,43 229 107 
Helherhausen 11,03 460 224 
Lützel 11,05 460 216 
Müsen 6,10 2106 1 021 
Oberndorf 5,00 63 34 
Ochelhausen 3,71 79 39 • Ru<kersfeld 2,63 113 54 
Vormwald 7,43 459 225 

Amt Netphen 175,62 22 942 11366 
Afholderbadl 5,96 154 76 
Anzhausen 6,43 701 334 
Beienbach 3,29 208 93 
Brauersdorf 3,37 245 119 
Breitenbach 2,52 117 61 
Deuz 5,76 1510 756 
Dreis-Tiefenbach 7,39 4 051 2071 
E<kmannshausen 2,30 567 276 
Esdlenbad:l 4,42 329 172 
Feuersbach 4,73 231 116 
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§ 80 BewG 1965 
(S 3203) 

Anweisungen Al 

Fläche Wohnbevölkerung 
Gebiet qkm insgesamt männlich 

Flammersbac:h 3,29 683 328 
Frohnhausen 3,69 190 89 
Gernsdorf 5,86 707 343 
Grissenbac:h 4,ß2 471 216 
Hainehen 10,70 748 363 
Helgersdo,rf 2,38 268 140 
Herzhausen 5,31 321 150 
Irmgarteic:hen 2,51 499 245 
Nauholz 9,56 166 81 
Nenkersdorf 14,26 395 185 
Niedernetphen 6,74 3 038 1 556 
Niedersetzen 2,12 644 313 
übemau 5,84 105 52 
Obemetphen 3,97 1 552 751 
Obersetzen 5,27 598 294 
Olgershausen 1,69 144 68 
Rudersdorf 7,54 1 809 879 
Salc:hendorf, Amt Netphen 6,17 832 412 
Sohlbac:h, Amt Netphen 3,90 103 47 
Unglinghausen 5,43 545 277 
Walpersdorf 9,21 449 206 
Wertbenbach 9,38 562 289 

Amt Weidenau 37,68 42 766 20 8SO 
Birlenbac:h 1,30 791 358 
Bürbac:h 2,82 956 451 
Dillnhütten 0,08 285 143 
Kaan-Marienbom 6,54 3 875 1 942 
Gelsweid 6,38 15 695 7 819 
Seelbac:h 4,05 1 268 609 
Sohlbac:h, Amt Weidenau 1,98 489 245 
Trupbac:h 5,12 1 870 933 
Volnsberg 2,34 168 78 
Weidenau (Sieg), Stadt 7,07 17 369 8 272 

Amt Wilnsdorf 54,82 12'208 5 759 
Eisern 5,82 2 562 1 217 
Niederdielten 5,83 1 868 886 
Oberdielten 4,37 849 415 
Obersdorf 4,44 1 088 501 
Rinsdorf 4,16 151 341 
Wilden 7,30 1 304 609 
Wilgersdorf 11,52 1 975 933 
Wilsdorf 11,38 1811 857 

Ldkr. Soest 531,86 106 855 51169 
Soest, Stadt 26,91 34353 15 682 
Werl, Stadt 24,75 17 912 9 121 
Amt Borgeln-Sc:hwefe 132,64 8233 5686 

Ampen 4,38 817 394 
Balksen 4,02 91 48 
Berwick.e 5,42 331 150 
Blumroth 1,67 56 32 
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Anweisungen 

Flädle Wohnbevölkerung 
Gebiet qkm insgesamt männllc:h 

Borgein 6,65 748 371 
Brackhausen 7,29 274 132 
Dink er 4,61 625 301 
Dorfwelver 3,85 307 134 
Ehningsen 1,60 86 45 
Eilmsen · 3,66 292 99 
Einecke 3,77 238 122 
Eineckerhalsen 1,46 135 61 
Enkesen bei Paradiese 2,32 189 102 
Epsingsen 2,36 105 48 
Flerke 3,74 330 165 
Hattrop 3,96 349 160 
Hattropholsl'n 2,16 123 54 
Katrop 3,81 123 72 
Klotingen 6,09 394 196 
Meckingsen 2,44 211 106 
Meiningsen 4,49 353 164 
Merklingsen 2,91 112 53 
Nateln 6,16 219 100 
Ostönnen 5,70 !?52 467 
Paradiese 1,50 46 26 
Reckllngsen 4,36 238 121 
Röllingsen 1,98 93 46 
Sc:hwefe 4,88 549 268 
Stocklam 2,32 248 124 
Thöningsen 4,75 179 94 
Vellinghausen 4,40 316 158 
Welver 7,32 2 447 1143 
Weslam 6,59 657 330 

Amt Bremen 52,67 6 428 3 132 
Bilme 1,29 81 41 
Bittingen 2,61 95 46 
Blumenthai 1,60· 58 34 
Bremen 3,71 1 033 477 
GerUngen 2,13 44 19 
Hö!ngen 8,27 849 427 
Hünningen 4,27 333 169 
Lüttri~en 1,99 615 306 
Niederense 6,84 1 740. 840 
Oberense 4,20 165 73 
Parsit 1,36 263 130 
Ruhne 3,86 361 177 
Sieveringen 3,93 279 146 
Valbringen 1,08 99 48 
Wartringen 5,52 413 199 

Amt Körbecke 123,36 6 657 3 149 
Berlingsen 6,35 179 88 
Brüllingscn 1,50 204 99 
Büecke 3,62 125 63 
Deledce (Möhnesee) 22,51 473 225 
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Anweisungen Al 

'Fuid1e 
.. 

Wohnb;völkerung · 
q.ebi~et qkm insgesamt männlim 

"- l "'··· 

Erntrap 6,73 447 198 
Ellingsen 4,08 121 68 
Günne (Möhnesee) 14,59 1 073 524 
Hewlngsen 4,57 210 99 
Körbecke (,Möhnesee) ~5,02 1 719 797 
Stod<.um (Möhnesee} 8,71 327 161 
Theiningsen 3,69 139 63 
Völlinghausen (Möhnesee) 21,82 777 347 
Warne\ (Möhnesee) 5,05 514 250 
Westrim 1,91 69 35 
Wippringsen 3,20 280 132 

Amt l.ohne 63,45 6971 3271 . 
Bergede 1,18 148 70 

, Beusingsen 4,61 232 121 
Deiringsen 3,13 327 159 
Elfsen 3,05 181 89 
Enkesen im Klei 3,03 154 76 
Heppen 2,97 229 104 
Herringsen 6,69 169 81 
Hiddingsen 2,50 128 63 
Leudringsen 1,50 88 38 
Lohne 11,93 1 080 497 
Müllingsen 5,02 387 193 
Neuengeseke 5,85 510 250 
qpmünden 3,67 222 113 
Rup\oh 2,53 . 75 33 
Sasstmdoif, Bad 5,79 3 041 1 384 

Amt Oestinghausen 50,98 8 762 4 302 
Settinghausen 5,93 573 278 
Ei<ke1born 5,42 3 672 1 845 
Heintrop-Büninghausen 5,90 464 241 
Hovestadt 2,02 . 935 437 
Hultrop 3;70" 404 188 
Krewinkel-Wiltrop 2,83 141 68 
Lohe 2,91 253 130 
Niederbauer 5,.16 269 125 
Nordwald 4,55 145 73 
Oestinghausen 2,85 842 385 
Ostinghausen. 3,67 585 293 
Smoneberg 6,05 479 239 

Al!lt Wer~ 55,10 13 5j9 6 626 
Iindberg 3,67 284 137 
Holturn 5,42 491 257 
Illingen 1,70 317 163 
Mawl<ke 3,64 285 148 
Niederbergsfraße 2,28 201 96 
Oberbergstraße 2,20 147 78 
Ostbüderim 2,90 531 263 
Sthei.dingen 7,69 830 408 
Schlü<kingen 4,02 181 104 
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Anweisungen 

Fläche Wohnbevölkerung 
Gebiet qkm insgesamt männlich 

Westbüdericn 5,84 897 413 
Westönnen 8,95 1 956 942 
Widcede 4,54 7 009 3 421 
Wiehagen 2,25 404 196 

Ldkr. Unna 453,27 227626 110 440 
Kamen, Stadt 10,57 21 263 10 108 
Unna, Stadt 20,00 30 949 14 473 
Punt Fröndenberg 67,60 18 558 8 981 

Altendorf 4,06 342 168 
Ardey 2,87 858 408 • Bausenhagen 3,88 336 179 
B~ntrop 5,41 384 197 
Billmerlch 6,37 1 356 677 
Del!wig 2,64 1 440 694 
Frömern 5,78 634 300 
Fröndenberg, Stadt 11,24 9138 4 323 
Frohnhausen 1,30 297 159 
Kessebüren 3,99 300 166 
Langschede 0,73 1274 636 
Neimen 1,21 305 149 
Ostbüren 6,51 600 312 
Stentrop 2,13 197 94 
Stridcherdidce 5,16 602 285 
Warmen 3,73 495 234 

Punt Pelkum 102,99 68959 33'122 
Altenbögge-Bönen 10,22 15 502 7614 
Bergkamen 7,98. 13 448 6 586 
Derne 2,51 '1'1 31 
Heil 6,79 '127 375 
Herringen 10,30 14 631 7113 
Lerche 6,58 530 270 
Nordbögge 4,88 1 092 538 
Osterbönen 3,84 179 88 
Overberge 8,17 1 673 847 
Pe!kum 8,79 3 434 1660 
Rottum 2,33 116 61 
Rünthe 5,88 7104 3.444 • Sandbochum 6,00 440 205 
Weetfeld 5,04" 274 17'1 
Westerbönen 4,02 332 1'13 
Wiescherhöfen 9,67 9 300 4 540 

Punt Rhynern 127,46 24 545 11822 
Allen 9,05 I 408 214 
Berge 8,68 3 738 1 7'10 
Braam-Ostwennemar 9,36 4 316 2 085 
Bramey-Lenningsen 9,'11 1186 581 
Fli<!rich 5,25 481 221 
Freiske 3,38 143 6"1 
Frlelinghausen 2,57 84 41 
Haaren 3,64 379 184 

65 -56-



§ 80 BewG 1965 
(S 3203) 

Anweisungen Al 

Flädle Wohnbevölkerung 
Gebiet qkm insgesamt männlid! 

Hilbeck 9,94 861 411 
Norddinker 5,62 396 193 
Osterflierid! 9,11 125 344 
Osttünnen 5,55 591 318 
Rhynern 5,90 1959 895 
Sd!mehausen 4,15 211 155 
Sönnern 3,15 569 266 
Süddinker 5,42 325 153 
Uentrop 1,63 924 441 
Vödtinghausfi!n 2,34 103 56 
Warnbeln 5,21 338 169 
Werries 4,44 3994 1931 
Westtünnen 6,12 2136 1 321 

Amt Unna-Kamen 124,63 63 352 31334 
Afferde 5,21 804 398 
Heeren-Werve 10,01 9 319 4 606 
Hemmerde 16,11 1 926 928 
Hengsen 8,03 1103 558 
Holzwick.ede 9,16 10 054 4 824 
Lünern 1,53 1198 594 
Massen 9,09 9 326 4116 
Methier 4,80 2 828 1356 
Mühlhausen 5,51 646 305 
Niederaden 3,51 1185 592 
Oberaden 1,21 12 389 6 215 
Opherdidte 4,62 831 413 
Siddinghausen 2,66 200 95 
Stodtum 3,01 212 130 
Südkamen 2,82 686 330 
Uelzen 4,85 455 228 
W asserkur! 3,61 596 219 
Weddinghofen 1,85 6 550 3 296 
W esthemmerde 3,38 100 45 
Westick bei Kamen 4,16 2 818 1 366 

Ldkr. Wittgenstein 488,01 43 802 21 026 
Berleburg, Stadt 25,19 6 444 2 851 
Laasphe, Stadt 10,35 5 600 2113 
Amt Berleburg 211,26 16 394 1821 

Alertshausen 4,41 345 111 
Arfeld 12,.56 921 428 
Aue 5,29 1 203 511 
Balde 4,19 316 134 
Beddelhausen 8,16 449 200 
Berghausen 14,01 1 182 569 
Birkefehl 4,86 356 180 
Birkelbad! 6,19 1 111 415 
Diedenshausen 5,90 364 182 
Dotzlar 6,36 691 338 
Eisoff 22,52 860 405 
Girkhausen 12,34 921 446 
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Ailwelsungen 

. 
Flllche Wohnbevölkerung 

Gebiet qkm insgesa~t ~ännFdl 

Hemschlar 3,78 299 141 
Langewiese ·2,53 388 183 
Mollseifen. 0,47 106 46 
Neuastenberg 2,68 411 191 
Ra11mland 5,58 943 ' 460 
Richstein 8,06 448 215 
Rinthe 4,0~. 166. 82 
Sassenhausen 5,96 231 116 
Schüllar 4,94 273 121 
Schwarzenau- 5,49 931 431 • Stünzel 2,48 102 51 
Weidenhausen 4,94 322 157 
W emlighausen 8,28 579 274 
Wingeshausen 11,52 .1 569 786 
Womelsdorf. 2,35 245 118 
Wunderthaus!ih 8,39 656 33!).. 
Sayn-Wittgenstein-Berleburg, 
Gutsbezirk 88,36 

Amt Erndtel:irüdc 23,54 5 727 2 875 
Benfe ' 1,26 340 163 
Erndtebrüdc 14,24 4 801 2 431 
Schameder 5,05 493 240 
Zinse 2,99 93 41 

Amt Laasphe 151,o7 9 637 4 706 
Amtshausen 1,21 134 66 
Banfe 8,11 1 254 589 
Bermershilusen 2,12 184 94 
Bernshausen 0,89 97 \ 42 
Feudlngen 8,73 p67 1272 
Fische!badJ. 4,92 773 ' 359 
Großenbach 0,67 59 29 
Hfi!iligenborn 0,72 21 11 
Herbertsbausep. 2,31 281 136 
Resseibach 3,68 s26 244 
Holzhausen 1,91 59 29 
' < 

0,24 162 ~unllh Wlttgen·stein 89 
·Ni!)olierlaasphe 3,46 1177 578 • Oberndorf 1,93 488 240 
Puderbach 5,50 410 201 
Rüdcershausen 1,12 382 191 
Rüppershausen 1,56 287 139 
Saßmannshausen 0,47 194 95 
Steinbach 0,89 97 54 
Volkholz 1,31 366 188 
Weide 0,88 113 60 
;>ayn-Wittgenstein- Hohenstein, 
Gutsbezirk . 98,47· 
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Anweisungen 

Hauptfeststellung der Einheitswerte des 
hier: Bauarten bei den Vervielfältigern der Anlagen 

BewG 1965 

(Erl. FinMin NW vom 17. Januar 1967- S 3203-

1. Für eingesdwssige massive Gebäude in 
führung gelten die Vervielfältiger unter 
Anlagen 3 bis 8 BewG 1965. Weder der 
siges Gebäude" noch der Begriff .. 
sind im Bewertungsgesetz oder in den 
erläutert. 

In den Erläuterungen zur Grundstü~beschreibung für be
baute Grundstücke (SachwertverfaJyen) - EW 107 - ist 
jedoch unter Textziffer 14 Abs. 2 "6ie Abgrenzung der ein
geschossigen von den mehrges,dwssigen Bauten geregelt. 
Das dort Angeführte gilt auch/ür die Abgrenzung der ein
geschossigen Gebäude von d~ mehrgeschossigen Gebäuden 
im Ertragswertverfahren. DAnach ist ein Gebäude mit nur 
einem Vollgeschoß eing~cb.ossig. In einem Vollgeschoß 
müssen alle Seitenwändf mindestens 2,50 m hoch sein. Ein 
Gebäude mit ausgebal}'tem Dachgeschoß, das landläufig als 
anderthalbstöckiges ßebäude bezeichnet wird, ist deshalb 
nur dann zweigesd).6ssig, wenn die von der Dachfläche be
grenzten Seitenfläplen (Dachschrägen) der Räume im Dach
geschoß auf w~igstens zweineinhalb Meter hohen senk
rechten Seiten änden aufsitzen. Das Kellergeschoß bleibt 
unberück:sicht' t. 

,.Leichte Ba ausführung" im Sinne des Buchstaben B der An-
· lagen 3 b' 8 BewG 1965 ist bei Massivbauten anzunehmen, 
wenn di!l' Außenmauern ohne Putz weniger als 20 cm stark 
sind. die Gebäude unterkellert oder nicht unterkellert 
sind, · t für diese Entscheidung ohne Bedeutung. 

2. e Vervielfältiger nach Buchstabe B der Anlagen 3 bis 8 
Be G 1965 sind auch bei in Fertigbauweise oder in Fertig-

ilbauweise errichteten Gebäuden anzuwenden. 

§ 80 BewG 1965 
t5f'3203) 

/ A2 

·~ ~~~ 
~ V • l~ • ~ .'l'b 

~- Al ~ \8U 
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.Anweisungen 

Hauptfeststellung der Einheitswerte des Grundvermögens; 
hier: Bewertung der Ein- und ZwelfamUienhäuser im 

Ertragswertverfahren; Vervielfältiger 

(Erl. FinMin NW vom 30. Januar 1967- S 3203-4- V 1) 

Der Gesamtverband gemeinnütziger Wohnungsunternehmen 
hat die Frage aufgeworfen, wie die von den Wohnungsunter
nehmen zur Vermietung bestimmten Ein- und Zweifamilien
häuser zu bewerten sind. Der höhere Wohnwert der Woh
nungen in diesen Häusern gegenüber den Mietwohnungen in 
Mehrfamilienhäusern komme bereits in der (Kosten-)Miete 
zum Ausdruck. Es erscheine deshalb nicht gerechtfertigt, auf 
diese Einfamilienhäuser und Zweifamilienhäuser die höheren 
Vervielfältiger aus Anlage 7 bzw. 8 zu § 80 BewG 1965 an
zuwenden. Es solle deshalb für diese Grundstücke im Ver
waltungswege die Anwendung der Vervielfältiger für Miet
wohngrundstücke zugelassen werden. Der Bundesminister der 
Finanzen hat den Gesamtverband gemeinnütziger Wohnungs
unternehmen dahin beschieden, daß es sid:t mit dem Gesetz 
nid:tt vereinbaren lasse, Ein- und Zweifamilienhäuser nid:tt 
mit den Vervielfältigern nad:t den Anlagen 7 und 8 zu § 80 
BewG, sondern mit den Vervielfältigern für Mietwohngrund
stücke zu bewerten. Entspred:tende Anträge von Wohnungs
unternehmen sind deshalb abzulehnen. 

32 Bew-Kartei NW, Dezember 1967 
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Anweisungen 

Hauptfeststellung der Einheitswerte des Grundvermögens 
auf den 1. Januar 1964; 

hier: Einordnung in die Gebäudeklasse für eingesdlosslge 
oder mehrgesdlossige Gebäude bei Gebäuden am Hang 

. S3208-10-V1 
(Erl. FinMin NW vom 18. Dez. 1967 - S 3203 _ 7 _V 1 l 

Hinw'eis ~uf C 7 zu § 85 BewG 1965. 

66 Bew~Kartei NW, 1. Erg-Lfg (Mal 1968) -1~ 

§ 80 BewG 1965 
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Hauptfeststellung der Einheitswerte des Grundbesitzes auf 
den 1. Januar 1964; 

hier: Eingruppierung von Gebäuden ln die Gebäudeklassen 
2.31 und 2.34 der Anlage 14 BewRGr 

(Erl. FinMin NW vom 27. Juli 1971 - S 3208-24- VC 1) . . 
Hinweis auf C 24 zu § 85 BewG 1965. 

311 Bew-Kartel NW, 6. E!rg.-Ug. (Februar 1972) -1-

§ 80 BewG 1965 
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Anweisunge~ 

Ha,uptfeststellung der Einheitswerte des Grundve~mögens im 
Hauptfeststellungszeitraum 1964; 

hier: Bewertung der in Fertigteilbauweise erridlteten Ge
bäude 

S 3203 - 3 - VC 1 
(Erl. FinMin NW vorn 20. August 1973- S 

3208 
_ 

6 
_ VC 

1
) 

Mit dem B-ezugserlaß' vorn 17. Januar 1967- S 3203- 3-
V I -war angeordnet worden, daß die Vervielfältiger nach 
Buchstabe B der Anlagen 3 bis 8 BewG 1965 auch bei in Fer
tigbauweise oder in Fertigteilbauweise errichteten Gebäuden 
anzuwenden sind. Diesen Erlaß hebe ich hiermit auf. An seine 
Stelle tritt folgende Reqelung : 

.. Das Bewertungsgesetz 1965 enthält in den Anlagen 3 bts 8 
unter Buchstabe B besondere Vervielfältiger für eingeschos
sige massive Gebäude in leichter Bauausführung. Uber die 
Begriffe ,eingeschossig' und ,leimte Bauausführung' sind in 
der Praxis Zweifel entstanden. 

Die Abgrenzung der eingeschossigen Gebäude von den rnehr
geschossigen Gebäuden ergibt sich im Fall der Bewertung im 
Sachwertverfahren aus den Erläuterungen zur Grun.dstücks
beschreibung für bebaute Grundstücke (Sachwertverfahren) 
-Vordruck EW 107- unter Tz. 14. Sie soll auch im Fall der 
Bewertung im Ertragswertverfahren maßgebend sein. 

Die Bezeichnung ,leichte Bauausführung' bezieht sich auf die 
Konstruktion des Gebäudes. Bei Massivbauten liegt eine 
leichte Bauausführung vor, wenn die Außenmauern - ohne 
Putz gernessen - weniger als 20 crn stark sind. 

Gebäude, die in Montagebauweise errichtet wurden (Fertig
häuser, Fertigteilbauten), sind je nach ihrer Bauart und Kon
struktion .den Gruppen A, B oder C der Anlagen 3 bis 8 BewG 
f965 zuzuordnen. Es gehören 

1. zur Gruppe A Gebäude aus Mauerwerk-, Stahl-, Stahl
beton- oder Betonfertigteilen; soweit sie nicht unter Nr. 2 
fallen. 

2. zur Gruppe B Gebäude aus großforrnatigen Leichtbeton~ 

pldtten (z. B. Birnsbetonplatten, Porenbetonplatten) oder 
aus ähnlicilen Platten, wenn die Außenwände - ohne 
Putz gernessen - w'eniger als 20 crn stark und die Ge
bäude höchstens zweigeschossig sind. 

3. zur Gruppe C Gebäude aus Holzfertigteilen mit massiven 
Fundamenten. 

Die im Sachwertverfahren zu bewertenden Gebäude aus 
Mauerwerk- oder Stahlbetonfertigteilen sind hinsichtlich ihrer 

735 Bew-Kartei NW, 13. Erg.-Lfg. (Juli 1981) e Ersatzblatt e - I -

§ 80 BewG 1965 
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Jlinwels auf C CO 
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Anweisungen -

Lebensdauer den M~ssivgebäud~n gleichzusetzen. Sie sind 
daher unter Nr. 1 der Ubersid:!t in Absdm. 41 Abs. 2 BewRGr 
einzugliedern. Massivgebäude aus großformatigen Betonplat
ten (Fertigteilen) fallen nur dann unter Nr. 3 der Ubersicht 
in Abschn. 41 Abs. 2 BewRGr, wenn es sich um leidite Bau
elemente (z. B. Porenöetonplatten) handelt, die üblicherweise 
bei Behelfsbauten, Schuppen, Ställen, Garagen und ähnlichen 
Gebäuden verwendet werden. • 

• Der lie~ugserlaß war in Anweisung A Z (Kon,rollblatt 31) wieder· 
gegeben. 

735 e Ersatzblatt e - Z -
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Anweisungen 

Einheitsbewertung des Grundvermögens; 
hier: . Abgrenzung der eingeschossigen von den mehrgeschos

sigen Gebäuden, .Begriff des Vollgeschosses und des 
Dachgeschosses 

(Erl. FinMin NW vom 7. Januar 1977-

S 3208 - 28 - V A 4) 
S 3208- 10- VA 4 
S 3202 - 7 - V A 4 . 

Hinweis auf C 40 zu § 85 BewG. 

638 Bew·Kartei NW, 11 . Erg.-Lfg. (De2. 1917) -1-
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Anweisungen 

Einheilsbewertung der in Fertigbauwelse erridtteten Ge
bäude; 
V ervielfllltlger 

Im wesentlichen gleichlautend! 

Rdvfg. OFD Düsseldorf vom 31. Januar 1975 - S 3203 A 
- St 211 . 

. Rdvfg. OFD Köln vom 27. November 1974 - S 3203 - 1 -
St 211 
Rdvfg. OFD Münster vom 17. Dezember 1974 - S 3203 -
4- St 21-33 
Die Oberfinanzdirektion Berlin hat für die Zuordnung zu den 
Gruppen A, B oder C der Vervielfältiger-Tabellen Unter
suchungen über Bauart und Konstruktion der in Berlin ge
bräuchlichsten Fertighä user angestellt und das Ergebnis 
ihren Finanzämtern durdt Rundverfügung mitgeteilt (vgl. 
nachfolgende UbersidJ.t) . Im bitte, bei der Bestimmung der 
Vervielfältiger für Fertigbauten entspredJ.end zu verfahren, 
soweit gleiche Haustypen zu bewerten sind. 

Hinwels audt auf NfD A 21 

NID 142 Bew-Karlei NW, 13. Erg.-Lfg . (Juli 1981) e Ersatzblatt e -1-: 
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Anweisungen 

Einheitsbewertung der in Fertigbauweise errh:hteten Ge
bäude; 
Vervielfältiger 

Vgl. 

Rdvfg. OFD Düsseldorf vom 24. April 1981 - S 3203 - 2 
· - St 21 H 
Rdvfg. OFD Köln vom 25. März 1981- S 3203- 1-St 211 
Rdvfg. OFD Münster vom 30. März 1981 - S 3203 - 4 
- St 21-33 

Die Oberfinanzdirektion Berlin hat die Zusammenstellung 
der in Berlin gebräuchlichen Fertighäuser nach dem derzeiti
gen Stand neu erstellt. Ich übersende einen Abdruck dieser 
neuen Zusammenstellung und bitte, in den Bezugsverfügun
gen entsprechende Hinweise anzubringen. 

Und 

Vgl. 
Rdvfg. OFD Düsseldorf vom. 29. Juni 1982- S 3202- 2 -
St 21 H 

Rdvfg. OFD Köln vom 3. Juni 1982- S 3203- 1-St 211 

Rdvfg. OFD Münster vom 16. Juni 1982 - S 3203 - 4 -
St 21-33 

Zu der mit der Bezugsverfügung vom 24. April 1981 über
sandten Zusammenstellung der Fertighäuser hat die Ober-
finanzdirektion Berlin das Folgende mitg~eilt : / 

· Die Firma . Alpine-Haus• hat die Wandstärke ihrer 
aus Thermobeton gefertigten Häuser ab Herbst 1980 
auf 20 cm erhöht. Damit sind die Häuser aus dieser 
Fertigung in die Gruppe .A" einzureihen. 

Außerdem liefert die gleiche Firma neuerdings Häuser 
mit der Bezeichnung .Alpine-Hobby-Haus•, die für 
den Ausbau durch den Erwerber vorgesehen sind. 
Das Materital der tragenden Wandkonstruktion besteht 
bei diesem Haustyp aus Holz. Es handelt sich somit 
um Häuser, die in die Gruppe .,c· der Ahlagen 3 bis 
8 B~wG 1965 einzureihen sind. 

Die nachstehende Ubersicht ist entsprechend ergänzt. 

NfD 147 Bew'Kartei NW, 14. Erg.-Ug. (Okt. 1982) e Ersatzblatt • - 1-

§ 80 BewG 1965 
(S 3203) 
NfDA2 



Firma Grundtyp Material der tragenden FassadenausfUhruns -
Bezeichnung Wandkonstruktion Gruppe der Anl. 

3-8 BewG 1965 

AFW - Selbst- Ludwigshafen Massiv-Systemsteine Putz- oder Fertigfassade B 

bau haus Sommerweg 3 Massiv-Systemsteine Putz- oder Fertigfassade B 

Parkstraße Massiv-Systemsteine Putz- oder Fertigfassade B 

Alfa-Haus Typ D Gasbetonsteine Putz B 
- ---

E 25 qm stark zuz. Putz ll 

s 1 Putz Putz B 

Alpine-Haus Nord. Winkelbgl. Typ 1223 Thermobeton ~ Putz 0 A ~ B 
~ 

.., 
2:: "" "" ~ -r- -r-- -
~ ~ ~ 

Rechteckhaus Typ 1130 Thermobeton -e E Putz -e A -e B 
" <.> " :;: :r: 0 :r: f--

-D N 
-D -D B i Alpenhaus 1980 Thermobeton "' Putz .. A "' 

Alpine-Hobby-Haus Holz c 

• Badener Haus Winkelhaus 102-107 Großflächentafeln Kunstharzputz c 

Landhaus L H 2 Holz Großflächentafeln Kunstharzputz c 

Vorzugsatelier VA 100 II Großflächentafeln Kunstharzputz c 
• 

Bartscher Haus Typ 140 A Großflächentafeln Kunstharzputz c 

Typ 155 B Großflächentafeln Kunstharzputz c 

• 



-
Uberslcht über die in Berlln gebräuchlichsten Fertighäuser 

Grundtyp Material der tragenden 
Einreihung in der 

Firma Fassadenausführung Gruppe der An!. 
Bezeichnung Wandkonstruktion · J.--tl BewG 1965 

. Sondertyp Großflächentafeln Kunstharzputz c 
- ' 

Bau-Fritz-Haus Blockhaus C 128 Holz-Fachwerk Blockhaus c 

Blockhaus L 138 Holz-Fachwerk Blockhaus c 
•, 

Blockhaus K 165 Holz-Fachwerk Blockhaus c 

Baumeister-Haus Typ 2/25 Mass. Mauerwerk Ziegelvorsatzschale A 

Typ 6/15 u. Az Mass. Mauerwerk Ziegelvorsatzschale A 

Ba ur-Haus- TypBS 10 Holzgroßtafel Putz c 

Schwaben · Typ BS 6 Holzgroßtafel Putz c 

indiv. gepl. Haus Holzgroßtafel Putz c 

BG.Komfort- Arizona S Holzfachwerk Putz c 

Bungalow Nevada S Holzfachwerk Putz c 

Florida L 5 Holzfachwerk Putz c 

Bickei-Bau-Haus HBllil Holzrahmenkonstr. Putz c 

HK158 Holzrahmenkonstr. Putz c 



Grundtyp Material der tragenden Einreihung in der 
Firma Bezeichnung Wandkonstruktion Fassadenausführung Gruppe der An!. 

· 3-8 BewG 1965 

JW 261 Holzrahmenkonstr. Putz c 

Bien- Haus Vorschl. 123 Holzrahmenkonstr. Putz - c 
I 

Vorschl. 211 Holzrahmenkonstr. Putz c 

Vorschl. 402 Holzrahmenkonstr. Putz c 

Breisgau Haus Kaiserstuhl Holzrahmenkonstr. Putz- oder Holzverschalung c 

Tuniberg Holzrahmenkonstr. Putz- oder Holzverschalung C-

Löwenstein Holzrahmenkonstr. Putz- oder Holzverschalung c 

Thurney Holzrahmenkonstr. Putz- oder Holzverschalung c 

Schloßberg Holzrahmenkonstr. Putz- oder Holzverschalung . c 

Schauinsland Holzrahmenkonstr. Putz- oder Holzverschalung c 
' Königstuhl Holzrahmenkonstr. Putz- oder Holzverschalung c 

Büro für Bau- KE 117 W 37 Großwandelement Blähton Verblendung- Ziegel B 

technik Endom KED-090W37 Großwandelement Blähton Verblendung- Ziegel B 

Typ Klecken Großwandelement Blähton Verblendung- Ziegel B 

• • 



-.... . "' 
Firma 

Clift-Haus 

I 

Deut~che Fach-

werkhäuser 

Eigen bau-Ver-

triebsges. 

Elba-Haus 

Engelhardt-Haus 

-
Ubersicht über die in Berlln gebräuchlichsten ~ertighäuser 

Grundtyp Material der tragenden Einreihung in der 
Bezeichnung Wandkonstruktion Fassadenausführung Gruppe der An!. 

3-8 BewG 1965 

KR116 Hartschaumpl. Putz · c . 
KR142 Hartschaumpl. Putz c 

KR 120 und KR 132 Hartschaumpl. Putz c 

W165 Hartschaumpl. Putz . c 

Typ 705 Holzfachwerk Putz B 

Typ 704 ausgefacht Putz B 

Stadthäuser ausgefacht Putz B 

Selbstb. Typ ~78 Porenbetonblöcke Putz B 

Typ 832 Porenbetonblöcke Putz B 

Typ 1277 Porenbetöbblöcke Putz B 

Typ Offenburg Holzfachwerk Putz c 

Typ Heidenheim Holzfachwerk Putz c 

Typ Mannheim Holzfachwerk Putz c 

Vorschlag 1 Holzfachwerk Putz c 



Grundtyp Material der tragenden ~.U. ll~-I.UWUI§ U l \A.'I;;' 

Firma Bezeichnung Wandkonstruktion Fassadenausführung Gruppe der Anl. 
~BewG1965 

Vorschlag2 Holzfachwerk Putz c 

Vorschlag 3 und 4 Holzfachwerk Putz c 

Euro-Haus Typ 9/99 Großtafel in Holzrahmen Putz c 

Typ9/114KA Großtafel in Holzrahmen Putz c 

Typ 10/133 Großtafel in Holzrahmen Putz c 

Ernorrn-Haus Typ 120W Holzrahmen Putz c 

Typ 110 Holzrahmen Putz c 

Typ 145 Holzrahmen Putz c 
: 

Fingerhut Haus Typ870-e-L Holzständerwerk Putz c 
' 

TypC 95 Holzständerwerk Putz c 
. 

Studio Haus 102 Holzständerwerk - Putz c 

Fischer-Haus Typ Staffelsee 2-97 Holzrahmenkonstr. Holz und Putz c 
•. 

Typ Frankenland Holzrahmenkonstr. Holz und Putz c 

France 1 D I 129 Holzrahmenkonstr. Holz und Putz c 



~ 
Ubersicht über die in Berlln gebräuchlichsten Fertighäuser 

s Grundtyp Material der tragenden Einreihung in der - Firma Fassadenausführung Gruppe der Anl. .... Bezeichnung Wandkonstruktion 
"' ~BewG1965 

' ~ 

~ Fürth B 6-142 Holzrahmenkonstr, Holz ~nd Putz c 
!!: 
!. Franken-Haus Typ2003 Holzrahmenkonstr. Holz und Putz c 
~ Typ Wi 130 Holzrahmenkonstr. Holz und Putz c 
!"' 

~ 
~· Typ2005/2 Holzrahmenkonstr. Holz und Putz c ... 
? 
~ 

Frick-Haus Vorschlag 1 Holzfachwerk Putz c 
~ 

Vors~hlag 4 

~ 
Holzfachwerk Putz c 

TypMainz Holzfachwerk Putz c 

Fertigbau-Fritz Modular MF 120 A Holzskelett Putz und Schindeln c 

Modular MF 151 B Holzskelett Putz und Schindeln c 

... Solax Holzskelett Putz und Schindeln c 

Geba-Haus Typ 108 Holzrahmenfachwerk Putz c 

Typ 113 Holzrahmenfachwerk Putz c ZcnCIIl -w = 0 N C 
Winkelhaus Holzrahmenfachwerk Putz c >8 = - CD 

N ~ 
Golf-Pk-Haus Sp 180/SOWT Holzverbundkonstr. Putz c c;'l ,... 

CQ 

= ~ 



a..;,ndtyp 
Firma Bezeichnung 

A 156/60 WT 

3 A 172/62 PT 

Haadce + Haadce- T 151 

Haus 103AL 

' E 118AF 

Hanse-Haus Typ W 123 

. EWG-Haus 

I Korsar 7/9 

R 134/8 

Hebel-Haus Domus 117 

Casteil 145 D . 
Domicilll4/68 DA 

Heiniein-Haus Typ Fut':lra 
I 
0> 

I W130 

, 
Material der tragenden 

Fassadenausführung Wandkonstruktion 

Holzverbundkonstr. Putz 

Hcilzverbundkonstr. Putz 

Holzfachwerk Verblender 

Holzfachwerk Verblender 

Holzfachwerk Verblender 

Holzrahmenkonstr. Putz 

Holzrehmenkonstr. Putz 

Holzrahmenkonstr. Putz 

Holzrahmenkonstr. Putz 

Gasbeton-Großelem. Putz 

Gasbeton-Großelem . Putz 

Gasbeton-Großelem. Putz 

Holzrahmen Putz 

Holzrahmen Putz 

•• 

Einreihung in der 
Gruppe der An!. 
~BewG1965 

c 

c 

B ' 
B 

B 

c 

c 

c 

c 

B 

B 

B 

c 
: - c 

.. 

I · ~ ~ 
L:_ 



:c: Uber~icht über die in Berlln gebräuchlichsten Fertighäuser 
.I \ 

5 Einreihung in der - Grundtyp Material der tragenden .... Firma Bezeichnung Wandkonstruktion Fassadenausführung Gruppe der An!. 
'-'> ~BewG1965 
11:1 .. 
lE DL 110 Holzrahmen Putz c :io: 
~ 
!!. Heins-8au-Haus Saphirs Massivwand Verblender A 
z 
-~ 

Koralle Massivwand Verblender A 
!"' 
tn 
~ - Jade Massivwand . Verblender A ... 
<?' 

Hosby-Haus H 158 Holzgroßtafel Verblender 8 
~ 

"' := 

! 8171 Holzgroßtafel Verblender 8 

Typ 210 Holzgroßtafel Verblender 8 

Huf-Haus Rustikal Haus Holzrahmen Putz c 

Fachwerkhaus 2000 Ho,lzrahmen Putz c 
I 
ID Rustikal128 u. 154 Holzrahmen Putz c 
I 

lntall-Haus Typ Passau Holzrahmen Putz ·c 

Typ Reischenhart Holzrahmen Putz c 2!U10' -w= t:;lNQ 

Typ Steinhöring Holzrahmen Putz c >8= -CD 
N ~ 

Invormbau Döhrenberg Hochlochz. 8 Cl 



Firma 
lirunatyp Mater.al aer tragenaen Fassadenausführung Gruppe der An!. Bezeichnung · Wandkonstruktion 3--8 BewG 1965 

Rehwiese Hochlochz. Putz B 

Plaßmann Hochlochz. Putz B 

Kampa-Haus Landhaus Fachwerkrahmen Verblendung c 

Atelier Fachwerkrahmen Verblendung c . 
Atelier-Kompakt Fachwerkrahmen Verblendung c 

Bungalow Fachwerkrahmen Verblendung c 
,. 

Kesting-Massiv- TypR 136 Stahlbetonsand Vers.-Schale Struktur A 

Haus R 156 Wichkonstr. Stahlbeton A 

R 167 Wichkonstr. Stahlbeton A 

Kitzlinger Haus Kr 154 Holz Putz c 

KR 225; 335; 725 Holz Putz c 

Lehner-Haus WW250 Holzrahmen Putz c 

R 1374 Holzrahmen Putz c 
-

V 177/334 Holzrahmen Putz c 

\ 



·- -
<: Uberslcht über die ln Berlln gebräuchlichsten Fertighäuser 

r.:; -..... Firma ("> 

Grundtyp Material der tragenden Einreihung in der 

Bezeichnung Wandkonstruktion Fassadenausführung Gruppe der An!. 
3-8 BewG 1965 

Cl! • 
' Libella-Haus ;111 • 

Typ 142 Fachwerk Putz c .. 
!: 

~ 
;:: 

Venezia Fachwerk Putz c 

Brütsch ZM 334 Fachwerk Putz c 
m 
~ Meisterstück-

~ 
<; Haus 

TypS2W1 Holzrahmenkonstr. Putz c 

Haus 138 Holzrahmenkonstr. Putz c 
~ 

! Haus Wuppertal Holzrahmenkonstr. Putz c 

MH-Bau-Haus Typ MD 131 Holzriegelwerk Verschalung c 

MD122 Holzriegelwerk Verschalung c 

MD 107N Holzriegelwerk Verschalung c 

Neckermann- Compakt 09-093-1 Holzfachwerk Putz c 

Häuser von Typ 13--003-1 Holzfachwerk Putz c 

Streif 09--(18()..-1 Holzfachwerk Putz c Z til c.m 
..., w c= 
0 ...:> = 

Meran 14-119-1 Holzfachwerk Putz c >8 = - Cl) 

N ~ Donau Holzfachwerk Putz c c;') ... 
cc 
Cl) 
c:TI 



Firma 
Grundtyp Material der tragenden 

Fassaden~usführung Gruppe der An!. Bezeichnung Wandkonstruktion 
~BewG1965 

Campakt 09-117-3 Holzfachwerk Putz c 

Buchenrain 04-130----4 Holzfachwerk Putz c 

Tessin 07-140 Holzfachwerk Putz c 

Lindenweg 05-145-1 Holzfachwerk Putz c 

Meran 14-158-2 Holzfachwerk Putz c 

Campakt 09-105-2 Holzfachwerk Putz c 

Consul 15-183-2 Holzfachwerk Putz c 

Fachwerkhaus Profil Holzfachwerk Putz c 

Campakt 09-129/09-142 Holzfachwerk Putz c 

Stadthäuser Holzfachwerk Putz c 

Neue-Heimat-HG Gildehaus 145 W 06 Holzständerwerk Putz c 

Glückshaus 105 G 02 Holzständerwerk Putz c 

Senatorhaus Holzständerwerk Putz c 

Nordhaus Typ 145 Holzrahmenkonstr. Putz c 

• e. 



z 
-~ 

• 

• 

Firma 

Nordmark-Haus 

Oga-Haus 

OKAL-Haus 

-
Ubersicht über die in Berlin gebräuchlichsten Fertighäuser 

Grundtyp Material der tragenden 
Bezeichnung Wandkonstruktion Fassadenausführung 

351 S-3245 Holzrahmenkonstr. Putz 

Bad Harzburg Holzrahmenkonstr. Putz 

Studio Holzrahmenkonstr. Putz 

Westerwald Holzrahmenkonstr. Putz 

Renate Holzrahmenkonstr. Putz 

Elvira Holzrahmenkonstr. Putz 

Astrid Holzrahmenkonstr. Putz 

s 130 Holzverbund Verblendung 

W138 m. Ziegelschale 

St 188 

w 135-260; w 145-690 Rahmenwerk Putz oder Verblender 

w 155-690; w 164-660 Holz Putz oder Verblender 

80-413; 102-413; E 104-400 Holz Putz oder Verblender 

E 117-414; 130-400;132-400 Holz Putz oder Verblender 

Einreihung in der 
Gruppe der An!. 
3--8 BewG 1965 

c 

c 

c 

c 

c 

c 

c 

B 

B 

B 

c 

.c 

c 

c 

. 



• 

• 
I 

Firma 

Phenir-Haus 

Philipp-Haus 

Platz-Haus 

Quelle-

Haus-GmbH 

Grundtyp 
Bezeichnung 

143-600; K 169-670; B 103-450 

R 163; U 166; Z 120 

w 154-660; 0 104-400; 

0 117-414; 0 130-400; 

0 143-400 

E 80 

D 115; D 150 

A 115 

E 170; CW 130 

BS 121 

C Ü!O; C 153 Fe 

Kontur D 110 

Klassik K-131 

Kompa_kt B-126 

• 

Material der tragenden Einreihung in der 

· Wandkonstruktion Fassadenausführung Gruppe der An!. 
3---a BewG 1965 

Holz Putz oder Verblender c 

Rahmenwerk-Holz Putz oder Verblender c 

Rahmenwerk-Holz Putz oder Verblender c 

Rahmenwerk-Holz Putz oder Verblender c 

Rahmenwerk-Holz Putz oder Verblender c 

Stahlträger m. Putz B 

Betonschale Putz B 

Holzrahmen Putz c 

Holzrahmen Putz c 

Mauerwerk Verb!. o. Putz c 

Mauerwerk Verb!. o. Putz c 

Holzrahmenfachwerk Verb!.; Putz; Verschalung B -

Holzrahmenfachwerk Verb!.; Putz; Verschalung B 

Holzrahmenfachwerk Verb!.; Putz; Verschalung B 



.... 
<: Ubersicht über die in Berlln gebräuchlichsten Fertighäuser 

t3 Einreihung in der - Grundtyp Material der tragenden .... Firma Bezeichnung Wandkonstrukt ion Fassadenausführung Gruppe der An!. 
<..> 3--8 BewG !965 

tD 

i Chalet C-115 Holzrahmenfachwerk Verbl.; Putz; Verschalung I B 

.. 
I RF 150 I Holzriegelkonstr. I Putz I I I ~ Regnauer-Haus c i 

2! 
.~ I RF 148 I m. Großtafeln I Putz I I I c -!" 
m I RF 178 I m. Großtafeln I Putz I I I c 
~ 
;.. 

I Typ 120 I Holzrahmenkonstr. I Putz I I I <?" Renolit-Haus c 
'&:: 
~· I Typ 157 I Holzrahmenkonstr. I Putz I I I c 
~ 

I Typ 180 j Holzrahmenkonstr. Putz c 

Renseh-Haus I Typ 1201 I ~olzständerwerk Putz c 

Typ 1301 I Holzständerwerk Putz c 

Typ 1361 I Holzständerwerk Putz c -"' I Ring-Haus Grundriß 2310 Holzmassivkonstr. Putz c 

Grundriß 1320 Holzmassivkonstr. Putz c I Zen~ -w= O t--1 CI 
0 

Grundriß 1430 I Holzmassivkonstr. I Putz I I I c I >~ f' 
N $! 

Schn~kenburger I H.B.H. 301 I Holzrahmen I Putz I I I c I C'l ,.. 
CD = "" 



Grundtyp Material der tragenden Einreihung in der 
Firma Bezeichnung Wandkonstruktion Fassadenausführung Gruppe der An!. 

3-S BewG 1965 

~ ~ 
~ 
~ 

Haus Ka{ja Holzrahmen Putz c CO = Cl1 
., 

Tanja Holzrahmen Putz c 

Schwäbisches Typ1060 Massiv. Holzfachwerk Putz c 
-.... 
w Fertighaus Typ 1170 Massiv. Holzfachwerk Putz c 

Typ 1250 Massiv. Holzfachwerk Putz c 

Schwedisches TypGotland Vollholzriegel Putz u. a. c 

Elementhaus Siljan; Angelhdm Fachwerk Putz u. a. c 

Landskrona; Malmö Fachwerk Putz u. a. c 

Vära-Willa Fachwerk Putz u. a. c 

Schwörer-Haus Vorzugs-Haus 103/3 V Holzrahmenkonstr. Putz c 

Landhaus 131!4 L Holzrahmenkonstr. Putz c 

Raumwunder W 135/1 L Holzrahmenkonstr. Putz c 

Simon- Heilbronn 2 Mass. Wandelemente Putz; Verblendung A 

Massiv-Haus Haus Keisterbach Mass. Wandelemente Putz; Verblendung A 

• 



...... -· 
<: Ubersicht über die in Berlln gebräuchlichsten Fertighäuser 

ti Einreihung in der - Grundtyp Material der tragenden .... Firma Fassadenausführung Gruppe der An!. 
<..> Bezeichnung Wandkonstruktion 

~BewGl965 

al • HausMainz Mass. Wandelemente Putz; Verblendung A 
~ • .. Sorg-Haus I 148 Exclusiv I Holzrahmenkonstr . I Profilholz I I I c i 
:z: 
-~ 161 Exclusiv Holzrahmenkonstr. Profilholz I I I c 
;::; 
111 ALB-Studio Holzrahmenkonstr. Profilholz I I I c 
~ ... 
~ Speer- u. I Typ w 100 I Holzrahmenkonstr. I Putz I I I c 
;::; 
5: Gscheidel-Haus I Typ W150 I Holzrahmenkonstr. I Putz I I I c 
! 

I Holzrahmeilkonstr. Typ 170/2 I Putz I I I c 
---

Stewing-Massiv- ., S 132 Princesse Thermobeton Putz; Verb!. A 

Haus I S 141 Grand-Pri~ Thermobeton Putz; Verb!. A 

S 126 Noblesse Excl. Thermobeton Putz; Verb!. A 

UNIV-Haus I Typ Speyer 3 I ausgef. Holzk~nstr. Putz I I I c 

Typ Erlangen 1 I ausgef. Holzkonstr. Putz · I I I c I Z tfi Cin 
- w co 
t:J N C 

0 

Typ Mannheim 11 I ausgef. Holzkonstr. I Putz I I I c I >~ f . 
N ~ 

Variodomo-Haus I Frankfurt I Holzspanbeton I Putz; Verb!. I Al I I ~ 
1-' 
cc = c;,n 



Grundtyp Material der tragenden Einreihung in der 

T Firma Bezeichnung Wandkonstruktion Fassadenausführung Gruppe der An!. 
3-8 BewG 1965 

(Bausatzhaus) Typ 117 Schalungssteine Putz; Verb!. 
; 

A 

Typ 136 Schalungssteine Putz; Verb!. ' A 

VAUMA-Haus Typ88 Betonteile Putz; Verblender A 

Landhaus Betonteile Putz; Verblender A 

Typ 156 L Betonteile Putz; Verblender A . 
Viva-Haus TypFamilie Mauerschale m. Holzstände Putz c 

Typ Exclusiv Mauerschale m. Holzst. Putz c 

Stadthäuser / Mauerschale m. Holzst. Putz c 

Weber-Haus Typ 632/S Großtafel Holzkonstr. Putz c 

301/V Großtafel Holzkonstr. Putz c 

200/V Großtafel Holzkonstr. Putz c 

Wiehl-Bau-Haus Typ 106 b Holzrahmenelem. Profilschalung; Putz c 

Komfort-Haus Holzrahmenelem. Profilschalung; Putz ~ . 

Nümbrecht Holzrahmenelem. Profilschalung; Putz c 

. 

• • 



z 
-~ 

Firma 

Willco-Haus 

Wolff- u. Müller-

Haus 

Wyhs und 

Knewitz Haus 

Obersicht über die in Berlln gebräuchlichsten Fertighäuser 

Grundtyp Material der tragenden 
Bezeichnung Wandkonstruktion Fassadenausführung 

Typ 120/2 Holzrahmenkonstr. Verblender 

Typ 210 ausgefacht Verblender 

BK 149 ausgefacht Verblender 

BF R 125/1 Holzrahmen Putz 

ERW153 

SL W 164/01 

Variakomfort VC 2 Rahmenkonstr. Putz 

Variakomfort VC 3 Holz Putz 

Variakomfort VC 1 Holz Putz 

Variakomfort VC 5 Holz Putz 

1< 

Einreihung in der 
Gruppe der Anl. 
3-3 BewG 1965 

B 

B 

B 

c 

c 

c 

c 

c 



Anweisungen 

Einheitsbewertung der in Fertigbauweise errichteten 
Gebäude: 

Vervielfältiger 

Im wesentlichen gleichlautend! 
Rdvfg. OFD Düsseldorf vom 19. März 1985- S 3203-2- St 21 H 
Rdvfg. OFD Köln vom 28. Januar 1985- S 3203-1- St 211 
Rdvfg. OFD Münster vom 20. Februar 1985- S 3203- 4 - St 21 
-33 

Die Oberfinanzdirektion Berlirt hat eine Zusammenstellung 
der in Berlin gebräuchlichen F~rtigh:äuser nach dem derzeiti
gen Stand herausgegeben. Ich übersende einen Abdruck dieser 
neuen Zusammenstellung und bitte, in den Bezugsverfügun
gen entsprechende Hinweise anzubringen sowie die neue Zu-

. sammenstellung der mit der Bezugsverfügung vom 24. 4. 1981 
übersandten nachzuheften. 

Soweit die in der Zusammenstellung aufgeführten Fertighaus
Typen auch im OF -Bezirk Düsseldorf,*) errichtet werden, bitte 
ich, die Vervielfältiger der Anlagen 3 bjs 8 zum BewG nach den 
von der Oberfinanzdirektion Berlin festgestellten Bauausfüh
rungen A, B oder C zu bestimmen. 

•) Köln oder Münster 

153 Bew-Kartei NW, 15. Erg.-Lfg. (Juni 1985) -20-

§ 80 BewG 1965 
(S3203) 
NfDA3 



Obersicht über die in Berlin gebräuchlichsten Fertighäuser 
.... . 
~ Firma Grundtyp oder Material der tragenden Fassadenausführung Einreihung in die 

Programm Wandkonstruktion Gruppe . . der An-
Iage 3--:8 BewG 1965 

AFW variabel 
Selbstbauhaus 

Massiv- Systemsteine Putz oder Fertigfassaden A 

Alfahaus variabel 25 cm Gasbeton oder Putz A 
ähnliche Konstruktion 

Alpine-Haus ISO-span Bausatz- Thermobeton bzw. iso- Putz A 
haus oder diverse span .,Plus" Massiv-
Typenhäuser dammstein 

Alpine-Haus Ausbauhaus Holz Putz c 
Hobby 
100 -

Bau-Fritz-Haus Blockhaus C, L, K Holz Blockhaus (Massivholz 11-13 cm) c 
Baumeister-Haus variabel Mauerwerk 30 cm Putz, Holz, Kunstschiefer, Ziegel A 

BG-Komfort-Bun- variabel Holz Putz, Eternit, Marmorsplitt, 
galows Vormauersteine c 
Bien-Haus variabel Holz Putz, Klinker c 
Bodensee-Haus diverse Holz Putz, Holz, Klinker c 
Breisgau-Baus diverse Holz Putz, Holz c 
Gramelspacher 



"' "' 

Firma 

Deutsche Fach-
werkhäuser Ver-
triebs GmbH u. Co. 

Elba-Haus 

Engelhardt-Haus 

Euro-Haus 

FH-Inklusiv-
Haus 

Finger-Haus 

Fingerhut-Haus 

Fischer-Haus -

Fjord-Blockhäuser 

Forum-Haus 

Obersicht über die in Berlin gebräuchlichsten Fertighäuser 

Grundtyp oder Material der tragenden Fassadenausführung Einreihung in die 
Programm Wandkonstruktion Gruppe .. der An-

Iage 3---.'1 BewG 1965 

variabel Holzfachwerk mit -(Einstufung gilt nur bis max. B 
Steinausfachungs- zweigeschossig) 
elementen 

diverse Holz Putz, Klinker c 
variabel Holz Holz, Putz, Klinker c 
diverse Holz Putz, Verblender c 
diverse Holz Putz, Holz c 

variabel Holz Putz, Holz, Kunstschiefer c 
diverse Holz Putz, Holz, Kunstschiefer c 
diverse Holz Holz, Verblendriemchen c 

oder Klinker 

diverse Blockbohlen Blockhaus (Massivholz) c 
Selbstbauhäuser a) Glasbetonplan-

blocke oder ·a) variabel A 
b) Wandelemente aus b) Verblender 

Leichtbeton 



I 
!::l 
I 

Firma 

Frankenhaus 

Frick-Haus 

Geba-Haus 

Haacke + Haacke-
Haus 

Haas-Haus 

Hanse 

Hebel-Haus 

HebeliDomus 
Massiv-Bau 

Heiniein-Haus 

Obersicht über die in Berlln gebräuchlichsten Fertighäuser 

Grundtyp oder Material der tragenden Fassadenausführung Einreihung in die 
Programm Wandkonstruktion Gruppe .. der An-

Jage ~ BewG 1965 

Typ R1288, Wi134F, Holz Edelputz c 
Rl31 V und weitere 

diverse Holz ~utz, Holz, Klinker, Fachwerk c 
variabel Holz: Putz, Natursteindekorfassade, c 

Verblender 

variabel Holz Verklinkerung c 

variabel Holz Putz, Klinker, Holz c 
diverse Holz Putz, Holz c 
variabel Elemente aus Gasbeton Putz A 

Aristo Gasbetonelemente Putz, Verblender, Holz A 

variabel Holz Kunstharzputz, Naturholz- c 
verkl. Klinker 



"' .... 

Firma 

Hosby-Haus 

Hufhaus 

Inntal-Haus 

Invormbau-Zie-
.gelhaus 

Kampa-Haus 

Kesting-Massiv-
haus 

Lehner-Haus 

Neckermann/ 
Streif-Häuser 

Noblesse-Fach-
werk-Haus 

Obersicht über die in Berlin gebräuchlichsten Fertighäuser 

Grundtyp oder Material der tragenden Fassadenausführung Einreihung in die 
Programm W andkonstruktien Gruppe .. der An-

lage 3-8 BewG 1965 

H,O,SBoder Holz Verblender c 
YSerie, 
Aktiv-Haus 

Rustikal-Haus, Holz Putz, Holzverkleidung c 
Konstrukta-Haus, 
Fachwerkhaus 

variabel Holz Putz, Holz oder Klinker c 
variabel Beton u. Ziegel Klinker, Waschbeton oder Putz A 

variabel Holz Verblendmauerwerk u. Profil- c 
holzverkl. 

variabel Stahlbeton-Sandwich- Vorsatzschale aus Struktur.- A 
konstr. Stahlbeton 

variabel Holz Putz, Klinker, Kalksandsteine c 
variabel Putz, Holzschalung c 

variabel Holz Putz oder 0,5 cm Fachwerk- c 
blenden 



Obersicht übe~ die in Berlin gebräuchlichsten Fertighäuser 

Firma Grundtyp oder Material der tragenden_ Fassadenausführung Einreihung in die 
Programm Wandkonstruktion Gruppe .. der An-

lage 3-8 BewG 1965 

Nordhaus variabel Holz Putz, Natursteingranulat- c 
- Fassade, Klinker 

Nordmarkhaus variabel Holz Putz, Halbsteinverblendung c 
Okal-Haus variabel Holz Putz, Klinker, aufgesetztes c 

Fachwerk Holzverkleidung 

Phenix-Haus diverse Armierte Betonplatten Putz B 
an Stahlkonstruktion 

Platz-Haus variabel Holz Putz, Kalksaridstein-Verble~d-
mauerwerk 

,C 

Polar-Block- diverse Blockhaus entfällt, da Blockbohlenbau- .... c 
haus weise 

Renolit-Haus 22Typenmit Holz Putz, Klinker oder Kalksandstein c 
variabeler Auf- -
teilung 

Renseh-Haus variabel Holz Putz c 

• 



Übersicht über die in Berlin gebräuchlichsten Fertighäuser 

Firma Grundtyp oder Material der tragenden Fassadenausführung Einreihung in die 
Programm Wandkonstruktion Gruppe . . der An-

Iage 3--:-8 BewG 1965 

·' · .. 
Ring-Haus variabel Holz Putz, Holzschalung c 
Schneckenburger- variabel Holz Putz, Holzverkleidungeo, Asbest- c 
Haus schiefer, Klinker 

Schwäbisches variabel Holz Putz sowie alle gängigen Verklei- c 
Fertighaus dungen 

Schwörer-Haus diverse Holz . Putz, Klinker c 
Sorg-Haus variabel Holz Kalk~andstein, Klinker c 
Speer & Gschei- variabel Holz Putz, Klinker c 
del-Haus 

Stewing-Massiv- variabel Thermobeton Putz, Verblender A 
haus - .. 

-
Variodomo-Haus variabel Holzspan beton- Putz, Verblender A 

schalungssteine 

Weber-Haus diverse Holz Putz c 
I. 



I 
~ 

I 

Firma 

Wolff & Müller-
Haus · 

Wyhs + Knewitz-
Haus 

Zenker + Quelle 
Häuservertriebs 
GmbH 

Obersicht über die in Dertin gebräuchlichsten Fertighäuser 

Grundtyp oder Material der tragenden Fassadenausführung Einreihung in die 
Programm Wandkonstruktion Gruppe .. der An-

Iage 3-8 BewG 1965 

VZ-Haus, Bau- Holz Putz Klinker c 
sparer-Haus \ 
Exclusiv-Haus 
SL u. VA-Haus 

variabel Holz Putz c 

variabel Holz Putz, Profilbretter bei c 
Zenker-Fachwerkhäusern 
"Kontur" = Sichtfachwerk 



Redttspredtung 

1. Zur Frage, ob die Einheitsbewertung von Wohngrund
stUdien im Ertragswertverfahren gegen den Gleidtheitssatz 
des Grundges·etzes verstößt (Vorlage an Bundesverfassungs
geridtt) 

BFH-Besdtluß vom 12. Mai 1978 III R 18/76 
(BStBI 1978 li S. 446) 

Hinweis auf Redttsprechung 1 zu § 21 BewG. 

93 Bew-Kartei NW, 12. Erg.-Lfg. (Juni 1979) -1-

§ 80 BewG 1965 
(S 3203) 

At 



Anweisungen 

Hauptfeststellung der Einheitswerte des Grundvermögens 
auf den 1. Januar 1964; 
hier: Bewertung der bebauten Grundstücke nadl dem 

Ertragswertverfabren; Redttsverordnung nadl § 80 
Absatz 2 BewG 1965 

Im wesentlichen gleichlautend 

Rdvfg. OFD Düsseldorf vom 19 .. Mai 1967 - ~ A-St 211 s 3203 
Rdvfg. OFD Köln vom 1. Juni 1964- S 3203 - 2- St 211 
Rdvfg. OFD Münster vom 25. April 1967- S 3002 - 1-St 21-33 

----verorciiiüiiij-ziir-Dur-ciiiülliU:ii!J--d.es Bewertungsgesetzes -~ 
in der Fassung vom 10. Dezember 1965 

• Vom 7. März 1967") 

Auf Grund des § 80 Abs. 2 des Bewertungsgesetzes in der 
Fassung vom 10. Dezember 196S (BGBl I S. 1861) wird ver
ordnet: 

§ 1 

Die nachstehend aufgeführten Gemeinden und Gemeindeteile 
werden abweichend von ihrer Einwohnerzahl nach dem Stand 
vom 1. Januar 1964 in folgende Gemeindegrößenklassen ein
gegliedert: 

1. Oberfinanzbezirk Düsseldorf 
a) Finanzamtsbezirk Dinslaken 

in die Gemeindegrößenklasse über SO 000 bis 100 000 
Einwohner 
die Gemeinden Dinslaken und Walsum; 

b) Finanzamtsbezirk Kleve 
in die Gemeindegrößenklasse über SOOO bis 10 000 Ein
wohner 
die Gemeinde Materborn; 

c) Finanzamtsbezirk Moers 
in die Gemeindegrößenklasse über SO 000 bis 100 000 
Einwohner 
die Gemeinde Moers; 

d) Finanzamtsbezirk Neuß 
in die Gemeindegrößenklasse über 500 000 Einwohner 
die Gemeinde Büderich; 

e) Finanzamtsbezirk Opladen 
in die Gemeindegrößenklasse über 5000 bis 10 000 Ein
wohner 
die Gemeinden Bergisch Neukirchen und Witzhelden, 
in die Gemeindegrößenklasse über 50 000 bis 100 000 
Einwohner 
die Gemeinden Langenfeld und Opladen; 

•J GV NW 1967 S. 42 ; BStBI 1967 li S. 145. 
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JewG 1965 
l) 

Anweisungen 

f) Finanzamtsbezirk Solingen-Ost 
in die Gemeindegrößenklasse über 10 000 _bis 50 000 
Einwohner 
die Gemeinde Burg a. d. Wupper; 

g) Finanzamtsbezirk Wesel 
in die Gemeindegrößenklasse über 5000 bis 10 000 Ein
wohner 
die Gemeinden Flüren und Obrighoven-Ladchausen, 
in die Gemeindegrößenklasse über 50 000 bis 100 000 
Einwohner 
die Gemeinde Wesel; 

2. Oberfinanzbezirk Köln 
a) Finanzamtsbezirk Bonn-Land 

in die Gemeindegrößenklasse über 2000 bis .5000 Ein
wohner 
die Gemeinden Buschdorf, Gielsdorf, Impekoven und 
Lessenich; 

b) Finanzamtsbezirk Erkelenz 
in die Gemeindegrößenklasse über 5000 bis 10 000 Ein
wohner 
die Gemeinde Elmpt; 

c) Finanzamtsbezirk Euskirchen 
in ·die Gemeindegrößenklasse über 5000 bis 10 000 Ein
wohner 
die Gemeinde Münstereifel ; 

d) Finanzamtsbezirk Geilenkirchen 
in die Gemeindegrößenklasse über 5000 bis 10 000 Ein
wohner 
die Gemeinde Wassenberg; 

e) Finanzamtsbezirk Gummersbach 
in die Gemeindegrößenklasse über 5000 bis 10 000 Ein
wohner 
die Gemeinde Marienberghausen; 

f) Finanzamtsbezirk Jülich 
in die Gemeindegrößenklasse über 5000 bis 10 000 Ein
wohner 
die Gemeinden Linnich und Dürwiß; 

g) Finanzamtsbezirk Siegburg 
in die Gemeindegrößenklasse über 10 000 bis 50 000 
Einwohner 
die Gemeinde Königswinter; 

. 3. Oberfinanzbezirk Münster 

33 

a) Finanzamtsbezirk Altena 
in die Gemeindegrößenklasse über 10 000 bis 50 000 
Einwohner 
die Gemeinde Neuenrade; 

-2-
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Anweisungen 

33 

b) Finanzamtsbezirk Bietefeld-Stadt 
in die Gemeindegrößenklasse über 5000 bis 10 000 Ein-
wohner · 
die Gemeinde Gartnisdl; 

c) Finanzamtsbezirk Bünde (Westfalen) 
in die Gemeindegrößenklasse über 10 000 bis 50 000 
Einwohner 
die Gemeinde Ennigloh; 

d) Finanzamtsbezirk Detm.old 
in die Gemeindegrößenklasse über 2000 bis 5000 Ein
wohner 
die Gemeinden Jerxen-Orbke, Pivitsheide V. H. und 
Remmighausen, · 
in die Gemeindegrößenklasse über 5000 bis 10 000 Ein
wohner 
die Gemeinden Hiddesen und Bad Meinberg; 

e) Finanzamtsbezirk Gelsenkirdlen-Nord 
in die Gemeindegrößenklasse über 50 000 bis 100 000 
Einwohner 
die Gemeinde Westerholt; 

f) Finanzamtsbezirk Hagen 
in die Gemeindegrößenklasse über 2000 bis 5000 Ein
wohner 
die Gemeinden Asbeck, Berge und Esborn, 
in die Gemeindegrößenklasse über 5000 bis 10 000 Ein
wohner 
die Gemeinde Wengern; 

g) Finanzamtsbezirk Hattingen-Ruhr 
in die. Gemeindegrößenklasse über 50 000 bis 100 000 
Einwohner 
die Gemeinde Welper, 
in die Gemeindegrößenklasse über 100 000 bis 200 000 
Einwohner 
die Gemeinde Hattingen; 

h) Finanzamtsbezirk Höxter 
in die Gemeindegrößenklasse über 10 000 bis 50 000 
Einwohner 
die Gemeinde Bad Driburg; 

i) Finanzamtsbezirk Lippstadt 
in die Gemeindegrößenklasse über 2000 bis 5000 Ein
wohner 
die Gemeinde Cappel; 

j) Finanzamtsbezirk Lüdinghausen 
in die Gemeindegrößenklasse über 5000 bis 10 000 Ein
wohner 
die Gemeinde Stockum; 

Bew·Kartei NW, Dezember 1967 -3 -

§ 80 BewG 1965 
(S 3203) 

Bl 



BewG 1965 
3) 

33 

Anweisungen 

k) Finanzamtsbezirk Münster-Land 
in die Gemeindegrößenklasse über SOOO bis 10 000 Ein
wohner 
die Gemeinde Telgte-Stadt, 
in die Gemeindegrößenklasse über SO 000 bis 100 000 
Einwohner 
von der Gemeinde Angelmodde der Gemeindeteil 
Angelmodde-West 
(Flur 3 und 4 der Gemarkung Angelmodde) 
und von der Gemeinde St. Mauritz der Gemeindeteil, 
der begrenzt wird durch: Mondstraße - Wolbecker 
Straße- Umgehungsbahn- Warendorfer Straße; 

1) Finanzamtsbezirk Paderborn 
in die Gemeindegrößenklasse über 10 000 bis SO 000 
Einwohner 
die Gemeinde Bad Lippspringe; 

m) Finanzamtsbezirk Reddinghausen 
in die Gemeindegrößenklasse über SOOO bis 10 000 Ein
wohner 
die Gemeinden Altendorf-Ulfkotte, Henrichenburg und 
Horneburg, 
in die Gemeindegrößenklasse über 10 000 bis SO 000 
Einwohner 
die Gemeinde Polsum; 

n) Finanzamtsbezirk Schwelm 
in die Gemeindegrößenklasse über 2000 bis SOOO Ein
wohner 
die Gemeinden Hiddinghausen und Linderhausen; 

o) Finanzamtsbezirk Siegen 
in die Gemeindegrößenklasse über 2000 bis SOOO Ein
wohner 
die Gemeinden Birlenbach, Buchen, Bürbach, Deuz, Holz
hausen, Niederdielfen, Niederdresselndorf, Niedern
dorf, Niedersetzen, Oberdresselndorf, Oberfischbach, 
Obernetphen, Oberschelden, Osthelden, Seelbach, Sohl
bach, Trupbach, Wiederstein, Würgendorf und Zeppen
feld, 
in die Gemeindegrößenklasse über SOOO bis 10 000 Ein
wohner 
die Gemeinden Allenbach, Altenseelbach, Büscher
grund, Burbach, Dreis-Tiefenbach, Eisern, Freudenberg, 
Gosenbach, Hadern, Helberhausen, Hilchenbach, Müsen, 
Neunkirchen, von der Gemeinde Obersdorf der Ortsteil 
Rödgen, die Gemeinden Salchendorf, Struthütten, 
Vormwald und Wahlbach, 
in die Gemeindegrößenklasse über 10 000 bis SO 000 
Einwohner 

-4-
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Anweisungen 

§ 2 

die Gemeinden Buschhütten, Dahlbrudl, Dillnhütten, 
Eichen, Eiserfeld, Fellinghausen, Ferndorf, Kaan
Marienborn, Kredenbadl, Kreuztal, Krombadl, Littfeld 
und Niedersdlelden, 
in die Gemeindegrößenklasse über 50 000 bis 100 000 
Einwohner 
die Gemeinde Siegen. 

§ 1 ist anzuwenden, wenn bei der Ermittlung des Einheitswerts 
die Wertverhältnisse vom 1. Januar 1964 zugrunde zu legen 
sind. 

§ 3 

Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. Januar 1964 in 
Kraft. 

Düsseldorf, den 7. März 1967 

(L. S.) 

33 

Die Landesregierung 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

Der Ministerpräsident 
Heinz Kühn 

Der Innenminister 

Weyer 

Der Finanzminister 

Wertz 
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Anweisungen 

Hauptfeststellung der Einheftswerte des Grundvermögens 
und der Betriebsgrundstücke auf den 1. Januar 1964; 
bler: Berüdisldltlgung von Bergsdläden und Bergsdladens

gefahren 

lm wesentlidlen ~leid:llautend 

Rdvfg. OFD Düsseldorf vom 25. Juni 1968- S 
3204 

s 3210 
A-St 211 

Rdvfg. OFD Köln vom 9. Juli 1968--:- S 3204- 2 .- St 211 

Rdvfg. OFD Münster vom 9. Juli 1968 - S 3204 - 19 -
St 21-33 

Hinweis auf A 4 zu§ 82 BewG 1965. 

213 Bew-Kartei NW, 2. Erg-Lfg (November 1966) -1-
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Anweisungen 

Hauptfeststellung der Einheitswerte des Grundvermögens 
auf den 1. Januar 1964; 

hier: Vervielfältiger bei wesentlidler Verkürzung 
der Lebensdauer des Gebäudes 

Gleichlautend 

S3203 
Rdvfg. OFD Düsseldorf vom 11. Febr. 1969 S 

3204 
A-St 211 

Rdvfg. OFD Köln vom 9. Dezembet 1968 - S 3204 - 6 -
St 211 

Rdvfg. OFD Münster vom 16. Dezember 1968 - · S 3203 
4-St 21-33 

Die Verkürzung der Lebensdauer eines Gebäudes infolge 
nicht behebbarer Baumängel und Bauschäden kann nach § 80 
Abs. 3 BewG 1965 zu einem fiktiven Baujahr führen, das sich 
nicht in einer Verringerung des Vervielfältigers auswirkt. 
Nach Abschnitt 31 Abs. 5 BewRGr kann W ·diesen Fällen..ein 
Abschlag nach § 82 Abs. 1 BewG 1965 gewährt werden. Das 
gilt auch für den Fall, daß ein fiktives Baujahr nach § 80 
Abs. 3 BewG 1965 zu einem höheren Vervielfältiger führt. 

274 Bew-Kartei NW, 3. Erg-Lfg (Juli 1969) -1-

§ 80 BewG 1965 
(S 3203) 

C2 



Anweisungen 

Hauptfeststellung der Einheftswerte des Grundvermögens 
auf den I. Januar 1964; 

hier: Ertragswertverfahren, Vervielfältiger bei Gebäuden 
oder GebäudeleUen verschiedener Bauart 

Vgl. 
Rdvfg. OFD Düsseldorf vom 15. Februar 1968 - S 3203 A -
St 211 

Rdvfg. OFD Köln vom 21. März 1968 - S 3203 - 1 - St 211 
Rdvfg. OFD Münster vom 31. Januar 1968 - S 3203 - 4 -
St 21-33 

Ich weise darauf hin, daß auch einzelne Geschosse eines ein
heitlichen Gebäudes als .Gebäudeteile" i. S. des § 80 Abs. 4 
BewG 1965 behandelt werden können. 

Bei der Ausfüllung des Eingabewertbogens EW 202/EW 203 
bitte ich § 32 Abs. 2 und 3 der DA-EWGr 1964 zu beachten. 

61 Bew-Kartei NW, L Erg-Lfg (Mal 1968) -I-
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Anweisungen 

Hauptfeststellung der Einheitswerte des Grundbesitzes auf 
den 1. Januar 1964; 

hier: Vervielfältiger bei versdliedener Bauart und Bauaus-
führung der Gesdlosse eines Gebäudes 

(Ert. FinMin NW vom 20. Dezember 1973- S 3203- 9-
vc 1) 

Nadl § 80 Abs. 4 Satz 1 BewG 1965 sind für Gebäude oder 
Gebäudeteile, die eine verschiedene Bauart oder Bauausfüh
rung aufweisen, grundsätzlich die nach der jeweiligen Bauart 
oder Bauausführung maßgebenden Vervielfältiger anzuwen
den. Das gilt entsprechend, wenn die Gebäude oder Gebäude
teile in verschiedenen Jahren bezugsfertig geworden sind. In 
§ 80 Abs. 4 Satz 2 BewG 1965 wird allerdings dieser Grund
satz dahingehend abgeändert, daß für die gesamte wirtschaft
liche Einheit immer nur ein Vervielfältiger anzuwenden ist, 
wenn Gebäude oder Gebäudeteile nicht klar voneinander ab
grenzbar sind. Es ist dann der Vervielfältiger nach einem 
durchsdmittJidl.en Baujahr zu ermitteln. Nach Abschnitt 28 
Abs. 3 BewRGr ist dies z. B. der Fall, wenn die Gebäude oder 
Gebäudeteile in verschiedenen Jahten bezugsfertig geworden 
sind, jedoch gleiche Bauart oder Bauausführung haben. 

Bei dem vom Bundesfinanzhof in seinern Urteil vom 31. Juli 
1973• III R 147/72 (BStBl 1973 li S. 726) entschiedenen Fall 
handelte es sich um klar abgrenzbare Geschosse in unter
schiedlicher Bauart und Bauausführung, so daß nach § 80 
Abs. 4 Satz 1 BewG 1965 auch unterschiedliche Vervielfältiger 
angewendet werden müssen. Diese Entscheidung wird des
halb hingenommen. Zweifelhaft bleibt jedoch, ob ein solches 
Ergebnis auch dann richtig ist, wenn z. B. in einem Miet
wohngrundstück (Massivbau) das Dachgeschoß als Fachwerk 
ausgebaut, insgesamt jedoch von untergeordneter Bedeutung 
ist. Hierfür dürfte nach dem Sinn und Zweck des § 80 BewG 
1965 für das ganze Gebäude nur der Vervielfältiger, der sich 
aus den Teilen A der Anlagen· 3-8 zum Bewertungsgesetz 
1965 ergibt, angewendet werden (Abschn. 28 Abs. 1 BewRGr) . 
Ich bitte, entsprechend zu verfahren. 

• Zusatz der Oberllnanzdlrektlonen• 
Der Leitsatz des BFH-Urteils ist in Redltspredlung D 1 zu § 80 BewG 1965 
wiedergegeben. 

491 Bew-Kartei NW, 8. Erg.-Lfg. (Februar 1974) -1-
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Einheitsbewertung des Grundbesitzes 

hier : Vervielfältiger nadl § 80 BewG 1965 für ein Gebäude 
mit massiven Außenwänden und Innenwänden aus 
Farnwerk 

V.gL 
Rdvfg. OFD Düsseldorf vom 6. November 1974- S 3203-
A-St 211 
Rdvfg. OFD Köln vom 12. September 1974- S 3203- 4-
St 212 

Rdvfg. OFD Münster vom 8. Oktober 1974- S 3203- 36-
St 21-33 . 

Das Finanzgeridl.t Münster hat . in dem nidl.tveröffentlidl.ten 
redl.tskräftigen ·urteil vom 24. August 1973 (III-VIII 448/71 
EW) entsdl.ieden, daß es für die Frage, ob der Vervielfältiger 
für Massivbauten oder für Fadl.werkbauten (Anlagen 3-8 
zu § 80 BewG) anzuwenden ist, in erster Linie auf das Außen
mauerwerk des Gebäudes ankomme. 

Im Streitfall waren die Umfassungswände in Massivbau
weise erridl.tet. Lediglidl. in den Giebelwänden waren einige 
qm Fadl.werk vorhanden. Die Innenwände waren dagegen -
mit Ausnahme der massiven Kellerwände -· sämtlidl. in 
Holzfadl.werk mit Ziegelsteinausmauerung ausgeführt, mit 
einem Drahtgewebe verkleidet und verputz.t. Die Gesdl.oß
decken waren Holzbalkendecken mit Lehm- bzw. Sdl.lacken
füllung, unterseitig mit Rohputz versehen und trugen ober-· 
seitig Dielenfußböden. 

In den Entsdl.eidungsgründen hat das Finanzgeridl.t Münster · 
unter anderem ausgeführt: 

.In Fällen einer Misdl.bauweise, wie sie im vorliegenden 
Fall gegeben ist, muß nadl. Auffassung des Senats das 
Außenmauerwerk für die Eingruppierung in erster Linie 
maßgeblidl. sein. Die Umfassungswände eines Gebäudes 
haben für das Bauwerk in seiner Gesamtheit die wesent
lidl. tragende Funktion. Auf ihnen ruhen die Gesdl.oßdek
ken und das Dadl., so daß demgegenüber tragende Innen
wände in ihrer Bedeutung zurücktreten. Allein das A)J.ßen
mauerwerk ist den Witterungseinflüssen ausgesetzt und 
bestimmt den Charakter des Gebäudes. Audl. die Ver
kehrsansdl.auung wird die Frage, ob ·ein Massivbau oder 
ein Holzfadl.werkbau vorliegt, eher nadl. dem äußeren Er
scheinungsbild als nadl. der inneren Gestaltung beurteilen. 
Wie'oben dargelegt, hat der Gesetzgeber durdl. Einteilung 
der Gebäude in versdl.iedene Gruppen der Auswirkung 
der Art der Bauausführung auf die Gesamtlebensdauer 

546 Bew-Kartei NW, 9. Erg.-Lfg. (Mai 1975) -1-

§ 80 BewG 1965 
(S 3203) 
D3 



0 BewG 1965 
.203) 

(und damit auf den Wert) eines Gebäudes bei der Bewer
tung Redmung tragen wollen. Es ist nadl der Lebenserfah
rung davon auszugehen, daß bei der hier vorliegenden 
Misenbauweise die versmieden erstellten Bauelemente 
(Außenwände massiv; Innenwände Holzfadlwerk; Decken 
in Holzbalkenlage) so aufeinander abgestimmt sind, daß 
sie in Lebensdauer und Bewirtsdlaftungskosten im wesent
liChen einander entspredlen. Mit dem amtlidlen Samver
ständigen der Finanzverwaltung ist der Senat der Auffas
sung, daß die Ausführung der Umfassungsmauern weit
gehend die Lebensdauer eines Gebäudes bestimmt. 

Die Zuordnung in die Gruppe A ist daher rechtsfehlerfrei. • 

Der Auffassung des Finanzgeridlts Münster wird im Einver
nehmen mit dem Finanzminister des Landes Nordrhein-West
falim zugestimmt. Es wird gebeten, entspredlend zu ver
fahren. 
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Hauptfeststellung der Einheitswerte des Grundvermögens 
auf den 1. Januar 1964; 

hier: Bewertung bebauter Grundstülke nam dem Ertrags-
wertverfahren, Vervielfältiger in Sonderfällen 

Gleichlautend 

Rdvfg. OFD Düsseldorf vom 13. Juni 1967 - S 3203 A -
St 211 

Rdvfg. OFD Köln vom ·19. Juni 1967 - S 3203 - 1 - St 211 

Rdvfg. OFD Münster vom 31. Mai 1967 - S 3203 - 4 -
St 21-33 

Hinweis auf NfD E 1 zu § 80 BewG 1965. 

NID 40 Bew-Kartei NW, 2. Erg-Lfg (November 1968) -1-

§ 80 BewG 1965 
(S 3203) 

NfD Dl 



Rechtspredmng 

1. Im Ertragswertverfahren sind bei verschiedener Bauart 
und Bauausführung der Geschosse unterschiedliche Verviel· 
fältiger anzuwenden 

Bei der Hauptfeststellung auf den 1. Januar 1964 des Einheits
werts eines Einfamilienhauses im Wege des Ertragsverfahrens 
sind nach§ 80 Abs. 4 BewG 1965 auf den Teil der Jahresroh
miete, der auf das in Massivbau ausgeführte Erdgeschoß ent
fällt, und auf den Teil der Jahresrohmiete, der auf das in Holz
fachwerkbau mit Lehmausfachung ausgeführte Dachgeschoß 
entfällt, die für diese verschiedenen Bauausführungen nach 
den Anlagen 3 bis 8 BewG 1965 maßgebenden verschiedenen 
Vervielfältiger anzuw:enden. 

BFH vom 31. Juli 1973 III R 147/72 

(BStBl 1973 II S. 726) 

26 Bew-Kartei NW, 8. Erg,·Lfg. (Februar 1974) -1-
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HauptfeStstellung der Einheitsw erte des Grundvermög~ns 
auf den 1, Januar 1964; 

bler: Bewertung bebauter Grundstücke nadt dem Ertrags-
werlverfahren, Vervielfältiger in Sonderfällen 

·Gleichlautend 
Rdvfg. OFD Düsseldorf vom 13. Juni 1967- S 3203 A- St21~ 

Rdv!g. OFD Köln VOJ;Il 19. J·UI_J.i 1967- S 3203- 1-St 211 
Rdvfg. OFD Müns'ter vom ~1. Mai.1967 - :S 320,3 ...._ ti ,......- St 21 
-TI . 

L Wenn beii~t Wi'eJeiaufbaq ausgebrannter Gebäude die 
tragenden Bauteile (Mauerwerk,· Decken usw.) verwendet 
worden sind, wird in der Regel für die Bestimmung des Ver
vielfältigers nicht das J'!hr· des Wiederaufbaus maßgebend 
sein, sondetn ein fiktives Baujahr. Vgl. hierzu. Abschnitt 29 
Abs. 2 BewRGr. 

Beisplel! Ur~prüngliches Bauja,hr 

G.ebäuP.e~irilkrt~\iu.slt~Q.rannt; Wiederaufbau tmter 
Verwendung-der stehengebliebenen tragendeR Ba'Q
teile im Jahre· 

Anzusetzendes gemitteltes Baujahr · 

1934 

'1954 

1944 

2. Nach Absdmitt"28 Abs. l BewRGr ·kann bei Grundstücken 
mit Gebäudeteilen versdtiedener Bauart oder versdtiedenen 
Alters von der An~endung unterschjedlidl.et Vervielfä1ti'ger 
dann abgesehen we!'den, wenn ein Gebäudeteil im Verhältnis 
zum ganzen Gepäude .• tJeringfü!)ig" ist. Ich b!,tte; ~s als gering,
fügig i. S. dieser Vorschrift anzusehen, wenn die auf den be
treffenden Gebäudeteil entfallen~ Jahresrohmiete nidtt mehr 
als 10 °/o der Gesa!Jltjahre~rohmiete b~trägt. ' , 

.. 
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Hauptfeststellung der Einheitswerte des Grundbesitzes 
auf den 1. Januar 1964; 

hier: BerU!ksichtigung einer außergewöhnlichen Grund
steuerbelastung bei der Bewertung der bebauten 
GrundstUcke nach dem Ertragswertverfahren 
(§ 81 BewG 1965) 

Vgl. 

Rdvfg. OFD Düsseldorf v. 31. März 1967 - S 3203 A-St 211 
Rdvfg. OFD Köln vom 21. Februar 1967- S 3203- 1 - St 211 
Rdvfg. OFD Münster v. 30. Januar 1967 - S 3203 - 5 - St 
21-33 

Hiermit wird eine Zusammenstellung derjenigen Gemeinden 
(gemeindefreien Gebiete) übersandt, für deren Bereich die 
Grundstückswerte - mit Ausnahme der in § 79 Abs. 3 und 4 
BewG 1965 bezeichneten Grundstücke oder Grundstücks
teile- gemäß § 81 BewG 1965 i. V. m. §§ 2 und 3 der VO zur 
Durchführung des §. 81 BewG (BStBl 1966 I S. 882) um 5 Ofo 

oder 10 Ofo zu ermäßigen oder zu erhöhen sind. 
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Zusammenstellung 

Finanzamt Gemeinde Belastungs- Erhöhung (-1-) 
zahl Ermäßigung (-) 

um 

im OFD-Bezirk 
Düsseldorf 

Moers Orsoy-Land 10 125 + 5 v.H. 

im OFD-Bezirk 
Köln 

Köln-Land Brühl 23 320 5 V. H. • Gemünd Baasern 7 762 + 5 v.H. 
Kronenburg 9 315 + 5 v.H. 

im OFD-Bezirk 
Münster 

Brilon Altenbüren 8 910 + 5 v . H. 
Madfeld 8910 + 5 v.H.' 
Scharfenberg 8 91() + 5 v . H. 

Detmold Wülfer-Bexter 9 900 + 5 v.H. 
Forstbezirke : 
Berlebeck 0 +' 10 v. H. 
Falkenhagen 0 + 10 v.H. 
Hiddess.en 0 + 10 v.H. 
Horn 0 + 10 v .H. 
Schied er 0 + 10 v. H. 

Höxter Hinnenburg 8 316 + 5 v.H. 

Lemgo Trophagen 8 910 + 5 v.H. 
Forstbezirke : 
Brake 0 + 10 v ,H. 
Hiddessen 0 + 10 v. H. 
Langenholzhausen 0 + 10 v. H. 

Lippstadt Altenrüthen 0 + 10 v. H. 
Kneb!inghausen 8910 + 5 v.H. 
Neiste 4 455 + 10 v. H. 

Faderborn Atteln 24 750 5 v.H. 
Blankenrode 24 750 5 v.H. • Elisenhof 24 750 5 v.H. 
Etteln 24 750 5_v.H. 
Haren 24 750 5 v.H. 
Helmern 24 750 5 v.H. 
Henglam 24 750 5 v.H. 
Musen 24 750 5 v. H. 

Siegen Gutsbezirk Sayn-
Wittgenstein-
Berleburg 0 + 10 v. H. 
Gutsbezirk Sayn-
Wittgenstein-
Hohenstein 0 + 10 v. H . 

Warendorf Harsewinkel 9 900 + 5 v . H. 
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LeUblatt zu § 82 BewG 1965 
/ 

A Ermäßigung des Grundstückswerts (§ 82 Abs. 1 BewG) 

B Erhöhung des Grundstü<kswerts (§ 82 Abs. 2 BewG) 

C Höchstmaß der Ermäßigung und Erhöhung des Grund
stü<kswerts (§ 82 Abs. 3 BewG) 

34 Bew-Kartei NW, Dezember 1967 

§ 82 BewG 1965 
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Anweisungen 

Inhaltsverzeichnis 

A Ermäßigung des Grundstückswerts wegen ungewöhnlich starker 
Beeinträchtigung durch Lärm, Rauch oder Gerüche 

A 2 Ermäßigung des Grundstückswerts wt;gen ungewöhnlich starker 
Beeinträchtigung durch Lärm oder Gerüche 

A 3 Abschlag wegen Baumängel und Bauschäden 

A 4 Berücksichtigung Von Bergschäden und Bergschadensgefahren 

A 5 Ermäßigung des Grundstückswerts wegen der Notwendigkeit 
baldigen Abbruchs des Gebäudes 

A 6 ErmäHigung des Grundstückswerts wegen ungewöhnlich starker 
Beeinträchtigung durch Rauch 

A 7 Vervielfaltiger bei wesentlicher Verkürzung der Lebensdauer des 
Gebäudes 

A 8 Belästigungen durch Lärm in der Umgebung von Truppenübungs
plätzen 

A 9 Verkehrslärm 

A 10 Bemessung des Abschlags wegt;n baldigen Abbruchs bei Ent
schädigungszahlungen 

A 11 Berücksichtigung dinglicher Beschränkungen des Grundstücks-
eigentums bei der Ermittlung des Grundstückswerts 

A 12 Abschlag nach § 82 BewG wegen fehlender Kellerräume 

A 13 Bewertung von Sanierungsgrundstücken 

A 14 Bemessung des Abschlags wegen baldigen Abbruchs bei Ent
schädigungszahlungen sowie Bewertung von Sanierungsgrund
stücken 

A 15 Abschlag nach § 82 Abs. I BewG wegen ungewöhnlich starker 
Gewerbelärmbelästigung 

A 16 Beeinträchtigung des Grundstückswerts durch nicht mehr nut
zungsfähige Schutzbauwerke 

A 17 Ermäßigung des Grundstückswerts wegen ungewöhnlich starker 
Beeinträchtigung durch Gewerbelärm 

A 18 Ermäßigung des Grundstückswerts wegen ungewöhnlich starker 
Beeinträchtigung durch Fluglärm nach § 82 Abs. I Nr. I BewG 

A 19 Schäden an vorgefertigten Spannbetondecken aus Tonerde
schmelzzement-Beion 

A 20 Auswirkungen der neueren BFH-Rechtsprechung zur Berech
nung des Abschlags wegen einer Abbruchverpflichtung und des 
Abschlags wegen wirtschaftlicher Überalterung 

1000 Bew-Kartei NW, 18. Erg.-Lfg. (Juli 1995) • Ersatzblatt • 
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A 21 Errnäßigung für Tankstellengebäude wegen wirtschaftlicher 
Überalterung und Errnäßigung für Gebäude auf fremdem Grund 
und Boden wegen einer Abbruchverpflichtung 

A 22 Berücksichtigung von Bodenverunreinigungen 
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Anweisungen 

Einheitsbewertung des Grundvermögens auf den 
t. Januar 1964; Ertragswertverfahren; 
hier: Ermäßigung des Grundstückswerts wegen ungewöhnllch 

starker Beeinträchtigung durch Lärm, Rauch oder 
Gerüche (§ 82 Abs. 1 Nr. 1 BewG 1965) 

(~. FinMin NW vom 27. Februar 1967- S 3204- 2- V 1} 

Nach Abschnitt 33 Abs. 1 BewR Gr richtet sich das Ausmaß 
der Ermäßigung des Grundstückswerts nach § 82 Abs. 1 BewG 
1965 danach, welche Bedeutung dem besonderen Umstand bei 
einem Verkauf des Grundstücks nach Lage des Grundstücks
markts beigemessen würde. Das gilt auch in den Fällen der 
ungewöhnlich starken Beeinträchtigung durch Lärm, Rauch 
oder Gerüche (§ 82 Abs. 1 Nr. 1 BewG 1965). Da die örtlichen 
Verhältnisse zu unterschiedlich sind, ist es nicht möglich, im 
einzelnen starr festzulegen, in welchem Umkreis jeweils von 
bestimmten Lärmquellen (z. B. Großflughäfen) oder von den 
Ausgangsstellen "sndere;:..,~lästigungen (z. B. Müllablade
plätzen oder Zementfabriken) eine ungewöhnlich starke 
Beeinträchtigung im Sinne des Gesetzes vorliegt. Es muß des
halb von Fall zu Fall entschieden werden, ob ein Abschlag 
wegen ungewöhnlich starker Beeinträchtigung zu gewähren 
ist. Die von den Flughafengesellschaften vielfach durch
geführten Lautstärkemessungen in Einflugschneisen der Flug
plätze können dabei u. U. ein Anhaltspunkt sein. Weiter darf 
bei der Entscheidung, ob ein Abschlag zu gewähren ist, nicht 
unberücksichtigt bleiben, ob bei der Bewertung des Grund
stücks freie Mieten oder preisrechtlich gebundene Mieten 
zugrunde gelegt werden; bei freien Mieten drücken sich die 
wertmindernden Umstände eher bereits in der Miethöhe aus. 
Aber auch bei den preisrechtlich gebundenen Mieten von 
Nachkriegsbauten können sich diese Umstände bereits da
durch wertmindernd auf die Miete ausgewirkt haben, daß 
schon der Wert des Grund und Bodens, der bei der Miet
berechnung berücksichtigt worden ist, wegen dieser Um
stände geringer war. Das dürfte jedom nur dann der Fall sein, 
wenn die Beeinträchtigungen schon vor der Bebauung, z. B. 
bei Erwerb des Grundstücks, bestanden haben oder zu erwar
ten waren. 

Zusatz der Oberfinanzdirektion Düsseldorl: 
Hinsichtlich der Beeinträchtigung durch Lärm in den Einflugschneisen der 
Flugplätze werde ich für die zuständigen Finanzämter noch Feststellungen 
treffen. 

35 Bew-Kartei NW, Dezember 1967 
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Anweisungen 

Einheitsbewertung des Grundvermögens auf den 
1. Januar 1964; 

Ertragswertverfahren; 

hier: Ermäßigung des Grundstü<kswerts wegen ungewöhn
lich starker Beeinträchtigung durch Lärm oder Gerüche 
(§ 82 Abs. 1 Nr. 1 BewG 1965) 

Vgl. 
Rdvfg. OFD Düsseldorf vom 30. Juli 1968- S 3204 A
St ~12 

r Rdvfg. OFD Köln vom 3. September 1968 -:- S 3204 - 1 
L.st 211 

Rdvfg. OFD Münster vom 19. August 1968 - S 3204 - 8 -
St 21-33 

Anlage: 1 Skizze 

1. Gemäß § 82 Abs. 1 Nr. 1 BewG 1965 ist der Gru'ndstücks
wert wegen ungewöhnlich starker Beeinträchtigung durch 
Lärm oder Gerüche zu ermäßigen. Das gilt aber nur, so
weit sidt dieser wertmindernde Umstand nid:lt bereits in 
der Jahresrohmiete und den Vervielfältigern ausgewirkt 
hat. Im allgemeinen kann davon ausgegangen werden, 
daß die ungewöhnlich starke Beeinträchtigung durch 
Lärm oder Gerüche. am 1. Januar 1964 nicht durch eine 
niedrigere Jahresrohmiete zum Ausdruck gekommen ist. 
Bei der Bildung der Vervielfältiger ist dieser wertmin
dernde Umstand unberücksichtigt geblieben. Um zu er
reimen, daß die Finanzämter bei Beeinträcbtigungen 
durch Lärm oder Gerücbe möglichst einheitliche Abschläge 
gewähren, bitte ich, bei der Hauptfeststellung auf den 
1. Januar 1964 folgende Grundsätze zu bead:lten: 

2. Beeinträchtigung durch Lärm 
I 

214 

2.1 Ublicher Verkehrslärm 

Der üblid:le Verkehrslärm ist gemäß Absdm. 31 Abs. 2 
Bew'RGr in der Regel nicht als eine Beeinträchtigung 
von außergewöhnlicher Stärke anzusehen. Der Auf
fassung von Langner im Aufsatz .. Ubersid:lt der Ab
und Zuschläg.e bei Grundstücksbewertungen" in DStR 
1966 Seite 745 kann nicht gefolgt werden. Das sd:lließt 
allerdings nicht aus, daß in besonders begründeten 
Einzelfällen die Gewährung eines Abschlages in Be
tradlt kommen kann. Id:l bitte daher, nur in Ausnahme
fällen ·einen Absd:llag bis zu höd:lstens 5 v. H. zu 
gewähren. 

Bew·Kartei NW, 2. Erg-Lfg (November 1968) -1-
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2.2 Gewerbelärm 
Als Gewerbelärm wird die Lärmbelastung bezeich· 
net, die von gewerblichen Anlagen verursacht wird. 
Für Abschläge wegen ungewöhnlich starker Beein
trächtigung durch Gewerbelärm werden aber nur 
Grundstücke in der Nähe von gewerblichen Anlagen 
mit besonders starker Lärmeinwirkung auf die Nach
barschaft (Hammerwerke, Walzwerke, Anlagen für 
Kessel- und Behälterbau . usw.) in Betracht kommen. 
Die Lautstärke des Lärmes ist meßbar. Bei Schallmes
sungen wird als physikalische Größe der Effektivwert 
des Schallwechseldrucks in Dezibel (dB) nach der Be
wertungskurve (A) - dB (A) - gemessen. 
Nach der Richtlinie VDI 2058 .Beurteilung und Ab
wehr von Arbeitslärm" kann der Lärm beim mensch· 
lichen Körper gesundheitliche Schäden verursachen. 
Deshalb soll bei neuen gewerblichen Anlagen die 
Lautstärke des Lärmes die folgenden Meßwerte nicht 
überschreiten: 

Statt .DIN-phon • (vgl. Ridltlinie VDI 2058) hier .dB {A) "I 

am Tage bei Nacht von 
22 bis 6 Uhr 

1. in Industriegebieten 65 dB (A) 50 dB (A) 

2. in Gebieten, die vorwiegend 
Wohnzwe<ken dienen 60 dB (A) 45 dB (A) 

3. in reinen Wohngebieten 50 dB (A) 35 dB (A) 

Die Messungen sollen - vorbehaltlich einer spät~ren Regelung 
durch eine in Vorbereitung befindliche technische Anweisung zur 
Lärmbekämpfung - nach der Richtlinie VDI 2056 · erfolgen 
(0,5 m von geöffnetem Fenster). Es ist ferner zu berü<ksichtigen, 

I 
daß die Messungen nur mit einer Meßungenauigkeit von ·2 dB 

· (A) möglich sind. • 

214 

Werden demnach die unter Ziffern · 1 bis 3 angege
benen Meßwerte überschritten, so können unter Be
rücksichtigung der oben erwähnten Meßnngenauig
keit folgende Abschläge gewährt werden: 
bei einer Uberschreitung von 
mehr als 10 dB (A) bis 15 dB (A) = 8 v. H. 
mehr als 15 dB (A) 10 v. H. 
Diese Sätze folgen der Uberlegung, daß ein~ Erhöhung 
der Lautstärke um 9 bis 10 dB (A) eine Verdoppelung 
der Beeinträchtigungswirkung bedeutet. Die bisher bei 
Lärmmessungen gewonn'enen Erfahrungen haben wei
terhin gezeigt, daß ab 500 m Entfernung von der 
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Lärmquelle in der Regel eine außergewöhnliche Be
einträchtigung durch Lärm nicht mehr besteht. Voraus
gesetzt ist dabei, daß keine besonderen topografi
schen Verhältnisse vorliegen. 

Für ein Grundstück; von dem der Lärm ausgeht, ist . 
ein Abschlag nicht zu gewähren. 

Vielfach . werden den Erklärungen zur Hauptfeststel
lung der Einheitswerte auf den 1. Januar 1964 trotz 
des Antrages auf Berücksichtigung einer Lärmbelästi
gung entsprechende Unterlagen nicht beiliegen. So
fern der Hauseigentümer auf Grund einer Rückfrage 
des Finanzamts ein~n Nachweis über die Höhe der 
Lärmbelastung nicht erbringen kann, dürfte es zweck
mäßig sein, sich mit dem zuständigen Gewerbeauf
sichtsamt (unter Umständen auch mit dem Ordnungs
amt der jeweiligen Gemeinde) in Verbindung zu 
setzen. 

2.3 Fluglä rm 

Der Fluglärm in unmittelbarer Nähe eines Flugplatzes 
kann beim Vorliegen bestimmter Voraussetzungen 
eine ungewöhnlich starke Beeinträchtigung im Sinne 
des § 82 Abs. 1 Nr. 1 BewG 1965 darstellen. Es wird 
Schwierigkeiten bereiten, das Gebiet, in dem der 
Fluglärm eines Flugplatzes als eine solche ungewöhn
lich starke Beeinträchtigung anzusehen ist, genau ab
zugrenzen. Auch hängt die Stärke des Lärms ab von 
der Lage zu den Hauptan- und Hauptabflugrichtungen, 
der Entfernung von der Start- und Landebahn, der Art 
der Flugzeuge, der Häufigkeit ihrer Starts und Lan
dungen usw. 

214 

Auf Grund der Ergebnisse bisher durchgeführter Lärm
messungen kann nacp folgenden Gesichtspunkten ver~ 
fahren werden: 
a) Der Lärm in unmittelbarer Nähe eines kleinen Ver

kehrs- oder eines Sportflugplatzes stellt keine 
außergewöhnliche Beeinträchtigung im Sinne des 
§ 82 Abs. 1 Nr. 1 BewG 1965 dar. Für die Gewäh
rung eines Abschlages sind somit die erforder
lichen Voraussetzungen nicht gegeben. 

b) Der Lärm in der Nähe eines . größeren Verkehrs
oder Militärflugplatzes ohne An- und Abflug von 
Düsenflugzeugen stellt eine ungewöhnlich starke 
Beeinträchtigung im Sinne des § 82 Abs. 1 Nr. 1 
BewG 1965 dar. Ein Abschlag vom Grundstücks
wert bis zur Höhe von 5 v. H. erscheint daher 
gerechtfertigt. 

Bew-Ka rtei NW, 2. Erg-Lfg (November 1968) -3-
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c) Handelt es sich um den Flugplatz Düsseldorf-Loh
hausen oder um einen Militärflugplatz mit An- und 
Abflug von Düsenflugzeugen, so erscheint ein Ab
schlag von den Werten der in unmittelbarer Nähe 
gelegenen Grundstücke bis zur Höhe von 10 v . H. 
als gerechtfertigt. 

Die Gewährung eines Abschlages nach b) und c) wird 
in der Regel nur in·Betracht kommen, wenn ein Grund
stück innerhalb der festgelegten Lärmzonen (Hinweis 
auf Anlage) gelegen ist. Diese Einteilung der Lärm
zonen ist einer für einen großen Düsenflughafen nach 
tatsächlichen Lärmmessungen erstellten Zoneneintei-
lung nachgebildet worden. Es · ist dabei zu beachten, • 
daß als weiteste Entfernung, bis zu der noch ein Ab-
schlag in Betracht kommt, eine Strecke von 5 km im 
An- und Abfluysektor - von den Startbahnenden an 
gemessen - anzusehen ist. Die Zoneneinteilung mit 
der 5-km-Begrenzung kann aber auch für Flughäfen, 
auf denen nur Propellerflugzeuge verkehren, als An-
haÜspunkt dienen. Die in der Anlage für die einzelnen 
Zonen festgelegten Abschläge halte ich für angemessen. · 
Die Höhe der Abschläge isi nicht nach Grundstücks-
arten abzustufen. Bei der Bewertung von Grundstük-
ken, auf dimen Lärm durch gewerbliche Betriebe ver-
ursacht wirci, sind Abschläge wegen Fluglärms nicht 
gerechtfertigt. 

2.4 Andere als unter Abschnitt 2. genannte Lärmbelä
stigungen bitte ich, in Anlehnung an die Ausführungen 
in diesem Abschnitt als Einzelfälle zu beurteilen. 
Die außergewöhnliche Beeinträchtigung -durch Lärm 
ist in der Regel nur auf Antrag wertmindernd zu 
berücksichtigen. 

3. Beeinträchtigung durch Gerüche 
Nach Auffassung der obersten Finanzbehörden des bun-
des und der Länder rechtfertigt eine ungewöhnlich starke 
Beeinträchtigung durch Gerüche eine Ermäßigung des 
Grundstückswerts nur in einer geringen Anzahl von Fäl
len. Der Grundstü<tswert kann nur bei der Bewertung 
solcher Grundstücke ermäßigt werden, die in unmittel-
barer Nähe von Ausgangsstellen der Geruchsbelästigun-
gen (z. B. Müllkippen, Abdeckereien, Werke der me-
mischen Industrie usw.) liegen. Uber die Höhe des Ab-
schlages muß von Fall zu Fall entschieden werden. Dabei 
soll die Grenze von 5 v. H. möglichst nicht überschritten 
werden. Die ungewöhnlich starke Beeinträdltigung durch 
Gerüche ist nur auf Antrag wertmindernd zu berück-
sichtigen. · 
Ich bitte, entsprechend zu verfahren. 
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Anweisungen 

Hauptfeststellung der Einheitswerte des Grundvermögens 
auf den 1. Januar 1964; 
hier: Abschlag wegen Baumängel und Bausdläden 

Anlagen : 2 Tabellen . 

Vgl. s 3204 
Rdvfg. OFD Düsseldorf vom 12. Juni 1968 - S 

3209 
':- - St 211 

[ 
S 3204- 3 - St 211 

Rdvfg. OFD Köln vom 10. Juni 1968 S 
3209 

_ 
1 

_ St 
211 

Rdvfg. OFD Münster vom 7. Mai 1968 - S 3204 - 22 
St. 21-33 

Für die Höhe eines Abschlags wegen Baumängel und Bau
schäden nach § 82 Abs. 1 oder § 87 BewG 1965 kommt es 
u. a. darauf an, mit welchem Wertanteil die jeweiligen Bau
teile im Wert des Gebäudes erfaßt sind. Zur Ermittlung dil;!
ser Wertanteile bitte ich die als Anlagen 1 und 2 beigefüg
ten Tabellen anzuwenden. 

Hierzu bemerke ich das Folgende: 
Die Tabelle der Anlage 1 ist dem Erlaß des Ministers für Wie
deraufbau im Lande Nordrh.-Westf. v. 24. Juni 1948- I A/225 
- (MinBl NW 1948 Nr. 23 S. 297) entnommen. Sie ist auch in 

Rudolf Rössler, Schätzung und Ermittlung von Grund
stückswerten, Auflage 1960, S. 299; Rössler/Langner, 
Schätzung und Ermittlung von Grundstückswerten, Auf
lage 1966, S. 353 (Hermann Luchterhand Verlag) . . 

abgedruckt. Diese Tabelle ist bei Wohngebäuden und bei in 
der Bauausstattung ähnlichen Gebäuden (z. B. Bürogebäuden) 
anzuwenden. 

Die Tabelle der Anlage 2 ist einer Verordnung des Magistra
tes der Stadt Berlin entnommen. Sie ist ebenfalls in den 
vorbezeichneten Büchern (Auflage 1960, S. 302; Auflage 1966, 
S. 356) abgedruckt. Diese Tabelle ist bei gewerblidl genutz
ten Gebäuden, für die die Tabelle der Anlage 1 nicht in Be
tracht kommt (z. B. Werkstattgebäuden, Fabrikgebäuden), an
zuwenden. 

Beispiel für die Bemessung des Abschlags: 
Bei einem Wohnhaus mit drei Vollgeschossen und ausgebau
tem Dachgesd10ß sind Dachhaut (Schadensgrad 50 v. H.) und 
Bodenbeläge (Schadensgrad 60 v. H.) beschädigt. Der Ab
schlag wird wie•folgt ermittelt: 
Bauteil · 

Dachhaut 
Bodenbeläge 

Sdladensgrad 

50 v.H. 
60 v.H. 

Wertanteil des Bau· 
tella Jt, Tabelfe 

(Anla!Jel) 

3,4 v.H. 
4,8 v.H. 

Abslh lag in v. H. 
dea Gesamt· 

gebiudewerts 

1,7 v.H. 
2,88 v.H. 

4,58 v. H. 
Der Abschlag vom Gebäudewert beträgt somit 5 v. H. 
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Rimtzahlen für die Wertanteile (ln v. H.) der Bauteile bei Gesmoßwobnbauten Anlage 1 
(Erlaß des Ministers für Wiederaufbau im Lande Nordrhein-Westfalen v. 24. 6 • .1948- IA/225; Min. BI. 1948 Nr. 23) 

Dach Decken Innerer Ausbau Innenwände Trcp- Keller Umfassun!}s-
pen wände .. - .. 
"" "" ~ §8. " :l d .. 

= 
0 .. "' "" ~ ~ .... ~ ~ ;;- .. 0 ~ ~ "'"' ~ ~ '"' ~ '"ti "' "' d d "'"' -t! 'il 0 ~o 

·~ .s "' " d 0 .. "' Nd 
"ti ii ~ 

!l ii .,. .. j 9 '§ ~ 'E ;;; d ~ ~~ Gl ;;: ~ "' .,- .. .",-e d -" .,., 
"" " "" .i:l 

.... ~ " ""' "'"' .. :l d :ll "' ;; d "' 
.. .. "" "' d ~o ä~ :: "-·~ .. 

"'"' ~ ~ 
d .. .... d d ~ "" ~ 

.. .. ~-6 "' d .. dQI 
!!) .. .s .. E Cl> 

1:1~ 
.. .. 8> .. -ä .. .. .. .. .!!! .. -~-6 ~ "' ~ 1:1 ~ ~ .. :iJ "' "' "' " ~== "' ..~ :c; "' d .. ;::: .. "" ~ "" .. " "' .. 

~ 'ii .. ..., 0 "' .. .. .. .. .. "' .. ..o 0 .. " .. > <o .s 0 0 0 .s IQ 0 o:.: .s IQ 1:-< l1o > ~ .s .s ~ z :.:o .s ~ PJ.!l IQ .s <~ 

ohne 15,3 3,9 10,4 1,0 14,0 2,1 3,3 3,3 5,3 22,6 4,2 3,3 3,7 1,1 5,9 4,4 10.7 5,9 4,8 2,2 24,9 17,4 2,5 5,0 10,3 8,6 1,7 
mit 17,8 4,5 12,2 1,1 13,1 2,1 3,3 3,2 4,5 22,6 4,1 3,3 3,7 1,1 6,0 4,4 11,0 6,1 4,9 2,0 23,5 16,8 2,5 4,2 10,0 8,3 1,7 

2 ohne 13,5 3,5 9,2 0,8 13,6 2,3 3,6 3,6 4.1 25,7 4,5 3,8 4,2 1,3 6,8 5,1 11,8 6,5 5,3 3,1 21,2 15,1 2,2 3,8 11,2 9,3 !,9 
mit 15,5 3,9 10,6 1,0 13,1 2,2 3,6 3,5 3,8 25,5 4,5 3,7 4,2 1,2 6,7 5,0 12,0 6,7 5,3 2,9 20,2 14,4 2,2 3,6 11,0 9,2 1,8 

3 ohne 11,8 3,0 8,0 0,8 13,4 2,4 3,8 3,8 3,4 28,1 4,8 4,2 4,7 1,4 7,4 5,6 12,8 7,1 5,1 3,8 17,7 12,6 1,9 3,2 12,4 10,3 2,1 
mit 13,5 3,4 9,3 0,8 13,2 2,4 3,8 3,8 3,2 27,8 4,8 4,1 4,6 . 1,4 7,4 5,5 13,0 7,2 5,8 3,7 16,8 12,0 1,8 3,0 12,0 10,0 2,0 

4 ohne 10,7 2,1 7,3 0,7 13,3 2,5 4,0 4,0 2,8 29,8 5,0 4,5 4,9 1,5 7,9 6,0 13,5 7,2 6,3 4,5 14,6 10,4 1,6 . 2,6 13,6 11,3 2,3 
mit 11,5 2,9 7,9 0,7 13,1 2,5 4,0 4.0 2,6 29,9 5,0 4,5 5,0 1,5 7,9 6,0 13,7 7,6 6,1 4,4 13,9 9,9 1,5 2,5 13,5 11,2 2,3 

5 ohne 10,0 2,6 6,8 0,6 13,1 2,6 4,1 4,1 2,3 30,9 5,1 4,6 5,2 1,5 8,3 6,2 14,1 7,3 6,8 5,0 1:2,2 8,7 1,3 2,2 14,7 12,3 2,4 
mit 10,5 2,6 1,2 0,7 12,9 2,5 4,1 4,1 2,2 31,2 5,1 4,7 5,2 1,6 8,4 6,2 14,1 7,8 6,3 5,0 11,6 8,3 1,2 2,1 14,7 12,2 2,5 

6 ohne 9,9 2,6 6,7 0,6 13,0 1,6 4,2 4,1 2,1 31,6 5,2 4,7 5,3 1,6 8,5 6,3 14,3 7,4 ·6,9 5,3 10,7 7,7 1,1 1,9 15,2 12,7 2,5 
mit 10,3 2,6 7,1 0,6 12.7 2,5 4,2 4,1 1,9 32,2 5,2 4,9 5,4 1,6 8,6 6,5 14,3 7,9 6,4 5,2 10,1 7,2 1,1 1,8 15,2 12,7 2,5 

Wohnbauten mit Fladldam 
1 1,5 6,5 1,5 15,8 2,6 4,3 4,3 
2 6,2 4,9 1,3 15,9 2,8 4,5 4,4 
3 5,0 3,9 1,1 15,8 2,9 4,7 4,6 

4,6 30,3 6,3 4,5 5,0 1,5 8,0 6,0 
4,2 31,1 5,6 4,6 5,1 1,5 8,2 6,1 
3,6 31,8 5,9 4,6 5,2 1,6 8,3 6,2 

6,0 3,3 2,7 3,4 24,0 17,1 2,6 4,3 13,0 10,8 2,2 
7,4 4,1 3,3 4,2 21,2 15,2 2,2 3,8 14,0 11,7 2,3 
8,8 4,9 3,9 5,0 18,6 13,3 2,0 3,3 15,0 12,5 2,5 

4 4,1 3,1 1,0 15,7 3,1 4,8 4,8 
5 3,1 2,9 0,8 15,5 3,1 5,0 5,0 

·I 6 3,5 2,8 0,7 15,3 3,2 5,2 5,1 

3,0 32,3 6,1 4,7 5,2 1,6 8,4 6,3 
2;4 92,9 6,3 4,8 5,3 1,6 8,S 6,4 
1,8 33,5 6,5 4,9 5,4 1,6 8,6 6,5 

10,2 5,6 4,6 5,8 15,9 11,4 1,7 2,8 16,0 13,3 2,7 
11,6 6,4 5,2 6,4 12,9 9,3 1,4 2,2 17,0 14,2 2,8 
13,0 7,2 5,8 7,2 9,5 6,8 1,0 1,7 18,0 15,0 3,0 



... 

Auszug aus Ridltzahlen fUr die Wertanteile (in v. H.) der Bauteile bei Geschoßbauten 
(Verordnung des Magistrats der Stadt Berlin) · 

Anlage 2 

Gewerblidle Bauten 
ohne Traggerippe in. Traggerippe aus Stahl od. Stahlbeton 

Bauteil Zahl der Gesdlosse Zahl der Gesdlosse 

2 3 

Dadl') 8,6 6,6 "5,4 
Decken 13,0 15,6 17,4 
Wände 31,4 28,7 27,9 
Leimte Trennwände 
Traggerippe, Stahl, Stahlbeton, gußeis. Säulen 
Gründung 9,8 7,5 6,1 
Fußboden 4.4 5,3 5,8 
Putz und andere Oberflädlenbehandlung•) 4,5 5-,1 6,6 
Treppen') 1.4 1,6 1,8 
Fenster') 6,8 7,,5 7,8 
Türen 2,8 2,8 2,8 
Keller· und Dadlversdlläge 
Maler-, Tapezierarbeiten 2,4 2,8 2,9 
Be- und Entwässerung 3,7 3,9 . 3,9 
Gas- und Stromversorgung 3.4 3,1 
Heizung') 6,3 7,3 
Sonstige Einridltungen 1,5 1,3 

'l Von den Ridltzahlen für das Dadl entfallen auf: 
a) Dadlde<kung .................................... rd. 22 v. H. 
b) Lattung und Sdlalung ........................... rd. 14 v. H. 
c) den Dadlstuhl ................................... rd. 43 v. H. 
d) Klempner arbeiten· ............................... rd. 21 v. H. 

!) Von den Ridltzahlen für den Putz entfallen bei Reihenhäusern 
auf Wohn- und Bürogebäude 
Putzart 
Außenputz ............................. . 
Innenputz .............................. . 
Deckenputz ............................. . 

• 
vor 1918 

rd. 30 v. H. 
rd. 50 v. H. 
rd. 20 v. H. 

nadl1918 
35 v. H. 
45 v. H . 
20 v. H. 

3,0 
7,4 
1,2 

4 5 6 2 3 4 5 6 

4,5 3,8 3,4 7,5 5,4 5,1 4,2 3,4 3,0 
18,2 19,3 19,7 22,8 20,5 20,1 20,2: 20,6 21,0 
27,3 26,8 26,5 2:2,3 2:3,3 2:3,8 24,2: 24,3 2:4,1 

11,3 13,7 14,6 15,3 15,9 16,3 
5,1 4,8 4,3 14,8 11,9 10,1 8,7 7,7 6,7 
6,1 6,4 6,6 3,5 3,8 3,8 3,9 3,9 3,8 
1,1 7,3 7,8 3,3 4,7 5,3 5,7 6,0 6,2 
1,9 2,0 2, 1 0,7 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 
8,0 8,2 8,4 2,8 3,7 4,1 4,4 4,6 4,8 
2,8 2,8 2,8 0,6 0,8 0,9 1,0 1,0 1,1 

3,1 3,2 3,2 1,3 1,9 2,2 2,3 2,5 2,6 
3,8 3,8 3.8 2:,0 1,8 1,6 1,6 1,5 1,4 
2,1t 2,7 2,7 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 
7,5 7,6 7,6 4,3 3,9 3,5 3,3 3,1 3,3 
1,2 1,1 1,1 1,9 2,8 3,1 3,4 3,6 3,7 

'l Von den Ridltzahlen fü; Treppen entfallen bei Massivtreppen auf: 
Tragwelk und Stufenaufmauerung ............. .... rd. 40 v. H. 
Tritt- und Setzstufen ............................... rd. 45 v. H. 
Geländer ...... . .................................... rd. 15 v. H. 

'l Von den Rldltzahlen für das Fenster entfallen auf: 
a) Tisdllerarbeiten ................................. •d. 83 v. H. 

· b) Glaserarbeiten ................... ... ........... '. rd. 17 v. H. 
5) Von den Ridltzahlen für Heizung entfallen bei 

Sammelheizung .................................... rd. 20 v. H. 
auf die Kesselanlage. 
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Anweisungen 

Hauptfeststellung der Einheitswerte des Grundvermögens 
und der Betriebsgrundstücke auf den 1. Januar 1964; 

hier: Berücksidltigung von Bergsdläden und Bergschadens
gefahren 

Im wesentlichen gleichlautend 
s 3204 

Rdvfg. OFD Düsseldorf vom 25. Juni 1968- S
3210

A- St 211 

[Rdvfg. OFD Köln vom 9. Juli 1968 - S 3204 - 2 - St 211 

Rdvfg. OFD Münster vom 9. Juli 1968 - S 3204 - 19 
St 21-33 

Zur Frage, inwieweit Bergschäden und Bergschadensgefah
ren bei der Hauptfeststellung auf den 1. Januar 1964 zu be
rücksichtigen sind, stelle ich die folgenden einheitlichen 
Grundsätze auf: 

1. Bergschäden 

216 

1.1 Bergschäden im Sinne dieser Verfügung sind solche 
Schäden, die infolge des Bergbaus bereits eingetreten 
sind. 

Bergschäden sind, soweit es sich nicht um Bagatell
schäden handelt, bei der Bewertung bebauter Grund
stücke im Ertragswertverfahren und im Sachwert
verfahren wertmindernd zu berücksichtigen. Auch bei 
der Bewertung unbebauter Grundstücke sind solche 
Bergschäden wertmindernd zu berücksichtigen, falls 
sie sich nicht schon bei der Ermittlung der durCh
schnittlichen Bodenwerte (Richtwerte) ausgewirkt 
haben. 

1.2 Bergschäden an Gebäuden und Außenanlagen 

1.21 Bergschäden an Gebäuden und Außenanlagen sind 
, Bauschäden. Es muß unterschieden werden zwischen 

nicht behebbaren und behebbaren Bauschäden. 
Bergschäden sind nicht behebbar, wenn sie durch 
Ausbesserung auf die Dauer nicht beseitigt werden 
können. Den. nicht behebbaren Bergschäden gleich
gestellt sind Bergschäden, die nur mit unverhältnis
mäßig hohen Kosten beseitigt werden können. Nicht 
behebbare oder nur mit unverhältnismäßig hohen Ko
sten zu beseitigende Bergschäden sind insbesondere: 

Schieflage eine durch ungleichmäßige Ab
senkung hervorgerufene Ver
änderung der Normallage 
eines Grundstücks, wobei auf-
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;ewG 1965 
) 

Gefügelockerung 

Deformierung von 
Bauwerkteilen 

Versumpfung 

Anweisungen 

. 
stehende Gebäude diese Be
wegung mitmachen; 

eine · auch nach Ausführung 
von Reparaturarbeiten ver
bleibende ·Lockerung des Mau
erwerkverbandes; 

Veränderung der ursprüngli
chen und baugerechten Lage 
von Bauwerkteilen (Verdre
hung, Verdrillung, z. B. he,r
vorgerufen durch unterschied
liche Absenkungen aus ver· 
schiedenen Richtungen und zu 
verschiedenen Zeiten) ; 

stauende Nässe; die die Nut
zung des "Grundstücks oder dez 
Gebäude wertmindernd beein· 
trächtigt. 

In der Regel lassen sich die Bergschäden nicht voll· 
ständig beheben, so daß nicht behebbare und beheb· 
bare Bergschäden an einem .Grundstück nebenein· 
ander vorliegen. 

1.22 Berücksidltigung von Bergsdläden im Ertragswert· 
verfahren 

Nicht behebbaren· Bergschäden, die zu einer wesent• 
liehen Verkürzung der Lebensdauer · geführt haben, 
ist durch Ansatz eines nach der verkürzten Lebens· 
dauer unter Zugrundelegung eines fiktiven Baujahrs 
ermittelten Vervielfältigers Rechnung zu tragen (§ 80 
Abs. 3 BewG 1965). Wenn sich nicht nachweisen läßt, 
daß die Lebensdauer wesentlich verkürzt ist, oder 
wenn die Verkürzung der. Lebensdauer nicht zu einem 
geringeren Vervielfältiger führt, kann ein Abschlag 
nach § 82 Abs. 1 BewG 1965 in Betracht kommen. 
Voraussetzung hierfür ist aber, daß der wertmin
dernde Umstand im Hauptfeststellungszeitpunkt die 
Höhe der Jahresrohmiete nicht beeinflußt hat. Auf 
die Bildung der Vervielfältiger haben Bauschäden 
(Bergschäden) keinen Einfluß gehabt. Kommt wegen 
nicht behebbarer Bergschäden ein Abschlag nach § 82 
Abs. 1 BewG 1965 in Betracht, ist dieser .w.dU..auf das 
Höchstmaß von 30 v. H. (§ 82 Abs. 3 BewG 1965) be· 
grenzt, weil es sich nicht um eine Ermäßigung nach 
§ 82 Abs. 1 Nr. 1 und 2 BewG 1965 handelt. 
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Anweisungen 
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Für behebbare Bergsmäden, die im . Hauptfeststel· 
lungszeitpunkt keinen Einfluß auf die Höhe der Jah
resrohmiete gehabt haben, ist ein Absmlag nam § 82 
Abs. 1 Nr. 2 BewG 1965 zu gewähren. Dabei ist § 82 
Abs. 3 BewG 1965 zu beamten. 

1.23 Berüduh:htfgung von Bergsd!.äden im Samwertver
fahren 

Nimt behebbare Bergsmäden an Gebäuden' sind 
grundsätzlim be"i der Erremnung der Wertminderung 
wegen Alters (§ 86 BewG 1965) zu berüds:simtigen, 
indem eine verkürzte Lebensdauer (voraussimtlime 
tatsämlime Lebensdauer) zugrunde gelegt wird. 
Wenn sim nimt namweisen läßt, daß durdl nidlt be
hebbare Bergsmäden die Lebensdauer verkürzt ist, 
ist ein Absmlag nam § 87 BewG 1965 zu gewähren 
(wenn die Smäden nimt bereits bei der Ermittlung 
des Gebäudenormalherstellungswerts berüds:sidltigt 
worden sind). Für nimt behebbare Bergsmäden an 
Außenanlagen gilt das Vorstehenqe entspremend 
(vgi: § 89 BewG 1965). 
Für behebbare Bergsmäden an Gebäuden ist ein Ab
sdllag nam § 87 BewG 1965 zu gewähren (wenn die 
Sdläden nidlt bereits bei der Ermittlung des Gebäude
normalherstellungswerts berüds:simtigt worden sind). 
Für behebbare Bergsmäden an Außenanlagen gilt 
dies entspremend (vgl. § 89 BewG 1965). 

1.24 Wertermäßfgung 

Bei der Bemessung der Wertermäßigung wegen Berg
smäden wird es immer auf die Verhältnis~e des Ein
zelfalles ankommen. Folgendes kann jedodl als An· 
halt dienen: 

A. Nidlt behebbare Bergsmäden 
a) Ein starker nimt behebbarer Bergsmaden liegt 
vor bei einer Smieflage von 20 mm/m und mehr, bei 
starker Gefügelockerung, bei Deformierung von Bau
werkteilen sowie bei Versumpfung. 
Die Wertminderung, die durm Annahme einer ver
kürzten Lebensdauer oder - und - durdl Absmlag 
zu berüds:simtigen ist, beträgt hier 15 bis 25 v. H., in I 
besonders begründeten Fällen jedodl ~m mehr als. 
~ H, Bei einer Smieflage von mehr als 40 mm/m 
kann davon ausgegangen • werden, daß . die Restle
bensdauer nimt. mehr als zehn Jahre betragen wird. 
b) Ein mittlerer nimt behebbarer Bergsmaden liegt 
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Anweisungen 

vor bei einer Schieflage von 8 mm/m bis unter 
20 mm/m. 
Die Wertminderung, die durch Annahme einer ver· 
kürzten Lebensdauer oder - und - durch Abschlag 
zu berücksichtigen ist, beträgt hier 5 bis 15 v. H. 

c) Ein leichter nicht behebbarer Bergschaden liegt 
bei einer Schieflage von 2 mm/m bis unter 8 mm/m 
vor. 
Die Wertminderung, die durch Annahme einer ver
kürzten Lebensdauer oder - und :..... durch Abschlag 
zu berücksichtigen ist, beträgt hier bis zu 5 v. H . 

B. Behebbare Bergschäden 
a) Starke behebbare Bergschäden liegen vor, wenn 
Bauwerkteile erneuert" und starke Risse ausgemauert 
oder nachträglich Sicherungen und Verankerungen 
eingebaut werden müssen, wenn Schwebedecken ein- . 
gebaut werden müssen, weil Deckenrisse mit her
kömmlichen Mitteln nicht zu beseitigen sind. Starke 
behebbare Schäden liegen außerdem vor, wenn Ab· 
stützmaßnahmen erforderlich sind und wenn die 
Standsicherheit gefährdet erscheint; wenn irrfolge 
Gefällestörungen die Entwässerung gestört ist; fer· 
ner, wenn sich Versumpfungserscheinungen zeigen, 
die beispielsweise das Mauerwerk durchfeuchten. 
Der Abschlag kann 15 v. H. und mehr betragen. 

b) Mittlere behebbare Bergschäden liegen vor, wenn 
Risse in Decken, Innen- und Außenwänden auftreten, 
die durch Ausfüllen mit Mörtel oder mit anderem 
Material abgedichtet werden müssen, aber noch nicht 
unter a) fallen. 

Der Abschlag kann 5 bis 15 v. H. betragen. 

c) Von leichten behebbaren Bergschäden kann ge· 
sprochen werden, wenn Risse lediglich in Innenräu· 
men auftreten. 
Der Abschlag darf höchstens 5 v. H. betragen. 

l.J Bergschäden am Grund und Boden 

Bergschäden am Grund und Boden können bei de1 
Ermittlung des Bodenwerts durch einen Abschlag· (in 
der Regel bis zu 10 v. H.) berücksichtigt werden. Bei 
der Bewertung bebauter Grundstücke im Sachwert
verfahren und bei. der Bewertung unbebauter Grund
stücke kommt dieser Abschlag aber nur insoweit in 
Betracht, als Bergschäden noch nicht bei der Ermitt· 
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lung der durchschnittlichen Bodenwerte (Richtwerte) 
berüdrsichtigt worden sind. . 

Ist bei der Bewertung bebauter Grundstüdre ein Ab
schlag wegen Bergschäden am Grund und Boden ge
rechtfertigt, muß dieser auch bei der Mindestbewer
tung (§ 11 BewG 1965) und bei der Ermittlung des 
Zuschlags wegen übergroßer nicht bebauter Fläche 
im Ertragswertverfahren (§ 82 Abs. 2 Nr. 1 BewG 
1965) beachtet werden. 

Bei der Bewertung bebauter Grundstüdre im Er
tragswertverfahren muß der Abschlag, der sich auf 
den Bodenwert bezieht, durch eine Ermäßigung des 
gesamten Grundstüdrswerts ausgedrüdrt werden. Die 
;rmäßigung des gesamten GruJ!dstüdrswerts we en 
Bergschäden am Grund und Boden ):>eträgt 

a) 2 v. H. bei Altbauten und Neubauten, 
b) 1 v. H. bei Nachkriegsbauten. 

Beim Vorliegen . von a) und b) bemißt sich die Er. 
mäßigung nach dem überwiegenden Teil. 

1.4 Ansprüche gegen Bergwerkseigentümer 

Ansprüche gegen Bergwerkseigentümer sind bei de1 
Einheitsbewertung der bergbaugeschädigten Grund
stüdre außer acht zu lassen. Die Ansprüche sind ggf. 
vermögensteuerlich als sonstiges Vermögen oder als 
Betriebsvermögen zu erfassen. 

2. Bergschadensgefahr 

2.1 Außer der Wertermäßigung wegen Bergschäden 
(vgl. Nr. 1) kann auch eine Wertermäßigung wegen 
Bergschadensgefahr (auch wegen der als Folge be
reits eingetretener Bergschäden mit Sicherheit noch 
zu erwartenden weiteren Schäden) in Betracht kom
men, und zwar für Grundstüdre in Gebieten, in de
nen Bergbau bis zum Hauptfeststellungszeitpunkt 
umgegangen wal" oder im Hauptfeststellungszeit
punkt noch umgegangen ist oder kurz bevorstand. 
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Bei der Bewertung bebauter Grundstüdre kann die 
Ermäßigung wegen Bergschadensgefahr gemäß § 82 
Abs. 1 BewG 1965 (Ertragswertverfahren} bzw. ge
mäß § 88 BewG 1965 (Sachwertverfahren) gewährt 
werden. 
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Hinsichtlich der Bewertung bebauter Grundstü<ke im 
Ertragswertverfahren ist zu bemerken, daß sich die 
Bergschadensgefahr im Hauptfeststellungszeitpunkt 
noch nidlt auf die Höhe der Mieten ausgewirkt hatte. 
Sie hatte auch keinen Einfluß auf die Bildung der 
Vervielfältiger. Kommt eine Ermäßigung wegen Berg· 
schadens_g_ef_!!_hr_ ni!:_ch § 82 .ÄfiS.. f BewG 1!Til5"ffilJe
tradlt, ist der Absdllag ~icht aJ![_das HoC!fslfo~ VO!J. 

30 v . H. (§ 82 Abs. 3 BewG 1965) begrenzt, weil es 
~t um eine Ermäßigung nadl. § 82 Abs. 1 Nr. 1 
und 2 BewG 1965 handelt. 

Bei bebauten Grundstücken ist ein Absdllag wegen • 
Bergsdladel).sgefahr sowohl vom Gebäudewert bzw. 
Gebäudesamwert als audl. vom Bodenwert und vom 
Wert der Außenanlagen vorzunehmen. Hinsichtlich 
der Ermäßigung des Bodenwerts der im Sachwertver-
fahren zu bewertenden bebauten Grundstü<ke, der 
Ermittlung des Zusdl.lags wegen übergroßer nicht 
bebauter Fläche (§ 82 Abs._ 2 Nr. 1 BewG 1965) bei im 
Ertragswertverfahren zu bewertenden bebauten 
Grundstü<ken sowie der Mindestbewertung (§ 77 
BewG 1965) wird jedodl auf den folgenden Absatz 
hingewiesen. 

Bei der Bewertung unbebauter Grundstücke kommt 
eine Ermäßigung wegen Bergschadensgefahr nur 
dann in Betradl.t, wenn sich die Schadensgefahr nicht 
sdlon in den durdlsdlnittlichen Bodenwerten (Ridlt· 
werte) mindernd ausgewirkt hat. Dies gilt audl für 
die Ermittlung des Bodenwerts der im Sachwertver
fahren zu bewertenden bebauten Grundstücke, des 
Zuschlags wegen übergroßer nidlt bebauter Flädle 
(§ 82 Abs. 2 Nr. 1 BewG 1965) bei im Ertragswert
verfahren zu bewertenden bebauten Grundstü<ken 
sowie für die Mindestbewertung (§ 77 BewG 1965). 

2:2 Für die Bemessung der Ermäßigung sind bedeutsam: 

a) Art des Abbaus, . 
b) Ausmaß der Bergsdladenssicherungen, 
c) Bergschadensverzidlt. · 

Beim · oberflächennahen . Abbau (bei einer Teufe bis 
ca. 100 m) ist die Gefahr einer Schädigung zeitmäßig 
nidlt zu begrenzen. Die durch Bergbau geschaffenen 
Hohlräume bredlen irrfolge des geringen Gebirgs
drucks häufig erst nach Jahrzehnten zusammen. In 
Einzelfällen sind Hohlräume selbst nadl mehr als 
hundert Jahren festgestellt worden. Beim Abbau in 
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mittlerer Teufe (von ca. 100 m bis ca. 400 m) oder 
in größerer Teufe (mehr als 400 m) wird wegen des 
zunehmenden Gebirgsdrucks der Zeitfaktor der Ein
wirkungen verkürzt. 

Bei den Bergschadenssicherungen ist zu unterschei
den zwischen Vollsicherung und Teilsicherung. Voll
sicherungen sind Maßnahmen, die grundsätzlich Schä
den bergbaulicher Art verhindern sollen (D.reipunkt
lagerung) . In Ausnahmefällen werden jedoch trotz . 
Vollsicherung Schäden entstehen können (z. B. Ver
sumpfung, Tagesbrüche) . Bei Teilsicherungen wird die 
schädliche Einwirkung des Bergbaus gemindert, je
doch nicht verhindert. Teilsicherungen sind beispiels
weise eine Betonplatte, Fundamentverstärkungen, 
Betonwannen, Ringverankerungen, Trennfugen. 

Verschiedentlich verzichtet ein Grundstückseigentü
mer gegenüber dem Bergbau vertraglich auf Ersatz 
von Bergschaden (Bergschadensverzicht). Zu unter
scheiden ist zwischen Vollverzicht und Teilverzicht 
sowie zwischen dinglich gesichertem und schuldrecht
lich vereinbartem Verzicht. Die dingliche Sicherung 
erfolgt durch Begründung einer Grunddienstbarkeit 
am Grundstück ·zugunsten des Bergwerkseigentümers, 
die im Grundbuch eingetragen wird. Bei schuldrecht
lich vereinbartem Verzicht gilt der Verzicht lediglich 
zwischen den Vertragsparteien. Im Falle des ding
lich gesicherten Vollverzichts besteht keinerlei An
spruch auf Bergschadensersatz. Im Falle des schuld
rechtlich vereinbarten Vollverzichts kann ein Einzel
rechtsnachfolger des Verzichtenden u . U. vom Bigen
turnserwerb an neue Schadensersatzansprüche gel
tend machen. Das gilt aber nur dann, wenn der Ein
zelrechtsnachfolger nicht an die schuldrechtliche Ver
einbarung gebunden ist. Der TeilverziCht ist in der 
Regel beschränkt auf Ersatz in Höhe des infolge 
bergbaulicher Einwirkungen geminderten Verkehrs
wertes des Grundstücks (Teilverzicht in der Regel bis 
10 v. H.). Ein dinglich gesich!lrter Bergschadensver
zicht beeinträchtigt den Wert eines Grundstücks. Das 
gilt auch für den schuldrechtlich vereinbarten Berg
schadensverzicht 'mit Bindungswirkung für den Ein
zelrechtsnachfolger. Deshalb ist in den Fällen, in de
nen ein Abschlag wegen Bergschadensgefahr zu ge
währen ist, dieser entsprechend höher. 
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2.3 Wertennäßlgung 

Die folgenden Abschläge sind nach den von mir ge
troffenen Feststellungen angemessen: 

bei ober- bei Abbau bei Abbau 
flächen- in in 
nahem mittlerer größerer 
Abbau Teufe Teufe 
v.H. v.H. v.H. 

•J ••) 

bei bebauten 
Grundstü<Xen 

bei Vollsicherung i. d. R. 0 i. d. R. 0 i. d. R. 0 

bei Teilsicherung bis bis bis 
höchstens "1 höchstens 5 höchstens 3 

ohne Berg- bis bis bis 
Schadenssicherung höchstens 10 höchstens "1 höchstens 5 

bei unbebauten bis bis bis 
Grundstücken höchstens 10 höchstens "1 höchstens 5 

Beim Vorliegen eines Teilverzichts kann der Abschlag 
·bis auf 10 v. H. erhöht werden (in Ausnahmefällen 
auch bei Vollsicherung). 

Beim Vorliegen eines Vollverzichts beträgt der Ab
schlag in der Regel 10 v. H. (in Ausnahmefällen auch 
bei Vollsicherung) . In" besonders begründeten Ein
zelfällen kann der Abschlag jedoch noch höher be-

. messen werden. 

•• 

Bei unbebauten Grundstü<ken können in besonders 
begründeten Einzelfällen die Abschläge höher als 10, 
"1 oder 5 v. H. sein, wenn nachgewiesen wird, daß bei 
einer Bebauung Sicherungsmaßnahmen erforderlich 
sein werden, deren Kosten die vorbezeichneten Ab- • 
schläge bei weitem übersteigen werden. Im übrigen 
wird jedoch auf den fünften Absatz der Nr. 2.1 hin-
gewiesen. 

Der Abschlag wegen Bergschadensgefahr ist auch 
dann zu gewäHren, wenn eine Wertermäßigung we
gen Bergschäden (vgl. Nr. 1) in Betracht kommt. 

· •) Wenn 10 Jahre lang na<h Beendigung des Abbaus keine Bergsmäden 
eingetreten sind, kommen im. allgemeinen Abs<hläge wegen Bergs<ha
densgefahr nimt in Betramt . 

.. ) Wenn 5 Jahre lang nam Beendigung des Abbaus keine Bergs<häden ciu
getreten sind, kommen Im allgemeinen Absmläge wegen Bergs<hadens
gefahr nimt in Betramt. 
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J 
3. AußergewöhnliChe Gründungen bei BergsChadenssiChe

rungen 

Bei der Bewertung bebauter Grundstücke im Ertragswert
verfahren ist für vorhandene Bergschadenssicherungen 
kein Zuschlag anzusetzen. 

Bei der Bewertung bebauter Grundstücke im Sachwert
verfahren sind außergewöhnlidl.e Gründungen durch be
sonderen Zuschlag zu erfassen. Deshalb ist im Einzelfall 
zu prüfen, ob vorhandene Bergsdl.adenssicherungen als 
außergewöhnlidl.e Gründungen anzusehen sind. Kommt 
ein Zuschlag in Betracht, ist Absdl.nitt 39 Abs. 1 BewRGr 
zu beadl.ten. Der Zusdl.lag für außergewöhnlidl.e Grün
dungen (Bergsdl.adenssidl.erungen) darf den Abschlag ~om 
Bodenwert wegen Bergsdl.äden und Bergsdl.adensgefah
ren nicht übersteigen. Oftmals werden sidl. die Bergsdl.ä
den und Bergschadensgefahren sdl.on im durchsdl.nittli
chen Bodenwert (Ridl.twert) mindernd ausgewirkt haben. 
Dann kommt bei der Bewertung des Einzelgrundstücks 
ein besonderer Abschlag vom Bodenwert wegen des 
Bergschadens und der Bergsdl.adensgefahr nidl.t in Be
tradl.t. In soldl.en Fällen ist der Zusdllag für außerge
wöhnliche Gründungen (Bergschadenssidl.erungen) auf 
den Betrag zu ·begrenzen, um den der Bodenwert des 
Einzelgrundstücks höher liegen würde, wenn Bergsdl.ä
den und Bergschadensgefahren bei der Ermittlung durdl.
sdl.nittlidl.er Bodenwerte (Ridl.twerte) unberücksidl.tigt ge
blieben wären. 

4. Die Bergschäden und die Bergschadensgefahr sind in der 
Regel nur auf Antrag bei der Einheitsbewertung der 
Grundstück--e-Zu berüCksichtigen. 

Aus den von mir für die Einheitsbewertung der Grund
stücke aufgestellten Grundsätzen - insbesondere aus der 
Anerkennung von Abschlägen - können keine Folge
rungen für die zivilrechtliche Durchsetzung von Berg
schadensersatzansprüchen gezogen werden. 

Zusatz der Oberfinanzdlrektionen: 

Die in den Originalrundverfügungen enthaltenen Hinweise 
auf Eingabewertbogen und Kennziffern (maschinelles Ver· 
fahren) sind in die Karteianweisung nicht aufgenommen 
worden. 
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Hauptfeststellung der Einheitswerte des Grundvermögens 
auf den 1. Januar 1964; 

hier: Ermäßigung des Grundstückswerts wegen der Not-
wendigkeit baldigen Abbrudls des Gebäudes -

(Er!. FinMin NW vom 15. Juli 1968 - S 3204 - 1 - V 1) 
;-- . 

Nach § 82 Abs. 1 Nr. 3 BewG 1965 kann der Grundstückswert 
ermäßigt werden, wenn die Notwendigkeit baldi,gen Ab
bruchs besteht. Abschn. 31 Abs. 4 BewRGr legt diese Vor
schrift dahin aus, daß regelmäßig nur dann ein Abschlag ge
macht werden darf, wenn das Gebäude innerhalb eines Zeit
raums von 10 Jahren nach dem Feststellungszeitpunkt ab-. 
gebrochen werden muß. Eine gleiche Auslegung enthält Ab
schnitt 44 Abs. 1 BewRGr zu § 88 Abs. 1 BewG 1965 für die 
Bewertung im Sachwertverfahren. 
Bei Grundstücken, die nadl dem maßgebenden Bebauungs
plan abgebrochen werden sollen (Grundstücke in Sanierungs
gebieten), läßt sich der Zeitpunkt der Verwirklichung des 
Bebauungsplans und der damit im Zusammenhang stehenden 
Abbruchsmaßnahmen meistens nicht mit der erforderlichen 
Sicherheit feststellen. Auch die Baubehörde ist hierzu in der 
Regel nicht in der Lage, weil in dem für die Annahme eines 

·.,baldigen" Abbruchs maßgebenden Zeitraums von 10 Jahren 
nach dem Hauptfeststellungszeitpunkt eine Reihe von Um
ständen der Planungsverwirklichung entgegenstehen kann. 
Ein Abschlag wegen der Notwendigkeit baldigen Abbruchs 
kann daher in solchen Fällen grundsätzlich nicht in Betracht 
kommen. Es bestehen jedoch keine Bedenken, einen Ab
schlag wegen der Notwendigkeit baldigen Abbruchs zu ge
währen, wenn zwar nicht einwandfrei, aber doch mit an 
Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit feststeht, daß ein 
Gebäude innerhalb von 10 Jahren nach dem 1. Januar 1964 
abgebrochen werden muß. 
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Einheitsbewertung des Grundvermögens auf den 1. Januar 
1964, Ertragswertverfahren; 

hier: Ermäßigung des Grundstückswerts wegen ungewöhn
lidl starker Beelnträdltigung durdl Raudl (§ 82 Abs. 1 
Nr. 1 BewG 1965} -

Vgl. 
Rdvfg. OFD Düsseldorf vom 31. Juli 1968- S 3204-A- St 212 

TRdvfg. OFD Köln vom 5. Dezember 1968 - S 3204 - 1 -
Lst 211 

Rdvfg. OFD Münster vom 16. August 1968 - S 3204 - 21 -
St. 21-33 

1. Die Frage, ob und in welcher Höhe eine Wertermäßigung 
wegen ungewöhnlich starker Beeinträchtigung durch Rauch 
zu gewähren ist, ist bisher in meinem Verfügungsentwurf 
vom 8. Februar 1968 - S 3204 A- St 212 behandelt worden. 
Dieser Entwurf ist nur einigen Finanzämtern bekanntgegeben 
worden und wird daher nachfolgend auszugsweise wieder
gegeben: 
.Die besonders durch die Industrie hervorgerufene Luft
verschmutzung durch Rauch (Ruß, Staub, Gas und Dämpfe) 
führt mit ihren Niederschlägen auf und über der Oberfläche 
der Erde zu Schäden untersdliedlichster Art. In der von der 

·Bundesregierung erlassenen ,Technischen Anleitung zur Rein-
haltung der Luft {TAL)" (MinBlatt NW 1964 Ausgabe A 
Seite 1.447) werden die vorbezeichneten luftverunreinigen
den Stoffe, die in der Nähe der Einwirkungsstelle (i. d. R. 
in 1,5 m Höhe über dem Erdboden oder der oberen Begren
zung der Vegetation oder in einem Abstand von 1.5 m von • 
der Oberfläche eines Bauwerks) auftreten, als Immissionen 
bezeichnet. Die TAL regelt u. a., unter welchen Vorausset
zungen eine Genehmigung zur Errichtung von neuen Be
triebsanlagen erteilt werden darf. Dazu gehört, daß gewisse 
Immissionsgrenzwerte im Einwirkungsbereich der Betriebs
anlagen nicht überschritten werden dürfen. In der TAL sind 
diese Immissionsgrenzwerte {Höchstwerte für Immissionen} 
festgelegt. · 
Um eine Ubersicht über die Höhe der Immissionsbelastungen 
zu erhalten, sind im Lande Nordrhein-Westfalen durch die 
Landesanstalt für Immissions- und Bodennutzungsschutz in 
Essen zunächst Messungen von Staubniederschlägen und 
Schwefeldioxid-Immissionen vorgenommen und deren Ergeb
nisse in Spezialkarten festgehalten worden. Aus diesen Kar
ten kann die festgestellte (gemessene) Immissionsmenge nach 
sogenannten Immissionskenngrößen, die durch verschieden
farbige im Durchmesser wechselnde Kreise gekennzeichnet 
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sind, abgelesen werden. Ist aus der Karte zu ersehen, daß 
der in der TAL festgelegte Immissionsgrenzwert übersc:hrit
ten worden ist, so liegt im Meßgebiet eine über die (nac:h 
der TAL) zurnutbare Höc:hstbelastung hinausgehende Beein
trächtigung durc:h Staub und (oder) Schwefeldioxid vor. Ic:h 
bin der Auffassung, daß dann auc:h bewertungsrec:htlic:h das 
Vorliegen einer ungewöhnlic:h starken Beeinträc:htigung 
durc:h Rauc:h im Sinne des § 82 Abs. 1 Nr. 1 BewG 1965 
angenommen werden kann. 

Den Finanzämtern, in deren Bereic:h die Immissionsgrenz
werte überschritten worden sind, sind bereits Spezialkarten 
über die Messungen der ~taubniederschläge und Sc:hwefel- • 
dioxid-Immissionen zugegangen. 

2. 

3. 

4. Daß für einige FA-Bereic:he keine Messungen durc:hgeführt 
und dementsprec:hend keine Karten aufgestellt worden · sind, 
sc:hließt nic:ht aus, daß auch in diesen FA-Bereic:hen in Einzel
fällen Absc:hläge wegen ungewöhnlic:h starker Beeinträc:h
tigung durc:h Rauc:h gern. § 82 Abs. 1 Nr. 1 BewG (z. B. bei 
Grundstücken in unmittelbarer Nähe von Industriebetrieben 
mit starker Rauc:hentwicklung) in Betrac:ht kommen können. 
Die Absc:hläge sollen auc:h in diesen Fällen insgesamt 10 v. H. 
nic:ht übersteigen. 
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Hauptfeststellung der Einheitswerte des Grundvermögens 
auf den 1. Januar 1964; 

hier: Vervielfältiger bei wesentlicher Verkürzung 
der Lebensdauer des Gebäudes 

Gleidllautend · 

s 3203 
Rdvfg. OFDDüsseldorf vom 11. Febr.1969-

5 3204 
A-St 211 

Rdvfg. OFD Köln vom 9. Dezember 1968 - S 3204 - 6 -
St 211 ' 

Rdvfg. OFD Münster vom 16. Dezember 1968 - S 3203 -
4-St 21-33 

Hinweis auf C 2 zu § 80 BewG 1965. 

275 Bew-Kartei NW, 3. Erg-Lfg (Juli 1969) -1-

§ 82 BewG 1965 
(S 3204) 

A7 



Anweisungen 

Hauptfeststellung der Einheitswerte des Grundvermögens 
auf den 1. Januar 1964; 

hier: Belästigung durch ~in der Umgebung 
von Truppenübungsplätzen 

(Er!. FinMin NW vom 19. Februar 1969- S 3204-9- V 1) --
Die Verhältnisse in der Umgebung von Truppenübungs
plätzen z. B. die unterschiedliche Benutzung als Artillerie
schießplatz oder als Bombenabwurfplatz, die Schieß- und 
Windrichtung, die geographischen Verhältnisse, weichen so 
sehr voneinander ab, daß eine einheitliche Regelung des 
Abschlags nach § 82 Abs. 1 Nr. 1 BewG wegen der von dem 
Ubungsgelände ausgehenden Lärmbelästigung nicht möglich 
ist. 

Ob die Voraussetzungen für einen Abschlag vorliegen und 
wie hoch dieser zu bemessen ist, kann nur nach den jeweili
gen Umständen des Einzelfalles entschieden werden. Dabei 
können die folgenden Grundsätze einen Anhalt bieten : 

a) Belästigung durch Lärm 

In der Umgebung von Truppenübungsplätzen ist ein Ab
schlag nach § 82 Abs. 1 Nr. 1 BewG wegen Lärms im all
gemeinen gerechtfertigt. Uber die Höhe des Abschlags kann 
wegen der unterschiedlichen Verhältnisse nur von Fall zu 
Fall entschieden werden, die wiederum davon abhängt, wel
cher Art der Lärm ist. So verursacht der durch Schießübungen 
mit Maschinengewehren verursachte Lärm eine geringere 
Belästigung als der durch den Abschuß von Geschützen ent
stehende Lärm. Außerdem sind die topographischen Verhält
nisse (z. B. die geschützte Lage des Grundstü<ks hinter einem 
Ber.grü<ken oder die freie Lage auf einer Anhöhe) sowie die 
üblichen Windverhältnisse zu berü<ksichtigen. Für den zu 
gewährenden Abschlag kann die folgende Staffelung als 
Anhalt dienen: 

Bei einer Entfernung 

von über 500 
von über 1000 
von über 2000 
von über 3000 

bis zu 500 m 
bis zu 1000 m 
bis zu 2000 m 
bis zu 3000 m 
bis zu 4000 m 

b) Belästigung durdl ErsChütterungen 

10 v . H. 
8 v . H. 
6 v. H. 
4 v.H. 
2 v.H. 

Im allgemeinen wird die Belästigung durdl ErsChütterungen, 
die durch die Schießübungen verursacht werden, mit dem 
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Abschlag wegen der Lärmbelästigung abgegolten sein. Die 
Anweisung, nach der ein Abschlag wegen ungewöhnlich 
starker Belästigung durch Erschütterungen auch dann gewährt 
werden kann, wenn die Grenze von 30 v. H. (§ 82 Abs. 3 
BewG) üperschritten wird, steht dem nicht entgegen. Ein 
höherer Abschlag als 30 v . H. des Grundstückswerts wird im 
allgemeinen nur dann in Betracht kommen, wenn ausnahms
weise die Grenze von 30 v. H. bereits durch Abschläge wegen 
der in§ 82 Abs. 1 Nr. t"BewG ausdrüddich aufgeführten wert
mindernden Umstände erreicht ist und es sich nicht vertreten 
läßt, für Beeinträchtigungen durch Erschütterungen keinen 
Abschlag mehr zu gewähren. 

c) Belästigung durdl vorbelfahrende Panzerkolonnen 

Panzerkolonnen verursachen bei ihren Fahrten zwischen 
Standort und Truppenübungsplatz oder v;erladebahnhof oft 
mehrmals täglich erheblichen, Lärm und starke Erschütterun
gen. Bei der Feststellung der Einheitswerte von Grund
stücken, die an solchen Straßen liegen, kann ein Absc:h:lag bis 
zu 5 v. H. des Grundstückswerts zu gewähren sein. 

276 Bew-K&~tei NW, 3. Erg-Lfg (Juli 1969) -2-



Anweisungen 

Ermäßigung des Grundstückswerts wegen ungewöhnlldl 
starker Beeinträdltigung durch Lärm, Rauch oder Gerüdle 
(§ 82 Abs. 1 Nr. 1 BewG 1965) 

hier: Verkehrslärm• 

Gleichlautend 

Rdvfg. OFD Düsseldorf vom 18. April 1969 - S 3204 A -
St 212 

"t,Rdvfg. OFD Köln. vom 28. April 1969 - S 3204 - 1 - St 211 

Rdvfg. OFD Münster vom 29. April 1969 - S 3204 - 8 -
St 21 -33 

Der Grundsatz, daß .der übliche Verkehrslärm nicht als eine 
Beeinträchtigung von außergewöhnlicher Stärke anzusehen 
ist, gilt auch für den Lärm, der von U-Bahnen, S-Bahnen oder 
Fernbahnen verursacht wird. Für !ärmbelästigungen dieser 
Art 1st em Abschlag nur in begründeten Ausnahmefällen 
gerechtfertigt. 

• Hinweis auf A 2. 

277 Bew-Kartei NW, 3. Erg· Lfg (Juli 1969) - 1 -
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Anweisungen 

Hauptfeststellung der Einheitswerte des Grundvermögens und 
der Betriebsgrundstücke auf den 1. Januar 1964; 

hier: Bem~ssung des Abschlags wegen baldigen Abbrudls bet. ' 
Entschädigungszahlungen · 

. 53204-14- vc 1 . 
~- FinMin NW vom 3. März 1970- S 3210 _ 7 _ VC 1) . 

Wegen der Notwendigkeit baldigen Abbrudl.s von Gebäuden 
kann bei der Bewertung der bebauten Grundstücke sowohl 
im Ertragswertverfahren (§ 82 Abs. 1 Nr. 3 BewG) als audl 
im Samwertverfahren (§ 88 Abs. 1 BewG) eine Ermäßigung 
in Betraffit kommen. Da beide Bewertungsverfahren Metho
den zur Ermittlung des gemeinen Werts (§ 9 BewG) sind, kön
nen die Grundstückswerte jedodl. nur insoweit ermaßigt wer
den, als audl. der gemeine Wert des b~troffenen Grundstüdts 
durdl. die Notwend1gketf des bald1gen Abbrudls von Gebau-
äen gemindert wird. · 

Wenn der Eigentümer für den Abbrudl. eines Gebäudes nimt· 
entsdl.ädigt wird, mindert dieser Umstand den Kaufpreis und 
damit den Grundstückswert in stärkerem Maße als in dem 
Fall, daß er für den Abbrudl. entsdl.ädigt wird. Deshalb mußr 
der Umstand, daß .für de~ Abbrudl. eines Gebäudes eine Ent
sdl.ädigung gezahlt wird; bei der Bemessung des Absdl.lags 
berücksidl.tigt werden. 

Die Absdl.läge der Anlg. 9 BewRGr (Ertragswertverfahren~ 
wie die Ermäßigung nadl. der in Absdl.n. 44 A~s. 7 BewRGr 
vorgesehenen Beredl.nung (Sadl.wertverfahren) gelten nur, 
wenn Gebäude~ Entsdl.ädigung abgebrodl.en werden müs
sen. 

Bei voller Entschädigunll. wird ein Käufer allenfalls die Tat
sadte als wertmindernd ansehen, daß das für das· Grundstück ·• 
aufgewendete Kapital nidl.t langfristig angelegt ist und daß 
die Abwicklung des Entsdl.~digungsverfahrens für ihn eine 
Belästigung ~edeutet. Diese Umstände kön~n durdl. einen 
Absdl.lag ,bis zu 10 v . H. des Gebäudewert~Bewerturm im 
Ertragswertverfahren) "bzw. des Gebäudesamwerts (Bewer
tung im Sadl.wertverfahren) berücksidl.tigt werden." Bei Teil
entsdl.adigung ist für die Ermäßigung ein Hundertsatz zwi
sdl.en dem Absdl.lag von 10 v. H. und der Ermäßigung, die 
in Betraffit kommen würde, wenn Gebäude ohne Entsdlädi
gung abgebrodl.en werden müssen, zu ermitteln. Der Absdllag · 
ist irn Eingabewertbogen EW 202/EW 203 bei KZ 67 und im 
Eingabewertbogen EW 206/EW 20? bei KZ 72 einzutragen. 

332 Bew-Kartei NW, S. Erg-Ug (Januar 1971.) -1-
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Anweisungen 

Berüdtsidltigung iunglidler Besdlränkungen des Grundsttldts
eigentums bei der Ermittlung des Grundstüdtswerts 

(Erl. FinMin NW vom 20. Juli 1970 - S 3101 - 2 - VC 1) 

Hinweis auf D 1 zu § 9 BewG 1965. 

333 Bew-Kartel NW, 5. Brg-Lrg (Januar 1911) -1-
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Hauptfeststellung der Einheitswerte des Grundvermögens auf 
den 1. Januar 1964; 

hier: Absdllag nadl § 82 BewG wegen fehlender Kellerräume 

Im wesentlichen gleichlautend 

Rdvfg. OFD Düsseldorf vom 10. Februar 1912- S 3204 A
St 211 

Rdvfg. OFD Köln vom 3. Dezember 1971 - S 3204 - 9 -
St 211 

Rdvfg. OFD Münster vom 22. Dezember 1971 - S 3204 -
30- St 21-33 

Fehlt eine Unterkellerung, so stehen den Mietern im allge
meinen zum Ausgleich Neben- oder Abstellräume oberhalb 
der Erdoberfläche im Hauptgebäude oder in besonderen Ne
bengebäuden, die zur wirtschaftlichen Einheit gehören, zur 
Verfügung. Ist dies nicht der Fall, so wirkt sich das Fehlen 
der Unterkellerung regelmäßig bereits in der Höhe der Jah
resrohmiete aus. Für eine Ermäßigung nach § 82 Abs. 1 BewG 
ist deshalb kein Raum mehr. Hat die fehlende Unterkellerung 
zu Feuchtigkeitsschäden geführt, die sich nicht in der Höhe 
der Miete ausgewirkt haben, so kann ein Abschlag nach § 82 
Abs. 1 Nr. 2 BewG in Betracht kommen. 

424 Bew-Kartei NW, 7. Erg.-Lfg. (Mllrz 1973) - 1 -
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Anweisungen 

Fortsdueibungen und Nadlfeststellungen der Einbeilswerte 
des Grundvermögens und der Betriebsgrundstü<ke auf den 
l. Januar 1974; 
hier: Bewertung von Sanlerungsgrundstü<ken 

s 3204- 7-vc 1 
(Erl. FinMin NW vom 22. März 1973 - S 

3204 
_ 

14 
_ VC '

1
) 

Bei den auf den 1. Januar 1974 und spätere Feststellungszeit
punkte durchzuführenden Fortschreibungen und Nachfeststel
lungen ist für Sanierun9c19rundstü<ke ein Abschlag bis zu 
10 v. H. des Gebäudewer&'(Be~tung im Ertragswertverfah
ren) bzw. des Gebäudesachwer~ewertung im Sachwertver
fahren) zu gewähren (vgl. letzter Absatz des Erlasses vom 
3. März 1970- S 3204- 14- VC 1 I S 3204- 7- VC 1). 

Die Frage, wanri ein Sanierungsgrundstü<k vorliegt, ergibt 
sich aus dem Städtebauförderungsgesetz vom 27. Juli 1971 
(BGBl I S. 1125) i. V. mit dem Runderlaß des Innenministers 
des Landes Nordrhein-Westfalen vom 25. April 1972 111 C 3 
- 3301.10 - 9540/72 Nr. 2.2 - förmliche Festlegung des Sa
nierungsgebiets - (SMBI NW 2310). 

In den Fällen, in denen bei einer erstmaligen Gewährung des 
Abschlags die Wertgrenzen des § 22 Abs. 1 BewG 1965 (um 
mehr als den 10. Teil, mindestens aber um 500 DM, oder um 
mehr als 5 000 DM) nicht erreicht werden, ist auch ohne be
sonderen Antrag zu prüfen, ob die Wertgrenzen bei Einbe
ziehung weiterer wertmindernder Umstände (z. B. bauliche 
Mängel und Schäden) überschritten werden. Hierbei ist nicht 
kleinlich zu verfahren. 

Zusat z der Oberllnanzdlrektlonen : 
Dieser Erlaß bezieht sidl audl auf den in A 5 zu § 82 BewG 1965 wieder
gegebenen Erlaß FinMin NW vom 15. Juli 1968 ...:.. S 3204 - 7 - V l. 
Der in diesem Erlaß im ersten Absdlnitt genannte Erlaß des FinMin NW 
vom 3. März 1970 ist in A 10 zu § 82 BewG 1965 wiedergegeben. 

493 Bew-Kartei NW, 8. Erg.-Lfg. (Februar 1974) -1-
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Anweisungen 

Einheitsbewertung des Grundv ermögens und der Betriebs
grundstüdce auf den 1. J anuar 1964 und auf den 1. Januar 
1974; 

hier: Bemessung des Abscblags wegen baldigen Abbrudls 
bei Entsdlädigungszahlungen, sowie Bewertung von 
Sanierungsgrundstü<ken 

s 3204 - 7 - vc 1 

(Er!. FinMinNWv. 24. September 1973- S 3204-14- V C 1) 

s 3210- 7-vc 1 

An den Weisungen in den Bezugserlassen .. daß bei der Be
wertung bebauter Grundstü<ke im Ertragswertverfahren der 
Absdllag· bei baldigem Abbrudl unter Zahlung von Entsdlä
digungen und der Absd:!lag für Sanierungsgrundstücke je
weils vom Gebäudewert vorzunehmen ist, halte idl nidlt mehr 
fest . ' 

Bei einer Entsdlädigungszahlung wird als wertmindernder 
Umstand angesehen, daß das für das Grundstück a ufgewen
dete Kapital nidit langfristig angelegt werden kann, und die 
Abwicklung des · Entsdlädigungsverfahrens für den Grund
stückseigentümer eine Belästigung bedeutet. Dementsp re
dlend ist der Ab senlag vom Grundstü<kswert vorzunehmen. 

Für die Bewertung von S~rungsgrundstücken gelten die 
gleid:!en Grundsätze. 

Der Absd:!lag ist im Eingabewertbogen EW 202/74 bei KZ 31 
einzutragen. 

Bei der Bewertung der bebauten Grundstücke im Samwert
verfahren ist die Ermäßigung des Bodenwerts nidlt durdl eine 
gesonderte Eingabe möglid:! . Der Absd:! lag ist daher bereits 
bei der Ermittlung des Bodenwerts zu berüdcsidltigen. 

• Die Bezugserlasse sind: 

Erl. FinMin NW vom 3. März 1970 -
S 3204 - 14 - VC I 

S 3210 - 7 - VC I 
geben in Anweisung A 10 zu_§ 82 BewG 1965. 

I s 3204 - 7 - vc I 
Er I. FinMin NW vom 22. März 1973 - --------

S 3204 - 14 - VC I 
geben in Anweisung A 13 zu § 82 BewG 1965. 

494 Bew-Kartei NW, 8. Erg.-Lfg . (Februar 1974) 

wiederge-

wlederge-

-I-

§ 82 BewG 1965 
(S 3204) 
A 14 



Einheitsbewertung des Grundbesitzes; 

hier: Absdllag nadl § 82 Abs. 1 BewG wegen ungewöhnlidl 
starker Gewerbelärmbelästigung 

Vgl. 
Rdvfg. O FD Düsseldorf vom 9. Juli 1975- S 3204 A-St 211 

Rdvfg. OFD Köln vom 3, Juni 1975- S 3202- 13-St 211 
S 3204 - 1 - St 211 

··- Rdvfg. OFD Münster· vom 20. Mai 1975 - S 3204 - 8 
St 21- 33 

Das Finanzgericht Münster hat mit rechtskräftigem Urteil 
vom 19. September 1974 III 428/74 EW entschieden, daß bei 
einem in einem Mischgebiet liegenden Wohngrundstück die 
Voraussetzungen für eine Ermäßigung nach§ 82 Abs. 1 BewG 
wegen Gewerbelärms nicht gegeben sind und damit die Auf
fassung der Finanzverwaltung bestätigt. Es hat dazu aus
geführt: 

"Voraussetzung für eine Ermäßigung ist· nach § 82 Abs. 1 
BewG, daß .eine .. ungewöhnlich starke Beeinträchtigung" vor
liegt. Diese Frage ist nicht in erster Linie zu entscheiden 
nach den Empfindungen der betroffenen Personen, sondern 
nach objektiven Gesichtspunkten. Dabei ist zu berücksichti· 
gen die Umgebung, in der das zu bewertende Objekt liegt. 

Es ist dem Kläger einzuräumen, daß zur Nachtzeit an- und 
abfahrende und auf dem benachbarten Gelände rangierende 
Lastkraftwagen Lärm verursadlen, der von den Anliegern 
als störend und unangenehm empfunden wird. Abgesehen da
davon, daß der benachbarte Fabrikationsbetrieb nachts ·nicht 
arbeitet unq demzufolge die Fahrzeugbewegung - so lästig 
sie auch sein mag - sich in Grenzen halten wird, hat der 
Senat Zweifel, ob diese Art der Lärmverursachung als stark 
im Sinne des Gesetzes angesehen werden kann. Aber se lbst, 
wenn man das unterstellen wollte, eine starke Belästigung 
reicht für die Gewährung eines Abschlags von der üblichen 
Miete nicht aus. Die -Beeinträchtigung muß ungewöhnlich 
stark sein. Daran fehlt es hier. Weite Kreise der Bevölkerung, 
vornehmlich aber die Bewphner· großer Städte, sind im Zei
_chen des zunehmenden Straßenverkehrs allgemein und stän
dig erheblichen Geräuschbelästigungen ausgesetzt. Das gilt 
auch für die Stadt . .. und insbesondere für das Wohngebiet 
des Klägers. Die möglicherweise von einigen Lastkraftwagen 

·zur Nachtzeit ausgehengen Störungeil liegen daher durchaus 
~m Rahmen des Ublichen, zumal das Wohnhaus des Klägers 
nicht in einer ruhigen Wohnlage, sondern im Mischgebiet 
mit mehreren Gewerbebetrieben liegt. · 

Der nach dem Klagevortrag während der Tageszeit auf das 
Grundstück des Klägers eindringende Maschinenlärm aus 

594 Bew-Karte i NW, 10. Erg.-Lfg. (Sept. 1976) - I -
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lewG 1965 
l) 

dem benadlbarten Unternehmen redltfertigt ebenfalls keine 
Ermäßigung. Es handelt sidl. um ein gesdllossenes Betriebs
gebäude, in dem vorwiegend Montagearbeiten unter ge
legentlidlem Einsatz einer Masdline ausgeführt werden. Der · 
Senat hat Zweifel, ob der von derartigen Betrieben aus
gehende Gewerbelärm der ~rt und der Intensität nadl eine 
Belästigung darstelle, die man unter Berücksidltigung des 
Standorts des Mietwohngrundstücks als außergewöhnlich be
zeidlnen könnte. Anders als etwa bei Walzwerken, Hammer
werken usw. ist hier der Arbeitslärm audl nidlt so stark, daß 
er in einem Misdlgebiet ungewöhnlidl wäre. Dafür spricht 
audl, daß den Angaben des Finanzamts zufolge andere Be
wohner dieses ~ebiets eine Beeinträdltigung aus diesem 
Grunde nidlt geltend gemadlt haben. • 

594 
-2-
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Einheitsbewertung des Grundbesitzes; 

hier: Beelnträdltlgung des Grundstüoowerts durdt nldtl 
mehr nutzungsfähige S~utzbauwerke 

(Erl. FinMin NW vom 23. Juni 1975- S 3101 - 2- V C 1) 

Hinweis auf 1 zu § 71 B!;wG. 

595 Bew·Kartei NW, 10. Erg.·Ug. (Sept. 197ti) -I-
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Fortsdueibungen und Naddeststellurtgen der Einheitswerte 
des Gr.undvermögens und der Betriebsgrundslücke im Haupt
leststellungszeitraum 1964; 

hier: Ermäßigung des Grundstückswerts wegen ungewöhnlich 
starker Beeinträchtigung dunh Gewerbelärm 

Im wesentlichen gleichlautend 
Rdvfg. OFD Düsseldorf vom 1'. Dezember 1975- S 3204 A
St 212 
RP.vfg. OFD Köln vom 9. Dezember 1975- S 3204- 1-St 212 
Rdvfg. OFD Münster vom 19. Dezember 1975 - S 3204 -
8- St 21-33 . 

Für Fortschreibungen un·d Nachfeststellungen der Einheits
werte ab 1. Januar 1974 ist an die Stelle der am Haupttest
stellungszeitpunkt 1. Januar 1964 gültigen VDI-Richtlinie 
2058 ,die .Allgemeine Verwaltungsvorschrift über genehmi
gungspflichtige Anlagen nach § 16 der Gewerbeordnung 
(GewO) , Technisdle Anleitung zum Sdlut·z gegen Lärm (TA 
Lärm)" vom 16. Juli 1968 (Beilage zum Bundesanzeiger Nr. 137 
vom 26. Juli 1968) getreten. 

Im Hauptfeststellungszeitraum 1964 gelten deshalb für die 
Feststellungszeitpunkte ab 1. Januar 1974 zu Absdlnitt 2.2 
der Bezugsverfügung folgende nadl der TA Lärm ermittelten 
Immissionsridltwerte: 

a) Gebiete, in denen nur 
gewerblidle oder industrielle 
Anlagen und Wohnungen 
für Inhaber · und Leiter der 
Betriebe sowie für Aufsidlts
und Bereitsmattspersonen 
untergebradlt sind 

b) Gebiete, in denen vorwiegend 
gewerblidle Anlagen unter
gebradlt sind 

c) Gebiete mit gewerblidlen An
lagen und Wohnungen, in 
denen weder vorwiegend 
gewerblidle Anlagen noch 
vorwiegend Wohnungen 
untergebradlt sind 

d) Gebiete, in denen vorwiegend 
Wohnungen untergehradlt 
-sind 

e) Gebiete, in denen· aussdlließ
lidl Wohnungen unter
gebradlt sind 

f) Kurgebiete, Krankenhäuser 
und Pflegeanstalten 

bei Nadlt von 
am Tage 22 bis 6 Uhr 

70 dB (A) 70 dB (A) 

65 dB (A) 50 dB (A) 

60 dB (A) 45 dB (A) 

55 dB (A) 40 dB (A) 

50 dB (A) 35 dB (A) 

45 dB (A) 35 dB (A) 

596 Bew-Kartei NW, 10. Erg.-Lfg. (Sept. 1976) -1-
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Die Ermittlung der Geräuschimmissionen richtet sich -
vorbehaltlich späterer Regelungen in entsprechenden Ver· 
wartungsvorschritten zum Bundes-Immissionsschutzgesetz 
(BimSchG) vom 15. März 1974 (BGBl I S. 721) - nach Ab· 
schnitt 2.4 der TA Lärm. Danach ist zu berücksichtigen, daß 
im Einzelfall der Beurteilungspegel der Geräuschimmissionen, 
der mit den Immissionsrichtwerten zu vergleichen ist, bereits 
um die Meßunsicherheit von 3 dB (A) bereinigt ist (vgl. Ab· 
schnitt 2.422.5 der TA Lärm). Es kommt daher vor Anwen· 
dung der bisherigen Abschlagsregelung ein weiterer Abzug 
wegen Meßungenauigkeiten nicht mehr in Betracht. 

Nach AbsChnitt 1.7 des Gemeinsamen Runderlasses des Mi· 
nisters für Arbeit, Gesundheit und Soziales NW - 111 B 2 -
8850.2 - (111-4/75). des Ministers für Wirtschaft, Mittelstand 
und Verkehr NW- III/A 3- 46- 12- und des Innen· 
ministers NW- VA 4-270.312- vom 6. Februar 1975 (MBl 
NW 1975 S. 234) über die "Technische Anleitung zum Schutz 
gegen Lärm" dürften in der Beziehung zwischen den TA 
Lärm und der Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fas· 
s1,mg vom 26. November 1968 (BGBl I S. '1237) in der Regel 
folgende Gebiete einander entsprechen: 

Gebiet nach 
TA Lärm 

Gebiet nach der 
Baunutzungsve~;ordnung 

zu a) 
zu b) 
zu c) 

,zu dJ . 
zu e) 
zu f) 

Industriegebiet 
Gewerbegebiet 
Kerngebiet, Mischgebiet, Dorfgebiet 

{
Allgemeines Wohngebiet, 
Kleinsiedlungsgebiet 
Reines Wohngebiet 
Kurgebiet, Klinikgebiet 

Bestimmung 
· der 

BauNVO 

§ 9 
§ 8 

§ 7, § 6, § 5 
§ 4 
§ 2 
§ 3 

•§ 11 

Ich bitte, die Tabelle der Immissionsrichtwerte ·sowie die vor- • 
stehenden Grundsätze bei der Ermittlung von Abschlägen an-
zuwenden. 

Obwohl § 16 'GewO zwischenzeitlich durch das BlmSchG auf
gehoben worden ist, gilt die TA Lärm bis zum lnkrafttreten 
von entsprechenden Verwaltungsvorschriften nach dem ge· 
nannten Gesetz weiter (§§ 68 Abs. 1 Nr. 1 und 66 Abs. 2 
BlmSchG). ' . 

Ich bitte, in Abschnitt 2.2 der Bezugsverfügung' auf diese 
·Neuregelung hinzuweisen. 

')· Die Bezugsverfügungen sind in A 2 wiedergegeben. 
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Anweisungen 

Einheitsbewertung des Grundbeslt 
zeltraum 1964; 
hier: Ermäßlgung des GrundstOckswerts wegen ungewö'hn

llch starker Beeinträchtigung durch Fluglärm nadl f 82 
Abs. l Nr. 1 BewG 

(Erl. · FinMin NW vom 26. April 1977 - S 3204 - 2 -
VA4) . 

1. Durch Rechtsverordnungen nach § 4 Abs. 1 des Gesetzes 
zum Sdmtz gegen Fluglärm· (BGBl I S. 282) sind im Land 
Nordrhein-Westfalen Lärmsdlutzbereidle festgelegt wor
den für die 

a) Militärflugplätze 
Nörvenidl - VO vom 28. 10. 1974 (BGBl I S. 3102), 
Gütersloh - VO vom 23. 06. 1975 (BGBl I S. 1483), 
Hopsten - VO vom 26. 5. 1976 (BGBl I· S. 1325), 

b) Verkehrsflughäfen 
Düsseldorf - VO vom 4. 3. 1974 (BGBl I S. 657), 
Köln/Bonn - VO yom 1. 12. 1975 (BGBl I S. 2953) . 

Die im Verordnungswege festgelegten Lärmschutzbereidle 
weldlen von den durdl die Finanzverwaltu~g zur Hauptfest
stellung 1964 abgegrenzten Lärmzonen bei den ~inzelnen 
Flugplätzen und Flughäfen aus untersdliedlidlen Gründen 
und in untersdliedlidlem Ausmaß ab, Deshalb kann eine ein
heitlidle Regelung für alle Flughäfen nidlt getroffen werden. 
Auf Grund der Beridlte der Oberfinanzdirektionen Düssel
dorf, Köln und Münster sind die vorbezeichneten Rechtsver
ordnungen bei der Feststellung der Einheitswerte der in der 
Nähe der Flugplätze bzw. Flughäfen liegenden Grundstücke 
wie folgt zu berüdcsidltigen: · 

a) Umgebung der Militärflugplä tze Gllters1oh und Hopsten 
Bei den Militärflugplätzen Gütersloh und· Hopsten sinil 
nadl dem' I. 1. 1964 strukturelle Veränderungen- bewer- . 
tungsredltlidl: Änderungen der tatsädllidlen Verhältnis
se - eingetreten (u. a. Verlängerung, Verbreiterung und 
Teilverlegung der Start- und Landebahnen, Veränderun
gen der An- und Abflugschneisen, erstmalige Stationie
rung· von Starfighter und . Phantom). Die Veränderungen, 
die bereits weitgehend vor dem 1. Januar 1974 eingetreten 
sind, haben sidl wesentlidl auf die Abgrenzung der neu- • 
en Lärmsdlutzbereidle ausgewirkt. Deshalb ist bei der Ge
währung der Absdlläge wegen Fluglärms dem Grunde 
und der Höhe nadl vom l. Januar 1974 an von den Lärm
sdlutzbereidlen auszugehen, die im Verordnungswege 
festgelegt worden sind. Die bisherige Absdllagsn!gelung 
ist nur dort weiter' anzuwenden, wo sie zu einem für den 
Grundstüdcseigentümer günstigeren Ergebnis führt. 
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Anweisungen 

Auf den 1. Feststellungszeit-
punkte ergangene sind von Amts 
wegen aufzugreifen und ggf. gern. § 173 Abs.' 1 Nr. 2 AO 
1977 zu ändern. 

b) Umgebung des Flugplatzes Nörvenldl 
Die durdl Rechtsverordnung festgelegten Lärmschutzbe-
reiche gehen über die von den Finanzämtern seinerzeit 
festgesetzten Lärmzonen hinaus. Veränderungen der Ver-
hältnisse des Flugplatzes, die zu einer Zunahme des 
Fluglärms seit dem Hauptfeststellungszeitpunkt 1. 1. 1964 
geführt haben könnten, sind nicht bekannt geworden. Des-
halb sind die durch die Rechtsverordnung festgelegten 
Lärmschutzbereiche für die Gewährung der Abschläge A 
wegen Fluglärms dem Grunde und der Höhe nach bei • 
Einheitswertfeststellungen V'Om Hauptfeststellungszeit-
punkt 1. 1. 1964 ·an zugrunde zu legen. Die bisherige Ab
schlagsregelung ist nur dort weiter anzuwenden, wo sie 
zu einem für den Grundstückseigentümer günstigeren Er-
gebnis führt. Da für die Abgrenzung der Lärmzonen durch 
die Finanzämter im Jahr 1968 keine Ergebnisse von Lärm-
messungen vorlagen, stellen die im Verordnungswege 
festgelegten Lärmschutzbereiche ein neues Beweismittel 
dar. Deshalb sind auf den 1. Januar 1964, auf den 1. Janu-
ar 1974 und auf folgende Feststellungszeitpunkte ergan-
gene Einheitswertbescheide von Amts wegen aufzugreifen 
und ggf. gern. § 173 Abs. 1 Nr. 2 AO 1977 zu ändern. 

c) Umgebung des Verkehrsflughafens Köln/Bonn 
Die durch die Rechtsve.rordnung festgesetzten Lärmschutz
bereiche 1 und 2 sind kleiner als die von der Finanzver
waltung abgegrenzten Lärmzonen I und II (ohne Begren
zung auf die Strecke vori 5 km im An- und Abflugsektor, 
von den Startbahnenden an gemessen). An der 5-km-Be
greJ\zung ist insoweit nicht mehr festzuhalten, als die im 
Verordnungsweg festgelegten Lärmschutzbereiche . über 
diese Begrenzung hinausgehen. Bei der Gewährung der 
Abschläge wegen Fluglärms ist deshalb dem Grunde und 
der Höhe nach von den,· im Verordnungsweg festgelegten 
Lärmschutzbereichen auszugehen und die bisherige Ab
schlagsregelung nur dort weiter anzuwenden, wo sie zu 
einem für den Grundstückseigentümer günstigeren Ergeb-
nis führt. 
Da nach dem 1. Januar ·1964 keine wesentlichen Änderun
gen bekannt geworden sind, die bewerÜ.mgsrechtlich als 
Änderungen der tatsächlichen Verhältnisse gelten, sind 
die im Verordnungswege abgegrenzten Lärmschutzberei
che vom Hauptfes ts.tellungszeitpunkt 1. Januar 1964 zu~ 
arunde zu legen und als neue Beweismitt~l anzusehen, 
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so daß bestandskräftige Einheitswertbescheide auf d~n 
I. Januar 1964, auf den I. Januar 1974 und auf folgende 
Feststellungszeitpunkte von Amts wegen aufzugreifen 
und ggf. nach§ 173 Abs. 1 Nr. 2 AO 1977 zu ändern sind. 

d) Umgebung des Verkehrsflughafens DUsseldorf 
Die durch die Rech.tsverordnung festgelegte Schutzzone I 
ist etwas kleiner als die seinerzeit von der Finanzverwal
tung abgegrenzte Lärmzone I. Dafür geht aber die Schutz
zone 2 nach der ·Rechtsverordnung weit über die zur 
Hauptfeststellung 1964 .festgelegte Lärmzone II hinaus. 
Auch für den Flughafen Düsseldorf hat deshalb die 5-km
Begrenzung insoweit keine Berechtigung mehr. Bei der 
Gewährung der Abschläge wegen Fluglärms ist deshalb 
dem Grunde und der Höhe nach von den im Verordnungs
wea festgelegten Lärmschutzbereichen auszugehen und 
die bisherige Abschlagsregelung nur ·dort weiter anzuwen
den, wo sie zu einem für den Grundstückseigentümer 
günstigeren Ergebnis führt : · 

Wenn auch das Finanzgericht Düsseldorf gewisse Beden
ken dagegen geäußert hat, von den im Verordnungswe
ge festgelegten Lärmschutzbereichen für Einheitswertfest
stellungen auf den 1. Januar 1964 auszugehen, gebietet 
es doch der Grundsatz der Gleichbehandlung mit den 
Grundstücken in der Umgebung des Militärflugplatzes 
Nörvenich und des Vefkehrsflughafens Köln/Bonn, die 
neuen Lärmschutzbereiche mit Wirkung vom 1. Januar 
1964 an zugrunde zu legen und als neue Beweismittel 
anzuerkennen. Deshalb sind auch bestandskräftige Ein
heitswertbescheide für Grundstücke in der Umgebung des 
Flughafens Düsseldorf auf den I. Januar 1964, auf den I. 
Januar 1974 und auf folgende Feststellungszeitpunkte von 
Amts wegen aufzugreifen und ggf. gem. § 173 Abs. 1 
Nr. 2 AO 1977 zu ändern. 

2. Abschläge wegen Fluglärms für Grundstücke, die sowohl 
außerhalb der früheren Lärmzonen als auch außerhalb 
der neuen Lärmschutzbereiche liegen, werden bei Ein
heitswertfeststellungen auf Feststellungszeitpunkte vor 
Erlaß der Rechtsverordnungen nur gewährt werden kön
nen, wenn eine ungewöhnlich starke Beeinträchtigung des 
Grundstückswerts im Einzelfall z. B. anhand von Auswir
kungen auf Kaufpreise in Kauffällen bei in der Nähe lie
genden Grundstücken nachgewiesen wird. 

3. Schallschutzmaßnahmen sind bei der Bemessung der Höhe 
der Abschläge wegen der besonder.s starken Beeinträchti
gung durch Lärm nicht mindernd zu berücksichtigen. 
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4. Im bitte, in für die einzelnen Flugplätze und Flughäfen 
gesonderten - zur Bekanntgabe geeigneten - Rundver
fügungen die betroffenen Finanzämter entspremend an
zuweisen. 

Zusatz der Oberfinanzdlrektionen: 
Die betroffenen Finanzämter wurden angewiesen, entspre
mend "zu verfahren. 

Zusatz der Oberfinanzdirektion Düsseldorf: 

Rdvfgn. OFD Düsseldorf vom 15. August 1979 - S 3204 -
1-St 211 und vom 25. Juli 1980- S 3204-3- St 211 . 
für die Militärflugplätze 
Laarbrum- VO vom 15. 04. 1977 (BGBI I S. 585), 
Brüggen - VO vom 12. 10. 1979 (BGBI I S. 1740) 

a) Auf Grund des § 4 Abs. 1 des -Gesetzes zum Smutz gegen 
Fluglärm vom 30, März 1971 (BGBI 1971 I S. 282) sind 
für den Militärflugplatz Laarbruch durm Verordnung vom 
15. April 1977 (BGBl 1977 I S. 585) Lärmsmutzbereime 
festgelegt worden, die von den in der Bezugsverfügung 
dargestellten Lärmzonen I und II abweimen. ' 
Wie mir das Finanzamt Geldern berimtet hat, sind bei 
dem genannten Flugplatz nam dem 1. Januar 1964 struk
turelle Veränderungen (bewertungsremtlim: Änderungen 
der tatsämlimen Verhältnisse) eingetreten (u. a. größere 
Lärmentwidclung durm neue Flugzeugtypen mit anders 
gearteter Manövrierfähigkeit, Veränderung der An- und 
Abflugsmneisen). Die Veränderungen, die bereits weit
gehend vqr dem 1. Januar 1974 eingetreten sind, haben 
sim wesenllim auf die Abgrenzung der neuen Lärm
smutzbereime ausgewirkt. 

Im bitte daher, abweichend von der Bezugsverfügung 
wie folgt zu verfahren: 

1. Bei der Gewährung der Absmläge wegen Fluglärms 
ist dem Grunde und der Höhe nam nunmehr von den 
im Verordnungswege festgelegten neuen Lärmsmu~z
bereimen auszugehen. Die bisherige Absmlagsrege
lung ist nur dort weiterbin anzuwenden, wo. sie zu 
einem für den Grundstüdcseigentümer günstigeren .Er
gebnis führt. 

Auf den 1. Januar 1974 und auf spätere Feststellungs
zeitpunkte ergangene Einheitswertbesmeide sind von 
Amts wegen aufzugreifen und ·ggf. gemäß § 173 Abs. 1 
Nr. 2 AO zu ändern. 

2. Absmläge wegen Fluglärms für Grundstüdce, die so
wohl außerhalb der früheren Lärmzonen als aum 
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außerhalb der neuen LärmsdJ.utzbereidJ.e liegen, wer
den bei Einheitswertfeststellungen auf .Feststellungs
zeitpunkte vor Erlaß der RedJ.tsverordnung nur ge
währt werden können, wenn eine ungewöhnlidJ. starke 
BeeinträdJ.tigung des Grundstückswerts im Einzelfall; 
z. B. an Hand von Auswirkungen auf Kaufpreise in 
Kauffällen bei in der Nähe des Flugplatzes liegend~n 
Grundstücken, nadJ.gewiesen wird. 

3. SdJ.allsdJ.utzmaßnahmen sind. bei der Bemessung der 
Höhe der AbsdJ.läge wegen der besonders starken Be
einträdJ.tigung durdJ. Lärm nidJ.t mindernd iu berück
sidJ.tigen. 

b) Auf Grund des § 4 Abs. 1 des Gesetzes zum SdJ.utz ge
gen Fluglärm vom 30. März 1971 (BGBl 1971 I S. 282) 
sind für den militärlsdJ.en Flugplatz BrUggen durdJ. Ver
ordnung vom 12. Oktober 1979 (BGBl 1979 I S. 1740) 
LärmsdJ.utzbereidJ.e festgelegt worden, die von den in der 
Bezugsverfügung dargestellten Lärmzonen I und II ab-
weidJ.en. · 

Wie mir das Finanzamt Viersen beridJ.tet hat, sind . bei 
dem genannten Flugplatz nadJ. dem 1. Januar 1964 struk
-turelle Veränderungen (bewertungsredJ.tlidJ.: Änderungen 
der tatsächlidJ.en Verhältnisse) eingetreten (u. a. größere 
und intensivere Lärmentwicklung durdJ. neue Flugzeug
typen .mit anders gearteter Manövrierfähigkeil und durdJ. 
größere Ausnutzung der Flugplatzkapazität, Verände
rung der An- und AbflugsdJ.neisen). Die Veränderungen, 
die bereits weitgehend vor dem 1. Januar 1974 eingetre
ten sind, haben sidJ. wesentlidJ. auf die Abgrenzung der 
neuen UjrmsdJ.utzbeniidJ.e ausgewirkt. 

IdJ. bitte daher, abweidJ.end von der Bezugsverfügung 
wie folgt zu verfahren: 
1.1 Bei der Gewährung der AbsdJ.läge wegen Fluglärms 

ist dem Grunde und der Höhe nadJ. vom 1. Januar 
1974 an von den im Verordnungswege festgelegten 
neuen LärmsdJ.utzbereidJ.en auszugehen. Die bis
herige AbsdJ.lagsregelung · ist nur dort weiterhin an
zuwenden, wo sie zu einem für den Grundstücks
eigentümer günstigeren Ergebnis führt. 

1.2 Ist eine Einheitswertfeststellung auf den 1. Januar 
1974 oder auf einen anderen späteren Feststellungs
zeitpunkt unzulässig, weil für das Kalenderjahr, in 
dem der Einheitswert erstmalig anzuwenden ist, die 
vom Einheitswert abhängigen Steuern verjährt sind, 
so ist sie unter Zugrundelegung der Verhältnisse in 
diesem Feststellungszeitpunkt mit Wir)mng für einen 
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späteren Feststellungszeitpunkt vorzunehmen, für den 
die vorn Einheitswert abhängigen Steuern noch nicht 
verjährt sind. Hinweis auf den Erlaß des Finanzmini
sters des Landes Nordrhein-Westfalen vorn 4. Juni 
1980- S 3106- 55- VA 4*), bekanntgegeben durdJ 
Rundverfügung vorn 22. Juli 1980 - S 3106 - 6 -
St 21 H. 

1.3 Fälle, in · denen auf den 1. Januar 1974 und auf spä
tere Feststellungszeitpunkte bereits Einheitswert
besd!eide ergangen sind, sind von Amts wegen auf
zugreifen. Die Besd!eide sind ggf. gern. § 173 Abs. I 
Nr. 2 AO entweder mit Wirkung vorn Feststellungs
zeitpunkt' an oder, wenrt dem die Verjährung ent
gegensteht, mit Wirkung für einen späteren Feststel
lungs-zeitpunkt, für den die vorn Einheitswert abhän
gigen Steuern nodJ nicht verjährt sind, zu ändern. 

2. Abschläge wegen Fluglärms für Grundstücke, die so
wohl außerhalb der früheren Lärniz9nen als auch 
außerhalb der neuen Lärrnschutzbereid!e liegen, wer
den bei Einheitswertfeststellungen auf Feststellungs
zeitpunkte vor dem lokrafttreten der Red!tsverord
nung nur gewährt werden können, wenn eine unge
wöhnlich starke Beeinträchtigung des Grundstücks
werts im Einzelfall (z. B. an Hand von Auswirkungen 
auf Kaufpreise in Kauffällen bei in der Nähe des 
Flugplatzes liegenden Grundstücken) nachgewiesen 
wird. 

3. Schal!sdmtzrnaßnahrnen sind bei der Bemessung der 
Höhe der Abschläge wegen der besonders starken 
Beeinträd!tigung durch Lärm nicht mindernd zu . be
rücksichtigen. 

*l Der Erlaß vom 4. 6. 1980 ist in I zu § 21 BewG wieder~ e~eben . 
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Einheitsbewertung des Grundbesitzes; 
hier: Sdläden an vorgefertigten Spannbetonde<ken aus 

Tonerdesdlmelzzement-Beton 

(Erl. FinMin NW S 3204- 19- VA 4 vom 27. 1. 1978) 

Das Bayerische Staatsministerium der Finanzen ist aus ge
gebenem Anlaß der Frage nachgegangen, ob sich bei den 
Gebäuden, bei deren Errichtung vorgefertigte Spannbeton
dedcen aus Tonerdeschmelzzement-Beton verwendet worden 
sind, die tatsächliche Lebensdauer überhaupt und um wie 
viele Jahre verkürzt hat oder wie hoch der prozentuale Ab
schlag wegen dieser Baumängel sein muß. Nadl der Stellung
nahme des Instituts für Bauingenieurwesen III der Techni
schen Universität München sind die Schäden an den aus 
Tonerdeschmelzzement gefertigten Spannbetondecken so 
weit fortgeschritten, daß sich der Zustand der Decken 
sdllagartlg (akute Einsturzgefahr) verschlechtern kann, wenn 
bestimmte Voraussetzungen, z. B. eine Durdlfeuchtung, vor
liegen. Noch nicht möglich ist es, allgemeingültig einen be
stimmten Prozentsatz für die Wertminderung durch die be
reits eingetretenen Schäden anzugeben oder eine Verkür
zung der Lebensdauer gegenüber ungeschädigtim Portland
zement-BauteHen in normal benutzten trodcenen Wohnungen 
konkret abzuschätzen. 

Zur Erzielung einer einheitlichen Sambehandlung bei der 
Einheitsbewertung ist ein Abschlag von 10 v . H. vom Ge
bäudewert bei den im Sachwertverfahren zu bewertenden 
Grundstücken für das betroffene Gebäude bis auf weiteres 
zu gewähren, wenn Baumängel wegen der Verwendung von 
Tonerdeschmelzzement allgemein geltend gemacht werden. 
Bei den im Ertragswertverfahren zu bewertenden Grundstük
ken ist der 10%ige Abschlag - aus Vereinfachungsgründen 
- vom Grundstückswert vorzunehmen. Dies gilt auch für 
alle nicht bestandskräftigen Fälle auf den Hauptfeststel
lungszeitpunkt 1. Januar 1964 und auf einen späteren Fort
schreibungszeitpunkt. 

Liegen bereits tatsächliche Schäden vor, so bleibt es den 
Grundstüdcseigentümern unbenommen, den Nachweis für 
einen höheren Abschlag vom Gebäudewert zu erbringen. 
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Einheitsbewertung des Grundvermögens: 

Auswirkungen der neueren BFH-Rechtsprechung zur Berech
nung des Abschlags wegen einer Abbruchverpflichtung und 
des Abschlags wegen wirtschaftlicher Überalterung 

(Er!. des FM NRW vom 8. Oktober 1982- S 3210-8- VA 4) 

Hinweis auf 22 zu§ 88 BewG. 
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Einheitsbewertung des Grundvermögens: 

Ermäßigung für Tankstellengebäude wegen wirtschaftlicher 
Überalterung und Ermäßigung ftir Gebäude auf fremdem 

· Grund und Boden wegen einer Abbruchverpflichtung 

(Er!. des FM NRW vom 28. November 1983 - S 3209- 2-V A 4/ 
S 3210- 8- VA 4/ S 3217- 7- VA 4) 

Zu inzwischen aufgetretenen Einzelfragen wird folgendes bemerkt: 

1. Ermäßigung für Tankstellengebäude wegen wirtschaftlicher 
Überalterung: hier: Erlaß vom 8. Juli 1982 S 3209- 2- VA 4 

1.1 Ein Abzug wegen wirtschaftlicher Überalterung kommt auch 
dann in Betracht, wenn die Tankstelle nach dem 31. Dezember 
1963 errichtet wurde (Abschnitt I Nr. 1 des Erlasses vom 8. Okto
ber 1982 S 3210-8- VA 4). 

1.2 Eine Modernisierung liegt dann vor, wenn die Gebäude grund
legend modernisiert wurden. Die 12-Jahres-Frist beginnt nach 
Durchführung der baulichen Maßnahmen neu zu laufen. Erneue
rungen und Modernisierungen von Betriebsvorrichtungen haben 
auf die Bewertung von Gebäuden keinen Einfluß. 

1.3 Bei Gebäudeteilen unterschiedlichen Alters ist ein Abschlag 
jeweils gesondert zu berechnen. Für Gebäudeteile, die am Fest
stellungszeitpunktnicht älter als 12 Jahre sind, kommt ein Abschlag 
nicht in Betracht. 

1.4 Beim Zusammentreffen verschiedenartiger Abschläge ist wei
terQin nach den Grundsätzen des Erlasses vom 27. Februar 1967 
S 3210- 2 - V 1 zu verfahren. 

1.5 Eine Wertfortschreibung von Amts wegen kann nach Ziff. 3 des 
Erlasses vom 8. Oktober 1982 S 3210- 8- VA 4 bereits auf den 
1. Januar 1981 durchgeführt werden, wenn die nach § 22 Abs. 1 
Nr. I BewG erforderlichen Abweichungen gegeben sind. 

Das Finanzamt braucht nicht von Amts wegen zu prüfen, ob eine 
Wertfortschreibung wegen Näherrückens des Abbruchzeitpunkts 
in Betracht kommt, weil werterhöhende Umstände der Wertmin
derung durch Näherrücken des Abbruchzeitpunkts entgegenwir
ken können, so daß die Wertfortschreibungsgrenzen nicht über
schritten werden. Es bedarf daher eines Anstoßes durch den Eigen
tümer (ggf. auch der Abgabe einer Erklärung zur Feststellung des 
Einheitswerts), damit dem Finanzamt bekannt wird, daß die Vor
aussetzungen für eine Wertfortschreibung vorliegen (§ 22 Abs. 4 
BewG). 
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2. Ermäßigung für Gebäude auf fremdem Grund und Boden 
wegen einer Abbruchverpftichtung; 
hier: Erlaß vom 8. Oktober 1982 S 3210 - 8 - VA 4 

2.1 Die Ausführungen unter vorstehenden Nr. 1.4 und 1.5 gelten ent
sprechend. 

2.2 Eine Abbruchverpflichtung ist anzuerkennen, wenn 

a) die Gebäude aufgrund ausdrücklicher Vereinbarung nach 
Ablauf der Miet- oder Pachtzeit zu entfernen sind, 

b) · im Miet- oder Pachtvertrag auf § 556 Abs. 1 BGB Bezug 
genommen wird, 

c) sich aus dem übrigen Inhalt der Miet- oder Pachtverträge eine 
Abbruchverpflichtung schlüssig ergibt oder 

d) nach dem Vertrag dem Mieter oder Pächter das Recht einge
räumt wurde, Gebäude oder andere Einrichtungen zu errichten 
und die Verpflichtung, diese nach Beendigung des Miet- oder 
Pachtvertrages zu beseitigen, vertraglich nicht abbedungen ist. 

Im übrigen wird auf § 94 Abs. 3 Satz 3 verwiesen. 

2.3 Besteht nach den Miet- und Pachtverträgen ein~ Abbruchver
pftichtung, so ist ein Abschlag auch dann zu ge.währen, wenn eine 
Vertragsverlängerung möglich ist. Im Urteil vom 5. März 1971 ID 
R 130/68 (BStBl 1971 li S. 489) hat der Bundesfinanzhof ent
schieden, daß ein solches Optionsrecht als echte Bedingung i. S. 
des § 4· BewG anzusehen ist und deshalb vor seiner Ausübung 
nicht bei früheren Stichtagen berücksichtigt werden kann. Hierbei 
komme es auch nicht auf das Maß. der Aussichten an, die am maß
gebenden Stichtag für den Eintritt oder Nichteintritt der Bedin
gungen bestehen. Diese Grundsätze sind auch dann anzuwenden, 
wenn ein Miet- oder Pachtvertrag bereits mehrfach verlängert wor
den ist. Bei Ausübung der Option verlängert sich in diesen Fällen 
die ursprüngliche Vertragszeit und damit die Gesamtlebensdauer 
eines Gebäudes entsprechend. 

2.4 Eine unbedingteAbbruchverpflichtungliegtdann nicht vor, wenn 
der Vermieter oder Verpächter bei Vertragsende den Abbruch oder 
eine entschädigungslose Überlassung der Gebäude verlangen kann. 
Ein Abschlag wegen Abbruchverpflichtung kann in diesen Fällen 
nicht gewährt werden. 
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Einheitsbewertung des Grundvermögens sowie des 
Betriebsvermögens und Vermögensteuer: 

Berücksichtigung von Bodenverunreinigungen 

(Er!. FM NRW vom 18. April 1995- S 3204- 24 .:_ VA 4) 

Hinweis auf 5 zu § 84 BewG. 
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Hauptfeststellung der Einheitswerte des Grundvermögens 
auf den 1. Januar 1964; 

hier: Jahresrohmiete für bundeseigene Wohngebäude, 
die von den Statlonlerungsstreitkräften benutzt 
werden sowie aufgestauter Reparaturbedarf 

S3202-7-V1 
(Erl. FinMin NW vom 4. Oktober 1968- S 

3204 
_ 

12 
_V 

1
) 

. Hinweis auf NfD C 5 zu § 79 BewG 1965. 
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HauptfeststellQng der Einheitswerte des land- und forstwirt
schaftlidJ.en Vermögens auf den 1. Januar 1964; 

hier : Bewertung des Wohnteils 

Im wesentlichen gleidJ.lautend 

Rdvfg. OFD Düsseldorf vom 28. Oktober 1970 - S 3126 A -
St 211 

Rdvfg. OFD Köln vom 1. Oktober 1970 - S 3126- 4- St 211 
Rdvfg. OFD Münster vom 10. September 1970- S 3126 .- 4 -
St 21-33 

Hinweis auf NID 3 zu§ 47 BewG 1965. 
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Hauptfeststellung der Einheitswerte des Grundvermögens auf 
den 1. Januar 1964; 

hier: AbsdJ.Iag nadJ. § 82 BewG wegen zu geringer Grund-
stUcksgröße · 

Im wesentlichen gleichlautend 

Rdvfg. OFD Düsseldorf vom 9. Februar 1972 - S 3204 A -
St 211 

Rdvfg. OFD Köln vom 2. Dezember 1971 - S 3204 - 10-
St 211 

Rdvfg. OFD Münster vom 16. März 1972 - S 3204- 29- St 
21-33 

Die zu geringe Größe der nichtbebauten Fläche eines bebau
ten Grundstücks kann den Verkehrswert dieser wirtschaft
lichen Einheit beeinflussen und damit einen Abschlag nadl 
§ 82 BewG begründen. In aller Regel wird sidl aber eine zu 
geringe nichtbebaute Flädle bereits auf die tatsächlich ge
zahlte Jahresrohmiete mindernd auswirken, so daß ein Ab

. schlag nach § 82 Abs. 1 BewG entfällt. Soweit der Bewertung 
die übliche Miete im Sinne des § 79 Abs. 2. BewG zugrunde 
zu legen ist, bitte ich zu beadlten, daß die in den Mietspiegeln 
zusammengestellten Mietsätze nach Ausstattungsmerkmalen 
für Normfälle abgestuft sind. Eine zu geringe unbebaute Fläche 
muß deshalb bei der Ermittlung der üblidlen Miete berück
sichtigt werden. 
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Hauptfeststellung der Einheitswerte des Grundbesitzes auf 
den 1. Januar 1964; 

hier: Ermäßlgung des Grundstümswerts wegen ungewöhn
lldl starker Beelnträdltlgung durdl Verkehrslärm ge
mäß § 82 Abs. 1 Nr. 1 BewG 

(Erl. FinMin NW vom 25. April 1972- S 3204-2- VC 1) 

Die Finanzbehörde der Freien und Hansestadt Harnburg hat 
mitgeteilt, daß sidl das Finanzgeridlt Harnburg in seinem 
rechtskräftigen Urteil vom 20. Oktober 1971 III 143/69 zu der 
Frage der Ermäßigung des Grundstückswerts wegen unge
wöhnlich starker Beeinträchtigung durch Verkehrslärm die 
Auffassung des Gutachters zu eigen gemacht hat und dazu 
folgendes ausgeführt hat: 

.Eine Ermäßigung des Grundstückswerts wegen ungewöhn
lich starker Beeinträchtigung durch Lärm (vgl. § 82 Abs. 1 
Nr. 1 BewG) kam nicht in Betracht. Der Senat hat derartige, 
eine Ermäßigung rechtfertigende Lärmbelästigungen nicht 
festgestellt. Zwar ist das Grundstück - wie auch vom Be
klagten nicht bestritten wird - teilweise starken Beein
trächtigungen durch Lärm ausgesetzt. Es liegen aber keine 
ungewöhnlich starken Einwirkungen vor. Ob die stören
den Einwirkungen ungewöhnlich stark sind, richtet sich 
nach den jeweiligen örtlichen Verhältnissen; so ist z. B. ein 
Unterschied zu machen zwischen den Zentren der Groß
städte und den Wohnsiedlungsgebieten (vgl. Rössler-Troll, 
BewG und Vermögensteuergesetz, 8. Auflage, ~ 82 Anm. 3). 
Dementsprechend ist in Fällen wie im vorliegenden darauf 
abzustellen, ob der Lärm das in Vororten mit Ausfallstra
ßen Ubliche erheblich übersteigt. Das ist nach den über
zeugenden Ausführungen des Sachverständigen nicht der 
Fall. Das Haus des Klägers ist - insbesondere von der ... 
Chaussee aus - dem aus verschiedenen Quellen herrüh
renden Lärm ausgesetzt. Der vom Sachverständigen ge
messene Dauerschallpegel betrug nachmittags 73 Dezibel 
(dB[A)). Morgens war der Dauerpegel erheblich niedriger. 
Insgesamt ergab sich tagsüber ein durchschnittlicher Pegel 
von 67 bis 68 dB(A). Dieser Wert wurde ~ur durch ganz 
vereinzelt auftretende Spitzen übertroffen, auf die es, da 
sie überall möglich sind, bei der Bewertung nicht ankom
men kann. Gegenüber dem am Hause des Klägers gemes
senen Dauerschallpegel sind nach den Angaben des Sach
verständigen in Harnburg bei insgesamt 202 km durchge
hend mindestens zweigeschossig bebauter Straßenfront an 
Straßen mit einem Verkehrsaufkommen von mehr als 1 000 
Kraftfahrzeugen pro Stunde 70 Ofo der Häuser einem Dauer
schallpegel von mehr als 75 dB(A) ausgesetzt. Nach einer 
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vom SachverständigEm zitierten Untersuchung des Diplom
physikers . Meyer, Hamburg, die der Sachverständige sich 
zu eigen gemacht hat, sind mindestens 30% der Bevölke-
rung aller. Großstädte einem äquivalenten Dauerschallpe-
gel von 70 db(A) ausgesetzt. Demgegenüber ist unbeacht-
lich, daß nach der vom Sadiverständigen angeführten "TA-
Lärm und VDI-Richtlinie 2058• in Gebieten, in denen vor
wiegend Wohnungen untergebracht sind, am Tage 50 db(A) 
nicht überschritten werden sollen. Denn die Richtwerte -
es handelt sich hierbei nur um Empfehlungen - beziehen 
sich nach den Angaben des Sachverständigen nicht auf den 
Straßenverkehrslärm, der für Häuser an oder in der Nähe ,a 
von verkehrsreichen Straßen als ortsüblich angesehen wird. .. 

Der Sachverständige hat überzeugend ausgeführt, daß in 
Harnburg an allen größeren Ausfallstraßen und den anlie-
genden Querstraßen dem Streitfall ähnliche Verhältnisse 
vorliegen. Somit ist angesichts ti_er - auch schon am Stich-
tag vorhanden gewesenen- Verkehrsdichte der Kreis der 
in gleicher Weise wie das Grundstück des Klägers lärm
belästigten Grundstücke so groß, daß von einer ungewöhn-
lich starken Beeinträchtigung nicht die Rede sein kann. 

Denn die Gesetzesformulierung in § 82 Abs. 1 BewG läßt 
erkennen, daß für die Ermäßigung des Grundstückswerts 
wegen Lärmbelästigungen strenge Maßstäbe anzuwenden 
sind. Nach Auffassung des Sachverständigen, der sich der 
Senat mit Rücksicht auf die vorgelegten Maßergebnisse 
anschließt, würde die Annahme eines ungewöhnlich star-
ken Lärms im Sinne von § 82 Abs. 1 Nr. 1 BewG einen 
Lärmpegel von über 80 db(A), wie er zuweilen auch in 
Harnburg festzustellen ist, voraussetzen. Schließlich darf 
nicht übersehen werden, daß das Sachverständigengutach-
ten auf den im Jahr 1970 vorgenommenen Messungen be-
ruht. Der Sachverständige hat - im Widerspruch zur An-
sicht des Klägers- ausgeführt, daß am Stichtag (1. Januar 
1964) der Straßenverkehrslärm geringer gewesen sei als im A 
Zeitpunkt der Messungen. Nach Auffassung des Senats W 
werden Lärmbelästigungen häufig subjektiv stärker emp-
funden, als sie es wirklich sind. So hat der Sachverständige 
aie vom Kläger als besonders lästig bezeichneten U-Bahn
Geräusche - z. B. das Quietschen einiger Wagen - wegen 
des Kraftfahrzeuglärms maßtechnisch nicht erfassen kön-
nen; die Anfahrgeräusche der U-Bahn waren überhaupt 
nur meßbar, weil zur Zeit der Messungen der Kraftfahr
zeugverkehr stagnierte. Da nach alledem der Kläger den 
Senat nicht davon zu überzeugen vermochte, daß sein Grund-
stück am Stichtag ungewöhnlich starken Beeinträchtigun-
gen durch Lärm ausgesetzt gewesen ist, und der Kläger 
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audl etwaige Besdlädigungen des Hauses durdl Ersdlüt
terungen nidlt im einzelnen dargetan hat, konnte sein An
trag auf Ermäßigung des Grundstücks~erts insoweit nidlt 
durchdringen. • 

Im bitte, die Finanzämter anzuweisen, die Entsdleidungs
gründe bei der Bearbeitung gleichartiger Redltsbehelfe zu 
beadlten. 

NfD 108 Bew-Kartel NW, 7. Erg.-Lfg. (M!rz 1973) -3-

§ 82 BewG 1965 
(S 3204) 
NIDA4 



Anweisungen 

Einheitsbewertung des Grundvermögens; 
Ermäßlgung nach § 82 BewG wegen behebbarer und nicht 
behebbarer Baumängel und Bauschäden 

(Erl. FinMin NW vom 2. April 1982 S 3204- 10 -VA 4 ) 
S 3203 - 8 - V A 4 

Hinweis auf NfD C 1 zu § 82 BewG. 

NfD 148 Bew-Kartei NW, 14. Erg.-Lfg. (Okt. 1982) -1-

§ 82 BewG 1965 
(S 3204) 
NfDA5 



Rechtsprechung 

1. Abschlag wegen Abbruchverpflichtung bei Gebäuden auf 
fremdem Grund und Boden 

BFH vom 3. März 1972 111 R 136171 
(BStB11972 II S. 896) 

Hinweis auf Rechtsprechung 1 zu§ 94BewG 1965. 

2. Berücksichtigung von behebbaren Baumängeln und Bau
schäden bei der Festsetzung des Einheitswerts eines 
Grundstücks iiJl Ertragswertverfahren 

1. Bei der Bewertung eines Grundstücks im Wege des Er
tragswertverfahrens nach den§§ 78 bis 82 BewG 1965 ist 
der sich nach den §§ 78 bis 81 BewG 1965 ergebende 
Grundstückwert wegen Vorliegens wertmindernder 
Umstände im Sinne des§ 82 Abs. 1 BewG 1965 zu ermäßi
gen, wenn infolge aufgestauten Reparaturbedarfs das 
Dach u~d eine Stockwerkstreppe vollständig erneuert 
werden müssen. Dagegen ist kein Abschlag nach § 82 
Abs. 1 BewG 1965 zu gewähren, wenn infolge aufgestau
ten Reparaturbedarfs der Außenputz an verschiedenen 
Stellen ausgebessert werden muß, eine völlige Erneue
rung des Außenputzes aber nicht erforderlich ist. 

2. Die Höhe des Abschlags nach§ 82 Abs. 1 und 3 BewG 1965 
ist nach den Verhältnissen des Einzelfalls zu bemessen. 
Dabei muß sich das Ausmaß ·der Ermäßigung nach der 
Bedeutung richten, die dem Ermäßigungsgrund bei ei
nein Verkauf des Grundstücks nach Lage des Grund
stücksmarkts beigemessen wird. 

BFH vom 20. Oktober 1972 111 R 145171 
(BStB11973 II S. 258) . 

3. Zur Frage, wann bewertungsrechtlich zu berücksichtigen 
ist, daß ein Gebäude dem Verfall preisgegeben worden ist 

BFH vom 20. Juni 1975 111 R 87174 · 
(BStB11975 II S . 803) 

Hinweis auf Rechtsprechung C 1 zu§ 72 BewG 1965. 

4. Der heute übliche Verkehrslärm in Großstädten rechtfer
tigt keinen Abschlag vom Grundstückswert 

155 

Die Einwirkung des Straßenverkehrslärms auf ein in einer 
Großstadt gelegenes Wohngrundstück, die sich innerhalb 
der üblichen Schwankungsbreite des Straßenverkehrs
lärms in Großstädten bewegt, ist nicht eine ungewöhnlich 
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· Rechtsprechung 

starke Beeinträchtigung durch Lärm, die zu einer Werter
mäßigungführen könnte. 

BFH vom 23. September 1977 III R 42175 
(BStB11978 II S. 5) 

5. Eine Ermäßigung des Grundstückswertes wegen unge
wöhnlich starker Beeinträchtigung durch Fluglärm kommt 
nur bei Grundstücken in Betracht, die innerhalb der 
Schutzzonen des Lärmschutzbereiches liegen 

Eine Ermäßigung des Grundstückswe;tes wegen unge
wöhnlich starker Beeinträchtigung durch Fluglärm kommt 
nur für solche Grundstücke in Betracht, die innerhalb der 
nach dem Gesetz zum Schutz gegen Fluglärm vom 30. März 
1971 (BGBl I 1971. 282) festgesetzten Schutzzonen des Lärm
schutzbereiches liegen . 

BFH vom 4. August 1983 III R 79, 141/81 
(BStBI 1983 II S. 708) 
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Rechtsprechung 

1. Schätzung der üblichen Miete für eigengenutzten 
Wohnraum bei im Ertragswertverfahren bewerteten 
Einfamilienhäusern 

1. Läßt sich die für die Bewertung im Ertragswertverfahren maß
gebliche übliche Miete für eigengenutzten Wohnraum nicht 
unmittelbar aus tatsächlich gezahlten Mieten für Vergleichsob
jekte ableiten, so ist sie in erster Linie anhand von Mietspiegeln 
zu ermitteln. Dies gilt regelmäßig auch dann, wenn sie Spie
gelmieten für einzelne Grundstücksarten wegen FehJens ver
mieteter Objekte derselben Grundstücksart aus den Spiegelmie
ten für Wohnraum gleicher oder ähnlicher Art, Lage und Aus
stattung in Gebäuden anderer Grundstücksarten oder aus ent
sprechenden Mieten von in derselben Region gelegenen Grund
stücken gleicher oder ähnlicher Art, Lage und Ausstattung abge
leitet worden sind. 

2. Wird in Anwendung dieses Grundsatzes die übliche Miete für 
Einfamilierthäuser z. B. aus der Spiegelmiete für Miet
wohngrundstücke abgeleitet, so ist auf die Spiegelmiete für Miet
wohngrundstücke generell ein Zuschlag zu machen, der den 
Vorteil des Wohnens im eigenen Haus, insbesondere das Vor
handensein der üblichen Nebenräume eines Einfamilienhauses, 
die Nutzung des Gartens usw. angernessen abgilt. 

3. Soweit eine Ableitung der üblichen Miete durch unmittelbaren 
Vergleich mit tatsächlich gezahlten Mieten für vermietete Ver
gleichsobjekte oder aus Spiegelmieten nicht möglich ist, kann 
eine Ermittlung der üblichen Miete durch Einzelgutachten in 
Betracht kommen. 

4. Stehen andere geeignete Schätzungsgrundlagen nicht zur Ver
fügung, ist es zulässig, als übliche Miete die Kostenmiete anzu
setzen, wenn das Mietpreisrecht oder die örtlichen Verhältnisse 
des Wohnungsmarktsam Hauptfeststellungszeitpunkt einer Ver
mietung zur Kostenmiete nicht entgegenstehen. 

5. Die Lärmbelästigung durch eine in der Nähe eines Einfamili
enhauses gelegene Autobushaltestelle und durch das Läuten der 
Glocken einer in unmittelbarer Nachbarschaft befindlichen Kir
che bildet keine ungewöhnliche Beeinträchtigung i. S. von § 82 
Abs. 1 Nr. 1 BewG, die eine Ermäßigung des Grundstückswerts 
rechtfertigen könnte. Ob eine Ermäßigung wegen eines dingli
chen Überwegerechts zum Zuge kommt, hängt von den Umstän
den des Einzelfalles ab. 

BFH vom 10. August 1984 III R 41n5 
(BStBl 1985 li S. 36) 
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Rechtsprechung 

2. Keine Ermäßigung des Grundstückswerts allein wegen 
der Nähe zu einer Mülldeponie 

Die Ermäßigung des Grundstückswerts nach§ 82 Abs. 1 Nr. 1 BewG 
wegen einer nahegelegenen Mülldeponie .als Quelle schädlicher 
Emissionen setzt voraus, daß diese Emissionen in einer Menschen, 
Tiere, Pflanzen oder Sachen schädigenden Weise in das Grundstück 
eindringen oder eingedrungen sind und - als Immissionen - die 
bestimmungsgemäße ortsübliche Nutzung des Grundstücks in erheb
lichem Maße beeinträchtigen. 

BFH vom 12. Dezember 1990 II R 97/87 
(BStBI 1991 II S. 196) 

3. Die Einwirkung von Straßenverkehrslärm auf ein 
Wohngrundstück führt i. d. R. nicht zu einer Ermäßigung 
des Einheitswerts 

Zu den Voraussetzungen, unter denen die Einwirkung von Straßen
verkehrslärm auf ein Wohngrundstück zu einer Ermäßigung des 
Einheitswerts führen kann. 

BFH vom 18. Dezember 1991 II R 6/89 
(BStBI 1992 II S. 279) 

4. Kein Abschlag wegen Lärmbeeinträchtigung in 
TieiDuggebieten bei der Einheitsbewertung im 
Ertragswertverfahren 

Allein die Lage eines (Wohn-)Grundstücks in einem Tieffluggebiet 
reicht nicht aus, um von einer ungewöhnlich starken Lärmbeein
trächtigung i. S. des § 82 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 BewG ausgehen zu 
können. Vielmehr müssen besondere und außergewöhnliche Bela
stungsfaktoren hinzutreten, die das betroffene Grundstück und des
sen näheres Umfeld deutlich von den im einschlägigen Mietspiegel 
erfaßten Grundstücken und von der Gesamtheit der im Tieffiugge- A 
biet gelegenen Bewertungsobjekte unterseheidep. W 
BFH vom 7. Juli 1993 II R 69/90 
(BStBI 1994 II S. 6) 
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Feststellung der Einheitswerte des Grundvermögens Im 
· Hauptfeststellungszeltraum. l964; ' 

hier: Ertragswertverfahren ; Zusdllag wegen übergroBer 
Flädle nadl § 82 Abs. 2 Nr. 1 BewG 

(Er!. FinMin NW vom 3. Febr. 1975- S '3204 - 13 -V C 1) 

Das Finanzgericht Münster hat mit Urteil vom 21. Dezember 
1972 111 105/72 EW u. a. ~ntschieden, daß ein Zuschlag nach 
§ 82 Abs. 2 Nr. 1 BewG auch dann vorzunehmen ist, wenn 
die übergroße, nicht bebaute Fläche nicht angemessen in der 
Jahresrohmiete berücksichtigt ist. 

Der Bundesfinanzhof hat nunmehr mit Urteil vom 17. Mai 
1974 111 R 30/73 (BStBl 1974 li S. 506) entschieden, daß ein 
Zuschlag wegen übergroßer Fläche nach· § 82 Abs. 2 Nr. 1 
BewG nur dann in Betracht kommt, wenn die übergroße 
Fläche in der vereinbarten Jahresrohmiete nicht berücksich
tigt Ist. Ich bitte, hiernach zu verfahren. 

·uber den weiteren Punkt des Finanzgerichtsurteils, den Zu
schlag nicht nach dem Wert unbebauter Grundstücke, son
dern nach d~m Wert zu bemessen, der sich bei entsprechen
der Anwendung der Wertzahl , nach der Verordnung zur 
Durchführung des § 90 BewG ergibt, brauchte der Bundes
finanzhof nicht zu e1;1tscheiden. Deshalb bitte ich, Rechts
behelfe gegen Zuschläge, die dem Grunde nach zu Recht be
stehen und bei denen die Grundstückseigentümer beantragen, 
den Zuschlag in Anlehnung an § 90 BewG zu bemessen, wei
terzuführen. 
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Erhöhung des Grundstückswerts wegen nadlhaltiger 
Ausnutzung des Grundstücks für Reklamezwecke 
nadl § 82 Abs. 2 Nr. 2 BewG 

(Erl. FinMin NW vom 22. Mai 1975- S 3204- 17- V C 1) 

Abweichend von Abschnitt 32 Abs. 5 letzter Satz BewR Gr ist 
der Zuschlag wegen der nachhaltigen Ausnutzung eines 
Grundstücks für Reklamezwecke gegen Entgelt mit dem Vier
fachen des jährlichen Reinertrags zu bemessen. ·Diesem Ver
vielfältiger liegt der Zinssatz von 7 v. H., der dem Zinssatz 
für die Festsetzung der Vervielfältiger bei Geschäftsgrund
stücken entspricht, und ein übersehbarer Zeitraum von sechs 
Jahren (Hauptfeststellungszeitraum) zugrunde, für den f!ine 
Reklamenutzung in B~tracht kommt. 

Läßt sich im Feststellungszeitpunkt erkennen, daß die Dauer 
der Reklamenutzung weniger als sechs Jahre beträgt, so ist 
der Vervielfältiger je nach der tatsächlichen Dauer mit zwei 
bis drei anzunehmen. 'Bei einer Nutzungsdauer von einem, 
Jahr und weniger ist kein Zuschlag zu machen. 
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Anweisungen 

Einheitsbewertung des Grundvermögens nadl dem Ertrags
wertverlabren im Hauptfeststellungszeitraum 1964; 

' Erhöhung des Grundstüdcswerts nadl § 82 Abs. 2 Nr. 1 BewG 
wegen der Größe der nidlt bebauten Flädle · 

(Erl. FinMin NW vom 25. April 1980- S 3204 - 13 - VA 4) 

Das Finanzgericht Rheinland-Pfalz hatte. sich in einem Fi
nan:irechtsstreit mit der Höhe eines Zuschlags zum Grund
stüdtswert wegen der Größe der nicht bebauten Flädle nach 
§ 82 Abs. 2 Nr. 1 BewG zu befassen. In seiner Entscheidung 
Az. I 237/79 vom 6. 3. 1980 hat es zum Begriff der bebauten 
Grundflädle wie folgt Stellung genommen ; 

. Entgegen der Auffassung der Kläger stellen die Flädlen 
für den Vorgarten, die vorgeschriebenen befestigten Pkw- · 
Stellflädlen und ein ausreichender Hofraum keine bebautep 
Flädlen dar, die den Zuschlag nach § 82 Abs. 2 Nr. 1 BewG 
ganz oder teilweise entfallen lassen. Der Begriff der bebau
ten Grundflädle ist im Gesetz zwar nicht selbst definiert 
und auch · die Anwendung außensteuerredl.tlidl.er Vorschrif
ten nicht verbindlich vorgeschrieben. Dies hindert indessen 
nicht, den Begriff der bebauten Grundflädle in außensteuer
redl.tlidl.en Vorschriften zu der gebotenen Auslegung nach 
Sinn und Zwedt des Steuergesetzes heranzuziehen (vgl. 
BFH-Urteil vom 2. Oktober 1979 VIII R 218/77, BStBl II 1980, 
38 zum Begriff der bebauten Flädle im Sinne des § 4 Ein
familienhausverordnung). Nach Absdl.n. 1 des Normblatts 
DIN 277 (Mai 1973) gilt als bebautes Grundstüdt die von 
Hochbauten bededtte Grundstüdtsflädl.e. Sie ,ergibt sich aus 
der lotrechten Pr~jektion der äußeren Abmessungen des 
Bauwerks auf die Grundstüdtsflädl.e. Unberüdtsidl.tigt blei
ben bauliche Anlagen oder Teile von ihnen, die die Ge
ländeoberflädl.e nicht überragen, untergeordnete Bauteile, 
z. B. ·KellerlidJ.tsdJ.ädJ.te, Außentreppen, Außenrampen, Ein
gangsüberdadl.ungen, waagerechte Sonnenschutzkonstruktio
nen, Dachüberstände sowie die Flädlen von Atißenanlagen' 
(vgl. Rössler/Langner, Schätzung und Ermittlung von Grund
stüdtswerten, 3. Aufl., S. 323, Anhang 6). Unter Außenanla
gen versteht das Bewertungsgesetz z. B. Umzäunungen, 
Wege- oder Platzbefestigungen (vgl. § 89 BewG). Hiervon 
ausgehend können keine Zweifel daran bestehen, daß die 
aus den eingereichten Fotografien ersidl.tlidl.en befestigten 
Pkw-Stellflädl.en, die .Hofflädl.e sowie die Vorgartenflädle 
auch nach dem Sinn und Zwedt des G.esetzes nicht zu der 
bebauten Flädle im Sinne des § 82 Abs. 2 Nr. 1 BewG ge
hören." 
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RedltspredlUng 

I. Beredlnung des ll:usdllags wegen tlbergroBer Grundstütks
ßädle bei Wohnungseigentum 

Bei . der Einheitsbewertung einer Eigentumswohnung nac:h 
dem BewG 1965 kann eine Erhöhung des Vielfarnen der 
Jahresrohmiete wegen der Größe der Grundstücksfläche in 
BetradJ.t kommen, wenn der Anteil eines Wohnungseigen
tümers an der gemeinsdJ.aftlidJ.en Grundstücksflädle mehr als 
das Fünftadle seines Anteils an der bebauten Flädle beträgt. 

/ 

Der ZusdJ.lag wegen einer übergroßen Grundstücksflädle wird 
nidJ.t durc:h den im Vielfac:hen der Jahresrohmiete enthaltenen 
Bodenwertanteil begrenzt. 

BFH vom 10. März 1972 IIl R 88/71 

(BStBl 1972 li S. 522) 

2. Erhöhung des Grundstückswerts wegen übergroBer Flädle 
nur, wenn diese in der Jahresrohmiete nic:ht berücksic:htlgt 
ist 

Bei der Bewertung eines Mietwohngrundstückes nadJ. dem 
Ertragswertverfahren. bei der Hauptfeststellung des Einheits
werts auf den 1. Januar 1964 kann ein ZusdJ.lag nadJ. § 82 
Abs. 2 BewG 1965 wegen übergroßer Flädle nur dann ge
madJ.t werden, wenn die übergroße Flädle in der Höhe der 
Jahresrohmiete überhaup~dJ.t berücksid!.tiqt ist, 

BFH .vom 17. Mai 1974 UI R 30/73 
(BStBl 1974 li S. 506) 
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Anweisungen 

Hauptfeststellung der Etnheitswerte des Grundvermögens 
auf den 1. Januar 1964; Ertragswertverfabren; 
hier: Ermäßigung des GrundstüCkswerts nadl § 82 Abs. 1 

BewG 1965, Reibenfolge und Bemessungsgrundlage 
für die Absdl'läie - .., 

~ FinMin NW vom 3. April 1967- S 3204- 3- V 1) 

In. Abschnitt 33 Abs. 5 BewRGr ist nur bestimmt, daß die 
Abschläge, die nicht auf das Höchstmaß von 30 v. H. des 

-Grundstüdtswerts begrenzt sind, exst zu berechnen sind, nach-
dem die auf das Höchstmaß von 3Öv. H. d1eses Werts begrenz
ten Absdllage und Zusdllaqe berüdtsi<htigt worden sind. 
Bemessungsgrundlage für die nicht begrenzten Abs<hläge ist 
dabei der bereits durch die begrenzten Abschläge oder Zu
s<hläge ermäßigte bzw. erhöhte Grundstückswert Nicht ge
regelt ist die Frage, ob auch bei der Gewährung der Abs<hläge 
nach § 82 Abs. 1 Nr. 1 und 2 BewG 1965 eine Reihenfolge gilt. 
Bei diesen durch das Höchstmaß von 30 v. H. des Grundstücks, 
werts begrenzten Abschlägen brau<ht eine bestimmte Reihen
folge jedoch ni<ht eingehalten zu werden. Diese Abschläge 
sind jeweils von dem sich nach §§ 78 bis 81 BewG 1965 er
gebenden Grundstückswert zu bere<hnen. 

Beispiel: 
Grundstüdtswert nach§§ 78 bis 81 BewG 1965 
Bodenwertanteil 
Gebäudewertanteil 

Absdllag 

990036 DM 
318146 DM 
671890 DM 

a) wegen Lärm 10 v. H. von 990 036 DM = 99 003 DM 
b) wegen Bauschäden 20 v . H. von 671 890 DM = 134 378 DM 
Summe der Abs<hläge 233 381 DM 

Zusdllag wegen Reklamenutzung 
Saldo der Ab- und Zuschläge 
Grundstüdtswert 
;/. Saldo der Ab- und Zuschläge 

Abs<hlag wegen vorzeitigen Abbruchs 
in 10 Jahren 70 v. H. von 
( 671 890 - Gebäudewertanteil -

18000 DM 
215 381 DM 
990036 DM 
215 381 DM 
774655 DM 

;/. 67 189 - anteiliger Abschlag wegen Lärm -
;/. 134 378 - Abs<hlag wegen Bauschäden -
+ 18 000 - Zus<hlag wegen Reklame-

nutzung- =) 488 323 341826 DM 

36 

Grundstüdtswert 
Einheitswert 

Bew·Kartei NW, Dezember 1967 

432829 DM 
432800 DM 

-1-
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~wG 1965 
Anweisungen 

Bei der maschinellen Hauptfeststellung der Einheitswerte 
brauchen in dem Beispielsfall für die Ermäßigungen und für 
die Erhöhung nach § 82 BewG 1965 nur die Abschläge von 
10 v. H., von 20 v. H. und von 70 v. H. sowie der Zuschlag 
von 18 000 DM getrennt eingegeben zu werden. Das Pro
gramm berü<ksichtigt im einzelnen, ob der Abschlag vom 
Grundstü<kswert oder vom Gebäudewert oder vom um Ab
und Zuschläge veränderten Gebäudewert zu berechnen ist. 
Auch die Begrenzung auf 30 v. H. des Grundstückswerts wird 
durch die Rechenanlage vorgenommen. 

-' 

-2-
36 



Anweisungen 

Hauptfeststellung der Einheitswerte des Grundvermögens 
auf den I . Januar 1964; 

hier : Anwendung der 30 v. H.-Grenze (§ 82 Abs. 3 Bewti 
1965) bei § 82 Abs. 1 BewG 1965 in Fällen ungewöhn
lidl starker Beeinträdlligungen, die nidlt unter § 82 
Abs. 1 Nr. 1 und 2 fallen 

Im wesentlichen gleichlautend 

Rdvfg. OFD Düsseldorf vom 12. Februar 1969 - S 3204 A -
St 211 

Rdvfg. OFD Köln vom 28. November 1968- S 3204- 4-
St 211 

Rdvfg. OFD Münster vom 18. Dezember 1968 - S 3204 -
18-St 21 __: 33 

Es ist die Frage aufgeworfen worden, ob die 30 v. H.-Grenze 
des § 82 Abs. 3 BewG 1965 nur für die in § 82 Abs. 1 Nr. 1 
und 2 BewG 1965 beispielhaft aufgeführten wertmindernden 
Umstände oder auch für andere wertmindernde Umstände 
gilt, die nicht in § 82 Abs. 1 Nr. 1 und 2 ausdrüdcslich auf
geführt sind (z. B. Beeinträchtigung durch starke Erschütterun
gen infolge Schießübungen auf einem Truppenübungsplatz),. 
Ich bitte, hierzu die Auffassung zu vertreten, daß die 30 v . H.
Grenze des § 82 Abs. 3 BewG 1965 nur bei den in § 82 Abs. 1 
Nr. 1 und 2 BewG 1965 ausdrücklich aufgeführten Beeinträch
tigungen angewendet werden kann. Abschläge, die z. B. 
wegen der Beeinträchtigung durch Erschütterungen zu ge
währen sin, können deshalb nicht begrenzt werden. 

Sind infolge der Erschütterungen behebbare Baumängel oder 
Bauschäden bereits eingetreten und liegen gleichzeitig die 
Voraussetzungen für einen Abschlag wegen der Beeinträch
tigung durch Erschütterungen vor, so ist der Abschlag für die 
bereits vorhandenen behebbaren Baumängel und Bauschäden 
zu begrenzen, während der Absd1lag für die Beeinträchtigung 
durch Erschütterungen daneben in voller Höhe zu gewähren 
ist. Sind durch Erschütterungen nidlt behebbare Baumängel 
oder Bauschäden eingetreten und liegen gleichzeitig die Vor
aussetzungen für einen Abschlag wegen der Beeinträchtigung 
durch Erschütterungen vor, so gilt für die nicht behebbaren 
Baumängel und Bauschäden § 80 Abs. 3 BewG 1965, während 
für die Beeinträchtigung durch Erschütterungen ein Abschlag 
nach § 82 Abs. 1 BewG 1965 (nicht nach § 82 Abs. 3 zu begren
zen) zu gewähren ist. 

278 Bew-Kartei NW, 3. Erg-Lfg (Juli 1969) - 1 -

§ 82 BewG 1965 
(S 3204) 
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Anweisungen 

Einheitsbewertung des Grundvermögens; 
Ermäßigung nach § 82 BewG wegen behebbarer und nicht 
behebbarer Baumängel und Bauschäden 

. . . . S 3204- 10- VA 4 
(Er!. F1nM1n NW vorn 2. Apnl 1982 - S 3203 _ 8 _VA 4) 

Abschläge für behebbare Baumängel und Bauschäden nach 
§ 82 Abs. 1 Nr. 2 BewG sind nach Abs. 3 dieser Vorschrift 
auf das Höchstmaß von 30 v . H. des Grundstückswerts be
schränkt. Dazu bestimmt Abschnitt 33 Abs. 5 Satz 2 BewRGr, 
daß zunächst di.e auf das Höchstmaß begrenzten Abschläge 
zu ermitteln sind und erst danach die weiteren nicht be
grenzten Abschläge . . Zu den nicht begrenzten Abschlägen 
gehört die Errnäßigung für nicht behebbare Baumängel und 
Bauschäden, die über die Verkürzung der Lebensdauer zu . 
einem fiktiven Bauj•ahr führen, das sich nicht in einer Ver
ringerung der Vervielfältiger auswirkt (Abschnitte 27 Abs. 4 
und 31 Abs. 5 BewRGr). Im Maschinenprogramm werden 
die nicht begrenzten Abschläge (eingegeben als Vomhun
dertsatz) an dem bereits um die begrenzten Abschläge/Zu
schlä!;Je korrigierten Gebäudewertanteil vorgenommen. 

Bei dieser Progre.mrngestaltung ist bei Zus-ammentreffen von 
Abschlägen für behebbare und für nicht behebbare Bau
mängel und Bauschäden wie folgt zu verfahren: 

Für die nicht behebbaren 'Baurnängel und Bauschäden ist 
im Eingabebogen EW 202 bei KZ 32 nicht der auf die Basis 
100 bezogene Hundertsatz, sondern ein entsprechend höherer 
Hundertsatz einzutragen. 

Beispiel: 

Behebbare Bauschäden 20 v.H.; nicht behebbare Bauschä-
den 20 v. H. Einzutragen sind: 

bei KZ 66 = 20v.H. 

bei KZ 32 
20 X 100 25 v.H. = 80 

Ist erkennbar, daß eine Begrenzung nach § 82 Abs: 3 BewG 
nicht in Betracht -kommt (z. B. behebbare Blauscharjen 5 v. H., 
nicht behebbare Bauschäden 20 v. H.), so kann bei KZ 66 
die Summe beider Hundertsätze eingegeben werden. 

NfD 149 Bew-Kartei NW, 14. Erg.-Lfg. (Okt. 1982) - 1 -

§ 82 BewG 1965 
(S 3204) 
NfDC 1 



Anweisungen 

Hauptfeststellung der EinheUswerte des Grundvermögens 
auf den 1. Januar 1964; 

hier: Bewertung der Grundstücke, deren Erhaltung wegen 
ihrer Bedeutung für Kunst, Geschichte oder Wissen
schaft im öffentlichen Interesse liegt 

S 3201-1- V 1 
(Erl. FinMin NW v. 23. Okt. 1967 S 3206 _ 1 _ V 1) 

Hinweis auf A 1 zu § 78 BewG 1965. 

70 Bew·Kartei NW, 1. Erg-Lfg (Mai 1968) - 1 -

§ 83 BewG 1965 
(S 3206) 
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Anweisungen 

Hauptfeststellung der Einheitswerte des Grundvermögens 
auf den 1. Januar 1964; 

' hier: Bewertung der Grundstücke, deren Erhaltung wegen 
ihrer Bedeutung für Kunst, Gesd!.ichte oder Wissen-
smatt im öffentlichen Interesse liegt ' 

~ S 3201 - 1 - V 1 
(Er!. FinMin NW vom 1. Juli 1968 - S 

3206 
_ 

1 
_V 

1
) 

Hinweis auf A 2 zu § 78 BewG 1965 

219 Bew-Kartei NW, 2. Erg-Lfg (November 1968) - I -

§ 83 BewG 1965 
(S 3206) 
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Anweisungen 

Hauptfeststellung der Einheitswerte des Grundvermögens 
und der Betriebsgrundstüdl:e auf den 1. Januar 1964; 

hier: Ridltlinien für die Bewertung der BetriebsgrundsUlme 
der Deutsdlen Bundesbahn (BewRDB) 

(Erl: FinMin NW vom 4. Juli 1968 - S 3015-2- V 1) 

Hinweis auf E 1 zu Versdliedenes. 

279 Bew-Kartei NW, 3. Erg-Ug (Juli 1969) - 1 -

§ 83 BewG 1965 
(S 3206) 
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Anweisungen 

Einheitsbewertung des Grundbesitzes; 
Abgrenzung des grundsteuerpflldttlgen Grundbesitzes und 
dessen Bewertung bei Orden, Diakonieverbänden und Ver
bänden der freien Wohlfahrtspflege usw. 

· . .· . S 3199 - 19 - V A 4 
(Er!. FmMm NW v. 31. Aug. 1979 - 'G 1102 _ 10 _VA 

4
) 

Hinweis auf 9 zu§ 76 BewG. 

138 Bew-Kartei NW, 13. Erg.-Lfg. (Juli 19811 - 1 -

§ 83 BewG 1965 
(S 3206) 
4 



Rechtsprechung 

1. Eine Schwimmhalle rechtfertigt die Bewertung eines Ein
familienhauses im Sachwertverfahren 

Befindet sich auf einem Einfamilienhausgrundstück eine 
Schwimmhalle, so rechtfertigt dieser Umstand für sich 
allein die Bewertung im Sachwertverfahren. 

BFH vom 5. März 1986 II R 146177 
(BStBI 1986 Ii S. 386) 

183 Bew-Kartei NW, 16. Erg.-Lfg. (Sept. 1986) -1-

§ 83 BewG 1965 
(S 3206) . 
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Anweisungen 

Berücksichtigung dinglieber Besduänkungen des Grundstücks
eigentums bei der Ermittlung des Grundstückswerts 

(Erl. FinMin NW vom 20. Juli 1970- S 3101 - 2- VC 1) . 

Hinweis auf D 1 zu § 9 BewG 1965 . 

334 . Bew-Kartei NW, 5. Erg-Lfg (Januar 1971) -I-

§ 84 BewG 1965 
(S 3207) 

1 



Hauptfeststellung der Einheitswerte des Grundbesitzes auf 
den 1. Januar 1964; 

hier: Bewertung von Grundstüdl:en mit selbständig genutz
ten Tiefgaragen 

(Erl. FinMin NW vom 13. Mai 1971" '-'- S 3190 -r- 10- VC 1) 

Hinweis auf 11 ;m § 68 BewG 1965. 

312 • Bew-Kartei NW, 6. Erg.-Lfg. (Februar 1972) - 1-

§ 84 BewG 1965 
(S 3207) 
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Einheitsbewertung des Grundbesitzes; 

hier: Beeinträchtigung des Grundstückswerts durch nicht 
mehr nutzungsfähige Schutzbauwerke 

(Erl. FinMin NW vom 23. Juni 1975 - S 3101 - 2 .- V C 1) 

Hinweis auf 1 zu § 71 BewG. 

598 Bew-Kartei NW, 10. Erg.-Lfg. (Sept. 1976) -1-

§ 84 BewG 1965 
(S 3207) 
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Anweisungen . 

Einheitsbewertung des Grundbesitzes: 

Wertansatz für den Grund und Boden bei kleineren Versor
gungsflächen 

Im wesentlichen gleichlautend! 
Rdvfg. OFD Düsseldorfvom 2.März 1983- S 3194 - 4 - St21 H I 
S3207 
Rdvfg. OFD Köln vom 23. März 1983 ......, S 3194 - 25- St 211 I S 
3190 - 25 - St 211 
Rdvfg. OFDMünstervom 17. März 1983- S3194 -16- St21-
33 

Hinweis auf A 6 zu§ 72 BewG. 

812 Bew-Kartei NW, 15. Erg.-Lfg. (Juni 1985) -1-

§ 84 BewG 1965 · 
(S 3207) 
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Anweisungen 

Einheitsbewertung des Grundvermögens sowie des 
Betriebsvermögens und Vermögensteuer: 

Berücksichtigung von Bodenverunreinigungen 

(Erl. FM NRW vom 18. April 1995- S 3204- 24- VA 4) 

1. Einheitsbewertung des Grundbesitzes 

1.1 Berücksichtigung von Bodenverunreinigungen 

Der Wert eines Grundstücks kann wegen Verunreinigungen mit · 
toxischen Stoffen, insbesondere durch Abfallablagerungen oder 
durch frühere oder fortdauernde industrielle oder gewerbliche 
Nutzung des belasteten oder eines anderen Grundstücks gemin
dert sein. Eine dem Rechnung tragende Ermäßigung des Grund
stückswerts setzt voraus, daß Emissionen in einer Menschen, 
Tiere, Pflanzen oder Sachen schädigenden Weise in das Grund
stück eindringen oder eingedrungen sind und - als Immissionen 
-die bestimmungsgemäße ortsübliche Nutzung des Grundstücks 
in erheblichem Maße beeinträchtigen (vgl. BFH-Urteil vom 12. 
Dezember 1990- II R 97/87 -, BStBl 1991 II, 196). 

1.2 Bewertung unbebauter und im Sachwertverfahren zu bewer
tender bebauter Grundstücke 

1.2.1 Bei unbebauten und im Sachwertverfahren bewerteten bebauten 
Grundstücken ist die Wertminderung durch die Bodenverunrei
nigung durch einen Abschlag vom Bodenwert des Grundstücks 
entsprechend dem Verhältnis der Sanierungskosten zu dem 
geschätzten Verkehrswert des unbelasteten Grund und Bodens 
im Feststellungszeitpunkt zu berücksichtigen. Dies gilt unabhän
gig davon, ob der gesamte Grund und Boden oder nur eine Teil
fläche verunreinigt ist. 

Beispiel 1: 

Grundstücksgröße 1 000 qm, davon 600 qm verunreinigt 

Sanierungskosten 

Bodenwert l. l. 1964 (unbelasteter Zustand) 

Geschätzter Bodenwert (unbelasteter Zustand) 
im Feststellungszeitpunkt 

Abschlag vom Bodenwert 

Sanierungskosten x 100 

165 000 DM 

60000DM 

300000DM 

Geschätzter Bodenwert (unbelasteter Zustand) im 
Feststellungszeitpunkt 

165 000 X 100 = 55 ·H 
300 (){)() V. . 

1003 Bew-Kartei NW, 18. Erg.-Lfg. (Juli 1995) 

§ 84 BewG 1965 
(S 3207) 
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Anweisungen 

Der Bodenwert 1. 1. 1964 des teilverunreinigten Grundstücks 
·beträgt somit 45 v. H. von 60 000 DM = 27 000 DM, dement
sprechend beträgt der Bodenpreis 27 DM je qm. 

1.2.2 Entsprechen die Sanierungskosten dem Wert des unbelasteten 
Grund und Bodens im Feststellungszeitpunkt oder liegen sie 
höher als dieser Wert, so ist der Bodenwert 1. I. 1964 des bela
steten Grund und Bodens mit 0 DM anzusetzen. 

1.2.3 Wird durch eine Bodenverunreinigung auch die Nutzung aufste
hender Gebäude und/oder von Außenanlagen in erheblichem 
Maße beeinträchtigt, so kann im Einzelfall auch einer Ermäßi- A 
gung gern. § 88 BewG des Gebäudesachwertes und des Werts W 
der Außenanlagen in Betracht kommen. 

1.2.4 Nach durchgeführter Sanierung kommt ein Abschlag für einen 
evtl. verbleibenden Minderwert des Grundstücks nur in Betracht, 
wenn das Grundstück nicht dieselbe Nutzungs- und Bebauungs
qualität wiedererlangt hat. Ergeben sich nach der Sanierung z. B. 
teurere G1ündungsvoraussetzungen, so kann der Bodenwert im 
Einzelfall mit einem geringeren Wert anzusetzen sein. 

1.3 Bewertung im Ertragswertverfahren zu bewertender Grund
stücke 

Bei im Ertragswertverfahren bewerteten Grundstücken gilt in 
den Fallen, in denen sich eine Bodenverunreinigung nicht auf 
die Jahresrohmiete ausgewirkt hat, die Tz. 1.2. sinngemäß, soweit 
sich aus den nachfolgenden Ausführungen keine Besonderheiten 
ergeben. 

Hierbei ist der Bodenwertanteil um einen Abschlag entsprechend 
dem Verhältnis der Sanierungskosten zu dem geschätzten Ver
kehrswert des unbelasteten Grund und Bodens im Feststellungs
zeitpunkt zu mindern. 

Da der Abschlag vom Bodenwertanteil verfahrensmäßig nurdurch 
eine Ermäßigung des gesamten Grundstückswerts berücksichtigt 
werden kann, ist der vom Bodenwertanteil vorzunehmende .A 
Abschlag wie folgt in eine Ermäßigung des gesamten Grund- W 
Stückswerts umzurechnen. 

Abschlag vom Bodenwertanteil 
in v. H. 

x Multiplikator für 
Bodenwertanteil 

Vervielfaltiger 

Bruchteilige Abschlagsbeträge sind zugunsten des Steuerpflich
tigen nach der Umrechnung des Abschlags vom Bodenwertan
teil in die Ermäßigung des Grundstückswert~ zu runden. 

Die Ermäßigung des Grundstückswerts wegen Bodenverunrei
nigungen unterliegt nicht der Begrenzung des§ 82Abs. 3 BewG. 

- 2-



Anweisungen 

Beispiel 2: 

Geschäftsgrundstücke, Neubau (1930) in Massivbauweise mit 
Mauerwerk aus Ziegelsteinen, Gemeindegrößenklasse über 
50 000 bis 100 000 Einwohner, Jahresrohrniete = 10 000 DM, 
Vervielfältiger = 8, Multiplikator für Bodenwertanteil = 2,86, 
Wertminderung des Grund und Bodens = 55 v. H. (berechnet 
wie in Beispiel 1): 

Ermäßigung des Grundstückswerts 

Abschlag vorn Bodenwertanteil x Multiplikator für 
in v. H. Bodenwertanteil 

VervieWi.l.tiger 

55 X 2,86 
8 

= 19,6625 v. H., gerundet 20 v. H. 

1.4 Mindestwert 

Ist bei der Bewertung bepauter Grundstücke ein Abschlag wegen 
Bodenverunreinigungen vorn Wert des Grund und Bodens vor
zunehmen, muß die Errnäßigung auch bei der Mindestbewertung 
(§ 77 BewG) und bei der Ermittlung des Zuschlags wegen über
großer nichtbebauter Fläche im Ertragswertverfahren ( § 82Abs. 2 
Nr. 1 BewG) beachtet werden. 

1.5 Nachweis 

Der Nachweis der Höhe der Sanierungskosten obliegtdem Steuer
pflichtigen. 

2. Ermittlung des Gesamtvermögens 

2.1 Bei der Ermittlung des der Vermögensteuer unterliegenden 
Gesamtvermögens kann der Sanierungsverpflichtete nach Erge
hen einer ordnungsbehördlichen Sanierungsanordnung oder nach 
der mit der Ordnungsbehörde getroffenen Vereinbarung der 
Durchführung der Sanierungsmaßnahmen nach den Preisverhält
nissen am Bewertungsstichtag eine Schuld in Höhe der noch 
ausstehenden tatsächlichen oder voraussichtlichen Sanierungs
kosten abziehen. 

2.2 Trifft eine Sanierungsverpflichtung den Eigentümer des Grund
stücks, ist die Schuld bei der Ermittlung des Gesamtvermögens 
nur insoweit abzugsfähig, als die Kosten der Sanierung nicht 
zugleich zu einer Wertsteigerung des zu sanierenden Grund
stücks ftihren. Bei der Berechnung der Wertsteigerung des Grund
stücks durch die Sanierung sind die Ausführungen in Tz. 1.2.4 
entsprechend anzuwenden. 

Beispiel 3: 

Noch ausstehende Sanierungsaufwendungen nach 
den Verhältnissen am Bewertungsstichtag 100 000 DM 

§ 84 BewG 1965 
(S 3207) 
5 
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Anweisungen 

Abzüglich geschätzte Wertsteigerung des 
Grundstücks durch die Sanierung: 

geschätzter Verkehrswert des 
sanierten Grundstücks 

·1. geschätzter Verkehrswert 
des zu sanierenden Grundstücks 
am Bewertungsstichtag 

Abzugsfahige Schuld 

90000DM 

10 000 DM 80 000 DM 

20000DM 

2.3 Sanierungsaufwendungen sind nur dann abzuzinsen, wenn sie 
nicht innerhalb von 4 Jahren nach dem Bewertungsstichtag gelei- e 
stet werden. 

2.4 Ist statt des Eigentümers ein Dritter zur Sanierung verpflichtet 
oder ist dem Eigentümer des Grundstücks für die Sanierung ein 
Zuschuß zugesagt worden, so ist beim Grundstückseigentümer 
bei der Ermittlung des der Vermögensteuer unterliegenden 
Gesamtvermögens nach den Preisverhältnissen am Bewertungs
stichtag ein Anspruch in Höhe der noch ausstehenden tatsächli
chen oder voraussichtlichen Sanierungskosten bzw. des noch 
ausstehenden Zuschusses anzusetzen. 

3. Einheitsbewertung des Betriebsvermögens 

4. 

4.1 

Bei bilanzierenden Steuerpflichtigen sind ab 1. Januar 1993 die 
auf der Passivseite der Steuerbilanz als Rückstellung ausgewie
senen Kosten für die Beseitigung von Bodenverunreinigungen 
vom Rohbetriebsvermögen abzuziehen. 

Für nichtbilanzierende Gewerbetreibende und Freiberufler gel
ten für die Berücksichtigung einer Sanierungsverpflichtung bei · 
der Einheitsbewertung des Betriebsvermögens die Grundsätze 
zu Tz. 2 entsprechend. 

Verfahrensfragen 

Die Bewertungsstelle des Lagefinanzamts und die Veranlagungs
stelle des Betriebs-/Wohnsitzfinanzamts haben sich wegen der 
Höhe der Sanierungskosten sowie der Schätzung der Verkehrs
werte des sanierten Grundstücks und des zu sanierenden Grund
stücks, jeweils nach den Wertverhältnissen am Bewertungsstich
tag, in Verbindung zu setzen. 

4.2 Hat der Steuerpflichtige oder ein Dntter gegen die Sanierungs
anordnung Widerspruch eingelegt, so ist die Feststellung des 
Einheitswerts des Grundbesitzes und gegebenenfalls die Fest
stellung des Einheitswerts des Betriebsvermögens bzw. die Fest
setzung der Vermögensteuer gemäß § 165 AO vorläufig durch
zuführen. 

1003 - 4 -



Einheitsbewertung des Grundvermögens; 

hier: Bodenwert von GrundstUcken mit Hochhäusern 

Im wesentlichen gleichlautend 
Rdvfg. OFD Düsseldorf vom 27. Oktober 1975- S 3194 A -
St211 S3207 . 
Rdvfg. OFD Köln vom 27. Juni 1975- S 3194 - 22- St 211 

S 3207 - 1 - St 211 
Rdvfg. OFD Münster vom 9. März 1976 - S 3194 - 13 -
St 21-33 

Hinweis auf NfD A 6 zu§ 72 BewG. 

NID 132 Bew-Kartei NW, 10. Erg.-Lfg. (Sept. 1976) -1-

§ 84 BewG 1965 
(S 3207) 
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Anweisungen 

Einheitsbewertung des Grundbesitzes: 

Bodenwert fü r Umspannwerke 

Im wesentlichen gleichlautend! 
Rdvfg. OFD Düsseldorf vom 12. Febr. 1985 - S 3207 - 3 -
St21 H 
Rdvfg. OFD Köln vom 6. Juli 1984- S 3194-25- St 211 I S 3207 
Rdvfg. OFD Münster vom 8. August 1984 - S 3207 - 66 - St 21 
-33 . 

1. Einige ~inanzämter haben bei der Ermittlung des Boden
werts für Umspannwerke Abschl_äge .bis zu 65 y . H. gewährt. 
Die Abschläge wurden mit der Zweckbestimmung der 
Grundstücke und einer angeblichen Nutzungsbeschrän
kung begründet. 

Wie ich in der Bezugsverfügung bereits ausgeführt habe, 
werden Grundstücke mit Umspannwerken zwar im Rah
men der öffentlichen Energieversorgung genutzt; sie die
nen jedoch privatwirtschaftliehen Unternehmen, die zu ei
nem Industriezweig mit nicht tingünstiger Kapazitätsaus
nutzung und mit guter Ertragslage gehören. Für Grund
stücke mit Umspannwerken und für andere Energieversor
gungs-Grundstücke ist deshalb auch keine besondere -
gegenüber den Fabriken niedrigere - Wertzah l festg!'!setzt 
worden. 

Auch hinsichtlich des Bodenwerts sind grundsätzlich keine · 
Umstände erkennbar, die eine vom Richtwert für Indu-

. striegelände abweichende _.: niedrigere - Bewertung 
rechtfertigen. Abschläge vom Richtwert für Industriege
lände wegen angeblich eingeschränkter Nutzbarkeit der im 
Bebauungsplan ausgewiesenen Versorgungsflächen .sind · 
daher grundsätzlich nicht zu gewähren. 

2. Für die hiernach in der Vergangenheit zu niedrig bewerte
ten Versorgungsgrundstücke wird nach der Rechtspre
chung des BFH (vgl. Urteil vom 31. 7. 1981 III R 127179, BStBl 
1982 II S. 6) eine fehlerbeseitigende Wertfortschreibung re
gelmäßig nicht in Betracht kommen. Eine fehlerbeseiti
gende Wertfortschreibung setzt voraus, daß es sich um die 
Berichtigung eines klarliegenden, einwandfrei feststellba
ren Fehlers handelt. Nach den Ausführungen in der Be
gründung des o. a. BFH-Urteils wird ein Fehler in der Ein
heitsbewertung der Grundstücke mit Umspannwerken, 
der eine Wertfortschreibung rechtfertigt, ausnahmsweise 
nur dann angenommen werden können, wenn die ur
sprüngliche Schätzung des Bodenwerts außerhalb jeder 
vernünftigen Überlegung gelegen hat. 

154 Bew-Kartei NW, 15. Erg.-J..fg. (Juni 1985) - 1 -

§ 84 BewG 1965 
(S 3207) 
NfD2 



Anweisungen 

LeUblatt zu § 85 BewG 

A Ermittlung des Gebäudewerts 
B Berechnung des umbauten Raumes 
C Raummeterpreise 

D Ermäßigung oder Erhöhung des nach dem Raummeter
preis errechneten Werts 

E Umrechnung der durchschnittlichen Herstellungskosten 
des Jahres 1958 nach den Baupreisverhältnissen im 
Hauptfeststellungszeitpunkt 

37 Bew-Kartei NW, Dezember 1967 

§ 85 BewG 1965 
LeUblatt 



Anweisungen 

BerüCksidltlgung dinglidler Besdlränkungen des GrundstüCks
eigentums bei der Ermittlung des GrundstüCkswerts 

{Erl. FinMin NW vom 20. Juli 1970 - S 3101 - 2 - VC 1) 

Hinweis auf D 1 zu§ 9 BewG 1965. 

·335 Bew-Kartel NW, 5. Erg-Lfg (Januar 1911) -1 -

§ 85 BewG t 965 
{S 3208) 

At 



Anweisungen 

Hauptfeststellung der Einheitswerte des Grundvermögens 
und der wie Grundvermögen zu bewertenden Betriebs
grundstü<ke auf den 1. Januar 1964; 

hier: Sachwertverfahren, Berechnung des umbauten Raumes 

Gleichlautend 
Rdvfg. OFD Düsseldorf v. 23. Nov. 1967- S 3208 A- St 211 
Rdvfg. OFD Köln v. 7. Dez. 1967- S 3208- 1 - St 211 (a) 
Rdvfg. OFD Münster vom 17. Mai 1967- S 3208- 9- St 
21-33 

Der Bundesverband der Deutschen Industrie hat vorgetragen, 
die Berechnung des umbauten Raumes nach DIN 277 (Novem
ber 1950 x), wie sie in Abschn. 37 Abs. 1 BewRGr angeordnet 
ist, stelle die Unternehmen vor un lösbare Aufgaben. Es ist 
deshalb beantragt worden, die Berechnung des umbauten 
Raumes für Gebäude, die vor dem Jahre 1952 errichtet worden 
sind, allgemein nach den alten DIN-Vorsduiften zuzulassen. 
Diesem Vorschlag kann nicht entsprochen werden. 
Die in den BewRGr angegebenen Raummeterpreise sind auf 
der Grundlage der neuen DIN-Vorschriften ermittelt worden. 
Wenn diese Raummeterpreise auf einen nach den alten DIN
Vorschriften ermittelten Rauminhalt angewendet würden, 
ergäben sidJ. insoweit falsdJ.e Gebäudenormalherstellungs
kosten. 

71 Bew-Kartei NW, I. Erg-Lfg (Mai 1968) -I-

§ 85 BewG 1965 
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Anweisungen 

Hauptfeststellung der Einheitswerte des Grundvermögens 
auf den 1. Januar 1964; 

h ier: Sadlwertverfahren, pausmale Erfassung des Dadlraumes 

Vgl. 
Rdvfg. OFD Düsseldorf vom 15. Februar 1968 ~ S 3208 A -
Rdvfg. OFD Köln vom 17. Januar 1968- S 3208- 6- St 211 
Rdvfg. OFD Münster vom 1. Februar 1968 - S 3208 - 9 - St 
21-33 

Zur Klärung der Frage, ob sidl bestimmte Faustregeln auf
stellen lassen, nach denen eine Beanstandung unterbleiben 
kann, wenn der für den Dachraum angegebene Rauminhalt 
de.n Rauminhalt nach DIN 277 (alt) um ein bestimmt~s Min
destmaß überschreitet, hat das Bundesfinanzministerium um
fangreiche Berechnungen durchgeführt. Im einzelnen führten 
die Untersudlungen zu den folgenden Ergebnissen: 

1. Die Berechnung des Rauminhalts von 100 versd:liedenen 
Däd:lern - außer Sheddächern - eingesd:lossiger Gebäude 
nach DIN 277 (neu) ergab gegenüber der Berechnung des 
Rauminhalts nach DIN 277 (alt) die folgenden Erhöhungen: 

a) Bis 10 v. H. 
für Dächer mit sogenannten offenen Dad:lstühlen bis zu 
einer Höhe von 1 m, 
für 'Dächer, die mit einem Drittel des Rauminhalts be
rechnet werden, bis zu einer Höhe von 2,40 m 

in 25 Fällen, 

b) zwischen 10 v. H. und 20 v. H. 
für Dächer mit sogenannten offenen Dachstühlen mit 
einer Höhe von 1 m bis 1,80 m, 
für Dächer, die mit einem Drittel des Rauminhalts be
rechnet werden, mit einer Höhe von 2,40 bis 3 m 

in 34 Fällen, 

c) zwischen 20 v. H. bis 30 v. H. 
für Däd:ler mit sogenannten offenen Dad:lstühlen mit 
einer Höhe von 1,80 bis 3m, 
für Däd:ler, die mit. einem Drittel des Raumin\J,alts be
rechnet werden, mit einer Höhe von 3 m bis 5,50 m 

in 18 Fällen, 

d) zwisd:len ·30 v. H. bis 40 v. H. 
für Däd1er mit sogenannten 'Offenen Dad:lstühlen mit 
einer Höhe über 3 m, 
für Däd:ler, die mit einem Drittel des Rauminhalts be
rechnet werden, mit einer Höhe über 5,50 m 

in 19 Fällen, 

NID 16 Bew-Kartei NW. I. Erg-Lig (Mai 1968) -1-
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B l Anweisungen 

· ·•~e) ilb~ ~0 v, Hi. . 
·für .Dächer, ßei denen .eine besond'ere Konstruktion vor-

· -~· 

Ueg't, ' " · 
~n 4 F~llen. 

Diese Ergebnisse lassen erkennen, daß sich Faustr~gein 
für eine Nachprüfung des umbauten Raumes bei Dächern 
L ansgenb)llmen Sheddächern ~nicht aufstellen lassen. . \ 

Di~ B~redmung des Rauminllal.ts von 'sMdd&chern ergcib\ 
daA yon einei einge~ndeu Nachprüf.urlg des Rauminhalt .' 
abgepehen .werden kann, we~zi bei .H'aUj!h fjn efi).er Höhe 
von 5 m bjs 8 m im Falle der Berechnu nach DIN 277 
(neu) dei umhoote Ra11m.~ gan~e.o Gebäudes 

bei Sheddächern in Sägeform um mindestens 15 v. H., · 
bei Sheddächern in. Schalenform um mindes.tens 30 v" 'H. 

größer,ist als im Falle der Berechnung nach DIN 277 (alt) . 

.NiiJ 16- - 2 -· 

• 

• 



Redltspredlung 

I. Eine Schwimmhalle rechtfertigt die Bewertung eines Ein
familienhauses im Sachwertverfahren 

Befindet sich auf einem Einfamilienhausgrundstück eine 
Schwimmhalle, so rechtfertigt dieser Umstand für sich 
allein die Bewertung im Sachwertverfahren. 

BFH vom 5. März 1986 II R 146177 
(BStBI1986 II S. 386) 

184 Bew-Kartei NW, 16. Erg.-Lfg. (Sept. 1986) -1-

§ 85 BewG 1965 
(S 3208) 
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Anweisungen 

c 1 

c 2 

Inhaltsverzeichnis 

Zuschläge für Paternoster 

Erhöhung und Ermäßigung des Raummeterpreises 
nach Abschn. 38 Abs. 3 Bew RGr 

C 3 Bewertung von Grundstücken mit Behelfsbauten 

C 4 Bewertung von Kühlhäusern 

C 5 Auswertung der Angaben über die Merkmale der bauli
chen Ausstattung (Anlage 13 BewRGr - Vordruck EW 
106 - ) und Handhabung der cbm-Rahmensätze bei den 
Bauklassen der Anlage 14 Teil A und Anlage 15 
BewRGr im Sachwertverfahren 

c 6 

c 7 

c 8 

c 9 

c 10 

c 11 

c 12 

c 13 

C14 

c 15 

c 16 

c 17 

c 18 

c 19 

c 20 

c 21 

813 

Ergänzung und Untergliederung der in den Anlagen 14 
bis 17 BewRGr angegebenen Preise 

Einordnung in die Gebäudeklasse für eingeschossige 
oder mehrgeschossige Gebäude bei Gebäuden am Hang 

Einzelfragen zu den Anlagen 14 und 15 der BewRGr 

Bewertung von ·Grundstücken mit Behelfsbauten im 
Sachwertverfahren 

Einzelfragen zum Sachwertverfah_ren 

Einzelfragen zum Sachwertverfahren 

Bewertung der· Mietwohngrundstücke un_d der ge
mischtgenutzten Grundstücke im Sachwertverfahren 

Ermittlung des Gebäudewerts im Sachwertverfahren 
bei übergroßen bebauten Flächen von Einzelgebäuden 

Raummeterpreise für Schwimmhallen 

Raummeterpreise für das Sachwertverfahren 

Anlage 16 BewRGr 

Raummeterpreis, Wertminderung wegen Alters und 
Wertzahl bei Elektrizitätswerken und Umspann
werken 

Preise für Überdachungen .und Pkw-Unterstände in 
leichter Bauausführung 

Auswertung der Angaben über die Merkmale der bauli
chen Ausstattung nach Anlage 13 BewRGr 

Ermittlung des Ge'bäudewerts im Sachwertverfahren 
bei übergroßer bebaut~r Fläche von Einzelgebäuden 

Bewertung der Hotelgrundstücke im Sachwertver-
fahren 

Bew-KarteiNW, 15. Erg.-Lfg. (Juni 1985) e Ersatzblatt e - I -
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Sachwertverfahren 

Raummeterpreise 



5 BewG 1965 
1208) 

Anweisungen 

C 22 Abschlag wegen FehJens der Außenwände bei 
Schuppen 

C 23 Bewertung von Brauereigrundstücken 

C 24 Eingruppierung von Gebäuden in die Gebäudeklassen 
2.31 und 2.34 der Anlage 14 BewRGr 

C 25 Ermittiung des Gebäudewerts im Sachwertverfahren 
bei übergroßen bebauten Flächen von Einzelgebäuden 

C 26 Bewertung der Hotelgrundstücke im Sachwertver
fahren 

C 27 Abgrenzung der Gebäude von den Betriebsvorrichtun
gen - Preise für Überdachungen und Pkw-Unter
stände in leichter Bauausführung 

C 28 Bewertung von Schuppen im Sachwertverfahren 

C 29 Wertzahlen für Kelter- und Kellereigebäude 

C 30 Bewertung von Parkpaletten im Sachwertverfahren 

C 31 Bewertung der in Fertigteilbauweise errichteten 
Gebäude 

C 32 Einzelfragen zur Bewertung der bebauten Grund
stücke im Sachwertverfahren 

C 33 Wertzahlen für Lagerhausgrundstücke- Raummeter
. preise für Lagergebäude 

C 34 Abgrenzung dei: eingeschossigen von den mehrge
schossigen Gebäuden bei Anwendung der Anlagen 14 
und 15 BewRGr 

C 35 Abschlag bei Gebäuden mit übergroßer bebauter 
Fläche 

C 36 Bewertung von Geflügelhallen im Sachwertverfahren 

C 37 Bewertung von Großmärkten und C & C Großläden im 
Sachwertverfahren 

C 38 Sachwertverfahren; Gebäudenormalherstellungswert e 
über den tatsächlichen Gebäudeherstellungskosten 

C 39 Raummeterpreise für Kühlhäuser 

C 40 Abgrenzung der eingeschossigen von den mehrge
schossigen Gebäuden, Begriff des Vollgeschosses und 
des Dachgeschosses 

C 41 Bewertung von Einzelgebäuden mit übergroßen be
bauten Flächen 

C 42 Zuschläge für Personenaufzüge nach den Anlagen 14 
und 15 BewRGr 

813 • ErsatEblatt e - 2 -



Anweisungen 

C 43 Einzelfragen zur Bewertung eines Geschäftsgrundstücks im Sach
wertverfahren 

C 44 Bewertung von zweigeschossigen Shedbauten 

C 45 Raummeterpreise für mehrgeschossige Keller eines eingeschos
sigen Gebäudes 

C 46 Abgrenzung der eingeschossigen von mehrgeschossigen Gebäu
den bei Anwendung der Anlagen 14 und 15 zu den BewRGr 

C 47 Abgrenzung des Grundvermögens von den Betriebsvorrichtun
gen; Lastenfahrstühle 

C 48 Bewertung von Ein- und Zweifamilienhausgrundstücken mit 
Schwimmbecken oder Schwimmhallen 

C 49 Gebäudeklassen flir gewerblich genutzte Reit- und Tennishallen 

C 50 Abgrenzung Gebäude/Betriebsvorrichtungen bei Zelthallen und 
Textilbauten 

C 51 Abschlag für Großobjekte, Abschlag wegen übergroßer bebauter 
Fläche und Wertzahl im Sachwertverfahren 

C 52 Behandlung der Sprinkleranlagen in Warenhäusern 

C 53 Be- und Entlüftungsanlagen in einer Tiefgarage 

1026 Bew-Kartei NW, 18. Erg.-Lfg. (Juli 1995) • Ersatzblatt • 

§ 85 BewG 1965 
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Anweisungen 

Einheftsbewertung des Grundvermögens auf den 
1. Januar 1964; SadJ.wertverfabren; 
hier: Zuschläge für Paternoster 
(Erl. FinMin NW vom 27. Februar 1967- S 3208-5- V 1) 

Anlage 14 Teil A und Anlage 15 zu Absdlnitt 38 BewRGr 
sehen für Paternoster Zusdlläge vor. Der Zusdllag beträgt bei 
sieben Gesdlossen 80 000 DM. Bei Gebäuden mit weniger als 
sieben Gesdlossen müß d1eser Zusdllag für jedes zu sieben 
Gesdlossen fehlende Ge~dloß um 6700 DM ermäßigt werden. 

38 Bew-Kartel NW, Dezember 1967 

§ 85 BewG 1965 
(S 3208) 
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Anweisungen 

Hauptfeststellung der Einheitswerte des Grundvermögens 
auf den 1. Januar 1964; Bewertung der bebauten Grundstü!Xe 
im Sachwertverfahren; 

hler: Erhöhung und Ermäßigung des Raummeterpreises 
nach Abschn. 38 Abs. 3 BewRGr 

(Erl. FinMin NW vom 3. August 1967 - · S 3208 - 2 - V 1) 

Nach Abschn. 38 Abs. 3 BewRGr ist bei Gebäuden, deren 
Geschoßhöhen die in der Gebäudeklasseneinteilung vor
gesehenen Grenzen von 4,00 m oder 6,00 m bis zu 0,80 m 
übersc:breiten, ein der Geschoßhöhe entsprechender Zwischen
wert zu berechnen und anzusetzen. Dabei sind bei den 
Gebäuden, bei denen lt. Anlage 14 Teil B der BewRGr die 
Raummeterpreise mit zunehmender Höhe fallen, ZusdJläge, 
bei Unterkelleru,ngen, bei denen die Raummeterpreise mit 
zunehmender Höhe steigen, Abschläge zu den Raummeter
preisen zu machen. Zwischenwerte für die Fälle, in denen die 
in der Gebäudeklasseneinteilung vorgesehenen Grenzen nicht 
um die vollen 0,20 m, 0,40 m usw. Überschritten werden, sind 
in den Richtlinien nicht gewollt. Abschn. 38 Abs. 3 BewRGr 
ist deshalb nach dem Doppelpunkt wie folgt zu lesen und 
anzuwenden: 

,Bei einer Uber~dueitung der Höhe von 4,00 m und 6,00 m 

bis zu 
20 cm 

1/iG 

um 
mehr als 20 cm 
bis zu 40 cm 

8/to 

des Preisuntersdliedes .... • 

um 
mehr als 40 cm 
bis zu 60 cm 

um 
mehr als 60 cm 
bis zu 80 cm 

Dies e':ltspricht nicht nur der Fassung des ersten Satzes von 
Abschn. 38 Abs. 3, sondern auch der Tabelle in Anlage 14, die 
durch Abs. 3 ergänzt wird. An die bis zu 4,80 m und 6,80 m 
geltenden Preise schließen sich in gleichbleibender Fort
setzung die unverändert bleibenden Preise der Anlage 14 für 
Höhen von mehr als 4,80 m bis 6,00 m und für mehr als 6,80 m 
bis 8,00 m an. 

72 Bew-Kartei NW, I. Erg-Lfg (Mai 1968) -1-
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Anweisungen 

Hauptfeststellung der Einheitswerte des Grundvermögens 
auf den 1. Januar 1964; 

hier: Bewertung von Grundstücken mit Behelfsbauten 

(Er!. FinMin NW vom 3. August 1967 - S 3208 - 8 - V 1) 1 

1. Gemäß § 76 Abs. 3 Nr. 3 BewG 1965 sind Grundstücke mit 
Behelfsbauten im Sachwertverfahren zu bewerten. Dabei "ist 
die nachstehende Gebäudeklasseneinteilung anzuwenden: 

Gebäudeklasseneinteilung und Raummeterpreise 1958, um
gerechnet auf den Hauptfeststellungszeitpunkt 1. Januar 1964, 
für Grundstücke mit Behelfsbauten 

Gebäudeklassen 

· Wellblechbauten mit Ausbau 

Ladengebäude aus Holz 
(einschließlich Tafelbauweisel 
Ladengebäude aus massiven Baustoffen 

Eingeschossige Wohnbauten 
- Holzgebäude - einfache Ausstattung 
Eingeschossige Wohnbauten 
- Holzgebäude - bessere Ausstattung 

Eingeschossige Wohnbauten 
:..._ Plattenbauweise - einfache Ausstattung 

Eingeschossige Wohnbauten 
- Plattenbauweise - bessere Ausstattung 
Eingeschossige Wohnbauten 
- Mauerwerk - einfache Ausstattung 
Eingeschossige Wohnbauten 
- Mauerwerk - bessere Ausstattung 

Raummeterpreise 
DM 

20 

25 

28 

ohne 
Keller 

30 

40 

45 

55 

60 

70 

mit 
Keller 

35 

42 

45 

50 

52 

57 

Bei teilweiser Unterkellerung sind Zwischenwerte zu berech
nen und anzusetzen. 

Bei Gebäuden mit nur geringer bebauter Fläche ist kein 
Zuschlag zu machen. Im Eingabewertbogen EW 206/EW 207 
ist deshalb bei Kennziffer 59 keine Eintragung zu machen. 

2. Die vorstehende Gebäudeklasseneinteilung gilt nicht für 
Grundstücke mit Gebäuden in einer Bauart oder Bauaus
führung, für die ein Vervielfältiger (§ 80 BewG 1965) in den 
Anlagen 3 bis 8 nicht bestimmt ist (§ 76 Abs. 3 Nr. 3 BewG 

73 Be w-Kartei NW, I. Erg-Lfg (Mai 1968) - 1-
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Anweisungen 

1965) . Für diese Grundstücke wird zunächst von der Auf· 
stellung einer Gebäudeklasseneinteilung abgesehen. Sollte 
sich in der Praxis ein Bedürfnis für eine einheitliche Regelung 
der Bewertung dieser Grundstücke herausstellen, bitte ich um 
Bericht. 

'13 -2-
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Anweisungen 

Hauptfeststellung der Einheitswerte des Grundvermögens 
auf den 1. Januar 1964; 

hier: Bewertung von Kühlhäusern 

(Erl. FinMin NW vom 7. August 1967 - S 3208 - 11 -V 1) 

Für die Einordnung der. Kühlhäuser in die Gebäudeklassen 
9.251, 9.252 und 9.253 der Anlage 15 BewRGr gelten die fol
genden Merkmale: 

1. Einfarne Ausstattung 
Konstruktion: Mauerwerk, Stahl- öder Stahlbetonskelett mit 
Leichtbausteinausfachung oder Plattenausfachung. 
Äußere Ausstattung: Wellasbestplatten; Aluplatten; ein
facher Anstrich u. ä. 

2. Mittlere Ausstattung 
Konstruktion: Stahl- oder Stahlbetonskelett mit Ziegelstein
ausfachung oder Kalksandsteinausfachung. 
Äußere Ausstattung: Edelputz; Verblendung der Außen
wände mit Vormauersteinen; Verblendung der Außenwände 
bis zu 50 v. H. mit Klinkern oder keramischen Platten. Stahl
betondach mit einfacher Isolierung. 

3. Gute Ausstattung 
Konstruktion wie zu 2. 
Äußere Ausstattung: Verblendung der Außenwände zu mehr 
als 50 v . H. mit Klinkern oder keramischen Platten. Stahl
betondach mit besonderer Isolierung. 
Einfach ausgestattete eingeschossige Kühlhäuser mit einem 
Stahlbetondach mit besonderer Isolierung gehören jedoch zur 
Gebäudeklasse 9.252. Für sie ist ein Raummeterpreis anzu
setzen, der im unteren Drittel des Preisrahmens liegt. 
Mehrgeschossige Kühlhäuser und Kühlhäuser mit starker 
Raumaufteilung sind stets mit den Preisen der oberen Hälfte 
des jeweils in Betracht kommenden Rahmensatzes zu be
werten. 
Die angestellten Ermittlungen haben ergeben, daß für Kühl
häuser neuerer Bauart keine Sonderregelung getroffen zu 
werden braucht. Die vorstehenden Grundsätze sowie die in 
der An. 15 BewRGr für Kühlhäuser vorgesehene Gebäude
klasseneinteilung nebst Raummeterpreisen gelten auch für 
Kühlhäuser neuerer Bauart. 

74 Bew-Kartei NW, 1. Erg-Lfg (Mal 1968) -1-
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Anweisungen 

Hauptfeststellung der Einheitswerte des Grundvermögens 
und der ~etriebsgrundstücke auf den 1. Januar 1964; 

§ 85 BewG 1965 
(S 3208) 

05 

hier: Auswertung. der Ang&ben über die Merkmale der bau- J 
lldten Ausstattung (Anlage 13 BewRGr - Vordruck 
EW 106 ..:.....) und Handhabung der cbm-Rahmensätze·bei 
den Bauklassen der Anlage 14 Tell A und Anlage 15 
BewRGr im Samwertverfahren 

(Erl. FinMin NW vom 11. Oktol;Jer 1967- S 3208 :..__ 1 -V 1) 

Im Sachwertverfahren hängen die anzusetzenden;Raummeter
preise von de; baulichen Ausstattung ab. Nur am>rtahmsweise 

" werden sämtliChe Ausstattungsmerkmale aller Bau· und 
Gebäudeteile derselben Ausstattungsgruppe zuzuordnen 'sein. 
Außerdem werden oft einzelne Bau- und Gebäudeteile Merk
male versdliedener Ausstattungsgruppen aufweisen. Nach der 
Vorbemerkung in Anlage 14 BewRGr ist für die ·Eingruppie
rung die im DJ!rchschnitt zutref~ende Güte der Ausstattung 
maßgebend. Bei der Vielgestaltigkeit der zu bewertenden 
Objekte ist es nisi\t moglicfi, die .unterschi\ldliche Bedeutung 
der einzelnen Ba,uteile r~11erisch' genau zu berücksichtigen. 
Aus Vereinfachungsgründen kann folgende ;v,ereiilf-a<hte Rech
nung angewandt'"W!n"liE:n, die bei Probebewertungen zu eiJ;tem 
zutreffenden Ergebnis gefü4rt hat: 

Der für ein i1;1 den Anlagen 14 Teil A und- 15 BewRGr auf-; 
geführtes Gebäude anzusetzende Raummeterpreis ist in der 
Regel dadurch zu ermitteln, daß man die Anzahl der gekenn
zeichneten AusstaÜungsmerkmale (Anlage 13 BewRGr) mit 
·tletn Durchschn~ttspre.is' der jeweils in Betracht kommenden 
Aus.s,tath}.n~~gruJ>pe multipliziert, die Einzelergebnisse der 
verschiedenen· Ausstattungsgruppen addiert und die Summe 
durch die Anzahl der insgesamt gekennzeichneten Ausstat
tungsmerkmale dividiert. Bei dieser Berechnung ist für jede 
A~'ss~attungsgru~pe !Jruhdsätzlidl der Mittelp?eis anzusetzen. 
Gehören jedo& zur A.usstathmgsgruppe .aufwendig'• weniger 
als 15 v. H. der Ausstattungsmerkmale oder gehören zu den 
Ausstattungsgruppen ,.sehr gut• und ,.aufwendig" insgesamt 
weniger als 30 v. H. der Ausstattungsmerkmafe, so ist für die 
Ausstattungsgruppe .aufwendig" bzw. .sehr gut und auf
wendig" an Stelle des Mittelpreises ein :Prejs anzusetzen, der 
im unteren Drtttel des jeweiligen Preisrahmens liegt. 

15 Bew-Kartei NW, I. Erg-Lfg (Mai 1968) -1-
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B) 

Anweisungen 

· Die Raummeterpreis-Ennittlung ist danach im einzelnen wie 
folgt vorzunehmen: 

Beispiel 1 Verwaltungsgebäude-Fabrik
Gebäudeklasse 1.22 

Spalte 2 3 4 5 6 

A~sst.-Gruppe e!nfadl mittel gut 200-24~ aufwendig 

Rahmenpreis 55-80 

Ausst.-Merkrila1e 3 

Auswertung: . 

80-120 120-160 16!1-200 sehr glll 

9 

3 X 68 
9 X 100 
1 X 140 

13 

204 
900 
140 

1244 

Raummeterpreis = 1244 
95,- DM 

13 

Beispiel 2 Versicherungsgebäude - Gebäudeklasse 7 

spalte 2 3 4 5 6 

Ausst.-Gruppe e!nfadl mittel gut sehr gut aufwendig 

Rahmenpreis 55~0 80-120 120-160 160-200 200-240 

Ausst.-Merkmale 2 6 5 5 2 

Auswertung: 2 X 68 ' = 136 
6 X 100 600 
5 X 140 700 
5 X 180 900 
2 X 210 420 

20 2756 

Raummeterpreis 

75 - 2-
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Anweisungen 

Beispiel 3 Altersheim - Gebäudeklasse 9.11 

Spalte 2 3 5 

Ausst.-Gruppe einfa<h mitte1 gut sehr gut .a~twendlg 

Rahmenpreis 80-95 95-105 105-120 12()-160 

Ausst,-Merkmale 7 

Auswertung: 

Raummeterpreis 

5 

7 X 73 
5 X 88 
2 X 110 

14 

1171 

2 

511 
440 
220 

1171 

14 
83,~ DM 

Beispiel 4 Hotel - Gebäudeklasse 3.22 

Spalte 2 3 " 5 

Ausst.-Gruppe einfa<h mittel gut s~lir gut 

Rahmenpreis 70-95 95-115 115-145 145-190 

Auut.•Merkmale 8 3 9 

Auswertung 8 X 105 840 
3 X 130 390 
3 X 168 504 
2 X 200 400 

16 2134 

Raummeterpreis 2134 

16 
133,- DM 

75 Bew-Kartei NW, 1. Erg-Lfg (Mai 19ll8) 
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Anweisungen 

Hauptfeststellung der Einheitswerte des Grundvermögens auf 
den 1. Januar 1964; 

hier: Sachwertverfahren; Ergänzung und Untergliederung 
der in den Anlagen 14 bis 17 BewRGr angegebenen 
Preise 

Im wesentlichen gleichlautend 

Rdvfg. OFD Düsseldorf vom 3. Okt. 1967 - S 3208 A- St 21'1 
Rdvfg. OFD Köln vom 22. Sept. 1967- S 3208- 5- St 212 
Rdvfg. OFD Münster vom 20. Sept. 1967- S 3208-6- St 21-33 

Der Senator für Finanzen Berlin hat im Erlaß vom 2. August 1967 - III 
D 12 - S 3014 - l/67 - die in den Anlagen 14 bis 17 BewRGr ange
gebenen Preise ergänzt und weiter untergliedert. Der Finanzminister 
des Landes Nordrhein-Westfalen hat angeordnet, daß die in diesem 
Erlaß getroffene Regelung auch für das Land Nordrhein-Westfalen gel
ten soll. 

Ich übersende hiermit einen Abdruck des im Steuer- und Zollblatt für 
Berlin vom 18. August 1967 (S. 809) veröffentlichten Erlasses mit der 
Bitte, entsprechend zu verfahren. 

C. Ver waltungsanordnungen 

Bewertung 

Hauptfeststellung der Einheitswerte des Grundvermögens 
und der Betriebsgrundstücke auf den 1. Januar 1964 

(StZBI Bin. 1967 S. 809) 

An die Oberfinanzdirektion Berlin und die Finanzämter 

Bezug: Erlaß vom 27. April 1967- III D 12- S 3015- 2/67- (StZBl 
Bin. S. 421) 

Zu Abschnitt 4 des Bezugserlasses haben sich einige Ergänzungen und 
Änderungen als notwendig erwiesen; dieser Abschnitt wird daher auf
gehoben und durch folgende Neufassung ersetzt sowie um efnen 
Abschnitt 5 ergänzt: 

4. Zu Anlagen 14 bis 17 BewRGr 

Ergänzung und Untergliederung der in den Anlagen 14 bis 
17 BewRGr angegebenen Preise 

Zur Erzielung einer gleichmäßigen Bewertung der Sachwertgrund" 
stücke werden die in den Anlagen 14 bis 17 BewRGr angegebenen 
Preise wie folgt ergänzt und untergliedert: 

1004 Bew-Kartei NW, !8. Erg.-Lfg. (Juli 1995) • Ersatzblatt • 
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Anweisungen 

Zu Anlage 14 - Teil A - BewRGr 

Zu Nr. 4. Aufzugsanlagen 

Der Zuschlag beträgt 

a) für Perspnenaufzüge (einfache Ausführung im Mauerschacht) 
für eine Nutzlast 
von 
(Personen) 
bei 2 Haltestellen 

1 125 kg 
(15) 

40000DM 

1 650 kg 
(22) 

50000DM 

2 250 kg 
(30) 

75 OOODM 
für jede weitere 
Haltestelle 2 500 DM 2 500 DM 3 000 DM . A 

c) für Paternoster bei 7 Geschossen 80 000 DM. Bei Gebäuden mit W 
weniger als 7 Geschossen ist dieser Zuschlag für jedes fehlende 
Geschoß um 6 700 DM zu ermäßigen. 

Zu Anlage 14- Teil B - BewRGr 

Zu Gebäudeklasse 2.12 

Die Raummeterpreise gelten auch für Untertunnelungen. 

Zu Nr. 7a bessere Fußböden 

Kunstharz- lind Spachtelboden mit hoher Festigkeit; 
Asphaltplattcn, Linoleum ............. . ......... . 
Linoleum besonderer Stärke . ...... . . . ... .. ..... . . 
DieJung (besonderer Qualität wie Redpine, Pitchpine) .. . 
PVC-Fußböden auf schwimmendem Estrich .... . .... . 
Gummibelag ........ . ......... . .............. . 
Klinkerflachschicht ..... .. . . ........... ... .. .. .. . 
lndustrieestri<:lh ......... . ....... ... ... .. . ... .. . 
Terrazzo ........... . ...... : ... . ..... . .. . .... . 
Steinzeugfliesen .. . ... ... ....... . ............. . 
Kunststeinp1atten ................ ... ......... ' .. . 
Solnhofener Platten, Mosaikboden ... . .... : .. .. ... . . 
Stahlplattenbelag, 5 mm stark 
(soweit nicht Betriebsvorrichtung) ................. . 
Holzpflaster je nach Stärke und Qualität ....... . .. .. . 
Parkettböden .... ................ ..... . .. ..... . 
davon: Kleinparkett. ........................... . 

normales Parkett je nach Holzart ...... . ..... . 

Zu Nr. 7b Wandverkleidungen 

Wandplattenbelag ...... .. ....... .. .... . . ...... . 
davon: Elfenbeinffiesen, Industriefliesen ............ . 

farbige Fliesen, säurefeste Fliesen ...... . . . .. . 
Mosaikverkleidungen .... ... ....... .. .... . 

DM/m2 

10-12 
13-15 
20-24 
18-23 
22-27 

15 
13 

16-18 
18-20 

25 
25-30 

60 
13-27 
16-32 
16-22 
20-32 

DM/m2 

24-40 
24-28 
30-36 
36-40 

• Ersatzblatt • - 2 -



Anweisungen 

Einfarne Holzverkleidung je nadl Holzqualität 
Holzvertäfelung je nadl Holzqualität ....... .... . 
davon: Eidle, Jlhorn, Rüster ................... . 

ausländisdle Hölzer (z. B. Teak, 
Palisander) ........................... . 

Sdlalldämmende Platten ...................... . 
davon: Langlodl·, Langsdllitz-, KreUZ" 

sdllitzplatten· ......................... . 
gesdllitzte Spanplatten (furniert) ....... . 

Zu Nr. 7 c Demenverkleidungen 

Sdlalldärnmende Platten .... ....... ........... . 
davon: Lodl·, Langsdllitz-, Kreuzsdllitzplatten .. . 

gesdllitzte Spanplatten (furniert) ....... . 
Staubde?cen je nadl Konstruktion und ·Glasart 

Zu Nr. 7 d Helßwasserspeimer 

20-33 
ab 40 
bis 70 

ab 70 

P-20 

15-18 
20 

DM/m2 

20-33 
22 
30 . 

33-54 

Der in den Richtlinien angegebene Zusdllag für Heißwasser
speidler von 500,..,.... bis 1200,- DM je nadl Größe gilt nidlt 
für kleinere Heißwasserspeidler (10 Liter) und Kodlend· 
wasser-Automaten (5-Liter-Durdllauferhitzer) . Sind in einem 
Gebäude 10 und mehr kleine Heißwasserspeidler vorhanden, 
so ist für jeden Kleinspeidler ein Zusdllag von 100,- DM vor-
zunehmen. · 

Zu Nr. 11 Aufzug~anlagen 

Der Zusdllag beträgt 

für Personenaufzüge (einfa~e usführung im Mauersdladlt) "V 
~4~ . ~ 

für eine Nutzlast von kg 1 650 kg 2 250 kg 
(Personen) (15) (22) (30) 
bei 2 Haltestellen 
für jede weitere 
Haltestelle 

40 000 DM 50 000 DM 75 000 DM 

2 500 DM 2 500 DM 3 000 DM 

Zuschlag wegen besserer Außenausstattung 
(Vorbemerkung Abs. 2) 

Kunststeinplattenverkleidung ................. . 
Spaltklinker ............•...•................. 

30-35 
3()-38 

§ 85 BewG 1965 
(S 3208) 
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Spaltklinkerriemdlen .... ..... ..... ....... .... . 
Klinkerverblendung .. •. ....................... 
Mos-aikverkleidung ... ~ ........... ............ . 

40-45 J ' ' 
45-50'-."'0. "" 1 -
50-55 

Natursteinverkleidung (audl Marmor) ......... . 70-95 
Glasbausteinwände ........................... . 75-110 
IsoHerverglasung ............................. . 80-100 

76 Bew-Kartei NW, ·t. Erg-Lfg (Mai 1968) -3-
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Anweisungen 

Besonders zu beredlnende Bauteile 
(Absdin. 39 Abs. 1 BewR.Or) • /. · 

Größere Dadl}atemena~fi,Jauten ............... , .• 
Dad:!aufbauten mit ~sid:!tsfläd:!en über S m2 ••• , 

,Lit;:h.tkup~eln j.e nach A\l~ftihrung und Größe 

Zu Anlage 15 BewRGr 

Andere Ge~chäftsgrundstü<Xe und sonstige bebau'te 
Grundstü<Xe 

Gebäudeklasse (G'ebäudeart) 

Vergnügungsstätten, Gaststätten1) 

Eingeschossige Gebäude 

Holzgebäude und, Holzfam"werkgebäu'de 
~einfache . A,usstaltu1_1g .......... ..... ....... . 
mittlere Ausstattung ........ .. . ... : . ....... . 
gute Ausstattung .. ......................... . 
sehr gute Ausstattung ..... .... . .. . , . ... ... . 
aufwendige Ausstattung .. ............... : .. . 

DM/m3 

15-30 
20-40 

DM/tn~ 

20,0-350 

R(\wnmeter· 
preise 

DM 

4~0 
60-80 
80-110 

110-140 
' 140-170 

Massivgebäude, Stahl- oder Stalilbetortskelettgebäude 
ei.nfad:!e Ausstattung ..... , ................ . 
mit~lere AusstattUI}g .... .. .. . . . ............ . 
gu!e t\usstattung ............ . ..... ~ ..... 1 •• 

sehr gute Ausstattung ..•................... 
aufwendige Ausstattu11g ................... . 

.55--75 
75--100 

10o..-:-135 
135-175 
175:-;:--210 

Mehrgesdlossige Gebäude 

Holzgebäude und Plolzfachwerkgebäude 
einfad:te Ausstattun'g ... . ......... ... . , .... ~ · 50-7(} 

.roi.ttleJe ~usstattung ........ ... .... .'.. . . . . . . . 70-90 
gute Aus~a.ttung ................. . ... , f "~.. 90--13& 
sehr gute ,Ausstattung ..... , .. .....• ..... •. .. 130-170 
aufwendige Ausstattung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 'ro--200 

Massivgebäude, Stahl- >Oder Stahlbetonskelettgebäude 
einfad:te Ausstattung . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . 60-80 
mittlere Au!i,stattung .......... , .. . . : . ... , . . . ß0-110 
gute Ausstattung ........... ... ..... . .. . , . . 110-140 
sehr gute Ausstattung .. . ..... . . , . . . . . . . . . . . 140-180 
aufwendi!J..e Ausstattung . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 180-220 

,1) ~ebenilelJ.ä!:'de (~. B. Garagen) sind mit den Preisen d'li Gebäudeklasse 3.3 
zu .. bewerten. 
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Anweisungen 

Saalbauten als Hauptgebäude1) 

Hol~gebäude und Hölzfachwerkgebäude 
einfache Ausstattuny 0 0 , 0 0 0 0 • 0 0 • 0 : . 0 0 o 0 o o 0 o o 
mittlere Ausstattung o'o 0 0 0 •• \ ·, 0 o 0, o o. o o o..,. o o o 
gute AusstattutJ.g 0 0 0 0 , • 0 .'o 0 0 0 o • • 0 0)' 0 . _. 0 o o o 0 o 
sehr gute Aussta:ttun_g' 0 0 0 0 0 0 . . .. 0 o 0 0 o • o 0 0 • 0 o " 
aufwendige Aussui.t.tung , 0 0 0 • 0 0 o 0 • o ••• 0 : 0 0 0 0. 

30-40 
40--60 

ou0--75 
75-90 
90--110 

Massivgeb!i-_ude, Stahl- oder Stahlbetonskelettgebäude 
einfache Ausstattung 0 0 0 0 • 0 0 ••• o •• o o • o • o o o o o 35--45 
mittlere Ausst<l-ttung o o o o o,, o o. o .,. o v oro o. o .,? • o 45-9~ 
gute Ausstattung 0 0 0 0 0 0 ,,o •• 0 0 0 0 • 0 0 0 0 o 0 • o o ~ • • 70-85 
sehr gute Ausstattung 0 0 0 .' •• 0. 0. 0 .... 0 o o. o 0. 85-100 
aufwendige Ausstattung 0 0. 0 •• , •• o o o o o o o o o o o 100-130 

Tbeatergebäude1) 

einfadie Ausstattung . 0, o1, •• 0. 0. 0 0. o •• o 0 o·. o 0 

mittlere Auss~atturig ~· 0 • o .. o o o • o • o •• . '·t' o o •• o •• 
gu~e Au~s·ta,ttung 0 o,· ; . - 0 0 ••• 0 • • • • • , : • , .. 0 . o . ,0 o o 
sehr gute Ausstattung 0 , 0. 0 , 0~; o 0 0 0, , 0 o 0 o 0 0 0 o 
aufwendige ..;\usstattUI?:g 0 o 0 , o 0 0 0 • o o o o • o o o o o o 

Klub- und Vereinshäuser 

einfache Ausstattung 0 0 o 0 o •• 0 0 o 0 0 o o o o o 0 • 0 .. 0 

mittlere Ausst(}ttl.l!lg 0 0 0 o 0 o 0 o 0 o o 0 , o o o o • o o o ••• 
gute Aus~tattung .. 0 ••••••••• , • 0 o ••• o •••. o . • 
sehr gute Ausstattung o •• , • , .• 0 • o •• , o •. o ••.• 
afl.fweqdige ~U§Statttlng . 0 • 0 • 0 0 , •• 0 , • 0 ••• 0 •• 

Bootshäuser 

Holzgebäude und Holzfadlwer,kgebäude 
einfache Ausstattung. . ............. o 0. 0 , •• 0 • 

,IJlittlere AussJ_attung .......•... 0 ••••• , • o •• o o 
gute Ausstathmg· .· 0 ... 0 0 •• 0 ••• 0 , •• o •• , • , •••• o 

8S:,...,.105 
1.0~130 
t30-:-1S5 
tss-:ltao 
180-220 

65-80 
80--95 
95-105 
10·5~120 

12o:-16(l 

25-40 
40;..._55 
5~0 

Massivgebäude, stahl- oder Stahlbetonskelettgebäude 
eintadle Ausstattung . o. o: ••• , •••• , ••••• .'... 30--45 

, mittlere Ausstattung 0 0 • , ••• • ••• 0 0 • 0 • • , ; 0 o • 0 • o 45--65 
gute Ausstattung o 0 0 • 0 0. 0 • 0 0 • 0 o • o • o .,0 • 0 o. 0. • '65-95 

Wodlenendhäuser 

76 

einfache Ausstattung ... 0 ••• 0 •• 0 o , 0 o • 0 0 o o,. o o 
mittl.~re· Ausstattung ........... , 1 o • o • 0 o , •• o 0 0 

gute Ausstattung 0 .. , 0 •••••••• 0. 0 0 ••• 0 o 0. o. o. 
,sehr gute Ausstattung 0 •• 0 • o • o • o •• , • o • o •• o o • 
·~ufwend.ige Ausstattung . o .. 0 •• ot o 0 •••••••••• 

Bew-Kartei NW, 1. Erg-Lfg (Mai 1988) .. ~ 
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Zu Nr. 2 Aufzugsanlagen 

Der Zuschlag beträgt 

Anweisungen 

a) für Personenaufzüge (einfache Ausführung im Mauer
schacht) 
für eine Nutzlast 
von 
(Personen) 
bei 2 Haltestellen 
für jede weitere 
Haltestelle 

A..(2$" >t) 
~ 

(15) 
40000 DM 

1 650 kg 2 250 kg 
(22) (30) . 

50 000 DM 75 000 DM 

2 500 DM 2 500 DM 3 000 DM 

c) für Paternoster bei 7 Geschossen 80 000,- DM. Bei Gebäu- • 
den mit weniger als 7 Geschossen ist dieser Zuschlag für 
jedes fehlende Geschoß um 6 700,- DM zu ermäßigen. 

Zu Anlage 16 BewRGr 

Bei Holzgebäuden und Holzfachwerkgebäuden ist für Außen
und Innenmauerwerk stets der unterste Rahmensatz der 
Spalte 2 anzusetzen. 

Zu Anlage 17 BewRGr 

1. Aufwendige Gartengestaltung 

DM/m2 

5-20 

2. Tennisplätze mittlerer Ausführung . . . . . . . . . . 12-14 
ggf. pro Spielfeld (800m2) • • • • • • • • • • • • rd. 10 000 DM 

' 3. Brückenbauten auf bebauten Grundstücken 
mit mittlere Spannweiten .............•.... 1000-3000 

Fahrbahnfläche 

Zu Absdmitt 45 Abs. 2 BewRGr 

Lebensdauer in Jahren und jährliche Wertminderung in v. H. 
für Außenanlagen 

Lebens' 
dauer 

in Jahren 
Für aufwendige Gartengestaltung . . . . 10 
Für Tennisplätze mittlerer Ausführung 10 
Für Brückenbauten auf bebauten Grund-
stücken für mittlere Spannweiten 50-100 

Berlin 30, den 2. August 1967 

III D 12- S 3014- 1/67 
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Der Senator für Finanzen 

Im Auftrage 
Hofferberth 

Jährlldle 
Wert

minderung 
inv.H. 

10 
10 

2-1 
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Anweisungen 

Hauptfeststellung der Einheitswerte des Grundvermögens· 
auf den 1. Januar 1964; 

hier: Einordnung in die Gebäudeklasse ftir eingesdlossige 
oder mehrgesdlosslge Gebäude bei Gebäuden 
amHang · 

S 3208-10- V 1 
(Erl. FinMin NW v . 18. Dez. 1967- S 

3203 
_ 7 _V 1 ) 

§ 85 BewG 1965 
(S 3208) 

C7 

Die für die Bewertung der bebauten Grundstücke im Sa<h- ~ \Hvi! ~~ &l.: ( 
wertverfahren maßgebenden Anlagen 14 und 15 BewRGr 
untersmeiden zwis<hen einges<hossigen und mehrges<hossi- C 4-0 
gen Gebäuden. I:in Ertragswertverfahren für die Bewertung 
der bebauten Grundstücke ist bei Anwendung der Verviel-
fältiger in den Anlagen zu§ 80 BewG (Vervielfältigertabellen) 
u. a. zwis<hen einges<hossigen und mehrges<hossigen mas-
siven GeJ:>äuden in leichter Bauausführung zu unters<heiden. 
Ob ein Gebäude als einges<hossig oder als mehrges<hossig 
anzusehen ist, hängt von der Zahl der Vollgeschosse ab, dabei 
bleiben Kellerges<hoß und Da<hges<hoß außer Betracht (v:gl. 
Erläuterung 14 zur Grundstücksbeschreibung für bebaute 
Grundstücke ....:.. EW 107). 
Zweifelhaft ist, ob das untere Geschoß bei 'einem am Hang 
erridlteten Gebäude, dessen Fußbodenoberkante an der einen 
Seite oberhalb, an der anderen unterhalb der Geländeober
fläche liegt, als Kellergeschoß oder als Vollges<hoß anzusehen 
ist. Die Regelungen in den Bauordnungen der Bundesländer 
sind unlers<hiedli<h. Um die Gleichmäßigkeit der Bewertung 
im gesamten Bundesgebiet si<herzustellen, wird deshalb für 
die Einheitsbewertung folgende besondere bundeseinheitliche 
Regelung getroffen: 

77 

Bei der Einheitsbewertung der Gebäude am Hang sind 
als Vollgeschosse solche unteren Ges<hosse anzusehen, 
deren Deckenunterkante im Mittel mehr als 1,20m über 
die Geländeoberflä<he hinausragt. 
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Anweisun~en . ' 
' . 

I:Iauptfeststellung der Einheitswerte des Grundv:ermögens 
auf den t Januar 1964; 

hier: Sachwertverfahren; Einzelfragen zu den Anlagep. 14 
und 15 der BeWRGr 

(Erl,. FinMin NW'vom 9. Februar 1968- S 3208 '""- 1.2 -V 1) 

f. Einordnung in die Gebäudeklassen für Gebäude mit und· 
ohne ,Raumwulteihi~{J bei FabrikgebäUI;Ien -

In der Anlage .14 Teil B der BewRGr wird ' u. a. zwischen Ge
bäuden mit R,aumatifteilung und Gebäuden ohne Raumau~tei
lung unterschieden. Für die .Entscheidung darüber, ob ein 
Gebäude zur Gebäudeklasse .mit Raumaufteilung" gehört, 
können feste Merkmale, die allen · denkbare'n Fällep gerecht 
werden, nicht aufgestellt werden. Da aber bei Gebäuden mit 
Raumaufteilung ein, hölfer~r Raummeterpreis anzusetzen ist 
al!i bei Gebäuden "'lin1, Raumap.fteilung, wird in Zweifels
fällen darauf aOO:u~tellen siln, ob bei vorhandenen 'Frenn
wänden. nach der .Art Und aet Größ~ des Raume!: der: höhere', 
auf die Drttei>teilup.'g au~eridJ.t.ete Raummete;preis zu eine;n 
zutreffenäeren Bewertungsergebnis führt. 

2. Ermäßigung des Raummeterpreises für fehlenden Fußboden 

Nach der Anlage 14 Teil B Nr. 1 der BewRGr ist die HÖhe 
des Abschlags furtehlenden Fußboden nach der Geschoßhöhe 
abgestuft. Bei Gebäudep., deren Geschoßhöhen die vorgese
henen Grenzen von 4 oder 6 m bis zu 80 tm übersteigen, ist 
davon abzusehen, in Anlehnung an die Regelung in Abschnitt 
38 Abs. 3 BewRG, Zwischenwerte zu bilden. 

3. Begriff der Trinkhallen 

Unter Trinkhallen im Sinne der Gebäudeklasse 9.22 der An
lage 't·5 ' der BewRGr sind nur solche Gebäude zu verstehen, 
die im Rahmen eines Kurbetriebs für die Kurgäste, UI)terhalten 
~erden. Die nach d~r Ge~e~beordll:"\_lng zum ~ch,ankwirts
gewerbe gehörenden Trinkhallell fallen dagegen unter die 
Geb-äudeltlass~n 9.23 oder 9.24 der Anlage 15 der BewRGr 
tVfrlti!ufs~tänpe). 

4. Erhöhung des errechneten Werts von Verkaufsständen 

Nach Anlage 15 der BewRGr gehör!i!n "\i:edaufsstände bis 
30 m2 zur Gebäudeklasse Q.23 und Ver)iaufsstände über 30m2 

zui; Gebäudeklas~fe 9.24. Die Raumtneterpreise fül' iiie- beiden 
Gruppen von Verkaufsständen sind nach der Orbße der be
bauten Fläche abgestuft woj:den. Deshalb kann bei Ver!Caufs-
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Anweisungen 

ständen mit einer bebauten Fläche von weniger als SO m2 ein 
Zuschlag nach Nr. 5 der Anlage 15 der BewRGr wegen gerin
ger bebauter Fläche nicht mehr in Betracht kommen. Im Ein
gabewertbogen EW 206 ist demnach bei Kz 59 keine Eintra
gung vorzunehmen. 
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Anweisungen 

Hauptfeststellung der Einheitswerte des Grundvermögens 
auf den 1. Januar 1964; 

hier: Bewertung von Grundstücken mit Behelfsbauten im 
Samwertverfahren 

Im wesentlidlen gleichlautend 
Rdvfg. OFD Düsseldorf vom 15. Februar 1968 - S 3208 A -
St 211 
Rdvfg. OFD Kölp. vom 21. März 1968- S 3208- 3- St 211 
Rdvfg. OFD Münster vom 1. Februar 1968 - S 3208 - 8 -
St 21-33 

Mit dem Bezugserlaß v. 3. August 1967•) sind die Raummeter
preise für Behelfsbauten mitgeteilt worden. Es wird nochmals 
darauf hingewiesen, daß bei diesen Raummeterpreisen ein 
Zusd:J.lag nad:J. Nr. 5 der Anlage 15 der BewRGr wegen gerin
ger bebauter Fläche n i c h t in Betracht kommt Wld deshalb 
im Eingabewertbogen EW 206 I EW 207 in diesen Fällen bei 
KZ 59 keine Eintragnng vorzunehmen ist. 

•) Zusatz der Oberfinanzdirektionen: 
Der Bezugsetlaß vom 3. August 1967 Ist ln C 3 wiedergegeben. 
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Anweisungen 

Hauptfeststellung der Einheitswerte des Grundvermögens 
auf den 1. Januar 1964; 

hier: Einzelfragen zum Sachwertverfahren 

(Erl. FinMin NW vom 17. Juli 1968- S 3208 - 13 -V 1) 

1. Abgrenzung der Massivschuppen (Gebäudeklasse 2.23) 
von den eingeschossigen Massivgebäuden (Gebäude
klasse 2.34) 

Ein Massivschuppen unterscheidet sich von einem· Massiv
gebäude durch die einfachere Bauart und Bauausführung. 
Durch die leichte Bauart der Außenwände und des Daches 
sowie durch das Fehlen von innerem Ausbau, guter Belich
tung und Belüftung sowie der Be- und Entwäs'serungsanlagen 
ist ein Massivschuppen für. eine Benutzung als Fertigungs
stätte oder Werkstatt nur bedingt geeignet. Ein Schuppen 
dient vorwiegend Lagerzwecken. 

2. Stahlfachwerkgebäude mit Plattenverkleidungen bei Ge-
bäuden mit Geschoßhöhen über 8 m 

Bei Stahlfachwerkgebäuden mit Plattenverkleidungen und 
Geschoßhöhen über 8 m sind die Raummetel'preise der. Ge
bäudeklasse 2.61 (Holzgebäude und Holzfachwerkgebäude) 
anzusetzen. 

3. Raummeterpreis für ein nicht ausgebautes Dachgeschoß 
bei einem Gebäude, dessen eines Gesdloß ln die An
lage 14 Teil A BewR _Gr und dessen anderes Gesdloß 
in die Anlage 14 Teil B BewR Gr fällt · 

Sind für die Geschosse eines Gebäudes oder für Teile von 
Geschossen Raummeterpreise nach Anlage 14 Teil A BewR Gr 
und nach Teil B BewR Gr anzusetzen, so ist von diesen für 
das nicht ausgebaute Dachgeschoß der niedrigste Preis maß
gebend. · 

4. Bewertung von kleinen Gebäuden in größeren Gebäuden 

Befinden sich in einem größeren Gebäude Einbauten, die an 
Wänden oder Ecken errichtet sind, fallen diese Einbauten 
nicht unter die selbständigen kleineren Gebäude nach Ab
schnitt 37 Abs. 2 Nr. 2 BewR Gr. Nach dieser Bestimmung 
sind die Gebäude-Normalherstellungskosten nur dann ge
trennt zu ermitteln, wenn es sich um selbständige kleinere 
Gebäude im Innern von größeren Gebäuden handelt. Es müs
sen demnach Wände, Fußboden, Dach und innere Ausbauten 
bei den kleineren Gebäuden vorhanden sein (z. B. bei einer 

220 Bew-Kartei NW, 2. 1§rg-Lig (November 1968) -I-
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Steuerungsanlage mit Aufsichtsräumeq in einem Stahlwerk). 
Die Bewertung von kleineren Gebäuden im Inneren von 
größeren Gebäuden wird selten vorkommen. 

Handelt es sich bei den größeren Gebäuden um solche ohne 
Raumaufteilung, kann im allgemeinen von einem Zuschlag 
für die Einbauten, die an Wänden und Ecken errichtet sind, 
abgesehen werden. Bei Gebäuden mit Raumaufteilung sind 
derartige Einbauten regelmäßig in den höheren Raummeter
preisen abge·galten. 

· 5. Zuschlag für einen Lastenaufzug nach Anlage 14 Teil A 
Nr. 4 b BewR Gr 

Befinden sich in einem Gebäude Lastenaufzüge mit Nutz
lasten, die in den Anlagen .14 und 15 BewR Gr nicht auf
geführt sind, müssen für derartige Aufzüge Zwischenwerte 
gebildet werden. Die Zuschläge je Haltestelle bleiben un-
verändert. ' 

6. Zuschlag für Heizungsanlagen nadl Anlage 14 Teil B 
Nr. 2 BewR Gr 

Bei der Bemessung des Zuschlags für Heizungsanlagen ist 
auch der maßgebende Raummeterpreis zu berücksichtigen. 
Bei einem höheren Raummeterpreis ist ein niedrigerer Hun
dertsatz, bei einem niedrigen Raummeterpreis ein höherer 
Hundertsatz anzusetzen. 

Besteht bei einem Industriegebäude die HeizungSanlage nur 
aus Leitungen (Vor· und Rücklauf), so ist nur ein Zuschl~g 
von 1,5 v. H. zu machen. 

220 -2-
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Anweisungen 

Hauptfeststellung der Einheitswerte des Grundvermögens 
auf den 1. Januar 1964; · 

hier: Einzelfragen zum Sachwertverfahren 

(Erl. FinMin ·NW VOI_Il 30. September 1968 - S 3208 - 13 -
V 1) 

1. Abschlag wegen fehlenden Fußbodens bei Schuppen 

Nach Anlage 14 Teil B Nr. 1 der BewRGr ist für fehlenden 
Fußboden ein Abschlag vom Raummeterpreis zu machen. Da 
in den Raummeterpreisen stets ein Preis für Fußboden ent
halten ist, ist der Abschlag auch für Schuppen zu machen, die 
im allgemeinen keinen Fußboden haben. 

<"" 
2, Zuschlag für Klimaanlagen 'bei Gebäuden der Anlage 14 

Tell B BewRGr 

Nach Anlage 14 Tep B Nr. 2 der BewRGr ist für Sammel
heizungsanlagen ein Zuschlag vorgesehen. Dieser Zuschlag 
umfaßt nicht die Aufwendungen für Klimaanlagen. Die 
Klimaanlagen der in der Anlage 14 Teil B der BewRGr be
zeichneten Gebäude sind im allgemeinen Betriebsvorrichtun
gen. Falls sie ausnahmsweise zum Gebäude gehören, ist ein 
Zuschlag zu dem nach dem Raummeterpreis errechneten Wert 
zu machen. Als Zuschlag ist ein DM-Betrag nach Normal
herstellungskosten fes tzusetzen. Liegen derartige Herstel
lungskosten nicht vor, so ist der Zuschlag zu schätz.en. 

Zusatz der Oberfinanzdirektionen: 

Der Bezugserlaß vom 17. Juli 1968- S 3208- 13- V 1 ist 
in C 10 wiedergegeben. 
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Anweisungen 

Hauptfeststellung der Einheitswerte des Grundvermögens 
auf den 1. Ja.nuar 1964; 

hier: Bewertung der Mietwohngrundstücke und der 
gemischtgenutzten Grundstücke im Sachwertverfahren 

(Erl. FinMin NW vom 4. Oktober 1968- S 3208- 16- V 1) 

Für die nach § 76 Abs. 3 Nr. 2 BewG im Sachwertverfahren 
zu bewertenden Mietwohngrundstücke und gemischtgenutz
ten Grundstücke sind die Raummeterpreise des Teiles A der 
Anlage 14 der BewRGr anzuwenden. Eine besondere Ge
bäudeklasseneinteilung mit Raummeterpreisen ist für diese 
Grundstücke nicht zu erwarten. 

282 Bew-Kartei NW, 3. Erg-Lfg (Juli 1969) -1-
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Anweisungen 

Hauptfeststellung der Einheitswerte des Grundvermögens 
auf den 1. Januar 1964; 

hier: Ermittlung des Gebäudewerts lm Samwertverfahren 
bei übergroßen bebauten Flädlen von Einzelgebäuden 

(Erl. FinMin NW vom 15. Januar 1969- S 3208- 18- V 1) 

Anlage 14 Teil A Nr. 5 und Teil B Nr. 12 der-BewRGr sieht 
ebenso wie Anlage 15 Nr. 5 der BewRGr für Einzelgebäude 
mit übergroßen bebauten Flädlen einen Absdllag von dem 
nadl dem Raummeterpreis erredlneten Wert vor. Dieser Ab
schlag kommt selbst dann in Betracht, wenn Teile eines Ge
bäudes (z. B. Geschosse oder Räume) wegen ihrer unterschied
lichen Bauweise, Ausstattung oder Nutzung in verschiedene 
Gebäudeklassen einzuordnen sind. 

Bei Gebäuden, die in Bauabsdlnitten errichtet worden sind, 
ist stets die im jeweiligen Feststellungszeitpunkt insgesamt 
vorhandene Größe der bebauten Fläche zugrunde zu legen. 

Beispiel: 

Ein im Jahr 1960 errichtetes Fabrikgebäude mit einer bebau
ten Fläche von 2000 mt wurde im Jahr 1961 um 1000 mt, im 
Jahr 1962 um 3000 m2 und im Jahr 1963 um 6000 mt erweitert. 
Im Hauptfeststellungszeitpunkt (1. Januar 1964) beträgt die 
bebaute Fläche somit 12 000 m2• Demnach ist der sich aus dem 
umbauten Raum und dem maßgeblichen Raummeterpreis er
gebende Wert um 8 v. H. zu ermäßigen (Anlage 14 Teil B 
Nr. 12 BewRGr). Ist die Wertminderung wegen Alters nach 
Abschnitt 41 Abs. 4 Satz 3 BewRGr fü~ jeden Gebäudeteil 
getrennt zu beredmen, so sind die Werte der einzelnen 
Gebäudeteile jeweils um 8 v. H. zu ermäßigen. Im Eingabe
wertbogen EW 206 ist dazu bei KZ 59 für jeden Gebäudeteil 
die gesamte bebaute Fläche von 12 000 m2 einzutragen. 

Bei dieser Regelung kann es vorkommen, daß mit jedem 
Erweiterungsbau auch der Wert der früher errichteten Ge
bäudeteile geringer wird. Das ist vom gemeinen Wert her 
gesehen gerechtfertigt. 
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Anweisungen 

Hauptfeststellung der Einheitswerte des Grundvermögens 
auf den I. Januar 1964; ' 

h ier: Sacbwertverfahren; Raummeterpreise für SdJ.wimm
hallen 

(Er!. FinMin NW vom 16. Januar 1969- S 3208- 17- V I) 

Anlage 16 der BewRGr sieht zur Bewertung der Einfamilien
häuser und Zweifamilienhäuser im Sachwertverfahren für 
SdJ.wimmbecken einen Zuschlag vor. Dieser Zuschlag bezieht 
sich aber nur auf solche Schwim en, die in das Wohn
haus, meistens im Keller, e ' aut sind. Auf Schwimmhallen, 
die sich in einem null' sie mfassenden besonderen Gebäude
teil befinden, die aber zur wirtschaftlichen Einheit eines Ein
familienhauses oder Zweifamilienhauses gehören, sind da- , 
gegen die Raummeterpreise der Gebäudeklasse 9.14 der An
lage 15 der BewRGr anzuwenden. 
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Anweisungen 

Hauptfeststellung der Einheitswerte des Grundvermögens 
und der Betriebsgrundstücke auf den 1. Januar ~964; 

hier: Raummeterpreise für das Samwertverfahren 

Gleidtlautend 

Rdvfg. OFD Düsseldorf vom 20. Juni 1969- S 3208 A
St 211 
Rdvfg. OFD Köln vom 18. April 1969 - S 3208 - 1 - St 211 

Rdvfg. OFD Münster vom 21. April 1969- S 3208- 2 - . 
St21-33 

Nach Abschnitt 38 Abs. 1 BewRGr sind die Raummeterpreise 
nach Erfahrungswerten anzusetzen. Für bestimmte Gebäude 
sind solche Werte in den Anlagen 14 und 15, für Ein- und 
Zweifamilienhäuser Bauanteilswerte in der Anlage 16 BewR
Gr enthalten. 

Es ist die Frage aufgeworfen worden, ob die hiernach anzu
wendenden Raummeterpreise allgemein um bestimmte Zu
schläge erhöht werden können, wenn die Baukosten auf 
Grund besonderer Verhältnisse wesentlich höher sind als 
sonst üblich. Das ist zu verneinen. Bei der Ermittlung des 
Gebäudenormalherstellungswerts ist von Herstellungskosten 
auszugehen, die nach den Baupreisverhältnissen des Jahres 
1958 erfahrungsgemäß durdlsdlnlttlidl aufzuwenden waren 
(Abschnitte 36, 38 BewRGr). Die in den Anlagen 14 bis 16 
BewRGr enthaltenen Raummeterpreise bzw. Bauanteilswerte 
sind auf das Bundesgebiet bezogene und auf den 1. Januar 
1964 umgerechnete Durd\schnittspreise, die die Berücksichti
gung regionaler Mehr- oder Minderkosten ausschließen. 
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Anweisungen 

Einheitsbewertung des Grundvermögens auf den 1. Januar 
1964; 

hier: Anlage 16 BewRGr 
(Er!. FinMin NW vom 15. Juli 1969 - S 3208- 21 -V 1) 

In der Anlage 16 BewRGr (Zeilen 3 und 4) ist Porenbeton
mauerwerk nicht aufgeführt. Außen- und Innenwände aus 
Porenbetonmauerwerk und auch aus Stahlbeton siild wie 
Ziegelmauerwerk - Zeilen 3 und 4, Spalten 4 und 5 - zu 
bewerten. 
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Anweisungen 

Hauptfeststellung der Einheitswerte des Grundvermögens 
und der BetriebsgrundstUdie auf den 1. Januar 1964; 

hier: Sadlwertverfahren; Raummeterpreise, Wertminderung 
wegen Alters und Wertzahl bei Elektrizitätswerken 
und Umspannwerken 

s 3208-20 
(Erl. FinMin NW vom 11. Dezember 1969 -S 3209- 8- VC 1) 

S3212- 8 

Elektrizitätswerke und Umspannwerke sind als Fabrik zu be
werten. Es sind die Raummeterpreise nach Anlage 14 BewRGr 
anzusetzen, die Wertminderungen wegen Alters (§ 86 BewG) 
für Fabriken nach Abschn. 41 Abs. 2 Satz 3 BewRGr vorzuneh
men und die Wertzahlen für Fabriken nach§ 2 Abs. 1 A Nr. 1 
der VO zu § 90 BewG anzuwenden. 
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Anweisungen 

Hauptfeststellung der Einheitswerte des Grundvermögens auf 
den 1. Januar 1964; 

hier: Preise für Uberdaroungen und PKW-Unterstände in 
leiroter Bauausführung · 

(Erl. FinMin NW vom 18. Dezember 1969 - S 3208 - 19 -
vc 1) 

Die in Anlage 14 Teil B der Ri<:htlinien für die Bewertung 
des Grundvermögens nicht aufgeführten Uberdachungen und 
die PKW-Unterstände in leichter Bauausführung sind wie 
folgt zu bewerten: 

1. Uberdaroungen in leiroter Bauausführung 

Uberdac:hungen in leic:hter Bauausführung mit eigenen Stüt
zen werden als Gebäude angesehen, wenn die überdadJ.te 
Fläche 30 m2 übersteigt und ihre Breite mindestens die dop
pelte mittlere lichte Höhe aufweist oder mehr als 8 m beträgt. 

Es werden folgende Preise angesetzt: . 

a) Uberdachungen in leichter Bauausführung mit eigenen 
Stützen bis zu einer Höhe 

von 4 m 6m über 6 m 

mit 32 DM 35 DM 40 DM 

b) UberdadJ.ungen in leichter Bauausführung ohne eigene 
Stützen 

bis 3 m auskragend 25 bis 30 DM 
über 3 m auskragend 30 bis 35 DM._ 

Ubersteigt die überdadJ.te Fläche nic:ht 30 m2, so ist zu prüfen, 
ob die Uberdachung als Außenanlage oder als Betriebsvor
richtung anzusehen ist. 

Für die Bewertung der Betriebsgrundstüdce der Deutschen 
Bundesbahn verbleibt es bei den für Uberdachungen ange
setzten Preisen der Gebäudeklasse 9 der Anlage 3 BewRDB. 

2. PKW-Unterstände in leichter Bauausführung 

PKW-Unterstände in leichter Bauausführung werden wie 
Uberdadmngen in leichter Bauausführung bewertet. Rür vor
handene Seitenwände beträgt der Zuschlag 13,50 DM m2• 
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Anweisungen 

Hauptfeststellung der Einheitswerte des Grundvermögens und 
der Betriebsgrundstüdce auf den 1. Januar 1964; 

hier: Auswertung der Angaben über die Merkmale der bau
lichen Ausstattung nach Anlage 13 BewRGr 

(Erl. FinMin NW vom is. Januar 1970- S 3208 ...:.... 1 - VC 1) 

In meinem Bezugserlaß' habe ich für die Auswertung der An- , 
gaben über die Merkmale der baulichen Ausstattung nach 
Anlage 13 BewRGr nähere ·Anweisungen erteilt. Danach ist 
der Raummeterpreis, der für ein in den Anlagen 14 Teil A 
und 15 BewRGr aufgeführtes Gebäude anzusetzen ist, im 
allgemeinen in der Weise zu ermitteln, daß die Anzahl der 
gekennzeichneten Ausstattungsmerkmale mit dem Durch
schnittspreis der jeweils in Betracht kommenden Ausstat
tungsgruppe multipliziert wird, die Einzelergebnisse der ver
schiedenen Ausstattungsgruppen addiert werden und die Sum
me durch die. Anzahl der insgesamt gekennzeichneten Aus
stattungsmerkmale geteilt wird. Diese Berechnungsmethode 
kann jedoch dann zu einem unbefriedigenden Ergebnis füh
ren, wenn bei einem Gebäude einige der in Spalte 1 der An
lage 13 BewRGr aufgeführten Bau- und Gebäudeteile fehlen. 
Ein für alle Bewertungsfälle zutreffendes Ergebnis wäre nur 
zu erzielen, wenn auch der Anteil des Werts der einzelnen 
Gebäudeteile am Gebäudenormalherstelluhgswert berüdcsich
tigt werden könnte. Ein solches Verfahren ist für eine · Mas
senbewertung aber nicht geeignet. Deshalb muß in den Fäl
len, in denen 

a) einige. der in Spalte 1 der Anlage 13 BewRGr aufgeführten 
Bau- uml Gebäudeteile fehlen oder 

b) sämtliche Bau- und Gebäudeteile derselben Ausstattungs
gruppe zuzuordnen sind, 

der Raummeterpreis individuell, ggf. auf Grund örtlicher Be
sichtigung, ermittelt <werden. 

Zusatz der Oberßnauzdlrektlonen: 
Der Bezugserlaß Ist d er Erlaß vom 11. Oktober 1967 - S 3208 - 1 - V 1. 
Er ist in C 5 wiedergegeben. 
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Anweisungen 

Hauptfeststellung der Einheitswerte des Grundvermögens und 
der Betriebsgrundstücke auf den 1. Januar 1964; 

hier: Ermittlung des Gebäude~erts im Samwertverfahren bei 
übergroßer bebauter Flädle von Einzelgebäuden 

(Erl. FinMin NW vom 3. Mä.rz 1970- S 3208- 18- VC 1) 

Bei Einzelgebäuden mit übergroßen bebauten Flächen ist der 
nach dem Raummeterpreis errechnete Wert zu ermäßigen (An
lage 14 Teil A Nr. 5 und Teil B Nr. 12, Anlage 15 Nr. 5 
BewRGr). Was unter einem Einzelgebäude zu verstehen ist, 
lassen die Bewertungsrichtlinien aber offen. Ich bitte deshalb, 
bei der Beurteilung dieser Frage von der folgenden Begriffs
bestimmung auszugehen: 

Ein Einzelgebäude ist ein selbständig standfestes Gebäude. 
Selbständig ist ein Gebäude dapn, wenn es nicht Teil (Bau
körper) eines anderen Gebäudes ist . .-fls kann aus mehreren 
G~bäudeteilen (Baukörpem) unterschiedlichen Lebensalters, 
unterschiedlicher Bauweise, Ausstattung oder Nutzung be
stehen. Anbauten gehören dann zum Hauptgebäude, wenn 
sie mit ihm konstruktiv. so verbunden sind, daß das Ganze 
bautechnisch eine Einheit ist. Besteht ein Gebäude aus meh
reren Baukörpern, so müssen die einzelnen Baukörper weder 
derselben Gebäudeklasse angehören, noch müssen sie in 
einem Zug erstellt worden sein. 
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Anweisungen 

Hauptfeststellung der Einheitswerte des Grundbesitzes auf 
den 1. Januar 1964; 

hier: Bewertung der Hotelgrundstücke im Sachwertverfahren 

Im wesentlichen gleichlautend 
Rdvfg. OFD Düsseldorf vom 8. Mai 1970- S 3208 A-St 211 

Rdvfg. OFD Köln vom 27. Mai 1970- S 3208- 18- St 211 

Rdvfg. OFD Münster vom 19. Mai 1970- S 3208-32- St 21 
-33 

1. Ermäßigung des Gebäudesamwerts wegen übergroßer Raum
höhe 

Nach Abschnitt 44 Abs. 11 BewRGr kann ein Abschlag wegen 
übermäßiger Raumhöhe gewährt werden, wenn Gebäude Räu
me mit übergroßen Höhen aufweisen, die bei neuen Gebäu
den nicht mehr üblich sind. Diese Regelung gilt für alle Grund
stücke, die im Sachwertverfahren zu bewerten sind, also auch 
für Hotelgrundstücke: 
Die Höhe des Abschlags bemißt sich nach dem Unterschied 
zwischen dem Sachwert des Gebäudes in seiner tatsächlichen 
Höhe und dem Sachwert des Gebäudes in der Höhe, die für 
die neue Verwendung zugrunde zu legen ist (Abschnitt 44 
Abs. 12 BewRGr). Die Bewertungsrichtlinien lassen die Frage 
offen, von welcher üblichen Höhe für die Ermäßigung des 
Sachwerts von Hotelgebäuden auszugehen ist. Diese Frage 
kann nur nach den Umständen des einzelnen Falles entschie~ 
den werden. Nach Auffassung der Bewertungsreferenten der 
obersten Finanzbehörden der Länder ist bei Räumen, die der 
Ubernachtung der Hotelgäste oder Wohnzwecken dienen, 
eine Geschoßhöhe bis zu 3,50 m stets als üblich anzusehen. In 
den Fällen, in denen die Gesdioßhohe 3,50 m übersteigt, kann 
ein Abschlag wegen übergroßer Raumhöhe jedoch bei solchen 
Hotelgebäuden nicht zugestanden werden, bei denen aus 
repräsentativen oder ähnlichen Gründen eine größere Ge
s~oßhöhe als 3,50 m angemessen ist. 

2. Raummeterpreise für Kellerräume in Hotelgebäuden 

Die Kellerräume der Hotels sind in ihrer üblichen Ausstat
tung bereits in den Raummeterpreisen der Anlage 15 der 
BewRGr berücksichtigt. Deshalb bestimmt Absatz 3 der Vor
bemerkung zur Anlage 15 der BewRGr, daß der für das Ge- . 
bäude maßgebende Raummeterpreis auch auf die Kellerräu
me anzuwenden ist. Eine getrennte Raumberechnung für Kel
lergeschosse kommt demnach nicht in Betracht. Das schließt 
aber nicht aus, daß sich eine schlechte bauliche Ausstattung 
der Kellergeschosse im Raummeterpreis auswirken kann. 
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lewG 1965 
l) 

Anweisungen 

Weicht die tatsächlid!e baulid!e Au~stattung eines Kellerge
sd!osses von der sonst üblid!en Ausstattung der Kellerräu
me ab, so ist dies bei der Ermittlung des anzuwendenden 
Raummeterpreises zu berücksid!tigen. 

3. Raummeterpreise bei fehlendem Fußboden 

Anlage 15 der BewRGr sieht ebenso wie Teil'A der Anlage 14 
der BewRGr im Untersmied zum Teil B der Anlage 14 der 
BewRGr keinen Abschlag für fehlenden Fußboden vor. Das 
erklärt sid! daraus, daß für die in den Anlagen 14 Teil A und 
15 der BewRGr aufgeführten Gebäude keine Festpreise, son- A 
dem Rahmenpreise vorgesd!rieben sind. Das Fehlen von Bau- W' 
teilen, z. B. von Fußböden, ist hier bei der Ermittlung des 
anzuwendenden Raummeterpreises innerhalb des jeweiligen 

· Preisrahmens zu berücksichtigen. 
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Anweisungen 

Hauptfeststellung der Einheitswerte des Grundvermögens auf 
den 1. Januar 1964; 

hier: Sadlwertverfahren; 
Abschlag wegen Fehlens der Außenwände belSdluppen 

(Er!. FinMin NW: vom 25. Mai 1970- S 3208-22- VC 1) 

Nach Anlage 14 Teil B Nr. 5 der BewRGr ist ein Abschlag 
wegen fehlender Außenwände vom erredmeten Wert .bei 
Gebäudeklassen 2.21 bis 2.23" von 13,50 DM/m2 vorzunehmen. 
Unter die Gebäudeklasse 2.22 fallen allein einseitig offene 
Massivschuppen. In den für diese Gebäudeklasse festgesetz-

t· ten Raummeterpreisen ist das Fehlen einer Außenwand je
doch bereits berücksichtigt. Fehlt eine weitere Wand, so han
delt es sich nieht mehr um einen einseitig offenen Massiv
schuppen, also nicht mehr um ein Gebäude· der Gebäude· 
klasse 2.22. 

In Anlage 14 Teil B Nr. 5 BewRGr muß es deshalb richtig 
heißen: .bei Gebäudeklassen 2.21 und 2.23". 
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· Hauptfeststellung der Einheitswerte des Grundvermögens 
und der Betriebsgrundstücke auf den 1. Januar 't964; 

· hier: Bewertung von Brauereigrundstücken 

(Erl. FinMin NW vom 9. Dezember 1970 

Hinweis auf 10 zu § 90 BewG 1965. 

s 3212- 11 - vc 1' 
s 3209 - 4 - vc 1) 
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Hauptfeststellung der Einheitswerte des Grundbesitzes auf 
den t. Januar 1964; 

hier: Eingruppierung von Gebäuden in die Gebäudeklassen 
2.31 und 2.34 der Anlage 14 BewRGr 

(Erl. FinMin NW vom 27. Juli 1971 - S 3208 - 24- VC 1) 

Bei der Eingruppierung der Stahlfachwerksgebäude und der 
Stahlskelettgebäude ist von folgenden Merkmalen auszu
gehen: 

Stahlfachwerksgebäude mit Plattenverkleidungen 

- Gebäudeklasse 2.31 der Anlage 14 BewRGr-

sind eingeschossige Gebäude, bei denen die Wandflächen 
durch gering dimensionierte Stahlprofile fachwerkmäßig auf
geteilt sind. Das Stahlfachwerk hat außer dem Eigengewicht, 
der Dachlast und der Schneelast keine anderen Verkehrs
lasten zu tragen. Die Außenverkleidung muß der verhältnis
mäßig leichten Bauart des Stahlfachwerks entsprechen und 
kann deshalb auch keine tragende Funktion ausüben. Die in 
Gebäudeklasse 2.31 (19,- DM/m3) angesprochenen Stablfadl
werkgebäude entsprechen nur einer einfachsten Ausführung 
mit einer bis zu 5 cm starken Außenwandverkleidung- ohne 
besondere Wärmedärlunung. Darüber hinausgehende Aus
führungsarten entsprechen vom Gebäudenormalherstellungs
wert pro Kubikmeter nicht mehr den in Gebäudeklasse 2.31 
enthaltenen Raummeterpreisen und sind in die Gebäudeklas• 
se 2.34 (Massivbauten) einzureihen. 

Stahlskelettgebäude 
- Gebäudeklasse 2.34 der Anlage 14 BewRGr -

sind eingeschossige Gebäude, bei· denen die tragende Kon
struktion (Stahlskeiette) infolge der größeren 'Haupt- und 
Zusatzlasten wesentlich stärker dimensionierte Stahlprofile 
aufweist. Die Auß'enverkleidung besteht im allgemeinen aus 
einer Ausfachung durch unterschiedliche Baustoffe. Sind statt 
der. Ausfatb.ung die Skelettrahmenfelder durch Fertigbauele
mente oder dicke großformige Platten an der Innen- oder Au
ßenseite verkleidet, ~o steht dem eine Eingruppierung in die 
Gebäudeklasse 2.34 nicht entgegen. 

Demnach gehören Stahlskelettgebäude mit Sipurex-Bauplat
ten, die stärker als 5 cm sind, zur Gebäudeklasse 2.34 der 
Anlage 14 BewRGr. Sie sind in die BaugruppeAder Anlagen 
3 bis 8 zu § 80 BewG 1965 einzuordnen. Ihre Lebensdauer be
trägt nach Abschn. 41 Abs. 2 Nr. 1 BewRGr 80 bis 100 Jahre. 
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Hauptfeststellung der Einheitswerte des Grundvermögens und 
der Betriebsgrundstihxe auf den 1. Januar 1964; 

hier: Ermittlung des Gebäudewerts im Samwertverfahren 
bei übergroßen bebauten Flädlen von Einzelgebäuden 

(Erl. FinMin NW vom 23. November 1971 - S 3208- 18-
VC 1) 1 

Anlage 14 Teil A Nr. 5 und Teil B Nr. · 12 sowie Anlage 15 
Nr. 5 der BewRGr sehen für Gebäude mit übergroßen bebau
ten Flädlen Absdlläge vor. Der Absdllag beträgt für Gebäu
de mit einer bebauten Flädle von mehr als 30 000 qm einheit
lich 12 v. H. des errechneten Wertes. Der Abschlag ist bei 
einer bebauten Flädle von mehr als 30 000 qm nidlt über 
12 v. H. hinaus zu erhöhen. Die Gebäudeherstellungskosten 
je cbm umbauten Raumes werden mit zunehmender Größe 
der bebauten Flädle nidlt entspredlend geringer. Einer Ko
stenersparnis bei den Außenwänden stehen zusätzlidle an
dere Kosten gegenüber. 
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Hauptfeststellung der Einheitswerte des Grundbesitzes auf 
den 1. Januar 1964; 
hier: Bewertung der Hotelgrundstume im Samwertverfahren 
(Er!. FinMin NW vom 23. November 1971- S 3208- 23-
vc 1) 
1. Ermäßigung des Gebäudesamwerts wegen übergroßer 
Raumhöhe 
Nad:l. dem Sd:l.reiben des Bundesministers der Finanzen vom 
22. April 1970 IV C/5- S 3208- 36/70: von dem id:l. einen 
Abdrudc mit meinem Bezugserlaß übersandt habe, ist bei 
Räumen von Hotelgrundstüdcen, die der Ubernad:l.tung von 
Hotelgästen oder Wohnzwedcen dienen, eine Gesd:l.oßhöhe 
bis zu 3,50 m stets als üblid:l. anzusehen. An dieser Auffas
sung wird vorbehaltlid:l. einer anderen Entsd:l.eidung im 
Rechtsbehelfsverfahren festgehalten. 
2. Ermäßigung des Gebäudewerts wegen wirtsmaftlimer 
Oberalterung 
Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband hatte beantragt, 
für Hotelgebäude, die ·bis zum 20. Juni 1948 bezugsfertig ge
worden sind, allgemein einen AbsdJ.lag nach § 88 BewG zu
zulassen. Diesem Antrag konnte nicht entsprochen werden. 
Hotelgebäude sind in ihrem Wert nicht sd:l.on deshalb beson
ders gemindert, weil sie im Hauptfeststellungszeitpunkt ein 
bestimmtes Alter erreicht haben. Ob eine wirtschaftliche 
Uberalterung vorliegt, kann nur natt.·· den Umständen des 
Einzelfalles beurteilt werden. Die bis zum Feststellungszeit
punkt eingetretene Entwidclung muß es als völlig sicher er
scheinen lassen, daß die vorhandenen Gebäude wegen wirt
schaftlicher Uberalterung vorzeitig abgebrochen oder vor
zeitig unbenutzbar werden. Das muß vom Grundstüdcseigen
tümer im einzelnen Fall näher dargelegt werden. 

") Der Wortlaut dieses Schreibens Ist in C 23 wiedergegeben. 
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Hauptfeststellung der Einheitswerte des Grundbesitzes aui 
den 1. Januar 1964; 

hier: Abgrenzung der Gebäude von den Betrlebsvorridltun
gen- Preise für Uberdadlungen und Pkw-Unterstände 
in leidlter Bauausführung 

Im wesentlichen gleichlautend 

Rdvfg. OFD Düsseldorf vom 8. Februar 1972 - S 3190 A -
St 211 

Rdvfg. OFD Köln vom 5. Januar 1972- S 3208- 15- St 211 

Rdvfg. OFD Münster vom 13. Dezember 1971 - S 3208 - 22 
- St 21-33 

Hinweis aui 15 zu§ 68 BewG 1965. 
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Anweisungen 

Hauptfeststellung der Einheitswerte des Grundbesitzes auf . 
den J, Januar 1964; 
hier: Bewertung von Schuppen im Sachwertverfahren 

(Erl. FinMin NW vom 11. Dezember 1972 - S 3208 - 13 -
vc 1) 

Die Raummeterpreise für Schuppen der Gebäudeklasse 2.21 
bis 2.23 der Anlage 14 Teil B BewRGr sind aus Normalher
stellungskosten von Schuppen ohne Decken abgeleitet wor
den. Deshalb besteht keine Veranlassung, bei Schuppen ohne 
Decke einen Abschlag vorzunehmen. Ist in Ausnahmefällen 
eine belastbare Decke in einem Schuppen vorhanden, so ist 
ein angemessener Zuschlag zu machen. Der Zuschlag kann bei 
Stahlbetondecken nach Abschn. 39 Abs. 1 BewRGr bemessen 
werden. Bei Holzbalkendecken kann der Zuschlag 20,- DWm1 

betragen. 
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Anweisungen 

Hauptfeststellung der Einheitswerte des Grundvermögens und 
der wie Grundvermögen zu bewertenden Betriebsgrundstücke 
auf den 1. Januar 1964; 

hier: Wertzahlen für Kelter- und Kellereigebäude 

Gleid:J.lautend 

Rdvfg. OFD Düsseldorf v. 1. Febr. 1973 - S 3212 A - St. 211 

Rdvfg. OFD Köln v. 15. Januar 1973 - S 3212 - 1 - St 211 

Rdvfg. OFD Münster v. 21. Dez. 1972 - S 3212- 5 - St 21 
-33 

Hinweis auf 17 zu § 90 BewG 1965. 

497 Bew-Kartei NW, 8. jlrg.-Lfg. (Februar 1974) -1-

§ 85 BewG 1965 
(S 3208) 
C29 . 



Anweisungen 

EinheUsbewertung des Grundvermögens und der Betriebs
grundslUde nadt neuem Redtt; 

hier: Bewertung von Parkpaletten im Samwertverfahren 

(Er!. FinMin NW vom 17. August 1973- S 3208-26- VC 1) 

In jüngster Zeit sind in vermehrtem Maße sog. Parkpaletten 
zur Aufnahme des · ruhenden Verkehrs geschaffen worden. 
Hierbei handelt es sich um Bauwerke, die Parkmöglichkeiten 
in zwei Ebenen bieten. Die untere 'Ebene, die meist durch 
asphaltierten Beton befestigt ist, befindet sidt in Terrainhöhe 
oder geringfügig darunter. Im letztgenannten Fall wird der 
Terrainuntersmied durch Böschungen ausgeglichen. Die zweite 
Ebene wird entweder durch eine Konstruktion mit Stützen 
oder Unterzügen aus Stahlprofilen, die eine asphaltierte Be
tondecke tragen, oder durch eine entsprechende Stahlbeton
konstruktion gebildet, und ist in der Regel über eine oder 
mehrere Rampen zu errei<hen. Rampen und Oberdeck sind an 
den Außenseiten durch Geländer oder Brüstungen abgesi
chert. 

Parkpaletten sind im Sachwertverfahren nach der Größe 
der überdachten Fläche. mit einem Quadratmeter-Preis von 
160,- DM zu bewerten. In diesem Preis sind die Kosten für 
Zu- und Abfahrtsrampen, Brüstungen und Geländer enthal
ten. 
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Anweisungen 

Hauptfeststellung der Einheitswerte des Grundvennögens im 
Hauptfeststellungszeitraum 1964; 

hier: Bewertung der in Fertigteilbauwelse erridtteten Ge
bäude 

(Erl. FinMin NW vom 20. August 1973 

Hinweis auf A 6 zu § 80 BewG 1965. 

83203-3-vc 1) 

s 3208-6-vc 1 
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Anweisungen 

' Hauptfeststellung der Einheitswerte des Grundbesitzes auf 
den 1. Januar 1964; 

hier: Einzelfragen zur Bewertung der bebauten Grundstü<ke 
Im Samwertverfahren 

(Er!. Fin Min NW vom 19. Dezember 1973 

1. Zuschlag für Klinkerverblendung 

s 3208- 27 vc 1 

S3208- 9VC1) 

Bei Gebäuden der Anlage 14 Teil B BewRGr ist nach den 
Vorbemerkungen eine bessere Außenausstattung unter 
bestimmten Voraussetzungen durch einen Zuschlag zu er
fassen. Für Klinkerverblendung beträgt der Zuschlag 45 
bis 50 DM/m2 (vgl. Erlaß des Senators für Finanzen Berlin 
vom 2. August 1967 - III D 12- S 3014 - 1/67- StZBl 
Berlin 1967 S. 809, übersandt mit Erlaß• vom 11. Septem
ber 1967 S 3208 - 9- VC 1). Dieser Zuschlag ist jedoch 
nur dann vorzunehmen, wenn der Klinker dem eigentli
chen tragenden Mauerwerk vorgesetzt ist. Bei eingebun
denen vermauerten Klinkern kommt ein Zuschlag dagegen 
nicht in Betracht., 

2. Zusdüag für Heizungsanlagen 

Anlage 14 Teil B Nr. 2 BewRGr sieht für Heizungsanlagen 
einen Zuschlag von 3 v . H . bis 6 v . H. des Raummeterprei
ses vor. Außerhalb des Gebäudes gelegene Kanäle, in de
nen Teile der Heizungsrohre verlegt worden sind, werden 
durch den Zuschlag nach Anlage 14 Teil B Nr. 2 BewRGr 
nicht miterfaßt. Sie rechnen vielmehr zu den Außenanla
gen (vgl. Absdln. 45 Abs. 1 Satz 1 BewRGr) und sind des
halb gesondert zu bewerten. 

• Der Erlaß vom 11. 9. 1967 ist wiedergegeben in Anweisung C 6 zu § 85 
BewG 1965. 
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Anweisungen 

Einheitsbewertung von Lagerhausgrundstü<ken; 

hier: a) Wertzahlen für Lagerbausgrundstü<ke 
b) Raummeterpreise für Lagergebäude 

(Erl. FinMin NW vom 8. Januar 1974 - S 3212 - 1 - VC 1) 

Hinweis auf 19 zu § 90 BewG 1965. 
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Einheitsbewertung des Grundvermögens; Sadlwertverfahren; 

hier: Abgrenzung der eingesdlossigen von den mehrgesdlos
sigen Gebäuden bei Anwendung der Anlagen 14 und 15 
BewR Gr 

(Er!. FinMin NW vom 20. Mai 1975- S 3208-28- V C 1) 

Für die Abgrenzung der eingesdlossigem Gebäude von den 
mehrgeschossigen Gebäuden ist die Anzahl der Vollgesdlosse 
maßgebend. Nach § 2 Abs. 5 der Bauordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen - Landesbauordnung - vom 27. Ja
nuar 1970 (GV. NW. S. 96) sind Vollgesdlosse Gesdlosse, 
die vollständig über der fest-gelegten Geländeoberfläche lie
gen und über mindestens zwei Drittel ihrer Grundflädle die 
für Aufenthaltsräume erforderliche lidlte Höhe (mindestens 
2,50 m bzw. 2,30 m, vgl. § 59 Abs. 3 BauO NW) haben. 
Außenwände sind nicht begriffswesentlldl. Danadl sind audl 
sogenannte Luftgeschosse Vollgeschosse. Befindet sich z. B. 
im Erdgeschoß eines Gebäudes eine allseitig offene Abstell
möglichkeit für Personenkraftfahrzeuge und ist dieses Erd
gesdloß mit einem auf Stützen erridlteten Bürogeschoß über
baut, so ist das Bürogeschoß als Teil eines mehrgesdlossigen 
Gebäudes zu bewerten. Die Bauteile der Parketage sind nach 
Absdlnitt 39 Abs. 1 BewR Gr durch Zuschlag zu erfassen. 
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Einheitsbewertung des Grundvermögens; Sachwertverfahren; 

hier: Abschlag bei Gebäuden mit übergroßer bebauter Fläche 

(Erl. FinMin NW vom 26. Mai 1975- S 3208 -:- 18 -..- V C 1) 

Nach dem Erlaß vom 3. März 1970 S 3208 - 18- V C 1" 
sind unter einem Einzelgebäude im Sinne der Abschlags
regelung selbständige standfeste Gebäude zu verstehen, die 
nicht Teil (Baukörper) eines anderen Gebäudes sind. Dieser 
Grundsatz gilt nicht nur für nebeneinander, sondern auch für 
aufeinander errichtete Gebäude. Ist z. B. ein als Kellergeschoß 
errichtetes Garagengeschoß mit einer bebauten Fläche von 
6000 ni2 teilweise mit einem Hochhaus, dessen bebaute Fläche 
lediglich 1800 m1 beträgt, überbaut, so ist der Abschlag wegen· 
übergroßer bebauter Fläcpe von 6 v. H. für das geslUilte Ge
bäude zu gewähren, . wenn das Garagengeschoß und das . 
Hochhaus nich.t als zwei selbständige Gebäude angesehen 
werden können. 

') Der Erlaß ist in C 20 wiedergegeben. 
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Hauptfeststellung der Einheitswerte des Grundbesitzes im 
Hauptfeststellungszeitraum 1964; 

hier:. Bewertung von Geflügelhallen im Sachwertverfahren 

(Erl. FinMin NW vom 27. Mai 1975- S 3208-29- V C 1) 

Bei der Bewertung von Geflügelhallen, die nicht zu einem Be
trieb der Land- und Forstwirtsc:baft gehören, sind je nac:b 
Bauausführung die folgenden Raummeterpreise anzusetzen: 

1. Eingesd10ssige Hallen 
2. Mehrgeschossige Hallen 

DM/m3 

18-22 
25-30 

Bei massiven Geflügelhallen ist eine gewöhnlic:be Lebens
dauer von 40 Jahren zugrunde zu legen (Absc:bnitt 41 Ab
satz 2 Nr. 4 BewR Gr) . . 

·. 
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.Einhettsbewertung des Grundvermögens; 

hier: Bewertung von Großmärkten und C & C Großläden Im 
Sachwertverfahren 

(Erl. FinMin NW vom 19. Februar ~ 976 - ~ ~;~~ = 3~ = ~ ~ ! ) 
1. Bei der Bewertung von Großmärkten und C & C Groß

läden im Sachwertverfahren richtet sich die anzuwendende 
Gebäudeklasse in erster Linie nach der Bauweise und der 
.baulichen Ausstattung der Gebäude. Bei den Großmärkten 
und den C & C Großlä'den handelt es sich meist um hal
lenähnliche Gebäude. Sie sind desh~lb im allgemeinen mit 
den Raummeterpreisen der Gebäudeklasse 9.21 (Markt
hallen und dergl.) der Anlage 15 BewR Gr zu bewerten. 

2. Großmärkte und C & C Großläden fallen unter die Grund
stüdc.sgruppe der .übrigen Geschäftsgrundstüdc.e" im 
Sinne des § 2 Abs. 1 Buchst. A Nr. 10 der VO zu § 90 
BewG. Für sie gilt damit auch die Abschlagsregelung für 
'Großobjekte. · 
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Anweisungen 

Einheitsbewertung des Grundvermögens: 

Sachwertvedahren; Gebäudenormalherstellungswert über 
den tatsächlichen Gebäudeherstellungskosten 

(Er!. des FM NRW vom 31. Januar 1983- S 3208 -14- VA 4) 

Im Hinblick auf das Urteil des Bundesfinanzhofs vom 26. Juni 
1981 III R 3179 (BStBI li S. 643) wird die Anweisung im Bezugs
erlaß vom 9. November 1973* dahin geändert, daß anstelle eines 
Abschlags nach § 88 BewG eine Ermäßigung des. Raummeter
preises vorzunehmen ist, wenn nicht' durch flexible Anwen
dung der Anlage 14 Teil B BewRGr eine sachgerechte Lösung 
gefunden werden kann. 

0
) Der Bezugserlaß ist in 16 zu§ 88 BewG wie<lergegeben. 

814 Bew-Kartei NW,15. Erg.-Lrg. (Juni 1985) - 1 -

§ 85 BewG 1965 
(S3208) . 
C38 



Anweisungen 

Einheilsbewertung des Grundbesitzes im Hauptfeststellungs
zeitraum 1964; 
hier: Raummeterpreise fQr Kühlhäuser 

(Erl. FinMin NW v. 1. Januar 1977 - S 3208 - 11 - VA 4) 

Auch bei Kühlhäusern neuester Konstruktion handelt es sich 
um Gebäude. Bei ihrer Bewertung ist vo~ den jeweils nie
drigsten Raummeterpreisen der Gebäudeklassen 9.251, 9.252 
und 9.253 der Anlage 15 BewRGr auszugehen. Je nach Ge
schoßhöhe sind folgende Abschläge zu gewähren : 

Bei einer Geschoßhöhe von 8 Meter bis 10 Meter 10 v . H. 
bei einer Geschoßhöhe von 10 Meter bis 12 Meter 15 v. H. 
bei einer Geschoßhöhe über 12 Meter 20 v. H. 
Der Bezugserlaß') wird hiermit aufgehoben. 

') Der Bezugserlaß W<H in C 38 (Kontrollblalt 604) wiedergegeben! 

. 740 · Bew-Kartel NW, 13. Erg.-Lfg. (Juli 1981) e Enatzblatt e -I-
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Anweisungen 

Einheitsbewertung des. Grundvermögens; 
hier: Abgrenzung der elngesd10sslgen, von den mehrge

sdlosslgen Gebäuden, Begriff des Vollgestbosses und 
des Damgesdlosses 

(ErL FinMin NW vom 7. J·anuar 1977-

S 3208 - 28 - V A 4) 
S 3208 - 10 - V A 4 
S 3203 - 7 - V A 4 , 

Sowohl für die Abgrenzung der eingesdlossigen von den 
mehrgesdlossigen Gebäuden der Anlagen 14 und 15 BewRGr 
- Samwertverfahren - als audl' der eingesdlossigen von 
den mehrgesdlossigen massiven Gebäuden in leidlter Bau
ausführung der Vervielfältigertabellen (Anlagen zu ~ 80 
.BewG) - Ertragswertverfahren - ist die Anzahl der Voll
gesdlosse maßgebend. Der Begriff des Vollgeschosses ist 
weder im Bewertungsgesetz noch in den Bewertungsridltli
nien geregelt. Er ergibt sidl lediglidl aus den Bauordl)ungen 
der • Länder. Die dort festgelegten Begriffsbestimmungen 
eines Vollgesdlosses sind untersdliedlidl. Sie können des
halb nicht für das Bewertungsredlt übernommen werden. 
Dafür gilt: 

Vollgeschosse im Sinn des Bewertungsrechts sind Geschosse, 
die nidlt Keller- oder Dadlgeschosse sind. Als Kellergeschoss 
ist jedes Geschoss anzusehen, dessen Derleenunterkante im 
Mittel nicht mehr als 1,20 m über der Geländeoberfläche hin
ausragt. Damit gilt die im Bezugserlaß vom 18. Dezember 
19671) zunächst nur für Gebäude am Hang getroffene Rege
lung allgemein. 

Dadlgeschoß ist ein Gesdloss ,das seitlich ganz oder teilweise 
von den Dadlflächen begrenzt wird. Hat ein teilweise von 
Dachflächen begrenztes Geschoss jedoch senkrechte Außen
wände von mindestens 2,50 m Höhe, so handelt es sich um 
ein Vollgeschoß (vgL Erläuterung 12 zur Grundstürlesbe
schreibung für bebaute Grundstürlee - EW 107/75, die nach 
dem Bezugserlaß1) vom 20. August 1973 auch . für das Er-
tragswertverfahren maßgebend ist). ' 

1) Der Bezugserlaß vom 18. 12. 1967 ist in C 7 wiedergegeben. _ 
Z) Der Bezugserlaß vom 20. 8. 1973 ist in A 6 zu t 80 BewG w·iedergegeben. 

741 Bew-Kartei NW, 13. Erg .-Lfg. (Juli 19811 -1-
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Anweisungen 

Einheitsbewertung des Grundvermögens; Sadlwertverlahren; 
hier: Bewertung von Einzelgebäuden mit Obergroßen be-

bauten Flädlen 

(Er!. FinMin NW vom 7. 1. 1977 - S 3208 - 18 - V A 4) 

Die Bewertung von Einzelgebäuden mit übergroßen bebauten 
Flädlen ist weiter nadl dem Erlaß") vom 3. März 1970 - S 
3208 - 18 - V C 1 durdlzuführen. Das Vorhandensein von 
Dehnungsfugen zum Ausgleich von Spannungen, die in Bau~ 
stoffen durdl Temperatursdlwankungen.oder Sdlwinden und 
Quellen des Baustoffs entstehen, begründet allein noch nidlt 
die Annahme mehrerer selbständiger bautedlnisdler Ein
heiten. 

") Der Erlaß Ist in C 20 wiedergegeben. 

I . 

644 Bew·Kartel NW, II. Erg,·Lfg. (Dez. 1977) -I-
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Anweisungen 

Einheitsbewertung des Grundbesitzes; 
hier: Zusdlläge ltlr PersonenaufzUge nadl den Anlagen 14 

und 15 BewR Gr 

(Erl. FinMin NW vom 21. 4. 1977 - S 3208 - 5 - V A 4) 

Nadl Nr. 5 'des Erlasses vom 17. Juni 1968•) S 3208- 13-
V 1 sind für LastenaufzUge mit Nutzlasten, die in den Anla
gen 14 und 15 BewR Gr nidtt aufgeführt sind, Zwisdtenwerte 
zu bilden. Entspredtende Zwlsdtenwerte sind audt bei Per
sonenaufzügen zu bilden. Die Zusdtläge für zusätzlidte Halte
stellen bleiben unverändert. 

•) Der Erlaß ist in C 10 wiedergegeben. 

645 Bew-Kar;tel NW. II. Erg.-Lfg. (Dez. 19?1) -1-
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Anweisungen 

Einbettsbewertung des Grundvermögens; 
hier: Einzelfragen zur Bewertung eines Gesdläftsgrund

stUcks Im Samwertverfahren 

(Erl. FinMin NW vom 30. 1. 1978- S 3208- 36- VA 4) 

1. l!rfolgt die Raumbeheizung durch Lufterhitzer, die aus 
einer ausschließlich der Raumbeheizung dienenden Kes
selanlage versorgt werden, ist ein Zuschlag nach Nr. 2 a 
der Anlage 14 Teil B BewRGr um fünf Punkte gerecht
fertigt, weil es sich um eine besondere Art der Wärme
verteilung aus einer Zentral- oder Sammelheizungsanlage 
handelt. 

Lutterhitzer i. S. der Nr. 2 b der Anlage 14 Teil B BewRGr 
sind einzelne Geräte, die die Wärme (z. B. durch Strom) 
selbst erzeugen und nicht aus einer ausschließlich der 
Raumbeheizung dienenden Kesselanlage Wärme erhalten. 

2. Für einfache Fußböden (z. B. Zemenlestrich, Gußasphalt, 
Hobeldielen u. ä.) sind keine Zuschläge nach Nr. 7 der 
Anlage 14 Teil B BewRGr zu machen. Die Kosten für 
solche Beläge sind in den Raummeterpreisen der Anlage 14 
Teil B BewRGr enthalten. 

675 Bew-Kartei NW, 12. Brg.·Lfg. (Juni 1979) - I -
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Anweisungen 

EinheUsbewertung des Grundbesitzes Im Hauptfeststellungs
zeitraum 1964; 
hier: Bewertung von zwelgesdtosslgen Shedbauten 

(Erl. FinMin NW vom 1. 2. 1979 - S 3208 - 34 - V A 4) 

Zweigesdtossige Shedbauten sind mit den Raummeterprei
sen der Gebäudeklasse 2.5 der Anlage 14 Teil B der BewRGr 
zu bewerten. Das ebenerdige Gesdtoß eines Gebäudes kann 
nicht als Kellergeschoß angesehen werden. Das untere Ge
schoß eines Gebäudes ist nur dann ein Kellergeschoß, wenn 
die Unterkante der Geschoßdecke im Mittel weniger als 
1.20 m über die Geländeoberflädle .hinausragt. Lieg.t die 
Unterkante der Geschoßdecke im Mittel mehr als 1,20 m 
über der Geländeoberfläche, so handelt es sich um ein Voll
geschoß (vgl. Erlaß1 vom 7. 1. 1977 - S 3208 - 28 - V A 4 I 
S 3208 - 10 - V A 4 I S 3203 - 7 - V A 4). 

Liegen die tatsächlichen Gebäudeherstellungskosten zurück
gerechnet auf die Wertverhältnisse vom 1. 1. 1964 unter den 
nach Anlage 14 Teil B der BewRGr ermittelten Gebäude
normalherstellungskosten, so können entsprechende Ab
schläge nach § 88 BewG vorgenommen werden (vgl. Erlaß1 

vom 9. 11. 1973- S 3208- 14- V C 1). 

1 Der Erlaß Ist in C 40 wiedergegeben. 
2 Der Erlaß Ist in 16 zu § 88 BewG wiedergegeben . 

815 Bew-Kartei NW, 15. Erg.-Lfg. (Juni 1985) e Ersatzblatt e -1 -:-
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Anweisungen 

Einheitsbewertung des Grundbesitzes; 
Sadl.wertverfahren, Raummeterpreise für mehrgesdiosslge 
Keller eines ·eingesdl.ossigen Gebäudes 

Im wesentlichen gleidl.lautendl 

Rdvfg. OFD Düsseldorf vom 7. Februar 1917- S 3208 A
St 211 
Rdvfg. OFD Köln vom 16. Februar 1977 - S 3208 - 29 -
St 212 
Rdvfg. OFD Münster vom 24. Januar 1977 - S 3208 - 48 
-St 21-33 
Das Finanzgericht Baden-Württemberg hat durch Urteil vom 
9. September 1976 VI 144/73 entsdlieden, daß der Raum
meterpreis der Gebäudeklasse 2.11 für einen mehrgesdlossl
gen Keller . eines eingesdl.osslgen Gebäudes nach der Ge
samttiefe des Kellers zu bemessen ist. Idl bitte, entsprechend 
zu verfahren. 

Anmerkung: 

Die gegen das Urteil eingelegte Revision ist vom BFH als 
unzulässig verworfen worden! 

742 Bew-Kartei NW, 13. Erg.-Lfg. [Juli 19811 -I -
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Anweisungen 

Einheitsbewertung der bebauten Grundstücke im Sadlwert
verfahren; 
Abgrenzung der eingesdlossigen von mehrgesdlossigen Ge
bäuden bei Anwendung der Anlagen 14 und 15 zu den 
BewRGr 

(Erl. FinMin NW vorn 12. Sept. 1979- S 3208- 28- VA. 4) 

Nach dem Erlaß vorn 7. I. 1917 - S 3208 .- 28- VA 4 I S 
3208- 10- VA 4 I S 3203- 7 '- VA 4') ist ein teil
weise von Dachflächen begrenztes Geschoß dann als Voll
geschoß anzusehen, wenn es senkrechte Außenwände von 
mindestens 2,50 rn Höhe aufweist. Diese Regelung ist zur 
Abgrenzung der Dachgeschosse von den Vollgeschossen ge
troffen worden. Sie gilt nicht für Zwischengeschosse, insbe
sondere von Gebäuden mit Flachdächern. Die Frage, ob 
Zwischengeschosse als Vollgeschosse zu bewerten sind, ist 
nach den Umständen des Einzelfalls zu entschejden. Zwi
schengeschosse werden im allgemeinen nur dann als Voll
geschosse im Sinne der Anlagen 14 und 15 BewRGr zu be
handeln sein, wenn sie normal begehbfr und voll nutzbar 
(z. B. für Lagerzwecke) sind. 

*) Der Erlaß vom 1. I. 1917 ist in C 40 wiedergegeben. 

743 Bew-Kartei NW, 13. Erg.-Lfg. (Juli 1981) -I-
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Anweisungen 

Einbeilsbewertung des Grundvermögens: 
Abgrenzung des Grundvermögens von den Betriebsvorrldt
tungen; LastenfabrsUlble 

(Er!. FinMin NW vom 11 . Jan. 1980 - S 3190- 14 - VA 4} 

Hinweis auf 29 zu§ 68 BewG! 

744 Bew·Kartei NW, 13. Erg.·Lfg. (Juli 1981) - 1 "'7 
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Anweisungen 

Elnheitsbewerturig des Grundvermögens: 
Bewertung von Ein- und Zwelfam111enhausgrundsttltken mit 
Schwimmbecken oder Schwimmhallen 

(Erl. FinMin NW v. 10. Januar 1980 .-

S 3199 - 14 - V A 4 
s 3201 - 2 - V A 4 l 
S 3208 - 17 - V A 4 

Hinweis auf 10 zu§ 76 BewG. / 

745 Bew-Kartei NW, 13. Erg.-Lfg. (Juli 1981) -I-
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Anweisungen 

ärnter überlassen (Hinweis auf die im Erlaß vorn 7. 8. 1967 
S 3201 --;- 2 - V 12)" für die Erfassung von Sdr~irnrnbädern 
getroffene Regelung). 

3. Raummeterpreise fÜr Sdtwimmhallen 

Auf Schwimmhallen, die zur wirtschaftlichen Einheit eines 
Ein- oder Zweifainilienhausgrundstüdcs gehören·, sind die 
Raummeterpreise der Gebäudeklasse 9.14 der Anlage 15 
BewRGr anzuwenden, 

4. Zusdtläge für Schwimmbedcen in Ein- und Zweifamilien-
häusern · 

Der Rahmenpreis der Anlage 16 BewRGr wird wie folgt 
·untergliedert: 

Einfache, kleine flache Bedcen (insbesondere aus Kunststoff; 
bis zu 30 rn2 Wasserfläche) ohne Schwirnrnbadtechnik: 

420-500 DM/rn2 

bessere Bedcen, meist massiv, mit einfacher Schwimmbad
technik (z. B. Filteranlage) : 500-800 DM/rn2 

gute massive Becken mit gutem Verkleidungsmaterial und 
umfassender Schwimmbadtechnik (z. B. Filteranlage, Gegen
strornanlage und ähnl.} : 800-1000 DM/rn2 

aufwendige Bedcen mit- aufwendiger Schwimmbadtechnik 
(z. B. Filteranlage, Gegenstrornanlage, Chloranlage, Unter
wasserbeleuchtungund ähnl.): 1000-1400 DM/rn2 

Schwimmbecken sind im allgerneinen zwischen 1 rn und 2 rn 
tief. Der im Einzelfall anzusetzende Zuschlag ist unter Be
rücksichtigung der jeweiligen Tiefe des Beckens innerhalb 
der Rahmenpreise zu bestimmen. 

Der Rauminhalt des Schwimmbeckens ist stets in den Raurn
inhalt des Gebaudes em:zu6ez1ehen. Das gilt auCh m den 
~ällen, m denen das Sdiwunrnbe&"en unter dem Fußboden e·, 
des untersten Geschosses liegt: 

'I Hinweis auf Redltspredlung I (Nr. I) und 2 (Nrn. 2 und 3). 
2) Der Erlaß vom 7. 8. 1967 ist ln C 6 zu t 79 BewG wiedergegeben. 
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Anweisungen 

Einheilsbewertung des Grundvermögens; 
Gebäudeklassen für gewerbihn genutzte Reit- und Tennis
hallen 

(Erl. FinMin NW vom 22. Mai 1980 - S 3208- 42 -VA 4) 

Reit- und Tennishallen werden in zunehm~ndem Maße 'von. 
gewerblich oder freiberuflich tätigen Reit- oder Tennisleh
rern, Sportgeschäften und anderen Unternehmern errichtet. 
Diese Gebäude sind als Geschäftsgrundstü<ke im Sachwert
verfahren und in Anlehnung an die Raummeterpreise der 
Gebäudeklassen der Anlage 14 Teil B BewRGr zu bewerten. 
Bei Reithallen ist · der Raummeterpreis wegen fehlenden 
Fußbodens zu ermäßigen (Anlage 14 Teil B Nr. 1 BewRGr). 
Die besonders in neueren Tennishallen vorhandene Spezial
auflage auf dem Fußboden ist als Betriebsvorrichtung anzu
sehen. Der Unterbau des Fußbodens ist jedoch Teil des Ge
bäudes. 

746 Bew-Kartei NW, 13. Erg.-Lfg. (J~Il 19811 - I -
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Anweis~ngen 

Abgrenzung Gebäude/Betriebsvorrichtungen bei Zelthallen 
und Textilbauten 

(Erl.des FM NRW vom 6. März 1984 - S 3190- 20- V A 4) 

Hinweis auf 22 und 34 zu§ 68 BewG. 

. ' 
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Anweisungen 

Einheitsbewertung des Grundbesitzes: 

Abschlag für G roßobjekte, Abschlag wegen übergroßer bebau
ter Fläche und Wertzahl im Sach wertverfahren 

·(Erl. desFMNRWvom27. Februar1985-S3210-16- V A4/S 
~~-4-VA~ . 

Nach dem BFH-Urteil vom 22. April 1982 III R 101178 (BStBl 
1982 Il S. 580) sind bei einer Lagerhalle, die teils auf einem 
Grundstück des Steuerpflichtigen und teils auf einem Nach
b~rgrundstück errichtet worden ist, an dem zugunsten des 
Steuerpflichtigen ein Erbbaurecht bestellt ist, der Absch lag für 
Großobjekte und der Abschlag wegen übergroßer bebauter 
Fläche gemäß Anlage 14 Teil A Nr. 5 und Teil B Nr. 12 BewRGr 
nach dem Gesamtobjekt zu bemessen. Im maschinellen Ver
fahren ist für die Berechnung der Abschläge und Zuschläge 
wegen übergroßer oder geringer bebauter Fläche im Eingabe
bogen EW 206/207 bei den einschlägigen Fällen stets die Fläche 
des Gesamtgebäudes einzugeben. Dagegen muß der Abschlag 
für Großobjekte in diesen Fällen personell berechnet werden. 

Nur bei der Bestimmung der Wertzahl ist wie bisher auf die 
einzelne zü bewertende wirtschaftliche Einheit abzustellen. 
Im Gegensatz zu den Abschlägen für Großobjekte und wegen 
übergroßer bebauter Fläche dienen die Wertzahlen der Anglei
chung des Ausgangswerts (§ 83 BewG)' und nicht nur des Ge
bäudesachwerts (§ 85 BewG) an den gemeinen Wert des 
Grundstücks. 

882 Bew-Kartei NW, 16. Erg.-Lfg. <Sept. 1986) • ErsatzMatt • - 1 -
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Anweisungen 

Einheitsbewertung des Grundvermögens und der Betriebs
grundstücke: 

Behandlung der Sprinkleranlagen in Warenhäusern 

(Erl. des FM NRW vom 28. Februar 1985- S 3190 - 21- VA 4) 

Hinweis auf 36 zu§ 68 BewG. 

910 Bew-Kartei NW, 17. Erg.-Lfg. (Juli 1988) e Ersatzblatt e - 1 -
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Anweisungen 

Abgrenzung des Grundvennögens von den 
Betriebsvorrieb tungen; 

Be- und Entlüftungsanlagen in einer Tiefgarage 

(Erl. FM NRW vom 6. März 1989- S 3190- 10- VA 4) 

Hinweis auf 40 zu § 68 BewG. 

1005 Bew-Kartei NW, 18. Erg.-Lfg. (Juli 1995) 
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Anweisungen 

Hauptfeststellung der Ei,nheltswerte des Grundveqnögens und 
der wie Grundvermögen zu bewertenden Betriebsgrundstüme 
auf. den 1. Januar 1964; 
hier: Raummeterpreise nadt Anlage 14 - Tell B ....::.. BewRGr 

Anlage: 1 Tabelle 

rm wesentJichen glei~lautend 
Rdvfg. OFD Düsseldorf vom 18. Mai 1967- S 3208 A- St211 
Rdvfg. OFD Köln vom 20. April 1967- S 3208- 1 - St 211 
Rdvfg. OFD Münster vom 13. März 1967- S 3208- 2- St 21 
-33 . 

Rdvfg. OFD Münster vom 12. Mai 1967 - S 3208 ._ 2- St 21 
-33 

f 

Nach Absdu'litt 38 Absatz 3 BewRGr ist bei Gebäuden, deren 
Geschofihöhe die in der Gebliudekia~seneinteilung vorgesehe· 
nen Grenzen von 4 m oder 6 m bis zu 80 cm übers~.feiten, 
ein der ·Geschoßhöhe entsprechender Zwischenwert zu berech· 
nen und anzusetzen. 
Hiermit übersende ich eine Tabelle der Raummeterpreise nach 
Anlage 14 - Teil B - BewRGr unter Berümsichtigung der 
Zwischenwerte. Die Tabelle enthält auch Zwisdlenwerte der 
für UberdadJ.ungen mi\ eigenen Stützen (Gebäudeklasse 2.71 
und 2.72) anzusetzend~J;l Preise je m2 überdadlter Fläche. 

NID 17 Bew·K~.t<ii NW, t . . llrg·Lfg (Mai 19f1( -I-· 
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3;: Raummeter-(Quadratmeter-)preise > = '=' Absdmitt 38, Anlage 14- Teil B - BewRGr ~ .... ~ ~ 

Gebäudeklassen 
Raummeterpreise bei Geschoßhöhen bis zu § 

4m 4,20 m 4,40 m 4,60 m 4,80 m I 6m 6,20 m 6,40 m 6,60 m 6,80 m 8m !Cl 
~ = 

"" 2.1 Unterkellerungen "' :E 2.11 Gebäudekeller eingeschossiget Gebäude 45,- 45,60 46,20 46,80 47,40 51,- 51,95 52,90 5;1,85 54,80 60,50 :':: 
e: 2.12 Keller ohne aufsteh. Gebäude .(Ho!kellou) 81,- 81,80 82,60 83,40 84,20 89,- 90,20 91,40 92,60 93,80 101,-

[ 2.2 Schuppen 
z 2.21 einfache Holzschuppen, Wellblechschuppen 12,- 11,90 11,80 11,70 11,60 11,- 10,85 10,70 10,55 10,40 9,50 
~ 2.22 einseitig offene Massivschuppen 13,50 13,35 13,20 13,05 12,90 12,- 11,90 11,80 11,70 11,60 11,-

2.23 Holzfachwerkschuppen, Massivschuppen 20,50 20,20 19,90 19,60 19,30 17,50 17,40 17,30 17,20 17,10 
~ 16,50 
rn 2.3 Elngeschosslge Gebände (außer Shed· 

~ bauten) 
I'"' 2.31 Stahlfachwerkgebäude mit Platten· 

i5,-.Q verkleidungen 19,- 18,75 18,50 18,25 18,- 16,50 16,35 16,20 16,05 15,90 

~ 2.32 Hob;gebäude und Holzfachwerkgeb.iude 

e. ohne Raumaufteilung 23,50 23,20 22,90 22,60 22,30 20,50 20,30 20,10 19,90 19,70 18,50 

(Ö 
2.33 Holzgebäude und Holzfachwerkgebäude 

mit Raumaufteilung 26,- 25,65 25,30 24,95 24,60 22,50 22,30 22,10 21,90 21,70 20,50 
$ 2.34 Massiv-'), Stahl- oder Stahlbetonskelelt• 

gebäude') 
ohnlf Raumaufteilung und ohne Decke 34,50 34,10 33,70 33,30 32,90 30,50 30,20 29,90 29,60 :l9,30 27,50 

2.35 Massiv-'J, Stahl- oder Stahlbetonskelett-
gebliude) 
mit Raumaufteilung und ohne Decke 37,- 36,55 36,10 35,65 35,20 32,50 32,20 31,90 31,60 31,30 29,50 

2.36 Massiv-'), Stahl- oder Stahlbetonskelett-
gebäude') 
ohne Raumaufteilung und mit Decke 43,- 42,45. 41,90 41,35 40,80 37,50 37,25 31,- 36,15 36,50 35,-

2.31 Massiv·'J, Stahl- oder Stahlbetonskeletl• 

"' gebäude) 
mit Raumaufteilung und mit Decke 45,50 45,- 44,50 44,- 43,50 40,50 40,05 39,60 39,15 38,70 36,-

> Ztilcm e. .... woo 
II> t:J l:S t.l'l "" C» 0 $ ~ 

..... ~ 
0 ..... 
~ 
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Anweisungen 

Hauptfeststellung der Einheitswerte des Grundvermögens 
und der Betriebsgrundstücke auf den 1. Januar 1964; 

hier: Sacbwertverfabren; Raummeterpreise, Wertminderung 
wegen Alters und Wertzahlen bei Kaffeegroßröstereien 

S 3208 - 20 - V 1 

(Er!. FinMin NW vom 21. Juli 1969 - S 3209 - 8 - V 1) 

s 3212 - s/- v 1 
J'l , 

Hinsidttlidt der anzuwendenden Raummeterpreise sind in 
.Absdtn. 38 Abs. 1 Satz 4 BewRGr bestimmte Grundstücke den 
Fabrikgrundstücken gleidtgestellt. Der Aufzählung in der Be
stimmung kommt. keine absdtließende Bedeutung zu. Deshalb 
kann die Anlage 14 der BewRGr audl auf andere Grund
stücke angewendet werden, wenn dies nadt Nutzung, Bauart 
und Bauweise der Gebäude geredttfertigt ist. So bestehen 
keine Bedenken, für Kaffeegroßröstereien die Raummeter
preise der Anlage 14 der BewRGr anzusetzen. 

Die Gleichstellung der Kaffeegroßröstereien en Fabrik-
grundstücken gilt jedodt nidtt für die Be nung der Wert-
minderung wegen Alters (§ 86 Bew und für die Anglei
<hung des Ausgangswertes an de erneinen Wert (§ 2 Abs. 1 
der VO zu § 90 BewG). Kaff roßröstereien gehören zu den 
• übrigen Gebäuden • i. S. Absdm. 41 Abs. 2 Satz 4 BewRGr. 
Sie fallen unter die uppe .übrige Gesdtäftsgrundstücke" 
i. S. des § 2 Abs. udtst. A Nr. 9 der VO zu § 90 BewG. 

NJD 68 Bew·Kartei NW, 4. Erg·Lfg (Febr. 1970) -1-

§ 85 BewG 1965 
(S 3208) 

NfDC2 

~. 1 ;.:.~ .. 

fktl I 'l~~ ('t 

1F ~g~ 



Anweisungen 

Hauptfeststellung der Einheitswerte des Grundvermögens 
und der Betriebsgrundstü!ke auf den 1. Januar 1964; 

hier: Bewertung von Kaffeegroßröstereien Im Samwertver
fahren 

s 3208-20-vc 1 
(Erl. FinMin NW vom 23. Januar 1973-S 3209- 8-VC 1) 

S3212- 8-VC1 

Nach dem Bezugserlaß• sollte die Gleichstellung der Kaffee
großröstereien mit den Fabriken hinsichtlich der Raummeter
preise der Anlage 14 BewRGr nicht für die Beredmung der 
Wertminderung wegen Alters und für die Angleichung des 
Ausgangswerts an den gemei,!fen Wert gelten. Das Finanzge
richt Berlin vertritt demgegenüber in einem Urteil vom 3. Mai 
1972 II 29/71 die Auffassung, daß Produktionsstruktur und 
Ausstattung des Bt!triebs es rechtfertigen könnten, Kaffeegroß
röstereien als Fabriken einzustufen. Dem ist zu folgen. An der 
im Bezugserlaß• vertretenen Auffassung wird nicht mehr fest
gehalten. Kaffeegroßröstereien gehören damit zu den Fabrik
gebäuden im Sinn des Abschn. 41 Abs. 2 BewRGr, auf sie sind 
deshalb stets die in § 2 Abs. 1 Buchst. A Nr. 1 der Verordnung 
zu § 90 BewG vorgeschriebenen Wertzahlen anzuwenden. 

• Zusatz der Oberflnanzdlrektionen: 
Der Bezugserlaß Ist der in NfD C 2 zu § 85 BewG 1965 wiedergegebene 

S3208-20-V1 

Erlaß FinMin NW vom 21. Juli 1969 - S 3209 - 8 - V 1 -. 

S 3212- 8- V 1 

NfD 111 Bew-Kartel NW, 8. Erg.-Lfg. (Februar 1914l -1-
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Anweisungen 

Hauptfeststellung der Einheitswerte für Betrlebsgrundstüme 
der Deutsdien Bundesbahn auf den 1. 1. 1964; 

hier : Ermäßlgung wegen übermäßiger Raumhöhe 

Vgl. 
Rdvfg. OFD Düsseldorf v. 28. Mai 1973 - S 3015 A- St 211 

Rdvfg. OFD Köln v. 4. Juni 1973- S 3015- 1 - St 211 

Rdvfg. OFD Münster v. 22. Mai 1973- S 3015- 1-St 21-
33 

Hinweis auf NfD 1 zu § 88 BewG 1965. 

NfD 112 Bew-Kartei NW, 8. Erg.-Lfg. (Februar 1974) -I-

§ 85 BewG 1965 
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Anweisungen 

Bewertung der Fabrikgrundstü<ke; 

hier: Absdlläge von den Reidlsdunilschnittspreisen wegen 
der Größe der bebauten Flädlen 

(Erl. FinMin NW vom 28. Mai 1973- S 3208-25- VC 1) 

Hiermit übersende ich einen Abdru<k des Schreibens des Bun
desministers der. Finanzen vom 6. April 1973 IV C/3- S 3208 
- 17/73*, das er in Sachen Bewertung der Fabrikgrundstücke 
- Abschläge von den Reichsdurchschnittspreisen wegen der 
Größe der bebauten Fläche - an das Niedersächsische Fi
nanzgericht gerichtet hat. 

Die in dem Schreiben des Bundesministers der Finanzen an
gesprochene Entwicklung ill). Bauwesen gehört zu den tatsäch
lichen Verhältnissen. Ich bitte deshalb, die neue Abschlags
regelung für Gebäude mit großen bebauten Flächen auch noch 
bei Fortschreibungen und Nachfeststellungen nach altem Recht 
anzuwenden. 

• Zusatz: 
Das Schreiben ist auszugsweise in der nachfolgenden Anlage wieder-

gegeben. f~c.~-'ei.~ 

NID 113 Bew-Kar!ei NW, 8. Erg.-Lfg. (Februar 1974) -t....,. 

§ 85 BewG 1965 
(S 3208) 
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) BewG 1965 
208) 
lC6 Anweisungen 

Auszug aus dem Sd!.reiben des Bundesministers der Finanzen 
an das Niedersädtsisd!.e Finanzgeridtt ~ I. Senat -

Vom 6. April 1973 __:_IV C/3- S 3208- 17/73 

betr. Bewertung der Fabrikgrundstücke; 

Absd!.läge von den Reimdurchschnittspreisen wegen der Größe 
der bebauten Flädle (BewG 1965) · 

Im Einvernehmen mit den Bewertungsreferenten der obersten 
Finanzbehörden der Länder vertrete ich folgende Auffassung; 
Die Reichsdurchschnittspreise sind seinerzeit in Anlehnung an • 
die durdlschnittlichen Gestehungskosten für die Fabrikge· 
bäude, getrennt nach Bauklassen für versdliedene Geschoß· 
höhen, ermittelt wordeil. Dabei hat sidl ergeben, daß bei ein· 
zeinen Bauklassen unter bestimmten Voraussetzungen die 
durchschnittlichen Gestehungskosten der einzelnen selbstän· 
digen Gebäude mit zunehmender bebauter Fläche sinken. In 
den späteren Jahren hat dann der RdF erkannt, daß dies nicht 
nur bei einzelnen Bauklassen, sondern bei allen Bauklassen 
mit zunehmender bebauter Flädle der Fall ist. Im RdF-Erlaß 

S 3231 Ostm- 40 III 
vom 30. 12. 1939- S 3231 Sud ....,.... 

10 
III -ist deshalb die 

Anwendung der Fußnote 6 auf alle Fabrikgebäude angeord· 
net worden. 

Während früher die Fabrik·, Lager- und Werkstattgebäude 
wenig gegliedert waren und somit nur aus einem oder zwei 
Baukörpern bestanden, hat si<h gerade in der Nachkriegszeit 
eine andere Form von Fabrikgebäuden entwickelt. Die Ge
bäude bestehen jetzt oft aus mehreren Baukörpern, die ho· 
rizontal und vertikal gestaffelt sind und unterschiedliche Nut
zungsarten ermögli<hen. Dadurch können sich auch innerhalb 
eines einheitlichen Gebäudes unterschiedliche Kosten für die 
einzelnen Geschosse oder Baukörper ergeben. Diese Entwick
lung mußte berücksidltigt werden. Der Abs<hlag wegen über-
großer bebauter Fläche ist deshalb bei der Hauptfeststellung • 
auf den l. Januar 1964 audl dann vorzunehmen, wenn Teile 
eines Gebäudes wegen Ihrer untersdliedli<hen Bauweise, Aus-
s tattung oder Nutzung in versdlied~ne Gebäudeklassen ein· 
zuordnen sind. 

NfD 113 -::!-



Anweisungen 

Einheitsbewertung des Grundbesitzes im Hauptfeststellungs-
zeitraum 1964; · 
hier: Sadlwertverfahren, Eingruppierung von Massivbauten 

mit extrem leiroter Stahlkonstruktion in die Gebäude
klasseneinteilung • 

Im wesentlichen gleichlautend 
Rdvfg. OFD Düsseldorf vom 10. Juli 1973 - S 3208 A -
St 211 

Rdvfg. OFD Köln vom 11. Juli 1973- S 3208- 24- St 211 

Rdvfg. OFD Münster vom 19. Jl.\li 1973- S 3208- 40- St 21 
-33 I ~ 

Der Bundesminister der Finanzen hat aufgrund eines Einzel
falles in einem "Schreiben an den Niedersächsischen Minister 
der Finanzen vom 15. 6. 1973 IV CiJ- S 3208- 29/73- zu 
der Frage der Eingruppierung von Massivbauten mit extrem 
leichter Stahlkonstruktion in die Gebäudeklasseneinteilung 
folgendes ausgeführt: 

.Mit o. a. Schreiben übersandten Sie eine Einheitswertakte 
nebst 3 Anlagen über die Bewertung von 4 Getreidelager
hallen auf den 1. 1. 1964 mit der Bitte zu prüfen, ob es sich 
bei den Lagerhallen um Gebäude mit einer neuartigen (ex
trem leichten) Konstruktion handelt, für die die Preise der 
Gebäudeklasseneinteilung in Teil B der Anlage 14 BewRGr 
nach Absatz 2 Satz 4 der Vorbemerkung ermäßigt werden 
müssen. 

Das in Ihrem Schreiben auf Seite 4 ermittelte Gesamtge
wicht der Hallen zeigt, daß es extrem leichte Konstruktio
nen sind, die in größerem Umfang erst nach 1958 erstellt 
wurden. Es handelt sich um rationelle Serienfertigungen 
-sog. Typenhallen-die im Werk vorgefertigt und durch 
einfache Montage an Ort und Stelle aufgestellt werden. 

Die Preise in den Gebäudeklasseneinteilungen der An
lage 14 BewRGr wurden aus tatsächlichen Herstellungs
kosten von in den Jahren 1957 bis 1959 im gesamten Bun
desgebiet erstellten Gebäuden abgeleitet. Bei den damali
gen Ermittlungen sind Preise bzw. Herstellungskosten für 
·Gebäude der in den Einheitswertakten beschriebenen Kon
struktion nicht untersucht worden. Es mag daran gelegen 
haben, daß den Finanzämtern seinerzeit keine Abrechnun
gen übe.r derartige Gebäude zur Verfügung standen. 

In dem von Ihnen vorgelegten Bewertungsfall vertrete ich 
die Auffassung, daß der Raummeterpreis nach Abs. 2 'Satz 4 
der Vorbemerkung ip. Teil B der Anlage 14 BewRGr zu er-
mäßigen ist. · 

N fD 114 Bew-Kartei "NW, 8. Erg.-Lfg. (Februar 1974) -1-
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5 BewG 1965 
.208) 
I>C7 Anweisungen 

Es besteht auch die Möglichkeit, die Lagergebäude in die 
Gebäudeklassen 2.23 - Massivschuppen - oder 2.31 -
Stahlfachwerkgebäude mit Plattenverkleidung - einzu
gruppieren, wenn man die 12 cm starke Außenmauerunq 
einer Plattenverkleidung gleichsetzt. Bei einer Eingruppie
rung in diese Gebäudeklassen werden sich die Normalher
stellungskosten den tatsächlichen Herstellungskosten nä
hern bzw. darunter liegen. 

Auch wenn in Einzelfällen die Raummeterpreise des Teils B 
der Anlage 14 BewRGr über den tatsächlichen Herstellungs-
kosten liegen, sollte an den Raummeterpreisen des Teils B A 
der Anlage 14 BewRGr festgehalten werden. W' 
Die Feststellung neuer Gebäudeklassen für neuartige Kon
struktionen soll bei der nächsten Hauptfeststellung geprüft 
werden. Im Hauptfeststellungszeitraum 1964 sollte man 
hiervon absehen. 

Bei einem Vergleich der tatsächlichen Herstellungskosten 
und den bei der Einheitsbewertung ermittelten Normalher
stellungskosten ist stets zu beachten, daß viele Industrie-
betriebe Kostenersparnisse dadurch haben, daß sie Bau
materialien teilweise selbst einkaufen und betriebseigene 
Arbeiter am Aufbau der Gebäude mitwirken. In dem von 
Ihnen vorgelegten Fall trifft dieses jedoch nicht zu. Die vom 
Finanzamt angesetzten Zuschläge für Industrieasphalt halte 
ich nicht für gerechtfertigt. Nach Nr. 7a der Anlage 14 
Teil B BewRGr ist für Industrieestrich ein Zuschlag in Höhe 
von 13-20 DM/m2 vorzunehmen, wenn es sich um sog. In
dustriefußböden handelt. Diese Beläge sind mit schwersten 
Lasten befahrbar, beständig gegen säurefreie Oie und Fette, 
Benzin, Benzol und Lösungsmittel. Darüber hinaus sind sie 
radfest, staubfrei, feuer- und funkensicher. Wechselnde 
Temperaturen beeinträchtigen sie riicht. Die Oberflächen-
struktur muß gleitsicher und rutschfest sein. Nur wenn der 
Grußasphaltfußboden diese Eigenschaften aufweist, handelt A 
es sich um Industrieestrich. M. E. trifft dieses bei den Ge- W' 
treidelagerhallen nicht zu." 

NfD 114 - 2-



Anweisungen 

Einheitsbewertung des Grundbesitzes: Eingruppierung von 
. Gebäuden in die Gebäudeklassen 2.31 bzw. 2.34 der An
lage 14 BewRGr 

Im wesentlichen gleichlautend 
Rdvfg. OFD Düsseldorf v. 25. 7. 1978- S 3208-2- St 21 H 
Rdvfg. OFD Köln v. 3. 3. 1978- S 3208-33- St 211 
Rdvfg. OFD Münster v. 21. 2. 1978- S 3208-54- St 21-33 

Der Bezugserlaß') regelt die Eingruppierung von Stahlfach
werkgebäuden und Stahlskelettgebäuden in die Gebäudeklas
sen 2.31 und 2.34 der Anlage 14 BewRGr. In der Praxis hat 
die Einordnung in die zutreffende Gebäudeklasse jedoch 
vereinzelt Sdlwierigkeiten bereitet, und zwar bei neuartigen 
Konstruktionen (insbesondere bei Außenwandverkleidungen 
mit Platten). 

Wegen der in den letzten Jahren aufgekommenen neuarti
gen Wandkonstruktionen ist es nicht möglidl, eine allgemein 
gültige Regelung für die Eingruppierung eines Gebäudes 
in die Gebäudeklasse 2.31 oder 2.34 der Anlage 14 BewRGr 
zu treffen. Daher ist jeweils nach den besonderen Verhält
nissen des Einzelfalls zu entsdleiden. Bei der Entsdleidung 

.ist nimt nur die. Außenverkleidung, sondern auch die Art 
der Tragkonstruktion maßgebend. 

Da die zutreffende Eingruppierung baufamlime Kenntnisse 
voraussetzt, bitte im, bei Einheitswertfeststellungen für der

·artige Objekte grundsätzUm den Bausamverständigen hin
zuzuziehen. 

*) Der Bezugserlaß Ist der ·Er!. vom 27. Juli 1971 - S 3208 - 24 -
V C I , wiedergegeben in C 24. 

NfD 141 Bew·Kartel NW, 12. Erg.·Lfg. (Juni 1979) - I -
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Rechtsprechung 

1. Korrektur der festgelegten Durchschnittswerte zur 
Ermittlung des Gebäudenonnalherstellungswertes 

1. Der Ermittlung des Gebäudenormalherstellungswerts i. S. von 
§ 85 Satz 2 BewG sind als durchschnittliche Raumrneter-(Qua
dratrneter-)Preise grundsätzlich die in den Anlagen 14 und 15 
zu Abschn. 38 BewRGr für die einzelnen Gebäudeklassen fest
gelegten Erfahrungswerte zugrunde zu legen. 

2. Diese Durchschnittswerte können zu ermäßigen oder zu erhö
hen sein, wenn sie für den gerneinen Wert des Gebäudes bedeut
sarne Eigenschaften und Umstände, z. B. hinsichtlich Bauart, 
Bauweise, Konstruktion und Objektgröße nicht ausreichend 
berücksichtigen und die Abweichung zwischen dem auf der 
Grundlage der Durchschnittswerte (Anlagen 14 und 15 zu 
Abschn. 38 BewRGr) und dem nach den tatsächlichen durch
schnittlichen Herstellungskosten vergleichbarer Bauwerke 
ermittelten Gebäudenormalherstellungswert außerhalb jeder bei 
Anwendung von Durchschnittswerten üblichen und noch ver
tretbaren Toleranz liegt. 

BFH vorn 26. Juni 1981 III R 3/79 
(BStBl 1981 II S. 643) 

2. Bestimmung der Gebäudeklasse und Ermittlung des 
Raummeterpreises bei Bewertung im Sachwertverfahren 

Zur Einreihung in die Gebäudeklasse und zur Findung des Gebäude
normalherstellungswerts bei der Bewertung eines Fabrikgrundstücks 
im Sachwertverfahren. 

BFH vorn 18. Mai 1988 II R 241/85 
(BStBI 1988 II S. 935) 

252 Bew-Kartei NW, 18. Erg.-Lfg. (Juli 1995) • Ersatzblatt • 
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Anweisungen 
·r 

Hauptfeststellung der'Einheitswerte des Grundvermögen.s auf 
den l. Januar 1964; Bewertung der bebauten Grundslüde im 
Sacbwertverfahren; • 

hier : Erhöhung des ' nadl dem Raummeterpreis errechneten 
W erts bei Grpndungen außergewöhnlidter Tiefe 

(Erl. FinMin NW vom 3. August 1967- S 3208-7- V 1)_ 

Bei Stahl- und StaJ~).betonskelettbauten sind die G;{ündimgtm 
mit Pfeilern und Stahlbetonbalken in der Regel keine Grün
dungen außergewöhntimet 4-rt. Nach Absdtnitt 1.48 der DIN 
277 (Anl. 12 BewRGr) müssen aber an sidt Stützenfundamente 
besonders erfaßt w;erden, wenn sie tiefer li(lgen als in Ab· 
schnitt 1.344 der DIN 277 angegeben, d. h. 0,5 m unter Keller
fußboden, 1 m unte1'.G4 ßndeoberfläche bei nidtt vnterkeller-· 
ten Gebäuden. Zur VerW:altungsvereinfachung ist •jedo<.j:J. bei 
den obengenannten Bauten ein· Z,usc:hlag für Gründungen 
wegen außergewöhnlicher Tiefe nur anzusetzen, wenn die 
Fundamentunterflädle tiefer als 2,00 m ·unter der OberRäche 
des Kellergesc:hoßfußbod€ns, bei nic:ht unterkellerten Gebäu
den tiefer als 3,00 m 'unter der Oberfläche des umgebenden 
Geländes liegt. Die Höhe des Zuschlags ist mit 1 bis 3 v, H. 
des errechneten Werts zu messen und im Eingabewertbogen-. 
EW 206/ EW 207 bei Kennziffer 57 einzutragen. 

80 Bew-Kartei NW, I. Erg-Lfg (Mai 1968) -1-
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Anweisungen 

Hauptfeststellung der Einheitswerte des Grundvermögens 
auf den 1. Januar 1964; 

hier: Bewertung der Einfamilienhäuser und Zweifamilien
häuser im Samwertverfahren 

(Erl. FinMin NW vom 4. Oktober 1968- S 3208-17- V 1) 
.. 

Die Aufzählung der in Anlage 16 BewRGr bezeichneten Zu
schläge ist nicht erschöpfend. Es können deshalb auch weitere 
Zuschläge in Betracht kommen. Ein Zuschlag ist beispiels
weise fü'r außergewöhrllidle Gründungen (DIN 277 Abschnitt 
1.48) zu machen. Dieser Zuschlag kann je nach der Art und 
der Tiefe der Gründung bis zu 3 v . H. des nach dem Raum
meterpreis errechneten Werts betragen. 

286 Bew-Kartei NW, 3. Erg-Lfg (Juli 1969) -1-
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Anweisungen 

Hauptfeststellung der Einheitswerte des Grundvermögens 
und der Betrtebsgrundstü<ke auf den 1. Januar 1964; 

hier: Sadl.wertverfahren; 
GebäudenormalhersteUungswert über den tatsädi.Udl.en 
Gebäudeherstellungskosten · 

(Erl. FinMii1 NW vom 9. November 1973 - S 3208 - 14 -
vc 1) 

Hinweis auf 16 zu § 88 BewG 1965. 

502 Bew-Kartei NW, 8. Erg.-Ltg. (Februar 1974) -I-
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Anweisungen 

Inhaltsverzeichnis 

Berechnung der Wertminderung wegen Alters und der 
Ermäßigung wegen wirtschaftlicher Überalterung und 
wegen der Notwendigkeit vorzeitigen Abbruchs(§§ 86 und. 
88BewG) 

2 Wertminderung wegen Alters und Ermäßigung wegen 
wirtschaftlicher Überalterung 

3 Berücksichtigung von Bergschäden und Bergschadensge
fahren 

4 Wertminderung wegen Alters bei Brauereien · 

5 Wertminderung wegen Alters, Ermäßigung des Grund
stückswerts und Wertzahlen bei Schlachthäusern und 
Mühlengrundstücken 

6 Berechnung der Wertminderung wegen Alters nach § 86 
BewG bei Gebäuden und Betriebsvorrichtungen 

.7 Berechnung der Wer tminderung wegen Alters bei wieder
aufgebauten Gebäuden(§ 86 BewG 1965) 

8 Raummeterpreise, Wertminderung wegen Alters und 
Wertzahl bei Elektrizitätswerken und Umspannwerken 

9 Wertminderung wegen Alters nach§ 86 BewG bei Molke
reigebäuden 

10 . Eingruppierung von Gebäuden in die Gebäudeklassen 2.31 
und 2.34 der Anlage 14 BewRGr 

11 Bewertung von Brauereigrundstücken 

12 Bewertung vonMühl~ngrundstücken 

13 Wertminderung wegen Alters nach § 86 BewG bei ge
schoßweise unterschiedlicher Bauart oder Nutzung 

14 Ermäßigung des Gebäudesachwerts und Wertzahl (TÜV) 

15 Berechnung der Wertminderung wegen Alters nach § 86 
BewG auf Stichtage nach dem Hauptfeststellungs
zeitpunkt 

16 Wertminderung wegen Alters nach§ 86 BewG bei der Be
. wertungvon Molkereigrundstücken 

17 Bewertungsrechtliche Behandlung von Mobilheimen 

18 Abschlag für Gebäude und Außenanlagen auf fremdem 
Grund und Boden wegen einer Abbruchverpflichtung 

819 Bew-Kartei NW, 15. Erg.-Ug. (Juni 1985) e Ersatzblatt e - I -
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Anweisungen 

Hauptfeststellung der Einheitswerte des Grundvermögens 
a uf den t. Januar 1964; 
hier: Beredmung der Wertminderung wegen Alters und der 

Ermäßtigung wegen wirtsdlaftlicher Oberalterung und 
wegen der Notwendigkeit vorzeitigen Abbrudls 
(§§ 86 und 88 BewG} 

S 3209-1- V 1 
(Er!. FinMin NW vom 3. April1967- V 

1
l s 3210-3-

Bei der Ermittlung der Einheitswerte im Wege des Sachwert
verfahrens ergeben sich für die Wertminderung wegen Alters 
(§ 86 BewG, Abschn. 41 BewR Gr) und für die nach der Lebens
dauer des Gebäudes zu berechnenden Ermäßigungen wegen 
wirtschaftlicher Oberalterung und wegen der Notwendigkeit 
vorzeitigen Abbruchs (§ 88 BewG, Abschn. 44 Abs. 4 bis. 7 
BewR Gr) rechnerisch nicht immer volle Vomhundertsätze des 
Gebäudenormalherstellungswerts bzw. des Gebäudesachwerts. 
In den Richtlinien für die Bewertung des Gtundvermögens ist 
nidlt ausgeführt, wie die Vomhundertsätze in diesen Fällen 
abgerundet werden sollen. Im Beispiel des Abschn. 41 Abs. 6 
BewR Gr ist die sich rechnerisch mit 66,8 v. H. ergebende 
Wertminderung auf 67 v. H. des Gebäudenormalherstellungs
werts aufgerundet worden. Im Beispiel des Abschn. 41 Abs. 8 
BewR Gr ist die Wertminderung mit 12,5 v . H. des Gebäude
normalherstellungswerts angegeben, der Vomhundertsatz ist 
jedoch nicht aufgerundet worden. 

Bei der maschinellen Hauptfeststellung der Einheitswerte des 
Grundvermögens werden im Sachwertverfahren die nach der 
Lebensdauer des Gebäudes zu beredlnende Wertminderung 
(§ 86 BewG) und alle nach der Lebensdauer des Gebäudes zu 
berechnenden Ermäßigungen des Gebäudesachwerts (§ 88 
BewG) auf zwei Stell~ hinter dem Komma ausgerechnet und 
dann nadl oben abgerundet. Eine rechnerisch sidl ergebende 
Wertminderung von z. B. 50,01 v. H. wird danadl also auf 
51 v. H. aufgerundet. Soweit der Einheitswert ausnahmsweise 'J 
in herkömmlicher Weise manuell berechnet wird, ist ent
sprechend zu verfahren. 

39 Bew-Kartei NW, Dezember 1967 
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(S 3209) 

1 



Anweisungen 

Hauptfeststellung der Einheitswerte des Grundvermögens 
auf den t. Januar 1964; 

hier: Sacbwertverfahren, Wertminderung wegen Alters und 
Ermäßigung wegen wirtschaftlicher Oberalterung 

S3209-2- V 1 
(Erl. FinMin NW vom 20. Mai 1968- S 

3210 
_ 

4 
_V 

1
) 

1. Gelegentlich begehren Grundstückseigentümer, bei der 
Bewertung der bebauten Grundstücke im Sachwertverfahren 
abweichend von Abschnitt 41 Abs. 2 BewRGr eine an die bei 
den Ertragsteuern zugelassene Absetzung für Abnutzung an
gepaßte geringere Lebensdauer zugrunde zu legen. Diesen 
Anträgen kann grundsätzlich nicht entsprochen werden. 
Das Sachwertverfahren mit den in der Verordnung zu § 90 
des Bewertungsgesetzes bestimmten Wertzahten sowie mit 
den in den Richtlinien festgesetzten Raummeterpreisen und 
der dort festgelegten Lebensdauer der Gebäude ist vom 
Bewertungsergebnis, dem gemeinen Wert, her zu sehen, 
auf d~s es allein ausgerichtet ist. 
Das Verfahren ist an einem Wertniveau orientiert, das aus 
Kaufpreisen und Marktwerten abgeleitet worden ist. Würde 
ein Faktor in der Bewertungsrechnung herabgesetzt, würde 
das Bewertungsergebnis das Kaufpreisniveau nicht i:nehr 
treffen. Es wäre deshalb erforderlich, einen anderen Faktor 
der. Bewertungsrechnung heraufzusetzen. Mit der in den 
Richtlinien festgelegten Lebensdauer steht auch die Rest
wertregelung in Abschnitt 41 Abs. 9 BewRGr in unmittel
barem Zusammenhang. Bei einer niedrigeren Lebensdauer 
würde bereits zu früh der einheitlich. 30 v. H. betragende 
Restwert erreicht, der die dann noch bestehenden Wert
untersdliede zu noch älteren Gebäuden nicht mehr zum Aus
druck bringt. 

2. Allein der Umstand, daß bei den Ertragsteuern allgemein 
eine geringere Lebensdauer zugrunde gelegt wird, kann auch 
nicht zum Anlaß genommen werden, eine Ermäßigung ·wegen 
wirtschaftlicher Uberalterung zu gewähren. Ein Abschlag 
kann nur unter Beachtung der Anweisungen in Abschnitt 44 
Abs. 4 bis 6 BewRGr vorgenommen werden. Danach ist ein 
Abschlag nicht zu gewähren, wenn Gebäude aus Zweck
mäßigkeitsgründeo früher abgebrochen werden sollen, als es 
hach dem baulichen Zustand oder für die Erhaltung der Wirt
schaftlichkeit erforderlich wäre. Eine Ermäßigung kommt des
halb nicht schon dann in Betracht, wenn z. B. für vergleich
bare Neuanlagen großzügigere Gebäude und größere Be

. triebsflächen im Interesse einer gesteigerten Wirtschaftlich-
keit gefordert werden. Die bis zum Bewertungsstichtag ein-

221 Bew-Kartei NW, 2. Erg-Lfg (November 1968) - 1 -

§ 86 BewG 1965 
(S 3209) 
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Anweisungen 

getretene Entwicklung muß es als völlig sicher erscheinen 
lassen, daß die vorhandenen Gebäude wegen · wirtschaft
licher Oberalterung vorzeitig abgebrochen oder vorzeitig 
unbenutzbar werden. Das muß vom Grundstückseigentümer 
näher dargelegt werden. 

221 - 2-
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Anweisungen 

Hauptfeststellung der Einheitswerte des Grundvermögens 
und der Betrlebsgrundstü!Xe auf den 1. Januar 1964; 

hier: BerU!Xsldltlgung von Bergsdläden und Bergsdladens
gefahren 

Jm wesentlichen gleichlautend 
s 3204 

Rdvfg. OFD Düsseldorf vom ~5. Juni 1968 - S 
3210 

A-St 211 

Rdvfg. OFD Köln vom 9. Juli 1968 - S 3204 - 2 - St 211 

Rdvfg. OFD Münster vom 9. Juli 1968 - S 3204 - 19 -
St 21 - 33 

flinweis auf A 4 zu§ 82 BewG 1965 

222 Bew·Kartei NW, 2. Erg·Lfg (November 1968) - I -

§ 86 BewG 1965 
(S 3209) 
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Anweisungen .. 
Hauptfeststellung der Einheitswerte des Grundvermögens ; 

hier: Sadlwertverfahren; Wertminderung wegen Alters 
bei Brauereien 

(Er!. FinMin NW vom 4. Oktober 1968- S 3209- 4- V 1) 

Die Grundstückseigentümer von kleinen und mittleren Braue
reien beantragen oft, bei der Beredlnung der Wertminderung 
wegen Alters eine Lebensdauer von 60 Jahren zugrUnde zu 
legen. Dieser Antrag wird damit begründet, daß Dampf und 
Betriebswasser eine erhöhte Abnutzung der Brauereigebäude 
zur Folge hätte. Dem kann nidlt entsprochen werden. )3ei 
einer Brauerei handelt es sich nämlich weder um einen chemi
schen Betrieb noch um einen Säurebetrieb noch um einen 
anderen der in Abschnitt 41 Abs. 3 BewRGr genannten Be
triebe. Wasserdampf und Betriebswasser allein beeinflussen 
die Lebensdauer eines Gebäudes nicht. Deshalb kann eine 
verkürzte Lebensdauer von .60 Jahren für Brauereigebäude 
nicht zugrunde gelegt werden. 

287 Bew-Kartel NW, 3. Erg-Lfg (Juli 1969) ...,-1-

§ 86 BewG 1965 
(S 3209) 
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Anweisungen 

Hauptfeststellung der Einheitswerte des Grundvermögens 
auf den 1. Januar 1964; 

hier: Sadlwertverfahren; Wertminderung wegen Alters, 
Ermäßlgung des Grundstückswerts und Wertzahlen 
bei Schlachthäusern und Mühlengrundstücken 

· ' S 3209- 3 -V 1 ) 
(Erl. FinMin NW vom 4. Oktober 1968- S 3210-6-V 1 

S3212-6-V1 

Schlachthäuser und Mühlengrundstücke sind allein für die 
Gebäudeklasseneinteilung in Abschnitt 38 Abs. 1 Satz 4 
BewRGr den Fabrikgrundstücken gleichgestellt (Anlage 14 
der BewRGr). Bei der Berechnung der Wertminderung wegen 
Alters (§ 86 BewG), bei der Angleichung des Ausgangswerts 
an den gemeinen Wert(§ 2 Abs. 1 der VO zu§ 90 BewG) und 
bei einer Stillegung (§ 3 der VO zu § 90 BewG) sind die 
Schlachthäuser und Mühlengrundstücke nicht wie Fabrik
grundstücke zu behandeln. Schlachthäuser und Mühlengrund
stücke gehören zu den ,.Übrigen Gebäuden" i. S. des Ab
schnitts 41 Abs. 2 Satz 4 BewRGr. Sie fallen unter die Grund
stückshauptgruppe ,.übrige Geschäftsgrundstücke" i. S. des 
§ 2 Abs. 1 Buchst. A Nr. 9 der VO zu § 90 BewG. Für Schlacht
häuser und Mühlengrundstücke, bei denen qer gesamte Be
trieb stilliegt, kann ein Abschlag nach § 88 BewG gewährt 
werden. 

288 Bew-Kartei NW, 3. Erg-Lfg (Juli 1969) -1 -

§ 86 BewG 1965 
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Anweisungen 

Hauptfeststellung der Einheitswerte des Grundvermögens und 
der Betriebsgrundstüdte auf den 1. Januar 1964; 

hier: Sachwertverfahren, Berechnung der Wertminderung 
wegen Alters nach § 86 BewG bei Gebäuden mit Be
lriebsvorrichtungen 

(Erl. FinMin NW vom 22 .. Juli 1969- S 3209- 1- V 1) 

NadJ. § 86 Abs. 1 BewG bestimmt sidJ. die Alterswertmin
derung eines Gebäudes nadJ. der gewöhnlidJ.en Lebensdauer 
von Gebäuden gleidJ.er Art und Nutzung. WeldJ.e gewöhn
lidJ.e Lebensdauer im Einzelfall zugrunde ZU legen ist, ergibt 
sidJ. aus AbsdJ.n. 41 Abs. 2 u . 3 BewRGr. ·Die dort festgelegten 
Erfahrungswerte gelten audJ. für soldJ.e Gebäude, bei denen 
die UmsdJ.ließung und die BetriebsvorridJ.tung in besonders 
enger baulidJ.er Verbindung stehen. Die ertragsteuerredJ.t
lidJ.e Regelung, wonadJ. sidJ. die Nutzungsdauer eines Gebäu
des, das mit einer BetriebsvoridJ.tung so eng verbunden ist, 
daß es bei Beseitigung der BetriebsvorridJ.tung audJ. nidJ.t 
teilweise erhalten werden kann, nadJ. der voraussidJ.tlidJ.en 
Nutzungsdauer der BetriebsvorridJ.tung bemißt, kann für die 
Einheitsbewertung des Grundbesitzes nidJ.t übernommen 
werden. Im EinkommensteuerredJ.t wird unter Nutzungsdauer/ 
eines Gebäudes der Zeitraum verstanden, in dem ein Ge- 1 
bäude voraussidJ.tlidJ. seiner Zwedtbestimmung entspredJ.end 
genutzt werden kann. Für die Einheitsbewertung des Grund
besitzes ist dagegen in erster Linie die tedJ.nisdJ.e Lebens
dauer eines Gebäudes maßgebend. NadJ. dem Grundgedanken 
des § 86 BewG soll durdJ. die Alterswertminderung der Wert-
verlust ber;ücksidJ.tigt werden, den ein Gebäude infolge Ver
sdJ.leißes und Alterns der Baustoffe und Bauteile seit seiner 
Erbauung erlitten hat (amtl. Begründung des Gesetzentwurfs, 
B!.-Drucks. IV/1488 S. 70) . 

314 Bew·Kartei NW, 4. Erg-Lfg (Febr. 1970) -I-

§ 86 BewG 1965 
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Anweisungen 

Hauptfeststellung der Einheitswerte des Grundvermögens; 

hier: Berechnung der Wertminderung wegen Alters bei 
wiederaufgebauten Gebäuden (§ 85 BewG 1965) 

Gleichlautend 
Rdvfg. OFD Düsseldorf vom 10. Februar 1970 - S 3209 A 
- St 211 

Rdvfg. OFD Köln vom 29. Januar 1970- S 3209-4- St 211 
Rdvfg. OFD Münster vom 1. Dezember 1969 - S 3209 - 31 -
St 21 - 33 

Die Wertminderung wegen Alters ist bei wiederaufgebauten 
Gebäuden nach dem Jahr des Wiederaufbaues zu bemessen . 
Das gilt nach Abschnitt 41 Abs. 1 Satz 4 BewRGr auch dann, 
wenn das Gebäude unter Verwendung stehengebliebeiler 
Gebäudeteile errichtet worden ist. Bei einem erheblichen Um
fang der stehengebliebenen Teile kann bei, einem beschädig
ten Gebäude, das nach d em 20. Juni 1948 wiederaufgebaut 
worden ist, jedoch nicht von einem Nachkriegsbau ·gespro
chen werden. Der Begriff des W iederaufbaues i. S. von 
Abschn. 41 BewRGr ist eng auszulegen. In einem derartigen 
Fall ist deshalb das Gebäude entsprechend der Regelung in 
Abschn. 41 Abs. 8 BewRGr als Altbau unter Ansatz einer 
Verlängerun g der Restlebensdauer zu bewerten. Im übrigen 
wird an der Regelung in Abschn. 41 Abs. 6 und 7 BewRGr 
festgehalten. 

Beispiel: 

Baujahr des Gebäudes 1907; 
durch Kriegseinwirkung unbenutzbar; 
Wiederaufbau 1956 unter Verwendung stehengebliebener 
Gebäudeteile (= 75 v . H.). Das Gebäude ist als Altbau mit 
einer Verlängerung der Lebensdauer um 25 Jahre zu be
werten. 

315 Bew-Kartei NW, 4. Erg-Lfg (Febr. 1970) - I-
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Anweisungen 

Hauptfeststellung der Einheitswerte des Grundvermögens 
und der BetriebsgrundstüCke auf den 1. Januar 1964; 

hier: Sadlwertverfahren; Raummeterpreise, Wertminderung 
wegen Alters und Wertzahl bei Elektrizitätswerken 
und Umspannwerken 

s 3208 - 20 
(Erl. FinMin NW vom 11. Dez. 1969 - S 3209 - 8 - VC 1) 

s 3212 - 8 

Hinweis auf C 17 zu§ 85 BewG 1965. 

316 Bew-Kartel NW, 4. Erg·Ug (Febr. 1970) -1-

§ 86 BewG 1965 
(S 3209) 
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Anweisungen 

Hauptfeststellung . der Einheitswerte des Grundbesitzes auf 
den 1. Januar 1964; 

hier: Wertminderung wegen Alters nach§ 86 BewG bei Mol-
kereigebäuden 

(Erl. FinMin NW vom 13. August 1970- S 3209- 9- VC 1) 

Nach Absdmitt 41 Abs. 2 Nr. 1 BewRGr ist für Molkerei
gebäude massiver Bauart eine Lebensdauer von 80 Jahren zu
grunde zu legen. Gegen diese Regelung hat der Zentralve·r
band der privaten Milchwirtschaft e. V. Bedenken geäußert. 
Er macht geltend, daß Molkereigebäude der zerstörenden Ein
wirkung von Betriebswasser und Milchsäure ausgesetzt seien. 
Er beantragt deshalb, Molkereibetriebe den in Absdm. 41 
Abs. 3 BewRGr bezeidmeten Betrieben gleichzustellen und 
für Molkereigebäude massiver Bauart allgemein eine Lebens
dauer von nur 60 Jahren zugrunde zu legen. 

Diesem Antrag kann nicht entsprochen werden. Absdmitt 41 
Abs. 3 BewRGr ist nur auf Fabrikgebäude anzuwenden. Mol
kereigebäude werden nach Absdm. 38 Abs. 1 Satz 4 BewRGr 
lediglich hinsichtlich der anzuwendenden Raummeterpreise 
den Fabriken gleichgestellt (vgl. auch Erlaß vom 27. Februar 
1967- S 3212- 1- V 1'). Sie gehören weder zu den chemi
schen Betrieben noch zu den Säurebetrieben im Sinne des 
Absdmitt 41 Abs. 3 BewRGr. Betriebswasser und Milchsäure 
allein beeinflussen im allgemeinen die Lebensdauer eines 
Gebäudes nicht. Deshalb kann eine verkürzte Lebensdauer 
von 60 Jahren' für Molkereigebäude allgemein nicht zugrunde 
gelegt werden. Ob im Einzelfall · von einer kürzeren Lebens
dauer als 80 Jahren auszugehen ist, hängt von den gegebenen 
Umständen ab. Eine Verkürzung der Lebensdauer würde aber 
nur dann anzuerkennen sein, wenn durch die Milchsäure nach
weislich Schäden entstanden sind. 

• Zusatz der OberUnanzdlrektlonen: 
Der Erlaß Ist in 1 zu § 90 wiedergegeben. 

341 Bew-Kartel NW, 5. Erg-Lfg (Januar 1971) -1 -

§ 86 BewG 1965 
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Hauptfeststellung der Einheitswerte des Grundbesitzes auf 
den 1. Januar 1964; 

hier: Eingruppierung von Gebäuden in die Gebäudeklassen 
2.31 und 2.34 der Anlage 14 BewRGr 

(Erl. FinMin NW vom 27. Juli 19.71 - S 3208 - 24 - VC 1) 

Hinweis auf C 24 zu § B5 BewG 1965. 

376 Bew-Kartel NW, 6. Erg.-Lfg. (Februar 1972) -I-

§ 86 BewG 1965 
(S 3209) 
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Hauptfeststellung der Einheitswerte des Grundvermögens 
und der Betriebsgrundstiime auf den 1. Januar 1964; 

hier: Bewertung von Brauerelgrundstümen 

(Erl. FinMin NW vom 9. Dezember 1970 -
s 3212 - 11 - vc 1 
s 3209- 4 - vc 1) 

Hinweis auf 10 zu § 90 BewG 1965. 

311 Bew-Kartel NW, 6. Erg.-Lfg. (Februar 1972) -1-

§ 86 BewG 1965 
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Hauptfeststellung des Grundvermögens aufden 1. Januar 1964; 

hier: Sadlwertverfahren, Bewertung von Mühlengrund
stücken 

s 3209- 3 - vc 1 
(Erl. FinMin NW vom 19. Juni 1972- S 3210-6-VC 1) 

S3212-6- VC 1 

Nach dem Bezugserlaß • sollten Mühlengrundstücke zu der 
Grundstückshauptgruppe .Ubrige Geschäftsgrundstücke" im 
Sinn des § 2 Abs. 1 Buchstabe A Nr. 10 (früher Nr. 9) der VO 
zu § 90 BewG gerechnet werden. An dieser Auffassung wird 
nicht mehr festgehalten. 

Mühlen sind entweder als Fabriken (industrielle Mühlen) 
oder als Handwerksbetriebe (handwerkliche Mühlen) anzu
sehen. Auf Mühlengrundstücke sind deshalb stets die in § 2 
Abs. 1 Buchst. A Nr. 1 der VO zu § 90 BewG vorgeschriebe
nen Wertzahlen anzuwenden. 

Mühlengebäude gehören demnadl. auch im Sinne des Ab· 
sdl.nitts 41 Abs. 2 Satz 4 BewRGr zu den Fabrikgebäuden 
oder zu den W erkstattgebäuden. 

') Der Bezugserlaß ist der Erl. FinMin NW vom 4. Oktober 1968. Er ist 
in 5 zu § 86 BewG 1965 wiedergegeben. 

429 Bew-Kartei NW, 7. Erg.-Lfg. (Mlirz 1973) -1-

§ 86 BewG 1965 
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Anweisungen 

Hauptfeststellung der Einheitswerte des Grundbesitzes 1964; 

hier: Bewertung der bebauten Grundstücke im Sadlwertver
fahren, Wertminderung wegen Alters nadl § 86 BewG 
bei gesdloßweise untersdliedlidler Bauart oder Nut
zung 

(Erl. FinMin NW vom 28. Mai 1973- S 3209- 13- VC. l) 

Die Wertminderung wegen Alters bestimmt sidl gemäß § 86 
Abs. 1 BewG nadl dem Alter des Gebäudes im Hauptfeststel
lungszeitpunkt und der gewöhnlidlen Lebensdauer von Ge
bäuden gleid:J.er Art und Nutzung. Die gewöhnlidle Lebens
dauer eines Gebäudes hängt von dessen Bauart und Nutzung 
ab (Absd:ln. 41 Abs. 1 Satz 5 BewRGr) . Bei Gebäuden mit 
nidltselbständigen Gebäudeteilen versdliedener Bauart oder 
Nutzung ist stets von einer einheitlid:len gewöhnlid:J.eri Le
bensdauer auszugehen. Für diese Auffassung sprid:J.t die Re
gelung in Absd:ln, 41 Abs. 5 BewRGr. Danad:J. ist selbst bei 
Aufstodmng für das gesamte Gebäude eine einheltlidle Le
bensdauer zugrunde zu legen. Das muß dann aber erst redlt 
für Gebäude gelten, die gesd:J.oßweise untersd:J.iedlid:J. genutzt 
werden. Es ist nidlt zulässig, für das ganze Gebäude unter Be
rüdcsid:J.tigung der Gebäudenormalherstellungswerte der ver
sd:J.iedenen Gesd:J.osse (Gesd:J.oßteile) eine durd:J.sd:J.nittlid:J.e 
gewöhnlid:le Lebensdauer zu erred:J.nen. 

504 Bew-Kartei NW, 8. l!rg.-Lfg. (Februar 1974) -1-

§ 86 BewG 1965 
(S 3209) 
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Anweisungen 

Einheitsbewertung des Grundbesitzes der Tedmisdlen Uber
wadlungs-Verelne (TUV) auf den 1. Januar 1964; 

hier: Ennäßigung des Gebäudesamwerts und Wertzahl 

(Erl. FinMin NW vom 20. Dezember 1973- S 3210- 9-
vc 1) 

Hinweis auf 17 zu § 88 BewG 1965. 

505 Bew-Kar tel NW, 8. Erg.-Lfg. (Februar 1974) -1-

§ 86 BewG 1965 
(S 3209) 
14 



Berechnung der Wertminderung wegen Alters nach § 86 BewG 
auf Stichtage nain dem Hauptfeststellungszeitpunkt 

(Erl. FinMin NW vom 19. Juni 1915 - S 3106 - 33- V C 1) 

Nach dem Bezugserlaß1 ist bei Bewertungen nach altem Recht 
nach dem Urteil des Bundesfinanzhofs vom 15. November 
1974 III R 21/13! zu verfahren. Bei der Bewertung bebauter 
Grundstücke im Sachwertverfahren nach neuem Bewertungs
recht gilt: 

1. Für die Berechnung der Wertminderung wegen Alters ist 
das. Alter des Gebäudes im Hauptfeststellungszeitpunkt 
1. Januar 1964 maßgebend. Das gilt auch für Fortschrei
bungen und Nachfeststellungen von Einheitswerten. Ab
schreibungen über den Hauptfeststellungszeitpunkt hinaus 
sind nach dem klaren Wortlaut des § 86 Abs. 1 Satz 1 
BewG nicht zulässig. 

2. Für bauliche Mängel und Schäden, die bei der Wertminde
rung wegen Alters nicht berücksichtigt worden sind, ist 
ein Abschlag nach § 87 BewG zu machen. Die Höhe des 
Abschlags richtet sich nach dem Bauzustand im jeweiligen 
Feststellungszeitpunkt und ist in einem · Hundertsatz des 
um die Wertminderung wegen Alters gekürzten Gebäude
normalherstellungswerts auszudrücken. 

1) Der Bezugserlaß vom 26. Mai 1975 - S 3106 - 33 - V C I ist nidlt 
wiedergegeben . 

2) Das BFH-Urteil ist bisher nidlt veröffentlimt worden. 

606 Bew-Kartei NW, 10. Erg.-Lfg. (Sept. 1976) -I-
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Bewertung von Molkerelgrundstücken; 

hier: Wertminderung wegen Alters nad!. § 86 BewG 

(Erl. FinMin NW vom 20. August 1976- S 3209- 9- VA 4) 

Nam dem Bezugserlaß' war für Molkereigebäude massiver 
Bauart nam Absmn. 41 Abs. 2 Nr. 1 BewR Gr eine Lebens
dauer von 80 Jahren zugrunde zu legen. Ob im·Einzelfall von 
einer kürzeren Lebensdauer als 80 Jahren auszugehen ist, 
War davon abhängig, daß durm die MilmsäUTe namweislim 
Smäden entstanden waren. 

Gegen diese Regelung hat der Bundesverband der Raiffeisen
Warengenossens.maften e . V. erneut Bedenken geäußert. Er 
ist der Auffassung, daß die Lebensdauer der Molkereigebäude 
durm die Einwirkungen der Mil~säure und die dadurm un
vermeidbaren Korrosionssmäden allgemein verkürzt werde 
und stützt sim· dabei auf ein Gutamten ,des Instituts für spe
zielle Lebensmitteltemnologie der Universität Hohenheim, 
in dem im einzelnen die Einwirkungen der Milmsäure, 
Molke, Bakterien und memismen Reinigungsmittel auf die 
Lebensdauer von Molkereigebäuden untersumt worden sind. 

Die Besimtigung mehrerer Molkereibetriebe hat ergeben, 
daß sim die Milmsäure tatsämlim smädlim auf Zement, 
Mörtel und Beton auswirkt und erhebtime Korrosionssmäden 
an Decken, Wänden .und F~ßböden verursamt. 

An der bisherigen Auffassung, für Molkereigebäude massiver 
Bauart im allgemeinen eine Lebensdauer von 80 Jahren zu
grunde zu legen, wird deshalb nimt mehr festgehalten. Die 
Lebensdauer für Molkereigebäude massiver Bauart ist nun
mehr auf 60 Jahre zu bemessen. 

') Der Bezugserlaß vom 13. August 1970 S 3209 - 9 - V C 1 ist ln 9 
wiedergegeben .. 

607 Bew-Kartel NW, 10. Erg.-Ug. (Sept. 1976) -1-

§ 86 BewG 1965 
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Anweisungen 

Einheitsbewertung des Grundvermögens: 

Bewertungsrechtliche Behandlung von Mobilheimen 

(Erl. des FM NRWvom 1l.März 1983-83190-42- V A4) 

Hinweis auf 33 zu§ 68 BewG. 

820 Bew-Kartei NW, 15. Erg.-Lfg. (Juni 1985) - 1 -

§ 86 BewG 1965 
(S 3209) 
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Anweisungen 

Einheitsbewertung des Grundvermögens: 

Abschlag für Gebäude und Außenanlagen auf fremdem Grund 
und Boden wegen einer Abbruchverpflichtung 

(Er I. des FM NRW vom 28. Februar 1985- S 3210 - B- VA 4 / S 
3217 .:._ 7/1-V A4) 

Hinweis auf 26 zu§ 88 BewG. 

821 Bew-Kartei NW,15. Erg.-Lfg. (Juni 1985) -1 -

§ 86 BewG 1965 
(S 3209) 
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Anweisungen 

Hauptfeststellung der Einheitswerte des Grundvermögens 
und der Betriebsgrundstücke auf den 1. Januar 1964; 

hier: Sachwertverfahren; Raummeterpreise, Wertminderung 
wegen Alters und Wertzahlen bei Kaffeegroßröstereien 

S3208-20-V1 

(Erl. FinMin NW vom 21. Juli 1969- S 3209 - 8 - V 1) 

S 3212- 8 - V 1 

Hinweis auf NfD C 2 zu § 85 BewG 1965. 

NfD 69 Bew-Kartei NW, 4. Erg-Lfg (Febr. 1970) - 1-

§ 86 BewG 1965 
(S 3209) 
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Anweisungen 

Einheitsbewertung des Grundvermögens und der wie Grund
vermögen zu bewertenden Betriebsgrundstüme im Haupttest
stellungszeitraum 1964; 

hier: Samwertverfahren - außergewöhnlidle Wertminde-
rung wegen Alters 

Gleichlautend 

Rdvfg. OFD Düsseldorf vom 1. Februar 1973 - S 3209 A -
St 211. 

Rdvfg. OFD Köln vom 15. Januar 1973- S 3209-5- St 211 

Rdvfg. OFD Münster vom 21. Dezember 1972- S 3209-7-
St 21-33 

1. Bei außergewöhnlicher Wertminderung wegenAlters kann 
die Minderung des Gebäudenormalherstellungswerts we
gen Alters 70 v. H. übersteigen (§ 86 Absatz 3 Satz 2 
BewG). Der Restwert von 30 v. H. des Gebäudenormalher
stellungswerts darf nur dann unterschritten werden, wenn 
im Feststellungszeitpunkt feststeht, daß das Gebäude in
nerhalb eines Zeitraums von 10 Jahren abgebrochen wer
den muß (Abschnitt 41 Absatz 9 letzter Satz BewRGr). In 
diesen Fällen ist im Eingabewertbogen EW 206 bei KZ 64 
eine • 1" einzutragen. Damit wird die 70-v.-H.-Grenze des 
§ 86 Absatz 3 Satz 1 BewG aufgehoben. Die Wertminde
rung wegen Alters kann dann bis 100 v. H. betragen. 
Wenn im Hauptfeststellungszeitpunkt die gewöhnliche 
Lebensdauer des Gebäudes abgelaufen war, ergibt sich 
aufgrund der Eintragung .1 " bei KZ 64 eine Wertminde
rung wegen Alters von 100 v . H. Dieses Ergebnis ist dann 
unzutreffend, wenn dem Gebäude tatsächlich noch ein Wert 
beizumessen ist. Deshalb ist in §58 Absatz 3 der DA-EWGr 
1964 eine Hilfsregelung getroffen worden, um ungerecht
fertigte Auswirkungen zu verhindern. Im Eingabewert
bogen EW 206 sollte dann bei KZ 65 eine Verlängerung 
der Lebensdauer eingetragen werden. Nach der Anwei
sung der in § 58 Absatz 3 der DA-EWGr 1964 ist für die 
Dauer der Anwendung dieser Dienstanweisung zu verfah
ren. 

2. Da bei dem bisher angeordneten Verfahren auch im Ein
heitswertbescheid eine angenommen Verlängerung der 
Lebensdauer ausgewiesen wird, tatsächlich aber keine 
Maßnahmen für eine Verlängerung der Lebensdauer ge
troffen worden sind, bestehen gegen den Bescheidausdrum 
Bedenken. Deshalb ist im Eingabewertbogen EW 206/74 
die KZ 64 geändert worden. Nach Nr. 9.5 der Anlage 2 
der DA-EW 1974 ist im Eingabewertbogen EW 206/74 der 
Vomhundertsatz einzutragen, auf den die Wertminderung 

NID 115 Bew-Kartei NW, 8. Erg.-Ug. (Februar 1974) -1-
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begrenzt werden soll. Dieser Vomhundertsatz ist vom Be
arbeiter im Normalfall nach dem Verhältnis des Alters des 
Gebäudes im Hauptfeststellungszeitpunkt zur gewöhn
lichen Lebensdauer zu berechnen. 

Beispiel: 

Gewöhnliche Lebensdauer des Gebäudes= 80 Jahre; Alter 
des Gebäudes im Hauptfeststellungszeitpunkt = .64 Jahre. 
Vomhundertsatz der außergewöhnlichen Wertminderung 
= 80 v. H. Im Eingabewertbogen EW 206/74 ist bei KZ 64 
.. 80" einzutragen. 

Hat ein Gebäude, dessen gewöhnliche Lebensdauer im 
Hauptfeststellungszeitpunkt bereits abgela1.1fen war~ noch 
einen Wert, so ist ein Vomhundertsatz unter 100 v. H. bei 
KZ 64 einzutragen. Als Anhalt für die erforderliche Schät
zung kann eine Hilfsrechnung durchgeführt werden. Dem 
tatsächlichen Alter des Gebäudes itn Hauptfeststellung$
zeitpunkt wird die Restlebensdauer im Hauptfeststellungs
zeitpunkt hinzugerechnet Aus der sich danach ergebenden 
voraussichtlichen Gesamtlebensdauer und dem tatsäch
lichen Alter des Gebäudes im Hauptfeststellungszeitpunkt 
kann der Vomhunde'itsatz der außergewöhnlü±ten Wert
minderung bestimmt werden. 

Beispiel: 

Ein Gebäude mit einer gewöhnlichen Lebensdauer von 
40 Jahren ist im Hauptfeststellungszeitpunkt 45 Jahre alt. 
Die mutmaßliche Restlebensdauer im Hauptfeststellungs
zeitpunkt beträgt noch 15 Jahre. Die voraussichtliche Ge
samtlebensdauer beträgt dana!=b 60 Jahre. Der Vomhun
dertsatz der außergewöhnlichen Wertminderung kann auf 
45 = 75 v . H. geschätzt werden. In diesem Fall ist im Ein-
60 
gabewertbogen EW 206/74 bei KZ 64 .. 75" einzutragen . 

NfD 115 -2-
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Hauptfeststellung der Einheilswerte des Grundvermögens 
und der Betriebsgrundstüdte auf den 1. Januar 1964; 

hier: Bewertung von Kaffeegroßröstereien im Sachwertver
fahren 

53208 - 20- vc 1 . 
(Erl. FinMin NW vom 23. Januar 1973 - S 3209 _:_ 8- VC 1) 

s 3212- 8- vc 1 

Hinweis auf NID C 4 zu § 85 BewG 1965. 

NID 116 Bew-Kartei NW, 8. Erg.-Lfg. (Februar 1974) '-I-
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Hauptfeststellung· der Einheitswerte des Grundvermögens 
auf den 1. Januar 1964; 

hier: Wertminderung wegen Alters nach § 86 BewG · bei 
Brauereigebäuden 

Vgl. 
Rdvfg. OFD Düsseldorf vom 14. August 1974 - S 3209 A -
St 211 

. Rdvfg. OFD Köln vom 19. Juli 1974-;- S 3209- 1 .- St 211 

Rdvfg. OFD Münster vom 7. Februar 1975- S 3209- 7-
St 21-33 

In einem Einzelfall nahm der Bundesminister c;ler Finanzen 
zur Frage einer derartigen Wertminderung wie folgt Stellung: 
.Die Bewertungsreferenten der obersten Finanzbehörden der 
Länder haben sich nach den Besichtigungen der Brauereien 
in Münd:!en und Bann nod:!mals eingehend mit der Frage 
besd:!äftigt, ob für einen Teil der Brauereigebäude massiver 
Bauart statt einer Lebensdauer von 80 Jahren nur eine Le
bensdauer von 60 Jahren zugrunde gelegt werden kann. Sie 
waren übereinstimmend der Auffassung, daß Betriebswasser 
in Verbindung mit anderen sd:!ädigenden Einflüssen, wie 
z. B. Bakterien und Kohlensäure, in. Einzelfällen dazu führen 
kann, die Gebäude oder Teile davon so weit zu sd:!ädigen, 
daß eine Lebensdauer von 80 Jahren in Frage gestellt wer
den muß. Das kann jedod:! nicht allgemein .gelten. Es ist des
halb besd:!lossEm worden, die Verkürzung der Lebensdauer 
auf 60 Jahre zwar nicht allgemein zuzulassen, im Einzelfall 
jedod:! dann von einer Lebensdauer von 60 Jahren auszu
gehen, wenn bei dem zu bewertenden Gebäude durd:! die 
Einwirkung der schädigenden Substanzen tatsächlid:! Sd:!ä
den entstanden sind. • 

Es wird gebeten, entspre<:hend zu verfahren. 

NID 125 Bew·Kartei NW, 9. Erg.-Lfg. (Mal 1975) -I-
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Rechtsprechung 

l. Bei der Bewertung von bebauten Grundstücken im 
Sachwertverfahren bemißt sich die Wertminderung wegen 
Alters(§ 86 BewG) nach der technischen Lebensdauer. 
Eine auf wirtschaftlichen Gründen beruhende kürzere 
Lebensdauer kann in Sonderfällen zu einer Ermäßigung 
des Gebäudesachwerts gern. § 88 BewG führen. 

1. Bei der Bewertung von bebauten Grundstücken im Sachwert
verfahren bernißt sich die Wertminderung wegen Alters (§ 86 
Abs. 1 BewG) nicht nach der betriebsgewöhnlichen Nutzungs
dauer, sondern nach der technischen Lebensdauer von Gebäu
den gleicher Art, die Bauart der Gebäude, nicht auch deren Ver
wendungszweck zu verstehen. 

2. Eine von der technischen Lebensdauer abweichende, auf wirt
schaftlichen Gründen beruhende kürzere Nutzungsdauer von 
Gebäuden ist nicht bei der Ermittlung des Gebäudesachwerts zu 
berücksichtigen. Sie kann jedoch in Sonderflillen eine Ermäßi
gung des Gebäudesachwerts gemäß § 88 BewG rechtfertigen. 

BFH vom 23. Mai 1980 lii R 117/78 
(BStBl 1980 li S. 561) 

2. Bei der Einheitsbewertung im Sachwertverfahren ist die 
Alterswertminderung des Gebäudes nach dem 
Hauptfeststellungszeitpunkt nicht zu berücksichtigen 

Bei der Ermittlung des Gebäudewerts im Sachwertverfahren ist die 
nach dem Hauptfeststellungszeitpunkt eingetretene Alterung des 
Gebäudes nicht nach § 86 BewG wertmindernd zu berücksichtigen. 
Die Anwendung dieser Regelung auf eine Einheitswertfeststellung 
auf den 1. Januar 1984 verstößt nicht gegen Art. 3 GO. 

BFH vom 7. Dezember 1994 li R 58/89 
(BStBl 1995 li S. 235) 

253 Bew-Kartei-NW, 18. Erg.-Lfg. (Juli 1995) • Ersatzblatt • 
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Anweisungen 

Hauptfeststellung der Einheitswerte des Grundvermögens 
auf den l. Januar 1964; 

bier: Abschlag wegen Baumängel und Bauschäden 

Vgl. 
s 3204 

Rdvfg. OFD Düsseldorf vom 12. Juni 1968 - S 
3209 

A - St 211 

S3204 - 3-St211 
Rdvfg. OFD Köln vom 10. Juni 1968 - S 3209 _ 1 _ St 211 
Rdvfg. OFD Münster vom 7. Mai 1968 - S 3204 - 22 
St 21-33 

Hinweis auf A 3 zu§ 82 BewG 1965 

223 Bew-Kartel NW, 2. Erg-Lfg (November 1968) -1-
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Hauptfeststellung der Einheitswerte des Grundvermögens 
und der Betrlebsgrundstüdl:e auf den 1. Januar 1964; 

hier: Berücksldltlgung von Bergsdläden und Bergsdladens
gefahren 

Im wesentlichen gleichlautend 

s 3204 
Rdvfg. OFD Düsseldorf vom 25. Juni 1968 S 

3210 
A-St 211 

Rdvfg. OFD Köln vom 9. Juli 1968 - S 3204 - 2 - St 211 . 

Rdvfg. OFD Münster vom 9. Juli 1968 - S 3204 - 19 -
St 21:........ 33 

Hinweis auf A 4 zu § 82 BewG 1965 

224 Bew-Kartei NW, 2. Erg-Lfg (November 1968) -.1-
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Beredmung der Wertminderung wegen Alters nadl § 86 
!JewG auf Stldltage nadl dem Hauptfeststellungszeitpunkt 

(Erl. FinMin NW vom 19. Juni 1975- S 3106- 33- V C 1) 

Hinweis auf 15 zu § 86 BewG. 

608 Bew-Kartei NW, 10. Erg.-Ltg. (Sept. 1976) -1-
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Einheitsbewertung des Grundbesitzes; 
hier: Sdläden an vorgefertigten Spannbetondecken aus 

Tonerdescbmelzzement-Beton 

(Erl. FinMin NW S 3204- 19- VA 4 vom 27. 1. 1978) 

Hinweis auf A 19 zu § 82 BewG 1965. 

677 Bew-Kartei NW, 12. Erg.-Lfg. (Juni 1979) -I-
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Anweisungen 

Inhaltsverzeichnis 

Berechnung der Wertminderung wegen Alters und der Errnäßigung 
wegen wirtschaftlicher Überalterung und wegen der Notwendig
keit vorzeitigen Abbruchs (§§ 86 und 88 BewG 1965) 

2 Berechnung der Errnäßigung des Gebäudesachwerts nach § 88 
BewG 1965 

3 Wertminderung wegen Alters und Errnäßigung wegen wirtschaft
licher Überalterung 

4 Berücksichtigung von Bergschäden und Bergschadensgefahren 

5 Ermäßigung des Grundstückswerts wegen der Notwendigkeit bal
digen Abbruchs des Gebäudes 

6 Ermäßigung wegen ungewöhnlich starker Beeinträchtigung durch 
Lärm, Rauch und Gerüche 

7 Wertminderung wegen Alters, Ermäßigung des Grundstückswerts 
und Wertzahlen bei Schlachthäusern und Mühlengrundstücken 

8 Bemessung des Abschlags wegen baldigen Abbruchs bei Entschä
digungszahlungen 

9 Bewertung der Hotelgrundstücke im Sachwertverfahren 

10· Berücksichtigung dinglicher Beschränkungen des Grundstückei
gentums bei der Ermittlung des Grundstückswerts 

II Bewertung von Grundstücken mit selbständig genutzten Tiefga-
ragen 

12 Bewertung der Hotelgrundstücke im Sachwertverfahren 

13 Bewertung von Mühlengrundstücken 

14 Bewertung von Sanierungsgrundstücken 

15 Bemessung des Abschlags wegen baldigen Abbruchs bei Entschä
digungszahlungen sowie Bewertung von Sanierungsgrundstücken 

16 Gebäudenormalherstellungswert über den tatsächlichen Gebäude
herstellungskosten 

17 Ermäßigung des Gebäudesachwerts und Wertzahl (TÜV) 

18 Errnäßigung des Grundstückswerts wegen ungewöhnlich starker 
Beeinträchtigung durch Fluglärm nach § 82 Abs. 1 Nr. 1 BewG 

19 Abschlag wegen Abbruchverpflichtung für ein im Sachwertver
fahren zu bewertendes Gebäude 

20 Bewertung von zweigeschossigen Shedbauten 

21 Ennäßigung für Tankstellengebäude wegen wirtschaftlicher Über
alterung(§ 88 Abs. 2 BewG); Auswirkung der neueren BFH-Recht
sprechung 
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22 Auswirkungen der neueren BFH-Rechtsprechung zur Berechnung 
des Abschlags wegen einer Abbruchverpflichtung und des Ab
schlags wegen wirtschaftlicher Überalterung 

23 Sachwertverfahren; Gebäudenormalherstellungswert über den tat
sächlichen Gebäudeherstellungskosten 

24 Ermäßigung für Tankstellengebäude wegen wirtschaftlicher Über
alterung und Ei-mäßigung für Gebäude auf fremdem Grund und 
Boden wegen einer Abbruchverpflichtung 

25 Abschlag für Großobjekte, Abschlag wegen übergroßer bebauter 
Fläche und Wertzahl im Sachwertverfahren e 

26 Abschlag für Gebäude und Außenanlagen auf fremdem Grund und 
Boden wegen einer Abbruchverpflichtung 

27 Ermäßigung des Gebäudesachwerts wegen einer Abbruchverpflich
tung oder wegen der Notwendigkeit vorzeitigen Abbruchs und/oder 
wegen wirtschaftlicher Überalterung, insbesondere Wertfortschrei
bungen wegen Änderung der tatsächlichen Verhältnisse im Ver
hältnis zur fehlerbeseitigenden Wertfortschreibung 

28 Zusammentreffen von Abschlägen wegen wirtschaftlicher Überal
terung und der Notwendigkeit vorzeitigen Abbruchs 

29" Abschlag wegen Abbruchverpflichtung bei Musterhäusern der Fer
tigbauindustrie 

30 Ermäßigung für Tankstellengebäude wegen wirtschaftlicher Über
alterung (§ 88 Abs. 2 BewG) 

31 Ermäßigung für Tankstellengebäude auffremdem Grund und Boden 
wegen einer Abbruchverpflichtung 

32 Abschlagsregelung wegen wirtschafLlicher Überalterung von Tank
stellengebäuden (§ 88 BewG) 

33 Abschlagsregelung wegen wirtschaftlicher Überalterung von Tank
stellengebäuden (§ 88 BewG) 

34 Berücksichtigung von Bodenverunreinigungen 
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Anweisungen 

Hauptfeststellung der Einheitswerte des Grundvermögens 
auf den 1. Januar 1964; 
hier: Beredmung der Wertminderung wegen Alters und der 

Ermäßigung wegen wirtsdlaftllcher Oberalterung und 
wegen der Notwendigkelt vorzeitigen Abbruchs 
(§§ 86 und 88 BewG) 

S3209~1-V1 
{Erl. FinMin NW vom 3. April1967-

8 3210 
_ 

3 
_V 

1
) 

Hinweis auf 1 zu § 86 BewG. 

40 Bew-Kartei NW, De2ember 1967 
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Anweisungen 

Einheitsbewertung des Grundvermögens auf den 
1. Januar 1964; Sadlwertverfahren; 
hier: Berechnung der Ermäßigung des Gebäudesachwerts 

nadl § 88 BewG 1965 

(Er!. FinMin NW vom 27. Februar 1967- S 3210 - 2- V 1) 

I. 1. Zusammentreffen von Abschlägen wegen baulidler 
Mängel und Sdläden und wegen wirtscbaftlidler 
Oberalterung 

Nach Abschn. 44 Abs. 5 BewR Gr bemißt si<h der Abschlag 
vom Gebäudesachwert wegen wirtschaftlicher Oberalterung 
(§ 88 Abs. 2 BewG 1965) nach einem Hundertsatz des Gebäude
normalherstellungswerts. Diese Regelung gilt aber nur für 
solche Fälle, in denen Abschläge wegen baulicher Mängel 
oder Schäden nach§ 87 BewG 1965 ni<ht in Betracht kommen. 
Ist auch ein Abschlag nach § 87 BewG 1965 zu ge_währen, so 
muß der Abschlag wegen wirtschaftlicher Oberalterung um 
den Betrag gekürzt werden, der sich nach Anwendung des 
Hundertsatzes für den Abschlag nach§ 87 BewG 1965 auf den 
Gebäudenormalherstellungswert ergibt. 

Beispiel: 

Ein Gebäude mit einer gewöhnlichen Lebensdauer von 100 
Jahren ist im Hauptfeststellungszeitpunkt 30 Jahre alt. Es 
liegt ein behebbarer Bausmaden von 20 v. H. vor. Infolge 
wirtschaftlicher Oberalterung beträgt die tatsächliche Rest
lebensdauer des Gebäudes nur noch 20 Jahre. Der Gebäude
normalherstellungswert beträgt 200 000 DM. 

Danach ergibt sich folgender Gebäudewert: 
Gebäudenormalherstellungswert 
Wertminderung wegen Alters 30 v . H. 

verbleiben 
Wertminderung wegen Bauschäden 20 v . H. 
Gebäudesachwert 
Abschlag wegen wirtschaftlicher Uberalte rung 
Wertminderung wegen Alters 
bei gewöhnlicher Lebensdauer 

30 X 1,00 30 v . H. 

bei verkürzter Lebensdauer 
30 X 2,00 

Unterschied 

( 
200 000 X 20) 30 

200 000- 100 X 100 

60 v.H. 

30 

Gebäudewert 

41 Bew-Karlei NW, Dezember 1967 

200 000 DM 
60000 DM 

140 000 DM 
28000 DM 

112000DM 

48000 DM 

64000 DM 

-I-
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2. Zusammentreffen von Absdl.lägen wegen baullcher Mängel 
und Schäden und wegen der Notwendigkeit vorzeltlgen 
Abbrudl.s 

Die in Absdl.nitt 44 Abs. 7 BewR Gr vorgesdl.riebene Beredl.
nung des Abschlags wegen der Notwendigkeit vorzeitigen 
Abbruchs gilt dann nicht, wenn audl ein Abschlag wegen 
schlechten baulichen Zustands nach § 87 BewG 1965 zu ge
währen ist Trifft eine Wertminderung nach § 87 BewG 1965 
mit einem Abschlag wegen der Notwendigkeit vorzeitigen 
Abbruchs zusammen, so muß ebenso wie in den Fällen der 
wirtschaftlichen Oberalterung der Abschlag wegen der Not
wendigkeit vorzeitigen Abbruchs gekürzt werden (vgl. vor
stehende Ziff. 1). 

3. Zusammentreffen von Absdl.lägen wegen übermäßiger 
Raumhöhe und wirtschaftlldl.er Oberalterung 

Es kann vorkommen, daß für ein Gebäude ein Abschlag wegen 
übergroßer Raumhöhe und ein Abschlag wegen wirtschaft
licher Oberalterung zu gewähren ist In diesen Fällen ist 
zunächst der Abschlag wegen übermäßiger Raumhöhe vor
zunehmen. Bei der Bemessung des Abschlags wegen wirt
schaftlicher Oberalterung ist dann der sich nadl der angenom
menen geringeren Raumhöhe ergebende Gebäudenormal
herstellungswert zugrunde zu legen. 

Beispiel A: 

Ein Gebäude mit einer gewöhnlichen Lebensdauer von 100 
Jahren ist im Hauptfeststellungszeitraum 30 Jahre alt Infolge 
wirtsChaftlicher Oberalterung beträgt die Restlebensdauer nur 
noch 20 Jahre. Das Gebäude weist Räume mit übergroßen 
Höhen auf. Der Gebäudenormalherstellungswert beträgt nach 
der tatsächlichen Gebäudehöhe 400 000 DM, nadl der an
genommenen geringeren Höhe 200 000 DM. 

Der Gebäudewert erredlnet sich wie folgt: . 
Gebäudenorinalherstellungswert 
Wertminderung wegen Alters 30 v. H. 
Gebäudesachwert 

Abschlag wegen übermäßiger Raumhöhe 
Sachwert nach der tatsäch-
lidlen Höhe 

Sachwert nach der an
genommenen Höhe 

200000 X 30 
200 000- ' 100 

= 280000 DM 

140000 DM 
140 000 DM 

verbleiben 

41 

400000 DM 
- 120000 DM 

280000 DM 

140000 DM 

140000 DM 

-2-
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Abschlag wegen wirtschaftlicher Uberalterung 
Wertminderung. wegen Alters 
bei gewöhnlimer Lebensdauer 

30 X 1,00 
bei verkürzter Lebensdauer 

200000 X 30 

100 
Gebäudewert 

Belspiel B: 

30 X 2,00 
Unterschied 

30 v.H. 

60 v.H. 
30 

Sachverhalt wie im Beispiel A; es liegt 
jedoch noch ein behebbarer Bausmaden 
von 10 v. H. vor. 
Der Gebäudewert errec:bnet sich wie folgt: 
Gebäudenormalherstellungswert 
Wertminderung wegen Alters 30 v. H. 

60000 DM 

80000 DM 

400000 DM 
- 120000 DM 

verbleiben 280000 DM 
Wertminderung wegen Bausmäden 10 v. H. 
Gebäudesachwert 
Absmlag wegen übermäßiger Raumhöhe 
Sachwert nach der tatsächlichen Raumhöhe 

Samwert nach der angenom
menen Höhe 

252000 DM 

200000 
200 000 X 30 

100 
140000 DM 

Abschlag 
wegen 
Bauschäden 
IOv. H. = -14.000 DM 126000 DM 

Unterschied 126 000 DM 

Abschlag wegen wirtschaftlicher Oberalterung 

( 
200 000 X 10) 30 

200 000 100 X 100 

Gebäudewert 

823 Bew-Kartei NW, 15. Erg.-Lfg. (Juni 1985) 

- 28000 DM 
252000 DM 

126000 DM 

126 000 DM 

54000 DM 

72000 DM 

-3-
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4. Zusammentreffen von Abschlägen wegen wirtschaftlicher 
Uberalterung und der Notwendigkeit vorzeitigen 
Abbruchs aus anderen Gründen 

Beide Abschläge sind nebeneinander zu gewähren. Allerdings 
kann der Abschlag wegen der Notwendigkeit vorzeitigen 
Abbruch& nur · von dem nach Abzug des Abschlags wegen 
wirtschaftlicher Oberalterung verbleibenden Wert vorgenom
men werden. 

Belspiel A: 

Ein Gebäude mit einer gewöhnlichen Lebensdauer von 100 
Jahren ist im Hauptfeststellungszeitpunkt 40 Jahre alt. Infolge 
wirtschaftlicher Oberalterung beträgt die Restlebensdauer nur 
noch 20 Jahre. Auf Grund einer vertraglichen Verpflichtung 
muß das Gebäude schon in 5 Jahren abgebrochen werden. 
Der Gebäudenormalherstellungswert beträgt 400 000 DM. 

Danach ergibt sich folgender Gebäudewert : 
Gebäudenormalherstell ungswert 
Wertminderung wegen Alters 40 v. H. 
Gebäudesachwert 

Abschlag wegen wirtschaftlicher Oberalterung 
Wertminderung wegen Alters 
bei gewöhnlicher Lebensdauer 

40 X 1,00 
bei verkürzter Lebensdauer 

400 000 X 27 

100 

40 X 1,67 
Unterschied 

40 v.H. 

67 v.H. 
27 

400 000 DM 

- 160000 DM 
240 000 DM 

- 108000 DM 

verbleiben 132 000 DM 

Abschlag wegen der Abbruchverpflichtung 
Restlebensdauer auf Grund der Wirtschaft- e 
Iichen Oberalterung 20 Jahre 
Tatsächliche Restlebensdauer 
Unterschied 

132 000 X 15 

20 
Gebäudewert 

823 

5 Jahre 
15 Jahre 

99000 DM 

33000 DM 
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Beispiel B: 

Samverhalt wie im Beispiel A; es liegt jedoch ein behebbarer 
Bausmaden von 10 ·v. H. vor. 
Der Gebäudewert errechnet sich wie folgt: 
Gebäudenormalherstellungswert 
Wertminderung wegen Alters 40 v. H. 

400000 DM 

- 160000 DM 

240000 DM verbleiben 
Wertminderung wegen Bauschäden 10 v. H. - 24000 DM 

Gebäudesachwert 
Abschlag wegen wirtsdJ.aftlidJ.er Oberalterung 

( 
_ 400 000 X 10) !!_ _ 

400 000 100 X 100 -

verbleiben 

Abschlag wegen der AbbrudJ.sverpflidJ.tung 
118 800 X 15 

20 
Gebäudewert 

216 000 DM 

97200 DM 

118800 DM 

89100 DM 

29700 DM 

Il. Bei der maschinellen Durchführung der Bewertung berück
sichtigt das Programm die vorstehend dargestellten Bewer
tungsgänge. 

41 Bew-Kartei NW, Dezember 1967 -5-

§ 88 BewG 1965 
(S 3210) 

2 



AnweiSungen 

Hauptfeststellung der Einheitswerte des Grundvermögens 
auf den 1. Januar 1964; 

hier: Sachwertverfahren, Wertminderung wegen Alters und 
Ermäßigung wegen wirtsdlaftlldler Oberalterung 

S 3209-2- V 1 
(Erl. FinMin NW vom 20. Mai 1968- S 3210 _ 4 _ V 1 ) 

Hinweis auf 2 zu'§ 86 BewG 1965 

225 Bew-Kartei NW,_ 2. Erg-Lfg (November 1968} -l-

·§ 88 BewG 1965 
(S 3210) 

3 



Anweisungen 

Hauptfeststellung der Einheitswerte des Grundvermögens 
und der Betriebsgrundstücke auf den 1. Januar 1964; · 

hier: Berücksidttlgung von Bergsdtäden und Bergschadens
gefahren 

Im wesentlidten gleidtlautend 
s 3204 

Rdvfg. OFD Düsseldorf vom 25. Juni 1968 -
5 3210 

A-St 211 

Rdvfg. OFD Köln vom 9. Juli 1968 - S 3204 - 2 - St 211 

Rdvfg. OFD Münster vom 9. Juli 1968 - S 3204 - 19 -
St 21 -33 

Hinweis auf A 4 zu § 82 BewG 1965 

226 Bew-Kartel NW, 2. Erg-Lfg (November 1968} - I -

§ 88 BewG 1965 
(S 3210) 

4 



Anweisungen 

Hauptfeststellung der Einheitswerte des Grundvermögens 
auf den 1. Januar 1964; 

h ier : Ermäßigung des Grundstückswerts wegen der Not
wendigkeit baldigen Abbrudls des Gebäudes 

(Erl. FinMin NW vom 15. Juli 1968- S 3204- 7- V 1) 

Hinweis auf A 5 zu§ 82 BewG 1965 

221 Bew-Kartei NW, 2. Erg-Lfg (November 1968) -1-

§ 88 BewG 1965 
(S 3210) 

5 



Anweisungen 

Hauptfeststellung der Einheitswerte des Grundvermögens 
auf den 1. Januar 1964; Sadtwertverfahren; 

hier: Ermäßlgung wegen ungewöhnlldt starker Beeinträch-
tigung durdt Lärm, Raum oder Gerüdte 

Gleichlautend 

Rdvfg. OFD Düsseldorf vom 31. Juli 1968- S 3210 A ~ St 212 

Rdvfg. OFD Köln vom 30. August 1968 - S3210-2-St212 

Rdvfg. OFD Münster vom 16. August 1968- S 3210- 17 -
St 21-33 

Zur Frage der Gewährung einer Ermäßigung nach § 88 BewG 
1965 hat der Finanzminister des ~andes Nordrhein-West· 
falen folgendes ausgeführt: 

Allgemeingültige Grundsätze für die Gewährung einer Er· 
mäßigungdes Gebäudesachwerts wegen der Beeinträchtigung 
durch Lärm, Rauch und Gerüche nach § 88 BewG 1965 können 
nicht aufgestellt werden. Ob und in welcher Höhe ein Ab· 
schlag vorzunehmen ist, kann nur nach den bl'!sonderen Um
ständen des Einzelfalls entschieden werden. Eine Minderung 
nadJ. § 88 Abs. 1 und 2 BewG wird vor allell) bei im Sach· 
wertverfahren zu bewertenden Einfamilienhäusern und Zwei· 
familienhäusern sowie in Einzelfällen bebauter Grundstücke 
in Betracht kommen, für die ,weder eine Jahresrohmiete er
mittelt noch die übliche Miete geschätzt werden kann und 
bei denen deshalb das Sachwertverfahren anzuwenden ist. 

IdJ. bitte, entsprechend zu verfahren. 

228 Bew-Kartei NW, 2. l!rg-Lfg (November 1968) -I -

§ 88 BewG 1965 
(S 3210) 

6 



• 

Anweisungen 

Hauptfeststellung der Einheitswerte des Grundvermögens 
auf den 1. Januar 1964; 

hier: Sadlwertverfahren; 
Wertminderung wegen Alters, Ermäßigung des Grund
stüdiswerts und Wertzahlen bei S<hlamthäusern und 
MühlengrundstUdien 

S 3209- 3- V 1 ) 
(Erl. FinMin NW vom 4. Oktober 1968- S 3210-6- V 1 

53212-6- V 1 
Hinweis auf 5 zu § 86 BewG 1965 . 

289 Bew-Kartei NW, 3. Erg-Lfg (Juli 1969) - I-

§ 88 BewG 1965 
(S 3210) 

7 



Anweisungen 

Hauptfeststellung der Einheilswerte des Grundvermögens und 
der Betriebsgrundstücke auf den 1. Januar 1964; 

hier: Bemessung d~s Absdllags wegen baldigen Abbruchs bei 
Entsdlädigungszahlungen 

S 3204-14- VC I 
(Erl. FinMin NW vom 3. März 1970- S 

3210 
_ 

7 
_ VC 1 

Hinweis auf A 10 zu§ 82: BewG 1965. 

342 Bew-Kartei NW, 5. Erg.Lfg (Januar 1971} -1-

§ 88 BewG 1965 
(S ~210) 

8 



Anweisungen 

-Hauptfeststeliung der Einheitswerte des Grundbesitzes auf 
den 1. Januar 1964; 

hier: Bewertung der Hotelgrundsttlcke im Samwertverfahren 

Gleichlautend 
Rdvfg. OFD Düsseldorf vom 8. Mai 1970 - S 3208 A - St 211 

Rdvfg. OFD.Köln vom 27. Mai 1970- ~ 3208- 18- St 211 

Rdvfg. OFD Münster vom 19. Mai 1970- S 3208- 32 - St 21 
-33 

Hinweis auf C 21 zu § 85 BewG 1965. 

\ 

343 Bew-Kartel NW, 5. Erg-Lfg (Januar 1971) -1-

§ 88 BewG 1965 
(S 3210) 

9 



' 
Anweisungen 

I 
Berücksichtigung dinglicher Beschränkungen des Grundstücks
eigentums bei der Ermittlung des Grundstückswerts 

(Erl. FinMin NW vom 20. Juli 1970 - S 3101 - 2 ·- VC 1) 

Hinweis auf D 1 zu § 9 BewG 1965. 

344 Bew-Kartei NW, 5. Erg-Lfg (Januar 1971) --1-

§ 88 BewG 1965 
(S 3210) 

10 



HaupUeststellung der Einheitswerte des Grundbesitzes auf 
den 1. Januar 1964; 

hier: Bewertung von Grundst1ldr.en mit selbständig genutz
ten Tiefgaragen 

(Er I. FinMin NW vom 13. Mai 1911 - S 3190- 10- VC 1) 

Hinweis auf 11 zu § 68 BewG 1965. 

378 Bew-.Kartel NW, 6. Erg.-Ug. (Februar 1972) -1-

§ 88 BewG 1965 
(S 3210) 

11 

• 



Hauptfeststellung der Einheitswerte des Grundbesitzes auf 
den 1. Januar 1964; 
hier: Bewertung der HotelgrundsUl<ke im Sachwertverfahren 

(Erl. FinMin NW vom 23. November 1971 - S 3208-23-
vc 1) 

Hinweis auf C 26 zu§ 85 BewG 1965. 

431 Bew-Kartel NW, 7. f!rg.-Lfg. (März 1973) -1-

§ 88 BewG 1965 
(S 3210) 
12 



• 

Hauptfeststellung des Grundvermögens auf den 1. Januar 1964 

hier: Sad!.wertverfahren, Bewertung von Mühlengrund
stücken 

s 3209-3- vc 1 
(Er!. FinMin NW vom 19. Juni 1972- S 3210-6- VC 1) 

Hinweis au~zu § 86 BewG 1965 . 

83212-6- vc 1 

432 Bew-Kartel NW, 7. Erg .• Lfg. (Marz 1973) -t-

§ 88 BewG 1965 
(S 3210) 
13 



Anweisungen 

Fortsdueibungen und Nadlfeststellungen der Einheitswerte 
des Grundvermögens und der Betriebsgrundstücke auf den 
l . Januar 1974; 

hier: Bewertung von Sanierungsgrundstüc:Xen 

(Erl. FinMin NW vom 22. ~ärz 1973 

Hinweis auf A 13 zu § 82 BewG 1965. 

s 3204 - 7-vc 1 
53204-14- vc 1) 

501 Bew-Kartei NW, 8. Erg.-L!g. (Februar 1974) -1-

§ 88 BewG 1965 
(S 3210) 
14 



Anweisungen 

Einheitsbewertung des Grundvermögens und der Betriebs
grundstücke auf den I. Januar 1964 und auf den 1. Januar 
1974; 

hier: Bemessung des Absthlags wegen baldigen Abbrudls 
bei Entsdlädigungszahlungen, sowie Bewertung von 
Sanierungsgrundstücken 

s 3204- 7 - vc 1 

(Erl. FinMin NW v. 24. September 1973- S 3204- 14-VC I) 
53210- 7-VC1 

t Hinweis auf A 14 zu § 82 BewG 1965 . 

• 

508 Bew-Kartei NW, 8. Erg.-Lfg. (Februar 197() - - 1 --

§ 88 BewG 1965 
(S 3210) 
15 



Anweisungen 

Hauptfeststellung der Einheitswerte des Grundvel'll).ögens und 
der Betriebsgrundstütke auf den 1. Januar 1964; · 

hier: Sadlwertverfahren; 
Gebäudenormalherstellungs wert über den tatsädlUdlen 
Gebäudeherstellungskosten 

(Er!. FinMin NW vom 9. November 1973 - S 3208 - 14' 
VC 1) 

Nach den Feststellungen der Finanzämter . liegen nur in Ein
zelfällen die nach Anlage 14 BewRGr ermittelten Gebäude
normalherstellungswerte über den tatsächlichen Gebäudeher
stellungskosten. In diesen Fällen kann ein Abschlag nach 
§ BB BewG zugelassen werden. Ein Abschlag kommt nur dann 
in Betracht, wenn die niedrigen tatsächlichen Gebäudeherstel
lungskosten den gemeinen Wert (§ 9 BewG) beeinflussen. 

Bei einem Vergleich der tatsächlichen Herstellungskosten mit 
dem Gebäudenormalherstellungswert is{ zu prüfen, ob das 
Unternehmen dadurch Kostenersparnisse erzielt hat, daß es 
Baumaterialien teilweise selbst eingekauft hat und/oder be
triebseigene Arbeiter am Aufbau der Gebäude mitgewirkt 
haben. Für diese Kostenersparnisse kommt ein Abschlag nach 
§ BB BewG nicht in Betracht. 

824 Bew-Kartei NW, 15. Erg.-Lfg. (Juni 1985) e Enabblatt e -I -

§ 88 BewG 1965· 
(S 3210) 
16 ' 

überholt: 
Hinweis auf 23! 



Anweisungen 

Elnh~ltsbewertung des Grundbesitzes der Tedmischen Ober
wachungs-Verelne (TOV) auf den 1. Januar 1964; 
hier: Ermäßigung des Gebäudesachwerts und Wertzahl 

(Erl. FinMin NW vom 20. Dezember 1973 - S 3210- 9-
vc 1) 

1. Wertminderung wegen· Alters bei Gebäuden 

Die Frage, ob bei Betriebsgebäuden des TUV, bedingt 
durch den Prüfbetrieb und die Einwirkung von Kfz-Abga
sen von einer kürzeren Lebensdauer auszugehen ist, ha
ben die Bewertungsreferenten1 des Bundes und der Länder 
in ihrer Sitzung vom 5.---6. November 1973 verneint. 

In den Prüfhallen werden die Kraftfahrzeuge im Gegensatz 
zu Kraftfahrzeugreparatur-Werkstätten nur geprüft und 
niCht repariert. ErsChütterungen, wie sie im Reparaturbe
trieb bei Montagen vorkommen können, treten deshalb 
niCht auf. Abgase haben auf die Lebensdauer eines Gebäu
des im allgemeinen keinen Einfluß. Industrie- und Wohn
gebäude sind aufgrund ihrer Bauweise und der Art der 
verwendeten Materialien gegen Abgase ausreiChend ge
sChützt, wie die Gebäude an großen Verkehrsadern bewei
sen. 

2. Wertminderung wegen Alters bei Außenanlagen 

Platzbefestigungen, auf denen der Prüfbetrieb unmittelbar 
ausgeübt wird, sind Betriebsvorridltungen. Dagegen sind 
andere Platzbefestigungen, wie Parkplätze, Zufahrten zu 
Garagen oder Wohnungen, als Außenanlagen im Einheits
wert des Grundstücks zu erfassen. 

Anträgen, für die als Außenanlagen zu bewertenden Platz
befestigungen eine kürzere Lebensdauer als in AbsChnitt 
45 Abs. 2 BewRGr vorgesChrieben zugrunde zu legen, kann 
niCht entsproChen werden. Die Wartespuren vor den Prüf
ständen. haben Parkplatzfunktion. Sie werden niCht stärker 
beanspruCht als z. B. die Bodenbefestigungen von Fabrik
höfen. 

3. Ermäßlgung des Gebäudesachwerts wegen wirtschaftlicher 
Oberalterung 

510 

Nach AbsChnitt 44 Abs. 4 BewRGr setzt eine Ermäßagi.mg 
wegen wirtsChaftliCher Oberalterung voraus, daß das Ge
bäude nicht nur für den derzeitigen Eigentümer, sondern 
auCh für einen Erwerber seine volle wirtsChaftliChe Ver
wertbarkeit verloren hat. Die Voraussetzungen liegen bei 
den Betriebsgebäuden des TUV im allgemeinen nicht vor. 
Die meisten Gebäude des TUV sind erst einige Jahre vor 

Bew-Kartei NW, 8. Erg.-Lfg. (Februar 1974) -I-

§ 88 BewG 1965 
(S 3210) 
17 



BewG 1965 
10) 

Anweisungen 

dem Hauptfeststellungszeitpunkt errichtet worden. Diese 
Gebäude sind für die vorgesehenen Aufgaben uneinge
schränkt verwendbar. Es ist deshalb nicht gerechtfertigt, 
bei den Gebäuden des TUV allgemein eine wirtschaftliche 
Oberalterung anzunehmen. 

4. Wertzahl 

510 

Es ist geltend gemacht worden, daß auf Grundstücke des 
TUV die Wertzahl SO anzuwenden sei. Die Wertzahl SO 
gilt nach§ 2 Abs. 1 A Nr. 6 der VO zu§ 90 BewG 196S nur 
für solche Grundstücke, die unmittelbar dem öffentlichen 
Verkehr mit Luftfahrzeugen, Schienenbahnen, Oberlei- e 
tungsomnibussen und Kraftomnibussen dienen. Dies trifft 
bei -Grundstücken des TUV nicht zu. 

• 



Anweisungen 

Einheitsbewertung des Grundbesitzes Im Hauptfeststellungs
zeitraum 1964; 
hier: Ermäßlgung des Grundstü<kswerts wegen ungewöhn

lldl starker Beelntrlldltlgung durch Fluglärm nach § 82 
Abs. 1 Nr. 1 BewG 

(Er!. FinMin NW vom 26. 4. 1977 - S 3204 - 2 - V A 4) 

Hinweis auf ·A 18 zu § 82 BewG. 

647 Bew-Kartei NW, II. Erg .·Lig . (Dez . 1917) -I-

§ 88 BewG 1965 
(S 3210) 
18 



Anweisungen 

Einheitsbewertung des Grundbesitzes; 
hier: Absdllag wegen Abbrudlverpflldltung ftlr ein lm Sam

wertverlabren zu bewertendes Gebäude 

. . S 3210 - 8 - V A 4 
(Erl. FmMm NW vom 9. 2. 1978 - . ) 

, S 3217 - 2 - V A 4 

Der Absmlag wegen einer Abbrumverpflimtung bei den 
nam dem· 31. Dezember 1963 errimteten und im Samwert
verfahren zu bewertenden Gebäuden ist nam Absmnitt 7 
Abs. 3 und 4 der Fortsmreibungsrimtlinien in Anlehnung 
an die Regelung für das Ertragswertverfahren zu sdiätzen. 
Im Interesse einer einheitlimen Sambehandlung ist die 
nadlstehende Absmlagstabelle aufgestellt worden. 

Die Absmläge sind darin wie bei im Jahre 1963 errimteten 
Gebäuden bemessen worden, für die der Abbruch am 1. Ja
nuar 1964 nach einer entspremenden Anzahl von Jahren zu 
erwarten war. Bei Anwendung der Tabelle ist deshalb als 
Restnutzungsdauer (Spalte 1) die Zeit vom jeweiligen Fort
smreibungs- oder Namfeststellungszeitpunkt bis zum vor
gesehenen Abbruchszeitpunkt zugrunde zu legen. 

Abschläge wegen der Notwendigkeit baldigen Abbrums 
(Abschnitt 7 Abs. 1 der Fortsmreibungsrichtlinien) I wegen 
einer Abbruchsverpflimtung in den Fällen des § 92 Abs. 4 
BewG und des §94 Abs. 3 Satz 3 BewG für nach dem 31. De
zember 1963 bezugsfertig gewordene Gebäude in den Fällen 
einer Bewertung im Sachwertverfahren: 

825 Bew-Karlei NW, 15. Erg.-Lrg. (Juni 1985) e Ersatzblatt e · - 1 -

§ 88 BewG 1965 
(S 3210) 
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aufgehoben! 
Hinweis auf Z2! 



flewG 1965 
0) 

Abbrudl 
nadl · . •.• 
Jahren 

' 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

•7 
8 
9 

10 
11 bis 15 
16 bis 20 
21 bis 25 
26 bis 30 
31 bis 35 
36 bis 40 
41 bis 45 
46 bis 49 

100 

2 

49 
32 
24 
19 
16 
13 
11 
10 
9 
8 
5 
4 
3 
2 
2 
1 
I 
1 

Anweisungen 

Ermäßigung in v. H. 
bei einer gewöhnlidlen Lebensdauer in Jahren 

80 70 60 so 40 30 20 

3 4 5 6 7 8 9 

49 49 48 48 47 47 45 
32 32 32 31 31 30 28 
24 24 23 23 22 22 20 
19 19 18 18' 17 17 15 
15 15 15 15 14 13 12 
13 13 13 12 12 11 9 • 11 11 11 10 10 9 7 
10 10 9 9 9 8 6 
9 9 8 8 7 7 5 
8 8 7 7 7 6 4 
5 s 5 4 4 3 
4 3 3 3 2 
3 2 2 2 
~ 2 2 1 
2 1 1 1 
1 I 1 

1 
1 

Ist der Absdllag wegen einer Abbrudlsverpflichtung erst-
mals bei einer späteren Fortschreibung des Einheitswerts zu 
berücksichtigen, so ist die restlidle Lebensdaue r (Spalte 1 
der Tabelle) vom Nadlfeststellungszeitpunkt bzw. von dem 
Fortsdlreibungszeitpunkt an zu bemessen, von dem an das 
betroffene Gebäude erstmals im Einheitswert erfaßt worden 
ist. 

Beispiel: 

Nadlfes tstel!ungszeitpunkt 1. Januar 1975; Fort.schre ibungs- • 
zeitpunkt 1. Januar 1980; Abbruch 1985; gewöhnliche Le
bensdauer 100 Jahre. Der Absdllag beträgt demnach 8 v. H. 

Wie in den Fällen des Ertragswertverfahrens kommt audl 
in den Fällen des Sadlwertverfahrens ein Absdllag wegen 
Abbrudlsverpflichtung nadl § 92 Abs. 4, § 94 Abs. 3 Satz 3 
BewG dann nicht in Betracht, wenn die restliche Lebensdauer 
mehr als 49 Jahre beträgt. 

825 - 2-



Anweisungen 

Einheitsbewertung des Grundbesitzes im Hauptfeststellungs
zeitraum 1964; 
hier: Bewertung von zwelgeschossigen Shedbauten 

(Er!. FinMin NW vom 1. 2. 1979 -- S 320R - 34 - V A 4) 

Hinweis auf C 44 zu § 85 BewG. 

680 Bew-Kartei NW, 12. Erg.-Lfg. (Juni 1979) -1-

§ 88 BewG 1965 
(S 3210) 
20 



Anweisungen 

Einheitsbewertung des Grundvermögens; 

Ermäßigung für Tankstellengebäude wegen wirtschaftlicher 
Überalterung (§ 88 Abs. 2 BewG); Auswirkung der neueren 
BFH-Rechtsprechung 

(Erl. FinMin NW vom 8. Juli 1982- S 3209- 2- VA 4) 

Zur Anwendung des BFH-Urteils vom 3. Juli 1981 III R 108178 (BStBl 
1981 II S. 646) weise ich auf folgendes hin: 

l. TanksteUengebäude, die vor dem 1. Januar 1964 errichtet wurden, 
sind als wirtschaftlich überaltert anzusehen. Bei der Abschlagsbe
messung ist von einer verkürzten Gesamtlebensdauer von 40 Jahren 
auszugehen. 

2. Tankstellengebäude, die nach dem 31. Dezember 1963 errichtet 
wurden, sind regelmäßig ebenfalls als wirtschaftlich überaltert anzu
sehen, wenn sie am jeweiligen Feststellungszeitpunkt älter als 12 
Jahre sind. Bei der Berechnung dieses Gebäudealters ist vom Jahr 
der Bezugsfertigkeit auszugehen. Bei Tankstellengebäuden, die seit 
ihrer ersten Bezugsfertigkeit grundlegend modernisiert wurden, 
beginnt mit dem Jahr, in dem die Modernisierung abgeschlossen 
wurde, die 12-Jahres-Frist erneut zu laufen. Als verkürzte Gesamt
lebensdauer sind im aUgemeinen 40 Jahre zugrunde zu legen. 

3. In bereits bestandskräftigen FäUen kann unter den Voraussetzungen 
"des § 22 Abs. 1 Nr. 1 BewG eine fehlerbeseitigende Wertfortschrei
bung auf den 1. Januar 1981 durchgeführt werden (§ 22Abs. 4 Nr. 2 
BewG, 1. Alternative). 

4. Die unter Nr. 2 getroffene Regelung gilt zunächst nur für die Stich
tage bis zum 1. Januar 1986. *) 

Zum Fragenkomplex der Abschlagsberechnung erfolgt noch eine 
besondere Weisung. 

· 1007 Bew-Kartei NW, 18. Erg.-Lfg. (Juli f995) • Ersatzblatt • 

§ 88 BewG 1965 
(S 3210) 
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Hinweis auf 22 zu 
§ 88 BewG! 

Überholt! Hinweis 
auf 27 zu§ 88 
BewG! 

•) Überholt! 
Hinweis auf 30, 32 
und 33 zu§ 88 
BewG! 
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Anweisungen 

Einheitsbewertung des Grundvermögens: 

Auswirkungen der neueren BFH-Rechtsprechung zur Berech
nung des Abschlags wegen einer Abbruchverpflichtung und 
des Abschlags wegen wirtschaftlicher Überalterung 

(Erl. des FM NRW vom 8. Okt. 1982- S 3210- 8 VA 4) 

I. 

Der Bundesfinanzhof hat in seinem Urteil vom 3. Juli 1981 III R 
53179 (BStBl II S. 761) die bisherigen Anweisungen zur Bemes
sung eines Abschlags wegen einer Abbruchverpflichtung bei 
den nach dem 31. Dezember 1963 erri-;:hteten und im Sachwert
verfahren zu bewertenden Gebäuden auf fremdem Grund und 
Boden nicht gebilligt. Er ist der Auffassung, daß der Abschlag 
nach dem Verhältnis des tatsächlichen Alters des Gebäudes im 
jeweiligen Feststellungszeitpunkt zu der verkürzten Gesamt
lebensdauer zu bemessen sei. Der so geschätzte Abschlag dürfe 
nicht um die fiktive Alterswertminderung für die Zeit zwi
schen dem Hauptfeststellungszeitpunkt und dem Fortschrei
bungszeitpunkt gekürzt werden. 

Zur Anwendung dieses Urteils wird bemerkt: 

1. Bei Gebäuden, die nach dem 31. Dezember 1963 errichtet 
wurden, ist der Abschlag nach § 94 Abs. 3 Satz 3 BewG wie 
folgt zu berechnen: · 

Abschlag in v. H. 
Alter im Feststellungszeitpunkt des Gebäudenormal-
-------=----=~- X 100 = 
verkürzte Gesamtlebensdauer herstellungswerts. 

Um den sich danach ergebenden Betrag ist der 
G e b ä u d e s a c h w e r t zu kürzen. 

2. Bei Gebäuden, die vor dem 1. Januar 1964 errichtet wurden, 
ist der sich nach der Berechnungsformel unter Nr. 1 erge
bende Hundertsatz des Abschlags auch weiterhin um den 
Hundertsatz der Alterswertminderung nach § 86 BewG zu. 
kürzen (vgl. BFH-Urteil vom 3.März 1972 III R 136/71, BStBl 
II S. 896). Die-Berechnungsformellautet demnach: 

Alter im Feststellungszeitpunkt Alterswert-

verkürzte Gesamtlebensdauer X 100 -;. minderung in v. H. 

= Abschlag in v. H. des Gebäudenormalherstellungswerts. 
Um den sich danach ergebenden Betrag ist der 
G e b ä u d e s a c h w e r t zu kürzen. 

3. Das Näherrücken des Abbruchzeitpunkts ist als Änderung 
der tatsächlichen Verhältnisse anzusehen. Unter den Vor
aussetzungen des § 22 Abs.1 Nr. 1 BewG ist deshalb eine 
Wertfortschreibung durchzuführen. 
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4. Die unter Nr. 1 bis 3 getroffene Regelung gilt auch in den 
Fällen der Verpflichtung zum Abbruch eines im Erbbau
recht errichteten Gebäudes (§ 92 Abs. 4 BewG) sowie der 
Notwendigkeit baldigen Abbruchs eines Gebäudes (§ 88 
Abs. 1 BewG) und der wirtschaftlichen Überalterung eines 
Gebäudes(§ 88 Abs. 2 BewG). Der Abschlag wegen der Not
wendigkeit baldigen Abbruchs setzt auch weiterhin voraus, 
daß das Gebäude innerhalb eines Zeitraums von 10 Jahren 
nach dem Feststellungszeitpunkt abzubrechen ist (Ab
schnitt 7 Abs. 1 Satz 1 der Fortschreibungs-Richtlinien in 
Verbindung mit Abschnitt 44 Abs. 7 Satz 1 BewRGr). Ab
schläge wegen wirtschaftlicher Überalterung und wegen 
einer Abbruchverpflichtung können wie bisher nebenein-
ander zu gewähren sein. · 

II. 

Bei einer Bewertung im Ertragswertverfahren ergibt sich der 
Abschlag wegen der Veq:iflichtung zum Abbruch des Gebäu
·des (§ 92 Abs. 4 § 94 Abs. 3 Satz 3 BewG) und wegen der Notwen
digkeit baldigen Abbruchs des Gebäudes (§ 82 Abs. 1 Nr. 3 
BewG) auch weiterhin aus der fortgeführten Anlage 9 der 
BewRGr. Die Höhe des Abschlags bemißt sich jedoch- abwei
chend von Abschnitt 7 Abs. 2 Sätze 3 und 4 der Fortschreibungs
Richtlinien - stets nach der Zeit vom Feststellungszeitpunkt 
bis zum Zeitpunkt des Abbruchs. 

Beispiel: 

Massivgebäude, Baujahr 1950; Abbruch des Gebäudes An
fang 1984; Feststellungszeitpunkt 1. Januar 1981. 

Der Abschlag beträgt nach der Spalte 2 der Anlage 9 der 
BewRGr 90 v. H. des Gebäudewerts. 

III. 

Abschnitt 7 der. Fortschreibungs-Richtlinien ist insoweit 
überholt. 

Zusatz: 

Der Bezugserlaß vom 9. Februar 1978 wird hiermit auf- ' 
gehob~.n.• 

Der Zeitpunkt, von dem an die entsprechenden Fälle eingege
ben werden können, wird gesondert mitgeteilt werden. 

Der vorstehende Erlaß ist im Bundesste~erblatt 1982 I S. 771 
veröffentlicht worden. 

• Der Bezugserlaß ist in 19 zu§ 88 BewG wiedergegeben! 
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Einheitsbewertung des Grundvermögens: 

Sachwertverlahren; Gebäudenormalherstellungswert über 
den tatsächlichen Gebäudeherstellungskosten 

(Er!. des FM NRW vom 31. Januar 1983- S 3208 -14- VA 4) 

Im Hinblick auf das Urteil des Bundesfinanzhofs vom 26. Juni 
1981 111 R 3179 (BStBl II S. 643) wird die Anweisung im Bezugs
erlaß vom 9. November 1973• dahin geändert, daß anstelle eines 
Abschlags nach § 88 BewG eine Ermäßigung des Raummeter
preises vorzunehmen ist, wenn nicht durch flexible Anwen
dung der Anlage 14 Teil B BewRGr eine sachgerechte Lösung 
gefunden werden kann. 

• Der Bezugserlaß ist in 16 zu§ 88 BewG wiedergegeben. 
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Einheitsbewertung des Grundvermögens: 

Ermäßigung für Tankstellengebäude wegen wirtschaftlicher 
Cberalterung und Ermäßigung für Gebäude auf fremdem 
Grund und Boden wegen einer Abbruchverpflichtung 

(Er!. des FM NRW vom 28. November 1983- S 3209-2- VA 4 I 
S3210 - 8-VA4/S3217-7-VA4) 

Hinweis auf A 21 zu§ 82 BewG. 
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Anweisungen 

Einheitsbewertung des Grundbesitzes: 

Abschlag für Großobjekte, Abschlag wegen übergroßer bebau
ter Fläche und Wertzahl im Sachwertverfahren 

(Er!. des FM NRW vom 27. 2. 1985 - S 3210 - 16 - VA 4 I S 3215 
- 4 - VA4) 

Hin weis auf C 51 zu§ 85 BewG. 
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Einheitsbewertung des Grundvermögens: 

Abschlag für Gebäude und Außenanlagen auf fremdem Grund 
und Boden wegen einer Abbruchverpflichtung 

(Erl. des FM NRW vom 28. Februar 1985- S 3210-8 - VA 4 I S 
. 3217-7/1-VA4) 

In der Praxis werden Abschläge wegen einer Abbruchver
pflichtung bei der Bewertung von Gebäuden und Außenanla
gen auf fremdem Grund und Boden auch dann beantragt, 
wenn die vertraglich vereinbarte Abbruchverpflichtung erst 
nach Ablauf der in Abschn. 41 Abs. 2 BewRGr angenommenen 
fiktiven Lebensdauer zu erfüllen ist. Der Abschlag wegen ver
traglicher Abbruchverpflichtung ist dann nach dem Verhältnis 
des tatsächlichen Alters des Gebäudes bzw. der Außenanlagen 
im Feststellungszeitpunkt zu der verkürzt~n Gesamtlebens
dauer zu bemessen. Dabei ist als Gesamtlebensdauer die vor
aussichtliche tatsächliche Lebensdauer anzusetzen. 

Beispiel: 

Feststellungszeitpunkt 
Baujahr der Wege- und Platzbefestigung 
Gewöhnliche Lebensdauer 
Ablauf der gewöhnlichen Lebensdauer 
mithin 
Abbruchverpflichtung 

Abschlagsberechnung: 

1. Januar 1981 
1967 

20Jahre 

1987 
1990 

Alter im Feststellungszeitpunkt 
1. Januar 1981 (14Jahre) _____ .:._ __ ...:...._ _ _ _ X 100 V. H. = 61 V. H. 
"Vetkürzte" Gesamtlebensdauer 
(23Jahre) 

Der Abschlag beträgt damit 61 v. H. 
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Anweisungen 

~inheitsbewertung des Grundvermögens: 

Ermäßigung des Gebäudesachwerts wegen einer Abbruchver
pflichtung oder wegen der Notwendigkeit vorzeitigen Ab
bruchs und/oder wegen wirtschaftlicher 'Überalterung, insbe
sondere Wertfortschreibungen wegen Änderung der tatsächli
chen Verhältnisse im Verhältnis zur fehlerbeseitigenden 
Wertfortschreibung · 

(Er!. des FM NRW vom 28. Februar 1985 - S 3209-2- VA 4/ S 
3210-8- V A4) 

1. Nach Nr. 3desErlassesvom 8.Juli 1982 S3209-2-V A4zur 
Anwendung des BFH-Urteils vom 3. Juli 1981 III R 108178 
(BStBl1981 II S. 646) betreffend-die Einheitsbewertung von 
Tankstellen kann zur Berücksichtigung des Abschlags we
gen wirtschaftlicher Überalterung in bereits bestandskräf
tigen Fällen unter den Voraussetzungen des§ 22 Abs. 1 Nr. 1 
BewG eine fehlerbeseitigende Wertfortschreibung auf den 
1. Januar 1981 durchgeführt werden. Nach Nr. 3 des Erlasses 
vom 8. Oktober 1982 S 3210- 8- V A 4 (BStBl1982 I S. 777) 
zur Anwendung des BFH-Urteils vom 3. Juli 1981 (a. a. 0.) 
betreffend die Berechnung des Abschlags wegen wirt
schaftlicher Überalterung oder wegen einer Abbruchver
pflichtung ist das Näherrücken des Abbruchzeitpunkts als 
Änderung der tatsächlichen Verhäl ~nisse anzusehen. 

914 

Auch die Abkürzung der gewöhnlichen Lebensdauer eines 
Gebäudes infolge wirtschaftlicher Überalterung gehört zu 
den tatsächlichen 'Verhältnissen und kann deshalb unter 
den Voraussetzungen des § 22 Abs. 1 N r. 1 BewG zu Wert
fortschreibungen nach § 22 Abs. 4 Nr.1 BewG auf den Be
ginn des Kalenderjahres führen, das der Änderung folgt. 
Die Anweisung in Nr. 3 des Erlasses vom 8. Juli 1982 betref
fend die Bewertung yon Tankstellengebäuden ist deshalb 
überholt. In bereits bestandskräftigen Fällen kann die o. a. 
BFH-Rechtsprechung nicht ausschließlich durch eine feh
lerbeseitigende Wertfortschreibung frühestens auf den 
1. Januar 1981 unter 'den Voraussetzungen des § 22 Abs. 1 
Nr. 1 BewG berücksichtigt werden. 

Wird auf einen Feststellungszeitpunkt vor dem 1. Januar 
1981 eine Wertfortschreibung wegen Änderung der tatsäch
lichen Verhältnisse unter Gewährung einer Ermäßigung 
des Gebäudesachwerts wegen einer Abbruchverpflichtung 
oder wegen wirtschaftlicher Überalterung durchgeführt, 
können allerdings auf diesen Stichtag nicht gleichzeitig 
Fehler der vorangegangenen Feststellung beseitigt werden 
(vgl. Erlaß vom 27. April 1982 S 3106 - 52 - V A 4). In. 
derartigen Fällen kann deshalb nur die zwischen dem Fest
stellungszeitpunkt des rechtskräftigen Einheitswertbe-
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scheids und dem später möglichen Feststellungszeitpunkt 
(vor dem 1. Januar 1981) eingetretene Wertabweichung 
(Unterschied zwischen derErmäßigungnach den Verhält
nissen am Feststellungszeitpunkt der anstehenden Feststel
lung und der unterbliebenen Ermäßigung am Feststel
lungszeitpunkt des rechtskräftigen Einheitswertbescheids) 
berücksichtigt werden. Der Abschlag ist in diesen Fällen 
persont;!ll zu berechnen und im Eingabebogen unter KZ 72 
anzuweisen. 

2. Im Hinblick darauf, daß die Einheitswerte auf den 1. Januar 
1964 erst zum 1. Januar 1974 steuerlich wirksam geworden 
sind, bestehen keine Bedenken, Tankstellengebäude, die 

· vor dem 1. Januar 1964 errichtet worden sind, als wirtschaft
lich überaltert anzusehen. 

\ 
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Anweisungen 

Einheitsbewertung des Grundvermögens: 

Zusammentreffen von Abschlägen wegen wirtschaftlicher 
Überalterung und der Notwendigkeit vorzeitigen Abbruchs 

(Erl. des FM NRW vom 5. März 1985- S 3210-2- V A,4) 

1. Liegen die Voraussetzungen für einen Abschlag wegen 
wirtschaftlicher Überalterung und wegen einer Abbruch
verpflichtung gleichzeitig vor, so sind nach den bisherigen 
Anweisungen beide Abschläge nebeneinander zu gewäh
ren. In den dazu schon bisher gebildeten Beispielen kommt 
zum Ausdruck, daß dieser Grundsatz nur gilt, wenn die 
Restlebensdauer auf Grund der Abbruchverpflichtung 
kürzer ist als die Restlebensdauer auf Grund der wirtschaft
lichen Überalterung. 

833 

Beispiel: 

Ein Gebäude, das 1965 errichtet worden ist und eine ge
wöhnliche Lebensdauer von 40 Jahren hat, soll im Jahre 
1989 abgebrochen werden. Wegen wirtschaftlicher Überal
terung beträgt die technische Lebensdauer im Feststel
lungszeitpunkt 1. Januar 1984 nur noch 10 Jahre. Der Ge
bäudenormalherstellungswert wurde vom Finanzamt mit 
400 000 DM ermittelt. 

Folgende Abschläge sind bei der Berechnung des Einheits-· 
wertsauf den 1. Januar 1984 zu berücksichtigen. 

Ermäßigung wegen wirtschaftlicher Überalterung 
Alter im Feststellungszeitpunkt (19 Jahre) 

Verkürzte Gesamtlebensdauer (29 Jahre) 
= .66 V . H. 

Höhe des Abschlags (66 v. H. von 400 000 DM) = 264 000 DM 

Wertminderung wegen der Notwendi.gkeit vorzeitigen Ab
bruchs 

Restlebensdauer auf Grund der wirt
schaftlichen Überalterung (10 Jahre) 
-tatsächliche Restlebensdauer (5 Jahre) 

Restlebensdauer auf Grund wirtschaft
licher Überalterung (10 Jahre) 

X 100 = 50 V. H. 

Höhe des Abschlags 

·50 v. H. von dem um die Ermäßigung wegen 
wirtschaftlicher Überalterung geminderten 

Gebäudewert (136 000 DM) 

Gebäudewert nach Berücksichtigung 
der Abschläge 

Bew-Kartei NW, 15. Erg.-Lfg. (Juni 1985) 
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2. Ist die Abbruchverpflichtung erst na,ch Ablauf der ver
kürzten Gesamtlebensdauer wegen wirtschaftlicher 
Überalterung zu erfüllen , wirkt sich die Abbruchver
pflichtung nicht wer tmindernd auf das Gebäude aus. Bei 
der -Ermittlung des Einheitswerts ist somit lediglich der 
Abschlag wegen wirtschaftlicher Überalterung zu be-

rücksichtigen. 
3. Endet die verkürzte Gesamtlebensdauer wegen wirt-

. schaftlicher Überalterung in dem Zeitpunkt, für den die 
Abbruchverpflichtung vertraglich vorgesehen ist, 
könnte ein Erwerber neben der Kürzung des Gebäude-· 
werts wegen wir tschaftlicher Überalterung keine zu
sätzliche Ermäßigung wegen einer Abbruchverpflich
tung erreichen. Bei der Ermittlung des Einheitswerts ist 
somit nur ein einheitlicher Abschlagsatz zugrunde zu 
legen, der sich nach dem Verhältnis des Gebäudealters 
im Feststellungszeitpunkt zur verkürzten Gesamtle- . 
bensdauer bestimmt. 

833 
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Einheitsbewertung des Grundvermögens: 

Abschlag wegen Abbr uchverpflichtung bei Musterhäusern der 
Fertig bauindustrie 

(Er I. des FM NRW vom 10. Dezember 1985 -. S 3190 - 46 -
V A4) 

Bei der Bewertung von Musterhäusern der Fertigbauindustrie 
auf fremdem Grund und Boden und bei im Erbbaurecht 
errichteten Musterhäusern ist nur dann ein Abschlag nach§ 94 
Abs. 3 bzw. § 92 Abs. 4 BewG zu gewähren, wenn die Verpflich
tung zum Abbruch eindeutig und unbedingt besteht. Eine sol
che Verpflichtung kann sich entweder aus den Verträgen zwi
schen dem Grundstückseigentümer und der Ausstellungsge
sellschaft oder aus den Verträgen zwischen der Ausstellungs
gesellschaft und den Fertighausherstellern ergeben. Die Höhe 
des Abschlags bestimmt sich nach folgender Formel: 

Alter im Feststellungszeitpunkt 
Abschlag = verkürzte Gesamtlebensdauer X 100 

Bei der Bemessung des Abschlags ist der Umstand, daß Bau
teile der Häuser nach Abbruch ggf. noch verwendet werden 
können, nicht zu berücksichtigen. Als verkürzte Gesamtle
bensdauer ist die vertraglich vereinbarte Aufstellungszeit 
zugrunde zu legen. Die Frage, ob neben dem Abschlag wegen 
Abbruchverpflichtung ein zusätzlicher Abschlag wegen wirt
schaftlicher Überalterung in Betracht kommt, kann nur im 
Einzelfall entschieden werden. 

Werden die Musterhäuser von den Fertighausfirmen während 
der vereinbarten Ausstellungszeit durch neue Haustypen 
ersetzt, ohne daß die Firmen dazu verpflichtet sind, führt die
ser Umstand bei der Berechnung des Abschlags wegen 
Abbruchverpflichtung nicht zu einer Minderung der verkürz
ten Gesamtlebensdauer. 
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Anweisungen 

Einheitsbewertung des Grundbesitzes; 
Ermäßigung für Tankstellengebäude wegen wirtschaftlicher 
Überalterung (§ 88 Abs. 2 BewG) 

Im wesentlichen gleichlautend! 

Rdvfg. OFD Düsseldorf vom 30. Januar 1987- S 3210- 2- St 21 H 
Rdvfg. OFD Köln vom 16. Januar 1987- S 3210- 3- St 211 
Rdvfg. OFD Münster vom 16. Januar 1987- S 3210- 53- St 21-33 

Der Bundesminister der Finanzen hat dem Mineralölwirtschaftsverband 
e. V. in Harnburg mit Schreiben vom 18. 12. 1986 IV C 3 - S 3210-
6/86 das Folgende mitgeteilt: 

"Die Vertreter der obersten Finanzbehörden der Länder haben 
beschlossen, die bis zum l. Januar 1986 geltende Regelung, nach 
der bei Tankstellengebäuden, die am jeweiligen Feststellungszeit
punkt älter als 12 Jahr sind, allgemein ein Abschlag wegen wirt
schaftlicher Überalterung nach § 88 BewG zu berücksichtigen ist, 
bis zum l. Januar 1987 (einschließlich) zu verlängern." 

Ich bitte um Kenntnisnahme und Beachtung. 
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Einheitsbewertung des Grundvermögens: 
Ermäßigung für Tankstellengebäude auf fremdem Grund und 
Boden wegen einer Abbruchverpflichtung 

(Erl. des FM NRW vom 1. Dezember 1987- S 3217 -7/1 -VA 
4) 

Hinweis auf 20 zu§ 94 BewG. 
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Einheitsbewertung des Grundvermögens; 
Abschlagsregelung wegen wirtschaftlicher Überalterung von 
Tankstellengebäuden (§ 88 BewG) 

Im wesentlichen gleichlautend! 

Rdvfg. OFD Düsseldorf vom 19. Juli 1989- S 3210- 2- St 21 H 
Rdvfg. OFD Köln vom 30. Mai 1989- S 3210-3- St 211 
Rdvfg. OFD Münster vom 12. April 1989- S 3210- 53- St 21-33 

Der Bundesminister der Finanzen hat dem Mineralölwirtschaftsverband 
e. V. in Harnburg mit Schreiben vom 13. 3. 1989- IV C 3- S 3210-
1189 das Folgende mitgeteilt: 

"Aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung haben sich die obersten 
Finanzbehörden der Länder dafür ausgesprochen, der von Ihnen vor
geschlagenen Abschlagsregelung wegen wirtschaftlicher Überalterung 
von Tankstellengebäuden dem Grunde nach zuzustimmen. Dabei gehen 
sie davon aus, daß die mit dieser Abschlagsregelung angestrebte Ver
waltungsvereinfachung gewährleistet wird, weil von der Möglichkeit 
des Einzelnachweises künftig nur in Ausnahmefällen (z. 8. Nachweis 
anhand von Stillegungsplänen oder konkretisierten Umbauplänen des 
betreffenden Mineralölkonzems) Gebrauch gemacht wird. 

Die Neuregelung stellt sich danach wie folgt dar: 

Für typische Tankstellengebäude, die am jeweiligen Feststellungszeit
punkt älter als 12 Jahre sind, ist ein Abschlag .wegen wirtschaftlicher 
Überalteru!lg (§ 88 Abs. 2 des Bewertungsgesetzes) zu gewähren, wenn 
sich für die wirtschaftliche Einheit des Tankstellengrundstücks nach 
der folgenden Tabelle eine Summe von weniger als 80 Punkten ergibt. 

Punktetabelle 

Gebäudeklasse 8.1 der Gebäudeklasse 8.2 der Gebäudeklasse 8.812 der 
Anlage 15 zu Abschn. 38 Anlage 15 zu Abschn. 38 Anlage 15 zu Abschn. 38 
BewRGr - Tankwärter- BewRGr - Wagenwasch- BewRGr - Überdachun-
räume (einschl. und Wagenpflegeräume, gen mit eigenen Stützen 
Waschräume, Toiletten, Werkstattr'.iurne, in Stahl- oder Stahlbeton-
Personalwohnräume) - Lagerräume - konstruktion -

cbm Pkt. cbm Pkt. qm Pkt. 
bis 75 15 bis 80 15 bis 150 15 
über .75 bis 150 20 über 80 bis 160 ~0 über 150 bis 200 20 
über 150 bis 225 25 über 160 bis 240 25 über 200 bis 250 25 
über 225 bis 300 30 über 240 bis 320 30 über 250 bis 300 30 
über 300 bis 375 35 über 320 bis 400 35 über 300 bis 350 35 
über 375 40 über 400 bis 480 40 über 350 bis 400 40 

über 480 bis 560 45 über 400 bis 500 45 
über 560 bis 640 50 über 500 50 
über 640 60 
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Beispiel: 

Eine Tankstelle, die 1970 errichtet wurde, verfügt über Tankwärterräu
me in der Größe von 60 cbm, über eine Pflegehalle in der· Größe von 
200 cbm und über eine Tankstellenüberdachung in der Größe von 
180qm. 

Aus der o. a. Punktetabelle ergeben sich für die Gebäudeklasse 8.1 
15 Punkte, für die Gebäudeklasse 8.2 25 Punkte und für die Gebäude-

. klasse 8.812 20 Punkte. Da die Summe der Punkte (60) unter 80 liegt, 
-ist das Tankstellengrundstück im Feststellungszeitpunkt 1. 1. 1989 als 
wirtschaftlich überaltert anzusehen. 

Die Abschlagsregelung nach der o. a. Punktetabelle gilt nur für solche 
Tankstellengrundstücke, die alle drei Gebäudeklassen (8. 1, 8.2 und 
8.812 der Anlage 15 zu Abschn. 38 BewRGr) aufweisen und zu deren 
wirtschaftlicher Einheit keine weiteren Gebäude oder Gebäudeteile 
gehören (typische Tankstellengrundstück~). Ist die Tankstellenüber
dachung wegen der überdachten Fläche als Betriebsvorrichtung zu 
bewerten, so ist sie für die Frage, ob ein typisches Tankstellengrund
stück vorliegt, auch dann als Überdachung im Sinne der Gebäudeklasse 
8.812 anzusehen, wenn die überdachte Fläche mindestens 36 qm beträgt. 

Nicht in die Abschlagsregelung einbezogen werden insbesondere Tank
stellen auf Grundstücken von cash-und-carry-Märkten, in Gebäude
komplexe und Parkhäuser integrierte Tankstellen sowie Tankstellen auf 
-Garagenhöfen, . · 

Bei Tankstellengrundstücken, die seit ihrer ersten Bezugsfertigkeit 
durchgreifend erneuert oder verbessert worden sind, beginnt die 12-Jah
res-Frist für alle Gebäude und Außenanlagen auf dem Tankstellengrund
stück mit dem Jahr, in dem die Modernisierung abgeschlossen wurde, 
neu zu laufen. Eine durchgreifende Erneuerung oder Verbesserung liegt 
vor, 

wenn ein oder alle Gebäude bzw. die Überdachung grundlegend 
modernisiert wurden oder 

- wenn auf dem Tankstellengrundstück Ausbauten und Erweiterungen • 
erfolgt sind. 

Ausbauten, Erweiterungen und Modernisierungen allein von Betriebs
vorrichtungen haben auf die Bewertung von Gebäuden keinen Einfluß. 

Der Abschlag wegen wirtschaftlicher Überalterung berechnet sich bei 
Tankstellengebäuden, die vor dem 1. Januar 1964 errichtet worden 
sind, nach folgender Formel: 

Ab hl . H Alter im Feststellungszeitpunkt ·/. Alterswert-sc ag m v. . = - -
verkürzte Gesamtlebensdauer rninderung 

- 2 -



Anweisungen 

Bei Tankstellen, die nacli dem 31. Dezember 1963 errichtet worden 
sind, berechnet sich der Abschlag wie folgt: 

Abschlag in v. H. = Alter im Feststellungszeitpunkt 
verkürzte Gesamtlebensdauer. 

Als verkürzte Gesamtlebensdauer kann im Regelfall ein Zeitraum von 
40 Jahren zugrunde gelegt werden. Bei Gebäuden und Gebäudeteilen 
unterschiedlichen Alters ist ein Abschlag jeweils gesondert zu berech
nen. 

Den Eigentümern von Tankstellengebäuden bleibt es unbenommen, 
abweichend von der oben dargestellten Abschlagsregelung in beson
ders gelagerten Einzelfällen eine Errnäßigung wegen wirtschaftlicher 
Überalterung z. B. unter Hinweis auf den Stillegungsplan oder konkre
tisierte Umbaupläne des betreffenden Mineralölkonzerns geltend zu 
machen. 

Die bis zum I. L 1987 geltende Fassung, nach der bei Tankstellenge
bäuden, die am jeweiligen Feststellungsstichtag älter als 12 Jahre sind, 
allgemein ein Abschlag wegen wirtschaftlicher Überalterung nach § 88 
des Bewertungsgesetzes zu berücksichtigen ist, kann für den Feststel
lungszeitpunkt I . I. 1988 weiter angewendet werden. Für Feststellungs
stichtage ab dem I . I. 1989 gilt die o. a. Abschlagsregelung. Soweit 
aufgrundder bis zum I. 1. 1988 geltenden Regelung Abschläge wegen 
wirtschaftlicher Überalterung gewährt wurden, ist ab dem 1. 1. 1989 zu 
prüfen, ob diese Abschläge nach der Neuregelung weiterhin beibehal
ten werden können. Die Finanzämter werden daher die betreffenden 
Steuerpflichtigen unter Zusendung einer Feststellungserklärung auffor
dern, die für die Anwendung der neuen Abschlagsregelung erforderli
chen Angaben mitzuteilen. 

Die vorstehende Regelung gilt für Stichtage bis zum I. 1. 1992 (ein
schließlich), längstens jedoch bis zu einem neuen Hauptfeststellungs
zeitpunkt." 

Gleichlautender Zusatz der OFD'en: 

Für den Feststellungszeitpunkt 1. I. 1988 ist noch die bisherige Rege
lung anzuwenden. Die neue Regelung gilt vom Feststellungszeitpunkt 
1. 1. 1989 an. 
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Anweisungen 

Einheitsbewertung des Grundvennögens: 

Abschlagsregelung wegen wirtschaftlicher Überalterung von 
Tankstellengebäuden (§ 88 BewG) 

(Er!. FM NRW vom 26. Septe.mber 1994- S 3209- 2- VA 4) 

Mit Erlaß vom 22. 3. 1989 S 3209- 2- VA 4 ist die Abschlagsrege
lung wegen wirtschaftlicher Überalterung von Tankstellengebäuden auf 
Stichtage bis zum 1. 1. 1992 einschließlich verlängert worden*). Diese 
Abschlagsregelung kann nicht überden Stichtag 1. 1. 1992 hinaus ange
wandt werden. 

Auch wenn sich in Zukunft die Zahl der Tankstellen weiter verringern 
wird, ist anzunehmen, daß der tiefgreifende Strukturwandel, der sich 
u. a. in Veränderung der Bauweise der Tankstellengebäude dokumen
tierte, abgeschlossen und der daran anschließende Bereinigungsprozeß 
in einen Konzentrationsprozeß übergegangen ist. Die heute auf dem 
deutschen Tankstellenmarkt vorhandenen Tankstellengebäude können, 
auch wenn sie am Stichtag älter als 12 Jahre sind, nicht mehr allgemein 
als wirtschaftlich überaltert angesehen werden. 

Soweitaufgrund der bisherigen Regelung Abschläge wegen wirtschaft
licher Überalterung gewährt wurden, sind diese Abschläge für Stich
tage ab dem 1. 1. 1993 nicht mehr zu berücksichtigen, es sei denn, daß 
im Einzelfall aufgrund entsprechender Nachweise eine wirtschaftliche 
Überalterung angenommen werden kann. Bedingt durch den Fortfall 
der Abschläge ist zu prüfen, ob für die betroffenen Tankstellengrund
stücke eine Wertfortschreibung wegen Änderung der tatsächlichen Ver
hältnisse ab dem 1. 1. 1993 in Betracht kommt. Bei den noch vorhan
denen älteren Tankstellengrundstücken kann angenommen werden, daß 
sie sich auch künftig auf dem Tankstellenmarkt behaupten werden; 
insoweit haben sich bei diesen Grundstücken die tatsächlichen Verhält
nisse geändert. 

Den Eigentümern von Tankstellengebäuden bleibt es unbenommen, im 
Einzelfali eine Ermäßigung wegen wirtschaftlicher Überalterung z. B. 
unter Hinweis auf einen Stillegungsplan oder "auf Umbaupläne des 
betreffenden Mineralölkonzerns geltend zu machen. 

*) Hinweis auf 32 zu § 88 BewG! 
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Anweisungen 

Einheitsbewertung des Grundvennögens sowie des . 
Betriebsvermögens und Vennögensteuer: 

Berücksichtigung von Bodenverunreinigungen 

. (Er!. FM NRW vom 18. April 1995 - S 3204·- 24- VA 4) 

Hinweis auf 5 zu § 84 BewG. 
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Anweisungen 

Hauptfeststellung der Einheitswerte filr Betriebsgrundstü<ke 
der Deutschen Bundesbahn auf den 1. 1. 1964; 

hier: Ermäßigung wegen übermäßiger Raumhöhe 

Vgl. 

Rdvfg. OFD Düsseldorf vom 28. Mai 1973- S3015A- St211 

Rdvfg. OFD Köln vom 4. Juni 1973- S 3015- 1 - St 211 

Rdvfg. OFD Münster vom 22. Mai 1973- S 3015- 1-St 21 
-33 

Auszug aus dem Erlaß des Hessisdlen Ministers der Finanzen 
vom 24. April 1973 - S 3015 A - 1 - II B 42- an die Ober
finanzdirektion Frankfurt/Main. 

Nadl § 88 BewG i. V. mit Absdln. 44 Abs. 11 und 12 BewRGr 
ist eine Ermäßigung des Gebäudesamwerts wegen übermäßi
ger Raumhöhe vorgesehen. Sofern daher im Einzelfall bei den 
Gebäuden der Deutsdien Bundesbahn, auf die die BewR DB 
anzuwenden sind, eine übermäßige Raumhöhe in diesem 
Sinne vorliegt, ist ein Absdllag nadl § 88 BewG zulässig, der 
nadl den klaren Weisungen des Absdmitts 44 Abs. 11 S. 2 
und Abs. 12 zu beredlnen ist. 

In der Anlage 3 der BewR DB sind sowohl Gebäudeklassen 
mit festen Raummeterpreisen je nadl. Gesdloßhöhe, als audl. 
Gebäudeklassen mit Rahmenpreisen aufgeführt. In Fällen der 
übermäßigen Raumhöhe ist bei der Bewertung folgendes zu 
beadlten: 

1. Bei Gebäudeklassen mit Rahmensätzen: 

Da die Rahmensätze von Gebäudeklassen der Anlage 3 
BewR DB aus der Anlage 14 Teil A BewRGr abgeleitet 
worden sind, muß aus Gründen der Gleidlmäßigkeit der 
Bewertung für diese Gebäudeklassen audl die Weisung 
in Abs. 4 der Vorbemerkung zu Anlage 14 Teil A BewRGr 
gelten (Hinweis auf Tz 1.11 BewR DB); d. h. innerhalb des 
Rahmenpreises ist ein niedrigerer Raummeterpreis an
zusetzen, so daß der Raummeterpreis der reduzierten Hö
hen höher ist als der nadl den tatsädllidlen Verhältnissen. 

2. Bei Gebäudeklassen mit festen Raummeterpreisen 

Soweit die Anlage 3 BewR DB für Gebäudeklassen feste, 
auf bestimmte Höhen (die unterste Grenze liegt bei 4 m) 
abgestellte Sätze enthält, ist bei der Beredlnung des Ab
sdllags wegen übermäßiger Höhe der letzte Satz in Ab
schnitt 44 Abs. 12 BewRGr zu beadlten. Danadl kann sidl. 
bei der angenommenen reduzierten Höhe 

NID 111 Bew-Karte! NW, 8. Erg.-Lfg. (Februar 1974) -1 -
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a) die Gebäudeklasse oder 

b) innerhalb der Gebäudeklasse der Raummeterpreis än-
dern. 

Das bedeutet in diesen Fällen, daß der Raummeterpreis 
bei reduzierten Höhen nie gleidl oder niedriger sein kann 
als der Raummeterpreis bei der tatsächlidlen Höhe. 

3. Wohn- und Dienstgebäude der DB 

Eine übermäßige Raumhöhe kann nur bei Höhen über 
4 Meter angenommen werden (§ 88 BewG i. V. mit Ab
sdlnitt 44 Abs. 11 und 12 BewRGr). Für Dienst- und Wohn
gebäude der DB kann entspredlend der ländereinheitlidlen 
Regelung bei Hotelgrundstü<ken davon ausgegangen wer
den, daß eine Höhe von 3,50 m nodl als üblidl anzusehen 
ist. 

Ublldle Höhe bei bestimmten Gebäudeklassen 

1. Eingangshallen v·on Bahnhöfen - Gebäudeklasse 1 BewR 
DB 

Bei der Entsdleidung über die Festsetzung der Raumhöhe 
für die Ermittlung des Absdllags wegen übermäßiger Höhe 
ist jeweils auf den Einzelfall abzustellen. 

Grundsätzlich kommt ein Absdllag in Betradlt bei: 

a) Altbauten mit Tonnengewölben (Halle bis zur Höhe 
der Auflage der Tonne) 

b) Altbauten, bei denen Staubde<k~n oder Blenden als ab
gehängte De<ken eingesetzt sind; In diesen Fällen 
kommt klar zum Ausdru<k, daß wertloser Raum still
gelegt werden solle. Die neue Raumhöhe' ist für die 
Bildung des Absdllags maßgebend. 

, Bei der Bewertung von Nadlkriegsbauten und Neu-

• 

bauten ist zu berü<ksichtigen, daß einige Eingangshal- • 
Jen nadl alten Plänen erridltet wurden oder daß nodl 
stehende Ruinenteile Maßstab für den W iederaufbau 
waren. In diesen Fällen kommt insbesondere dann ein 
Absdllag in Betradlt, wenn die Bedeutung des Bahn-
hofs, gemessen an der Besudlerzahl merklidl zurü<k
gegangen ist. 
Die neueren Eingangshallen werden der städtisdlen 
Planung angepaßt. Bei der Bewertung dieser neueren 
Hallen sind die Argumente der Deutsdlen Bundesbahn 
nicht so ohne weiteres von der Hand zu weisen, die 
Eingangshallen. hätten im Hauptfeststellungszeitraum 
nidlt mehr so stark die Funktion der Repräsentation 

NfD117 -2-



Anweisungen 

wie zu Anfang dieses Jahrhunderts und die finanzielle 
Situation der DB zwinge sie dazu, bei Errichtung sol
cher modernen Zweckbauten dem wirtschaftlichen Den
ken (bei großer Höhe erhebliche Heizkosten etc.) den 
Vorzug zu geben. 

Die Höhen neuer Eingangshallen können somit in 
Zweifelsfällen als Maßstab für die übliche Höhe her
angezogen werden. 

2. Güterschuppen und Güterhallen - Gebäudeklasse 3 BewR 
DB 

a) Gütersdmppen und Güterhallen, die nicht mehr ge
nutzt werden und somit dem Verfall preisgegeben sind, 
sind bei der Bewertung auszuscheiden. 

b) Werden Güterschuppen und Güterhallen zu anderen 
Zwecken genutzt, so kommt Abschn. 44 Abs. llf BewR 
Gr zur Anwendung. 

c) Der Rückgang der Lagerung von Gütern in Güterschup
pen und -hallen und die Rückläufigkeit des Stückgut
verkehrs führen dazu, daß oft die Stapelung von Gü
tern entfällt. Daneben können die Gabelstapler der DB 
nur bis zu einer Höhe von 4 m ausgefahren werden. 
Die Güter werden heute hauptsächlich auf Gestellen 
aus Stahlrohrrahmen gelagert. Ob bei 4er Bewertung 
dieser Objekte von einer Höhe von 4 bis 5 Metern 
ausgegangen werden kann, ist im Einzelfall zu ent
scheiden. 

3. Lokschuppen - Gebäudeklasse 7 BewR DB 

a) Durch die Unterbringung von normalen E-Loks in ehe
malig!!n Dampflokschuppen ergeben sich lediglich Aus
wirkungen beim Dachraum, weil für Dampfloks wegen 
der Förderung des Rauchabzugs ein hochgezogenes 
Rauchfangdach erforderlich war, das bei der Unterstel
lung von E-Loks nicht gebraucht wird. Es bestehen da
her keine Bedenken, in diesen Fällen für das Dachge
schoß nur den umbauten Raum eines Flachdachs (Nor
malbau) anzusetzen. 

b) Die Nutzung der ehemaligen Dampflokschuppen durch 
Unterstellung von Dieselloks, Schienenbussen und Om
~ibussen stellt einen Fall der Strukturänderung dar. 
Hier findet Abschn. 44 Abs. llf BewRGr Anwendung. 
Zusätzlich kann eine Reduzierung der Dachhöhe wie 
unter a) gewährt werden. 

NfD 117 Bew-Kartei NW, 8. Erg.-Lfg. (Februar 1974} ...:.a-
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c) Werden ehemalige Dampfloksdmppen als Werkstätten 
genutzt, so kommt neben dem Absdm. 44 Abs. llf 
BewRGr auch eine Reduzierung der Dachhöhe wie zu 
a) zum Zuge. 

Soweit bei redlteckigen Lokschuppen - Gebäudeklas
se 4 BewR DB - eine vergleidlbare Lage entstanden 
ist wie bei Ringloksdluppen- Gebäudeklasse ?'BewR 
DB - gelten die vorstehenden Ausführungen entspre
dlend. 

Soweit von der Deutschen Bundesbahn .offensichtlich fehler-
hafte" Eingabewertbogen abgegeben worden sind, sollte el;'- A 
w~rtet werden können, daß diese nidlt durch fehlerbeseiti- -
gende Fortschreibungen, sondern durch beridltigte Eingabe
werthagen mit Erklärung der Zustimmung nadl § 94 Abs. 1 
Nr. 2 letzter Halbsatz AO dureil die Bundesbahn bereinigt 
werden. 

NID 117 -4 - ' 

e 



Anweisungen · 

Einheitsbewertung des Grundvermögens und Einheitsbewer
tung des Betriebsvermö~ens: 

Ermäßigung für Tankstellengebäude auf fremdem Grund und 
Boden wegen einer Abbruchverpflichtung sowie Rückstellun-
gen für Abbruchkosten · 

(Er I. des FM NRW vom 22. Februar 1985- S 3217 -7/1-VA 4 I 
S3232-54 - V A4) . 

In der Praxis sind im Zusammenhang mit auf fremdem Grund 
und Boden errichteten Tankstellen Pachtverträge bekannt 
geworden, in denen eine unverhältnismäßig kurze Pachtdauer 
vereinbart worden ist und die nach Ablauf auf Grund verein
barter Optionen einseitig durch den Pächter (Mineralölfirma) 
verlängert werden können. Darin wird zwar noch kein Miß
brauch von Gestaltungsmöglichkeiten im Sinne des§ 42 AO zu 
sehen sein. Bei wirtschaftlicher Betrachtungsweise ist jedoch 
davon auszugehen, daß in diesen Fällen die dem Pächter (Mine
ralÖlfirma) eingeräumten Optionen von ihm regelmäßig auch 
ausgeübt werden. Während der andernfalls nur kurzen Pacht
dauer würde sich eine-Amortisation der für die Errichtung der 

· Tankstelle aufgewendeten Baukosten nicht erreichen lassen. 

Bei der Bemessung des Abschlags wegen Abbruchverpflich
tung nach§ 94 Abs. 3 Satz 3 BewG ist deshalb in diesen Sonder
fällen ein Zeitraum zugrunde zu legen, der neben der verein
barten Pachtdauer auch.die durch die Inanspruchnahme der 
vertraglich vorgesehenen Optionen zu erwartenden Pachtver
längerungen umfaßt. Dieser Zeitraum ist auch für die Abzin
sung der künftigen Abbruchkosten maßgebend . 

.. 
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RechtspredtUng 

1. Voraussetzungen für die Ermäßigung des Gebäudesach
werts wegen wirtschaftlicher Überalterung von Tankstel
lengebäuden 

Zu den Voraussetzungen für eine Ermäßigung des Gebäu
desachwerts wegen wirtschaftlicher Überalterung bei 
Tankstellengebäuden. 

BFH vom 3. Juli 1981 III R 108178 
(BStBl1981 II S. 646) 

2. Eigengrundstücke und Erbbaurecht am Nachbargrund
stück zwei selbständige wirtschaftliche Einheiten. Ab
schläge für Großobjekte und für Gebäude mit übergroßen 
Stücken sind aber auf das ganze Gebäude zu beziehen 

1. Ein Grundstück und das an einem Nachbargrundstück 
bestehende Erbbaurecht sind zwei selbständige wirt
schaftliche Einheiten, auch wenn Grundstück -und Erb
baurecht demselben Steuerpflichtigen gehören . 

2.- Werden beide Grundstücke mit einer einheitlichen La
gerhalle bebaut, so ist bei Abschlägen für Großobjekte 
und wegen übergroßer bebauter Fläche auf die Halle als 
Ganzes und nicht auf die gegenständliche Begrenzung 
der wirtschaftlichen Einheiten abzustellen. 

BFH vom 22. Apri11982 III R 101178 
(BStB11982 II S. 580) 

3. Berücksichtigung einer Abbruchverpflichtung bei Bewer~. 
tung eines Erbbaurechts 

1. Hat sich ein Erbbauberechtigter unbedingt verpflichtet, 
nach Ablauf des Erbbaurechts nach Wahl des Erbbau
verpflichteten entweder die Gebäude entschädigungslos 
unter Einebnung des Grundstücks abzubrechen oder sie 
entschädigungslos dem Erbbauverpflichteten oder 
einem von ihm benannten Dritten zu überlassen, so ist 
nur die Abbruchsverpflichtung zu berücksichtigen. 

2. Der Abschlag wegen der Abbruchsverpflichtung hat 
nur dann zu unterbleiben,- wenn in bezug auf den 
Bewertungsgegenstand im Feststellungszeitpunkt kon
kret voraussehbar ist, daß es trotz der Abbruchsver
pflichtung nicht zum Abbruch kommen wird. 

BFH vom 26. Februar 1986 II R 217/82 
(BStBI1986 II S. 449) 
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Hauptfeststellung der Einheitswerte des Grundvermögens 
auf den I. Januar 1964; 

hier: Sachwertverfahren, pauschale Bewertung der Außen
anlagen (Absdmitt 45 Abs. 2 Satz 3 BewRGr) 

(Erl. FinMin NW vom 21. Septemb!'!r 1967- S 3211- 1 -V 1) 

Nach Abschnitt 45 Abs. 2 Satz 3 BewRGr genügt es in vielen 
Fällen, als Wert der Außenanlagen 2 bis 8 v. H. des gesamten 
Gebäudewerts (§§ 85 bis 88 BewG) anzusetzen. Bei der Be
rechnung des Zuschlags des Werts der Außenanlagen ist der 
Vomhundertsatz auf einen Gebäudewert anzuwenden, der um 
einen etwaigen Zuschlag wegen nachhaltiger entgeltlicher 
Nutzung zu Reklamezwecken gekürzt ist. Das maschinelle 
Programm für Errec:hnung der Einheitswerte ist entsprechend 
aufgestellt worden. In den Fällen, die in herkömmlicher 
Weise bearbeitet werden müssen, ist entsprechend zu ver
fahren. 

81 Bew-Kartei NW, 1. Erg-Lfg (Mai 1968) -1-
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Hauptfeststellung der Einheitswerte des Grundvermögens 
und der Betriebsgrundstü<ke auf den 1. Januar 1964; 

hier: Berü<ksichtigung von Bergschäden und Bergschadens· 
gefahren 

Im wesentlichen gleichlautend 
s 3204 

Rdvfg. OFD Düsseldorf vom 25. Juni 1968 S 
3210

A- St 211 

Rdvfg. OFD Köln vom 9. Juli 1968 - S 3204 - 2 - St 211 

Rdvfg. OFD Münster vom 9. Juli 1968 - S 3204 - 19 ..,... 
St 21-33 

Hinweis auf A 4 zu § 82 BewG 1965 

229 Bew·Kartei NW, 2. Erg·Lfg (Nove.mber 1968) -I-

• 

§ 89 BewG 1965 
(S 3211} 

2 



Anweisungen 

Einheitsbewertung des Grundbesitzes der Tedmisdlen Uber
wadlungs-Verelne (TUV) auf den 1. Januar 1964; 

hier: Ermäßigung des Gebäudesamwerts und Wertzahl 

(Erl. FinMin NW vom 20. Dezember 1973- S 3210- 9-
VC 1) 

Hinweis auf 17 zu § 88 BewG 1965. 

511 Bew-Kartei NW, 8. Erg.-Lfg. (Februar 1974) -1-
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Hauptfeststellung der Einheitswerte des Grundbesitzes auf 
den l. Januar 1964; 

hier: Einzelfragen zur Bewertung der bebauten Grundstodte 
im Samwertverfahren 

s 3208-27- vc 1 
(Erl. FinMin NW v. 19. Dezember 1973- S 

3208 
_ 

9 
_ VC 

1
) 

Hinweis auf ~ 32 zu § 85 BewG 1965. 

512 Bew-Kartei NW, 8. Erg.-Lfg . (Februar 1974) -I-
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Einbeilsbewertung der bebauten Grundstücke Im Samwert
verfabren; 
hier: Pausmale Bewertung der Außenanlagen 

(Er!. FinMin NW vom 27. 10. 1978- S 3211 - I - V A 4) 

Bei der pausmalen Bewertung der Außenanlagen wird ihr 
Wert mit einem Hundertsatz des Gebäudewerts angesetzt 
(Abschnitt 45 Abs. 2 Satz 3 BewRGr, Tz. 4.4 BewRDB, Tz. 3.28 
ROVU, Tz. 3.28 BewR PSB). Im maschinellen Verfahren wird 
bei der Berechnung dieser Zuschläge der Hundertsatz auf 
den Gebäudewert angewendet, der um einen etwaigen Ab
schlag für Großobjekte gekürzt ist. In Einzelfällen, die im 
personellen Verfahren bearbeitet werden, ist entsprechend 
zu verfahren. 

681 Bew·Kartel NW. 12. Erg.-Ug. (Juni 1979) -I-
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Inhaltsverzeichnis 

Wertzahlen nach der Verordnung zur Durchführung des § 90 des 
Bewertungsgesetzes in besonderen Fällen 

2 Durchschnittliche Wertzahlen bei Fabriken 

3 Wertzahlen für Ausbesserungswerke der Deutschen Bundesbahn 

4 Ausgleich der Wertzahlstufen bei Fabriken und Werkstätt~n des 
Handwerks 

5 Wertzahlen bei Schlachthäusern und Mühlengrundstücken 

6 Ausgleich der Wertzahlstufen bei Fabriken und Werkstätten des 
Handwerks 

7 Richtlinien für die Bewertung der Betriebsgrundstücke der Deut
schen Bundesbahn 

8 Wertzahl bei Elektrizitätswerken und Umspannwerken 

9 Wertzahlen für Flughafengrundstücke 

1 0 Bewertung von Brauereigrundstücken 

II Wertzahlen für Garagengr~mdstücke von Kraftomnibusbetrieben 

12 Einzelfragen zur Bewertung der Betriebsgrundstücke der Deut-
sc~en Bundesbahn 

13 Einzelfragen zur Bewertung der Betriebsgrundstücke der Deut
schen Bundesbahn 

14 Wertzahlen für Molkereigrundstücke und für Lagerhausgrund-
stücke 

15 Sachwertverfahren, Bewertung von Mühlengrundstücken 

16 Wertzahlen für Wohnteile bei Geschäftsgrundstücken 

17 Wertzahlen für Kelter- und Kellereigebäude 

18 Ermäßigung des Gebäudesachwerts und Wertzahl 

19 Wertzahlen für Lagerhausgrundstücke - Raummeterpreise für 
Lagergebäude 

20 Hauptfeststellung der Einheitswerte von landwirtschaftlichen 
Lagerhausgrundstücken, Kühlhausgrundstücken und Grundstük
ken von Obstgroßmärkten auf den 1. Januar 1964 

21 Hauptfeststellung der Einheitswerte auf den 1. Januar 1964 von 
Lagerhausgrundstücken, Kühlhausgrundstücken, Obstgroßmarkt
hallen sowie sonstigen "übrigen Geschäftsgrundstücken" 

22 Abschlagsregelung für Lagerhausgrundstücke und für übrige 
Geschäftsgrundstücke 
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23 Bewertung von Großmärkten und C & C-Großläden im Sachwert
verfahren 

24 Durchschnittliche Wertzahl sowie Gewährung des Abschlags für 
Großobjekte für Warenhäuser mit Parkhäusern oder Parkdächern 

25 Grundsteuerbefreiung für Flugplatzgrundstücke nach § 4 Nr. 3 
Buchst. b GrStG und Wertzahlen fü r Flughafengrundstücke bei der 
Einheitsbewertung des Grundvermögens 

26 Abschlag für Großobjekte, Abschlag wegen übergroßer bebauter 
Fläche und Wertzahl im Sachwertverfahren 

27 Grundsteuer: Steuerbefreiung für Flugplatzgrundstücke nach § 4 e 
Nr. 3 Buchst: b GrStG 

28 Bewertung von Warenhausgrundstücken und Geschäftsgrundstük
ken der Geld- und Kreditinstitute mit Parkdächern oder Parkhäu
sern 

29 Ermittlung des Werts der Außenanlagen bei der Bewertung unbe
bauter Grundstücke 

• Ersatzblatt • - 2 -



Anweisungen 

Einheitsbewertung des Grundvermögens; Sadlwertverfahren; 
hier: Wertzahlen nadl der Verordnung zur Durdlführung 

des § 90 des Bewertungsgesetzes in besonderen Fällen 

(Erl. FinMin NW vom 27. Februar 1967- S 3212- 1- V 1) 

1. Für Zedlen sind die Wertzahlen der Fabrikgrundstücke 
anzuwenden. 

2. Molkereigrundstücke und Kühlhay.aifrundstücke fallen 
unter die Grundstücksgruppe .1ibrige Geschäftsgrund
stücke" im Sinne des § 2 Abs. 1 Buchst. A Nr. 9 der Ver
ordnung zur Durchfüi).rong des § 90 des Bewertungs
gesetzes. 

3. Betriebswerkstätten von Verkehrsbetrieben dienen unmit
telbar dem öffentlichen Verkehr. Sie sind deshalb der in 
§ 2 Abs. 1 Buchst. A Nr. 6 der Verordnung zur Durch
führung des § 90 des Bewertungsgesetzes bezeichneten 
Grundstücksgruppe zuzurechnen. 

4. Für Ausbesserungswerke der Deutsc:beii Bundesbahn sind 
die Wertzahlen der Fabrikgrundpiicke anzuwenden. 

Zusatz der Oberflnanzdlrektlonen: 
Im bitte, in der Verordnung zur Durmführul)g des § 90 des Bewertungs· 
gesetzes vom 2. September 1966 (BStBI 1966 I S . 885) - abgedruckt auf 
Seite 61 ff. der Rimtlinien für die Bewertung des Grundvermögens - einen 
entsprechenden Hinweis anzubringen. 

42 Bew·Kartei NW, Dezember 1961 

§ 90 BewG 1965 
(S 3212) 

1 



Anweisungen 

Hauptfeststellung der Einheitswerte des Grundvermögens 
auf den 1. Januar 1964; Sachwertverfahren; 
hier: Durdtsdmittllche Wertzahlen bei Fabriken 

(Er!. FinMin NW vom 18. April 1967 - S 3212 - 2 - V 1) 

Nad:l § 2 Abs. 5 Satz 1 der Verordnung zur Durd:lführung des 
§ 90 BewG 1965 ist bei Geschäftsgrundstücken, die zu verschie
denen Grundstücksgruppen gehören, eine durchschnittliche 
Wertzahl zu bilden. Ausdrücklich ausgenommen von dieser 
Regelung sind die Teile eines Fabrikgrundstücks (§ 2 Abs. 5 
letzter Satz VO). Unter Fabrikgrundstück i . S. dieser Vor
schrift ist ein Grundstück zu verstehen, dessen Gebäude aus
schließlich einem auf dem Grundstück unterhaltenen Fabrik
betrieb dienen. Für die Bildung einer durchschnittlichen Wert
zahl bei Geschäftsgrundstücken nadl § 2 Abs. 5 Satz 1 der 
Verordnung zur Durdlführung des § 90 BewG 1965 können 
daher Wertzahlen für Fabriken und andere Wertzahlen in 
Betracht kommen. 

Beispiel: 

Gesdläftsgrundstück mit einem dreigesd:lossigen Gebäude. 
Im Erdgeschoß befindet sich ein Warenhaus, im ersten und 
zweiten Geschoß eine Fabrik für optische Meßinstrumente. 
Für das Grundstück ist eine durchschnittliche Wertzahl aus 
den Wertzahlen für Warenhäuser und für Fabriken zu bilden. 

Zusatz der Oberfinanzdirektionen: 
l<h b itte, in der Ve rordnung zur Dur<hführung des § 90 des Bewertuugs
gese tzes vom 2. Sep tember 1966 (BStBL 1966 1 S . 885) einen entspre<henden 
Hinweis anzubringen. 

43 Bew-Kartei NW, Dezember 1967 

§ 90 BewG 1965 
(S 3212) 
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Anweisungen 

Einheitsbewertung des Grundvermögens, Sachwertverfahren; · 

hier: Wertzahlen für . Ausbesserungswerke der Deutschen 
Bundesbahn 

(Erl. FinMin NW vom 6. Februar 19613- S 3212 - ~ .-V 1) 

Nach 'meinem Bezugserlaß•) sollten Hir Ausbesserungswerke 
der DeutsChen Bundesbahn die Wertzqhlen für Pabrikgrtmd
stücke angewendet werden .. Bei nochmaliger Uberprüfung hat 
sidl. gezeigt, daß sich die Ausbesserun'gswerke in ihrer Funk
tion nicht wesentlich von den Betriebswerk~tätten unterschei" 
de~. Sie dien~n ebenso wie die Be~iebswerkstätteri unmÜfei
bar dem öffexftl,ichen Verkehr. Die Ausbesserungsw~rke der • 
D~utschen , Bundesbahn s.ind deshalb der in § 2.Abs. J Buchst. 
A .Nr. 6 der Verordnung zur Durchführung des § 90 des Be
wertungsgesetzes bezeichneten Grundstücksgruppe zu;.:u-
rechnen. ' · 

Die Anweisung unter Nr. 4 meines Bezugserlasses wird hier
mit aufgl(~oben. 

•) Zusatz der Oberiinanzdlrektlonen: . 

82 

Der Bezugser!l'-6 vom 27. Februar tll67 ist in I wiedergegeben. 
Ich bitte, im Bezugserlaß sowia in der VO zur Dur~fil.h.rung des § 90 des 
Bewertungsgesetzes 1965 (BS!Br 1966 I S. 885; S. 61 der Hand;m•gabe >der 
BewRCr) einen entspred!enden Hinweis i\llZUbrmgen. 

~ew-K~rtei NW, I. Erg-Lfg (Mai 1968) -I-

§90BewG 1%5 
(S 3212) 
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Anweisungen 

Hauptfeststellung der Einheitswerte des Grundvermögens 
auf den 1. Januar 1964; 

hier: Ausgleidl der Wertzahlstufen bei Fabriken und Werk
stätten des Handwerks 

(Erl. FinMin NW vom 6. Februar 1968- S 3212-4- V 1) 

Nadl § 2 Abs. 1 Budlst. A Nr. 1 der Verordnung zu§ 90 BewG 
1965 sind die Wertzahlen für die Fabriken und für die Werk
stätten des Handwerks nadl der Höhe des für das Grundstück 
ermittelten Ausgangswerts abgestuft. Für Neu- und Nadl
kriegsbauten kommen je nadl der Höhe des Ausgangswerts 
unterschiedliche Wertzahlen in Betracht. Für Nachkriegsbau
ten ist die Wertzahl niedriger, wenn der Ausgangswert die 
Grenze von 500 000 DM überschreitet. Ebenso ergeben sich 
für Neubauten und für Nachkriegsbauten niedrigere Wert
zahlen, wenn der Ausgangswert mehr als 1 000 000 DM be
trägt. 
Diese Abstufung der Wertzahlen führt u. U. dazu, daß sich bei 
Ausgangswerten bis zu 500 000 DM oder bis zu 1 000 000 DM 
ein höherer Einheitswert ergibt als bei einem Ausgangswert 
über 500 000 DM oder über 1 000 000 DM. Beispielsweise er
gibt sich 

bei den Nachkriegsbauten, wenn der Ausgangswert 
500000 X 80 

500 000 DM beträgt, ein Einheitswert von 
100 

400 000 DM, während sich bei einem Ausgangswert von 
500 001 DM unter Berücksichtigung der Ab rundungsvor
schritt in § 30 BewG 1965 ein Einheitswert von nur 
500001 X 15 . 

100 
· = 375 000 DM ergibt, und 

bei den Neu- und Nachkriegsbauten, wenn der Aus
gangswert 1 000 000 DM beträgt, ein Einheitswert von 
1000 000 X 15 

100 
= 750 000 DM, während sich bei einem 

y 

Ausgangswert von 1 000 001 DM ein Einheitswert von nur 
1 000 001 X 70 

100 
= 100 000 DM ergibt. 

Es er!leben sich somit Uberschneidungen an der Grenze eines 
Ausgangswerts von 500 000 DM bis zur Höhe von 25 000 DM 
und an der Grenze eines Ausgangswerts von 1 000 000 DM bis 
zur Höhe ·von 50 000 DM. 

Solche Ubersdmeidungen widersprechen den Absichten des 
Verordm,mgsgebers. Sie müssen durch einen besonderen Aus
gleich der Wertzahlstufen vermieden werden. Dazu werden 
für den Einheitswert nachstehend Höchstbeträge eingeführt, 

83 Bew·Kartei NW, 1. Erg-Lfg (Mal 1968) -1-
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ewG 1965 

Anweisungen 

bis der Ausgangsw~rt die . Grenze von 500 000 DM oder 
1 ÖOO 000 DM über.sdueitet. 

' Der Einheitswert ist in folgenden Fällen, 
wenn der ·Ausgangsvrert zwisd:ien den an
g-egebenen Beträgen liegt, wie folgt Huf 
einen Höchstbetrag zu begrenzen: 

-.1 

1. in· den Fäll~n des § 2 Abs. 1 Buchst. A 
Nr. 1 der VO zu § 90 BewG 1965 
a}, bei Nac:hkriegsbauten mit einem 
· Ausgangswert zwisc:hen 468 875 DM 

und 500 000 DM auf 

b} bei Neubauten und Nac:hkriegsbau
ten mit ~inem Ausgangswert iwi· 
sehen 933 466,67 DM und 1 000 000 
DM auf 

2. in den Fällen der Stillegung des Be
triebs nach § 3 Nr. 1 der VO zu § 90 
'BewG 1965 

a) . bei Nachkriegsbauten mit eine;n 
Ausgangswert zwisd:len 464 428,57 
DM und 500 000 DM auf 

b)' bel Neub.au,ten und Nac:hkriegsbau
ten mit einem Ausgangswert zwi
sc:hen 923 230,77 DM und 1 000 000 
DM auf 

3. in -4en Fällen der Stillegung des Be
triebes nach § 3 Nr. 2 der VQ zu § 90 
B'ewG 1965 

a) bei Nac:hkriegsbauten mit einem 
Ausgangswert zwisc:hen 466 800 DM 
und 500 000 DM auf 

b) bei Neubauten und Nachkriegsbau
ten mit e_inem Ausgangswert zwi
schen 928 714,29 DM und 1 000 000 
DM auf 

Hörnstbetrag 
des Einheits

werts V. Ofo von 
500 000 DM bzw, 

1000000 DM) 
•. 

DM 

375 000 (75 °/o) 

700 000 (70 Ofo) 

325 000 (65 Ofo} 

600 000 (60 °/o) 

350 000 (70 Ofo) 

T 

650 000 (65 Ofo) 

• • Als Ausgangswerte, von denen an sich die Begrenzun~ aus
wirkt; sind dabei jeweilS die Beträge errechnet worden, bei 
denen die Anwendung der in der Verordnung für Ausgangs
werte bis ;zu 500 000 DM bzw. 1 000 000 DM vorgesduiebenen 
höheren Wertzahl erstmals zu einem Einheitswert führt, wel
dler um 100 DM über dem Einheitswert liegt, der skh bei. 

83 -2-
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Anweisungen 

Anwendung der 'für Ausgangswerte über 500 000 DM bzw. 
'•t 000 000 DM vorgeschriebenen nie~rfgeren Wertzahl .a~f 
einen gerade I)Och über dieser Betragsg'renze' liegender., Aus
gangswert unter Berücksichtigung der Abrundungsvorsqujf
ten ergibt. 

Diese Regelung gilt auch für die Fälle des § 2 Aps·. 4 Satz 2 
-der Verordnung zu § 90 BewG 1965, Gehört zu der wirtschaft-

, liehen Einheit mit einem Ausgangswert bis zu 500 000 DM ein 
Nachkriegsbau, so darf der Einheitswe~t höchstens mit dem 
in der Tabelle unter Nr. 1 Buchst. a, Nr. 2 Buchst. a oder Nr. 3 
Buchst. a aufgeführten Betrag festgesteilt werden. Gehören 
zu der wirtschaftlichen Einheit mit einem Ausgangswert über 
500 000 DM bis zu 1 QOO 000 DM Neubauten oder Nachkriegs
bauten, so darf der Einheitswert ·höchstens mit dem in der 
Tabelle unter Nr. 1 Buchst. b, Nr. 2 Buchst. b ode,r Nr, 3 
Buchst, b aufgeführten Betrag festgestell.t werden. 

Dagegen bezieht sich die Begrenzung des Eit).beitswerls nicht 
auf die in § 2 Abs. 5 der Verordnung zu :§ 90 BewG 1965 
geregelten Fälle von Geschäftsgrundstücken, die teilweise zu 
den Fabriken und teilweise zu einer anderen Gruppe- von 
Geschäftsgrundstüd<:en gehören. In diesen Fällen wird weqer 
bei der Bildung der durdl.sdmittlichen Wertzahl nodl. bei der 
Feststellung des Einheitswerts ei~e Beg_r.enzupg vorgenom
men. 

Im Einheitswertbescheid ist die Begrenzung auf den Höchst
wert am Schluß der Berechnung wie folgt' darzustellen: 

.,Am;gangswert 
Wertzahl ... 0/o, Grundstückswert 
Ausgleich der Wertzahlstuie (Höchstbetrag) 

Einheitswert 

.-.. • .•••• 

DM 
DM ' 

DM" 

Bei der Bewertung im maschinellen Verfahren wird die ~
grenzung auf den Höchstbetrag von der Rechenanlage vor
genommen und auch der Bescheid entsprechend geschrieben. 

Zusatz der Oberfinanzdirektionen: 
Idl bitte, in der VO zur Durdlführung des § 90 des Bewertungsgesetze6 vom 
2. September 1966 (BStBI 1966' I S. 8851 S, 61 (\er Handau&g\}be 4er BewRGr) 
einen en tspredlenden Hinweis anzubringen. 

83 Bew-Kartei NW, I. Erg-Lfg (Mol. 1968) -3-
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Anweisungen 

Hauptfeststellung der Einheitswerte des Grundvermögens 
auf den 1. Januar 1964; 

hier: Sadlwertverfahren; 
Wertminderung wegen Alters, Ermäßigung des Grund
stückswerts und Wertzahlen bei Schiamthäusern und 
Mühlengrundstücken 

S 3209-3-V 1 

(Erl. FinMin NW vom 4. Oktober 1968- S 3210- 6- V 1 
83212-6-V 1 

Hinweis auf 5 zu § 86 BewG 1965. 

290 Bew-Kartei NW, 3. Erg-Lfg (J uli 1969] - 1 -
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Anweisungen 

Hauptfeststellung der Einheitswerte des Grundvermögens; 

hier: Ausgleidl der Wertzahlstufen bei Fabriken und Werk
stätten des Handwerks 

(Er!. FinMin NW vom 4. Oktober 1968 - S 3212- 4 -V 1} 

Wenn bei der Bewertung eines Erbbaurechts mit einer Lauf-
. zeit von weniger als 50 Jahren im Sachwertverfahren der 
Ausgleich der Wertzahlstufen nach meinem Bezugserlaß vor
genommen werden muß, stellt der Einheitswerthöchstbetrag 
den Gesamtwert dar, der entsprechend der restlichen Dauer 
des Erbbaurechts verteilt werden muß. Im maschinellen Ver
fahren wird für diese Aufteilung des Gesamtwerts zunächst 
eine fiktive Wertzahl nach der Formel 

ermittelt. 

Einheitswerthöchstbetrag X 100 
Ausgangswert 

Die fiktive Wertzahl wird auf den ungekürzten Bodenwert 
(§ 84 BewG} angewendet und damit der im Einheitswert
höchstbetrag ( = Gesamtwert} enthaltene Boaenwertanteil 
errechnet, der nach § 92 Abs. 3 BewG auf die wirtschaftlichen 
Einheiten des Erbbaurechts und des belasteten Grundstücks · 
zu verteilen ist. Der Einheitswerthöchstbetrag abzüglich des 
so ermittelten Bodenwertanteils ergibt den Gebäudewert im 
Sinne des § 92 Abs. 3 BewG. 

Bei der Bewertung im personellen Verfahren ist entsprechend 
zu verfahren. 

Zusatz der Oberfinanzdirektionen: 

Der Bezugserlaß vom 6. Februar 1968- S 3212-4- V 1 ist 
in 4 wiedergegeben. 

/ 

291 Bew-Kartei NW, 3. Erg-Llg (Juli 1969) -1--
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Anweisungen 

Hauptfeststellung der Einheitswerte des Grundvermögens 
und der Betriebsgrundstücke auf den I. Januar 1964; 

hier: Ridltlinie.n für die Bewertung der Betriebsgrundstücke 
der Deutsdlen Bundesbahn 

(Erl. FinMin NW vom 30. Dezember 1968- S 3015- 2-
V 1) 

Hinweis auf E 2 zu Verschiedenes. 

292 Bew-Kartei NW, 3. Erg-Lfg (Juli 1969) -1-
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Anweisungen 

Hauptfeststellung der Einheitswerte des Grundvermögens 
un~ der Betriebsgrundstü<ke auf den 1. Januar 1964; 

hier: Sadlwertverfahren; Raummeterpreise, Wertminderung 
wegen Alters und Wertzahl bei Elektrizitätswerken 
und Umspannwerken 

s 3208 - 20 
(Erl. FinMin NW vom 11. Dez. 1969 - S 3209 - 8 - VC 1) 

s 3212 - 8 

Hinweis auf C _17 zu § 85 BewG 1965. 

317 Bew-Kartei NW, 4. Erg-Lfg (Pebr. 1970) -I -

§ 90 BewG 1965 
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Anweisungen 

Hauptfeststellung der Einheitswerte des Grundvermögens und 
der Betriebsgrundstücke auf den 1. Januar 1964; 

hier: Werizahlen für Flughafengrundstücke 

(Erl. FinMin NW vom 21. April 1970 - . S 3212 - 5 - VC 1) 

Durch die . Vermrdnung zur· Änderung der Verordnung zur 
Durchführung des § 90 des Bewertungsgesetzes vom 25. Fe
bruar 1970 (BStBI 1970 Teil I S. 252) ist für die Bewertung von 
Flughafengrundstücken der Verkehrsflughäfen die Wertzahl 
SO festgesetzt worden. Diese Wertzahl gilt nur für die Ge
bäude und Gebäudeteile, die unmittelbar dem öffentlichen 
Flugverkehr djenen. 

agel Ich übersende eine Ubersicht, die in ihrem Teil A die Ge
bäude und Gebäudeteile enthält, die unmittelbar dem öffent
lichen Flugverkehr dienen. In dem Teil B der Ubersicht sind 
die Gebäude oder Gebäudeteile aufgeführt, die dem öffent
lichen Flugverkehr nicht i.mmittelbar dienen. Befinden sich 
solche Gebäude oder Ge.bäudeteile auf einem Flughafen, so 
ist für den ganzen Flughafen eine du~d1schnittliche Wertzahl 
zu bilden (§ 2 Abs .. 5 der Verordnung zur Durchfuhrung des 
§ 90 BewG 1965). 

Zu der Ubersicht ist noch folgendes zu bemerken: 

Zu A 2 (Baubüros) 

Auf Verkehrsflughäfen werden in der Regel kleine Hochbau
abteilungen unterhalten, die insbesondere die Ausführung 
von Reparaturen überwachen und nur in Ausnahmefällen 
kleine Erweiterungsbauten planen. Da sich die. Tätigkeit die-. 
ser Hochbauabteilungen also hauptsächlich auf die Uberwa
chung des vorhandenen Gebäudebestandes beschränkt, die
nen sie unmittelbar dem öffentlichen Flugverkehr. 

Zu A 7 (DiensträUme der Polizei) 

Die auf dem Flughafengelände stationierte Polizei hat ähn
liche Befugnisse wie die Bahnpolizei bei der Deutschen Bun
desbahn. Die von ihr benutzten Räume dienen unmittelbar 
dem öffentlichen Flugverkehr und sind deshalb in Teil A der 
Ubersicht aufzuführen. 

Zu A 10 (Flughafengaststätten, die nur für Fluggäste zugäng
lldl. sind) 

Flughafengaststä:tten, die nur für Fluggäste zugänglich sind, 
· dienen unmittelbar dem öffentlichen Flugverkehr. Sie gehö
ren zum Teil A der Ubersicht. Flughafengaststätten, die für 
jeden zugänglim sind, gehören dagegen zum Teil B der Uber
simt. 

345 Bew-Kartei NW, 5. Erg-Lfg (Januar 19?1) -1-
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Anweisungen 

Zu A 11 (Flughafengärtnereien) 
Die auf·dem Flughafengelände tätigen Gärtner sind überwie
gend damit beschäftigt, das Rollfeld zu säubern und den Auf
wuchs aus Gründen der Flugsicherheit zu überwachen. Die 
Verschönerung des Flugplatzes durch gärtnerische Anlagen 
tritt gegenüber diesen Arbeiten zurück. 

Zu _A 12 (Flugsidlerungsgebäude) 
Die Bundesanstalt für Flugsicherung unterhält auf den Flug
häfen keine Büroräume. 

Auf den Flughäfen befinden sich jedoch Außenstellen der 
Bundesanstalt für Flugsicherung. Diese Außenstellen über- .A. 

·wachen die Durchführung der für die Flugsicherung erforder- W' 
liehen Maßnahmen. Die von ihnen benutzten Gebäude dienen 
somit unmittelbar dem öffentlichen Flugverkehr. 

Zu A 13 (Flugwetterdienstgebäude) 
Bei den .. Flugwetterdienstgebäuden" handelt es sich um 
Außenstellen des Deutschen Wetterdienstes, die zusammen 
mit dem Flugsicherheitsdienst für die Sicherheit des Flugver
kehrs sorgen. 

Zu A 14 (Flugzeughallen) 

Flugzeughallen für Privatflugzeuge dienen nicht unmittelbar 
dem öffentlichen Verkehr im Sinne der Verordnung zu § 90 
BewG 1965, da für sie ein Verkehrszwang nicht besteht. 

Zu A 16 (Garagen für Fluggäste und Flughafenpersonall 
Flughäfen sind im allgemeinen nur unter großen Schwierig
keiten mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Flug
gästen, die das Flugzeug aus Gründen der· Zeitersparnis be
nutzen, kann aber nicht zugemute t werden, die ersparte Zeit 
durch eine längere Fahrt zum Flugplatz mit öffentlichen Ver
kehrsmitteln zu verlieren. Die Fluggäste müssen deshalb ihren 
eigenen Kraftwagen benutzen. Dann müssen ihnen auch Ga
ragen, in denen sie ihre Kraftwagen während· ihrer Abwesen
heit sicher abstellen können, zur Verfügung gestelli werden. 
Diese Garagen dienen somit unmittelbar dem öffentlichen 
Flugverkehr. 

Zu A 19 (Heizwerk, wenn überwiegend Gebäude des Teils A 
beheizt werden) 
Heizwerke (nicht Heizkraftwerke) dienen .nur dann unmittel
bar dem öffentlichen Flugverkehr, wenn durch sie überwie
gend Gebäude des Teils A der Obersicht beheizt werden. 

Zu A 22 (Lagerräume des Fundamtes) 
I~ den Lagerräumen des Fundamtes werden nur Gegenstände 
aufbewahrt, die auf dem Flughafengelände gefunden werden. 

345 -2-



Anweisungen 

Diese Tätigkeit dient unmittelbar dem öffentlichen Flugver
kehr. 

Zu A 27 (Sanitätsgebäude) 
Zu den Sanitätsgebäuden gehören auch Quarantänegebäude 
(-räume). 

Zu A 35 (Wohnungen des Bereitsdtaftspersonals) 

Auf dem Flughafengelände befinden sich oft Wohnungen, die 
vom Bereitschaftspersonal bewohnt werden. Dieses Bereit
schaftspersonal muß ständig für einen Katastrophenfall, der 
im Flugverkehr unvermittelt eintreten kann, zur Verfügung 
stehen. Das erfordert, daß dieses 'Personal in unmittelbarer 
Nähe des Flugplatzes, möglichst auf dem Flughafengelände, 
wohnt. Diese Wohnungen dienen somit unmittelbar dem 
öffentlichen Flugverkehr. . 

Zu B 3 (Diensträume der Post) 

Die Diensträume der Post, die sidt im Empfangsgebäude eines 
Flughafens befinden, dienen nicht unmittelbar dem öffent
lichen Flugverkehr, weil sie für jeden Zfg~nglich sind. 

Zu B 6 (Flugschulen) 

Auf dem Flughafengelände befinden sich oft Flugschulen der 
Luftverkehrsgesellscbaften. Diese Flugschulen dienen eben
sowenig wie die privaten Flugschulen unmittelbar dem öffent
lichen Flugverkehr. 

ZuB 18 
' . 

In der Regel werden Frachtgüter von den Spediteuren unmit-
telbar bei den einzelnen Luftverkehrsgesellschaften, die auf 
dem Flughafengelände Lagerräume ·unt!!rhalten, aufgegeben. 
Nur solche Frachtgüter, für die Frachtpapiere fehl'en oder un
vollständig sind, werden für kurze Zeit in dafür gemieteten, 
meist kleineren Räumen auf dem FlUghafengelände eingela
gert. Diese Räume, in denen sich auch die Büros der Spedi
teure befinden, dienen nicht unmittelbar dem öffentlichen 
L.uftverkehr. 

345 Bew-Kartei NW, 5. l!rg-Lfg (Januar 1971) -3-
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Anweisungen 

A. Gebäude oder Gebäudeteile, die unmittelbar dem öffent
liChen Flugverkehr dienen 

1. Abfertigungsgebäude 

2. Baubüros 
3. Betriebstankstellen 
4. Bordverpflegungsküchen der Luftverkehrsgesellschaften 
·5. Büros und Verwaltungsgebäude der Flughafengesellschaft 

6. Büros und Verwaltungsgebäude der Luftverkehrsgesell-
schaften ' 

7. Diensträume der Polizei 
8. Empfangsgebäude 
9. Feuerwehrgebäude 

10. Flughafengaststätten, die nurfür Fluggäste zugänglich sind 
11. Flughafengärtnereien 
12. Flugsicherungsgebäude (Außenstellen der Bundesanstalt 

für Flugsicherung) 
13. Flugwetterdienstgebäude (Außenstellen des Deutschen 

Wetterdienstes) 
14. Flugzeughallen mit Ausnahme der unter Teil B Nr. 7 be-

zeichneten Hallen 
15. Frachthallen 

16. Garagen für Fluggäste und Flughafenpersonal 
17. Garagen für KraftfahrzJuge des Flughafenbetriebes 
18. Geräteschuppen 
19. Heizwerk, wenn überwiegend Gebäude des Teils A be-

heizt werden 
20. Kantinen für Personal 
21. Kontrollturm 
22. Lagerräume des Fundamtes 
23. Lärmschutzhallen 
24. Luftpostgebäude 
25. Pförtnergebäude 
26. Pumpenhaus 
27. Sanitätsgebäude 
28. Schulungsräume (für. Abfertigungs- und Betriebspersonall 
29. Streusandgebäude '. 

30. Tankdienstgebäude 
31. Technische Stationsgebäude 

32. Trafogebäude, wenn überwiegend Gebäude des Teils A 
versorgt werden 

345 - 4 -



Anweisungen 

33. Wartungshallen für Flugzeuge mit Ausnahme der unter 
Teil B Nm. 2 und 7 bezeidmeten Werkstätten 

34. Werkstattgebäude ftir tedmische Alllagen und Fahrzeuge 
des Flughafens · 

35. Wohnungen des Bereitschaftspersonals 
36. Zollabfertigungsräume 

B. Gebäude oder Gebäudeteile, die niCht unmittelbar dem öf
fentliChen Flugverkehr dienen 

1. Büros der Mietwagenunternehmen 

2. Büros, Verwaltungsgebäude und Werkstätten der Deut-
schen Versuchsanstalt für Luft- und Raumfahrt 

3. Diensträume der Post 
4. Fallschirmlagergebäude 

5. Flughafengaststätten, die für jeden zugänglich sind 
6. Flugschulen 

7. Flugzeughallen und Werkstätten für Privatflugzeuge 
8. Friseursalons 
9, Hotels 

10. Kinos 
11. Reisebüros 

12. Tankstellengebäude und PKW-Waschanlagen 
13: Vereinsclubhäuser 

14. Verkaufsläden und Verkaufskioske 
15. Wechselstuben 

16. Wohnungen, soweit es sich nicht um Wohnungen des Be
reitschaftspersonals handelt 

17. Zuschaueranlagen 

18. Büros und Lagerräume, die an Spediteure vermietet sind 

345 Bew-Kartei NW, 5. Erg-Lfg (Januar 1971) -5-
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Hauptfeststellung der Einheitswerte des Grundvermögens und 
der Betriebsgrundstücke auf den 1. Januar 1964; 

hier: Bewertung von Brauereigrundstücken 

(Erl. FinMin NW vom 9. Dezember 1970-
s 3212 - 11 - vc 1 

s 3209 - 4 - vc 1) 

Brauereien stellen ihre Erzeugnisse im allgemeinen fabrik
mäßig her. Deshalb sind sie als Fabriken im Sinne des § 2 
Abs. 1 Buchst. A Nr. 1 der VO zu § 90 BewG 1965 anzusehen. 
Sie sind auch als Fabrikgrundstücke im Sinne der Anlage 14 
BewRGr und des Abschnitts 41 Abs. 2 BewRGr zu bewerten. 

380 Bew-Kartei NW, 6. Erg.-Lfg. (Februar 1912) -1~ 
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Hauptfeststellung der Einheitswerte des Grundvermögens 
und der Betriebsgrundstücke auf den 1. Januar 1964; 

hier: Wertzahlen filr GaragengrundsUlme von Kraftomni
busbetrieben 

(Erl. FinMin NW vom 3. August 1971- S 3212- 12- VC 1) 

Betreibt ein Kraftomnibusbetrieb sowohl öffentlichen Linien
verkehr als auch Reiseverkehr, so ist für die Ermittlung der 
Wertzahl, die auf den Ausgangswert des Garagengrundst:üdts 
eines solchen Betriebs anzuwenden ist, auf die überwiegende 
Nutzung des Gebäudes abzustellen. Eine durchschnittliche 
Wertzahl entsprechend § 2 Abs. 5 der Verordnung zu § 90 
BewG 1965 kann in diesen Fällen, in denen die Omnibusse 
nicht ausschließlich dem öff.entlichen Linienverkehr dienen, 
nicht gebildet werden, weil Teile des Geschäftsgrundstücks 
nicht verschiedenen Grundstücksgruppen zuzurechnen sind. 
Es werden vielmehr nicht abgrenzbare Flächen der Garagen
halle zu jeweils wechselnden verschiedenen Zwecken genutzt. 

381 Bew-Ko.rtel NW, 6. Erg.-Lfg. (Februar 1972) - 1 -
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Hauptfeststellung der Einheitswerte des Gru~dbesltzes auf 
den 1. Januar 1964; ' 

hier: Einzelfragen zur Bewertung der BetriebsgrundstUdie 
der Deutsdten Bundesbahn 

(Er!. FinMin NW vom 9. Dezember 1970-5 3015-2-VC 1) 

Hinweis auf E 6 zu Verschiedenes. 

382 Bew-Kartei NW. 6. Erg.-Lfg. (Februar 1972) -I-
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Hauptfeststellung der Einheitswerte des Grundbesitzes auf 
den 1. Januar 1964; 

hier: Einzelfragen zur Bewertung der Betrlebsgrundsttltke 
der Deutsdien Bundesbahn 

(Erl. FinMin NW vom 28. Juli 1911 - S 3015 - 2 - VC 1) 

Hinweis auf E 1 zu Verschiedenes . 

. . 
383 Bew-Kartel NW, 6. Erg.-Lfg. (Februar 1972) -1-
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Hauptfeststellung der Einheitswerte des Grundbesitzes auf 
den 1. Januar 1964; 

hier: Wertzahlen für Molkereigrundstüme und für Lager
hausgrundstüme 

(Erl. FinMin NW vom 4. Februar 1972- S 3212 - 1- VC 1) 

1. Wertzahlen für Molkereigrundstüme 

Nam Nr. 2 des Bezugserlasses • sollten Molkereigrundstüme 
in die Grundstümsgruppe • Ubrige Gesmäftsgrundstüme" im 
Sinne des § 2 Abs. 1 Budlst. A Nr. 10 der VO zu § 90 BewG 
1965 eingeordnet werden. An dieser Anweisung wird nimt 
mehr festgehalten. Die Produktionsstrukturen in den Molke
reien haben sim in der Namkriegszeit so entsmeidend ge
ändert, daß von einer fabrikmäßigen Herstellung der Milm
produkte gespromen werden kann. Molkereigrundstücke sind 
deshalb als Fabrikgrundstücke im Sinne des § 2 Abs. 1 Bumst. 
A Nr. 1 der VO zu § 90 BewG 1965 zu bewerten. Für still
gelegte Molkereien ist somit die Wertzahl nam § 3 der VO 
zu § 90 BewG 1965 zu ermäßigen. Sind Einheitswertbesmeide 
für Molkereigrundstücke bereits remtskräftig geworden, so 
ist auf den 1. Januar 1974 eine Wertfortsmreibung zur Feh
lerbeseitigung durmzuführen (§ 22 Abs. 3 BewG). Das setzt 
allerdings voraus, daß die Wertgrenzen des § 22 Abs. 1 Nr. 1 
BewG übersmritten sind. 

2. Wertzahlen für LagerhausgrundsUlme 

Unter den Begriff der Lagerhäuser im Sinne des § 2 Abs. 1 
Bumst. A Nr. 2 der VO zu § 90 BewG 1965 fallen nimt nur 
die Lagerhäuser gewerbsmäßiger Lagerhalter und des Spe
ditionsgewerbes, sondern aum die Lagerhäuser der landwirt
smaftlimen Waren- und Kreditgenossensmaften. Weder die 
Verordnung nom Absmnitt 16 Abs. 7 BewRGr untersmeiden 
zwismen diesen Arten von Lagerhäusern. Die Lagerhäuser 
der landwirtsmaftlimen Waren- und Kreditgenossensmalten 
können in aller Regel aum durm nimt landwirtsmaftlime 
Unternehmen genutzt werden. Deshalb können für derartige 
Lagerhausgrundstücke keine besonderen Wertzahlen festge
setzt werden. Einer andersartigen Bauweise älterer Gebäude 
kann durm die Einordnung in die entspremende Gebäude
klasse oder durm einen Absmlag nam § 88 BewG Remnung 
getragen werden. 

') Der Bezugserlaß fs t der Erlaß vom 27 . Februar 1967. Er ist in 1 zu § 90 
BewG 1965 wiedergegeben. 

434 Bew-Kartel NW, 7. Erg.-Lfg. (März 1973) -1-
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Hauptfeststellung des Grundvermögens auf den 1. Januar 1964; 

hier: Sachwertverfahren, Bewertung von Mühlengrund
stüdi:en 

s 3209-3-vc 1 

(Erl. FinMin NW vom 19. Juni 1972 - S 3210 - 6- VC 1) 

~n .. s 3212- 6 - vc 1 

Hinweis auf\ zu§ 86 BewG 1965. 

435 Bew·Kartei NW , 7. Erg.-Lfg. tM&rz 1973) -1-
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Hauptfeststellung der Einheitswerte des Grundbesitzes auf 
den 1. Januar 1964; 

hier: Wertzahlen für Wohntelle bei Gesdläftsgrundstü<ken 

S3015- 2-VC1 
(Brl. FinMin NW vom 2. August 1972- S 

3212 
_ i

5 
_ vc 

1
) 

Wenn Teile eines im Sachwertverfahren zu bewertenden Ge
schäftsgrundstücks Wohnzwecken dienen, ist nach § 2 Abs. 5 
der Verordnung zu § 90 BewG 1965 eine durchschnittliche 
Wertzahl nicht zu bilden. § 2 Abs. 5 der Verordnung gilt nur 
für die Grundstücksart .Geschäftsgrundstücke". Eine durch
schnittliche Wertzahl ist deshalb nach dieser Vorschrift nur 
dann zu bilden, wenn Teile eines ·· Geschäftsgrundstücks zu 
den in § 2 Abs. 1 der VO unter Buchst. A bezeichneten Grund
stücksgruppen gehören. Der Wohnzwecken dienende Teil 
eines Geschäftsgrundstücks fällt nicht darunter. Dieser Teil 
ist vielmehr der Grundstücksgruppe zuzurechnen, zu der er 
im Zusammenhang steht (z. B. die Wohnung des Bahnhofs
vorstehers zur Grundstücksgruppe Nr. 6, die Hausmeister
wohnung in einem Bankgebäude zur Grundstücksgruppe 
N;, 8). Besteht kein nutzungsmäßiger Zusammenhang mit 
einem Teil des Geschäftsgrundstücks, so ist der Wohnteil dem 
Teil des Geschäftsgrundstücks mit der niedrigsten Wertzahl 
zuzurechnen. 

436 Bew-Kartei NW, 1. Erg.-Lfg. (März 1973) -t-
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Anweisungen 

Hauptfeststellung· der Einheitswerte des Grundvermögens 
und der wie Grundvermögen zu bewertenden Betrlebsgrund
sUi<ke auf den 1. Januar 1964; 

hier: Wertzahlen für Kelter- und Kellereigebäude 

Gleichlautend 

Rdvfg. OFD Düsseldorf v. 1. Februar 1973 - S 3212 A -
St 211 

Rdvfg. OFD Köln v. 15. Januar 1973 - S 3212 - 1 - St 211 

Rdvfg. OFD Münster v. 21. Dezember 1972- S 3212-5-
St 21-33 

Kelter- und Kellereigebäude der Weingärtnergenossenschaf
ten und der Zentralkellereien (einschließlich der gewerbli
chen Weinkellereien und der Großkellereien) sind als Fabrik
gebäude im Sinne des § 2 Absatz 1 Buchstabe A Nr. 1 der VO 
zu § 90 BewG zu bewerten. Die Raummeterpreise der Anlage 
14 der BewRGr und Abschnitt 41 Absatz 2 BewRGr sind ent
sprechend anzuwenden. 

514 Bew-Kartei NW, 8. Erg.-Lfg. (Februar 1974) -I-
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Anweisungen 

Einbettsbewertung des Grundbesitzes der Ted:misdlen Uber
wadlungs-Vereine (TUV) auf den J. Januar 1964; 

hier: Ermäßigung des Gebäudesamwerts und Wertzahl 

(Erl. FinMin NW vom 20. Dezember 1973- S 3210- 9-
vc 1) 

Hinweis auf 17 zu § 88 BewG 1965. 

515 Bew-Kartei NW, 8. Erg.-Lfg. (Februar 1974) -1-
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Anweisungen 

Einheitsbewertung von Lagerhausgrundstülken; 
hier: a) Wertzahlen für Lagerhausgrundstülke 

b) Raummeterpreise für Lagergebäude 

(Er!. FinMin NW vom 8. Januar 1974- S 3212- 1- VC 1) 

Der Bundesverband der Raiffeisen-Warengenossenschaf
ten e. V. sowie der Bundesverband Spedition und Lagerei e. V 
haben in getrennten Schreiben beim Bundesminister der Fi
nanzen beantragt, die Wertzahlen für Lagerhausgrundstücke 
zu ändern und für nicht industrielle Lagergebäude Abschläge 
von den Raummeterpreisen der Anlage 14 Teil B BewRGr zu-t zulassen. Hierzu ist folgendes zu bemerken: 

1. Wertzahlen für LagerhausgrundstUdie 

An der mit Bezugserlaß* erteilten Auffassung, daß für 
Lagerhausgrundstücke besondere Wertzahlen nicht ge
rechtfertigt sind, wird festgehalten. Es konnte bisher nicht 
nadlgewiesen werden, daß die im Samwertverfahren er
mittelten Einheitswerte der Lagerhausgrundstücke im all
gemeinen über den Verkehrswerten liegen. 

2. Raummeterpreise für Lagergebäude 

Dem Antrag, für nidlt industrielle Lagergebäude Absdllä
ge von den Raummeterpreisen der Anlage 14 Teil B 
BewRGr zuzulassen, kann nidlt entsprochen werden. So
weit in Einzelfällen die nach der Anlage 14 BewRGr ermit
telten Gebäudenormalherstellungskosten über den tatsädl
lichen Herstellungskosten liegen, kann ein Absdllag nadl 
§ 88 BewG 1965 gewährt werden. 

• Der Bezugserlaß Ist der in Anweisung 14 zu § 90 BewG 1965 wieder
gegebene Er!. FinMin NW vom 4. 2. 1972 - S 3212 - I - VC I. 

516 Bew-Kartei NW, 8. Erg.-Lfg. (Februar 1974) -1"-
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Hauptfeststellung der Einheitswerte von landwlrtsdlaftlldlen 
Lagerhausgrundstücken, Kühlhausgrundstücke-n und Grund
stücken von Obstgroßmärkten auf den .l. Januar 1964 

Im wesentlichen gleichlautend 

Rdvfg. OFD Düsseldorf vom 14. August 1974 - S 3212 A -
St 211 
Rdvfg. OFD Köln vom 31. Juli 1974- S 3212- 1-..,..- St 212 

Rdvfg. OFD Münster vom 31. Juli 1974 - S 3212 - 5 -
St 21- 33 

Der Bundesminister der Finanzen hat zu Fragen h insichtlich 
Bewertung der Grundstücke landwirtschaftlicher Genossen
schaften wie folgt Stellung genommen: 

1. Wertzahlen für Lagerhausgrundstücke 

Die in der Verordnung zur Durchführung des § 90 BewG 
vom 2. September 1966 festgesetzten Wertzahlen sind 
seinerzeit aus Kaufpreisen abgeleitet worden, die kurze 
Zeit vor oder nach dem Hauptfeststellungszeitpunkt 1. Ja
nuar 1964 für die im Sachwertverfahren zu bewertenden 
Grundstücke gezahlt worden sind. Soweit brauchbare 
Kaufpreise nicht zur Verfügung standen, hat der beim 
Bundesfinanzminister ium bestehende Schätzungsausschuß 
für geeignete Grundstücke entsprechende Verkehrswerte 
ermittelt. Ich darf hierzu auf die amtliche Begründung des 
Verordnungsentwurfs (Bundesrats-Drucksache 255/66) hin
weisen. 

Für . Fabrikgrundstücke haben sich danach niedrigere 
Wertzahlen als für Lagerhausgrundstücke ergeben. Das 
ist darauf zurückzuführen, daß nach den damaligen Un
tersu chungen die Kaufpreise für Fabrikgrundstücke - mit 
Au snahme . der Nachkriegsbauten mit einem' Ausgangs
wert bis zu 500 000 DM - erheblich mehr von den Aus
gangswerten nach unten abwichen als die Kaufpreise für 
Lagerhausgrundstücke gegenüber den für sie maßgeben
den Ausgangswerten. Es ist deshalb ni<ht geredltfertigt, 
die Wertzahlen für Lagerhausgrundstücke - wie von 
Ihnen vorgeschlagen - an die Wertzahlen {ür Fabrik
grundstücke anzupassen. 

549 

Die Abstufung der Wertzahlen für Fabrikgrundstücke 
nach der Höhe der Ausgangswerte beruht darauf, daß 
industrielle Großobjekte wegen ihrer eingeschränkten 
Verwendungsnmglichkeiten weniger leicht als kleine Ob
jekte verkäuflich sind, was sich auf ihren Verkehrswert 
auswirkt. Ihrer Feststellung, daß dies auch für große 
Lagerhausgrundstücke zutrifft, ist zuzustimmen. Die Be-

Bew-Kartei NW, 9. Erg.-Ltg. (Mai 1975) -I-
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I BewG 1965 1 
12) -

Wertungsreferenten der obersten Finanzbehörden der 
Länder haben deshalb beschlossen, für Lagerhausgrund
stücke mit einem Gebäudesachwert über 350 000 DM bis 
700 000 DM einen Abschlag von 5% und für Lagerhaus
grundstücke mit einem Gebäudesachwert über 700 000 DM 

· einen Abschlag von 10% nach § 88 BewG allgemein zuzu-
lassen. 

2. Raummeterpreise für Lagergebäude 

Die Bewertungsreferenten der obersten Finanzbehörden 
der Länder halten audl weiterhin an der Auffassung fest, 
daß es nidlt geredltfertigt ist, für Lagergebäude, die in 
der Anlage 14 Teil B der Richtlinien für die Bewertung des 
Grundv ermögens vom 19. September 1966 festgese tzten 
Raummeterpreise allgemein herabzusetzen. Einer beson
deren Bauweise der landwirtschaftlidlen Lagergebäude 
kann bereits durdl die Einordnung in die entspredlende 
Gebäudeklasse Rechnung getragen werden. Soweit in Ein
zelfällen die nadl den Bewertungsridltlinien ermittelten 
Gebäudenormalherste llungskosten dennoch über den tat
sächlidlen Herstellungskosten liegen, wird, w ie Ihnen be 
reits mitgeteilt worden ist, der Gebäudesad:rwe rt nach 
§ 88 BewG ermäßigt. 

Sie weisen zwar in Ihrem Sdlreiben darauf hin, daß bei 
den Fabrikgebäuden die nach der Anlage 14 Teil B der 
Bewertungsrichtlinien ermittelten Raummeterpreise nur 
etwa 60% der tatsächlichen Herstellungskosten am 1. Ja
nuar 1964 ausmachen, während bei den Lagerhäusern der 
entsprechende Prozentsatz wesentlidl höher liegt .. Hierzu 
ist jedodl zu bemerken, daß die so ermittelten Ausgangs
werte jeweils audl für die Höhe der festgesetzten Wert
zahlen mitbestimmend warep. Hätten sidl für Fabrik
gebäude höhere Ausgangswerte ergeben, so hätten die 
Wertzahlen danri entspred1end nodl nied~iger festgese tzt 
werden müssen. Bei der Bewertung im Sachwertverfahren 
sollen nämlidl im Erge bnis nidlt Ge bäudenormalhe rstel
lungskosten, sondern Verke h rswerte ermittelt . werden. 
Aus dem Ve rhältnis zwisdlen den tatsächlidlen Herstel
lungskosten und den I Raummete rpreisen für Fabrik
gebäude können deshalb · ke inerle i Rückschlüsse für die 
Bewertung von Lagergebäuden gezogen werden. 

3. W ertzahlen für Kühlhausgrundstücke und für Obstgroß
marktballen 

Kühlhausgrundstücke und Obstgroßmarkthalle n fallen 
unter die Grundstücksgruppe de r .. übrigen Gesdläfts
grundstücke• im Sinne des § 2 Abs. I Bumstabe A Nr. 10 
der V erordnung zur Durdlführung des § 90 BewG. 

549 - 2 -



Mit Rü<ksimt darauf, daß Großobjekte im allgemeinen 
smwerer verkäuflim sind, soll für Namkriegsbauten ·mit 
einem Gebäudesamwert über 350 000 DM bis zu 700 000 
DM ein Abschlag von 5% und für Nachkriegsbauten mit 
einem Gebäudesamwert über 700 000 DM ein Absmlag 
von 10% nam §· 88 BewG gernacht werden. 

Die obersten Finanzbehörden der Länder werden die Finanz
ämter anweisen, in diesem Sinne zu verfahren. 

Zusatz des Finanzmin isters des Landes NW: 

Die vorgesehenen Abschläge vom Cebäudesadlwert sind nicht nur bei 
landwirtschaftlichen Lagerhäusern, sondern allgemein bei Lagerhausgrund
stücken vorzunehmen. 

549 Bew-Kartei NW, 9. Erg.-Lfg. (Mai 1975) -3-
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Hauptfeststellung der Einheltswer~ auf den 1. Januar 1964 
von Lagerha usgrundstüdf.en, Kühlhausgrundstüdf.en; Obst
großmarkthailen sowie sonstigen Rübrlgen Gesdläftsgrund
stüdf.,enM 

(Erl. FinMin NW vom 13. Jan. 1975- S 3212- 1 - V C 1) 

1. Lagerhausgrundstüm e 

Nach dem Bezugse!'laß' ist für Lagerhausgrundstüdf.e mit 
einem Gebäudesachwert von über 350 000 DM bis zu 
700 000 DM ein Abschlag von 5 v. H. und für Lagerhaus
grundstüdf.e mit einem Gebäudesachwert von über 700 000 
DM ein Abschlag von 10 v. H. nach § 88 BewG allgemein 
zu gewähren. Für Gebäudesachwerte von 332 501 DM bis 
zu 350 000 DM und von 630 001 DM bis zu 700 000 DM 
sind die Abschläge ansteigend! auf 5 v. H. bzw. 10 v. H. 
zu gewähren. 

2. Kühlhausgrundstüdf.e , Obstgroßmarkthallen iind sonstige 
Rübrlge Gesdläftsgrundstüdf.eM 

Nach dem Bezugserlaß' ist für Kühlhausgrundstüdf.e und 
Obstgroßmarkthallen - Nachkriegsbauten - mit einem 
Gebäudesachwert von über 350 000 DM bis 700 000 DM 
ein Abschlag von 5 v. H. und mit einem Gebäudesachwert 
von über 700 000 DM ein Abschlag von 10 -y. H. nach § 88 
BewG allgemein zu gewähren. Für Gebäudesachwerte von 
332 501 bis 350 000 DM und von 630 001 bis zu 700 000 DM 
sind die Abschläge ansteigend auf 5 v. H. bzw. 10 v. H. 
zu gewähren . 

Die Abschlagsregelung für Kühlhausgrundstüdf.e und Obst
großmarkthallen wird auf die Gruppe der .übrigen Ges.chäfts
grundstüdf.e" im Sinn des § 2 Abs. 1 Buchst. A Nr. 10 der · 
Verordnung zur Durchführung des § 90 BewG insgesamt aus
gedehnt. 

Wie bereits im Bezugserlaß' angekündigt, soll die Abschlags
regelung ins Programm aufgenommen werden. Ich bitte des
halb, die Finanzämter anzuweisen, die betreffenden Einheits
we rtfeststellungen zurüdf.zustellen, bis weitere Weisung er
geht. 

•) Der Bezugserlaß ist der Erlaß vom 24. Juli 1974 - S 3212 - I - V C I. 
Die dazu ergangenen Rdvfgn. der OFD'en sind in 20 zu § 90 BewG 
wiedergegeben . 

550 Jlew-Kartei NW, 9. Erg.-Lfg. (Mal 1975) 
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Einheitsbewertung des Grundbesitzes; 

hier: Absdllagsregelung für Lagerhausgrundstüc:Ke und fUr 
übrige Gesdläftsgrundstüc:Ke 

(Erl. FinMin NW vom 7. Juli 1975 - S 3212 - 1 - V C 1) 

Die getroffene Absdllagsregelung für Großobjekte' ist im 
einzelnen wie folgt anzuwenden: 

a) Der Abschlag für Großobjekte wird bei Lagerhausgrund
stücken berücksichtigt, wenn auf die gesamte wirtschaft
liche Einheit oder auf mindestens einen Bauteil der wirt
sdlaftlichen Einheit die Wertzahl für Lagerhäuser anzu
wenden ist und der Gebäudewert der wirtschaftlichen 
Einheit - vor Anwendung des Absdllags für Großob
jekte - die festgelegten Wertgrenzen (350 000 DM oder 
100 000 DM) überschreitet. 

Der Vomhundertsatz für den Abschlag ist auf den gesam
ten Gebäudewert - vor Berüc:Ksichtigung des Absdllags 
für Großobjekte -anzuwenden, wenn die Wertzahl nach 
§ 2 Abs. 1 Buchst. A Nr. 2 der VO zu § 90 BewG in Be
tracht kommt. Ist eine durchsdlnittliche Wertzahl für das 
Geschäftsgrundstück zu bilden (§ 2 Abs. 5 der VO zu § 90 
BewG), ist der Abschlag nur von dem Gebäudewert-vor 
Anwendung des Abschlags für Großobjekte-derGebäude 
(Gebäudeteile) vorzunehmen, die der Grundstücksgruppe 
.Lagerhäuser• zuzuordnen sind. Für Grenzbereidle (Ge
bäudewert der wirtschaftlichen Einheit - vor Anwendung 
des Abschlags für Großobjekte - liegt zwischen 332 501 
DM und 350 000 DM oder zwischen 630 001 DM und 700 000 
DM) ist eine Ausgleichsregelung entsprechend der Hödlst
betragsregelung für Fabriken zu berücksichtigen (vgl. Nr. 1 
letzter Satz des Bezugserlas~es') . 

b) Bei den übrigen Geschäftsgrundstücken im Sinne des § 2 
Abs. 1 Buchst. A Nr. 10 der VO zu § 90 BewG wird der 
Abschlag dann berücksichtigt, wenn mindestens ein Bau
teil der· wirtschaftlichen Einheit ein Nadlkriegsbau ist und 
der Gebäudewert der wirtschaftlichen Einheit - vor An
wendu'ng des Abschlags für Großobjekte - die festgeleg
ten Wertgrenzen (350 000 DM oder 700 000 DM) über
schreitet. Der Vomhundertsatz für den Abschlag ist aber 
nur auf den anteiligen Gebäudewert - vor Berücksichti
gung des Abschlags für Großobjekte - der als Nach
kriegsbauten eingestuften Gebäude (Gebäudeteile) der 
.übrigen Geschäftsgrundstücke" anzuwenden. Für Grenz-

') Der Bezugserlaß vom 13. Januar 1975 S 3212 -· 1 - V C I ist in 21 
wiedergegeben. 
Vgl. audl nodl 20. 

610 Bew-Kartel NW, 10. Erg.-Lfg. (Sept. 1976) -I-

§ 90 BewG 1965 
(S 3212) 
22 



BewG 1965 
12) 

hereiche ist eine Ausgleichsregelung zu berücksichtigen 
(vgl. Nr. 2 Absatz 1 letzter Satz des :Bezugserlasses·) . 

c) Treffen bei einer wirtschaftlichen Einheit Lagergebäude 
(Teile von Lagergebäuden) i. S. des § 2 Abs. 1 Buchst. A 
Nr. 2 der VO zu § 90 BewG mit Gebäuden (Gebäude
teilen) der .übrigen Geschäftsgrundstücke" zusammen und 
werden die festgelegten Wertgrenzen überschritten, ist 
der Abschlag nur von dem Gebäudewert - vor Berück
sichtigung des Abschlags für Großobjekte - der Gebäude 
(Gebäudeteile) vorzunehmen, die als .Lagerhäuser" und 
als NachkJiegsbauten der .übrigen GeschäftsgrundstückeJ 
einzustufen sind. 

') Der Bezugserlaß vom 13. Januar 1975 S 3212 - 1 - V C 1 ist ' in 2t' 
wiedergegeben . 
Vgl. audl nodl 20. 
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Einheitsbewertung des Grundvermögens; 

hier: Bewertung von Großmärkten und C & C Großläden im 
Samwertverfahren 

(Er!. FinMin N·w vom 19. Febfuar 1976- S 3208-33- V C 1) 
. 83212- 1-VC1 

Hinweis auf C 37 zu § 85 BewG. · 
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Anweisungen 

Einheitsbewertung des Grundvermögens; 

hier: Durchschnittliche Wertzahl sowie Gewährung des 
Abschlags für Großobjekte für Warenhäuser mit 
Parkhäusern oder Parkdächern 

(Erl. FinMin NW vom 27. 4. 1977- S 3212 - 19 - VA 4) 

I . Bei der Bewertung von Warenhausgrundstücken mit Parkdächern 
oder Parkhäusern ist nur dann nach § 2 Abs. 5 der Verordnung zu 
§ 90 BewG eine durchschnittliche Wertzahl zu bilden, wenn die 
Parkflächen losgelöst vom Warenhaus selbständig genutzt werden. 
Stehen dagegen die Parkflächen in einem Nutzungs- und Funktions
zusammenhang mit dem Warenhausbetrieb, so ist auf das gesamte 
Grundstück die Wertzahl für Warenhäuser (§ 2 Abs. I Buchst. A 
Nr. 3 VO zu § 90 BewG) anzuwenden. Ein solcher Nutzungs- und 
Funktionszusammenhang kann im allgemeinen angenommen wer-
c;!en, wenn · 

a) das Flachdach eines Warenhauses als Parkdach benutzt wird, 

b) das Flachdach und das oberste Geschoß eines Warenhauses zu 
Parkzwecken benutzt werden, 

c) die Untergeschosse eines Warenhauses als Parkgeschosse genutzt 
werden oder 

d) das an das Warenhaus unmittelbar angebaute Parkhaus von allen 
Geschossen der Verkaufsetagen zu erreichen ist. 

Ob bei baulich selbständigen Parkhäusern eine selbständige Nut
zung der Parkflächen neben der Warenhausnutzung vorliegt, ist nach 
den Umständen des Einzelfalles zu entscheiden. Dabei kann insbe
sondere von Bedeutung sein, 
- ob das Parkhaus nur während oder auch außerhalb der Geschäfts

zeiten des Warenhauses benutzt werden kann; 
- ob das Parkhaus im wesentlichen nur von Warenhauskunden oder 

auch von anderen Verkehrsteilnehmern frequentiert wird; 
- ob Parkraum auch für nicht betriebsangehörige Dauerparker zur 

Verfügung gestellt wird. 

Auf Parkhäuser, die nach § 2 BewG eine selbständige wirtschaft
liche Einheit bilden, ist die Wertzahl für "übrige Geschäftsgrund
stücke" i. S. des § 2 Abs. I Buchst. A Nr. 10 VO zu § 90 BewG 
anzuwenden. 

2. Soweit die Wertzahl für "übrige Geschäftsgrundstücke" anzuwen
den bzw. eine durchschnittliche Wertzahl unter Einbeziehung der 
Wertzahl für ,;übrige Geschäftsgrundstücke" .zu bilden ist, kommt 
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Anweisungen 

der Abschlag für Großobjekte (vgl. Erlasse*) vom 13. 1. und 
7. 7. 1975- S 3212- 1 -V C 1) in Betracht, wenn die übrigen 
Voraussetzungen vorliegen. 

*) Die Erlasse sind in 21 und 22 wiedergegeben. 
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Anweisungen 

Grundsteuerbef~eiung für Flugplatzgrundstücke nach§ 4 Nr. 3 
Buchst. b GrStG und Wertzahlen für Flughafengrundstücke 
bei der Einheitsbewertung des Gr undvermögens 

. f! G 1108- 23- VA 4 
(Erl. FinMin NW vom

1
9. 11. 1978 ·- S 

3212 
_ 

5 
_VA 

4 

Die Befreiungsvorschrift des§ 4 Nr. 3 Buchst. b GrStG umfaßt 
unter Berücksichtigung der vom Gesetzgeber beabsichtigten 
einheitlichen Behandlung der Verkehrswege bei allen Ver
kehrsträgern 

a) alle Flächen, die unmittelbar zur Gewährleistung eines 
ordnungsgemäßen Flugbetriebs notwendig sind und von 
Hochbauten und sonstigen Luftfahrthindernissen freige
halten werden müssen, und 

b) die Grundflächen mit den Bauwerken und Einrichtungen, 
die unmittelbar dem ordnungsgemäßen F lugbetrieb die
nen, sowie 

c) die Grundflächen mit den ortsfesten Flugsicherungsanla
gen einschließlich der Flächen, die für einen einwandfreien 
Betrieb dieser Anlagen erforderlich sind. 

Der Begriff der Grundflächen - ggf. mit den Gebäuden und 
Außenanlagen -, die unmittelbar dem "ordnungsgemäßen 
Flugbetrieb" dienen (§ 4 Nr. 3 Buchst. b GrStG) ist enger als 
der Begriff der Grundstücke, die unmittelbar "dem öffentli
chen Verkehr mit Luftfahrzeugen" dienen (vgl. § 2 Abs. 1 
Buchst. A Nr. 6 der Verordnung zur Durchführung des § 90 
BewG). Die mit Bezugserlaß vom 21. 4. 1970•) übersandte Liste 
der unter die Verordnung fallenden Gebäude und Gebäude
teile enthält deshalb auch Grundbesitz, der nicht an der Befrei
ung nach§ 4 Nr. 3 Buchst. b GrStG teilnimmt. 

In der anliegend beigefügten Liste sind die unbebauten und 
bebauten Grundflächen mit Gebäuden auf Verkehrsflughäfen 
und Verkehrslandeplätzen zusammengestellt. In der Spalte 2 
ist die jeweils für · oder gegen eine Grundsteuerbefreiung 
getroffene Entscheidung aufgeführt. In Spalte 3 ist die bereits 
im Bezugserlaß vom 21. 4. 1970•) getroffene Entscheidung zu 
der Frage übernommen worden, ob das Objekt unmittelbar 
dem "öffentlichen Verkehr mit Luftfahrzeugen" i. S. des§ 2 
Abs. 1 Buchst. A Nr. 6 der Verordnung zur Durchführung des 
§ 90 BewG dient. Dabei wurden die zusätzlich in die neue Liste 
aufgenommenen Gebäude mit berücksichtigt. 

In der Spalte 2 der Liste (Behandlung bei der Grundsteuer) 
wurden zum besseren Verständnis der Zusammenhänge auch 

•) Der Bezugserlaß ist der Erl. vom 21. April 1970 - S 3212 - 5 - V C 1, 
wiedergegeben in 9. · 
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I 

Hinweise darüber aufgenommen, ob es sich um Betriebsvor
richtungen handelt. Diesen Feststellungen liegen die Richtli
nien des Finanzministeriums Baden-Württemberg vom 
30. September 1964 S 3230 A- 2/61 - (vgl. Erlaß vom 8. Okto
ber 1964 S 2194- 22- V C 1) für die Bewertung des bewegli
chen Anlagevermögens von Flughafenbetrieben bei der Ver
mögensteuer-Hauptveranlagung 1963 zugrunde. Die dort 
getroffenen Abgrenzungsregelungen zu den Betriebsvorrich
tungen sind unverändert weiter anzuwenden. 

Soweit grundsteuerfreie Grundstücke (Grundstücksteile) für 
Zwecke der Gewerbesteuerkürzung nach § 9 Nr. 1 GrStG 
bewertet werden müssen, ist die Einheitswertfeststellung im 
personellen Verfahren durchzuführen. Diese Werte si~d dem 
Rechenzentrum nicht zur Speicherung anzuweisen. 

Ergänzend: 

Grundsteuerbefreiung für Flugplatzgrundstücke nach§ 4 Nr. 3 
Buchst. b GrStG 

(Er!. FinMin NW vom 28. Oktober 1981 - G 1108- 23- VA 4) 

In der dem vorbezeichneten Erlaß vom 29. November 1978 bei
gefügten Liste sind die unbebauten und bebauten Grundflä
chen mit Gebäuden auf Verkehrsflughäfen und Verkehrslan
deplätzen sowie ihre grundsteuerliche Behandlung dargestellt. 
Zur Klarstellung wird darauf hingewiesen, daß sich die in der 
Liste unter II. ("Grundflächen mit Bauwerken und Einrich
tungen, die unmittelbar dem ordnungsgemäßen Flugbetrieb 
dienen" ) und unter 111. ("Flugsicherungsanlagen") vorgesehe
nen Befreiungen jeweils auch auf die angrenzenden Straßen, 
Flächen und Plätze erstrecken, die zu dem steuerbefreiten 
Bauwerk oder der steuerbefreiten Einrichtung gehören. 
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Anweisungen 

§ 90 BewG 1965 
(S 3212) 
25 

Liste der unbebauten und bebauten Gr undflächen und Gebäude auf 
Verkehrsflughäfen und Verkehrslandeplätzen; Behandlung bei der Grundsteuer 

und Zugehörigkeit zu der Grundstücksgruppe des § 2 Abs. 1 Buchst. A Nr. 6 
der Wertzahlen-Verordnung*) 

Bezeichnung bzw. Funktion 

1 . 

I. Flächen, die unmittelbar zur Gewährleistung 
eines ordnungsgemäßen Flugbetriebs not
wendig sind und von Hochbauten und 
sonstigen Luftfahrthindernissen freigehalten 
werden müssen 

1. Start- und Landebahnen 

2. Rollbahnen 

3. Schutzstreifen und Sicherheitsflächen im 
Sinne von§ 12 LuftVG und der Richtlinien 
zur Hindernisfreiheit für Start- und 
Landebahnen auf Verkehrsflughäfen 
vom 19. August 1971 (NfL- 276 A 1) 

4. Abfertigungsvorfelder und Flugsteige; 
F lugsteige jedoch nur dann, wenn 
sie der allgemeinen Öffentlichkeit nicht 
zugänglich sind 

5. Abstellflächen und Wendeflächen (befestigt 
und unbefestigt) für Flugzeuge des Linien
luftverkehrs und der Allgemeinen Luftfahrt 

6. Rollbrücken (für kreuzungsfreien Verkehr 
auf dem Flughafen) 

7. Flugplatzbetriebsstraßen innerhalb des 
· Flugplatzgeländes 

8. Segelfluggelände 

Behandlung bei der Grund
steuer (auch steuerfreie 
Grundstücke sind in der 

Regel für Zwecke der 
Gewerbesteuer-Kürzung 
von 1,2 vH vom EW nach 
§ 9 Nr. 1 GewStG i. V. m. 

Abschn. 61 Abs. 1 GewStR 
zu bewerten) 

2 

Grundflächen befreit••); 
bauliche Bestandteile 
(Bodenbefestigungen) sind 
Betriebsvorrichtung 

.befreit (keine &triebs
vorrichtung) 

befreit 

Grundflächen befreit; 
bauliche Bestandteile 
(Bodenbefestigung 
einschließlich der 
Fluggasttunnel) 
sind Betriebsvorrichtung 

befreit 
(keine Betriebsvorrichtung) 

befreit 
(keine B~triebsvorrichhmg) 

befreit 

nicht befreit, jedoch 
Befreiung bei Eigentum 
eines begünstigten Rechts
trägers nach§ 3 Abs. 1 
Nr. 1 oder 3 GrStG 
(Abschn. 19 GrStR) 

Gebäude oder 
Gebäudeteil dient 
unmittelbar dem 

öffentlichen Verkehr 
mit Luftfahrzeugen 

(§ 2 Abs. 1 
Buchst. A Nr. 6 der 

Wertzahlen-VO•) 

3 

entfällt•••) 

entfällt 

entfällt 

entfällt 

entfällt 

entfällt 

entfällt 

entfällt 

•) Verordnung zur Durchführung des § 90 des Bewertungsgesetzes vom 2. September !966 (BStBl I 
S. 885), geändert durch die VO vom 25. Februar 1970 (BStBl I S. 252) 

••) ,.befreit" ohne Zusatz bedeutet Befreiung nach§ 4 Nr. 3 Buchst. b GrStG 
•••) gilt nur, falls nicht in die wirtschaftliche Einheit eines bebauten Grundstücks einbezogen 
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Bezeichnung bzw. Funktion 

rundflächen mit Bauwerken und 
;nrichtungen, die unmittelbar dem 
·dnungsgemäßen Flugbetrie b dienen 

bfertigungsgebäude 

SR~Gebäude, Gebäude für Sende- und 
npfangsanlage 

aubüros 

~triebstankstellen 

)rdverpflegungsküchen 
!r Luftverkehrsgesellschaften 

J.ros und Verwaltungsgebäude 
!S Flugplatzhalters 

lros und Verwaltungsgebäude 
'r Luftverkehrsgesellschaften 

1ros der Mietwagenunternehmen 

ensträume der Polizei und des 
Jndesgrenzschutzes 

n pfangsgebä ude 

'uerwehrgebäude 

llgplatzgaststätten 

ugplatzgärtnereien, die überwiegend 
mit beschäftigt sind, das Rollfeld zu 
1bern und den Aufwuchs aus Gründen 
r F lugsicherheit zu überwachen 

1gsicherungsgebäude (Außenstellen der 
.ndesanstalt für Flugsicherung) 

1gwetterdienstgebäude (Außenstellen 
; Deutschen Wetterdienstes) 

918 

Anweisungen 

Behandlung bei der Grund
steuer (auch steuerfreie 
Grundstücke sind in der 

Regel für Zwecke der 
Gewerbesteuer-Kürzung 
von 1,2 vH vom EW nach 
§ 9 Nr. 1 GewStG i. V. m. 
Abschn. 61 Abs. 1 GewStR 

Gebäude oder 
Gebäudeteil dient 
unmittelbar (iem 

öffentlichen Verkehr 
mit Luftfahrzeugen 

(§ 2 Abs. 1 

zu bewerten) · 

2 

Buchst. A Nr. 6 der 
Wertzahlen-VO•) 

nicht befreit ja 

befreit ja 

befreit, wenn sie über- ja 
wiegend der Herstellung 
oder Herrichtung steuer-
freien Grundbesitzes 
dienen 

befreit ja 

nicht befreit ja 

befreit, soweit über- · ja 
wiegend steuerfreier 
Grundbesitz verwaltet wird 

nicht befreit ja 

nicht befreit nein 

befreit; bei Eigentum ja 
eines begünstigten Rechts
trägers Befreiung nach 
§ 3 Abs. 1 Nr. 1 GrStG 

nicht befreit ja 

befreit ja 

nicht befreit ja, wenn sie nur 
für Fluggäste 
zugänglich sind 

befreit ja 

befreit ja 

befreit ja 
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Anweisungen 

Bezeichnung bzw. Funktion 

16. Flugzeughallen für Flugzeuge, die 
gewerbsmäßig gegen Entgelt für die 
Beförderung von Personen und/oder Waren 
eingesetzt werden, sowie für Privat
flugzeuge 

17. Frachthallen 

18. Parkplätze, Parkhäuser und Garagen · 
für Fluggäste und Flugplatzperso!)al 

19. Garagen für Kraftfahrzeuge des 
Flugplatzbetriebes 

20. Geräteschuppen für den Flugplatzbetrieb 

21. Heizwerk 

22. Kantinen für Personal 

23. Kontrollturm 

24. Lagerräume für Materialien 
des Flugplatzbetriebes 

25. Lagerräume des Fundamtes und der 
Luftverkehrsgesellschaften 

26. Lärmschutzhallen 

27. Luftpostgebäude und andere Diensträume 
der Post 

Behandlung bei der Grund
steuer (auch steuerfreie 
Grundstücke sind in der 

Regel für Zwecke der 
Gewerqesteuer-Kürzung 
von 1,2 vH vom EW nach 
§ 9 Nr. 1 GewStG i. V. m. 

Abschn. 61 Abs. 1 GewStR 
zu bewerten) 

2 

nicht befreit 

nicht befreit 

befreit unter den Voraus
setzungen der l'jr. 4 des 
gleichlautenden Erlasses 
betr. grundsteuerliche 
Behandlung von Park
plätzen und Parkhäusern 
vom 20. 6. 1977 (BStBl I 
S. 351). Daneben Befreiung 
nach§ 4 Nr. 3 Buchst. a 
GrStG (vgl. Nr. 3 des 
vorbezeichneten Erlasses) 

befreit 

befreit 

befreit, wenn überwiegend 
steuerfreier Grundbesitz 
beheizt wird 

befreit in sinngemäßer 
Anwendung von Abschn. 9 
Abs. 3 GrStR 

befreit 

befreit 

nicht befreit 

befreit; Lärmschutzwände 
sind Betriebsvorrichtung 

nicht befreit; jedoch 
Befreiung bei Eigentum 
eines begünstigten Rechts
trägers nach § 3 Abs. 1 
Nr.1 GrStG 
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Gebäude oder 
Gebäudeteil dient 
unmittelbar dem 

öffentlichen Verkehr 
mit Luftfahrzeugen 

(§ 2 Abs. 1 
Buchst. A Nr. 6 der 
Wertzahlen-VO•) 

ja; mit Ausnahme 
der Hallen und 
Werkstätten für 
Privatflugzeuge 

ja 

' ja 

ja 

ja 

ja, wenn überwie
gend Gebäude be
heizt werden, die 
unmittelbar dem 
öffentlichen Ver
kehr mit Luftfahr
zeugen dienen 

ja 

ja 

ja 

ja 

ja 

Luftpostgebäude ja, 
im übrigen nein 
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Bezeichnung bzw. Funktion 

Pförtnergebäude 

Pumpenhaus 

Rampengerätestalionen 

Sanitätsgebäude und Quarantänestation 

Sozialräume der Flugplatzgesellschaft 

Schulungsräume (für Abfertigungs
und Betriebspersonal) 

Streusandgebäude 

Tankdienstgebäude 

Tanklager 

Tankstelle.:.gebäude für Pkw und 
Pkw-Waschanlagen 

Technische Stationsgebäude (z. B. für 
Verkehrsleitung und Luftaufsicht) 

Trafogebäude 

Umzäunung des gesamten Flugplatz
geländes 

Wartungshallen für Flugzeuge 

~erkstattgebäude für Einrichtungen 
md Fahrzeuge des Flugplatzbetriebes 

1/ohnungen des Bereitschaftspersonals 

918 

Behandlung bei der Grund
steuer (auch steuerfreie 
Grundstücke sind in der 

Regel für Zwecke der 
Gewerbesteuer-Kürzung 
von 1,2 vH vom EW nach 
§ 9 Nr. 1 GewStG i. V. m. 

Abschn. 61 Abs. 1 GewStR 
zu bewerten) 

befreit 

befreit 

befreit 

befreit 

2 

nicht befreit 

befreit 

befreit 

befreit; die ortsfesten und 
zum Teil unterirdischen 
Tankanlagen sind 
,Betriebsvorrichtungen 

nicht befreit 

befreit 

befreit, wenn überwiegend 
steuerfreier Grundbesitz 
versorgt wird 

befreit (es handelt sich um 
Außenanlagen) 

nicht befreit 

befreit 

nicht befreit (jedoch 
Befreiung einzelner 
Bereitschaftsräume nach 
§ 5 Abs. 1 Nr. 4 GrStG) 

Anweisungen 

Gebäude oder 
Gebäudeteil dient 
unmittelbar dem 

öffentlichen Verkehr 
mit Luftfahrzeugen 

(§ 2 Abs. 1 
Buchst. A Nr. 6 der 

Wertzahlen-VO•) 

ja 

ja 

ja 

ja 

ja 

ja 

ja 

ja 
(soweit Gebäude) 

nein 

ja 

ja, wenn überwie
gend Gebäude ver
sorgt werden, die 
unmittelbar dem 
öffentlichen Ver
kehr mit Luftfahr
zeugen dienen 

entfällt 

ja, mit Ausnahme 
der Werkstätten 
für Privatflugzeuge 
und für die Ver
suchsanstalt für 
Luft- und Raum
fahrt1 

ja 

ja 
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Anweisungen 

Bezeichnung bzw. Funktion 

44. Zollabfertigungsräume 

111. Flugsicherungsanlagen 

1. Schutzzonen für Gleitwegsender 

2. Schutzzonen für Landekurssender 

3. Grundflächen für RVR, Transmissions-
meter, Ceilometer, Windmesser und Meßfeld 

4. Grundflächen für Haupteinflugzeichen 

5 .. Grundfläche für Voreinflugzeichen 

6. Grundfläche für Befeuerungsanlagen 

7. Grundfläche für ASR-Anlage 

8. Grundfläche für Sende- und Empfangs
anlagen 

Behandlung bei der Grund
steuer (auch steuerfreie 
Grundstücke sind in der 

Regel für Zwecke der 
Gewerbesteuer-Kürzung 
von 1,2 vli vom EW nach 
§ 9 Nr. 1 GewStG i. V. m. 

Abschn. 61 Abs. 1 GewStR 
zu bewerten) 

2 

nicht befreit, jedoch 
Befreiung bei Eigentum 
eines begünstigten Rechts
trägers nach § 3 Abs. 1 
Nr.1 GrStG 

belreit 
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Gebäude oder 
Gebäudeteil dient 
unmittelbar dem 

öffentlichen Verkehr 
mit Luftfahrzeugen 

(§ 2 Abs. 1 
Buchst. A Nr. 6 der 

Wertzahlen-VO*) 

ja 

entfällt 



I BewG 1965 
12) 

Anweisurigen 

Anhang betreffend Gebäude oder Gebäudeteile, die in der vor
stehenden Liste nicht enthalten sind (weil sie von vornherein 
für eine Grundsteuerbefreiung ausscheiden) 

und die nicht unmittelbar dem öffentlichen Verkehr mit Luft
fahrzeugen dienen (ergänzende Negativliste zur Wertzahlen-
VO) . 

1. Büros, Verwaltungsgebäude und Werkstätten der Deut-
schen Versuchsanstalt für Luft- und Raumfahrt 

2. Fallschirmlagergebäude 

3. Flugschulen 

4. Friseursalons 

5. Hotels 

6. Kinos 

7. Reisebüros 

8. Vereinsclubhäuser 

9. Verkaufsläden und Verkaufskioske 

10. Wechselstuben 

11. Wohnungen, soweit es sich nicht um Wohnungen des 
Bereitschaftspersonals handelt 

12. Zuschaueranlagen 

13. Büros und Lagerräume, die an Spediteure vermietet sind. 

918 e Ersatzblatt e - 8 -
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Anweisungen 

Einheitsbewertung des Grundbesitzes: 

Abschlag für Großobjekte, Abschlag wegen übergroßer bebau
ter Fläche und Wertzahl im Sachwertverfahren 

(Erl. des FM NRW vom 27. Febr. 1985- S 3210- 16 - VA 4 I 
S 3215 - 4 - V A4) 

Hinweis auf C 51 zu§ 85 BewG. 

835 J;!ew-Kartei NW,15. Erg.-Lfg. (Juni 1985) - 1 -
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Anweisungen 

Grundsteuer: 
Steuerbefreiung für Flugplatzgrundstücke nach § 4 Nr. 3 
Buchst. b GrStG 

(Erlaß des FM NRW vom 20. Mai 1987- G 1108- 23- VA 4) 

Die Grundsteuerbefreiung für Flugplatzgrundstücke nach § 4 
Nr. 3 Buchst. b GrStG erstreckt sich auch auf die in der Regel 
fingerartig angeordneten Flugsteige, an denen Luftfahrzeuge 
unmittelbar abgefertigt werden, wenn und soweit sie der allge
meinen Öffentlichkeifnicht zugänglich sind. Die in Flugstei
gen enthaltenen Verkaufsläden oder ähnliche Einrichtungen 
sind von der Befreiung ausgenommen. Soweit eine Grundsteu
erbefreiung in Betracht kommt, sind die begünstigten Flug
steige aus dem nicht befreiten Abfertigungsgebäude (II. 1 der 
dem Bezugserlaß beigefügten Liste) auszusondern und· wie 
Abfertigungsvorfelder (I. 4 der Liste) zu behandeln. Die Flug
gasttunnel, die die Flugsteige unmittelbar miteinander verbin
den, sind Betriebsvorrichtungen. 

Diensträume des Bundesgrenzschutzes sind ebenfalls von der 
Grundsteuer befreit, weil der Bundesgrenzschutz polizeiliche 
Aufgaben erfüllt. 

Ich bitte, die dem Bezugserlaß beigefügte Liste der unbebauten 
und bebauten Grundflächen und Gebäude auf Verkehrsflug
häfen und Verkehrslandeplätzen wie folgt zu ergänzen: 

Nr. I. 4 Spalte 1: Abfertigungsvorfelder und Flugsteige; 
Flugsteige jedoch nur dann, wenn sie der all
gemeinen Öffentlichkeit nicht zugänglich 
sind. 

Nr. I. 4 Spalte 2: Grundflächen befreit; bauliche Bestandteile 
(Bodenbefestigungen einschließlich der 
Fluggasttunnel) sind Betriebsvorrichtun
gen. 

Nr. II. 9 Spalte 1: Diensträume der Polizei und des Bundes
grenzschutzes 
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§ 90, BewG 1965 
(S 3212) 
27 

Hinweis auf 25! 



Anweisungen 

E inheitsbewertung des Grundbesitzes; 

Bewertung von Warenhausgrundstücken und 
Geschäftsgrundstücken der Geld- und Kreditinstitute mit 
Parkdächern oder Parkhäusern 

(Erl. FM NRW vom 11. November 1991- S 3212- 19- VA 4) 

Die Bewertung von Warenhausgrundstücken mit Parkdächern oder Park
häusern erfolgt im Sachwertverfahren (§ 83 ff. BewG). 

Stehen die Parkflächen mit dem Warenhausbetrieb in einem Nutzungs
und Funktio·nszusarnmenhang, so ist der Grundstückswert (§ 83 BewG) 
für das gesamte Grundstück durch Bildung einer durchschnittlichen 
Wertzahl (§ 90 BewG i. V. m. § 2 DV zu § 90 BewG) an den gemeinen 
Wert anzugleichen. 

Ist dagegen der Parkhausteil nur von untergeordneter Bedeutung oder 
handelt es sich lediglich urri Parkflächen für Mitarbeiter, so ist auf das 
gesamte Grundstück die Wertzahl für Warenhäuser anzuwenden. 

Entsprechendes gilt für Geschäftsgrundstücke der Geld- und Kreditin
stitute (§ 2 Abs. 1 Nr. 8 DV zu § 90 BewG) mit Parkdächern oder Park
häusern. 

Der Bezugserlaß*) ist durch das Urteil des Bundesfinanzhofs vom 
14. 11 : 1990 II R 126/87 (BStBI 1991 II S. 556) überholt. 

*) Der Bezugserlaß ist wiedergegeben in 24! 

1014 Bew-Kartei NW, 18. Erg.-Lfg. (Juli 1995) 
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Anweisungen 

Einheitsbewertung des Grundbesitzes; 

Ermittlung des Werts der Außenanlagen bei der Bewertung 
unbeb'auter Grundstücke 

Rdvfg. OFD Düsseldorf vom 6. Dezember 1994- S 3194- 10- St 214 
Rdvfg. OFD Köln vom 28. Juli 1994- S 3194- 28- St 21 A 
Rdvfg. OFD Münster vom 8. August 1994- S 3194- 7- St 21-33 

Hinweis auf A 7 zu § 72 BewG! 

1015 Bew-Kartei NW, 18. Erg.-Lfg. (Juli 1995) 
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Anweisungen 

Hauptfeststellung der Einheitswerte des Grundvermögens 
und der Betriebsgrundstücke auf den I. Januar 1964; 

hier: Sacbwertverfahren; Raummeterpreise, Wertminderung 
wegen Alters und Wertzahlen bei Kaffeegroßröstereien 

83208-20-VI 

(Erl. FinMin NW vom 21. Juli 1969- S 3209 - 8 - V 1) 
S 3212- 8- V 1 

Hinweis auf NfD C 2 zu § 85 BewG 1965. 

NID 10 Bew·Kartei NW, .f. Erg-Lfg (Febr. 1970) -I-

§ 90 BewG 1965 
(S 3212) 
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Anweisungen 

Hauptfeststellung der Einheitswerte des Grundvermögens auf 
den 1. J anuar 1964; · 

hier: Ridttlinien für die Bewertung der Betriebsgrundstücke 
der Deutsdien Bundesbahn (BewRDB} 

Vgl. 

Rdvfg. OFD Düsseldo;rf vom 13. Januar 1970 - S 3015 A
St 211 

Rdvfg. OFD Köln vom 23. Dezember 1969 - S 3015- 1 -
St 211 . 

Rdvfg. OFD Münster vom 1. Dezember 1969- S 3015- 1-
St 21- 33 

Hinweis auf NfD E 1 zu Verschiedenes. 

NID 71 Bew-Kartei NW, 4. Erg-Lfg (Febr. 1970) -1-

§ 90 BewG 1965 
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Anweisungen 

Hauptfeststellung der Einheitswerte des Grundvermögens und 
der BetrlebsgrundstU<ke auf den I. Januar 1964; 

hier: Bewertung· von Kaffeegroßröstereien Im Samwertver-
verfahren · 

s 3208-20- vc 1 
(Erl. FinMin NW'vom 23. Januar 1973- S 3209- 8-VC 1) 

s 3212- 8-vc 1 

Hinweis auf NfD C 4 zu § 85 BewG 1965. 

NID 118 Bew-Kartei NW, 8. Erg.-Lfg. (Februar 1974) -1-

§ 90 BewG 1965 
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RedltspredtUng 

1. Abrundung der Wertzahl audl nadl oben zulässig 

Die durchschnittliche Wertzahl (§ 2 Abs. 4 und 5 der Ver
ordung zur Durchführung des § 90 des Bewertungsgesetzes) 
ist gegebenenfalls auch nach öben abzurunde~. 

BFH vom 29. April 1977 III R 115/75 (BStBl 1977 II S. 794) 

2. Die Frage, ob bei der Bewertung von Zweifamilienhäu
sern im Samwertverfahren wegen der Lage im Zonenrand
gebiet ein Absdllag gewährt werden kann, ist von grund-
sätzlldler Bedeutung · 

Die Rechtsfrage, ob für im Sachwertverfahren bewertete 
· Zweifamilienhäuser ein Abschlag nach § 88 BewG wegen der 

Lage im Zonenrandgebiet gewährt werden kann, ist von 
grundsätzlicher Bedeutung~ · 

BFH vom 3. August 1979 111 B 60/78 (BStBl 1979 II S. 728) 
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Anweisungen 

Grundstü<ke im Zustand der Bebauung; 

hier: Feststellung eines besonderen Einheitswerts nadt § 91 
Abs. 2 BewG und Absdtn. 8 der Fortsdtreibimgs-R1dtt
Unien 

(Er!. FinMin NW vorn 2;1. Januar 1973- S 3214- 4- VC 1) 

Nach Artikel 1 Abs. 1 des Bewertungsänderungsgesetzes 1971 
(BewAndG 1971) sind ' die Einheitswerte des Grundbesitzes, 
denen die Wertverhälthisse vorn 1. Januar 1964 zugrunde 
liegen, erstmals bei der Feststellung von Einheitswerten der 
gewerblichen Betriebe auf den 1. Januar 1974 und bei der 
Festsetzung von Steuern, bei denen die Steuerschuld nach 
dem 31. Dezember 1973 entsteht, anzuwenden. Damit sind 
auch erstmals auf den 1. Januar 1974 für an diesem Zeitpunkt 
im Zustand der Bebauung befindliche Grundstücke Festste~
lungen eines besonderen Einheitswerts nach § 91 Abs. 2 BewG 
durchzuführen. Diese Einheitswerte sind im personellen Ver
fahren zu ermitteln. Die Feststellung ist nur•) auf Anforderung 
des Veranlagungsfinanzamts vorzunt>hmen. 

Bei den Feststellungen der besonderen Einheitswerte auf den 
1. Januar 1974 handelt es sich um Nachfeststellungen (§ 23 
Abs. I Nr. 3 BewG) . Auf spätere Feststellungszeitpunkte sind 
jedoch Wertfortschreibungen dieser besonderen Einheitswerte 
nach § 91 Abs. 2 BewG nicht ausgeschlossen, wenn sich die 
Grundstücke über mehrere Feststellungszeitpunkte hinweg im 
Zustand der Bebauung befinden und die Wertfortschreibungs
grenzeii des§ 22 Abs. 1 Nr, 1 BewG i. d. F. des BewAndG 1971 
überschritten bzw. erreicht werden. 

Der besondere Einheitswert nach § 91 Abs. 2 setzt sich zusam
men aus dem Wert des § 91 Abs. 1. J;lewG (in der Regel der 
Einheitswert für das unbebaute Grundstü<k) und deril Betrag, 
der arn Feststellungszeitpunkt dem Grad der Fertigstellung 
des Gebäudewertanteils im späteren Einheitswert entspricht. 
Zu beachten ist jedoch, daß der bes'ondere Einheitswert nach 
§ 91 Abs. 2 BewG den Einheitswert für das Grundstück nach 
Fertigstellung der Gebäude nicht übersteigen darf. So wird 
z. B. in den Fällen der späteren Mindestbewertung der nach 
§ 91 Abs. 2 BewG festzustellende Wert in der Regel nur die 
Hälfte des Werts nach§ 91 Abs. 1 BewG betragen. 

Nach Abschn. 8 Abs. 3 der Fortschreibungsrichtlinien kann der 
Fertigstellungsgrad des noch nicht bezugsfertigen Gebäudes 
oder des noch. nicht bezugsfertigen Gebäudeteils auf zwei 
verschiedene Weisen ermittelt werden. 
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Anweisungen 

1. Der Grad der Fertigstellung ridltet sidl nadl dem Anteil 
des Werts der im Feststellungszeitpunkt erstellten aber 
nodl nidlt bezugsfertigen Bauteile am Wert des bezugsfer
tigen Gebäudes oder Gebäudeteils oder 

2. der Grad der. Fertigstellung erredlnet sidl nadl dem Ver
hältnis der bis zu~ maßgebenden Feststellungszeitpunkt 
entstandenen Baukosten zu den gesamten Herstellungs
kosten. 

Die Baukosten bieten in der Regel die geeignetere und prak
tikablere Grundlage für die .Ermittlung des Grades der Fertig
stellung eines Gebäudes als das Verhältnis des Werts der 
vorhandenen Bauteile zum :Wert des bezugsfertigen <;iebäudes 
(Gebäudeteils) . Der Fertigstellungsgrad ist deshalb am zweck- _ 
mäßigsten nadl den tatsädllidlen Baukosten zu erredlnen. 
Wenn im Einzelfall der Fertigstellungsgrad nadl dem Ver
hältnis des Werts des vorhandenen Bauteils zum Wert des 
bezugsfertigen Gebäudes ermittelt werden soll, kann auf die 
Bauanteilstabellen zurückgegriffen werden, die für die Ermitt
lung der behebbaren Bausdläden urid -mängel gelten. 

836 • Ersatzblatt • 2 -



Anweisungen 

Einheitsbewertung des Grundvermögens und Vermögensbe
steuerung: 

Ansatz von Planungs- und Projektierungskosten bei der Ein
heitshewertung von Grundstücken im Zustand der Bebauung 
und bei der Vermögensbesteuerung 

(Er!. des FM NRW vom 12. De~ember 1985 - S 3214 - 6 - V 
A 4 I S 3230 - 29 - V A 4) 

Erst mit dem Beginn der unmittelbaren Bautätigkeit (z. B. 
Ausheben der Bablgrube) liegt ein Grundstück im Zustand der 
Bebauung im Sinne des§ 91 Abs. 2 BewG vor. Sind bereits vor 
diesem Zeitpunkt Planungs- und Projektierungskosten ange
fallen, so können diese Kosten auf Feststellungszeitpunkte, die 
vor dem Beginn des Zustands der Bebauung des Grundstücks 

· liegen, nicht bei der Einheitsbewertung des Grundstücks 
erfaßt werden, weil diese Kosten bürgerlich-rechtlich keine 
körperlichen Gegenstände und somit keine Bestandteile des 
Grundstücks darstellen (dazu Hinweis auf § 68 Abs. 1 Nr. 1 
BewG und Abschnitt 1 Abs. 1 BewRGr). Deshalb sind Pla
nungs- und Projektierungskosten bis zum Beginn der Bautä
tigkeit als selbständige immaterielle Wirtschaftsgüter beim 
Betriebsvermögen oder beim sonstigen Vermögen qnzusetzen. 
Dem steht nicht entgegen, daß die schon vor Baubeginn anfal
lenden Aufwendungen für die Planung und Projektierung 
eines Gebäudes als aktivierungspflichtige Herstellungskosten 
behandelt werden. Der Wert des immateriellen Wirtschafts
guts bemißt sich in der Regel nach den angefallenen Planungs
und Projektierungskosten; es sei denn, daß der Steuerpflich
tige einen n iedrigeren Teilwert bzw. gemeinen Wert nach
weist. 

Sobald auf dem Grundstück mit der Bautätigkeit begonnen 
wird, liegt ein Grundstück im Zustand der Bebauung vor, für 
das die Feststellung eines besonderen Einheitswerts nach § 91 
Abs. 2 BewG in Betracht kommen kann. In diesem Einheits
wert ist der Wert der noch nicht bezugsfertigen Gebäude oder 
Gebäudeteile zu erfassen. Dieser Wert wird der Höhe nach 
auch durch die - ggf. vor Baubeginn ~ angefallenen Pla
nungs-. und Projektierungskosten mit bestimmt. Deshalb sind 
diese Kosten im Wert des noch nicht bezugsfertigen Gebäudes 
(Gebäudeteils) zu berücksichtigen (dazu Hinweis auf 
Abschnitt 8 Abs. 3 der Fortschreibungsri'chtlinien). Von dem 
Zeitpunkt an, an dem ein Grundstück im Zustand der Bebau
ung vorliegt, entfällt der Ansatz eines immateriellen Wirt
schaftsguts. 

885 Bew-Kartei NW, 16. Erg.-Lfg. (Sept. 1986) -1-
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Rechtsprechung 

1. Abrundung der Wertzahl auch nach oben zulässig 

Die durchschnittliche Wertzahl (§ 2 Abs. 4 und 5 der Verordnung 
zur Durchführung des § 90 des Bewertungsgesetzes) ist gegebenen
falls auch nach oben abzurunden. 

BFH vom 29. April 1971 III R 115/75 
(BStBI 1977 ll S. 794) 

2. Die Frage, ob bei der Bewertung von 
Zweifamilienhäusern im Sachwertverfahren wegen der 
Lage im Zonenrandgebiet ein Abschlag gewährt werden 
kann, ist von grundsätzlicher Bedeutung 

Die Rechtsfrage, ob für im Sachwertverfahren bewertete Zweifa
milienhäuser ein Abschlag nach § 88 BewG wegen der Lage im 
Zonenrandgebiet gewährt werden kann, ist von grundsätzlicher 
Bedeutung. 

BFH vom 3. August 1979 Ill B 60/78 
(BStBI 1979 li S. 728) 

3. Ermächtigung zum Erlaß der Wertzahlverordnung 
genügt den Anforderungen des Art. 80 GG 

I. Die Ermächtigung zum Erlaß der Verordnung zur Durchführung · 
des § 90 BewG und die erlassene Verordnung genügen den 
Anforderungen des Art. 80 GG. 

2. Die in der Verordnung festgelegten Wertzahlen sind in deren 
Geltungsbereich einheitlich anzuwenden. 

BFH vom 8. März 1989 II R 239/81 
(BStBl 1989 II S. 495) 

4. Für den Parkhausteil eines Warenhauses kann ein 
Abschlag für Großobjekte vom Gebäudesachwert 
abgezogen werden 

Der Parkhausteil des Warenhauses gehört zur Gruppe der übrigen 
Geschäftsgrundstücke (§ 2 Abs. I Buchst. A Nr. 10 der Verordnung 
zur Durchführung des § 90 BewG), für die ein Abschlag auf den 
Gebäudesachwert gemäß § 88 Abs. 1 BewG nach Maßgabe der 
bundeseinheitlichen Verwaltungsregelung für Großobjekte in 
Betracht kommt. 

BFH vom 14. November 1990 ll R 126/87 
(BStBl 1991 II S. 556) 
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Anweisungen 

Inhaltsverzeichnis 

1 Berücksichtigung der Abbruchverpflichtung beim Erbbau
recht und bei Gebäuden auf fremdem Grund und Boden 

2 Grundstücksart und wirtschaftliche Einheit des Grund und 
Bodens, wenn die in fremdem Eigentum . stehenden 
Gebäude von untergeordneter Bedeutung sind, und Bewer
tung der Gebäude auf fremdem Grund un~ Boden 

3 Vermögensart des Grund und Bodens, wenn Gebäude im 
Dauerkleingartengebiet oder im Kleingartengebiet errich
tet sind 

4 Richtlinien für die Bewertung der Betriebsgrundstücke der 
Deutschen Bundesbahn 

5 Bewertung von Grundstücken mit selbständig genutzten 
Tiefgaragen 

6 Zusammenfassung mehrerer verpachteter Teilflächen mit 
fremden Gebäuden zu einer wirtschaftlichen Einheit 

7 Beeinträchtigung des Grundstückswerts durch nicht mehr 
nutzungsfähige Schutzbauwerke 

8 Abschlag wegen Abbruchverpflichtung für ein im Sach
wertverfahren zu bewertendes Gebäude 

9 Abgrenzung der wirtschaftlichen Einheiten bei Gebäuden 
des Pächters auf gepachteten Fabrikgrundstücken 

10 Auswirkungen der neueren BFH-Rechtsprechung zur 
Berechnung des Abschlags wegen einer Abbruchverpflich
tung und des Abschlags wegen wirtschaftlicher Überalte
rung 

11 Abschlag nach § 94 "Abs. 3 Satz 3 BewG für Tankstellenge-
bäude auf fremdem Grund und Boden 

12 Steuerliche Zure~hnung der Gartenlauben 

13 Be.wertung der Gebäude auf fremdem Grund und Boden . 

14 Abschlag für Gebäud,e und Außenanlagen auf fremdem 
Grund und Boden wegen einer Abbruchverpflichtung 

15 Ermäßigung des Gebäudesachwerts wegen einer Abbruch
verpflichtung oder wegen der Notwendigkeit vorzeitigen 
Abbruchs und/oder wegen wirtschaftlicher Überalterung, 
insbesondere Wertfortschreibungen wegen Änderung der 
tatsächlichen Verhältnisse im Verhältnis zur fehlerbeseiti
genden Wertfortschreibung 

16 Zusammentreffen von Abschlägen wegen wirtschaftlicher 
Überalterung und der Notwendigkeit vorzeitigen Abbruchs 
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Anweisungen 

17 Ermäßigung für Tankstellengebäude wegen wirtschaftli
cher Überalterung und Ermjißigung der Gebäude auf 
fremdem Grund und Boden wegen einer Abbruchver
pflichtung 

18 Abschlag wegen Abbruchverpflichtung bei Musterhäusern 
der Fertigbauindustrie 

19 Einheitsbewertung der Betriebsgrundstücke der Deut
schen Bundesbahn: Abgrenzung der wirtschaftlichen Ein
heit des Bahnhofs 

20 Ermäßigung für Tankstellengebäude auf fremdem Grund 
und Boden wegen einer Abbruchverpflichtung 

920 • ErsatzblaU e - 2 -



Anweisungen 

Hauptfeststellung der Einheitswerte des Grundvermögens 
auf den 1. Januar 1964; 

hier: Berü<ksichtigung der Abbruchverpflichtung beim Erb
baurecht und bei Gebäuden auf fremdem Grund und 
Boden 

Gleichlautend 
S3215 

Rdvfg. OFD Düsseldorf vom 15. Februar 1968- S 
3217 A-St 211 

Rdvfg. OFD Köln vom 5. Januar 1968- S 3215- 1 - St 211 
Rdvfg. OFD Münster vom 5. Februar 1968 - S 3215 - 3 -
St 21-33 

Hinweis auf 2 zu § 92 BewG 1965 

88 Bew-Kartei NW, I. Erg-Lfg (Mai 1968) -I-
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Anweisungen 

Hauptfeststellung der Einheitswerte des Grundvermögens 
auf den 1. Januar 1964; 

hier: GrundstüCksart und wirtschaftliche Einheit des Grund 
und Bodens, wenn die in fremdem Eigentum stehenden 
Gebäude von untergeordneter Bedeutung sind, und 
Bewertung der Gebäude auf fremdem Grund und Boden 

S 3194 - S- V 1 
(Erl. FinMin NW vom 5. Juni 1968 - S 

3217 
_ 

4 
_V 

1
) 

Hinweis auf B 2 zu § 72 BewG 1965 

' 230 Bew-Kartei NW, 2. Erg-Leg (November 1968) -I-
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Anweisungen 

Hauptleststellung der Einheitswerte des Grundbesitzes aul 
den 1. Januar 1964; 

hier: Vermögensart des Grund und Bodens, wenn Gebäude 
im Dauerkleingartengebiet oder im Kleingartengebiet 
errldltet sind 

(Er!. FinMin NW vom 18. Juli 1968 - S 3191 - 3 - V 1) 

Hinweis auf 2 zu§ 69 BewG 1965 

231. Bew-Kartei NW, 2. Erg-Lfg (November 1968) - 1 -

§ 94 BewG 1965 
(S 3217) 

3 



Anweisungen 

Hauptfeststellung der Einheitswerte des Grundvermögens 
und der Betriebsgrundstü<ke auf den 1. Januar 1964; 

h ier: Ridltlinien für die Bewertung der Betriebsgrundstü<ke 
der Deutsdien Bundesbahn 

(Erl. FinMin NW vom 30. Dezember 1968- S 3015- 2-
V1) 

Hinweis auf E 2 zu Versdliedenes. 

294 Bew-Kartei NW, 3. Erg-Lfg (Juli 1969) -1-
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Hauptfeststellung der Einheitswerte des Grundbesitzes auf 
den t. Januar 1964; 

hier: Bewertung von Grundstücken mit selbständig genutz
ten Tiefgaragen 

(Erl. FinMin NW vom 13. Mai 1971 - S 3190 - 10 - VC 1) 

Hinweis auf 11 zu § 68 BewG 1965. 

384 Bew-Kartei NW, 6. Erg.-Lfg. (Februar 1972) -1-

§ 94 BewG 1965 
(S 3217) 

5 



Ehtheitsbewertung des Grundvermögens und Grundsteuer; 

hier: Zusammenfassung mehrerer verpachteter Teilflächen 
mit fremden Gebäuden zu einer wirtschaftlichen Einheit 

S 3194 - 5- V C 1 
(Erl. FinMin NW vom 28. Nov. 1974- S 3217 - 4- V C 1) 

G 1135- 3- V C 1 

Hinweis auf B 3 zu § 72 BewG 1965. 

. 553 Be.,.,·Kartei NW, 9. Erg.-Lfg. (Mai 1975) -I-

§ 94 BewG 1965 
(S 3217) 
6 



EinheUsbewertung des Grundbesitzes; 

hier: BeelnträdJ.ligung des Grundstückswerts durdJ. nlcbt 
mehr nutzungsfähige Schutzbauwerke 

(Erl. FinMin NW vom 23. Juni 1975 - S 3101 - 2- V C 1) 

Hinweis auf 1 zu § 71 BewG. 

613 Bew-Kartel NW, 10. Erg .-Lfg . (Sept. 1976) -1-

§ 94 BewG 1965 
(S 3217) 
'7 



Anweisungen 

Einheitsbewertung des Grundbesitzes; 
hier: Absd:llag wegen Abbrud:lverpflid:ltung für ein im Sam

wertverlabren zu bewertendes Gebäude 

S 3210 - 8 - V A 4 
(Erl. FinMin NW vom 9. 2. 1978 - ) S 3217 - 2 - V A 4 

Hinweis auf 19 zu § 88 BewG 1965. 

686 Bew-Kartel NW, 12. Erg.-Lfg. (Juni 1919) -1-

§ 94 BewG 1965 
(S 3217) 
8 



Anweisungen 

Einheitsbewertung des Grundvermögens und der Betriebs
grundstücke; Abgrenzung der wirtschaftlichen Einheiten bei 
Gebäuden des Pächters auf gepachteten Fabrikgrundstücken 

(Erl. de~ FM NRW v?m 25. Okt. 1982- S 3217-8- V f:.. 4) 

Bei Gebäuden auf fremdem Grund und Boden in den Fällen, in 
denen der Pächter eines Werkgeländes mit aufstehenden Ge
bäuden des Verpächters zusätzlich Gebäude errichtet hat, die 
in seinem- des Pächters- wirtschaftlichen Eigentum stehen, 
gilt für die Abgrenzung der wirtschaftlichen Einheiten fol
gendes: 

1. Nach§ 94 Abs. 1 Satz 3 BewG gilt der Grund und Boden, auf 
dem ein fremdes Gebäude steht, als bebautes Grundstück 
der Grundstücksart, zu der das fremde Gebäude gehört. 
Diese Vorschrift grenzt damit gleichzeitig die wirtschaftli
ehe Einheit für dieses Grundstück ab. Der Grund u.nd Bo
den ist, soweit er in wirtschaftlichem Zusammenhang mit 
dem darauf errichteten Gebäude steht, eine selbständige 
wirtschaftliche Einheit. Diese selbständige wirtschaftliche 
Einheit ist aus dem größeren Stammgrundstück herauszu
lösen (BFH-Urteil vom 6. 10. 1978 111 R 23175, BStBl 1979 II 
Seite 37). 

2. Es bestehen keine Bedenken, mehrere vom Pächter auf 
dem Pachtgelände errichtete, räumlich getrennt liegende 
Gebäude zu einer wirtschaftlichen Einheit zusammenzu
fassen. Das setzt allerdings voraus, daß die Gebäude zu der
selben Grundstücksart gehören. Unter dieser Vorausset
zung können auch die dazu gehörenden Grundstücksflä
chen des Verpächters zu einer wirtschaftlichen Einheit zu
sammengefaßt werden. 

840 ·Bew-Kartei ])lW. 15. Erg.-Lfg. (Juni 1985) • Ersatzblatt • -1-

§ 94 BewG 1965 
(S 3217) 
9 



Anweisungen 

Auswirkungen der neueren BFH-Rechtsprechung zur Berech
nung des Abschlags wegen einer Abbruchverpflichtung und 
des Abschlags wegen wirtschaftlicher Cberalterung 

(Erl. des FM NRW vom 8. Oktober 1982- S 3210- 8- VA 4) 

Hinweis auf 22 zu§ 88 BewG. 

841 Bew-Kartei NW, 15. Erg.-Lfg. (Juni 198S) - 1 -

§ 94 BewG 1965 
(S 3217) 
10 



Anweisungen 

Einheitsbewertung von Tankstellengrund stücken: 

Abschlag nach § 94 Abs. 3 Satz 3 BewG für Tankstellengebäude 
auf fremdem Grund und Boden 

Im wesentlichen gleichlautend! . 
Rdvfg. OFD Düsseldorf vom 10. Dez. 1982- S 3217- 1-St 21 H 
Rdvfg. OFD Köln vom 22. Nov.1982-S3217 -4- St212 
Rdvfg. OFDMünster vom 22. Dez. 1982- S 3217 '- 4- St 21-33 

Das FG Düsseldorf hat in dem nicht veröffentlichen Urteil 
vom 8. 6. 1982- XI 452/81 BG- im zweiten Rechtszug über die 
Frage der Gewährung eines Abschlags nach § 94 Abs. 3 Satz 3 
BewG entschieden. Der BFH hatte durch Urteil vom 3. 7. 1981 
- III R 102/80 - (BStBl 1981 II S. 764) das vorausgegangene 
Urteil des FG Düsseldorf in gleicher Sache auf die Revision der 
betroffenen Mineralölgesellschaft aufgehoben. 

Zu entscheiden war über die Frage, ob die auf dem gemieteten 
Grundstück errichteten Tankstellengebäude einer Abbruch
verpflichtung bei Beendigung des Mietvertrags a 11 e i n aus 
§ 556 Abs. 1 BGB unterliegen. Der Vertrag enthält eine aus
drückliche Klausel über eine solche Verpflichtung nicht. Der 
BFH hatte diese Frage im ersten Rechtszug bejaht, aber offen
gelassen, ob die Abbruchverpflichtung nach dem Gesamtinhalt 
der vertraglichen Vereinbarungen- ggf. konkludent- abbe
dungensei. 

Das FG Düsseldorf hat die Abbruchverpflichtung in der nun 
vorliegenden Entscheidung nicht als abbedungen angese
hen und dazu ausgeführt: 

"Zunächst ist von dem Grundsatz auszugehen, daß ein Miet
oder Pachtvertrag die gesetzlichen Regelungen der§§ 535 ff. 
BGB beinhaltet, ohne daß es einer ausdrücklichen Verwei-

. sung hierauf bedarf. Denn die gesetzlichen Bestimmungen 
über 'das Mietrecht sind Bestandteil jeden Mietvertrages, 
sofern sie nicht auf Grund ihrer dispositiven Rechtsnatur 
vertraglich umgestaltet oder ausgeschloSsen sind. Folglich 
gehört die nach der herrschenden Meinung in Rechtspre
chung und Literatur in § 556 Abs. 1 BGB niedergelegte Ab
bruchverpflichtung zum Vertragsinhalt, sei es durch bloße 
Bezugnahme auf diese Vorschrift oder eben dadurch, daß 
ihre Rechtsnachfolge weder ausdrücklich noch konkludent 
abbedungen worden ist." 

Die Begründung erscheint nach dem gesamten Vertragsinhalt 
vertretbar. Von der Einlegung der Revision ist abgesehen 
worden: 

842 Bew-Kartel NW, 15. Erg.-Lfg. (Junll985) -I-

§ 94 BewG 1965 
(S 3217) 
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BewG 1965 
7) 

Anweisungen 

Ich bitte, künftig in gleichgelagerten Fällen neben dem Mieter 
auch den Vermieter zu dem Inhalt des Vertrags und der Ab
sprachen sowie zu sonstigen Umständen bezüglich einer Ab
bruchverpflichtung zu befragen. 

842 - 2 -
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Anweisungen 

Hauptfeststellung der Einheitswerte des Grundvermögens auf 
den 1. Januar 1964; 

hier: Einheitswertbescheid für das mit dem Erbbaurecht 
belastete Grundstück 

(Er!. FinMin NW vom 24. Aug. 1967 - S 3215- 2- V I ) 
02093-1-IIBI 

l. I. Nach § 92 Abs. 1 Satz I BewG 1965 ist für das Erbbaurecht und 
für das mit dem Erbbaurecht belastete Grundstück je ein geson
derter Einheitswen festzustellen, wenn nicht die Feststellung des 
Einheitswerts für das belastete Grundstück unterbleibt, weil der 
Gesamtwert allein auf das Erbbaurecht entfällt. Nach§ 7 Abs. 1 
Nr. 3 GrStG wird die nach beiden Einheitswerten festzusetzende 
Grundsteuer nur von dem Erbbauberechtigten geschuldet. Für 
ihn ist also nicht nur der Einheitswert für das belastete Grund
stück Besteuerungsgrundlage nach § 213 Abs. 2 AO*). Deshalb 
muß ihm auch der Einheitswertbescheid für das belastete Grund
stück zugestellt werden. In diesem Bescheid muß dem Erbbau
berechtigten ausdrücklich der Einheitswert allein für die Grund
steuer zugerechnet werden(§ 216 Abs. I Nr. 2 AO)*). 

Der Erbbauberechtigte kann den ihm zugestellten Einheitswen
bescheid für das belastete Grundstück in vollem Umfang, also 
auch wegen der Höhe des Einheitswerts anfechten. 

2. Im maschinellen Verfahren fertigt das Rechenzentrum für jedes 
mit einem Erbbaurecht belastete Grundstück ohne besondere 
Aufforderung zusätzlich zwei Ausfertigungen des Einheitswert
bescheids ohne Anschrift und ohne Angaben über eine steuerli
che Zurechnung. Eine Ausfertigung ist für die Versendung an 
den Erbbauberechtigten bestimmt, die andere Ausfertigung für 
die Einheitswertakte des belasteten Grundstücks. Das Finanzamt 
hat in beiden Bescheidausfertigungen die Zurechnung des Ein
heitswerts auf den Erbbauberechtigten und dessen Zustellan
schrift handschriftlich nachzutragen. Gleichzeitig ist folgender 
Zusatz in den Bescheid aufzunehmen: 

"Der Einheitswert wird Ihnen (-im Fall der Zustellung an 
einen Bevollmächtigten des Erbbauberechtigten: dem ... 
als Erbbauberechtigten -) nur für die Grundsteuer zuge
rechnet." 

In der -Verfügung I des Eingabewertbogens für das belastete 
Grundstück in Abschnitt B Nr.-5 durch handschriftliche Ergän
zung die Zurechnung des Einheitswerts für die Grundsteuer und 
die Absendung des Bescheids an den Erbbauberechtigten zu ver
fügen. 

II. Zu der Frage, ob es zulässig ist, daß dem Erbbauverpfiichteten, 
der nicht vermögensteuerpflichtig ist (z. B. Gemeinde, Kirchen-

1016 Bew-Kartei NW, 18. Erg.-Lfg. (Juli 1995) • Ersatzblatt • 

§ 92 BewG 1965 
(S 3215) 
1 

*)jetzt: 
§ 180 Abs. 1 Nr. 1 
AO ' 

*)jetzt: 
§ 19 Abs. 3 Nr. 2 
BewG 
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Anweisungen 

gemeinde), der Bescheid über den Einheitswert für das belastete 
Grundstück zugestellt wird, behalte ich mir weitere Weisung vor. 

• Ersatzblatt • - 2· -



Anweisungen 

I 

Hauptfeststellung der Einheitswerte des Grundvtlrmögens 
auf den 1. Januar 1964; 
hier: BerUc:ksldlUgung der Abbrudlverpßicbtung beim Erb

baurecht und bei Gebäuden auf fremdem Grund und 
Boden 

Gleichlautend s 3215 
Rdvfg. OFD Düsseldorf v. 15. F,ebr. 1968- S 

3217 
A-St 211. 

Rdvfg. OFD Köln vom 5. Januar 1958- S 3215 .!..;.:; -! - St 211 
Rdvfg. OFD Münster vom 5. Februar 1968 ~ S 3215 - 3· 
St 21-33 

Nadl § 92 Absatz 4 BewG 1965 ist die Verpflidltung des Erb
bauberedltigten, das Gebäude bei Beendigung des Erbbau
redlts abzubredlen, .durch einen Absdllag zu berücksidltigen. · 
Für Gebäude auf fre:!lldem Grund und Boden gilt eine entspre
dlende Regelung.nadl § 94 Absatz 3 BewG 1965. In den Fällen 
einer Bewertung ·im Ertra9swertverfahren ist die Höhe -des 
Absdllags der Anlage 9 der BewRGr zu entnehmen (AQ'Sdlnitt 
48 Absatz 5, Absdmitt 50 Absatz 3- BeWRGr). Diese Tabelle 
endet bei einer restlidlen Lebensdauer des Gebäudes von 
30 Jahren. · 
Hierzu ist die Frage gestellt worden, ob bei einer restlidlen 
J,.ebensdau~r des Gebäudes von mehr als 30 Jahren ein 
Absdllag zu unterbleiben habe. Di~e Frage w'ird ver
neint. Dem Erbbauberedltigten wird nadl § 92 Absatz 3 
Satz 5 BewG 1965 in Verbindung mit der Tabelle in 
Satz 2 ein Anteil .am debäudewert zugeredlnet, wenn das 
Erbbauredlt nodl mehr als 30, aber weniger als 50 Jahre 
dauert und bei seinem Ablauf das Gebäude entsdlädigungslos 
an den Eigentümer des belasteten GrU,Qdstüc:ks fällt. Bei die
ser Redltslage kann dem Erbbauberedltigten in qem wirt
sctJ.aftlidl für ihn ähnlidl liegenden Fall, in dem er das Ge
bäude bei dem nadl 30, aber früher als in 50 Jahren bevor
stehenden: Ablauf des Erbbauredlts abbredlen muß, ebenfalls 
nicht der volle Gebäudewert, sondern nur ein um einen Ab
sdllag verminderter Gebäudewert zugeredlnet werden. :Bei 
einem Gebäude auf fremdem Grund und Boden ist entspre
chend zu entsdleiden. 

Der Absdl!ag bei. einer Bewertung im Ertragswertverfahren 
ist der beigefügten Tabelle zu entnehmen, die an die Hundert
sätze in der Anlage 9 der BewRGr ansdlließt. 
Bei der Bewertung im Sachwertverfahren ist nadl Af>sctm'itf 48 
Absatz 5 letzter Satz bzw. Absdlnitt 50 Absatz 3 Satz 6 
BewRGr zu verfahren. 
Ein Abschlag ist jedoch dann nidlt zu machen, wenn die rest
.lidle Lebensdauer mehr als 49 Jahre beträgt. 

85 Bew-Kartei ~· \. Erg-Lfg (Mai 1968) -1-

§ 92 BewG 1965 
.(S 3215) 
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Anweisungen 

Ergänzungstabelle zu Anlage 9 BewRGr 

für Abschläge im Falle der Verpflichtung zum Abbruch des 
Gebäudes (§ 92 Abs. 4, § 94 Abs. 3 Satz 3 BewG) 

1 
. . 

§ 92Abs.4, § 94Abs.3 Satz3 BewG 

restliche Lebensdauer 

31--35 36--40 41--45 46--49 
Jahre Jahre Jahre Jahre 

2 3 4 5 

A. bei Massivbauten mit Mauerwerk aus Ziegelsteinen, Na- • 
tursteinen, Kalksandsteinen, Schwemmsteinen oder ähn- · 
liehen Steinen sowie bei Stahl- und Stahlskelettbauten 
außer bei solchen Bauten, die unter B. fallen. 

Altbauten 
vor 1895 
1895 bis 1899 5 
1900 bis 1904 10 5 
1905 bis 1915 15 10 5 
1916 bis 31.3.1924 15 10 5 

Neubauten 
1. 4. 1924 bis 31. 12. 1934 20 15 10 5 
1. 1. 1935 bis 20. 6. 1948 20 15 10 5 

Nachkriegsbauten 
nach dem 20. 6. 1948 25 20 15 10 

B. bei Holzfachwerkbauten mit Ziegelsteinausmauerung, Ge
bäuden aus großformatigen Bimsbetonplatten oder ähn
li<hen Platten sowie bei anderel). eingeschossigen massiven 
Gebäuden in leichter Bauausführung 

Altbauten 
1916 bis 31. 3. 1924 5 

Neubauten 
1. 4. 1924 bis 31. 12. 1934 15 10 5 
1. 1. 1935 bis 20. 6. 1948 15 10 5 

Nachkriegsbauten 
nach dem 20. 6. 1948 15 10 5 

C. bei Holzfachwerkbauten mit Lehmausfachung und beson
ders haltbaren Holzbauten mit massiven Fundamenten 

Neubauten 
1. 1. 1935 bis 20. 6. 1948 

Nachkriegsbauten 
nach dem 20. 6. 1948 

85 
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Anweisungen 

Hauptfeststellung der Einheitswerte des Grundvermögens; 

hier: Ausgleidl der Wertzahlstufen bei Fabriken und Werk-
stätten des Handwerks · 

(Er!. FinMin NW vom 4. Oktober 1968 - S 3212- 4- V 1) 

Hinweis auf 6 zu § 90 BewG 1965. 

293 Bew-Kartei NW, 3. Erg-Lfg · (Juli 1969) -1-

§ 92 BewG 1965 
(S 3215) 

3 



Erbbauredlt; · 

hier: Art der Feststellung des Einheitswerts, wenn der Grund 
und Boden vom Erbbauberechtigten erworben wurde 

(Er!. FinMin NW vom 25. Februar 1976- S 3215-6- V C 1) 

Hinweis auf A 15 zu§ 22 BewG. 

· 612 Bew·Kartei NW, 10. Erg.·Ug. (Sept. 1976) -1-

· § 92 BewG 1965 
(S 3215) 
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Anweisungen 

Einheitsbewertung des Grundbesitzes; 
hier: Abschlag wegen Abbruchverpflichtung für ein im Sach

wertverfahren zu bewertendes Gebäude 

. S 3210 - 8 - V A 4 
(Erl. FmMin NW vom 9. 2. 1978 - ) 

S 3217 - 2- VA 4 

Hinweis auf 19 zu§ 88 BewG 1965. 

684 Bew-Kartei NW, 12. Erg.-Lfg. (Juni 1979) -I-

§ 92 BewG 1965 
(S 3215) 
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Anweisungen 

Auswirkungen der neueren BFH-Rechtsprechung zur Berech
nung des Abschlags wegen einer Abbruchverpflichtung und 
des Abschlags wegen wirtschaftlicher Überalterung 

(Erl. des FM NRW vom 8. Oktober 1982- S 3210-8-V~ 4) 

Hin weis auf 22 zu§ 88 BewG. 

837 Bew-Kartei NW, l5. Erg.-Lfg. (Juni ~985) -I -

§ 92 BewG 1965 
(S 3215) 
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Anweisungen 

Hauptfeststellung der Einheitswerte des Grundvermögens 
auf den 1. Januar 1964; 

hier: Behandlung der Sonderfälle (§§ 92 bis 94 BewG 1965) 

S 3215-1- V 1 

S 3216-1- V 1 
(Erl. FinMin NW vom 21. Febr. 1967 - S 

3217 
_ 

1 
_ V 

1 
) 

0 2093 - 1 - II B 1 

1. ErbbauredJ.t und belastetes Grundstück 
Das Erbbaurecht und das mit dem Erbbaurecht belastete 
Grundstück bilden zwei selbständige wirtschaftliche Einheiten, 
für jede ist ein Einheitswert festzustellen (Abschn. 49 Abs. 1 
BewRGr). Ist der nach§ 92 Abs. 1 Satz 2 BewG 1965 ermittelte 
Gesamtwert voll dem Erbbauberechtigten zuzurechnen (§ 92 
Abs. 2 BewG 1965), so wird ein Einheitswert für das belastete 
GrundstüCk nicht festgestellt (Abschn. 49 Abs. 2 letzter Satz 
ßewRGr) . 
In diesen Fällen ist daher, wie schon bisher, nur für das Erb
baurecht eine Einheitswertakte anzulegen und nur für das 
Erbbaurecht ein Eingabewertbogen aufzustellen. 
Ist dagegen der Gesamtwert auf das Erbbaurecht und auf das 
belastete Grundstück zu verteilen, so ist bisher unterschied
lich verfahren worden. Für die Hauptfeststellung 1964 sind 
stets zwei getrennte Einheitswertakten zu führen und zwei 
Eingabewertbogen aufzustellen. Da die Eingabewerte zur 
Ermittlung des Gesamtwerts sowohl für das Erbbaurecht als 
auch für das belastete 'Grundstück dieselben sein müssen, sind 
beide Eingabewertbogen in einem Arbeitsgang zu fertigen. 
Um das sicherzustellen, ist die Einheitswertakte für das 
belastete Grundstück - ggf. sind die Unterlagen nur in einem 
Heftrücken zusammenzuheften- in der Einheitswertakte für 
das Erbbaurecht aufzubewahren. Bei Ablage der Einheitswert
akten nach der Nummernfolge ist unter der laufenden Num
mer der Einheitswertakte für das belastete Grundstück ein 
fester Bogen mit dem Hinweis auf die Ablage dieser Akte in 
der Akte des Erbbaurechts einzufügen. Beim Wohnungserb
baurecht (Teilerbbaurecht) ist entsprechend zu verfahren. 

2. Wohnungseigentum und Teileigentum 
Jedes Wohnungseigentum (Teileigentum) auf einem Grund
stück ist eine selbständige wirtschaftliche Einheit. Für jede 
wirtschaftliche Einheit dieser Art ist deshalb eine eigene 
Einheitswertakte anzulegen und ein eigener Eingabewert
bogen aufzustellen. Die Eingabewertbogen für alle wirtschaft
lic;hen Einheiten auf einem Grundstück sind jedoch in einem 
Arbeitsgang auszufüllen, um sicherzustellen, · 

NJD 18 Bew-Kartei NW, 1. Erg-L!g (Mai 1968) - 1 -
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Anweisungen 

a) daß für alle wirtschaftlichen Einheiten, wenn sie im Ertrags
wertverfahren bewertet werden, die im Verhältnis zuein
ander zutreffenden Jahresrohmieten angesetzt werden, 
w'obei sich allerdings Unterschiede außer nach Lage und 
Ausstattung auch nach der gewählten Finanzierung er
geben können, 

b) daß die Anteile an den im gemeinschaftlichen Eigentum 
stehenden Wohnräumen und gewerblichen Räumen bei 
allen wirtschaftlichen Einheiten mit derselben Jahresroh
miete für diese Räume angesetzt werden, 

c) daß hinsichtlich des Zuschlags für übergroße Flächen und 
des Zuschlags wegen Reklamenutzung (§ 82 Abs. 2 BewG 
1965) von denselben Werten ausgegangen wird. Im Ein
gabewertbogen für jede wirtschaftliche Einheit ist sowohl 
bei den Flächengrößen als auch bei dem Betrag für den 
Zuschlag wegen Reklamenutzung der sich nach den Grund
buchanteilen ergebende Anteil einzutragen. Bei der Prü
fung, ob ein Zuschlag wegen übergroßer Fläche in Betracht 
kommen kann, ist auch bei Einheiten der Grundstücksarten 
"Einfamilienhäuser" und . Zweifamilienhäuser" vom Fünf
fachen der nach den Grundbuchanteilen aufgeteilten antei
ligen bebauten Fläche auszugehen. Der Zuschlag unter
bleibt, wenn das Gebäude ein Hochhaus ist (§ 82 Abs. 2 
Nr. 1 Satz 1 BewG 1965, Abschn. 32 Abs. 2 Nr. 1 BewRGr). 
Es kann davon ausgegangen werden, daß ein Gebäude mit 
sieben Geschossen noch kein Hochhaus ist, 

d) daß- soweit erforderlich- geprüft wird, ob die im Grund
buch eingetragenen Miteigentumsanteile der Wohnungs
eigentümer am gemeinschaftlichen Eigentum erheblich von 
dem Verhältnis der Mietwerte der Eigentumswohnungen 
zueinander abweichen (§ 93 Abs. 3 Satz 1 BewG 1965). 

Es ist deshalb in jeder Einheitswertakte ein Vorblatt mit Hin
weisen auf die Einheitswertaktenzeichen der anderen Ein
heiten des Wohnungs- bzw. Teileigentums auf demselben 
Grundstück anzulegen. Entsprechendes gilt für die an einem 
Grundstück bestehenden Wohnungs- und Teilerbbaurechte. 
Die Oberfinanzdirektion Münster wird gebeten, im Benehmen 
mit den Oberfinanzdirektionen Düsseldorf und Köln ein 
Muster eines solchen Hinweisblattes aufzustellen. 

3. Gebäude auf fremdem Grund und Boden und GrundstUcke 
mit fremden Gebäuden 

Der Grund und Boden, auf dem ein fremdes Gebäude steht, 
g:Ht als bebautes Grundstück der Grundstücksart des Gebäudes 
(§ 94 Abs. 1 letzter Satz BewG 1965). Deshalb muß in dem 
Eingabewertbogen für den Grund und Boden die G,rundstücks-

NfD 18 - 2 -

• 



Anweisungen 

art angegeben werden. Sie kann nicht maschinell ermittelt 
werden. Wenn die Grundstücksart des aufstehenden fremden 
Gebäudes bereits von vornherein feststeht, ist der Eingabe
wertbogen für den Grund und Boden in einem Arbeitsgang 
mit dem Eingabewertbogen für das Gebäude auszufüllen. In 
den anderen Fällen ist zunächst die maschinelle Ermittlung 
des Einheitswerts für das Gebäude abzuwarten. 
In den Einheitswertakten für das Gebäude und für den Gr)lnd 
und Boden sind gegenseitige Hinweise auf die Einheitswert
aktenzeichen für den Grund und Boden und für das Gebäude 
anzubringen. 

NJD 18 Bew-Kar tei NW, 1. Erg-Lfg (Mai 1968) -3 -
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Hauptfeststellung der Einheitswerte des Grundvermögens 
auf den 1. Januar 1964; 

b ler: Elnbeltswertbescheld für das mit dem Erbbaurecht 
belastete GrundstUck 

(Erl. FinMin NW vom 23. Nov. 1967- S 3215-2- V 1) 

Der Beseneid über den Einheitswert für das mit dem Erbbau
redlt belastete Grundstück kann audl dem Erbbauverpflidl
teten zugestellt werden, der nicht vermögensteuerpflidltig ist. 

Zusatz der OberfinanzdlrekUonen : 
Der Bezugserlaß vom 24. August 1967 Ist in I zu § 92 BewG 1965 wieder
gegeben. 

NfD 19 Bew-Kartei NW, I. Erg-Lfg (Mai 1968) - I -

§ 92 BewG 1965 
(S 3215) 

NfD2 



Anweisungen 

Hauptfeststellung der Einheitswerte des Grundvermögens 
auf den 1. Januar 1964; 

hier: Fragen zur wirtsdtaftlidten Einheit im Zusammenhang 
mit dem Erbbauredtt und mit einem Gebäude auf 
fremdem Grund und Boden 

Im wesentlichen gleichlautend 
s 3192 

Rdvfg. OFD Düsseldorf vom 27. Aug 1968 -S 3215A- St 211 

s 3217 
Rdvfg. OFD Köln vom 11. Juni 1968 - S 3215 - 2 - St 211 

Rdvfg. OFD Münster vom 18. Juni 1968 - S 3192 - 6 -
St 21-33 

Hinweis auf NfD 3 zu § 70 BewG 1965 .. 

NfD 41 Bew-Kartei NW, 2. Erg-Lrg (November 1968) -I-

§ 92 BewG 1965 
(S 3215) 

NfD3 



Anweisungen 

Einheitsbewertung des Grundvennögens: 
Feststellung des Einheitswerts, wenn an einem bereits 
bewerteten Grundstück ein Erbbaurecht bestellt wird 

Im wesentJjchen gleichlautend! 

Rdvfg. OFD Köln vom 13. Juni 1989- S 3215 - 4 - St 211 
Rdvfg. OFD Münster vom 1. März 1989 - S 3215 - 8 - St 21-33 

Wie bekannt geworden, verfahren die Finanzärnter in den Fällen, in 
denen an einem bereits bestehenden (bewerteten) Grundstück ein Erb
baurecht bestellt wird, unterschiedlich in folgenden Varianten: 

1. Die bereits bestehende wirtschaftliche Einheit wird durch Zurech
nungsfortschreibung dem Erbbauberechtigten zugerechnet, für das 
belastete Grundstück wird eine Nachfeststellung durchgeführt. 

2. Das belastete Grundstück wird unter der EW-Nr. des zuvor unbe
lasteten Grundstücks weitergeführt und eine entsprechende Wert
fortschreibung - ggf. auf 0 DM - durchgeführt. Das Erbbaurecht 
wird durch Nachfeststellung bewertet. 

3. Der Einheitswert für die bisherige wirtschaftliche Einheit wird auf
gehoben und für das neu entstandene Erbbaurecht und das neu ent
standene belastete Grundstück je eine Nachfeststellung durchge
führt. 

Ich bemerke dazu: 

Wird an einem bestehenden (bewerteten) Grundstück ein Erbbaurecht 
bestellt, so ist rechtssystematisch davon auszugehen, daß die bisherige 
wirtschaftliche Einheit (unbelastetes Grundstück) untergegangen und 
die wirtschaftlichen Einheiten ,,Erbbaurecht" und "belastetes Grund
stück" neu entstanden sind. Dementsprechend sind die unter Nr. 3 durch
geführten EW-Feststellungen zutreffend. 

Im Interesse einer einheitlichen (zutreffenden) Behandlung dieser Fälle 
und auch zur Vermeidung der bei der unter Nr. 2 geschilderten Fallge
staltung auftretenden Schwierigkeiten bei der Grundsteuermeßbetrags
festsetzung bitte ich, künftig in allen in Betracht kommenden Fällen 
nach der Fallgestaltung Nr. 3 zu verfahren. Für die bisherige wirtschaft
liche Einheit ist eine Aufhebung des Einheitswerts gemäß § 24 Abs. 1 
Nr. 1 BewG, für die neu entstandenen wirtschaftlichen Einheiten "Erb
baurecht" und "belastetes Grundstück" sind Nachfeststellungen gemäß 
§ 23 Abs. 1 Nr. 1 BewG durchzuführen. Die Nachfeststellung für das 
"belastete Grundstück" ist auch dann vorzunehmen, wenn sein Wert 
ODM beträgt. 

190 Bew-Kartei NW, 18. E(g.-Lfg. (Juli 1995) 

§ 92 BewG 1965 
(S 3215) 
NtD 4 

- I -



Refhtsprechung 

1. Laufzeit des Erbbauvertrages bei Ausübung eines Options
rechts 

Ist in einem auf eine bestimmte Zeit abgeschlossenen Erb
bauvertrag vereinbart, daß dem Erbbauberechtigten das 
Recht zusteht, durch einseitige Erklärung eine Verlänge
rung der Laufzeit des Erbbauvertrages herbeizuführen 
(Optionsrecht), so ist für die Zurechnung des Einheitswerts 
(gern. BewG 1965 für die Verteilung des Gesamtwerts auf 
die wirtschaftliche Einheit des Erbbaurechts und die des 
belasteten Grundstücks) auf den Erbbauberechtigten und 
den Erbbauverpflichteten von der ursprünglich vereinbar
ten Laufzeit auszugehen. 

Das Optionsrecht ist ein Geltungsrecht und kann als echte 
Bedingung im Sinne des § 4 BewG vor seiner Ausübung 
nicht bei früheren Stichtagen berücksichtigt werden. 

BFH vom 5. März 1971 III R 130/68 
(BStB11971 II S. 481) 

2. Eigengrundstücke und Erbbaurecht am Nachbargrund
stück zwei selbständige wirtschartliehe Einheiten. Ab
schläge für Großobjekte und für Gebäude mit übergroßen 
Stücken sind aber auf das ganze Gebäude zu beziehen 

1. Ein Grundstück und das an einem Nachbargrundstück 
bestehende Erbbaurecht sind zwei selbständige wirt
schaftliche Einheiten, auch wenn Grundstück und Erb
baurecht demselben Steuerpflichtigen gehören. 

2. Werden beide Grundstücke mit einer eip.heitlichen La
gerhalle bebaut, so ist bei Abschlägen für Großobjekte 
und wegen übergroßer bebauter Fläche auf die Halle als 
Ganzes und nicht auf die gegenständliche Begrenzung 
der wirtschaftlichen Einheiten abzustellen. 

BFH vom 22. April1982 li IR 101178 
(BStB11982 II S. 580) 

3. Berücksichtigung einer Abbruchverpflichtul)g bei Bewer-
tung eines Erbbaurechts · 

BFH vom 26. Februar 1986 II R 217/ 82 
(BStBl 1986 II S . 449) 

Hinweis auf Rechtsprechung 2 zu§ 88 BewG. 

217 Bew-Kartei NW, 17. Erg.-Lfg. (Juli 1988) • Ersatzblatt • -1-

§ 92 BewG 1965 
(S 3215) 
1 



BewG 1965 
15) 

Rechtsprechung 

4. Erbschaftsteuerpflicht für Erbbauzinsansprüche 

217 

1. Der Erbbauzinsanspruch ist keine Nutzung im Sinne des 
§ 16 BewG (Anschluß an BFHE 134, 569, BStBl 1982 II 
s. 184). 

2. Sowohl die Streichung des § 16 Abs. 2 als auch die 
gesamte Regelung des § 92 BewG sind mit dem GG 
vereinbar. 

BFH vom 26. November 1986 II R 32/83 
(BStB11987 II S. 101) 

e ErsatzblaU e - 2 -
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Anweisungen 

Bewertungsredltlldl.e Behandlung von Dauerwohnredtten 

Im wesentlidlen gleichlautend 
Rdvfg. OFD Düsseldorf vom 6. April 1966 - S 3247 A - St 
21 H 

Rdvfg. OFD Köln vom 25. März 1966- S 3247 - 1 - St 211 
Rdvfg. OFD Münster vom 23. März 1966 - S 3247 ~ 22 - St 
21-33 

Wegen der bewertungsrechtlichen Behandlung von eigen
tumsähnlichem Dauerwohnrecht wird auf Tz 20 des Erlasses 
FinMin NW vom 2. März 1965- S 3247- 2- VC 1 -Bezug 
genommen. Zu der -Frage, wann ein Dauerwohnberedltigter 
wirtschaftlich einem Wohnungseigentümer gleichsteht, hat der 
Bundesfinanzhof im Urteil vom 11. September 1964- VI 65/63 
U (BStBl 1965 III S. 8) erneut Stellung genommen. Dem ent
schiedenen Fall liegt der Mustervertrag des Gesamtverbandes 
gemeinnütziger Wohnungsunternehmer e. V. Köln zugrunde. 
Obwohl dieser Vertrag in einer Reihe von Punkten von dem 
amtlichen Mustervertrag über die Bestellung eines eigentum
ähnlichen Dauerwohnrechts (Bundesbaublatt 1956 S. 615) ab
weicht, hat der Bundesfinanzhof wirtschaftliches Eigentum des 
Dauerwohnberechtigten anerkannt. Ist der Mustervertrag des 
Gesamtverbandes • gemeinnütziger Wohnungsunternehmen 
verwendet worden, kann audl bewertungsrechtlich ejn eigen
tumsähnliches Dauerwohnrecht anerkannt werden. 

86 Bew-Kartei NW, I. Erg-Ug (Mai 1968) -I-

§ 93 BewG 1965 
(S 3216) 
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Anweisungen 

Hauptfeststellung der Einheitswerte des Grundvermögens 
auf den L. Januar 1964; 

hier: Ertragswertverfahren, Berechnung des Zuschlags wegen 
der Größe der nicht bebauten Fläche (§ 82 Absa tz 2 
Nr. I BewG 1965) ~eim einzelnen Wohnurtg,seigentum 

)~ wesentlichen gleidl\autend . 
Rdvfg. OFD Di.isseldorf v'ont '23. November 1967 ~ S 3216 Ä· 
,......_ St 211 

'/ 
Rdv:fg. QFD Köln vom t § ; Juni 1967- S 3216 ...,_ 1 - St 211 

Rdvfg, OFD Münster vom 18. Mai 1967 - S 3216•- 2- St 21 
-33 

Nach Nr. 2 :Buchstabe c' des Erlasses des Finanzministers des 
Landes Nordrhein-Westfalen vom 21. Februar 1967 S 321S"--
1 . ..- V 1 I S 3216- 1 __;,'\l 1 I S 3217 - 1 V 1 I 0 2093 -:- l ....., 
li B 1 (z'ür Bekan.ntgabe ·n idlt geeignet)'). ist bei der Berech
nung des Zusdllags wegen der Größe der nichtbebauten 
Flädle nach § 82 Abs. 2 Nr. 1 BewG 1965 in den .. Fällen des 
Wohnungseigentums der Grundstücksarten ,.Einfamilienhäu
ser• und ,.Zweifamilienhäuser" nidlt von .ei~$t_ gesamten 
Fläche von 1500 qm, sondern vom Fi.i,.nffachen der bebauten 
Fläche auszuge~en. Die auf das einzelne Wohddngseigentu}Jl 
entfallende beba..ute Flädle und die anteilige Grundstücks
fläche sind in der Weise zu ermitteln', daß sowohl die bebaute 

· Fläche als &uch die gesamte Grundstii<ksfläche entsprechend 
'd~ im Grundbuch eing~tragenen Miteigentumsanteilen auf
zuteilen sind. Der Vergleich der. beiden anteilig auf das ein
zelne Wohnungseigentum entfallenden Flächen ergibt, welche 
Oberfläche bei ih~ durch Zuschlag zu berücksichtigen ist . 

Beispiel: 

Ein Grundstück, of!Uf dem ein Gebäude mit 8 Eigentumswoh
nungen steht1 hat eine Gesam.tfläche von 1600 qm (V orderland 
Zonß I 600 qm zu je 60 DM, Hinterland Zone II 600 qm zu je 
30 DM und Hinterland Zone IIIa 400 qm zu je 15 DM). Die 

-bebaute".Flädle dieses Gebäudes beträgt. 240 qm. Im Grund
buch sif!d &mt ·glei!,he Miteigentumsanteile eingetragen. Die 
Größe der anteiligen GesaJ;IItfläche beträgt für jede Eigen-. 
tuinswoh.nung 200 _qm (Ydrde{ll\lld Zol'le I' 75 qm zu je 60 DM, 
Hinterland· Zone U 75-qtll zu je 30 DM und Hinterland Zone 
Illa 50 qrn zu je 15 DM), di~ ~nteili:ge bebi;lple Fläche 30 qm. 
Bei jeder Eigentumswohnung ist wegen der Größe der n icht 
bebauten Fläche .der Grundstüdtswett um den nad\ Absdui.itt 
3~Absatz 3 Bew;RGr erredmet~ Wert von 50 qm Fläche zu 
erhöhen; da die anteilige GruhUstücksfläche (200 qm) größer 
ist als das Fünffache der anteiligen bebauten Fläche (5 X30 qm 
= 15,0 qm). 

87 Bew-Kartei NW f. Erg-Lfg (Mai 1968) - 1 -
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Anweisungen 

Das Ergebnis ist das gleiche, wie wenn für das gesamte Grund
stüdc der Wert der übergroßen Fläche ermittelt und dann auf 
die einzelnen wirtschaftlichen Einheiten nach den im Grund
buch eingetragenen Miteigentumsanteilen verteilt werden 
würde·. 

Bei be~den Verfahren ist der Zuschlag nach Abschnitt 32 Ab-' 
satz 3 BewRGr zu berechnen. 

•) Zusatz der Oberlinanzdlrektlonen: 

87 

Per Erlaß vom 21. Februar 1967 ist in NID 1 zu § 92 BewG 1965 wfed~r
gegeben. 

-2-
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Anweisungen 

Einheitsbewertung des Grundbesitzes; 

hier: Abgrenzung der wirtschaftlichen Einheit bei Wohnungs-
eigentum und Teileigentum 

Gleichlautend 

Rdvfg. OFD Düsseldorf vom 8. Februar 1972 - S 3216 A -
St 211 

Rdvfg. OFD Köln vom 5. Januar 1972- S 3216- 1 - St 211 

Rdvfg. OFD Münster vom 22. Dezember 1971 - S 3216 _:_ 
2- St 21-33 

Das Finanzgericht Münster hat im Urteil III 1679/69 EW 
vom 16. Dezember 1970 (EFG 1971 S. 375) die Auffassung 
vertreten, daß jedes Wohnungseigentum und jedes Teileigen
tum grundsätzlich eine selbständige wirtschaftliche Einheit 
bildet. Eine Verbindung von Wohnungseigentum und Teil
eigentum zu einer wirtschaftlichen Einheit komme nur in Be
tracht, wenn dafür gewichtige Gründe vorlägen. Nach den 
Ausführungen des Finanzgerichts sind die vom Bundesfinanz
hof in seinen Urteilen 111 230/61 U vom 7. Februar 1964 
(BStBl 1964 III S. 180) und 111 R 163/66 vom 2. Oktober 1970 
(BStBl 1970 li S. 822) aufgestellten Grundsätze auch auf das 
Wohnungseigentum und das Teileigentum anzuwenden. Die 
Urteile behandeln die Abgrenzung der wirtschaftlichen Ein
heit bei Baublöcken und Reihen-Einfamilienhäusern. 

Die Entscheidung des Finanzgerichts Münster wird für zu
treffend gehalten. Ich bitte deshalb, die Abgrenzung der 
wirtschaftlichen Einheit bei Wohnungs- und Teileigentum 
nach diesen Grundsätze n durchzuführen. 

772 Bew-Kartei NW, 14. Erg.-Lfg. (Okt. 1982) • Ersatzblatt e - 1 -
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Anweisungen 

Einheitsbewertung des Grundvermögens; 

hier: Entstehung der wlrtsdl.aftlidl.en Etnheit Wohnungs
eigentum und Teileigentum 

(Erl. FinMin NW vom 11. Dezember 1912 - S 3216 - 5 -
vc 1) 

Die Frage, wann die wirtschaftliche Einheit • Wohnungseigen
tum" und • Teileigentum" entsteht, ist umstritten. Das Finanz
gericht Münster hat in einem Vorbescheid vom 4. Mai 1972 
III 1653/69 zur Bewertung nach altem Bewertungsrecht die 
Auffassung vertreten, daß bereits ein im Grundbuch eingetra
genes Wohnungseigentum und Teiheigentum als selbständige 
wirtschaftliche Einheit zu bewerten V:st, auch wenn das Ge
bäude, auf das sich das Sondereigei\tum- erstrecken soll, am 
Bewertungsstichtag noch nicht beztigsfertig ist. Im Entschei
dungsfall waren am Bewertungszeitpunkt nach Teilungserklä
rung (§ 8 Abs. 1 WEG) die Wohnungseigentumsanteile und 
Teileigentumsanteile im Grundbuch eingetragen und grund
buchmäßig veräußert. Das Gebäude war am Bewertungszeit
punkt erst im Rohbau fertiggestellt. Das Finanzamt hatte für 

, das unbebaute Grundstück insgesamt einen Einheitswert fest-
gestellt und anteilsmäßig den jeweiligen Wohnungs- und 
Teileigentümern zugerechnet. Das Finanzgericht Münster 
stellte sich dagegen auf den Standpunkt, daß die grundbuch
lieh eingetragenen Wohnungs- und Teileigentumsrechte be
reits als selbständige wirtschaftliche Einheiten _ zu bewerten 
und den Eigentümern zuzurechnen seien. . . 
Demgegenüber hat das Niedersächsische Finanzgericht in 
einem Urteil vom 26. April 1972 I 159/71 die Auffassung ver
treten, daß das Sondereigentum zwar mit der Teilung des 
einheitlichen Eigentums in mehrere Miteigentumsanteile be
gründet wird, jedoch erst mit der Errichtung der in das 
Sondereigentum fallenden Bestandteile entsteht. Vor diesem 
Zeitpunkt besteht nach Auffassung des Niedersächsischen 
Finanzgerichts nur eine Anwartschaft auf die Gegenstände 
des Sondereigentums (vgl. auch Palandt, BFB, 31. Aufl., Anm. 2 
zu §§ 2 f. WEG). 

Der vom Finanzgericht Münster vertretenen Auffassung ist zu 
folgen, und zwar auch bei der Bewertung nach neuem Be
wertungsrecht. Wohnungseigentum und Teileigentum wird 
nach § 2 WEG entweder durch vertragliche Einräumung von 
Sondereigentum (§ 3 WEG) oder durch Teilung (§ 8 WEG) be
gründet. Nach § 3 WEG kann Sondereigentum auch an Räu
men in einem erst zu errichtenden Gebäude eingeräumt wer

. den. Ebenso ist die Teilung durch den Eigentümer auch bei 
einem erst nodl. zu errichtenden Gebäude möglich (§ ·a A~s. 1 

518 Bew-Kartel NW, 8. Erg.-Lfg. (Februar 1914) -1-
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J BewG 1965 
216) I Anweisungen 

WEG). Die rechtliche Zusammenführung von Sondereigentum 
und Miteigentumsanteil bildet vom Beginn an Wohnungsei
gentum oder Teileigentum im Sinn des § 1 Abs. 2 und 3 WEG. 
Mit der bürgerlich-rechtlichen Begründung von Wohnungs
eigentum oder Teileigentum ist nach § 93 Abs. 1 Satz 1 BewG 
1965 auch die bewertungsrechtliche wirtschaftliche Einheit 
existent. Ist am Bewertungszeitpunkt mit dem Bau des . 
Gebäudes nicht begonnen worden, so richtet sich die Be
wertung nach den Vorschriften für unbebaute Grundstücke. 
Dies soll bei einer künftigen Änderung des Bewertungsgeset
zes ausdrücklich klargestellt werden. Auf Grundstücke, die 
sich im Zustand der Bebauung befinden, sind die Vorsduiften 
des § 91 BewG 1965 entsprechend anzuwenden (§ 93 Abs. 1 
Satz 3 BewG 1965) . 

518 -2-
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Bewertungsrechtliche und grundsteuerrechtliche Behandlung 
von Reibenhäusern mit · Einliegerwohnungen in de r Rechts
form des Wohnungseigentums 

(Erl. FinMin NW vom 2. Dez. 1974- S 3216- 3- V C 1) 

Reihenhäuser werden des öfteren in der Rechtsform des Woh
nungseigentums errichtet. Dabei wird für alle Räume jedes 
einzelnen Reihenhauses Sondereigentum ausgewiesen. Solche 
Reihenhäuser können auch eine abgeschlossene Einlieger
wohnung enthalten. 

In diesen Fällen ist zwar jedes Reihenhaus als Wohnungs
eigentum im Sinne des Wohnungseigentumsgesetzes und da
mit als selbständige wirtschaftliche Einheit anzusehen. Für 
die Bestimmung der Grundstücksart ist jedoch nach § 93 
Abs. 1 Satz 2 · BewG · allein die Nutzung des auf das Woh
nungseigentum entfallenden Gebäudeteils maßgebend. Da 
Wohngrundstücke, die eine Hauptwohnung und eine Ein
liegerwohnung e nthalten, zu der Grundstücksart .,Zweifami-· 
lienhaus" gehören, sind auch ,die in der Form des Wohnungs
eigentums ~rrichteten Reihenhäuser mit Einliegerwohnung 
dieser Grundstücksart zuzurechnen, jedoch wie Mietwahn
grundstücke zu bewerten. Nach § 15 Abs. 2 Nr. 2 GrStG be
trägt die Steuermeßzahl für Zweifamilienhäuser 3,1 v. T. Da 
eine Ausnahmegenehmigung, wie sie für Einfamilienhäuser 
getroffen wurde, die in der Form des Wohnungseigentums 
errichtet worden sind (§ 15 Abs. 2 Nr. 1 GrStG), fehlt, ist 
für Zweifamilienhäuser in der Form des Wohnungseig~n
tums die Meßzahl 3,1 v. T . anzuwenden. 

551 Bew·Kartei NW, 9. Erg.-Lfg. (Mai 1975) -I-
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Abgrenzung der wirtschaftlidten Einheit bei zwei Eigentums
wohnungen, die wie eine Wohnung genutzt werden 

(Erl. FinMin NW vom 5. Dez. 1974 - S 3216 - 4 - V C I) 

Für die Entsdteidung, ob eine oder zwei wirtschaftliche Ein
heiten anzunehmen sind, kann nicht auf die bürgerlich-redlt
lidle Gestaltung - zwei Eigentumswohnungen - abgestellt 
werden. Entsdleidend ist vielmehr, wie die beiden Wohnun
gen baulidl miteinander verbunden sind. Werden sie z. B. 
als eine Wohnung genutzt, dann sind beide Wohnungen zu ' 
einer wirtsdlaftlidlen Einheit zusammenzufassen. Das ist ins
besondere dann der Fall, wenn der Eigentümer durdl bau
lidle Maßnahmen (z. B. durch Entfernen der Einridltung der 
zweiten Küdte) für jedermann zu erkennen gegeben hat, daß 
er beide Wohnungen nur gemeinsam nutzen will. Werden 
die Wohnungen jedodl nur durdt einen Durchbruch mitein
ander verbunden, ohne daß weitere bauliche Veränderungen 
vorgenommen werden, so besteht die Vermutung, daß es sidt 
auch weiterhin um zwei wirtsdlaftliche Einheiten handelt. In 
diesen Fällen wird die zweite Wohnung oft durch nahe Ver
wandte als deren Wohnung genutzt, so daß audl nach der 
Verkehrsansdlauung weiterhin zwei wirtsdlaftliche Einheiten 
anzunehmen sind. 

Auch soweit hiernadi zwei wirtsdlaftliche Einheiten .Eigen- · 
tumswohnung" anzunehmen sind, werden sie bei der Grund
steuervergünstigung nach dem Il. WoBauG hinsichtlich der 
zulässigen Wohnfläche als eine Wohnung behandelt, w.imn 
sie von einem Haushalt benutzt werden (Abschn. 9 Abs. 7 
VA - II. WoBauG) . 

552 Bew-Kartei NW, 9. Erg.-Lfg. (Mai 1975) -I-
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Anweisungen 

Entstehung der wirtschaftlichen Einheit in den Fällen des 
Wohnungseigentums durch Teilung 

(Er!. FinMin NW vom 24. 5. 1978- S 3216- 5- VA 4) 

Nach § 8 Abs. 1 WEG kann der Eigentümer eines Grundstücks Woh
nungseigentum oder Teileigentum durch Teilungserklärung gegenüber 
dem Grundbuchamt begründen. Die Teilung wird nach § 8 Abs. 2 Satz 2 
WEG mit der Anlegung der Wohnungsgrundbücher rechtlich wirksam. 
Für die Frage, wann die wirtschaftliche Einheit "Wohnungseigentum" 
oder "Teileigentum" im Sinne des Bewertungsrechts entsteht, kann der 
Zeitpunkt der Grundbucheintragung nicht als entscheidend angesehen 
werden. Nach wirtschaftlicher Betrachtungsweise reicht es für die Ent
stehung eines Wohnungseigentums/feileigentums im Sinne des § 93 
BewG aus, daß die Teilungserklärung beurkundet und der Eintragungs
antrag beim Grundbuchamt eingegangen ist. 

1017 Bew-Kartei NW, 18. Erg.-Lfg. (Juli 1995) • Ersatzblatt • 
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Anweisungen 

Abgrenzung der wirtschaftlichen Einheit und maßgebende 
Grundstücksart beim Wohnungseigentum (Teileigentum) 

(Erl. FinMin NW vom 20. Oktober 1981 - S 3216- 4- VA 4) 

1. Zivilrechtliche AÜsgangslage; Allgemeines 

Nach dem Wohnungseigentumsgesetz (WEG) kann Miteigentum an 
einem Grundstück in der Weise ausgestaltet sein, daß 

a) jeweils mit einem Miteigentumsanteil das Sondereigentum an 
einer (abgeschlossenen) Wohnung und ggf. an Zubehörräumen 
(z. B. Keller, Garage, dauerhaft markierter Abstellplatz in einer 
Sammelgarage) verbunden ist (Wohnungseigentum) oder 

b) jeweils mit einem Miteigentumsanteil das Sondereigentum an 
(abgeschlossenen) nicht Wohnzwecken dienenden Räumen (z. B. 
Ladenlokal, Büroräume mit eigenem Zugang) verbunden ist 
(Teileigentum). 

Ein Miteigentumsanteil kann auch mit dem Sondereigentum an 
mehreren (abgeschlossenen) Wohnungen, mit dem Sondereigentum 
an mehreren (abgeschlossenen) nicht Wohnzwecken dienenden Räu
men sowie-gleichzeitig mit Sondereigentum der ersten und mit Son
dereigentum der zweiten Art verbunden sein. Ist mit dem Mitei
gentumsanteil Sondereigentum sowohl an einer Wohnung als auch 
an nicht zu Wohnzwecken dienenden Räumen verbunden und über
wiegt nicht einer dieser Zwecke offensichtlich, so wird das Grund
buchblatt als "Wohnungs- und Teileigentumsgrundbuch" bezeich
net. Die Bezeichnung des mit Sondereigentum an abgeschlossenen 
Raumeinheiten verbundenen Miteigentums-Rechi als "Wohnungs
eigentum", "Teileigentum" oder "Wohnungs- und Teileigentum" ist 
ohne zivilrechtliche Bedeutung. Zur sprachlichen Vereinfachung 
wird deshalb im folgenden nur die Bezeichnung "Wohnungseigen
tum" verwendet. 

Ist ein Miteigentumsanteil mit dem Sondereigentum an mehreren 
Raumeinheiten (z. B. abgeschlossenen Wohnungen, abgeschlosse
nen Gewerberäumen) verbunden, so kann der Eigentümer den Mit
eigentumsanieil teilen, die jeweils neu entstehenden Miteigentums
anteile mit dem Sondereigentum an einer Raumeinheit verbinden 
und selbständig veräußern. Dieses Recht kann in der Teilungser
klärung oder durch Vereinbarung der Wohnungseigentümer in ent
sprechender Anwendung des § 12 WEG zwar erschwert, aber nicht 
ausgeschlossen werden. Die Zustimmung der anderen Wohnungs
eigentümer oder des Verwalters darf nur aus wichtigem Grund ver
sagt werden. 
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2. Bildung wirtschaftlicher Einheiten nach der 
Verkehrsauffassung 

a) Grundsatz 

Anweisungen 

Die Bedeutung des § 93 Abs. 1 Satz 1 BewG beschränkt sich 
darauf, das Wohnungseigentum als eine besondere Form des 
Miteigentums (nämlich eines mit dem Sondereigentum an einer 
Wohnung und ggf. weiteren Räumen verbundenen Miteigen
tums) auch bewertungsrechtlich zu verselbständigen. Auf das 
verselbständigte Wohnungseigentum sind deshalb auch § 2 
Abs. 1 BewG und § 70 Abs. 2 BewG anzuwenden (BFH-Urteil A 
zum 23. 2. 1979, BStBl li S. 547). Für die Abgrenzung der wirt- Wl' 
schaftliehen Einheit ist daher in erster Linie die Verkehrsauf-
fassung maßgebend. 

b) Merkmal der selbständigen Veräußerbarkeit 

Sind Einfamilienhäuser, die auf einem Grundstück errichtet wor
den sind, nach entsprechender Teilung des Grundstücks selb
ständig veräußerbar, so bildet jedes Reihenhaus eine eigene 
wirtschaftliche Einheit (BFH-Urteil vorn 2. 10. 1970, BStBl li 
S. 822). Dieses BFH-Urteil ist bei Grundstücken, die in Woh
nungseigentums-Rechte aufgeteilt sind, auf das Wohnungsei
gentum entsprechend anzuwenden. In den Fällen, in denen der 
Miteigentumsanteil mit dem Sondereigenturn an mehreren abge
schlossenen Wohnungen oder Gewerberäumen verbunden ist, 
bildet daher jede sondereigentumsfähige Raumeinheit, die mich 
Verbindung mit einem eigenen Miteigentumsanteil selbständig 
veräußert werden könnte, jeweils eine wirtschaftliche Einheit. 
Weitere Voraussetzung ist jedoch stets die eigenständige Zweck
bestimmung; Zubehörräume, wie insbesondere Kellerräurne, 
sonstige Abstellräume und Garagen, sind daher ohne Rücksicht 
auf die zivilrechtliche Gestaltung in die wirtschaftliche Einheit 
einzubeziehen. 

Die so abgegrenzte wirtschaftliche Einheit des Wohnungseigen- A 
tums wird in der Regel mit dem Begriff "Eigentumswohnung'' Wl' 
des § 12 des II. WoBauG, der nach § 100 des li. WoBauG ins
besondere auch für § 7b EStG und die Befreiung von der Grund
erwerbsteuer maßgebend ist, übereinstimmen. 
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Teilung der Hofstelle eines Betriebs der Land- und 
Forstwirtschaft in Wohnungs- und Teileigentum nach dem 
Wohnungseigentumsgesetz (WEG) 

(Erl. FM NRW vom 7. November 1988- S 3111-33- VA 4 I S 3216 
- 14- VA 4 -) 

Hinweis auf A 32 zu § 34 BewG. 
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Anweisungen 

Einheitsbewertung des Grundvermögens; 

Abgrenzung, Entstehung und Grundstücksart der 
wirtschaftlichen Einheit Wohnungs- und Teileigentum 

(Er!. FM NRW vorn 26. November 1992- S 3216- 4- VA 4) 

1. Zivilrechtliche Ausgangslage; Allgerneines 

Nach dem Wohnungseigentumsgesetz (WEG) kann Miteigenturn an 
einem Grundstück in der Weise ausgestaltet sein, daß 

a) jeweils mit einem Miteigentumsanteil das Sondereigenturn an 
einer (abgeschlossenen) Wohnung und ggf. an Zubehörräumen 
(z. B. Keller, Garage, dauerhaft, markierter Abstellplatz in einer 
Sarnmelgarage) verbunden ist (Wohnungseigenturn) oder 

b) jeweils mit einem Miteigentumsanteil das Sondereigenturn an 
(abgeschlossenen) nicht Wohnzwecken dienenden Räumen (z. B. 
Ladenlokal, Büroräume mit eigenem Zugang) verbunden ist 
(Teileigenturn). 

Ein Miteigentumsanteil kann auch mit dem Sondereigentum an 
mehreren (abgeschlossenen) Wohnungen, mit dem Sondereigentum 
an mehreren (abgeschlossenen) nicht Wohnzwecken dienenden Räu
men sowie gleichzeitig mit Sondereigenturn der ersten und mit s·on
dereigentum der zweiten Art verbunden sein. Ist mit dem Mitei
gentumsanteil Sondereigenturn sowohl an einer Wohnung als auch 
an nicht zu Wohnzwecken dienenden Räumen verbunden und über
wiegt nicht einer dieser Zwecke offensichtlich, so wird das Grund
buchblatt als "Wohnungs- und Teileigenturnsgrundbuch" bezeich
net. Die Bezeichnung des mit Sondereigenturn an abgeschlossenen 
Raumeinheiten verbundenen Miteigenturns-Rechts als "Wohnungs
eigentum", "Teileigenturn" oder "Wohnungs- und Teileigenturn" ist 
ohne zivilrechtliche Bedeutung. Zur sprachlichen Vereinfachung 
wird deshalb im folgenden nur die Bezeichnung "Wohnungseigen
tum" verwendet. 

Ist ein Miteigentumsanteil mit dem Sondereigenturn an mehreren 
Raumeinheiten (z. B. abgeschlossenen Wohnungen, abgeschlosse
nen Gewerberäumen) verbunden, so kann der Eigentümer· den Mit
eigentumsanteil teilen, die jeweils neu entstehenden Miteigentums
anteile mit dem Sondereigentum an einer Raumeinheit verbinden 
und selbständig veräußern. Dieses Recht kann in der Teilungser
klärung oder durch Vereinbarung der Wohnungseigentümer in ent
sprechender Anwendung des § 12 WEG zwar erschwert, aber nicht 
ausgeschlossen werden. Die Zustinunung der anderen Wohnungs
eigentümer oder des Ve~alters darf nur aus wichtigem Grund ver
sagt werden. 
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Anweisungen 

2. Bildung wirtschaftlicher Einheiten nach der 
Verkehrsauffassung 

a) Grundsatz 

Die Bedeutung des § 93 Abs. 1 Satz 1 BewG besteht zum einen 
darin, den Besonderheiten der Rechtsfigur des Wohnungseigen
tums bewertungsrechtlich Rechnung zu tragen, indem das Woh
nungseigentum aus der Einheit des bebauten Grundstücks her
ausgenommen und diesem gegenüber verselbständigt wird. Zum . 
anderen wird klargestellt, daß das Sondereigentum an der Woh
nung und der Miteigentumsanteil nicht getrennt, sondern als 
Einheit zu bewerten sind. Im übrigen gelten jedoch die allge- • 
meinen Abgrenzungsregeln, wie sie sich aus § 2 Abs. 1 BewG 
und § 70 Abs. 2 BewG ergeben. Für die Abgrenzung der wirt
schaftlichen Einheit ist daher in erster Linie die Verkehrsauf-
fassung maßgebend. 

b) Merkmal der selbständigen Vcräußerbarkeit 

Im Urteil vom 2. Oktober. 1970 (BStBl II S. 822), das mehrere 
auf einem Grundstück errichtete Reihenhäuser betrifft, hat der 
Bundesfinanzhof die Annahme einer wirtschaftlichen Einheit 
einerseits davon abhängig gemacht, daß jedes Reihenhaus für 
sich allein veräußert werden kann, es andererseits aber abge- · 
lehnt, auf die bei allen abgeschlossenen Wohnungen abstrakt 
bestehende Möglichkeit abzustellen, Wohnungseigentum zu 
schaffen. 

Für die Bestimmung der wirtschaftlichen Einheit beim Woh
nungseigentum bedeutet dies, daß mehrere Wohnungen, die mit 
nur einem Miteigentumsanteil verbunden sind, grundsätzlich 
zu einer wirtschaftlichen Einheit im Sinne des BewG zusam
menzufassen sind. Eine Ausnahme besteht jedoch dann, wenn 
die tatsächlichen Gegebenheiten der Verkehrsanschauung ent
gegenstehen. 

Liegen die Wohnungen in demselben Haus unmittelbar über- • 
einander oder nebeneinander und sind sie so miteinander ver-
bunden, daß sie sich als ein Raumkörper darstellen, so sind sie 
als eine wirtschaftliche Einheit zusammenzufassen (BFH-Urteil 
vom 1. April 1987, BStBI II S. 840). Besteht keine derartige 
Verbindung, weil sich die Wohnungen getrenilt von anderen im 
Sondereigentum stehenden Wohnungen im Gebäude befinden, 
verbietet es die Verkehrsanschauung, solcherart unverbundene 
Teile eines Gebäudes als nur ein Grundstück im Sinne des BewG 
anzusehen (BFH-Urteile vom 1. April 1987, BStBl li S. 838, 
und vom 24. Oktober 1990, BStBl 1991 li S. 503). 

Handelt es sich dagegen um mehrere Wohnungen, die jeweils 
mit einem Miteigentumsanteil am Grundstück verbunden sind 
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Anweisungen 

(liegen mithin mehrere rechtlich selbständige Wohnungseigen
tumsrechte vor), so führt das tatsächliche Aneinandergrenzen 
oder auch das Führen auf einem gemeinsamen Wohnungsgrund
buch nicht zur Annahme einer wirtschaftlichen Einheit (BFH
Urteil vom I. August 1999, BStBl II S. 1016). 

Neben der selbständigen Veräußerbarkeit ist stets weitere Vor
aussetzung für ·das Vorliegen einer wirtschaftlichen Einheit die 
eigenständige Zweckbestimmung; Zubehörräume, wie insbeson
dere Kellerräume, sonstigeAbsteHräume und Garagen, sind daher 
ohne Rücksicht auf die zivilrechtliche Gestaltung in die wirt
schaftliche Einheit einzubeziehen. 

Die so abgegrenzte wirtschaftliche Einheit des Wohnungseigen
tums wird in der Regel mit dem Begriff "Eigentumswohnung" 
des § 12 des li. WoBauG übereinstimmen. 

c) Verbindung mehrerer Wohnungen dUJ;'Ch bauliche 
Maßnahmen J 

Das Merkmal der selbständigen Veräußerbarkeit ist nicht mehr 
erfüllt, wenn mehrere zunächst jeweils abgeschlossene Woh
nungen durch bauliche Maßnahmen ;zu einer einzigen Wohnung 
umgestaltet wurden und danach nicht mehr ·ohne größere bau-· 
liehe Veränderungen getrennt veräußert werden können. In die
sem Falle ist nur eine wirtschaftliche Einheit für die zusam
mengefaßten Wohnungen anzunehmen (BFH-Urteil vom 23 .. 
Februar 1979, BStBl II S. 547). 

d) Einbeziehung von Garagen in die wirtschaftliche Einheit des 
Wohnungseigenturns 

Gehören zu der Wohnung auch Garagen, so sind sie in die wirt
schaftliche Einheit des Wohnungeigentums einzubeziehen(§ 70 
Abs. 1 und 2 BewG und Abschn. 4 Abs. 1 und 2 BewRGr). 
Hierbei spielt es keine Rolle, wie das Eigentum des Wohnungs
eigentümers an den Garagen gestaltet ist. Es ist unerheblich, ob 
sich die Garagen auf dem Grundstück der Eigentumswohnungs
anlage oder auf einem Grundstück in der näheren Umgebung 
befinden. An Abstellplätzen außerhalb von Sammelgaragen kann 
kein Sondereigentum begründet werden(§ 3 Abs. 2 WEG). Der
artige Abstellplätze sind Gemeinschaftseigentum, die jedoch 
mittels einer Nutzungsvereinbarung einem bestimmten Woh
nungseigentums- oder Teileigentumsrecht zugeordnet werden 
können. 

e) Zusammenfassung einer Wohnung mit Gewerberaum 

Die Zusammenfassung von Wohnung und Gewerberaum kann 
unter den Voraussetzungen des Buchst. c dazu führen, daß nach 
der Verkehrsauffassung nur eine wirtschaftliche Einheit anzu
nehmen ist. 

1020 Bew-Kartei NW, 18. Erg.-Lfg. (Juli 1995) 
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Anweisungen 

f) Noch nicht bezugsfertige Gebäude . 

Wohnungseigentum und Teileigentum wird nach § 2 WEG ent
weder durch vertragliche Einräumung von Sondereigentum (§ 3 
WEG) oder durch Teilung(§ 8 WEG) begründet. Nach§ 3 WEG 
kann Sondereigentum auch an Räumen in einem erst zu errich
tenden Gebäude eingeräumt werden. Ebenso ist die Teilung 
durch den Eigentümer auch bei einem erst noch zu errichtenden 
Gebäude möglich (§ 8 Abs. 1 WEG). Die rechtliche Zusammen
führung von Sondereigentum und Miteigentumsanteil bildet vom 
Beginn an Wohnungseigentum oder Teileigentum im Sinne des & 
§ 1 Abs. 2 und 3 WEG. Für die Entstehung eines Wohnungs- -
eigentumsffeileigentums im Sinne des§ 93 BewG reicht es aus, 
daß die Teilungserklärung beurkundet und der Einttagungsan-
trag beim Grundbuchamt eingegangen ist. Ist am Bewertungs-
zeitpunkt das Gebäude noch nicht bezugsfertig errichtet, richtet 
sich die Bewertung nach den Vorschriften für unbebaute Grund-
stücke. 

g) Teilung eines bereits bestehenden Gebäudes 

Auch bei bereits bestehenden Gebäuden reicht es für die Ent
stehung eines Wohnungs- und Teileigentums i. S. des§ 93 BewG 
aus, daß die Teilungserklärung beurkundet und der Eintragungs
antrag beim Grundbuchamt eingegangen ist. 

Nach der Entscheidung des Bundesfinanzhofs vom 24. Juli 1991 
- Il R 132/88 (BStBI 1993 Il S. 87) - entsteht eine wirtschaft
liche Einheit beim Wohnungseigentum erst mit dem Anlegen 
der Wohnungsgrundbücher. Der Urteilsfall betrifft aber die Tei
lung eines bestehenden Zweifamilienhauses in zwei Eigentums" 
wo.hnungen, ohne daß über die Eigentumswohnungen ein Kauf
vertrag abgeschlossen wurde (Yorratsteilung). Aus diesem Grun
de ist das Urteil nur anzuwenden, wenn ein Steuerpflichtiger 
dies ausdrücklich beantragt. 

3. Bestimmung der Grundstücksart 

Für die Bestimmung der Grundstücksart (§ 93 Abs. 1 Satz 2 i. V. m. 
§ 75 BewG; Abschn. 49 Abs. 2 BewRGr) kommt es darauf an, wie 
der auf die wirtschaftliche Einheit des Wohnungseigentums (Nr. 2) 
entfallende Gebäudeteil genutzt wird. 

Soweit es sich um Wohnungen handelt (einschließlich der Zube
hörräume wie insbesondere Keller und Garagen), kommen die 
Grundstücksarten Einfamilienhaus, Zweifamilienhaus oder Mie~
wohngrundstück in Betracht. Für den Wohnungsbegrifl' gelten die 
zu ihm ergangenen Weisungen. Bei der Zusammenfassung einer 
Wohnung mit Gewerberaum kann es sich um die Grundstücksart 
"gemischtgenutztes Grundstück" oder auch "Geschäftsgrundstück" 
handeln. 

- 4 -



Anweisungen 

4. Die gleichlautenden Erlasse vom 20. Oktober 1981 (BStBI I S. 640) 
sowie die koordinierten Ländererlasse über die Entstehung der wirt
schaftlichen Einheit beim Wohnungs- und Teileigentum aus dem 
Jahre 1978 werden aufgehoben. 

Der Erlaß ist im Bundessteuerblatt 1993 Teil I Seite 104 veröffentlicht 
worden. 

Die unter Nr. 4 genannten Erlasse wurden unter dem Az. S 3216-4-
VA 4*) bzw. am 24. 5. 1978 S 3216-5- VA 4**) übersandt. 

*) Abgedruckt zu 8! 
**) Abgedruckt zu 7! 

I 020 Bew-Kartei NW, 18. Erg.-Lfg. (Juli 1995) 
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Anweisungen 

Hauptfeststellung der Einheitswerte des Grundvermögens 
auf den I. Januar· 1964; 

hier: Behandlung der Sonderfälle (§§ 92 bis 94 BewG 1965) 

S 3215-1- V 1 

·. S 3216- 1 -V 1 
(Er!. FinMin NW vom 21. Febr. 1967 "'-- S 

3217 
_ 

1 
_V 

1 
) 

02093-1-IIB1 

Hinweis auf NfD 1 zu § 92 BewG 1965. 

NJD 20 Bew·Kartei NW, t. Erg·Lig (Mai 1968) -I-
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Anweisungen 

Einheilsbewertung des Grundvermögens; 
Abgrenzung der wirtschaftlichen Einheit und maßgebende 
Grundstücksart beim \Vohnungseigentum (Teileigentum) 

Im wesentlichen gleichlautend! 

Rdvfgn. OFD Düsseldorf vom ·1. Februar und 13. August 1982 
- S 3216- 2 ~ St 21 H 

Rdvfg. OFD Köln vom 25. Mai 1982- S 3216- 3- St 211 

Rdvfg. OFD Münster vom 4. Mai 1982 - S 3216 - 5 -
St 21 -33 

1. Fehlerbeseitigende Fortschreibungel) aufgrund des mit 
meiner Bezugsverfügung mitgeteilten Erlasses des Finanz
ministers des Landes Nordrhein-Westfalen vom 20. 10. 
1981 - S 3216 - 4 - V A 4*) (veröffentlicht im BStBl 
1981 I S. 640) sind nicht von Amts wegen, sondern- so
fern im übrigen die Voraussetzungen g.egeben sind- nur 
dann durchzuführen, wenn dies der Grundstückseigen
tümer beantragt. 

2. Die in Nr. 2 des o. a. Erlasses des Finanzministers des 
Landes Nordrhein-Westfalen vom 20. 10. 1981 getroffene 
Regelung zur Abgrenzung der wirtschaftlichen Einheiten . 
beim Wohnungseigentum hebt auf die Abgrenzung der 
wirtschaftlichen Einheiten bei Ein- und Zweifamilienhäu
sern ab. Danach können mehrere Häuser, die jeweils nur 
eine oder zwei Wohnungen enthalten, nicht zu einer 
wirtschaftlichen Einheit zusammengefaßt werden. Etwas 
anderes kann nach Abschnitt 1 des Erlasses des Finanz
ministers des Landes Nordrhein-Westfalen vom 23. 01. 
1967- S 3192- 1/S 3108- 1 -V 1 (•BewKartei NW, zu 
§ 70 BewG A Nr. 1) für Wohnblocks mit Mietwohnhäusern 
gelten. Demgemäß ist es - abweichend von der in Nr. 2 
Buchst. b des Erlasses vom 20. 10. 1981 getroffenen Rege
lung - möglich, in Sonderfällen, in denen der Miteigen
tumsanteil mit Sondereigentum <~n einer größeren Anzahl 
abgeschlossener Mietwohnungen verbunden ist, das Woh
nungseigentum der Grundstücksart . Mietwohngrund
stücke" zuzuordnen. 

Beispiel: 

An einem bebauten Grundstück (Wohnblock) besteht Teil
eigentum der Gemeinde an einer abgeschlossenen Raum
einheit Erdgeschoß, in der eine Kindertagesstätte einge
richtet ist. Die weiter vorhandenen 30 Mietwohnungen sind 

' ) Der Erlaß vom 20. Oktober 1981 ist in 8 zu § 93 BewG wiedergegeben. 

NfD 150 Bew-Kartei NW, 14. Erg.-Lfg. (Okt. 1982) - 1-
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in einem Wohnungseigentum zu.sammengefaßt, das einem 
Wohnungsunternehmen gehört. Das Teileigentum ist grund
steuerfrei. Ein Einheitswert ist deshalb dafür nicht festzu

.stellen. Das dem Wohnungsunternehmen zuzurechnende 
Wohnungseigentum ist oals eine wirtschaftliche Einheit der 
Grundstücksart .Mietwohngrundstücke" zuzuordnen. 

NfD 150 - 2 -
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Rechtsprechung 

1. Berechnung des Zuschlags wegen übergroßer 
Grundstücksfläche bei Wohnungseigentum 

BFH vom 10. März 1972 III R 88171 
(BStBl 1972 II S. 522) 

Hinweise auf Rechtsprechung B 1 zu § 82 BewG. 

2. Zur Frage, wann bei Eigentumswohnungen durch 
gewerbliche Mitbenutzung die Eigenart als 
Einfamilienhaus wesentlich beeinträchtigt wird 

Bei einer in die Grundstücksart der Einfamilienhäuser einzuordnen
den Eigentumswohnung wird die Eigenart als Einfamilienhaus nicht 
durch die Intensität der gewerblichen Mitbenutzung von Flächen 
wesentlich beeinträchtigt, die zum Miteigentum gehören, aber von 
der Wohnung räumlich getrennt liegen. 

BFH vom 16. November 1978 III R 60176 
(BStBl 1979 II S. 130) 

3. Nebeneinanderliegende Eigentumswohnungen können 
eine wirtschaftliche Einheit bilden 

Zwei nebeneinanderliegende Eigentumswohnungen, die zu einer 
Wohnung umgestaltet worden sind und als eine Wohnung genutzt 
werden, bilden eine wirtschaftliche Einheit des Grundvermögens, 
wenn sie nach den Verhältnissen am Stichtag nicht ohne größere 
bauliche Veränderungen voneinander getrennt und veräußert wer-
den können. · 

BFH vom 23. Februar 1979 III R 73177 
(BStBl 1979 II S. 547) 

4. Stellplätze in Doppelstockgaragen als selbständige 
wirtschaftliche Einheit i. S. des Bewertungsgesetzes; 
Einbeziehung in die wirtschaftliche Einheit 
"Wohnungseigentum" · 

1. Wirtschaftliches Eigentum kann auch an einem einzelnen Stell
platz einer Gemeinschaft gehörenden Doppelstockgarage beste
hen, für die Teileigentum nach dem WEG begründet ist. 

2. Dieser Stellplatz kann zusammen mit einem Wohnimgseigen
tum zu einer wirtschaftlichen Einheit zusammenzufassen sein. 

BFH vom 30. November 1984 III R 121/83 
(BStBl 1985 II S. 451) 

255 Bew-Kartei NW, 18. Erg.-Lfg. (Juli 1995) • Ersatzblatt • 
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Rechtsprechung 

5. Wohnungseigentum entsteht nicht lediglich durch 
Beurkundung der Teilungserklärung 

Wohnungs- bzw. Teileigentum entsteht als selbständige bewertungs
fahige wirtschaftliche Einheit nicht lediglich durch die Beurkun
dung der Teilungserklärung (§ 8 WEG) des Eigentümers. 

BFH vom 18. September 1985 II R 232/84 
(BStBl 1985 II S. 705) ' 

6. Zur Annahme einer wirtschaftlichen Einheit, wenn ein A 
Miteigentumsanteil mit mehr als einer abgeschlossenen W 
Raumeinheit i. S. des Wohnungseigentumsgesetzes 
verbunden ist 

Sind in einem Gebäude mehrere abgeschlossene Raumeinheiten 
(Wohnungen) zu nur einer Sondereigentumseinheit zusammenge
faßt, so bilden sie dann keine wirtschaftliche Einheit, wenn sich 
zwischen den mehreren Raumeinheiten andere Sondereigentums
einheiten befinden. 

BFH vom 1. April 1987 11 R 251184 
(BStBl 1987 11 S. 838) 

7. Zur Annahme einer wirtschaftlichen Einheit, wenn ein 
Miteigentumsanteil mit mehr als einer abgeschlossenen 
Raumeinheit i. S. des Wohnungseigentumsgesetzes 
verbunden ist 

Ist ein Miteigentumsanteil mit dem Sondereigentum an mehr als 
einer abgeschlossenen Raumeinheit verbunden, so bildet das Woh
nungseigentum insgesamt ein Grundstück i. S. des BewG (eine wirt
schaftliche Einheit), wenn die Raumeinheiten entweder unmittelbar 
neben- oder unmittelbar angeordnet sind. 

BFH vom 1. Apri11987 11 R 79/86 
(BStBI 1987 11 S. 840) 
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Rechtsprechung 

1. Zur Annahme einer wirtschaftlichen Einheit, wenn 
mehrere Wohnungseigentumsrechte auf einem 
gemeinsamen Grundbuchblatt (Wohnungsgrundbuch) 
zusammengeschrieben sind 

Nach § 93 Abs. 1 Satz 1 BewG bildet jedes rechtlich selbständige 
Wohnungseigentum eine wirtschaftliche Einheit. Die Führung meh-

. rerer rechtlich selbständiger Wohnungseigentumsrechte auf einem 
gemeinsamen Wohnungsgrundbuch und/oder das tatsächliche 
Aneinandergrenzen (Übereinanderliegen) der Wohnungen führt nicht 
dazu, daß diese Wohnungseigentumsrechte eine wirtschaftliche Ein
heit bilden (Abgrenzung zum Urteil vom 1. April 1987 li R 79/86, 
BFHE 150, 274, BStBI li 1987, 840). . 

BFH vom 1. August 1990 II R 46/88 
(BStBI 1990 li S. 1060) 

2. Mehrere wirtschaftliche Einheiten beim 
Wohnungseigentum, wenn sich die zu ihm gehörenden 
Wohnungen nur an einer Kante berühren 

Gehören zu einem Wohnungseigentum zwei Wohnungen in dem
selben Haus, bei denen die eine nicht an die andere, sondern an die 
unter dieser gelegene Wohnung angrenzt- die zwei zu einem Woh
nungseigentum gehörenden Wohnungen sich also nur an einer Kan
te berühren-, so liegen zwei jeweils als Einfamilienhaus zu bewer
tende wirtschaftliche Einheiten vor. 

BFH vom 24. Oktober 1990 II R 82/88 
(BStBI 1991 li S. 504) 

3. Entstehung der wirtschaftlichen Einheit des 
Wohnungseigentums 

Die wirtschaftliche Einheit Wohnungseigentum entsteht erst mit der 
Eintragung in das Wohnungsgrundbuch. *) 

BFH vom 24. Juli 1991 II R 132/88 
(BStBI 1993 II S. 87) 

*) vgl. hierzu jedoch Nr. 2 Buchst. g der gleichlautenden Erlasse der obersten 
Finanzbehörden der Länder vom 26. II. 1992 (BStBI 1992 I 1993, S. 104) 

256 Bew-Kartei NW, 18. Erg.-Lfg. (Juli 1995) 
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Anweisungen 

Einheitsbewertung des Grundbesitzes: 

Steuerliche Zurechnung der Gartenlauben 

(Erl. des FM NRW v~m 23. Juli 1984- S 3199- 1- VA 4) 

Das FinanzgerichtMünster hat im r~chtskräftigen Urteil vom 
25. November 1982 III 845179 EW entschieden, daß das Garten
haus mit einem Einheitswert von 2500 DM, das der Kleingärt
ner auf der ihm vom als gemeinnützig anerkannten Kleingärt
nerverein zugewiesenen Kleingartenparzelle errichtete, dem 
Grundvermögen - Gebäude auf fremdem Grund und Boden 
- zuzuordnen ist. Entgegen der bisherigen Zurechnung der
artiger Gartenlauben auf den Kleingärtner durch die Finanz
ämter, hat das Finanzgericht jedoch entschieden, daß das wirt
schaftliche Eigentum an der Gartenlaube auf Grund der in der 
Gartenordnung des Kleingärtnervereins enthaltenen Be
schränkungen hinsichtlich der Vornahme von baulichen Ver
änderungen und des Abrisses der Gartenlaube sowie der Be
schränkung in den Fällen der Beendigung der Mitgliedschaft 
nicht dem Kleingärtner zustehe; 

Nach Auffassung der obersten Finanzbehörden des Bundes 
und der Länder kann dieser Entscheidung nicht zugestimmt 
werden. Der Bundesfinanzhof hat in seinem Urteil vom 19. Ja
nuar 1979 (BStB11979 II S. 398) über die Zurechnung der bebau
ten Fläche einer Gartenlaube entschieden. Der Bundesfinanz
hof hat dabei, obwohl die Zurechnung der Gartenlaube nicht 
unmittelbar Gegenstand des Verfahrens gewesen ist, unter 
N r . 2 der Urteilsgründe zum Ausdruck gebracht, daß der Klein
gärtner als wirtschaftlicher Eigentümer der Gartenlaube an
gesehen werden muß und ihm dieses Gebäude daher zu Recht 
als selbständige wirtschaftliche Einheit zugerechnet worden 
ist. Obwohl das FinanzgerichtMünster vom beklagten Finanz
amt auf dieses Urteil aufmerksam gemacht worden ist, ist das 
Finanzgericht in seiner Urteilsbegründung auf dieses BFH
Urteil nicht eingegangen. 

Nach Tipke/Kruse, Tz. 32 zu§ 39 AO, ist ein Gebäude auf frem
dem Grund und Boden im Regelfall stets dem Erbauer zuzu
rechnen, auch Rössler/Troll/Langner kommen in den Textzif
fern 51 bis 55 zu§ 70 BewG für die Frage der Zurechnung eines 
Gebäudes auf fremdem Grund und Boden zu dem Ergebnis, 
daß neben der Verfügungsbefugnis von der wirtschaftlichen 
Interessenlage der Beteiligten auszugehen ist. Es würde der 
bewertungs- und vermögensteuerrechtlichen Systematik wi
dersprechen, wenn die Aufwendungen des Kleingärtners für 
die Errichtung einer Gartenlaube einerseits sein Vermögen 
schmälert, das mit diesen Aufwendungen geschaffene soge
nannte Einheitswert-Vermögen aber einem anderen zuge
rechnet werden sollte. 

843 Bew-Kartei NW, 15. Erg.-Lfg. (Juni 1985) -1-

§ 94 BewG 1965 
(S 3217) 
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Anweisungen 

Die Entscheidung des Finanzgerichts Münster ist hinsichtlich 
-der Zurechnung als Einzelfallentscheidung zu behandeln und 
kann deshalb nicht allgemein angewendet werden. Anträge 
auf Zurechnungsfortschreibung oder Aufhebung der Einheits
werte sind mit rechtsbehelfsfähigen Bescheiden abzulehnen 
und ggf. die Frage der Zurechnung in einem Musterprozeß 
durch den Bundesfinanzhof entscheiden zu lassen. 

Sollte es zu Rechtsbehelfsverfahren kommen, sind der Klein
gärtnervereinund daneben, soweit ein Dritter Grundstücksei
gentümer ist, auch dieser zum Verfahren hinzuzuziehen. 

843 - 2 -

• 
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Anweisungen 

Bewertung der Gebäude auf fremdem Grund und Boden 

(Er!. des FM NRW vom 28. Januar 1985- S 3194-5- VA 4/ S 
3217-4-V A4) 

Hinweis auf B 4 zu§ 72 BewG. 

844 Bew-Kartei NW, 15. Erg.-Lfg. (Juni 1985!,. - 1 -

§ 94 BewG 1965 
(S 3217) 
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Anweisungen 

Einheitsbewertung des Grundvermögens: 

Abschlag für Gebäude und Außenanlagen auf fremdem Grund 
und Boden wegen einer Abbruchverpflichtung 

(Er I. des FM NRW vom 28. Februar 1985- S 3210- 8- VA 4/ S 
3217-7/1 -; VA4) 

Hinweis auf 26 zu§ 88 BewG. 

845 Bew·Kartei NW, 15. Erg.·Lfg. (Juni 1985) -1-

§ 94 BewG 1965 
(S 3217) 
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Anweisungen 

Einheitsbewertung des Grundbesitzes: 

Ermäßigung des Gebäudesachwerts wegen einer Abbruchver
pflichtung und wegen der . Notwendigkeit vorzeitigen Ab
bruchs und/oder wegen wirtschaftlicher Überalterung, insbe
sondere Wertfortschreibungen wegen Änderung der tatsächli
chen Verhältnisse im Verhältnis zur fehlerbeseitigenden 
Wertfortschreibung 

(Er!. des FM NRW vom 28. Februar 1985- S 3209 - 2- VA 
4 I S 3210 -8-VA 4) 

Hinweis auf 27 zu§ 88 BewG. 

846 Bew-Kartei NW, 15. Erg.-Lfg. (Juni 1985) -I-

§ 94 BewG 1965 
(S 3217) 
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Anweisungen 

Einheitsbewertung des Grundvermögens: 

Zusammentreffen von Abschlägen wegen wirtschaftlicher 
Überalterung und der Notwendigkeit vorzeitigen Abbruchs 

(Erl. des FM NRW vorn 5. März 1985- S 3210-2- VA 4) 

Hinweis auf 28 zu§ 88 BewG. 

847 Bew-Kartei NW, 15. Erg.-Llg. (Juni 1985) -1-

§ 94 BewG 1965 
(S 3217) 
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Anweisungen 

Einheitsbewertung des Grundvermögens: 
Ermäßigung für Tankstellengebäude wegen wirtschaftlicher 
Überalterung und Ermäßigung für Gebäude auf fremdem 
Grund und Boden wegen einer Abbruchverpflichtung 

(Erl. des FM NRW vom 28. November 1983- S 3209 - 2- VA 4 
I S3210 - 8 - V A4/ S3217 - 7 - V A4) 

Hinweis auf A 21 zu§ 82 BewG. 

921 Bew-Kartei NW, 17. Erg.-Lfg. (Juli 1988) • Ersaub1att • -1 -

§ 94 BewG 1965 
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Anweisungen 

Einheitsbewertung des Grundbesitzes: 

Abschlag wegen Abbruchverpflichtung bei Musterhäusern der 
Fertigbauindustrie 

(Erl. des FM NRW vom 10. Dezember 1985 - S 3190 - 46 -
V A4) 

Hinweis auf 29 zu§ 88 BewG. 

888 Bew-Kartei NW, 16. Erg.-Lfg. (Sept. 1986) -1-

§ 94 BewG 1965 
(S 3217) 
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Anweisungen 

' Einheitsbewertung der Betriebsgrundstücke der Deutschen 
Bundesbahn: 

Abgrenzung der wirtschaftlichen Einheit des Bahnhofs 

(Er!. des FM NRW vom 28. Juli 1986 - S 3015- 2 - VA 4) 

Hinweis auf E 10 zu Verschiedenes. 

889 Bew-Kartei NW, 16. Erg.-Lfg. (Sept. 1986) - I-

§ 94 BewG 1965 
(S 3217) 
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Anweisungen 

Einheitsbewertung des Grundvermögens: 
Ermäßigung für Tankstellengebäude auf fremdem Grund und 
Boden wegen einer Abbruchverpflichtung 

(Er.!. des FM NRW vom 1. Dezember 1987- S 3217- 7/1 -VA 
4) 

Nach dem Urteil des Bundesfinanzhofs vom 26. Februar 1986 
(BStBl1986 II S. 449) ist bei der Bewertung eines Erbbaurechts 
auch dann eine Abbruchverpflichtung zu berücksichtigen, 
wenn sich der Erbbauberechtigte unbedingt verpflichtet hat, 
nach Ablauf des Erbbaurechts nach Wahl des Erbbauverpflich
teten entweder die Gebäude entschädigungslos unter Eineb
nung des Grundstücks abzubrechenoder sie entschädigungslos 
dem Erbbauverpflichteten oder einem von ihm benannten 
Dritten zu überlassen. Der Abschlag wegen Abbruchverpflich
tung hat dagegen zu unterbleiben, wenn in bezug auf den 
Bewertungsgegenstand im Feststellungszeitpunkt konkret 
voraussehbar ist, daß es trotz der Abbruchverpflichtung nicht 
zum Abbruch der Gebäude kommen wird. 

Die vom Bundesfinanzhof in dem o. a. Urteil aufgestellten 
Grundsätze zur Abbruchverpflichtung sind abweichend von 
Nr. 2.4 des Bezugserlasses auch bei der Bewertung von Tank
stellengebäudenauf fremdem Grund und Boden anzuwenden. 

922 Bew-Kartei NW.-17. Erg.-Lfg. (Juli 1988) e Ersatzblatt • -I-

§ 94 BewG 1965 
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Anweisungen 

Hauptfeststellung der Einheitswerte de!J Gri1Dd·.-~rmögebs 
auf den 1. Januar 1964; · 

hier: Behandlung der Sonderfälle (§§ 92 bis 94 BewG 1965) 

S 3215-1- V 1 
. S 3216 - ·1 - V 1 

(Erl. FinMin NW vom 21. Febr. 1967- 5 ~217 ..:._ l _V 
1 

) 

02093,-1- IIB 1 

Hinweis auf NfD 1 zu § 92 BewG 1965. 

NID 21 Bew-Kartei NW, I. Erg-Lfg (Mal1968) -I-

§ 94 BewG 1965 
(S 3217) 

NfDl 



, Anweisungen 

Hauptfeststellung der Einheitswerte des Grundvermögens 
auf den 1. Januar 1964; 

hier: Einbeziehung von Garagen auf fremdem Grund und 
Boden in die wirtsdJ.aftlidJ.e Einheit des Hauptgrund
stütks desjenigen, dem die Garagen als Gebäude auf 
fremdem Grund und Boden zuzuredJ.nen sind 

Im wesentlichen gleichlautend 
s 3192 

Rdvfg. OFD Düsseldorf vom 23. Aug 1968 ·S 
3217

A- St 211 

S 3192 - 4 - St 211 
Rdvfg. OFD Köln vom 7. Juni 1968- S 

3217 
_ 

3 
_ St 

211 

Rdvfg. OFD Münster vom 14. Juni 1968 - S 3192 - 5 -
St 21-33 

Hinweis auf NfD 2 zu§ 70 BewG 1965. 

NtD 42 Bew-Kartei NW, 2. Erg-Lfg (Novemb,er 1968) - I -

§ 94 BewG 1965 
(S 3217) 

NfD'2 



Anweisungen · 

Hauptfeststellung der Einheitswerte des Grundvermögens 
auf den 1. Januar 1964; 

hier: Fragen zur wirtschaftlichen Einheit im Zusammenhang 
mit dem Erbbaurecht und mit einem Gebäude auf 
fremdem Grund und Boden 

Im wesentlichen gleichlautend 
s 3192 

. Rdvfg. OFD Düsseldorf vom 27. Aug 1968 -S 3215A- St 211 

s 3217 
Rdvfg. OFD Köln vom 11. Juni 1968- S 3215- 2 :.._ St 211 

Rdvfg. OFD Münster vom 18. Juni 1968 - S 3192 - 6 
St 21-33 

Hinwets auf NfD 3 zu § 70 BewG 1965. 

NfD 43 Bew-Karlei NW, 2. Erg-Lfg (November 1968) -1-

§ 94 BewG 1965 
(S 3217) 
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Anweisungen 

Einheitsbewertung des Grundvermögens und Einheitsbewer
tung des Betriebsvermögens: 

Ermi8igung für Tankstellengebäude auf fremdem Grund und 
Boden wegen einer Abbruc:hverpflic:htung sowie Rüc:kstellun
gen für Abbruc:hkosten 

(Er!. des FM NRW vom 22. Februar 1985- S 3217 - 7/1 -VA 4 I 
S3232-54 -VA4) ' 

Hinweis auf NfD 2 zu§ 88 BewG . 

156 Bew-Kartel NW, 15. Erg.-Lfg. (Juni 1985) -I -

§ 94 BewG 1965 
(S 3217) 
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Rechtsprechung 

1. Abschlag wegen Abbruchverpflidituog bei Gebäuden auf 
fremdem Grund und Boden 

I. Bei einem Gebäude auf fremdem Grund und Boden ist 
bei der Hauptfeststellung der Einheitswerte des Grund
besitzes auf den 1. Januar 1964. abweichend von der bis
herigen Rechtslage ein Abschlag wegen der Verpflichtung 
zum Abbruch des Gebäudes gemäß § 94 Abs. 3 Satz 3 
BewG 1965 stets dann zu gewähren, wenn das Gebäude 
auf Grund ausdrücklicher vertraglicher Verpflichtung am 
Ende der Miet- und Pachtzeit abgebrochen werden muß. 
Das gilt auch dann, wenn d,er Vermieter auf sein vertrag
liches Recht, den Abbruch zu verlangen, für einen von 
vornherein fest bestimmten Zeitraum verzichtet hat. 

2. Der Abschlag wegen der Abbruchverpflichtung kann nur 
versagt werden, wenn nach den Verhältnissen vom Be
wertungsstichtag vorauszusehen ist, daß das Gebäude 
nicht abgerissen werden wird. 

3. Der Abschlag ist in den Fällen, in denen das auf fremdem 
Grund und Boden errichtete Gebäude nach dem Sachwert
verfahren bewertet worden ist, individuell unter Berück
sichtigung der Abbruchverpflichtung nach der hierdurch 
verkürzten Lebensdauer des Gebäudes zu ermitteln. 

BFH vom 3. März 1972 III R 136/71 (BStBl 1912 II S. 896) 

2. Bewertung von Gebäuden auf fremde m Grund und Boden 
m it begrenzter N utzungsdauer 

Die schuldrechtliche Verpflichtung, ein auf fremdem Grund 
·und Boden errichtetes Gebäude nach Ablauf des Nutzungs
vertrags über den Grund und Boden dem Grundeigentümer 
entschädigungslos zu überlassen, kapn bei der Einheits
bewertung des Grundvermögens (Gebäude auf fremdem 
Grund und Boden) nicht als Wertminderung anerkannt wer
den. 

BFH vom 17. Januar 1975 III R 68/73 (BStBl 1975 II S. 377) 

3. Grundstücksteilflä dlen mit fremde n Gebäuden bilden be
sonde re wirtsdla ftliche Einheiten 

BFH vom 6. Oktober 1978 III R 23/75 (BStBl 1979 li S. 37) 

Hinweis auf Redllsprechung 1 zu § 2 BewG. 

138 Bew:Kartel NW, 14. Erg.-Lfg. (Okt. 1982) e Enatzblatt e - 1 -
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Rech tspredmng 

4. Kleingartenfläcben, auf denen fremde • Wohngebäude" 
errid!.tet wurden, sind Grundvermögen 

1. Hat ein Pächter (Unterpächter) auf der von ihm gepach
teten Parzelle eines Kleingartengebiets ein Wohngebäude 
errichtet, so ist diese mit einem· Gebäude auf fremdem 
Grund und Boden (§ 94 BewG) bebaute Fläche als Grund
vermögen zu bewerten und dem Eigentümer ('";' Verpäch
ter) des Grund und Bodens zuzurechnen. 

,2. Die Größe der als Grundvermögen zu bewertenden Fläche 
hängt von den Verhältnissen des einzelnen Falles ab ; sie 
kann auch die ganze Parzelle umfassen. 
Fehlen äußerlich erkennbare Abgrenzungsmerkmale, so 
kann das Fünffache der überbauten Fläche-ein geeigneter 
Abgrenzungsmaßstab sein. 

BFH vom 19. Januar 1979 111 R 42/77 (BStBl 1979 li S. 398) 

5. Ermäßigung des Gebäudewerts wegen Abbruchverpflich
tung bei Gebäuden auf fremdem Grund und Boden 

Eine Ermäßigung des Gebäudewerts wegen Abbruchver
pflichtung kommt nur in Betracht, wenn eine vertragliche 
Verpflichtung zum Abbruch von Gebäuden auf fremdem 
Grund und Boden eindeutig und unzweifelhaft besteht. 
Hi·eran fehlt es bei einer V.ereinbarung, wonach die Bau
lichkeiten bei Vertragsbeendigung in das Eigentum des 
Grundstückseigentümers und Vermieters übergehen sol
len, wenn der Mieter die Gebäude nicht innerhalb von 
sechs Monaten ab Aufforderung durch den Grundstücks
eigentümer labgebrochen hat. 

BFH vom 3. Juli 1981 III R 97/79 
(BStBl 1981 li S. 7~9) 

138 • Ersatzblatt e - 2 -
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Rechtsprechung 

1. Der Abschlag wegen vertraglicher Abbruchverpflichtung 
bei Gebäuden auf fremdem Grund und Boden ist nach 
dein Verhältnis des tatsächlichen Alters des Gebäudes zu 
der verkürzten Gesamtlebensdauer zu berechnen 

Bei Gebäuden auf fremdem Grund nnd Boden, die nach dem Sach-
wertverfahren zu bewerten und nach dem 31 . Dezember 1963 fer-
tiggestellt worden sind, ist der Abschlag wegen vertraglicher 
Abbruchverpflichtung nach dem Verhältnis des tatsächlichen Alters 
der Gebäude im Feststellungszeitpunkt zu der verkürzten Gesamt-
Iebensdauer zu bemessen. 

BFH von 3. Juli 1981 III R 53n9 
(BStBl 1981 II S. 761) 

2. Ein Abschlag wegen der Verpflichtung, ein Gebäude auf 
fremdem Grund und Boden nach Ablauf der Miet- und 
Pachtzeit abzubrechen, ist nur bei eindeutiger 
vertraglicher Abbruchverpflichtung möglich 

Die Gewährung eines Abschlags wegen der Verpfl ichtung, ein Ge-
bäude auf fremdem Grund und Boden nach Ablauf der Miet- und 
Pachtzeit abzubrechen, setzt voraus, daß eine vertragliche Abbruch-
verpflichtung eindeutig und unbedingt besteht. Hierfür ist nicht 
erforderlich, daß die Abbruchverpflichtung in dem Vertrag ausdrück-
lieh vereinbart ist. Lassen jedoch die vertraglichen Vereinbarungen 
Zweifel an dem Bestehen einer solchen Verpflichtung aufkommen, 
scheidet die Gewährung des Abschlags aus. 

BFH vom 3. Juli 1981 III R 102/80 
(BStBl 1981 II S. 764) 

3. Die Grundfläche und der Umgriff von Gebäuden auf 
fremdem Grund und Boden bilden stets eine selbständige 

' 
wirtschaftliche Einheit 

BFH vom 2. August 1989 ll R 219/85 
(BStBI 1989 II S. 826) 

Hinweis auf Rechtsprechung 4 zu § 2 BewG. 

4. Zur Nichtberücksichtigung einer Abbruchverpflichtung 
bei auf längere Zeit mehrmals stillschweigend auf 
unbestimmte Zeit verlängertem Mietverhältnis mit 
jährlicher Kündbarkeit 

I. Eine Abbruchverpflichtung des Mieters i. S. des § 94 Abs. 3 
Satz 2 BewG besteht auch dann, wenn der Vermieter nach dem 

257 Bew-Kartei NW, 18. Erg.-Lfg. (Juli 1995) • Ersatzblatt • 
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Rechtsprechung 

Mietvertrag die betreffenden Gebäude übernehmen und damit 
deren Abbruch verhindem kann. 

2. War die vereinbarte Mietzeit beendet und lief am Bewertungs
stichtag der Mietvertrag schon seit etwa 25 Jahren entsprechend 
einer Vertragsklausel hei jährlicher Kündbarkeit "stillschwei
gend auf unbestimmte Zeit" weiter, so bestand am Bewertungs
stichtag mehr als eine gewisse Wahrscheinlichkeit, daß die 
Abbruchverpflichtung nicht oder zumindest nicht innerhalb der 
üblichen Lebensdauer der errichteten Anlagen realisiert werden 
würde (Anschluß an das BFH-Urteil vom 26. Februar 1986 li R 
217/82, BFHE 146, 174, BStBI li 1986, 449). e 

BFH vom 7. November 1990 II R 186/87 
(BStBl 1991 ß S. 61) 

\ 
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Anweisungen 

Einheitsbewertung des Grundvermögens und der Betriebs
grundstücke: 

Behandlung der Sprinkleranlagen in Warenhäusern 

(Erl. des FM NRW vom 28. Oktober 1985- S 3190- 21- VA 4) 

Hinweis auf 37 zu§ 68 BewG. 

890 Bew-Kartei NW, 16. Erg.-Lfg. <Sept. 1986) -1-

§ 95 BewG 1965 
(S 3220) 
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Anweisungen 

Einheitsbewertung des Grundvermögens und Vermögensbe
steuerung: 

Ansatz von Planungs- und Projektierungskosten bei der Ein
heitsbewertung von Grundstücken im Zustand der Bebauung 
und bei der Vermögensbesteuerung 

(Erlaß des FM NRW vom 12. Dezember 1985 -:- S 3214 - 6 -
VA 4 I S 3230 - ·29- VA 4) 

Hinweis .auf 2 zu§ 91 BewG. 

891 Bew-Kartei NW, 16. Erg.-Lfg. (Sept. 1986) -1-

§ 95 BewG 1965 
(S 3220) 
2 



Anweisungen 

Abgrenzung des . Kreises der Gesellsdlaften, deren gesamtes 
Vermögen nadl § 97 Abs. 1 Nr. 5 BewG als Betriebsvermögen 
behandelt wird 

(Erl. FinMin NW vom 19. April 1967- S 3220 - 4- V 1) 

Nadl § 97 Abs. 1 Nr. 5 BewG 1965 bilden einen gewerblichen 
Betrieb insbesondere alle WirtschaUsgüter, die .,offenen Han
delsgesellschaften, Kommanditgesellschaften und ähnlichen 
Gesellschaften gehören, bei denen die Gesellschafter als Un
ternehmer (Mitunternehmer) anzusehen sind". Der 111. Senat 
des Bundesfinanzhofs hat in seinem Urteil vom 9. November 
1956 111 257/55 U (BStBl 1957 111 S. 14) diese Vorschrift ab
weichend von der Rechtsprechung des I. und des IV. Senats 
des Bundesfinanzhofs zu § 2 Abs. 2 Ziff. 1 GewStG und § 15 
Ziff. 2 EStG (Urteile vom 20. November 1962, BStBl 1963 111 
S. 58 und vom 9. Juli 1964, BStBl 1964 III S. 530) dahin aus
gelegt, daß bei offenen Handelsgesellschaften und Kommail
ditgeseli'schaften allein schon wegen ihrer Rechtsform ein ge
werblicher Betrieb gegeben ist. Danach kömmt es nur bei den 

· .ähnlichen GeseHsdlaftim" nod1 darauf an; daß es sich bei 
ihrer Tätigkeit auch tatsächlich um eine gewerbliche handelt. 
Demgemäß ist der bewertungsrechtliche Begriff des Betriebs
vermögens in den Fällen des § 97 Abs. 1 Nr. 5 BewG 1965 
weiter zu fassen, als der gewerbesteuerrechtliche Begriff des 
Gewerbebetriebs nadl § 2 Abs. 2 Ziff. 1 GewStG und kann 
deshalb nicht an letzterem gemessen werden. Eine in der 
Rechtsform einer Kommanditgesellschaft betriebene Gärtnerei 
h'at daher stets Betriebsvermögen. Der zum Betriebsvermö
gen gehörende Grundbesitz ist Betriebsgrundstück im Sinn 
des § 99 BewG 1965, das ggf. wie land- und forstwirtschaft-
lidles Vermögen zu bewerten ist. · 

849 Bew-Kartei NW, 15. Erg.-Lfg. (Juni 1985) e Enatzblatt e - 1-

§ 97 BewG 1965 
(S 3220) 

1 

überholt! 
Hinweis auf 7! 



Anweisungen 

Hauptfeststellung der Einheitswerte des land- und iorstwirt
sdJaitlidJen Vermögens auf den t. Januar 1964; 

hier: Bewertung der ObstbaugemeinsdJaften 

(Erl. FinMin NW vom 17. März 1969- S 3111- 7- V 1) 

Hinweis auf A 17 zu§ 34 BewG 1965. 

295 Bew-Kartei NW, 3. Erg-Lfg (Juli 1969) -1-

§ 97 BewG 1965 
(S 3220) 

2 



Anweisungen 

Hauptfeststellung der Einheitswerte des Grundbesitzes auf 
den 1. Januar 1964; 

hier : Bewertung der Tierbestände von Betrieben der in§ 97 
Abs. 1 BewG 1965 aufgeführten KörpersdJ.aften, Perso
nenvereinigungen und Vermögensmassen 

(Erl. FinMin NW vom 2. März 1973-

Hinweis auf 4 zu § 51 BewG 1965. 

s 3240- 4- vc 1) 

53132-6-VCl 

519 Bew-Kartei NW, 8. Erg .-Lfg . (Februar 1974) -1-

§ 97 BewG 1965 
(S 3220) 
3 



Anweisungen 

Bewertung von Rlnderbesamungsstationen 

(Erl. FinMin NW vom 1. März 1973- S 3110- 6 - ·vc 1) 

Hinweis auf A 7 zu § 33 BewG 1965. 

520 Bew-Kartei HW, 8. Erg.-Lrg. (Februar 1974) -1-

§ 97. BewG 1965 
(S 3220) 
4 



Anweisungen 

Bewertung des Grundbesitzes der Deutsdien Bundesbank 

(Erl. FinMin NW vom 20. August.1973- S 3240-5- VC 1) 

Die Deutsdie Bundesbank ist nadl § 3 Abs. 1 Nr. 2 VStG von 
der Vermögensteuer und nadl § 3 Nr. 2 GewStG von der Ge
werbesteuer befreit. Für die Wirtschaftsgüter der Deutschen 
Bundesbank, die dem Bankgeschäft dienen, ist somit ein Ein
heitswert des Betriebsvermögens nicht festzustellen. Der 
Grundbesitz der Deutschen Bundesbank kann deshalb auch 
nicht als Betriebsgrundstück bezeichnet werden. 

521 Bew-Kartei NW, 8. Erg.-Lfg. (Februar 1974) - 1-

§ 97 BewG 1965 
(S 3220) 

5 



Bewertung des land- und forstwirtschaftuchen Vermögens; 

hier: Bewertung von gemeinschaftuchen Tierhaltungen 

(Erl. FinMin NW vom 26. Juni 1975- S 3132a- 1 -V C 1) 

Hinweis auf 2 zu § 51a BewG. 

614 Bew-Kartei NW. 10. Erg.-Lfg. (Sept. 1976) -I-

§ 97 BewG 1965 
(S 3220) 
6 



Anweisungen 

Betriebsvermögen von. Körperschaften, Personenvereinigun
gen und Vermögensmassen 

(Er!. des FM NRW vom 8. Februar 1974- S 3220- 4 - V C 1) 

Alle Wirtschaftsgüter, die den nach § 97 Abs. 1 BewG aufge
führten Körperschaften und Personengesellschaften gehören, 
sind zu einer wirtschaftlichen Einheit des Betriebsvermögens 
zusammenzufassen. In Abschnitt 9 Abs. 1 VStR ist unter Hin
weis auf das Urteil des Bundesfinanzhofs vom 9. Novem
ber 1956 III 257/55 U (BStB11957 Ill S.J4) ausgeführt, daß dies 
bei offenen Handelsgesellschaften und Kommanditgesell
schaften schon aus ihrer Rechtsform folge~ 

Inzwischen hat der Bundesfinanzhof im Urteil vom 8. Dezem
ber 1972 Ill R 36172 (BStB11973 II S. 357) den bisher vertretenen 
Rechtsstandpunkt aufgegeben. Die gesonderte Feststellung ei
nes Einheitswerts für das Vermögen einer Personengesell
schaft setzt danach voraus, daß die Gesellschaft ein Gewerbe 
im Sinne des GewStG betreibt. Der durch die Eintragung in' das 
Handelsregister als Personengesellschaft erzeugte Rechts
schein genügt nicht. Damit wird das Indiz der Handelsregister
eintragung, das bisher nach Abschnitt 9 Abs. 1 VStR für eine 
einheitliche Bewertung des Vermögens einer Personemgesell
schaft ausschlaggebend war, nicht mehr aufrechterhalten. 

Ich bitte, nach der geänderten Rechtsprechung des Bundesfi
nanzhofs vom 8. Dezember 1972 zu verfahren. Unterhält somit 
eine Gesellschaft keinen Gewerbebetrieb im Sinne des 
GewStG und unterliegt sie damit nicht der Gewerbekapital
steuer, so ist zur Durchführung der Besteuerung der einzelnen 
Beteiligten an Stelle der gesonderten Feststellung eines Ein
heitswerts für ihr Vermögen eine einheitliche Ermittlung des 
Vermqgens nach A bschnitt 20a VStR vorzunehmen. 

850 Bew-Kartei NW, l5. Erg.-Lfg. (junll985) • Enatzblatt • - I -

§ 97 BewG 1965 
(S 3220). 
7 



Rechtsprechung 

I. Umbauten als Bestandtell eines bebauten Grundstücks 

Hinweis auf§ 68 BewG 1965 R Nr. 2. 

2. Verpachtung eines Grundstücks durch e ine Gesellschaft 
bürgerlichen Rechts (GdbR) an e ine GmbH, die von den Ge- · 
sellsdlaftern der GdbR beherrsdlt wird, als gewerbtime Tä
tigkeit; zur Unternehmenseinheit zwischen zwei GdbR, deren 
Gesellschafter identisch sind · 

1. Verpachtet eine Gesellschaft des bürgerlichen Rechts 
(GdbR) ein innerstädÜ!iches Grundstück an eine GmbH, 
die von den Gesellschaftern der · GdbR beherrscht wird 
und die auf dem Grundstück ein Warenhaus betreibt, so 
ist die Verpachtung der GdbR auf Grund unechte1" Be
triebsaufspaltung als gewerbliche Tätigkeit anzus~hen . 

2. Ungeachtet der grundsätzlichen Bedenken gegen eine ge-· 
werbesteuerliche Unternehmenseinheit zwischen Perso
nengesellschaften (vgl. Urteil vom 2. November 1977 I R 
143/75, BFHE 123, 513, BStBl II 1978, 74) kann eine solche 
Einheit zwischen zwei GdbR, deren Gesellschafter iden
tisch sind, nicht allein deshalb angenommen werden, we(l 
die beiden GdbR ihren Grundbesitz an verschiedene Un
ternehmen desselben Organkreises verpachtet haben, der 
von den Gesellschaftern der GdbR beherrscht wird. 

BFH vom 24. November 1978 III R 121/76 (BStB11979 II S. 366) 

3. Vorausse tzungen, unte r denen -ein dem Gesellsdlafter ge
·hörendes Grundstück als wlrtsdlaftlidles Eigentum der KG 
anzusehen ist 

1. Ein dem Gesellschafter einer KG gehörendes Grundstück 
wird nicht allein dadurch wirtschaftlidies Eigentum der 
KG, daß sie es für ihr Unternehmen nutzt, Betriebs
gebäude darauf errichtet und die Lasten dafü: trägt. 

2. Solange keine eindeutigen Vereinbarungen vorliegen, 
nach denen der Gesellschafter als bürgerlich-rechtlicher 
Eigentümer in seiner Verfügungsmacht Über die Gebäude 
beschränkt ist, können auch die Gebäude nicht als selb
ständige wirtsd!aftliche Einheit (Gebäude auf fremdem 
Grund und Boden) der KG als wirtschaftlicher Eigentüme
rin zugerechnet werden. 

BFH vom 21. Dezember 1978 III R 20/77 (BStBl 1979 II S. 466) 

127 Bew-Kartei NW, 13. Erg.-Lfg. (Juli 1981 ) • Enatzblatt • - I -

§ 97 BewG 1965 
(S 3220) 
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Alles Redlt 

Altes Redlt 



Anweisungen 

Leltblatt zu § 99 BewG 1965 

A Betriebsgrundstücke 

B Abgrenzung des Grundvermögens vom Betriebsvermögen 
(Abschnitt 3 BewRGr) 

90 Bew-Kartei NW, 1. Erg-Ug (Mai 1968) -1-

§99BewG1%5 
Leitblatt 



Anweisungen 

Betriebsgrundstücke 

Inhaltsverzeichnis 

Abgrenzung des Kreises der Gesellschaften, deren gesamtes Ver
mögen nach § 97 Abs. 1 Nr. 5 BewG als Betriebsvermögen behan
delt wird 

2 Betriebsgrundstücke im Sinne des § 99 Abs. 1 Nr. 2 BewG 1965 

3 Bewertung von Betrieben der Land- und Forstwirtschaft, die ihre 
Erzeugnisse über ein eigenes Handels- oder Dienstleistungsge
schäft absetzen 

4 Bewertung der Tierbestände von Betrieben der in § 97 Abs. 1 
BewG 1965 aufgeführten Körperschaften, Personenverein.igungen 
und Vennögensmassen 

5 Bewertung von Rinderbesamungsstationen 

6 Bewertung des Grundbesitzes der Deutschen Bundesbank 

7 Bewertungsrechtiiche Behandlung von Wildgehegen im Walde 

8 Verkauf von geschlachteten und in Hälften zerlegten selbsterzeug
ten Mastschweinen 

9 Metzgerei-Nebenbetrieb eines Betriebs der Land- und Forstwirt-
schaft oder selbständiger Gewerbebetrieb 

10 Abgrenzung von Betriebsvermögen bei Forellenteichwirtschaften 

11 Schlachtung und Verkauf selbsterzeugter Tiere 

12 Behandlung der in Schloßmuseen oder ähnlichen Einrichtungen 
ausgestellten Gegenstände 

l3 Abgrenzung des land- und forstwirtschaftliehen Vermögens von 
Betriebsvennögen; Urteil des Bundesfinanzhofs vom 27. 11. 1980 
IV R 31176 BStBl 1981 II S. 518 

14 Bewertungsrechtliche Behandlung der atypischen stillen Gesell
schaft 

15 Abgrenzung des land- und forstwirtschaftliehen Vermögens von 
gewerblichen Betriebsvermögen 

I 021 Bew-Kartei NW, 18. Erg.-Lfg. (Juli 1995) • Ersatzblatt • 

§ 99 BewG 1965 
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Anweisungen 

Abgrenzung des Kreises der Gesellsdlaften, deren gesamtes 
Vermögen nach § 97 Abs. 1 Nr. 5 BewG· als Betriebsvermögen 
behandelt wird 

(Er],. FinMin NW vom 19. Apiil1967 _,_ S 3220 - 4- V rr 
Hinweis auf 1 zu§ 97 BewG 1965. 

91 Bew-Kartei ~· t. Erg-t.f!i (Mai 1968) -I-

§ .99 BewG 1965 
(S 3240) 

A:l 



Hauptfeststellung der Einbettswerte des Grundbesitzes auf 
den 1. Januar 1964; 

hier: Betriebsgrundstücke Im Sinne des § 99 Abs. 1 Nr. 2 
BewG 1965 

(Erl. FinMin NW vom 9. Dezember 1970 -
S3240-2- VC 1 
53111-6-VC 1) 

Ein Betriebsgrundstück im Sinne des § 99 Abs. 1 Nr. 2 BewG 
1965 ist ein zu einem gewerblichen Betrieb gehöriger Grund
besitz, der losgelöst von seiner Zugehörigkeit zu dem ge
werblichen Betrieb einen Betrieb der Land- und Forstwirt
schaft bilden würde. Die Annahme eines Betriebsgrundstücks 
im Sinne des § 99 Abs. 1 Nr. 2 BewG 1965 setzt danach vor
aus, daß der betreffende Grundbesitz losgelöst vom gewerb
lichen Betrieb eine wirtschaftliche Einheit des land- und 
forstwirtschaftliehen Vermögens bilden würde. Dies ist allein 
nadl den Vorsdlriften der §§ 33 und 34 BewG 1965 zu ent
scheiden. Danach gehören zum land- und forstwirtsdlaft
lichen Vermögen alle Wirtsdlaftsgüter, die einem Betrieb der 
Land- und Forstwirtschaft dauernd zu dienen bestimmt sind. 
Zu diesen Wirtsdlaftsgüte~ gehören auch die Wohngebäude. 
Die Wohnräume des Betriebsinhabers sind somit Teil der 
wirtsdlaftlidlen Einheit des Betriebs der Land- und Forstwirt
schaft (§ 34 Abs. 3 BewG 1965). 

Für diese Auffassung spridlt audl eine Auslegung nadl dem 
Sinn und Zweck ·des § 99 Abs. 3 BewG 1965. Danach sollen 
Betriebsgrundstücke nach den gleidlen Grundsätzen bewertet 
werden wie jeder andere Grundbesitz. Dadurch soli vermie
den werden, daß gleichartige Grundstücke untersdliedlidle 
Werte und damit unterschiedlidle steuerlidle Belastungen 
haben. Dies wird aber nur erreidlt, wenn der Betrieb der 
Land- und Forstwirtschaft in jeder Beziehung .,losgelöst vom _ 
g~werblidlen Betrieb" beurteilt und bewertet wird. 
Gehört die Wohnung des Betriebsinhabers nadl § 34 Abs. 3 
BewG 1965 zum Betrieb der Land- und Forstwirtsdlaft, der sei
nerseits einem gewerblidlen Betrieb als Hauptzweck dient, 
so gehört folglich auch die Wohnung des Betriebsinhabers 
als Teil der Untereinheit .,Betriebsgrundstück" zum Betriebs
vermögen. 

385 Bew-Kartei NW, 6. Erg.-Lfg. (Februar 1972) - 1-

§ 99 BewG 1965 
(S 3240) 

A2 ' 



Einheitsbewertung des land- und forstwirtschaftihnen Ver
. mögens 

hier: Bewertung von Betrieben der Land- und Forstwirtsdlaft, 
die ihre Erzeugnisse über ein eigenes Handels- oder 
Dienstleistungsgeschäft absetzen · 

(Erl. FinMin NW vom 15. Dezember 1971 - S 3111 - 18 -
vc 1) 

Hinweis auf A 20 zu § 34 BewG 1965. 

438 Bew-Kartel NW, 7. Erg.-Lfg. (MIIrz 1973) -I-

§ 99 BewG 1965 
(S 3240) 
A3 



Anweisungen 

Hauptfeststellung der Einheitswerte des Grundbesitzes auf 
den 1. Januar 1964; 

h ier: Bewertung der Tierbestände von Betrieben der in § 97 
Abs. 1 BewG 1965 aufgeführten Körpersdlaften, Perso
nenvereinigungen und Vermögensmassen 

(Erl. FinMin NW vom 2. März 1973-

Hinweis auf 4 zu § 51 BewG 1965. 

S 3240-4-VC 1) 

s 3132-6-vc 1 

522 Bew·Kartel NW, 8. Erg.-Lfg. (Februar 1974) -I-

§ 99 BewG 1965 
(S 3240) 
A4 



Anweisungen 

Bewertung von Rinderbesamungsstatlonen 

(Erl. FinMin NW vom 1. März 1973- S 3110- 6- VC 1) 

Hinweis auf A 7 zu§ 33 BewG 1965. 

523 Bew-Kartei NW, 8. Erg.-Lfg. (Februar 1974) -1-

§ 99 BewG 1965 
(S 3240) 
A5 



Anweisungen 

Bewertung des Grundbesitzes der Deutsdlen Bundesbank 

(Erl. FinMin NW vom 20. August 1973- S 3240-5- VC 1) 

Hinweis auf 5 zu§ 97 BewG 1965. 

524 ° 
Bew-Kartei NW, 8. Erg.-Lfg. (Februar 19741 -1-

§ 99 BewG 1965 
(S 3240) 
A6 



Anweisungen 

Einheitsbewertung des land- und forstwirlsdlaftlidlen Ver
mögens ; 

hier: Bewertungsredltlidle Behandlung yon Wildgehegen 
im Walde 

(Er!. FinMin NW vom 11. Oktober 1973- S 3110-4-VC 1) 

Hinweis auf A 8 zu § 33 BewG 1965. 

525 Bew-Kartei NW, 8. Erg.-Lig. (Februar 1974} -1-

§ 99 BewG 1965 
(S 3240) 
A7 



Abgrenzung zwisdlen einem Betrieb· der Land- und Forst
wirtschaft und Gewerbebetdeb; 

hier: Verkauf von gesdlladlteten und in Hälften zerlegten 
selbsterzeugten Mastsdlweinen 

(Erl. FinMin NW vom 27. Juni 1975- S 3111-22- V C 1) 

Hinweis auf C 5 zu § 33 BewG. 

615 Bew-Kartei NW, 10. Erg.·Lfg. (Sept. 1976) -1 -

§ 99 BewG 1965 
(S 3240) 
Aß 



Einheitsbewertung des land- und forstwirtschaftliehen Ver~ 
mögens; 

hier: Metzgerel-Nebenbetrieb eines Betriebs der Land- und 
Forstwirtschaft oder selbständiger Gewerbebetrieb 

(Erl. FinMin NW vom 8. Juli 1975 - S 3111 - 22 - V C 1) 

Hinweis auf g zu § 42 BewG. 

616 Bew-K,artei NW, 10. Erg.-Lfg. (Sept. 1976) -1-

§ 99 BewG 1965 
(S 3240) 
A9 



Anweisungen 

EinheUsbewertung des land- und forstwirtsdlaftlldlen Ver
mögens; 
hier: Abgrenzung von Betriebsvermögen bei Forellenteidl· 

wirtsmaUen 

(Erl. FinMin NW vom 21.12. 1976- S 3111 - 23- V A4) 

Hinweis auf C 7 zu § 33 BewG. 

650 Bew-Kartei NW, II. Erg.-Lfg. (Dez. 1977) -I -

§ 99 BewG 1965 
(S 3240) 
AlO 



Anweisungen 

. . 
Abgrenzung zwlsdten Betrieb der land- und Forstwirtsmalt 
und Gewerbebetrieb; 
hier: Sdtladttung und Verkauf selbsterzeugter Tiere 

(Erl. FinMin NW vom 28. 4. 1977 - S 3111 - 22 - V A 4) 

Hinweis auf C 8 zu § 33 BewG. 

651 Bew-Kartei NW, II. Erg.-Lfg. (Dez. 1971) -I-

§ 99 BewG 1965 
(S 3240} 
All 



, 

Anweisungen 

Einheitsbewertung des Betriebsvermögens; ' 
Behandlung der in Sddoßmuseen o4er ähnlichen Einrichtun
gen ausgestelltt;n Gegenstände 

(Erl. FinMin NW vom 9. Dez. 1980 - · S 3281 - 4 - V A 4) 

Der Bundesfinanzhof hat im Urteil vom 7. August ÜH9 VIII 
R 95/77 (BStBI 1980 li S. 633) entschieden. daß Gewinne aus 
. Schloßbesichtigungen" zu den Einkünften aus Gewerbe
betrieb gehören. Die für die 'Besichtigung freigegebenen 
Räume eines Schlosses und die darin ausgestellten Gegen
stände sind Grundlage für die gewerbliche Tätigkeit und 
gehören daher zum notwendigen Betriebsvermögen des .Be
sichtigungsbetriebs" . 

Die Grundsä.tze dieses zur ertragsteuerliehen Behandlung 
ergangenen Urteils gelten sinngemäß auch für die Einheits
bewertung. Dabei gilt folgendes : 

1. Grundbesitz 

Die Nutzung von Grundbesitz für einen Besichtigungs
betrieb stellt eine gewerbliche Nutzung dar. Der Grund
besitz ist daher unter den Voraussetzungen des § 99 
BewG Betriebsgrundslüde Davon unberührt bleibt eine 
Begünstigung nach § 109 Abs. 2 BewG i. Verb. mit § 115 
BewG, soweit deren Voraussetzungen erfüllt sind. 

2. Ausstellungsgegenstände 

Die Ausstellungsgegenstände dienen einem gewerblichen 
Betrieb des · Eigentümers . Sie sind deshalb ebenfalls Be
triebsvermögen i. S. des Bewertungsgesetzes. Davon un
berührt bleibt eine Begünstigung nach § 109 Abs. 2 BewG 
i. Verb. mit § 115 BewG, soweit deren Voraussetzungen 
erfüllt sind. 

747 Bew-Kartei NW, 13. Erg .-Lfg. (Juli 1981) -1-

§ 99 BewG 1965 
(S 3240) 
A 12 



Anweisungen 

Abgrenzung des land- und forstwirtschaftliehen Vermögens 
vom Betriebsvermögen 

Urteil des Bundesfinanzhofs vom 27. 11. 1980 IV R 31/76 
(BStBI1981 II S. 518) 

Rdvfg. OFD Münster vom 21. Januar 1982 - S 3110 - 53 
- St 21-33 

Hinweis auf C 9 zu § 33 BewG. 

775 Bew-Kartei NW, U . Erg.-Lfg. (Okt. 1982) -I-

§ 99 BewG 1965 
(S 3240) 
A13 



Anweisungen 

\ 

Bewertungsrechtliche Behandlung der atypischen stillen 
Gesellschaft 

(Er!. FM NRW vom 13. November 1989- S 3220 - 13 -VA 4) 

l. Feststellung und Aufteilung des Einheitswerts 

Nach dem BFH-Urteil vom 12. November 1985 (BStBl 1986 ll 
S. 311) hat eine atypische stille Gesellschaft handelsrechtlich und 
steuerrechtlich kein Gesellschaftsvermögen. Es gibt daher keinen 
Einheitswert des Betriebsvermögens der atypischen stillen Gesell
schaft, sondern nur einen Einheitswert des Gewerbebetriebs des 
Inhabers des Handelsgeschäfts, an dem jedoch der atypische stille 
Gesellschafter schuldrechtlich beteiligt ist. Obwohl der atypische 
stille Gesellschafter keinen unmittelbaren dinglichen Anteil am 
Betriebsvermögen hat, steht er jedoch wegen seiner schuldrechtli
chen Beteiligung an den stillen Reserven des Betriebsvermögens 
und am Geschäftswert den Gesellschaftern einer Personenhandels
gesellschaft wirtschaftlich weitgehend gleich. Das rechtfertigt es, 
auch bei der atypischen stillen Gesellschaft von einer Beteiligung 
mehrerer Personen am Gegenstand der Feststellung (§ 179 Abs. 2 
Satz 2 AO) zu sprechen. 

Der Einheitswert bei einer atypischen stillen Gesellschaft ist somit 
wie bei anderen Personengesellschaften, insbesondere wie bei einer 
GmbH & Co. KG, einheitlich und gesondert festzustellen und auf 
den Inhaber des Handelsgeschäfts und den atypischen stillen Gesell
schafter aufzuteilen. In das Feststellungsverfahren ist das Betriebs
vermögen einzubeziehen, das nach Bewertungsrecht der atypischen 
stillen Gesellschaft als Steuerobjekt zuzurechnen ist. § 179 Abs. 2 
Satz 3 AO ist nicht anzuwenden. Wegen der beschränkten Haftung 
des atypischen stillen Gesellschafters sind bei der Aufteilung des 
Einheitswerts die Anweisungen in Abschnitt 19 VStR zu, beachten. 

2. Gewährung der Schachtelvergünstigung 

Die Gleichstellung der atypischen stillen Gesellschaft mit einer Per
sonengesellschaft führt bei einer GmbH & Still nicht zur Versagung 
der Schachtelvergünstigung nach § 102 BewG. Grundlage für die 
Einheitswertermittlung ist das Betriebsvermögen des Inhabers des 
Handelsgeschäfts. Nur für ihn wird ein Einheitswert des Gewerbe
betriebs ermittelt; an diesem Einheitswert ist der atypische stille 
Gesellschafter lediglich schuldrechtlich beteiligt. Für die Gewäh
rung der Schachtelvergünstigung ist jedoch auf das Alleineigentum 
der Kapitalgesellschaft abzustellen, das weder handelsrechtlich noch 
steuerrechtlich durch die schuldrechtliche Beteiligung des atypi
schen stillen Gesellschafters zu Gesellschaftsvermögen wird. Das 
der GmbH gehörende steuerbefreite Betriebsvermögen ist auf die 
Kapitalgesellschaft und auf den atypischen stillen Gesellschafter 
aufzuteilen. Der schuldrechtliche Anspruch des atypischen stillen 
Gesellschafters auf Beteiligung am Betriebsvermögen der GmbH 

1022 Bew-Kartei NW, 18. Erg.-Lfg. (Juli 1995) 
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Anweisungen 

wird somit wie ein dinglicher Anteil arn Betriebsvermögen behan
delt; die Steuerbefreiung kommt dem atypischen stillen Gesellschaf
ter daher anteilig zugute. 

3. Zurechnung bei Betriebsgrundstücken 

Nach dem BFH-Urteil vom 23. August 1963 (BStBII963 III S. 473) 
wird durch eine privatschriftliche Vereinbarung über die Gründung 
einer Gesellschaft und über die Beteiligung der Gesellschafter am 
Gesellschaftsvermögen nicht ohne weiteres das wirtschaftliche 
Eigentum an einem vom Inhaber des Handelsgeschäfts in die Gesell
schaft eingebrachten Grundstück begründet Bei der Feststellung 
des Einheitswerts für das Betriebsgrundstück ist daher keine Zurech
nung auf die atypische stille Gesellschaft, sondern auf den Inhaber 
des Handelsgeschäfts vorzunehmen. Bei der Aufteilung des Ein
heitswerts des Betriebsvermögens ist jedoch das Betriebsgrundstück 
zusammen mit den übrigen Wirtschaftsgütern auf den Inhaber des 
Handelsgeschäfts und den atypischen stillen Gesellschafter aufzu
teilen. 

4. Verfahrensrecht 

Für die Feststellung des Einheitswerts ist das Finanzamt zuständig, 
in dessen Bezirk sich die Geschäftsleitung befindet (§ I 0 Abs. I 
Nr. 2 AO). Danach ist in der Regel das Finanzamt zuständig, in 
dessen Bezirk die Geschäftsleitung des Inhabers des Handelsge
schäfts ist. · 

Der Feststellungsbescheid richtet sich gegen die Gesellschafter der 
atypischen stillen Gesellschaft (§ 179 Abs. 2 Satz 1 AO). Er ist 
daher den Gesellschaftern und nicht der Gesel lschaft bekanntzuge
ben. Haben die Gesellschafter der atypischen stillen Gesellschaft 
den Inhaber des Handelsgeschäfts zum Empfangsbevollmächtigten 
bestellt (§ 183 Abs. 1 Satz I AO), so ist der Feststellungsbeschid 
wie folgt zu adressieren: 

"Herrn Manfred Schmitz 
für die Herren Manfred Schmitz 
und Josef Müller 
als Gesellschafter einer atypischen stillen Gesellschaft" 

oder 

"An die Gesellschafter 
der atypischen und stillen Gesellschaft 
Farben Schmitz 
z. H. Herrn Manfred Schmitz". 

Haben die Gesellschafter der atypischen stillen Gesellschaft trotz 
Aufforderung keinen Empfangsbevollmächtigten bestellt (§ 183 
Abs. I Satz 2 AO), so kann der Feststellungsbescheid gleichfalls in 
der oben dargestellten Weise an den Inhaber des Handelsgeschäfts 
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Anweisungen 

bekanntgegeben werden. In allen Fällen ist jedoch darauf zu achten, 
daß die an der atypischen stillen Gesellschaft beteiligten Personen 
im Feststellungsbescheid, und zwar in der Regel bei der Aufteilung 
des Einheitswerts, namentlich aufgeführt werden. ' 

Bei Anfechtung eines Bescheids über den Einheitswert des Betriebs
vermögens einer atypischen stillen Gesellschaft ist grundsätzlich 
die Einschränkung der persönlichen Rechtsbehelfsbefugnis nach 
§ 352 Absatz 1 AO zu beachten (BFH-Urteil vom 24. November 
1988, BStBl 1989 I1 S. 145). 

Der Erlaß wird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht werden.*) 

*) Der Erlaß ist in BStBI 1989, I S. 452 veröffentlicht worden. 

1022 Bew-Kartei NW, 18. Erg.-Lfg. (Juli 1995) 

§ 99 BewG 1965 
(S 3240) 
A 14 
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Anweisungen 

Einheitsbewertung des land- und forstwirtschaftliehen 
Vermögens; 

Abgrenzung des land- und forstwirtschaftliehen Vermögens 
vom gewerblichen Betriebsvermögen 

(Erl. FM NRW vorn 21. Dezember 1989- S 3111 - 34- VA 4) 

Hinweis auf C 10 zu § 33 BewG. 

1023 Bew-Kartei NW, 18. Erg.-Lfg. (Juli 1995) 

§ 99 BewG 1965 
(S 3240) 
A 15 
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Redltspredlung 

1. Abgrenzung zwischen Land- und Forstwirtschaft und 
Gewerbebetrieb bei Friedhofsgärtnereien 

Ein Friedhofsgärtn.er, der die benötigten Pflanzen in einem 
eigenen Gartenbaubetrieb zieht und seine Pflanzenpro
duktion nahezu ausschließlich für seine Friedhofstätigkeit 
einsetzt, hat in der Regel auch dann keine Einkünfte aus 
Land- und Forstwirtschaft, wenn im Gesamtumsatz die 
Vergütungen für den Absatz der Pflanzen die Vergütun
gen für Leistungen und nicht in selbstgezogenen Pflan
zen bestehende Lieferungen übersteigen (Anschluß an das 
BFH-Urteil vom 6. November 1964 IV 110/62 U, BFHE 81, 
411, BStBl III 1965, 147). Die Entscheidung ist im Einzel
fall nach dem Gesamtbild aller Umstände zu treffen. 

BFH vom 26. Februar 1976 VIII R 15/73 zu EStG §§ 13, 15 
Nr. 1 und AO § 231 
(BStBl 1976 II S. 492) 

2. Gewächshäuser eines Betriebsgrundstücks, das wie Grund
vermögen zu bew~rten ist, sind Gebäude 

Gewächshäuser eines Betriebsgrundstücks, das nach § 99 
Abs. 3 BewG 1965 nicht wie land- und forstwirtschaft
liebes Vermögen, sondern wie Grundvermögen zu bewer
ten ist, sind keine Betriebsvorrichtungen, sondern Ge
bäude. 

BFH vom 25. Märi 1977 III R 5/75 
BStBl 1977 II S. 594) 

3. Ob ein Reiterhof als Einheit zu betrachten und insgesamt 
als Gewerbebetrieb oder als landwirtschaftlicher Betrieb 
zu beurteilen ist, richtet sich nach den Umständen des 
Einzelfalles 
BFH vom 16. November 1978 IV R 191/74 zu GewStG § 2 
Abs. 1; GewStDV § 1; EStG § 13 Abs. 1 Nr. 1, § 18 Abs. 
1 Nr. 1 

(BStBl 1979 II S. 246) 
Hinweis auf Rechtsprechung A 1 zu § 34 BewG. 

219 Bew-~artei NW, 17. Erg.-Lfg. (Juli 1988) e Ersatzblatt • -1-

§ 99 BewG 1965 
(S 3240) 
Al 



BewG 1965 
40) 

Rechtsprechung 

4. Stahlbühnen sind keine Betriebsvorrichtungen 

Eine in einem Gebäude errichtete Stahlbühne ist Geschoß
decke und nicht Betriebsvorrichtung, auch wenn bei ihrer 
Konstruktion betriebsspezifische Gesichtspunkte der in 
dem Gebäude betriebenen Brotfabrik berücksichtigt wor
den sind. 

BFH vom 12. Februar 1982 III R 127/78 
(BStBi 1982 li S. 448) 

5. Selbständigkeit der in einem Einheitswertbescheid getrof
fenen Feststellungen (hier: Betriebsgrundstück) 

219 

Auch die in einem Einheitswertbescheid über ein Grund
stück getroffene Feststellung, daß es ein Betriebsgrund
stück ist, kann gesondert angefochten und bestandskräftig 
werden (Anschluß an BFH-Urteil vom 13. November 1981 
IIl R 116178, BFHE 135, 85, BStBI 1983 II S. 88). 

BFH vom 10. Dezember 1986 II R 88/85 
(BStBl1987 II S. 292) 

e Ersalzbl•ll e - 2 -
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Anweisungen 

Hauptfeststellung der Einheitswerte des Grundbesitzes 
auf den 1. Januar 1964; 
hier: Abgrenzun~ der Betriebsgrundstücke vom Grundver-

mögen 
Im wesentlichen gleichlautend 
Rdvfg. OFD Düsseldorf vom 23. November 1967 - S 3240 A 
- St 211 
Rvfg. OFD Köln vom 19. Juni 1967 - S 3240 - 1 - St 211 
Rdvfg. OFD Münster vom 18.Mai 1967 S3240- 1-St21-33 

Bei der Feststellung .Betriebsgrundstück" im Sinne von § 99 
Absatz 2 BewG 1965 ist auf die gewerblichen bzw. nicht
gewerblichen Anteile am Grundstückswert abzustellen. Die 
Wertanteile sind dabei nach den Jahresrohmieten einschließ
lich der Zuschläge nach § 79 Absatz 3 und 4 BewG 1965 sowie 
der Zu- und Abschläge nach § 81 BewG 1965 zu berech~en. 
Dagegen bleiben Zu- und Abschläge nach § 81 BewG 1965 bei 
der Bestimmung des in Betracht kommenden Vervielfältigers 
unberücksichtigt. 

Beispiel: 
Gemischtgenutztes Grundstück, Gemeindegröße 
4000 Einwohner, Nadlkriegsbau, Massivbau, Zu
schlag nach§ 81 BewG 1965 '= 10 v. H. 
Tatsächlich vereinnahmte Jahresrohmiete für 
grundsteuerbegünstigte Wohnungen: 2 000 DM 
Ubliche Miete für eigengewerblich genutzte 
Räume: 2 100 DM 

Gesamte Jahresmiete: 4 100 DM 

Einheitswertberechnung: 
Jahresrohmiete für grundsteuer
begünstigte Wohnungen: 
+ 12 v. H. von 2000 DM 

2000 DM 

(§ 79 Abs. 3 BewG 1965) = 240 DM 2 240 DM 

Ubliche Miete für eigengewerblich genutzte 
Räume: 2 100 DM 
Gesamte Jahresrohmiete nach§ 79 BewG 1965: 4 340 DM 

Vervielfältiger: 9,6 (Anlage 4 BewG 1965) 
Grundstückswert (ohne § 81 BewG 1965): 41 664 DM 

Zuschlag nach § 81 BewG 1965 für den nicht 
grundsteuerbegünstigten Teil: 

10 v. H. von 2100 DM X 9,6 = 2 016 DM 
43680 DM 

Einheitswert (abgerundet): 43600 DM 

92 Bew-Kartei NW, I. Erg-Lfg (Mai 1968) -I-

§ 99 BewG 1965 
(S 3240) 
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Von diesem:W:ht entfallen auf den ~igengewerblidl genutzten 
Teil 9,6 X 2100 DM 'f. 10 v. H. = 22 176 DM. Das Grundstück 
ist .,Betriebsgrundstück:" im Sinne d_es § 99 Absatz 2 BewG 
1965, weil es zu mehr als der Hälfte seines Werts ge,werb1 
lidlen Zwedcen dient. 

.. 



RedltspredlUng 

1. Ein Grundstück im Eigentum des Ehegatten eines Gesell
smafters als Betriebsgrundstück der Personengesellsdlaft 

1. Der Senat hält an seiner Auffassung fest, daß § 24 Nr. 1 
·BewG a. F. nidlt verfassungswidrig ist. 

2. Wirtschaftsgüter, die im Alleineigentum eines Ehegatten 
stehen, aber den Zwecken des Gewerbebetriebs des an
deren Ehegatten zu mehr als 50 v. H. dienelli, sind in den 
Einheitswert des· Betriebsvermögens des anderen Ehegat
ten einzubeziehen. 

3. Ein Grundstück, das im Alleineigenturn eines Ehegatten 
steht, aber dem Betrieb einer Personengesellschaft, an 
welcher nur der andere Ehegatte als Gesellschafter be
teiligt ist, zu mehr als 50 V . H. dient, ist nac;h der Bilanz
bündeltheorie als Betriebsgrundstück dem Gewerbebetrieb 
der Personengesellschaft zuzurechnen. 

BFH vom 29. Oktober 1973 IIl R 40/73 
(BStBl 1974 II S. 79) 

2. Baukostenzusdluß für Fußgängerunterführung kein im
materielles · Wlrtsdlaftsgut; zur Abgrenzung der J;letrlebs
grundstücke 

1. Ein Baukostenzuschuß zu einer Fußgängerunterführung 
unter einer öffentlichen Straße, de·r von einem Anlieger in 
'Zusammenhang mit einer Ausnahmegenehmigung für den 
von ihm geplanten Bau ·eines Gebäudes (Betriebsgrund
stück) geleis~et wird, begründet kein immaterielles Wirt
schaftsgut des Betriebsverrnögens. 

2. Uber die Abgrenzung der wirtschaftlichen Einheit (wirt
schaftlichen Untereinheit) eines Grundstücks (Betriebs
grundstücks) wird nicht bei der Einheitsbewertung des Be
triebsverrnögens, sondern bei der _Einheitsbewertung des 
Grundstücks entschieden. Die dabei getroffene negative 
Feststellung, was nicht zum Grundvermögen gehört (nega
tive Feststellungswirkung), erstreckt sich nicht auf die 
verschiedenen Kostenarten, die beim Bau des Gebäudes 
angefallen sind. 

BFH vom 18. September 1975 IIl R 96/74 
(BStBl 1975 II S. 874) 

3. Vollautomatisches Hochregallager ist Betriebsvorrichtung 

Ein vollautomatisches Hochregallager ist kein Gebäude, 
sondern eine Betriebsvorrichtung. 

BFH vom 18. März 1987 II R 222/84 
(BStBl1987 II S. 551) 

220 Bew-Karlei NW, l7. Erg.-Lfg. (Juli 1988) • ErsatzblaU • -1-
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Leitblatt zu Verschiedenes 
A Anweisungen zu den Kaufpreissammlungen für unbebaute 

Grundstücke (S 3196) 
B Anweisungen zu den Kaufpreissammlungen für bebaute 

Grundstücke (S 3218) 
C Anweisungen zur Bodenschätzung 

(S 3219,3370 bis 3398) , i 
D Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten der Einheitsbe

wertung des Grundbesitzes (S 3300 bis 3319) 
E Richtlinien für die Bewertung der Betriebsgrundstücke der 
' Deutschen Bundesbahn (BewRDB) (S 3015) 

F Richtlinien für die Bewertung der Hafengrundstücke in 
Binnenhäfen (BewRBh) (S 3015) \ 

G Richtlinien für die Bewertung der Betriebsgrundstücke der 
öffentlichen Verkehrsunternehmen (BewRÖVU) (S 3015) -

H Richtlinien für die Bewertung der Betriebsgrundstücke der 
Seilschwebebahnen, Schlepplifte und Standseilbahnen 
(BewRPSB) (S3015) ' . 

I Zusammenstellung der im Hauptfeststellungszeitraum 1964 
für bestimmte Grundstücke maßgebenden Richtlinien 
(S 3015) ' • • 

Verschiedenes 

Leitblatt 

• . • " 925 Bew-Karlei NW. 17. prg.-Lfg. (Juli 1988) • Ersatzblall 



Anweisungen 

Verschiedenes 
(S 3196) 
N f D A l 

Einheitsbewertung des Grundbesitzes; 
hier: Fortführung der Riditwertlcarten 

Im wesentlichen gleichlautend 
Rdvfg. OFD Düsseldorf vom 12. 8. 1977 
H - r Z U Nr. 1.1 

S 3310 A St 21 

Rdvfg. OFD Köln vom 26. 11.1976 —S 3196 —3 —St 211 
Rdvfg. OFD Münster vom 17. 1. 1977 — S 3196 — 2 — St 21 
— 33 

Für die Nadifeststellungs- und Fortschreibungsarbeiten auf 
den 1. Januar 1974 waren die Richtwertkarten 1964 bei Än
derung der tatsädil idien Verhältnisse (beispielsweise Umi-
wandlung von landwirtschaftlidi genutzten Flächen in Bau
land oder von Rohbauland iri baureifes Land sowie Änderung 
der Bebauungsweise) den neuen tatsädil idien Verhältnissen 
entsprechend zu ergänzen. Die Riditwertkarten sind aüdi für. 
die EW-Feststellungen auf spätere Feststellungszeitpunkte 
laufend fortzuführen. 
Es wurde festgestellt, daß das nicht bei allen Fiiianzämtern 
geschehen ist bzw. beachtet wird. Einzelne Finanzämter hal
ten die Richtwerte für neu erschlossene Gebiete lediglich in 
Listen fest, ändere weisen sie weder in Listen noch in Karten 
aus. 
Im Interesse einer gleichmäßigen Bewertung des Grund und 
Bodens wird gebeten, die Riditwertkarten unverzüglich auf 
den neuesten Stand zu bringen, zumal Eigentümer.bzw. deren 
BevoUmäditigte und Finanzgeridite Einblidi in die Riditwert
karten nehmen dürfen. Es ist sicherzustellen, daß aus den 
Karten ersichtlich ist, für welches Gebiet und von welchem 
Feststellungszeilpurikt an der jeweils eingetragene Richtwert 
gilt (Stiditag durdi Jahreszahl kennzeichnen, z. B. 30 DM/74, 
40 DM/76). 
In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, daß in 
den Fällen, in denen bei der Einheitsbewertung von Grund
stücken von den Richtwerten abgewichen worden ist (bei 
Hochhäusern, Edclagen, ungünstigem Grundstücksschnitt, 
schlechtem Baugrund usw.), die Gründe für die Abweichung 
und die Berechnung des Wertansatzes aktenkundig zu ma
chen sind. 

N t D 136 Bew-Kartei NW, 11. Erg.-Lfg. (Dez. 1977) • 1 — 



Verschiedenes 
(S 3395) • 
C1 

Einheitsbewertung des land- und forstwirtschaftlichen Ver
mögens und Bödenschätzung; 
hier: Ausweisung von Bodenflächen geringster Ertragsfähig

keit (Geringstlanderlaß) 

(Erl. FinMin NW vom 1. Okt. 1973 — S 3124' 
Hinweis auf 3 zu § 44 BewG 19C5. 

••4 — V. C 1) 

I. 

554 Bew-Kai le i NW.. 9. Erg.-Lfg. (Mai 1975) 



Verordnung zur Durchführung d e s ' § 4 Abs. ,2 des Boden
schätzungsgesetzes.') vom 6. August 1975 (BStBl 1975 I S . 998) 

Auf Grund des § 4 Abs..'2 und des §.16-des ßodenschätzungs-
.geisetzes vom 16. Oktober 1934 (ReichsgesetzbK. l S. 1050), 
zuletzt geändert durch, die Fiiianzgerichtsordnung vom 6. Ok
tober 1965 (BundesgesetzbL I S. 1477)-),. in-Verbindung mit 
Art ikel 129 des Grundgesetzes wird, mit Zustimmung -des 
Bundesrates verordnet; . 

• § 1 • • .. , 
Die nach § 4 Abs. 1 des Gesetzes als Musterstücke ausgewähl
ten Bodeiinächen nach dein Bestand vom 1. Januar 1974. sind 
in der Anlage.') aufgeführt . Für diese Musierstücke. werden 
die aus den Spalten 5 und 6 der Anlage ersichtlichen Ergeb
nisse der Schätzung nach Klasse und Werlzahlen lestg'esetzt. 

' ' . \ / . § 2 . . . - '• 
Diese Verordnung gilt nach § 14 des Dritten Überleitungs
gesetzes vom 4. Januar 1952 (BundesgesetzbL I S. 1) in Ver
bindung' mit § 1 8 3 der Finanzgerichlsordnung auch, im Land 
Berlin.-. .' " 

. . ; ' - , ' '§, 3. - '̂ 
Diese Verordnung t r i t t ,am Tage nach der Verkündung in 
Kraft. ,, '• .. . ' •'• . ' . . 

Bonn, den 6. August 1975 

Verschiedenes 
(S 3395) \ •• '' 
C2 

Jz^h-^-' 
4--->-^3^ 

Der Bundesminister der Finanzen 
H a n s A p e l 

') BGBl I S. 2163 vom 14. August 1975 . . ' - , • 
?) BSIBI 1965 1 S. 564 . . 
•) Die Anlage zü dieser Verordnung ist als 'Anlageband zum Bundesgesetz

blatt Tei l T.Nr..96 vom 14. August 1975 veröf fen t l i ch t worden. Der.An- ' . 
.• ' lageli.ind kann beim Verlag Bundesaiizeiger, Verlagsgesellschafl m.b.H., 

5300 Bonn 1/ Postfach 624, gegen Voreinsendung des Bezugspreises von 
•; 8,30 DM ,17,70 DM ziizüglich —,60 DM Versanrikosten) auf das Postscheck

konto Kö ln -399 -509 ' ange fo rde r t werden. Im Bezugspreis ist die Mehr-
.' vfertsteuer enthalten; der angewandte Steuersatz be t r äg t 5,5 "/o. 

6 J7 ' Bew-Kartei N W , 10. Erg:-Lfg. (Sept. 1976) 
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Verschiedenes 
(S 3395) 
C 3 

Zweite Verordnung zur Durchführung des ^ 4 Abs. 2 des 
Bodenscbätzungsgesetzes ' v o m 2 2 . M ä r z 1979 (BStBl 1979 1 
S.195) 

Auf Grund des § 4 Abs. 2 des Bodenschätzungsgesetzes in 
der ImBundesgesetzblalt l^eil I I I , Gliederungsnummer 610-8, 
veröffentlichten bereinigten Fassung, der durch § 172 der 
Finanzgerichtsordnung vomO. Oktober 1965 (BGBl lS . 1477)-
geändert worden ist, und des § 16 des Bodenschätzungs
gesetzes in Verbindung mit Art ikel 129 des Grundgesetzes 
wird mitZusti inmungdes Bundesrates verordnete 

^ 1 
Die in der Anlage') mit ihren Schätzungsergebnissen auf
geführten Bodenflächen sind die Musterstücke, die nach § 4 
Abs. 3 des Bodenschätzungsgesetzes die Hauplslützpunkle 
derBodenschä tzungbi lden . 

^ 2 
Diese Verordnung gilt nach § 1 4 des Dritten l^berleitungs 
gesetzes in Verbindung mit § 183 der Finanzgerichtsordnung 
auchimLandBerl in . 

^ 3 
Diese Verordnung tri t t am Tage nach der Verkündung in 
Kraft.Gleichzeitig tri t t die V e r o r d n u n g z u r D u r c h l ü h r u n g d e s 
§ 4 A b s 2 d e s B o d e n s c h ä t z u n g s g e s e l z e s v o m 6 August 1975 
(BGBl lS 2163)^ außer Kraft 

Bonn, den 22. März 1979 

Der Bundesniinister der Finanzen 

H a n s M ä t t h ö f e r 

1) BStBl I S. 408 vom 31. März 1979 
') BStBl 1965 I S. 564 
)̂ BtSBl 1975 I S. 998 

*) Die Anlage zu dieser Verordnung ist als Anlageband zum Bundes
gesetzblatt Tei l 1 Nr, 17 vom 31. März 1979 veröf fent l ich t worden. 
Der Anlageband kann . beim Verlag Bundesanzeiger, Veilagsgesell-
sdiaft m.b.H., 5300 Bonn 1, Postfadi 1320, gegen Voreinsendung des 
Bezugspreises von D M 9,10 {DM 8,40 zuzüglich DM 0,70 Versand
kosten) auf das Postscheckkonto Bundesgesetzblatt Köln 399-509 an
gefordert weiden. Im Bezugspreis .ist die Mehrwertsteuer enthalten; 
der angewandte Steuersatz b e t r ä g t 6 % . 

687 Bew-Kartei N W , 12. Erg.-Lfg. (Juni 1979) 



Anweisungen 

Verschiedenes 
(S 3300) 
D l ' 

Hauptfeststellung der Einheitswerte des Grundbesitzes 
auf den 1. Januar 1964; 
hier: Bekanntgabe des Einbeitswertbescheides an den Rechts-

; nachf olger 

(Erl.' FinMin W vom. 11. August 1967 — S 3300 — 21 — V I ) 

A. Einzelrechtsnachfolge 
I . Die Wirkung des Feslslellungsbescheides zum 1. Januar 
1964 beschränkt sich nicht auf den Steuerpflichtigen, dem die 
wTrtschaltliche Einheit (Untereinheit) nach den Verhältnissen 
zu Beginn des Hauptfeststellungszeitpunktes zuzurechnen ist. 
Der Festslellun'gsb'escheid richtet sich -vielrnehr auch gegen 
den Rechtsnachfolger (einschließlich des Nachfolgers im Be
sitz), auf den nach dem HauplfesIstellungszeitpunkt die wirt-
schattliche Einheit übergegangen ist (§ 219 Abs. 2 AO). . 
Beim Ubergang des bürgerlich-rechtlichen oder wirtschaft
lichen Eigentums an einem Grundstück nach dem 1. Januar 
1964 bis zum Zeitpunkt der Durchführung der Hauptfeststel
lung ist deshalb in jedem Fall auch dem Einzelrechtsnachfol- ^ 
ger als Beteiligten am Verfahren ein Feststellungsbescheid 
'zuzustellen; Im maschinellen Verfahren ist in diesen Fällen 
ein zusätzlicher Bescheid anzufordern (Hinweis auf die §§ 19, 
40 und 68 DA — EWGr 1964). Der zusätzliche Bescheid wird 
vom Rechenzentrum ohne Anschrift erstellt. Die Züstell-

, anschrift des' Rechtsnachfolgers bzw. seines Zuslellungsver-
treters ist in das Anschriflenfeld des Becheids handschriftlich . 

,.nachzutragen. Außerdem ist folgender Hinweis "aufzunehmen: 
„Der Bescheid ergeht an Sie als Rechtsnachfolger — als Zu-
stellungsyertreter des Rechtsnachfolgers — (§ 219. 
Abs. 2iÄO). Ein besonderer Bescheid darüber, von wann 

• an Ihnen — dem Rechtsnachfolger — das Grundstück mit 
. • dem obigen Wert für. steuerliche Zwecke zugerechnet wird, 

wi rd zu dem Zeitpunkt ergehen, zu dem die neuen Ein-• 
'. heitswerte in Kraft treten." 

Bei mehrfachem Wechsel des Eigentümers eines Grundstücks 
nach dem 1. Januar 1964 ist nur dem Rechtsnachfolger, dem 
voraussichtlich der neue Einheitswert .im Zeitpunkt seines 
steuerlichen Wirksamwerdens zuzurechnen ist, ein Feststel-

, lungsbescheid zuzustellen. . 
I I . Da der Rechtsnachfolger gegen den Feststellungsbescheid 
Rechtsbehelf einlegen kann-, muß auch der zusätzliche Bescheid 

, eine Rechtsbehellsbelehrung enthalten. Im übrigen gilt für die 
Befugiiis des Rechtsnachfolgers,' Rcchtsbehelfe einzulegen, 
folgendes: ' 
1.. Tri t t die Rechtsnachlolge nach Zustellung des Feststellungs-

•bescheides ein, jedoch bevor die Frist für die Einlegung 

94 Bew-Kartei NW, 1. Erg-Lfg (Mai 1968) 
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Anweisungen 

Verschiedenes 
',(S:33Ö0). 

b i • l%'y'.r ' 

so ist der .fieststellurigsb'escheid .allein dehi .R'e'chtsnächfiDlger-' • 
•.'••oder dessen ZusieljungsVertreter zuzustellen; Deshalb .'ist jin '; 

niaschien'elien Verfahren in^diesen F^älleii ,die ' Änschfilt des' • 
Rechtsnachfolgers' oder seines Zustellungsyertreters .als An- -

" .•.sch'riltenähderung einzugeben'. toer-Einheitswert auf d'en 1. Ja^ -
- nuär'. 1964 ist. jedoch noch dein Rechtsvdrgänger zuzurechnen. • 

•;• imj Eihgabewertbog'en isl 'bei 'der Kennziffer fü r die Erläule-
rürigstexle eülvyeder- „194"; . „195"' oder- '„196" einzutragen . 

^(Hinweis'aiif . §§' 3.0'.Abs. 3,' 62_.Abs:/l ..und- 78 Abs. 3 DA . 
EWGr 1964)., Das Rächenzentrürn diruckt'dann' den-, enlspre-' 

• chenderi 'Erläuterung'stext. in den' Feststellungsbescheid,_ein. 
V Für den Gesaintre'chtsnachfolger.'ist kein zusätzlicher Bescheid., 

""anzufordern.' , . , - ' ' . - , , " '-. . ' ''•'.' ' ' ' ' ^ 

' ..'IL F.iir .die 'Befugnis des Gesainliech'lsnachfolgers,-'' Re.qhts- , 
, - behelfe einzulegen, gilt lolgcndes: '..•,' ,' ' ' . - . v ,>-.,.^ -' '. ' 
•• ' L /'Tritt die GesarhtrechlsnacHfolge vor' der'.'Zijslellung des 
' ,' i Feslstellungsbesechides ein, so ist' der' Bescheid demi.Ge-", 
., .-i- sämlrechlsnachfolger zuzustellen. Der Gesamlrechtshach-

' lolger kann -bis zum' .Ablauf der 'Einlegungsfrist^ einen 
'^. Rechtsb^heireinleäen!' / - ':•'.; ; .'''''?, ',::';r. \-^ v''/, 
.2. -Tritt .die Gesamtfechlsnadifolge na'ch der Zustellung ''des., 

'•'..Feststellungsbescheides an'der) Rechts Vorgänger,noch wäh-
'; • .'v.'rend .des Laufs der"Eihle'gühgsfrist 'ein, ,so, kann ,der' Ge'-

... Samtrechtsnachfolger.- bis zuin Ablauf .dieser Frist s'elh-
• -ständig eirieh''Rechlsbehelf..einleg'en. ' • ' " \ •• -

•• . . • • . .." ' ' I , •• .„- .. •• .• 
.;3\ -Hatinoch der.Rechlsvoi^gänger gegen-den ihni zügestelllen 
.•.'•'...•Feststeliüng'sbescheid einen' -Rechtsbeheif eingelegt, ' über -

'-" ': -'den Zeitpunkt des Eintritts'-der'.Gesanitrechlsnachrplge _' 
'.,' hoch nicht, erilschieden ist, so tr if l-der Rechlsnachfolger in 
; • die'Stejluhg.des, R'echtsbeli'elfsfijhrers-ein. Er. ist zu dein .' 

- 'schwebenden.Rechtsbehelf des ,Vörgäng'ers zu hören., , 
4';.' Tr i t t die .Gesa.nilreizhtsnachfolge nach Rechtskraft des.Fest-
'.i.'^stellungsbesch'eides^ein, so ist der Bescheid äüch'.'gegen-' 

' ."'4 '"über dem GesäinirechIsnächfölger'rechtskräftig. '- . v.yÄ • ... 

'.• • .;-v> •- ' • . .' ' '' 

• iv.' 

. f-: ••: 

., 

: • '94.%: ' . .'Bew-Kartei NW,1 . Erg-ÜIy (Ivlai l968) ' -' ^•3 -
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Anweisungen 

/ Hauptfesfstellung der Einheitswerte des Grundvermögens 
und der Betriebsgrundstücke auf den 1. Januar 1964; 

hier: Richtlinien für die Bewertung der Betriebsgründstücke 
' der Deutschen Bundesbahn 

Verschiedenes 
(S 3015) - '••':< '' .• 
E 2 , ' 

. (Erl. FinMin NW'vom 30. Dezember 1968 -
V I ) ' \ 

S3015-

1. ' Nach. § 94 Abs. 1. BewG 1965 .gilt der Grund und Boden, • 
: soweit darauf ein Fremder ein Gebäude errichtet hat, als 
' bebautes Grundstück derselben Grundstücksart, zu der das 
: Gebäude gehört. Auf den Lagerplätzen der' Deutschen 
. Bundesbahn befinden sich oft fremde Gebäude. Es hat sich 
deshalb'die Frage ergeben, ob diese Lagerplätze als 'be-

; sondere wirtschaftliche Einheiten zu bewerten sind. In 
Ubereinstimmung mit den'obersten Finanzbehörden der 

' anderen Länder bitte ich,, diese Frage zu verneinen. Wie 
bisher sind, die Lagerplätze, auch wenn auf ihnen' fremde 
Gebäude, stehen, in die wirtschaftliche Einheit des Bahn
hofs einzubeziehen. ; • • , , • '. • . . ./ 

2. ' An der Auffassung, daß. Ladestraßen nur dann nach § 4 
Ziff. 9 ä G'rStG von der Grundsteuer befi-eit werden kön
nen, wenn sie. auch dem öffentlichen Verkehr gewidmet 
sind, wird festgehalten. Die Ladestraßen der Deutschen 
Bundesbahn sind deshalb bei der Haüptfestslellung- 19G4 
irn Einheilsweft des, Betriebsqrundsiücks zu erfassen. 

. I • • • ' • ^ • •• , 
. 3. Die Anwendung der in § 2 Abs. 1 Buchst. A Nr. 6 der Ver-

, : Ordnung zur Durchführung :des § 90 BewG 1965 festgelegt 
, ten Wertzahl 50 setzt voraus, daß das Grundstück ein, 
., Geschäftsgrundstück im Sinne des-§ 75' Abs. 3 BewG.1965 
' ist. Bei gemischlgenutzten Grundstücken im Sinne des § 75 
\ Abs. 4 BewG 1965 sind die in § 2 Abs. 1 Buchst. B der VO 
'zu §'90 BewG 1965 vorgeschriebenen Wertzahlen anzu-
1 wenden. • . , . 

^ ^ y U / Ü ^ 

. Ck^ 5 

297 ' . Bew-Kürtei N-W, 3. Ei(j-Lrg'(Juli,10C9) 
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Anweisungen 

•Verschiedenes 
, (S 3015) ,'. V 
E3 .." • ' • 

Hauptfeststellung der Einheitswerte J des Grundvermögens 
und der Betriebsgrundstücke auf den 1 Januar 1964; 

hier: Richtlinien für die Bewertung der Betriebsgrundstücke 
' der Deutschen Bundesbahn V 

; (Erl FinMin N.W vom 15.. Juli;1969 — S 3015 — 2 — V 1) 

Entsprechend einer Mitteilung des Hessischen Ministers der 
Finanzen bitte ich, die Richtlinien für die Bewertung der Be--
triebsgrundslucke der,Deutschen Bundesbahn w i e ' f o l g t zu 
ergänzen: ' v 

Tz. 4.52 Satz 2 BewRDB . 
.'Hinter dem Wort „sind" ist einzufügen das Wort „insbeson
dere", hinter dem Wort „Verkaufskioske". sind einzufügen . 
ein Komma, und das Woirt „Bahnhofswirtschaften"; 

Anlage 3 BewRDB Vorbemerkung Absatz 3 
hinter dem Wort „Stationsgebäuden", sind einzufügen die. 
Worte-„Ffiseurläden, 'Verkaüfsläden, 'Verkaufskioske, ' - ' . -

, Zusatz der'Oberfinanzdirektionen: ' . . • ,~ 

Der Bezugserlaß voni 4. Juli 1968 —' S 3015 — 2 — V 1 — ist 
in' E. 1 zu Verschiedenes wiedergegeben. Es wi rd gebeten, die 
Ergänzungen-handschriftlich vorzunehmen.. 

379 .Bew-Ka i l e i ,NW, 4, Ery-Llg (Febr. 1070) 



Anweisungen 

Verschiedeneis 
•'(S 3015) • 
E'4'.' 

Hauptfeststellung der Einheitswerte des Grundvermögens 
auf den 1. Januar 1964; . , ^ 
hier: Preise für Überdachungen und PKW-Uiiterstände. in 

leichter Bauausführung 
(Erl. FinMin NW vom. 18. Dezember 1969 — S 3208 — 19 — 
VC 1) ' ". '.• •• . ' -

. Hinweis auf C 18.zu § 85,BewG 1965. ' - , •'' 

320 Bew-Karlei N W , .4. Erg-Lfg (Febr. 1970) 



Anweisungen 

Verschiedenes 
.•(S-3015) '..-': 

' ' 

I . 
Grundsteuerliche Behandlung der Ladestraßen der Deutschen 
"Bundesbahn -, ' ' -' -

Hinweis auf: 
•Erl. FinMin NW-vom 16.'April 1970 — G 1108 11 —-'VC l'; 

. ' . \ . . 1 , 

• ). 

•346 •'• Bew-Karlei_NW-, 5. Erg-Lfg (Januar 1971) 



Hauptfeststeilung der Einheitswerte des Grundbesitzes auf 
den I.Januar 1964; 

hier: Ein^elfragen ^ur Bewertung der Betriebsgrundstücke 
der Deutschen Bundesbahn 

(ErLFinMinNWvom9.Dezemberl970^S3015^2^VGl) 

Bei der Bewertung der Betriebsgrundstücke der Deutschen 
Bundesbahn haben sic^ einige Zweifelsfragen ergeben, zu 
denen ich folgendes bemerke: 
1. In Bahnhöfen der Deutschen Bundesbahn werden oft frü
her zu Betriebszweckengenutzte Gebäude (z.B.Güterhallen) 
jetzt dauernd für betriebsfremde Zwecke vermietet. Die 
Deutsche Bundesbahn ist der Auffassung, daß auf diese Ge
bäude, die zur wirtschaftlichen Einheit des Bahnhofs gehören, 
ebenfalls dieWertzahi 50 ( § 2 A b s . l B u c h s t . A N r . 6 d e r V O 
zu§90BewG 1965) anzuwenden sei.Dieser Auffassungkann 
nicht gefolgt werden. Gebäude oder Gebäudeteile, die zu 
betriebsfremden Zweckenvemiietetsind,dienen nicht unmit-
telhardem öffentlichenVerkehr mit Schienenbahnen.In sol
chen Fällen ist daher n a c h § 2 A b s . 5 d e r V O z u § 9 0 B e w G 
1965 einedur^schnittliche Wertzahlzubilden (Ahs^n.4.52 
BewRDB). 
2. Kleinere Bafuihöfe, in deren Stationsgebäude sich Woh
nungenbefinden, d ienenof tzümehra l s 19v.H. Wohnzwec
ken. Die Deutsche Bundesbahn vertritt die Auffassung, daß 
solche Grundstücke ebenso,wie ihre anderen Betriebsgruhd-
stücke als Geschäftsgrundstücke zu bewerten sind. Das trifft 
nicht zu.BeiderartigenGrundstücken handelt essichumge-
mischtgenutzte Grundstücke im Sinne des § 75 Abs. 4 BewG 
1965. Auf dieseGrundstücke sind die i n § 2 Abs. IBuc^st.B 
derVOzu^90BewG 1965 vorgeschriebenenWertzahlen an
zuwenden. 
3.. An den sog. Haltestellen der Deuts^en Bundesbahn be
finden sich im allgemeinen keine Gebäude. Solche Grund
stücke sind deshalb als unbebauteGrundstücke ohne Anwen
dung einer Wertzahl mit dem gemeinen Wert zu bewerten. 
Dergemeine Wert istunterBerücksichtigungderTz.4.21 bis 
4.25 BewRDB zu ermitteln. i 

Verschiedenes 
(S3015) 
E8 

Bew-K^rl^^^^,^.^r^.-t.^^.^t^^l^^^^^l^7^) 



^ 
Hauptiest^tellung der Einheitswerte des Grundbesitzes auf 
dehl . Januar l964; 

hier: Ein^elfragen zur Bewertung, der Betriebsgrundstücke 
der Deutschen Bundesbahn 

(ErL FinMin N W vom 28 Juli 1 9 7 1 ^ S 3 0 1 5 ^ 2 ^ V G 1 ) 

Bei der Bewertung der Betriebsgrundstücke der Deutschen 
Bundesbahn haben sich weitere Zweifelsfragen ergeben, zu 
denen ich folgendes bemerke: 
l . ,Die vielfach vorgebrachte Behauptung, die früher zu Be-
triehszwecken g e n u t z l e n G e b ä u d e würden g e g e n w ä r t i g n u r 
vorübergehend^fremdgewerbl ich genutzt, reicht nicht aus, 
von der Regelung i n N r . 1 des Bezugserlasses^ abzuweichen. 
A u c h a u s d e r V e r p f l i c h l u n g d e r M i e t e r z u r k u r z f r i s t i g e n R ä u -
m u h g k a n n n i c h t a u f eine nur v o r ü b e r g e h e n d e V e r m i e t u n g 
geschlossen werden. Es ist deshalb im Einzellall nachzuwei
s e n , d a ß k e i n e D a u e r v e r m i e l u n g v o r l i e g L 
2.̂  Nach Nr. 2 des Bezugserlasses^ sind Grundstücke mit Sta
tionsgebäuden, die zu mehr als 19 v . H . Wohnzwecken die
nen, als gemischlgenutzte Grundstücke zu bewerten D e r f ü r 
die Bestimmung der Grundslücksart maßgebende .Hundert
satz kann nicht allein nach den-i Verhältnis .des umbauten 
Raumes ermitlelt ̂ werden. Bei der Beurteilung der Frage, in 
welchem Umfang der Bahnhof Wohnzwecken oder gewerb
lichen (b^^lrieblichen) Zwecken dient, muß vielmehr auf die 
gesamte Nutzung der wirtschaftlichenEinheit abgestellt wer
den. Danach w i i d im aligemeinen davon ausgegangen wer
den können, daß auch kleinere Bahnhöfe, in deren Stations
gebäuden sich Wohnungen behnden, Geschäftsgrundslücke 
i m S i n n d e s ^ 7 5 A b s 3 B e w G 1965 sind. 
3. .Gebäude der Gebäudek lasseOmi l einem Gebäudewert bis 
zulOOOLlM sind nachTz.-4.3262 BewRDB nicht zu erfassen. 
Grundslücke, auf d e n e n s i c h n u r d e r a r t i g e G e b ä u d e b e f i n d e n - , 
bleibenaberdennochbebaule Grunds tücke . imSinne des ^74 
BewG 1965. 

*)(Der Bezugserlaß ist der Erlaß vom 9. Dezember 1970. Er ist in E 6 wie
dergegeben./ 

Verschiedenes 
(S 3015) - -
E7 

388 Bew-Karlei NW, 6. Erg.-Lfg. (Februar 1972) 



Anweisungen 

Verschiedenes 
(S3015) .-
E8 

Einheitsbewertung des Gründbesitzes im Hauptfeststellungs
zeitraum 1964; 
hier: Bewertung der Betriebsgrundstücke . der Deutschen 

Bundesbahn 
Im wesentlichen' gleichlautend 
Rdvfg. OFD Düsseldorf v. 24. Jan. 1973 — S 3015 A — St 211 
Rdvfg. OFD Köln v. 9. Januar 1973 — S 3015 — 1 — St 212 
Rdvfg. OFD Münster v. 21; Dez. 1972 — S 3015 — 1 — St 21 
— 33 ' 
Die' Oberfinanzdirektion . Frankfurt/Main hat als Hauptort 
für 'die Bewertung von Bahnanlagen eine Neufassung der 
BewRDB- herausgegeben (vgl. Bekanntmachung des Hessi
schen Ministers der Finanzen vom 25. Oktober 1972 im BStBl 
1972 I S. 506). In den Neudruck sind die zwischenzeitlich er
gangene Rechtsprechung bezüglich der Ladestraßen und die 
in den BewR'OVU enthaltenen Grundsätze der bewertungs
rechtlichen Behandlung von Tunnelanlagen übernommen 
worden. Die Anderufigen bzw. Ergänzungen sind in der neuen 
Handausgabe der Richtlinien (den Finanzämtern bereits zu
gegangen) jeweils durch einen senkrechten Strich am Rand 
gekennzeichnet. 

Die neugnfaßten Richtlinien sind audi als Handausgabe herausgebracht 
worden. Es ist daher davon abgesehen worden, deren Wortlaut in die 
Bew-Karlei NW aufzunehmen. 
Herausgeber der Handausgabe ist die Oberfinanzdirektion Frankfurt 
(Main) als HaupLort für die Bewertung von Bahnanlagen. 

526 Bew-Kartei NW, 8. Erg.-Lfg. (Februar 1974) 



, 1 

1 ' , ' - .,- , Verschiedenes 
(S 3015) 
E9 

Hauptfeststellung der Eiiiheitswerte des Grundbesitzes im 
Hauptieststel lungszeitpünkt 1964; ' • 

hier: Richtlinien f i i r die Bewertung der Betriebsgründstücke 
der Deutschen Bundesbahn (BewRDB) 

(Erl. FinMin-NW vom 6.'August 1976 —. S 3015 —'2 — V A 4| 

Die Oberfinanzdirektion Frankfurt. (Main) hat als Häuptort 
fü r .d ie Bewertung von Bahnanlagen unler dem f)alum vom 
15. September 1975 und dem Aklenzeiciien S 3015 A — 1 — 
St 111.40 den Neudruck'1975-der'RichUiuien für die Bewertung 
der Betriebsgrundstücke der Deutschen Bundesbahn heraus-, 
gegeben. Ich bitte, die Finanzämter anzuweisen, dänach zu 
verfahren: • . ' . ... 

A u f deii,Neudrück- 1975 der Richtlinien wird im BStBl' 1976 I 
S'. 430 hingewiesen.. - - - . ' . 

6J8 Bew-Karlei NW, \6. Erg.-Llg. (Sept. 1976) 



Anweisungen 

..Verschiedenes 
(S3015) - , 
E 10 i 

Einheitsbewertuiig der Betr iebsgrundstücke der Deutschen 
Bundesbahn: - . ' 

Abgrenzüiig der wirtschaftlichen Einheit des Bahnhofs 

(Erl. des FM NRW vom 28. Juli 1986 — S 3015 — 2 — V AA) 

Bei der Abgrenzung der wirtschaftlichen Einheit des Bahnhofs 
haben sich- Zweifelsfragen ergeben, so daß eine ergänzende 

-Er läuterung zu' Tz. 3-1 der BewRDB in der berichtigten Fas--
sung von 1975 notwendig erscheint: -

Die wirtschaftliche Einheit ist ufiter Berücksichtigung der 
besonderen Verhältnisse des Bahnbetriebs abzugrenzen. Die 
Zusammenfassung .von Bahnanlagen (Grundstücken und auf
stehenden Gebäuden) zü einer wirtschaftlichen Einheit setzt 
den-räumlichen Zusammenhang voraus. '• -'- . 

Zur wirtschaftlichen Einheit eines ,,Bahnhofs" gehören — 
neben den Grundf lächen — das Bahnhofsgebäude und die — 
zur Abwicklung eines Bahnbetriebs notwendigen — Nebenge
bäude (Bahnmeisterei, Güte rabfe r t igung usw.), sowie die fü r 
einen Bahnbetrieb typischen Lagerplätze. 
Unter ,,typischen" Lagerplätzen versteht man innerhalb der 
wirtschaftlichen Einheit des Bahnhofs belegene Grunds tücks
flächen, die von der DB an fremde Dritte zum^.Zwecke der 
Umschlagslagerung verpachtet werden. 
Werden auf diesen Grundstücksf lächen durch d e n ' P ä c h t e r 

. Gebäude errichtet, so sind diese als selbständige wirtschaftli
che Einheiten (Gebäude auf fremdem Grund und Boden) nach 
den Vorschriften des § 94 Abs. 1 und 3 BewG zu bewerten. 
Steht die Nutzung dieser Gebäude in einem funktionellen 
(unmittelbaren) Zusammenhang mit dem Bahnbetrieb (z. B. 
Gebäude von Gleisbauunternehmeh und von Speditionen), so 
ist die verpachtete Grundstücksf läche in die wirtschaftliche 
Einheit des Bahnhofs einzubeziehen. 
Gleiches gilt f ü r Lagerplätze und Grunds tücke , auf denen sieh 
Lägerhallen oder Überdachungen befinden, wenn diese der 
kurzfristigen Lagei^haltung dienen, d. h., die hier gelagerten 
Rohstoffe bzw. Halb- und Fertigprodukte nur vor oder nach 
dem Transport mit der DB zwischengelagert werden. 
Alle übrigen verpachteten Grundstücksf lächen — soweit sie in 

. räuin l ichem Zusammenhang mit der wirtschaftlichen Einheit 
des Bahnhofs stehen und die vorstehenden Voraussetzungen 
nicht erfül len (z. B. Fabrikat ionsgebäude, Wohn- und Neben
gebäude, selbständige Bürogebäude, Verkaufs- und Garagen
gebäude) — sind deshalb nicht in der wirtschaftlichen Einheit 
des Bahnhofs zu erfassen (Bewertung des Grund und Bodens 
als selbständige wirtschaftliche Einheit i . S. d. .§ 94 Abs. 1 
BewG). . . 

892 Bew-Kartei NW, 16. Erg.-Lfg. (Sept. 1986) - 1 — 



Verschiedenes 
(S 3015) 
E 10 Anweisungen 

Die bisherigen Einheitswertfeststellungen für die wirtschaftli
chen Einheiten der Bahnhöfe sind nach den vorgen. Kriterien 
zu überprüfen und ggf. fortzuschreiben (§ 22, Abs. 3 und 4 
BewG). 
In den'Fällen der fehlerbeseitigenden Fortschreibung. des 
zuletzt für die wirtschaftliche Einheit des Bahnhofs festgestell
ten Einheitswerts ist. für die neu entstandene wirtschaftliche 
Einheit,,Grund und Boden" bzw!„Grund und Boden mit auf
stehenden fremden Gebäuden" eine Nachfeststellung des Ein
heitswertes durchzuführen (§ 23 Abs. 1 Nr. 1 BewG): 
Soweit die Wertgrenzen des § 22 BewG nicht überschritten 
werden, sind die Feststellungen über die Neüabgrenzung der7 
wirtschaftlichen Einheit des Bahnhofs aktenkundig zu machen 
und,. sobald dies die Vorschriften des Bewertungsgesetzes 
zulassen, zu berücksichtigen. 

892 



Anweisungen 

Verschiedenes 
• (S 3015) - - . 
N f D E l 1 

Hauptfeststellung' der . Einheitswerte i des Grundvermögens 
und der Betriebsgrundstücke auf den 1. Januar 1964; . 

hier: Richtlinien, für die Bewertung der Betriebsgrundstücke 
'<. . der Deutschen Bundesbahn (BewRDB) 

Vgl. ' ' . . / ' •.' ' 
Rdvfg. OFD Düsseldorf vom 13. Januar 1970 — S 3015 A — 
St 211 - ' - . . • 
Rdvfg. OFD Köln vom 23. Dezember 1.969 — S 3015 — 1 — 
St 211 
Rdvfg. OFD.Münster vom I.-Dezember 1969 — S 3015 —' V — 
St 21—33 , • •• •' -

E)ie Deutsche-Bundesbahn ist rnil der durch Erlaß vom 15. Juli 
1969' mitgeteilten Ergänzung 'des Abschnitts 4.52 BewRDB 
nicht einverstanden und verlri t t die Ansicht, daß auf Bahn-, 
h'ofsgaslslätten die Werlzahl 50 v. H. anzuwenden sei, weil 
auch Bahnhofsgaststätten unmittelbar dem -öffentlichen Ver
kehr dienten. Die obersten Finanzbehörden des Bundes und* 
der Länder sind demgegenüber der Auffassung, daß Bahn
hofsgaststäl len n-i c h l unmittelbar dem-öffentlichen Verkehr, 
dienen und deshalb von der Anwendung der Wertzahl 50 v. f f . 
auszunehmen sind, und zwar aus folgenden Erwägungen: 

Die in § 2 Abs.. 1 Buchst. A Nr. 6 der Verordnung der Durch--
fijhrung,des § .90 BewG 1965 enthaltene Werlzahl 50 v H. ist 
fi ir Betriebsgrundstücke der Deutschen Bundesbahn feslgeleg.l' 

' worden, die dem der Belriebspflicht, der Beförderungspflicht 
und dem Tarifzwang unterliegenden öffentlichen Verkehrs-. 
betrieb unmittelbar. dienen. Nach der im gleichlautenden 

-Erlaß der obersten Finanzbehörden vom 12. Juli 1966 (BStBl 
1966 I I S-- 177) zu §. 3 a Ziff. 1 letzter Salz VSlG enthaltenen 
Auslegung und nach § 5 Abs. 2 GrStD'V unterliegen insbeson
dere Bahnhofsgaslstät ten nicht den für den öffentlichen Ver
kehr geltenden-Bindungen und Beschränkungen. Im Hinblick 
darauf, daß die Einheilswerle der Belriebsgrundstücke der 
Deulschen Bundesbahn nur für die Grundsteuer Bedeutung 
haben, kann § 2 Abs, 1 Buchst. A Nr. 6 der Verordnung-zur 
Durchführung des § 90 BewG 1965 nicht abweichend ,vom 
Grundsteueriedit ausgelegt werden. ' . ' 

. Ich bitte uin Beachtung. . , - * 

Der Erlaß ist in E 3 zu Verschiedenes .wiedergegeben. 

N I D 72 Bew-Kartei NW, 4. Erg-LIg (Febr. 1370) 
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Anweisungen 

Hauptfeststellung der Einheitswerte für Betriebsgrundstüdie 
der Deutschen Bundesbahn auf den 1. 1. 1964; 
hier:, Ermäßigung wegen übermäßiger Raumhöhe 
Vgl. 
Rdvfg. OFD Düsseldorf vom 28., Mai 1973 — S 3015 A — St 211 
Rdvfg. OFD Köln vom 4. Juni 1973 — S 3015 — 1 — St 211 
Rdvfg. OFD. Münster vom 22. Mai 1973 — S 3015 — 1 — St 21 
— 33 
Hinweis auf NfD 1. zu § 88 BewG 1965. 

Verschiedenes 
(S3015) 
NfD E 2 

N f D 119 Bew-Kartei NW, 8. Erg.-Lfg. (Februar 1974) 



Anweisungen 

Verschiedenes 
(S 3015) 
NfD E 3 

Einheitsbewertung der Betriebsgrundstücke der Deutschen 
Bundesbahn: 

Abgrenzung der wirtschaftlichen Einheit des Bahnhofs 
Im wesenllichen äleichUunend! 

Rdvfg. OFD Düsseldorf vom 30. Januar 1990 - S 3015 - 3 - St 21 H 
Rdvfg. OFD Köln vom 10. April 1989 - S .1015 - 7 - St 211 
Rdvfg. OFD Münster vom I . Februar 1989 - S 3015 - I - St 21-33 

Verschiedene Finanzämter haben die Deutsche Bundesbahn (DB) wegen 
der geänderten Fassung der Tz. 3.1 BewRDB. zu der die DB gehört 
wurde, um Überprüfung ihrer bisher abgegebenen Erklärungen zur Fest-' 
Stellung des Einheitswerts gebeten. 

Unter Hinweis auf die enorme Arbeitsbelastung bei der Üherprüt'ung 
sämtlicher Bahngnuidstücke sowie die fehlende Rechtsgrundlage für 
eine derartige Maßnahme vertritt die.DB die Auffassung, die Abgren
zung der wirtschaftlichen Einheit erst dann zu prüfen, wenn aus ande
ren Gründen, die nicht mit der Änderung der Tz. 3.1 BewRDB zusam
menhängen. Werllortschreibungen einzelner wirtschalllicher Einheiten 
notwendig seien. Hierzu wird auch auf das Verbot unzulässiger Kol-
lektivl'onsdireibungen (BFH-Urleil vom 7. ri. I9.SI III 116/50 S -
BStBl 1951 IIIS. 116-und vom 6. I I . 1964 III 69/62 U - BStBl 1965 
III S. 41 -) hingewiesen. 

In Übereinstimmung mit der Obertinanzdireklion Frankfurt als Hauptort 
für die Bewertung von Bahnanlagen vertreie ich hierzu folgende Auf
lassung: 

Eine Üheiprül'ung der bisherigen Einheilswertfeststellung für die jewei
lige wirlschaftliche Einheil des Bahnhofs i. S. d. Bezugsrundverfü
gung*) ist nicht Aufgabe der Deutschen Biuidesbahn. sondern des 
zuständigen Finanzamts, da die DB ihrer Mitwirkungspflicht nach S 90 
AO. entsprochen und die Abgrenzung der wirtschaftlichen Einheit des 
Bahnhofs eiilspret-hend der Tz. 3.1 BewRDB in der Fassung des Nach
drucks 1975 vorgenoniinen hat. 

Die Fehlediaftigkeit der früheren Feststellung wird durch eine andere 
rechtliche Beurteilung bei der Abgrenzung der wirt.schaftlichcn Einhei
len verursacht. Für diese Fälle ist das BFH-Urteil vom 5.4. 1957 -
BStBl III S. 190 - zu beachten. Danach setzt eine Nachfeslslellung für 
die neu entstehende wirtschaftliche Einheit eine gleichzeitige Wert fort-
Schreibung bei der bisherigen wirtsclial'tlichen Einheit voraus, wenn 
sieh - bei unveränderten tatsächlichen Verhältnissen - die rechtliche 
Beurteilung der Abgrenzung geändert hat. Falls die anderweitige Zuord
nung der falsch abgegrenzten GrundstücksHäche bei der bisherigen 

' ) RJvIg. OFD Düsseldorl vom 16. 10. lyxf) - S 3(11.S - .1-St 2 1 H 
RJvIg. OFD Köln vom 27. ,S. I9S6 - S 101.5 - 7-Sl 211 
Rdvl'-j. OFD Münster vom 6. 8. iy86 - S 3015 - 1-St 21-.13 

191 Bcw-Kariei NW. 18. Erg.-Ll^. (Juli 1995) 



Verschiedenes 
(S 3015) 
NfD E 3 Anweisungen 

wirtschalllichen Einheit des Bahnhofs nicht zu einer Wcrtfortschrei-
bung lühil. ist das Ergebnis der Üheiprül'ung aktenkundig zu machen. 
Erst bei einer späteren Wertl'orlschieibung aus anderen Gründen kann 
dann auch die erforderliche Nachfeslslellung vorgenoniinen werden. 

Dies bedeutet, daß zunächst die Finanzämter ntieh Aktenlage sowie in 
Zweifelsl'älleii durch eigene örtliche Feststellungen zu überprüfen haben, 
ob eine Fort Schreibung durch die Neuabgrenzung der wirtschalllichen 
Einheit überhaupt in Betracht kommt. Nur wenn mit einiger Sichcdieil 
anzunehmen ist, daß die Wertlbrlsehreibungsgrenzen durch den Flä
chenabgang bei der bisherigen wirtschalllichen Einheit des Bahnhofs 
überschritten sein werden, sind der Bundesbahndirektion in Frankfurt 
Erkläriingsvordrucke für die jeweilige wirtschaftliche Einheit zu über
senden. 

Dtirüber hinaus wird die DB künftig bei jeder Veränderung tatsächli
cher Verhältnisse der Neufassung der Tz. 3.1 BewRDB im Rahmen 
ihrer Mitwirkungspflicht Rechnung tragen. 

Im übrigen kann ich der DB nicht zuslimineii. daß die Überprüfung 
einschlagiger Fälle zu sog. ..Kollektivlörtschreibungen" fülin. die der 
BFH in den zitierten Entscheidungen für unzulässig gehalten hat. Zu 
dieser 1 rage verlreteii auch die Obersten Fiiianzbeliörclen des Bundes 
uiul der Länder die Auffassung, daß die lehlerbeseiligende Forlschrei-
buiig nicht mehr wie früher auf Richlerrechl gegründet ist. das ein Ver
bot der sog. „Kollektivforlschreibung" enlhiell. sondern nunmehr im 
S 22 Abs. 2 und 4 Nr 2 BewG beim Vorliegen ihrer Voraussetzung 
zwingend vorgeschrieben ist. Voraus.seizung ist lediglich, daß dem 
Fintinzaiiil ein Fehler bekannt wird. 

Ich bille um Beachttin". 
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Richtlinien für die Bewertung der Hafengrundstüci^e in Bin 
nenhäfen (BewRBh) auf den I . Januar 1964 

(ErlFinMinl^^voml8Dezemberl970^S3015^4^VGl) 

1. Die Oberfinanzdirel^tion I^arlsruhe hat als zuständiger 
Hausiert am 20. fŝ ovember 1970 unter dem Ak t̂enzeichen 
S - 3 0 1 5 A ^ l ^ S t 321 Richtlinien fiir die Bewertung der Ha 
fengrundstücl^e in Binnenhäfen (BewRBh)̂  auf den F. Januar 
1964 herausgegeben. 
Die Richtlinien sind bei der Haüptfestslellung der Einheits-
w'erteauf den I.Januar 1964 und bei späteren Feststellungen 
vonEinhertswertenanzuwenden,bei^denen die V^ertverhält-
nisse vom 1. Januar 1964 zugrunde zu legen sind. Ich bitte, 
die Finanzämter anzuweisen,nach diesenRichtlinien zu ver
fahren. 
2. Soweit für die Abgabe der Grundstüclcsbeschreibungeri 
für Hafengrundstücl^e Fristverlängerungen bis zur Heraus
gabe der Bewertungsrichtlinien gewährt worden sind, sind 
nunmehr die Erl^lärungen anzufordern. 
3. Bei der Aufstellung der Eingabewertbögen für unbebaute 
Halengrundstüclce (EVB 2̂00) sind die besonderen Arten von 
Aullenanlagen (z. B. Brück^enbaulen, Uferbefestigungen, Mo
len usw.) bei I^Z 50 als ,,Sonstiges " unter Schlüsselzahl ,,8" 
oder ,,9"" einzugeben. Diese Außenanlagen werden im Be
scheid als,,Sonstige Außenanlagen'bezeichnet. 

') Die Richtlinien-sind anch als Handausgabe herausgebracht worden. Es ist 
daher- davon abgesehen worden, deren Wortlaut in die Bew-Kartei NW 
aufzunehmen. 
Herausgeber der Handausgabe ist die Oberfinanzdirektioh in 75 Karlsruhe. 

Verschiedenes 
(S 3015) • . 
F l 

389 Bew-Kartei N-W, 6. Erg.-Lfg. (Februar 1972) 



Anweisungen 

Verschiedenes 
(S 3015) 
F2 

Einheitsbewertung des Grundvermögens: Bewertung von 
Hafengrundstüclien in Jacht- und Bootshäfen 
Im wesentlichen gleichlautend 
Rdvfg. OFD Düsseldorf v. 21. 6. 1978 —S 3015 — 1 — St 21 H 
Rdvfg. OFD Köln V. 21. 4. 1878 — S 3015 — 6 — St 211 
Rdvfg. OFD Münster v. 25. 4. 1978 — S 3015 — 8 — St 21 — 33 
Die Oberfinanzdirektion Kiel hat am 20. Dezember 1977 
unter dem Aktenzeichen S 3015 A — St 21/211 Riditlinien 
für die Bewertung von Jacht- und Bootshäfen (BewR Jh) 
herausgegeben. Handausgaben gingen den Finanzämtern in 
kleiner Auflage zu. 
Die BewR Jh sind auf Weisung des Finanzministers des Lati-
des Nordrhein-Westfalen bei der Feststellung von Einheits
werten anzuwenden, bei denen die Wertverhältnisse vom 
1. Januar 1964 zugrunde zu legen sind. 
Im Bundessteuerblatt 1978 I S- 182 ist ein Hinweis auf die 
Richtlinien erschienen. 

6SS Bew-Kartei NW, 12. Erg.-Lfg. (Juni 1979) 



Die Richtlinien sind als Handausgabe herausgebracht worden. Es ist daher 
davon abgesehen worden, deren Wortlaut in die Bew-Kartei NW auf
zunehmen. • 
Herausgeber der Handausgabe ist die Oberfinanzdirektion Frankfurt 
(Main). 

440 Bew-Kartei NW, 7. Erg.-Lfg. (März 1973) 

Verschiedenes 
(S 3015) 
G l 

Hauptfeststellung der Einheitswerte des Grundbesitzes auf 
den 1. Januar 1964; 
hier: Richtlinien für die Bewertung der Betriebsgrundstüdie 

der Öffentlichen Verlcehrsunternehmen —BewRÖVU — 
(Erl. FinMin NW vom 4. August 1971 — S 3015 — 3 — VC 1). 
Der hessische Minister der Finanzen hat die Oberfinanzdirek
tion Frankfurt/Main.gebeten, als Hauptort für die Bewertung 
von Bahnanlagen die Richtlinien für die Bewertung der Be
triebsgrundstücke der Öffentlichen Verkehrsunternehmen — 
BewRÖVU- — in der Fassung vom 23. Juli 1971 herauszu
geben. 



Verschiedenes 
(S3015) 
^ 1 

Richtlinien f ü r d i e B e w e r t u n g d e r B e t r i e b s g r u n d s t ü c i ^ e d e r 
Seilschwebebahnen^ Schieppiiite und Standseilbahnen (BewR 
RSB) auf den I.Januar 1964 
(Erl FinMin N W vom 10 Oktober l972 — S3015 — 6 — 
V G l ) 

Die Oberfinanzdirektion München hat als zuständiger Hau^t 
ort am I .August 1972 unterdem Aktenzeichen — S3015 — 
4/8 — St 31 Richtlinien f ü r d i e B e w e r t u n g derBetriebsgrund-
stücke der Seilschwebebahnen, Schlepplifte und Standseil
bahnen (BewRFSB)^ auf den 1. Januar 1964 herausgegeben. 
Die Richtlinien sind bei der Hauptfeststellung der Einheits
werteauf d e n l . J a n u a r l 9 6 4 u n d b e i s p ä t e r e n Feststellungen 
von Einheitswerten anzuwenden,beidenendie Wertverhäl t 
nisse vom l .Januarl964 zugrunde zulegen sind. 

*) Die Richtlinien sind als Handausgabe herausgebracht worden. Es ist daher 
davon abgesehen worden, deren Wortlaut in die Bew-Kartei NW auf
zunehmen. 
Herausgeber der Handausgabe ist die Oberfinanzdirektion München. 

441 Bew-Kartei NW, 7. Erg.-Lfg. (März 1973) 



Anweisungen 

Verschiedenes 
(S 3015) 
I 1 

Einheitsbewertung des Grundbesitzes: 
Zusammenstellung der im Hauplfestslellungszeitraum 1964 
für bestimmte Grundstücke maßgebenden Richtlinien 
Gleichlautend: , 
Rdvfg. OFD Düsseldorf vom 14. April 19X7 - S 3015 - 4 - St 21 H 
RdvI'g. OFD Köln vom 5. Marz 19X7 - S .1015 - 8 - St 211 
Rdvfg. OFD Münster vom 24. März 1987 S 3015 - 14 - St 21-.13 
Für die Bewertung besiiinniter Grundstücke sind von Hauptorlen beson
dere, bundeseinheitliche Richtlinien herausgegeben worden. In den 
Richtlinien für die Bewertung des Grundvermögens (BewR Gr) fehlen 
Hinweise auf diese besonderen Richtlinien. Ich übersende deshalb eine 
Zusaiiinieiistellung der einzelnen Richtlinien, deren Fundstellen und der 
zuständigen Hauptorre und bitte, eine Ausfertigung dieser Zusammen
stellung zur Handausgabe der BewR Gr zu nehmen. 

1024 3ew-Karlei NW. 18. Erü.-Ll^. (Juli I W l • Ersatzblall • 



Verschiedenes 
(S 3015) 
I 1 Anweisungen 

Anlage 
Zusammenstellung 

der im Hauptfeststellungszeitraum 1964 
für bestininite Grundstücke maßgebenden Richtlinien 

Bezeiehininy zii.släiidigei-
Haupioii 

Dalum und 
Aklenzeiciien 

Fuiid<ielle 

OFD Frank (Uli 
(Mnin) 

OFD FranklLiii 
(Mnin) 

Richtlinien für die 
Bcwerlung der 
Bell ieh\giund-
^[iicke der Deut
schen Btinde.sb:ihn 
(BewR DB) 

Richtlinien für die 
Bcwerlung der 
Beirieh.sgrund-
•stücke der Öfient-
lichen Verkehrs-, 
nntemelinien 
fBcwR ÖVU) 

Richtlinien für die 
Bewertung der 
Hiilengnuuisiiicke 
in Binnenliülen 
(BewR Bhl 

Riehllinicn fiir die 
Bewertung.der 
Hafengrundsiücke 
in Seehalen 
(BewR Sh) 

Riehllinicn fiir die 
Beweruing der 
Belrichsgrund-
stiicke der 
Seilschwebebah
nen, .Schlepplifte 
und Standseilbah
nen (BewR PSB) 

Richtlinien fiir die OFD Kiel 
Bewertung von 
Jacht- und Boots
hafen (BewR Jh) 

OFD Karlsruhe 

OFD Hamburti 

OFD München 

15. September 1975 BStBl 1970 I 
S 3015 - I - St III 40 S.430 

2.̂ . Juli 1471 f) 
S M)\^ - .V4 -
Sl III .S 

BSiBI 1471 I 
.S. .i4S . 

20. I I . 1470 • 
S .̂ OI.S A - I Sl .121 

BSlBI 1971 I 
S. 2 

4. Februar 1471 BStBl 1471 I 
S .'014 - 4/7U - Sl .11 S. 144 

I . August 1471 
S .1014 - 4/70 - Sl ,1 

BSlBI 147.1 I 
S. 214 

20. Dezember 1477 
S .10 LS A -
Sl 21/Sl 211 

BSlBI 1478 I 
S. 182 

)̂ Für Fesislellungszeilpuiikle ab I I . 144^ sind neue Richtlinien in Vorberei-

1024 • Ersalzblall 



Verschiedenes 
(S3015) 

Anweisungen J 1. 

Einheitsbewertung des Grundbesitzes: 
Zusammenstellung der im Hauptfeststellungszeitraum 1964 
für bestimmte Grundstücke maßgebenden Richtlinien 
Gleichlautend: 
Rdvfg. OFD Düsseldorf vom 14. April 1987 — S 3015 - 4 . 
St 21 H 
Rdvfg. OFD Köln vom 5. März 1987 — S 3015 — 8 - St 211 
Rdvfg. OFD Münster vorn 24. März 1987 — S 3015 — 14 — St 21 — 
33 , 
Für die Bewertung bestimmter Grundstücke sind von Haupt
orten besondere, bundeseinheitliche Richtlinien herausgege
ben worden. In den Richtlinien für die Bewertung des Grund
vermögens (BewR Gr) fehlen Hinweise auf diese besonderen 
Richtlinien. Ich übersende deshalb eine Zusammenstellung 
der einzelnen Richtlinien, deren Fundstellen und der zuständi
gen Hauptorte und bitte, eine Ausfertigung dieser Zusammen
stellung zur Handausgabe.der BewR Gr zu nehmen 

924 • Bew-Kartei NW. 17. Erg.-Lfg. (Juli 1988) 



Verschiedenes 
(S 3015) 
J l Anweisungen 

Anlage 

Zusammenstellung 
der im Hauptfeststellungszeitraum 1964 

fü r bestimmte Grundstücke maßgebenden Richtlinien 

Bezeichnung . zu.itändiyer 
Hauptori 

Datum und 
Aktenzeichen 

Fundstelle 

Richtlinien für 
die Bewertung der 
Betriebsgrundstücke 
der Deutschen Bundes
bahn (BewR DB) 

Richtlinien für 
die Bewertung der 
Betriebsgrundstücke 
der öffentlichen 
Verkehrsunter nehmen 
(BewR ÖVU) 

Richtlinien für 
die Bewertung der 
Hafengrundstücke 
in Binnenhäfen 
(BewR Bh) 

Richtlinien für 
die Bewertung der 
Hafengrundstücke 
in Seehäfen 
(BewR Sh) 

Richtlinien für 
die Bewertung der , • 
Betriebsgrundstücke 
der Seilschwebe
bahnen, Schlepplifte 
und Standseilbahnen 
(BewR PSB) 

Richtlinien für ' 
die Bewertung von 
Jacht- und Bootshäfen 
(BewR Jh) 

OFD Frankfurt 
(Main) • 

OFD Frankfurt. 
(Main) 

OFD Harriburg 

OFD München 

OFD Kiel 

15. September 1975 BStBl 1976 I 
S 3 0 1 5 - 1 - S t I I I 40 S.430 

23. Juli 1971 BStBl 1971 I 
5 3015-3/4 - S t I I I 5 S. 548 

OFD Karlsruhe 20.11.1970 BStBl 1971 I 
S 3 0 1 5 A - 1 - S t 3 2 1 S. 2 

9. Februar 1971 . . BStBl 1971 I 
S 3014 - 4/70 - S t 31 S. 194 

I.August 1972 BStBl 1973 1 
S 3 0 1 5 - 4 / 8 - S t 31 S. 214 . 

20. Dezember. 1977 BStBl 1978 I 
S3015A-St21/St211 S. 182 

924 Bew-Kartei NW. 17. Erg.-Lfg. (Juli 1988) 



Anweisungen 

§79 BewG 1965 
(S 3202) 
G l 

Anlage 1 
Gesetz 
über Maßnahmen auf dem Gebiete des Mietpreisrechts 
(Erstes Bundesmietengesetz) 
Vom 27. Juli 1955 

(Bundesgesetzblatt, Teil I S. 458) ' 

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesrates das fo l 
gende Gesetz beschlossen: " 

£rsler Abschniü • ' 

Allgemeine Vorschriften über die preisrechtlidi zulässige 
, Miete für Wohnraum 

§ 1 
(1) Die Miete lür pretsgebundenen, bis zum 31. Dezember 1949 
bezugsfertig gewordenen Wohnraum, ist in der Höhe preis-
reclitlicli zulässig, die sich aus der letzten vor dem 1. Januar 
1955 zustande gekommenen Vereinbarung ergibt. Ist diese 
Miete bis zum Inkrafttreten dieses Gesetzes durch die Preis-
behördc herabgesetzt worden, so tr i t t an ihre Stelle die herab
gesetzte Miete. 
(2) Vorschriften und Genehmigungen der Preisbehörde, nach 
denen eine höhere als die in Absatz 1 bezeichnete Miete preis
rechtlich zulässig ist oder wird, bleiben unberührt . 
(3) War eine Mietvereinbarung vor dem Inkrafttreten dieses 
Gesetzes preisrechtlich unzulässig, so steht dieser Umstand 
der Wirksamkeit der Vereinbarung von dem Inkrafttreten 
dieses Gesetzes an nicht entgegen, es sei denn, daß die Miete 
nach der Vereinbarung durch die Preisbehörde herabgesetzt 
worden ist. ' 

§ 2 
(1) Die nach § 1 Abs. 1 Satz 1 maßgebliche Miete kann auf 
Antrag des Mielers von der Preisbehörde bis zu der nach den 
bisherigen Vorschriften preisrechtlich zulässigen Miele herabr 
gesetzt werden, wenn sie diese um mehr als 10 vom Hundert 
übersteigt; der Antrag kann nur bis zum 31. Dezember 1955 
gestellt werden, es sei denn, daß die Miete die nach den bis
herigen Vorschriften zulässsige Miele um mehr als 33% vom 
Hundert übersteigt. 
(2) Bei der Ermittlung der in Absatz 1 enthaltenen Vomhun
dertsätze sind Brennstoff kosten, Anfuhrkosten für die Brenn
stoffe und Kosten der Bedienung für Heizungs- und Warm
wasserversorgungsanlagen nicht zu berücksichtigen.. 

12 Bew-Kartei NW, Dezember 1967 



§ 79 BewG 1965 
(S 3202) 
G l Anweisungen' 

(3) Im Falle des Absatzes 1 ist antragsbefechtigt auch eine 
öffentliche Stelle, die ganz oder teilweise für die Bezahlung 
der Miete aufkommt. 
(4) Im Falle der Herabsetzung gilt mit Wirkung von dem näch
sten auf die Antragstellung folgenden Mielzahlungstermin 
die herabgesetzte Miete als veireinbart. 

§ 3 - -

(1) Wird nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes für preis
gebundenen Wohnraum, der bis zum 31. Dezember 1949 be
zugsfertig geworden ist, eine höhere als die preisrechtlich 
zulässige Miete vereinbart oder ist eine solche Miete zwischen 
dem 1. Januar 1955 und dem Inkrafttreten dieses Gesetzes 
vereinbart worden, so gilt die vereinbarte Miete fü r die Dauer 
des Mietverhällnisses insoweit als preisrechtlich genehmigt, 
als sie die preisrechtlich zulässige Miete um nicht mehr als 
33% vom Hundert übersteigt. 
(2) Bei der Ermittlung des in Absatz 1 enthaltenen Vomhun
dertsatzes sind Brennstoffkosten, Anfuhrkosten für die Brenn
stoffe und Kosten der Bedienung für Heizungs- und Warm
wasserversorgungsanlagen nicht zu berücksichtigen. 
(3) Der Mieter oder eine öffentliche Stelle, die ganz oder teil
weise für die Bezahlung der Miele aufkommt, können sich 
durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Vermieter auf die 
preisrechtlich zulässige Miete berufen. Der Mieter kann die 
Erklärung nur innerhalb eines Jahres seit der Vereinbarung 
oder, wenn die Vereinbarung vor dem Inkrafttreten dieses 
Gesetzes getroffen worden ist, "seit dessen Inkrafttreten ab
geben. Die Erklärung hat die Wirkung, daß von dem ersten 
des auf die Erklärung folgenden Monats an die Genehmigung 
nach Absatz 1 entfällt und an die Stelle der nach Absatz 1 
genehmigten Miete die preisrechtlich zulä.ssige Miete, min
destens aber die Kostenvergleichsmiete im Sinne der §§, 8 
und 9 tri t t ; wird die Erklärung erst nach dem fünfzehnten 
eines Monats abgegeben, so gilt dies vom ersten des über
nächsten Monats an. 
(4) Eine Mietvereinbarung der in Absatz 1 bezeichneten Ar t 
ist insoweit und so lange unwirksam, als die vereinbarte 
Miete die nach Absatz 1 genehmigte Miele, im Falle einer 
Erklärung nach Absatz 3 die nach Absatz 3 maßgebliche Miete 
übersteigt. 
(5) Die Absätze 1 bis 4 sind auf Mie l Vereinbarungen, die zwi
schen dem 1. Januar 1955 und dem,Inkrafttreten dieses Ge
setzes getroffen worden sind, nicht anzuwenden, wenn die 
vereinbarte Miete bis zum Inkrafttreten dieses Gesetzes durch 
die Preisbehörde herabgesetzt worden ist oder wenn der 
Mieter bis zu diesem Zeitpunkt einen Antrag auf Herabset-
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zung gestellt hat. Ist oder wird die vereinbarte Miele herab 
gesetzt, so gilt mit Wirkung von dem nächslen auf die A n 
tragstellung folgenden Mielzahlungstermin an die herab 
gesetzte Miete als vereinbart. 
(^) Auf das dem Mieter nach Absalz3zuslehendel^echtkann^ 
nicht verzichtet werden. Eine Vereinbarung, nach der dem 

.BMieler bei Ausübung dieses I^echts besondere l^achteile er
wachsen sollen, ist unwirksam. 

Ist der Mieter ohne eigenes Verschulden gehindert, einen 
Antrag nach ^ 2 z u stellen oder eine E r k l ä r u n g n a c h ^ 3 ab
zugeben, so laufen die in den^^2und3bes t immten Fristen 
nicht vor Ablauf eines Monats seit Behebung des Hinder
nisses ab; jedoch kann nach Ablauf von zwei Jahren seit dem 
E n d e d e r v e r s ä u m t e n F r i s t der Antrag nicht mehrges le l l l 
und die Erklärung nicht mehr abgegeben werden 

^wef^er A^schnrt^ . 

Allgemeine Mietzuschl^ge 

Die Miete für preisgebundenen Wohnraum, der bis zurn 20. 
Juni 1948 bezugsfertig geworden ist, darf um einen Zuschlag 
von 10 vom Hundert erhöht werden. 

(1) Die Miete lür preisgebundenen Wohnraum, der bis zum 
20. Juni 1948 bezugsfertig geworden ist, darf neben dem in 

^^5bezeichnelen Zuschlag um einenweiteren Zuschlag von 
5 vom Hundert erhöht werden, wenn es sich um eine ab
geschlossene Wohnung mit Ansclilußniöglichkeiten für Gas-
oderEleklroherd,heuzeitlichenund betr iebsfähigen sanitären 
Anlagen innerhalb der Wohnung, einschließlich einer Bade
einrichtung mit zentralem oder besonderem Warmwasser
bereiter, und mit Keller oder entsprechendem Ersatzraum 
handelt . .Dasgleichegilt ,wenn die Wohnung keine Badeein
richtung, aber außer der übrigen in Satz l^bezeichneten Aus
stattung eine betr iebsfähige Sammelheizuiig^ (Zentral-, oder 
Etagenheizung) aufweist. 
(2) Die Miete für eine abgeschlo.ssene Wohnung, die aul^er 
der inAbsatz lSatz lbezeichneten Ausstattung eine betriebs
fähige Sammelheizung (Zentral- oder Etagenheizung) auf
weist, darf neben demin^5bezeichnetenZuschlag unreinen 
weiteren Zuschlag v o n l O v o m H u n d e r l erhöht w^erden. 

. (3) H a t d e r M i e l e r d i e K o s t e n f ü r d i e S c l i a f f u n g d e r B ä d e e i n -
richtung oder der Sammelheizung ganz oder üherwiegend 

l^e^ K^^teiN^^,Oe^err^i:^er l^ti7 — — 
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getragen, so bleiben diese Einrichtungen bei der Anwendung 
der Absätze 1 oder 2 außerBetracht. 
(4)Ist die Miete nach deml^.t^ktoberl93t^wegen der in den 
Absätzen 1 oder 2 genannten Ausstattungsmerkinalebereits 
bis zu dem Inkrafttreten dieses Gesetzes auf Grund einer 
Genehmigung derPreisbehörde erhöhl wordenoder wird sie 
künftig erhöht, so ermäßigt sich der Mietzuschlag nach den 
Absätzen 1 oder 2 um den Betrag der von der Preisbehörde 
genehmigten Mieterhöhung. 

(1) Die Mielzuschläge nachden^^5undt^ sind vonder nach 
^Ipreisrechtlich zulässigen Miele zu berechnen Von dieser 
Miete sind abzuziehen ^ 
1. Umlagen für Wasserverbrauch, . ̂  
2. Brennstoffkosten, Anluhrkosten für die Brennstoffe und 

Kostender Bedienungfür zentraleHeizungs-und Warm
wasserversorgungsanlagen, 

3. UmlagenfürlaufendeMehrbelastungenseitdem 1. Aprils 
1945, 

4. Untermietzuschläge, ^ 
5. Zuschläge wegen l^utzung von Wohnraum zuanderenals 

Wohnzwecken, 
^. der seit dein 1. Oktober 1952 erhobene allgemeine Miet

zuschlag für Wohnraum, der vor dem I .Apr i l 1924 bezugs
fertiggeworden ist. 

(2) Wird die in Absatz 1 Satz 1 bezeichneteMietenach dem 
Inkrafttreten dieses Gesetzes in preisrechtlich zulässiger 
Weise erhöht oder herabgesetzt, so tritt an ihre Stelle die 
erhöhteoderherabgesetzte Miete. 

Drf^^er.A^^chnf^^ 
Zulassung einer l^ostenvergleichsmiete im Einzell^ll 

(1) Istvonden auf GrunddiesesGesetzesundder sonstigen 
Preisvorschriften allgemein zugelassenen Mieterhöhungen für 
preisgebundenen Wohnraum, der bis zum 20. Juni 1948 be
zugsfertig gewordenist,Gebrauch gemacht worden, ohne daß 
sich für denWohnraumineinem Gebäude oder in einerWii^t-
schaftseinheit ernMieterlrag ergeben hat, der zurDeckung 
der im Zeitpunkt der Antragslellung anzusetzenden Beträge 
für Betriebs-, Instandhallungs- und Verwaltungskosten und 
das Mietausfallwagnis sowie der imVergleichszeitpunkt in 
der Miete enthaltenen Beträge für Kapitalkosten und Ab-

4 ^ 



§ 79 BewG 1965 

• ' ' 
(S 3202) 

Anweisungen ' G l 

Schreibung erforderlich ist (Kostenvergleichsmiete), so ist eine 
anteilige Erhöhung der Mieten bis zu diesem Betrage zulässig, 
soweit ihr die Mieter auf Grund einer Berechnung nach § 9 
zustimmen oder wenn die Preisbehörde die Kostenvergleichs; . 
miete genehmigt. Uebersteigt die Kosten Vergleichsmiete die 
sonst nach diesem Gesetz zulässige Miete um nicht mehr als 
5 vom Hunderl, so ist die Genehmigung durch die Preis
behörde unzulässig. 
(2) Vergleichszeitpunkt ist für den bis zum 17. Oktober 1936 
bezugsfertig gewordenen Wohnraum der 17. Oktober 1936, 
für den später bezugsfertig gewordenen Wohnraum der Zeit-, 
punkt der Bezugsfertigkeit. 
(3) Ist im Falle der Zustimmung des Mieters nach Absatz 1 
Satz 1 oder im Falle einer Erklärung des Mieters nach § 3 
Abs. 3 die Höhe der Kostenvergleichsmiete streitig, so stellt 
die Preisbehörde die Kosten Vergleichsmiete fest. 

§ 9 

(1) Zur Errechnung der Kostenvergleichsmiete werden die 
Beträge für Betriebs-, Instandhallungs- und Verwaltungs
kosten und für Mietausfallwagnis im Vergleichszeitpunkt den 
entsprechenden- Beträgen im Zeilpunkt der Antragstellung 
gegenübergestellt; sie sind auf ein Jahr umzurechnen. Der 
Mehrbetrag im Zeitpunkt der Anlragstellung darf nach vor
heriger Berücksichtigung von Mietvefänderungen seit dem 
Vergleichszeitpunkt auf die Mieter nach dem Verhältnis der 
bisherigen Mieten umgelegt werden; der Mietwert des vom 
Eigentümer selbst genutzten Wohnraumes ist hierbei zu be
rücksichtigen. 
(2) Bei der Errechnung der Kosten Vergleichsmiete ist von fol
genden Ansätzen je Jahr auszugehen, soweit sich aus Absatz 3 
nichts Abweichendes ergibt: 
1. bei Betriebskosten von den tatsächlicher! Aufwendungen; 
2. bei Instandhaltungskosten 

a) im Vergleichszeitpunkt bei dem bis zum 17. Oktober 
1936 bezugsfertig gewordenen Wohnraum von 12 vom 

:Hundert der preisrechtlich zulässigen Jahresmiele nach 
dem Stande vom 17. Oktober 1936 abzüglich der Brenn-
sloffkosten, Anfuhrkosten für die Brennstoffe und Kosten 
der Bedienung für zentrale Heizungs- und Warmwasser
versorgungsanlagen, bei später bezugsfertig gewordenem 
Wohnraum von 0,75 vom Hundert der reinen Baukosten, 
b) im Zeitpunkt der Anlragstellung von 25 vom Hundert 
der nach den §§ 1, 2, 5 und 6 sich ergebenden Jahresmiete 
abzüglich der in § 7 Abs. 1 Nr. 1 bis 5 bezeichneten Be
träge, höchstens aber 4 Deutsche Mark je Quadratmeter 
Wohnfläche; 
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3. bei Verwaltungskosten im Vergleichszeitpunkt von 25 
Deutschen Mark und im Zeitpunkt der Antragstellung von 
35 Deutschen Mark je Haüplmietverhäl tnis ; 

4. bei dem Mietausfallwagnis von 2 vom Hundert der nach 
den §§ 1, 2, 5 und 6 sich ergebenden Jahresmiete im Zeit
punkt der Antragstellung abzüglich der in § 7 Abs. 1 Nr. 1 
bis 5 bezeichneten Beträge; ein Ansatz des Mietausfall
wagnisses im Vergleichszeitpunkt entfällt. 

(3) Ist der Mietpreisberechnung für den nach dem 17. Oktober 
1936 bezugsfertig gewordenen Wohnraum, insbesondere im 
Zusammenhang mit der Bewilligung öffentlicher Mittel , ein 
höherer Satz für Instandhallungskosten als 0,75 vom Hundert 
der reinen Baukosten zugrunde gelegt worden, so ist der er
höhte Satz maßgebend; ist ein Ansatz für Mietausfallwagnis 
zugrunde gelegt, so ist er zu berücksichtigen. 
(4) Der^Bundesminister für Wohnungsbau und der Bundes
minister für Wirtschaft werden ermächtigt, durch Rechtsver
ordnung nähere Vorschriften über die Errechnung der Kosten
vergleichsmiete, insbesondere bei den gemischt genutzten Ge
bäuden sowie über die Berücksichtigung von Mietverände
rungen seit dem jeweiligen Vergleichszeilpunkt zu erlassen. 

Vierter Absctinitt • 

Miete für zwischen dem 21. Juni 1948 und dem 31. Dezember 
1949 bezugsfertig gewordenen Wohnraum 

§ 10 
(1) Die Miete für preisgebundenen Wohnraum, der in der Zeit 
zwischen dem 21. Juni 1948 und dem 31. Dezember 1949 be
zugsfertig geworden und mit öffentlichen Mitteln im Sinne 
des § 3 des Ersten Wöhnungsbaugesetzes in der Fassung vom 
25. August 1953 (BundesgesetzbL I S. 1047) geschaffen worden 
ist, darf bis zu dem Betrag erhöht werden, der für die Deckung 
der laufenden Aufwendungen erforderlich ist (Köstenmiete). 
Für die Ermittlung der Kostenmiete sind die Vorschriften der . 
Mietenverordnung vom 20. November 1950 (BundesgesetzbL 
5. 759) sinngemäß anzuwenden. 
(2) Absatz 1 gilt entsprechend für den mit öffentlichen Mit te ln 
geförderten und nach dem 31. Dezember 1949 bezugsfertig 

• gewordenen preisgebundenen Wohnraum, wenn eine Miele 
festgesetzt oder als zulässig anerkannt worden ist, die hinter 
der nach den Vorschriften des Ersten .Wohnungsbaugesetzes 
vom 24. Apr i l 1950 (BundesgesetzbL S. 83) und der Mieten
verordnung zugelassenen Richtsatzmiete zurückbleibt. 
(3) Absatz 1 gilt entsprechend für den in der Zeit zwischen 
dem 21. Juni 1948 und dem 31. Dezember 1949 bezugsferlig 
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gewordenen preisgebundenen, ohne öffentliche Mit tel ge 
schaffenen Wohnraum, für den auf Grund eines gemäß ^ 8 
desErsten Wohnungsbaugesetzes vom24. Apr i l 1950 ergan 
genen Landesgesetzes oder entsprechender Vorschrillen der 
Lander oder Gemeinden e ineErmäß igung oder e i n E r l a ß der 
Grundsteuer in Anspruch^genommen oder, soweit es sich um 
Arbei terwohnstät ten handelt, eine Grundsteuerbeihilfe ge 
währt w i r d . . 

Die Vermietung von Wohnraum, der in der Zeit zwischen 
dem 21. Juni 1948 und dem 31. Dezember 1949 bezugsfertig 
gewordenund auf den ^ lOnicht anzuwendenist, unterliegt 
nicht mehr den Preisvorschriften. 

^t^nf^er^^^chnft^ 

Ausschlul^ v o n M i e t e r h ö h u n g e n 

^ 1 2 

Mieterhöhungen auf Grund dieses Gesetzes sind unzulässig: 
1. wenn und solange Mängel vorliegen, welche die Benutz 
^ barkeit des Wohnraumes unter Berücksichtigung der ört

lichen Wohnverhä l tn isse öder Wohngewo^nheiten olfen-
s icht l icherhebl ichbeeinträcht igen; 

2. für Kellerwohnungen, Bunkerwohnungen, Barackenwoh
nungen, Wohnungen in Behelfsheimen und Nissenhütten 
sowie für sons t igebehe l f smäß igeUnte rkünf te . . 

^13 

(1) Mieterhöhungen auf Grundder^^ 3 , 5 u n d 8 s i n d insoweit. 
u n z u l ä s s i g , a l s e i n e M i e t e ü b e r s c h r i l t e n w i r d , d i e nach Abzug 
der i n ^ 7 Abs. 1 Nr. 1 b i s5 genann t enBe t r äge je Ouadrat-
mete rWohnf läche 130 vom Hundert des in Satz 2.bezeichneten 
Mielrichtsatzes beträgt; dies gilt nicht für Wohnungen, bei 
welchen die Voraussetzungen f ü r d i e e r h ö h t e n Mietzuschläge 
nach^6 Abs. 1 b is3 gegeben s i n d . M a ß g e b e n d i s t d e r M i e t -
richtsatz, der gemäß ^ 29 Abs. 1 des Eisten Wohnungsbau 
gesetzes in der Fassung vom 25. August 1953 für öffentlich 
g e f ö r d e r l e W o h n u n g e n a m I .Oktober 1954 für die Gemeinde 
oder den Gemeindeteil bestimmt war. Ist der Mietrichtsatz 
innerhalbderselben Gemeindeoder innerhalb desselbenGe-
meindeteils gestaffelt,seist der örtlich in Betracht kommende 
höchste Satz entscheidend. 

(2) Im Falle von Mieterhöhungen n a c h ^ l O A b s . l u n d 2 f i n d e t 
Absatz 1 entsprechende Anwendung mit der Maßgabe, daß 
d i enach^29Abs . 1 des ErstenWohnungsbaugesetzes Inder 
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Fassung vom 25. August 1953 bestimmten Mielrichtsätze nicht 
überschritten werden dürfen. 
(3) Für die Berechnung der WohnHäche gellen die Vorschrif
ten der §§ 25 bis 27 der Berechnungsverordnung vom 20. No
vember 1950 (BundesgesetzbL S. 753) sinngemäß. 
(4) Werden nach dem Inkralltreten dieses Gesetzes bauliche 
Verbesserungen vorgenommen, die den Gebrauchswert des 
Wohnraumes auf die Dauer erhöhen, und wird deswegen eine 
Mieterhöhung durch die Preisbehörde zugelassen, so erhöhen 
sich die Grefizen der Absätze 1 und 2 um den Betrag dieser 
Mielerhöhung. 

§ 14 
Die Miete darf um die Mielzuschläge nach den §§ 5 und 6 nicht 
erhöht werden, wenn 
1. sie nach § 3 Abs. 1 genehmigt ist, 
2. die Kosten Vergleichsmiete nach § 3 Abs. 3 maßgeblich ist, 
3. die Kos ten Vergleichsmiete nach § 8 vereinbart oder geneh

migt ist. 

Sechsler Abschnitt 

Gewährung von Beihilfen 

§ 15 

(1) Zur Milderung von Härten, die sich infolge der Mieterhö
hungen nach diesem.Gesetz ergeben, werden für einen Zeit
raum von drei Jahren von dem Inkrafttreten dieses Gesetzes 
an für einkommensschwache Mieter Beihilfen nach Maßgabe 
dieses Abschnittes gewährt . 
(2) Die Beihilfe ist keine Leistung der ölfentlichen Fürsorge. 
Die Bestimmungen des Fürsorgerechts über Kostenersatz 
durch den Unterstützten (§§ 25 ff. der Fürsorgepflichtverord
nung) finden keine Anwendung, 
(3) Soweit.die Mieterhöhungen nach fürsorgerechllichen Vor
schriften berücksichtigt wird, hat es dabei sein Bewenden. 

§ 16 
(I) Bei der Prüfung der Ttagbarkeit der Mieterhöhung ist auf 
das Familieneinkommen abzustellen, wobei Kindergeld auf 
Grund des Kindergeldgeselzes vom 13; November 1954 (Bun
desgesetzbL I S. 333) und des Kindei'geldanpassungsgesetzes 
vom 7. Januar 1955 (BundesgesetzbL f S. 1) und vergleichbare 
Bezüge für Kinder bei der Festsetzung unberücksichtigt 
bleiben. 
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(2) Beihilfen sind mindestens solchen Mietern zu gewähren, 
deren Familieneinkommen HO vom Hundert des Salzes nicht 
übersteigt, der sich bei Anwendung der örtlich- geltenden 
Fürsorgerichtsätze und Richtlinien für die Berechnung der Lei
stungen der öffentlichen Fürsorge an solche Familien ergibt. 

(3) Die Länder können nähere Bestimmungen, insbesondere 
über den weiteren Personenkreis, die Bezugs Voraussetzungen 
und die Höhe dieser Beihilfen, treffen; sie bestimmen die für 
die Zahlung der Beihilfen zuständige Behörde. 

§ 1 7 

(1) Der Bund leistet an die Länder für einen Zeitraum von 
drei Jahren von dem Inkralltreten dieses Gesetzes an einen 
Betrag von jährlich 13 Millionen Deutsche Mark zur Abgel
tung von Beihilfen nach Maßgabe der §§ 15 und 16 an die in 
§ 7 Abs. 2 des Ersten über le i lungsgesetzes in der -Fassung 
vom 28. Apr i l 1955 (BundesgesetzbL I Si 193) bezeichneten 
Personen, soweit diese Beihilfen nicht im Rahmen der Kriegs-, 
folgenhilfe mit dem Bund,zu'verrechnen, sind. 

(2) Der in Absatz 1 bezeichnete Betrag verteilt sich auf die 
Länder einschließlich Berlin wie folgt: 

Baden-Würt temberg _ 
Bayern 
Bremen . 
Hamburg ' 
Hessen 
Niedersaclisen • 
Nord rhein-Westfalen 
Rheinland-Pfalz 
Schleswig-Holstein 
•Berlin 

1 560 000 D M (12,0 v.H,) 
.2 288 000 DM, (17;6 v.^H,) 
338 000 DM' ( 2,6 V.U.) 
936 000 DM ( 7,2 v, H.) 
. 962 000 DM ( 7,4 v. H.) 
1 378 000 DM (10,6 v. H.) 
2 080 000 DM'(i6,0 v.H.) 
481 000 DM -( 3,7 v. H.) 
858 000 DM- ( 6,6 v. H.) 
2 .119 000 DM (16,3 V. H.) 

(3) Weist ein Land nach, daß der nach Absatz 2 zustehende 
Betrag nicht ausreicht, um die Hälfte der Aufwendungen an 
Mietbeihilfen für die Personen, soweit sie'zu dem in Absalz 1 
bezeichneten Personenkreis gehören, zu decken, deren Fa--
milteneinkommen zwischen 100 und 110 voni Hundert der in 
§ 16 Abs. 2 bezeichneten FürsorgerichIsälze liegt, so ist die
sem Land der Fehlbetrag vom Bund zusätzlich zu dem in Ab
satz 2 bezeichneten Betrag zu gewähren. • 

(4) Die Bundesregierung wird ermächtigt,' durch Rechtsverordr 
nung mit Zustimmung des Bundesrates; die Verteilung der 
Mit te l abweichend von Absatz 2 für. den Zeitraum des zwei
ten und dritten Jahres zu regeln, soweit es erforderlich ist, 
um veränderten Verhältnissen Rechnung zu tragen. 
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Siebenter Abschnitt . 
Durchführung von Mieterhöhungen 

§ 18 
(1) Ist bei preisgebundenem Wohnraum der'Mieter nur zur 
Entrichtung einer niedrigeren als der nach diesem Gesetz oder 
nach sonstigen Vorschriften preisrechtlich zulässigen Miete 
verpflichtet, so kann der Vermieter dem Mieter gegenüber 
schriftlich er&lären, daß die Miete um einen bestimmten Betrag 
oder bei Umlagen um einen bestimmbaren Betrag bis zur 
Höhe der preisrechtlich zulässigen Miete erhöht werden soll. 
Die Erklärung ist nur wirksam, wenn in ihr der Grund für die 
Zulässigkeit der Mielerhöhung bezeichnet und die Berechnung 
mitgeteilt ist. Bestimmt der Vermieter einen Betrag, durch 
den die preisrechtlich zulässige Miele überschritten wird, so 
ist die Erklärung insoweit unwirksam. 
(2) Die Erklärung kann von dem Inkrafttreten der die Miet
erhöhung zulassenden Vorschriften an erfolgen. Ist eine Er
höhung der Miete nur mit besonderer Genehmigung derPreis
behörde zulässig, so kann die Erklärung von dem Zeitfiunkt 
an erfolgen, in dem der Gnehmigungsbescheid dem Vermieter 
zugestellt worden ist. 
(3) Die Erkläru_ng_des Vermieters hat die Wirkung, daß an die 
Stelle der bisher zu entrichtenden Miete die erhöhte Miete 
von dem ersten des auf die Erklärung folgenden Monats an 
tritt; wird die Erklärung erst nach dem fünfzehnten eines 
Monats, abgegeben, so tritt an die Stelle der bisher zu ent
richtenden Miete die erhöhte Miete von dem ersten des über
nächsten Monats an. Soweit im Falle des Absatzes 2 Satz 2 der 
Genehmigungsbescheid von dem Mieter angefochten wird, 
kann der -Vermieter Ansprüche aus einer gemäß Satz 1 ein
getretenen Mielerhöhung erst geltend machen, -wenn .der Be
scheid unanfechtbar geworden ist; der Vermieter kann jedoch 
verlangen, daß der Mieter t die Erfüllung sicherstellt. Die 
Sicherstellung kann durch Sicherheitsleistung oder in änderer 
geeigneter Weise erfolgen. 
(4) Der Vermieter hat dem Mieter in den Fällen des § 10, des 
§ 22 Abs. 1 und des § 23 Abs. 2 Nr. 1 auf Verlangen Einsicht' 
in die Berechnungsunterlagen zu gewähren. 

§ 19 
(1) Dem Vermieter stehen die Rechte aus § 18 insoweit nicht 
zu, als eine Erhöhung der Miete auch für den Fall ihrer preis
rechtlichen Zulässigkeit durch ausdrückliche Vertragsbestim
mung ausgeschlossen ist oder der Ausschluß sich aus den -
Umständen ergibt. , 
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(2) Hal der Mieter oder für ihn ein Dritter aufden Mietgegen-
slandnotwendigeVerwendungen gemacht oder durch Gewäh
rung von Zuschüssen oder in sonstiger Weise einen erheb
lichen Beitrag zur Schaffung,InstandsetzungoderInstandhal-
tung des Mietgegenstandes geleistet und ist der Vermieter 
zum Ersatz nicht verpflichtet, so stehen dem Vermieter die 
Rechte aus^ 18 insoweit nicht zu,als im Hinblick auf die Lei 
stungen des Mieters eine Mieterhöhung nicht gerechtfertigt 
isL DerMieter kann s ichaufLeis tungennurberufen, soweit 
sie nicht durch dieDauer der Mietzeit als getilgt anzusehen 
sind; dabei sind Leistungen in Höhe eines Betrages, der einer 
Jahresmiete zur Zeit der Leistung entspricht, als durch eine 
Mietdauervon vier Jahren getilgt anzusehen. Leistungen, die 
den Betrag^iner Vierteljahresmiete nicht erreichen, bleiben 
außerBet rach t . 
(3) Absa t z2g i l t nicht für Baukostenzuschüsse, bei denen die 
Leistung des Mieters in andererWeise durch Mietermäßigung 
berücksichtigt wird. 

§ 2 0 
(1) Der Mieter ist unbeschadet sonstiger Kündigungsrechte 
berechtigt, dasMietverhäl tn is innerhalb einesMonals seit dem 
Z u g a n g d e r E r k l ä r u n g desVermieters zu kündigen. Geht die 
Kündigung dem Vermieter spätestens am fünfzehnten eines 
Monats zu, s o e n d i g t d a s M i e l v e r h ä l t n i s m i t Ablauf des Mo
nats; geht sie dem Vermieter nach dein fünfzehnten zu, so^ 
endigt das Mietverhäl tnis mit Ablauf des nächsten Monats, 
Ist der Mieter ohne eigenes Verschulden an der rechtzeitigen 
Kündigunggeh inder t , s o l ä u f t dieFrist , innerhalb deren die 
Kündigung ausgesprochen werden kann, nicht vor Ablauf von 
zwei Wochen seit dem Zeitpunkt ab, in dem das Hindernis 
wegfäll t ; jedochkann die Künd igungnach Ablauf von sechs 
Monaten seit dem Ende der v e r s ä u m t e n F r i s t n i c h t mehr er
k l ä r t w e r d e n . 
(2) Kündigt der Mieter innerhalb der in Absatzlbezeichneten 
Frist zu dem dort vorgesehenen 'Lermin, so tr i t t die Miet
erhöhung nach^ l8 nicht ein. 
(3) Hat der Mieter den Genehmigungsbescheid der Preis
behörde angefochten oder sonst die Zulässigkeit der Miet
e rhöhungbes t r i t t en , so is tderMieterauchherecht igt , inner
halb eines Monats vondem Zeitpunkt an , in dem der Bescheid 
unanfechtbar geworden oder in dem der Streit über die Zu
lässigkeit der Mieterhöhung auf andereWeise behoben ist, 
das Mietverhältnis zu kündigen. A b s a t z l S ä t z e 2 u n d 3 s i n d 
anzuwenden. 

§ 2 1 
Hat ein Mieter-,beidem die Voraussetzungen für die Gewäh
rung einer Weihnachtsbeihilfe gemäß einer Landesregelung 
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nach den Bundesrichtlinien v o m 2 . September 1954 (Gemein
sames Ministerialblatt S,44l) vorliegen, einen Antrag auf 
Gewährung einerBeihilfe nach ^ 15bei der lür dieBeihi l fe-
zahlung zuständigen Stelle gestellt, so kann er die Erfüllung 
der aus einer Mie l e rhöhungnach ^ 18 sich ergebenden Ver-
p f l i c h l u n g e n v e r w e i g e r n , b i s d i e s e S l e l l e ü b e r den Antrag 
entschieden hat, jedoch nicht über die Dauer von sechs Mo-
natenseit dem'Lageder Anlragstellunghinaus. 

§ 2 2 

(1) Ist die vereinbarteMietebet s teuerbegünst igtem Wohn
raum,der nachdem 31,-Dezemberl949 bezugsfertig geworden 
ist, niedriger als die Kostenmiele im Sinne des ^ 45 Abs. 2 
Salz 1 ersler Halbsatz des Ersten Wohnungsbaugeselzes in 
derFassungvom25. August 1953, so finden die 18bis21 
Anwendung mit der Maßgabe, daß die Köstenmiete als die 
preisrechtlich -zulässige Miele anzusehen isL 
(2) Ist bei öffentlich gefördertem preisgebundenem Wohn
raum,der nach dem31.Dezemberl949 bezugsfertig geworden 
ist, die Summe der vereinbarten Mieten für die einzelnen 
WohnungehdesGebäudes^ode rde rWi r l s cha l l s e inhe i t niedri
ger als die Summe, die sich auf Grund des von der Bewilli
gungsslelle nach den Vorschriften des Ersten Wohnungsbau
gesetzes feslgesetztendurchschnittlichen Mielbelrages für das 
Gebäude oder die Wirtschaftseinheil ergibt, so finden die 
^^18 bis 21 Anwendung mit der Maßgabe, daß der Vermieter 
die Mieten nach dem Verhäl tnis der bisher vereinbarten 
Mieten zu berechnen haLDasgleiche g i l t ,wenndie Richtsatz
miete durch die Preisbehörde mit Zustimmung der Bewilli
gungsstelle erhöhl wird. 

§ 2 3 

(1) Bei Mielverhäl tnissen über Wohnraum, die nach ihrem 
Abschluß von den Preisvorschriften ausgenommen worden 
Sindoder ausgenommen werden, gellen die §§ 18bis21 ent
sprechend mit der Maßgabe, daß anstelle der preisrechtlich 
zulässigen Miete eine angemessen erhöhte Miele trit t . 
(2) Eine Miete ist als angemessen erhöht im Sinne des Ab-
satzesl anzusehen: 
1. bei frei finanzierlemWohnraum im Sinne des ErstenWoh-

nungsbaugesetzessowieinden F ä l l e n d e s ^ 11, wenndie 
Miete die Kostenmiete des^ 10 Abs. In ich t übersteigt; 

2. bei Wohnraum, der nach^3 Abs. 1 o d e r 2 d e s G e s c h ä f t s -
raummietengeselzes vondenPreisvorschriflen ausgenom
men ist, w e n n d i e M i e t e einenBetrag von 130 v o m H u n -
dert der Miete für preisgebundenen Wohnraum gleicher 
Art , Lageund Ausstattung nicht übersteigt. 

^2 
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(3) Der Bundesminister für Wohnungsbau und der Bundes
minister für Wirtschaft werden ermächtigt, durch Rechtsver
ordnung Vorschriften darüber zu erlassen, wann in anderen 
Fällen einer Preisfreigabe eineMiete als angemessen erhöht 
imSinne des Absatzes 1 anzusehen isL 

^ 2 4 

^(1) Sind die Preisvorschriften nach^3 Abs. 1 o d e r 2 o d e r ^ 4 
des Geschäflsraummielengeselzes auf Geschäftsräume oder 
gewerblichgenutzte unbebaute G r u n d s l ü c k e , d i e w e g e n ihres 
räuml ichenoder .wi r t scha f l l i chenZusammenhangsmi l Wohn
räumen zugleich mit diesen verrnietel oder verpachtet sind, 
weiterhin anzuwenden, so gelten die.^^ 18 bis 21 entspre
chend. 

(2) Bei Mie l - und Pachtverhältnissen über Geschällsräume 
oder gewerblich genutzte unbebaute Grundstücke,^die nach 
ihrem Abschluß vondenPreisvorschriflenausgenommen wor
den sindoder ausgenommen werden, gelten die 18bis 21 
entsprechend mit der Maßgabe, daß an die Stelle der preis
rechtlich zulässigen Miele oder Pacht eine angemessen er
h ö h l e M i e t e oder Pacht tri t t ; als angemessen erhöht ist eine 
Miele oder Pacht anzusehen, wenn sie die or l sübl icheMie te 
oderPacht im Sinne des ^ 9 Abs.2,und des ^ 21 Abs. 1 des 
Geschäftsraummietengesetzes nicht übersleigL Dies gilt auch 
insoweit, als die Geschäftsräume oder die gewerblich genutz
ten unbebauten Grundstücke wegen ihres räumlichen oder 
wirtschaftlichen Zusammenhangs mit Wohnräumen zugleich 
mit diesen Vermietet oder verpachtet sind. 

Achmer A^sehni^^ 

e rgänzende Vorschriften 

§ 2 5 

(1) Wohnraum ist als in dem Zeitpunkt bezugsfertig geworden 
anzusehen, in dem der Bau so weit gefördert war, daß den 
zukünf t igenBewohnern zugemutet werden konnte, denWohn-
raum zu beziehen; die Genehmigung der Bauaufsichtsbehörde 
zum Beziehen ist nicht entscheidend. 

(2) Im Falle des Wiederaufbaues ist für dieBezugsfertigkeit 
derZeitpunkt maßgebend, i n d e m d e r durchdenWiederauf-
baugeschaffeneWohnraum bezugsfertig geworden ist; Ent
sprechendes gilt im Falle der Wiederherstellung, des Aus
baues oder der Erweiterung von Wohnraum. Dabei sind die 
in^2derBerechniingsverordnung enthaltenen Begriffsbestim
mungen sinngemäß anzuwenden. 

Be^-KartelNW,Dezemberl967 
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§ 26 

Anweisungen 

Preisgebundener Wohnraum ist Wohnraum, dessen Vermie
tung den Preisvorschriflen unterliegt. 

§ 27 . ^ 
Auf Räume, die der Verordnung PR Nr. 15/53 über die Ver
gütung für die Benutzung von Räumen des Beherbergungs
gewerbes-zu Dauerwohnzwecken vom 12. Juni 1953 (Bundes
anzeiger Nr. 110 vom 20. Juni 1953) unterliegen, sind die Vor
schriften des Ersten bis Sechsten Abschnittes nicht anzu
wenden. " _ 

§ 28 
Neben der Miete erbrachte einmalige Leistungen des Mieters 
bleiben, soweit es nach den §§ 1, 2, 3 und 7 auf die preisrecht
lich zulässige Höhe der Miete ankommt, außer Betracht. 

§ 29 
(1) W i r d durch oder für einen Mieter zum Neubau, Wieder
aufbau, zur Wiederherstellung, zum Ausbau oder zur Erwei
terung von preisgebundenen Wohn- oder anderen Räumen 
ein Finanzierungsbeitrag gewährt, so ist dies nidi t als Ver
stoß gegen das Verbot von Preiserhöhungen nach der Verord
nung vom 26. November 1936 (Reichsgesetzbl, I S, 955) anzu
sehen. Sonstige Vorschriften, welche die Gewährung von 
Finanzierungsbeiträgen regeln, insbesondere § 28 des Ersten 
Wohnungsbaugesetzes, bleiben unberührt . 
(2) W i r d im Falle der Aufgabe des Besitzes an preisgebunde
nen Wohn- und anderen Räumen an einen Mieter eine Lei: 
stung bewirkt, so ist diese insoweit preisrechtlich zulässig, als 
1. durch sie Aufwendungen ausgeglichen werden, die der 

Mieter zur Schaffung oder Instandsetzung der Räume 
gemadit hat; 

2. sie dazu verwendet werden soll, für den Mieter Ersatz
räume zu schaffen oder ins landzusetzen oder Aufwendun
gen für diese Zwecke auszugleichen, und wenn sie tatsäch
lich dafür verwendet wird ; 

3. sie die dem Mieter entstehenden Umzugskosten ausglei-,. 
eben soll oder 

4. sie von detn Vermieter gewährt wird. 
In anderen Fällen kann die Preisbehörde eine Leistung an den 
Mieter genehmigen, wenn diese nach den Umständen gerecht
fertigt erscheint.. 
(3) Eine Leistung der in . Absatz 1 oder in Absalz 2 Salz 1 
bezeichneten Art , die vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes 
bewirkt worden ist, gilt, soweit sich ihre Zulässigkeit nicht 
schon aus anderen Vorschriften ergibt, mit dem Inkrafttreten 

12 
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dieses Gesetzes preisrechtlich a l s g e n e h m i g L e s s e i d e n n , d a ß 
in diesem Zeilpunkt die preisrechlfiche Genehmigung in un
anfechtbarer Weise versagtist. Sowei te ineLeis lungim Hin
blick aufdie aus den preisrechllichenVorschriften hergeleitete 
Nichtigkeit des zugrunde liegenden Rechlsgeschälles zurück
gewährt worden ist, hat es hierbei sein Bewenden. 
(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten für Pachtverhältnisse entspre
chend. 
(5) Das Hamburgische Gesetz ü b e r d a s verbot von Abstands
zahlungen und Sonderleistungen für Wohnraum vom 2. Ok
tober 1953 (Hamburgisches Gesetz undVerordnungsb la t t l 
S.244) u n d d e r R u n d e r l a ß P R Nr. 5/49der Verwaltung für 
Wirtschaft des Vereinigten Wirtschaftsgebietes vom 7, Apr i l 
1949 (Mitteilungsblatt der Verwaltung für W^^lschaft des 
Vereinigten Wirtschaftsgebietes 1949 I I S^44) werden auf
gehoben 

§ 3 0 

(1) Soweiteine Leistungnach diesem Gesetzoder nachande-
renmielpreisrechtlichen Vorschriften unzulässig ist, kann sie 
nach den allgemeinen Vorschriften zurückgefordert werden; 
^ 817 Satz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuches ist nicht anzu
wenden. Der Anspruch ver jähr t in einem Jahr von der 
Leistungan, 
(2) Für Leistungen, die vor Inkrafttreten dieses Gesetzes 

^bewirkt sind, hat es bei den bisherigen Vorschriften sein 
Bewenden; soweit hiernach Rückforderungsansprüche beste
hen, v e r j ä h r e n s i e spätestens ineinem Jahr vondemfnkra f t -
tretendiesesGesetzes an. 

§ 3 1 

(1) l i a t ein Vermieter von preisgebundenem Wehnraum die 
Ausführung notwendiger Inslandsetzungs- oder Inslandhal-
tungsarbeiten unterlassen, so kann die zuständige Stelle die 
sachgemäße Ausführung solcher Arbeilen durch geeignete 
Verfügungen sicherstellen, wenn Mängel vorliegen, die die 
Benutzbarkeil des Wohnraumes unter Berücksichtigung der 
örtlichen Wohnverhäl tn isse oder Wohngewohnheiten offen
sichtlich erheblich beeinträchtigen Die zuständige Stelle hat 
dabei im Rahmen der Mittel , die nach Absatz 2 in Anspruch 
genommen werden können, dem^Umfang und der Dringlich
keit der notwendigen Arbeiten f^echnungzu tragen. Sie kann 
insbesondereanordnen, d a ß d i e M i e t e r e i n e n e n l s p r e c h e n d e n 
'Lei lderMiete^nichtanden Vermieter, sondernan dieSlelle 
selbst oder an eine andere Stelle zu entrichten haben, oder 
d a ß s i e die Arbeiten s e l b s t a u s f ü h r e n u n d e i n e n e n t s p r e c h e n -
den Betrag der Miete einbehalten können; insoweit erlischt 
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der Anspruch des Vermieters; dies g i l l a u c h f ü r denFa l lder 
A b t r e t u n g , V e r p f ä n d u n g , P f ä r r d u n g oder Beschlagnahme der 
Mietzinsforderung. 
(2) Der Betrag, der auf Grund einer s o l c h e n V e r f ü g u n g für 
Inslandsetzungs unrl Instandhallungsarbeiten in Anspruch 
genommen wird, darf 30 vom Hundert der jeweils fälligen 
Miete a b z ü g l i c h d e r i n ^ 7 Abs. 1 Nr. 1 b i s5 genannten Be 
träge nicht übersteigen. 
(3) DieLandesregierungenwerden ermächtigt, durchRechts-
v e r o r d n u n g n ä h e r e V o r s c h r i f t e n über das VerfahrenbeiVer-
fügungen nach Absatz 1 zu erlassen. Sie können namentlich 
bestimmen, welche Stellen für diese Maßnahmen zuständig 
sind, und auch vorschreiben, daß die Beträge von den Mie
tern wie Gemeindeabgabenbeigetiieben werden können, 

§ 3 2 
Die Mietzuschläge nachden ^ ^ 5 u n d 6 s o w i e e i n e Mielerhö
hungnach den 8 oder lObleiben bei derBerechnungder 
Miete, dienach ^ 2der Verordnung über die Förderung von 
Arbei terwohnslä t ten ^om 1, Apr i l 1937 (Reichsgesetzbl, I 
S.437) und nach der Verordnungzur Änderung der Verord
nung über die Förderung von Arbei terwohnslät ten vom 18. 
Januar 1943 (ReichsgeselzbL f S,27) für die Grundsteuerbei
hilfe maßgebend isL a u ß e r B e t r a c h t , D a s gleiche gilt für Um
lagen von Kosten für rlen Wasserverbrauch und lür Unter
mietzuschläge gemäß den 5 u n d 9 der VerordnungPRNr, 
71/51 ü b e r M a ß n a h m e n auf dem Gebiete desMietpreisrechts 
vom 29, November 1951 (BundesgesetzbL I S,920) sowie für 
Urhlagen gemäß der AnordnungPRNr, 72/49 inderFassung 
der Anlage zur VerordnungPRNr. 71/51. 

§ 3 3 
Bei Anwendungder Vorschriften dieses Gesetzes stehenden 
Mie t -und Pachtverhältnissen ähnliche entgeltliche Nulzungs-
verhäl ln issegle ich. 

§ 3 4 
Die ^ ^ I b i s l O g e l l e n nicht fü rUnlermie lverhä l tn i sse und der 
Untervermielungpreisrechtlichgleichslehende Fäl le . Insowei t 
verbleibt esbei den bisherigen Vorschriften. 

§ 3 5 
(1) In das Mieterschulzgeselz wird folgende Vorschrift als 
^ 3 1 b e i n g e f ü g t : 

, , § 3 1 b 
( l ) D i e V o r s c h r i f t e n d e r ^ ^ l b i s l 9 u n d d e r ^ ^ 2 4 b i s 3 1 
sind nicht anzuwenden auf Mielverhäl lnisse über Woh-
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nungen und Wohnräume, die in der Zeit zwischen dem 
21, Juni 1948 und dem 31, Dezember 1949 bezugsferlig 
geworden und ohne öffentliche Mit tel im Sinne des^3des 
ErstenWohnungsbaugesetzes geschaffen sind 
(2 )Absa tz lg i l tn ich t 

.a) für Mietverhältnisse über Wohnungen, und Wohn
räume, lür die auf Grund eines gemäß § 8 des Ersten 
Wohnungsbaugesetzes ergangenen Landesgeselze oder 
entsprechender Vorschriften der Länder oder Gemein
den eine Ermäßigung oder ein Erlaß der Grundsteuer 
in Anspruch genommen oder, sowei less ichum Arbei
terwohnstä t ten handelt, eine Gtundsleuerbeihilfe ge
währ t wird ; 

b) für Mietverhältnisse, die vor dem 1. August 1955 be
gründet worden sind,es s e i d e n n , d a ß siebereils durch 
^ I d e r V e r o r d n u n g ü b e r A u s n a h r n e n v o n i Mieterschutz 
vom 27. November 1951 (BundesgesetzbLIS.926) von 
den Vorschriften des Eisten Abschnitts des Mieler-
schutzgesetzes ausgenommen waren; 

c) für Mietverhältnisse über^Wohnräume, die ah Mieter 
einer unler Mieterschutz stehenden Wohriung im glei
chen Wohngebäude vermietet werden. 

(2) Die Verordnung über Ausnahmen vomMielerschutz vom 
27.November 1951 ^Bundesgesetzbl.IS.926) wird, soweit sie 
nicht bereits n a c h ^ 2 3 S a l z 2 N r . 2 d e s Geschäftsraummieten
gesetzes außer Kraft getreten ist, aufgehoben. 

§ 3 6 , 

(1) Das Geschäflsraummielengesetz vom 25. Juni 1952 (Bun-
desgeselzbLIS,338) in der Fassung des Gesetzes zur Ande 
rungdesGeschä l t s raummie tengese lzesvom26 ,Dezernber l954 
(BundesgesetzbLlS.503) wird wie folgt geändert : 
1. § 3 Abs. 1 e r h ä l t d i e folgende Fassung: 

„(1) Sind Geschäftsräume wegen ihres räumlichen oder 
wi r t scha f t l i c t i enZusa inmenhangsmi tWohnräumeh ,d iebe i 
Selbständiger vermietung den Preisvorschriften unterlie 
genwürden ,zug le ich mit diesenverfnietet,so werden auch 
d i e ^ o h n r ä u m e von den Preisvorschrillen ausgenommen. 
Dies gilt nicht, wenn'der Mietwert der Geschäftsräume 
geringer ist als der Mielwer l der Wohnräume; in diesem 
Falle unterliegen auch die Geschäftsräume den Preisvor
schriflen. BeiMiel^erhäl tn issen , die vor dem 1. Dezember 
1951 begründet w o r d e n s i n d , b l e i b t e i n e n ä c h diesem Zeil
punkt eingetretene oder eintretende Änderung des Mie l 
werts außer Betracht. Wohnräume, die nach den Sätzen 
1 bis3 vondenPreisvorschriflen ausgenommen sind,blei-

12 Bew-Kartei NW, Dezember 1967 • 17-



§79 BewG 1965 
(S3202) 
G l Anweisungen 

ben von diesen auch dann ausgenommen, wenn die Vor
aussetzungen des Sa l zes lnach t r äg l i ch wegfallen, 

2. ^ 3 A b s , 4 w i r d aufgehoben, 
3. ^5 Abs, 3 e r h ä l t d i e folgende Fassung: 

„(3) Sind Geschäftsräume wegen ihres räumlichen oder 
wirtschaftlichen Zusammenhangs mit Wohnräumen, die bei 
selbständiger Vermietung unterMietei^schutzstehen wür
den, zugleich mit diesen vermietet, so wird das Mietver
hältnis auch insoweit, als es sich auf die Wohnräume be
zieht, vom Mieterschutz ausgenommen Dies gilt nicht, 
wenn der Mietwert der Geschäftsräume geringer ist als 
der Mietwert der Wohnräume; in diesem Falle unter
liegt da sMie tve rhä l tn i s demMieterschutz auchinsoweit, 
als es sich auf die Geschäftsräume bezieht. Bei Mietver
hältnissen, die vor dem I.Dezember 1951 begründet wor
den sind, bleibt eine nach diesem Zeitpunkt eingetretene 
oder eintretende Änderung des Mietwerls außer BetrachtB^ 

4. § 9 Abs. 3 wird aufgehoben; derbisherige Absatz 4 wi rd 
Absatz 3. 

(2) Auf Miet und Pachtverhältnisse, die vor dem Inkraft
treten dieses Gesetzes begründet worden sind, findet ^ 5 
Abs 3 d e s G e s c h ä f t s r a u m m i e t e n g e s e t z e s i n der Fassung des 
Absatzeslkeine Anwendung; insoweit bleiben die Vorschrif
ten in ihrer bisherigen Fassung mäßgebend. 

§ 3 7 

^3Buchslabecdes Wohnraumbewirtschaftungsgeselzes vom 
31. M ä r z l 9 5 3 (Bundesgese tzbLIS97) in der Fassung des 
Gesetzes zur Ergänzung des Wohnraumbewirtschaflungs-
gesetzes vom 13,August 1953 (13undesgeselzbLIS, '915)erhäll 
die folgende Fassung: 
„c) Wohnraum,der w e g e n s e i n e s r ä u m l i c h e n o d e r wirtschaft
lichen Zusammenhangs mit Geschäftsraum im Sinne des Ge
schäftsraummietengesetzes zugleichmit diesem vermietetoder 
verpachtet oder auf Grund eines sonstigen Rechtsverhältnisses 
einem ande renübe r l a s sen ist, es sei denn, daß derMietwer t 
des Geschäftsraumes geringer ist als der̂  Mielwer l des Wohn
raumes, Die Ausnahme von der Wohnraumbewirtschaftung 
bleibt auch bestehen, wenn der räumliche oder wirtschaftliche 
Zusammenhang nachträglich wegfällt . 

§ 3 8 -

Der Bundesminister fü rWohnungsbau und der Bundesminister 
für Wirtschaft werden ermächtigt, durch Rechtsverordnung 
mit Zustimmung des Bundesrates Wohnraum bestimmter Ar t 
oder Miethöhe oder Wohnraum in Gemeinden bestimmter 
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Größe vondenMietpreisvorschriflen auszunehmen,soweit im 
Hinblick auf die wohnungswirlschaftlichen Verhältnisse ein 
Fortbestehen der Preisbindung nicht mehr erforderlich er-
scheinL 

§ 3 9 

(1) Der Bundesminister f ü r W i r t s c h a f l u n d d e r Bundesminister 
fü rWohnungsbau werden ermächtigt, durchRechtsverordnung 
mit Zustimmung des Bundesrates die Vorschriften des Miet
preisrechts, die für den bis zum 31. Dezemberl949 bezugs-
fer t iggewordenenWohnraumgel ten , soweit sie in Rechts 
Verordnungen undVerwaltungsbestimmungen enthalten sind, 
einschließlich der Verfahrens- und Kostenvorschriflen, zu 
ändern, zu ergänzen oder aufzuheben, um die Vorschriften 
des Mietpreisrechts zu vereinfachen und unter Berücksich
tigung diesem Gesetzes zusammenzufassen; hierbei darf die 
Miethöhe nicht wesentlich geändert werden. 

(2) Wo auf Preisvorschriften verwiesen wird, die nach Ab
satz 1 geändert, ergänzt oder aufgehoben werden, erhält die 
Verweisung ihrenlnhaltausdenentsprechenden neuen Vor
schriften. Einer Verweisung steht es gleich, wenn die An
wendbarkeit der in Satz 1 bezeichneten Vorschriften sti l l
schweigend vorausgesetzt wird. 

^enn^er Ahsc^ni^^ 

Übe rgangs -und Schlu^vorschriften 

§ 4 0 

(1) § 3 a d e s Mieterschutzgeselzes u n d ^ 3 d e r HessischenVer-
ordnung über die einstweilige Regelung von Mietstreitig 
keifen vom 23.November 1946 (Gesetz-undVerordnungsblatt 
für Groß-LfessenS.222) werden'aufgehoben. 
(2) DerVermieter kann innerhalb von drei Monaten nach dem 
frikrafttreten dieses Gesetzes eine Aufhebungsklage, die auf 
eine im Absatz 1 bezeichnete Vorschrift gestützt war, auf 
einen anderen Aufhebungsgrund stützen oder zur Klage auf 
Zahlung des Mietzinses übergehen. Der Ubergang zur Zah
lungsklage gilt als eine im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses 
Gesetzes abgegebene Erklärung des Vermieters nach ^ 18 
A b s . l . 
(3) Macht der Vermieter von keiner der in Absatz 2 Satz 1 
,vorgesehenen Möglichkeiten Gebrauch,sogilt dieAufheburigs-
klage a l s imZei tpunk t des Inkrafttretens dieses Gesetzes in 
der Hauptsache erledigt. Jede Partei t rägt in diesem Falle 
d i e ih ren t s l ^ndenenauße rge r i ch t l i chen Kosten; dieGerichts-
kostenwerd^n niedergeschlagen. 
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(4) Macht derVermieler von einer der in Absa tz2Sa lz l vor
gesehenen Möglichkeilen Gebrauch,so giltAbsatz3Satz2ent-
sprechend hinsichtlich der besonderen Kosten, die durch die 
ursprüngliche Klage verursacht sind, 

§ 4 1 
DasReichsmietengesetzinderFassungder V e i o r d n u n g ü b e r 
die Änderung des Reichsmietengesetzes und des Mieterschutz
gesetzes vom 20. April l936(ReichsgesetzbLIS. 378, 380) und 
des Gesetzes zur Anderung des Reichsinietengesetzes vom 15, 
Januar 1941 (Reichsgesetzbl,IS,37) sowiedieauf Grunddes 
Reiclismielengesetzes ergangenen Vorschrif tenlreten außer 
KrafL Die zu ^ 6 des Reichsmielengeselzes ergangenen Aus
führungsvorschrif ten der Länder bleibend jedoch, soweit sie 
diesem Gesetz, nicht widers^irechen, in Kral l , bis sie durch 
Vorschriften auf Grund der Ermächtigung in ^ 31 Abs. 3 
diesesGesetzeserselzt weiden, 

§ ^ 2 
(1) Die in den bisherigen Mietpreisvorschriften enthaltenen 
Strafvorschriflen sind von dem Inkrafttreten dieses Gesetzes 
ann ich lmehr anzuwenden. 
(2) I m ü b r i g e n s i n d d i e b i s h e f i g e n M i e l p r e i s v o r s c h r i f t e n , ins
besondere die VerordnungPRNr. 71/51 und die Verordnung 
PR Nr.72/52 über einen allgemeinen Mietzusclilagher Wohn
raum des Althausbesitzes vom 27, September 1952 (Bundes
gesetzbL I S.648), bis zu ihrer. Aufhebung weiterhin anzu
wenden,soweit IndiesemGeselz nichts anderesbestimmlisL 

§ 4 3 
1̂) Eine Erhöhung der nach ^ 1 Abs. 1 maßgeblichen Miete 

kann in den Fällen des ^ 2 Abs. 1 oder 2 der Verordnung 
PR Nr. 71/51 nur bis zum 31Dezemberl955 beantragt werden; 
war mit Rücksichlauf diePeison desMielers einegeringere 
als die zulässige Miele vereinbart worden, so kann der An
trag innerhalb von sechs Monaten nachWegfall der Gründe 
für dieVereinbarung einer geringerenMielegestelll werden, 
^ 3 der Verordnung über das Verbot von Preiserhöhungen 
bleibt unberührt . 
(2) Ist der Vermieter ohne eigenes Verschulden gehindert, 
einen Antrag nach Absalz 1 Satz 1 zu stellen, so findet § 4 
entsprechende Anwendung 

^ 4 4 

Die Beschränkungen des^2gel ten nicht f ü r A n t r ä g e auf Her
absetzung der Miete, die vor dem Inkrafttreten dieses Ge
setzes gestellt worden sind. 

1^ ^ 9 
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§ 45 

(1) Die Vorschriften des.Zweiten, Fünften, Sechsten, Sieben
ten, Achten und Neunten Abschnittes dieses Gesetzes gelten 
gemäß § 13 Abs. 1 des Dritten Uberleitungsgesetzes vom 
4. Januar 1952 (BundesgesetzbL I S. 1) auch im Land Berlin 
mit folgender Maßgabe: 

1. In § 5 wird das Dalum „20, Juni 1948" durch „24, Juni 
1948" ersetzt. 

2. § 6 entfällt. 
3. § 7 erhält die folgende Fassung: 

„§ 7 
(1) Der Mietzuschlag ist von der Miete zu berechnen, die 
für den letzten Mielzahlungszeilraum vor dem Inkraft
treten dieses Gesetzes in preisrechtlich zulässiger Weise 
vereinbart war. Wi rd diese Miele nach dem Inkrafttreten 
dieses Gesetzes in preisrechtlich zulässiger Weise erhöht 
oder herabgesetzt, so bildet die erhöhte oder herab
gesetzte Miete die Berechnungsgrundlage für den Miet
zuschlag. 

(2) Für die Berechnung des Mietzuschlages sind von der 
in Absatz 1 bezeichneten Miete die nachstehend genann-

- ten Beträge abzuziehen; 
1. Umlagen für Wasserverbrauch, 
2. die Heizungskosten für zentrale Heizungs- und Warm

wasserversorgungsanlagen, 
3. die seil dem 1. Juli 1953 erhobenen Zuschläge für 

laufende Mehrbelastungen, 
4. Untermielzuschläge, 
5. Zuschläge wegen Nutzung von Wohnraum zu anderen 

als Wohnzwecken," 
4. § 13 erhält folgende Fassung: 

„§ 13 
(1) Mielerhöhungen auf Grund des § 5 sind insoweit un
zulässig, als eine Miele überschritten wird, die nach Ab
zug der in § 7 Abs. 2 Nr. 1 bis 5 genannten Beträge je 
Quadratmeter Wohnfläche 130 vom Hundert des in Satz 2 
bezeichneten Mietrichtsalzes b e t r ä g t Maßgebend ist der 
Mietrichtsatz, der gemäß. § 29 Abs. 1 des Ersten Woh
nungsbaugesetzes in der Fassung vom 25. August 1953 
(BundesgesetzbL I S. 1047) für öffentlich geförderte Woh
nungen am 1. Oktober 1954 für die Gemeinde oder den 
Gemeindeteil bestimmt wai". Ist der Mietrichtsalz innerhalb 
derselben Gemeinde oder innerhalb desselben Gemeinde
teils gestaffelt, so ist der örtlich in Betracht kommende 
höchste Satz entscheidend. 
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(2) Absatzlgiltnicht 
1. für eine abgeschlosseneWohnung mit Anschlußmög 

lichkeitenfürGas-oder Elektroherd, neuzeitlichenund 
betriebsfähigen sanitärenAnlagen innerhalb derWoh-
nung, einschließlich einer Badeeinrichtung mit zentra
lem oder besonderem Warmwasserbereiter, und mit 
Kelleroderentsprechendem Ersatzraum.; 

2. für eine abgeschlosseneWohnung der in Nummerl 
bezeichneten Art, die keine Badeeihrichtung, aber eine 
betriebsfähige Sammelheizung (Zentral- oder Etagen
heizung) aufweist; 

3. für eine abgeschlossene Wohnung, die außer der in 
Nummer 1 bezeichneten Ausstattung eine betriebs
fähige Sammelheizung (Zentral-oderEtagenheizung) 
aufweist. 

(3) Für dieBerechnurig der Wohnfiäche gelten die Vor
schriften der §^ 25 bis 27 der Berecfuiungsverordnung 
vom 20. November 1950 (BundesgesetzbL S.753) sinn
gemäß. 
(4) Werden nachdem Inkrafttretendieses Gesetzesbau-
licheVerbesserungen vorgenommen, die den Gebrauchs 
wert des Wohnraumes aul die Dauer erhöhen-,-und wird 
deswegen eine Mieterhöhung durch die Preisbehörde zu 
gelassen,so erhöhen sich die Grenzen,der Absä lze lund2 
umdenBetragdieserMieterhöhung." 

5. ^14 entfällt. 
6. ln§18Abs.4werden die Worte „des^^l0,des^22 Abs.l 

unddes^23 Abs.2Nr. 1" durch die W o r l e „ d e s ^ 2 2 
Abs.lunddes^23Abs.2"ersetzL 

7. ^23 Abs.2wird durch die folgende Fassung ersetzt: 
„(2) Eine Miele ist als angemessen erhöht im Sinne des 
Absatzes 1 anzusehen 
1. bei Wohnraum inEinfamilienhäusern mit einemEin-

heitswert von mehr als 30 000 Deutsche Mark, wenn 
die Miete die Kostenmiete im Sinne der §̂  6 und 7 
der Anordnung über Höchstpreise bei der Vermietung 
von Wohnräumenundgewerblichen Räumen vom 12. 
Junil950 (VerordnungsblattfürGroßBerlinIS.216) 
in der Fassung vom 26. Juni 1951(Geselz und Ver 
ordnungsblaltfürBerlinS.492)nicht übersteigt; 

2. bei Mielverhältnissen über frei finanzierten Wohn
raum im Sinne des ErstenWohnungsbaugesetzes, die 
vordem Inkrafttreten desErslen Wohnungsbaugeset-
zesinBerl inbegiündetwordensind, wenndieMiete 
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8. 
9 

10. 
11, 

12. 

13. 

14. 

15 
16 
17 
18. 
19 
20 
21 

die Kostenmiete im Sinne des^45 Abs.2Satz lerster 
Halbsatz des Ersten Wohnungsbaugeselzes in der 
Fassung vorn 25. August 1953 nicht übersteigt " 

^ 2 3 A b s . 3 e n t f ä l l t . 
^24 erhält die folgende Fassung: 
„ § 2 4 

DieVorschriften der ^^5, 7, 18 bis 21und 23 gelten ent
sprechend für Mie t -undPachtverhä l tn i sse über Geschäfts
räume undgewerblich genutzte unbebaute Grundstücke." 
§ 2 7 en t fä l l t 
f n ^ 28 werden die Worte „nach den §^ 1, 2, 3 und 7" 
durch die Worte „nach ^ 7" ersetzt. 
f n ^ 3 1 A b s . 2 w e r d e n d i e W o r l e , , ^ 7 A b s . l N r . l b i s 5 " 
durch d i e W o r t e „ ^ 7 A b s . 2 N r . l b i s 5 " ersetzt 
^32 erhält die folgende Fassung: 
, ,§32 
Umlagenvon Kosten für denWasserverbrauch sowie Zu
schläge gemäß der Verordnung über den Ausgleich von 
Mehrbelastungen des Hausbesitzes vom 8. Juni 1953 
(Gesetz-und Verordnungsblatt f ü r B e r l i n S . 391) bleiben 
bei derBerechnungderMiete, dienach ^ 2 der Verord
nung über die Förderung von Arbei terwohnslät ten vom 
1. Apr i l 1937^ReichsgesetzbLIS. 437) und nach de rVer 
ordnungzur Änderung der V e r o r d n u n g ü b e r die Förde
rung von Arbei terwohnslä t ten vom 18. Januar 1943 
(Reichsgesetzbl, I S.27) für die Grunds leuerbe ih i l femaß-
gebend is t außer Betracht Das gleiche gilt für Mielzu-
schlägenach ^ 5 diesesGesetzes." 
In ^ 34 werden die Worte „Die 1 bis 10" durch die 
Worte „ D i e ^ ^ 5 u n d 7 " ersetzt 
^35 en t fä l l t 
^ 3 6 entfällt. 
^38 en t fä l l t 
^39 en t fä l l t 
^ 4 2 en t fä l l t 
^43 en t fä l l t 
^ 4 4 en t fä l l t 

(2) Die in ^ 13 Abs, 1 des Dritten Überleilungsgesetzes be
stimmte Frist von einem Monat wird bis zum 31. Dezember 
1956 v e r l ä n g e r t Für dieUbernahmederVorschriflendes Sie
benten Abschnittes, des Achten Abschnittes ohne ^ 28, ^ 32 
Salz 2 und ^ 34 sowie des Neunten Abschnittes verbleibt es 
jedoch bei der i n ^ 13Abs. 1 desDritlenUberleitungsgesetzes 
bezeichneten Frist 
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§46 

Dieses Gesetz tritt am l.Auguslf955 in Kraft 

Das vorslehendeGeselz wirdhiermil verkündet 

Bonn,den27.Julil955. 

DerBundespräsident 
'Lheodorlleuss 

DerStellvertreterdesBundeskanzlers 
Blücher 

DerBundesminister für Wohr^ungsbau 
Dr.Preusker 

DerBundesminister für Wirtschaft 
Ludwig Erhard 

Für den Bundesminister der Justiz 
DerBundesminister des Innern 

Dr. Schröder 

DerBundesministerdesInnern 
Dr.Schröder 

FürdenBundesminislerderFinanzen 
Der Bundesminister für besondere Aufgaben 

Strauß 
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\ Anlagela 
Auszug aus dem Gesetz 
zur Änderung des Zweiten Wohnungsbaugesetzes, 
anderer wohnungsbaurechtlicher Vorschriften und 
über die Rückerstattung von Baukostenzuschüssen 
vom 21. Juli 1961 

(Bundesgesetzblatt Teil I S. 1041) . 

Artikel VII 
Änderung des Ersten Bundesmietengesetzes 
Das Erste Bundesmietengesetz vom 27, Juli 1955 (Bundes
gesetzbL I S. 458), zuletzt geändert durch Artikel IX Nr. 1 des 
Gesetzes über den Abbau der • Wohnungszwangswirtschaf!; 
und über ein soziales Miel- und Wohnrecht vom 23. Juni 1960 
(BundesgesetzbL I S. 389), wird wie folgt geändert: 
§ 30 erhält den folgenden Absatz 3: 
„(3) Eine nach § 29 a unzulässige Leistung ist zurückzuerstatten 
und von dem Empfang an zu verzinsen. Der Anspruch auf 
Rückerstattung verjährt nach Ablauf eines Jahres von der 
Beendigung des Mietverhältnisses an," 
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Anlage2 

Auszug aus dem Gesetz 

ü b e r den A b b a u de rWohnungsz^angs^ i r t s cha^ t u n d 
ü b e r e in soziales M i e t - u n d W o h n r e c h t 

vom 23. Juni 1960 

(BundesgesetzblattTeilIS.389) 

Inhaltsübersicht: 

Ar t ike l I : 

Ar t ike l I I : 

Ar t ike l I I I : 

Art ikel I V : 

Ar t ike l V : 

Ar t ike l V I : 

Ar t ike l V I I : 

Ar t ike l V l l I : 

Ar t ike l I X : 

Ar t ike l X : 

Anlage zu Ar t ike l 

Zweites Bundesmielengesetz 

Änderung des Wohnraumbewirlschaf-
tungsgesetzes"^) 

Änderung des Mieterschutzgeselzes 

Änderung des Geschäftsraummieten
gesetzes 

Änderung des Ersten .Wohnungsbau-
gesetzes2) 

Änderung des Bürgerlichen Gesetzbuchs 

Gesetz über die Gewährung von Miet-
und Lastenbeihilfen') 

Gesetz übe r Bindungen für öffentlich 
geförderte Wohnungen 

Änderung sonstiger Gesetze und 
Verordnungen 

Schlußvorschriften'') 

X § 6: Neufassung des Wohnraum
bewirtschaf tungsgesetzes^) 

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesrates das fo l 
gende Gesetz beschlossen: 

Ar t ike l I 

Neben das Erste Bundesmielengesetz vom 27. Juli 1955 (Bun
desgesetzbL I S. 458), geänder t durch'§ 116 des Zweiten Woh
nungsbaugesetzes (Wohnungsbau- und Familienheimgesetz) 
vom 27. Juni 1956 (BundesgesetzbL I_S. 523), tr i t t folgendes 

1) BundesgesetzbL I I I 234-1 
2) BundesgesetzbL I I I 2330-1 
3) Ändert BundesgesetzbL I I I 2330-2. 
1) Ändert BundesgesetzbL I I I 234-1. 
5) Ersetzt BundesgesetzbL I I I 234-1. 
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Zweites bundesmielengesetz 

^rs^ei^Ahschnf^^ 

Miete f ü r W o h n r a u m , d e r bis zum 20. Juni 1948 bezugsfertig 
geworden ist 

§ 1 

(1) D i e M i e t e f ü r preisgebundenen Wohnraum, der b i s^um 
20 Juni 1948 bezugsfertig geworden is t darf vom Inkraft 
treten dieses Gesetzes an um einen Zuschlag von 15 vom 
Hundert erhöht werden. 

(2) Der Mietzuschlag ist von der Grundmiete nach dem 
Stande vom Vortag des Inkrafttretens dieses Gesetzes zu be
rechnen. Grundiniele nach dem Stande vom Vorlag des l n -
krafltrelens dieses Gesetzes ist die an diesem'Lag preisrecht
lich zulässige Miete abzüglich folgender in ihr enthaltener 
Beträge: 

1. Umlagen für Wasserverbrauch, 

2. KostendesBetriebesder zentralen Heizungs-und Warm
wasserversorgungsanlagen, 

3. Umlagen für laufende Mehrbelastungen seitdem I . A p r i l 
1945, 

4. Untermietzuschläge, 

5. Zuschläge wegen Nutzung von Wohnraum zu anderen als 
Wohnzwecken. 

(3) Gi l l die Kostenvergleichsmiele,sotritt für die Berechnung 
desMielzuschlagesandieStelle der Grundmiele die Kosten
vergleichsmiele abzüglich der in ihr enthaltenen Kosten des 
Betriebes der zentralen Heizungs- und Warmwasserversor
gungsanlagen.Die übrigen in Absalz2bezeichnelenUmlagen 
und Zuschläge sind abzuziehen- soweit sie nach dem Zeit
punkt entstanden sind, von dem an die Kostenvergleichs
miete g i l t 

§ ^ 

Die Miete für preisgebundenen Wohnraum, der bis zum 
20.Juni 1948 bezugsfer l iggewordenis t darf vom Inkraf l -
t ielendiesesGeselzesannach^ 4 e r h ö h t werden, 

1. wenn in Gemeinden unter 100 000 Einwohnern eine ab
geschlosseneWohnung mit fünf oder mehr Wohnräumen 
einschließlich Küche Gegenstand des Mietverhäl tnisses 
ist oder 

14 ^ 2 ^ 
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2. wenn in Gemeinden mit 100 000 und mehr Einwohnern 
eine abgeschlosseneWohnung mit sechs oder mehrWohn-
r ä u m e n e i n s c h l i e ß l i c h K ü c h e G e g e n s t a n d d e s M i e t v e r h ä l l -
nisses ist oder 

3. wenn das Gebäude nicht mehr als zwei abgeschlossene 
Wohnungen hat und der Eigentumer in dem Gebäude 
wohnt oder 

4. wenn die mr^natliche Grundmietenach ^ 1 den folgenden 
Betrag übersteigt: 

in Gemeinden 

b e l M i e t v e r t i ä l t n i s s e n ü b e r 

in Gemeinden 
5 4 3 2 

in Gemeinden 
Wohnräumee insc l i l i eß l i chKüche 

in Gemeinden 

DM ' DM DM , DM 

unter 20 000 
Einwohnern —,— 40,— 35,— 25,— 

mit 20 000 bis 
unter 100 000 
Einwohnern _ , _ 50,— 4 5 , - 32,50 

mit 100 000 
undmehr 
Einwohnern 7 0 , - 65,— 60,— 45,— 

§ 3 

Die Miele füir preisgebundenen Wohnraum, der bis zum 20. 
Juni 1948 bezugsferlig geworden ist und nicht unter § 2 fällt, 
darf vom 1. Januar 1963 an nach § 4,erhöht werden. 

§ 4 

(1) Ist in den Fällen der §§ 2 oder 3 .die nach § 1 erhöhte mo
natliche Grundmiete niedriger als der Betrag, der sich aus der 
Vervielfäl t igung der Zahl der Quadratmeter der Wohnfläche 
mit dem nach Absatz 2 maßgeblichen Betrag ergibt, so ist eine 
Erhöhung um den Unlerschiedsbetrag, jedoch um nicht mehr 
als 20 vom Hundert der nach § 1 erhöhten monatlichen Grund
miele, zulässig. 
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(2) Für Absatz 1 sind folgende Beträge maßgeblich: 

in Gemeinden 

Wohnungen 

in Gemeinden 

mit 
Sammel
heizung 

ohneSammelheizung 

in Gemeinden 

mit 
Bad 

ohne 
Bad 

mit 
Bad ohne Bad 

in Gemeinden 
mit 
l ' o i -
lette 

Inder 
Woh
nung 

mit 
'Foi-
lette 

im 
Hause 

mit 
'Fol 
leite 

außer
halb 
des 

Hau
ses 

in Gemeinden 

DM DM DM DM DM DM 

unter 20 000 
Einwohnern 1,30 1,05 1,05 0,95 0,85 0,65 

mit 20000 bis 
unterlOOOOO 
Einwohnern 1,45 1,15 1,15 1,05 0,90 0,70 

mit 100000-
undmehr 
Einwohnern 1,60 1,30 1,30 1,20 1,00 0,80 

§ ^ 

(1) I s tnach^ 2 d i eZah lde r Wohnräumezube rücks i ch t igen , 
so werden Küchen und andere Wohnräume mit weniger als 
sechsOuadratmelern nicht mitgezählt. 

(2) Die Wohnfiächen s i n d g e m ä ß den 25bis 27 derErsten 
Berechnungsverordnung vom 20. November 1950/17. Oktober 
1957 (BundesgesetzbL 1950 S.753, 1957 IS,1719) zu berech 
nen; betrageri die nach ^ 25 der Ersten Berechnungsverord
nung anrechenbaren Grundflächen von Fluren, Dielen und 
sonstigen Nebenräumen mehr a l s l O v o m H u n d e r l d e r W o h n -
fläche, so bleibt für die Berechnung nach ^ 4 die Hälf te der 
Mehrfiäche außer Betracht 

^4 
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Zweiter A^sc^nf^^ 
Miete für Wohnraum, d e r i n d e r Zeit v o m 2 1 . Juni 1948 bls 
zum 31. Dezember 1949 bezugsfertig geworden ist 

§ ^ 
(1) Für preisgebundenen Wohnraum, d e r i n d e r Z e i t v o m 2 1 . 
Juni 1948bis zum 31. Dezember 1949 bezugsferlig geworden 
und mit öffentlichen Mitteln im Sinne des ^ 3 des Ersten 
Wohnungsbaugesetzes geschaffen worden is t ist vom Inkraft
treten dieses Gesetzes an die Miete preisrechtlich zulässig, 
die sich bei entsprechender Anwendung der 30a bis 30c 
desErsten Wohnungsbaugesetzes ergibt 
2̂) Gilt am Vortag des Inkrafttretens dieses Gesetzes eine 

Miete nach ^ 3 des Ersten Bundesmietengesetzes als geneh
migt d i e h ö h e r ist als die nach Absatz 1 zu läss igeMie te , so 
bleibtdieGenehmigung wirksam, ^ 3 Abs.3 des Ersten Bun-
desmielengesetzes in der Fassung des Artikels IX des Geset 
zes über den AbbauderWohnungszwangswirtschaft und über 
ein .soziales Miet- und Wohnrechl ist entsprechend anzu
wenden. 

§ 7 
(1) Für grundsteuerbegünst igteh Wohnraum, der I n d e r Zeit 
vom 21. Juni 1948 bis zum 31. Dezember 1949 bezugsferlig 
geworden i s t darf vom Inkrafttreten dieses Gesetzes an eine 
vom Vermieter selbstverantworllich gebildete Miete verein
bart werden .Grunds teuerbegüns t ig t ist Wohnraum,der ohne 
ö f f e n t l i c h e M i l l e l i m S i n n e d e s ^ 3 des Ersten Wohnungsbau-
gesetzesgeschaffen Wordenist f ü r d e n a b e r a u f Grundeines 
g e m ä ß ^ 8 d e s Ersten ^ohnungsbarigesetzesergangenenLan-
desgeselzes oder entsprechenderVorschriften der Länder oder 
Gemeinden eine Ermäßigung oder ein Erlaß der Grundsteuer 
(Grundsteuervergünstigung) in Anspruch genommen oder, 
soweit es sichum Arbei terwohnstäl ten handelt eine Grund
steuerbeihilfe gewährt wird. 
(2) Ubersteigt die vereinbarte Mietedie zur Deckungderlau
fenden-Aufweridungenerforderliche Miele (Kostenmiete) und 
beruft s ichderMieter durch schriftliche Erk lä runggegenübe r 
demVermieler innerhalb eines Jahres nach derVereinbarung 
auf dieKostenmiete, so gilt ^ 45 Abs. 2 b i s 5 in Verbindung 
mit ^ 48 Abs. 1 und3 desErsten Wohnungsbaugesetzes ent
sprechend. Als Berufung gilt auch eine Erklärung, die vor dem 
fnkrafltretendiesesGeselzesnach^3 Abs.3des Ersten Bun
desmietengesetzes abgegeben worden und deren Wirkung 
hei Inkrafttreten dieses Gesetzes nochnichl eingetreten is t 
(3) Die Vorschriften der Absätze 1 u n d 2 gelten auch dann, 
wennd ie G r u n d s t e u e r v e r g ü n s t i g u n g o d e r d i e G r u n d s t e u e r 
beihilfe entfallen is t 
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Drf^^er A^sc^nftt 

Gemeinsame Vor sch r i f t en fü r Wohnraum, d e r b i s z u m 
31. Dezember 1949 bezugsfertig geworden ist 

§ ^ 
Ist nach ^ 3 Abs. 1 des Ersten Bundesmietengesetzes eine 
Miete vereinbart die höher ist als die preisrechtlich zulässige 
Miete, so sind die Mietzuschläge nach den 1 bis 4 nicht 
von der vereinbarten Miele, sondern von der Grundmiete 
nach ^ f zu berechnen. Die vereinbarte Miete darf um die 
Mietzuschläge nach den §^ 1 bis 4 nur bis zu dem Betrag 
erhöht werden, der der Grundmiele nach ^ 1 zuzüglich der 
Mietzuschläge nach den §§ 1 bis 4 entspricht Salz 2 ist auf 
Mieterhöhungen nach^6enlsprechend anzuwenden. 

§ ^ 
Eine Mieterhöhung nachden^^ 1 b i s 7 i s t nicht zulässig 
1. f i i r Wohnraum, der nach seiner Beschaffenheit den all

gemeinen Anforderungen an gesunde Wohnverhäl tn isse 
offensichtlich nicht g e n ü g t insbesondere wegen ungenü-
genderLicht undLuftzufuhr , wegen dauernder Feuchtig
keit oder wegen unh^gienischer oder unzureichender sani
tärer Einrichtungen, 

2, für Kellerwohnungen, Bunkerwohnungen, Baracken, Woh 
nungen in Behelfsheimen, Nisserihütlen und sonstige 
behelfsmäßige Unterkünf te sowie für Wohnraum, dessen 
weitere Benutzung aus bauordnungsrechllichen Gründen 
oder auf Grund von Anordnungen der Wohnungsaufsicht 
und Wohnungspflege wegen baulicher oder sonstiger 
Mängel untersagt i s t 

§ 1 0 
Eine nach anderen Vorschriften inBetracht k o m m e n d e E r h ö -
hung oder Herabsetzung der preisrechtlich zulässigen Miete 
bleibt u n b e r ü h r t 

§ 1 1 
Eine Mieterhöhung nachden^^ 1 b isOble ib tbe iderBerech-
nung der Miete, die nach ^ 2 der Verordnung über die För
derung von Arbet terwohnstä t len vom 1, A p r i l 1937 (Reichs
gesetzbl, I S.437) und nach der Verordnung zur Änderung 
derVerordnung über die Förderung von Arbei terwohnstä t ten 
vom 18. Januar 1943 (ReichsgesetzbLI S,27) f ü r d i e G r u n d 
Steuerbeihilfe maßgebend i s t , a u ß e r B e t r a c h t . D a s gleiche gilt, 
wenn im Falle des ^ 7 Abs. 1 die vereinbarte Miete die 
Kostenmietenach ^ 7 Abs. 2 nicht übers te ig t 
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§ 1 2 
Bei Anwendung der Vorschriften dieses Gesetzes stehen den 
Mietverhäl tnissen ähnliche entgeltliche Nutzungsverhäl tnisse 
gleich. 

§ 1 3 
Die Vorschriften dieses Gesetzes gelten nicht für Untermiet
verhäl tnisse undderUntervermie tung preisrechtlichgleich-
stehende Fälle. 

§ 1 4 
Die Durchführung der Mielerhöhungen nach diesem Gesetz 
richtet sich nachdem Siebenten Abschnitt desErsten Bundes
mietengesetzes. 

VierterA^schni^t 

A l l g e m e i n e V o r s c h r i f t e n f ü r ^ r e i s g e b u n d e n e n W o h n r a u m 

§ 1 5 
(1) Die Mietpreise für preisgebundenen Wohnraum werden 
nach Maßgabe der A b s ä t z e 2 b i s 6 f r ü h e s t e n s a m l . J u l i l 9 6 3 
und spätestens am 1. Januar 1966 freigegeben, jedoch nicht 
vor demZei tpunkt zudem das in ^ 2des Gesetzes über die 
Gewährung von Mie t -und Lastenbeihilfen bezeichnete Gesetz 
in Kraft getreten i s t 
(2) W i r d die Wohnraumbewirtschaftung für eine kreisfreie 
Stadt oder einenLandkreis durcheineRechtsverordnungder 
Landesregierung nach^^ 3c oder 3 d des Wohnraumbewirt
schaftungsgesetzes bis zum 30Juni 1963 aufgehoben,so unter
liegen Mietverhältnisse über preisgebundenen Wohnraum 
vom I . J u l i 1963 an nicht mehr den Preisvorschriften; auf diese 
Rechtsfolge ist inderRechtsverordnunghinzuweisen. 
(3) W i r d die Wohnraumbewirtschaftung für eine kreisfreie 
Sladtoder einen LandkreisdurcheineRechtsverordnungdei 
Landesregierung g e m ä ß ^ 3 d d e s W o h n r a u m b e w i r l s c h a f t u n g s 
gesetzes nach dem 30. Juni 1963 aufgehoben, so unterliegen 
Mietverhältnisse über preisgebundenen Wohnraum vom Zeit
punkt der Aufhebung an nicht mehr den Preisvorschriften; 
auf diese Rechtsfolge ist in den Rechtsverordnungen hinzu 
weisen. 
(4) Soweit in den Fällen der A b s ä t z e 2 u n d 3 d i e W o h n r a u m -
bewirtschaftung für eine Gemeinde eines Landkreises übei 
den 30. Juni 1963 hinaus aufrechterhalten wird, unterliegen 
Mietverhältnisse über preisgebundenen Wohnraum weiter 
den Preisvorschriften. Wi rd die Wohnraumbewirtschaftung 
für eine solche Gemeinde später durch eine Rechtsverordnung 
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der Landesregierung n a c h ^ 3 c A b s . 4 o d e r § 3 d A b s . 2 S a t z 2 
des Wohnraumbewirtschaftungsgesetzes aufgehoben, so un-
t e r l i e g e n M i e t v e r h ä l t n i s s e ü b e r p r e i s g e b u n d e n e n Wohnraum 
vom Zeitpunkt der Aufhebung an nicht mehr den Preisvor
schriften; auf diese Rechtsfolge ist in den Rechtsverordnungen 
hinzuweisen. 
(5) W i r d die Wohnraumbewirtschaftung für eine kreisfreie 
Stadt einen Laridkreis oder eine Gemeinde eines Landkreises 
auf deren Antrag durch eine Rechtsverordnung der Landes
regierung n a c h ^ 3 e d e s Wohnraumbewirtschaftungsgeselzes 
vorzeitig aufgehoben, so unterliegen Mietverhältnisse über 
preisgebundeneriWohnraum weiter den Preisvorschriften; auf 
diese Rechtsfolge ist in dieser Rechtsverordnung hinzuweisen 
Uberschreitet die Zahl der Wohnparleien die Zahl der vor
handenen Normalwohnungenam31.Dezember 1962dder am 
31. Dezember eines der nachfolgenden Jahre um weniger als 
3 vomHunder t so soll dieLandesregierungdurcheine wei
tere Rechtsverordnung bestimmen, daß die Mielverhältnisse 
über preisgebundenen Wohnraum frühestens von dem dar
auffolgenden 1. Juli an nicht mehr den Preisvorschriften 
unterliegen; ^ 3c Abs. 2 des Wohnraumbewirtschaflungs-
gesetzes ist anzuwenden. 

(6) W i r d i m F a l l e d e s A b s a t z e s 5 die Wohnraumbewirtschaf
tung für eine Gemeinde eines Landkreises aufrechterhalten, 
so unterliegen Mietverhäl tnisse über preisgebundenenWohn
raum, sofern die Wohnraumbewirtschaftung für diese Ge
meinde vor dem 1. Juli 1963 aufgehoben wird, vom 1. Juli 
1963 an nicht mehr den Preisvorschriften. Wi rd die Wohn
raumbewirtschaftung für diese Gemeinde nach dem 30. Juni 
1963 aufgehoben, sounterliegen Mietverhä l tn isse t iber preis
gebundenen Wohnraum von der Aufhebung an nicht mehr 
denPreisvorschriften.Auf diese Rechtsfolgen ist in denRechls-
verordnungen hinzuweisen. 

§ 1 6 
DieBundesregierungwird ermächtigt durchRechtsverordnung 
mit Zustimmung desBundesiates die i m ^ 15 gesetzten 'Fer-
mineumeinJahrzuver legen ,sowei t die Lage auf demWoh-
nungsmarkt wegen eines unerwarteten Zustroms von Woh
nungsuchenden in den Geltungsbereich dieses Gesetzes dies 
erfordert 

§ 1 7 
^23 sowie die^^ 18bis20desErstenBundesmielengesetzes, 
soweit sie nach^23entsprechendanzuwendensind, sindauf 
Mie tverhä l tn i sse ,d ie nach^^ 15 undlO nicht mehr den Preis
vorschriflen unterliegen, noch ein Jahr nach der Mietpreis-

- freigäbe anzuwenden. 
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§ 18 
(1) Dieses Gesetz tri t t mit Ablauf des 31. Dezember 1965 außer 
Kraft, jedoch nicht vor dem Zeitpunkt, in dem das in § 2 des 
Gesetzes über die Gewährung von Miet- und Lastenbeihilfen 
bezeichnete Gesetz in Kraft tritt . Gleichzeitig treten die son
stigen Mietpreisvorschriften, soweit sie bis zu diesem Zeit
punkt noch gelten, außer Kraft; insbesondere treten außer 
Kraft : 
1. das Erste Bundesmietengesetz vorbehaltlich des Absatzes 2; 
2. die mietpreisrechtlichen Vorschriften des Ersten und Zwei

ten Wohnungsbaugeselzes; 
3. die Altbaumieten Verordnung vom 23. Juli 1958 (Bundes

gesetzbL I S. 549); 
4: die Neubaumietenverordnung vom 17. Oktober 1957 (Bun

desgesetzbL I S. 1736). 

(2) § 23 sowie die §§ 18 bis 20 des Ersten Bundesrriietengeset-
zes, soweit sie nach § 23 entsprechend anzuwenden sind, treten 
für Mietverhällnisse, für welche die Preisvorschriften bis 
zum 31. Dezember 1965 gelten, mit Ablauf des 31. Dezember 
1966 außer Kraft. 

. (3) W i r d eine Rechtsverordnung nach § 16 erlassen und ist 
darin ein Termin vorgesehen, der nach dem 31. Dezember 1965 
liegt, so treten die in Absalz 1 genannten Mietprei.svorschrif-
ten erst zu diesem Zeitpunkt und die in Absatz 2 genannten 
Mietpreisvorschriften ein Jahr danach außer Kraft. 
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Anlage2a 

Auszug aus dem Gesetz übe rWohnbe ih i l t en 
vom 29. Juli 1963 
(Bundesgesetzblalt'FeilIS.508) 

§50 
Änderung des Zweiten Bundesmietengesetzes 
DasZweite Bundesmietengesetz vom23.Juni'1960 (Bundes-, 
gesetzbLIS. 389) wird wie folgt geändert: 
1. I n ^ 15 Abs. 1 wirddasKommanachdem Wort „freige-

geben^^durch einen Punkt ersetzt; die folgendenWorte 
werden gestrichen. 

2. §18 Abs I S a t z l e r h ä l l folgende Fassung: 
„Dieses Gesetz tritt mit Ablauf des 31. Dezember 1965 
außer Kraft" 
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Anlage3 

Verordnung Über den ^iet^reis 
tür den bis zum ^t^^ezember^^^^ bezugsfertig 
gewordenenWohnraum 
^Attbaumieten^erordnung^Al^V^^ 
Vom 23. Juli 1958 
(Bündesgesetzblalt'FeilIS.549) 

Inhaltsverzeichnis 
Erster Abschnitt: 
Allgemeine Vorschriften 
Anwendungsbereich 1 
Preisrechtlich zulässige Miete 2 
PreisgebundenerWohnraum 3 
Miete ^ 4 
Strchtagsmiete 5 
Grundmiele - 6 
Ersatzder Stichtagsmiete. 7 
Bezugsfertigkeit 8 
Wohnfiächenberechnung . . . .: 9 

Zweiler Abschnitt: 
Mieterhöhungen 
A. Mieterhöhungen im einzelnen Fall aus.besonderen 

Gründen 
Zu niedrige Stichtagsmiete 10 
Von der Person des Mieters abhängige Stic^tagsmiete 11 
Bauliche Verbesserungen, Einrichtungen, Ausbau der 
Verkehrsflächen, Anlage der Kanalisation oder von 
Hausanschlüssen 12. 
Zusammenhang mit neugeschaffenem Wohnraum 13 
Ausgleich besonderer Härten 14 
Nicht ausgenutzte Einzelgenehmigungen 15 

B̂  Allgemeine Mietzuschläge 
Allgemeine Mieterhöhungen für Wohnraum des Alt
hausbesitzes 16 
Allgemeine Mietzuschläge nach den §§5und6des Ersten 
Bundesmietengesetzes 17 

0. Besondere Mietzuschläge 
Zuschlag für die Benutzung von Wohnraum zu anderen 
als Wohnzwecken : - 18 
Untermietzuschläge . . : . ^ 19 
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D. Umlegung von Betriebskosten 

Kosten des Wasserverbrauchs 20 
Grundsleuermehrbelastung 21 
Gebührenmehrbelas tung 22 
Umlegungsmaßstab für Wasserverbrauch, Grundsteuer-
und Gebührenmehrbelas tung 23 
Pauschalierung des Wasserverbrauchs, der Grundsteuer
oder Gebührenmehrbelas tung 24 
Kosten des Betriebes einer zentralen Heizungsanlage.. 25 
Umlegungsmaßstab für Kosten des Betriebes einer zen 
traten Heizungsanlage 26 
Vorauszahlungen auf den Umlegungsbelrag für die 
Kosten des Betriebes einer zentralen Heizungsanlage . 27 
Kosten des Betriebes einer zentralen Warmwasserver
sorgungsanlage 28 
Umlegung von Be t r i ebskos t en fü rFah r s tuh l an l agen . . . . 29 

E. Kostenvergleichsmiete 

Kostenvergleichsmiete ^ 30 
Erhöhungen bei Kostenvergleichsmiele 31 

F. Kostenmiete für den in der Zeit vom 21. Juni 1948 
bis zum 31 Dezemberl949 bezugsfertig gewordenen 
Wohnraum 

Kostenmiete , 32 
Erhöhungen bei Kostenmiete 33 
Kostenmiete bei Wiederherstellung, Erweiterung und 
Dachgeschoßausbau 34 

Dritter Abschnitt: 
Mietherabsetzungen 

Herabsetzungder Stichtagsmiete 35 
MietherabselzungnachbisherigemRecht 36 

Vierter Abschnitt: 
Untermiete 

Freie Vereinbarung der Untermiete 37 
Preisgebundene Untermiete für die Überlassung des 
Wohnraums 38 
Einrichlungsgegenstände und Nebenleistungen 39 
Mietverhältnisse, die der Untervermietung gleichstehen 40 

Fünfler Abschnitt: 
Änderung der Miete in besonderen Fällen 

Miete für Wohnraum in Baracken, Bunkern, Behelfshei-
menunddergleichen 41 
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Sechster Abschnitt: 
Ubergangsregelungen 
Ubergangsregelung für Mieterhöhungenund Mietherab-
setzungeti 42 
Ubergangsregelung für Untermieten 43 

Siebenter Abschnitt: 
Schlu^vorschriften 
Gewerbliche Zimmervermietung ^ 44 
Außerkrafltretende und weitergeltende Vorschriften .. 45 
Geltung in Berlin 46 
Geltung im Saarland 47 
Inkrafttreten 48 

Auf Grunddes § 9Abs. 4unddes § 3 9 d e s Ersten Bundes
mietengesetzes vom 27, Juli 1955 (BundesgesetzbL I S,458) 
sowie auf Grund der §̂  2 und 3 des Preisgesetzes vom 
10. April 1948 (WiGBLS.27)/3. Februar 1949 (WiGBLS. 14)/ 
21. Januarl950(BundesgesetzbLS.7/8, Julil950(Bundes-
gesetzbL S. 274)/25. September 1950 (BundesgesetzbL S 
681)/23. Dezember 1950 (BundesgesetzbL S. 824) und29. März 
1951 (BundesgesetzbLlS, 223 i n d e r F a s s u n g d e s § 3 7 d e s 
Gesetzes über die Investilionshilfe der gewerblichen Wirt
schaft vom 7. Januar 1952 (BundesgesetzbL I S. 7) in Ver
bindung m i t § 2 A b s . 3 d e s Geschäftsraummietengesetzes vom 
25. Junil952 (BundesgesetzbLIS,338) wird mit Zustimmung 
des Bundesrates verordnet: 

^rs^er A ,̂̂ chni^t 
Allgemeine Vorschriften 

§ 1 Anwendungsbereich 
Die Verordnung gilt für preisgebundenen Wohnräum, 
bis zum31. Dezember 1949 bezugsferlig.^geworden ist 

der 

^ 2 ^reisrechtlich zulässige Miele 
(1) Für preisgebundenen Wohnraum ist die Mietepreisrecht-
lichzulä^sig,diesichausder Stichtagsmiete (^5) und den in 
dieser Verordnung genannten Mielerhöhungen und -herab-
setzungensowieunlerBerücksichtigung^der Vorschriftendes 
Ersten Bundesmietengesetzes ergibt 
(2) Die Überschreitung der preisrechllich zulässigen Miete 
istunzulässig,soweit nicht nach^3des Ersten Bundesmieten-
geset:̂ es eine höhere Miete als genehmigt gilt Eine Uber-
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schreitung liegt auch dann vo r ,wenn die Leistung des Ver
mieters ohne, angemessene Senkung der Miete vermindert 
wird. 

§ 3 PreisgebundenerWohnraum 
(1) DieVermietungvonWohnraum,der bis zum 20. Juni 1948 
bezugsferlig geworden is t unterliegt den Preisvorschriften. 
(2) Die Vermietung von Wohnraum, der in der Zeit vom 
21. Juni 1948 bis zum 31.Dezember 1949 bezugsfertiggewor-
den is t unterliegt den Preisvorschriften (^ 10 Abs. 1 und 3 
u n d ^ 11 des Ersten Bundesmietengesetzes), 
1. wenn der Wohnraum mit öffentlichen Mitteln im Sinne 

des ^3 desErsten Wohnungsbaugesetzesin.derFassurig 
vom25 August 1953 (BundesgesetzbLlS 1047) geschaf
fen worden ist; 

2. wenn für I h n a u f G r u n d e i n e s g e m ä ß ^8des ErstenWoh
nungsbaugesetzes vom 24. Apr i l 1950 (BundesgesetzbL 
S 83) ergangenen Landesgeselzes oder entsprechender 
Vorschriften der Länder oder Gemeinden eine Ermäßi
gungoder ein E r l a ß d e r Grundsteuer in Anspruchgenom
men wi rd ; 

3. wenness i chumeine A r b e i t e r w o h n s t ä t t e h a n d e l t f ü r d i e 
eine Grundsteuerbeihilfe gewährt wird. 

(3) Die Preisvorschriften finden auf die Vermietung des in 
den Absätzen 1 und 2 bezeichneten Wohnraums keine An
wendung, 
1 wenn mehr als die Hälf te der Wohnfläche einer Wohnung 

odereines selbständig vermieleten'FeileseinerWohnung 
anderen als Wohnzwecken dient (̂  2 Abs. 2 und § 4 des 
Geschäflsraummielengesetzes); 

2. wenn der Mietwert von Wohnrärimen, die wegen ihres 
räumlichen oder wirtschaftlichen Zusammenhanges mit 
Geschäftsräumen oder gewerblich genutzten unbebauten 
Grundstücken zugleich mit diesenvermielet sind, gleich 
oder geringer ist als der Mietwert der Geschäftsräume 
oder gewerblich genutzten unbebauten Grundstücke. Bei 
Mie tve ihä l tn i s sen ,d ie vor dem I.Dezember 1951 begrün 
det worden sind, bleibt eine nach diesem^Zeitpunkt ein
getretene ode eintretende Ä n d e r u n g d e s M i e l w e r l e s a u ß e r 
Betracht Wohnräume, die hiernach von den Preisvor-
schr i f lenausgenommensind,ble ibenauch dann ausge
nommen, wenndie genannten Voraussetzungen nachträg
lich wegfallen (^ 3 Abs. 1 und 2 und § 4 des Geschäfts
raummietengesetzes). 

§ 4 Miete 
Miete im Sinne dieser Verordnung ist das Entgelt für die 
Gebrauchsüberlassung von^ Wohnraum auf Grund von Miet-
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Verträgen oder ähnlichen Nutzungsverhäl tnissen einschließ
lich von Umlagen und Zuschlägen sowie von Vergütungen 
nach^33 Abs l N r . l u n d § 3 9 Z u d e n ähnlichen Nutzungs 
Verhältnissen gehören auch genossenschaftliche Nutzungs
vert räge. 

§ 5 Slichtagsmiete 

(1) Stichtagsmieteim Sinnedieser Verordnung i s t d i e M i e l e , 
die sich aus der letzten vor d e m l Januar 1955 zustande ge 
kommenen Vereinbarung ergibt, auch wennsie erst mit dem 
Inkrafttreten des Ersten Bundesmietengesetzes preisrechtlich 
zulässig geworden ist. ^ 
(2) Neben der Miete erbrachte einmalige Leistungen des Mie 
fers bleiben außerBet rach t . 

§ 6 Grundmiele 

(1) Grundmiete im Sinne dieser Verordnung ist die Stich 
tagsmiele abzüglich folgender i n ' i h r e n l h a l t e n e r B e t r ä g e : 
1. Umlagen für Wasserverbrauch, 
2 Kosten des Betriebes der zentralen Heizungs und Warm 

Wasserversorgungsanlagen, 
3. Umlagen f ü r l a u f e n d e Mehrbelastungen seit dem I . A p r i l 

1945, 
4. Untermietzuschläge, 
5. ̂  Zuschläge wegen Nutzung von Wohnraum zu anderen 

als Wohnzwecken. 
(2) Ist die Stichtagsmiete in preisrechtlich z u l ä s s i g e r w e i s e 
erhöhl oder herabgesetzt worden, oder wi rd sie künft ig in 
preisrecht l ichzulässiger Weise erhöht oderherabgesetzt so 
tr i t t an ihre Stelle für die Berechnung der Grundmiete die 
erhöhte oderherahgesetzteMiete. ^ 
(3) Gilt dieKostenvergleichsmiete oder die Kostenmiete, so 
tr i t t andie Stelleder Grundmiete dieKostenvergleichsmiete 
oder die Kostenmiete nach Abzug etwaiger Beträge für Ko
sten des Betriebes von zentralen Heizungs-undWarmwas 
serversorgüngsanlagen. 

^ 7 Ersatzder Stichtagsmiete 

(1) War Wohnraum zwischendem 17.Oktober 1936 unddem 
1 Januar 1955 nicht vermietet so gilt als Stiebtagsmiete die 
Miete, die der G r u n d m i e t e f ü r vergleichbarenWohnraum in 
der Gemeinde nachdem Stande v o m 3 1 . Dezember 1954 ent-
spricht (ortsübliche Grundmiete), zuzüglich der zulässigen 
Umlagen und Zuschläge nach dem Stande vr^m31.Dez.1954. 
(2) Bei der Auswahl des vergleichbaren Wohnra,ums sollen 
insbesondere A r t Finanzierugsweise, Lage und Ausstattung 
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berücksichtigt werden; Unterschieden ist durch Zu- und Ab
schläge angemessen Rechnung zu tragen. Bei der Finanzie
rungsweise soll in der Regel nur danach unterschieden wer
den, ob,der Wohnraum mit öffentlichen Mitteln geschaffen 
worden ist oder nicht Wohnraum, für den aus besonderen 
Gründen, namentlich mit Rücksicht auf die Person des Mie
ters, eine besonders geringe, insbesondere eine geringere 
als die zulässige Miete vereinbart worden ist bleibt außer 
Betracht 
(3) Steht in der Gemeinde vergleichbarer Wohnraum nicht 
zur Verfügung, sokannauch Wohnraumin anderenver-

, gleichbarenGemeinden herangezogen werden. 

§ 8 Bezugsfertigkeit 
(1) Wohnraum ist als in dem Zeitpunkt bezugsfertig gewor
den anzusehen, in dem der Bau so weit gefördert war, daß 
den zukünftigen Bewohnern zugemutet werden konnte, den 
Wohnraum zu beziehen; die Genehmigung der Bauaufsichts
behörde zum Beziehen ist nicht entscheidend. 
(2) Im Falle des Wiederaufbaues ist für dieBezugsfertigkeit 
der Zeilpunkt maßgebend, in dem der durch denWiederauf-
baugeschaffeneWohnraum bezugsfertig geworden ist; Ent
sprechendes gilt im Falle der Wiederherstellung, des Aus
baues oder derErweiterung von Wohnraum.Für Wohnraum, 
der nicht dem Zweiten Wohnungsbaugesetz vom 27. Juni 
1956 (BundesgesetzbLlS. 523) unterliegt sind die Begriffs
bestimmungen, diein § 2derErstenBerechnungsverordnung 
vom 20. November 1950 (BundesgesetzbL S, 753) in der sich 
aus ^ 47 derZweitenBerechnungsverordnung vom 17. Okto
ber 1957 (BundesgesetzbL I S 1719) ergebenden Fassung 
enthalten sind, anzuwenden. 

§ 9 Wohnflächenberechnung 
Für d ieBerechr iungderWohnf iäches inddie Vorschriften 
der §̂  25 bis 27 der Ersten Berechnungsverordnung anzu
wenden. 

Zweiter Ahschnf^t 
Mieterhöhungen 

A.Mielerhöhungenim einzelnenFall aus besonderen Gründen 

§10 Zu niedrige Stichtagsmiete 
Ist die Stichtagsmiele niedriger als die am 31 Dezember 1954 
preisrechtlichzulässigeMiete, seist dieErhöhungderMiete 
um den Unterschiedsbetrag ohne Genehmigung der Preisbe
hörde zulässig. 
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§11 Von der l^erson des Mieters abhängige Stichtagsmiete 
(1) Istbei Wohnraum,derbis zurn 20. Juni 1948 bezugsfertig 
geworden ist niil Rücksicht auf die Person des Mieters die 
Stichtagsmiete niedriger als die ortsübliche Grundmiete zu
züglich der zulässigen Umlagen und Zuschläge nach dem 
Stande vom 31. Dezember 1954, so hat diePreisbehörde auf 
Antrag desVermieters eine Mieterhöhung um denUnter-
schiedsbelrag zu genehmigen. 
(2) Der Antrag kannhur innerhalb von sechs Monatennach 
Wegfall der Gründe für dieVereinbarung einer geringeren 
Miete gestellt werden. Ist der Vermieter ohne eigenes Ver
schulden gehindert den Antrag zu stellen, so läuft die Frist 
nichtvor Ablauf einesMonals seit Behebungdes Hinder
nisses ab; jedoch kann nach Ablauf von zwei Jahren seit dem 
Ende der versäumten .Frist der Antrag nicht mehr gestellt 
werden. 

§12 18auliche Verbesserungen, Einrichtungen, Ausbau der 
Verkehrsflächen, Anlage derl^analisationodervonHaus 
anschlüssen 
(1) Die Preisbehörde hat auf Antrag eine jährliche Miet-
erhöhungzugenehmigen 
1. bei baulichen Verbesserungen um 12 vom Hundert der 

aufgewandten Baukosten, 
2 bei Einrichtungen uml5 vom Hundert der Einrichlungs 

kostenundum 12 vomHundert derhiermitverbundenen 
Baukosten, 

3. bei Aufwendungen des Vermietersnach dem31. Dezem
ber 1954 für den Ausbau einer Verkehrsfiäche oder die 
Anlage der Kanalisation um 6 vom Hundert dieser Auf
wendungen, 

4. belHausanschlüssen an Versorgungsleitungenumß vom 
Hundert der Aufwendungen. 

Kosten und Aufwendungen dürfen nur insoweit berücksich
tigt werden, als sie vom Vermieter getragen werden und 
durch sie der Gebrauchswert des Wohnraums, für den die 
Mieterhöhung zu genehmigen ist oder seineWohnlage auf 
die Dauer verbessert wird.Werden zinsverbilligte Mittel aus 
öffentlichen Haushalten in Anspruch genommen, so hat die 
Preisbehörde bei Genehmigung der Mieterhöhung die Zins
ersparnis angemessenzu berücksichtigen. 
(2) Durch die Mieterhöhung sind alle Kosten einschließlich der 
Kosten der Verzinsung, Abschreibung und Instandhaltung 
abgegolten. Zusätzliche Betriebskoslendürfen Inder tatsäch
lichen Höhe umgelegt werden; dieVorschriftendieser Ver
ordnung über die Umlegung von Betriebskosten gelten sinn 
gemäß. 
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(3) Mieterhöhungennach Absalz 1 biszu5 vomHundertder 
Grundmiete sind ohne Genehmigung der Preisbehörde zu
lässig, 
(4) Kosten, die während der Nutzungsdauer zur Erhaltung 
des bestimmungsmäßigen Gebrauchs aufgewendet werden 
müssen, um die durch Abnutzung, Alterung undWitterungs 
einwirkungentstehendenbaulichenoder sonstigen Mängel 
ordnungsgemäß zu beseitigen (Instandhaltungskosten), be
rechtigen nicht zu einer Mielerhöhung. 

§ 13 Zusammenhang mit neugeschaffenemWohnraum 
EineMieterhöhung für den vorhandenen Wohnraum im Zu
sammenhang mit der Neuschaffung von öffentlich geförder
tem oder steuerbegünstigtem Wohnraum durch Wiederher
stellung, Erweiterung oder Ausbau des Dachgeschosses nach 
den^^7,8,9und 13derMietenverordnung vom20.Novem-
ber 1950 (BundesgesetzbL S, 759) bleibt zulässig, soweit sie 
vordem 1, November 1957 wirksamgewordenist oder nach 
^ 29 Abs, 2der Verordnungüber denMietpreis.für denseit 
dem 1, Januar 1950 bezugsfertig gewordenen Wohnraum 
(Neubaumietenverordnung—^NMVO) voml7,Oktoberl957 
^BundesgesetzbL I S. 1736) weiterhin vorgenommen werden 
kann. 

§ 14 Ausgleich besonderer Härten 
Die Preisbehörde kann auf Antrag eine angemessene Miet
erhöhung genehmigen, wenn diese im einzelnen Fall aus 
Gründen, die weder in der Person des Vermieters noch des 
Mieters liegen, zur Vermeidung besonderer Härten dringend 
erforderlich erscheint 

§ 1 5 Nicht ausgenutzte Einzelgenehmigungen 
Mielerhöhungen, die die Preisbehörde vom 1. Januar 1955 
bis zum Inklr.aftlretendieserVerordnung genehmigt hat,blei
ben zulässig. 

B. Allgemeine Mietzuschläge 
§16 Allgemeine Mieterhöhung für Wohnraum 
des Althausbesitzes 
Für Wohnraum, der vor dem 1. April 1924 bezugsfertig ge
worden ist ist an Stelle des bisher nachderVerordnungPR 
Nr. 72/52 über einen allgemeinen Mielzuschlag bei Wohn
raum des Allhausbesilzes vom 27. September 1952 (Bundes
gesetzbL I S. 648) zulässigen Zuschlags ein Zuschlag von 10 
vomHundert der nach § 7 des Ersten Bundesmietengesetzes 
maßgeblichen Miete zulässig Ist der nach derVerordnung 
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PRNr. 72̂ 52 bisher erhobene Zuschlag höher, so bleibt die
ser zulässig. 

§ 17 AllgemeineMietzuschlägenachden§§5und6 
des Ersten Bundesmietengesetzes 
Für Wohnraum, der bis zum 20. Juni 1948 bezugsfertig ge
worden ist sindZuschläge von 10, 15 und 20 vom Hundert 
nach Maßgabe der ^§ 5 bis 7, 12 bis 14 und28 des Ersten 
Bundesmietengesetzes zulässig. 

.0. BesondereMietzusdiläge 

^ 18 ZuschlagfürdieBenutzung von Wohnraum 
zu anderenals Wohnzwecken 
DerZuschlag, dernach^2 Abs. 3desGeschäflsraummieten-
gesetzes für die Benutzung einer Wohnung oder eines selb 
ständig vermieteten 'Feiles einer Wohnung zu anderen als 
Wohnzwecken zulässig ist darf jenachdem Grad der wirt
schaftlichen Mehrbelastung des Vermieters bis zu 50 vom 
Hundert der anteiligen Grundmietederzu anderen als Wohn-
zweckenbenutzlenRäumebetragen.Istbeilnkrafttretendie-
serVerordnungdleMietein zulässiger Weiseumeinen hö
heren Zuschlag erhöht so bleibt der höhere Zuschlag zulässig. 

^ 19 Untermietzuschläge 
(1) Wird Wohnraum auf die Dauer von wenigstens einem 
Monat untervermietet oder in sonstiger Weisezur selbstän
digen Benutzung einem Drittenüberlassen,so darf die Häupt-
mieteum einenUnlermietzuschlagerhöht werden. 

(2) DerUntermietzuschlagbeträgtmonatlichjeUntermiet-
verhältnis 
drei Deutsche Mark,wenn der untervermieteteWohnungsteil 

von einer Person benutzt wird; 
fünf Deutsche Mark, wenn der untervermietete Wohnungsteil 

von zweiundmehrPersonenbenutzt wird. 
(3) Ein Untermietzuschlag ist nicht zulässig, 
1. wenn Räume, dieGegenslandeinesHauptmietverhällnis-

ses sind, in ihrer Gesamtheit vermietet werden; 
2. soweit für den untervermieteten Raum ein Zuschlag nach 

§ 18zulässigist 
(4) Ist bei Inkrafttreten dieser Verordnung die Miete in zu-, 
lässiger Weise um einen höheren Untermietzuschlag erhöht 
so bleibt für die Dauer des Untermietverhältnisses der hö-
hereUnlermietzuschlag zulässig. 
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D Umlegung von Betriebskosten 

§ 2 0 Kosten des Wasserverbrauchs 

(1) Die Kosten des Wasserverbrauchs dürfen abzüglich von 
2 v o m Hundert der Grundmiele aufdie Mieler umgelegt wer
den. Zu den Kosten des Wasserverbrauchs gehört auch die 
Zählermie le ,Monat l icheVorauszahlungen in Höhe des durch
schnittlichen Umlegungsbelrages vorbehaltlich jährlicher 
Abrechnung sind zulässig. 
(2) Bei der Berechnung der Umlage sind zunächst die Kosten 
des Wasserverbrauchsabzuziehen, die nicht m i l d e r üblichen 
Benutzung des preisgebundenen Wohnraums zusammen
hängen. 
(3) Soweitbei Inkrafttreten dieser Verordnung in zulässiger 
Weise die Kosten des Wasserverbrauchs ohne Abzug eines 
Pauschbelrages auf d ieMieter umgelegt werden, bleibt dies 
auch weiterhin zulässig. 

^ 2 1 Grundsleuermehrbelastung 

Bei bebauten Grundstücken im Sinne des Beweitungsgeselzes 
v o m l 6 . Okiober 1934 (ReichsgeselzbLIS.1035) dürfen Grund 
sleuermehrbelastungen, die auf einer Erhöhung des Grund
steuerhebesatzes oder auf dem vollständigen oder leilwei-
sen Wegfall bisher gewähr ler Grundsleuerbefreiungen oder 
-beihilfennachdem 31. Dezember 1954 beruhenunddie der 
Vermie te rn ich tzuver t re tenha t vomEin t r i t t de rMehibe la -
stung ab umgelegt werden. 

^ 22 Gebührenmehrbelas tung 

(1) Werden nach dem 31. Dezember 1954 bei bebauten Grund
slücken im Sinne des Bewertungsgeselzes andere den Haus-
besilz belastende öffentliche Abgaben, insbesondere öffent
lich-rechtliche Benutzungsgebühren, neu eingeführt oder 
erhöht oder wi rd der Hausbesilz durch öffentlicbe Abgaben 
in sonstiger Weise zusätzlich belastet, so dürfen die laufen
den Mehraufwendungen vom Eintritt der Mehrbelastung an 
umgelegt werden. Das gleiche gilt für Schornsteinfeger- und 
Deichgebühren s o w i e f ü r private Nulzungsentgelte f ü r F ä k a -
lien- und Abwässerbesei t igung, Müllabfuhr r m d S l r a ß e n r e i 
nigung. Werden öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren 
nach dem Wasserverbrauch bemessen, findet insoweit ^ 20 
Abs, 1-letzler Satz sinngemäß Anwendung, 
(2) Absatz 1 gilt entsprechend für Mehrbelastungen, die auf 
^ 3 d e s Einführungsgeselzes zu den Realsleuergeselzen vom 
1. Dezember 1936 (Reichsgesetzbl. I S. 961) beruhen. 
3̂) Die H^pothekengewinnabgabe gilt nicht als öffentliche 

Abgabe im Sinne des Absatzes 1. 
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§ 23 Umlegungsmaßstab für Wasserverbrauch, 
Grundsteuer-undGebührenmehrbelastung 

(1) Die Umlegung nach den ^§ 20 bis 22 erfolgt nach dem 
Verhältnis der Grundmielen. 
(2) Hai der Vermieter mit allen Mietern ein Einvernehmen 
über einen anderen Umlegungsmaßstab erzielt so ist die 
Umlegung nach diesem Maßslab zulässig. Kommt ein Ein 
vernehnien nicht zustande, so kann die Preisbehörde auf 
Antrag des Vermieters einen anderen Umlegungsmaßstab 
zulassen. 

§ 24 Pauschalierung des Wasserverbrauchs, 
der Grundsteuer oder Gebührenmehrbelastung 

Die Preisbehörde kann für eine Gemeinde allgemein oder 
nach Grundslücksgruppen oder nach Gemeindeteilen Umle-
gungssälze in Vomhundert der Grundmiete bestimmen, die 
an Stelle der nach den^^ 20 bis 23 umzulegenden Beträge 
treten. Die Umlegungssätze müssen der durchschnittlichen 
Mehrbelastung Rechnung tragen. Die Anordnung bedarf der 
Genehmigung der für die Preisbildung zuständigen obersten 
Landesbehörde. 

§ 25 hosten des Betriebes einer zentralen Heizungsanlage 
(1) Ist wohnraum mit einer zentralen Heizungsanlage aus
gestattet, so dürfen die Kosten ihres Betriebes (Brennstoff-
kosteneinschlreßlich der Kosten fürHeizstrom, Anfuhrkosten 
für Brennstoffe und angemessene Kosten für die Bedienung 
derHeizung^anlage) umgelegt werden. Ein angemessener 
Betrag f ü r d i e Bedienung derHeizungsanlage kann auch 
dann umgelegt werden, wenn der Vermieter die Anlage 
selbst bedient Ist wohnraum an eine Fernheizung angeschlos
sen, so dürfen die vom Vermieter für die Fernheizung zu 
entrichtenden Beträge umgelegt werden. 
(2) SindinderMietedieKostendesBelriebes der zentralen 
Heizungsanlage pauschal enthalten, so kann der Vermieter 
die i3ich aus Absatzlergebenden Kosten nach Kürzung um 
10 vomHundert der Stichtägsmiete umlegen. Ist zur Abgel
tung der Kosten des Betriebes der zentralen Heizungsanlage 
die ^ahlungeinesbestimmtenBetrages vereinbart seist die 
Umlegung nach Absatz 1 nur zulässig, wenn der vereinbarte 
Belragentfällt 
(3) -Werden hei Inkrafttreten dieser Verordnung die Kosten 
des Belriebesder zentralen Heizungsanlage Inden in Absatz 
2Salzlgenannlen Fällen nach Abzug eines geringeren Be
trages als 10 vom Hundert der Slichtagsmiete in zulässiger 
Wei^e umgelegt so bleibt dies weiterhin zulässig. 
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§ 2 6 Umlegungsmaßstab für Kosten des Betriebes 
einer zentralen Heizungsanlage 

(1) Die Heizungskosten dürfen nach Ouadratmetern der 
Wohnfiäche derbeheiztenRäume, nach der Fläche der Heiz
körper oder nach einem anderen, dem Wärmeverbrauch 
Rechnung tragenden Maßslab umgelegt werden. Werden 
Wärmemesser verwandt so muß mindestens die Hälfte der 
Heizungskosten nach einem festen Maßstab umgelegt werden. 
(2) Ein zulässiger Umlegungsmaßstab darfvondemVermieter 
nurim Einvernehmen mit allen Mietern durcheinen anderen 
zulässigen Umlegungsmaßstab ersetzt werden. Kommt ein 
Einvernehmen nicht zustande, so kann die Preisbehörde auf 
Antrag des Vermieters einen anderen Umlegungsmaßstab 
nach Absatz 1 genehmigen. 

§ 27 Vorauszahlungen auf den Umlegungsbelrag für die 
Kosten des Betriebes einer zentralen Heizungsanlage 

Auf den voraussichtlichen Umlegungsbelrag für die Kosten 
desBetriebeseiner zentralen Heizungsanlage währendeiner 
Heizperiode sind monatliche Vorauszahlungen vorbehaltlich 
der Abrechnung unverzüglich nach Schluß der Heizperiode 
zulässig Bei Einverständns des Mielers sind höhere Vor 
auszahlungen nach Vorlage der Rechnung zulässig. 

§ 28 Kosten des Betriebes einer zentralen 
Warmwasserversorgungsanlage 

(1) Ist Wohnraum mit einer zentralen Warmwasseiversor-
gungsanlage ausgestattet so dürfen die Kosten ihres Betrie
bes einschließlichderKostendes Wasserverbrauchs entspre
chend den Vorschriften der 25 und 27 umgelegt werden. 
Beidurchgehender jährlicherWarmwasserversorgungist§27 
milder Maßgabeentsprechendanzuwenden, daß jährlichab
zurechnen ist An die Stelle des in^25Abs.2Salz l genann
ten Salzes von 10 vom Hunderl der Slichtagsmiete tritt bei 
durchgehender jährlicher Wärmwasserversorgung ein Satz 
von4 vomHundert inanderen Fälleneinangemessen nied
rigerer Satz. 
(2) Für den Umlegungsmaßstab gi l l^23 entsprechend. 

^29 Umlegung von Betriebskosten für l^ahrstuhlanlagen 
(̂1) Soweit die Umlegung von Betriebskosten für Fahrstuhl
anlagen zulässig ist erfolgt sie nach dem Verhältnis der 
Grundmieten. 
(2)^23 Abs.2findet entsprechende Anwendung mit der Maß
gabe, daß der Wohnraum imErdgeschoß vonder Umlegung 
ausgenommen werden kann. 
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E^ Kostenvergleichsmiete 

^ 3 0 Kostenvergleichsmiete 

(1) Für Wohnraum, der bis zum 20. Juni 1948 bezugsferlig 
geworden i s t i s t , nach 'Maßgabe der 8, 9, 12 und 13 des 
Ersten Bundesmietengeselzes und der Verordnung vom 
21.Dezemberl956 ü b e r d i e E r r e c h n u n g d e r K o s l e n v e r g l e i c h s -
miete für preisgebundenen Wohnraum nach dem Ersten 
Bundesmietengeselz(BundesgesetzbLIS.994) eine Erhöhung 
d e r M i e t e b i s z u r K o s t e n v e r g l e i c h s m i e t e z u l ä s s i g . 
(2) Für die Umlegung der Kosten zentraler Heizungs- und 
Warmwasserversorgungsanlagen gelten ^ 25 Abs. 1, §§ 26, 
2 7 u n d 2 8 A b s l S a t z l , 2 u n d A b s . 2 

§ 3 1 Erhöhungen bei Kostenvergleichsmiete 

G i l t d i e Kostenvergleichsmiele, so sind folgende Mieterhö 
hungen zulässig: 

1. e i n e M i e t e r h ö h u n g e n t s p r e c h e n d § 11; 
2. Mieterhöhungen nach den §§ 12 und 13, soweit die in 

diesen Vorschriften genannten Umstände nicht bereits 
vor der Erhöhung der Miete bis zur Kostenvergleichsmiete 
zu einer Mieterhöhung geführt haben; 

3. eine Erhöhung der Kostenvergleichsmiele, welche die 
Preisbehörde vor Inkrafttreten dieser. Verordnung geneh
migt hat oder nach § 14 genehmigl; 

4. Z u s c h l ä g e n a c h d e n §§ 18 und 19, wennundsowei t diese 
Zuschläge in derKostenvergleichsmiete nichl^enthalten 
sind; 

5. Umlagen n a c h d e n ^ § 20bis 23 I n H ö h e d e r tatsächlichen 
Aufwendungen abzüglich der bereits bei Errechnung der 
Kostenvergleichsmiele angesetzten Beträge. 

^ 19 der Verordnung über die Errechnung der Kostenver
gleichsmiete für preisgebundenen Wohnraum nach dem 
Ersten Bundesmielengesetz vom 21. Dezember 1956 ist nicht 
anzuwenden. 

F. K o s t e n m i e t e f ü r d e n i n d e r Z e i t v o m 2 1 . Juni 1948 bis zum 
31.Dezember 1949 bezugsfertiggewordenen Wohnraum 

§ 3 2 Kostenmiete 

( l ) F ü r W o h n i a u m , d e r i n d e r Z e i t v o m 2 1 . J u n i l 9 4 8 biszum 
31. Dezember 1949 bezugsfertig geworden ist, ist nach ^ 10 
Abs. 1 und3vorbeha l t l i chde r^^ 12, 13 des Ersten Bundes 
mietengesetzes e i n e E r h ö h u n g d e r M i e t e b i s z u d e m Betrage 
zulässig, der zurDeckung der laufenden Aufwendungen er
forderlich ist (Kostenmiete). 
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(2) Die Kostenmiete ist auf Grund einer Wirlschaftlichkeits-
berechnungentsprechendderErslen Berechnungsverordnung 
f ü r d e n , Z e i t p u n k t derBezugsfertigkeit zuermit teln.Der sich 
danach ergebende Betrag der laufenden Aufwendungen ist 
auf die einzelnen Wohnungen unter angemessener Berück
sichtigung ihrer Wohnfläche, Lage und Ausstattung zu ver
teilen. 

(3) Für die Wirlschaftlichkeitsberechnung gelten folgende 
Besonderheiten: 
1. Für nicht dinglich gesicherte Fremdmittel dürfen Zinsen 

mit höchstens dem marktüblichen Zinssatz für erststellige 
Hypotheken als Kapitalkosten angesetzt werden. 

2. Fü rE igen le i s tungeng i l t Nummer 1 entsprechend.Beidem 
mit öffentlichen Mitteln geförderten Wohnraum ist der 
Wert der Eigenleistung, soweit er 15 vom Hundert der 
Gesamtkosten des Bauvorhabens nicht übersteigt, mit 
4 v o m Hundert zu verzinsen; der darüber hinausgehende 
Betragist i n H ö h e d e s m a r k t ü b l i c h e n Z i n s s a t z e s f ü r e r s t -
stellige Hypotheken zu verzinsen. 

3. Wiederkehrende Leistungen dürfen als Kapitalkosten 
höchs tens in Höhe desmark tüb l ichen Zinssatzes für erst
stellige Hypotheken v o n d e m unter denGesamlherstel 
lungskosten angesetzten und im Finanzierungsplan als 
Fremdmittel ausgewiesenen Kapitalisierungsbetrag an 
gesetzt werden. 

4. Für Baukostenzuschüsse, die von Mietern oder zu ihren 
Gunsten erbracht werden, dürfen Zinsen mit höchstens 
dem marktüblichen Zinssatz für erststellige Hypotheken 
angesetzt werden; ein Ansatz ist jedoch nur insoweit zu
lässig, als für den Mie te r ,von dem oder zu dessen Gun 
slen der Baukostenzuschuß erbracht wird, die Miete er
mäßig wird ; für Zuschüsse, die unler Inanspruchnahme der 
Steuervergünst igung nach ^ 7c des Einkommensteuer-, 
gesetzes gewähr t wurden, ist der Ansatz unzulässig. 

5. Tilgungsbelräge, deren Ansatz nach ^ 17 Abs. 4 Satz 2 
und 3 der Ersten Berechnungsverordnung zulässig i s t 
d ü r f e n n u r b i s 3 vom HunderldesDarlehnsbetrages jähr
lich, darüber hinausgehende 'Filgungsbelräge nur mit Ge 
n e h m i g u n g d e r P r e i s b e h ö r d e angesetzt werden 

^ 33 E r h ö h u n g e n b e i K o s t e n m i e t e 

f l ) Gilt die Kostenmiete, so sind folgende Mieterhöhungen 
zulässig: 
1. Vergütungen für Nebenleistungen, welche die Wohn-
^ raumbentilzung betreffen, aber nicht allgemein üblich sind 
^ oder nur einzelnen Mietern zugute kommen; 
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2. Mieterhöhungen nachden^^ 1 2 u n d l 3 , s o w e i t d i e i n d i e -
sen V o r s c h r i f l e n g e n a n n t e n U m s t ä n d e n i c h t schonbei der 
ErmittlungderKostenmiete berücksichtigt worden sind; 

3. e i n e E r h ö h u n g d e r K o s t e n m i e t e , welchedie Preisbehörde 
vor Inkrafttreten dieser Veroidnunggenehmigt hat oder 
nach ^ 14 genehmigt; 

4. Zuschläge nach d e n ^ § 18,19; 
5. Umlagen nachden 2 0 b i s 2 8 i n H ö h e der tatsächlichen 

Aufwendungen sowie für die Kosten des Betriebes einer 
Fahrsluhlanlage abzüglich der bereits in der Wirtschaft-

^ lichkeitsberechnung angesetzten Beträge. 

(2) WerdenSchönhe i l s r epa ra tu ren vere inbarungsgemäß vom 
Mieter übernommen, so ermäßigt sich die Köstenmiete um 
den Betrag von 0,40Deutschen M a r k j e OuadratmeterWohn-
fiächeimJahr,sofernbeiderErmilllungderKostenmieleein 
Abzug hierfür nicht erfolgt i s t 

§ 3 4 Kostenmiete bei Wiederherstellung, Erweiterung und 
Oachgeschoßausbau 

(1) Bei Wiederherstellung, Erweiterung und Dachgeschoß 
ausbauist die Wi^tschaftlichhkeitsberer^nungnur für denneu-
geschaffenenWohnraum aufzustellen. 
12) W i r d bei Aufstockung oder Dachgeschoßausbau die bis
herige Miete für den vorhandenen Wohnraum herabgesetzt 
weil die Benutzung von Dachgeschoßräum fortgefallen ist, 
so kann der. Minderungsbetrag der nach Absatz 1 berech
neten Miete für den neugeschaffenen Wohnraum hinzuge
rechnet werden. 
(3) Die A b s ä t z e l u n d 2 g e l l e n n i c h t w e n n bereits vor Inkraft
treten dieser Vero rdnungd ieMie t eb i s zur Kostenmiete er
höhl worden i s t 

Dri^^er Ahsc^ni'^^ 

Mietherabsetzungen 

§ 35 Herabsetzung der Slichtagsmiete 

(1) Auf Antrag des Mieters kann die Slichtagsmiete von der 
Preisbehörde auf die ortsübliche Grundmiete zuzüglich der 
z u l ä s s i g e n U m l a g e n u n d Zuschläge n a c h d e m S l a n d e v o m 
31. Dezember 1954 herabgesetzt werden, w e n n s i e diesen 
Bel ragum mehr als 33 /̂:i vomHunder t übe r s t e ig t DieHer -
abselzung kann auch von einer öffentlichen Stelle, die ganz 
oder t e i l w e i s e f ü r die BezahlungderMieteaufkommt,bean-
trägt werden. 
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(2) Bei der Ermittlung der Grenze von 33̂ ,̂ :1 vom Hundert sind 
die Kosten des Betriebes einer zentralen Heizungs und 
Warmwasserversorgungsanlage nicht zu berücksichtigen. 
(3) Die Herabsetzung wird von dem nächsten auf die An
tragstellung folgenden Mietzahlungstermin an wirksam. 

^ 36 Mietherabsetzung nachbisherigem^echt 
Eine Herabsetzung der Slichtagsmiete, welche die Preisbe 
hörde vor Inkrafttreten dieser Verordnung vorgenr^mmen 
hat, bleibt wirksam. ^ 

Vierter Ahschnf̂ ^ 
Untermiete 

^ 37 ^reie Vereinbarung der Untermiete 
(1) Wird Wohnraumnntervermietet so darf dieUntermiete 
frei vereinbart werden. Dies gilt nicht für dieUntervermie-^ 
tungeiner unmöblierten Wohnungimganzen. 
(2) Bei frei vereinbarter Untermiete kann sichjederVertrags 
teil dem anderen gegenüber schriftlich auf die preisgebun
dene Untermiete berufen.Die Berufung hat dieWirkung, daß 
von dem ersten des auf dieErklärung folgendenMonats an 
die Vorschriften über die preisgebundene Untermiete anzu 
wenden sind; wird die Erklärung erst nach dem 15. eines 
Monats abgegeben, so gilt das gleiche von dem ersten des 
übernächstenMonats an. 

38 l^reisgebundene Untermiefe für die Überlassung 
des Wohnraums 

(1) DiepreisgebundeneUntermietefijrdieUberlassung einer 
Wohnung im ganzen darf die preisrechtlich zulässige Miete 
nicht übersteigen, die für das Hauplmietverhältnls^preisrecht-
lich zulässig istoder nach^3des Ersten Bundesmietengeset
zes alsgenehmigtgilt 
(2) BeiderUntervermietungeines'FeileseinerWohnungdarf 
die p^eisgebundene Untermiele für den Wohnraum einen 
entsprechenden 'Feil der nach Absatz 1 maßgeblichen Miele 
des Hauptmietverhältnisses nicht übersteigen. Dieser 'Feil 
bestimmt sich nach demVerhällnisderWohnfiäche des unter
vermieteten 'Felis zur Gesamlwohnfiäche, wobei gemein
schaftlich genutzte Räume außer Betracht bleiben; wesent
liche Unterschiede im Wohnwert der Räume sind angemes 
sen zu berücksichtigen. 
(3) Bei der Ermittlung der preisgebundenen Untermiete nach 
Absalz2bleiben Zuschläge für die Benutzung vonWohriraum 
zu anderen als Wohnzwecken und Untermietzuschläge, die 
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in derHauptmiete enthalten sind, außer Ansatz. Die danach 
ermillelte Untermiete. darf um diese Zuschläge erhöhl wer
den, soweit sie den untervermieteten Raum betreffen. 

§ 39 Einrichtungsgegenstände und Nebenleistungen 
(1) Gilt diepreisgebundene Untermiete, so ist für die miet-
weise Mitüberlassung von Einrichtungsgegenständen eine 
angemessene Vergütung zulässig. Wird eine vollständige 
Ausstattung überlassen, so ist für die Angemessenheit der 
Vergütung je nach der Art der Ausstatturig von 50 bis 100 vom 
Hundert der sich aus ^ 38 ergebenden preisgebundenen 
Untermietefür dieUberlassungdes Wohnraumsauszugehen. 
2̂) FürNebenleistungen, dievomHauptmietererbracht wer

den, ist eine Vergütung in angemessener Höhe zulässig. Zu 
den Nebenleistungen gehören insbesondere die Mitüberlas
sung der Kücheneinrichtung, der anteilige Strorn- und Gas
verbrauch, die Lieferung von Bettwäsche und Dienstleistun
gen. 

§ 40 Mietverhältnisse, die der Untervermietung gleichstehen 
Der Untervermietung eines 'Feiles einer Wohnung steht es 
gleich,wennder:Eigentümer oder jemand,der sonst zur Nut
zung oder zumGebraucheinerWohnung berechtigt ist, einen 
'Feil der von ihm selbst benutzten Wohnung vermietet. Die 
preisgebundene Untermiete darf um einen Zuschlag erhöht 
werden,der sichbeisinngemäßer Anwendung des^ 19 ergibt 

Fünfter Aî ^chnî ^ 
Änderung der Miete in besonderen Fällen 

^ 41 Miete für Wohnraum in Baracken, Bunkern, 
Behelfsheimen und dergleichen 

Auf Wohnraum in Bunkern, Baracken, Behelfsheimen, Nissen-
hüttensowieauf sonstigebehelfsmäßige Unterkünfte finden 
^ 1 2 A b s l N r . 3, ^§13, 17,29 bis 34 keine Anwendung Ist 
bei Inkrafttreten dieser Verordnung die Miete nach den in 
^ 13 genannten Vorschriften erhöht so bleibt die erhöhte 
Mietezulässig. 

,̂ echŝ er Ahsc^ni^t 
Ubergangsregelungen 

^42 Ubergangsre^elung für Mieterhöhungenund 
^ Mietherabsetzungen 
Ist bei Inkrafttreten dieser Verordnung über einen Antrag 
auf Genehmigung e inerMieterhöhungoderauf Herabset-
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zungderStichtagsmietenoch nichtentschieden worden, oder 
ist die Entscheidung noch nicht unanfechtbar geworden, so 
bleiben diebisherigen Vorschriften anwendbar. 

§ 4 3 Ubergangsregelung für Untermieten 

^1) Gilt bei Inkrafttreten dieser Verordnung für unterver
mieteten Wohnraum die preisgebundene Untermiete nach 
den bisherigen Vorschriften, so sind mit Wirkung von dem 
ersten des auf das Inkrafttreten folgenden Monats an die 
Vorschriftendes Vierten Abschnittes anzuwenden, o h n e d a ß 
es der Abgabe e i n e r E r k l ä r u n g nach^ 37 Abs, 2bedarf. Ist 
dienach den Vorschriften des Vierten Abschnittes zulässige 
preisgebundene Untermiete niedriger als die bisherige preis
gebundene Untermiele, so bleibt diese für das bestehende 
Untermietverhältnis zulässig, 
^2) Hat sich einer der Vertragsteile vor Inkrafttreten dieser 
Verordnung auf diepreisgebundeneUntermieteberufenund 
ist die Wirkung dieser Erklärung bei Inkrafttreten dieser 
Veiordnurig noch nicht eingetreten, so gelten die in ^ 37 
Abs, 2 bestimmten Fristen, 

,^fehen^er Abschnitt 

Schlul^vorschriften 

§ 4 4 Gewerbliche Zimmervermietung 

(1) Die Vermietung von Wohnraum unterliegt nicht den 
VorschriftendieserVerordnung, soweitund solange er nach 
Ar t eines Betriebes des Beherbergungsgewerbes tageweise 
vermietet wi rd (gewerbliche Zimmervermietung) oder in 
Kur- und Badeorten oder Sommerfrischen ohne Konzession 
an Fremde vermietet wi rd (Privatbeherbergung), 
^2)ErfolgldieVermietung nach Absa tz l imWegederUnte r -
miete ,sodarf d i e H a u p t m i e t e u m d e n i n § 18 genannten Zu
schlag erhöht werden. 

§ 45 Au^erkrafttretendeund weitergeltende Vorschriften 

(1) Vorschriften,diedieser Verordnungentgegenstehenoder 
entsprechen, treten außer K r a f t Insbesondere werden auf-
gehoben: 
1. Verordnungen 

Anordnung über die Auswirkung der Abgeltung der Ge 
^ bäudeentschuldungssteuer auf Miet- und Pachtverträge 

vom 12, Januar 1943 (Reichsanzeiger Nr. 19 vom25. Ja 
nuarl943); ^ 
Anordnung PR Nr. 111/47 über Höchstpreise bei Unter
vermielung von Wohnraum vom 18. November 1947 
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(Mitteilungsblatt der Verwaltung für Wirtschaft des Ver
einigten WirtschaflsgebielsB1948S 13); 
AnordnungPRNr.72/,49 ü b e r d e n AusgleichvonGrund-
steuer- und Gebührenmehrbelas tungen des Hausbesitzes 
inderFassung vom 29.Novemberl951 (BundesgesetzbLI 
S 924); 
V e r o i d n u n g P R N r . 8 3 / 5 0 über die Inkraftsetzung von 
Mietpreisvorschriften in den Ländern Baden, Rheinland-
Pfalz, Würt temberg-Hohenzollern und dem bayerischen 
Kreis Lindau vom 22. Dezember 1950 (Bundesanzeiger 
Nr. 22 vom I . Februar 1951); 
Vero rdnungPRNr 29/51 über die Aufhebung des Rund 
erlasses Nr. 56/40 betr, Mietz inserhöhr ingbei Einrichtung 
endgült iger Luftschutzräume in bestehenden Gebäuden 
vom 28, Apr i l 1951 (Bundesanzeiger Nr, 85 vom 5, Mai 
1951); 
Ve ro rdnungPRNr 71/51tiber Maßnahmen auf dem Ge
biete des Mietpreisrechls vom 29, November 1951- (Bun-
desgeselzbLIS 920); 
Verordnung PR Nr.72/52 über einen allgemeinen Miet
zuschlag bei Wohnraum des Allhausbesitzes vom 27Sep-
temberl952 (BundesgesetzbLIS,648); 

Runderlasse 
Runderlaß des Reichskommissars für die Preisbildung 
Nr, 184/37 betr. Preisüberwachung und Preisbildting bei 
Mie tenvom 12.Dezember 1937 (Mitteilungsblatt Sonder
nummer vom 15. Dezember 1937); 
Runderlaß des Reichskommissars für die Preisbildung 
Nr. 153/38 betr. Mieterhöhung bei Änderung der Benul-
zungsartvon Räumen vom 29. Dezember 1938 (Mitteilungs-
b l a t t I 1939 S.10); 
Runderlaß des Reichskommissars für die Preisbildung 
Nr. 154/38 betr, Verweisung anMie te in igungsämte r vom 
30, Dezember 1938 (Mit tei lungsblat t I 1939 S, 10); 
Runderlaß des Reichskommissars für die Preisbildung 
Nr, 29/39 betr. Mieterhöhung durch den Wegfall von 
Steuerbefreiungen am 1, A p r i l 1939 vom 12, Apr i l 1939 
(Mit te i lungsbla t t lS 132); 
Runderlaß des Reichskommissars für die Preisbildung 
Nr, 8/40 betr. Mietzinssenkung bei verringerter Warm
wasserversorgung vom 17. Januar 1940 (Mitteilungs-
b l a l l l S 81); 
Runderlaß des Reichskommissars für die Preisbildung 
Nr. 17^40betr. Mietzinssenkungbei verringerter Sammel
heizung vom 1. Februar 1940 (Mitteilungsblatt I S. 106);' 
Runderlaß des Reichskommissars für die .Preisbildung 
Nr. 55/40 betr. Preisbildung und Preisüberwachung bei 
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Mieten während des Krieges vom 5. Mai 1940 (Mittel 
lungsbla l t IS .300) ; 
Runderlaß des Reichskommissars für die Preisbildung 
Nr. 151/40 betr. Mietzinssenkung her verringerter Sam
melheizung vom 16. Dezember 1940 (Mitteilungsblatt I 
S 883); 
Runderlaß des Reichskommissars für die Preisbildung 
Nr. 85/42 betr. Erhöhung des Mietzinses bei Einbau von 
Fettabscheidern vom 9.Seplemberl942 (Mitteilungsblatt I I 
S 237); 
Runderlaß des Reichskommissars für die Preisbildung 
Nr.29/42 b e l r . B e r ü c k s i c h t i g u n g d e r Abgeltung der Ge-
bäudeentschuldungssleuer bei Erlragsberechnungen auf 
Grund der Ziffern 48 ff. des RunderlassesNr. 184/37 vom 
12.Dezember 1937; vom 19 .Ma i l943 (Mittei lungsblat t! 
S 339); 
Runderlaß des Reichskommissars für die Preisbildung 
Nr. 2 /44be t r .Wegfa l lder Steuerbefreiung f ü r d i e Eigen
heime des neuesten Neuhausbesitzes im Allreich und im 
Saarland ab 1. Apr i l 1944, hier: Mieterhöhung; vom 
24.Januar 1944 (Mit tei lungsblat t lS. 81); 
Runderlaß des Reichskommissars für die Preisbildung 
Nr. 75/43 betr. Anträge auf Mietzinserhöhung nach Rück-
zahlungder ArbeitgeberdarlehendesReiches vomlO. Fe-
b rua r l944 (Mi t t e i l u r ig sb l a t l IS .94 ) ; 
Runderlaß des Reichskommissars für die Preisbildung 
Nr. 52/44 betr. Vereinfachter Geschäftsverkehr zwischen 
Vermietern und Mietern vom 16. Oktober 1944 (Mittei
l ungsb la t t lS 487); 
Rundschreiben Nr. 49 betr. Auswirkungen des Fortfalls 
von Zinsermäßigungen oder Zinszuschüssen bei Reichs
bau- bzw. Ergänzungsdarlehen auf .die Mielhöhe vom 
20. Juh 1946 ^Mitteilungsblatt derVerwal tung f ü r W i r t -
schafldes Vereinigten Wirtschaftsgebiets 1948 B S.36); 
Ründerlaß Nr. 5/47betr. Mietpreisbildung — Herstellung 
der Rechtsgleichheit zwischen dem amerikanischen und 
britischen Besatzungsgebiet — vom 2. März 1947 (Nach
richten derPreisverwaltung A S . 17); 
Runderlaß Nr. 29/47 betr. Richtlinien für Wohnraum
mieten auf dem Lancle vom 18. November 1947 (Mittei
lungsblatt der Verwaltung für Wirtschaft des Vereinigten 
Wirtschaftsgebiets 1948 BS . 27); 
Runderlaß Nr. 19/48 betr. Durchführung der Anordnung 
PRNr. l l l / 4 7 ü b e r H ö c h s l p r e i s e b e i U n t e r v e r m i e t u n g v o n 
Wohnraum vom 18. November 1947; vom 12. Juli 1948 
(Mitteilungsblallder V e r w a l t u n g f ü r Wirtschafides Ver 
e inigtenWirtschaf tsgebietsIIS.167); 
Runderlaß Nr. 27/48 betr.Umlegung von Brennstoffkosten, 
Anfuhrkosten, Bedienungskostenbet Sammelheizung und 
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Warmwasserversorgung vom 13. November 1948 (Mittei
lungsblatt der Verwaltung für Wirlschaft des Vereinigten 
Wirtschaftsgebietsf lS. 184); 
Runderlaß Nr. 8/49 betr. Änderung des Runderlasses 
Nr. 29^47 über Richtlinien lür Wohnraummieten auf dem 
Lande voml8 .November l947 ,h ie r : Äbschn i l l IV :S t rom-
verbrauch; vom 21. Mai 1949 (Mitteilungsblatt der Ver
waltung für Wirtschaft des Vereinigten Wirlschaftsge-
gebie t s I IS .58) ; 

3. Erlasseund Grundsätzliche Entscheidungen 
Grundsätzliche Entscheidung des Reichskommissars für 
die Preisbildung betr. Mietsicherheiten und Baukosten
zuschüsse vom 10. F e b r u a r l 9 3 8 ( M i t t e i l u n g s b l a t t I N r l 
5.7) ; 
Grundsätzliche Entscheidung des Reichskommissars für 
die Preisbildung betr. Umlegung des Wassergeldes und 
Übertragung der Schönheilsrepaiaturen auf die Mieler 
v o m l . M ä r z 1938 ( M i t l e i l u n g s b l a t t I N r . 3 S , 7 ) ; 
Grundsätzliche Entscheidung des Reichskommissars für 
die Preisbildung betr. unzulässige Mieterhöhungen bei 
baulichen Verbesserungenvordeml5. Oktober 1937 vom 
8 M ä r z l 9 3 8 ( M i t t e i l u n g s b l a l l I N r 3 S . 7 ) ; 
Grundsätzliche Entscheidung des Reichskommissars für 
die Preisbildung betr Verkürzung ( Ä n d e r u n g ) d e r K ü n 
d i g u n g s f t i s t v o m l O M a i l 9 3 8 ( M i l t e i l u n g s b l a l l I N r 11 
5.8) ; 
Grundsätzliche Entscheidung des Reichskommissars für 
diePreisbildungbetr. Abstandssummenbei Mietwohnun
gen vom 5̂  Juli 1938 (Mi l le i lungsb la t t lNr . 19 S. 2); 
Grundsätzliche Entscheidung des Reichskommissars für 
die Preisbildung betr. Stopmiete vom 18. Juli 1938 (Mit-
t e i l u n g s b l a l t I N r , 2 1 S . 3 ) ; 
Grundsätzliche Entscheidung des Reichskommissars für 
die Preisbildung betr.Verschlechterung der Kündigungs
fristen v o m l Ä u g u s t 1938 ( M i t l e i l u n g s b l a t t I N r 2 3 S 5 ) ; 
Erlaß des Reichskommissars für die Preisbildung betr. 
Erhöhung des Mietzinses auf Grund baulicher Verbesse-
rungenvom20 , Oktober 1938 ( M i l l e i l u n g s b l a l t I N r . 3 4 
8.3) ; 
Erlaß des Reichskommissars für die Preisbildung betr. 
Erhöhung des Zinssatzes für Hauszinssteuerh^potheken 
vom 24. November 1938 (Mit te i lungsblat t lNr, 39 S, 17); 
Grundsätzliche Entscheidung des Reichskommissars für 
die Preisbildung betr. freifinanzierte Neubauten (Miet-
zinsberechnung bei Neubauten mit Reichsbürgschaft) vom 
6Dezember l938 ( M i t t e i l u n g s b l a t t I N r 4 1 S 3 ) ; 
Erlaß des Reichskommissars für die Preisbildung betr. 
Wegfall vonZinsnach laß für die aus dem Wohnungsfür-
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Sorgefonds des Reiches gewährten Baudarlehen vom 
25 Mai 1939 (Mit te i lungsbla t t lS 196); 
Erlaß des Reichskommissars für die Preisbildung betr. 
Erhöhung des Zinssatzes für Hauszinssteueih^polheken 
vom 14. Juni 1939 (Mit te i lungsbla t t lS . 223); 
Erlaß des Reichskommissais für die Preisbildung betr, 
Angleichung von Gefälligkeilsmieten vom 21, Juli 1939 
(Mit te i lungsbla t t lS . 309); 
Erlaß des Reichskommissars für die Preisbildung betr. 
Gewährung von Zinszuschüssen aus Rückfiüssen der Haus-
zinssleuerh^pothekenzur Zinsverbilligung für sogen. Er
satz und Slreckungsh^potheken vom 20. Juli 1940 (Mit
te i lungsbla t t lS . 541); 
Erlaß des Reichskommissars für die Preisbildung belr. 
Verpfiichtung zur Rückzahlung des Uberpreises bei Ver
stoß gegen Preisvorschriften vom 22. November 1940 
(Mil le i lungsbla t t IS .817) ; 
Erlaß des Reichskommissars für die Preisbddung betr. 
Mielsenkung bei Stillegung von Fahrstühlen v o m ß März 
1941 (Mit te i lungsbla t t lS . 265); 
Erlaß des Reichskommissars für die Preisbildung betr. 
P re i süberwach t ingbe i Mieten vom 1 6 . M ä r z 1942 (Mit
t e i lungsb la t t lS . 169); 
Erlaß des Reichskommissars lür die Preisbildung belr. 
Preisvorbehalte bei Abschluß von Miel^er l rägen vom 
2 3 . M ä r z 1942 (Mit te i lungsbla t t lS . 180); 
Erlaß des Reichskommissars für die Preisbildung betr. 
Optionsrecht des Mieters vom 30. März 1942 (Mitteilungs-
b l a t t l S . 2 0 0 ) ; 
Erlaß des Reichskommissars für die Preisbildung betr. 
Preis^orbehalle bei Abschluß von Mietver t rägen vom 
27. J u l i l 9 4 2 (Mi t t e i lungsb la t t lS . 502). 

(2) Die Verordnung über das Verbot von Preiserhöhungen 
vom26. November 1936 (Reichsgeselzblatt I S. 955) ist aul 
Wohnraum, derbis zum 31. Dezember 1949 bezugslertig ge
worden i s t nicht mehr anzuwenden. 

(3) Folgende Vorschriften auf demGebiete des Mietpreis
rechls sindweiterhinanzuwenden: 

VerordnungPRNr. 15^53über die V e r g ü l u n g f ü r die Benut
zung von Räumen des Beherbergungsgewerbes zu Dauer
wohnzwecken vom 12.Juni 1953 (Bundesanzeiger Nr. 116 vom 
20. Juni 1953); 

Verordnung vom 21. Dezenrber 1956 über die Errechnung der 
Koslenvergleichsmiete für preisgebundenen Wohnraum 
nach dem Ersten Bundesmielengesetz (BundesgesetzbL I 
S 994) 
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(4) Anordnungen nach^5Abs.6derVerordnung PRNr.71/51 
und Anordnungennach ^ 6 Abs. 1 und2der AnordnungPR 
Nr.72/49 sindweiterhinanzuwenden;sietrelenam31,März 
1959 außerKraft, soweitsieden VorschriftendieserVerord
nung widersprechen. 

§ 46 Geltung fn Berlin 
Diese Verordnung gilt nicht im Land Berlin. 

§ 47 Geltung im Saarland 
Diese Verordnung gilt nicht im Saarlarid. 

§48 Inkrafttreten 
DieseVerordnung tritt am I.August 1958 in Kraft 

Bonn, den 23. Juli 1958. 

DerBundesminister fürWirtschaft 
In Vertretung: Westrick 

Der Bundesminister fürWohnungsbau 
Lücke 
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V e r o r d n u n g 
z u r A n d e r u n g d e r A t t b a u m i e t e n ^ e r o r d n u n g 
Vom 25.Juli 1963 
(Bundesgesetzblatt'FeilIS,529) 

Anlage 3a 

Auf Grund des Artikels X ^ 4 A b s , l des Gesetzes über den 
Abbau der W o h n u n g s z w a n g s w i r t s c h a f l u n d ü b e r ein soziales 
Miet- und Wohnrecht vom 23,Juni 1960^(Bundesgesetzbl, I 
S 389) verordnet die Bundesregierung mit Zustimmung des 
Bundesrates: 

A r t i k e l l 
Die Altbaumietenverord^ung^ vom 23, Juli 1958 (Bundes
gesetzbL I S,549), geändert durch Ar t ike l X des Gesetzes 
über den Abbau der Wohnungszwangswirtschaft und über 
ein soziales Miet- und Wohnrecht wi rd wie folgt geänder t 
u n d e r g ä n z t : 

1. ^ 2 e r h ä l l folgende Fassung: 
„§ 2 Preisrechtlich zulässige Miele 
(1) Für preisgebundenenWohnraum ist die Miete preis 
rechtlich zulässig, die sich aus der Stichtagsmiete (§ 5) 
und,den in dieser Verordnung g e n a n n t e n M i e t e r h ö h u n -
g e n u n d herabsetzungen sowie unter Berücksichtigung 
der Vorschriften des Ersten Bundesmietengesetzes vom 
27,Juh 1955 (BundesgesetzbLlS. 458), z u l e t z t g e ä n d e r t 
durch das Gesetz zur Änderung des Zweiten Wohnbau
gesetzes, anderer wohnungsbaurechtlicher Vorschriften 
und über die Rückerstat tung von Baukostenzuschüssen 
vom 21.Juli 1961 (BundesgesetzbLlS. 1041),und derVor-

' Schriften desZweiten Bundesmietengeselzes vom 23,Juni 
1960 (BundesgesetzbLIS 389) ergibt 
(2) Die Überschreitung der preisrechtlich zulässigen 
Miete ist unzulässig, soweit nicht nach § 3 des Ersten 
Bundesmietengesetzes, ^ 6 Abs, 2 des Zweiten Bundes
mietengeselzes eine höhere Miele als genehmigt g i l t 
Eine Überschreitung liegt auch dann vor, wenn die Lei
stung des Vermieters ohne angemessene Senkung der 
Miete Vermindertoder d i e M i e t e i n a n d e r e r Weisemit 
telbar erhöht wird." 

2 ^ 3 A b s . 2 u n d 3 e r h ä l t folgende Fassung: 
„ ( 2 ) D i e V e r m i e t u n g v o n W o h n r a u m , d e r i n d e r Z e i t v o m 
21.Juni 1948 biszum 31,Dezember 1949 bezugsfertigge-
worden is tunter l iegt den Preisvorschriften (^^6,7,9des 
Zweiten Bundesmietengeselzes, ^ 11 des ErstenBundes-
mietengesetzes). 

17 Be^-Kartei NW, Dezember 1967 



§79BewG1965 
(S 3202) 
G l Anweisungen 

1, wenn derWohnraum mit öffentlichen Mitteln im Sinne 
des^3desErstenWohnungsba'ageselzes in der Fassung 
vom 25, August 1953 (BundesgesetzbL IS.1047), zuletzt 
geänder t durch Ar t ike l I V des Gesetzes zur Änderung 
des Zweiten Wohnungsbaugeselzes, anderer wohnungs-
baurechllicher Vorschriften und über die Rückerstattung 
von Baukostenzuschüssen, geschaffen worden ist; 
2. w e n n d e r W o h n r a u m o h n e ö f f e n t l i c h e Mit te l im Sinne 
des^3des ErstenWohnungsbaugesetzes geschaffen wor-
deri ist füt- ihn aber auf Grund eines gemäß ^ 8 des 
ErstenWohnungsbaugesetzes ergangenen Landesgeset
zes oder entsprechender Vorschriften der Länder oder 
Gemeinden eine Ermäßigung oder ein Erlaß der Grund
steuer (Grundsteuervergünsligung) in Anspruch genom
men oder, soweit es sich um Arbei terwohnslä t ten han
delt eine Grundsteueibeihilfe gewährt wi rd und 
a) wenn die Köstenmiete infolge Berufung des Mieters 
g e m ä ß ^ 7 d e s Zweiten BundesmielengesetzesinVerbin-
d u n g m i t ^ 4 5 des ErstenWohnungsbaugesetzes verbind
lich istoder 
b) wenn es sich um Wohnraum im Sinne von ^ 9 des 
ZweitenBundesmietengeselzeshandelt 

(3) Die Preisvorschriften finden auf die Vermietung des 
Inden Absätzen 1 und2bezeichnelen Wohnraumskeine 
Anwendung, 
1. w e n n m e h r a l s d i e H ä l f t e d e r W o h n f i ä c h e e i n e r Woh
nung oder eines selbständig vermieteten Teils einer 
Wohnung anderen als Wohnzwecken dient (§ 2 Abs. 2 
und ^ 4 des Gescbäftsraummielengesetzes vom 25. Juni 
1952—^ BundesgesetzbLlS.338—,zuletzt geänder t durch 
Ar t ike l I V des Gesetzes über den Abbau der Wohnungs-
z w a n g s w i r l s c h a f t u n d ü b e r ein soziales M i e t - u n d W o h n -
recht); 
2. wenn mit dem Wohnraum wegen seines räumlichen 
oder wirtschaftlichen Zusammenhangs zugleich Geschäfts
raum oder ein gewerblich genütztes unbebautes Grund-^ 
stück vermietet i s t auch wenndiese Voraussetzungen 
nachträgl ichwegfal len (^^3,4des Geschäftsraummieten
gesetzes)." 

^ 4Salz 1 erhält folgende Fassung: 
„Miele im Sinne dieser Verordnung ist das Entgelt für 
die Gebrauchsüberlassung vonWohnraum auf Grund von 
Mietver t rägen oder ähnlichen Nutzungsverhäl lnissen 
einschließlich von Umlagen und Zuschlägen sowie von 
Vergütungen, soweit s i e n a c h § 32 A b s . l N r . l , 33,39 
zuläss igs ind ." 
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4. ^8 A b s . 2 S ^ t z 2 e r h ä l t folgende Fassung: 
„Für Wohnraum, der nicht dem Zweiten Wohnungsbau
gesetz in der Fassungvoml August 1961 (Bundesgesetz-
b l a t t IS1121)un le r l i eg t sind die Begriffsbestimmungen, 
die i r i ^ 2 d e r Ersten Berechnungsverordnung vom 20.No
vember 1950/ 17 Oktober 1957 ^BundesgesetzbL 1950 
S 753/1957 IS1719) in der Fassung der Verordnung zur 
Änderung der Berechnungsverordnungen vom 19, Dezem 
her 1962 ^BundesgesetzbLlS,738) enthalten sind, anzu 
wenden," 

5. ^13 erhält folgende Fassung: 
„§ 13 Zusammenhang mit neugeschaffenem Wohnraum 
Eine Mieterhöhung für den vorhandenen Wohnraum im 
Zusammenhangmit der Neuschaffung von öffentlich ge
fördertem oder s teuerbegünsl iglem Wohnraum durch 
Wiederherstellung, Erweiterung oder Ausbau des Dach
geschosses nach denbis zum 30,Juni 1960 inGel lungge-
w e s e n e n ^ ^ 7 , 8 , 9 u n d l 3 der Mietenverordnung vom 
20, November 1950 ^BundesgesetzbL S,759)bleibt zuläs
sig, soweit sie bis zum 30Jun i 1960 genehmigt oder sonst 
in zulässiger Weise vereinbart worden ist," 

6. I n ^ 16 t r i t l an Stelle der bisherigenUberschrill folgende 
Uberschrift: 
„Allgemeine Mieterhöhungen für den vor dem I . A p r i l 
1924 bezugsfertiggewordenen^ohnraum." 

7. ^ 17erhä l t folgende Fassung: 
„§ 17 Allgemeine Mielzuschläge für denbis zum 

20,Juni 1948 bezugsfertig gewordenenWohnraum 
Für Wohnraum, der bis zum 20, Juni 1948 bezugsfertig 
geworden is t sind Zuschläge zulässig 
1, von 10, 15 und 20 vom Hundert nach Maßgabe der 
§ § 5 b i s 7 , 12, 14und 28 des Ersten Bundesmietengeselzes; 
2. von 15 und bis zu weiteren 20 vom Hunderl nach Maß
gabe d e r § ^ 1 bis 5, 8 u n d 9 d e s Z w e i t e n Bundesmieten
geselzes." 

8 N a c h ^ l 7 w i r d f o l g e n d e r ^ l 7 a e i n g e f ü g t : 
„§ 17a Allgemeine Mietzuschläge für den vom^21,Juni 

1948 biszum 31,Dezember 1949 mi töf fen l l ichen 
Mitteln geschaffenen Wohnraum 

Für Wohnraum, der in der Zeit vom 21, Juni 1948 bis 
zum 31, Dezember 1949 bezugsfertig geworden und mit 
öffenlichen Mitteln im' Sinne des ^ 3 des Ersieh Woh 
nungsbaugesetzes geschaffen worden i s t darf die Miete 
nach Maßgabe der §§,6, 8 und 9 des Zweiten Bundes
mietengeselzes inVerbindung m i t ^ 3 0 a A b s , l d e s Ersten 
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Wohnungsbaugesetzes um 0,10 DM und in Verbindung 
m i t § 3 0 b d e s ErstenWohnungsbaugesetzes bis zu weite 
r e n O , 1 0 D M j e O u a d r a t m e t e r W o h n f l ä e h e i m Monat er
höht werden." 

9. I n § 2 1 w i r d f o l g e n d e r A b s a t z 2 a n g e f ü g t : 
„(2) Tretenbei Wohnraum, d e r i n d e r Z e i t vom21.Juni 
1948 bis zum 31. Dezember 1949 bezugsfertig geworden 
und mit öffentlichen Mit te ln im Sinne d e s § 3 d e s Ersten 
Wohnungsbaugesetzes geschaffen worden is t sonstige 
Grundsteuermehrbelastungen ein,die derVermieler nicht 
zu vertreten hat, so darf der Mehrbetrag vom Eintritt 
der Mehrbelastung ab. umgelegt werden. Dies gilt nicht, 
wenn eine M i e l e r h ö h u n g n a c h ^ 9 des ZweitenBundes-
mietengesetzes unzulässig ist." 

10, N a c h § 2 2 w i r d f o l g e n d e r ^ 2 2 a e i n g e f ü g t : 
„^ 22a Mehrbelastung durch Versicherungskosten 
Habensichbei Wohnraum, der i n d e r Z e i t v o m 2 1 . J u n i 
1948 bis zum 31, Dezember 1949 bezugsfertig geworden 
u n d m i t ö f f e n t l i c h e n Mitteln im S i n n e d e s § 3 d e s ^ E r s t e n 
Wohnungsbaugesetzes geschaffen worden i s t nach Be
will igung der öffentlichen Mit te l die Kosten der Sach-
und Haftpflichtversicherung erhöht oder sind solche 
Kosten neu entstanden, so dürfen die laufenden Mehr
aufwendungenumgelegt werden, es sei d e n n , d a ß der 
Vermieter die Mehrbelastung zu vertretenhat.Dles gilt 
nicht, wenn eine Mieterhöhung nach § 9 des Z,weiten 
Bundesmietengesetzes unzulässig ist." 

11, In ^ 23 erhalten die Uberschrift und Absatz 1 folgende 
Fassung: 
„ ^ 2 3 Umlegungsmaßstab für Wasserverbrauch und 

Mehrbelastung durch Grunds teue r ,Gebühren und 
Versicherungskosten 

( l ) D i e U m l e g u n g nach den ^^20 bis 22ae r fo lg t nach 
dem Verhäl tnis der Grundmieten," 

12, N a c h ^ 2 3 w i r d f o l g e n d e r ^ 2 3 a e i n g e f ü g t : 
„ ^ 2 3 a Verteilung der Mehrbelastung in besonderen 

Fällen 
(1) Eine Mehrbelastung gemäß §^ 21 bis 22 a, die für 
einen bestimmten Zeitraum entsteht ist innerhalb des 
Erhebungszeitraums auf die Mietzahlungszeitabscbnitte 
gleichmäßig zu verteilen. SindMietzahlungszeitabschnitte 
während des Erhebungszeitraums bereits verstrichen, so 
kann die Mehrbelastung auf die restlichen Mietzahlungs-
zeitabschnitle verteilt werden; sind sämtliche Mietzah-
luhgszeitabschnitte innerhalb des Erhebungszeitraums 
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verstrichen, so kann die Mehrbelastung für den abgelau
fenen Erhebungszeitraum, höchstens jedoch für ein Jahr, 
in einem Betrag umgelegt werden Satz2gilt nur, wenn 
die Urhlage der Mehrbelastung während der abgelaufe
nen Mietzahlungszeilabschnitte innerhalb des Erhebungs-
zeitraumsrnfolgevonUmständen nicht möglrchwar,die 
derVermieler nicht zu vertreten hat 
(2) Die Mehrbelastung kann nur auf die Mieter umgelegt 
werden,denendieWohnungenwährenddes Erhebungs
zeitraumes, für dendieMehrbelastungentstandenist 
vermietet waren,Fällt die Mietzeit nur in einenTeildes 
Erhebungszeitraums, so darf dieUmlage nur zu einem 
entsprechenden Anteil erhoben werden. 
(3) Steht eine Mehrbelastung IhrerHöhenachfes t oder 
kann mit ihrem Entstehen sicher gerechnet werden, so 
sindaufdenUmlegungsbetragmonatlicheVorauszahlun-^ 
gen zulässig;sie sind unverzüglich abzurechnen,nachdem 
die Mehrbelastung eingetreten ist" 

13. ^ 30Abs.l erhält folgende Fassung: 
„(1) Für Wohnraum, der bis zum 20 Juni 1948 bezugs 
fertiggeworden ist ist nach Maßgabe des ^45bdes 
Ersten Bundesmielengesetzes in Verbindung mit seinen 
bis zum 30. Juni 1960 in Geltung gewesenenVorschriften 
der ^^8, 9, 12undl3undderbiszum30.Juni l960 in 
Geltunggewesenen Verordnung vom21^Dezember 1956 
über die Errechnung derKostenvergleichsmiete für preis
gebundenen Wohnraumnachdem Ersten Bundesrnieten-
gesetz (BundesgesetzbLlS.994)eine Erhöhung der Miete 
bis zur Kostenvergleichsmiete zulässig." 

14. ^31 Abs.l wirdwie folgt geändert und ergänzt: 
a) InNummer 5 werden die Worte „nachden §§ 20 bis 
23"e r se t z tdu rch„nachden§§20b i s 22,23,23a";der 
Punkt nach dem Wort „Beträge" wird durch ein Semi
kolon ersetzt; 
b) nach Nummer5wird folgende Nummerßangefügt: 
„6. die allgemeinen Mietzuschläge nach^l7Nr.2." 

15. ^32 erhält folgende Fassung: 
32 Kostenmiete für den mit öffentlichen Mitteln -

geförderten Wohnraum 
(1) Wenn für Wohnraum im Sinne des ^ 3 Abs.2 N r . l 
die Köstenmiete nach den 10, 12 und 13 des Ersten 
Bundesmietengeselzes in der bis zum 30. Juni 1960 in 
Geltung gewesenen Fassung gilt, sind folgende Miet
erhöhungenzulässig: 
1. Vergütungen für Nebenleistungen, welche die Wohn-
raumbenutzrtng betreffen, aber nicht allgemein üblich 
sind oder nur einzelnen Mietern zugute kommen; 
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2, Mieterhöhungen nachden^^ 12und l3d ie se rVero rd -
nung, soweit die hierin genannten Umstände nicht schon 
bei der Ermittlung der Kostenmiete berücksichtigt wor-
densind; 
3, eine Erhöhung der Köstenmiete, welche die Preis
behörde genehmigt hat oder nach^l4genehmigt ; 
4, Z u s c h l ä g e n a c h d e n ^ ^ 17a, 18 und 19; 
5, Umlagen nach den 20 bis 28 in Höhe der tatsäch
lichen Aufwendungen sowie die Kosten des Betriebes 
einer Fahrstuhlanlage abzüglich der bereits in der W i r l -
schafllichkeitsberechnung angesetzten Beträge, 
(2) Werden Schönheilsreparaturen vere inbarungsgemäß 
vom Mieler übernommen, so ermäßigt sich die Kosten
miete um den Betrag von 0,40 DM je Ouadralmeter 
Wohnfiäche im Jahr, sofern bei der Ermittlung der^ 
Kostenmiele ein Abzug hierfür nicht erfolgt ist," 

16, ^33 erhält folgende Fassung: 
„§ 33 Kos l enmie t e fü rg runds t eue rbegüns t i g t en 

Wohnraum 
(1) Ist für Wohnraum im Sinne d e s ^ 3 A b s . 2 N r . 2 d i e 
Kostenmiete infolge Berufung des Mieters g e m ä ß ^ 7 d e s 
Zweiten Bundesmietengeselzes in Verbindung mit ^ 45 
des ErstenWohnungsbaugesetzes verbindlich, so gelten 
an Stelle der Vorschriften dieser Verordnung die Vor-' 
Schriften des Teiles I V der Neubaumielenverordnung 
1962 (NMVO 1962) vom 19. Dezember 1962 (Bundes
gesetzbL I S.753) über sleuerbegtinstigte Wohnungen 
entsprechend. 

(2) I s l e i n e M i e t e r h ö h u n g nach ^ 9 desZweitenBundes-
mielengesetzes unzulässig, so g i l t ^ 3 2 entsprechend," 

17, ^34 wird aufgehoben, 

18, ^ 4 1 S a t z l e r h ä l t folgende Fassung: 
„Auf Wohnraum in Bunkern, Baracken, Behelfsheimen, 
Nissenhüt ten sowie auf sonstige behelfsmäßige Unler-
k ü n f l e f i n d e n ^ 12 Abs,1 N r , 2 , ^ ^ 13, 17, 17a ,22a ,29 
bis 33keine Anwendung," 

19, ^ 4 5 A b s 3 e n l f ä l l t 

A r t i k e l n 
Der Bundesminister für Wirtschaft wird ermächt igt die A l t 
baumietenverordnung Inder sich aus dieserVerordnung und 
den vorhergegangenen Änderungen ergebenden Fassungbe-
kannlzumachen. 
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Art ike l I I I 

Diese Verordnunggil t nicht imLand Berlin, 

Ar t ike l I V 
^ 2 3 a d e r Altbaumietenverordnung in der vorstehenden Fas
sung g i l t soweit er sich auf ^ 21 A b s , l dieser Verordnung 
bezieht, a u c h i m S a a i l a n d . I m ü b r i g e n g i l t diese Verordnung 
nicht irrt Saarland, 

A i t i k e l V 
Diese Verordnung t r i l l am Tage nach ihrer Verkündung in 
K r a f t 

Bonn, den 25 Juh 1963, 

F ü r d e n Bundeskanzler 
Der Bundesminister für Wohnungswesen, 

Städtebau und Raumordnung 
Lücke 

Für den Bundesminister fü rWi r t s cha f t 
DerBundesminister f ü r E r n ä h r u n g , 

LandwirtschaftundForsten 
Schwarz ^ 

Der Bundesminister für Wohnungswesen, 
S t ä d t e b a u u n d R a u m o r d n u n g 

Lücke 

V e r o r d n u n g ü b e r die angemessen e r h ö h t e M i e t e nach 
d e r M i e t ^ r e i s t r e i g a b e 
Vom 25.Juli 1963 
(Bundesgesetzblatt 'FeilIS,532) 

Auf Grund d e s ^ 2 3 A b s 3 d e s Ersten Bundesmietengesetzes 
vom 27.Juli 1955 (BundesgesetzbLlS,458), zuletzt geänder t 
durchdas Gesetz z u r Ä n d e r u n g rles Zweiten Wöhnungsbau
gesetzes, anderer wohnungsbaurechtlicherVorschriflenund 
über die Rückerslaltung vof i Baukostenzuschüssen vom 
21,Juli 1961 (BundesgesetzbLlS,1041),wird mit Zustimmung 
des Bundesrates verordnet: 

§ 1 A n g e m e s s e n e r h ö h l e Mielenach dergebiefsweisen 
Miet^reisfreigabe 

IndieserVerordnung wird die angemessene rhöh le Miete im 
Sinne des ^ 23 A b s , l des Ersten Bundesmietengeselzes bei 
M i e t v e r h ä l l n i s s e n ü b e r W o h n r a u i n b e s l i m m t b e i d e n e n n a c h 
ihrem Abschluß die Mietpreise gemäß 15, I ß u n d 18 des 
Zweiten Bundesmielengesetzes vom 23, Juni 1960 (Bundes-. 
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gesetzbl,IS.389) freigegebenwordensindoderfreigegeben 
werden. 

§ 2 Angemessen erhöhte Miete bei Wohnraum, der bis zum 
20^Juli 1948 bezugsfertig geworden ist 

(1) Bei Wohnraum, der bis zum 20. Juni 1948 bezugsfertig ge
worden ist ist eine Miete als angemessen erhöht im Sinne 
des ^ 23Äbs. l desErsten Bundesmietengesetzesanzusehen, 
wenndie monatlicheGrundmieteimSinnedes biszurMiet-
preisfreigabe geltenden Mietpreisrechts einen Betrag nicht 
übersteigt der sich aus derVervielfältigung der Zahl der 
Ouadratmeter der Wohnfiäche mit den maßgeblichen Beträ
gen aus Absatz2ergibt 
(2) Für Absatzlsind folgende Beträge maßgeblich: 

Bei Wohnungen 

mit Sammel
heizung ohne Sammelheizung 

Bad Bad^ Bad ohne Ba d 

in Gemeinden 

I i i 
^ c -§ T

oi
le

tt
e 

1 
H

au
se

 

. 
T

oi
le

tt
e 

iD
er

ha
lb

 
s 

H
au

se
s 

1"̂  s - E » 5 

D M D M D M DM D M D M 

unter 20 000 
Einwohnern bezugsfertig 

bis 1918 1,55 1,25 1,25 1,15 1,00 0,75 
von 1919 
bis 20.6.1948 1,65 1,30 1,30 1,20 1,05 0,80 

von 20 000 
bis unter bezugsfertig 
100 000 bis 1918 1,75 1,40 1,40 1,25 1,10 0,85 
Einwohnern von 1919 

bis20. 6.1948 1,80 1,45 1,45 1,30 1,15 0,90 

von 100 000 
Einwohnern bezugsfertig 
und mehr bis 1918 

von 1919 
1,90 1,55 1,55 1,45 1,20 0,90 

bis 20. 6.1948 2,00 1,65 1,65 1,50 1,25 1,00 
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(3) AlsBadimSinnedesAbsatzes2isteineBadeeinrichlung 
mit Wanne in einem besonderen Raum und mit zentralem 
öder besonderem Warmwasserbereiter anzusehen. Hat,ein 
Mieter die Kosten für die Schaffung der Badeeinrichtung oder 
der Sammelheizung ganz oder überwiegend getragen, so blei
ben diese Einrichlungenbei der Anwendung,des Absatzes 2 
außer Betracht. 
(4) Für die Berechnung der Wohnfläche gilt ^ 5 Abs. 2 des 
Zweiten Bundesmietengesetzesenlsprechend. 
(5) Nebe r^dens i ^ausdenAbsä l zen lb i s4e rgebendenBe-
trägen dürfen ZuschlägeundBetriebskoslenumlagenerhoben 
werden, d ienachden§§ 18bis22und23bis29der Allbau-
mielenverordnung vom 23, Juli 1958 (BundesgesetzbLIS 549), 
zuletzt geändert durch dieVerordnung zur Änderung der Alt-
baumielenverordnung vom 25. Juli 1963 (BundesgesetzbL I 
S,529)beiWeitergeltungderVorschriften zulässig sein wür
den, 
(6) Absätzelbis5dieses Paragraphen gelten nicht 
1. für Wohnraum, der nach seiner Beschaffenheit den all-, 

gemeinen Anforderungen an gesunde Wohnverhältnisse 
offensichtlich nicht genügt insbesondere wegen ungenü
gender Licht-und Luflzufuhr,wegen dauernder Feuchtig-
keil oder wegen unh^gienischer oder unzureichender 
sanitärer Einrichtungen, 

2. für Kellerwohnungen, Bunkerwohnungen, Baracken, Woh
nungen in Behelfsheimen, Nissenhütten und sonstige be-
helfsmäßige Unterkünfte sowie für Wohnraum, dessen 
weitere Benutzung aus bauordnungsrechtlichen Gründen 
oder auf Grund von Anordnungen der Wohnungsaufsicht 
undWohnungspflege wegen baulicher oder sonstiger Män
geluntersagt ist. 

§ 3 Angemessenerhöhte MietebeiWohnraum, der nach 
dem20.Junil948bezugsfertiggewordenundmit 
öffentli^en Mitteln gefördert ist 

(1) Bei Wohnraum, der nach dem 20.Juni 1948 bezugsfertig 
geworden ist oder bezugsfertig wird und für den öffentliohe 
Mittel (§3desErsten^Wohnungsbaugesetzes,^6desZweiten 
Wohnungsbaugesetzes) bewilligt worden sind oder bewilligt 
werden, ist eine Miete als angemessen erhöht im Sinne des 

.^23 Abs.Ides Ersten Bundesmietengeselzes anzusehen,wenn 
sie das Entgelt nicht übersteigt das von der zuständigen 
Stelle nach^3Abs.loder3des Gesetzes über Bindungen für 
öffentlich geförderte Wohnungen vom 23.Juni 1960 (Bundes
gesetzbL I S . 389, 402) zugelassenodernach § 3 Abs.4des-
selbenGesetzesgenehmigtist 

17 Bew-K,irlei NW, Dezember 1967 



§79 BewG 1965 
(S 3202) 
G l Anweisungen 

(2) S indd ie öffentlichen Mittel vorderMie tp re i s f re igabe 
zurückgezahlt worden, ohne daß eine Freistellung von der 
Preisbindring erfolgt ist o d e r W i r k u n g auf einbestehendes 
Mielverhäl tnis hat und sind daher die Verpflichtungen aus 
den^ Gesetz über Bindungen für öffentlich geförderte Woh
nungen nicht entstanden, so ist eine Miete als angemessen 
erhöbt anzusehen, wenn sie die zur.Deckung der laufenden 
Auf^e r rdüngene r fo rde r l i cheMie t e ^Köstenmiete) n ich tüber -
steigt Die für die Ermittlung der Kostenmiele nach § 3 des 
Gesetzes über Bindungen lür öffentlich geförderte Wohnun
gen maßgebenden Vorschriften sind entsprechend anzuwen
den. ^ 23 Abs.5 Salz 2 der Z^eiteuBerechnungsverordnung 
vomt7.0kloberl957^BrrndesgeselzbLlS.1719) , zulel-B t̂ ge
ändert durch die Verordnung zur Änderung der Berechnungs 
Verordnungen vom 19. Dezember 1962 (BundesgesetzbL I 
S.738), ist nicht anzuwenden. 

§ 4 Sonderbestimmungen f ü r d a s Saarland 

Diese Verordnung g i l l im Saarland mit folgenden Maßgaben: 
1. I n ^ 2 t r i t t j e w e i l s a n Stelle des Datums „20.Junil948^^ 

das Dalum „I .Apr i l 1948̂ .̂ 
2. ^ 2 A b s . 5 e r h ä l t folgende Fassung: 

„^5) Nebenden sichausden Absätzen 1 bis4ergebenden 
Beträgen dürfen die Umlagen und Zuschläge erhoben wer
den, dienach dem saarländischen Mielpreisrecht bei des-
senWeilergeltung zulässig sein würdenB 

§ 5 Geltung in Berlin 

Diese Verordnunggi l tn icht im Land Berlin. 

§ 6 Zeitlicher Geltungsbereich 
Diese Verordnung tr i t t am Tage nach der Verkündung in 
K r a f t Sieist für dieDauereines Jahres nachder Mielpreis-
f re igabeanzuwendenundtr i l lzusaminenmil ^23 desErsten 
Bunrlesmietengesetzes außer K r a f t 

Bonn, den 25. Juli 1963 

DerBundesminister für Wohnungswesen, 
Städtebau und Raumordnung 

Lücke 

Für den Bundesminister f ü rWi r t s cha f t 
Der Bundesminister für Ernährung, 

LandwirtschaftundForsten 
Schwarz 
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Anlage 4 
Bekanntmachung 
der Neufassung des Ersten Wohnungsbaugesetzes 
Vom 25. August 1953 

(Bundesgesetzblatt Teil I S. 1047) 

Auf Grund des Artikels I V des Gesetzes zur Änderung und 
Ergänzung des Ersten Wohnungsbau gesetzes vom 25. August 
1953 (BGBl l S. 1037) wird nachstehend der Wortlaut des 
Ersten Wohnungsbau gesetzes in der nunmehr geltenden Fas
sung bekanntgemacht. 

Bonn, den 25. August 1953. 

Der Bundesminister für Wohnungsbau 
Neumayer 

Erstes Wohnungsbaugesetz (WoBauG) 
in der Fassung vom 25. August 1953' 

Inhaltsübersicht 
Teil I : §§ 

Allgemeine Vorschriften 
Wohnungsbauförderung als öffentliche Aufgabe 1 
Förderungsmaßnahmen 2 
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Einsatz von Mitteln des Kapitalmarktes 4 
Öffentliche Bürgschaften 5 
Bauwirtschaftliche Maßnahmen . . . 6 
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Landesrechlliche Ausdehnung der Grundsteuer-
Vergünstigung 8 
Beginn und Fortfall der Grundsteuervergünst igung . . . . 9 
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Förderung des Wohnungsbaues durch Bund und Länder 
Wohnungsbauprogramme 13 
Bereitstellung von Bundesmilteln 14 
Zuständigkeit für die Bewirtschaftung der Bundesmillel 15 

1) Beachte Änderung in Anlage 4a! 
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Teil I I I : 

Öffentlich geförderter sozialer Wohnungsbau 
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Förderungswürdigkeit der Bauvorhaben 19 
Begriffsbestimmungen 20 
Wohnfläche 21 
Bau-iind Erschließungskosten 22 
Erbbaurecht i 23 
Betriebsund^Werkwohnüngen 24 
Bauherren 25 
Einsatz der öffentlichen Baudarlehen 26 
Einsatz des nachstelligen Baudarlehens 27 
Finanzierungsbeiträge 28 

Zweiter Abschnf̂ ^ 
Sondervorschriften fürMietwohnungen 
Richtsatzmiete 29 
Selbstverantwortlichgebildete Miete 30 
Erweiterter Anwendungsbereichder Vorschriften 
fürMietwohnungen 31 

Drf^^er Abschnf̂ ^ 
Sondervorschriften für Eigenheime und ähnliche Wohnungen 
Mietwerte 32 
Mehrtilgungen und Mehraufwendungen 33 
Vereinfachtes Bewilligungsverfahren 34 
Förderung des Wohnungseigentums 35 

V '̂er̂ er Abschnl^^ 
Sondervorschriften für andere Förderungsmaßnahmen 
Wohnheime und Wohnungen auf dem Lande 36 
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Anwendungdes Wohnraumbewirtschaftungsgesetzes . . 37 
Zuteilungder Wohnungen 38 
Betriebs-undWerkwohnungen 39 
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Teil IV: 
Steuerbegünstigter und frei finanzierter Wohnungsbau 
Befreiung von der Wohnraumbewirtschaftung 42 
Freibauen .' 43 
Weitergehende landesrechtliche Auflockerungs
vorschriften • 44 
Miete für steuerbegünstigte Wohnungen 45 
Miele für frei finanzierte Wohnungen 46 

Teil V: 
Schluß- und Ubergangsvorschriften 
Einzelne Wohnräume - 47 
Durchführungs Vorschriften 48 
Durchführungsvorschriften 49 
Uberleitungsvorschriften 50 
Zustimmung des Bundesrates zu Rechtsverordnungen . . 51 
Verweisungen 52 
Geltung in Berlin 53 
Inkrafttreten 54 

Teil I 
Allgemeine Vorschriften 
\ 
§ 1 Wohnungsbauförderung als öffentliche Aufgabe 
Bund, Länder, Gemeinden und Gemeindeverbände haben den 
Wohnungsbau unter besonderer Bevorzugung des Baues von 
Wohnungen, die nach Größe, Ausstattung und Miete (Be
lastung) für die breiten Schichten des Volkes bestimmt, und 
geeignet sind (sozialer Wohnungsbau), als vordringliche Auf
gabe zu fördern mit dem Ziel, daß in den Jahren 1951 bis 1956 
möglichst 2 Millionen Wohnungen dieser Art geschaffen wer
den. Der Wohnungsbau soll unter Berücksichtigung der 
Arbeitsmöglichkeiten namentlich der Wohnraumbeschaffung 
für die Vertriebenen, Kriegssachgeschädigten und die übrigen 
Bevölkerungsgruppen dienen, die ihre Wohnringen unver
schuldet verloren haben. 

§ 2 Förderungsmaßnahmen 
Die Förderung des Wohnungsbaues gemäß § 1 erfolgt ins
besondere ' 
a) durch Einsatz öffentlicher Mittel (§§ 3, 19 bis 36), 
b) durch Übernahme von Bürgschaften (§ 5), 
c) durch Steuervergünstigungen (§§ 7 bis 11), 
d) durch Bereitstellung von Bauland (§ 12), 

. e) durch Auflockerung der Wohnungszwangswirtschaft 
(§§ 37 bis 46). 
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§ 3 it^ffenllicheMittel 

(1) Öffentliche Mit tel sind nur f ü r d e n sozialenWohnungsbau 
nach Maßgabe derVorschriflen der 19 bis 36zu verwen
den. Offent l icheMil le l imSinne dieses Gesetzes s i n d M i l l e l 
desBnndes, de rLände r , Gemeindenund Gemeindeverbände, 
die von ihnen zum Bau von Wohnungen für die breiten 
Schichtendes Volkes bestimmlsind. 
(2) Nicht als öffentliche Mit te l im Sinne dieses Gesetzes gelten 
insbesondere 
a) die als Eingliedeiungsdarlehen für den Wohnungsbau 

bestimmten Mit te l des Ausgleichsfonds(§ 254 Abs .2und3 
und^ 259 Abs.lSatz3desLastenausgleichsgeselzes)oder 
die mit einer ähnlichen Zweckbestimmung in öffentlichen 
Haushallen ausgewiesenenMittel, 

b) die in öffentlichen Haushalten gesondert ausgewiesenen 
^ o h n u n g s l u i s o r g e m i t t e l f ü r V e r w a l t u n g s a n g e h ö r i g e , 

c) die von Steuerpflichtigen gegebenen Zuschüsse und unver 
zinslichen Darlehen, für die Sleuer^ergünsl igungen gemäß 
^ 7 e d e s E i n k o m m e n s l e u e r g e s e t z e s g e ^ ä h r l werden, 

d) d ieGrunds leuervergüns t igungen . 
(3) Werden Mi l l e ides Bundes,die nicht als öffentliche Mit te l 
imSinne dieses Gesetzes gelten, für den Wohnungsbau ein
gesetzt so sollen in der Regel 75 von^ Hundert der Mit te l für 
Bauvorhaben verwendet werden, die den für den öffentlich 
g e f ö r d e r t e n s o z i a l e n ^ o h n u n g s b a u g e l l e n d e n G r u n d s ä t z e n 
entsprechen, wenn es nach der Zweckbestimmung der Woh
nungenmögl ich ist. 

(4) Wohnungen, die durch Neubau, durchWiederaufbau zer
störter oder Wiederherstellung bescbädigter Gebäude oder 
durch Ausbau oder Erweiterurig bestehender Gebäude ge
schaffen und nach dem 31. Dezember 1949 bezugsfertig ge
worden sind,sind öffentlich g e f ö r d e r l e W o h n u n g e n im Sinne 
diesesGesetzes, w e n n ö f f e n t l i c h e M i t t e l i m S i n n e v o n A b s . l 
zur Deckung der Gesamtkosten des Bauvorhabens oder der 
Kapilalkosleneingeselztsind. 

§ 4 Einsatz von Mit te ln des Kapitalmarktes 

(1) Die Bundesregierung w i r d e r m ä c h l i g t durchRechtsver
ordnung den Kapitalsammelstellen die Verpflichtung auf
zuerlegen,einen bestimmtenTeil ihrer Mit te l ,d ie im Rahmen 
des ordnungsgemäßen Geschäftsbetriebes zur langfristigen 
Anlage bestimmt und geeignet sind, gemäß den gesetzlichen 
Vorschriften und Satzungsbeslimmungen für die Finanzierung 
des Wohnungsbaues einzusetzerr. 
(2) Sollen Darlehen von Kapitalsammelstellen zumBau von 
Wohnungen in der Rechtsform desWohnungseigenlumsge-
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währ t werden, so soll von einer Gesamtbelastung der Woh
nungseigentumsrechte abgesehen werden, sofern nicht wich
tige Gründe entgegenstehen, 

§ 5 Öffentliche Bürgschaften 

f l ) Die Bundesregierung wird ermächt igt Bürgschaften und 
Gewährleis tungen für Darlehnsverpflichtungen zur Förderung 
v o n M a ß n a h m e n auf dem Gebietedes Wohhungs-undSied-
lungs^esens und der damit verbundenen städtebaulichen 
Maßnahmen bis zu einer Höhe von 100 Mill ionen Deutsche 
Mark zu übernehmen Das Nähere über Voraussetzungen, 
Bedingungen, Ar t und Umfang dieser Bürgschaften bestimmt 
die Bundesregierung durch Rechtsverordnung 
(2) Die Übernahme von Bürgschaften zugunsten einzelner 
Bauvorhahenerlolgtdurchdie Länder, 
^3)Landesrechl l icheVorschrif tenüber Bürgschaftsübernahmen 
und Gewährleis tungen im Sinne von Abs , Ib le iben unberührt . 
Durch die ländesrechtlichen Vorschriften soll die Übernahme 
von Bürgschaften oder Gewährleis lungen bis zur Höhe von 
90 vom Hundert des Beleihungswertes zugelassen werden. 
Die Vorschriften der 22 bis 24 finden entsprechende An
wendung. 

§ 6 Bauwirtschaftliche Maßnahmen 

(1) ZumZwecke der Senkung derBaukos tenundder Ratio 
n a l i s i e r u n g d e s B a u v o r g a n g e s f ö r d e r l d i e Bundesregierung 
a) die Bauforschung, 
b) die Schaffung von Normen fü rBaus to f f e und Baüteile, 
c) d i e E n t w i c k l u n g v o i i T ^ p e n f ü r B a u l e n u n d Baüteile. 
(2) Die Bundesregierung wird ermächt igt durch Rechlsverord-
n u n g V o r s c h r i f l e n z u e r l a s s e n ü b e r : 
a) die Zulassung von Baustoffenund Bauarten; 
b) die Anwendung von Normen des Deutschen Normen

ausschusses; 

c) die einbeitliche Regelung des Verdingungswesens. 

§ 7 Grundsteuervergünst igung 
1̂) Werden nach dem 31 Dezember 1949 Wohnungen bezugs

ferlig, die durch Neubau, durch Wiederaufbau zerstörter oder 
Wiederhers le l lungbeschädig te r G e b ä u d e o d e r durch Ausbau 
oder Erweiterung bestehender Gebäude geschaffen werden 
und die gemäß Abs. 2 begünst igt sind, so darf die Grund
steuer auf die Dauer vonzehn Jahrennur nach dem Steuer
meßbetrag erhoben werden, in dem die neugeschaffenen 
Wohnungen nicht berücksichtigt sind.Bei demWiederaufbau 
zerstörter oder der Wiederherstellung beschädigter Gebäude 
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ist bis zu demZeitpunkt vondem andie Grundsteuernach 
Maßgabe der Fortschreibung des Einheitswertes auf den 
21.Juni 1948 erhoben wird, die auf GrundvonGrundsteuer-
billigkeitsrichtlinien wegen Erlragsminderung gesenkte 
Grundsteuer zu zahlen. 

(2) Begünstigt sind 
a) öffentlich geförderte Wohnungen, 
b) andere Wohnungen, deren Wohnfläche 80 Ouadratmeter 

nicht übersteigt Diese Wohnflächengrenzekannbiszu 
einer Größe von 120 Ouadratmetern überschritten werden, 
wenndie Wohnungfüreinen Haushalt mit mehrals vier 
Personen bestimmt ist oder wenn d̂ie Mehrfiäche im Rah
men der örtlichen Aufbauplanung bei Wiederaufbau, 
Wiederherstellung, Ausbau oder Erweiterung oder bei der 
Schließung von Baulücken durch eine wirtschaftlich not
wendige Grundrißgeslaltung bedingt ist.Die für dasWoh-

^ nungs und Siedlungswesen zuständige oberste Landes
behörde kann für besondere Fälle Ausnahmen -von den 
Wohnflächengrenzen zulassen; sie kann dieseBefugnisse 
einer nachgeordneten Stelle übertragen. 

(3) AlsbegünstigteWohnungenimSinnevonAbsatz2gelten 
auch Wohnungen, die zu gewerblichen oder beruflichen 
Zwecken mitbenutzt werden,sofern nicht mehr als die Hälfte 
der Wohnfläche gewerblichen oder beruflichenZweckendient 
(4) Werden auf dem Grundslürk teils begünstigte, teils andere 
Wohnungen, gewerbliche oder sonstige Räume geschaffen, so 
wirdfürdenTeildesGrundstückes, derauf die nichtbegün-
sligten Wohnungen und die gewerblichen oder sonstigen 
Räume entfällt die volle Grundsteuer erhoben. Dieser Teil 
desGrundstückesistbelMietwohngrundstückenundbeige-
mischtgenutzten Grundstücken nach dem Verhältnis der Jah-
resrohmieten, bei Geschäftsgrundstücken und bei Einfamilien
häusern nach dem Verhältnis des umbauten Raumes zu er
mitteln. 

§ 8 l^andesrechtliche Ausdehnung der Grundsteuer
vergünstigung 

(l)ImWege der Landesgesetzgebung'kann bestimmt werden, 
daß für Wohnungen der im § 7 genannten Art, deren Bau 
erst nachdem 20,Juni 1948 begonnen worden ist oder die an 
diesem Tage höchstens im Rohbau fertiggestellt waren und 
die bis zum 31.Dezemberl949 bezugsfertig geworden sind, 
die Grundsteuervergünstigung gemäß ^ 7 vom I.Apri l 1951 
an gewährt wird. Bei Mietwohnungen ist die Miete in diesem 
Fälle um die bisher in der Miete enthaltene, auf die Woh-
nunganteiligentfallende Grundsteuer zu senken. 
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(2)Soweit die Heranziehung zur Grundsteuer bei.der Bewilli
gung von zinsverbilligten oder zinslosen Baudarlehen oder 
Zuschüssenausöffentlichen Mitteln im Sinnevon^3 Abs,1 
bereits berücksichtigt worden ist, darf die Grundsteuerver
günsligung nicht gewährt werden. 

§ 9 beginn und Fortfall der Grundsteuervergünstigung 
(1) Die Grundsteuervergünstigung gemäß^7beginnt mit dem 
I.April des Jahres, das auf das Kalenderjahr folgt in dem 
das Gebäude oder die Wohnung bezugsfertig geworden ist 
(2) Fallen dieVoraussetzungen für die Grundsteuervergünsli
gung vor Ablauf des Zeilraumes vonzehn Jahrenganzoder 
teilweise fort so entfällt insoweit die Vergünstigung mit dem 
Ablauf desRechnungsjahres,indemdie Voraussetzungen 
forlgefallen sind. 

§10 Bescheinigung für die Grundsteuervergünstigung 
Dem Bauherrn ist auf Antrag,im Falle des^7sr^onvor Bau
beginn, eine Bescheinigung über dasVorliegen der Voraus 
Setzungen der ^^7,8zuerteilenDie für das Wohnungs und 
Siedlungswesen zuständige oberste Landesbehörde bestimmt 
die Stelle,die diese Bescheinigung auszustellen hat DerBau-
herrsoll bei der Erteilung der Bescheinigung für nicht öffent 
lir^ geförderte Wohnungen belehrt werden, daß die Miete 
für dieWohnungenderPreisbindung gemäß denVorsdiriften 
des^45unterliegt. 

§ 11 Sondervorschriften fürBayernüber die 
Grundsteuervergünstigung 

(1) .ImLandBayern finden die 7bis 10 für dieDauer der 
Geltung des bayerischen Gesetzes über die Grundsteuc^rfrei 
heil und Gebührenfreiheit für den sozialen .Wohnungsbau 
vom 28. November 1949 (Bayerisches Gesetz- und Verord
nungsblatt 1950 S.30) keine Anwendung. 
(2) Werden nach dem 31,März 1953 Wohnungeh bezugsfertig, 
die den Voraussetzungen des ^ 7 entsprechen und die nicht 
nach dem in, Absalz 1 bezeichneten bayerischen Gesetz be 
günsligt sind, so hnden auf die Festsetzung des Sleuermeß-
betrar^es fürdasGrunds tückdie^^7bis lOdes vorliegenden 
Gesetzes Änwendung. 

§ 12 Bereitstellung von Bauland 
(1) Btrnd, Länder, Gemeinden, Gemeindeverbände, sonstige 
Körperschaften des öffentlichen Rechtes und die von ihnen 
wirtsehaftlichabhängigen Gesellschaften habendie Aufgabe, 
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geeignete Grundstücke als Bauland für den Wohnungsbau, 
namentlich für den sozialen Wohnungsbau, zu angemessenen 
Preisen zu Eigentum oder im Erbbaurecht zu überlassen Ge
meinden und Gemeindeverbände haben darüber hinaus die 
Aufgabe, nötigenfalls als Bauland geeignete Grundstücke zu 
beschaffen, 

(2) Rechtsansprüche können hieraus nicht hergeleitet werden. 

(3) Die in Absatz 1 bezeichneten Körperschallen sollen den 
zur Finanzierung des Bauvorhabens erforderlichen Grund-
pfandrechlen den Vorrang vor einem zur Sicherung ihrer 
Kaufpreisforderung bestellten Grundpfandrecht insbesondere, 
einer Restkaufgeldhy^othek, oder vor einem für die Bestel
lung eines Erbbaurechts ausbedungenen Erbbauzins ein
räumen. 

Teil I I 

Förderung des Wohnungsbaues durch Bund und Länder 

^13 Wohnungsbauprogramme 
Die Lafidesregierungen haben b i s z u m l , O k t o b e r e inesje-
den Jahres für das darauf folgende Kalenderjahr ein Woh
nungsbauprogramm für den öffentlich geförder ten sozialen 
Wohnungsbau aufzustellen, Sie stimmen unter Leitung des 
Bundesministers für Wohnungsbau ihre Programme und de
ren Finanzierung so aufeinander ab, daß für das Gebiet der 
Bundesrepublik ein Gesamtprogramm entsteht welches zur 
Erfüllung d e r i m ^ 1 festgelegten Aufgabeausreicht 

^ 14 Bereitstellung von Bundesmitteln 

(1) L^erBundbeteil iglsich anderFinanzierung des vonden 
Ländern mit öffentlichen Mil te fn geförderten sozialen Woh
nungsbaues, I n d e n Rechnungsjahren 1953 bis 1956 stel i tder 
Bund hierfür jährlich einen Betrag von mindestens 500 Mi l l i o 
nen Deutsche Mark im Bundeshaushalt z u r V e r f ü g u n g . 

(2) Mit tel , die der Bund gemäß ^ 17 oder auf Grund eines 
anderenGeselzes für den Wohnungsbau z u r V e r f ü g u n g zu 
stellen hat, sindauf d e n i n Absatz 1 Salz2bezeichnetenBe-
tragnicht anzurechnen, auch wenn der Bunds ichmi t diesen 
Mitteln an der Finanzierung des von den Ländern geförder
ten sozialen Wohnungsbaues beteiligt; das gleiche gil t für 
MitteL die der Bund in besonderen Ausgabetiteln des Bun
deshaushalts lür die Erfüllung eigener Aufgaben oder zur 
Durchführung von Sonderwohnungsbauprogrammen zur Ver 
fügung stellt 
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§ 15 Zuständigkeit für die Bewirtschaftung der Bundesmittel 
(1) Die nach ihrer Zweckbestimmung für den Wohnungsbau 
vorgesehenen Bundesmillel sind im Bundeshaushalt in den 
Einzelplan des Bundesministers für Wohnungsbau einzustel
len. Sollen Mit te l , die in anderen Einzelplänen des Bundes
haushalls eingestellt sind, für den Wohnungsbau verwendet 
werden, so sind sie dem Bundesminister für Wohnungsbau 
zur Bewirtschaftung zuzuweisen. 
(2) Die Vorschriften des Absatzes 1 gellen nicht für die Mittel , 
die von der Bundesbahn und der Bundespost in ihrer Eigen
schaft als Arbeitgeber zum Bau von Wohnungen für ihre Be-, 
dienstelen zur Ver fügung gestellt werden, sowie für Mi t le i , 
die für den Bau von Wohnungen in Dienstgebäuden oder 
innerhalb geschlossener Anlagen bestimmt sind, die über
wiegend anderen als Wohnzwecken dienen sollen. 
(3) Die Vorschriften des Absatzes 1 gellen nicht für die in 
§ 18 bezeichneten Mit te l des Ausgleichsfonds. 

§ 16 Verteilung der Bundesmittel 
(1) Der Bundesminister für Wohnungsbau verteilt die in § 14 
Abs, 1 bezeichneten Bundesmillel auf die Länder. Die Ver
teilung erlolgt im Einvernehmen mit den für das Wohnungs
und Siedlungswesen zuständigen obersten Landesbehörden. 
Das Einvernehmen ist gegeben, wenn sämtliche obersten 
Landesbehörden sich mit dem Verleilungsvorschlag des Bun
desministers für Wohnungsbau einverstanden erklärt haben. 
W i r d ein Einvernehmen nicht erzielt, so macht der Bundes
minister für Wohnungsbau unverzüglich einen.Vermittlungs
vorschlag, Stimmen nicht sämtliche obersten Landesbehörden 
diesem Vermittlungsvorschlag innerhalb einer vom Bundes
minister für Wohnungsbau gesetzten angemessenen Frist zu, 
so enlscheidet dieser unter Berücksichtigung des in den Län
dern bestehenden Wohnungsbedarfs nach pflichtmäßigem 
Ermessen über die Verteilung der Mit te l , Die Vorschriften 
des § 18 dieses Gesetzes und des § 11 des Gesetzes zur Förde
rung des Bergarbeiterwohnungsbaues im Kohlenbergbau vom 
23, Oktober 1951 (BundesgesetzbL I S. 865) .bleiben unberührt , 

(2) Der Bundesminister für Wohnungsbau ist ermächtigt, zum 
Zwecke einer planmäßigen Vorbereitung des öffentlich ge
förderten sozialen Wohnungsbaues die Verteilung des in § 14 
Abs. 1 Satz 2 bezeichneten Betrages bereits vor Beginn des 
Rechnungsjahres, für das der Betrag im Haushaltsplan zur 
Ver fügung zu stellen ist, vorzunehmen und die Auszahlung 
für das Rechnungsjahr verbindlich zuzusagen. Der Bundes
minister für Wohnungsbau soll die Verteilung bis zum 1. De
zember des dem Rechnungsjahr vorangehenden Jahres vor
nehmen. 
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(3)Der Bundesminister fü rWohnungsbaukannd ieVer t e i 
lung der Bundesmillel milAuflagen,insbesondere hinsichtlich 
des zu begünstigenden Personenkreises,der Sicherung und 
derZins-undTilgungsbedingungenfürdieseMittel , verbin
den. Soweit dieLänder dieihnenzugewiesenenMittelzins-
verbilligt oder zinslos einsetzen, wirdeine ihnen auferlegte 
Verpflichtung zur Verzinsung und Tilgung dieser Mittel dem 
Bunde gegenüber nichtberührt 

§ 17 Rückflüsse 
(1) DieRückflüsse (RückzahlungderDarlehnssummeimgan-
zen oder in Teilen, Zinsen und Tilgungsbeträge) aus den 
Darlehen, die der Bund zur Förderung des Wohnungsbaues 
den Ländern oder sonstigen Darlehnsnehmern gewährt hat 
und künftig gewährt sind laufend zur Förderung von Maß
nahmen zugunstendes des sozialen Wohnungsbaueszu ver
wenden. 
(2) Die Vorschriften des Absatzes 1 gellen entsprechend für 
die Rückflüsse aus den Darlehen,die ausWohnungsbauförde-
rungsmitteln des Reiches urrd des ehemaligen Landes Preußen 
einschließlich des staatlichen Wohnungsfürsorgefonds ge
währt worden sind, so^ie für die Rückflüsse aus den durch 
die Vergebung dieserMittelbegründetenVermögenswerten. 
(3) Die Vorschriftendes § 1 Abs.7bis 10 desGesetzes über 
den Geldentwertungsausgleich bei bebauten Grundstücken 
voml.Junil926(ReichsgesetzbLIS.251) inderFassung vom 
22.März 1930 (f^eichsgesetzbLIS.91) bleiben urlberührt 
(4) Die Vorschriftendes Absalzeslgelten nicht für die Rück
flüsse aus den Darlehen, die aus den̂  Ausgleichsfonds und 
denSoforlhilfefonds (§^5und 354 desLaslenausgleichsgeset-
zesvor^l4,Augusll952^BundesgesetzbLIS. 446^) sowie 
aus den Zinsen und'Filgungsbeträgen der Umslellungsgrund-
schulden für denWohnungsbau gewährt worden sind oder 
gewährt werden. 

§18 Sondervorschriften für Mittel des Ausgleichsfonds 
(t)DerPräsidentdesBundesausgleichsamtesbedarfzurVer-
teilung von Mitteln des Ausgleichsfonds, die als Eingliede
rungsdarlehen für denWohnungsbau(^254 Abs.2und3und 
^ 259 Abs.l Salz 3 des Lastenausgleichsgesetzes) oder für 
die Wohnraumhilfe (̂ ^ 298 bis 300 des Lastenausgleichs-
gesetzes)bestimmt sind,der Zustimmung des Buridesministers 
für Wohnungsbau. Die für die Wohnraumhilfe bestimmten 
Mittel des Äusgleichsfonds sind von denLändernzusammen 
mit den sonstigen von ihnen für die Förderung des sozialen 
Wohnungsbaues zu verwendenden öffentlichenMittelnnach 
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einheitlichen Grundsätzen unter Beachtung der Zwecke des 
Laslenausgleichsgesetzes einzusetzen. 
(2) Zum Zwecke einer planmäßigen Vorbereitung des Woh
nungsbaues soll der Präsident des Bundesausgleichsamtes 
nach Möglichkeit bis zum 1. Dezember eines jeden Jahres die 
im folgenden Rechnungsjahr aufkommenden Mit te l des Aus
gleichsfonds, die als Eingliederungsdarlehen für den Woh
nungsbau oder für die Wohnraumhilfe zur Ver fügung ge
stellt werden sollen, verteilen und die Auszahlung für das 
Rechnungsjahr -verbindlich zusagen. 
(3) Verfügungen über die Verwendung von Mitteln, all
gemeine Verwaltungsvorschriflen und allgemeine Anordnun
gen des Präsidenten des Bundesausgleichsamtes gemäß § 319 
Abs. 1 und 2, § 320 Abs. 2, §§ 346 und 348 Abs, 3 des Lasten
ausgleichsgesetzes, die sich auf die Förderung des Wohnungs
baues t)eziehen, insbesondere auch auf das Verfahren und 
auf die Verteilung der Wohnungen, bedürfen der Zustimmung 
des Bundesministers für Wohnungsbau; das gleiche gilt für 
die Darlehnsbedingungen und Auflagen, unter denen die 
Mit te l den Ländern gewähr t werden. 
(4) Die Zustimmung des Bundesministers für Wohnungsbau 
ist vor einer Zustimmung des Kontrollausschusses (§ 320 
Abs, 2 in Verbindung mit § 319 Abs. 1 des Lastenausgleichs
gesetzes) einzuholen. Die Befugnisse des Kontrollausschusses 
werden durch die Vorschriften der Absätze 1 und 3 nicht 
berührt . 
(5) Soweit aus dem Härtefonds (§ 301 des Lastenausgleichs
gesetzes) oder im Rahmen der sonstigen Förderungsmaß
nahmen (§ 302 des Lastenausgleichsgesetzes) Mit te l für die 
Förderung des Wohnringsbaues bereitgestellt werden, sind 
die Vorschriften der Absätze 1 bis 4 sinngemäß anzuwenden. 

Teil I I I 
öffent l ich geförder ter sozialer Wohnungsbau 

Erster Abschnitt 
Allgemeine Förderungsvorschrif ten 

§ 19 Förderungswürdigkei t der Bauvorhaben 
(1) Die öffentlichen Mit te l sind entsprechend den Wohn
bedürfnissen der breiten Schichten des Volkes zur Finanzie
rung des Baues von Eigenheimen, Kleinsiedlungen, Kauf
eigenheimen, Wohnungen in der Rechtsform des Wohnungs-
eigenlums oder des Dauerwohnrechts, Genossenschaflswoh-
nungen und Mietwohnungen einzusetzen; die Wohnungen 
können durch Neubau, durch Wiederaufbau zerstörter oder 
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Wiederherstellung beschädigter Gebäude oder durch Ausbau 
oder Erweiterung bestehender Gebäude geschaffen -werden. 
(2) Beim Neubau von Wohnungen ist in erster Linie der Bau 
von Eigenheimen, Kleinsiedlungen und Kaufeigenheimen zu 
fördern; dabei sind Bauvorhaben, die unter erheblichem Ein
satz von Selbsthilfe durchgeführt werden, zu bevorzugen. 
Kleinsiedlungen sollen nach Möglichkeil keine Einliegerwoh
nung enthalten. Zur Förderung des Baues von Eigenheimen 
und Kleinsiedlungen ist je ein angemessener Antei l der 
öffentlichen Mittel zu verwenden. Die für das Wohnungs- und 
Siedlungswesen zuständige oberste Landesbehörde hat sicher
zustellen, daß diese Anteile erreicht werden. 
(3) Beim Neubau von Mehrfamil ienhäusern sollen unter sonst 
gleichen Voraussetzungen Bauvorhaben bevorzugt gefördert 
werden, bei denen vorgesehen ist, daß die Wohnungen in^ 
der Rechtsform des Wohnungseigenlums oder eines eigen
tumsähnlichen Dauerwohnrechts über lassen werden. 
(4) In Gemeinden mit Kriegszerstörungen ist in erster Linie 
der Bau von Wohnungen durch Wiederaufbau zerstörter oder 
Wiederherstellung' beschädigter Gebäude, namentlich auf 
Trümmerflächen in den zerstörten Wohngebieten, zu fördern, 
soweit im Rahmen der örtlichen Aufbauplanung eine gesunde 
städtebauliche Gestaltung und Auflockerung gewährleistet ist. 

§ 20 Begriffsbestimmungen 
(1) Ein Eigenheim ist ein Wohngebäude mit nicht mehr als 
zwei Wohnungen, von denen eine Wohnurig für den Eigen
tümer (Erbbauberechtigten) oder seine nächsten Familien
angehörigen bestimmt i s t 
(2) Eine Kleinsiedlung ist eine Siedlung, die aus einem Ein
familienhaus mit angemessenem Wirlschaftsraum und an
gemessener Landzulage besteht und die nach Größe, Boden
beschaffenheit und Einrichtung dazu bestimmt und geeignet 
ist, dem Siedler durch Selbstversorgung aus vorwiegend gar-
lenbaumäßiger Nutzung des Landes und,Kleintierhallung eine 
fühlbare Ergänzung seines sonstigen Einkommens zu bieten. 
Die Kleinsiedlurig verliert ihre Eigenschaft nicht dadurch, daß 
sie neben der für den Kleinsiedler bestimmten Wohnung eine 
zweite abgeschlossene oder nicht abgeschlossene Wohnung 
von untergeordneter Bedeutung (Einliegerwohnung) en thä l t 

(3) Ein Kaufeigenheim ist ein Wohngebäude mit nicht mehr 
als zwei Wohnungen, das von einem Bauherrn mit der Ver
pflichtung geschaffen wird, es auf Grund eines Kaufvertrages 
an natürliche Personen als Eigenheim zu übertragen. 
(4) Ein Dan erwohn recht gilt als eigentiimsähnlich, wenn der ' 
Dauerwohnberechtigte wirtschaftlich einem Wohnungseigen
tümer gleichgestellt ist. 
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§ 2 1 Wohnfläche 

(1) Öffentliche Mit te l können zum Bau von Wohnungen be
wi l l ig t weiden, deren Wohnfläche mindestens 40 Ouadrat
meter und höchstens 80 Ouadratmeter beträgt . Die Wohn
fläche der Hauptwohnung in einem Eigenheim, einer Klein-
siedlungodereinemKaufeigenheinrsoll inderRege l minde
stens 50 Ouadralmelerbetragen. 

(2) Eine Unlerschreilung der Wohnflächengrenze kann in 
besonderen Fä l l en ,namen l l i chbe i W o h n u n g e n , d i e f ü r ä l t e r e 
Ehepaare oder für Alleinstehende bestimmt sind, und her 
Einliegerwohnungen; zugelassen werden. 

f3) SinddieWohnungenzurUnlerbringung von Familien mit 
Kindern bestimmt so soll eine Überschreitung der Wohn
flächengrenze zugelassen werden, soweit es zu einer an-
gemessenenUnlerbringungderarligerFamilien erforderlich 
is t 

(4) Eine Überschreitung der Wohnflächengrenze kann zu
gelassen werderi, 
a) soweit die Mehrfläche im Rahmen der örtlichen Aufbau

planung bei Wiederaufbau, Wiederherstellung, Ausbau 
oderErweiterung.oder bei der Schließung von Baulücken 
durch eine wirtschaftlich notwendige Grundrißgestal tung 

, bedingt i s t 
b) soweilnach den Vorschriften über die Wohnraumbewirl-

schaftungein Anspruchauf Zuteilung von Wohnraumbe
stehen würde, dessen W o h n f l ä c h e ü b e r d i e Wohnflächen 
grenze hinausgeht 

(5) Die Stellen, welche die Baudarlehen oder Zuschüsse aus 
öffentlichen Mitteln bewilligen (Bewilligungsstellen), haben 
dafür zu so rgen ,daß eine ausreichende ZahlvonWohnungen 
geschaffen wird, in denen genügend Wohn- und Schlafraum 
für Familien mit mehreren Kindern enthalten ist; in ange
messenem Umfange sind auch die Wohnbedürfn isse von 
Alleinstehenden, v o n b e r u f s l ä t i g e n Frauen mit Kindern und 
v o n ä l l e r e n E h e p a a r e n z u b e r ü c k s i c h t i g e n , 

^ 2 2 Bau und Erschließungskosten 

(1) D i e B e w i l l i g u n g d e r ö f f e n t l i c h e n M i t t e l s o l l a n Bedingun
gen g e k n ü p f l w e r d e n , d i e der Senkung der Baukosten dienen, 

(2) Die Bewilligung der öffentlichen Mit tel ist ferner davon 
abhängig zu m a c h e n , d a ß d i e Gemeinden an die Grundstücks
erschließung undden Straßenbau keine höheren Anforderun-
gen stellen, als es dem Zweck des sozialen Wohnurigsbaues 
entspricht Dies gilt für einmalige und laufende Abgaben. 
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§ 2 3 Erbbaurecht 
Wohnungen, die auf Grund eines Erbbaurechts geschaffen 
werden sollen, d ü r f e n m i t ö f f e n t l i c h e n M i l l e l n n u r g e f ö r d e r t 
werden,wenndasErbbaureclit aufd ie Dauer von mindestens 
99 Jahren bestellt i s t Die Bewilligungsslellen können bei 
Vorliegenbesonderer Gründe zulassen, daß einErbbaurecht 
auf e i n e k ü r z e r e Zeitdauer, mindestensauf 75 Jahre,bestellt 
wird . 

§ 24 Betriebs-undWerkwohnungen 
Sollen Wohnungen von dem Inhaber eines gewerblichen 
Betriebes zurUnterbringung von A n g e h ö r i g e n d e s B e t r i e b e s ^ 
geschaffen werden, so ist die Bewilligung der öffentlichen 
Mit tel mit der Auflage zu verbinden, daß mit den Betriebs
angehörigen Mietverhäl tnisse zu,^vereinbaren sind, die nach 
Ablauf von 5 Jahren von dem Bestehen der Dienst- oder 
Arbei tsverhäl tnisse unabhängig wei-den. Das gleiche gilt für 
den Bau vonWohnungen,die nach Gesetz oder Rechtsgeschäft 
für Angehörige eines bestimmten gewerblichen Betriebes oder 
einer bestimmten Ar t von gewerblichen Betrieben zur Ver
fügung zu halten sind. 

^25 Bauherren 
(1) Bei der Bewilligung öffentlicher Mit tel sind Organe der 
slaatlichenWohnungspolitik, gemeinnützige und f r e i e W o h -
nungsunlernehmen, private Bauherren, Gemeinden, Ge
meindeverbände, andere Körperschaften des öffentlichen 
Rechtes und sonstige Bauherren in gleicher Weise zu.^berück 
sichtigen, sofern die Wohnungsbauvorhaben als solche den 
Vorschriften und Zielen des Gesetzes entsprechen, die Bau
herren die erforderliche Leistungsfähigkeit und Zuverlässig-
kei tbesi tzenund sich verpflichten, d i e ö f f e n t l i c h g e f ö r d e r t e n 
Wohnungen nach denVorschriften dieses Gesetzes zu ver
walten. Bedient sich, der Bauherr bei der technischen oder 
wirtschaftlichen Vorbereitung oder Durchführung des Bauvor 
habenseinesBetreuersodereinesBeauftragten, s o m u ß d i e -
ser die für diese Aufgabe erforderliche Eignung und Zuver
lässigkeil besitzen. Ein Rechtsanspruch auf Bewilligung 
ö f fen t l i che rMi t t e lbes leh t nicht. 

(2) Gemeinden, Gemeindeverbände,^sonst ige Körperschaften^ 
des öffentlichen Rechtes sowie gewerbliche Betriebe sollen 
sich in der Regel eines geeignelenWohnungsunternehmens 
oder Organes der staatlichenWohnungspolitik bedienen. 

§ 26 Einsatz d e r ö f f e n t l i c h e n B a u d a r l e h e n 
(1) D ieö f f en l l i chenMi t t e l sind i nde rRege l a lsDarlehenzu 
bewilligen (öffentliche Baudarlehen). 
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(2) Das öffentliche Baudarlehen soll in erster Linie für die 
nachstelligeFinanzierungbewilligtwei^den. 
(3) Das öffentliche Baudarlehen kann ausnahmsweise vor 
übergehend auch für die erststellige Finanzierung bewilligt 
werden, wenndie Verhältnisse des Kapilalmärktes es erfor
dern.Die Ablösung.eines der erslslelligen Finanzierung die
nenden öffentlichen Baudarlehens aus Mit te ln des, Kapital
marktes kann verlangt werden, wenn die Verhäl tnisse des 
Kapitalmarktes es gestatten. 
(4) Das öffentliche Baudarlehen kann in besonderen Fällen 
auch für die l)teslhnanzierung als Ersatz der Eigenleistung des 
Bauherrn oder einem Unternehmen als Betriebsmitlelkredit 
zur vorübergehenden Vorfinanzierung von Eigenleistungen 
zum Bau von Eigenheimen, Kleinsiedlungen undKaufeigen-
heimenbewill igt werden. 
(5) Die die Wohnraumhilfe betreffenden Vorschriften des 

.Laslenausgleichsgesetzessind mit d e r M a ß g a b e anzuwenden, 
d a ß d i e Vorschriften der A b s ä t z e 3 u n d 4 a u c h für die für die 
Wohnraumhilfebestimmten Mil te igel ten , 

§ 27 Einsatz des nachstelligen Baudarlehens 

(1) Das der nachstelligen,Finanzierung dienende öffentliche 
Baudarlehen ist ohne Rücksicht auf den Rang seiner ding
lichen S i c h e r u n g d e r H ö h e nach so einzusetzenunderforder-
lichenfalls soweit zinsfrei zu stellen, da6 dienach der Wir t 
schaftlichkeitsberechnung nachhaltig zuerwartenden Kapital-
undBewirtschaflungskosten(Aufwendungen) d u r c h d i e E r 
träge gedeckt werden können (Wirtschaftlichkeit). Der Wert 
derEigenleistung ist hierbei, soweit er 15 vomHunder t der 
Gesamlkosten des Bauvorhabens nicht übers te ig t mit 4 vom 
Hundert zu verzinsen; der d a r ü b e r h i n a u s g e h e n d e B e t r a g i s t 
im RahmenderWirtschafllichkeit in Höhe desmark tüb l ichen 
Zinssalzes für erststellige Hypotheken zu verzinsen. Das 
Nähere wi rd durch Rechtsverordnung der Bundesregierung 
g e m ä ß ^ 4 8 A b s . l b e s t i m m t 

(2) Als Erträge gelten die Einnahnien, die bei einer Ver
mietung oder Verpachtung erzielt werden können ,Be i Eigen 
heimen, Kleinsiedlungen und Kaufeigenheimen sowie bei 
Wohnungen in der Rechtsform des Wohnungseigentums und 
eines eigenlumsähnlichenDauerwohnrechls^gil t der Mielwert 
als Ertrag. 

§ 28 Finanzierungsbeiträge 

(1) Die für das Wohnungs- und Siedlungswesen zuständige 
oberste L^ndesbehörde hat sicherzustellen, d a ß e i n a n g e m e s -
sener Teil der öffentlich geförder ten Wohnungen füi^ Woh-
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nungssuchende ver fügbar bleibt, die nicht in der Lage sind, 
einen Finanzierungsbeitrag zum Bau einer Wohnung zu 
leisten. 
(2) Die Bewilligungsslelle hat, soweit es zur Durchführung 
der gemäß Absatz 1 erlassenen Bestimmungen erforderlich 
ist, bei der Bewilligung öffentlicher Mittel die Annahme von 
Finanzierungsbeiträgen für einen Teil der in ihrem Bezirk 
geförderten Wohnungen auszuschließen. Soweit die Annahme 
von Finanziorungsbeilrägen nicht ausgeschlossen wird, kann 
die Bewilligungsstelle bei der Bewilligung bestimmen, daß 
ein Finanzierungsbeitrag nur bis zu einem Höchstbetrag an
genommen werden darf; sie kann ferner bestimmen, daß ein 
Finanzierungsbeitrag nur als Mielvorauszahlung oder Mie l 
darlehen angenommen werden darf. Bei dem Ausschluß oder 
der Beschränkung der, Annahme von Finanzierungsbei trägen 
ist den Erfordernissen der Finanzierung des Bauvorhabens 
Rechnung zu tragen. 
(3) Eine Vereinbarung mit einem Wohnungsuchenden ist un
wirksam, soweit sie gegen eine nach Absatz 2 erlassene 
Verfügung der Bewilligüngsstelle ve r s töß t Soweit eine Ver
einbarung hiernach unwirksam ist, ist ein geleisteter Finan-
zierungsbeilrag zurückzugewähren; weitergehende Ansprüche 
bleiben unberührt . 

Zweiler Abschnitt 

Sondervorschriften für Mietwohnungen 

§ 29 Richtsatzmiete 
(1) Die für das Wohnungs- und Siedlungswesen zuständige 
oberste Landesbehörde bestimmt Mielrichtsälze für die öffent
lich geförderten Mielwohnungen. Die Mielrichtsälze sind nach 
Gemeindegrößenklassen oder sonstigen, unterschiedliche 
Mielpreise rechtfertigenden Merkmalen bis zu einem Höchst
betrage von 1,10 Deutsche Mark je Quadratmeter Wohnfläche 
irn Monat zu staffeln. 
(2) Die Bewilligüngsstelle setzt für die öffentlich geförder ten 
Mielwohnungen entsprechend den Mielrichtsätzen einen nach 
Quadratmetern der Wohnfläche bemessenen durchschnitt
lichen Mietbetrag fest, auf dessen Grundlage der Vermieter 
die Mieten unter Berücksichtigung von Größe, Lage und 
Ausstattung der einzelnen Wohnungen zu berechnen hat. 
(3) Die für das Wohnungs- und Siedlungswesen zuständige 
oberste Landesbehörde kann für Mietwohnungen, die durch 
Wiederaufbau zerstörter oder Wiederherstellung beschädig
ter Gebäude geschaffen werden, und für Mietwohnungen mit 
besonderen Lagevorleilen oder mit überdurchschnittlicher 
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Aus^ta l lungZuschläge z u d e n . M i e l r i c h t s ä t z e n b i s z u 3 0 vom 
Hundert zulassen Sie k a n n ^ f ü r M i e t w o h n u n g e n , d i e durch' 
Wiederaufbauoder durch W i e d e i h e r s t e l l u n g a u f T r ü m m e r -
flächen in den zerstörten Wohngebieten geschaffen werden, 
eine Überschreitung der Mietrichtsätze bis zur Höhe'- der. 
Mieten zulassen, die -vorder Zerstörung oder Beschädigung 
für Wohnungen vergleichbarer A r t Lage und Ausstattung in 
diesem Wohngebiet entrichtet worden sind. 

(4) DieBewilligungsstelledarf beiderFeslselzungdesMiet-
belrages in den in Absalz 3 Satz 1 beze ichne tenFäl len den 
Mielrichlsalzbis zu der zugelassenen Höhe nur überschreiten, 
soweit die Überschreitung zur Gewährleis tung der Wir t 
schaftlichkeit des Bauvorhabens gebolenerscheintEineUber-
schreilung ist unzulässig, soweit dadurch eine höhere Ver-
z i n s u n g d e s d e r n a c h s l e l l i g e n F i n a n z i e r u n g d i e n e n d e n ö f f e n t -
lichenBaudarlehenserzielt werden soll. 

§ 3 0 Selbstverantwortlich gebildete Miete 

(1) B e i d e r F ö r d e r u n g des Baues von Mietwohnungen,die 
durch Wiederaufbau oder Wiederherstellung geschaffen wer 
den,und von Mietwohnungenmitbesonderen Lagevorleilen 
o d e r m i t ü b e r d u r c h s c h n i l t l i c h e r A u s s t a t l u n g k a n n auf Antrag 
desBauherrn die Erhebung einer selbstveranlworllichgebil-
deten Miete Zugelassenwerden,wenn dadurch e inumminde-
stens ein Drittel niedrigeres, der nachslelligen Finanzierung 
dienendes öffentliches Baudarlehen benötigt wird, als bei 
ZugrundelegungeinerMiele , d i e n a c h d e n Mietrichtsätzen 
o h n e B e r ü c k s i c h t i g u n g v o n Z u s c h l ä g e n f e s t g e s e t z t i s t 

(2) Ist die Erhebung einer selbstverantwortlich gebildeten 
Miete zugelassen, so darf höchstens eine Miete vereinbart 
w e r d e n , d i e d e n g e l l e n d e n M i e t r i c h t s a t z u m d i e H ä l l l e ü b e r -
slei^t Die Landesregierungen werden ermächt igt durch 
Rechtsverordnung einen niedrigeren HöChstbelrag, den die 
selbstverantworllich gebildete Miete nicht übersteigen dart-, 
zu bestimmen; der Höchstbelrag kann für Gemeinden oder 
gröf^ere Gebiete oder f t i rbes l immte Gruppenvon Bauvor-
habenunterschiedlichbeslimmt werden. , 

(3) Die Erhebungeiner selbstverantwortlichgebildeten Miete 
soll nur zugelassen werden, wenn genügend vordringlich 
unterzubringende Wohnungsuchende des in ^ 38 A b s . l Satz 
Buchstabe b bezeichneten Personenkreises vorhanden sind, 
welche die Miete entrichten können, und wenn die für die 
ö r t l i c h e . P l a n u n g z u s t ä n d i g e S l e l l e a u s s läd lebaul ichenGrün-
den die Förderungswüidigkei t des Bauvorhabens anerkennt 

(4) Beantragt der Bauherr die Zulassung einer selbstverant
worllich gebildeten Miete,so kann auf d ieVor lagee inervdl l -
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ständigen Wirlschaftlichkeitsberechnung verzichtet 'werden.-
Das dernachstelligen Finanzierungdienende öffentliche Bau
darlehen ist zu einem gleichbleibenden Zinssatz zu bewil l i 
gen; die Vorschriften des^ 27 A b s . l finden keine Anwen
dung. 

(5) Die für dasWohnungs und Siedlungswesen zuständige 
oberste Landesbehörde bestimmt den Antei l de rö f fen l l i chen 
MitteL die gemäß denVorschriften der A b s ä t z e l b i s 4 u n t e r 
Zulassung einer selbstverantworllich gebildeten Miele ein
gesetzt werden dür fen .Der Bundesminister f ü r W o h n u n g s b a u 
wi rd ermächtigt, durch Rechtsverordnung einen Höchslanteil 
f ü r d i e ö f f e n t l i c h e n Mittel-, der l ü r d i e e inze lnenLänder ver
schieden bemessenwerden kann,festzusetzen. 

§ 31 Erweiterter Anwendungsbereich derVorschriflen 
f ü r M i e t w o h n u n g e n 

D i e f ü r ö f f e n t l i c h g e f ö r d e r t e Mietwohnungengeltenden Vor-^. 
Schriften dieses Gesetzes sind auch anzuwenden auf öffentlich 
geförderte Wohnungen, die auf Grund eines anderen Rechts 
Verhältnisses als eines Mietverhällnisses, insbesondere eines 
genossenschaftlichen Nulzungsverhäl lnisses, überlassen oder 
vom Eigentümer selbst genutzt werden, mit Ausnahme der 
Wohnungen in Eigenheimen, Kleinsiedlungen und Kaufeigen
heimen sowie der Wohnungen in der Rechlsform des Woh 
n u n g s e i g e n t u m s u n d e i n e s e i g e n t u m s ä h n l i c h e n Dauerwohn 
rechts. 

Dri^^er Ahschni^^ ^ 

Sondervorschriften f ü r E i g e n h e i m e und ähn l i cheWohnungen 

^ 3 2 Mietwerte 

(1) Die für das Wohnungs- und Siedlungswesen zuständige 
oberste Landesbehöide bestimmt Richtsätze für die Mietwerle 
d e r W o h n u n g e n i n ö f f e n l l i c h g e f ö r d e r l e n Eigenheimen,Klein-
siedlungenund Kaufeigenheimen sowie der öffentlich geför
derten Wohnungen in der Rechtsform des Wohnungseigen
tums und eines eigentumsähnlichen Dauerwohnrechts. Die 
Richtsätze sind nach Gemeindegrößenklassen oder sonstigen, 
unterschiedliche Mielwerte rechtfertigenden Merkmalen bis 
z u e i n e m H ö c h s t b e l r a g e von l ,10DeutscheMarkjeOuadrat -
me te rWohnf l äche im Monat zu staffeln. 

(2) Die Bewilligungsstelle setzt für die in Ä b s a t z l b e z e i c h 
netenWohnungen den nach Ouadratmetern der Wohnfläche 
bemessenen Mietwertenlsprechend den Richtsätzen fest 
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(3) Die für das Wohnungs- und Siedlungswesen zuständige 
oberste L a n d e s b e h ö r d e k a n n f ü r . W o h n u n g e n in Eigenheinien 
und Kaufeigenheimen sowie für Wohnungen in der Rechts-
formdes Wohnungseigentumsundeines eigentumsähnlichen 
Dauerwohnrechls Zuschläge zuden Richtsätzen bis zu 30 vom 
Hundert zulassen. Die Bewilligungsstelle darf bei der Fest
setzung des Mietwertes den Richtsatz bis zu der zugelassenen 
Höhe nur überschreiten, soweit die Überschreitung zur Ge
währleis tung der Wirtschaftlichkeit des Bauvorhabens ge
boten erscheint Eine Überschreitung ist ünzulässig, soweit 
dadurch eine höhere Verzinsung und Tilgung des der nach
stelligen Finanzierung dienenden öffentlichen Baudarlehens 
erzielt werden solL 
(4) Bei Vermietung einer in Absatz 1 bezeichneten Wohnung 
hat der Vermieter die Miete unter Berücksichtigung von 
Größe, Lage und Ausstattung der Wohnung auf der Grund
lage des festgesetzten Mietwertes zu berechnen. 

^ 33 Mehrtilgungen und Mehraufwendungen 

Sind die aufzubringenden Tilgungen höher als die Beträge, 
die in der Wirtschafllichkeitsberechnung hierfür angesetzt 
werden dürfen, so steht dies der Bewilligung öffentlicher 
Mit te l zum Bau von Eigenheimen, Kleinsiedlungen, Kauf 
eigenheimen oder von Wohnungen in der Rechtsform des 
Wohnungseigentums odereines eigentumsähnlichen Dauer 
Wohnrechts nichtenlgegen.Dasgleichegil t wenn im Zusam
menhang mit der Finanzierung der in Satz 1 bezeichneten 
Bauvorhabenoder im Zusammenhang rhit ihrer NutzungAuf-
wendungen entstehen, die nach den für die Aufstellung der 
Wirtschaftlichkeitsberechnung geltenden Grundsätzen nicht 
berücksichtigt werden können. 

§ 3 4 Vereinfachtes Bewilligungsverfahren 

Zum Bau eines Eigenheimes,einerKleinsiedlung,eines Kauf
eigenheimes oder einer Wohnung in der Rechlsform des 
Wohnungseigentums oder eines eigentumsähnlichen Dauer-
wohnrechls kann auf Ärilrag des Bauherrn das der nach
slelligen Finanzierung dienende öffentliche Baudarlehen ohne 
Vorlage einer volls tändigen Wirtschafllichkeitsberechnung 
bewilligt werden. In diesem Falle ist das Baudarlehen zu 
einem gleichbleibenden Zinssatz oder zinslos zu gewähren. 
D i e V o r s c h r i f t e n d e s ^ 2 7 Ä b s . l f i n d e n keine Anwendung. 

§ 3 5 Förderung des Wohnungseigentums 

Soll bei der Förderung des Baues vonWohnungen in der 
Rechtsform desWohnungseigentums das öffentliche Baudar-
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leiten durch Grundpfandrechl gesichert werden, so ist von 
einer Gesamlbelaslung der Wohnungseigentumsrechte abzu
sehen, wenn bei den im. Range vorgehenden Grundpfand
rechten von einer Gesamlbelaslung abgesehen ist 

Vierter Aî schnî ^ 
Sondervorschriften für andere Förderungsmaßnahmen 

^ 36 Wohnheime und Wohnungen auf dem t.ande 
Zum Bau von Wohnheimen und zum Bau des Wohnteiles 
einer ländlichen Siedlung,vonLandarbeilerwohnungen und 
ähnlichenWohnungen kann das der nachstelligen Finanzie
rung dienende öffentliche Baudarlehen ohne Vorlage einer 
vollständigen Wirtschafllichkeitsberechnung bewilligt wer
den. In diesem Falle ist das Baudarlehen zu einem gleich-
bleibendenZinssatz oder zinslos zugewähren.Die Vorschrif
ten des^27Abs.lhnden keine Anwendung.Imübrigen sind 
je nach der Art der geförderten Wohnung die für Mietwoh
nungenoder die fürEigenheime und ähnlicheWohnungen 
geltenden Vorschriften sinngemäß anzuwenden. 

Fünfter Abschnitt 
Wohnraumbewirtschaftung 

^37 Anwendung des Wohnraumbewirtschaftungsgesetzes 
(1) Auf öffentlich geförderleWohnungen,die nach dem31.De
zember 1949 bezugsferliggewordensind, sinddie Vorschrif
ten des Wohnraumbewirtschaftungsgesetzes vom 31, März 
1953 (BundesgesetzbL I S.97) anzuwenden, soweit sich nicht 
aus diesemGeselz etwas anderes ergibt 
(2) Die Wohnungsbehörde kann einen Antrag auf Erteilung 
der^enutzungsgenehmigungfür eineöffentlich geförderte 
Wohtrunggemäß^l4desWohnraumbewirtschaftungsgeset-
zes auch ablehnen, wenn die Zuteilung der Wohnung den 
Vorschriften oder Zielen dieses Gesetzes widersprechen 
würde oder wenn dem mit der Bewilligung der öffentlichen 
Mittel verfolgten besonderenZweck hinsichtlich der Belegung 
der Wohnung nicht Rechnunggetragenwird. ^ 15 Abs.5des 
Wohiiraumbewirtschaftungsgesetzeshndet auf öffentlich ge
förderte Wohnungen keine Änwendung. 

^ 38 Zuteilung derWohnungen 
1̂) Öffentlich geförderte Wohnungen sollen in der Regel 

versicherungspflichtigen Arbeitnehmern sowie anderen Woh-
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nungsuchenden zugeteilt werden, deren Jahreseinkommen 
die • Jahresarbeitsverdienslgrenze der Ängeslell lenversiche-
rung nicht übersteigt. Dabei sollen vorzugsweise zugeteilt 
werden: 
a) Wohnungen, für die eine Richtsatzmiete gemäß § 29 fest

gesetzt ist, an Wohnungsuchende, deren Jahreseinkommen 
die Versicherungspflichtgrenze für Angestellte in der ge
setzlichen Krankenversicherung nicht übersteigt; 

b) Wohnungen, für welche die Erhebung einer selbstverant
worllich gebildeten Miele gemäß § 30 zugelassen ist, an 
Wohnungsuchende, deren Jahreseinkommen die im Buch
staben a bezeichnete Grenze übers te ig t 

Bei dem Jahreseinkommen bleibt ein Betrag von 840 Deutsche 
Mark für jeden zürn Hausstand des Wohnungsuchenden ge
hörenden, von ihm unterhaltenen Famil ienangehörigen un
berücksichtigt 

(2) Sind bei der Bewilligung öffentlicher Mit te l öffentlich ge
förderte Wohnungen Angehörigen begrenzter Personenkreise 
vorbehalten worden, so dürfen die Wohnungen nur entspre
chend diesem Vorbehalt zugeteilt werden. Die Wohnungs
behörde kann nach Maßgabe der vom Bundesminister für 
Wohnungsbau gemäß §,16 Abs. 3 dieses Gesetzes erteilten 
Auflagen oder der vom Präsidenten des Bundesausgleichs
amtes gemäß § 348 Abs, 3 des Laslenausgleichsgesetzes erlas
senen Bestimmungen auf den Vorbehalt verzichten, 

§ 39 Betriebs- und Werkwohnungen 

Öffentlich geförderte Wohnungen, die von dem Inhaber eines 
gewerblichen, land- oder forstwirtschaftlichen Betriebes zur 
Unterbringung von Angehörigen des Betriebes geschaffen' 
werden, und öffentlich geförderte Wohnungen, die nach 
Rechtsgeschäft für Angehörige eines Betriebes oder einer be
stimmten Ar t von Betrieben zur Ver fügung zu halten sind, 
sind als zweckbestimmter Wohnraum anzuerkennen, wenn 
der Inhaber des Betriebes zu ihrer Finanzierung angemessen 
beigetragen hat, 

§ 40 Rechtsansprüche auf Zuteilung 

(1) Ein Wohnungsuchender, der selbst oder durch einen Drit
ten einen nach seinem Einkommen und Vermögen angemes
senen Finanzierungsbeilrag leistet, hat Anspruch auf Zutei
lung der Wohnung; dies gilt nicht, wenn die Bewilligungs
stelle die Annahme eines Finanzierungsbeitrages für die 
Wohnung gemäß § 28 ausgeschlossen hat. Der Finanzierungs
beilrag kann auch in Arbeitsleistungen bestehen. Der Finan
zierungsbeitrag soll, sofern Vermögen nicht vorhanden ist, in 
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der Regel als angerriessen angesehen werden, wenn er 20 vom 
Hundert des steuerpflichtigen Jahreseinkommens des Woh
nungsuchenden b e t r ä g t Der Antrag auf Zuteilung der Woh
nung kann von demWohnungsuchenden mit Zustimmungdes 
Verfügungsberechtigten oder nur von dem Verfügungsberech 
ligten gestellt werden. 
(2) Dem Bauherrn ist mindestens ein Raum mehr zuzubilligen, 
als ihm gemäß ^ 10 des Wohnraumbewiitschaflungsgesetzes 
zugestanden werden kann. Das gleiche gilt für einen Woh
nungsuchenden,der zumBau derWohnung einen wesentlichen 
Finanzierungsbeitrag erbracht hat; als wesentlich soll ein 
Finanzierungsbeitrag in der Regel angesehen werden, wenn er 
den auf den zusätzlichen Raum anteilig entfallenden Bau-
kostenentspricht 
(3) DieBundesregierung wird ermächtigt durchRechtsverord
nung Vorschriften übei^die Erstattung vonFinanz ie rüngsbe i -
trägen durch einen späteren Wohnungsinhaberund die für die 
Wohnraumbewirtschaftung sich ergebenden Folgen zu er
lassen. 

Sechster Ai^schnit^ ^ 

Vorzeitige RückZählung der öffentlichen Mit te l 

^ 4 1 Freistellung 
(1) Ist das zum Bau eines Eigenheimes, einer Kleinsiedlung, 
eines Kaufeigenheimes oder einer. Wohnung in der Rechts-
formdesWohnungseigentumsodereines eigentumsähnlichen 
Dauerwohnrechts gewäbrte öffentliche Baudarlehen vorzeitig 
zurückgezahlt worden, so sind auf Antrag des Eigentümers, 
des Erbbauberechtigten oder des Dauerwohnberechtigten die 
Wohnungen von den für öffentlich geförderte Wohnungen 
bestehenden Bindungen gemäß Absatz 2 freizustellen. Das 
gleiche g i l t w e n n das zum Bau von Mietwohnungen gewähr te 
öffenthche Baudarlehen lür sämtliche geförderten Wohnun-
geneines Gebäudes vorzeitig zurückgezahlt i s tUbe r die Frei
stellung entscheidet die Gemeinde, sofern nicht die für das 
Wohnungs- und Siedlungswesen zuständige oberste Landes
behörde eine andere Stelle bestimmt Die Freistellung ist dem 
Antragsteller schriftlich mitzuteilen. 
(2) Durch die Freistellung werden dieWohnungen hinsichtlich 
derWohnraumbewirtschaftung, der Mietpreisbildung und des 
Mieterschutzes s teuerbegünst igten oder, falls keine der in 
§ 4 2 Abs. 1 beze ichne tenS teue rve rgüns t igungen in Anspruch 
genommen ist, f re i finanzierten Wohnungen gleichgestellt. 
(3) Die Freistellung wird hinsichtlich deî  Wohnraumbewirt
schaftung frühestens nach.-der erstmaligen Zuteilung der 
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Wohnung wirksam. Die Freistellung ist hinsichtlich der Miet
preisbildung und des Mieterschutzes ohne Wirkung auf ein 
Mietverhältnis, das vor der Freistellung begründet worden 
ist 
(4) Die Freistellung ist ohneWirkung auf die Grundsteuer
vergünstigung und andere für die Wohnungen gewährte Ver-
günstigüngen.-
(5) Wird bei vorzeitiger Rückzahlung des öffentlichen Bau
darlehens ein teilweiserEr^aß gewährt so ist eine Freistellung 
ausgeschlossen, soweit es in einer gemäß § 48 Abs. 2Buch-
stabeeerlassenen Rechtsverordnung vorgeschrieben ist 

Teil IV 
Steuerbegünstigter und frei finanzierter Wohnungsbau 

§42 Befreiung von der Wohnraumbewirtschaftung 
(1) Wohnungen, die durch Neubau, durch Wiederaufbau zer
störter oder Wiederherstellung beschädigter Gebäude oder 
durch Ausbau oder Erweiterung bestehender Gebäude unter 
Inanspruchnahme von Steuervergünstigungen nach §§ 7, 11 
dieses Gesetzes oder nach§7edes Einkommensteuergesetzes, 
jedoch ohne Einsatz öffentlicher Mittel im Sinne von§3Abs . l 
geschaffen undnachdem 31. Dezember 1949 bezugsfertig 
geworden sind (steuerbegünstigte Wohnungen), unterliegen 
nicht der Wohnraumbewirtschaftung, soweit sich nicht aus 
dem Wohnraumbewirtschaftungsgesetz etwas anderes er-, 
gibt 
(2) Absatz 1 giltentsprechend für Wohnungen, dieohne Ein
satz öffentlicher Mittel im Sinne von § 3 Abs. 1 und ohne 
Inanspruchnahme der im Absatz 1 bezeichneten Steuerver
günstigungen geschaffen und nach dem 31. Dezember 1949 
bezugsfertig geworden sind (frei hnanzierte Wohnungen). 

§ 43 Freibauen 
Vermieter, die eine angemessene anderweitige Unterbrin
gung ihrer MieteraufGrundfreierVereinbarungdadurcher-
möglichen, daß sie Wohnungen im Sinne von § 42 schaffen 
oder schaffen lassen, haben Anspruch auf Zuteilung der da
durch freigewordenen Räume. 

^ 44 Weitergehendelandesrechtliche Auflockerungs
vorschriften 

Bestehende Vorschriften der Länder, die eine weitergehende 
Lockerung der Wohnraumbewirtschaftung zur Förderung der 
Neubautätigkeit enthalten, als sie in den §§ 37 bis 43 vor
geschrieben ist,bleibenunberührt 
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^45 Miete für steuerbegünstigte Wohnungen 
(1) Für steuerbegünstigte Wohnungen im Sinne von § 42 
Abs. 1 kann eine vom Vermieter selbstveranlwortlich gebil
dete Miete vereinbart werden. 
(2) Ist die 'vereinbarte Miete höher als der für die Deckung 
der laufenden Aufwendungen erforderliche Betrag (Kosten
miete), so kann die Miete auf Antrag des Mieters durch die 
Preisbehörde auf denderKostenmiete entsprechenden Betrag 
herabgesetzt werden, jedoch nicht unter den Betrag, der den 
Mietrichtsatz ohne Berücksichtigung von Zuschlägen für 
öffentlich geförderte Wohnungen vergleichbarer Art, Lage 
und Ausstattung umdie Hälfte übersteigt Der Antrag auf 
Herabsetzung der Miete kann beider Preisbehörde nur inner
halb eines Jahres nach Begründung des Mietverhältnisses 
gestellt werden. 
(3) Hat die Pretsbehörde die Miete herabgesetzt so ist die 
Vereinbarungeinerhöheren Mie temi twi rkung vondem 
nächsten Mietzahlungstermin an, der auf den Eingang des 
Antrages des Mieters bei der Preisbehörde folgt insoweit 
nichtig, als sie der Entscheidung der Preisbehörde widerspricht 
Soweit nachdenPreisvorschriftendieErhebung von Zuschlä
gen oder Umlagen neben der Miete zugelassen ist bleiben 
dieseVorschriften unberührt 

^46 Miete für frei finanzierte Wohnungen 
Auf Mietverhältnisse über frei finanzierte Wohnungen im 
Sinne von§42 Abs.2findendieVorschrif tenüberdie Preis
bildung keine Anwendung (Marktmiete). 

Tei lV 

Schluß-undUbergangsvorschriften 

^ 47 Einzelne wohnräume 
Die in diesemGesetz für Wohnungen getroffenen Vorschrif
tengellen für einzelneWohnräume entsprechend. 

§ 48 Durchführungsvorschriften 
(l) Die Bundesregierung wird ermächigt für öffentlich geför
derte und für steuerbegünstigte Wohnungen durch Rechts
verordnung Vorschriften zur Durchführung dieses Gesetzes 
zu erlassen über: 
a) dieWirtschaftlichkeit ihre Berechnung und ihre Sicherung; 
b) die Ermittlung und Anerkennung der Kapital- und Be

wirtschaftungskosten und deren Höchstsätze sowie die 
Aufbringung und Bewertung der Eigenleistung; 
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c) die Mietpreisbildung unddie Mietpreisüberwachung; 
d) die Mietwerte; 
e) die Ermittlung, Festsetzung und Begrenzung der Nutzungs

entgelte für Wohnungen, die in der Rechtsform des Woh
nungseigentums oder des Dauerwohnrechts geschaffen 
oder überlassen werden; 

f) die Wohnflächenberechnung. 
(2) Die Bundesregierung wird ermächtigt für öffentlich geför
derleWohnungen durch Rechtsverordnungvorschriften zur 
Durchführung dieses Gesetzes zu erlassen über: 
a) allgemeine Finanzierungsgrundsätze für den Einsatz 

öffenllicher MitteL insbesondere solche, die der Steigerung 
und Erleichterung der Bautätigkeit im sozialen Wohnungs
bau oder der Verbesserung der Wirtschaftlichkeit der 
Wohnungen dienen; 

b) . die Ausstattung; 
c) denVerzicht des Gläubigers des öffentlichen Baudarlehens 

auf seinen Anspruch auf Aufhebung eines Im Range vor
gehenden Grundpfandrechts, insbesondere für den FalL 
daß anstelle eines zurückgezahlten, iniRange vor dem Bau
darlehen durch Grundpfandrecht gesicherten Darlehens ein 
neues Darlehen für förderungswürdige wohnungswirt
schaftliche Zwecke aufgenommenwerdensoll; 

d) dieVerzinsungundTilgung des öffentlichen Baudarlehens, 
insbesondere um Anreize für eine vorzeitige Rückzahlung 
eines im Range vor dem Baudarlehen durch Grundpfand
recht gesicherten Darlehenszu schaffen; 

e) die Möglichkeit eines teilweisen Erlasses bei vorzeitiger 
Rückzahlung des öffentlichen Baudarlehens und den Aus
schluß einerFreistellungnach § 41; der Ausschluß soll in 
der Regel in diesen Fällen vorgeschrieben werden. 

§ 49 Durchführungsvorschriften 
Die Bundesregierung wird ermächtigt zur Durchführung die 
ses Gesetzes und d e s § 3 1 a d e s Mieterschutzgesetzes durch 
Rechtsverordnung nähere Vorschriften darüber zu erlassen, 
unter welchen Voraussetzungenund von welchemZeitpunkt 
an einer Wohnung dieEigenschaft als öffentlich geförderter, 
steuerbegünstigter oder frei finanzierter Wohnung zukommt 
und unter welchen Voraussetzungen und zu welchem Zeit
punkt die WohnungdieseEigenschaft verliert 

§ 50 Uberleitungsvorschriften 
( l ) D i e V o r s c h r i f t e n d e s § 3 A b s . l S a t z 2 , A b s . 2 u n d 4 , d e r 
§§7,37 bis 41 u n d d e s § 4 5 der vorstehenden Fassungdieses 
Gesetzes gelten a u c h f ü r d i e i n derZeit vom 1. Januar 1950 
bis zum 31. Juli 1953 bezugsfertig gewordenen Wohnungen 
und Wohnräume. 

18 Bew-Kartei NW, Dezember 1967 — 25 -



§79 BewG 1965 
(S 3202) 
G l Anweisungen 

(2) Für öffentlich geförderte Wohnungen und Wohnräume, 
die vor dem 1. August 1953 bezugsfertig geworden s indund 
auf welche die Vorschriften der §§ 3, 16 bis 20 des Ersten 
Wöhnungsbaugesetzes in der bisherigen Fassung vom 24. 
A p r i l 1950 (BundesgesetzbL S. 83) und vom 23. Oktober 1951 
(BundesgesetzbL FS. 865) anzuwenden waren, gelten anstelle 
derVorschrif len der §§ 19 bis 36 der vorstehenden Fassung 
dieses Gesetzes die entsprechenden Vorschriften des Ersten 
Wohnungsbaugesetzesinderbisherigen Fassung weiter.Das 
gleiche gilt für öffentlich geförderte Wohnungenund Wohn
räume, die nach dem 31. Juli 1953 bezugsfertig geworden 
sind, wenn vor diesem Zeitpunkt die öffentlichen Mit te l be
reits bewilligt und die Mieten (Mietwerte) von der Bewill i
gungsstelle festgesetzt worden sihd; ist jedoch bei derartigen 
Wohnungen eine Miete oder ein Mietwert bis zum 31. Juli 
1953 nur vor läuhg festgesetzt worden,sokanndie endgültige 
Festsetzungnachden Vorschriften der §§29 oder32der vor
stehenden Fassung dieses Gesetzes vorgenommen werden. 

(3) Die Bundesregierung wird ermächtigt durch Rechtsverord
nung nähere Vorschriften zur Uberleitung des Ersten Woh
nungsbaugesetzes in der bisherigen Fassung in die vorste 
hende Fassung zu erlassen. Sie kann dabei, soweit es zur 
Uberleitungoder zu rBese i t i gungvonUnb i l f i gke i t ene r fo r 
derlich i s t die in B^bsatz 2 Satz 1 bezeichneten Vorschrilten 
auf die nach der bisherigen Fassung des Ersten Wohnungs
baugesetzes zubehandelndenWohnungenerstrecken. 
(4) Die Bundesregierung wird ermächtigt durch Rechtsver 
Ordnung Vorschriften zu erlassen, durch welche die Durch 
führungsvorschrif ten zum Gesetz über die Gemeinnützigkeit 
im Wohnungswesen vom 29. Februar 1940 ^ReichsgeselzbL I 
S.438) andie Vorschriften d i e s e s G e s e t z e s a n g e p a ß t werden. 

§ 5 1 Zustimmung des Bundesrates zu Rechtsverordnungen 

Die Rechtsverordnungen der Bundesregierung und des Bun
desministers f ü r W o h n u n g s b a u , die auf Grund dieses Geset
zes erlassen werden, bedürlen der Zustimmung des Bundes 
rates. 

§ 52 Verweisungen 

Soweit in Rechts-oderVerwaltungsvorschriften aufVorschrif
ten des Ersten Wohnungsbaugesetzes in der bisherigen Fas
sung verwiesenwird, e r h ä l t d i e Verweisung ihrenlnhal t aus 
den entsprechenden Vorschriften der vorstehenden Fassung 
des Gesetzes. Einer Verweisung steht es gleich, wenn die 
AnwendungvonVorschrif tendesErsten Wohnungsbaugeset
zes in der bisherigen Fassung stillschweigend vorausgesetzt 
wird . 
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§ 5 3 Geltung in Berlin 
Die vorstehende Fassung dieses Gesetzes gilt nach Maßgabe 
des § 13 Abs. 1 desDritten Uberleitungsgesetzes vom4. Ja-
nuarl952 (BundesgesetzbLIS.l)auch im Land Berlin.Rechts
verordnungen, die auf Grundder indiesem Gesetz enthalte
nen Ermächtigungen erlassen werden, gelten im Land Berlin 
nach§14desDrittenUberleitungsgesetzes. 

§54 Inkrafttreten 
Die vorstehende Fassung dieses Gesetzes tritt am 1. August 
1953 in Kraft 
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Anlage4a 
Auszug aus dem 
Gesetz über den Abbau der Wohnungszwangswtrtschatt 
und über ein soziales Mtet-undWohnrecht 
vom 23. Juni 1960 

(Bundesgesetzblatt Te i l IS 389) 

ArtikelV 
Änderung des Ersten^Wohnungsbaugesetzes 
Das ErsteWohnungsbaugesetz in der Fassung vom 25.August 
1953 (BundesgesetzbLIS 1047) wird wie folgt geändert: 
1. Nach§30 werden die folgenden§§30abis30ceingefügt: 

„§ 30a Mieterhöhungen 
(1) Für öffentlich geförderte Mietwohnungen, die nach dem 
31. Dezember 1949 bezugsfertig geworden sind, darf die 
Miete für die einzelneWohnung (Einzelmiete) vomlnkraft-
tretendesGesetzes über den Abbau derWohnungszwangs-. 
wir tschaftundübereinsozialesMiet und Wohnrecht an 
um 0,10 Deutsche Mark je Quadratmeter Wohnfläche im 
Monat erhöht werden. 
(2) Sind nach der Bewilligung der öffentlichen Mittel Mehr
belastungendes Vermieters dadurcheingetreten, daß sich 
die für ein Jahr ergebenden 
1. laufenden öfferitlichen Lasten des Grundstücks, narnent 

lieh die Grundsteuer, jedoch nicht die Hypotheken-
gewinnabgabe, 

2. Kostender Straßenreinigung und Müllabfuhr, 
3 KostenderEntwässerung, 
4. Kostender Schornsteinreinigungoder 
5. Kostender Sach-und Haftpflichtversicherung 
erhöht haben oder daß derartige Kosten neu entstanden 
sind, so darf derMehrbetragneben der Einzelmiete um
gelegt werden, soweit die Mehrbelastung nicht auf Um 
ständen beruht die derVermieter zu vertreten hat 
(3) Auf Grund einer Mieterhöhung nach den Absätzenl 
oder2darf eine höhereVerzinsung des der nachstelligen 
Finanzierung dienenden öffentlichen Baudarlehns nicht 
verlangt werden. 

§ 30b Mieterhöhung zur VerzinsungderEigenleistung 
(l)Ist der erstmaligen Bewilligungder öffentlichen Mittel 
eine Wirtschaftlichkeitsberechnung oder eine ähnliche Be
rechnung zugrunde gelegt wordenund sind Zinsen für die 
darin ausgewieseneEigenleistung nicht oder nur ineiner 
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Höhe von weniger als4vom Hundert in Anspruch genom
men oderanerkannt wordenoderhatder Vermieteroder 
sein Rechtsvorgänger auf einen Ansatz der Zinsen bis zu 
dieser Höhe ganz oder teilweise verzichtet so dürfen die 
Mieten für die öffentlich geförderten Mietwohnungen des 
Gebäudes oder der Wirtschaftseinheit drei Monate nach 
Inkrafttreten des Gesetzes über denAbbauderWohnungs-
zwangswrrtschaft und über ein soziales Miet und Wohn
recht über die nach§30azulässigen Mieten hinaus um den 
Betrag erhöht werden, der an einerVerzinsung der Eigen 
leistung von 4 vom Hundert fehlt Haben sich nach der 
erstmaligen Bewilligung der öffentlichen Mittel gegenüber 
der bei der Bewilligung zugrunde gelegten Berechnung 
die Gesamtkosten erhöht und ist'diese Erhöhung durchs 
Eigenleistung oder Ersatz von Eigenleistungen ganz oder 
teilweise gedeckt worden, so ist dieErhöhungzu berück-
sichtigen;diese gilt nur,soweit die Erhöhungauf Umstän-
denberuht, diederVermieternichtzu vertretenhat Der 
für das Gebäude oder die Wirtschaftseinheit sich ergebende 
Betrag der Mieterhöhung ist auf die einzelnenWohnungen 
nach demVerhältnisder Einzelmieten aufzuteilen;dienarh 
§30azulässigeEinzelmietedarf jedoch höchstens um wei-
tereO,10DeutscheMark je Ouadratmeter Wohnfläche im 
Monat erhöht werden. 

(2) Die von der Landesregierung bestimmte Stelle hat dem 
Verrnieter auf Antrag zu bescheinigen, um weichen Betrag 
eine Mieterhöhung nach Absatzlzulässig ist; die Beschei
nigung kann bereits vor dem Zeitpunkt erteilt werden, 
von dem andie Mieterhöhung zulässig ist Eine Erklärung 
desVermieters nach§18 des Ersten Bundesmietengesetzes 
ist nur wirksam, wenn die Bescheinigung oder eine Ab
schriftbeigefügt ist. 
(3) § 3 0 a A b s . 3 g i l t entsprechend. 

§ ^Oe Preisbindung 
Die Vermietung der öffentlich geförderten Wohnungen 
unterliegt den Preisvorschriflen.^^ 

2. A n § 3 2 wird der folgende Absatz5angefügt: 
„(5) BeiVermietungeiner in Absatz 1 bezeichneten Woh
nung sind die Vorschriften der §§ 30a bis 30e entspre
chend a n z u w e n d e n . ^ 

3. In § 45 werden die A b s ä t z e 2 u n d 3 durch diefolgenden 
Absätze2bis6ersetzt: 
„(2)Ubersteigt die vereinbarte Miete die zurDeckung der 
laufenden Aufwendungen erforderliche Miete (Kosten
miete) beruft sichderMieter durch schriftliche Erklärung 
gegenüber demVermieter innerhalb eines Jahres nach der 
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Vereinbarung aufd ie Kostenmiete, so ist vom Ersten des 
auf d i e E r k l ä r u n g folgendenMonats an dieMietpreisver-
einbarung insoweit und solange unwirksam, als die ver-
^einbarte Mietedie Kostenmie teübers te ig t . 
(3) Absatz 2 gilt nur, soweit die vereinbarteMiete ohne 
Umlagen, Vergütungen und Zuschläge je Quadratmeter 
Wohnfläche denMietriclitsatzum.mehr als 80 vomHundert 
übers te ig t der nach § 29 Abs. 1 für öffentlich geförderte 
Wohnungen am 1. Oktober 1954 für die Gemeinde oder 
den Gemeindeteil bestimmt war. Ist der Mietrichtsatz 
innerhalb derselben Gemeinde oder innerhalb desselben 
Gemeindeteils gestaffelt so ist der örtlich in Betracht kom-
mendehöchs t e Satz entscheidend. 
(4) Bei derErmit t lungder Kostenmiete ist von der Miete 
auszugehen, die sich fü r die steuerbegünst igten Wohnun
gen des Gebäudes oder der Wirtschaftseinheit auf Grund 
der Wirtschaftlichkeitsberechnung ftir den Quadratmeter 
der Wohnßäche durchschnittlich ergibt (Durchschnitts 
miete). Auf der Grundlage der Durchschnittsmiete ist die 
Miete für die einzelnen Wohnungen unter angemessener 
Berücksichtigung ihrer Größe, Lage und Ausstattung zu 
berechnen. Die Summe der Einzelmieten darf den Betrag 
nicht übersteigen, der sich aus der Vervielfäl t igung der 
DurchschnittsmietemitdernachOuadratmeternberechne-
ten Summe der Wohnßäche ergibt Die danach für die 
Wohnung des Mieters, der eine schriftliche Erklärung nach 
Absatz2abgegeben hat sich ergebende Einzelmiete ist die' 
Köstenmiete im Sinne des Absatzes 2. Der Vermieter hat 
demMieter auf Verlangen Einsicht indieBerechnungs 
-unterlagen zu gewähren. 

(5) Die Vermietung der steuerbegünst igten Wohnungen 
unterliegt den Preisvorschriften, wenn und solange die 
Kostenmietenach Absatz2 verbindlich i s t 
(6) D i e V o r s c h r i f t e n d e r A b s ä t z e 2 b i s 5 g e l t e n auch dann, 
wenn die Grundsteuervergünst igung nach § § 7 , 1 1 die.ses 
Gesetzes entfallen ist oder wenn ein nach § 7c des Ein
kommensteuergesetzes begünstigtes Finanzierungsmittel 
zurückgezahlt worden ist^^ 

§ 4 8 wird wie folgt geänder t : 
a) A n Absatz l B u c l i s t a h e a w e r d e n d i e W o r t e „ s o w i e d i e 

Belastung uftd ihre Berechnung^^ a n g e f ü g t 
b) A b s a t z l B u c h s t a b e b e r h ä l t die folgende Fassung: 

„b) die Ermittlung und Anerkennung der Gesamtkosten, 
derFinanzierungsmitteL derlaufenden Aufwendungen 
(Kapitalkosten und Bewirtschaftungskosten), die Er-
mittlung uhd Anerkennung von Änderungen der Kosten 
und Finanzierungsmittel, die Begrenzung der Ansätze 
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und Ausweise sowie die Aufbringung und Bewertung 
derEigenleistung;^^. 

c) Absa tz l B u c h s t a b e c e r h ä l t die folgende Fassung: 
„c) die Ermittlung der preisrechtlich zu läss igenMie te , 
namentlich auch die Erhebung und Berechnung von 
Lfmlagen, Vergütungen und Zuschlägen, sowie die 
Mietpreisüberwachung und das Verfahren;'^. 

d) Absatz2Buchstabeewirdgestrichen. 
e) Folgender A b s a t z 3 w r r d angefügt : 

„(3) Solange nicht durch Rechtsverordnung nach Ab
satz 1 Vorschriften zur Durchführung des § 45 in der 
vorstehenden Fassung dieses Gesetzes ergangen sind, 
gilt für die Wir t schaf t l i chke i t sbefechnungnach§45 die 
Zweite Berechnungsverordnung vom 17. Oktober 1957 
(BundesgesetzbLJ S.1719). Die Bundesregierungkann 
inderRechtsverordnung nach Absatz I auch bestim
men ,daß dieZweiteBerechnungsverordnungzur Durch
führung dieses Gesetzes weiterhin anwendbar bleibt; 
dabei kann die Zweite Berechnungsverordnungent-
sp rechendgeände r tode re rgänz twerden .^^ 

5. § 5 0 wird wie folgt geändert : 
a) In Absatz 1 werdendie Worte „ d e r § § 7 , 3 7 b i s 4 1 ^ ^ er

setzt durch d ieWor te „der § § 7 , 3 0 a b i s 30c, d e s § 3 2 
A b s 5 , d e r § § 3 7 b i s 4 1 ^ ' 

b) In Absa tz2werden d i eWor t e „der § § 1 9 bis 36^^er-
se t z tdu rchd ieWor te „ d e r § § 1 9 b i s 3 0 , 3 1 , d e s § 3 2 
Abs I b i s 4 u n d d e r § § 3 3 b i s 3 6 " . ^ 

c) Der folgende Absatz 3 wird eingefügt; die bisherigen 
A b s ä t z e 3 u n d 4 werden A b s ä t z e 4 u n d 5: 
„(3) fst ü b e r e i n e n n a c h § 4 5 desErsten Wohnungsbau
gesetzes in der bisherigen Fassung vom 25.August 1953 
^l^undesgesetzbl. I S.1047) vom Mieter gestellten An
trag auf Herabsetzungder vereinbartenMietebis zum 
Vortag des Inkrafttretens des Gesetzes über den Ab
bau der Wohnungszwangswirtschaft und über ein so-
z ia lesMiet -undWohnrechtnoch nicht entschieden, so 
s i n d § 4 5 in der bisherigen Fassungvom 25,August 1953 
und die zu seinerDurchft'ihrung ergangenen Rechtsvor
schriften weiterhin anzuwenden,Ist die Miete n a c h § 4 5 
des ErstenWohnungsbaugesetzes in der bisherigenFas-
sung vom 25, August 1953 herabgesetzt wordene so darf 
sie vom Inkrafttreten des Gesetzes über den Abbau 
der Wohnungszwangswirtschaft und über ein soziales 
Miet-undWohnrecht an auf den Betrag erhöht werden, 
der sich auf Grund einer neuen Wirtschaftlichkeits
berechnung nach §§ 45 und 48 der vorstehenden Fas
sung dieses Gesetzes eigibt.^^ 
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Anlage4b 
Auszug aus dem Gesetz 
zur Änderung des ^weitenWohnungsbaugesetzes, 
anderer wohnungsbaurech t i i che rVorschr i f t enundüber 
die^üci^ers ta t tung^onBaui^ostenzuschüssen 
vom 21. Juli 1961 

(BundesgesetzblattTeilIS,1041) 

Artikel IV 
Änderung des Ersten Wohnungsbaugesetzes 
Das ErsteWohnungsbaugesetz in der Fassung vom 25,August 
1953 (BundesgesetzbL I S.1047), zuletzt geändert durch Ar
tikel I I I des Gesetzes zur Änderung grundsätzlicher Vor
schriften.vom 12. April 1961 (BundesgesetzbL I S.425), wird 
wie folgt geändert: 
1. In§28 Abs.3erhäl tSatz2die folgende Fassung: 

„Soweit eineVereinbarunghiernachunwirksam ist ist ein 
geleisteter Finanzierungsbeitrag zurückzuerstatten und von 
dem Empfang an zu verzinsen. Der Anspruch auf Rück
erstattung verjährt nach Ablauf eines Jahres von derBe-
endigung des Mietverhältnisses an.̂ ^ 

2. Ih '§- 38 Abs, 1 erhalten die Sätze 2 und 3 die folgende 
Fassung: 
„Diese Grenze erhöht sich um je 1800 Deutsche Mark für 
jeden zur Familie des Wohnungsuchenden rechnenden, 
vonihmunterhaltenen Angehörigen Für Schwerbeschä
digte und IhnenGleichgestellteerhöht sich die Grenze um 
weitere 1800 DeutscheMark;das gleiche gilt fürPersonen 
im Sinne des Hältlingshilfegesetzes vom'6, August 1955 
(BundesgesetzbLlS.498) in seiner jeweilsgeltendenFas-
sung, wenri sie infolge einer gesundheitlichen Schädigung 
durch den Gewahrsamum wenigstens 50 vomHundert in 
ihrer Erwerbsfähigkeit gemindert sind. 
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Anlagen 

^eubaumieten^erordnungt^^^^l^MV^t^^^^^^ 
Vom 19. Dezember 1962 
(BundesgesetzblattTeilIS.753) 

Inhaltsübersicht 

Te i l l 
Allgemeine Vorschriften § 
Anwendungsbereich dieser Verordnung B.. 1 
PreisrechtlichzulässigeMiete : 2 
Durchschnittsmiete und Einzelmiete 3 
Umlagen nebenderEinzelmiete 4 
Zuschläge und Vergütungen nebenderEinzelmiete 5 
Mieterleistungen .- 6 
AnwendungderErsten und Zweiten Berechnungsverord
nung '. 7 
Verweisung auf die Altbaumietenverordnung 8 

Teil I I 
^ffentlichgeförderte Wohnungen nachdem Ersten 
Wohnungsbaugesetz 
Anwendungsbereich desTeiles I I 9 
Festgesetzte Durchschnittsmiete 10 
Festgesetzte Einzelmiete 11 
Festsetzung von Mietwerten ^ 12 
Fehlende Mietfestsetzung 13 
Selbstverantworllich gebildeteMiete 14 
Kostenmiete 15 
Einzelmiete nach behördlich genehmigter Mieterhöhung 16 
Erhöhung der Einzelmietenach § 30a Abs. 1 und § 30b 
desErsten Wohnungsbaugesetzes 17 
Erhöhung der Einzelmiete wegen Wertverbesserungen 18 
Erhöhung der Einzelmiete zum Ausgleich besonderer 
Härten . . 19 
Umlage von Mehrbelastungen nebenderEinzelmiete . . . 20 

Teil I I I 
Öffentlich geförderte Wohnungen nach dem Zweiten 
Wohnungsbaugesetz 
Anwendungsbereich desTeiles III 21 
GenehmigungderDurchschnittsmiete 22 
Durchschnittsmiete bei Bewilligung von Darlehen oder 
Zuschüssen zur Deckung der laufenden Aufwendungen, 
Zinszuschüssen oderAnnuitätsdarlehen 23 
1̂ ersetzt BundesgesetzbL t l t ^92-^0. 
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Durchschnittsmiete bei unterschiedlicher Förderung mit 
öffent l ichenMit te ln 24 
Berechnung der Einzelmiete 25 
Erhöhung der Durchschnittsmiete oder Einzelmiete infolge 
Erhöhung derlaufenden Aufwendungen 26 
Erhöhung derEinzelmietewegenWertverbesserungen . . 27 

Teil I V 
S teue rbegüns t ig t eWohnungen 

AnwendungsbereichdesTeilesIV .'. 28 
Berufung aufdie Kostenmiete 29 
Änderung der Kostenmiete infolge Änderung des Gesamt
betrages derlaufenden Aufwendungen 30 
Erhöhung der Kostenmiete wegen Wertverbesserungen 31 
Preisrechtlich zulässige Miete bei Mietherabsetzung durch 
d iePre i sbehörde 32 
E r h ö h u n g b i s z u r Kostenmiete 33 

T e i l V 
Ubergangs-und Schlußvorschriften 

Vertretung v o n U m s t ä n d e n 34 
Einzelne W o h n r ä u m e u n d U n t e r m i e t v e r h ä l t n i s s e 35 
Außerkraf t t re ten von Vorschriften 36 
Sonderbestimmungen fü rBe r l i n 37 
Ge l tung inBer l in : 38 
Geltung im Saarland 39 
Inkrafttreten ^ 40 

Auf Grund des § 48 Abs. 1 und des § 50 Abs. 4 des Ersten 
Wohnungsbaugesetzes in der Fassung vom 25. August 1953 
(BundesgesetzbLI S .1047) , zu l e t z tgeände r tdu rch Ar t ike l I V 
des Gesetzes z u r Ä n d e r u n g d e s Z w e i t e n Wohnungsbaugeset
zes, anderer wohnungsbaurechtlicher Vorschriften und über 
die Rückers ta t tungvon Baukostenzuschüssen vom 21.Juli 1961 
( B u n d e s g e s e t z b L I S . 1 0 4 1 ) , d e s § 7 2 A b s . 6 , d e s § 8 5 A b s . 2 
S a t z 2 u n d d e s § 105 Abs. 1 desZweitenWohnungsbaugeset-
zes (Wohnungsbau-und Familienheimgesetz) in der Fassung 
vom I .August 1961 (BundesgesetzbLIS1121) sowie des Ar
t i k e l s ^ § 4 Abs. 1 des G e s e t z e s ü b e r den Abbau der Woh
nungszwangswirtschaft und über ein soziales Miet- und 
Wohnrechtvom23.Juni 1960 (BundesgesetzbLlS. 389) wird 
von der Bundesregierung mit Zustimmung des Bundesrates 
verordnet: 
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T e i l l 

Allgemeine Vorschriften 

§ 1 Anwendungsbereich dieser Verordnung 

DieseVerordnungist mit Ausnahme d e s § 3 3 a u s preisgebun
dene Wohnungen anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 
1949 bezugsfertiggewordenstndoder werden. 

§ 2 Pre is recht l ichzuläss igeMiete 

(1) Pre is recht l ichzuläss igeMiete ist die Einzelmiete, die sich 
nach den Vorschriften dieser Verordnung ergibt, zuzüglich 
der nach den §§ 4, 5 und 20 zulässigen Umlagen, Zuschläge 
und Vergütungen. 

(2) D i e U b e r ^ c h r e i t u n g d e r p r e i s r e c h t l i c h z u l ä s s i g e n M i e t e i s t 
unzulässig. Eine Überschreitung liegt auch dann vor, wenn 
dieLeistung des Vermieters ohne angemessene Senkungder 
Mie t eve rminde r tode rd i eMie t e inande re r Weisemittelbar 
erhöht wird, 

(3) Die § § 2 9 und 29adesErsten Bundesmietengesetzes vom 
27.Jul i l955 (BuridesgesetzbLIS,458),zuletzt geänder tdu rch 
das Gesetz z u r Ä n d e r u n g desZweiten Wohnungsbaugesetzes, 
anderer wohnungsbaurechtlicher Vorschriften u n d ü b e r die 
Rückerstattung von Baukostenzuschüssen^ bleiben u n b e r ü h r t 

(4) Zusätzliche Leistungen desVermieters,die nicht dieWohn-
r a ü m b e n u t z u n g b e t r e f f e n , a b e r neben derWohnraumbenut-
zung gewährt werden und für die üblicherweise ein beson
deres Entgelt entrichtet wird, sind durch die preisrechtlich 
zulässige Miete nicht abgegolten. 

(5) Der Vermie te rha tdem Mieterauf Verlangen Einsicht in 
d i e U n t e r l a g e n ü b e r die Berechnung der Mieten zu gewähren. 

§ 3 Durchschnittsmieteund Einzelmiete 

Ist l ü r W o h n u n g e n e i n e s Gebäudes oder einerWirtschafts-
einheit oder einesTeiles davon der für denQuadratmeter der 
Wohnfläche bemessene durchschnittliche Mietbetrag fest
gesetzt genehmigt oder ermitteltworden (Durchschnittsmiete) 
und hat derVermieter auf der Grundlage dieser Durchschnitts
miete die Ein^elmiete zuberechnen, so sindhierbei Größe,Lage 
und Ausstattung der einzelnen Wohnungen angemessen zu 
berücksichtigen; die Summe der s i chda räüs ergebendenEin-
zelmieten darf den Betrag nicht übersteigen, der sich aus der 
Vervielfäl t igung der Durchschnittsmiete mit der nach Quadrat-
m e t e r n b e r e c h n e t e n S u m m e d e r W o h n f l ä c h e e r g i b t . 

21 Bew-l^arteiNW,Dezember 1967 



§79BewG1965 
(S 3202) 
G l Anweisungen 

§ 4 Umlagen nebenderEinzelmiete 
(1) Neben der Einzelmiete dürfen folgende Betriebskosten, 
'^enn oder soweit Beträge hierfür nicht in der Einzelmiete 
^mthalten sind, auf die Mieter umgelegt werden: 
,̂ Kc^ste^desWasserverbrat^chs, 

^, Kosten des Betriebs der zentralen Heizungs- und Warm
wasserversorgungsanlagen sowiederzentralenBrennstoff-
versorgungsänlagen, 

^. Kostendes BetriebsdesFahrstuhls. 
(2) Zu den Kosten des Wasserverbrauchs gehört auch die 
^ählermiete . Bei der Berechnung der umzulegenden Kosten 
des Wasserverbrauchs sind zunächst dieKosten des Wasser
verbrauchs abzuziehen, dienicht mit der übl ichenBenutzung 
derWohnungen zusammenhängen,Die Umlegung erfolgt nach 
d e m V e r h ä l t n i s d e r Einzelmieten,Hat d e r V e r n ü e t e r mit allen 
^fieterri ein l^invernehnien über einen anderen Umlegungs-
niaßstab erzielt so ist die Umlegung nach diesem Maßstab 
zulässig. Kommt ein Einvernehmen nicht zustande, so kann 
die Pretsbehörde auf Antrag des Vermieters einen anderen 
Llmlegungsmaßstab zulassen. Monatliche Vorauszahlungen 
in Höhe des voraustchtlichen durchschnittlichen Umlegungs-
helrages vorbehaltlich jährlicher Abrechnung sind zulässig. 

(3) Für die Umlegung der Kosten des Betriebs der zentralen 
Ileizungsanlage und der Kosten des Betriebs des Fahrstuhls 
^ e l t e n § 2 5 A b s . l , §§ 26, 27 und 29 inVerbindung m i t § 2 3 
^bs. 2 der Altbaumietenverordnung vom 23. Juli 1958 (Bun-
desgesetzblattIS.549) entsprechend.-
(4) Für die Umlegung derKosten des Betriebs der zentralen 
Warmwasse ' rve r so rgungsan lageg i l t§28 Abs. 1 S ä t z e l u n d 2 , 
^ b ^ 2 i n V e r b i n d u n g m i t § 2 3 , § 2 5 A b s l , § 2 7 d e r A l t b a u -
n l i e t e n v e r o r d n u n g e n t s p r e c h e n d m i t d e r M a ß g a b e , d a ß f ü r d i e 
I^erechnung und die Umlegung der Kosten des Wasserver
brauchs Ä b s a t z 2 a n z u w e n d e n ist. 
(5) Die Kosten des Betriebs der zentralen Brennstoffversor-
9ungsanlage sind entsprechend dem tatsächlichen Verbrauch 
^fii-zulegen. 

§ 5 Zuschläge und Vergütungen neben derEinzeimiefe 
(1) Neben der Einzelmiete sind Zuschläge wegen Benutzung 
von Wohnraum zu anderen als Wohnzwecken sowie Unter-
^ie tzuschläge entsprechend §§ 18, 19 der Altbaumietenver-
erdnung zulässig, wennodersowei t Beträge hierfür nicht in 
derEinzelmiete enthalten sind. 
(^) Sind bis zum Inkrafttreten dieser Verordnung preisrecht-
hchzu läs s ige Vergütungen f ü r N e b e n l e i s t u n g e n d e s Vermie
ters, die zwar die Wohnraumbenutzungbetreffen, aber nicht 
allgemein üblich sind oder nur einzelnen Mietern zugute kom-
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men, erhoben worden, sobleiben solche V e r g ü t u n g e n p r e i s -
rechtlich zulässig. 

§ 6 Mieterleistungen 

Erbringt ein Mieter vereinbarungsgemäß Leistungen, die zu 
einerVerringerung von Bewirtschaftungskosten, die I n d e r 
Miete enthalten sind, führen, so senkt sich diepreisrechtlich 
zulässige Miete entsprechend; dies gilt besonders dann, wenn 
die Kosten der Schönheitsreparaturen vom Mieter übernom
men worden sind. Die Schönheitsreparaturen umfassen nur 
das Tapezieren, Anstreichen oder Kalken der Wände und 
Decken, das Streichen der Ful3böden, Heizkörper und Innen
türen sowie derFenster und Außentüren von ihnen. 

§ 7 Anwendung derErsten und Zweiten Berechnungs
verordnung 

Soweit eine Wirtschaftlichkeitsberechnung aufzustellen oder 
die Wohnfläche zu berechnen ist oder Aufwendungen oder-
Erträge zu ermitteln sind, sind hierfür die Vorschriften der 
jeweils maßgebenden Ersten Berechnungsverordnung vom 20. 
November 1950^'17.Oktober 1957 (BundesgesetzbL 1950 8.753^ 
1957 IS.1719) oderZweitenBerechnungsverordnungvom 17. 

-Oktoberl957 (Bundesgesetzbl,IS.1719),beideVerordnungen 
in der Fassung der Verordnung zur Änderung der Berech-
nungsveroidnungenvoml9.Dezember 1962 (BundesgesetzbLI 
S.738), anzuwenden. 

§ 8 Verweisung auf die Altbaumietenverordnung 

Soweit in dieser Verordnung auf die Mietpreisvorschriften 
der Altbaumietenverordnung verwiesen wird, t r i t t an die 
Stelle der Grundmiete dieEinzelmiete. 

Teil I I 

it^ffentlich geförderte Wohnungen nach dem Ersten 
Wohnungsbäugesetz 

§ 9 Anwendungsbereich des Teiles 11 

(1) §§ 10bis20 g e l t e n f ü r ö f f e n t l i c h g e f ö r d e r t e Wohnungen, 
dienach dem31. Dezember 1949 bezugsfertig geworden und 
für welche die öffentlichen Mit te l erstmalig vor deml.Januar 
1957 bewilligt worden sind. 
(2) §§ 1 0 b i s 2 0 gelten nicht f ü r ö f f e n t l i c h g e f ö f d e r t e Woh 
nungen, auf die auf Grund einer Rechtsverordnung der Lan
desregierung nach § 108 Abs. 2 des Zweiten Wohnungsbau-
g e s e t z e s d e s s e n § 7 2 a n z u w e n d e n i s t 
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Festgesetzte Durchschnittsmiete 
^i) Fiat die Bewilligungsstelle die Durchschnittsmiete fest
gesetzt so hat der Vermieter die Einzeliniete nach § 3 zu 
berechnen 
^^)Hat die Bewilligungsstellebiszum31.Dezember 1959 die 
T^uidnschn'rttsmiete nur vorläufig festgesetzt, so gilt sie als 

I.Januar 1960,endgültig festgesetzt 

^ i l Festgesetzte Einzelmiete 
Hatzte BewilligungsstelledieMietefüreineeinzelne Woh-
nur̂ 9 festgesetzt so ist diese Miete die Einzelmiete. § 10 
^b^.2gi l t sinngemäß. 

^ 2̂ Festsetzung von Mietwellen 
Hat dieBewilligungsstelle einen Mietwert für eine einzelne 
-Wohnung festgesetzt so 9ilt dieser als Einzelmiete (§ 11). 
^ ^ l . die Bewilligungsstelle den Mietwert für mehrere Woh
nungen festgesetzt so gilt § 10 entsprechend mit der Maß^ 
g^be, daß derfestgesetzte Mietwert andieStellederDurch^ 
^ehniftsmiete tritt. 

^ i3 FehlendeMietfestsetzung 
^i)Hat die Bewilligungsstelle keine Miete oder keinen Miet^ 
^ei^ festgesetzt so ist die der Bewilligung der öffentlichen 
^i^tel zugrunde gelegte Miete die Einzelmiete. Ist die Miete 
für niehrereWohnungen zugrunde gelegt worden,so gilt§ 10 

1 entsprechend mit der Maßgabe, daß die zugrunde 
^el^9te Miete an die Stelle der Durchschnittsmiete tr i t t 

^st einebestimmteMiete oder e'inbest'immterMietwert 
^ort der Bewilligungsstelle nicht festgesetzt und der Bewil^ 
ligr^^9 veröffentlichen Mittel auch nicht zugrunde gelegt wor^ 
den, so bestimmt sich die Einzelmiete nach entsprechenden 
^i^zelmieten, d ies ichfür vergleichbareöffentlich geförderte-
^i^^twohnungengemäßden§§ 10 b i s l2undgemäß Absatz 1 
ergeben. 

§ i4 Selbstverantwortlich gebildete Miete 
Hat die Bewilligungsstelle eine selbstverantwortlich gebildete 
^i^te zugelassen, so beträgt dieEinzelmiete vorbehaltlich 

§ 30 Abs. 2 Satz 2 des Ersten Wohnungsbaugesetzes je 
Quadratmeter Wohnfläche 150 vom Hundert des nach § 2^ 

1 desErsten Wohnungsbaugesetzesfür öffentlichgeför^ 
derfe Wohnungen am I.Oktober 1954 für die Gemeinde oder 
^eineindeteil bestimmten Mietrichtsatzes lst der Mietrichtsat^ 
innerhalb derselbenGemeindeoderdesselbenGemeindeteil^ 
^esfaffelt seist der örtlich in Betracht kommende höchste 
^̂ ẑ entscheidend. 
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§ 15 Kostenmiete 
Hat sich die nach§§10bisl4s'tchergebende Einzelmiete nach 
§ 10 Abs.2, § 13,des Ersteh Bundesmietengesetzesinderbis 
zum 30. Juni 1960 in Geltung gewesenen Fassung erhöht so 
ist die erhöhte Miete die Einzelmiete. , 

' i 

§16 Einzelmiete nach behördlich genehmigter Mieterhöhung 
Hats ichdienach§§ lObis 15sichergebende Einzelmiete auf 
Grund einer Genehmigung der Preisbehörde erhöht so ist die 
erhöhte Miete die Einzelmiete. 

^ 
§ 17 Erhöhung der Einzelmiete n a c h ^ 3 0 a A b ^ . l u n d § 3 0 b 

des ErstenWohnungsbaugesetzes 
Dienacli§§ lObis lOsichergebende Einzelmiete erhöht sich 
nach § 30a Abs. 1 und § 30b des Ersten Wohnungsbau
gesetzes. 

^ 18 Erhöhungder Einzelmiete wegen Werlverbesserungen 
(1) Stndnach der Bewilligungder öffentlichenMittelgegen-
über denibei der Bewilligung auf Grund derBauunterlagen 
zugrunde gelegten Zustand Änderungen vorgenommen wor
den, so erhöht sich, soweit sieWertverbesserungen bewirken, 
dtenach§§ lObis 17oder 19sichergebendeEinzelmieteum 
den Betrag der laufenden Aufwendungen nach Absatz 2. 
Wertverbesserungen sind 
1. bauliche Verbesserungen oder Einrichtungen, 
2. die Anlage oder der Ausbau einer Verkehrsfläche oder 

einer Kanalisation, 
3. derHausanschlußan Versorgungsleitungen,' 
wenn durch die Maßnahmen der Gebrauchswert des Wohn
raums erhöht oder die allgemeinenWohriverhältnisse auf die 
Dauer verbessertwordensind.DieMieterhöhung ist nur zu
lässig, wenn die Bewilligungsstelle den Wertverbesserungen 
zugestimmt hat oder wenn sie auf Grund einer öffentlich
rechtlichen Verpflichtung durchgeführt wordensind. 
(2) Diedurch Wertverbesserungenentstandenenoderent 
stehendenlaufenden Aufwendungen sind in einer Berechnung 
zuermitteln.InderBerechnung sind die KostenderWertver-
besserungenanzusetzenunddiezüihrerDeckungdienenden 
Finanzierungsmittelsowie die durch die Wertverbesserungen 
entstehenden laufenden Aufwendungen auszuweisen. Werden 
die Kosten für die Wertverbesserungen durch Eigenleistun
gen des Vermieters ganz oder teilweise gedeckt seist diese 
Eigenleistung der bisherigen Eigenleistung hinzuzurechnen; 
übersteigt die gesamte Eigenleistung 15 vom Hundert der 
Gesamtkosten zuzüglichderKostenderWertverbesserungen, 
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sokann für denTeilderEigenleistung,durchdendie Kosten 
der Wertverhesserungen gedeckt worden sind, eine Verzin-
sunginHöhe des imZeitpunkt der Fertigstellung der Wert
verbesserungen marktüblichen Zinssatzes für erststellige 
Hypotheken, jedoch für den Teil der Eigenleistung, der 15 
vom Hundert der Gesamtkosten zuzüglich der Kosten der 
Wertverbesserungen nicht übersteigt, nur eine Verzinsung 
von4 vomHundert angesetzt werden. AlsBewirtschaflungs-
kostendürfenangesetzt werden 
a) eine angemessene Abschreibung;§25derZweiten Berech

nungsverordnung ist entsprechend anzuwenden; 
b) die durch die Wertverbesserung entstehenden Betriebs

kosten; §27, §30 Abs. I derZweiten Berechnungsverord
nung sind entsprechend anzuwenden; sĉ wett Betriebs
kosten der in § 4 Abs. 1 genannten Art durch Umlagen 
gedeckt werden, ist ein Ansatz unzulässig, 

(3) Sind die Wertverbesserungenenfür mehrere Wohnungen 
durchgeführt worden,seist derMieteihöhungsbetragauf die 
Einzelmieten angemessen zu verteilen. 
(4) DieAbsätze lb is3gel ten nicht 
a) wenn bis zum InkralttretendieserVerordnungdie Einzel

miete in preisrechtlich zulässiger Weise aus den in Ab
satz 1 genarrntenGründenbereitserhöht worden istoder 

b) wenn neben der Einzelmiete in preisrechtlich zulässger 
Weise eine Vergütung für die Wertverbesseiungen er--
hobenwiidoder 

c) soweit laufende Aufwendungen für die Wertverbeserun-
geninderEinzelmietebereits enthalten sind oder 

d) soweit die Kosten der Wertverbesserungen nicht vomVer-
mieter getragen worden sind. 

(5) Kosten,die während derNutzungsdauer zur Erhaltung des 
bestimmungsmäßigen Gebrauchs aufgewendet weiden müs
sen, um die durch Abnutzung, Alterung und Witterungsein-
wirkungentstehendenbaulichenoder sonstlgenMängelord-
nungsgemäß zu beseitigen (Instandhaltungskosten), berech
tigen nicht zu einer Mieterhöhung. 

^ 19 Erhöhung der Einzelmiete zum Ausgleich besonderer 
Härten 

Die Preisbehörde kann auf Antrag eine angemessene Er 
höhung der nach den §§ 10 bis 18 sich ergebenden Einzel-
mietegenehmigen, wennsie imetnzelnen Fall aus Gründen, 
die weder in der Person des Vermieters noch des Mieters 
liegen, zur Vermeidung besonderer Härten dringend erfor
derlicherscheint 
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§ 20 Umlage von Mehrbelastungen neben der Einzelmiete 

(1) NebenderEinzelmiete dürfenunbeschadet d e s § 4 M e h r -
belastungen des Vermieters umgelegt werden, die nach der 
BewilligungderöffentlichenMitteldadurcheingetreten sind, 
daß sich die für ein Jahr ergebenden 
1. laufendenöffentlichen Lastendes Grundstücks,namentlich 

die Grundsteuer, jedoch nicht die Hypothekengewinn-
abgabe, 

2. Kosten der Straßenreinigung und Müllabfuhr, 
3. KostenderEntwässerung, 
4. Kostender Schornsteinreinigungoder 
5. Kosten der Sach und Haftpflichtversicherung 
erhöht haben oder daß derartige Kosten neu entstanden sind, 
soweit die Mehrbelastung nicht aufUmständen beruht, die der 
Vermieter zu vertreten hat Für den Umlegungsmaßstab gilt 
§23 der Altbaumietenverordnungentsprechend. 

(2) Eine Mehrbelastung, die für einen bestimmten Zeitraum 
entsteht ist innerhalb desErhebungszeitraums auf dieMiet-
zahlungszeitabschnilte gleichmäßigzu verteilen. SindMietzah
lungszeitabschnitte während des Erhebungszeitraums bereits 
verstrichen, so kann die Mehrbelastung auf die restlichen 
Mietzahlungszeitabschnitte verteilt werden; sind sämtliche 
Mietzahlungszeitabschnitte innerhalb des Erhebungszeitraums 
verstrichen, so kann die Mehrbelastung für den abgelaufenen 
Erhebungszeitt^aum, höchstens jedoch für ein Jahr, in einem 
Betrag umgelegt werden. Satz2gil tnur,wenn die Umlage 
derMehrbelastung während derabgelaufenenMietzahlungs-
zeitabschnitteinnerhalb desErhebungszeitraumsinfolge von 
Umständen nicht möglich war, die derVermieter nicht zu ver
treten hat. 

(3) Die Mehrbelastung kann nur auf die Mieter umgelegt wer
den, denen die Wohnungen während des Erhebungszeitraums, 
für den die Mehrbelastung entstanden ist vermietet waren. 
Fällt die Mietzeit nur in einem Teil des Erhebungszeitraums, 
so darf die Umlage nur zu einem entsprechenden Anteil er-
hobenwerden. 

(4) Steht eine Mehrbelastung ihrer Höhe nach fest oder kann 
mitihremEntstehensichergerechnetwerden,sosindauf den 
Umlegungsbetrag rrionatliche Vorauszahlungen zulässig; sie 
sind unverzüglich abzurechnen, nachdem die Mehrbelastung 
eingetreten ist 

21 Bew-Karlei NW, Dezember 1967 



§79 BewG 1965 
(S 3202) 
G l Anweisungen 

Teil I I I 
^ f f e n t l i c h g e f ö r d e r t e W o h n u n g e n nach dem Zweiten 
Wohnungsbaugesetz 

^ 21 Anwendungsbereich desTeiles 111 
^1)§§ 22 bis 27 gelten für öffentlich geförderte Wohnungen, 
für die die ö f fen t l i chenMi t te le r s tmal ig nachdem 31.Dezem-
berl956 bewilligt worden'sindoder bewilligt werden. 
2̂) §§22 bis 27 gelten auch für öffentlich geförderte Wohnun

gen, auf die auf Grund einer Rechtsverordnung der Landes
regierung n a c h § 108 Abs,2des Zweiten Wohnungsbaugeset
zes d e s s e n § 7 2 anzuwenden is t B 

^ 22 Genehmigung der Durchschnittsmiete 
1̂) Die Bewilligungsstelle hat in den Fällen, i n den ihr eine 

Wirtschaftlichkeitsberechnung vorzulegen is t I ^ ^ die öffent
lich geförderten Wohnungen des Gebäudes oder der Wir t 
schaftseinheit die Durchschnittsmiete zu genehmigen,die nach 
der Wirtschaftslichkeitsberechnung zur Deckung der laufen
den Aufwendungenerforderlich i s t 
(2) Die Bewilligungsstelle kann in den Fällen, in denen die 
Betriebskosten in derWirtschaftlichkeitsberechnung mit einem 
Pauschbetrag nach § 27 Abs. 4 derZweiten Berechnungsver
ordnung angesetzt sind, die Durchschnittsmiete mit der Maf^-
gabegenehmigen, daß dieerstmalig ta tsächl ichents tehenden 
jährlichen Betriebskosten an die Stelle des Pauschbetrages 
treten. 

§ 23 Durchschnittsmietebei Bewilligung vonDarlehenoder 
Zuschüssen zur Deckung der laufenden Aufwendungen, 
Zinszuschüssenoder Annui tä tsdar lehen 

(1) Weiden neben oder an Stelle von öffentlichen Baudarlehen 
öffentliche^Mittel als Darlehen oder Zuschüsse zur Deckung 
derlaufenden Aufwendungen, als Zinszuschüsse oder als An
nuitätsdarlehen für alle öffentlich geförderten Wohnungen 
des Gebäudes oder der Wirtschaftseinheit bewi l l ig t so hat 
dieBewilligungsstelle dieDurchschnittsmietezugenehmigen, 
diesich aus der.Verminderungderlaufenden Aufwendungen 
nach § 18 Abs, 2 Satz 1 derZweitenBerechnungsverordnung 
ergibt 
(2) Werdendie in Absatz 1 g e n a n n t e n ö f f e h t l i c h e n M i t t e l l ü r 
alle öffentlich ge fö rde r t enWohnungen oder nur für einenTeil 
der öffentlich ge fö rde r t enWohnungen des Gebäudes oder der 
Wirtschaftseinheit erstnachGenehmigungderDurchschnitts-
miele bewil l ig t so bleibt es bei der genehmigten Durch
schnittsmiete; jedoch vermindern sich die Einzelmieten der 
Wohr^ungen, für die diese öffent l ic t ienMit te l bewilligt wor-
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den sind, für die Dauer derBewilligungder in Absatz 1 ge
nannten öffentlichen Mittel anteilig um den Betrag, um den 
sich die laufenden Aufwendungen verringern. 

^ 
§ 24 DurchschnittsmietebeiunterschiedlicherFörderung 

mit ÖffentlichenMitteln 
Werden fürWohnungeneinesGebäudes oder einer Wirtschafts
einheit oder eines Teiles davon die öffentlichen Mittel nach 
Art oder Höhe unterschiedlich bewilligt so hat die Bewilli
gungsstelle entsprechend unterschiedliche Durchschnittsmieten 
zu genehmigen, 

§ 25 Berechnung derEinzelmiete 
(1) HatdieBewilligungsstelleeine Durchschnittsmiete geneh
migt so hat der Vermieter die Einzelmiete nach § 3 zu be
rechnen, 
(2) Hat die Bewilligungsstelle^eine Durchschnittsmiete nicht 
genehmigt, so bestimmt sich die Einzelmiete nach entsprechen
den Einzelmieten für vergleichbare öffentlich geförderte Miet-
Wohnungen, 

§ 26 ErhöhungderDurchschnittsmieteoderEinzelmiete 
infolge Erhöhung der laufenden Aufwendungen 

(1) Tritt nach Genehmigung der Durchschnittsmiete bis zur 
Anerkennung der Schlußabrechnung, spätestens jedochbis 
zdm Ablauf von zwei Jahren nach Bezugsfertigkeit der Woh-
nungen,eineErhöhung des Gesamtbetrages derlaufenden 
Aufwendungenein, die derVermieter nicht zuvertreten hat 
so hat die Bewilligungsstelle auf Grund einer neuen Wirt-
schaftlichkeitsberechnungeineentsprechendeErhöhungder 
Durchschnittsmiete zu genehrhigen; § 25 Abs, 1 ist entspre
chend anzuwenden. 
(2) Erhöht sichder Gesamtbetragderlaufenden Aufwendun 
gen durchUmstände,die derVermieter nicht zu vertreten hat 
und die nach Ablauf des in Äbsa tz lgenannten Zeitraums 
eintreten, so erhöht sich die Einzelmiete bis zu der Einzel
miete, die sich auf Grund einer neuen Wirtschaftlichkeits
berechnung, einer entsprechenden Erhöhung der Durchschnitts
miete und nach§3erg ib t 
(3) Werden die in § 23 Abs. 1 genannten öffentlichen Mittel 
nach der Genehmigung der Durchschnittsmiete für einen Teil 
öffentlich geförderten Wehnungen des. Gebäudes oder der 
Wirtschaftseinheit nicht mehr gewährt und beruht dies auf 
Umständen, die der Vermieter nicht zu vertreten hat so er
höhen sichdie Einzelmieten derWohnungen, für die diese 
öffentlichen Mittel entfallen sind, entsprechend. Werden die 
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Mit te l in der Zeit bis zur Anerkennung der Schlußabrechnung, 
spätestens jedochbis zum Ablauf von zwei JahrennachBe-
zugsfertigkert der Wohnungen, nicht mehr g e w ä h r t so bedarf 
die Mieterhöhung der Genehmigung durch die Bewilligungs
stelle. 
(4) I n d e n F ä l l e n d e s § 2 5 Abs. 2 e r h ö h t sich nach derBevBil-
ligung der öffentlichen Mit te l die Einzelmiete, wenn sich die 
Einzelmieten für vergleichbare öffentlich geförderte Mietwoh 
nungene rhöhen ,en t sp rechend . 

§ 2 7 Erhöhung derEinzelmiete wegenWertverbesserungen 

Sind nach der Bewilligung der öffentlichen Mit te l Wertver-
b e s s e r u n g e n i m S i n n e d e s § 1 8 A b s . l S ä t z e l u n d 2 v o r g e n o m -
men worden, so erhöht sich die Einzelmiete für jede in ihrem 
Wert verbesserteWohnung um den Betrag, der sich aufGrund 
einer neuenWirtschaftlichkeitsberechnung, insbesondere nach 
§ 39a Abs. 2 der Zweiten Berechnungsverordnung, anteilig 
für diese Wohnung ergibt I n d e n F ä l l e n d e s § 25 Abs. 2er-
höht sich dieEinzelmieteum den Betrag, der sich aufGrund 
einer Zusatzberechnung in entsprechender Anwendung des 
§ 39a Abs. 2 der Zweiten Berechnungsverordnung anteilig 
ergibt. § 18 A b s . l Satz3, Abs. 3bis5istentsprechendanzu-
wenden. ^ 

Teil I V 

S t eue rbegüns t i g t eWohnungen 

§ 28 AnwendungsbereichdesTeilesIV 

(1) §§ 29bis 32 g e l t e n f ü r s teuerbegünst igte Wohnungenim 
Sinne des Ersten und Zweiten Wohnungsbaugesetzes, wenn 
die Kostenmiete durch Berufung des Mieters verbindlich i s t 
Das gilt auch dann, wenn die Grundsteuervergünst igung ent
fallen ist oder wenn ein n a c h § 7 c d e s E i n k o m m e n s t e u e r g e s e t -
zes begünstigtes Finanzierungsmittel zurückgezahlt worden 
i s t 
(2) § 3 3 g i l t für s teuerbegünst igte Wohnungenim Sinne des 
Erstenundzweiten Wohnungsbaugesetzes, wenndie verein
barte M i e t e g e m ä ß § 2 2 d e s Ersten Bundesmietengesetzesbis 
zurKostenmiete erhöht werden solL 

§ 2 9 Berufung auf die Kostenmiete 

(1) Beruft sich d e r M i e t e r n a c h § 4 5 Abs. 2desErsten Woh
nungsbaugesetzes oder nach § 85 Abs. 2 des Zweiten Woh^ 
nungsbaugesetzesauf dieKostenmiete, sohat der Vermieter 
in einer Wi^tschaftlichkeitsberechnung für die s teuerbegün-
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stigtenWohnungen des Gebäudes oder der Wirtschaltseinheit 
die Durchschnittsmiete zu ermittelnuhddieEinzelmiete nach 
§ 3 z u berechnen. 
(2) Eine Berufung auf die Kostenmiete ist nur insoweit wi rk 
sam, als die vereinbarte Miete ohne die in den §§ 4 und 5 
genantenUmlagen, Zuschläge und V e r g ü t u n g e n j e Ouadrat
meter Wohnfläche den Mietrichtsatz um mehr als 80 vom 
Hundert übers te ig t der nach § 29 Abs. 1 des Ersten Woh
n u n g s b a u g e s e t z e s f ü r ö f f en t l i chge fö rde r t e Wohnungenam 
I .Oktober 1954 f ü r d i e Gemeinde oderdenGemeindeteilbe-
stimmtwar. Ist derMietrichtsatz innerhalb der Gemeinde oder 
innerhalb desselben Gemeindeteils gestaffelt so ist der örtlich 
in Betracht kommende höchs teSa tz entscheidend. 

§ 30 Ä n d e r u n g d e r K o s t e n m i e t e i n f o I g e Ä n d e r u n g d e s 
Gesamtbetrages der laufenden Aufwendungen 

Ist dieKostenmieteyerbindl ichund tr i t t e i n e Ä n d e r u n g des 
Gesamtbetrages der laufenden Aufwendungenein, so ändert 
sich die Einzelmiete um den Unterschiedsbetrag zwischen der 
bisherigen Einzelmieteund derEinzelmiete,die sich aufGrund 
einerneuen Wirtschaftlichkeitsberechnungin entsprechender 
Anwendung des § 29 Abs. 1 ergibt Dies g i l t b e i e i n e r E r h ö -
hungdes Gesamtbetrages der laufenden Aufwendungennur, 
wenn sie auf U m s t ä n d e n b e r u h t , die der Vermieter nicht zu 
vertreten hat 

§ 3 1 Erhcihung der Kostenmiete wegen Wertverbesserungen 

Ist dieKostenmiete verbindlichund e r h ö h e n s i c h d i e l a u f e n -
den Aufwendungen durch Wertverbesserungenim Sinne des 
§ 18 Abs. 1 Sätze 1 und 2, so erhöht s i c h d i e E i n z e l m i e t e f ü r 
jede in ihremWert verbesserteWohnung um den Betrag, der 
sich auf Grund einer neuen Wirtschaftlichkeitsberechnung, 
insbesondere n a c h § 3 9 a A b s . 2 d e r Z w e i t e n Berechnungsver
ordnung, anteilig für d i e s e W o h n u n g e r g i b t § 1 8 A b s . 3 b i s 5 
istentsprechendanzuwenden. 

§ 32 Preisrechtlich zulässige Miete bei Mietherabsetzung 
durch d iePre i sbehörde 

(1) Ist für ein Mietverhäl tnis über eine s teuerbegünst igte 
Wohnung, die in der Zeit vom l .Januar l950 bis zum 30.Juni 
1956 bezugsferlig geworden i s t die Miete durch die Preis
behörde herabgesetztworden, s o e r h ö h t sichdie festgesetzte 
Einzelmietebis zu derEinzelmiete, die sich auf Grund einer 
neuen Wirtschaftlichkeitsberechnung in entsprechender An
wendung d e s § 2 9 A b s . l e r g i b t 

(2) Die§§ 30 und 31sind anzuwenden.' 
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§ 33 Erhöhunghis zurKostenmiete 
Im Falle des § 22 des Ersten Bundesmietengesetzes hat der 
Vermieter in einer Wirtschaftlichkeitsbeiechnung für die 
steuerbegünstigtenWohnungen rles Gebäudes oder derWirt-
schaftseinheit die Durchschnittsmiete zu ermitteln, die zur 
Deckung der laufenden Aufwendungen erforderlich ist; die 
Einzelmiete ist nach§3zu berechnen. § 2 A b s . 4 u n d 5 s o w i e 
§§4bis8ge l ten entsprechend. 

Tei lV 

Übergangs-und Schlußvorschriften 

§ 34 Vertretung von Umständen 
Soweit nach dieser Verordnung die Höhe der preisrechtlich 
zulässigen Miete davon abhängt oh die Erhöhung von Auf
wendungenauf Umständenberuht, die derVermieter zu ver
treten hat gilt dasselbe,wenn solche Umstände vom Bauherrn 
oder dessen Rechtsnachfolger zu vertreten sind. 

^ 35 EinzelneWohnräume und Untermietverhältnisse 
(1) Die in dieser Verordnung gelrolfenen Vorschriften über 
die Miete für Wohnungen gelten entsprechend für einzelne 
Wohnräume und für entgeltliche Nutzungsverhältnisse, die 
einemMietverhältnis ähnlich sind. 
(2) Für Untermietverhältnisse und der Untervermietung preis
rechtlich gleichstehendeFälle gelten die §§ 37 bis 40und.43 
der Altbaumietenverordnung in Verbindung mit der vorlie-
gendenVerordnung entsprechend. 

§ 36 Außerkrafttreten vonVorschriften 
(1) DieVerordnung über den Mietpreis für den seit deml . 
Januarl950 bezugsfertig gewordenenWohnraum(Neubau-
mietenverordnung^NMVO) vom 17 0ktober 1957 (Bundes 
gesetzbLIS.1736)-) wird aufgehoben. 
(2) Die Verordnung über das Verbot von Preiserhöhungen 
vom 26. November 1936 (ReichsgesetzbLIS. 955) ist aufWoh-
nurtgen,die nach dem 31.Dezember 1949 bezugsfertig gewor-
densindoder werden, nicht mehr anzuwenden. 

§ 37 Sonderbesfimmungen für Berlin 
Im Land Berlin gelten die folgenden Sonderbestimmungen: 
1. I n § 4 A b s . 3 w e r d e n die Worte „§25 Abs . l ,§§ 26, 27 und 

29 inVerbindung mit§23 Abs.2der Altbaumietenordnung 

2) BundesgesetzbL I I I 402-20. 
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vom 23. Juli 1958 (BundesgesetzbL I S. 549)" durch die 
Worte „§ 21 Abs, 1, §§ 22, 23 und 25 in Verbindung mit 
§ 18 Abs. 2 Sätze 2 und 3 der Al tbaumietenverördnung 
Berlin vom 21. März 1961 (BundesgesetzbL I S. 230)" er
setzt. 

2. In § 4 Abs. 4 werden die Worte „§ 28 Abs. 1 Sätze 1 und 2, 
. Abs. 2 in Verbindung mit § 23, § 25 Abs, 1, § 27 der Altbau

mietenverordnung" durch die Worte „§ 24 Abs, 1 Sätze 
1 und 2 in Verbindung mit § 18 Abs, 2, § 21 Abs. 1, § 23 
der Altbaumieten Verordnung Berlin" ersetzt. 

3. In § 5 Abs. 1 werden die Worte „§§ 18, 19 der Altbaumie
tenverordnung" durch die Worte „§§ 15 und 16 der Altr 
baumietenverordnung Berlin" ersetzt. 

4. In § 8 wi rd nach den Worten „Altbaumietenverordnung" 
jeweilig eingefügt „Berlin". 

5. In § 13 Abs. 2 werden die Worte „gemäß den §§ 10 bis 12 
und gemäß Absatz 1" gestrichen. 

6. In § 20 Abs. 1 erhält Satz 2 folgende Fassung: 
i,Für den Umlegungsmaßstab gilt § 18 Abs. 2 der Altbau
mietenverordnung Berlin entsprechend." 

7. § 35 Abs, 2 erhält folgende Fassung: 
„(2) Für Untermielverhäl tnisse und der Untervermietung 
preisrechtlich gleichstehende Fälle gelten die §§ 29 bis 32 
und 35 der Altbaumietenverordnung Berlin in Verbindung 

. mit der vorliegenden Verordnung entsprechend." 

§ 38 Geltung in Berlin 
Diese Verordnung gilt nach § 14 des Dritten Uberleitimgs-
gesetzes vom 4. Januar 1952 (BundesgesetzbL I.S. 1) in Ver
bindung mit § 53 des Ersten Wohnungsbaugesetzes, § 125 des 
Zweiten Wohnungsbaugesetzes und Ar t ike l X § 10 des Ge
setzes über den Abbau der Wohnringszwangswirtschaft und • 
über ein soziales Miet- und Wohnrecht aucli im Land Berlin. 

§ 39 Geltung im Saarland 
Diese Verordnung gilt nicht im Saarland. 

§ 40 Inkrafttreten 
Diese Verordnung tr i t t am Ersten des auf die Verkündung 
folgenden Moriats in Kraft . 

Bonn, den 19. Dezember 1962 

Der Stellvertreter des Bundeskanzlers 
Ludwig Erhard. . 

Der Bundesminister für Wohnungswesen, 
Städtebau und Raumordnung 

Lücke 
Der Bundesminister für Wirtschaft 

Ludwig Erhard 
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Anlage6 

Auszug aus dem ^ w e i t e n Wohnungsbaugesetz 
(ll .WoBauG) 
in der Fassung vom I .August 1961 

(BundesgesetzblattTeilIS.1121) 

Ffinl^er Abschnr'^1 

Mieten und Belastungen für öffentlich geförderte Wohnungen 

§ 7 2 Zulässige Miete und Belastung 
(1) Für öffentlich g e f ö r d e r l e W o h n u n g e n , für die die öffent
lichen Mit te lers tmal ignachdem 31.Dezember 1956 bewill igt 
worden sind, ist die Miete preisrechtlich zulässig, die zur 
Deckungderlaufenden Äufwendungener fo rde r l i ch ist. 
(2) Bei der Ermittlung der preisieclitlich zu läs s igenMie te ist 
von der Miete auszugehen, die sich für die öffentlich geför
derten Wohnungen des Gebäudes oder der Wirtschaltsein
heit auf Grund der Wirtschaftslichkeitsberechnung für den 
Quadratmeterder Wohnf lächedurchschni t t l ichergib t (Durch
schnittsmiete) unddie vonderBewil l igungss te l lebeiderBe-
willigung der öffentlichen Mit te l genehmigt-worden is t Die 
Bewilligungsstelle hat dem BauherindieseDurchschnittsmiete 
mitzutei len.Aufder Grundlage der Durchschnittsmiete hat der 
V e r m i e t e r d i e M i e t e f ü r d i e e i n z e l n e n Wohnungenunteran-
gemessener Berücksichtigung ihrer Größe, Lage und Ausstat
tung zu berechnen. Der Durchschnitt der Einzelmieten mul3 
der Durchschnittsmiete entsprechen. Der Vermieter hat dem 
M i e t e r a u f Verlangen Einsicht i n d i e U n t e i l a g e n ü b e r die 
BerechnungderEinzelmieten z u g e w ä h r e n . 

(3) Bei der Ermittlung der Durchschnittsmiete darf für den 
Wert der Eigenleistung, soweit er 15 vom Hundert der Ge
samtkosten des Bauvorhabens nicht übers te ig t eine Verzin
sung von 4 vom Hundert, für den darüber hinausgehenden 
Betrag eineVerzinsung in Höhe des marktüblichen Zinssatzes 
für erststelligeH^pothekenangesetzt werden. 
(4) I n d e n F ä l l e n , indenen derBewilligungsslelleeine Wir t 
schaftlichkeitsberechnung nicht vorzulegen is t ist die Miete 
pre is iecht l ichzuläss ig ,d ie der Miete für vergleichbare öffent
lich ge fö rde r t eMie twohnungen entspricht. 
(5) Erhöhen sich nach derBewill igung deröf fen l l ichen Mit te l 
die Aufwendungen gegenüber der Wirtschaftlichkeitsberech
nung nach Absa tz2und beruht die Erhöhung auf Umständen, 
die der Bauherr nicht zu vertreten hat so ist die sich nunmehr 
ergebende Miete preisrechtlich zulässig. Mieterhöhungen die-
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ser A r t die sich bis zur Anerkennung der Schlußabrechnung, 
spätestens jedoch bis zu zwei Jahren nach Bezugsfertigkeit 
ergeben, bedürfen der Genehmigung durchdieBewilligungs-
stelle. 
(6) Das Nähere über die Ermittlung der Miete und über die 
Mietpreisüberwachung bestimmt die Rechtsverordnung nach 
§105Abs. lBuchstabee . 
(7) Die für das Wohnungs- und Siedlungswesen zuständigen 
obersten Landesbehörden könnenbestimmen,daßöffentfiche 
Mittel nur für Bauvorhaben bewilligt werden dürfen, bei 
denen die sich ergebendeOurchschnittsmiete oder Belastung 
einen bestimmten Betragnicht übersteigt Der Bundesminister 
für Wohnungsbauwirdermächtigt,Höchstsätze hierfür durch 
Rechtsverordnung zu bestimmen. 
(8) Dieöffentlichgeförderten Wohnungen sindpreisgebunde-
nerWohnraum im Sinne des Ersten Bundesmietengeselzes. 

§84 Befreiung von der Wohnraumbewirtschaftung 
Steuerbegünstigte Wohnungen unterliegen nicht der Wohn
raumbewirtschaftung, soweit sich nicht aus dem Wohnraum
bewirtschaftungsgesetz etwas anderes ergibt 

§85 Miete für steuerbegünstigte Wohnungen 
(1) Für steuerbegünstigte Wohnungen kann eine vom Ver
mieter selbstverantwortlich gebildete Miete vereinbart wer
den. 
(2) Ubersteigt die vereinbarte Miete die zur Deckung derlau
fenden Aufwendungen erforderliche Miete (Kostenniiete) und 
beruft sichderMieter durch schriftliche Erklärunggegenüber 
demVermieter innerhalb eines Jahres nach derVereiribarung 
auf die Kostenmiete, seist von dem Erstendes auf dieErklä
rung folgenden Monats an die Mietvereinbarung insoweit 
und solange unwirksam, als die vereinbarte Miete die Kosten
miete übersteigt Dies gilt nicht soweit die vereinbarte Miete 
einen Betrag nicht übersteigt der von der Bundesregierung 
durch Rechtsverordnung bestimmt ist 
(3) Bei der Ermittlung der Kostenmiete ist von der Miete aus
zugehen, die sich für die SteuerbegünstigtenWohnungen des 
Gebäudes oder der Wirtschaftseinheit auf Grund der Wirt
schaftlichkeitsberechnung für den Ouadratmeter der Wohn
fläche durchschnittlich ergibt (Durchschnittsmiete). Auf der 
Grundlage der Durchschnittsmiete ist die Miete für die ein
zelnen Wohnungen unter angemessener Berücksichtigung 
ihrer Größe, Lage und Ausstattung zu berechnen. Der Durch-
schnittderEinzelmietenmuß derDurchschnittsmieteentspre-
chen.Die danach f ü r d i e Wohnungdes Mieters, dereine 

22 



Anweisungen 

§ 79 BewG 1965 
(S 3202) 
G l ; 

schriftliche Erklärung nach Absatz 2 abgegeben hat, sich er
gebende Einzelmiete ist die Kostenmiete im Sinne des Ab
satzes 2, Der Vermieter hat dem Mieter auf Verlangen Ein
sicht in die Berechnungsunterlagen zu gewähren. 
(4) Steuerbegünstigte Wohnungen sind preisgebundener 
Wohnraum im Sinne des Ersten Bundesmietengesetzes, wenn 
und solange die Kostenmiete nach Absatz 2 verbindlich ist. 

Zweiter Abschnitt 
Frei finanzierter Wohnungsbau 

§ 86 Befreiung von der Wohnraumbewirtschaftung 
Frei finanzierte Wohnungen unterliegen nicht der Wohnraum
bewirtschaftung. 

§ 87 Miete für frei finanzierte Wohnungen 
Auf Mietverhältnisse über frei finanzierte Wohnungen finden 
die Vorschriften über die Preisbildung keine Anwendung 
(Marktmiete). 
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Anlage6a 

Auszug aus dem Gesetz Über W o h n b e i h i i f e n 
vom 29. Juli 1963 

(BundesgesetzblattTeilIS.508) 

§ 4 8 Änderung des Zweiten Wohnungsbaugesetzes 

(1) Ar t ike l I I § 2 d e s Gesetzes zur Änderung des Zweiten 
Wohnungsbaugesetzes,andererwohnungsbaurechtlicherVor-
s c h r i f t e n u n d ü b e r die Rückerstattung von Baukostenzuschüs-
s e n v o m 2 1 . Juli 1961 (BundesgesetzbLIS.1041) w i r d a u f 
gehoben. 

(2) Das Zweite Wohnungsbaugesetz in der Fassung vom 1. 
August 1961 (BundesgesetzbLIS.1121) wird wie folgt geän
dert: 

1. § 8 A b s . 2 e r h ä l t f o l g e n d e Fassung: 
„(2) Als Angehörige im Sinne dieses Gesetzes gelten fol 
gende Personen: 
a) der Ehegatte, 

Verwandte ingeraderLinie sowie Verwandte zweiten 
und dritten Grades in der Seitenlinie, 
Verschwägerte in gerader Linie sowie Verschwägerte 
zweitenunddri t tenGradesin der Seitenlinie, 
durch AnnahmeanKindesStat t verbundene Personen, 
durchEhel ichkei tserklärung verbundenePersonen, 
unehelicheKinder, 
Pflegekinder ohne Rücksicht auf ihr Alter und Pflege 
eitern." 

2 § 7 3 erhält folgende Fassung: 

„ § 7 3 Mie t -und Lastenbeihilfen 

Für öffentlich geförderten Wohnraum, für den die öffent 
liehen Mittelerstmalig nach dem 31.Dezemberl956 bewil
ligt worden sind oder bewilligt werden, wi rd eine Miet
oder Lastenbeihilfe nach den Vorschriften des Gesetzes 
über Wohnbeihilfen vom 29. Juli 1963 (BundesgesetzbL I 
S.508) mit folgenden Maßgaben gewährt : 

A. Für die Gewährung einer Lastenbeihilfe gelten § 3 
Abs. 1 N r ^ 2 u n d Abs.2 , § § 4 u n d 5 s o w i e 4 2 Abs .2 
u n d 3 d e s G e s e t z e s ü b e r Wohnbeihilfen nicht 

2. Soweit sich die Belastung seit der Bewilligung der 
öffentlichen Mit te l wesentlich erhöht hat und die i n § 6 
d e s G e s e t z e s ü b e r Wohnbeihilfen genanntenPersonen 
d i e s e E r h ö h u n g zu vertreten haben, wi rd eine Lasten-
beihilfenicht g e w ä h r t 
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3, Soweit sich das Familieneinkommen seit der Bewill i
gung der öffentlichen Mit tel erheblich verringert hat 
wi rd eine Lastenbeihilfe nicht g e w ä h r t wenn den in 
§ 6 des Gesetzes über Wohnbeihilfen genannten Per
sonen im Zeitpunkt der Bewilligung der öffentlichen 
Mit tel bekannt war oder inlolge grober Fahrlässigkeit 
nicht bekannt war, daß die Einkommensverringerung 
in absehbarerZeit eintretenwird,und wenn derBewil-
ligungsstelle die Umstände, die zu der Einkommens
verringerung gelührt haben, imZei tpunkt derBewi l l i 
gungder öffentlichen Mit te l nicht bekannt waren. Das 
gleiche g i l t w e n n eine Person, die nicht Bauherr war, 
Eigentümer (Erbbauberechtigter) eines Eigenheims, 
einer Kleinsiedlung, einer landwirtschafthchenNeben-
erwerbsstelle oder Eigentümer (Wohnungserbbau-

^ berechtigter) einer Eigentumswohnung geworden ist 
oder e ineigentumsähnl iches Dauerwohnrecht erworben 
h a t u n d i h r i n d e m Zeitpunkt in demderKauf^er t rag 
oder ein anderer auf Übert ragung des Eigentums 
gerichteter Vertrag (^eräul^erungsvertrag) oder ein 
ähnlicher Vertrag abgeschlossen is t bekannt war oder 
infolge grober Fahrlässigkeit nicht bekannt war, daß 
die Einkommensverringerung in absehbarer Zeit ein
tretenwird. Als absehbarist in derRegele ineZei tb is 
z u f ü n f Jahrenanzusehen, 

4, § 6 Abs, 1 S a t z 3 s o w i e § § 4 4 u n d 5 7 d e s Gese t ze sübe r 
Wohnbeihilfen sindnicht anzuwenden," 

§ 4 9 Ubergangsregelung 

(1) Ist bis zum Inkrafttreten dieses Gesetzes eine Mief- oder 
Lastenbeihilfe auf Grund der in §§ 46, 48 bezeichneten Vor
schr i f t engewähr t worden, so ist s i eb i szum Ablauf des Bei
hilfezeitraums, längstens jedoch bis zum Ablauf von sechs 
Monaten nach der Anwendbarkeit dieses Gesetzes, nach den 
b i she r igehVorschr i f t enwei te rzugewähren , sowei tund solange 
die Vorausse t zungenh ie r fü r gegebensind. 
(2) W i r d auf Antrag eine Wohnbeihilfe nach diesem Gesetz 
g e w ä h r t so ist Absatz 1 nicht anzuwenden, W i r d d e r Antrag 
auf Gewährung der Wohnbeihilfe erstmalig innerhalb von 
vier Monaten nach Anwendbarkeit dieses Gesetzes gestellt 
sowirddieWohnbeih i l fevomErs tendes Monats a n g e w ä h r t 
von dem an diesesGesetz anzuwenden is t wenn im übrigen 
dieVoraussetzungen erfüllt sind 
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Antage7 
V e r o r d n u n g 
ü b e r wohnungswir tschaf t i iche Berechnungen ^ 
^ ^ w e i t e B e r e c h n u n g s ^ e r o r d n u n g ^ ^ ^ ^ B V ^ ^ 
in der Fassung vom I .August 1963-
(BundesgesetzblattTeilIS.594) 

Inhaltsübersicht 

T e i l l 
AllgemeineVorschriften § 
Anwendungsbereich im öffentlich geförderten sozialen 
Wohnungsbau 1 
Anwendungsbereich im steuerbegünst igten Wohnungs 
bau l a 
Anwendungsbereich im frei finanzierten Wohnungsbau I b 
Anwendungsbereich im Wohnungsgemeinnützigkeits 
recht I c 
Anwendungsbereich inanderen Fällen I d 

Teil I I 
Wirtschaftlichkeitsberechnung 

Erster Abschnitt 
Gegenstand, Gliederung und Aufstellung 
derBerechnung 
Gegenstand der Berechnung 2 
GliederungderBerechnung 3 
Maßgebende Verhältnisse für die Aufstellung derBe
rechnung 4 
Berücksichtigung v o n Ä n d e r u n g e n bei Aufstellungder 
Berechnung 4a 
Aufstellung der Berechnung für grundsteuerbegünst ig-
tenundfre i f inanz ier tenWohniaum 4b 
Berechnurig der Gesamtkosten imWohnungsgemeinnüt -
zigkeitsrecht 4c 

Zweiter Abschnitt 
Berechnungder Gesamtkosten 
Gliederung der Gesamtkosten ^5 
Kosten des Baugrtindstücks . . 6 
Baukosten 7 
Baunebenkosten , 8 
Sach-und Arbeitsleistungen 9 
Leistungen gegenRenten 10 
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Nicht feststeilbare Gesamtkosten I I a 
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Inhalt des Finanzierungsplanes 12 
Fremdmittel 13 
Verlorene Baukostenzuschüsse 14 
Eigenleistungen 15 
Ersatz der Eigenleistung 16 
Eigenleistung bei Familienheimen 17 

VierterAbschnitt 
Laufende Aufwendungen und Erträge 
Laufende Aufwendungen 18 
Kapitalkosten ^ 19 
Eigenkapitalkosten 20 
Fremdkapitalkosten 21 
Zinsersatz zur Aufbringung erhöhterTilgungen 22 
ÄnderüngderKapitalkösten 23 
MarktüblicherZinssatz für erste Hypotheken 23a 
Bewirtschaftungskosten 24 
Abschreibung 25 
Verwaltungskosten 26 
Betriebskosten 27 
Instandhaltungskosten - 28 
Mietausfallwagnis 29 
ÄnderungderBewirtschaftungskosten 30 
Erträge 31 

Fünfter Abschnitt 
Besondere Arten der Wirtschaftlichkeitsberechnung 
Voraussetzungen für besondere Arten der Wirtsd^aft-
lichkeitsberechnung 32 
Teilwirtschaftlichkeitsberechnung 33 
Gesamtkosten in der Teilwirtschaftlichkeitsberechnung 34 
Finanzierungsmittel inderTeilwirtschaftlichkeitsberech-
nung 35 
Laufende Aufwendungen und Erträge in derTeilwirt 
schaftlichkeitsberechnung 36 
Gesamtwirtschaftlichkeitsberechnung 37 
Teilberechnungen derlaufenden Aufwendungen 38 
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§ 
Aufstellung der Lastenberechnung durch den Erwerber 40 b 
Ermittlung der Belastung 40 c 
Belastung aus dem Kapitaldienst 40 d 
Belastung aus der Bewirtschaftung 41 

Teil I V 
Wohnflächenberechnung 

Wohnfläche '. 42 
Berechnung der Grundfläche 43 
Anrechenbare Grundfläche - 44 

Teil V 
Schluß- und Überleitungsvorschriften 

Befugnisse des Bauherrn und seines Rechtsnachfolgers 45 
Uberleitungsvorschriften 46 
Uberholt 47 
Sonderregelung für Berlin 48 
Geltung in Berlin 48 a 
Geltung im Saarland 49 
Inkrafttreten 50 

Anlagen 

Anläge 1 (zu § 5 Abs, 5): Aufstellung der Gesamtkosten 
Anlage 2 (zu §§ 11 a und 34 Abs. 1): Auszug aus dem Norm
blatt DIN 277 des Deutschen Normenausschusses, Fachnormen
ausschuß Bauwesen 

Teil I 
Allgemeine Vorschriften 

§ 1 Anwendungsbereich im öffentlich geförder ten sozialen 
Wohnungsbau 

(1) Diese Verordnung ist anzuwenden, wenn die Wirtschaft
lichkeit, Belastung oder Wohnfläche zu berechnen ist 
1. für Wohnraum, für den öffentliche Mit te l erstmalig nach 

dem 31. Dezember 1956 bewilligt worden sind oder bewil
l igt werden, 
bei Anwendung des Teils I I I des Zweiten Wohnungsbau
gesetzes; 

2, für Wohnraum, der nach dem 30. Juni 1956 bezugsfertig 
geworden ist und für den öffentliche Mit te l erstmalig vor 
dem 1. Januar 1957 bewilligt worden sind. 
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wenn auf Grund einer Rechtsverordnung der Landesregie
rung nach§ 108Abs,2desZweitenWohnungsbaugesetzes 
au fd ie senWohnraum§72desZwei t enWohnungsbau-
gesetzes oder § 73 des Zweiten Wohnungsbaugesetzes in 
der jeweils geltenden Fassung anzuwenden ist 

(2) Diese Verordnung ist anzuwenden, wenn die Wirtschaft
lichkeit oder Wohnfläche zu berechnen ist 
für öffentlich geförderten Wohnraum, der nach dem 20. Juni 
1948 bezugsfertig geworden ist oder bezugsfertig wird^ für die 
Zeit 1̂  ^er die Vermietung dieses Wohnraumes infolge der 
Preisfreigabenach §§ 15, IßdesZweitenBundesmietengeset-
zes vom 23. Juni 1960 (BundesgesetzbL I S.389) nicht mehr 
denPl^eisvorschriftehünterliegt, 
bei Anwendung des § 3 des Gesetzes über Bindungen für 
öffentlich geförderleWohnungen. 
(3) Diese Verordnung ist anzuwenden, wenn die Wohnfläche 
zu berechnen ist 
für den in Absatzlbezeichneten öffentlich gefördertenWohn-
raum 
bei Ar^wendungdesGesetzesüberdte Gewährung von Miet-
und Lastenbeihilfen. 

^ l a Anwendungsbereich im steuerbegünstigten 
Wohnungsbau 

(1) Diese Verordnung ist anzuwenden, werin die Wirtschaft 
lichkeit oder Wohnfläche zuberechnenist 
1. für grundsteuerbegünstigten Wohnraum, der in der Zeit 

vom 21, Juni 1948 bis zum 31,Dezember 1949 bezugsfertig 
gewordenist, 
bei Anwendungdes § 7desZweitenBundesmietengesetz; 

2. für steuerbegünstigten Wohnraum, der in der Zeit vom 
1, Januar 1950 bis zum 30, Juni 1956 bezugsfertig gewor
denist, 
bei Anwendung d e s § 4 5 o d e r d e s § 5 0 Abs, 3Satz2des 
ErstenWohnungsbaugesetzes; 

3. fürsteuerbegünstigten Wohnraum, der nachdem 30. Juni 
1956 bezugsfertig geworden ist oder bezugsfertig wird, 
bei Anwendung des § 85 des Zweiten Wohnungsbau
gesetzes; 

4. für steuerbegünstigten Wohnraum in Eigenheimen, Klein-
^iedlungenund Kaufeigenheimen, der in der Zeit vom 1. 
August 1953 bis zum 30, Juni 1956 bezugsfertig geworden 
ist 
bei Anwendung des § 85 in Verbindung mit § 110 des 
Zweiten Wohnungsbaugesetzes; 

5. für den in Nummern 3 und 4 bezeichneten steuerbegün 
stiqten Wohnraum 
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bei Anwendungdes A r t i k e l s ^ § 2 d e s G e . s e t z e s ü b e r den 
Abbauder W o h n u r i g s z w a n g s w i r t s c h a f t u n d ü b e r e i n s o z i -

^ ales Miet-undWohnrecht; -.̂ ^ 
6. für den in Nummern 1 bis 4 bezeichneten grundsteuer-

begünstigten oder steuerbegünstigten Wohnraum 
bei A n w e n d u n g d e s § 2 2 des Ersten Bundesmietengesetzes 
vom 27.Juli l955 (Bundesgese tzbLlS .458) ,geänder t durch 
Art ikel I ^ des Gesetzes über den Abbau der Wohnungs
zwangswirtschaft und über ein soziales Miet- und Wohn-

,̂  recht ^ ^ 
(2) DieseVerordnung ist.anzuwenden, wenndie Wohnfläche 
zuberechnenist 
1, für steuerbegünstigten Wohnraum, der in der Zeit vom 

I.Januar 1950 bis zum 30, Juni l956 bezugsfertig gewor
den ist, 
bei einer sonstigen AnwendungdesErstenWohnungsbau-
gesetzes; 

2, f ü r W o h n r a u m , der nach dem 30, Juni 1956 bezugsfertig 
geworden ist oder bezugsfertig wird und als steuerbegün 
stigter Wohnraurn anerkannt worden ist oder anerkannt 
werden solL ^ 
bei einer sonstigen Anwendung des Zweiten Wohnungs
baugesetzes; 

3, f ü r W o h n r a u m in Eigenheimen,Kleinsiedlungen und Kauf
eigenheimen, der in der Zeit vom 1, August 1953 bis zum 
30. Juni 1956 bezugsfertig geworden ist und als steuer
begünstigter Wohnraum anerkannt worden ist oder an
erkannt werden solL 
bei einer sonstigen Anwendung des Zweiten Wohnungs
baugesetzes; ^ 

4, für grundsteuerbegünstrgten Wohnraum, der in der Zeit 
vom 21, Juni 1948 bis zum 31, Dezember 1949 bezugsfertig 

^ geworden is t und . für steuerbegünstigten Wohnraum, der 
nach dem 31. Dezember 1949 bezugsfertig geworden ist 
oderbezugsfertigwird, 
bei Anwendung des Gesetzes über die Gewährung von 

^Miet-und Lastenbeihilfen. ^...^ '̂  
§ I b Anwendungsbereichim freifinahzierten ^ 

Wohnungsbau 
(1) Diese Verordnung ist anzuwenden, wenn die Wirtschaft
lichkeit oderWohnf läche zu berechnen ist 
1. f ü r W o h n r a u m im Sinne d e s § l l des ErstenBundesmieten-

gesetzes, der in der Zeit vom 21. Juni 1948 bis zum 31. 
Dezember 1949 bezugsfertig geworden is t 

2. für frei finanzierten Wohnraum irrr Sinnedes^ Ersten Woh
nungsbaugesetzes, der in der Zeit vom 1. Januar 1950 bis 
zum30. Juni 1956 bezugsfertiggewordenist 

bei Anwendung d e s § 2 3 des Ersten Bundesmietengesetzes 
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(2) Diese Verordnung ist anzuwenden, wenndie Wohnfläche 
zuberechnenist 
1. fürdeninAbsatzlbezeichnetenWohnraum, 
2. für frei finanzierten Wohnraum im Sinne des Zweiten 

Wohnungsbaugesetzes, der nach dem 30 Juni 1956 bezugs
fertig geworden ist oder bezugsfertigwird, 

belAnwendungdesGesetzesüber die Gewährung von Miet-
und Lastenbeihilfen. 

§ l e Anwendungsbereich im Wohnungsgemeinnützig-
keitsrecht 

11) Diese Verordnung ist anzuwenden, wenn die Wirtschaft
lichkeit zu berechnen ist 
1. für öffentlich geförderten Wohnraum, für den nach § 1 

Abs. 1 oder 2 die Wirtschaftlichkeit nachdieser Verord 
nung zu berechnen wäre, 

2 für grundsteuerbegünstigten Wohnraum,derinderZeit 
vom 21. Juni 1948 bis zum 31 Dezember 1949 bezugsfertig 
geworden ist und für steuerbegünstigtenWohnraum, der 
nach dem 31. Dezember 1949 bezugsfertig geworden ist 
oderbezugsfertigwird, 

3 fürWohnraum im Sinne d e s § l l d e s Ersten Bundesmieten
gesetzes, der in der Zeit vom 21. Juni 1948 bis zum 31. 
Dezember 1949 bezugsfertig geworden ist und für frei 
finanzierten Wohnraum, der nach dem31. Dezember 1949 
bezugsfertig.geworden ist oder bezugsfertig wird, 

bei Anwendung des § 13 Abs. 2 der Verordnungzur Durch
führung des Gesetzes über die Gemeinnützigkeit imWoh-
nungswesen in der Fassung vom 25. April 1957 (Bundes
gesetzbL I S.406), geändertdurch Artikel VderVerordnung 
zurÄnderung derBerechnungsvetordnungenvomlO.Dezem
ber 1962 (BundesgesetzbLlS. 738). 
(2) Diese Verordnung ist anzuwenden, wenn die Wohnfiäche 
für den in Absatz 1 bezeichneten Wohnraumbei Anwendung 
der Verordnung zur Eiurchführung des Gesetzes über die 
Gemeinnützigkeit imWohnungswesen zuberechnen ist. 
3̂) Diese Verordnung ist anzuwenden, wenn die Gesamt

kosten für Wohnungsbauten, die nach dem 20 Juni 1948 
bezugsfertig geworden sind oder bezugsfertig werden, bei 
Anwendung des § 14 der Verordnung zur Durchführung des 
Gesetzes über die Gemeinnützigkeit im Wohnungswesen zu 
berechnen sind. 

i 

§ I d Anwendungsbereich in anderen Fällen 
DieseVerordnung ist anzuwenden,soweit in anderen als den 
in §§lbis lcbezeichneten Rechtsvorschriften die Anwendung 
Vorgeschrieben ist oder vorausgesetzt wird. 
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Teil I I 

Wirtschaftlichkeitsberechnung 

-^rs^er Ahsehnff^ 

Gegenstand, Gliederung und Aufstellung der Berechnung 

§ 2 Gegenstand der Berechnung 
(1) Die Wirtschaftlichkeit von Wohnraum wird durch eine 
Berechnung (Wiitschaftlichkeitsberechnung) ermittelt In ihr 
sind die l a u f e n d e n Ä u f w e n d u n g e n zu ermitteln und den Er-
t rägengegenüberzus te l l en . 
(2) Die Wirtschaftlichkertsberechnung ist für das Gebäude, 
das den Wohnraum enthält, aufzustellen. Sie ist für eine 
Mehrheit solcher Gebäude aufzustellen, wenn sie eine Wir t 
schaftseinheit bilden. Eine Wirtschaftseinheit ist eine Mehr
heit von Gebäuden, die demselben Eigentümer gehören, in 
örtlichem Zusammenhang stehen und deren Errichtung ein 
einheitlicher Finanzierungsplan zugrunde gelegt worden ist 
oder zugrunde gelegt werden solL Ob der Errichtung einer 
Mehrheit von Gebäuden ein einheitlicher Finanzierungsplan 
zugrunde gelegt werden solL bestimmt der Bauherr i m öffent
lich geförderten sozialen Wohnungsbau kann die Bewill i
gungsstelle die Bewilligung öffentlicher Mit te l davon abhän 
gig machen, daß der Bauherr eine andere Bestimmung über 
den Gegenstand der Berechnung t r i f f t Wi rd eine Wirtschafts
einheit in der Weise aufgeteilt daß eine Mehrheit von Ge-
bänden bleibt, die demselben Eigentümer gehören und in 
örtlichem Zusammenhang stehen, so entsteht insoweit eine 
neüeWir t scha f t se inhe i t 

(3) In die Wirtschaftlichkeitsberechnung sind äußer dem 
Gebäude oder derWirtschaftseinheit auch zugehörige Neben
gebäude, Anlagen und Einrichtungen sowie das Baugrund
stück einzubeziehen. Das Baugrundstück besteht aus den 
überbauten und den dazugehörigen Flächen, soweit sie einen 
angemessenenUmfang nicht übe r sch re i t en ;be i einer Klein
s i ed lunggehör t auch die Land^ulage dazu. 

(4) Enthält das Gebäude oder die Wirtschaftseinheit neben 
dem Wohnraum, für den die Wirtschaftlichkeitsberechnung 
aufzustellenist,nochanderenRaum,seist die Wirtschaftlich
keitsberechnung unter den Voraussetzungen und nach Maß
gabe des Fünften Abschnittes als Teilwirtschaftlichkeits
berechnung oder als Gesamtwirtschaftlichkeitsberechnung 
odermitTeilberechnungen der laufenden Aufwendungen auf
zustellen. 
(5) fst dieWirtschaftseinheit aufgeteilt worden,so sind Wir t 
schaftlichkeitsberechnungen, die nach der Aufteilung aufzu-
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stellen' sind, für die einzelnen Gebäude oder, wenn neue 
Wirtschaftseinheiten entstanden sind, für die neuen,Wirt
schaftseinheiten aufzustellen; Entsprechendes gilt, wenn die 
Wirtschaftseinheit aufgeteilt werden soll und im Hinblick 

. hierauf Wirtschaftlichkeitsberechnungen aufgestellt werden. 
Auf die Aufstellung der Wirtschaftlichkettsberechnungen sind 
die Vorschriften über die Teil Wirtschaftlichkeitsberechnung 
sinngemäß anzuwenden, soweit nicht eine andere Aufteilung 
aus besonderen Gründen angemessen ist; im öffentlich geför
derten sozialen Wohnungsbau bedarf die Wahl einer anderen ; 
Aufteilung der Zustimmung der Bewilligungsstelle. 

s • . 
§ 3 Gliederung der Berechnung 

Die Wirtschaftlichkeitsberechnung muß enthalten 
1. die Grunds tücks-und Gebäudebeschreibung, . 
2. die Berechnung der Gesamtkosten, 
3. den Finanzierungsplan, 
4. die laufenden Arifwendungen und^die Erträge, 

§ 4 Maßgebende Verhältnisse für die Aufstellung 
der.>Berechnung 

(1) Ist im öfferitlich geförderten sozialen Wohnungsbau der 
Bewilligung der öffentlichen Mit tel eine Wirtschaftlichkeits-

-berechfiung zugrunde zu legen, so ist die Wirlschaftlichkeits
berechnung nach den Verhäl tnissen aufzustellen,' die beim 
Antrag auf Bewilligung öffentlicher Mit tel bestehen. Haben 
sich die Verhäl tnisse bis zur Bewilligung der öffentlichen 
Mit te l geändert, so kann die Bewilligungsstelle der Bewill i
gung die-geänderten Verhältnisse zugrunde legen; sie hat sie 
zugrunde zu legen, wenn der Bauherr es beantragt. . 
(2) Ist im öffentlich geförderten>soziaIen Wohnungsbau der Be- . 
will igung • der öffentlichen Mit te l eine Wirtschaftlichkeits-
berechnurig nicht zugrunde gelegt worden, wohl aber eine ähn- -
liehe Berechnung.oder eine Berechnung der Gesamtkosten und 
Finanzierungsmittel, so ist die Wirtschaftlichkeitsberechnung 
nach'den Verhältnissen aufzustellen, die der-Bewilligung auf
Grund dieser Berechnung zugrunde gelegt worden sind; so
weit dies nicht geschehen ist, ist die Wirtschaftlichkeitsberech
nung, nach den Verhältnissen aufzustellen, die bei der Bewil
ligung der öffentlichen Mit tel bestanden haben. 
(3) Ist im öffentlich geförderten sozialen Wohnungsbau der 
Bewilligung der öffentlichen Mit te l eine Wirtschaftlichkeits- -
berechnung oder eine Berechnung der in Absatz 2 bezeich
neten Ar t nicht zugrunde gelegt worden, so ist die Wirtschaft
lichkeitsberechnung nach den Verhältnissen aufzustellen, die 
bei der Bewilligung der öffentlichen Mit te l bestanden 
haben. < 
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( 4 ) I m s t eue rbegüns t i g t enWohnungsbau ist die Wirlschaft
lichkeitsberechnung nachden Verhä l tn i s senbe iBezugs fe r t ig -
keit aufzustellen. 

§ 4a Berücksichtigung von Änderungen bei Aufstellung 
derBerechnung 

(f) Ist im öffentlich geförderten sozialen Wohnungsbau der 
Bewilligung der öffentlichen Mit te l eineWirtschaftlichkeits-
berechnungzugrunde gelegt worden, so sind die Gesamt
kosten, Finanzierungsmitlel oder laufenden Äufwendungen, 
die bei der Bewilligung auf Grund dieser Berechnüng zu
grunde gelegt wordensind, i n e i n e s p ä t e r e W i r t s c h a f t l i c h -
keitsberechnung zu ü b e r n e h m e n , e s sei d e n n , d a ß 
1. sie sich nachderBewill igung der öffentlichen Mi l t e lgeän -

derthaben und ein anderer Ansatz in-dieser Verordnung 
vorgeschrieben ist oder 

2. n a c h d e r B e w i l l i g u n g d e r ö f f e n t l i c h e n Mit te l Wertverbes 
s e r ü n g e n v o r g e n o m m e n w o r d e n s i n d u n d e i n anderer An
satz in dieser Verordnung zugelassen ist oder 

3. für die Zei t in der dieVermietung desWohnraums infolge 
der Preislreigabe nach §§15, lOdesZweiten Bundesmieten 
gesetzes nicht mehr den Preisvorschriften unterliegt eine 
Änderung des Ansatzes in dieser Verordnung zugelassen 
istoder 

4. dieBewill igungsstel leimEinzelfal l e i n e n h ö h e r e n Ansatz 
anerkannt hat; dieBewilligungsstelle darf e i n e n h ö h e r e n 
Ansatz nur anerkennen,wenn derAnsatznachdieserVer-
ordnung zulässig ist und das Beibehalten des bisherigen 
Ansatzes unter Berücksicirtigung aller Umstände des Ein
zelfallesunbill ig wäre . 

(2) Ist im öffentlich geförderten sozialen Wohnungsbau der 
Bewilligung der öffentlichen Mit tel eine Wirtschaftlichkeits
berechnung nicht zügrunde g e l e g t w o r d e n , w o h l a b e r e i n e 
ähnliche Berechnungoder eine Berechnung der Gesamtkosten 
und Finanzierungsmitlel, so gilt Absatz 1 entsprechend, so
weit bei der Bewilligung auf Grund dieser Berechnung Ge
samtkosten, Finanzierungsmittel oder laufende Aufwendun
gen zugrunde gelegt worden sind; im übrigen gilt Absatz3 
entsprechend. 

(3) I s t i m ö f f e n t l i c h g e f ö r d e r t e n s o z i a l e n ' W o h n u n g b a u d e r 
Bewil l igungder öffentlichen Mit tel eineWirtschaftlichkeits 
berechnüng oder eine Berechnung der in Absatz 2 bezeich
neten A i t n i c h t zugrunde gelegt worden und haben sich die 
Gesamtkosten„^Finanzierungsmiltel oder laufenden Aufwen 
düngen nach der Bewilligung der öffentlichen Mit tel geändert 
oder sind dahachWertverbesserungenvorgenommen worden, 
so dürfen diese Änderungen nur berücksichtigt werden, so-
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weitessichbeientsprechender Anwendung derVorschriflen 
dieser Verordnung, die die Änderung von Gesamtkosten, 
Finanzierungsmittel oder laufenden Aufwendungen oder die 
Wertverbesserungenzum Gegenstandhaben, ergibt 
(4) Haben sichim steuerbegünstigtenWohnungsbau die Ge
samtkosten, Finanzierungsmitteloderlaufenden Aufwendun 
gen-nach der Bezugsfertigkeit geändert oder sind Wertver
besserungen vorgenommen worden, so dürfen diese Ände
rungen nur berücksichtigt werden,soweit es IndieserVerord
nung vorgeschrieben oder zugelassen ist 
(5) Soweit eine Berücksichtigung geänderterVerhältnisse nach 
dieserVerordnung nicht zulässig ist bleiben die Verhältnisse 
im Zeitpunkt nach§4maßgebend. 

§ 4 b Aufsteilung der Berechnung für grundsteuerhegünstig 
ten und frei finanziertenWohnraum 

Wenri die Wirtschaftlichkeit für grundsteuerbegünstigten oder 
frei finanzierten Wohnraum oder Wohnraum im Sinne des 
§ 11 des ErstenBundesmietengesetzes zuberechnen ist sind 
die für den steuerbegünstigten WohnungsbaugeltendenVor-
schriften dieser Verordnung entsprechend anzuwenden. 

§ 4c Berechnung der Gesamtkosten imWohnungs-
gemeinnülzigkeitsrecht 

Wenn in den Fällen des§ leAbs .3Gesamtkos ten zu berech
nen sind, sinddieVorschriftender §§ 4bis4bentsprechend 
anzuwenden. 

^werter Abschnr'̂ ^ 
Berechnung der Gesamtkosten 

§ 5 Gliederung der Gesamtkosten 
(1) Gesamtkosten sind die Kosten des Baugrundstücks und 
die Baukosten. 
(2) Kostendes Baugrundstückssindder Wert des Baugrund
stücks, die Erwerbskosten und die Erschließungskosten. 
Kosten, die im Zusammenhang mit einer das Baugrundstück 
betreffenden freiwilligen oder gesetzlich geregelten Um
legung, ZusammenlegungoderGrenzregelung (Bodenordnung) 
entstehen, gehörenzudenErwerbskosten, außer den Kosten 
der dem Bauherrn dabei obliegenden Verwaltungsleistungen. 
Bei einem Erbbaugrundstück sind Kosten des Baugrundstücks 
nur die dem Erbbauberechtigten entstehenden Erwerbs- und 
Erschließungskosten;zuden Erwerbskosten desErbbaurechts 
gehört auch ein Entgelt das der Erbbauberechtigte einmalig 
für die Bestellung oder Übertragung des Erbbaurechts zu ent
richten hat soweites angemessen ist 
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(3) Baukosten sind die Kosten der Gebäude, die Kosten der 
Außenanlagen, die Baunebenkosten, die Kosten besonderer 
Betriebseinrichtungen sowie die Kosten des Gerätes und son
stiger Wirtschaftsausstattungen. Wirdder Wert verwendeter 
Gebäudeteile angesetzt soisterunterden Baukostengeson
dert auszuweisen. 
(4) Baünebenkosten sind 
1. die KostenderÄrchitekten-und Ingenieurleistungen, 
2. die Kosten der dem Bauherrn obliegenden Verwaltungs

leistungen bei Vorbereitung und Durchführung des Bau
vorhabens, 

3. dieKostenderBehördenleistungen hei Vorbereitung und 
Durchführung des Bauvorhabens, soweit sie nicht Erwerbs
kosten sind, 

4. die Kosten der Beschaffung der FinanzierungsrnitteL die 
Kosten der Zwischenfinanzierung und, soweit sie auf die 
Bauzeit fallen, die Fremdkapitalkosten und die Steuer
belastungen des Baügrundstücks, 

5. sonstige NebenkostenbeiVorbereitung und Durchführung 
des Bauvorhabens. 

(5) Der Ermittlung der Gesamtkosten ist die dieser Verord
nung beigefügte Anlage 1 „Aufstellung der Gesamtkosten" 
zugrunde zu legen. 

§ 6 Kosten des Baugrundstücks 
(1) Als Wert des Baugrundstücks darf höchstens angesetzt 
werden, 
1. wenn das Baugrundstück dem Bauherrn zur Förderung des 

Wohnungsbaues unter demVerkehrswert überlassenwoi^-
denist derKaufpreis, 

2. ̂  wenn das Baugrundstück durch Enteignung zur Durchfüh 
rung des Bauvorhabens vom Bauherrn erworben worden 
ist die Entschädigung, 

3. in anderen Fällender Verkehrswert indem nach§4maß-
gebendenZeitpunkt oder derKaufpreis, es sei denn, daß 
er unangemessen hoch gewesen ist 

FürdenBegriff des Verkehrswertes g i l t§ 141 Abs.2des 
Bundesbaugesetzes vom 23. Juni 1960 (BundesgesetzbL I 
S.341). 
(2) Bei Ausbau durchUmwandlung oder Umbau darf alsWert 
des Baugrundstücks höchstens der Verkehrswert^ vergleich
barer unbebauter Grundstücke für Wohngebäude in dem nach 
§4maßgebenden Zeitpunkt angesetzt werden. 
(3) Soweit Preisvorschriften in dem nach § 4 maßgebenden 
Zeitpunkt bestanden haben, dürfen höchstens die danach zu
lässigen Preise zugrunde gelegt werden. 
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(4) Erwerbskosten und Erschließungskosten dürfen, vorbehält 
lieh der §§ 9 und 10, nur angesetzt werden, soweit sie tat 
sächlichentstehenodermitihremEntstehen sicher gerechnet 
werden kann. 
(5) Wird die Erschließung im Zusammenhang mit dem Bau
vorhaben durchgeführt so darf außer den Erschließungs 
kostennur der Wert des nichterschlossenen Baugrundstücks 
nach Absatz 1 angesetzt werden. Ist dieErschließungbereits 
vorher ganz oder teilweise'durchgeführt worden,sokannder 
Wert des ganz öder teilweise erschlossenen Baügrundstücks 
nach,Absatz 1 angesetzt werden, wenn,ein Ansatz von Er
schießungskosten insoweit unterbleibt 

§ 7 Baukosten 

(1) Baukosten dürfen nur angesetzt werden, soweit sie tat-
sächlichentstehenodermit ihremEntstehensicher gerechnet 
werden kann und soweit sie bei ,gewissenhafter Abwägung 
aller Umstände, bei wirtschaftlicher Bauauslührung und bei 
ordentlicher Geschäftsführung gerechtfertigt sind. Kosten 
entstehen tatsächlich in der-Höhe, in der der Bauherr eine 
Vergütung für Bauleistungen zu entrichten hat; ein Barzah
lungsnachlaß (Skonto) braucht nicht abgesetztzu werden, so
weit er handelsüblich ist Die Vorschriften der §§ 8 bis 10 
bleibenunberührt 

(2) Bei Wiederaufbau und bei Ausbau durch Umwandlung 
oder Umbau eines Gebäudes gehört zu den Baukosten auch 
der Wert der verwendeten Gebäudeteile. Der Wert der ver
wendeten Gebäudeteile ist mit dem Betrage anzusetzen, der 
einern Unternehrrter für die Bauleistungen im Rahmen der 
KostendesGebäudeszuentrichten wäre, wennan Stelledes^ 
Wiederaufbaues oder des Ausbaues ein Neubau durchgeführt 
würde, abzüglichderKostendes Gebäudes, d ie fü rden Wie
deraufbau oder den Ausbau tatsächlich entstehen oder mit 
deren Entstehen sicher gerechnet werden kann. Bei der Er
mittlung der Kosten eines vergleichbaren Neubaues dürfen 
verwendete Gebäudeteile, die für einen Neubau nichterfor-
derlichgewesen wären, nichtberücksichtigtwerden.Bei Wie-
deraufbauist derRestbetragder auf demGrundstückruhen-
den Hypothekengewinnabgabe von dem nach den Sätzen 2 
und 3 ermittelten Wert der verwendeten Gebäudeteile mit 
dem Betrage abzuziehen, der sich vor Herabsetzungder Ab
gabeschulden nach§104 des Laslenausgleichsgesetzes für den 
Herabsetzungsstichtagergibt 

(3) Bei Wiederherstellung, Ausbau eines Gebäudeteiles und 
Erweiterung darf der Wert der verwendeten Gebäudeteile 
nur nach dem Fünften Abschnitt angesetzt werden. 
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§ 8 Baunebenkosten 

(1) Als Kosten der Architekten- und Ingenieurleistungen dür
fen höchstens die nach den Gebührenordnungen zulässigen 
Beträge angesetzt werden. Dies gilt auch dann, wenn der Bau
herr im Rahmen seiner gewerblichen oder unternehmerischen 
Tätigkeit oder auf Grund seines Berufes die Leistungen selbst 
oder mit eigenen Arbeitnehmern erbringt. 

(2) Als Kosten der dem Bauherrn obliegenden Verwaltungs
leistungen bei Vorbereitung und Durchführung des Bauvor
habens dürfen.höchstens die sich nach den Absätzen 3 bis 5 
ergebenden Beträge angesetzt werden, wenn der Bauherr im 
Rahmen seiner gewerblichen oder unternehmerischen Tätig-
-keit oder auf Grund seines Berufes die Leistungen selbst oder 
mit eigenen Arbeitnehmern erbringt oder wenn er sie durch 
einen Dritten erbringen läßt. Erbringt der Bauherr die Lei
stungen selbst oder mit eigenen Arbeitnehmern, jedoch nicht 
im Rahmen seiner gewerblichen oder unternehmerischen 
Tätigkeit oder nicht auf Grund seines Berufes, so darf der 
Ansatz die Hälfte dieser Beträge nicht überscheiten. Erbringt 
der Bauherr die Leistungen nur zum Teil, so darf hierfür nur 
ein entsprechender Teil der zulässigen Beträge angesetzt 
-werden. -

(3) Als Kosten der dem Bauherrn obliegenden Verwaltungs
leistungen bei Vorbereitung und Durchführung des Bauvor
habens darf im Rahmen des Absatzes 2 höchstens ein Vom
hundertsatz der Baukosten ohne Baunebenkosten und, soweit 
der Bauherr die Erschließung auf eigene Rechnung durchführt, 
auch der Erschließungskosten angesetzt werden, und zwar 
für Kosten 

bis zu 50 000 
bis zu 100 000 

bis zu 200 000 

bis zu 350 000 

bis zu 550 000 

bis zu 800 000 

bis zu 1 100 000 

bis zu 1 500 000 

über 1 500 000 

Deutsche 
Deutsche 

Deutsche 

Deutsche 

Deutsche 

Deutsche 

Deutsche 

Deutsche 

Deutsche 

Mark 
Mark 
mindestens 
Mark 
mindestens 
Mark 
mindestens 
Mark 
mindestens 
Mark 
mindestens 
Mark 
mindestens 
Mark 
mindestens 
Mark 
mindestens 

3,00'vom Hundert, 
2,75 vom Hundert, 

1 500 Deutsche Mark, 
2,50 vom Hundert, 

2 750 Deutsche Mark, 
2,25'vom Hundert, 

5 000 Deutsche Mark, 
2,00 vom Hundert, 

-7 875 Deutsche Mark, 
1,75 vom Hundert, 

11 000 Deutsche Mark, 
1,50 vom Hundert, 

14 000 Deutsche Mark, 
1,25 vom Hundert, 

16 500 Deutsche Mark, 
1,00 vom Hundert, 

18 750 Deutsche Mark. 
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(4) Die in Absatz 3 bezeichneten Vomhundertsätze erhöhen 
sich 
1. um 0,5 im Falle der Betreuung des Baues von Eigenheimen, 

Eigensiedlungen und Eigentumswohnungen sowie im 
Falle des Baues von Kaufeigenheimen, Trägerkleinsied
lungen und Kaufeigentumswohnungen, 

2. um 0,5, wenn besondere Maßnahmen zur Bodenordnung 
(§ 5 Abs. 2 Satz 2) notwendig sind, 

3. um 0,5, wenn die Vorbereitung oder Durchführung des 
Bauvorhabens mit sonstigen besonderen Verwaltungs
schwierigkeiten verbunden ist, 

4. um 1,5, wenn für den Bau eines Familienheims Selbsthilfe 
in Höhe von mehr als 10 vom Hundert der Baukosten 
geleistet wird. 

Erhöhungen nach den Nummern 1, 2 und 3 sowie nach den 
Nummern 2 und 4 dürfen nebeneinander angesetzt werden. 
(5) Ist der Bauherr verpflichtet die Wirtschaftseinheit zur 
Eigentumsübertragung aufzuteilen, so sind für die Berechnung 
der Kosten der Verwaltungsleistungen nach den Absätzen 3 
und 4 die Kosten für die einzelnen Gebäude oder für die Wirt
schaftseinheiten, die nach der Eigentumsübertragung ent
stehen, zugrunde zu legen; der Kostenansatz dient auch zur 
Deckung der Kosten der dem Bauherrn im Zusammenhang 
mit der Eigentumsübertragung obliegenden Verwaltungslei-

• stungen. Bei Eigentumswohnungen und Kaufeigentumswoh
nungen sind für die Berechnung der Kosten der Veiwaltungs-
leistungen die Kosten für die einzelnen Wohnungen zugrunde 
zu legen. 
(6) Der Kostenansatz nach den Absätzen 2 bis 5 dient auch 
zur Deckung der Kosten der Verwaltungsleistungen, die der 
Bauherr oder der Betreuer zur Beschaffung von Finanzie
rungsmitteln erbringt. 
(7) Kosten der Beschaffung der Finanzierungsmittel dürfen 
nicht für den Nachweis oder die Vermittlung von Mitteln aus 
öffentlichen Haushalten angesetzt werden. 
(8) Als Kosten der Zwischenfinanzierung dürfen nur Kosten 
für Darlehen oder für eigene Mittel des Bauherrn angesetzt 
werden, deren Ersetzung durch zugesagte oder sicher in Aus
sicht stehende endgültige Finanzierungsmittel bereits bei dem 
Einsatz der Zwischenfinanzierungsmittel gewährleistet ist. 
Eine Verzinsung der vom Bauherrn zur Zwischenfinanzierung 
eingesetzten eigenen Mittel darf höchstens mit dem markt-
übHchen Zinssatz für erste Hypotheken angesetzt werden. 
Kosten der Zwischenfinanzierung dürfen, vorbehaltlich des 
§ 11, nur angesetzt werden, soweit sie sich während der Bau
zeit bis zur Bezugsfertigkeit ergeben. 
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§ 9 Sach-und Arbeitsleistungen 

(1) Der Wert der Sach- und Arbeitsleistungen des Bauherrn, 
vor allem der Wert der Selbsthilfe, darf bei den Gesamt
kosten mit dem Betrage angesetzt werden, der für eine gleich
wertige Unternehmerleistung angesetzt werden köniite. Für 
die Baunebenkosten bleibt es b e i § 8 , 
(2) Ä b s a t z l g i l t entsprechend für den Wert der Sach und Ar
beitsleistungen des Bewerbers um ein Kaufeigenheim, eine 
Trägerkleinsiedlung, eine Kaufeigentumswohnung und eine 

.Genossenschaftswohnung sowie für den Wert der Sach- und 
Arbeitsleistungen des Mieters. 
(3) D i e A b s ä t z e l u n d 2 g e l t e n e n t s p r e c h e n d , w e n n d e r B a u 
herr, derBewerberoderderMieter Sach-und Arbeitsleistun
gen mit eigenen Arbeitnehmern im Rahmen seiner gewerb
lichen oder unternehmerischen Tätigkeit oder auf Grund 
seines Berufes erbringt 

§ 1 0 Leistungen gegen Renten 

(1) Sind als Entgelt für eine d e r V o r b e r e i t u n g o d e r D u r c h f ü h -
rungdesBauvorhabensdienendeLeistungeinesDritten wie
derkehrende Leistungen zu entrichten, so darf der Wert der 
Leistung des Dritten bei den Gesamtkosten angesetzt werden, 
1. w e n n e s s i c h u m d i e U b e r e i g n u n g d e s B a u g r u n d s t ü c k s 

handelt mit dem Verkehrswert, 
2. wenn es sich um eine andere Leistung handelt niit dem 

Betrage, der für eine gleichwertigeUnternehmerleistung 
angesetzt werden könnte . 

(2) Ä b s a t z l g i l t nicht für die Bestellung eines Erbbaurechts. 

§ 11 Änderung der Gesamtkosten,Wertverhesserungen 

(1) Haben sich die Gesamtkosten geändert 
1. im öffentlich geförderten sozialen Wohnungsbau nach der 

Bewilligung der öffentlichen M i t t e l g e g e n ü b e r d e m beider 
Bewilligung auf Grund der Wirtschaftlichkeitsberechnung 
zugrunde gelegten Betrag, 

2. im steuerbegünst igten Wohnungbau nach der Bezugs
fer t igkei t 

so sind in Wirtschaftlichkeitsberechnungen, die nach diesen 
Zeitpunkten aufgestellt werden, die geänderten Gesamtkosten 
anzusetzen. Dies gilt bei einer Erhöhung der Gesamtkosten, 
nur, wenn sie auf Umständen beruht die der Bauherr nicht 
zu vertreten hat. Bei öffentlich gefördertem Wohnraum, mit 
Ausnahme des i n § l Ä b s . l b e z e i c h n e t e n ^ o h n i a u m s , dürfen 
erhöhte Gesamtkosten nur angesetzt werden, wenn sie in der 
Schlußabrechnung oder sonst^on der Bewilligungsstelle aner
kannt worden sind. ^ 
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(2) Wer tänderungen sind nicht als Änderungen der Gesamt
kosten anzusehen. 

(3) Die Gesamtkosten können sich auch dadurch erhöhen, 
1. daßsicl i innerhalb von zwei JahrennachderBezugsferlig-

keit Kosten derZwischenfinanzierungergeben, welchedie 
für die endgültigen Finanzierungsmittel nach§§ 19 bis 23a 
angesetzten Kapi ta lkos tenübers te igen oder 

2, d^ß bei einer Ersetzung von Finanzierungsmitteln durch 
andere Mit tel n a c h § 12Abs.4Kosten der Beschaffung der, 
neuen Mit tel entstehen. 

(4) Sind 
1. in^öffent l ichgelörder ten sozialen Wohnungsbau nachder 

B e w i l l i g u n g d e r ö f f e n t l i c h e n M i t t e l g e g e n ü b e r d e m b e i 
der Bewilligung auf Grund der Bauunterlagen zugrunde 
gelegten Zustand, 

2. im Steuerbegüns t ig tenWohnungsbau nach derBezugsler-
tigkeit 

Änderungen vorgenommen worden, so dürfen, soweit sie 
Wertverbesserungen bewirken, die Kosten hierfür den Ge
samtkosten hinzugerechnet werden. Wertverbesserungen 
sind 
1. bauliche VerbesserungenoderEinrichtungen, 
2. die Anlage oder der Ausbau einer Verkehrsfiäche oder 

einerKanalisation, 
3 der Hausanschluß an Versorgungsleitungen, 
wenn durch die Maßnahrrien der Gebrauchswert des Wohn-
r a u m s e r h ö h t o d e r d i e a l l g e m e i n e n Wohnverhä l tn i s seauf die 
Dauerverbessett worden sind.Die Kostender Wertverbesse
rungen s i n d g e s o n d e r t a u s z u w e i s e n . I m ö f f e n t l i c h g e f ö r d e r t e n 
sozialenWohnungsbau dürfen diese Wertverbesserungen nur 
berücksichtigt werden, wenn die Bewilligungsstelle ihnenzu-
gestimmt hat oder wenn sie auf Grund einer öffentlich recht
lichen Verpf i ichtungdurchgefühi t wordensind. 

§ l l a Nicht feststeilbare Gesamtkosten 

Sind die Bau-, Erwerbs- oder Erschließungskosten nach § 6 
A b s . 4 u n d 5, § § 7 b i s l l g a n z oder teilweise nicht oder nur 
mit ve rhä l tn i smäß iggroßen Schwierigkeitenfestzustellen, so 
dürfen insoweitdie Kosten angesetzt werden, d iezuderZer t , 
als dieLeistungen erbracht worden sind, marktüblich waren, 
die rnarktüblichen Kosten der Gebäude (§ 5 Abs. 3) können 
nach Er fahrungssä tzenüber die Kostendesumbauten Raumes 
bei Hochbauten berechnet werden. Bei der Berechnung des 
umbauten Raumes ist der Auszug aus dem Normblatt DIN 277 
des Deutschen Normenausschusses zugrunde zu legen, der 
dieser Verordnung als A n l a g e 2 b e i g e f ü g t i s t 
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Drf^^erAb^chni^^ 
Finanzierungsplan 

§ 12 Inhaltdes Finanzierungsplanes 
(1) ImFinanzierurigsplan sind die Mit te l auszuweisen,die-^ur 
Deckung der in der Wirtschaftlichkeitsberechnung angesetzten 
Gesamtkosten dienen (Finanzierungsmittel), und zwar 
1. die Fremdmittelmit den vereinbarten oder vorgesehenen 

Auszahlungs , Zins-und Tilgungsbedingungen, 
2. dieverlorenen Baukostenzuschüsse, 
3. die Eigenleistungen. 
Vor- oder Zwischenfinanzierungsmittel sind nicht als Finan
zierungsmittel auszuweisen. 
(2) Werden nach § 11 Abs. 1 bis 3 geänderte Gesamtkosten 
angesetzt, so sind die Finanzierungsmittel auszuweisen, die 
zurDeckung der geänder t enGesamtkos ten dienen. 
(3) Werden nach § 11 Abs. 4 den Gesamtkosten die Kosten 
von Wertverbesserungen hinzugerechnet so sind d ieMi t t eL 
diezurDeckungdieserKosten dienen, imFinanzierungsplan 
gesondert a u s z u w e i s e n . F ü r d i e s e Mit te lgel tendieVorschr i f -
t enüberF inanz ie rungsmi t t eL 
(4) Sind 
1. i m ö f f e n t l i c h g e f ö r d e r t e n s o z i a l e n Wohnungsbau nachder 

Bewilligung der öffentlichen Mit tel oder 
2. im steuerbegünst igten Wohnungsbau nach der Bezugs

fertigkeit 
Finanzieruiigsmittel durch andere Mit te l ersetzt worden, so 
sind dieneuen Mit te l an der Stelle der bisherigen Finanzie
rungsmittel auszuweisen. Dies gilt bei einer Ersetzungdurch 
neue MitteL d e r e n K a p i t a l k o s t e n h ö h e r sind als die derbis-
herigen Finanzierungsmittel nur, wenr^ die Ersetzung auf Um 
ständen beruht die der Bauherr nicht zu vertreten hat Bei 
e i n e m T i l g u n g s d a r l e h e n i s t d e r B e t r a g , d e r p l a n m ä ß i g g e t i l g l 
i s t unter Hinweis hierauf in der bisherigen Weise auszu-
weisen;die Sätze 1 u n d 2 f i n d e n a u f diesen Betragkeine An
wendung. 
(5) Sind öffentlich geförderte Wohnungen nach vorzeitiger 
Rückzahlung des öffentlichen Baudarlehens von denBindun-
gen freigestellt worden, die für diese Wohnungen bestehen, 
so gilt in Höhe des vorzeitig zurückgezahlten Betrages, bei 
Familienheimen und eigengenutzten Eigentumswohnungen 
im Falle der Ablösung in Höhe des Ablösungsbet iages, die 
Rückzahlung als Ersetzung des Finanzierungsmittels durch 
eigene Mit te l des Bauherrn, die auf Umständen beruht die 
der Bauherr nicht zu vertreten hat Der üb r igeTe i l des ö f f e n t 
liehen Baudarlehens ist unter Hinweis auf die Rrickzahlung 
inderbisher igenWeise auszuweisen. 
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(6)-Ist die Verbindlichkeit aus einem Aufbaudarlehen, das 
dem Bauherrn gewährt worden ist, nach Zuerkennung des 
Anspruchs auf Hauptentschädigung g e m ä ß § 258 Abs l N r . 2 
des Laslenausgleichsgesetzes ganz oder teilweise als ^nicht 
entstanden anzusehen, so gilt das Aufbaudarlehen insoweit 
als durch eigene Mit te l des Bauherrn ersetzt Die Ersetzung 
gilt als auf Umständen beruhend, die der Bauherr nicht zu 
vertreten hat, und von dem Zeitpunkt an als eingetreten, zu 
dem der Bescheid über die Zuerkennung des Anspruchs auf 
Hauptentschädigung unanfechtbar geworden is t 

§ 13 Fremdmittel 

(1) Fremdmittelsind 
1. Darlehen, 
2. gestundete Restkaufgelder, 
3. gestundete öffentliche Lasten des Baugrundstücks außer 

der Hypothekengewinnabgabe, 
4. kapitalisierte Beträge wiederkehrender Leistungen, na

mentlich von Rentenschulden, 
5. Mietvorauszahlungen, 
diezurDeckungderGesamtkostendienen. 
(2) Vor derBebauung vorhandene Verbindlichkeiten, dieauf 
dem Baugrundstückdingl ichges icher t sind, gelten alsFremd-
mitteL soweit sie den Wert des Baugrundstücks undderver -
wende t enGebäude t e i l e nicht übersteigen. 
(3) Kapitalisierte Beträge^wiederkehrender Leistungen, na
mentlich von Rentenschulden, dürfen höchstens mit deniBe 
trage ausgewiesen werden,derbeidenGesamtkosten für die 
Gegenleistung n a c h § lOangesetztist 

§ 14 Ver loreneBaukos tenzuschüsse 

Ver lo reneBaukos tenzuschüsses indGeld - , Sach-und Arbeits-^ 
leistungen an den Bauherrn, die zur Deckung der Gesamt
kosten dienen und erbracht werden, um den Gebrauch von 
Wohn-oder Geschäftsraum zu erlangen oder Kapitalkosten zu 
ersparen, ohne daß vereinbart i s t den Wert der Leistung 
zurückzuerstatten oder mit der Miete oder einem ähnlichen 
Entgelt zu verrechnen oder als Vorauszahlung hierauf zu be
handeln. 

§ 15 Eigenleistungen 

(1) Eigenleistungensinddie Leistungendes Bauherrn,die zur 
Deckung der Gesamtkosten dienen, namentlich 
1. GeldmitteL 
2. der Wert der .Sach- und Arbeitsleistungen, vor allem der 

Wert d e r e i n g e b r a c h t e n B a ü s t o f f e u n d d e r Selbsthilfe, 
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3.! der Wert des eigenen Baugrundstücks und der Wert ver-
I wendeter Gebäudeteile. 

(2) Als Eigenleistung kann auch ganz oder teilweise ausgewie
sen werden 
1'. ein Barzahlungsnachlaß (Skonto), wenn bei den Gesamt-
' kosten die vom Bauherrn zu entrichtende Vergütung in 

voller Höhe angesetzt ist, • 
2. der Wert von Sach- und Arbeitsleistungen, die der Bauherr 

mit eigenen Arbeitnehmern im Rahmen seiner gewerb-
1 liehen oder unterehmerisehen Tätigkeit oder auf Grund 

seines Berufes erbringt. 
(3) Die in Absatz. 1 Nr. 2 und 3 bezeichneten Werte sind, vor
behaltlich der Absätze 2 und 4, mit dem Betrage auszuweisen, 
der bei den Gesamtkosten angesetzt ist. 
(4) Bei Ermittlung der Eigenleistung sind gestundete Restkauf
gelder und die in § 13 Abs. 2 bezeichneten Verbindlichkeiten 
mit dem Betrage abzuziehen, mit dem sie im Finanzierungs
plan als Fremdmittel ausgewiesen sind. 

§ 16 Ersatz der Eigenleistung 
(1) Im öffentlich geförderten sozialen Wohnungsbau sind von 
der Bewilligungsstelle, soweit der Bauherr nichts anderes 
beantragt, als Ersatz der Eigenleistung anzuerkennen 
1. ein der Restfinanzieruiig dienendes Familienzusatzdarlehen 
. nach § 45 des Zweiten Wohnungsbaugesetzes, 

2. ein Aufbaudarlehen an denBauherrn nach § 254 des Lasten
ausgleichsgesetzes oder ein ähnliches Darlehen aus Mitteln 
eines öffentlichen Haushalts, 

3. ein Darlehen an den Bauhern zur Beschaffung von Wohn
raum nach § 30 des Kriegsgefangenenentschädigungs-

I gesetzes. 
(2) Im öffentlich geförderten sozialen Wohnungsbau kann die 
Bewilligungsstelle auf Antrag des Bauherrn ganz oder -teil
weise als Ersatz der Eigenleistung anerkennen 
1. der Restfinanzierung dienende verlorene Baukostenzu-
,' Schüsse, soweit ihre Annahme nach § 50 Abs, 1 des Zwei-

ten Wohnungsbaugesetzes zulässig ist, 
2. auf dem Baugrundstück nicht dinglich gesicherte Fremd

mittel, 
3. im Range nach dem der nachstelligen Finanzierung die

nenden öffentlichen Baudarlehen auf dem'Baugrundstück 
',' dinglich gesicherte Fremdmittel, 

4. der Restfinanzierung dienende öffentliche Baudarlehen. 
(3) Für die als Ersatz der Eigenleistung anerkannten Finan
zierungsmittel gelten im übrigen die Vorschriften für Fremd
mittel oder verlorene Baukostenzuschüsse. 
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§17 Eigenleistung bei Familienheimen 
BeiErmittIungderEtgenleistung,dienach§35 Abs.2und3 
des Zweiten Wohnungsbaugesetzes zu einer bevorzugten 
Berücksichtigung erforderlich ist bleiben die nach§16Abs .2 
als Ersatz der Eigenleistung anerkannten Finanzierungsmittel 
unberücksichtigt 

Vierter Absc^nf^^ 

t.aufende Aufwendungen und Erträge 

§ 18 Laufende Aufwendungen 
(1) Laufende Aufwendungen sind die Kapitalkosten und die 
Bewirtschaftung.skosten. Zu den laufenden Aufwendungen 
gehören nicht die Leistungen aus der Hypothekengewinn
abgabe. 
(2) Werdenaus öffentlichen Mitteln DarlehenoderZuschüsse 
zur Deckung der laufenden Aufwendungen oder Zinsschu-
schüsse gewährt so vermindern sich insoweit die laufenden 
Aufwendungen; dasselbe gilt wenn aus öffentlichen Mitteln 
Annuitätsdarlehen gewährt werden, soweit sie zur Deckung 
laufender Aufwendungen bestimmt sind.Werden die in Satzl 
bezeichneten öffentlichen Mittel nicht mehr gewährt ohne 
daß die laufenden Aufwendungen, zu deren Deckung sie 
bestimmt waren, wegfallen,soerhöhen sich insoweit dielau-
fenden Aufwendungen. 

§19 Kapitalkosten 
(1) Kapitalkosten sinddie Kosten,die sich aus der Inanspruch
nahme der im Finanzierungsplan ausgewiesenen Finanzie
rungsmitlel nachhaltig ergeben,namentlich die Zinsen.Zu den 
Kapitalkosten gehören dieEigenkapitalkosten und dieFremd-
kapitalkosten. 
(2) Leistungen aus Nebenvertiägen, namentlich aus dem Ab
schluß vonPersonenversicherungen, dürfenalsKapitalkosten 
auch dann nicht angesetzt werden, wenn der Nebenvertrag 
derBeschaffung von Finanzierungsmitteln oder sonst dem 
Bauvorhaben gedient hat 
(3) Für verlorene Baukostenzuschüsse ist der Ansatz von 
Kapitalkostenunzülässig. 
(4) Zur Aufbringung von Tilgungen dürfen, soweit nichts an
deres vorgeschrieben ist Kapitalkosten nur als Zirrsersatz nach 
§22 angesetzt werden. 

§20 Eigenkapitalkosten 
(1) Eigenkapitalkosten sind die Zinsen für die Eigenleistun
gen. 
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(2) Fü rE igen le i s tungenda r f eine Verzinsung i r i H ö h e d e s im 
Zeitpunkt n a c h § 4 m a r k t ü b l i c h e n Zinssatzes für erste Hypo
theken angesetzt werden. Im öffentlich geförderten sozialen 
Wohnungsbaudarf j e d o c h f ü r d e n T e i l derEigenleistung, der 
15 vomHundert d e r G e s a m t l ^ o s t e n n i c h t ü b e r s t e i e t nureine 
V e r z i n s u n g ^ ^ v o m r j u n o e i r ^ e s e t z t werden 
(3) Wi rd für öffentÜchgelorrlerten Wohnraum für die Zeit,, in 
der d ieVermietung d iesesWohnraumesinfolgederPre is -
f r e i g a b e n a c h ^ § 15, 16desZweitenBundesmietengesetzes 
nicht mehr den Preisvorschriften unterliegt eine Wirtschaft
lichkeitsberechnung aufgestellt so dr'irfen Zinsen für die 
Eigenleistung in der nach Äbsa tz2zu lä s s igen Höhe auch dann 
angesetzt werden, wenn in der der Bewilligung der öffent
lichen Mittelzugrunde gelegten Berechnung ein Ansatz nicht 
oder nur in geringerer Höhe in Anspruch genommen oder 
anerkannt worden i s t o d e r w e n n a u f einen Ansatzganzoder 
teilweiseyerzichtet wordenis t 

§ 2 1 Fremdka^itall^osten 

(1) Fremdkapit^lkosten sind die Kapitalkosten, die sich aus 
de r lnänsp ruchnahme derFremdmittelergeben,namentlich 
1. Z i n s e n f ü r F r e m d m i t t e l , 
2. ̂  laufende Kosten, die aus Bürgschaften für Fremdmittel 

.entstehen, 
3 sonstige wiederkehrende Leistungen aus Fremdmitteln, 

namentlichausRentetrschulden. 
Als Fremdkapitalkosten gelten auch die Eibbauzinsen. Lau
fende Nebenleistungen, namentlich Verwaltungskostenbei
träge, sind wie Zinsen zu behandeln. 
(2) Zinsen für Fremdmittel, namentlich für Tilgungsdarlehen, 
s indmit deniBetrageanzusetzen, der sichausdem im Finan
zierungsplan ausgewiesenen Fremdmittel mit dem maßgeben
den Zinssatz errechnet 
(3) Maßgebend is t soweit nichts anderes vorgeschrieben is t 
der vereinbarte Zinssatz oder, wenn die Zinsen tatsächlich 
nach einem niedrigeren Zinssatz zu entrichten sind, dieser, 
höchs tens jedocb der für erste Hypotheken im Zeitpunkt nach 
§ 4 marktübliclie Zinssatz. Für das der nachstelligen Finan
zierung dienende öffentliche Bäudarlehen ist der Zinssatz 
maßgebend, den die Bewilligungsstelle der Genehmigung der 
D^urchschnittsmiete zugrunde legtoder gelegt hat 
(4) Fremdkapitalkosten nach A b s a t z l N r . 3 u n d Erbbauzinsen 
sind, soweit nichts anderes vqrgeschriebenist Inder verein
barten Höhe oder,wenn der tatsächlich zu entrichtende Betrag 
niedriger i s t in dieser Höhe anzusetzen, höchstens jedoch mit 
dem Betrag, det einer Verzinsung zu dem im Zeitpunkt nach 
§ 4 m a r k t ü b l i c h e n Z i n s s a t z für erste Hypotheken entspricht; 
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für die Berechnung dieser Verzinsung ist bei einem Erbbau
recht h ö c h s t e n s d e r i m Zeitpunkt nach § 4 m a ß g e b e n d e Ver
kehrswert de sBaugrunds tücks , a b z ü g l i c h e i n e s e i n m a l i g e n 
Entgeltes n a c h § 5 A b s . 2 S a t z 3,zugrunde zu legen, 

§ 2 2 Zinsersatz zur A u f b r i n g u n g e r h ö h t e r Tilgungen 
(1) Z u r A u f b r i n g u n g v o n T i l g u n g e n , d i e a u s d e r Abschrei 
b u n g u n t e r B e r ü c k s i c h t i g u n g d e r ü b r i g e n T i l g u n g s v e r p f i i c h -
tungen nicht aufgebracht werden können(e rhöh teT i lgungen) , 
kann bei unverzinslichen Fremdmitteln unter den Kapital
kosten ein Zinsersatz angesetzt werden; das gleiche gilt bei 
Fremdmitteln, die zu einem Zinssatz gewährt werden, der 
niedriger i s t als der im Zeitpunkt n a c h § 4 m a r k t ü b l i c h e Zins 
satz für ersteHypolheken Bei Mietvorauszahlungen sind als 
Tilgungen die Beträge anzusehen, dienachderVereinbarung 
auf d i e M i e t e i m vorauszuentrichten sind. 
(2) Der Zinsersatz darf d e n B e t r a g d e r e r h ö h t e n T i l g u n g e n n i c h t 
über schre i t enund zusammen mit den Zinsen nicht höher sein 
als derBetrag,ders ichausderVerzinsungdes Fremdmittels 
zu dem im Zeitpunkt n a c h § 4 m a r k t ü b l i c h e n Zinssatz für erste 
Hypotheken ergibt Im öffentlich geförderten sozialen Woh
nungsbaudarf derZinsersatzbei Fremdmitteln,die als Ersatz 
derEigenleistung anerkannt sind, zusammenmit denZrnsen 
den Betrag v o n 4 v o m Hundert des Fremdmittels jedochnicht 
überschreiten. 
(3) fmöf fen t l i chgeförder ten . soz ia len Wohnungsbau sind An
sätze nach den Absätzen 1 und 2 nur insoweit zulässig, als 
dieBewilligungsstellezustirnrnt. 
(4) Wi rd fü rö f fen t l i chge fö rde r t en Wohnraum für die Zei t in 
derdieVermietungdieses Wohnraumes infolge derPreisfrei-
gabenach §§15 , 16 des Zweiten Bundesmietengesetzes nicht 
mehr den Preisvorschriften unterliegt, eine Wirtschaftlich
keitsberechnung aufgestellt, so kann mit Zustimmung 
derBewilligungsstelle Zinsersatz nach d e r i A b s ä t z e n l und 
2 auch dann angesetzt werden, wenn in der der Bewill i
gung der öffentlichen Mit tel zugrunde gelegten Berechnung 
ein A n s a t z n i c h t e n t h a l t e n g e w e s e n i s t ; i n d i e s e m F a l l d ü r f e n 
aus der der Bewilligung zugrunde gelegtenBerechnungZinsen 
für FremdmitteL soweit sie m i t . e i n e m h ö h e r e n als demnach 
§ 21 Abs. 3 m a ß g e b e n d e n Zinssatzerrechnet worden sind, 
ode rT i lgungsbe t r ägen i ch t übernommen werden, 

§ 2 3 Ä n d e r ü n g d e r K a p i t a l k ö s t e n 
(1) Hat sich der Zins- oder Tilgungssatz für ein Fremdmittel 
nachha l t iggeänder t 
1. im öffentlich geförderten sozialenWohnungsbau nach der 

Bewilligung der öffentlichen Mit te l gegenüber dem bei der 
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Bewilligung auf Grund der Wirtschaftlichkeitsberechnung 
zugrunde gelegten Satz, 

2. im steuerbegünst igten Wohnungsbau nach der Bezugs
fertigkeit, ^ . 

so sind in Wirtschaftlichkeitsberechnungen, die nach .diesen 
Zeitpunkten aufgestellt -werden, die Käpitalkosten. anzuset
zen,die s i c h a u f G r u n d d e r Ä n d e r u n g nach Maßgabe d e s § 2 1 
oder d e s § 2 2 ergeben Dies gilt bei einer Erhöhung der Ka 
pitalkosten nur,wenn sie auf Umständen beruht,die der Bau
herr nicht zu vertreten h a t u n d nur insoweit als derKapital-
Icostenbetrag im Rahmen d e s § 2 1 o d e r d e s § 2 2 den Betrag 
nicht t'ibersteigt der sich aus derVerzinsung des Fremdmittels 
zu dem bei der Kapitalkostenerhöhung marktüblichen Zins
satz für erste Hypotheken ergibt 

(2) Bei einer nachhaltigen Änderung der i n § 2 1 Abs. 4 b e 
zeichnetenFremdkapitalkostengilt Absatz 1 entsprechend. 
(3) Absatz 1 gilt nicht bei einer Erhöhung der Zinsen und 
Tilgungen für das der nachstelligen Finanzierung dienende 
ö f f en t l i cheBauda r l ehennachT i lgung anderer Finanzierungs
mittel, soweit die Erhöhung die Kapitalkosten der getilgten 
Finanzierungsmittel nicht übers te ig t 
(^) Werdenande r StellederbisherigenFinanzierungsmittel 
nach § 12 Abs. 4 oder Abs. 6 andereMittel ausgewiesen, so 
treten die Kapitalkosten der neuen Mit te l insoweit an die 
Stelle der Kapitalkosten der bisherigen Finanzierungsmittel, 
als sie i m R a h m e n - d e s § 2 0 , d e s § 2 I oder d e s § 2 2 den Betrag 
nicht übers te igen ,de r sichaus derVerzinsung zu dem bei der 
Ersetzungmarktübl ichenZinssatz für ersteHypolheken ergibt 
BeieinemTilgungsdarlehen bleibt es für den Betrag,der plan-
rnäßig getilgt ist (§12 Abs.4Satz 3),bei der bisherigenVer-
zinsung. Sind Finanzierungsmittel durch eigene Mit te l des^ 
Bauherrn ersetzt worden, so di ' irfenim öffent l ichgeförder ten 
sozialenWohnungsbau Zinsen nur unter entsprechender An
wendung d e s § 2 0 A b s , 2 S a t z 2 a n g e s e t z t w e r d e n . 

(5) Nach der Freistellung öffentlich geförderter Wohnungen 
von den Bindungen, die für diese Wohnungen bestehen, darf 
für die Eigenleistung und die zur Ersetzung von Finanzie
rungsmitteln verwendeten eigenen Mit te l eine Verzinsung in 
Höhe des im Zeitpunkt h a c h § 4marktübl ichen Z inssa tzes fü r 
erste Hypotheken angesetzt weiden. Dies gilt nicht wenn die 
Miete für ein vor der Freistellung begründetes Mietverhäl tnis , 
zu ermitteln i s t Für denTe i l des zurtickgezahltenoder ab
gelösten öffentlichen Baudarlehens, der nach § 12 Abs, 5 
Sa tz2 inderb isher igen Weiseauszuweisen i s t b l e i b t esbei 
derbisherigenVerzinsung. 

(6) Werden nach § 11 Abs. 4 den Gesamtkosten die Kosten 
vonWertverbesserungen hinzugerechnet so dürfen für die 
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MitteL die zur Deckungdieser Kosten dienen, Kapitalkosten 
insoweit angesetzt werden, als sie imRahmen des § 20, des 
§ 2 1 oder d e s § 2 2 den Betrag nicht übersteigen, der sich aus 
der Verzinsung zu dem bei Fertigstellung der Wertverbes
serungen marktüblichen Zinssatz für erste Hypotheken ergibt 
Sind Wertverbesserungen durch eigene Mit te l des Bauherrn 
gedeckt worden, so dürfen i m ö f f e n t l i c h g e f ö r d e r t e n s o z i a l e n 
Wohnungsbau Zinsennur unter entsprechender Anwendung 
d e s § 2 0 A b s . 2 S a t z 2 a n g e s e t z t werden. 

§ 23a Marktübl icherZinssa tz für erste Hypotheken 
(1) Der marktfibliche Zinssatz f ü r e r s t e F f y p o t h e k e n i m Zeit
punkt n a c h § 4 k a n n ermittelt werden 
1. aus demdurchschnittlichenZinssatzder durch erste Hypo

theken gesicherten Darlehen,die zu dieser Zeit vonKredit-
Instituten oder privatrechtlichen Unternehmen, zu deren 
Geschäf tenübl icherweise die Hergabe derartigerDarlehen 
g e h ö r t zu geschäftsüblichen Bedingungen für Bauvorhaben 
an riemselben Ort gewährt worden sind oder 

2. in Anlehnung an den Zinssatz der zu dieser Zeit zahlen
mäßig am meisten abgesetzten Pfandbriefe unter Berück
sichtigung der üblichen Zinsspanne. 

(2) Absatz 1 gilt sinngemäß, w e n n d e r m a r k t ü b l i c h e Z i n s s a t z 
für einen anderen Zeitpunkt als den n a c h § 4 f e s t z u s t e l l e n i s t 

§ 2 4 Bewirtschaftungskosten 
(1) Bewirtschaftungskosten sind die Kosten, die zur Bewirt
schaftung des Gebäudes oder der.Wirtschaftseinheit laufend 
erforderlich sind.Bewirtschaftungskostensindimeihzelnen 
1. Abschreibung, 
2. Verwaltungskosten, 
3. Betriebskosten, 
4. Instandhaltungskosten, 
5. Mietausfallwagnis. 
(2) Der Ansatz der Bewirtschaftungskosten hat den Grund
sätzen einer ordentlichen Bewirtschaftung zu entsprechen. 
Bewirtsctiaftungskosten dürfen nur angesetzt werden, wenn 
sie ihrer Höhe nach feststehen oder wenn mit ihrem Ent
stehen sicher gerechnet werden kann und soweitsie bei gewis
senhafter Abwägung aller Umstände und,bei ordentlicher 
Geschäftsführung gerechtfertigt sind, Erfahrungswerte ver-
gleichbarerBauten sind heranzuziehen.Soweit n a c h § § 2 6 und 
28 Ansätze bis zu einer bestimmten Höhe zugelassen sind, 
dürfen Bewirtschaftungskosten bis zu dieser Höhe angesetzt 
werden, es sei denn, daß der Ansatz im Einzelfall unter Be
rücksichtigung der j ewe i l igenVerhä l tn i s se nicht angemessen 
i s t 
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(3) Erbringt ein Mieter Leistungen, die zur Verringerung von 
Bewir tschaf tungskostenführen, sokann gleichwohlder Wert 
derLeislungals laufende Aufwet-idungangesetzt werden. 
(4) W i r d für öffentlich g e f ö r d e r t e n W o h n r a u m für die-Zeit, 
Inder die VermietungdiesesWohnraumesinfolge derPreis-
f r e i g a b e n a c h § § 15, 16 desZweitenBundesmietengesetzes 
nicht mehr den Preisvorschriften unterliegt, eine Wirtschaft
lichkeitsberechnung aufgestellt so dürfen Bewirtschaftungs
kosten in der nach dieser V e r o r d n u n g z u l ä s s i g e n H ö h e auch 
dannangesetzt werden, wenn InderBerechnung, d iederBe-
will igung der öffentlichen MitteLzugrunde gelegt worden is t 
Ansätze nicht oder nur in geringerer Höhe in Anspruch 
genommen oder anerkannt worden sind oder wenn auf An
sätze ganzoder teilweise ver-zichtet worden i s t 

§ 25 Abschreibung 

(1) Abschreibung ist der auf jedes Jahr der Nützung fallende 
Anted der vei^brauchsbedingten Wertminderung der Gebäude, 
Anlagen und Einrichtungen. Die Abschreibung ist nach der 
mutmaßlichen Nutzung'sdauer-zu errechnen. 
(2) Die Abschreibungsollbei Gebäuden 1 vomHunde r tde r 
Baukosten, bei Erbbaurechten i vom Hunderte eer t^esamt-
kosten nicht übersteigen, sofern nicht besondere Umstände 
eineUberschreitungrechtfertigen. 
(3) Eine besondere Abschreibung der Anlagen und -Einrich-
tungen darf nur angesetzt werden, soweit eine Abschreibung 
h i e r f ü r h a c h Absatz 2nicht angesetzt i s t DiebesondereAb-
schreibungkannauchnach der mutmaßlichen Dauer der w i r f - , 
schaftlichen Verwendbarkeit der Anlagen und Einrichtungen 
errechnet werden. 

§ 26 Verwaltungskosten 

(1) Verwaltungskosten sind die Kosten der z u r V e r w ä l t u n g 
des Gebäudes oder der Wirtschaftseinheit erforderlichen 
Arbei tskräf te und Einrichtungen, die Kosten der Aufsicht 
sowie der Wert der vom Vermieter persönlich geleisteten 
Verwaltungsarbeit Zuden Verwaltungskosten g e h ö i e n a u c h 
die Kosten für die gesetzlichen oder freiwill igen Prüfungen 
des Jahiesabschlussesundder Geschäftsführung. 

(2) DieVerwallungskosten dürfen höchstens mit 60 Deutsche 
Mark jährlich je Wohnung, bei Eigenheimen, Kaufeigenhei
men und Kleinsiedlungen je Wohngebäude angesetzt wer
den. 
(3) ̂ EineUberschi-eitungdes vorstehendenSatzesist zulässig, 
wenn für dieVerwaltung des Gebäudes oder derWirtschafts
einheit auf die Dauer n a c h w e i s l i c h h ö h e r e K o s t e n e n t s t e h e n . 
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Der Nachweis kann auf Grund einer Betriebsabrechnung 
geführt werden, 

§ 27 Betriebskosten 

(1) Betriebskosten sinddie Kosten,die dem Eigentümer (Erb
bauberechtigten) durch das Eigentum am Grundstück (Erb 
baurecht) o d e r d u r c h d e n b e s t i m m u n g s m ä f ^ i g e n G e b r a u c h d e s 
Gebäudes oder der Wirtschaftseinheit laufend entstehen, 
Betriebskosten s indimeinzelnen 

1. laufende öffentliche Lasten des Grundstücks, namentlich 
die Grundsteuer, jedoch nicht die Hypothekengewinn
abgabe, 

2. Kostender Wässerversorgung, 
3. Kosten des Betriebes der zentralen Warmwasserversoi^-

gungsanlage, 
4. Kostendes Betriebesder zentralen Heizungsanlage, 
5. Kostendes Betriebes des FahrstuhLs, 
6. Kostender S t ra f^enre in igungundMül labfuhr , 
7. K o s t e n d e r E n t w ä s s e r u n g , 
8. Kosten der Harisreinigung und Ungezieferbekämpfung, 
9. Kosten der Gartenpflege, 

10. Kosten der Beleuchtung, 
11. Kosten der Schornsteinreinigung, 
12. Kostender Sach-und Haftpflichtversicherung, 
13. Kosten für den Hauswart 
14. sonstigeKosten (Absatz 3). 

Kosten, d i ebe i einer Vermietung üblicherweise vomMie te r 
außerhalb der Miete unmittelbar getragen werden, sind keine 
Betriebskosten. 
(2) Persönl icheKosten der Straßenreinigung, Hausreinigung, 
Gartenpfiege,Bedienung derWarmwasserversorgungsanlage, 
der Heizungsanlage oder des Fahrstuhls sind nicht anzuset-
zeri,soweit die Arbei tenvom Hauswart ausgeführ t werden. 
(3) Sonstige Kosten dürfen als Betriebskosten nur angesetzt 
werden,wenn sie mit derBewirtschaftung des Gebäudes oder 
derWirtschaftseinheitunmittelbar zusammenhängen.Dies gilt 
namentlich für Betriebskosten zugehöriger Nebengebäude, 
Anlagen und Einrichtungen (§ 2 Abs. 3). ^on denBetriebs-
kosten sind Erträge, d ienebenderMie tee ingehen , Inder zu 
erwartenden Höhe abzusetzen. 

(4) StehendieBetriebskostenbei Aufstellungder Wirtschaft
lichkeitsberechnung ganz oder teilweise noch nicht fest so 
kann ein Erfahrungswert als Pauschbetrag angesetztwerden. 
(5) Für Betriebskosten, die nach den für die Ermittlung der 
Miete maßgebenderi Vorschriften durch Umlagen gedeckt 
werden dürfen, kann ein Ansatz unterbleiben. 
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§^28 Instandhallungskosten 

(1) Instandhaltungskosten sind die Kosten, die während der 
Nutzungsdauer zur Erhaltung des bestimmungsmäl^igen Ge
brauchs aufgewendet werden müssen, um die durch Abnut
zung, Alterung und Witterungseinwirkung entstehendenbau-
lichen oder sonstigen Mängel ordnungsgemäß zu beseitigen. 
Der Ansatz derlnstandhaltungskosten dientauch zur Deckung 
der Kosten von Instandsetzungen, nicht jedoch der Kosten von 
Baumaßnahmen, soweit durch sie Wertverbesserungen vor
genommen werden oder Wohnraum oder anderer auf die 
Dauer benutzbarer Raum neu geschaffen wird. Der Ansatz 
dient nicht zur Deckung rier Kosten einer Erneuerung von 
Anlagenund Einrichtungen, für die einebesondere Abschrei
bung n a c h § 2 5 A b s . 3 z u l ä s s i g i s t 

(2) Die Instandhaltungskosten dürfen höchstens mit 3,10 Deut
sche Mark je Quadratmeter Wohnfiäche im Jahr angesetzt 
werden. Dieser Satz verringert sich,wenn ein eingerichtetes 
Bad oder eine eingerichtete Dusche feh l t um ^^^^ Deutsche 
Mark. Der Sat-z erhöht sich,wenn 
1. eine zentrale Heizungsänlagevorhanden^is t um 0,30 Deut

sche Mark, 
2.̂  ein Fahrstuhlvorhanden i s t u m 0,20 Deutsche Mark, 
3. eine maschinelleWascheinrichtung vorhanden is tumO,15 

^ Deutsche Mark. 

(3) Trägt der Mieter die Kosten für kleine Instandhaltungen 
in derWohnung, so verringernsich die Sä t zenach Absatz 2 
um 0,25 Deutsche Mark. Die kleinen fnstandhaltungefi um-
fassennurdas Beheben kleiner S c h ä d e n a n d e n Installations
gegenständen für Elekt r iz i tä t 'Wasser und Gas, den Heiz und 
Kocheinrichtungen, den Fenster- und Türverschlüssen sowie, 
d^n Verschlußvorschriften von Fensterläden ^ 
(4) DieKosten der Schönheitsreparaturen s ind in den Sätzen 
nach Absalz 2 nicht enthalten. Sie dü r f en^öchs t ens mit 1,70 
Deutsche Mark je Ouadratmeter Wohnfiäche im Jahr ange
setzt werden. Schönhei t s repara turenumfassen nur dasTape-
zieren. Anstreichen oder Kalkender W ä n d e u n d D e c k e n , das 
Streichen derFußböden,^Heizkörper einschließlich Heizrohre, 
der Innentüren sowie der Fenster und Außentüren von 

^ 

(5) Kosten eigener Instandhal tungswerkstät ten sind mit den 
vorstehenden Sätzen abgegolten. 

§ 2 9 Mietausfallwagnis 
B 

Mietausfallwagnis ist das Wagnis einer Ertragsminderung, 
die durch uneinbringliche Mietrückstände oder Leerstehen 
von Raum, der zurVermietungbestinunt i s t entsteht Es dient 
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auch zurDeckung einer Rechtsverfolgung auf Zahlung, Auf
hebungeines MietverhältnissesoderRäumung.Das Mietaus
fallwagnis kann inderRegel miteinem Satz von2vomHun-
dert der Jahresmiete angesetzt werden. Soweit die Deckung 
vonMietausfällenandersgewährleistetistnamentlichdurch 
einen Anspruch auf Erstattung von Mietausfällen gegenüber 
einemDritlen,darf kein Mietausfallwagnis angesetzt werden. 

§30 Änderung der Bewirtschaftungskosten 
(1) Haben sich die Verwaltungskosten, dieBetriebskosten 
oder die Instandhaltungskosten auf die Dauer geändert 
1. im öffentlich geförderten sozialenWohnungsbau nach der 

Bewilligung der öffentlichen Mittel gegenüber dem bei der 
Bewilligung auf Grund der Wirtschaftlichkeitsberechnung 
zugrunde gelegten Betrag, 

2. im steuerbegünstigten Wohnungsbau nach der Bezugs
fertigkeit 

so sind in Wirtschaftliclikeitsberechnungen, die nach diesen 
Zeitpunktenaufgestellt werden, diegeänderten Kostenanzu
setzen.Diesgiltbei einerErhöhungdieserKostennur, wenn^ 
sieauf Umständenberuht diederBauherr nicht zuvertreten 
hat Die Verwaltungskosten dürfen bis zu der i n § 2 6 Abs 2 
zugelassenen Höhe, die fnstandhaltungskostenbis zu der in 
§28 zugelassenen Höhe ohne Nachweis einer Kostenerhöhung 
angesetzt werden, es sei denn, daß der Ansatz im Einzelfall 
unter Berücksichtigung der jeweiligen Verhältnisseniclit an
gemessen ist. Eine Überschreitung des für die Verwaltungs
kosten zugelassenen Satzes ist unter den Voraussetzungen 
des § 26 Abs. 3 zulässig. Eine Überschreitung des für die 
Instandhaltungskosten zugelassenen Satzes ist nicht zu
lässig. 
(2) Der Ansatz für die Abschreibung ist inWirtschaftlichkeits-
berechnungen, die nach den in Absatz 1 bezeichneten Zeit
punkten aufgestellt werden,zuändern,wennnach§ 11 Abs. 1 
bis3 geänderte Gesamtkosten angesetzt werden; eine Ände
rung des fürdie Abschreibung angesetztenVomhundertsatzes 
istunzulässig. 
(3) Der Ansatz für das Mietausfallwagnis ist inWirtschaftlich-
keitsberechnungen, die nach den in Absatz 1 bezeichneten 
Zeitpunkten aufgestellt werden, zu ändern, wenn sich die 
Jahresmiete ändert; eine Änderung des Vomhundertsatzes 
für dasMietausfallwagnis ist zulässig, wenn sich die Voraus
setzungen für seine Bemessung nachhaltig geändert haben 
(4) Werdennach § 11 Abs, 4 den Gesamtkosten die Kosten 
vonWertverbesserungen hinzugerechnet,so dürfen die durch 
die Wertverbesserung entstehenden Bewirtschaftungskosten 
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den anderen Bewirtschaftungskosten hinzugerechnet werden 
Fürdiedurchdie WertverbesserungenentstehendenInstand-
haltungskoslengilt§28 Abs,2entsprechend, 

§31 Erträge 
(1) Erträge sind die Einnahmenaus MietenoderPachten ein
schließlich Umlagen und Vergtitungen, die bei ordentlicher 
Bewirtschaftung des Gebäudes oder der Wirtschaftseinheit 
nachhaltig erzielt werden können. 
(2) Als Ertraggilt auchderMiet oderNutzungswertvon 
Räumen oder Flächen, die vorrr Eigentümer selbst benutzt 
werden oder auf Grund eines anderen Rechtsverhältnisses als 
Miete oderPacht überlassensind. Als Erträge gelten nicht die 
Ziischläge für Untervermietung und für gewerbliche oder 
berulliche Mitbenutzung vonWohnraum. 
(3) Sind in der Wirtschaftlichkeitsberechnung laufende Auf
wendungen angesetzt die nach den für die Ermittlung der 
Miete maßgebenden Vorschriften durch Umlagen oder Ver
gütungen gedeckt werden sollen, so sind diese Umlagen und 
Vergütungenunter denErträgenauszuweisen; das gleiche 
giltwenn in derWirtsrhaftlichkeitsberecf-inung laufende Auf
wendungen angesetzt sind, diedurchbesondereEntgelte, die 
nicht die Wohnraumbenutzung betreffen, gedeckt werden 
sollen. 
(4) Werden nach § 11 Abs. 4 den Gesanitkosten die Kosten 
von Wertverbesserungen hinzugerechnet so können die für 
dieWertverbesserungen sich ergebendenErtragserhöhungen 
unter den Erträgengesondertausgewiesenwerden, 
(5) Wird dieWirtschaftlichkeitsberechnung aufgestellt um-für 
Wohnraum die zur Deckung der laufenden Aufwendungen 
erforderliche Miete (Kostenmiete) zu ermitteln, so ist der 
Gesamtbetrag der Erträge in derselben Höhe wie der Gesamt
betrag der laufenden Aufwendungen auszuweisen. Vom Ge
samtbetrag derErträgesinddteausgewiesenenUinlagenund. 
Vergütungen sowie besonderen Entgelte, die nicht die Wohn
raumbenutzung betreffen, abzuziehen; das gleiche gilt für 
Ertragserhöhungen, wenn sie nach Absatz 4 gesondert aus
gewiesen sind Aus dem sich ergebenden Betrag ist riie Miete 
nach den für ihre Ermittlung mat^gebendenVorschriften zu 
berechnen. 

Frinf^er Abschnr'̂ ^ 
l^esondere Arten derWirlschaftlichkeitsberechnung 
§ 32 Vorausselzungenfür besondere Arten 

der Wirtschaftlichkeitsberechnung ^ 
(1) Die Wirtschaftlichkeitsberechnung ist vorbehaltlich des 
Absatzes 3,alsTeilwirtschaftlichkeitsberechnüng aufzustellen. 
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wenn das Gebäude oder die Wirtschaftseinheit neben dem 
Wohnraum,fürdendieBerechnungaufzustellenist auchan-
deren Wohnraum oder Geschäftsraum enthält 
(2) Enthält das Gebäude oder die Wirtschaftseinheit neben 
steuerbegünstigtem Wohnraum, der mit Wohnungsfürsorge
darlehen für Angehörige des öffentlichen Dienstes gefördert 
ist, anderen steuerbegünstigten Wohnraum, so ist die Wirt-
schaftlichkeitsberechnungalsTeilwirtschaftlichkeitsberechnung 
für den mit Wohnungsfürsorgedarlehen geförderten Wohn
raum oder für den anderenWohnraum aufzustellen, 
(3) i^ie Wirtschaftlichkeitsberechnung für öffentlich geförder 
ten Wohnraumist als Teilwirtschaftlrchkeitsberechnungoder 
mit Zustimmung der Bewilligungsstelle als Gesamtwirtschalt-
lichkeitsberechnungaufzustellen, wenndasGebäudeoderdie 
Wirtschaftseinheit auch frei finanzierten Wohnraum oder Ge
schäftsraumenthält. 
(4) DieWirtschaftlichkeitsberechnungfüröffentlichgeförderten 
Wohnrauni ist inForm vonTeilwirtschaftlichkeitsberechnun-
gen oder als Wirtschaftlichkeitsberechnung mit Teilberech 
nungender laufenden Aufwendungenaufzustellen, wennfür 
einen Teil dieses Wohnraums (begünstigter Wohnraum) 
gegenüber dem anderen Teil des Wohnraums eine stärkere 
oderlängerdauerndeSenkung derlaufenden Aufwendungen 
erzielt werden soll 
1. durch Gewährung öifentlicher Mittel als Darlehen oder 

ZuschüssezurDeckungder laufenden Aufwendungen, als 
Zinszuschüsse oder als Annuitätsdarlehen (§ 18 Abs. 2) 
oder 

2. durch Gewährung von höheren, der nachstelligen Finan-
zterungdienendenöffentlichen Baudarlehen. 

(5) Wird für öffentlich geförderten Wohnräum für die Zeit, 
in der die Vernietung dieses Wohnraums infolge der Preis
freigabe nach §§ 15, 16 des Zweiten Bundesmietengesetzes 
nicht mehr denPreisvorschriftenunterliegt, eine Wirtschaft
lichkeitsberechnung erstmalig nach dieserVerordnungauf-
gestellt so bleibt die der Bewilligung der öffentlichen Mittel 
zugrunde gelegte Art derWirtschaftlichkeitsberechnung maß-
gebend,wenn diese Art auch nach Absatz l ,3oder4zuläss ig 
wäre; ist der Bewilligung der öffentlichenMittel eine ähnliche 
Berechnung oder eine Berechnung der Gesamtkosten und 
Finanzierungsmittel zugrunde gelegt worden, so gilt dies 
sinngemäß. Wäre die der Bewilligung zugrunde gelegte Art 
derBerechnung nicht nadi Absatz 1, 3 oder 4 zulässig oder 
ist der Bewilligung eineBerechnung nicht zugrunde gelegt 
worden, so ist die Wirtschaftlichkeitsberechnung, die erst-, 
malig nachdieserVerordnungaufgestelltwird,unter An 
Wendung des Absatzes 1, 3 oder 4 undunter Ausübung der 
dabei zulässigen Wahl aufzustellen. 

24 :i9 



Anweisungen 

§79 BewG 1965 
(S 3202) 
G l 

(6) Die nach Absatz 3,4oder5getroffeneWahl bleibt für alle 
späteren Wirtschaftlichkeitsberechnungen maßgebend. 
(7) Für die Aufstellung der Wirtschaftlichkeitsberechnung 
gelten - . .̂ 
1. bei der Teilwirtschaftlichkeitsberechnung die sich aus 

§§33 bis 36 ergebenden Besonderheiten, 
2. bei der Gesamtwirtschaftlichkeitsberechnung die sich aus 

§37 ergehenden-Besonderheiten, 
3. bei den Teilberechnungen der laufenden Aufwendungen 

diesichaus § 38ergebenden Besonderheiten. 

§ 33 Teilwirtschaftlichkeitsberechnung 
In der Teilwirtschaftlichkeitsberechnung ist die Gegenüber 
Stellung der laufenden Aufwendungen und der Erträge auf 
den Teil des Gebäudes oder der Wirtschaftseinheit zu be
schränken, der den Wohnraum enthält, für den die Berech 
nung aufzustellen ist 

§34 Gesamtkosten inderTeilwirtschaftlichkeitsberechnung 
(1) InderTeilwirtschaftlichkeitsberechnungsindnurdieGe-
samtkosten anzusetzen, die auf denTeil des Gebäudes oder 
derWirtschaftseinheit fallen,der Gegenstand derBerechnung 
ist. Soweit her Gesamtkosten nicht festgestellt werden kann, 
auf welchen Teil des Gebäudes oder der Wirtschaftseinheit 
sie fallen, sind sie bei Wohnraum nach dem Verhältnis der 
Wohnfiächen aufzuteilen; enthält das Gebäude oder dieWirt
schaftseinheit auchGeschäftsraum,so sind sie für denWohn-
teil und den Geschäftsteil im Verhältnis des umbauten Rau-
mesaufzuteilen.KostenoderMehrkosten,die nur durchden 
Wohn oder Geschäftsraurnentstehen, der nicht Gegenstand 
der Berechnung ist dürfen nur diesem zugerechnet werden. 
Bei der Berechnung des umbauten Raumes ist der Auszug 
ausdem Normblatt DIN 277 des Deutschen Normenausschus-
seszugrundezulegen, derdieser Verordnung a l sÄnlage2 
beigefügt ist 
(2) Enthält das Gebäude öder die Wirtschaftseinheit außer 
Wohnraum auch Geschäftsraum von nicht nur unbedeuten
dem Ausmaß, so dürfen dieKosten desBaugrundstücks, die 
dem Wohnraum Zugerechnetwerden, 15vom Hundert seiner 
Baukosten nicht übersteigen; in besonderen Fällen, nament
lich beiGrundstücken in günstigerWohnlage,kann derVom-
hundertsatz überschritten werden. Erhöhte Kosten des Bau
grundstücks,die durch die Geschäftslage veranlaßt sind,dür
fen nicht dem Wohnraum zugerechnet werden. 
(3) Bei Wiederherstellung, Aushau und Erweiterung gehört 
zu den Baukosten auch der Wert der beimBau des Wohn
raums,fürdendieBerechnungaufzustel lenist verwendeten 
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Gebäudeteile; er ist entsprechend§ 7 Abs. 2 S ä t z e 2 u n d 3 , 
bei Wiederherstellung auch entsprechend § 7 Abs. 2 Satz 4 
zu ermitteln. Kommteine Wiederherstellung auchdemnoch 
vorhandenen, auf die Dauer benutzbaren Raum zugute, so 
dürfenBaukostennur insoweit angesetzt werden, als die 
Wiederherstellung dem neugeschaffenenWohnraum zugute 
kommt; Absatz 1 gilt entsprechend. Kosten des Baugrund
stücks dürfen belDachgeschoßausbau nicht bei Erweiterung 
nur dann angesetzt werden, wenn das Grundstück für einen 
Anbauneuerworben wordenist. 

§ 35 Finanzierungsmittel in derTeilwirtschaftlichkeits-
berechnung. 

InderTeilwirtschaftli^keitsberechnung sind zurDeckung 
der angesetzten anteiligen Gesamtkosten die Finanzierungs 
mitteL die nur für den Teil des Gebäudes oder der Wirt
schaftseinheit bestimmt sind, der Gegenstand der Berechnung 
ist, in voller Höhe im Finanzierungsplan auszuweisen. Die 
anderen Finanzierungsmittel sind angemessen zu verteilen. 

§36 Laufende Aufwendungen und Erträge in der 
Teilwirtschaftlichkeitsberechnung 

(1) In der Teilwirtschaftlichkeitsberechnung sind die laufen
den Aufwendungen anzusetzen, die für den Teil des Gebäu-
desoderder Wirtschaftseinheit, derGegenstand derBerech
nung ist entstehen. 
(2) Bewirtschaftungskosten, d iefür das ganze Gebäude oder 
die ganzeWirtschaftseinheit entstehen,sind nur mit demTeil 
anzusetzen, der sich nachdem Verhäl tn isderTei lungder 
Gesamtkosten nach § 34ergibt.Bewirtschaftungskosten oder 
Mehrbeträge von Bewirtschaftungskosten, die allein durch 
den Wohn- oder Geschäftsraum, der nicht Gegenstand der 
Berechnung ist entstehen, dürfen nur diesem zugerechnet 
werden. Bei Wiederherstellung, Ausbau und Erweiterung 
dürfen Bewirtschaftungskosten nur insoweit angesetzt wer
den, a l s s i e f ü r d e n T e i l d e s G e b ä u d e s o d e r d e r Wirtschafts
einheit der Gegenstand der Berechnung ist zusätzlich ent
stehen. 
(3) In derTeilwirtschaftlichkeitsberechnung sind die Erträge 
auszuweisen, die sich für den Teil des Gebäudes oder der 
Wirtschaftseinheit der Gegenstand der Berechnung ist nach 
§31 ergeben. 

§ 37 Gesamtwirtschaftlichkeitsberechnung 
( l ) In der Gesamtwirtschaftlichkeitsberechnung ist die Gegen
überstellung der lautenden Aufwendungen und der Erträge 
für das gesamte Gebäude oder die gesamte Wi^^schaftsein-
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heit vorzunehmen und sodann der Teil der laufenden Auf
wendungen und der Erträge auszugliedern,der auf den öffent
lich gefördertenWohnraum entfällt 
(2) Bewirtschaftungskosten für Geschäftsraum sind mit den 
Beträgen anzusetzen, die zur ordentlichen Bewirtschaftung 
des Geschäftsraums laufend erforderlich sind. 
(3) Zur Ausgliederung des Teils derlaufenden Aufwendun
gen, der auf den öffentlich gefördertenWohnraum fällt ist 
der Gesamtbetrag der laufenden Aufwendungen auf diesen 
Wohnraumundauf den anderenWohnraum sowie den Ge 
Schäftsraum angemessen zu verteilen. Laufende Aufwendun
gen oder Mehrbeträge laufender Aufwendungen, die allein 
durch den öffentlich gefördertenWohnraum oder durch den. 
anderenWohnraum oder den Geschäftsrauin entstehen, dür
fen jeweilsnurdem in Betracht kommenden Raum zugerech
net werden. 
(4) Wird für öffentlich geförderten Wohnraum für die Zeit 
Inder die Vermietung dieses Wohnraums infolge der Preis
freigabe nach §§ 15, 16 des Zweiten Bundesmietengeselzes 
nicht mehr den Preisvorschriften unterliegt, eine Gesamt-
wirtschaftlichkeitsberechnung aufgestellt, so finden die Ab-
sä tze lb i s3auch dann Anwendung, wenn in der Berechnung, 
die der Bewilligung der öffentlichen Mittel zugrunde gelegt 
worden ist eine Ausgliederung des auf den öffentlich geför 
derten Wohnraum fallenden Teiles der laufenden Aufwen
dungen nicht oder nach einem anderen Verteilungsmaßstab 
vorgenommen worden ist oder wenn Bewirtschaftungskosten 
für Geschäftsraumnicht odernurin geringererHöhe in An
spruch genommen oder anerkannt worden sind oder wenn 
auf Ansätze ganz oder teilweise verzichtet worden ist 

§38 Teilberechnungen der laufenden Aufwendungen 
(1) FürdieTeilberechnungen derlaufenden Aufwendungen 
istderinderWirtschaftlichkeitsberechnungfürdenöffentlich 
geförderten Wohnraum errechnete Gesamtbetrag der lau
fenden Aufwendungennach dem Verhältnis der Wohnfiäche 
auf den begünstigten Wohnraum und den anderen Wohnraum 
aufzuteilen Laufende Aufwendungen oder Mehrbeträge lau 
fender Aufwendungen, die allein durch den begünstigten 
Wohnraum oder den anderen Wohnraum entstehen, dürfen 
nur demjeweils in Betracht kommenden Wohnraum Zuge 
rechnet werden. 
(2) Im Falle d e s § 3 2 A b s . 4 N r . l i s t nach Aufteilung des 
Gesamtbetrages der laufenden Aufwendungen auf denbe 
günstigten Wohnraurnünd den anderenWohnräumdre Ver
minderung der laufenden Aüfwendungen nach § 18 Abs. 2 
jeweils bei dem Teil der laufenden Aufwendungen vorzu
nehmen, der auf den Wohnraum fällt für den die Darlehen 
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oder Zuschüsse zur Deckung der laufenden Aufwendungen, 
die Zinszuschüsse oder die Ännuitätsdarlehen gewährt 
werden. 
(3) Im Falle des § 32 Abs. 4 Nr. 2 sindbei Berechnung des 
Gesamtbetragesderlaufenden Aufwendungen f ü r d i e d e r 
nachstelligen Finanzierung dienenden öffentlichen Baudar
lehen Rechnungszinsen in Höhe des im Zeitpunkt nach § 4 
marktüblichen Zinssatzes für erste Hypotheken anzusetzen. 
Nach Aufteilung des Gesamtbetrages der laufenden Aufwen 
düngen auf den begünstigten Wohnraum und den änderen 
Wohnraum sind wieder abzuziehen 
1 von dem Teil der laufenden Aufwendungen, der auf den 

begünstigrenWohnraum fällt die für die höheren öffent
lichen Baudarlehen angesetztenRechnungsztnsen, 

2. von dem Teil der lauferiden Aufwendungen, der auf den 
anderen Wohnraum fällt diefürdieanderenöffentl ichen 
Baudarlehen angesetzten Rechnungszinsen. 

Die Zinsen,die sich nach§21 Abs .2und3fü r die öffentlichen 
Baudarlehenergehen^sind sodann jeweilshinzuzurechnen. 
(4) Absatz3gilt sinngemäß,wenn Zinszuschüsse oderAnnui
tätsdarlehen zur Senkung der Kapitalkosten von Fremdmit 
fein unmittelbar dem Gläubiger gewährt werden und für den 
begünstigten Wohnraum höhereFremdmittel dieser Artaus
gewiesen sind als für den anderen Wohnraum; Absatz 2 ist 
in diesem Falle nicht anzuwenden. 

§39 Vereinfachte Wirtschaftlichkeitsberechnung 
In der vereinfachten Wirtschaftlichkeitsberechnung ist die 
Ermittlungder laufenden Aufwendungen sowie die Gegend 
Überstellung der laufenden Aufwendungen und der Erträge 
in vereinfachter Form zulässig. 

§ 3 9 a Zusatzberechnung 
(1) Ist bereits eine Wirtschaftlichkeitsberechnung aufgestellt 
worden undhaben sichnach diesem Zeitpunkt einzelne lau
fende Aufwendungen auf die Dauer erhöht ebne daß sich 
andere laufende Aufwendungen verringert haben, so kann 
eine neue Wirtschaftlichkeitsberechnung in der Weise auf
gestellt werden, daß diebisherige Wirtschaftlichkeitsberech
nung umeine Zusatzberechnungergänzt wird, Inder die 
Erhöhung der laufenden Aufwendungen ermittelt und der 
Erhöhung der Erträge gegenübergestellt wird. 
2̂) Ist bereits eineWirtschaftlichkeitsberechnung aufgestellt 

und sind nach diesem Zeitpunkt Wertverbesserungen vor
genommen worden, so kann eine neue Wirtschaftlichkeits
berechnung in der Weise aufgestellt werden, daß die bishe 
rigeWirtschaftliclikeitsberechnung um eine Zusatzberechnung 
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ergänzt wird. In der Zusatzberechnung sind die Kosten der 
Wertverbesserungen anzusetzen, die zu ihrer Deckung die
nenden Finanzierungsmittelauszuweisenunddiesichdanach 
für die Wertverbesserungen ergebenden Aufwendungen den 
Ertragserhöhtingen gegenüberzustellen. 

Teil I I I 
Lastenberechnung 

§40 Lastenberechnung 
Die Belastung des Eigentümers eines Eigenheims, einer Klein
siedlung oder einereigengenutzten Eigentumswohnung oder 
des Inhabers eines eigengenutzten eigentumsähnliclren Dauer 
wohnrechts wird durch eine Berechnung (Lastenberechnung) 
ermittelt Das gleiche gilt für die Belastung des Bewerbers 
um ein Kaufeigenheim, eirre Trägerkleinsiedlung, eine Kauf
eigentumswohnung oder eine Wehnung in der Rechtsform 
des eigentumsähnlichen Dauerwohnrechts. 

§ 40a Aufstellung der Lastenberechnung durch den Bauherrn 
(1) Ist der Eigentümer der Bauherr, so kann er die Lasten
berechnung auf Grund einer Wirtschaftlichkeitsberechnung 
aufstellen. Indiesem Fallebeschränkt sichdie Lastenberech 
nungauId ieErmi t t lungderBelas tungnach§§40cbis41 . 
(2) Wird die Lastenberechnung vom Bauherrn nicht auf Grund 
einer Wirtschaftlichkeitsberechnung aufgestellt so muß sie 
enthalten 
1. die Grundstücks undGebäudebeschreibung, 
2. die Berechnung der Gesamtkosten, 
3. den Finanzierungsplan, 
4. die Ermittlung derBelastung nach §§ 40c bis 41. 
(3) Die Lastenberechnung ist aufzustellen 
1. bei einem Eigenheim, einer Kleinsiedlung oder einem 

Kaufeigenheim für das Gebäude, 
bei einer eigengenutzten Eigentumswohnufig oder einer 
Kaufeigentumswohnung 
a) für die im Sondereigentum stehende Wohnung und 
den damit verbundenen Miteigentumsanteil an dem ge
meinschaftlichen Eigentum oder 
b) in der Weise, daß die Berechnung für die Eigentums
wohnungen oder Kaufeigentumswohnungen des Gebärt 
des oder der Wirtschaftseinheit (§ 2 Abs. 2) zusammen
gefaßt und die Gesamtkosten nach dem Verhältnis der 
Miteigentumsanteile aufgeteilt werden, 
bei einer Wohnung in der Rechtsform des eigentumsähn
lichen Dauerwohnrechts für die Wohnung und den Teil 
des Grundstücks, auf den sich das Dauerwohnrecht er-̂  
streckt 

2. 
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(4) Für die Aufstellung der Lastenberechnung gelten im übri
gen § 2 Abs. 3 und 5, § 4 Abs. 1 bis 3, § 4 a Abs. 1 bis 3, 5 
sowie die §§ 5 bis 15 entsprechend. § 12 Abs. 4 Satz 2 gilt 
dabei, mit der Maßgabe, daß an Stelle der Erhöhung der 
Kapitalkosten die Erhöhung der Kapitalkosten und Tilgungen 
zu berücksichtigen ist, , 

§ 40 b Aufstellung der Lastenberechnung durch den 
Erwerber 

(1) Hat der Eigentumer, das Gebäude oder die Wohnung auf 
Grund eines Veräußerungsver t rages gegen Entgelt erworben, 
so ist die Lastenberechnung nach § 40 a Abs. 2 ünd 3 mit fo l 
genden Maßgaben aufzustellen: 
1. an die Stelle der Gesamtkosten treten der angemessene 

Erwerbspreis, die auf ihn fallenden Erwerbskosten und 
die nach dem Erwerb entstandenen Kosten nach § 11; 

2. im Finanzierungsplan sind die Mit tel auszuweisen, die 
zur Deckung des Erwerbspreises und der in Nummer 1 
bezeichneten Kosten dienen. 

(2) Für die Aufstellung der Lastenberechnung gelten im übri
gen § 2 Abs. 3 und 5 und §§,12 bis 15 entsprechend. §12 Abs. 4 
Sätz 2 gilt dabei mit der Maßgabe, daß an Stelle der Erhöhung 
der Kapitalkosten die Erhöhung der Kapitalkosten und T i l 
gungen zu berücksichtigen ist. 
(3) Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend für die Auf
stellung der Lastenberechnung durch einen Bewerber nach 
§ 40 Satz 2. 

§ 40 c Ermittlung der Belastung 

(1) Die Belastung wi rd ermittelt 
1. aus der Belastung aus dem Kapitaldienst 

und 
2. aus der Belastung aus der Bewirtschaftung. 
(2) Hat derjenige, dessen Belastung zu ermitteln ist, einem 
Dritten -ein Nutzungsentgelt oder einen ähnlichen Beitrag 
zum Kapitaldienst oder zur Bewirtschaftung zu leisten, so ist 
dieses Entgelt in die Lastenberechnung an Stelle der sonst 
ansetzbaren Beträge aufzunehmen, soweit es zur Deckung 
der Belastung bestimmt ist. 
(3) Bei einer Kleinsiedlung vermehrt sich die Belastung um 
die Pacht einer gepachteten Landzulage. 
(4) Werden von einem Dritten Aufwendungsbeihilfen, Zins
zuschüsse oder Annui tä tsdar lehen gewährt , so vermindert sich 
die Belastung entsprechend. 
(5) Erträge aus Miete oder Pacht, die für den Gegenstand der 
Berechnung (§ 40 a Abs. 3) erzielt werden, vermindern die 

24 — 36 — 



Anweisungen 

§79BewG1965 
(S 3202) 
G l 

Belastung, Dies gilt nicht für Ertragsteile, die zur Deckung 
vonBetriebskostendienen,diebeiderBerechnungderBela-
stung aus der Bewirtschaftung nicht angesetzt werden dürfen. 
Als Ertrag gilt auch der Miet-oder Nutzungswert der Räume, 
die von demjenigen, dessen Belastung zu ermitteln ist, aus-
schließlichzu anderenals WohnzweckenoderalsGaragen 
benutzt werden, sowie der von-ihm gewerblich benutzten 
Flächen. 

§ 40dBelastung aus dem Kapitaldienst 

(1) Zu der Belastung aus dem Kapitaldienst gehören 
1. die Fremdkapitalkosten, 
2. dieTilgungen für FremdmitteL 
(2) DieFremdkapitalkostensindentsprechend §§ 19, 21 und 
23a zu berechnen. Die Tilgungen für Fremdmittel sind.aus 
dem im Finanzierungsplan ausgewiesenen Fremdmittel mit 
demmaßgebendenTilgungssatzzuberechnen. Maßgebend 
ist der vereinbarte Tilgungssatz oder, wenn die Tilgungen, 
tatsächlich nach einem niedrigeren Tilgungssatz zu entrich
ten sind,dieser. 
(3) Ist im Falle des § 40b im Finanzierungsplan eine Ver
bindlichkeit ausgewiesen, dieohne ÄnderungderVerein-
barung über dieVerzinsungundTilgung vom Erwerber über
nommen wordenist sogilt Absatz2mit derMaßgabe, daß 
die Zinsenund Tilgungen aus demUrsprungsbetragderVer-
bindlichkeit mit dem maßgebenden Zins- und Tilgungssatz 
zu berechnen sind. 
(4) Hat sich der Zins- oder Tilgungssatz für ein Fremdmittel 
nachhaltiggeändert, so sinddieZinsenundTilgungenanzu-
.setzen, die sich auf GrundderÄnderungbei entsprechender 
Anwendungder Absä tze2und3ergeben;d iesg i l tbe ie iner 
Erhöhung des Zins- oderTilgungssatzesnur,wenn sie auf 
Umständenberuht,die derjenige,dessen Belastung zuermit-
telnist, nicht zu vertretenhat, undfür dieZinsennur inso
weit,als sie im Rahmender Absä tze2und3den Betrag nicht 
übersteigen, der sichaus der Verzinsung zudembeiderEr-
höhung marktüblichen Zinssatz für erste Hypothekenergibt 
(5) Bei einer nachhaltigen Änderung der in § 21 Abs. 4 be
zeichneten FremdkapitalkostengiltAbsatz4entsprechend. 
(6) Werden an der Stelle der bisherigen Finanzierungsmittel 
nach § 12 Abs. 4 andere Mittel ausgewiesen, so treten die 
KapitalkostenundTllgungender neuen Mittel an die Stelle 
der Kapitalkosten und Tilgungen der bisherigen Finanzie
rungsmittel; dies gilt fürd ie Kapitalkosten nur insoweit, als 
sie im Rahmen der A b s ä t z e 2 u n d 3 d e n Betrag nicht über-
steigen,der sich aus der Verzinsung zudem bei der Erset-
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zung m a r k t ü b l i c h e n Z i n s s a t z f ü r e r s t e Hypothekenerg ib t 
Sind Finanzierungsmittel durch eigene Mit te l ersetzt worden, 
so dürfen ZinsenoderTilgungen nicht angesetzt werden. 

(7) Werden nach § 11 Abs. 4 den Gesamtkoslen die Kosten 
von Wertverbesserungen hinzugerechnet so dürfen für die 
Fremdmittel, diezurDeckungdieser Kosten dienen, bei An
wendungdes Absatzes2Kapitalkosten insoweit angesetzt 
werden, als sie den Betrag nicht übersteigen, der sich aus der 
Verzinsung zu dem bei Fertigstellung der Wertverbesserun 
gen marktüblichen Zinssatz für erste Hypotheken ergibt 

(8) Soweit f ü r F r e m d m i l t e l , d i e ganzoder teilweise im Finan
zierungsplan ausgewiesen sind, Kapitalkosten oder Tilgun
gen nicht mehr^zu entrichten sind, dürfen diese nicht ange-
setztwerden. 

§ 41 Belastungaus derBewirtschaftung 

(1) Zu der Belastung aus der Bewirtschaftung gehören 
1. die Ausgaben für die Verwaltung, die an-einen Dritten 

laufendzu entrichten sind, 
2. die Betriebskosten, 
3. die Ausgaben f ü r d i e Instandhaltung. 
Die Vorschriften der §§ 24, 28 und 30 sind entsprechend an
zuwenden, 

(2) § 26ist entsprechend anzu-^endenmit d e r M a ß g a b e , daß 
bei Eigentumswohnungen, Kaufeigentumswohnungen oder 
Wohnungen in der Rechtsform des eigentumsähnlichen 
Dauerwohnrechts als Ausgaben für dieVerwaltung höchstens 
90 Deutsche Mark angesetzt werden dürfen, 

(3) § 27,ist entsprechendanzuwenden mit d e r M a ß g a b e , daß 
als Betriebskosten angesetzt werden dürfen 
1, laufende öffentliche Lasten des Grundstücks, namentlich 

die Grundsteuer, jedoch nicht die Hypothekengewinn
abgabe, 

2, Kosten der Wasserversorgung, 
3, Kosten der Straßenreinigung und Müllabfuhr, 
4. Kosten der Entwässerung, 
5. Kosten der Schornsteinreinigung, 
6. Kosten der Sach-undHaftpfiichtversicherung, 
Bei einer Eigentumswohnung, einer Kaufeigentumswohnung 
u n d e i n e r W o h n u n g i n d e r R e c h t s f o r m d e s e i g e n t u m s ä h n -
lichenDauerwohnrechts dürfen als Betriebskosten außerdem 
angesetzt werden 
1, KostendesBetriebesdesFahrstuhls, 
2, Kosten der Hausreinigung und Ungezieferbekämpfung, 
3, Kosten für den Hauswart 
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Teil IV 
Wohnflächenberechnung 

§42 Wohnfläche 
(1) Die .Wohnfläche einer Wohnung ist die Summe der an
rechenbaren Grundfiächen der'Räume, die ausschließlich zu 
der Wohnung gehören. 
(2) DieWohnfiäche eines einzelnenWohnraumesbestehtaus 
dessen anrechenbarer Grundfiäche; hinzuzurechnen ist die 
anrechenbare Grundfiäche der Räume, die ausschließlich zu 
diesem einzelnen Wohnraum gehören, 
(3) Die Wohnfiäche eines Wohnheimes ist die Summe der 
anrechenbaren Grundfiächen der Räume, die zur alleinigen 
und gemeinschaftlichen Benutzung durch die Bewohner be
stimmt sind. 
(4) Zur Wohnfiächegehört nicht die Grundfiäche von 
1. Zubehörräumen; als solche kommen in Betracht: Keller, 

Waschküchen, Abstellräume außerhalb der Wohnung, 
Dachböden, Trockenräume, Schüppen (Holzlegen), Gara-
genund ähnliche Räume; 

2. Wirtschaftsräumen; als solche kommen in Betracht: Fut
terküchen, Vorratsräume, Backstuben, Räucherkammern, 
Ställe, Scheunen, Abstellräumeund ähnlicheRäume; 

3. Geschäftsräumen. 

§ 43 Berechnung der Grundfläche 
(1) Die Grundfiäche eines Raumes ist nachWahl des Bauherrn 
aus den Fertigmaßenoder den Rohbaumaßen zuermitteln 
Die Wahl bleibt für alle späteren Berechnungen maßgebend. 
(2) Fertigmaße sind dielichtenMaßezwischenden Wänden 
ohneBerücksicht^gung von Wandgliederungen, Wandbeklei
dungen, Scheuerleisten, Ofen, Heizkörpern,Herdenundder-
gleichen. 
(3) Werden die Rohbaumaße zugrunrie gelegt so sind die 
errechnetenGrundflächenum3^vom Hundert zu kürzen. 
(4) Von den errechneten Grundfiächen sind abzuziehen die 
Grundfiächen von 
1. SchornsteinenundanderenMauervorlagen,freistehenden 

Pfeilern und Säulen, wenn sie'in der ganzen Raumhöhe 
durchgehen und ihre Grundfiäche mehr als 0,1 Quadrat
meterbeträgt, 

2. Treppen mit über drei Steigungen und deren Treppen
absätze. 

(5) ZudenerrechnetenGrundfiächensindhinzuzurechnendie 
Grundfiächenvon 
1. Fenster-und offenen Wandnischen,die bis zum Fußboden 

herunterreichenund mehr als 0,13Meter tief sind. 
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2. Erkern und Wandschränken, die eine Grundfiäche von 
mindestens 0,5 Quadratmeter haben, 

3. RaumteilenunterTreppen, soweit die lichte Höhe minde-
s t e n s 2 M e t e r i s t 

Nicht hinzuzurechnensinddie Grundfiächen der Türnischen. 

(6) W i r d die Grundfiäche auf Grund der Bauzeichnung nach 
den Rohbaumaßen ermittelt so bleibt die hiernach berech
nete Wohnfiäche maßgebend, außer wenn von der Bauzeich
nung abweichend gebaut i s t Ist von der Bauzeichnung ab
weichend gebaut yorden, so ist die Grundfiäche auf Grund 
der berichtigen Bauzeichnung zu ermitteln. 

§ 44 Anrechenbare Grundfläche 

(1) Zur Ermittlung der Wohnfiäche sind anzurechnen 

1. vo l l 
die Grundfiächen von Räumen und Raumteilen mit einer 
lichten Höhe vonmindestens 2Metern ; 

2. zur Hälf te 
die Grundfiächen von Räumen und Raumteilen mit einer 
lichten Höhe von mindestens 1 Meter und weniger als 
2 Metern und von Wintergär ten und ähnlichen, nach 
allen Seiten geschlossenen Räumen; 

3. nicht 
die Grundfiächen von Räumen oderRaumteilen mit einer 
lichten Höhe von weniger als 1 Meter. 

(2) Gehören ausschließlich zudem Wohnraum Balkone, Log
gien, Dachgärten oder gedeckte Freisitze, so können deren 
Grundfiächen zur Ermittlung der Wohnfiäche bis zur Hälf te 
angerechnet werden. 

(3) Zur Ermittlung der Wohnfiäche können abgezogen 
werden 
1. bei einem Wohngebäude mit einer Wohnung bis.zu 10 

vom Hundert der ermittelten Grundfiäche derWohnung, 
2. bei einem Wohngebäude mit zwei nicht abgeschlossenen 

Wohnungen bis z u l O v o m Hundert der ermittelten Grund-
fiächebeider Wohnungen, 

3. bei einem Wohngebäude mit einer abgeschlossenen und 
einer nicht abgeschlossenenWohnung bis z u l O v o m Hun
dert der ermittelten Grundfiäche der nicht abgeschlosse
nenWohnung. 

(4) Die Bestimmung über die Anrechnung oder den Abzug 
nach Absa tz2oder3kann nur für das Gebäude oder d i eWir t 
schaftseinheit einheitlich getroffen werden. Die Bestimmung 
bleibt für alle späteren Berechnungen maßgebend. 
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T e i l V 

Schluß-und Uberleitungsvorschriften 

§ 45 Befugnisse desBauherrnundseinesRechtsnachfolgers 

(1) Läßt diese Verordnung eine Wahl zwischen zwei oder 
mehreren Möglichkeiten zu oder setzt sie bei einer Berech 
nungeinenRahmen, so ist derBauherr, soweit sichaus die
ser Verordnung nichts anderes ergibt befugt die Wahl vor 
zunehmen oder d e n R a h m e n a u s z u f ü l l e n . 
(2) DieBefugnisse des Bauherrnnach dieserVerordnung 
stehen auch seinemRechtsnachfolger zu. Soweit derBauherr 
nach dieser V e r o r d n u n g U m s t ä n d e z u ver t re tenhat hat sie 
auch der Rechtsnachfolger zu vertreten. 

§ 4 6 Uberleitungsvors^riften 

Soweit bis zum 31. Oktober 1957 für den in § 1 Abs. 1 und 
§ l a Abs .2Nr .2und3beze ichne tenWohnraumWir tschaf t -
l ichkei toder W o h n f i ä c h e n a c h d e r V e r o r d n u n g ü b e r Wir t 
schaftlichkeits- und Wohnfiächenberechnung für neugeschaf
fenenWohnraum (Berechnungsverordnung) vom20.Novem-
berl950 (BundesgesetzbLS.753)berechnet worden i s t b l e i b t 
es für diese Berechnungen dabeL ^ 

§ 4 7 (überholt) 

§ 48 Sonderregelung für Berlin 

Im Land Berlin gelten die folgenden Sonderregelungen: 
1. I n § l A b s , 2 u n d § l c Ä b s . 3 w e r d e n d ieWor te „20, Juni 

1 9 4 8 " d u r c h d i e W o r t e „ 2 4 J u n i l 9 4 8 " e r s e t z t 
2. § l a A b s . l N r . l u n d § l b A b s . l N r . l g e l t e n nicht in 

Berlin. 
3. In § l a Abs. 1 erhält Nr. 6 erster Satzteil folgende 

. Fassung: 
„6. für den in Nummern 2 bis 4 bezeichneten steuerbe
günstigten Wohnraum". 

4. f n § l a A b s . 2 N r . 4 werdendie W o r t e „ f ü r g r u n d s t e u e r -
begünstigten Wohnraum, der in der Zeit vom 21, Juni 
1948 bis zum 31, Dezemberl949 bezugsfertig geworden 
ist, und" gestrichen. 

5. § I c Abs. 1 erhält folgende Fassung: 
„(1) Diese Verordnung ist anzuwenden,wenndieWirtschaft-
lichkeit zu berechnen ist 
1. für öffentlich geförder ten Wohnraum, für den nach § 1 

Abs, 1 oder 2 die Wirtschaftlichkeit nach dieser Verord
nung zu berechnen wäre . 
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2. für steuerbegünstigtenWohnraum, der nach dem 31, De
zember 1949 bezugsferlig geworden ist oder bezugsfertig 
wird, 

3. für frei finanzierten Wohnraum, der nach dem 31. De
zember 1949 bezugsfertig geworden ist oder bezugsfertig 
wird, 

4. fürWohnraum,der in derzeit vom 25. Junil948 bis zum 
31.Dezemberl949 bezugsferlig geworden und ohne öffent-
licheMittel irri Sinne des § 3 des Ersten Wohnungsbau
gesetzes geschaffen worden ist lür die Zeit, in der die 
Vermietung diesesWohnraums infolge der Preisfreigabe 
nach §§ 15, 16 des Zweiten Bundesmielengesetzes in der 
in Berlin geltenden Fassung nicht mehr den Preisvor-
schriftenunterliegt, 

bei Anwendung des § 13 Abs. 2 der VerordnungzurDurch
lührungdes Gesetzes über die Gemeinnützigkeit imWoh 
nungswesen in der Fassung vom 25. April 1957 (Bundes
gesetzbLlS,406),geändert durch ArtikelVderVerordnung 
zur Änderung der Berechnungsverordnungen vom 19. De
zember 1962 (BundesgesetzblattIS.738)." 

§ 4 8 a GeltunginBerlin 
Diese Verordnung gilt nach § 14 des Dritten Uberleitungs
gesetzes vom 4. Januar 1952 (Bundesgesetzblatt I S. 1) in 
Verbindung mit § 125 des Zweiten Wohnungsbaugesetzes, 
§ 53 des Ersten Wohnungsbaugesetzes und Artikel ^ § 10 
des Gesetzes über den Abbau der Wohnungszwangswirt 
schaff und über ein soziales Miet- und Wohnrecht auch im 
Land Berlin. 

§49 Geltung im Saarland 
DieseVerordnung gilt nicht im Saarland 

§50^) Inkrafttreten 
DieseVerordnung tritt am Erstendes auf dieVerkündung 
folgenden Monats in Kraft. 
•) Die Zweite Berechnungsverordnung ist in der ursprünglichen Fassung 

vom 17. Oktober 1957 (BundesgesetzbL I S. 1719) am 1. November 1957 
Kraft getreten. Der Zeitpunkt des Inkrafttretens der späteren Änderungen 
ergibt sich aus den in der vorangestellten Bekanntmachung näher bezeich
neten Verordnungen, 
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Anläget (zu§5Abs.5) ^ 

Aufstellung der Gesamtkosten ^ 
Die Gesamtkosten bestehen aus: 
IKosten desBaugrundstücks 
Zuden Kostendes Baugrundstücksgehören: 
1. Der WertdesBaugrundstücks^ 
2. Die Erwerbskosten 
Hierzu gehören alle durch den Erwerb des Baugrundstücks 
verursachten Nebenkosten, z. B. Gerichts- undNotarkosten, 
Maklerprovisionen, Grunderwerbsteuern, Vermessungs-
kosten,GebührenIürWertberechnungenund amtliche Ge 
nehmigungen, Kosten der Bodenuntersuchung zur Beurtei
lung des Grundstückswertes. ^ 
Zü den Erwerbskosten gehören auch Kosten, die im Zusam
menhang mit einer das Baugrundstück betreffenden freiwil
ligen oder gesetzlich geregeltenUmlegung,Zusammenlegung 
oder Grenzregelung (Bodenordnung) entstehen, außer den 
Kosten der dem Bauherrn daheim obliegenden Verwaltungs
leistungen. ^ 

^ 
3. Die Erschließungskosten 
Hierzugehören ^ 
a Abfindungen undEntschädigungenanMieter,Pächterund 

sonstige Dritte zur Erlangung^der freien Verfügung über 
dasBaugrundstück, 

b) Kosten für das Herrichten des Baugrundstücks, z.B. Ab 
räumen,Abholzen,Roden,BorIenbewegung, Enttrümmern, 
Gesamtabbruch, ^ 

c) Kosten der öffentlichen EntwässerungsundVersorgungs 
^ anlagen, die nicht Kosten der Gebäude oder der Außen

anlagen sind,undKostenöffentlicherFlächen für Straßen, 
Freifiächen und dgL, soweit d̂iese Kosten vom Grund
stückseigentümer auf Grund gesetzlicher Bestimmungen 
(z. B. Anliegerleistungen) oder vertraglicher Vereinha 
rungen (z B. Unternehmerstraßen) zutragenund vom 
Bauherrn zu übernehmen sind, 

d) Kosten der nichtöffentlichen ^Entwässerungs- und Ver
sorgungsanlagen, die nicht Kosten der Gebäude oder der 
Außenanlagen sind, und Kosten nichtöffentlicher Flächen 
für Straßen, Freifiächen und dgl ,wie Privatstraßen, Äb-
stellfiächen für Kraftfahrzeuge,wenn es sichum Dauer 
anlagen handelt d.h. um Anlagen, die auch nach etwai 
gemAbgangderBauten im Rahmen der allgemeinen 
Ortsplanung bestehen bleiben^müssen, 

e) andere einmalige Abgaben, die vom Bauherrn nach ge
setzlichen Bestimmungen verlangt werden (z. B. Bau
abgaben, Ansiedlungsleistungen). 
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11̂  Baukosten ^ 

Zu denBaukostengehören: 
1. DieKostender Gebäude 
Das sind die Kosten (getrennt nach der Art der Gebäude oder 
Gebäudeteile) sämtlicher Bauleistungen, die für die Errich-
tungderGebäude^rforderlichsind 
Zu den Kosten der^Gebäude gehören auch 
die Kosten aller eingebauten oder mit denGebäuden fest 
verbundenen Sachen, z. B. Anlagenzur Beleuchtung, Erwär
mung, KühlungundLüftungvonRäumenundzurVersorgung 
mit Elektrizität.Gas, Kalt- und Warmwasser (bauliche Be
triebseinrichtungen), bis zum Hausanschluß an die Außen
anlagen, Ofen, Koch- und Waschherde, Bade- und Wasch
einrichtungen, eingebaute Rundfunkanlagen,Gemeinschafts-
antennen. Blitzschutzanlagen, Luftschutzanlagen,, bildneri
scher und malerischer Schmuck an undin Gebäuden, einge-
bauteMöbeL 
die Kosten aller vom Bauherrn erstmalig zu beschaffenden, 
nicht eingebauten oder nicht fest verbundenen Sachen an 
und in den Gebäuden, die zur Benutzung und zum Betrieb 
derbaulichen Anlagenerforderlich sindoder zum Schutz der 
Gebäude dienen, z. B. Ofen, Koch- und Waschherde, Bade-
und Wascheinrichtungen, soweit sie nicht unter den vorste
henden Absatz fallen, Aufsteckschlüssel für innere Leitungs 
hähne und -ventile, Bedienungseinrichtungen für Sammel
heizkessel (Schaufeln, Schürstangen usw.), Dachaussteige-
undSchornsteinleitern,Feuerlöschanlagen (Schläuche, Stand-
und Strahlrohre für eingebaute Feüerlöschanlagen), Schiris 
sei fürFensteruridTürverschlüsseusw. 
Zu den Kosten der Gebäude gehören auch die Kosten von 
Teilabbrüchen innerhalb der Gebäude sowie der etwa an
gesetzte Wert verwendeter Gebäudeteile. 

2. Die Kosten der Außenanlagen 
Das sind die Kosten sämtlicher Bauleistungen, die für die 
Herstellung der Außenanlagen erforderlich sind. 
Hierzugehören 
a) die Kosten der Entwässerungs- und Versorgungsanlagen 

vomHausanschluß ab bis an das öffentlich Netz oder an 
nichtöffentliche Anlagen, die Daueranlagen sind(I3d)^ 
außerdem alle anderen Entwässerungs-undVersorgungs-
anlagen außerhalb der Gebäude, Kleinkläranlagen, Sam
melgruben, Brunnen, Zapfstellen usw. 

b) dieKosten für das Anlegen vonHöfen, WegehundEin-
friedigungen, nichtöffentlichen Spielplätzenusw, 
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c) die Kosten der Gartenanlagerl und Pfianzungen, die nicht 
zü den besonderen Betriebseinrichtungen gehören, der 

' nicht mit einemGebäude verbundenen Freitreppen,Stütz 
mauern, fest eingebauten Flaggenmaste, Teppichklopf-
stangen,Wäschepfähleusw.,^ 

d) die Kosten sonstiger Außenanlagen, z.B. Luftschutzaußen
anlagen,Kosten für Teilabbrüche außerhalb der Gebäude, 
soweit sie nicht zu den^Kosten für das^Herrichten des 
Baugrundstücksgehören. ^ 

Zu den Kosten der Außenanlagen gehören auch 
die Kosten aller eingebauten oder mit den Außenanlagen 
fest verbundenen Sachen, ^ 
die Kosten aller vom Bauherrn erstmalig zu beschaffenden, 
nicht eingebauten odernichtfest^erbundenenSachenan und 
Inden Außenanlagen,z.B. Aufsteckschlüssel füräußere Lei
tungshähne und -ventile, Feuerlöschanlagen (Schläuche, 
Stand- und Strahlrohre für äußere Feuerlöschanlagen). 

Ingenieurleistungen; diese 

3. Die Baunebenkosten 
Das sind 
a) Kosten der Architekten- und 

Leistungenumfassen namentlich Planungen, Ausschrei
bungen, Bauleitung, Bauführung und Bauabrechnung, 

b) Kosten der dem Bauherrn obliegenden Verwaltungslei
stungen bei Vorbereitung und̂  Durchführung des Bauvor
habens, 

c) Kosten der Behördenleistungen; hierzu gehören die Ko
sten der Prüfungen und Genehmigungen der Behörden 
oder Beauftragten der Behörden, 

d) folgende Kosten: ^ 
- aa) KostenderBeschaffungderFinanzierungsmittel, z. B. 

Maklerprovisionen, Gerichts-und Notarkosten, einmalige 
Geldbeschaffungskosten (Hypothekendisagio,Kreditpro-
visionen und Spesen, Wertberechnungs-,Bereitstellungs 
undBearbeitungsgebühren usw.), 
bb) Fremdkapitalkosten, die auf die Bauzeit-fallen, 
cc)Kosten derBeschaffung undVerzinsungderZwischen-
finanzierungsmitteL ^ 
dd) Steuerbelastungen des Baugrundstücks, die auf die 
Bauzeit fallen, ^ 

e) sonstige Nebenkosten, z.B. die Kosten der Bauversiche 
rungenwährendderBauzeit derBauwache,derBaustoff-
prüfungen des Bauherrn, der Grundsteinlegungs- und 
Richtfeier. 

4 Die Kosten der besonderen Betriebseinrichtungen 
Das sind z. B. die Kosten für Personen- und Lastenaufzüge, 
Müllbeseitigungsanlagen, Hausfernsprecher, Uhrenanlagen, 
gemeinschaftliche Wasch-undBadeeinrichtungenusw. 
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5. Die Kosten des Gerätes und sonstiger 
Wirtschaftsausstattungen 

Das sind 
die Kosten für alle vom Bauherrn erstmalig zu beschaffenden 
beweglichen Sachen,die nicht unterdie Kosten der Gebäude 
oder d e r Ä u ß e n a n l a g e n f a l l e n , z .B . Asche-und Müllkästen, 
abnehmbare Fahnen, Fenster- und Türbehänge, Feuerlösch-
und Luftschutzgerät Haus- und Stallgerät usw., 
dieKosten für WirtschaftsausstattungenbeiKleinsiedlungen 
usw,, z. B. Ackergerät, Dünger, Kleinvieh, Obstbäume, 
Saatgut. 

Anlage2 
( z u § § l l a u n d 3 4 A b s . l ) 

Auszug 
ausdem 

- Norrnbla t tDIN 277 desDeutschenNormenausschusses, 
Fachnormenausschuß Bauwesen 

DK 69.001 Deutsche Normen November 1950 

Hochbauten 
UmbauterRaum 
Raummeterpreis 

DI1^277 

1 Ermittlung des umbauten Raumes für geplante und für 
ausgeführ te Hochbauten 

11 

1.11 
112 
1.121 

1.122 

1.13 
1131 

1.132 

Der umbaute Raum ist in m^anzugeben. 
V o l l anzurechnenist der umbauteRaum e i n e s G e b ä u -
des,derumschlossenwird: 
se i t l ichvonden Außen f i ächende rUmfas sungen , 
unten 
b e i u n t e r k e l l e r t e n G e b ä u d e n vonden Oberfiächen der 
untersten Geschoßfußböden, 
bei nichtunterkellerten Gebäuden von der Oberfiäche 
des Geländes. Liegt der Fußboden des untersten 
G e s c h o s s e s t i e f e r a l s d a s G e l ä n d e , gilt Abschnitt 1.121, 
oben 
bei nichtausgebautem Dachgeschoß von den Ober
fiächen der Fußböden über den obersten V o l l 
geschossen, 
bei ausgebautem Dachgeschoß, bei Treppenhausköpfen 
und Fahrstuhlschächteh von den Äußenfiächen der 
umschließenden W ä n d e uhdDecken. (Bei Ausbau mit 
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Anweisungen 

Leichtbauplatten sind die begrenzenden Äußenfiächen 
durch die Außen oder Ob^erkante der Teile zu legen, 
welchediese Plattenunmittelbar tragen), 

1.133 bei Dachdecken, die gleichzeitig die Decke des obersten 
Vollgeschosses bi lden,vori den Oberfiächen derTrag-
decke oder Balkenlage, 

1.134 b e l G e b ä u d e n o d e r B a u t e i l e n o h n e G e s c h o ß d e c k e n v o n 
den Außenf iächendes Daches, vgL Abschnitt 1.35. 

1.2 Mi t e inemDrit te l anzurechnen ist der umbaute Raum 
, des nichtausgebauten Dachraumes, der umschlossen 
, wi rd v o n d e n Flächen nach Abschnitt 1.131 oder 1.132 

undden Außenf iächendes Daches. 
1.3 Beiden Ermittlungen nach A b s c h n i t t l . l u n d l . 2 ist: 
1.31 d i eGebäudegrundf i äche nachden R o h b a u m a ß e n d e s 

Erdgeschosseszuberechnen, 
1.32 bei wesentlich verschiedenen^Geschoßgrundfiächen der 

u m b a u t e R a u m g e s c h o ß w e i s e z u b e r e c h n e n , 
1.33 nicht abzuziehender umbaute Raum,dergebildet wi rd 

von: 
1.331 äußeren L e i b u n g e n v o n F e n s t e r n u n d T ü r e n u n d äuße

ren Nischen in denUmfassungen, 
1.332 Hauslauben (Loggien), d.h^ an höchstens zwei Seiten-

fiächenoffenen,imübrigen^ umhauten Räumen, 
1.34 nicht hinzuzurechnender umbauteRaum,den folgende 

Bauteilebilden: 
1.341 stehende Dachfenster und^ Dachaufbauten mit einer 

vorderen Ansichtsf iächebis zu j e 2 m ^ (Dachaufbauten 
mit größerer Ansichtsfiäche^siehe Abschnitt 1.42), 

1.342 Balkonplatten und Vordächer bis zu 0 ,5mAusladung 
(weiter ausladende B a l k o n ^ l a t t e n u n d V o r d ä c h e r siehe 
Abschnitt 1.44), 

1,343 Dachüberstände, Gesimse, ein bis drei nichtunter-
kellerte, vorgelagerte S tu fen ,Wandpfe i l e r ,Ha lbsäu l en 
undPilaster, 

1.344 Gründungen gewöhnlicher A r t deren Unterfiäche bei 
unterkellerten Bauten nicht tiefer als 0,5 m unter der 
Oberfiäche des Kellergeschoßfußbodens, bei nichtunter
kellerten Bauten nicht tiefer als 1 m unter der Ober
fiäche des umgebenden Geländes liegt (Gründungen 
außergewöhnl icherÄr tund^Tie fe siehe Abschnitt 1.48), 

1.345 Kellerlichtschächte und Lichtgräben, 
1.35 f ü r T e i l e eines Baues,deren^Innenraum ohne Zwischen

decken bis zur Dachfiäche durchgeht der umbaute Raum 
getrennt zu berechnen,vgL^bschnittl.134, 

1.36 für zusammenhängendeTe i le eines Baues,die sich nach 
dem Zweck und deshalb in der Ar t des Ausbaues 
wesentlich v o n - d e n ü b r i g e n Teilen unterscheiden, der 
umbaute Raum getrennt zu berechnen. 
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1.4 

1.41 

1.42 

1.43 
1.44 

1.45 

146 
1.47 

1.48 

1.49 

Von der Berechnung des umbauten Raumes nicht erfaßt 
werden folgende (besonderszu veranschlagende) Bau-
ausführungenund Baüteile: 
geschlossene Anbauten in leichter Bauart und mit 
geringwertigem Ausbau und offene Anbauten, wie 
Hallen, Überdachungen (mit oder ohne Stützen) von 
Lichthöfen,Unterfahrtenauf Stützen, Veranden, 
Dachaufbauten mit forderen Ansichtsflächenvoh mehr 
als2m^ und Dachreiter, 
Brüstungen von Balkonenund begehbaren Dachfiächen, 
Balkonplattenund Vordächer mit mehrais 0,5m Aus
ladung, 
Fi^eitreppen mit mehr als3StufenundTerrassen (und 
ihre Brüstungen), : 
Füchse, Gründungen^für Kessel und Maschinen, 
freistehende Schornsteine und derTeil von Hausschorri-
steinen,dermehralslmüberdenDachfirsthinausragt, 
Gründungen außergewöhnlicher Art, wie Pfahlgrün
gründungen und Gründungen außergewöhnlicher Tiefe, 
deren Unterfiäche tiefer liegt als im Abschnitt 1.344 
angegeberi, 
wasserdruckhaltende Dichtungen. 

^ 
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